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Kai^tonspolizei, siehe Poliz^.

Kantonsrat, siehe Wahlen durch das Volk.

Rückblick auf die AmtspeHode 1905—1906 . . 399
Eröffnung der neuen Amtsperiode 563
Bureaubestellung 563

. Wahlrekurse 566, 715, 717

Austritte: Morant, Zürich III 127, Wehrlin, Zürich

III 26;'), Srhäppi f, Zürich IV 398
Eintritte: Keller, Zürich V, und Gschwend, Zürich

UI 260, Sigg und Öchiuid, Zürich III, Peter,

Obeminterthur 717

Einladungen zu den Sitzungen vom:

20. Januar .

27. „ .

3. Februar

17. , .

24. .

2. März

30. ^

13. April .

32

70
70
96
117

130

288

15« Juni . .

29*
,f

• • • •

Wegfall der August-

session • .

19. Oktober

9. November

.

30. ^

28. jJezember .25. Mai (koustituier.j. 394 i

Auszug aus den Verhandlungen vom:
23. Dezember 1907

23. Dezember 1907, 20., 21. Januar 1908

27., 28. Januar, 3. Februar

. 444, 445
. . 469

538
667
720

820
83(5

841

127
132

199
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4.. 17.. 18., 24., 25. Februar, 2. M&rz ... 264

30. März, 13. April 390

25. Mai, 15. Jimi 563
25, Mai (Nachtrag), 29. Juni, 19. Oktober . . 715

9., 16., 17. November 839
Kantonsschule, siehe Wahlen. — Bauliches, siehe

Bauten.

liesoldun^en der Mittelschullehrer 43/40

Ka|n t o n s s p i i a 1 Winterthur, siehe Wahlen. —
Bauliches, siehe Bauten.

— Z'iricli. siehe Wahlen. — Anstalt für phj^sikalische

Heilmethoden, siehe Poliklinik.

Kajserne. Bauliches, siehe Bauten.

Kassationsgericht, siehe Wahlen durch den

Kantonsrat.

Rücktritt GoßweUer 840
Katasterwesen. Yermessungswerk Hottingen. Gre-

Dehmigung 452
StaatsbdtrSge an Neuvermessungen : Zürich, Albis-

rieden, üster 10

Ötaatsbeiträge ;in NachlUhruns^ der Vemiessungs-

werke 589
Fördei-ung des Veruiessuugswcsens durch Hund

und Kanton 797
Staat sbeitrat^ an öichei'iiogsarbeiteu am öigual auf

dem Ütliberg 270
Kauimännische Fortbild ungs- und Handels-

schulen, siehe Fortbildungsschulen.

Kirchen und Pfarrhäuser. Blsau, Staatsbeitrag

an Kirchenreparatur 13
Hettlingen, Kirchenreparatur 854
Oberstraß-Zürich, Kirche und Pfarrhaus ... 248
Rheinau, Klosterkirche, Maßwerke 053
Richterswil, Staatshcitrag an Kirchenbaute ... 14
T<iü. Pfarrhaus 589
\\ ipkini^^en-Ziirich, Kirche 479
Zollikon, Kirchenreparatur 479

Kirchenwesen. Kirchens/node und Kirchenrat,

siehe Wahlen.
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Helti«

KircheDgesetK, Revision, Postulat 265
Teueraogszulage an Lehrer und Geistliche, Antrag

des Regierungsrates 662, Kommission . . . 716

Jahresbericht des Kirchenrates pro 1906, Abnahme 396
VIkariate lOr: Hinsel, Außersihl 827, Lindenmann,

Fehraitorf g55
ihaUvil, 2. Pfarrstelle 855

Kirchgemeinde n-Verhand, sta(itziucherischer, (ie-

sctz und Verfassungsänderung (Zusatz zu Art. 47),

Antrag des Regierun^srates 223, Kommission 715.

Voriage 609, Beratung 717/71Ö, öäU
Kommissionen des Kantonsrates:

Bestellung solcher fUr:

fiesoldungSTerordnung, allgemeine 716

Bfurghölatli, Kredit fttr Wachsaal (Mfinnerabteilung» 565
Dienstordnung der Baadirektion 716
Kantonalbankrechnung . 567
Kirchgemdnden-Yerbaad, stadtzürcberiseher, Gesetz

inkl. Verfassungsänderung 715
l.andwirtschaftsgesetz 839
Medizinalgesetz 716/717
Meltauhckäuipfung, linauzieile UuterstUtzung der

Rebenbesifzr-r 132

Rechenschattsbericht des ObergehclUes . , . , 568

Rechenschaftsbericht des Regierungsrates . . . 568

Redaküon 564

Staatsrechnung 568
StaatSTertrag mit Schaft'hansen beti^end Kantons-

grenze 565
Teuerungszulage an Lehrer und Geistliehe . . . 716
WahlaktenprQfong 564

Berichte und Anträge solclier betreffend

:

Arbeiterinnenschutz, Schutz des weiblichen Luden-

[)ersonals und Ladenschluß, Gesetz 280
Anssonderungsvertrag und Hochschulhanten ete. 97
Elektri/itiitswerke. kantonale, Organisationsstatut 245

Kanton albank, Rechnung und Geschäftsführung

pro 1907 089

Kirchgemeinden-Verband, stadtaUreherischer, Gesetz <)69
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Meltaubekämpfniig, finanzielle Unterstützung der

Rebenbe^tzer 112
Rechenschaftsbericht des Obergerichtes pro 1907 834

Rechonschaftbbericht des Regierungsrates pro 1907 803
Staiitsrechnung pro 1907 793

Strafgesetzbuch. Abänderung (Streikinltiativej • . 3

Voranschlag 1908 35
Kuiiimissionen des Regier ungsrates, stän-

dige, siehe Wahlen.

Konkordate^ fflehe Geometer-.

Korrektionsanstalten. Beitrag an die Ueimats-

gemeinden almosengenössiger Defimertw. . . 173

Staatsbeitrag an die KorrektionBabtmlnng der Straf-

anstalt 173

Staatsbdtrag an die Korrektionsabteüung Kappet 173
Kranken- und Versorgungsanstalten, siehe

die einzelnen.

Uiuiiniiot in den kantonalen Kranken- uud V^ersor-

i^iingsanstalten, Postulat 567, 798, 805
Ötaat^beiträge an: Gemeinde- und Privatspitäler 267

Pflegerinnenscinde, Schweiz., mit Frauenspital . 454

Rettungshaus der Heilsarmee in Zürich ... 174

Schwesternhaus vom Roten Krens .... 464

Kreis seh reiben und Bekanntmachungen:
— des Regierungsrates:

Verkauf von Prämienlosen auf Abzahlung (Raten-

tosfaandel) 393— der Staatskanzlei:
Amtsblatt-Beilagen 2

Aruieuausgaben der Gemeinden, Verteilung der

St antsbeiträge pro 1906 68. pro 1907 ... 831

Ausstellung von Heimatscheinen 842
— der Justiz- und Polizeidirekt ion:

D&nische Staatsangehörigkeit und dänischeAusweife-

papiere 830
^ordamerikanische Ausweisschriften 474

— der Hilit&rdirektion:
Pferdezililung, eidgendssifichey und Untersuchung

auf die militärische Täugüchk^t der Pferde 378
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Seile

TruppenzusaTninenzi^, Schadenersatz etc. . . . 585
— der Volkswirtschaftsdirektion:

Konkordatsgeometer, Patentierung 33
— Anmeldung zum Examen 71

Landwirtschaftliche Wanderlehr vorträgt' und ype-

zhdkurse 1907 51/57

Maikäfer and Engerlinge, Eiusauimlung und Ver-

tilgung 271

Meltau, Bekämpfung des falschen . . . 273, 32ö, 450
Rebkatasterrcvision 578

Stuten und 8tut fohlen. Präroierang durch dcu Bund 609
Überwachung der Weinberge und Vorkehrungen

gegen die Reblaus 464
Viehhandelspatente pro 1909 829
ViehschadensvergUtungen und Viehfütterung . . 390
Viehsehauen pro 1907 411, pro 1908 .... 526
Weinbauprämierung 348

Zieorenböckeprämierung 1908 379
Zuchtsticrankauf der FkH'k^ iehrasse 183

— der (t e s u n d 1» e i t s d i r e k t i 0 n :

Landesphannakopöe. schweizerische, Keuausgabe 129
— der Ba ud i r cktion :

Rekursfristen in Eisenbalinsachen 523

Kunst. Kiedit zur Erwerbung von Kunstwerken

zürcherischer Künstler 495

Wandschmuck für die kantonalen Lehranstalten

und für die Volksschulen . 799

Künstlergut Zürich, Erwerbung durch den Staat,

siehe Hochschule unter Bauten.

Laden personal, weibliches, und Ladenschluß, siehe

unter Arheiterinnenschutzgcsetz.

Landesproduktenbörse, schweizerische, Staats-

beitrag .... 16

Landwirtschaft, siefie Has^eh ersicherung, Maikäfer,

Meltau, Obstbauschule, Reblaus, Vieh-.

Gesetz betreffend Förderung dei- T^andwirtschaft,

Antrag des Regierungsrates 745, Kommission 839

MüchwirtschaftUche Station, Postulat 265
Wembauprämierung, Konkurrenzausschreibang . 348
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Seite

Landwirieehaftliehe Fortbildungsschule £lgg> Staats-

botrag 470
Wanderlehryorträge und Spesdalkarse ld07 . . 51/67

Landwirtschaftliche Schule Strickhof, siehe

"Wiililen.

a n dw i r 1 8 c h a f 1 1 i c h e r V e r e i kaiiluaalt;! , Staats-

beitrag . 248
Legat Barth, Verwendung für Uochschuizwecket An-

trag des Re^i^ierungsrates 114

Lehrerbesoldungsgesetz, Revision, Postulat. . 265
Teuerungszulage an Lehrer und Geistliche, Antrag

des Regierungsrates 662, Kommission . . . 710

Lehrlingspatronat Winterthur, Staatsbeitrag . . 454
— Zürich, Staatsb^trag . . . 479

Lehrlingswesen, mebe gewerbliche Fortbildung.

Leichenbestattung der Gemeinden, Staatsbeiträge

pro 1907 452
Leichenhäuser, ÖUiatslxi träge : Baunia 176, Kilch-

berg 654, Küsnacht 655

L e i c h e n \^ a g e n
,

Staatsbeiträge : \Veiningeu 269,

Berg a. 1 664

Liebesgaben. Bonachrz. Brand 584

Lotteriewesen. Handhabung der Lotterie- Verordnung 807

Regelung des Lotteriewesens auf dem Konkordats-

wege oder durch den Bund 807

Malkäfer und Engerlinge, deren Einsammlung und
Vertilgung, Staatsbeitrfige 174, Kreisschreiben . 271

Medizinalwesen, Gesetz, Antrag des Regierungs-

rates 694» Kommission 7IG

M el tau -Bekämpfung, finanzielle Unterstützung der

Rel)enbesitzer, Antrag des Regierungsrates ü2,

Kommission LS2, Antrag 112, Kautousratsbeschluß 266
Verordnung betreffend Bekämplung des falschen

Meltaues 217

Anleitung zur Bekämpiung des faisclien Meltaues 220
Kreisschreiben betreffend Bekämpfung des falschen

Meltaues 273, 325, 450
Berieht des Kommissärs über das Auftreten des

falschen und echten Meltaues pro 1907 . . . 445
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Milchwirtschaftlicbe Station, Postulat . . . 265
M i Iit&ran 8talten. Bauliches, siehe Bauten.

Zengamt: Vermehrung der Einnahmen .... 796
Reoi|;ani8ation des Werkstättebetriebes . . . 795

M i l i t. ä r V e r o i n e
,
Staatsbeiträge

:

Artillerieverein Zürich 410
Kantonalschützpn verein 494
Militärreitkurs Ruti 14

Militär-SaiiitätsN erein Zürich 384
Militär-Sanitätsverein nm Zürichsee 454

Oftiziersreitgesellschaft Winterthur 13, 855
Offiraersreitgesellschaft ZQrich 13, 827
Samaritervereinigung ZOrich 822
Unteroffissiersverdn aller Waffen Glatt- und Wehntal 15
Unteroffiziersgesellschaft aller Waffen ZOrich . 16, ^5

Militär wesen. Unterstützung von Angeiiurigen der

Wehrmänner (§§ 22—24 M.-U.) 39
Hefiinlerung- von Offizieren . . .10, 11, 14, 4Ö4. 500
Versetzung von Oflizieren 174
Entlassung von Offizieren 197
Eidgenössische Pferdezählung und Untersuchung

auf die uiüitärische Tauglichkeit der Pferde . 378
Kreisschreiben betreffend Truppenzusammenzug,

Schadenersatz etc 585

Mittelschulen, siehe Kantonsschule, Seminar, Tech-

nikum.

Mobil iar Versicherung, siehe Fahrhahe-.

Nachtragskredite 1907, 1. Serie 134, ILSerie 135, 39Ö/397
— 1908, I. Serie 808. 825

Nationalrat, siehe Wahlen durch das Volk.

Naturforschende Gesellschaft Zürich, Staats-

bciti-ag 590

M Uta 1 iat s\\ esen. Vcrunlnunif betrefiPend die Notariats-

o^ebiihrf^n. Heratung und Kantonsratsbeßchluß . 127
Besoldungen der Notare, KantODsratebeschiuii (pro-

visorische R^^ung) 12B
— definitiv geregelt in der neuen Besoldungsvei'-

Ordnung, siehe Besoldungen.

i^idui^cd by Google



Mo
Verordnung betreffend die Anstellungs- and Besol-

döiigsverhältnisse des Personals der Nutariats-

kanzleien, Beratung und Kantonsratsl)eschliiß 132

Besoldungen der I?ispektoren für die Notariate und

Konkui-säiiiter, KantonsratsbeschUiß 134

Verordnungen betreffend das Notariatsw^esen. Ver-

einigung in einen Erlaß, Postulat 133
Aufsicht über die Notare 835

Obergericht, Konstituiemiig 1,519
RQcktriU Haab 563. Siehe Wahlen durch den Kan-

toosrat.

Yemefarung der Geschäftslast 885
Vermehrung der Zahl der Überrichter .... 836
Rechenschal [.-,1)11 ii ht : Bestellang der Prüfungskom-

mission, siehe Kouiuusbiouen.
— pro 1900. Ahnahme 133
— pro 1907. Künimissionall>ericht 834

Berichte und Anträge an den Kaotoosrat: Besol-

dungsVerordnung, neue 675

Obst-, Wein* und Gartenbauschule Wädenswil,

Vertrug betreffend den Betrieb einer deutsch-

schwdzerischen Interkantonalen 582
Pässe, nehe Auswdssehriften.

Peslaloszianum Zürich, siehe gewerbliche Fort-

bildung.

Pfarrhäuser, siehe Kirchen.

Pf e r tl a s s e k u r a n '/ ** n . Staatsbeiträge |>ro 1 907 . 452
Pf erd (» z ä h 1 u n g ,

eiilgenössl'^ebe, und Uutei>iuchung

auf die militärische Tauglichkeit der Pferde . 378
Pferdezucht, siehe Viehzucht.

Poliklinik fUr physikalische Heilmethoden, Hebung
der Frequenz 799

Polizeirichteramt der Stadt Zürich, Genehmigung 687
Polizeiwesen. Gefaagenentransportwagen der Kan-

tonspolizeij Unterbringung im Zeughaus, siehe

unter Bauten.

Besoldungen des Xantonspolizeikorps . , . . . 39/41

Verordnung betreffend das Kantünspolizeikorps,

Vorlage des Regien m^srates 187, Beratung und

Genehmigung 397, Publikation 293

Digitized by Google



xxn

Änthropoiiii'tnsche Messungen 807

Neue Polizeikreise : Erlenbacli , 15

Dielsdorf und Niederglatt 13

VermehruDg der Stationen in Zürich IV . . . 81ti

SchUeren und Altstetten 85S
P'olytechnikum, Aussondeningsvertrag etc., Antrag

der Kommifläon 97, Beratung und Kantonsrats-

beschluß 267, Anordnung der Volksabstimmung

201, Vorlage 249, 254/264, Annahme . . 868, 564
Postulate des Kantonsrates: Abschreibung solcher 807

Alters- und Invalidenversicherung 265
Amtskautionen, Revision 805
ßauprograiiini 567, 798, 805

Besoldungsvorlage füi' alle Staatsbeamten . . . 128

Besoldungserhöhung (Teuerungszulagen) der Lehrer

und Geistlichen 2135

Gemeinden, notleidende, Sanierung 692
Gemeinnütrager Hülfsfonds, kantonaler, Beiziehung

zur Förderung des Vermessungswesens . . • 797
MilchwurtschafÜiche Stotion 265
Notariatswesen^ Verdnigung der hierüber be-

stehenden Verordnungen in einen Erlaß . . . 133
Tierspital, Einführung des Regiebetriebes in der

Hufsehmiede 804
Reblaus. Kreisschreiben betieftend Überwachung der

Weinberge und \ oi Ivi hrungen gegen die Reblaus 464
Bericht des Rebbaukonunissärs pro 1907 . . . 539
Bezug der Rebfondsbeiträge pro 1908, Anti*ag des

Regierungsrates 569, Kantonsratsbesch Inf» 718
Kreisschreiben betreffend Revision des Rebkatastei'S 578

Rechtspflegegesetz, neues, belörderliche Erle-

digung 834
Regierungsrat, nehe Wahlen durch das Volk.

Konstituierung und Verteilung der IMrektionen 409
Rechenschaftsbericht: Bestellung der Prüfungskom-

mission, siehe Kommissionen.
— pro 1907, Kommissiüoalbericht 803, Beratung 840
— Zustellung der Direktionsberichte an die Prü-

fungskommission 804
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Seil»*

Berichte und Anträge an den Kantonsrat :

ßaufonds. Kreierung 837

Besoldungsverordnung, neue 675
Bur^hölzli, Kredit für Wachsaal (Männerabteilung) 353
— Nachtragsk.re<lit für zwei Niederdruck- Dampf-

heizungen 5*21

Difastordnunii der Bjiadirektiini 034

Elektrizitäts\verke, kanton.ile, OrKanisationsstatut 241
-

' voriäutige Leitung 244
— Festsetzung und Beschaftung des Gruuilkapitals 275
— Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 27i), 347

Kantonsgrenze gegen SchafPhausen, Staatsvertrag 457

Kantonspolizeikorps -Verordnung 187

Kirchgemeindenverband, stadtziircherischor, Ge-

setz 223

Landwiitscliaftsgesetz 745

Legat Barth, Vei*wendung für Hochschulzwecke 114

Liegenschaften-Kaufvertrag „Magneta" -Zürich V 475

Medizinalgesetz 694

Meltaubekämpfung, (inanzielle ünterstül'/ung der

Rebenbesitzer 62

Nachtragskredite pro 1907, IL »Serie .... 135
— pro 1908, I. Serie 808

Rebfondsbeiträge i)ro 1908, Bezug 569

Teuerungszulage an Lehrer und Geistliche . 662

WirtBchaftsgesetz, Revision 17

Zeughaus-Einbau für Gefangenentransportwagen 184

Auszug aus den Verhandlungen vom:

14., 19., 27., 31. Dezember 1907 12

31. Dezember 1907. 9. Januar 1908 .... 119

9., 16., 23. Janunr 173

23. Januar 197

30., 31. Januar, 1., 5. Februar 247

6., 10., 12., 13.. 20., 26., 28.Fchniar. 10.. 15. März 267

16. März 352

19. März, 4., 11., 15. April 381

23. April 410

25., 28. März, m. April, 7.. 14. Mai ... . 452

21., 23., 25. Mai 470

)ogle
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25., 29. Mai 478

29. Mai, G., 13., 20., 25., 27. Juni .... 494

27. Juni, 2. Juli 497

13.. 15. Juli 575

15., 16. .hih 584

16.. 21., 23., 2ö., 30. Juli, 6. August .... 587

6., 13., 19. August 652

19., 27, August 743

27. August, 3., 10., 17., 24. September ... 814

24*, 26. September, 3., 10., 15., 16., 22., 31. Ok-

tober, 5., 7., 12., 19. November 820
21. November 840
26. November, H.. 10., 14., 17., 21. Dezember 851

R e k u rs f r i s t e n in Eisenbahnsachen, Bekanntmacbung 523
Rheinau, Anstalt, sielif AValilm.

Ruhetage. Worktagsladenscliluti, siehe unter Ar-

beitprinnciisrhiitzgeset/..

iS (• ii ;i I f h a u s (• n . KniitonsoTenze, sielic tUes.

Schiffahrt Rhein-Bodensee, Vertretung im Zentral-

ausschuß, siehe imter Wahlen des Regieruogs-

rates.

— auf dem Greifensee, Staatsbeitrag zur Brmögliehimg

des Fortbestandes 824
Schuldbetreibung und Konkurs, Revision der An^

Weisung zum Gesetz 834
Publilcation der Zensuren Ober Betreibungsbeamte 835

Schuldur künden, Verzeichnis der kraftlos erklärten

uiui iuifgerufenen 326
Verzeichnis der Löschungen von Grundpfand-

urkünden 346
Schulhaasbauten. StaatsbeitrSg<' iro 1907 . . . 381

Wandschmuck in den Volksschulen, .siehe ünter-

richtswesen.

Sch ut zau f sie hts verein für entlassene Sträflinge,

Staatsbeitrag 455
Schwurgerichtssaal in Zttrich, Regulativ für seine

Benutaung 659
Seidenwebschule, zürcherische« siehe gewerbliche

Fortbildung.
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Sek VI i\ (larl e h r e rmangel , Beendigung 805

Sekuadarsch ulkreise, neue: Russikon .... 821

Seminar Küsnftcfat^ siehe Wahlen. — Bauliches, siehe

Bauten.

Besoldungen der MittelBchullehrer 43/46

Ergänzung des Lehrkörpers aus den zOreherlschen

Volksschollehreni 805

Separatio nds, siehe Staatsrechnung.

Signal auf dem Ütlibei'g, Stautsbeitrag au iSicheruiigs-

arbeiten 270

Staatsangehörigkeit, dänisciie, siehe Dänemark.

Staatsanwaltschaft, siehe Wahlen.

Staatsgeb fiud e, siehe Feuerlöschwesen, Sehwuigerichts-

saal und die einzelnen. — Bauliches, siehe Bauten.

Staatsrechnung. Bestellung der Prüfungskommis-

sion, siehe Kommissionen.
— l'J07, Koiiuuissionalbericht 71)3. Berauuig 831),

Abnahme 840

Feste Anlag«' der Se[uin)f fontls 7üü

Amortisation und N'erainsuug der FluÜkon*ektlons-

schulden durch die Gemeinden 796, 80Ö
Kreiemng eines Baufonds, Antrag des R^gierungs-

. mtes 837

Ständerat^ siehe Wahlen durch das Volk.

Statistik. Sehweisserisehe statistische Gesellschaft,

Staatsbeitraj^ 2C8

Steuern. Gesetz betreffend die direkten Steuern,

bL'iörderiiche Erledigung 79Ö, 803

ßiaatssteuerfuli pro 1908 49, 264

Steuerruckstände, direkter Hauseinzu«; . . . 796/797

Stickfachscbulen, siehe gewerbliche Fortbildung.

Strafanstalt, siehe auch Korrektionsanstalten.

Strafgesetzbuch, Abänderung (Streikinitlatire), An-
tng der Kommission B, Beratung 266, 267, Rück-
zug der Initiative 396, Anordnung der Volksabstim-
mung 201, Vorlage 249/253, Annahme . . 368, 564

biraü en -Nachklassitikation auf 1. 1. 08, Regierungs-

ratfibescbluß 6
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Seite

Straßen I. Klasse : Hön^g-UDierengstrlngen, Korrek-

tion 47
Thalhoini. Vei itirj lunjjfsstniße ....... 823

Wä»len.s\\ il, Kurrcktion SchünenbergstraJie . . 825

Straßen IL Klasse:

Horrliljerjj;, Straßen vei-lnnduiii>- Unt Ordorf-Rain . 826

Oberembrach-Wülflingeu, VerbindungsstraÄe . 654

Seebaeh, Korrektion der Seebacherstraße. . . 587

Stilfa, beim ^Kreuz" 58s

Stetnenberg, Neugütli-WolfeD^ Korrektion . . 495

Unter-Ottikon, Erweiterung beim ^Rößli'' . . 654
Uster, Mühleholz-Wimkon, Verlegung .... 479

Staatsbdirftge an Straßenneubauten, -korrektionen

und -nnterhalt: Zürich 13, 858, Zell 14, 248,

Zollikon, Wald, Hinwil, Illnau. Goßan, Märthalen,

riällikon, Wila 15, Hofstt'tieii Iii, Hauuui, Ober-

wintcrthur, Wald, Wr-tzikon 170, 6ternenber{< 247.
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Konstituierung des Obergerichtes.

Das U h ;L;eri( ht hat für das Jahr 1908 zu seinein Prä-

sideuten Oberricht^r Dr. Haab. zum ersten Vize|)t;isi(lenten

Obcrriehter Dr. Hi! Itter und zum zweiten Vizepräfiideaten

Oberrichter Haus er gewählt.

Sodann wurden die Gerichtsabieüuiigen und Kommissionen

beetdüt wie folg;t:

Appellationskammer I (für Zivilsachen; Sitanngen

am Mittwoch nnd Samstag):

Vizeparftsident Dr. Billeter als Vondtaender nnd die Ober*

riehter: 1. Dr. Ulrich, 2. Wittelsbach, 3. Dr. Sträoli, 4. Dr.

Meyer.

A p [1 e 1 1 a t i o n s k a Iii m e r 11 {iiiv Zivilsachen
j
Sitzung am

Präsiiit-iii Dr. Hfinl) als Vorsitzender und die Oberrichter

:

1. Müller, 2. Honef^^^er. 3. Dr. Wächter, 4. Lang;.

Appellationskammer III (für Strafsachen; Sitzung

am Donnerstag):

Vizepräsident Hauser h\a Vorsitzender und die Ober-

ricfater: 1. MttUer, 2. Ziegier (beziehungsweise Lang), 3. Ritter,

4. Dr. Keller.

Rekorskammer: Präsident Dr. Haab als Vorsitzen-

der und die Obeirichter Ritter und Dr. KeUer; Ersatzmfinner

:

Oberriehter Lang and Dr. Meyer.

A n k 1 ag f k H ni in e r : Vizepräsident Hauser als Vorsitzen-

der und die Oberriciiter Ritter und Dr. Keller; Ersatzmänner:

Muller und \Vittelst)a('li.

Präsidium dei- Schwurgerichte: Oberriehter Ziegler

und Lang, in regeimäi^gem Wechsel und mit gegenseitiger

Vertretung.

Präsidium des H and el sj^er i r h t es : Oberrichter Dr.

Wächter; Stellvertreter und zweites juristisches Mitglied des

Gerichtes: Oberrichter Honegger; Ersatzmänner: MttUer und
Dr. Ulrich.

Kanzleiaufsichtskommission: Präsident Dr. Haab
omi die Vizepräsidenten Dr. Billeter und Hauser; Ersatz-

mSimer: Hflller und Dr. Btränli.

Ztrch. Amtsblatt 1908. 3, Januar. 1
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Kommission für die Visitation der Bexirksgeriehts-

und Notariatskanzleien: Vizeprftsident Haaser und Ober-

lichter Wittelsbaefa ; Ersatzmann: Lang.

Kommission für die Visitation dei- lU' trei b u ngs-
äiiiter nnd für Antragstellung bei Rekursen in Hetreibungs-

und Konkurssjichen ! Vizej)rnsident Hauser, Oberrichter Müller,

l>r. Keiler, Lun^ und Dr. Meyrr.

Kommission für Noturiatspriif un gen : Oberrichter

Dr. Wächter^ Vizepräsident Hauser und U. Siegrist, Notar

des Kreises £nge.

Kommission für Änwaltsprüf ungen: Oberrichter

Honegger, Dr. Wächter^ Dr. Ulrich, Professor Dr. Zürcher und
Rechtsanwalt J. Goßweiler; Ersatzmänner: Dr. Haab und Dr.

Billeter.

Zürich, den 27. Dezember 1907.

Namens des Obergerichtes.

Der Präsident:

Dr. Sträuli.

Der Obergerichtsschreiber;

Dr. Seh och.

Bekanntmachung

betreffend

4lie A.iiit8bla>tt-Beilagreii.

(Vom 3. Juiiuai 1008.)

Die Privatabonnenton des Amtsblattes des Kantons Zürich

werden darauf aufmerksam gemacht, da6 gem&6 Beschluß des

Aegierangsrates vom 31. Mftrz 1904 die Rechenschaftsberichte

des Regierungsrates, des Obergerichtes und des Kirehenrates,

sowie Budget und Staatsrechnung dem Amtsblatt als Gratis-

beilagen nur noch beigegeben werden, „soweit es sich um
Amtsstpllen hiuiilclt oder wenn von Privatabonnenten dir
Beigabe bei der Staatskanziei speziell verlangt
wird".

Unterzeichnete Amtsstelle ersucht daher die Privatabon-

nenten des Amtsblattes, auf der dieser Nummer des Amts-
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blattes beigelegten Karte angeben m wollen, welche der ob-

beieichneten Dracksachen sie für das Jahr 1908 sn erhalten

wOnsehen.

Die bezüglichen Mitteilnngen werden bis spfitestens
den 20. Januar 1908 an die Staatskanzlei, unter genauer

Angabe der Adresse, erbeten, <lainit d'w Auflagen der erwähnten

Imprimate festgestellt werden können. Später einj^diende Be-

stellungen könnten nicht mehr berücksichtigt werden.

Zürich, den 3. Janaar 1908.

Die Staatskanzlei,

Der Staatsech reiher:

Dr. A. Httber.

Antra4r der Koiiuni«<4on *)

oin 7. Dezcmbur 1907.

Initiativbegehren

betreffend

Abindemng des zürcherischen Strafgesetebnchee

(StretklnltiatlTe).

I.

Die Kommission schlügt dem Kantonsrat einstimmig vor,

deiselbe möge beschließen, das am 17. Oktober 1906 dem
Santonsrate eingereichte Initiativbegehren sei dem Volke aur

AMmmung vorzulegen und zur Verwerfung zu empfehlen.

n.

Die Mehrhdt der Komnüssion, bestehend aus den Herren
Dr. Haab, Kunz, Ochsner, Dr. Sträuli, Strahler, Studier und
Zellw^er, beantragt dem Kantonsrate im fernem, es sei dem
Volke als Ge^nvorschlag zur Initiative folgendes Gesetz zur

Abstimmung vorzulegen und zur Annahme zu empfehlen:

/ *) Di« Kommbdon besteht aas dea Henen: Oberriehter Dr. Haab-

2flricli (PiZsiileDt), Dr. Faibsteiii-Zttrieb, Kmis-Otikoii, Oberriehter Lang-

ZOricb, Oehsner - Ilster, Obergerichtspräsidcat Dr. Strftoli-Winterthiir,

Strehler-Wald, Studier -Wettswil, Walter -Wintcrthur, Zellweger- Zürich,

Plof. Dr. Zflrcher-Zflrich. Sekretftr: Dr. Bindsehedler-Mftiinedorf.
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Oesetz
betreffend

Abändenuig des ifirekeriacheii StrafSseseUbaelies

Tom 6. Dexemlier 1S97.

Art. 1. Die nachstehenden Paragraphen des Strafgesetz-

buches vom 6. Dezember 1897 werden abgeändert wie folgt

:

§ 79. Wer vorsätzlich zur Begehung einer durch ilas

Strafgesetzbuch mit Zuchthaus oder Arbeitshaus bedi-ohten

Handlung oder zum Vergehen der Widersetzung g^pen amt-

liche Verfügungen öffeDÜich auffordert, soll, auch wenn die

Aufforderung keine Folgen hatte, zu Gefängnis bis zu einem
Jahr mit oder ohne Geldbuße oder nur zu der letztem allein

verurteilt werden.

§ 224. Ein öffentlicher Beamter oder Bediensteter, welcher

seiner Amts* oder Dienstpflicht zuwiderhandelt, um sich oder

einem andern einen rechtswidrigen Vorteil zu verschaffen oder

jemandem einen Schaden zuznfiigen. macht sich des Vergehens

der Amts- oder Dieiist[)llicht\ ei-letzung schuldig.

Des gleichen Vergt'heus inachen sich schuldig- Angestellt**

und Arbeiter, welche die Ptlicht iihornommen haben, öffentliche

Betriebe von Staat und Gemeinden zu bedienen, wenn sie

vorsätzlich und rechtswidrig ihrer ItienstpDicht zuwiderhandeln

und dadurch Leib und Leben von Personen oder wertvolles

öffentliches oder privates Gut gefährden.

. § 225. Die Strafe besteht in Einstellung im Amte, in

Grefängnis oder Buße bis zu Fr. 1000. In den schwersten

Fällen kann auf Amtseotsetzung beziehungsweise Entlassung

aus dem Dienste, in ganz geringen Fällen auf bloße Buße
erkannt werden.

. § 87. Wer in die NV'oiuiung, in die da/ii gehnrende ein-

gefriedete Umgebung, in den Geschäftsraum, Werkplatz oder

Bauplatz eines andern widerrechtlich eindnngt, oder trotz dei*

Aufforderung, sich zu entfernen, darin verweilt, oder wer an
solchen Orten Gewalt an Personen oder Eigentum, ohne dazu

berechtigt zu seui, ausübt, wird wegen St^drung des Haus-
friedens nut Gefängnis oder Buße bestraft.

§ 154. Wer entweder ohne B^cht oder nut Überschreitung

der Grössen seines Rechtes durch körperliehe Gewalt oder
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Drobungeii jemanden zu einer Handlung, Duldung oder Unter-

hsBODg zwingt, soll. Insofern die Tat nicht unter eine andere

. StraibestimniuDg fällt, wegen Nötigung mit Geffingnis, ver-

bondeD mit Buße bis zu Fr. 2000 oder mit der letztern aUein

bestraft werden.

Derseü w I) i^trak" unterliegt, wer rechtswidrig oder mit

Überschreitung seines Rechtes, durch körperliche Gewalt,

Drohung oder ernstliche Behistigung jemanden von der Aus-

übung seines Berufes abhält oder abzuhalten sucht.

(Herr Dr. Sträuli beantragt, Lemma 2 des § 154 nicht

anfzonehmen, ako den bisherigen § 154 des Strafgesetzbuches

ODTeriUidert zu laasen.)

Art. 2. Dieses Gesetz tritt mit in Kraft.

TU. (Muulerheitsanträ'i^e.)

a Die Herron Dr. Farbstein, Lang, Walter und Dr.

Zürcher beantragen, der Kantonsrat möge beschließen, es sei

dem Volke lediglich das eingereichte Initiativbegehren zur Ab-
stimmung Torzulegen und im ablehnenden Sinne zu begutach-

ten, dag^en sei demselben dn wdterer Vorschlag zur Ab-

iodenmg des Strafgesetzbuches nicht zu unterbreiten.

b) Eyentuell, d. h. für den Fall der Annahme des § 154,

Lemma 2, beantragt dne weitere Minderheit, bestehend aus

den Herren Dr. Farbstein, Lang und Walter, der Kantonsrat

möchte dem § 154 als Lemina 3 nachstehenden weitem Zu-

8ate beifügen:

Mit der erle'u'lien Strafe wiid belej^t der Arbeitgeber, der

duri-ii An\ven(lui]u Udt periicher Gewalt, Beleidig ul];^^ »Thebliche

beiäsii^ung, Drohungen, insbi'sondere durch Drohung mit

Nicbtanstellung oder Entlassung, mit Verrufserkl&rung Arbei-

ter bestimmt oder zu bestimmen sucht, Vereinigungen, deren

2^eck ui der Erlangung günstigerer Lohn* und Arbeitsbedin-

gungen besteht, nicht beizutreten oder aus solchen Verehii-

gungen auszuloten, oder es Arbitern, well sie an solchen

Verbindungen oder an Sträks und Lohnbewegungen tdlge-

nonunen haben, durch irgendwelche Mittel erschwert oder
ZQ erschweren sucht, Arbeit zu finden.

Zürich, den 7. Dezember 1907.

Im Namen der Konniiibsion,

Der Präsident: Der Sekretär:

Dr. R. Haab. Dr. C. Bindschedler,
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Beschluß des Regierungsrates

betreffend

StnitaiiiaclildMstilkatton auf 1. Janvar I90ß.

(Vom 19. Deeember 1907.)

Der Regierangsrat,

nach Einsteht eines Antrages der Baudirektion,

beschließt:

1. Die nachstehend von der Baudirektion vorgelegte Nach-

klassifikation der Straßen I. und II. Klasse wird genehmigt und
der Unterhalt der neu klassifizierten Straßen auf 1. Januar

1908 vom Staate Ubemomtnen

:

Nr. Klasse Bezeicluiuug der Straße LiUige

alt Meu m
Bezirk Zürich.

Albisrieden.

Bergstraße im Sinne von § 19 des

StrnL'x'iiL^c.sctzes.

6 III U Station Ütliberg gc^en Medikon bis

<jrrenze Stallikon (neu) .... 428

» örlikon.III Zürich-Bulach (Schaffihauserstraße).

Bisher%e Lftnge 16ö0
— I Zuwachs durch Verlegung und Unter-

führung der Straße ... 446
I m Wegfausstrecken Querstraße-

Bahnübergang und Bahntiber-

gang-Biuziiiulilestiaße . 360

I — Wegfall der Strecke im
Bahngebiet .... 52 418

Nettosuwachs .... 28

Neue Länge 1578
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Nr. Klasse Bi-zcicimun"^ der Jjtraüe Länge
alt neu. m

4 II Orlikon i Nr. l)-Affoltern (AÜiüiUim-

Straße). Hish« t i-e L;nin;e . . . l^üO— I Zuwachs durch Verlegung und Über-
führung der Straße . 476— I Zuwachs infolge Berichti-

gung des alten Maßes
gem&ß Nachmessung . 94 570

I — Wegfall der Strecke im
~

Bahngebiet .... 90
I n Wegfall der der Kabrik-

straße, II. Klass»- Nr. 6,

zuzuteilenden Strecke . 192 282

Nettozuwachs .... 288

Neue L&Dge 1618
ö H II Fabrikstraße westlich von der Bahn

von Nr. 1 bis Nr. 4. Bisherige Länge 385
I ü Zuwachs um die Strecke der Afful-

ternstraße (Nr. 4i vom elieniaÜgen

Bahnübergang bis zur Hied-

Straße 192
— 11 Zuwachs um die neue Streclie

vom Hotel Bahnhof bis zur ttn-#

terführten Schaffhauserstraße 90
— II Zuwachs infolge Berichtigung

des alten Maßes gemftß Nach-
messung 28 305

Neue Länge . . 690

Bezirk Affoltern.

Stallikon.

Bergstraße im Sinne von § 19 des
Straßengeset/.fS.

6 H II Baldernstralie. Huchenegg (Nr. 3)-

Balderii-Medikon. Bisherige I^oge 3700m 11 Zuwachs um die Strecke Medikon-
Grenze Albisrieden 3337

Neue Länge 7037
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Nr. Klasse Beseichimiiir der Straße Lftage

alt neu ™
Bezirk Pfäffikon.

Pfäffikon.

21 II II Hermatswil-Saland. Bisherige Länge 1360

— II Neuunlage in der Ortschaft Hermats-

wil 55

II III Wegfall der alten Strecke . . 55

Ändeiung —
Neue Längt* 1300

Bezirk Winterthur.

Dinhard.

2 11 Frauenfelderstraße (Nr.l j-Öulz-Rickon-

bach. Bisherige Läii^e .... 1660

— I Zuwachs durch Verlegung und Üher-

führnne^ der Stnißo . . . 456

I — Abgang durch Auflassung der

alten Strecke 351

Kettozuwachs . . 105

Neue Länge . . . 1765

12 — II ^tationsstraße gegen Attikon (neu)

Wiesendantcen.

1 I I Winterthur Frauenfeld. Bish. Länge 2921

— I Zuwachs durch Verlegung und Über-

fQhrung der Straße . . . 355

I ni Wegfall deraltenStraßenstrecke

südHeh der Bahn . . 296

I — W^all der Strecke im
Bahngebiet .... 44 340

Nettozuwachs .... 15

Neue Lfinge . . . . . 2986

10 — II Attikon (Nr. 1) gegen Station bis

Grenze Dinhard (neu) . . . . ' 365
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Rekapitulation.

I U
m m

Hesiand iim l. Jiinuar 1907 1,541,915 751,128

Zuwachs netto 4Hü 4,457

Baiiand am 1. Janoar 1908 1,542,351 755,585

Bestand am I.Januar 1908 nach Bezirken

Total

IQ

2,293,045

_ 4,89H

2,297,930

Klasse

I n Total

m
Bezirk Zürich . . 109,888 35,861 145749

^ Affoltern . . 128,726 88,329 102,055

Horgen . . 122,063 29,931 151,994

Meilen . . 96,640 63,309 159,949

Hinwil . . 167,820 136,971 304,291

Uster . . . 07,708 199,330

Pfäflikon . . Uö.fiüO 81.1)41 227.601

^ Winterthur . 227.840 107.548 834.88K

^ Andeltingen

.

189,0S8 64.5*22 208.iil0

^ Bulach . . 142,070 92,957 235.033

„ Dielsdorf . . 131,917 41,513 173,430

1,642,351 755,585 2,297,936

11. Die betreffenden Gemeinden werden eingeladen, die

dnrch vorgenommene Korrektionen und Neubauten als Straßen

1. und 11. Klasse in \V'«'f^fnll kommenden Strecken, soweit die-

selben nocii als (itTeniliriic Straf,)en oder als Wei^c /ii Grund-

Stücken zu dienen haben, beziehungsweise nicht zugunsten dei*

BaarechnoDg yeräußert werden dürfen, in die IIL Klasse ein»

mreihen oder die nötigen Verfdgangen im Sinne von § 142
des priTatrechtlichen Gesetzbaches zu treffen.

m. Pablikation im Amtsblatt (Text) uid Mitteilimg an
die Besörksräte Zürich, Affoltera, Pf&fakon and Winterthur,

samt an die Gemeinder&te Albisrieden, Orlikon, StalHkon,

Pfiffikon. Dinhard und Wiesendangen in je drei Exemplaren
ami an die Baudirektion.

Zürich, den 19. Dezember 1907.

Voi- »leni liegierimgsrute,

Der Staat^schreiber

:

Dr. A. Hub er.
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Die Direktion des Militärs

hat nachg^enannte Korporale, welche die diesjährige OfOziers-

bildunirsschulp mit Erfolg bestanden haben, gestützt auf die

vorliegenden FähigkeitszeugDisse mit Brevetdutum vom 14. De-

/Aimhei' a. c.

zu Lieutenants ernannt

:

a) der Infanterie:

1884 Siinmen, Paul, von Sehinznach, in Zürich.

1887 Hegetschweiler, Otto, von und in Zürich.

1886 flfihlen, Anton, von Bolligen, in Basel.

1884 Naville, Robert, von und in Zürich.

1887 Ilofnmnn, Hermann, vun Wiiilertbur, im Ausland.

1887 Scnnhauser, Walter, von und in Zürich.

1885 Hiestand, Ernst, von Ztirich, in Öchiieren.

1886 Hes, Willy, von nnd in Ziinch.

1887 Jäger, Theodor, von Wintertbur, in Zürich.

1886 Manger, Emst, von Pizy, in Zürich.

1885 S[)ilimann, Bernhard, von AVädenswil, in Bern.

1885 Frey, Hans, von und in Zürich.

1886 Martj, Erich, von Glarus, in ZUrich.

1886 Rudolf, Johs., von Zürich, in Genf.

1887 Spinner, Jakob, von Hirzel, in Rüschlikon.

1884 Merz, Walter, von und in Winterthur.

1884 Schweizer, Wilfried, von und in Zürich.

188Ö Hoppler, Oskar, von Winterthur, in Zürich.

1887 Hasler. (ieorg, \ ua W interthur. in Zürich.

1885 Hasler, W^-rner, von M;inne(lorf, in Hern. ,

1887 Bachumnn, Emil, von und in lloi'f^en.

1884 Freimanu, Hans, von Küsuacht, in Zürich.

1887 Witzig, Oskar, von und in Zürich.

1880 Schoch, Karl, von und in Fischentbai.

1886 Hungerbühler, Otto, von Salmsach, in Zürich.

1884 Schfirer, Emst, von und in Zürich.

1885 Steiner, Georg, von Winterthur, im Ausland.

1886 von Hegner, Max, von und in Zürich.

1886 Grob. Eduard, von Hirzel, in Dießenhofeu.

188^1 Raths, Ernst, von und in Pfäffikon.

Iböu Grat, Ernst, \ün und in Zürich.

1885 von Wyß, Wilhelm, von Zürich, m Bern.
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b) der Kavallerie (Dragoner):

1886 Fröhlicher, Max, von Solothnm, in Zürich.

1886 Scheffer, Karl, von und in Zarich.

Zürich, den 20. Dezember 1907.

Die Militänlirektion.

Die Direktion des Militärs

hat naebbenannte bisherige Lieutenants, t^estötzt auf die vor-

liegenden Fälligkeitszeugnisse, mit BrevetdaUuii vom 15. De-

zeml)er a. c.

zu Oberlieutenants ernannt:

a) der rnfnnti'ric:

1877 Hürümaim, Justus, von Wald, in Zürich.

1880 Bruppacher, Helnr., von und in Zürich,

1883 Blaß, Heinr., von Ztkrich, im Ausland.

1882 Grubenmann, Max, von und in Zürieh.

1884 von Schultheß, Oustay, von und in Zürich

1883 Schoch, Otto, von Bauma, in Zürich.

1882 Maa-, Gottfried, von und in Zürich.

1882 Horbti. Karl, von und in Zlirirli.

1880 bulzer, Walter, von Winierihur, in Ziirioh.

1881 Kuhn, Ileiiir.. von Winterthur, in Ziiriili.

1S81 Leemann, Jakob, von 8täfa, im Ausland.

1882 Wittlinger, Erich, von und in Zürich.

1883 Picard, Julius, von und in Zürich.

1882 Hablütael, Karl, von TrülUkon, in Basel.

1881 Branner, £m8t, von und in Zürich.

1882 Schneider, Hanr., von und in Pfftffikon.

1882 Wolfer, Hehn*., von Thalwil, in Winterthur.

1883 Usteri, Paul, von und in Zürich.

1883 Sequin, Paul, von Lichtensteig, in llini.

1882 Huber, Auyust. von Bauma, im Ausland.

1878 Spörri, Albert, von und in Zürich.

IHHO Reutlinger. Alfred, von und in Zürich.

1881 Schreck, Kurt, von Zürich, in Wädenswil.

1882 Reutemann, Oskar, von Rheinau, in Zürich.

1882 Ruegg, Walter, von und in Zürich.

1878 ReUstab, Jakob, von und in Zürich.
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1881 Leeniann, Karl, von und in Ziaicli,

1882 Künzli, Otto, von und in Zürich.

1879 Baamami, Ernst, von Villigen, im Ausland.

1882 Leemann, Werner, von und in Rossikon.

1882 Sauter, Enül, von und in Zürich.

b ) der Kavallerie (Dragoner)

:

1881 Schöller, Arthur, von Zürich, in Derenduigen.

1881 Nftf, Eobert, ron Henau, in Zürich.

c) der Feldartillerie:

1879 Drack, Friedr., von Zürich, in Ölten.

1881 Sequin, Alfred, TOn Lichtensteig, in Rüti (Zühcb).

1881 Müller, EmU, von Wiesendangen, in Zürich.

1878 £6chmann, Max, von Zürich, im Ausland.

Zürich, den 20. Dezember 1907.

Die MiUtärdirektion.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 14. Dezember 1907.

Für die kaufmännischen Fortbildungsschulen
des Kantons Zürich wird ein besonderes fachmännisches In-

spektorat geschaffen und als Inspektor für den Rest der

laufenden Amtsdauer U. Biedermann, Professor am kan-

tonalen Technikum in Winierthur, gewählt.

Es werden geneltinigt:

Der Quartierplan Nr. 1-12 liber das Gebiet zwischen

der SihlfeldstraUe, der projektierten Bflckerstraße, der projek-

tierten Hardstraße und dem Hardplatz in Zürich ni;

die Abänderung der Baulinie an der nördlichen

Ecke zwischen der Ütlibergstraße und der Ringstraße in

Zürich m.
Folgende Arbdten für den Neuhau der Kantpns-

schule werden vergeben : Schlackenauffüllungen an J. Bryner

«

Baumeister in Zürich V; Zementböden im Untergeschoß an
W. Schwarzenbach in Zürich I.
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Die Lieferung von Fleisch und Brot, sowie der Schuh-

jiren für die kantonalen Kranken- und V'ersorgungs-
ans t alten pro 1908 wird vergeben.

Es erhalten Staats beitriige

:

Die Off iziersgeselischaf t Winterthur an die

K06leD des Winterkunes 1907/08 Fr. 100;

das Arbeitsamt der Stadt Zürich an die Kosten

des Betriebes für das Jahr 1907 Fr. 3000;

die zDreherische Seidenwebschule für das Jahr

1907 Fr. 8000;

der Verein e h e m u ü 14 e r S e i d e n w e b s c Ii ü 1 u r in

Zürich an seine Ausgaben im Jahre 1906 Fr. 100;

das Pestaiozzian um in Zürich an die ihm im Jahre

1907 fiir das gewerbliche Fortbildmigsschulwesen erwachsenen

Kosten Fr. 500;

die Stadt Zürich pro 1907 an die Kosten des Unter-
haltes der Straßen I. und n. Klasse in den Kreisen II

Ws V Pr. 96,900;

die Kirchgemeinde Elsau an die Kosten ihrer Kirchen-
reparatur Fr. 300.

Der (lesetzesentwurf betreffend Elektrizitäts-
werke des Kantons Zürich wird bereinigt und als Antraft

des Regiemngsrates an den Kantonsrat weitergeleitet.

Vom 19. Dezember 1907.

£s wird auf 1. April 1908 ein Polizei kreis Erlen-
bach, umfassend das Gebiet der politischen Gemeinden Herrli-

berg and Erlenbach nebst der Seholgemeinde Limberg, mit

Sitz in Erlenbach errichtet

Der bisherige Polisseikreis Dielsdorf wird auf 1. April 190H
in zwei Polizeikreise geteilt und zwar in den Polizeikreis
D i e 1 s d 0 r f , umfassend die politischen Gemeinden Dielsdorf»

Regensber^ und Steinniaur, und io den Polizei kreis Nie-
derglatt, umfassend die politischen Gemeinden Nieder^latt,

Obefo-laft. Niederhasli und die Zivib^enieinde liiedt, welch letz-

tere vom Fülizeikreis Stadel abgetrennt wird.

Bs erhalten Staatsbeiträge:

Die Allgemeine Offiziersreitgeselischalt Zürich
an die Kosten des Wintexrdtkurses 1907 Fr. 600

;
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der Militärreitkurs Rüti an die Kosten des Winter-

reitknrses 1907 Fr. 85;

die politische Gemeinde Zeli an ^e Kosten fttr den
Umban der Kanalbrücke und die Korrektion der
Straße II. Klasse lükon-Keschwil bei der MQhle in Rikon
Fr. 410.

Die Bau- und Niveaulinien der Winterthurer- und

der Zürichstraße in Uster werden genehmigt.

Vom 27. Dezember 1907.

Nachstehende Oberlieutenants der Infanterie werden- 2U

Hau ptl eilten befördert:

1877 Weilenmann, Oskai*, von und in Veltheim, Bat. 70, II.

1875 Httrlimann, Theod., von und in Bftretswil, Sch.-Bat 6, n.

1875 Huber, AlfrcKl, von Mettmenstetten, in Interlaken,

Bat. 67, III.

187C) Schwy/er, Theophü. von und in Zürich, ^ 64, I.

1876 Ziugler. Otto, von VVinterthur, in Lugano, ^ 70, II.

1875 Aeschbacli, Otto, von Heinacb. in (ienf. ^ 66, II.

1874 Thunmnn, Hermann, von iiiid m Zürich, ^ 70, IV.

1875 Wolfer, Edwin, von und in Zürich, „ 70, I.

1874 Angst, Albert, von Wil, in Zürich, „ 71, U.

Es werden gewühlt:

Als Mitglied der kantonalen Fischereikommission,
In Ersetzung des zurückgetretenen J. G. Sigg^Sulzer, National-

st Amsler in Meilen;

als II. Assistenzarzt der chirurgischen Klinik des Kan-
tonsspitals Zürich med. [»ract. Georg Montandon, von

<Joloinl)ier. nls III. Assibb'nzarzt med. pract. Ed. Schiinia-

4'b«M'. vun Luzcrn. als IV. Assistenzarzt med. pract. Johann

Cathomas. von Oisentis, Kt. Graubünden, in Zi\rich iV,

alle mit Amtsantritt auf den 15. Januar 1908 und für die

Dauer eines Jahres.

Es erhalten Staatsbeitrilge:

Die Kirchgemeinde Richterswil an die Kosten ihrer

Kirchenbaute Fr. 39,500;

f ii nf zürcherischen Sektione n dt's Vi^rbaudes

.s c h Nv e i z e r i s c h p r Heizer und Maschinisten iin die

Kosten ihrer Veranstaltungen im Jahre 1907 zusammen Fr. 150;
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der Unteroffiziersverein aller Waffen Glatt*
and Wehntal in Anerkennung seiner Verdienste der außer-

«fienstiichen Weiterausbildung seiner Mitglieder Fr. 50;

die Gemeinde Zoilikon an die Fr. 2360.90 betragenden

Kost^ der Korrektion dcrRiedstraüe (II. Klasse Nr. 8)

Fr. 500:

die Gemeinde Wahl an die Fr. 2058.05 hctrut^t-ndeii

Kosten für St ra ße n !> a n te n TU. K hisse i 1 antH'tvi^i^-Bi'ihl.

W!nd«-gg-Hefeni, LüchbHcii-()iH;regg, Elektrizitätsstraße, Weid-
SeDnenhfTö;) Fr. <>20:

ilie Geineiiitic H i ri w i l an di»' l' r. 2828.85 betrage lulen

KüSieii für die Korrektion der Straüe III. Klasse
LÄnginatt-S(*lmn|>en Fr. 850:

die politische Gemeinde Illnau an die Fr. 880. 15 be-

tragenden Kosten fin* die Korrektion der 8traiie III. Klasse
Vogelholz gegen Lindau Fr. 110;

die Gemeinde (Joliau an die Fr. 18()8. 10 betnigenden

Kosten für 8 traßen b a u ten III. Klasse (Sennhütte-Thun-

weid and Mühle-Feislierg) Fr.3ö0;

die politische Gemeinde Mar t h al en an die Fr. 11^00. 80
betragenden Kosten fCir die Korrektion von drei Teilstrecken

der Straße n. Klasse Marthalen-Ellikon Fr. 2240:

die politische Gemtinde Pfäffikou au die Kosten für

die Strafe III. Klasse Pfäflikuii-lrgenbau.seu und <lie V^er-

bindiin'jTPstraße im Dorf Pfäffikon im ganzen Fr. 405

:

iliv Gemeinde ^^'ila im die Fr. 11 HD. 00 betrauenden
Kosten <les U n t e r Ii a 1 1 e s «1 e r S t r a U e n III. K hi s s e, und
öffentlirlien Fußwe<;e im .lahre 1900 l- r. 285; ferner an die

ihr im .lahre 1900 «M vv.irhsencn Küst<'ti von Fr. 182.05 für

den Neubau der M ii h lebach brücke an der Öiniiie III.

Klasse beim Pfarrhaus VV ila Fr. 00;

die {»olitische Gemeinde Wetzikon an die Fr. 4921. 55
betragenden Kosten für die Brücke Aber den Kemptnerbach
bei der Sennhütte Kempten Fr. 1480;

die Gemeinde Fischenthal an die Fr. 682. 46 betra-

genden Kosten für den Umbau der Brücke über den Tal-
bach an der Straße III. Klasse Schmittenbach-Oberschwendi
Fr. 80;

die Gemeinde Rorbas an die Fr. 27,862.25 betragen*
den Kosten der annierten Bogen brücke über die TOß im
Heerensteg Fr. 2500.
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Es werden genehmigt:
Der Quariierplan Nr. 199 ttber das Gebiet zwischen

der Bahnhofstraße, der Pelikanstraße, der St. Annagasse und
der Slhlstraße in Zürich I;

der Quartierplan Kr. 234 über das Gebiet zwischen
der Welintalstraße, der projektierten Bucheggstraße und der
projektierten Hofwiesenstraße in Zürich IV.

Das von der Elr^ehungsdirektion und dem Erziehongsrate
unterm 7. Dezember 1907 vorgelegte ^Reglement über
die Fähigk eitspr ü f u u^en zur Patentierung zür-
cherischer Priuiarl ehre r'*' wird genehmigt. Damit kommt
die bisher übliche Vorprüfung für die Kandidaten 1 s Piimar-

lehramtes nach Schluß des II. Schuljahres in Zukmift in Weg-
fall und wird die Fähigkeitsprüfung durch Reduktion der
Prüfungsfächer beziehungsweise -noten etwas erleichtert.

V^üiii 31. Dezember 1907.

Frii .hich Hiinziker wird auf '•ein Gesuch hin auf .Hl.

Dozomher 1907 als Professor an »ier kantonalen Htindels-
scliule in Züricli entlassen unter Ansetzung emes jährlichen
Ruhegehaltes.

Am kantonalen Gvmnasiuni in Züricli wird auf Be-

uiun des Schuljahres 1908/09 je eine neiu* Lehrstelle
für alte Sprachen, Maliit inatik imd Zeichnen geschaffen.

Der politischen (ienicinde Bubikoii wird an die im <^7tn/.en

Fr. 21,671. 15 betrngenden Kosten ihrer in den .Jahren 1905
und 1900 ausgeführten Erweiterung ihrer Hydranten-
aniage ein Beitrag von Fr. 1900 aus der kantonalen Brand-
assekuraii/.k.isse bewillig-t.

Ferner erhalten Staatsbeiträge:

An (üe i\<i.sten von N e u v e r ui e ö s u n g e n beziehungs-

weise Ergänzoiit^en solcher pro 1907 Zürich Fr. 11,080, Albis-.

nedcn Fr. 312 und Uster Fr. 558;
die U n i e r ü f f i z i e r s g e s e 1 1 s c h a f t a. W. Z (i r i c h als

.Vnerkennung für ihre Leistungen zur Hebung und Förderung'

außerdienstlicher militärischer Tätio:keit pro 1906/07 Fr. lOÜ;

die Schweizerische Landesproduktenbürse pro
1906/1907 Fr. 200;

die Gemeinde R i c h t e r s w i 1 an die Kosten des T r o t -

toirs an der SeestraJie von der Erlenstratie bis zum „Frei-

hof" Fr. 854. 75

;

die politische Gemeinde Hofstetten an die Fr. 1801
betragenden Kosten für die Korrektion einer Straße III. Kl.

im Dorfe Huggenberg Fr. 540.
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Anttay des Kegieruji^:8ratej>

3L Dezombei 1907.

Bericht und Antrag des Regierungsrates

an den Kantonsrat

betriffBBd

EeTtöion def) Oenetzes über das WiHitehaftsgewerbe uoil

den KleiBTerkftaf Ton geistigen Gelr&ukfn.

Das Gesetz vom 31. Mai 1896 beireffend das Wirtschafts-

gewerbe und den Verkauf von geistigen Getränken hat schon

kiirz nach seinem Erlasse und nachher fortwährend /u Rekla-

mationen Veranlassung gegeben, allerdings weniger von Seiten

der Einwohnerschaft des Kantons, beziehungsweise der Be-

hörden, alg fius Wirtekreisen.

Schon im Jahre 1897 wurde von drei Wirtevereinen ver-

isngt. daß nicht nur die Wirtschaften, sondern auch die Klein-

verkaufsstellen der Bedürfnisklauscl unterstellt werden; daß
die Kostgebereien den glichen baupolizeiliehea ond sanita-

nseben GesetzesTorscbriften unterworfen werden wie die Wirt*

schalten; daß die ausnabmswdsen Wirtselutttsbewilligungen

bei Festen dngeschrfiokt werden a. s. w.

. In Über^stimmmig mit der Vernehmlassung des Stadt-

rates von Zürich vom 17. November 1897 erklärte der Re-

^erungsrat, daß die Anwendung der Bedürfnisbestiinniung ge-

genüber dem Klt'inverkaufc geisti^j^er Getränke einr dem Ge-

setze wid».^rsf>rechen(le Forderung sei, die nielil l)erucksichligt

werden könne. § 18 des Gesetzes beziehe sich deutlich nur

auf Gasthöfe und Speisewirtschaften.

G^en eine Gesetzesänderung sprechen, wie der Stadlrat

beifügte, „Opporliinit&ts- und grundsätzliche Gründe gewich-

tiger Art*'.

Betre&nd den sogenamiten Handel mit WirtsehaftsfMtten-

ten ist eine Ausführung von Interesse, welche Herr Kantonsrat

Dr. Rjf in s^em Rechtsgutaehten vom 7. Januar 1899 su-

handen der zürcherischen Rnanzdirektion niedergelegt hat:

^Sobald eine Beschränkung in der Zahl der Wirtschaften

statuiert ist, erhält das W irtschaltspatent einen mit der Zeit

iSircd. Amtsblatt mii. 14. Jaauar. 2
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immer zunehmenden Wert, so daß sich notwendig eine Spe-

kulation entwickeln muß. Wird das I.okal als maßgebend
betrachtet, so besteht in g-p\yissiMn Umiant^e ein Monopol für

die bestehenden Wirtschaften, das mit dem Hause veräußert

werden kann und dessen Wert erhöht. Wird umgekehrt die

Person in der bisherigen Ausübung des Patentes geschützt,

80 steht der Eigentümer des Hauses m Gefahr, daß die Wirt*

sehaft eingeht und das Hana an Wert Terliert.^

Von Unbeteiligten wird viel^h erklärt, dafi man mit

dem Inkrafttreten des Gesetzes von 1896 dm*ch den sogenann-

ten Schutz der bestehenden W irlschaften jedem Inhaber eines

Wirtschaftsrechtes ein Geschenk gemacht habe, das, wie die

Erfahrung zeige, selir oft den lietrag von meiireren Tausen-

den Franken erreiche. Wenn man solche Werte habe schaf-

fen wollen, so hätte man sie nicht umsonst verleihen sollen,

sondern nur gegen eine ilurem Werte entsprechende Gebühr.

Nachdem im wdtem Yerlaufe der Regierangsrat Tersclüe-

dene wichtige Entscheidongen in Sachen des Gesetzes betreffend

die Wirtschaften auszufällen veranlaßt gewesen, übermittelte

ihm der Kantonsrat unterm 22. Oktober 1900 ein Initiativ-

begehren betreffend teilweise Abänderung des Wirtschafts-

gesetzes, zunächst Itehufs Koiistatieruug der Zahl der Unter-

schriften und ihrer Gültigkeit. Es ergab sich eine Zahl von
5054 giiltii^en UnterschrifteD, rlie vom 7. April 1900 an ge-

sammelt worden waren. Verlangt wurde in der Hauptsache,

daß der Verkauf geistiger Getränke nur in hierzu bezeichne-

ten Lokalen geschehen dürfe „und in Ortschaften mit städti-

schen Verhältnissen (Zürich und Winterthur) nur mit dem
Verkauf von Spiritus, Limonaden und Mneralwassem rerbun-

den werde^. In größera Gemeinden dürfe nur auf 1000,

be^ehungsweise 1200 Einwohner ein Kldnverkauf patmÜert
werden. Minunale Patentgebtthr Fr. iOO.

Der Regierungsrat machte in seiner Begutachtung ins-

besondere auf die Gefahr des Entstehens der sogenannten

Zweiliterwirtschaften aufmerksam, falls der Kleuiyer*

kauf m der beantragten Weise eingeschränkt werden woUte.

Für den Verkauf von Wein, Most und Bier üi Quantitäten Ton
zwd latem und darüber müßte übethaupt gar kein Patent
mehr erworben weiden. Auf diese Verhältnisse hat auch der
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Deieucliiende Bericht für die Vüik6H!>stiuHüUD;; vom 16. März
1902, in welcher der Initiativvorschlag init 43,000 gegen 10,018

Sümmen verworfen wurde, hingewiesen.

In den Jahren 1903 und 1904 hatte idch der Regierungen

tat zonSchet nüt ESngaben des Verdns der Whrte dee 6e-

nrkes Zttrich, sowie des Aktionskomitees des kantonalen

MSnnenrerdns for Hebung der AffentBchen Sittlichkeit m be-

fassen. Eine Petition des Vereins der Wirte des Kantons

Zarich vom Juni 1904 wollte sich auf Revision der i;^^ 29

und 35. Absatz 2 der VoUziehunc^sVerordnung zum Wirtschüfts-

geseize bescliränkea. wührt^nd eine Eingabe des Vorstandes des

Vereins der Wirte des Kantons Zürich vom 17. Juni 1904 eine

Anzahl von Begehren vorbrachte, deren erstes sich auf die Ein-

teilung der Stadt Zürich für die Repartierung der Wirtschaften

nach Quartieren, statt nach Kreisen, bezog. Das sechste und

siebente Postulat befürworteten ehie allgemeine Reduktion der

Patentgebiihren.

Biese SSngabe wurde vom Regiemngsrate am 28. Sep-

tember 1905 beantwortet.

Der Vorstand des Vereins der Spezereihftndler des Kan-

tons Ziirich prot^stifHe in einer Eingabe vom 2. I^Chruar

1904 gegen eine Erhöhung der Abgabe ftir den Kleinverkauf

geistiger Getränke; denn es seien die Spezereihändler und

nicht die Wirte, die vorzugsweise billig und leicht zugAnglich

die Produkte der einheimisehen Landwirte verkaufen.

^elen Schwierigkeiten begegnet die Vollziehnng von § 48
des Wirtsefaaftsgeseises. Der Vorstand des kantonalen Wirte-

verräns behauptet, es sei faktisch unm^Hch, die vorgesehene

ununterhi'ü' hene Zeit der Nachtruhe von mindestens 8 Stunden

überall und aussch heßlich in die Zeit von 8 Uhr abends und

8 Uhr mori^ens zu verlegen. Der Regierungsrat konnte nur

antworten, daLi eine ( H'setzes'revision er'foi'dHrlich sei. wenn
die Festsetzung der Ruhezeiten geändert, beziehungsweise mehr
der freien Verstftndigunig überlassen werden woUe.

Am 20. August 1906 hat nun der Kantonsrat dem Re-

giemngsrate zur Prüfung und Antragstellung überwiesen:

1. Ein Initiativbegehren (unterzeichnet von Herrn Huber-

Dudler, Preiergasse, Zürich 1, und 10 Genossen aus Zürich unti

Umgebung;, welches verlangt, daß das Gesetz betreffend das
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Wirtßchaftsgewerbe vom 9l. Mai 189Ö im Sinue folgeader

Programmpimkie zu revidieren sei;

A. Wirtschaftsgewerbe.
I. Reform des gesauiten Wirtschaftspaientwesens

:

&j Aufliebung der Patenterteilung für den Wirtschattsbe-

trieb in den Kostgebereien und Pensionen für Ortsan-

sässige, sowie in den Warenhäusern;

b) Ausgleich in bezug auf die Höhe der Pat^ntgebühren

zwischen dem Wirtschaftsbetrieb und dem Kleinverkanf

gdstager Getränke;

c) gftnsliche Unterdrfickmig des Handels nüt Wirtschalts-

patenten.

II. Die PatentUbertraguiig auf neue Lokale ist imzulässig',

so lange in der betreffenden Gemeinde oder dem betreffenden

Gemeindeieile mehr als eine Wirtschaft aut 200 Kinwohner

entfällt.

m. Aufstellun;,'^ von BestiTiiiniingen, die geeignet sind, die

Zahl der Wirtschaften zu reduzieren, wo das Bedürfnis über-

schritten ist.

IV. Abänderung der Bestimmungen betreffend das Wirt-

sehaftspersonal in dem Sinne» daß die ftohezeit der Bedienstetea

nicht an bestimmte Ztiten gebmulen ist, ohne iigeodwelche

Verkürzung derselben.

B. Kleinhandel mit geistigen Getränken.
(Verkauf Uber die Gasse.)

V. Anfstellong von Bedürfnisbestimmungen auch für die

KlmYerfcantetellen.

VI. Eänschrftnkung der Verkanfsaelt in den Verkaufsstdleir

bezüglich geistiger Ctotrinke.

VU. Verbot des Hausierhandels mit geistigen Getränken.

VIII. Patentverweigerun^ für Wirtschaftsbetnel) und Klein-

verkauf geistiger Getränke an Baiiunterüehiimngen und An-

gestellte auf Werkplätzen und in l^ abriken.

Begründung.
Ad I. Die Hoffnungen, welche man an das in Kraft be-

stehende zürcherische Wirtschaftsgesetz knüpfte, haben sich

nicht erfüllt, ganz im Gegenteil haben sich die Verhältnisse

im Wirtfichaftsgewerbe noch bedeutend verschlechtert. Die
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Wirtschaften sind nicht allein der Zahl, sondern auch dem
Umfange nach gewachsen. Gefördert wurde diese unverhftltnis-

maLige Zuuaiune der Wirtschaften durch Bauspekulanten,

welche durch Errichtung von WirtRchaftslokalitöten in ihren

Nt ubaui^n deren Wert zu erhölit ii IrachtPten und durch die

zu große Bereitwilligkeit der Finanzdirektion in EHeilung neuer

Wirtscbaftspatente. Mit Recht klagt man heute im ganzen

Kaoton über zu viele W^irtschaften. Aber nicht allein die

legnlSren Wirteehaften haben sogenommen; es haben sich

ihnen nodi andere, dnrch das Geseta als palentberechtigt er-

Uirte Geschäftsbetriebe beigesellt, welche die Kalamität nur

noch TergrSflem helfen.

So haben sich aus einzelnen Kost^ebereien regelrechte

Wirtschaftsbel I iebf entwickelt, weiche die ihnen durch das

Gesetz gegebenen Kompetenzen weit übersehreiten.

Gesttttxl auf das Geseta sind auch an Warenhäuser Whri-

scfaaltspatente erteilt worden, oline daß diese eine richtige

Gewähr für einen normalen Wirtschaltsbetrieb bieten können,

gans abgesehen von der Feuersgefahr, welche ui diesen nüt

Waren Tollgepfropften Warenhänsem für die Besucher der so-

genannten Erfrischungssalons in erhöhtem Maße vorhanden ist.

Beim Erlasse des in Kraft bestf^henflpn Wirtschatts^t set/es

standen die Kleinverkaufsstellen von alkoholischen Getränken

erst in ihren Anfängen, ihre Zahl war klein. Diurch den
Flaschenbierhandel haben diese nun einen Umfang angenommen,
welclien die Gesetageber beim Erlasse des Wirtschaftsgesetses

umnOgiich voratissehen konnten* Ihr Absatz namentlich an
Bter ist so groß, daß eine frequentierte Kleinverkaufsstelle

tich sehr wohl mit einem mäßig begangenen kleineren Re-
staurant messen icarni. Letzteres entrichtet aber einen nun-

destens zehnmal so hohen Ti'ibut au die Suiatskasse, als die

Kleinverkaufsstelle. Zu dem kommt noch, daß durch den

Flaschenbierhandel der Verkauf über die Gasse, wie ihn früher

die Wirtschaften betrieben, nunmehr fast vollständig aufgeh^>rt

hat. Es kann nur ein Akt der Billigkeit genannt werden,

wenn hier ein gerechter Ausgleich geschahen wird.

Bme für den Kanton Zürich typische Erscheinung ist der

fffiTate Handel mit Whrtsehaftspatenten. Während das Gesetz

bestimmt, daß ein Wirtschaftspatent nur ein persönliches und

Digitized by Google



22

kein dingliches Recht sei and nur einer beBÜmmten Person

erteilt werden kann, haben die Besitzer von \Vinscha,ftsloka-

litäten doch ein Recht iür diese usurpiert and stehen nicht

an, auf dieses vermeintliche Recht zu pochen und im i^eg^e-

benen Falle mit diesem Hfindel zu treiben und horrend i»

Summen dafür zu verlangen. Dieses usurpieile Recht fuhrt

zu einer ganz ungerechtfertigten Verteuerung der Wirtschafts*

lokaliiftten und zur Anhäufung solcher in einzelnen Gemeinde-

teilen, namentlich der Stadt Zürich. Da nun durch das be-

stehende Gesetz allen diesen Übelständen nicht abgeholfen

werden kann, so ist auf eine gftnztiche Umgestaltung des

Wirtschaftspatentwesens hinzuwirken.

Ad 11. Zu der imgesunden Vermehrung der Wirtschntien

hat auch die Übertragung von VVirtschaftspatenten von sciion

bestehenden Wlrtsch iftslokalitäten auf neue beigetragen. Auf
dem «dten Wirtschaftsiokale blieb das yermeintliche Wirt-

schaftsrecht haften nnd anf dem neuen wurde ein neues von
gl^cher Qualität hergestellt. Gerade dadurch häuften sich

die Wirtschaften in gewissen Teilen der Gemeinden, nament*

lieh der Stadt Ztlrieh, dermaßen an, daß dieser Umstand ge-

rechtem Spott ruft. Diese Anhäufunjs^ von Wirtschaften und
die damit verbundene rij^orose Konkurrenz drückte die Exi-

stenzbedingungen der Wirte auf ein tiefes Niveau herunter,

so daß manche auf Irrwege j^eraten und moralisch und pe-

kuniär zugrund(^ «zelu n. Zwar ist versucht worden, diesem

Übeistande entgegenzutreten, allein dadurcli wurde nur der

Patenthandel gezeitigt. Nur eine Abänderung der gesetzlichen

Bestimmungen in der angegebenen Weise kann hier Wandel
schaffen.

Ad III. Es ist angebracht, nicht nur die Vennehrung
der Wirtschaften zu verhindern, sondern es sollen auch MaL)-

mihnien getroffen werden, die geeignet sind, die Zahl der

Wirtschalteii zu re<]uziei'en, da wo das Bediirfnis überschritten

ist. Zweifellos hat di«' Produkiion von Wirtschaftslokalitäten

und die Patenterteilung jedes vernünftige Maß überschritten;

das ergibt sich aus dem raschen Wechsel der Pächter und
dem Umstände, daß einzelne Wirtschaftslokalitäten zeitweise

ganz geschlossen sind» weil sie keinen Pächter finden, der

Lust hat, ins Verderben su rennen. Solche Arten von Wirt-
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si*iiait4^n bezeichnet maji mit dem Namen ..Wirtefallen"* ; für

sie ist kein Bedürfnis vorhanden und ihrer Schließung stände

voui Standpunkte der Vernunft aus nichts im Weg:e.

Ad IV. Die heute in Kraft bestehenden gesetKlichen Be-

stiininuiigeD zum Schutze des Wirts(-haftspersonales hfingen

fast vollstiUidtg in der Luft. Im Verhältnisse »wischen Wirt

ond Personal haben sich ganz bedeutende Verftndeningen toU-

sogen; vielfach treten Wirtschaftsbedienstete als selbständig

ererbende Personen anf, sie wohnen nicht beim Wirte und
erhalten auch von diesem keinen Lohn, ihr Einkommen ist

lediglich das Trinkgeld ; auf sie sind die gesetzlichen Bestini-

muDgen nii iit aovvtiidbar. Diese Bestinnuungeu iiaben auch

tlem Lislitute der Aushiilfskellaerinnen gerufen. Diese Aus-

hülfen rücken nachts um 12 Uhr ein und rekrutieren sich

häufig aus den regulären Kelineriiinen anderer Wirte. Außer-

dem h&t sich noch das Ciewohnheitsrecht herausgebildet, daß

man das Wirtschaftspei*sonaI gleichwohl nach 12 Uhr nachts

seines Amtes walten läßt und nur dann strafend einschreitet,

wenn Klage gegen den betreffenden Wirt erhoben wird. Da-

durch ist unter den Wirten Rechtsunsicherheit entstanden. Es
ist richtiger und zweckentsprechender, die Ruhezeit des Wirtp

Schaftspersonals nicht an bestimmte Stunden zu binden. Dafi

nachts nach 12 Uhr noch gewirtet wird, kommt nur an ein-

zelnen Tagen vor. Meistens sind die Wirtschaften früher ge-

schlossen. Ob die ununterbrochene Ruhezeit des AVirtschafts-

personals eine längere oder kürzere ist, kommt hier nicht in

Betracht.

B. Kleinhandel mit geistigen Getränken.
(Verkauf über die Gasse.)

Ad V. Der Handel mit alkoholischen Getränken bat in

den letzten Jahren ganz bedeutende Veränderungen erfahren.

So ist der Verkauf über die Gasse ganz in die Hände der

Kleinverkaufsstelleo hinUbergeglitten. Die Kleinrerkaufsstellen

haben sich, anf|gestachelt durch den Gewinn im Flaschenbier-

handele so rermehrt, daß auch sie gleich wie die Überzahl

der Wirtschaften zu einer öffentlichen Gefahr werden. Sie

haben es dahin gebracht, daß heute der Mann nicht mehr oder

doch weniger ins Wirtshaus geht, daftir aber das Wirtshaus

in die Familie kommt. Das kleine Patent, das sie bezaiüsD^
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ennug licht es ihnen, den hochbesteuerten Wirtschaften die

erfolgreichste Konkurrenz zu machen. Der Kanton St. Gallen

hat in seinem neuen Wirtschaftsgesetze bereits Bed(\rfnisbe-

stimmuDgen auch für die Kleinverkauisstelleii eingeführt.

Ad VI. £8 gibt Klmverkaufsstellen» welche bis spftt m
die Nacht hinein offen gehalten werden, einzig zu dem Zwecke,

mit alkoholischen Getränken Handel zu treiben, dadurch werden
die Hintertreppen- und Winkelkneipen gefördert, die vollständig

unkontrollierbar sind. Im Auslande hat man in dieser Be-

ziehung bereits vorsorgliche gesetzliche Bestimmungen ge-

schaffen.

* Ad Vn. Neben dem patentierten Handel mit alkoholischen

Getrfinken hat sich unter dem Schutz des Art. 22^ der Bundes-

verfassung auch noch ein anpatentierter Handel herausgebildet,

der von Bierbranereien und Kerdepothaltern betrieben wird.

Obwohl die Bundesverfassung Handels- und Gewerbefreiheit

garantiert, gestattet sit* duch auch, jene Gewerbe zu be-

scliiänkin, durch welche die öffentliche Wohlfahrt gefährdet

werden kann, und zu diesen Gewerben gehört der Hausier-

handel mit geistigen Getränkten, ganz abgesehen davon, daß
es eine Ungerechtigkeit ist, dem besteuerten Handel mit alko*

holischen Getränken ^en unbesteuerten gegenüberzustellen.

Ad Vni. Um lüeht schon oft Gesagtes zu wiederholen,

sei hier nur kurz erwähnt, daß diese Art Handel mit alko-

holischen Getränken mit einem gewissen Drucke auf die

Arbeiter vor sich geht. Man sagt, daß in gewissen Betrieben

derjenige Arbeiter bevorzugt werde, welcher am meisten Al-

kohol konsumiere. Ein Meister soll sich sogar zu der Äul>erung

verstiegen haben^ daß seine Frau mit dem Flaschenbierhandel

bei den Arbeitern mehr verdiene, als er selbst mit dem Ge-.

schälte. Diese kurzen Bemerkungen werden genttgend dar-

getan haben, wie notwendig es ist, gegenüber solchen Be-

werbern die Patentverweigeruog auszusprechen.

Im allgemeinen sei bemerkt, dal» die Wirtscliatis^est'tz-

gebung nicht eine bloße Wirtefrage ist, sondern eine Frage
von groUer sozialpolitischer, volkswirtschattlicher und sittlicher

Bedentiiiig. Es soll nun jedermann Gelegenheil gegeben

werden, an der Lösung dieser Uberreifen Frage mitzuwirken.
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Wir empfehlen unsere Initiative Ihrer wolilwüllenden

Würdigung, damit die Btlrefer Ober die von uns aufgestellten

Grundsätze sich aussprechen und entscheiden können. Die

Mißstände im gesamten Wirtscbaltogewerbe liegen so offen su*

tage, daß sie luemandem entgangen smn können.

2. Einv Znsclinft der vom kaiituiuden Wirte- und Ho-
tt'lierverein beslelltt'n Küinmissioii (Präsident: HeiT W. Amsler
in Frlenbocli) vom 18. August welche folgendermaiien

lautet:

„Aui der Traktandenliste für die Kantonsratssitsung Tom
20. August figuriert auch ein Initiativbegehren für Re-
Tision des Wirtschaftsgesetzes.

Der organisierte Wirte- und Hotelierverein des Kantons
Zürich hat sich schon wiederholt mit dieser Materie befaßt

und gefunden, daü eirx» Revision in verschiedenen Richtungen

volkswirtschaftlich zwrckiniH ii; und gebulen eii^clu int, und

zwar weitergehend, als wie es die jetzigen Initianten vorge*

sehen haben.

Id diesem Momente indessen sind unsere Vorschläge noch

nicht so einlftßlich geprüft und begründet, daß wir mit einer

fertigen, durchdachten Vorlage an die hohe Behörde gelangen

kannten*

Wir werden uns Mühe geben, eine der Meinung des ge-

samten Wiiiestandes Ausdruck gebende Vorlugf^ auszuarbeiten

und zu gelegener Zeit /Aistiindigen Orts einzureichen.

Wir ersuchf ii Sie daher, inzwischen die vorliegende Ini-

tiative nicht zui' Verhandlung zu biingen, sondern dieselbe

dann gleichzeitig mit unsern Vorschlägen in Beratung au ziehen.

Unter allen Umständen soll der Gegenstand erentueil dem
h* R^emngsrate zur Vorberaiung zugewiesen werden."

Weder durch Vermittlung des h. Kantonsrates, noch durekt

ist dem Reg^erungsrate bisher die angekündigte Vorlage zu-

gegangen. Es ist wohl anzunehmen, daß der Vorstand des

kantonalen Wirte- und Hotelienrereins die AngeK^nheit k^nes-

wegs als so einfach ansehe, wie die 11 Initiantra, die sich

der UoSnung hinzugeben scheinen, daß ohne alle Frage ein
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Dritteil der Mitglieder des in beschlußfUhiger Anzahl versani'

meltcn Kantonsrates sich bereit finden werde, ihre Vorlage,

die sie sellist als hloüi; Zusanfimenstellung von „Prograiiiin-

|.uiikten" bezeichnen, der gesamten Aktivbürgerschaft zur Ab-

slumnung zu unterbreiten.

Abgesehen von dem Ergebnisse der Volksabstimmimg

über die Kleinverkaufsinitiative (43,000 Verwerfende gegen-

über 10,019 Annehmenden), muß hervorgehoben werden, daß

sogar mit einer bejahenden Volksabstimoiung gar nichts ge-

wonnen wäre» weil der Inhalt des Begehrens (z. B. in Lit. A,

Ziffer I, in and IV) so allgemein gefaßt ist« daß von einem

Vorschlage zur Abänderung von Oesetzesnormen nicht ge-

sprochen werden kann.

Das Initiativl i u( iirtn könnte übrigens auch dann nicht

befürwortet wenlen. wenn die ikdenken formeller Natur nicht

bestehen würden; denn es ist auch sachlich verfehlt und un-

haltbar.

Wenn in Ziffer 1 angeregt wird, die Patentabgabe für die

Kleinverkaufsstellen ungefähr auf die Höhe der Wirtschafte-

abgäbe zu brii^ra (Litera h% so ist zu sagen, daß die Be-

steaemng des KleinverkauflB im Verhältnis zum Ertrag des

Geschäftes heute schon schärfer sein dürfte als die Besteue-

rung der Wirtschaften. Die Wirtschaften haben mehr oder

weniger große Lokalitäten für den Konsum der Getränke an

Ort und Stelle zur Verfügung; die Inhaber von Klelnverkaufs-

lokalen werden bestraft, wenn in densellien ( ine Flasche Bier

genossen wird, auch wenn dem Käufer weder ein ülas ver-

abfolgt, noch eine Sitzgelegenheit geboten wird. Es kann doch

die bloße Rücksicht auf das Interesse der Wirte selbstver-

ständlich nicht zur Begründung von Steueransätzen fuhren,

die direkt proliibitiv wirken müßten. Unb^ründet ist auch
das Verhugen^ es seien an Eostgebereien, Pensionen und
Warenhäuser keine Patente mehr zu erteilen (Litera a). Wenn
die Initianten Merbei an ein dniaches Verbot des Ausschankes
geistiger G^etrftnke in diesen Betrieben denken sollten, so über-

sehen sie, daß eine solche Mal^regel von den Bundesbehörden

zweifellos kassiert würde (vergleiche Art. 31, Litera c, und
Art. 32**'*, Absatz 2 der Bundesverfaysunu^ Ist aber eine

Gleich Stellung der genannten Betriol)*' mit (1< n Wirtschaften

beabsiciitigt, so ließe sich auch dieses Postulat, wenigstens
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Mwdt es Mch nm (fie Kostgeberden und Penrionen handelt,

wieder mir mit der Racksieht auf die Erwerbsioteressen der

Wirte, nieht aber mit allgemeineren Erwägungen begründen.

Mit dein Hinweis auf die Feuersgefahr könnte man vielleicht

die Aufhebung der Warenhäuser, keinesfalls aber nur die Ver-

weigerung von Wirtschaftspatenten an solche Geschäfte for-

dern, da ja die Gäste der ,,Erfrisi huntj;ss;ilons" nicht gi'olöt lu n

Gefahren ausgesetzt sind als die iibrigen Besucher der Waren-
häuser. £s gibt übrigens im Kanton Zürich nur ein einziges

Warenhaus, das alkoholhaltige Getränke ausschenken darf,

und das betreffende Lokal bleibt während des ganzen Sonn-

tags gesehiosfien und an den Wodientagen bleibt das Lokal

oidit länger am Abend geOffnet als die übrigen Räumlichkeiten

des Warenhauses. Schwer yerständlich ist auch das Postulat

der „gäoslichen Unterdrückung des Handels mit Wirtschafts-

pstenten*' (Litera e). Der sogenannte Patenthandel ist die

absolut unvermeidliche und von administrativen Maßreja:eln

nicht erreichbare Folge des Umstandes, daß durch die Ein-

fiihiuiig der RedUrfnisklausei dem Wirtschaftsirewerbe der

Charakter eines }> r i v i 1 e g i e r t e n Gewerbes verliehen wor-

den ist. W^er die Folge beseitigen will, muß die Ursache aus

der Welt schaffen. Die Initianten werden aber kaum bereit

9m, diesen Weg einzuschlagen. Daß die Verliältnisse ander-

wärts gleich liegen wie bei uns, mag aus einem der zürche-

rischen Wirteorgane, dem „Gastwirt", nachgewiesen werden,

der in seiner Nummer vom 10. Dezember 1898 berichtet, es

habe die Wirteorganisation in Nürnberg den Magistrat ersucht,

deo Wirtschaftsbetrieb von der Bedürfmsfrage abhängig zu

tnadien. Das Gesuch sei abgelehnt worden, weil der Magi-

strat befürclite, daü nach Annahme der Bedarfnisbedingnngen

der Handel mit den alten Realrechten wieder aufleben wurde.

Unrichtig ist übrigens die Behauptung des Initiiitivhegeh-

rens (Ad 1), daß die Zahl der Wirtschaften im Kanton Zürich

seit 1896 zugenommen habe. Sie ist im Ge^renteil (Wii-t-

whafien gemäß § d a und b des Gesetzes) n on 3278 auf 3191

zurückgegangen im ganzen Kanton; im Bezirke Zürich von
1316 auf 1271.

Bekämpfen muß man im fernem das Begehren^ daß der

Lokalwechsel sich auf die bestehenden Wirtschaftslokali-

tjiteD beschränken solle (Ziäer Ii). Eine solche Vorschrift
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würde nicht nur dem löblichen Bestreben der Neuaelt, in der

Anlage und AuRpfePtaltnng der Riiiimlichkeit^ n auf die Forde-

rungen der Hjrgiene in erster Linie Rückfiicht zu nehmen,

entgegenwirken ; sondern sie würde auch die Interessen des

ökonomisch schwächeren Tdles der Wirte in unzulässiger

Weise schädigen. Der Wirt, der nicht Hausbesitzer iet, wäre
den Be^tsem bestehender WIrtsebaftslokalitäten vaUig aosge*

liefert und die Mietpreise für Wirtschaftsrftnme erfahren

ganz bedeutende weitere St^gemng, läner Sanierung des

Wlrtegewerbes mQßte die voigeschlagene Maßregel geradeau

unheilvoll entgegenwirken.

Der Forderung, daß durch gesetzlich^' Bestimmung*'!! die

Reduktion der Zahl der Wirtschaften anzustreben sei (Ziffer III),

ist nicht von der leisesten Andeutung l)egleitet, auf welche

Weise ihr wirlcsame Nachacbtung verschafft werden könnte.

Die Frage einer ^Ablösung" ron im Jahre 1896 als be-

stehend anerkannten Wirtschaften wird niemand anfwerfen

wollen. Man hat zu Ende der achtziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts erfahren, daß in 133 Fällen für die Ablösung

sogenannter -,ehehafter" Tavemenrechte /usaiuinen nicht weni-

ger als Fr. l.OlT.oOO gefordert wurden. Ohne Entsciiädigung

werden aber nicht viele Inhaber bestehender Wirtschaft^in ge-

neigt sein, dieselben aufzugeben, nachdem im beleuchtenden

BerichtC; welcher dem Gresetae von 1S9G für die Volksabstim-

mung beigegeben wurde, in gesperrter Schrift die Zusicherung

gegeben worden ist: „Die zurzeit bestehenden Wirtschaften

soUen in Hinsicht auf die BedQrfnisbestimmangen außer Frage
stehen.^

Noch könnten eine Reihe weiterer Gründe angeführt wer-

den, welche nicht empfehlen, daU auf das Hegehren der 11

Wirteinitianten eingetreten werde. Es wird aber darauf ver-

zichtet, weil andere als die von den Initianten vorgebrachten

Gründe dafür sprechen, daß auf eine Änderung des Wirt-

schaftsgesetzes von 1896 in naher Zeit Bedacht genommen
werde.

Der Bundesrat hat durch Rekursentscheid vom 12. Sep-

tember 1902 den in § 6 des Wirtschaftsgesetaes ron 1896
niedergelegten Grundsatz, daß tan Wirtschaftspatent an Per-

sonen, welche im Kanton wohnhaft, voUj&hrig und handlungs-
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ClU!^ fliod, nur dann sa erteileoD sei^ wenn eie seit minde-
steoBeinem Jahre im Kanton niedergelassen seien,

ab bnndesTerfassnngswidrig erklärt. Es ist daher angezeigt,

dtS diese BestimmuDjä: aus dem Gesetze verschwinde, weil sie,

wie die Erfahrung- zeis^t, noch heute vielfach irrefühit.

Ferner muii entweder durch Abänderung von § 10 des

Gesetzes, oder des § 1 der Voliziehungsverordnung der Wider*

q)neh gehoben werden, der zwischen beiden besteht.

Nadi % 16, litera a, steht jedem Glftnbiger das Recht
n, Eänsprache za erheben und die Ert^ung des Wirtschafts-

ptteotes an einen Bewerber zu Terhlndem^ wenn in den letz-

ten fünf Jahren infolge Konkurses oder fruchtloser Pfändung
Verlustscheine ge^en denselben herausgekommen sind. Ent-

dem eidgenösöisclieo Schnldbetreibung's^esetze werden
dadurch insbesondere Schulden für Gctränkelieferungen förm-

lich privilegiert. Der (iläul)iger kann auch einen unverschul-

det in Konkurs geratenen Wirt daran hindern^ sich dorch
i^rnahnie einer besser rentierenden Wirtschaft aus ökono*

mifcben Verlegenhelten zu retten. Es kann ihm s^e Ezi-

ite als Wirt yoUständig yerunmöglieht weiden. Diese Be-

«tinmiiog hat offenbar den Zweck, welchem sie dienen sollte,

gar mcht erfallt.

In den 20 des Gesetzes von 1890 wurde eine Bestim-

iiiung auf^^enomuien, nach weldirr Patente auch f(Jr bereits

bestehende AVirtschafb^i nnr je auf den Heginn eines Kalender-

»Iprteljahres, beziehungsweise auf einen ortsüblichen viertel-

jährlichen Miettermin erteilt werden sollen. Es sollte diese

Beatimninng dem allzu häufigen Wechsel der Wirtschafts-

aihaber in städtischen Verh&ltnissen vorbeugen. Der Zweck
wde keinesw^ erreicht, hingegen entstanden viele Ver-

ltfeD]ieite&. Es mußten Bußen auch Leuten auferlegt werden,

^ äch sonst nie Gesetzesübertretongen hatten zuschulden

bmmen lassen, einfach deshalb, weil sie den Verlust nicht

glaubten »Ttnigen zu können, der ihnen durch Einstellung des

Betriebes einer gut frequentierten Wirtschaft bis zum Beginn

des nächsten Quartals erwachsen Nväre.

Seitdem die Statthalter tixe Besoldungen beziehen, kamen
seibstverständlich die in § 42 voigesebenen Bezugsgebühreiy
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Es gibt auch noch veracfaiedene andere Paragraphen des

Geaelsea, welche einer Verbesseruog bedürftig sind.

Um die Revision der Wirtschaftsgesetzgebung sachgemäß

einzuleiten^ erachten wir als angemessen, daß in einer vor-

beratenden Kunimtss*K)ii den Vertretern der beteiligten Kreise

Gelegenheit gegeben wird, sich zu äußern, selbstverständlich

nicht den Wirten und Wirtevereinen allein, obschon ihre Wünsche
und Begehren weiter geziemend zu prüfen sein werden, sondern

auch andern Interessenten nnd insbesondere den Behörden»

die in Sachen große Erfahrung besitaen.

Der Begierungsrai erklärt sich bereit, die Revision des
Gesetaes betreffend das Wirtscbaftsgewerbe an die Hand zu

neiunen und, so viel an ihm, beförderlichst durchzuführen.

Betreffend das Initiativl)egehren der Herren
Huber-Dudier und Genossen beantragen wir Nicht-
eintreten.

Ztlrichy den dl. Dezember 1907.

Im Namen des Regierungsrates,

Der PrSsident:

Kern.
Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hub er.

Verordnung
betieffend

die Bekäntpfhiig der TaberknloBe.

(Vom Sl. Desamber 1907.)

§ 1. Die Gesundlieitsbehörden haben dafür zu sorgen,

daß in allen öffentlichen Zwecken dienenden oder öffentlich

benutzten GebAuden, sowie in allen der öffentlichen Kontrolle

unterstellten Rftnmen Spuckgefftfie aufgestellt» geleert^ gereinigt

und desinfiziert werden.

§ 2. Das Hygiene-Institut der Universität Zürich über-

nimmt unentgeltlich die Untersuchnng der Auswurfstoffe
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von Personen, «lie an Tuberkulose leiden oder dieser Erkran-

kung Terdächtig sind, wenn der behandelnde Arzt es verlangt.

S 3. Die Ärzte Terpfliebtet, <Me tuberkulös Erkrankten

and das Pflegepersonal anzuleiten, wie der Verbreitung der

Tuberkulose durch Unschädlichnmchung ihrer Ausscheidungen

begegnet werden kann.

ffie haben Todesfälle infolge offener Taberkolose ttberall

da, wo Ansteckungsstoff (Tnberkelbaallen) ansgesehieden wird,

namentüch bei Lungen-, Nieren* und Danntuberkulose, den

Gesnndheitsbehörden anzuzeigen.
«

^ 4. Wechselt ein tuberkulös Kranker die Wohnung oder

danemd das Krankenasimineri oder stirbt er^ so soll, wenn der

amtliche oder der behandelnde Arzt es für angezeigt erachten,

eine Desinfektion des bisher durch den Kranken l)esetzten

Zimmers stattfinden.

Die Desinfektion findet durch die Organe der öffentlichen

Gesundheitspflege kostenfrei statt

An die den Gemeinden hieraus erwachsenden Kosten

leistet der Staat einen angemesseneu Beitrug.

^ 5. Die Vollziehung dieser Verordnung ist zunächst

Sache der örtlichen Gesundheitsbehörden. Rekurse gegen

VerfflgUDgen und Beschlttsse derselben gehen in erster Instanz

an das Statthalteramt, in letzter Instanz an den Re<^'ierung8rat.

§ 6. ÜbertrcHingen der Vorschriften dieser Verordnung

werden gemäß § 29 der Verordnung betreffend die örtlichen

Gesundheitsbehörden vom 25. Juli/20. August 1883 geahndet.

Zttnch, den 31. Dezember 1907.

Im Namen des Regierongsrates,

Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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An die Mitglieder des Kantonsrateg.

Tit.!

Sie werden eiDgeladeoy sich Montag den 20. Januar 1900,

ormitlaga 9 Uhr, au einer 8iimog des Kantonsrates im Rat-

haose in Zürich einmfinden.

Variiandlungsgaienstindo

:

1. Gesetz betreffend Jagd und Vogelschutz, Vorlage der

Redaktionskommission vom 3. Januar 1908.

2. Geschäftsbericht des Obergerichtes über das Jahr 1906,

Antrag der Kommission rom 22. November 1907,

3. Bewilligung von Nachlragskrediten f(lr das Jahr 1907,

Antrag des Regierunu-srates vom 6. November 1907.

4. Voranschlag der Kianahuien und Aufgaben für das Jahr

1908, Antrag der Btaatsrechnungsprttfungskommission.

5. Festsetzung der Besoldangen der Inspektoren für die

Notariate und Konkursämter, Antrag des Obergerichtes

vom 5. November 1007 und der bestellten Kommission.

6. Postulat betretend kantonale Altersversicherung.

7. Gfesetz betreffend kantonale Elektrizitätswerke, Anträge

des Regierungsrates und der Kommission.

8. Initiative betreffend Abänderimg des zürcherischen Straf-

gesetzbuches (Streikinitiative)) Anträge des Regierungs-

rates vom 25. Jnni und der Kommission vom 7. Dezember
1907.

9. Initiative betreffend Revision des Gesetzes über das Wirt-

Fchjiftstrewerbe und den Kleinverkauf von geistigen iri'

tränken, Antrag des Regierungsrates vom öl. Dezember
1907.

10* Beschwerde Sehaufelberger, firlenbach.

Mit N ollküiiimener Hochachtung.

Winterthur, den 3. Januar 1908.

Der Präsident des KantonBrates:

£. Müller.
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Patentierung von Konkordategeometern.

Gremftß Ali. 1 des Konkordates für gemeinschaftliche

Prüfung und Freizügigkeit der Geometer vom 2U. Januar 1868

sollen Vermessungen von Grund und Hoden, für welche amt-

liche Glaubwürdigkeit in Anspruch genommen wird, im Ge-

biete der Konkordatskantone nur von solchen Geometem aus-

gefOhn werden, welche hierfür ein Patent erworben haben.

Die Prüfnogskonferenz der konkordierenden Kantone Zürich,

BetOy Luzem, Solotham, Baselsiadt, Baseilandschaft, Schaff-

haiueii, &L Gallen, Aaigau; Thiugan und QraubUnden bat nun
unterm 6. Dexember 1907 nachstehend genannten Personen

nach abgelegter Prüfong das Patent als Ronkordatsgeometer

erteiU:

A. Angehörige des Kantons Zürich.
Herrn Hans Baomgartner, von Winterthor.

„ Rudolf Boühardt, von Kyburg.

^ Heinrich Brandinberger, von Flaach.

„ Robert Bretscher, von Veltheim.

„ Albert Fricker, von Zürich.

„ Friedrich Gastpar, von Zürich,

^ Hermann Roth, von Kioten.

Rudolf Spörrii von Stemenbeig.

„ £imsi Schwans« van Zürich.

^ Alb^ Weber, Ton Zollikon.

B. Angehörige anderer Kantone.
Herrn Heinrich Deppe, von Frauenfeld (Thurgau).

^ KoheH Dietlin, von Mi(^court (Bern).

„ Walter Hofer, von RoiliriHt (Ani-^au).

„ Albert Schmid, von Märwil fThurgau).

„ August Stärkle, von Gaiserwald Gallen).

„ Walter Zollikofer, von St. Gallen.

^ Nicolin Zunder, rou Heni (Graubiinden).

IKese Patentimngen werden hiermit gemäß Art. 8 des

Geometerkonkordaies 2xa al^emeinen Kenntnis gebracht.

Zdrich, den 9. Januar 1908.

Direktion der Yolkswirtsehait

:

Dr. A. Locher.
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Antiag der KomMadon*)
8. Jimsr 190a

Berisbt der StaatsrachnungsprafuRgsiu^^

mum Voranschlag pro 1908.

Der Tom Ragierungsrate imterm 12. November 19D7 dn-
gerdchie „Voranschlag der Eumahraen und Ausgaben des Ken*

tons ZQrieb anf das Jahr 1906** weist auf:

sodaß sich ein Emnahmenüberschuß ergibt von Fr. 447,680

Dem Budget ist zam ersten Male ein dnl&ßHcher Bericht

beigegeben, der die Yerftnderangen der einxeUien Budgetposten

kommentiert und damit fttr die Beurteiluog der Ansätze eine

zuverlässigere Grundhigt' abgibt, als das früher der Fall war.

Die Kuiümission hat diese Neiierui]L( hegrüßt und nimmt im

weiteren gerne von der Versicherung iles Regierungsiates Akt,

daß in Zukunft auch der Ötaatsrechnung ein besonderer Bericht

beigefügt werden soll.

In seinen Ausführungen zum Voranschlag macht der Re-

giemngsrat darauf aufmerksam, dafi in der Vorlage im Ifinblick

auf die allgemdne Verteuerung des Lebensunterhaltes infolge der

Stdgemng der Preise fOr Miete und die notwendigsten Lebens-

nnitel die Besoldungen fOr einige Kategorien von Beamten erhobt

worden seien. In erster Linie sind die nach Maßgabe von § 4

der Verordnung betreffend <lie Auitsstelhing und Besoldung der

Beamten und Angestellten der kantonalen Verwaltung vom
27. Nüveuiber 1899 und 15. Januar 1907 anf Reginn der

neuen dreijährigen Amtsdauer 1908—1911, d. h. auf 1. Juli

*) Die KommissioD besteht aiui den Herren: Ed. Graf-Zflrich (Prä-

9d«nt), Dr. C. Esclier-Zttrieh, Job. Benx-Wemingen, J. H. Boßhard-Uster,

ü. BretBcker*Whiterthnr, F. Flacbsmann-Hittnau, Jakob Oreuter-Daben-

doli, W. Sehnler-Winterthttr, Bobert Waldor-Otwil a. 8. Sokretirt Dr. A.

Snber*Zlliicb.

An Einnahmen

„ Ausgaben

Fr. 23,817,490

„ 23,369,810
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1908 in Kraft (reteoden BesoldungeerhOhangea dngeselii wor*

den; außerdem hat der Regierungsrat für die Beamten und
Angestellten der Zentralverwaltung und der kantonalen An-

stalten (exklusive Lehranstalten), unter Vorbehalt der Geneh-

migung durch den Kaatonsrat, außerordentliche Zulagen ein-

gestellt, 60 daß die betreffenden Besoldun^sansätze den verord-

nungsgeniäßen Ansatz und die außerordeutliche Zulage, welch

letztere als Teuerungszulage bezeichnet werden mag, enthalten.

Die letztere ist nach der Höhe der auf Ende 1907 faktisch

ausgerichteten Besoldungen abgestuft und beträgt für die Be-

züge bis auf Fr. 2500 Fr. 260 (10 7o),

yon Fr. 2601—3000 » 240 {S Vo),

„ „ 3001-3600 „ 210 (6 7o),

, „ 3601-4000 „ 160 (4 7o),

^ „ 4001—5000 „ 120 (2 «/a).

Für die Fr. 5000 übersteigenden Besoldungen hat der Re-

gieinngsrat Zulagen nicht vorgeschlagen.

Die Kommission hat diese Frage, durch deren LOsung
eine große Zahl von Positionen des Budgets erledigt wird, in

elni&ßlicher Vf&ae und wiederholt behandelt und ist dasu ge-

langt, der vorgeschlagenen Regelung, wenn auch unter Be-
denken, Uire Zustimmung zu «teilen. Sie hat dch dabd lücht

verhehlt, daß dieser Regelung nur transitorischer Charakter

zukomme und die grimdsätzliche Entscheidung über die Be-

soldungsverhältnisse der staatlichen Beamten und Angestellten

unmittelbar narliJulgen müsse. Dieser letztern Auffassung ist

auch der Kantonsrat, der in seiner Sitzung vom 23. Dezember
1907 folgendes Postulat aufgestellt hat:

„Der R^erungsrat wird ehigeladen, in Verbindung mit
dem Obergerichte eine Vorlage Uber die Besoldungen aller

Staatsbeamten auszuarbdten und dem Kantonsrate vorzulegen.*'

Die Staatsrechnungsprüfimgskonimission ist durch diesen

Beschluß der Pflicht überhoben worden, in ihrem Bericht

ein ähnliches Postulat zu beantrai4tn.

Die Kommission war, indem sie dem vom Regierungsrat

vorgeschlagenen Ausweg zustimmte, sich klar, daß die allge-

meine Verteuerung des Lebensunterhaltes, namentlich

Steigerung der Preise für Miete und die notwendigsten X4ebens-

inittel; die VertilUtnisse für die pijipbesoldeten In den lotsten
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Bntwieklong isl allen Aossdchen nach noch nicht abgeschlossen,

sondern wird welter gehen. Zofolge der yerminderten Kauf'

kraft des Geldes kommt den fOr die Staatsbeamten and -An-

gestellten in den Jahren 1899—1901 festgestellten Besoldungs-

grenzen nicht die nämliche Befleulimg' zu wie damals. Insbe-

sondere ist dies der Fall für die mäßigen und niedrigsten Kcsol-

diingen. Es erscheint daher als angemessen, daß gerade für

tere dieser Tatsache Rechnung i^etragen und eine gerechte und

billige Ausgleichung im Sinne der Erhöhung der Besoldungen

schon ftir das Jahr 1908 eintrete. Eine Lösung auf allgemeinem

Boden wird nun infolge des oben erwähnten Kantonsrats-

beschinsses dorch die Revision der bestehenden Besoldongs-

Terordnnngen in die Wege geleitet, die bei der Notwendigkeit

der Behandlang durch die verschiedenen Behörden längere

Zeit heanspruehen wird« Diese grnndsfttaliche Lösung empfiehlt

rieh auch im Anblick auf die dnreh ^e Annahme der Ge-

meindeordnung von Zürich geschaifenen Verhältnisse. Durch
sie sind die Anstelluiigs\ erhältnisse der städtischen Beamten
und Ani^stellten neu regulit i t worden und zwar in günstigerer

Weise, als wie dies zurzeit für die kantonalen Beamten und

AjigestelUen der Jb'ail ist.

Die Tatsache der in naher Aassicht stehenden grond-

sfttiliehen Besoldnngsregulierung hat es der Kommission leichter

ganacht) dem regierungsrätlichen Antrag znaostimmen, wenn
de sich auch sagen mußte, daß der Ausschluß der Beamten
mit über Fr. 5000 Besoldung nicht ohne weiteres als f^^ recht-

fertigt erscheinen könne. iusl)esondere wird auch au eine Be-

ru( ksi( htigun«^^ der Mitglieder unserer höchsten Behörden (Re-

gierungsrat und Obergericht) zu denken sein.

Die anfierordentlichen Zuwendungen in Form der Tene-

rangasolagen beanspmchen ^e Snmme von Fr, 82,100.

Die Kommission hält dafür, daß in analoger Weise wie

die Beamten und Angestellten (hn- ZentralVerwaltung auch

diejenigen der Verwaltung und (ierichte in Kanton und Be-

zirken (mit Ausnahme der Behörd€initL;lieder), vorab in den

beiden Städten Zürich und Winterthur, wo sich die Verteue-

rung des Lebensunterhaltes am meisten fühlbar macht, teil-

haftig werden.
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II.

Die ÄuderuDgeD an der Vorlage des R^erungsrates sind

folgende:

/L Hattplroohnung.

No. Kinnahmen. Mm
1. Seito 12. VBal2. Zinse von Aktien . 95,000 80,000

2. Seite 10. III I. Uaterstiitziinnf n a:emäU 92—2i
der schweisemchen idilitiürorgaiiisation 60,000 80,000

Ausgaben. •

a Seito 50. III F. Unterstflf/unn-rn iroTTinC, 22—24
der schweizerischeu MilitÄioip:<tiii^ation 80,000 40,000

4. Seite 52. IV C a 1 d. I 'iiteroifiziere, Soldaten und

Rekruten (176 Manu) ..... 360,000 370,000

5, Seite 52. IV C a 2. Entschftdi^nc: für die iu

Ztiricb und Wintorthor Stationierten und fttr

20,000 30,000

6. Seite 72. VI C. i. Landwirtschaft, Käserei- und

Stallinspektiouen 250 1.250

7. Seite 84. IX B o 1. Gymnasium, Lehrerbfsoiduugeu lb6,300 175,800

B. Seite 84. IX B d 1. Induatheschule, Lehror-

88,900 94,700

9. Seite 84. IX B o 1. Haudelssdiule , Lehrer-

besoldungen 92,100 99,200

10. Seite 8€». IX B h 1. Seminar, Lehrerbesolduugen 89,100 96,700

11. oeite oo. lA Jt> 1 I. lecnniKum

12. Seite 100. IX C d 3. .\l)fiihr von Abraum . 28,000 24,000

13. Seito 102. XI a 7. Statthalt^-iHuiter, Biireauaus-

5,500 6,100

14. Seite 104. XI d 3. Bozirksratskanzleieu, Burcau-

3,500 4,700

15. Seite 104. XII Aal. Kircbensjnodo, Taggelder

2,400 4,000

B. SpezialreehnunQM.

16. Seit« 180. Burghölzli. 4 a. Löhne des Wart-

and Wirtschaftspersonals .... 109,000 113,000

Einnahmen.
Ad 1) Titel V B. a. 12. Zinse von Aktien. Der Ansäte

des RegierUDgsrates von Fr. 95,000 ist auf Kr. 80,0ü0 herab-
gesetzt worden. Die Kommission nahm an, dai^ die Dividenden
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von den Aktien der schweizerischen Natioiialbank ^rtuaü den

Beschlüssen der Behörden dieses Instituts nicht so zeitig ein-

gehen werden, daß sie die Rechnung pro 19Q8 beeinfloBsen

kdnnten.

Ad 2} m F. Unterstttteungen gemftß |§ 22—24 der

sehwwerischen Hilitftroi^gaiusation, siehe AasfQhrangen nnter

Nr. 3 hieniach.

Ausgaben.
Ad 3) III F. Unterstntzungen gemäß ^ 22—24 der

scbwdzeriscben M i 1 i ül r o r«ji ;n li sation

.

Die Ansätze von Fr. 60,000 in d^ it Einnahmen und

Fr. 80,000 in den Ausgaben zur Unterstützung von Ange*
hörigen von Webrm&nnern, die durch deren Militär-

dienst in Not geraten, erschienen der Kommission zu hoch

und sie hat sie dann im Einverständnis mit dem Vertreter

des Reg^ierongSFateB an! die Hälfte, d. b. aof Fr. dO»000 be-

aehongsweise Fr. 40,000 herabgesetst; vielleiebt durften auch

diese Summen noch m hoch gegriffen sdn. Die bezOgUehen

Ausgaben der (reraemden sind gemäß dem Bandesgesetze zu

^/i vom ßimde und zu ^
4 vom Kanton /u tragen.

Nach den Mitteilungen der Militfinlirektion haben im
Jahre 1908 zirka 14,000 im Kanton Zürich wohnhaite Btlrgt^r

in den Militärdienst einzuiücken, und zwar in

Eantonsbflrger, zirka 7,500 600 400

AaAitn Schweizerbttiger, za. 600 2,500 200 100

Totd 2»600 10,000 800 500

DtTon für üntentätsiuigen

sehitsungsweise in Fntge
kommend B^Iq^IS 7%s700 l^/o»2&

Somit in Betracht fiJlende

ZaU d. UntMStfltciuigstage 78x(>r) 7<)Oxl8 -- 80x 65^ 25x21»
5,070 0400 6,200 525

Bei 19,896 oder rund 20,000 Diensttagen nüt^r durch«

sehnittfichen Tagesentschädignng von Fr. 2 würde «ne Aus-

gabe von rund Fr. 40,000 in Aussicht zu nehmen sein.

Ad 4) und 6) IV C a 1 d und IV C a 2. Der Regierun^^srat

hat den Tittl ^Besoldungen der Unteroffiziere, Soldaten

and Rekrutendes Polizeikorps^ gegenüber dem Vorjahre
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am Fr. 33,000, d, h. ron Fr. 327,000 auf Fr. 360,000 erhöht,

nachdem die genannteD Funktionäre am 27. Mai 1907 das Ge-

Büch gestellt hatten, es möchte § 18 der Veroxdnimg sam Ge-

setz belreSeDd das Kantonspolizeikarps vom 13. September

1897 im Sinne einer Lohnerhöhung mid Herabsetaung der

Zdtdaaer aor Briaogung des Lobnnuudmmns revidiert werden«

Zur Begründang wurde auf die allgemeine Verteuerung der

Lebensverhältnisse und auf die bessere ökonomische Sitiuitiou

von Angehörij^en anderer Polizeikorps hingewiesen. Die Er-

höhung des l^Klgetsatzes um Fr. 33,000 würde es möglich

machen, die derzeitigen Soldbezüge um zirka 10% zu erhöhen.

Die Kommission fand, daß eine weitergehende Aufbes-

serang gar wohl angesagt sein dürfte, nachdem sie konstatiert

hat, daß die ökonomische Stellang der Unteroffiziere ond Sol-

daten des Poliz^orps dne sehr bes^'hddene ist. In diesem

Biom hat de mit dem Vertreter des Regierungsrates idch ins

Einvernehmen gesetzt und schlägt nun vor, die Budgetposten

IV C. a. 1. d und IV C. a. 2 um je Fr. 10,000 zu erhöhen.

Damit wäre es möglich, das Korps auf den gesetzlich zu-

lässigen Maximalbestaiid von 180 Mann, inbegriffen 4 Offiziere,

zu bringen und die Bezüge für die Unteroffiziere, Soldaten

und Rekruten des Puiizeikorps nach folgenden Grundsätzen

neo zu regehi:

1. Während des ersten IMenstjahres als Rekrat soll wie
bisher ein Tagessold von 4 Fr., per Jahr 1460 Fr., ausge*

richtet werden.

Die Beibehaltung dieses boldansatzes ist gerechtfertij^^t,

weil die Rekniteii noch nicht definitiv dem Korps angehören,

erst Unterricht erhalten müssen und infolgedessen für den
Dienst des Korps nur in bescheidenem Umfange tätig sein

können. Da sie Kost und Logis sehr billig in der Kaserne
erhalten, so bildet ein Tagessoid von 4 Fr. für einen Rekruten
eine durchaus angemessene Entschädigung.

2. Der Tagessold des ins Korps definitiv aufgenommenen
Soldaten soll im ersten DiensLjcihrc 4 Fr. 20 Rp., per .Jahr

1533 Fr., betragen und im Laufe von 15 Dienstjahren auf
das Maximum von ü Fr. 50 Rp., per Jahr 2372 Fr. 50 Rp..

gesteigert werden, und zwar so, daß in den ersten 10 Di^nst-

jahren der Tagessold jedes Jahr um 20 Rp. per Tag, in den
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Wdteren o Diensijahren um je 10 Rp. per Tag gesteigert

wird.

3. Die bisherigen Zulagen fQr die ünteroffiziere sollen

üüverändert bleiben, also für den Feldweibel pro Tag 2 Fr.,

für den Fourier 1 Fr. 50 Rp., für den Wachtmeister 1 Fr.

und für den Korporal 50 Rp. betragen.

4. Die Zulagen fOr die Korpeangehörigen in den Städten

Zürich und Winterthur and in Ortschaften mit städtiscliea

VeriiAitnissen sollen wie bisanhin im Minimum ÖO Rp. per

Tag ond im Maiiminn 1 Fr« per Tig betragen.

Solche Zulagen in der Höhe Ton 50 Rp. würden an ca.

96 Korpsangehörige, solche Ton 75 Rp. ebenfalls an etwa 25

Mann und solche von 1 Fr. au ca. 50 Manu verabfolgt.

Bei Anwendung dieser neuen Besoldungsansätze und unter

Berücksichtigung der Dienstalter der zurzeit nn Dienst stehen-

den Korpsangrhöri^^en ist für die nonnale Besoldung der Re-

kruten, Solcliitt-n und Unteroffiziere ein Bi trag von Fr. 3^30,000

notwendig, ferner Fr. 10,000 für die Ausrirhtnn<^ der Zulagen

an die Unteroffiuere, sowie weitere Fr. 30,000 für die spe-

sieUen Zulagen an die Korpsangehörigen, die in den Städten

Zürich ond Winterthur und in Ortschalten mit stidtiachen

Tecliiiteiwen wohnen. In diesem Sinne sind die erwähnten

Budgettitel erhöht worden; die Kommifleion ist in der Em*
pfehlnng dieser Ansfttie änstimmig.

Ad 6) VI C. i. Kftser^- und Stallinspektlonen*

Die Kommission bat im ESnTerstitaidnis mit dem Vertieter

des Regienmgsrates dne EriiObung dieses Bndgetlitels von

Fr. 250 auf Fr. 1250 vorgenommen. Sie wollte damit sum
Ausdruck bringi n, daß diese Institution der StalUnspektionen

alle mögliche Förderunr; verdient und zwar sowohl mit Rück-

sicht auf die Viehvcrsit fin unLi und den Kampf gegen die

Tuberkulose des Rindviehs, als auch der Milchkonsumente.i.

Durch die Volkswii'tschaftsdirektion ist der Kommission mit-

geteilt worden, daß die Vorstände der Viehversicherungskreise

durch Zirkular vom 11. Oktober 1906 angewiesen worden seien,

durch geeignete, praktisch erfahrene Personen periodische
Stallinspektionen verbanden mit Ratschlägen zur Ver-

HtcIu AsiisUatt im. 24.JaiiBur. 8
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besserimg orhandeoer Übelstände yomehmeti xq lassen, in

dar MeinuDg, d&ß «i Inspektoren in erster Liiüe Tierftnte

und in zweiter Linie praktisch erfahrene tüchtige Landwirte

gewählt werden sollten. Diese Maßregel stoße aber bei den

Viehbesitzem auf großen Widerstand, so daß zurzeit von 204

Versicherungskreisen nur 22 eigentliche Stallinspektoren be-

zeichnet haben ; in 79 weiteren Kreisen s^ die Inspektion dem
Vorstände übertragen worden.

Bei der Behandlung des Budgets der Direktion der Volks-

wirtschaft ist auch die Frage der Erhöhung des Stantsbeitrages

an die Viehversicherung ron Fr. 120,000 auf Fr. 130,000 be-

sproeben» dann aber abgelehnt worden, im wesentlichen unter

Festhaltnng des von der Eonunission anUlßlich der Behandlong

der Staatsrechnnng pro 1906 eingenommenen Standpunktes

(vergleiche ihren Bericht vom 7. November 1907 und das

Protokoll des Kantonsrates vom 18. November 1907, Seite

1064/1065).

Das Anschwellen der Staatsbeiträge an die Schadensver-

gütungen der Versicherungskreise ist in erster Linie zurück-

zuführen auf die seit 1904 eingetretene Steigerung der Vieh-

prdse und sodann in zweiter Lmie auf die Zunahme der ver*

Scherten Stücke Großvieh. Über die Entwicklung der obliga-

torischenYiehverdehernng orientiert dienacbstefaeiäeOberächt

:

Ft. Fr.

1896 92,640 418 0.91

189T 94,877 887 0.96

1898 95,024 893 0.89

1899 94,752 397 0.94

1900 90,628 395 1.04

1901 90,591 394 1.05

iro2 88,354 :m 1.04

1903 89,874 405 1.03

1904 94,781 437 1.27

1905 98,167 440 1.22

1906 101,894 445 1.24

Der Staatsbeitrag per rersicliertes Stück Großvieh betrfl^
im Durchschnitt für die Jahre 1896—1906 Fr. 1.06; andere

«
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Kantone, die nach der Stückzahl subventionieren, bezahlen

Fr. 1.

Ad 7j, 8
, 9), 10) und 11). Lehrerbesoldungeu ;ni der

Kantonsschule Gymnasium, Industrieschule, Handelsschale),

am Technikum und am Seminar.

Die Anstttse der reg^emngarfttlieheD Vorlage sind gegen-

tiwr den Bechnungsergebniseen pro 1906 durchwegs erhöht.

Der Regierungsrat bat eine dnrehgrdfende Reviflion der Be-

tokhiDgen der Lehrer an den kantonalen Mittelschulen in

Vorschlag gebraciit nach folgenden Griindsiitzen

:

1. Die Besoldung der definitiv angestellten Lehrer der

K&ntonsschole, des Technikums und des Lehrerseminars besteht

MB dem Grundgehalt und den Alterszulagen

Tom 1. Mu 1908 an fäUt der AnteU der Kantonsschul-

leber imd der Seminarlefarer am Sehidgeld In ifie Staatskasse.

2. Der Gmndgehalt für Lehrer mit voller Stundenver-

pffiehtung (an der Kantonsschule 20—25, am Technikum 26,

•m Seminar 25 Stunden in der Woche) beträgt an der Kan-
tonsschnle Fr. 4400 bis Fr. 5500, am Technikum und Lehrer-

seminar Fr. 4400 bis Fr. 5200 im Jahre.

3. An definitiv angestellte Lehrer der kantonalen Mittel-

Khoten werden vom Beginne des vierten ganzen Schuljahres

o Aiterazolagen ansgeiichtet Dieselben betragen

:

Im Tierten nnd fOnften Dienstjahre Fr. ICD

t sechsten nnd siebenten IKenstjahre „ 200

f, achten uid neunten Dienstjahre ^ 400
^ zehnten und elften Dienstjahre „ 600

zwölften und dreizehnten Dienstjahre „ 800

n vierzehnten und fünfzehnten Dienstjähre ^ 1000

n sechzehnten und den folgenden Dienstjahren 1200

Im direkten Zusammenhang mit dieser Regelung der

MittelschuUehrerbesoldongen steht das Bestreben der Behörden^

^ Zahl der sogenannten ^Überstunden^ dnzudämmen, tind

Regiemngsrat hat daher dne Besthnmung folgenden Ih-

WUs festgesteUt:

„Ausnahmsweise können einem Leiirer bis auf drei Über-

standen in der Woche zugewiesen werden. Kein Lehrer ist

verpflichtet, mehr als ein Jahr long Überstunden zu erteilen.
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Die Zuweisnng von Überstunden unterliegt der Genehmigung

des Erziehungsrates, der auch das Honorar festsetzt."

Die Kommission hat die Frage der ^Neuregelung der

Besoldungen der Mittelschuilehrer wiederholt behandelt. Sie

konnte sich der Über7.eugiing nicht verschließen, daß eine

a^tgem&ße Erhöhung der Ansätze nicht zu umgehen sein

werde, um so weniger, als die neue Gemeindeordnung der

Stadt Zürich fttr die Lehrer an dem höheren städtischen

Sehiüen eine OkonmniBche BessersteUmig gebracht hat, rdie

Ober das bedeutend hinaufligehti was der Kanton bis jetsl

seinen Mittelsehiülefareni m bieten Termochte. Die yorge-

eeblagene Neuregeliuig bringt nnn bis sn ^nem gewissen

Grade eine Ausgleichung.

Die Kommission hat gefunden, daß sich materiell gegen

die Neuregelung der Besoldungsverhältnisse nichts einwenden

lasse und daß der Regierungsrat sich in seinen Vorschlägen

an das zurzeit Erreichbare gehalten habe. Sie hat al)er auch

die formelle Grundlage der vorgeschlagenen Lösung der Frage

einer einläßhchen Prüfung unterzogen und sich davon über*

zeugt, daß sie auf zuverlässigem Rechtsboden stehe. Hierüber

ist nun, nachdem dem Vertreter des Begierungsrates Gelegen*

heit war Begründung der Vorsehlftge der Behörde gegeboi

worden war, folgendes su sagen:

Als Grundlage für die Ordnung der Besoldnngsrerhftli-

nSsse der Lehrer an kantonalen Mittelschulen kommen die

§§ 19^—196, 234 und 236 des Unterrichtsgesetzes vom
23. Dezember 1851), 8 des Gesetzes vom 25. Oktober 1896
betreifend das Technikum, sowie ^ «i3 des Gesetzes betreffend

die Organisation des Ret:iei aiigsrntes vom 20. Febrnar 1899,

in Betracht. Gemäß der Bestimmung des Gesetzes betreffend

das Technikum steht es dem Regierungsrate auf den Antrag

des Bndehungflrates zu, die Zahl der erforderlichen Lehr-

stellen, sowie die Besoldung der Lehrer festzusetzen. Der
Regieruqgsrat kann denmach Jederseit unter Vorbelialt des
Budgetredbtes des Eantonsrates die Normen fttr die Besol*

düngen der Lehrer am Technikum bestimmen; er Ist dabei
an keine ehischrftnkenden G^setzesvorschriften gebunden. IMe
oben zitierten Parai^raphen des Unterrichtsgesetzes dagegen
enthalten solche Einsclii-änkungen. In § 193 derselben ist

gesagt, daß die Besoldungen der Lehrer an der Kantonsschule
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nach der Zahl ihrer wöchentlichen Unterrichtsstunden be-

rechnet werde, und in § 195 wird die Besoldung für die

Wochonstunde auf Fr. 100 bis Fr. 170, unter besondern Um-
ständen auf Fr. 200 im Jahr angesetzt. Laut § 196 fällt den

Lehrern die Hälfte des Schulgeldes zu nach Verh&lfcnis der

Standen nnd der Schttlerzahl.

Laut § 286 des UnterriehtQgeeetes vom Jahre 1869 lat

fitar die Besoldungen der Semmarlehrer dn Kredit Ton Fr.

16,000 aoBgesetai Die YerhUtnisse waren aber sMrker als

^ese Gesetzesbestimmung ; schon 1870 betrugen die Ausgaben
für die BesolduDgen der Seminarlehrer Fr. 23,000, und sie

steigerten sich von Jahr zu Jahr, ohne daß gegen die darin

' übende Überschreitung des gesetzlich festgelegten Kredites

Kasprache erhoben wurde.

Auch der Beschluß des Regiernngaraiefl vom 19. Februar

1897, durch welchen die BeBoldungeverhältniese der Kantons-

MhoDefarer neu geordnet wurden, entspricht nicht genau den
im Torstehenden erwähnten gesetaUchen Vorschriften. Durch
jenen Besdilufi wurde die Alterszulage als neuer Besoldung»»

teil eingeführt, den das Gesetz nicht kennt. Das hatte zur

Folge, dati gegenwärtig von 47 Lehrern mh voller Stunden-

zahl (bis 25) mehr als die Hälfte Besoldnnt^t n beziehen, die

(ohne den Schulgeldanteil j über das im Gesetz vorgesehene

Höchstmaß hinausgehen. Das vor einem halben Jahrhundert

erlassene Gesetz bezog sich auf ganz andere Lebensverhält-

nisse und eine andere Bewertung des Geldes als diejenigen,

welche in der Gegenwart maßgebend sind. In seinem fie-

flcUosse vom 19. Februar 1897 erklärte der Regierungsrat:

J^i Rodoricht auf die in den letasten Jahren und Jahrzehnten

gestagexten Ausgaben für den Lebensunterhalt ist die Kr-

faDhung der Besoldungen der Kantonsschullehrer dn Akt der

BUiigkeit, und der Regierungsrat ist gemäß § 28 seines Or-

ganisationsgesetzes hierzu kompetent." Damals galt noch das

Organisationsgesetz vom 25. Juni 1871, welches in §28 sagt:

.Dpr Dire ktion des Erziehungswesens in Verbindung mit dem
Erziehungsrate steht die Antragstellung für folgende Geschäfte

m: 2. Erteilung von Personalzulagen und Gratifikationen an
Lehrer der höhem Unterrichtsanstalten nach Inhalt der ge-

felsächen Bestimmungen.'^ Im Organisationsgeseta vom 26. Fe-

iMr 1899 Ist diese letetere Einschränkung weggefallen und
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66 lanlet § dB: ^Oer IHrektion des Eraehoogsweseiis steht

die Antragttelliiii; nhä Berichteritattiuig insbeeondm fQr. fol-

gende Oeschafte zu: a) In VerbuiduDg inH dem Erriehongs-

nite ; 1. Wahl, beziehungsweise Bestätigung der Vorstände und
Lehrer an den höheren Unterrichtsanstalteu und Festsetzung

der Besoldungen. Hieraus ist zu schließen, daß der Regie-

rnnt^-prat nunmehr küni|>etent sei, die ganze Rpsohinn'^ dieser

Lehrer testzusetzen, und daß die widerspret hendt n Stimmun-

gen des Unterrichtsgeeetoes vom Jahr 1Ö59 nicht mehr in

Kraft bestehen.

Euies Punktes ist noch besonders BrwShnmig. su tun.

Der Anteil am Schulgeld bildete bis anhin ^e Komponente
der Besoldungen der Lehrer an der Eantonsschule (GjrmnA-

sium, Industrieschule, Handelsschule). Alle andern Schulen

im Kanton, die Hochschule ausgenommen, haben die Lehrer-

besoldungen ohne Rücksicht auf die Schülerzahl und auf das

zu l)ozahlende Schulgeld uormicrt und der Zug der Zeit geht

iUierhaupt dahiu. indirekte Besoldungst^ile zu beseitigen. Die

Kommission konnte auch diesem Vorsciihig zustimmen, der

dann allerdings zur Folge hatte, daß das Maximum des Grund-

gehaltes der Kantonsschullehrer gegenüber demjenigen der
andern Mittelschullehrer um Fr. 300, d. h. um den durch-

schnittlichen Betrag des Schulgeldanteils, erhöht werden mußte

So steht die Kommission denn nicht an, nach rdflicher

Prüfung der vorliegenden Frage die von ihr yorgeschlagenen

^ Ansätze zur Annahme zu empfehlen. Die zwischen ihren und
den regierungsrätlichen Voischlägen besiehenden Differenzen

lassen sich zum Teil daraus erklären, daß eine Verschiebung

der Besoldun^sti'ile von Lehrkräften, die an verschiedenen

Anstalten betätigt sind, stattgefunden hat, zum Teil sollen sie

dem Regierungsrate die Möglichkeit geben, die Grundgehalte

in bescheidener Wdse noch eiwelchermaßen au£mbessem*

Ad 12) IX. G. d. 3. Abfuhr ron Abraum.
Der reg^erungsrätliehe Ansatz ron Fr. 28,000 ist auf

Fr. 24,000 redu^ert worden. Nach BBtteilungen des Ver-
treters des Regierungsrates wurden auf diesem Posten ver-

ausgabt: 1903 Fr. 24,000. 1904 Fr. 22,000, 1905 Fr. 23,000,

1906 Fr. 22,600 und bi^ W eihnacbten 1907 Fr. 21,500 .Es
scheint, daß trotz gesteigerter Fuhriuiaie dieser Ausgabeposteu
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eher etwas zuHickgeht, was als Folge ermehrteii iiliiiwaizeDS

des Kieses za betrachten isf
Ein Posten des Budgets der Bandirektion gibt der Korn-

mission noch Anlaß zu einer besondem Bemerkung. Sie hat

aicli T0n der Bandirektion das Veneiduns derjemgen Neu-
banten Ton Straßen I. Kladse rorl^en lassen, welche im Jahre

1908 ans dem Bodgetansata yon Fr. 120,000 ansgefohrt wflkden

BoDen. Hierbei hat die Komndssion konstatiert, daft eine Li-

angriffnahme der Straßenstrecke Höngg-Unterengstringen nicht

m Aussicht genommen ist.

Dem Krtntoiisrat ist von dt-n beteiligten Kreisen im Laufe

der Iptzton zu t.i Jaiirzelmte wiederholt und in dringlicher Weise •

die Ntitwrndit^keit der Korrektion dieses Straßenstlickes vor

Augen geführt worden. Nachdem nun seit dem Jahre 1900

ein von der Bandirektion ausgearbeitetes Projekt berdts be-

steht und sich die Kommission durch Augenschein Ton der

hohen Wünsehbarkeit der fragliclien Straßenkorrektion über*

seogt hat» hält sie dafür, daß der Eegieningsrat einmal an
die LQfluDg der Au|gabe herantrete. Kach dem of&deüen

Devis wird die Bausnmme aärka Fr. 160,000 bis 170,000 be-

tr^en ; gewichtige Stimmen erklären aber, daß eine erhebliche

Reduktion dieser Bausumme, ohne duü einer rationellen Kor-

rektion Abbruch geschähe, leicht möglich sein dürfte.

Ad 13) und 14) XI a 7 und XI d 3: Bureauausiagen
der Statthalterämter und Bezirksratskanzleien.

Die vorgeschlagenen Elrhöhungen sollen dem Statthalter-

amt Hinwii und der Bezirksratskanzlei Aüoltern a. A. ermög-
lichen, je eine Schreibmaschine anzuschaffen.

Ad 15) Kirchensynode, Taggelder und Reiseentschädi-

t:unL;en. Wie Erhöhung ist begründet durch ein oder zwei

bitzuDgen der Kirchcns^ aode mehr als im Jahr 1907. Nicht

.

nur fällt die Fortsetzung der ordentlichen Synodaltagung pro

1907 ins Jahr 1908, sondern es wird infolge der Neuwahl
der Behörde im Sommer 1908 eme konstituierende Sitzung

der8ell>en nötig werden.

Infolge des Reschlusses des Kantonsrates vom 23. De-

zember 1907 lileiben die Positionen der regierungsrätlichen

Budgetvorlage betretend die Besoldungen der Notare und ihrei*.

Kanzieiheamten und Angestellten unverändert.
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B. Spezialrechnungen,
Ad 14): Die Budgetpost der regierungsrfttlichen Vor-

lage betreffend die Löhne des Wart- und Wirtschaftspersonals

im Burghölzli wird| gestützt auf eine nachtrfigliche Eingabe

des R^ernngsrates Yom 7. Dezember 1907, von Fr. 109»000

auf Fr. 118,000 erhöht^ In der Meinung, daß cur Botiaatiing

des AnataltBwarteperflonalB Ton Nachtwachen auf derMänner-

abteilnng zwd Wfirter und auf der Fraaenabteilung eine Wär-
terin neu eingestellt werden.

III.

Die von der Kommission vorp:eschlai^enen Andeningen an

der Budgetvorlage des R^erungsrates sehen vor an Mehr-

dnnahmen Fr. — . — , an Mindereinnahmen Fr. 45,000, an

Mehrausgaben Fr. 51,300, an Minderausgaben Fr. 54 500,. so

daß bei met Gesamteinnahme ron Fr. 23,772,490 und einer

Gesamtausgabe ron Fr. 28,366,610 sich der Überschuß der

ESnnahmen Uber die Ausgaben stellt auf Fr. 405,880 gegen-

'

ttber*Fr. 447,680 der Regierungsvorlage.

Das vorliegende Budget hat, nachdem sich nun die Finanz-

lage des Staates wieder gebessert hat, eine Reihe zurückge-

haltener Ansprüche zu ihrem Recht kommen lassen. Vor
allem ist hier zu erwähnen die Erhöhung der Staatsbeiträge

an die Armenaußgaben der Gemeinden (Budgettitpl VIII.

B. a. 1) von Fr. 280,000 auf Fr. 420,000, die es voraussicht-

lich möglich machen wird, daß das Armensteuermaximum auf

sdrka 1,75 ^/qq für 1907 reduaiert werden kann. Dann
fXkr das Poliäeikorps ttber Fr. 60,000 mehr elngesetet wor-

den als im Budget des laufenden Jahres. Femer können
nun anch den Sehulgemcanden innerhalb des Rahmens der
Verordnung betretend das Yolksschulwesen etwas größere

Beiträge an £e Ausgaben für die Unentgeltlichkeit der Lehr-

mittel und Schulmaterialien ausgerichtet werden. Sodann sind

pro 1907 und 1908 die Ausgabensiinunen für Straßenneu-

hauten I. Klasse gegenüber den Vorjahren auf Fr. 120,000

gebracht, d. h. verdoppelt, ebenso die Aufwendungen für die

Bekiesung der Straßen erheblich erhöht worden.

Sciiließlich ist auch noch der Yollständigen Neuregelung
der Besoldungsverhältnisse der Notare und ihrer Angestellten

infolge Gesetses betreffend die Kotariatskanzl^en yom 28« Jitli

1907 m gedenken, das gegenüber dem Jahre 1907 ein Mehr
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ron Uber Ft. 200*000 beanBpraeht (Reehntuig 1906 Fr. 283,281.

M 0t8., Budget 1907 : fiV. 274,900, Badget 1908 : Fr. 490,600).

AUer^&ogs steht dieser Erhöhung der Ausgaben «üch dne be*

Mditiich erhöhte ESimahine gegenüber. Ehie größere Zahl

erhöhter Aasgabeposten wäre noch zu erwähnen; die vor-

stehenden Mitteilungen dürften aber genügen. Für alle Details

m auf den ijcreits eingangs erwähnten einläßlichen Bericht

des Regierun^srates zum Budget verwiesen.

Nachdem nun früher als man geglaubt, die Staatsrecht

miDgsdelisute, die während Jahren wie ein drückender Bann auf

dem gesamten Staatsleben lagen, beseitigt sind, läge der Qe-

danke nahe, die Erhöhung der Staatssteuer im Jahre 1904 Ton

4Vqo^ 4 Vs^/no wieder dahinfallen su lassen oder wenigstens

dandt anf 4 V4**/od sorücksugehen. Allein die oben erwfthnten

bedeutenden Steigerungen dner groiton Anzahl Ton Ansgabe-

posten, sowie die rersd^edenen großen Ihrer Losung harren-

den Aufgaben, von denen der Budgetbericht des Regierungs-

rates auf Seite 3 handelt, dürften es nur schwer möglich

machen, eine Reduktion des Steuerfußes eintreten zu lassen.

Es dürfte bloß daran gedacht werden, wenn die Spartendenz

v^ie in den Defizitjahron in gleich scharfer Weise furtgesetzt

würde, und von welcher der Regierungsrat sagt, daß sie in

der Beschrftnkung und ROeksteUung von Aufgaben oft bis an
die Graue des Zulässigen gegangen sei.

8o gelangt denn die Kommission nüt dem Regiarungsrat

dasn, eine Änderung des Stenerfoßes nicht rorsuschlagen ond

Stent foigoDden Sehlnßantrag:

L Der Voransehlag der Bännahmen und Aufgaben des

Kantons Zürich auf das Jahr 1908 w\rä mit den in vorstehen-

dem Bericht enthaltenen Abänderungen genehmigt.

n. Die Staatssteuer für das Jahr 1908 wird auf -A^^^^^/qq

der fiatastersumme festgestellt.

ÜJ. Mitteilung an den Reg^erungsrat.

Zorieh, den 8. Januar 1908.
Nn mens

der Staatsrechn u ng sp r ü f ungskommission,

Der Präsident:

Ed. Graf.

Der Sekretär:

Dr. A. Huber.
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Verfügung
betreffend

BeoBOfiT von GltaAtesebAhren«
(Vom 17. Jaassr 190a)

Die im Vollzuge des eidgenössischen Fabrik-
gesetzpB bei erteilten Überzeit-, Sonntage- und Nachtarbeits-

bewiUigungen von der Volkswirtschaftsdirektion oder den Statt-

haiterämtern bezogenen Gebühren beschränkten sich bis jetzt

in der Regel auf die Ausiertigune:«;-, Steinjtel- und Insertiong-

^ebühren. Einzelne Statthalteräniter dagef^^en ^inL:;t'n in neuerer

Zeit dazu über, auch eigentliche Staatsgebuhreu zu verrechaen.

Es dürfte sich nun für die Zukunft rechtfertigen, hierin ein

einheitliches V^erfahren einzuschlagen und die Berechnung einer

Staatsgebühr kann um so eher in Anweiiduiig kommen, als

die gesetzliche Grundlage hierfür in der Gebührenordnung ftlr

die Verwaltungsbehörden vom 17. Juni 1901 gegeben ist.

§ 2, Ziffer 11 dieser Verordnung (0. S., Band 26, pag. 291)
sagt, daß für polizeiliche Bewilligungen, für die nicht bereits

eine andere StaatsgebUhr festgesetzt ist, Gebühren von 2 bis

50 Fr. zu entrichten seien.

Demgemäß hat die Volkswirtschaftsdirektion

V e r f ü 2: t

:

I. Die Statt Ii alterämter werden angewiesen, von nun an
für Bewilligungen zur Überzeit- und Nachtarbeit, die in Voll-

ziehuncf des eidgenössischen Fabrikgesef/es von ihnen an die

Betriebsinfiaber erteilt werden, neben den Ausfertigungs- und
Ötempelgebühren auch eine Staatsgebühr zu beziehen.

Diese Staatsgebühr hnt sich zu bewegen innert der in

Ziffer 11 von § 2 der Gebuhrenordnung vom 17. Juni 1901
angegebenen Grenzen von 2 bis 50 Fr. und hat sich zn richteTi

sowohl nach der Zahl der hei der eileilten Bewillitiung in

Betracht fallenden Arbeiter, als der Zeitdauer, für welche
die Bewilligung erteilt wurde, als auch nach der Hflufigkeit,

womit von einer und derselben Finna um solche Bewilligungen
nachgesucht wird.

II. Mitteilung an die Statthalterämter und Pubükation dieser
Verfügung im kantonalen Amtsblatt.

Zürich, den 17. Januar 1908.

IMrektioQ der Volkswirtschaft:

Locher.
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1

!

Geß:enstana der Vor- :

E a
o

erthur

1

ja

trige naoh Besirken 'E Aftoll

SiT
»-.

C
w ;

Meile

••^

*-•

POfö
Wint

u
Dielsi

Totj

AOKvT- illl<l VrloSenlMa 1

Obst» imd Weinbau 2 1 2 4 f)w 16

Qwten- «. OemlUebMi —- — — —

.

<

Fantwiftsehaft i
— 1 — 9 — — q

BodenTerbesaenuMreii,
Grundprotokoll-Bci ei

nigting, Katasterrer-

messung , Güterzu-
1 2 1 2 1 7

1 1
X 1 1 4

Tiflumelit und Milcli>

wirtflcbaft 4 2 6 7

;

49

Bisneimusht 2 2 2 2 1 10

Betriebilelure q. Bueh-
ftlbmng

Yerachiddenes 1 1 3

10 2 ß 6 9 10 8 10 6 93

W
Für die im Jahre 1907 gehaltenen 93 Vorträge wurden aus

der Staatskasse folgende Entsch&digangen bezahlt:

a) YetgQtimg an die Wanderlehrer (Fr. 10
per y<Hrtrag) Fr. 980.—

b) Baranslagen gemäß Rechnungen der Wan-
derlehrer „ 346. 15

Summa Fr. 1276. 16

Zürich, den 10. Januar 1906.

Kanzlei der Volkswirtschaftsdirektiony

Der Sekretftr:

J. G. Eschmann.
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Go^enstand der Kurse

f

1
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SM
J

nach Bezirken
o *-> s

•^ 1
>->

c
O

1 — HH

'/.

1

< 1
VI

1

•' f—

—

Acker* niid Wi^-s^-nbau 1 1

1

Obst- und \V eiiiban 2 1 1 1 1 1 1 A•± 1 2 18

Garten- u Oemüsebaii\^ mLA «^rf a-A U« Xi* will 9m^%ßW&^m 1 1 1 1 /
1

Forrtwirtschnft Ii ~*~ 1 1

Rodi^ti k 1 1 Ii'!«-» iuJ l^tattkfAfiB&ffl 1X 1 — '2

r 1 1

Yertilirani? der Mänse

Tierzucht und Vieh-

uaiLiui^ 1 11
1
1 1 QO i

1 i\

Bienencncbt 1 1 1 1 1 5

1 1 2 1 4

yj&zadüedieaM 1 1 1 1 1 1 3 in

t
1

1* 0 3 4 .2
"1

Die TOn der Staatekaese an die im Jahre 1907 Teran-

glaHeieD 60 landwirtschaftlicheii Speadalkorse aiugeriehteten

SubTentionen benffeni tüeh auf Fr. 6211.40
Die kantonale NachSubvention an die KosU5ii

eines im Jahr 1906 durch den BienenzOchterverein

„Unteres Tößtal" abgehaltenen Bienenwärter-

kurses von 7 Tagen beU-ägt „ 35.—

Samma BV. 6246.40

Zttrieh, den 10. Januar 1908.

Kaailei der Volkswlrtecliaftadlrektion,

Der SekretSr:

J. C. Eschmann.
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Antrag des Hogieningsratfes

10. JaaaaTim

Beschluß des Kantonsrates

betreffend

finanzielle Unterstützung der Rebenbesitzer im Kampfe
gegen den falschen Meltau,

Der Kantonsrat,

nach Euudehl eines Antrages des Rogierangsirates,

b 0 s c h 1 i e ß t

:

I. An die Kosten der zur Bekämpfimg des falschen Mel-

taues angeordneten, obligatorischen Bespritzung der Reben mit

kupferhaltigen Mitteln werden den Bebenbedtaem fdr das Jahr

1908 StaatsbeitrBge yembfolgt.

n. Diese Beiträge beziehen sich auf die durch Besprit-

zung der Reben entstehenden Ausgaben für Kupfervitriol

mir Herstellung von Kupfenritriolkalk- oder Kupfenritriolsoda-

mischung.

Wenn andere Bekftmpfungsmittel angewendet werden wollen,

so ist hierfür die BewillijL^ung der kantonalen Rebkomraission

einzuholen. In diesem Falle richtet sich die Beitragsleistung

nach dem Gehalt an Kupier (auf Kuptovitriol berechnet).

nL Die Abgabe des Kuplenitriols oder anderer Bddbn-
pfungsmittel an die Rebenbedtzer geschieht durch VerkaufiEH

stallen, welche dnn li die lokalen Rebkoinniissionea bezeichnet

werden. Die Verkaufsstellen haben sich den Rebkommissionen

gegenüber für rechtzeitige, d. h. vor 1. Mai vorzunehmende Be-
schallung der Mittel und für gute Qualität derselben su Ter>

pffichten und Uber das Ton ihnen für die Rebenbesptitzung

an die Rebenbesitzer abgegebene Kupfervitriol der Volicswirt-

Schaftsdirektion bis Ende August mit Belegen versehene Rech-
nung zu stellen.
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IV. Die Beiträge des Staates betragen unter der Voraus*

•elmiig, daß gemäß Art. 12» Absato 2, des Bondesgeselses rom
22. Dezember 1898 betreffend die Förderung der Landwirt-

schaft 60% seiner diesfälligcn Ausgaben dem Kanton Zürich

vom Bunde ruckerstattet werden, 50% des DarchscLimtts-

preises des gemäß den Vorsrhriften von Ziffer III dieses Be-

aehlasses aogekaolten Kapfervitriols franko Abgabestelle.

Leistet der Bund kdnen Beitng, so reduzieren sicli <Ue

Bdtrilge des Staates auf 26

y. Der Reg^erongsrat ist mit dem Vollzüge dieses Be-

sehiusses beauftragt.

"We i R IT II g:«

Am 11. November 1907 bat der Kantonsrat folgende Mo-
lion der Herren Amsler, Abeggi BiÜegger, Frey-Nägeli, Gei-

linger, H. Heß; Hömi, Koller, Mdster, Ottilier, Bingger^ Stadler,

Studier« J. Walder und Zürclier angenommen:

i^Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen

ond darüber zu bericliten, ob nicht die von Staates wegen
obligatorisch erklärte Bespritzung der Reben zur Bekämi^fung

deß laischen Meltaues in der Weise gefördert imd für die

Weinbauern erleichtert werden luinnU;, daß der Staat entweder

die erforderlichen Chemikalien seihst bezieht und dieselben an

di<^ Landwirte zu einem reduziei ten Preise abgibt, oder daß

er an die Kosten der genossenschaftlich oder gemeindeweise

erfolgten AnscluiiSung derselben ^en angemessenen Beitrag

leistet.

^Der Regierungsrat wird ferner eingeladen, an die hieraus

entstehenden Ausgaben um einen Bundesbeitrag nadususuchen

und die gaose Angelegenheit so zu fördern, daß fön bezüg^

ficfaer EantonsratsbesGhluß schon im Frflhjahr 1906 in Wirk-

samkdt treten kOnnte.^

To der Begründung der Motion wurdr auf die großen

Schädigungen hingeu ieseji, welche der falsche Meltau seit

Jahren in nnsem Weinbeigcn verursacht. Der P>trag der

Weinberge ist zurückgegangen, da und dort sogar fast voll-

ständig ausgeblieben und dem entsprechend ist auch der M'^ert

der Weinberge gesunken. Mut und Vertrauen der weinbau*

Digitized by Google



e4

treibenden Bevölkerung Bind im Schwinden begriften. Als ein-

zv^es Mittel von Erfolg ist bis jetzt die Bespritzung mit kupfer-

haltigen Mitteln ang-ewendet worden, eine unwillkommene, mühe-

volle und recht unangenehme Arbeit; die Preise der erforder-

lichen Chemikalien sind gestiegen und mindern abermals die

Rendite. Bedeutende Rodungen YOn Reben sind in den letzten

Jahren voigenommen worden, aber an humasarmen HQgeln und

Hingen wird der Rebban noch lange die geeignetste Kultur Uei-

ben» Der Kampf gegen den MeLtau wird yon bewibrten Land-

wirten noeh schwieriger als der Kampf gegen die Reblaus an-

gesehen und von ITachleuten zu diesem Zwecke der genossen-

schaftsweise Bezug des Vitriols und die Unterstützung sdnes

Ankaufs durch Bund und Kantone empfohlen.

Anläßlich der Beratung des bundesrätlichen Geschäfts-

berichtes in der Bundesversammlung sei die Frage der Be-

kAmpfnng des falschen Meltaus und deren UntersttltBung durch

den Bond aar Sprache gekommen und Herr Nationalrat Amsler
habe dabei den Antrag gestellt, es mdchte an bestimmter

Betrag für diesen Zweck ausgeschieden werden« Herr Bundesrat
Dencher habe davon abgeraten, weil Art. 12 des ddgenössi-

sehen Landwirtschaftsgesetzes für die Subventiunierung genüge.

Dieser Art. 12 lautet: „Der Bund kann denjenigen Kantonen,

welche zur Bekämpfung von Sc Ii ädüngen und Krankheiten

der landwirtschaftlichen Kulturen Maßregeln ergreifen, Unter-

stützungen bis zum Betrage von 50 % der von ihnen ge-^

machten Auslagen zukommen lassen.^ Wenn nun der Bund
an die Rekonstituüon der durch die Reblaus verheertenWein-
berge 60% ihrer Auslagen den Kantonen reigtttet, so werden
ans Gründen der Konsequenz die Bundesbeitrige für die Be-
kämpfung des falschen Meltaues mcht zu verwelgem s^ IKese
Beträge können aber nur flüssig gemacht werden, wenn die
Kantone mit Beiträgen vorangehen.

Dem ihm erteilten Auftrage will nun mit gegeowärtij^er

V orlage der Regierungsrat Folge leisten. Sein gi-undsätzJich.e9

Einverständnis mit der Motion hat er schon bei ihrer Be-
ratung im Kantonsrate erklärt, dabei immerhin hervorhebend,
daß die den Landwirt drückenden Kosten der Bekämpfung
des falschen Meltanes mehr in den Arbeitslöhnen als im Be-
spritzungsmaterial lieg^, trotz Prdserhühung des Kupfers.
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Weüerbm sei zu berttck^chtigen, daß auch das Mittel der

Bespritzung sehr oft versage, nicht aus Sdiiild des Winzers,

sondern infolge der Znfftlligkeiten der Witterong. Schon da-

msls isi seitens des Reg^eroi^rates die Ansicht ausgesprochen

worden, daft von den beiden durch die Motionftre in Aussieht

gestellten Wegen wohl eher der sweite, die Beitragsleistung

an die Kosten der genossenschaftlich oder gemeindeweise an-

zuschaffenden Chemikalien zu wühlen sein werde als der

erst«, der direkte Ankauf durch den Staat. Diesen Weg
schiägt nun in der Tat der vorliegende Antrtig des Hegierungs-

rates vor. Das zur Herstellung von Kupiervitriolkalk- oder

Kupfervitriolsodamischung erforderliche Kupfervitriol soll an

.

die Rebenbesitzer in freier Weise durch Verkaufsstellen^

welche durch die lokalen Rebkomniissionen zu bezeichnen

sind, abgegeben werden. Als solche Verkaufsstellen werden

je nach örtlichen Verhftltnissen in erster IMe landwirtp

sehaftüche Yerdne und Genossenschaften und in aweiter

Linie Privatpersonen in Aussicht zu nehmen sein. Die Ver-

kanlsstellen haben den Rebkomissionen gegenüber die Ver-

pflichtung einzugehen, daß sie die Beschaffung der Mittel

rechtzeitig, d. h. je vor 1. Mai vornehmen und dieselben in

guter (4*^8111^! liefern werden. Dahei werden die Vereine

beziehungsweise Ri bkommissionen gnt tun, jeweilen eine che-

uiische Untersuchung der Ware anzuordnen. Die Verkaufs-

stellen werden sodann über das von ihnen für die Rebenbe-

spritmng an die Rebenbesitzer abgegebene Kupfervitriol je

bis Ende August der Voikswirtsehaftsdirektaon mit Belegen

Tersehene Rechnung stellen. Wenn andere Bekämpfungs*

nnltel angewendet werden wollen, als die beiden genannten,

so ist hierfür die Bewilligung der kantonalen Rebkommission
einzuholen und es richtet äch alsdann die Beitragsleistung

nach dem Gehalt an Kupfer, der dem bewilligten Mittel, auf

Kupfervitriol berechnet, innewohnt.

Eine Verordnung des Regierungsrates, d. h. eine ange-

messene Enveiterung der bereits bestehenden Verordnung be-

treffend Bek&mpfung des falschen Meltaues, wird im einzelnen

äae nOtigaii Anweisungen und Anleitungen erteilen 9 sie wird

auch (üe weitem Bekftmplmigsmittel namhaft machen, für

deren Anschaffung unter Umstinden die Bdträge des Staates

IM. AaMUalt im. LMn». 4
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beansprucht werden dUrfen, so daß nicht in jedem einzelnen

Fall eine besondere Beschhiiifassang der kantonalen Reb-

komiuission erforderlich seia wird.

Id jedem Falle aber soll die Beitragsleistang geschehen

nur in Rücksichtnahme auf den Kupfergebalt, welchen die

Mischung enihftlt, andere Ingredienzien wie Kalk, Soda n.8.w.

sollen dabei nicht in Betracht gesogen werden. Von ^eser
Ansicht geht offenbar aach die Motion aas, abgesehen davon,

daß die Preise dieser andern Btoffe neben dem Kapler kaam
mehr in Betracht fallen.

Was nun die Höhe der Staatsbeiträge anbetrifft, so nimmt
• der vorstehende Antrag einen Beitrag von 50 7» des Durch-

schnittspreises der gemäß den Vorschriften von Ziffer III des

Beschlusses angekauften Kupfervitriols franko Gem^de des

Verbraachs in Aussicht. JMes jedoch in der Meinung, daft

gemäß den schon Ton dem B^^ründer der Motion, Herrn

Nationalrat Amsler, angerafenen Bestimmungen des ädgenOs-

sischen Landwirtschaftsgesetzes dem Kanton Zürich die HKlfte

sdner daherigen Ausgaben Tom Bonde rttekerstattet werden.

Die Volkswirtschaftsdirektion hat in diesem Sinne sich an das

schweizerische Landwirtschaftsdepartement gewendet, mit dem
Ersuchen, ihr die Zusicherung erteilen zu wollen, ^daß wir

Ihrerseits auf den im Buiidesgesetz betreffend die Fördemng
der Landwirtschaft in Angsicht gestellten Bnndesbeitrag von

50°/o mit Sicherheit rechnen können." Darauf erfolgte am
31. Dezember 1907 die Antwort, daß allerdings im National-

rate erklärt worden sei, es könne eine derartige Beitrags-

l^tung olme Erlaß eines neuen Gesetses, schon auf Grund*»

läge der Bestimmungen des Landwirtschaftsgeseties beschlos«

sen werden, allw ein solcher Beschluß, der den Gegenstand,

den Umfang und die Bedingungen der Bdtragslästung fest-

zuseteen habe, mflsse noch durch den Bundesrat gefaßt und
bekannt gegeben werden. Ein solcher Bundesratsbeschluß

könnte überdies erst in Kraft treten, wenn die Bundesver-

sammlung die nötigen Kredite bewilligt hätte. Da es dem-
gemäß noch nicht sicher ist, daß schon für das Jahr 1908 der

Bundesrat so weit sein werde, den hiefür sich bewerbenden
Kantonen einen Beitrag an die Kosten der Bekämpfung, des

falschen Meltaus zu leisten, so ist in unserm Antrag gesagt»
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dafi^ wenn der Bund keinen ßeitrag leiste, sich die Beiträge

des Staates auf 25% reduzieren. Leistet der Bund zwar einen

Beitrag, aber weniger als 50%, so reduziert sich in gleichem

Verhältnis aadli der Gesamibeitrag des Kantons. Nach Qe-

nehmignng seines Antrages wird der Re^erongsrat sich noeh-

mate dirc^ an den Bnndesral wenden nm Zusicherung des

Bondesbdtrages.

Es mag hierbei erwähnt werden, daß der Üruüe iiat des

Kantons Schaffhnuscn, weicher gegen Ende vorigen Jahres zum
Zweck*' der L'iiterslützung der Meltaubekämpfung einen Kredit

TOD Fr. 8000 in den Voranschlag des Jahres 1908 eingestellt

hai, seinen Beitrag auf 20% ansetzte.

ISn wesentlicher Punkt bldbt noch zur Erörterung ttbiig.

Als die Herr^ Motionäre Im Kantonsrat ihren Antrag stellten

und öaM den R^erungsrat ^nluden, die ^ganze Angelegen*

beit so zu fördern, „daß ein bezüglicher Kantonsratsbeschluß

si lion im Frühjahr 1908 in Wirksamkeit treten könnte*^, gin-

gen sie, wie es scheint, von der Ansicht aus, daß die für den

Staat in Aussicht zu nehmende Ausgabe innerhalb die in Art. 31,

Ziffer 5 der Staatsverfassung umschriebene Kompetenz des

Kantonsrates falle. Nach dieser Bestimmung kommt dem
KantoDsrat die endgültige Entscheidung zu über neue jährlich

wiederkehrende Ausgaben bis auf den Betrag von Fr. 20,000.

Nun aber haben im SchoiSe der kantonalen Rebkommission

bei Behandhing dieser Angelegenheit angestellte Berechnungen

folgendes ergeben: Bei drmmaliger Rebenbespritznng belaufen

rieh die Kosten fttr Ansehaffong der in Frage kommenden
Desinfektionsmittel per Hektare auf zirka Fr. 40. Das Reben-

areal des Kantons Zürich umfaßt nach der jüngsten Kataster-

revision zirka 4000 Hektaren; das würde also eine Gesamt-

kostensumme von zirka Fr. 160,000 ergeben. Übernimmt der

Kanton hiervon 50% unter der Voraussetzung, seinerseits

Tom Bunde hieran wieder 50% nu kvergütet zu erhalten, so

macht dies für ihn jährlich Fr. 40,000 aus. Leistet der Bund
die in Aussicht genommene Rückvergütung, so erhalten die

R^»enbesltaer an ihre Ausgaben Fr. 80,000, bleibt der Kanton

aUein, so erhalten sie nur Fr. 40,000. Diese Summe mag,

da im allgemeinen nicht eine durchschnittlich drdmalige Be-

spfitanng in Aussicht au nehmen s^ wird» etwas hoch er^
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scheinen; jedenfallfl aber übersteigt räe die In der erwftbnten

Verfassungsbestimmiing umschriebene Kompetenz des Kantons-

rates, sofern es sich dabei um eine alijährlich wiederkehrende

Ausgabe handeln sollte. Es bleibt somit nichts anderes übrig,

als den Antrag des Re^ri^rungsrates für einmal nur fjlr 1908

in Kraft zu erklären, um dann durch ein ncwihfolgendes Ge-

setz diese Beitragsleistung des Staates definitiv feststellen zu

lassen. Die Gelegenheit hierzu durfte gegeben sehn in dem neuen
Entwurf zn einem Geaeto betreffend die Förderung der Land-

wirtsehaft, welcher In nlchster Zeit dem Kantonsrale wird

vorgelegt werden können.

Zürich, den 16. Januar 1906.

Im Namen des Regierungsrates,

.Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hnber.

Bekanntmachung

betreffend

Terteihmg der Staatsbeltrige an die Amenaasgaben der
Gemeinden im Jahre 1906.

Die Interessenten werden darauf aufmerksam gemacht,

dal.) der Beschluß des Regierungsrates vom 7. Dezember 1907
beirettend Verteilung der Staatsbeiträge an die Arnienausgaben

der Gemeinden im Jahre 1906 samt den speziellen Berechnungen
auf der Kanzlei der Direlction des Innern lEostenfrd lu be-

ziehen ist.

Zürich, den 12. Januar 1908.

Die Staatskanilei,

Der St^ntsschreiber

:

Dr. A. Hnber.
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m
Verfügung der Direktien des Innern

Auurdnuiig einer Bezirkswahl.

(Tom 22. Januar 1906.)

Im Bezirke Zürich ist eine Ersatzwahl für einen
Bezirks anwalt an Stelle des zurückgetretenen Herrn Dr.

jnr. Joh. von Muralt, in Zürich V, vorzunehmen.

Bs wird daher verfügt:
T BMr die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahl wird der

23. Februar 1908 als erster Wahltag bestimmt, und es sind

dabei die Vorschriften der Walil^rr setae vom 7. November 1869,

28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des

Begierungsrates vom 22. Dezember 1888 über das Verfahren

bei Wahlen und Abstimmungen durch die Urne zu beobachten;

es and namentlich sofort nach beendigter Wahlverhandlung

im Sinne des Kreisschreibens der Direktion des Innern vom
7. November 1890 die bezüglichen Protokolle nebst dpn Stimm-
zetteln, letztere ^phörig verparkt nnd versiec^eU, durch die

nächste Post an die Direktion des Innern in Zürich zu senden
und zwar so, daß die Protokolle nicht zu den Stimmzetteln

gelegt, sondern einzeln verparkt werden. Das Paket ist mit

der Aufschrift: „Stimmzettel für die Wahl eines Bezirks-

anwaltes" 7.U versehen.

IT. Eine vorläufige Zusam ?n en stell u ng «icr

Wahlergebnisse findet am Wahltn^^e selbst durch
die Kanzlei der Direktion des Innern statt. Die Wahl-
bareaux werden anirpwiesen, ZMfischen I Uhr nachmit-

tags und bis spätestens 4 Uhr an Hand der Protokolle
das Wahlergebnis teleplionisch der genannten Kanzlei
(Telephon Nr. 2182) mitzu teilen.

in. Nichtbeachtung der unter Zülern I und II getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnungsbuße bestraft.

IV. Mitteilung an die Gemeinderäte und Gemi inder/its-

kanzleien des Bezirkes Zürich für sich und die WahÜiureaux
mit der Einladung, die erforderlichen Anordnungen für die

Wahherhandlungen zu treffen.

Zürich, den 22. Januar 1908.

Der Direiitor des Innern:
Kern.

Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.
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An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tit!

Sie werden eingeladen, sich Montag den 27. Jtnutr I90S,

onnittags 9 Uhr, zu einer Sitaong des EantoDsraies im Rai»
hanse in Zürich einzafinden.

Verbaiidlungsgegenstända

:

1. Voraosehlag der Einnahmen und Ausgaben fttr das Jahr
1908, Antrag der Staatsrechnungsprüfungskommission.

2. Postulat betreffend kantonale Altersversicherung.

3. Initiative betreffend Abänderung des zürcherischen Straf-

gesetzbuches (Streikinitiative), Anträge des Regieruogs-

rates vom 25. Juni und der Kommission vom 7. Dezent
her 1907.

4. Initiative betreffend Revision des Gesetzes über das

Wirtschaftsgewerbe und den Klcinverkauf von geistigen

Getränken, Antrag des Regierungsrates vom 31. Dezem-
ber 1907.

Mit vollkoininener Hochachtung.

Winterihor, den 22« Janaar 1908.

Der PrtUndent des Kantonmtes:
E. MttHer.

An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tii!

Sie werden eingeladen, sich Montag den 3. Februar 1908,
rormittags 9 Uhr, zu einer Sitzung des Kantonsrates im Rat»
hause in Zürich Anzufinden.

Verhandlungsgegenstände

:

1. Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr
1908, Antrag der StaatsrechnungsprttfuQgskommission,
Fortsetzung der Beratung.

2. Postulat betreffend kantonale AltersTersicherung.

B. Iniiaatiye betreffend Abänderung des zürcherischen Straf-

gesetzbuches (Streikudtiative), Anträge des Regierungs-
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rates v om 25. Juni und der Kommission vom 7. Dezember
1907.

Mit vollkommener Hochachtung.

Winterthur^ den 28. Januar 1908.

Der Präsident des Kantonsrates

:

E. Müller.

Bekanntmachung
betreffend

Anmeldung mm Koukordat8geometer-£xanien.

Wer ein Pntt'ut als Konkordatsgeouieter erhalten und ins-

besondere die ordt ntlii'he Frühjahi'sprüfung bestehen will, hat

sich bis Ende Februar beim Aktuar der Prüfungskonferenz,
Herrn K^ntonsgeoraetcr Leemann in Krauenfeld, nnzunielden.

Dieser Anriü^dung sind laut Ai'fikcl drs Priifunp,srfL^Ii-iu('iit('s

Ijeiznlegen : Eine kurze Scliilderung Uber Bildimgsgan^ und die

praktischen Leistungen, der Heimatschein nebst Leunninds-
ond Rechts fähis^keitszeugnis : ferner die Schulzeugnisse» sowie
die Zeugnisse derjenigen Fachmänner, unter deren Leitung der

Bewerber in die durch die Instruktion und das Reglement vor-

geschriebenen Vermessungsarbeiten eingeführt worden ist, und
endlich der Ausweis über eine mindestens zweijährige prak-
tische Beschäftigung. Mit der Anmeldung ist ferner die nach
Artikel 4 des genannten Reglementes bestimmte Prüfungs-
gebühr einzusenden.

Vitznau, den 31. Januar 1908.

Der Präsident der Pi Qfungskonferene

:

J. Feil mann.

Beschluß des Regierungsrates
botnflend

Iis ABordnimg der Tolksalmtimmang Tom 15. M&rz i90a
(Vom 1. Febraar 190a)

Der Regierungsrat,
nach Einsicht eines Antrages der Direktion des Innern,

beschließt auf dem Zirkular\\ eo:e

:

L Die Volksabstimmung über die gemäß Kantonsrats-
beschlüssen vom 21. und 28. Januar 1908 dem Referendum zu

QBtersteilenden Vorlagen:
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1. Gesetz betreffend Jagd und Vogelschats;
2. Gesetz betreffend die Elektrizitätswerke des

Kantons Zürich^
wird auf Sonntag den 16. März 1908 festgesetzt.,

n. Die Gemonderäte werden beanfbagt, diese Volks-

abstimmang gemäß Ari SO der kantonalen Verfassong, § 4
des am 29. Joni 1890 abgeänderten Wahlgesetze vom 7. No*
ember 1869 und den ^nsehläglgen Bestimmungen der Ver-
ordnung des Aeg^erungsrates vom 22. Dezembä 1888 Ober
das Verfahren ba Wallen und Abstimmungen durch die Urne
anzuordnen und vorzubereiten.

m. Die Abstimmungsprotokolle der politischen Gemeinden
sind nebst den Stimmzetteln \m Sinne des Kreisschreibens der
Direktion des Innern vom 7. NoTomber 1890, die Stimm*
Zettel gehörig verpackt und versiegelt^ von den
Wahlbureaux sofort, jedenfalls spätestens am folgen*
den Vormittage nach der Abstimmung, an das Bufoau
des Kantonsrates in Zürich zu versenden und zwar so, daß <üe

Protokolle nicht zu den Stimmzettehi gelegt, sondern einioln

gesandt werden.
IV. Die Wahlbureaux werden femer angewiesen, durch

Vermittlung des nächstgel^enen Telegraphenbureau über die

Ergebnisse dieser Abstimmung sofort nach beendigter Zu-
sammenstellung, jedenfalls aber bis 4 Uhr abends, tele-
graphische Berichte an die Direktion des Innern
in Zdrich einzusenden, woffir letztere den Wahlbureaux vor
der Abstimmung ein besonderes Formular übermitteln

wird. Dio Kosten dieser telegraphischen Meldung werden vom
Staate getragen.

V. Nichtbeachtung dei- unter Ziffei'ii Ii bis lY getroffenen

Anordnungen wird mit OrdnungsbuJie liestraft.

Yl, Die Staatskanzlei wird beauftragt, die nötige Anzahl
FJxempiare der Heferendumsvorlage und die erforderlichen

Stimmzettel drucken zu lassen und dieselben den Gemeinde-
räten zur Verteilung unter die Stimmberechtigten zuzustellen.

VTL Dieser Beschlui^ ist durch das Amtsblatt zu ver-

öffentlichen und sämtlichen Gemeinderäten für sich und die

Wahlbureaux in besondern Abdrücken zur Nachachtung^ sowie
der Telegraphen-Inspektion Zürich mitzuteilen.

Zürich, den 1. Februar 1908.

Im Namen des RegierungsraleSi

I>er Präsident:

Kern.
Der Staatsschreiber:

Dr. A, Huher.
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Volkrabstimroung vom 15. März 1908.

Mitbürger!

Gemäß den BesehUUsen des Kantoumtes vom 21. und

28. Januar 1908 nnierbreiten wir Euch aar Abstümmuiig fol*

gende Vorlagen:

1. 6m0Iz betreffend Jagd und Vogeisehiiti;

t 8«Mlz betrttlend die BektriiillUwerks dee Ktnleiie Zyrieh.

Wir laden Euch ein, diese Vorlagen zn prüfen und am
AMmmmigslagey Sonntag den 15. März 1908, Euere Stimme

ite Annahme oder Verwerfung derselben anf den Euch za*

mtenenden SÜmmsetteln mit Ja oder Nein abmgeben.

Zürich, den 1. i^ ebruar 1908.

Im Kamen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Haber«

Gesetz
b«tr«ffeiid

Erster Abschnitt.

Jagdreeht und Jagdpateite.

§ 1. Daß Jagdregai steht dem Kanton zu. Das Recht

av Ansfibmig^ der Jagd im Gebiete des Kantons Zürich

«leifiegt den Vorschrilten der eidgenossischen und kantonalen

fieset^ebnngr ™^ darch Verabfolgung eines Jagd-

piientes erteilt*

Amtsblatt 1908. 18. Februni. 5
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S 2. Dus Jagdpatent darf nicht orteilt

a) An Pereonen, welche bevonnimdet oder im AktivbfUger-

redit eingeftellt sind oder ibre Steaerpflieht nicht erfOUt

haben oder Öffentliche ünterstOtBang gez^eßen; ferner

iin Konkursitcn und fruchtlos aiisgepfändete Schuldner

während fünf Jahren seit der Erüffnung des Konkurses

oder der letzten fruchtlosen Plfindnngf

b) an Personen, welche in den letasten fttnf Jahren wegen eines

gemeinen Verbrechens gerichtlich bestraft oder mehr als

einmni ve^en Jagdfrevels im Sinne des Bundesgesetzes

Uber Jagd und Vogelschutz gebüßt worden sind.

§ 3. Die Jagdpatentc sind bei den Statthalterämtem zu

beziehen. Der Regierunp:snit hezeichnet in öffentlicher Be-

kanntmachung die Frist zur Lösung der Jagdpatente. Die

Frist wird 14 Tage vor £rö£Enang der Jagd geschlossen. Aus
besonderen Gründen k5nnen von der snstiindigen Direktion dea

Regiemngsrates auch nach dieser Frist unter Zusdilag von
fünf Franken noch Jagdpatente erteilt werden.

§ 4. Die Jagdpatente suid ndr fOr diejenige Person, auf

deren Namen sie lauten, and ntur für die auf denselben näher

bezeichnete Jagdzeit gültig. Sie sollen die genaue KcziMchnung

des Trägers, die Gultigkeitßdauer, die Jagdart, die für die

Aasttbnng der Jagd maßgebenden Vorschriften und allflülige

Ausnahmebestimmongen enthatten.

§ 5. Der Jäg-er hat sein Patent auf der Ja^d hei sich

zu tragen und dasselbe den Polizei- und Forstangestellten des

Staates und der Gemeinden auf Verlangen vorzuw^sen. Die
sostlndige Direktion des Regierungsrates l&fit inhanden der
patentierten Jäger und der Polizei- und Forstangestellteti ein

Verzeichnis säintlioher Patentin iiaber erstellen.

§ 6. Die Patenttazen betragen fOr im Kanton Nieder*
gelassene:

4i} Für die Flugjagd Fr. 50;

b) für die allgemeine Jagd Fr. 75

;



75

r."» für die Jagd geinäli § » ffr. 26; bei Vemondong von

M<»lorbodteii Fr. 50, für Jeden liewaftMitaD GmI über-

dies Fr. 20.

Für im Kanton nicht niedergeUMBene Schwaxerbürger

und eolebe Ausliiider, die in einem andern Kanton ideder-

gdaeaen md, werden obige Taxen vm 80%, fOr in der

Schweiz nicht niedergelassene Ausländer um 50% erhöht.

S 7. IKe JfirMgniflse der ^igdpatenttazen werden nach

Abmg der bexdg^iehen Ausgaben, beaahlie Prämien nacb § 28

inbegriffen, Terieilt wie folgt:

In die Staatekasse lallen die Taxen nach §§ üc, 22 und

24 and Vs Taxak nach § 6 a nnd b. Hiwron ist ein

TeQ fOr Jagdautdchi an verwenden.

Den Gemeinden fallen im Verhältnis ihres Flächeninhaltes

za: Taxen nach § 6 a und b. Hiervon hahen die

Gemeinden in erster Linie allfälligen Wildschaden und die

Pkinden lUr Eriegnqg eebidlicher Tiere (§ 28) ni vergttten;

60% des Restes sind su verwenden für den VogelschtttB; über

den Rest verfitgen sie nach freiem Ennessen. Die Ausmittelung

des Wildschadens und die Verteilan^ des verfügbaren Geldes

unter die Geschädigten erfolgen endgültig durch den Ote-

meinderat.

Zweiter Abschnitt.

Ainübinii der Jagd.

§ 8. I)it* Jagti zerfällt in die Flugjagd und die allge-

xoduae Jagd. Für jede Jagdart wird ein besonderes Patent

anageetettt.

IKe Fingjagd flUt in den Monat September, die aUgemdne
Jagd in die Monate Oktober, November nnd Dezember; sie

darf jedoch nicht vor dem 15. Oktober rröfinet werden. In

der Regel dauert eratere 12, letatere 66 Wochentage.

Der Regierangsrat eetat aUjIlurlieh rechtitiCig Beginn und

EMe der Jagdidt md wüehentlieh mindestens dnen Sehen-

tag fest
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§ 9. Während der Monate Januar und Febmar kann dei*

Rogiemogamt die Jagd auf SchwimmTdgel auf dem Zttrichsee

gestatten gegen LöBung eines besonderen Patentes.

Diese Jagd darf nicht vom Ufer aue, sondern nur auf

offenem See und vom fictaiffe aas betrieben werden.

§ 10. An Sonn- nnd Festtagen, an den Schontagen (§ 8)

und zur Nachtzeit ist die Jagd verboten.

§ 11. Zur Jagd dürfen nur Schrotflinten Tervrendet werden.

Das Tragen von Stockflinten nnd snsammengescluranbten

Flinten und die Verwendung von Kugeiflinten and Repetier-

waffen ist unter8ag;t.

S 18. JHe Elngjagd darf nvr unter Benütninf dnes HOluier-

hundes betrieben werden.

§ 13. Zur allgemeinen Jagd dttrfen mit Ausnahme der

HOlinerhonde nur solche Hunde verwendet werden^ welche nicht

mehr als 36 Gentimeter BisthOhe (Stockmaß) haben.

§ 14. Es dürfen lieine Hunde zur Jagd verwendet werden,

für welche die gesetzliche Abgabe im Kanton Zürich nicht

bezahlt ist.

§ 15. Wird über einen Teil des Kantons der Hundebann

verhängt,, so dürfen im Banngebiet keine Hunde zur Jagd

verwendet und es darf nicht mit Hunden aus dem Banngebiete

in andern Kantonsteilen gejagt werdea

§ 10. Vom achten Tage nach Schluß der Jagdzeit an ist

der Kauf und Verkauf von .la^dwild jeder Art verboten, mit

Ausnahme desjenigen, welches amtlich nachgewiesen aus dem
Auslände eingeführt ist, oder wegen Schädlichkeit (g§ 21 bia

fS4) erlegt wurde. Der Verlranf von Rehldtaen, sowie von
Aner- nnd l^kfaennen ist m Jeder Zeit rerboten, und wenn der
Regierungsrat im Sinne von § 28 die Jagd auf einzelne Wild-

gattungen verbietet, so ist während dieser Zeit der Verkauf

dieses Wildes verboten.

§ 17. Wenn ein Jlger ehi Stttek Wild, das von dem
Hund eines andern Jägerg aufgetrieben und gejagt wurde.

Digitizod by C<.jv.' .iv.



77

erle^, lo toi er Terpffielitel, dMMlbe gegen ein 0ehnIgeM

Ton Fr. 2 für Hase, Fuchs, DacJtifl and ron Fr. 10 fttr Reh-

ond Schwarzwild an den andern Jäger absatreten.

§ 18. Die AoBttbung dee Jagdrechtes soll ohne Schildigimg

des Grundeigentums und der landwirtschaftlichen Kulturen

und ohne Belästigung des Grundbesitzers erlolgen*

Für allen Schaden, den sie bei Aneflbnog der Jagd ver^

ureaeheB, sbsd «fie Jäger rerantworilieb (§§ 60 ff. des schwei-

zerischen Obligationenrechtes).

§ 19. Ohne Bewillignng der BesitMr darf die Jagd mcht

lusgedehnl werden anf Wahnungen^ Wlrteehaftsgebände und

deren nächste Umgebung und auf Grundstücke, die in ihrem

guoen Umfange mit einer Einfriedigung versehen sind, welche

dif fiindriiigen Ton Wild Ferbinderi

§ 20. Die Weinberge sind bis nach Beendigung der

Weinleae der Jagd verschlossen; nach der Weinlese dürfen

da, wo die Reben für die Winterszeit niedergelegt werden,

für die Anifibnog der Jagd nnr die iwtoehen den GrondstOeken

bcAndfielien Wege benntat werden.

Das Absuchen von nicht geemteten Getreide-, Gespinst-

imd Qemüsepflamungen y sowie der Baumschulen ohne Be-

wiDigQng des GmndbesItBen ist nntersagt

§ 21. Das Erlegen von Raubtieren, wie b üchse, Iltisse,

Härder, sowie roh Habichten, Sperbern, Elstern, Krähen,

Hiheni, femer 7on Sperlingen and BächhOnichen ist den

dtureh de bedrohten oder geschädigten Gmndbeeitaem im Um-
kreise von fünfzig Metern von ihren Wohn- und Wirtsc h ifts-

gebäuden jederzeit gestattet, das Erlegen der Sperünge aul^er-

dem in Geireideäckem und der Eichhörnchen in den Obst-

girten, soweit nicht die poliaeiliehe Ordnung nnd die Sicher-

heit TOn Personen nnd ESgentum dadnreb gefährdet wird.

Dieses Recht können die Grundbesitzer auch durch patentierte

Jäger, denen sie schriftliche Vollmacht zu erteilen haben, aus-

üben lassen.
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Amsekiy Drotseln und St&re, welche snir Zeit der ITniclilralle

in die Weinbeige lud eiqgelriedigto Obitgftrlen «nlftUen, wmie
Taubeiii welche das Saalfni oder liegoides Getreide aehiffig^

dürfen von den Besitzern der Grundstücke an Ort und Stelle

erlegt werden.

§ 22. Die roatiodige Direktion dea JEUgiennigarsteB iai

ermäehiigt , aneh in geschlossener Jagdaeit die Erlegung adild-

licher Tiere zu bewilligen. Insbesondere kann Inhabern von

Fischenzen fi\r bestimmte Zeiten der Abschuß von Tieren,

welche der Fischerei schädlich sind, gestattet werden. Dieser

Abachuß darf aher nur durch Peraonen geoehehen, welche

in den swei loteten Jaiiren dn Jagdpatent gelOst haben; Itlr

den Abechofi von Wildenten ist eine beaondere Ttxe hia anf

Fr. 15 zu bezahlen.

§ 23* Fttr die firlegnqg nachbeieicbneter Tiere werden

den patentierten JSgem M geschloasener Jagd gegen Vor-

wdaong äer Yollmaeht (g 21) folgende Primien^ alUftlüge

Bundesbeiträge inbegriffen, bezahlt:

a) Für Fischotter und Wildschweine je Fr, 30;

b) fttr Taabenhabiehte Fr. 5;

c) für Sperlier Fr. 4;

d) fttr Fischrdher und Haubensteißfuß Fr. 2;

e) fttr Bistern und Rabenkrähen je 50 Rp.;

t) für Häher je 20 Rp.

Fttr die vorgenannten sdiAdlichen Vögel können die Fr&-

mien nur beanapnicht werden, wenn die frisch erlegten ganzen

Tiere den hierfür beeeichneten amtlichen Organen vorgewiesen

und von diesen durch Abschneiden eines Fußes gekennzeichnet

worden sind.

Die Prämien fttr Wildachweine, Fischotter, Fiachr^er
und Haabenateißfuß werden dnreh (tie 8tatilialtefimter, lUe

ttbrigen von denjenigen Gemeinden bezahlt, in welchen die

Tiere erlegt worden sind.

§ 24. Zur Verfolguiig aehftdlicher Tiere und aar Be-
kämpfung geffthriicher Krankheiten unter dem Gewild hst
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iUa fUgieruDgsrttt die erforderlichen Malkegeln anzuorduea.

Wenn n diesem Zwecke IMbjagden angeordnet werden

mflseen» eind die hierm beieiehneien pelentierten JSger ver-

pffiehtel^ an denBelben tdhninebmen. Deagleiehen kann er

imier besonderer Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse

bd zu starker Überhandnähme des Wildstandes oder einzelner

Wildgattnngen den Abacbuß unter Feetoeteiuag besonderer

Taxen anordnen«

§ 25. Das Emümgen und £rl^en von Rehkitzen, das Er-

legen von Rehgeü^ ohne Bewilligung des Regierungsrates

(§ 24), daa böswillige Zerstören von Nestern nnd Braten and

das Anenebmen der £Ser des JagdgeflQgeis Ist yerboten.

IBbeoeo ist der Igel gesebQtzt.

I 26. £rlegle Rebe sind der nächsten Polizeistelle zur

KsBirolle Tomweisen. Die PoliaeisteUe bat das Geschlecht

äes geschossenen Tieres festansteillen nnd darüber dem Jäger

änt Bescheinigung einzuhändigen.

i 27* Verboten Ist das Legen ron Gilt, das Anbringen

ran Selbetachflssen, der Gebrauch explodierender Geschosse,

die Anwendung von Fallen, Schlingen, Drahtschnttren, soge-

nannten Dachshacken und anderen Fangrorrichtungen. Aus-

nahmaweise kann die zuständige Direktion Personen, welche

In den swei letalen Jabren ein Patent gelöst haben, die An-

wendong von Fallen snm Fange von FOchsen, Fischottern,

ntiasen nnd Mardern bewilUgen.

Fisehenzenp&chtem oder den ron ihnen bevollmächtigten

Jigem kann das Legen von Fallen zum Fang von Fischottern

rm der aostftndigen Direktion jederaeit gestattet* werden.

Die Fallensteller haben die nötit^en Sicherheitsinaßregelu

zu beobachten^ Ittr entstehenden Schaden sind sie haftbar.

§ 28. Im Falle ainfterordentlieher Abnahme des WM-
Standes kann der Regierangsrat entweder die Jagd auf unbe-

stimmte Zeit ganz einstellen oder unter Ermäßigung der Patent-

gebUhr die Jagdzeit abkürzen. Auch ist er befugt, vorüber-
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gehend cBe Jagd auf eimtelBe Wttdgattungen (Haar- and Feder^

wild) ganz oder teilweise zu Terbieten.

§ 29. Polizei- und FontangeBtelite des Staates and der

Geradnden mnd^Terpflichtet» Uber die Handhabung des Oe-

aetses an waclien.

Dritter Abschnitt.

Vogelsobirtz.

§ 30. Staat und Gemeinden sorgen für die Erhaltung

and Vermehrung der nützlichen Vogelarten.

§ 31. Nachfolgend besdchnete Vogelarten sind anter

öffentlichen Schutz gestellt:

Sämtliche Insektenfresser, also alle Grasmückenarten,

alle Schmätaer-, M^sen-, Brannellen-, Pieper-, Schwalbenr,

FliegeniBiiger» und Bachatelienarten;

Ton SperlingST ögeln: Lerchen^ Stare, Amsel- und

Drosselarten mit Ausnahme der Krammetsvogel (Reckholder-

vögel), die Buch- und Distelfinken, die Zeisige und Girlitze;

ron Sp&hem und Kleiiervdgeln : Kuckuck, Baarolänter,

Spechtmeisen, Wendehllae, Wiedehopfe und simtliehe Speehi-

arten;

von Krähen: die Dohlen, Alpendohlen und Alpenkrähen

;

von Raubvögeln: Turmfalken, Mäusebussarde, 8&mt-

Kche Elulenarten mit Ausnahme des grofien Uhu;

Fon Sumpf- and Schwimmrögeln: Sioreh und Schwan.

Diese Vögel dürfen, soweit dieses Gesetz nicht Ausnahme-

bestimmungen enthält (§§21, 34), weder gefangen noch ge-

tötet oder Idlgeboten, noch der £Ser oder Jupgen beraubt

and es dflrfen auch Ihre Köster nicht b(ls?riIBg nralM werden.

§ 32. Aller Vogelfang mitteist Netzen, Vogelherden, Lock-

vögehi. Käuzchen, Lieimraten, Schlingen, Bogen und andern

FangTORichtungen ist Torboten.

§ 33. Staat und Gemeinden sorgen für die Anlage von

VogelachatigehöUen und Anbringung tou Nistkästen fOr Höhlen-
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brüler, sowie für InsiruMoii des ITorstpersonals über Vogel-

sehnU.

$ 34. snstSiidige Direktion des Regieroogsrates kaim

L-in/.i^lnen zuverlässigen Sachv eis Uind igen BewiUigang erteilen,

auch auiierlmlü tier Jagdzeit für wissenschaftliche Zwecke Vögel

jeder Art (mit Ausnahme des Jagdgeäügels) zu erlegen und

deren Diester und Met zu BAmmeln, Torausgesetot» daß das

nicht auf gewerbsniAßige Weise geschielit.

Vierter Abschnitt.

ftraüMtininwgea.

§ 35. übertretoDgen dieses Gesetzes werden, soweit

flidit die Vorschriften des Bundesgesetaes Aber Jagd nnd

YogeladiiiftB vom 24. Juni 1904 in Anwendung Icontmen, mit

Aifie Ton Fr. 5*-60 bestraft

§ 36. Das gesetzwidrig eingefangene oder erlegte oder

feilgebotene, gekaufte oder Terkaufte Wild, die gesetawidrig

eingefangenen oder erlegten oder feilgebotenen, gekauften

oder verkauften geschützten Vögel und deren Eier und Junge,

soNvjp die auf der Jagd gebrauchten unerlaubten Waffen und

die verbotenen Fanggeräte sind zu konfiszieren.

Ist das betreffende Wild nicht mehr erhftitüeh, so ist

statt dessen der entsprechende Wert zu bezahlen und zwar fttr:

Kehe ... Fr. 30.— Hase, Fuchs, Dachs Fr. 5.

—

Behkitien « • „ 16«— Andere Wildarten . „ 8.—

§ 37. IiM Riickfall kanu das Putt^nt sofort entzogen und

die Krteilung des Patentes während weiterer fünf Jahre ver-

weigert werden.

Der Rflck&U kommt nicht mehr in Betracht, wenn vom
letaten rechtskräftigen Bußenerkenntnis an bis zur Begehung

der neuen Übertretung fünf Jahre verflossen sind.

§ 88. Für das Verfahren in StraffftUea gelten die Be-

Btlmmangen des Geseties Uber die zQrchorische Rechtspflege

mit folgenden Abänderungen:
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a) Alle ÜberiretuugeD werden durch die Ötatthalter&mter

beairaft

b) Bei Umwandlung unerhftltUcher Bußen ist fOr Buße

ron Fr. 5 ein Tag Gefängnis zu berechnen.

c) Die Statihalter&mter haben nundestenB einen Drittel der

elnselnra Torhängten Buße siir Beloluran; fOr PoUiei*

und Forstangestcllte, welehe Ansdge erstatteten, m rer-

wenden; ist die Uiiße nicht erhältlich, so wird der

Bulienanteil, soweit er nicht durch die Bußen selbst

gededct werden kann, aus dem Ertrage der Jagdpatente

nnd der JagdbewilUgmigeii ersetat.

Obige BuJßen können auch zur Belohnung für Per-

sonen, welche im letzten Jahr ein Patent gelöst haben

und Anzeige erstatteten, verwendet werden.

Fünfter Abschnitt.

Obergangsbestlmmungan.

§ 89. IMeses Geseta tiitt^ voifoebiltlich der Genehmigung

dnreh den Bundesrat, nach sctoer Annahme dordh das Volk

in Kraft.

Die Vorschrift von § 13 findet eret ein Jahr nach In-

krafttreten des Gesetzes Anwendung.

Durch dasselbe werden das Geseta vom 26. November
1882 betreffend Jagd und Vogelschutz, sowie die einschlägigen

Verordnung*m und § 233 des {>rivatrechtlichen G^etabuches

vom Jahre 1887 aufgehoben.

ZOiiefa, den 21. Jannar 1906.

Im Namen des Kantonsrates,

Der PMrident:

B. Müller.

Der erste Sekretftr:

Dr. A. Httber.
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Bil«aolilMMlir BwbM.
(Verfiiftt vom Ecgicmngsmte.)

Am 24. Juni 1904 wurde ein neues Bundesgeseta Uber

Jagd und Vogelschutz erlassen. Infolgedessen muß auch das

ittreherisebe Jagdgeseta yom 26. Norember 1882 «ner Revi-

noii fuitenogen und mit dem neuen BvndesgeBela in Über-

einstimmung gebracht werden.

I>er Reglerungsrat arbeitete eioen Geset^esentwurf aus,

der an Stelle der bisherigen Patentjagd die Gemeindepachi-

jigd emitthren wollte. Dieeer Sntwurf wurde aber in der

YoPttabetimmung Tom 22. Apvil 1906 mit l0,684 Hein gegen

26,025 Ja verworfen. Hierdurch gab eiae anseimliche Mehr-

heit der Stimmberechtigten zu erkennen, d&ü im Kautou Zürich

dis Patentjagdfijstem beizubehaltea sei.

AnlÜUich der Besprechung des Terworfenen Gesetaeeeni»

vurfes wurden diejenigen Wonsehe und Begehren bekannt,

weldie die Beftkrwortor des Piitentjagdsystems in dem neuen

Gesetze berück^sicktigt haben wollten. Es sind im wesentlichen

tilgende

:

£rhiihung der Patentgebühr, Erlaß Terschftrfter Bestim-

mungen beiOglicb des Ausschlnsses gewisser Personen von

der Jagdbereditigung, Vorlnst des Patentes für den Jäger b^
Mii^htong beziehungsweise Übertretung wichtiger Bestim-

mnng^en des Jagdgesetzes. Ausfüllimg höherer Strafen eventuell

Entzug der Jagdberechtigung. Es sollte auch die Verkürzung

der Jagdaelt und die Emltthrang vm Bchontagen in Aussicht

gttimnmen wraden. Aus der Oilentliehen Besprechong des

abgelefanien Jagdgeselaentwurfes ergab sich femer, daß auch

bei Beibehaltung der Patentjagd danach getrachtet werden

sollte, den Jagdbetrieb humaner zu gestalten, daß von den

erhöhten Jagdpatentgebühren den Gemeinden mehr zufallen

sollte als bis anhm und daß ron den Gemdndebetreinissen

ein Teil spenell zugunsten der Landwiiisehaft Verwendung

finden müsse. Auch ^v ukK' \ erlangt, daß eine wirksamere

Jagdauigicht und Jagdpohzei eingeiuhrt werden möchte.
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Unter iii0glicluiter BertteksiGlitigQiig dieier B^gefareo iat

der Torliegende OeseiMflentwurf nutaiide gekommen. Dms
Gesetz ist gegliedert in fünf Abschnitte, in welchen jeweils

die das gleiche Gebiet behandelnden Materien zusammen-

gestellt sind, wodurch es gegenüber dem früheren an Über-

siclitiichkdl gewonoen hat

Der erste Abeehnitt handelt vom Jagdreeht und den Jagd-

patenten. Das Jagdregal steht dem Kanton zu, dae Rächt sor

Ausübung der Jagd wird für den ganzen Kanton durch Ver-

ablolgung eines Jagdpatentes, welches bei den Statihalterftmtem

an bemehen ist, ertdlt Die Patente sollen, in Erweitenmg

der Inaherigen ^orm, die genaue Beaeiehnung dea Trägers,

wohl auch sone üntersefarift und die Obrigen anf die Aus-

übung der Jagd bezügiiciien VorsclirifteD enthuiten.

Entsprechend dem all^emeineD Verlangen sind die Patent-

tazen für die Fiugjagd von 30 auf 50 Franken, für die all-

gemeine Jagd von 40 auf 75 Franken erhdht worden, und es

ist nun Gelegenheit geboten, entweder nur daa Patent für die

Flugjagd, oder dasjenige fOr ^e allgemeine Jagd, oder auefa

beide zusammen lösen zu können. Neu ist der Zuschlag von

30^0 ^ Kanton nicht niedeigelassene ßchweizerbürger

und aolche Ausländer, die in einem andetn Kanton nieder-

gelaaaen aind, und Ton bO^I^ fOa in der fiehweia nieht niedev-

gelaaaene AualSnder. Aua der Anwendung der neuen Taxen
dürfte der Patentertrag von 25,000 auf 35,000 Franken an-

wachsen.

Dem Begehren, es möchte von den Patentgebühren den

Gemeinden etwas mehr sufalien als bis anhui und ea mOehte

der landwirtacfaalUiefae Beaits hei der Verteilung der In Frage

kommenden Beträge besondere BerücksicbtiguDg finden, ist in

der Weise Rechnung getragen, daß von den Jagdpatenttaxen,

nach Abzug der allgemeinen Auslagen, Vs Staatskasse

fallt; hieTFon aoli ein Tdl für verfoeaserte Jaigdao^eht Ter*

wendet werden. Die flbiigen Va fsU^n den Gemdnden an,

woraus in erster Unie der Wildschaden an decken Ist nnd

die Prämien für E«rle|;un^ schädlicher llere bezahlt wei'den
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aoUeo. Die eine MftÜte des Restes wäre für den Vogelschutz

la T«nrendeii) Ober die andere Terittgeo die Oemeindaii Daeh

fnieoi BnnocBen.

IMe Aiumiittlung des Wildschadens und die Vertellimg

des verfügbaren Geldes unter die Geschädigten erfolgen end-

gültig darch den Gemeinderat.

Der zweite Abschnitt regelt die Ausübung der Jagd. Die

Jagd lerfllU in eine Slogjagd und in eine aUgem^e Jagd.

Die festgt-setiten Jagdzeiten entsprechen denjenigen, die

seit einer Reihe von Jahren bei uns Geltung hatten und die

sich in Hticksicbt auf unsere Wild- und Ja^niverhältnisse be-

wabi-t haben. Besonders in Rücksicht auf die Landwirtschaft

duf die allgemeine Jagd nicht vor dem 16. Oktober eröffnet

weiden. Um die Jagd den jewefligoi Verhiltdssen anpassen

m kSonen ond dwch ISnlegung Ton Sehontagen die Gesamt-

jagdzeit nicht verkürzen zu müssen, sind keine bestimmten

Kalendertage, sondern nur die Zahl der eigentlichen Jagdtage

im Gesetz au^nommen. Die Festsetzung des Jagdbeginns,

des Jagdendes und der Scbontage ist Sache des Regienmgsrates.

Das Oeseta erlangt im Diteresse eines waldgerechteren

und humaneren Jagdbetriebes für die Ausübung der Flugjagd

die Benützung eines Hühnerhundes: für die allgemeine Ja^d

schlieiit es die Verwendung der groikin, scharf jagenden Lauf-

hnnda ans ond gestattet nur solche von S6 cm Risthöhe« Um
den Besitaem größerer Jagdhonde entgegenzukommen, tritt

gemftft den Übergangsbestimmungen die letztere Bestimmung

erst nach Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes

in Kraft, im übrigen enthält das Gesetz schützende Bestim-

mungen für den Grandbesitzer und solche zugunsten der

Vischemen, sowie Yorscbiiften zam Schutze des Wildes und

fikr Bntiehing wiudmftnnischen Jagdbetriebes; auch solche,

welche die Kontrolle der Rehjagd ermöglichen, und das Ver-

hallDis verscbiedi^ner Jagdpartien, während der Jagd selbst,

ineinander regeln.

Das neoe Geseta setzt vermehrte und erhöhte Prämien

für den Abschuß schfidlicher Tiere fest und bestimmt daß
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ein Teil der Prinüeii vom Staate, der andere von denjenigen

Gemeinden bezahlt werde, anf deren Gebiet die schädlichen

Tiere erlegt wurden, indem diese Gemeinden in erster Linie

hieraus Nutzen ziehen. Es regelt den Kauf und Verkauf von

Wildfuret nach SchLuß der Jagdseit und verpfliehtet Poliaei-

nnd Forstangestellte ganss spesdell au wirksamer Handhabung
der Jagdpolizei.

Der dritte Abschnitt handelt vom Vo<(elschiitz und be-

stimmt, Staat und Gemeinden lür die Erhaltung und
Vermelutuig der nütalichen Vogelarten m soigen haben.

Der vierte Abschnitt enthält ^e Strafbestimmnngen, im
AnseUaß an diejenigen des eidgenös^sehen Oesetoes nnd der

fünfte Abschnitt die Übergangsbestimmmigen , wonach das

Gesetz, vorbehältlich der Genehmigung durch den Bundesrat,

nach seiner Annahme durch das Volk in Kraft tritt. Das
Geseta vom 26. November 1882» sowie die einschlägigen Ver*

ordnmigen nnd die dem neuen Geseta sonst entgegenstehenden

Bestimmungen vorhandener Gesetze, werden aufgehoben.

Eantonsrat und Reo^ierungsiat empfehlen den dtimm-

berechtigten die Gresetzesvoriage zur Annahme.

Gesetz
« betisflttid '

die Elektrizltöüiwerke de» Kautons Zürich.

% 1. Der Kanton Zürich erstellt und betreibt fiiek^tUs*
werke xum Zwecke der Abgabe elektrischer Energie an billigem

Preise. Er kann auch an der Erstellung und dem Betriebe

solcher Werke sich beteiligen oder elektrische Energie uüetezi.

§ 2. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich werden
als selbständige staatliche Unternehmung betrieben und sollen

sich grundsätzlich selbst erhalten. Von letzterem Ghnindsatze

darf insoweit abgegangen werden, als dies zur Entwicklung uxk^
Konkurrenzfähigkeit der Unternehmung notwendig ist. Ali-
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AUige Zuschösse aus der Staalskasse an den Betrieb sind ans

spätem Üiiersclillssen sa Mlgen.

§ 3. Die zur Gründung, zum Ausbau, Unterhalt und Be-

uieb der Unternehmung erforderlichen Kredite werden vom
Kantoosrate bewilligt, das Kafdtal wird vom Staate l>e8chal^

and ihm sa einem vom Kantonsrate zu bestimmenden and den

Sdbstkosten entsprechenden SSnsfnße vendnsi

§ 4. Die ElektrizitÄtswerke des Kantons Zürich stehen unter

der Oberaufsicht des Kantonsrates und iiaben diesem j&hrlich

Beriehi and Rechnung absulegen.

{6. Ober OrganisstionuidYerwaltang der Unteniehnning,

«beosD Ober die Verwendung eines nach angemessenen Rüek-

iagen für Abschreib uritien, Emeuerunjfs- und ßetriebsreserven

aüftlfig sich ergebenden Reingewinns wird der Kantonsrat auf

Auing des Regienmgsrates die notwendigen Bestimmongen

triUSBQ«

§ 6. Bei regehnäfiig wiederkdirenden Relngewianen sind

die Verkaufspreise der elektrischen Energie q^emessen zu er-

§ 7. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürieh smd von

sUen Staalssteaem und Oemeindeabgaben befreit

Ffir die Inanspruchnahme des Mentttchen Eigentums der

Gemeinden durch die Übertragungs- und VerteUungsanlagen

hat die Unternehmung den Gemeinden keine Entsdildigung

WH bezahlen.

S B. JDer Regieroi^israt erlAßt die erforderiiohen Yer-

ftigungen über die Toriiollge Gescfalftsleitang bis war end-

giltigen Organisation der ElelcMdtfttswerke.

§ 9. Dieses Gesetz tritt mit der Annahme dnroh das

Volk in Kraft.

Ztkrieh, den 28. Januar 1906.

Im Namen des Kantonsrales,

Der PiMdeDt:
E. Mnller.

Der erste Sekret&r;

Dr. A. Huber.
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Beleuchtender Berioht

(Veifiißt Tom £0giMninginite.)

Der vorliegende Gesetoentwnrf bezweckt die Erstellung

und den Betrieb staatlicher Elektrizitiitswerke V)ehufs Abgabe

billiger elektrischer Energie an Gemeinden und Private, sowie

zur Verwendung für den Eigenen Bedarf des Staates.

Die BestrebungeD sor Erriditang einer kantonalen Kraft*

Versorgungsanlage i^d nicht nen. Schon vor mehr als sehn

Jahren legte der Regierungsrat dem Kantoiisrate einen Gesetz-

entwurf betretend die Nutzbarmachung von Wasserkräften

durch den Staat vor. Durch dieses Gesetz wäre der äegie-

mngarat ermftchtigt worden» unter Vorbehalt der IxMxnr
mnng des Kantonsrates zur Nntzbarmachnng noch nicht aus-

gebeuteter ;trr()ßerer Wasserkrüite im Gebiete des Kantons

oder an dasselbe angrenzend, die erforderlieiien Werke und
Kraftanlagen auf Rechnung des Staates zu ei'stellen oder zu

erwerben and betreiben. Die aus solchen Werken ge-

wonnene Kraft hätte der Staat nach Befriedigung s&m&B eigenen

Bedarfes in erster Linie den Gemeinden for öffentliche Zwecke
und in zweiter Linie den Privaten zur Verfügung stellen sollen.

Der Kanton srat lehnte diesen Gesetzentwurf im JaJhr«

1900 ab» die liutabannachong der zürcherischen Waaserkrftfle

dnrch den Staat scMen nicht zweckmäßig; er hielt es fSat tieb-

tiger, dieselbe durch Erteilung von Konzessionen an Privat-

unternehmungen zu ermöglichen, inmierhin unter Gelten<\-

machung gewisser Vorbehalte sur Wahrung der Literessen des
Staates und der Gemeinden.

Als in der Folgezeit namoatKcb eme außerlialb des Kantons
domizilierte Aktiengesellschaft es unternahm, die immer mehi
sich geltend machenden Bedürfnisse der zürcherischen Ge-
meinden nach elektrischer Kraft zu befriedigen, als manciie
der so bedienten Gemeinden ihre Abhftngigk^t von der niftch*

tigen AktiengeseUschaft als listigen Zwang wa empfindeo be*
gannen, wurde der Regierangsrat vom Kantonarate neuerdin^
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eingekdan» die ITrage der Krhcbtuiig staatlicher Wasserkraft*

«DlageD TO prtifeo. Insboflondere BoUte unteraucht werden, ob

nidbl ifie AiufQliraiig des sogenannten Eteelwerkprojektee durch

den Staat oder mit dessen Beteiligung erfolgen sollte.

Mi8 ist bekannt, daß die erhofite Ausführung des £tzelwerk-

projektes an der UnmOgliehkelt geaeh^tert igt, sich auf ^e
gemeinBame Sonaeaalon an efasdgen.

Bei der Abnahme des Schlußberichtes Ober das Euelwerk-

projekt am 18. September 1906, ist der Regierungsrat vom
Kantonsrate sodann eingeladen worrlen, die Auanützung der

im Kanton Torhandenen Waaaerkrftftei inebeaondere der Bhein-

wisaerkriftey dnreh den Staat oder unter aeiner Betoligung

derart zu fördern, daß den zürcherischen Gemeinden, womöglich

ad den Zeitpunkt des Ablaufes ihrer StromlieferungsVerträge

imi der Aktiengesellschaft „Motor^, elektrische Energie vodi

Aaaie anr VerfOgimg geatelit werden kOnne. Gleichseitig aber

soD der Beg^erungarat prüfen, ob der Staat den Gemeinden nicht

rermittelst Stromnüete von ehiem berelta bestehenden Werke
schon auf einen frühem Zdtponkt elektrische Energie abgeben

könnte.

Was zonichst die üutabarmacJinng der Ehein*
wftBserkrftfte durch den Staat oder ndt ataatUcher. Be-

täligung anbelangt, so haben schon vor Ungerer Zeit die Stadt

Winterthar und die Aluminium-lndustrie-Aktiengesellschaft in

Nenhausen die Konzession für Errichtung eines großen Kraft-

weirkea bei Hhemau nachgeencht. Hinsichtlich der iiierdiirch

an gewinnenden Kräfte ist nonmehr in Anssieht genommen,

dail die Stadt Winterthar die auf aOrcheriacheB Gebiet entp

fallenden konstanten Kräfte in erster Linie zur Verwendung

für ihren eigenen und den Hednrf »Miiiger angrenzender Ge-

meinden erhalten soll, während der übrige Teil der Kraft

dem Staate aar YerfOgang bleiben wtUrde, der ilm dann je nach

Bedarf im ttbrigen Kantonsgebieti wohl hauptsächlich im Be*

aixk Andelfingen, dem Raterfeld and dem Beahrk Whiterthar,

abgeben würde.
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Sodunn läßt der Regieriingsrat in Verbindung !iüt dem

HegieruDgsrat des Kantons SchafUiausen, da die beiden Kantone

an der KomoBafonsartellmig beteiligt sind, ein von einem Kon-

sor&um elngmiehtei nenee F^jekt^ das sogenaimte Rhein-

€»at(-TO£-P^oJekt dmcli SachTonstSndige aaf s^ne Ans«

lukibuL'keit prüfen. IHeses Projekt sieht ein Masckinenhaus

am Rhein oberhalb der Eisenbahnbrücke bei Eglisau in erster

Linie aar Ausntttsang der JEUieinwasserkraft vor. Diesem Werk
würde später sor Vermehroog der Kraft Weiser aus der

Glatt, eventuell ans der Töß nigeleltei

Ferner ist ein Konzessionsgesuch der SUdt Zürich für

ein i^raftwerk um B.hein oberhalb der Glattausmündung bei

RMosfelden anhängig, das entweder vom Staate Zürich alieiii

oder in Yerfaindnng ndt der Stadt Zürich evenlnell mit dem Kan-
ton Sehaffhausen snr Ausführung gelnraeht werden kann. Auch

ist eine Kombination des oben erwähnten Gi&tt-Tößwerkes luit

diesem Rheinwerke nicht ausgeschlossen; auch hierüber sollen

die Experten ihr Gutachten abgeben.

Bis mr InbeirieheetBang ^es dieser Kraftwerke am
Rhein werden noch mehrere Jahre vergehen. Bereits haben

aber diejenigen Teile unseres Kantons, die bisher noch nicht

von der Privatindustrie mit elektrischer Kraft versehen wor-

den sind, so insbesondere die BenriEe Dielsdori, Andelflngiea

und AffolterBy vom Staate verlangt, daS auch ihnen die fflr

die Entwicklung von Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft

so wichtige elektrische Elnergie möglichst bald zur Verfügung

gestellt werde. l>ie genannten und andere Gebiete des Kan-

tons sind vom der Privatindustrie deshalb bisher nicht ooit

elektrischer Kraft versorgt worden, well der Kraftahsate dort

zu wenig rentabel ersdden. Wenn gegenwärtig die Aktien-

gesellschaft ,,Motor'^ den Gemeinden der Bearke IMelsdorf und

Andelüngen elektrische Kraft offeriert, so geschieht dies in der

Hauptsache nur deswegen, weil diese Gesellschaft i^^whin

eine Kraffleitong durch jene Gegenden znr Abgabe von Strom

im Kanton Schaffliaosen etc. lu neben im Begriffe stebl und
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weil 8iö für ihr neoee UntamebmeD JleuAO^Ldiitsdi'' weiterer

WwtdMmf^v^ VfTiiarf

Auf CNfoiid Too Barainiffeii ndi Fachmimerp ist der

RegieruDgsrat zu der Überzeugung gelangt, daß der Kanton,

wenn er überhaupt eine kantonale Kraftversorgong einführen

will, mehl mahf bis zur BreteUung eines Wasserwerkes am
Rheine mrarteii daxie, soodem in der Tat ToriAiifig Ten

einem bestehenden oder doeh bald in Betrieb m setienden

Werke elektrische Energie zur Abgabe au Gemeinden und

Prirate mieten mtksse.

Dft die Stadt Zttiieh wane^ an der Aibola im Kanton

Qmibiliiden ain dgraaa grofies KraftwetrlL bant^ das auf Bnde

oder Anfang 19W dem Betrieb flbergeben werden kann,

\st es möglich geworden, für eine kantonale Kraftversorgong

idt eine Reihe von Jahren, aul alle Fälle bis zur Eröffnung

aoMS kantonalen Kraftwerkes am Rhein, elektrische Eneigie

so anpehmbaren Bedingungen in ToriAnfig aosreieheoder Menge
«tf den Zeitpunkt der Inbetriebsetmng des Albnlawerkes miet-

weise zu erhalten.

So kann nunmehr eine kantonale iüraftverteilung ins Werk
geaetat werden. Die Kraftmiete kann dabei für den Kanton

nur als proyisorischer Zustand betrachtet werden. Es muH
ndi aDem Haehdmek aof Ürrlehtung eigener, grofier Wasser-

werke getrachtet werden, in denen die notwendige elektrische

Kraft erzeugt werden kann ; denn ein eii>^f»neR Kraftwerk ist

die billigste and rationellste Kraftquelle für den Kanton. Die

aar Erreiehmig dieses Zieles erforderliehen Vorlrohren sind

an &nd genommen und sollen nach Annahme des voriiegen-

den Gesetzentwurfes mit allem Nachdrucke gefördert werden.

Die Behörden haben sich keineswegs verhehlt, daß die

ErrichtoDg dner kantonalw Kraftversorgongsanlage heute

wesentCch gr5£eren Schwierigketten begegnet, als vor eiligen

Jahren. Denn inzwischen hat sich die PriTatindustrie und

haben sich die Städte und andere größere Gemeindon des

gOnsügsten Absatzgebietes bemächtigt, ohne daß es dem Kan*
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ton mdglich geweten wäre, diei lu TerlÜDdeni. Die kanto^

nale Kraftyeraorgizng hat also von Torneherola mit einer mleh-

tigen Konkumeni zu leehnen« Mit der Stadt Zttrieh hat sich

der Regienmgsrat in dieser Hinsicht Terstftndigen können ; mit

Winterthur steht eine ähnliche Vereinbar iing in Aussicht.

Ob aach mit der Privatindustrie eine Verständigung zu

enaeleo ist oder ob mit ihr der Konkanenakampi dnrehge-

foohten worden muß, wird die Zeit leiiren.

Das staatliche Werk wird gegenüber den Gemdndewericen

alle Rücksichten waltt n lassen, welche billigerweise verlangt

werden können. Der Kaotun ist bereit, bereits bestehenden

Gemeinde-Elektrizitätswerken elektrische Energie zn billigem

Preise abzogeben. Aueh wird die kantonale Untemehmong
unter Ulnstftnden daau gelangen, filekfcilntitswerke Ton Ge-

meinden oder Genossenschaften, die auf den Weiterbetrieb

eines eigenen Werkes verzichten, anzukaufen, oder Werke,

deren Angliederang an den gröi^eren Staatsbetrieb im allge-

m^nen Interesse Ifige, za erwerben. In solchen F&Uen werden

zwischen der kantonalen üntemehmang nnd den Gemeinden

oder Priraten gesdiAHliehe Verhandlmigen anznbahnen s^,
da es sich wohl ohne Ausnahme um freihändigen Erwerb

handeln wird.

Der Staat wird nach Annahme dieser Gesetzesvorlage

vor allem an diejenigen Teile des Kantons elehlrische Kraft

abgeben, die noch nicht bedient sind, dann aber aach den

Gemeinden nnd Privaten auf den Ablauf ihrer gegenwärtigen

Stromlieferungsverträge mit Privatgesellschaften elektrische

Energie onerieren. Er wird dies um so eher und zu um so

günstigeren Bedingungen tun können, als er zweifellos bis da-

hin im Besitze eines e^;«ien Kraftwerkes sdn wird. IMe meisten

Stromliefmmgsverträge der Gemdnden mit der Aktiengesell-

schaft ..Motor'' laufen von 1913/lo an ab; bis zu jener Zeit

sollte es mögüch sein, ein staatliches oder mit staatlicher Be-

teiiigang erstelltes Kraftwerk am Rhein in Betrieb za setaen.

Zn diesem Zwecke muß aber erwartet werden, daß

die Gemeinden and andere Großabonnenten nicht etwa um vor-
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ttbergebender Vorteile willen jeUsl schon init den Privatonter-

nehmungen neue Verträge auf zehn JaUre oder noch länger

eingehen, sondern nach Ablauf ihrer jetzigen Verträge sich

dem kantonalen Werke anschliei^en. Sie können dadurch nur

gewinnen; denn die kantonale KrallTeniotgni^ wird in der

Lage sein, die eleidriBefae Energie ebenso billig und mit

den Jahren wesentlich l)illigcr abzugeben als Privat-

gesellschaften, weil das kantooale Unternehmen zum n oraub

auf hohe Gewinne Terziclitet und weil regelmäßig wieder-

kehieode Reingewinne nach angemessenen Rttcldagen fttr Ab-

ididbinigen, Braeuerongs- und Betriebsresenren gem&ß § 6

der GeseteesTorlage sn angemessener Herabsetsnng
der Verkaufspreise der elektrischen Energie zu

verwenden sind, während bei PrivatgeseUschaften solche

Geeiane bekanntlich den Aktioniran aaflietten. Die Herab-

tfltnny der Energiepr^e wird naturgemäß mn so bälder und

flot m epQrbarer eintreten, je mein: und je bessern Absata

du kantonale Werk für seine elekirische Kiaft findet. Es

liegt daher im Interesse der Gemeinden und der privaten

Stromabnehmer, sich dem kantonalen Unternehmen sobald als

mOgüeh ansnsehliefien und so mit ver^ten Kräften das Ziel

SD errdchen, das allen vor Augen liegt: die Versorgung aller

Kantonsteile nnt möglichst billiger elektrischer Kraft zu Be-

leuehtun^zwecken und zur Verwendung in Industrie, Gewerbe

und Landwirtschaft!

Der Torliegende Geseteentwnrl ist vom Kantonsrate ein-

stimmig angenommen v. orden.

Er legt die Hauptgrundsfitze für die Durcbfülirun^ der

kantonalen KraftTersor^img fest und überläßt die Regelung

der Organisation und Verwaltung, die anter Umständen rasch

lodernden Verhältnissen sich ansnpassen haben, zweckmäßiger-

weise dem Kantonsrate. Dem Kantonsrate steht auch zu,

Ober die Verwaltung eines nach angemessenen Rücklagen für

Abschreibungen, Erneuerungs- und Betriebsresenren allf&Uig

sieh ergebenden Reingewinnes die notwendigen Bestimmnngen

Digrtized by Google



94

auf Antrag des Regienmgsrales zo erlasseti (§ 5), iinmeridn

mit der ausdrttcklicheD Weisung ß), daß bei regelmäßigen

Reingewinnen die Verkaufspreise der dektrischen EDergie

angemessen ssu erm&Üigen sind.

Die Elektriantätsw^rke dee KaDtons Zttficfa soilen ato selb-

stfindige staatliche UDtemehmiiiig, filmlidi der KantODattmnk,

betrieben werden und sollen sieb grundsätzlich selbst er-

iialten: doch darf von letzterm Grandsatze soweit abgegangen

werden, als dies zur Entwicklung und Konkurrenzfähigkeit des

Unternehmens notwendig ist Diese BestimmuDg erscheint er-

forderiieliy da die Untemehmimg« wie andere derartige Ge-

schfiüe; in den ersten Betriebsjahren noch Ic^ne Rendite auf-

weisen wild.

Gleichwohl sollen nicht etwa Steuergelder des Kantons

in diesem Unternehmen verbraucht werden; der GesetMsent-

warf verlangt, daß alüfiUige ZosehOsse ans der Staatskasse

an den Betrieb aas sp&tem ObersehQssen «n tilgen seien (§ 2),

wie denn überhaupt die zur GrQnduiig, zum Ausljau, Unter-

halt und zum Betrieb der Unternehmung vom Kantonsrat be-

willigten Kredite dein Staate von der Unternehmung verzinst

werden müssen, in der Meinung, daß der Zinsfofi die Selbst-

kosten nicht übersteigen soll (§ 3).

Die Elektrizitätswerke des Kantons sind der Oberaufsicht

des Kantonsrates unterstelit und haben ihm jährlich Bericht

und Eechnunp^ abzulegen (§ 4). Auf diese Weise ist der Ver-

tretung des Volkes ein liinreichender fiinfloß auf die ganse
Geschftftsgebarang gesichert.

Daß die Elektiizitätßwerke von allen Staatssteuem und
(vemeindcabgaben befreit sein sollen und auch fUr die Inan-

spruchnahme des öffentlichen iägentnms der Gemeinden durch

die Obertragangs- und VerteUungsanlagen k^e fintschidigaiig^

zu bezahlen liaben (§ 7), bedarf keiner weiteren Begründung'.

Katitonsrat und Reeiernn^srat empfehlen den Stimmberech-

tigten .die Gesetzesvorlage zur Annahme.
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BesckhiB des Regierungsrates
betrefonil

lairaidiiiig des Baug^setzes auf die Oemdnde
ObenrJntertliiv.

(Vom 6. Febniar 190a)

Der Regier un^s rat,

nack Einsicht eines Antrages der Baudirektiony

beschließt:
I. Das im frcmeindebanii überwintiTtiiur gelegene Gebiet

der Hegileidstxaüe \^ 'nd aul l iiie Liini^e von 875 m von der

Abzweig"ung aus der biraße I. Klasse Oberwinterthur-Seen beim
Babniibf^rfrang südlich der Station Oberwinterthnr l)is zur Ab-

zwei^uuji der Straße III. Klasse nach der Ortschaft Hegi un-

iniitelbar wesllieh di .s S<'lil(>sses [legi mit Einscilluß eines je

m breiten Streifens beid^eiti^ der Ötraße dem Baugesetz

lur Ortschaften mit stiidiischen N'erhältnissen vom 23. April

1893 im Sinne von § 1, Al)satz 2, desselben unterstellt.

n. Dieser Beschluß ist gemäß § 3 des Baugesetzes im
.Amtsblatt zu veröffentlichen.

ZOrichy den ö. Februar 1908. Vor dem Eegierungsrate,

Der Stantsschreit>er:
. . üuber.

Verfugung der Direktion des Innern
betreffend

£raatewahi lur ein Mitglied der Bezirksschalpflege Z&rieh.

(Vom 10. Februar 190ö.j

Im l^ezirke Zürich ist eine Ersatzwahl für ein Mit-
glied de r B e z i r k s s c h u 1 p f 1 e g e an Stelle des zurückge-

tretenen Herrn Dr. med. A. Steiger, m Zürich 1, zu treffen.

Es wird daher verfügt:
I. Für die Voraabme der beaeichneten £rsatizwakl ist der

15. März 1908 als mter WakHag beetunrnt, und es sind

dab^ die VorsohriHen der Wali^esetoe TOm 7, NoTembcr 1869,
28. April 1878 und 29. Juni 1890^ sowie dar Veravdniiiig des

B^eruagmtes rom 22. Damnber 1888 aber das VeilahreD

bei Wahlen und Abstimmungen durch die Urne zu beobachten;
es sind namentlich aafsrl «Mrii beoiHliglar Wahlverhandlung

im Sinne des Kreisschreibens der Direktion des Xnneni vom
7« November 1890 die beeliglichen Protokolle nebst den Stiimn-

aetteln, letatere gehörig verpackt und versiegelt, durch die

aiohate Post an die Direktion des Innern in Zarlch zu senden
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und zwar so, daß die Protokolle nteM za den StinmuEetteln

gelegt, SQndem oinzalB verpackt werden. Dae Paket ist nüt
der Attlschrilt: ^Stimmzettel für die Bezarkssehulpflegerwahl''

sn versehen.

n. Von einer vorlftufigen Zusammenstellung der Wahl-
ergebnisse am Wahltage sdhst wird Umgang genommen.

in. Nichtbeachtung der unter Ziffer I getroffenen Anord-
nungen wird mit Ordnungsbufie bestraft

IV. Mitteilung an die Gemeinderftte und Gem^derata-
kanaleien des Besirkes ZOrich für sich und die Wahlbnreauz
mit der Eioladung, die erforderlichen Anordnungen für die

Wahlverhandlongen za treffen*

Zürich» den 10. Februar 1908.

Der Direktor des Innern:

* Kern.
Der Sekretftr:

Dr. W. Wettstein.

An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tit.!

Sie werden eingeladen, sich Montag den 17. Februar 1908,

vormittags 9 Uhr, zur ordentlichen Sitzung des Kantonsrates

im Hath&ose in Zürich einzoÜnden.

VeriiandlwgsgegaiMläiide

:

1. InitiatiTe betreffend Abfinderang des sttrcheriselien Straf*

gesetabncbes (StreikinittatiTe), Anträge des Regierungs-

rates vom 25. Jnni und der Kommission rom 7. Deiem-
ber 1907.

2. Reglement fOr die Agenturen der Ztürcher Kantonalbank,
Aiärag des Banlarates und der BanlnrecbniiDgspmfangs-

kommission.
S. Finanssielie Unterstütaung der Rebenbesitmr im Kampfe

gegen den falschen Meltan, Antrag des Regierangsrates

om 16. Januar 1906 und der best^ten Kommisidon.
4. EFentnell: Aassonderungsvertrag und Hocbscholbauten,

Anträge des Regierungsrates und der bestoUton Kom*
mission.

Mit Toükommener Hodiachtong.

Winterthur, den 6. Februar 1908.

Der Präsent des Kantonsrates:

E. Maller.
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Antrag der Kornndssion*)

15. Febnur 1908.'

Beschlufi des Kantonsrates

betreffend

im AsMoiHlemiigiTertnig swiaelieii dem Kanton ZArieli

wM d«r sdiwetseritelm EidgenositiifMiaft Uber das

PoljtechnikuiD, lpern(^r betreffend die Errichtung ueuer

Hoehschalbaaten und die R^elung weiterer damit za-

Hammwih&ngender Fragen«

Der Kantonsrat,
mjter Vorbehalt der Übernahme eines einmaligen Beitrages

vüü i r. 1,250,000 an die Kosten der zu erstellenden lioch-

stbalhauien (üniversitätsgebäude, zuuloj^Bches Institut, hygie-

iäsches iQSÜtut) durch die Stadt Zürich,

ferner eines jährlichen Beitrages von h i\ 80,000 an den

Betneb der kantonalen Lehranstalten von dem Zeitpunkte au

goreehnet» an welchem das neue Universitatsgebaude fertig

enteQt sein wird, durch die Stadt Zürich,

gemäß den Beatimmungen des hierüber awisehen dem Re-

pmDgßrni» und dem Stadtrate Zürich vereinbarten Vertrages:

nach Kinsicht ^es Antrages des Regierungsrates und der

bestellten Kommission,
besehliefit:

I.

1. Der Aussonderunj^svertrag vom 28. Dezember 1905

mischen der si'hweizeriFchen Kid^pnossenpchjift Piiierseils, dem
Iwanton und der Stadt ZiU'ich anderseits wird «genehmigt.

2. Die Übereinkunft zwischen dem Regierungsrate und

<lem Stadtrate von Zürich betreffend die Ausführung des Aus-

ittderongsrertrages, der Vertrag mit der Stadt Zürich be-

Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern : Dr. A. Iluber-

Mch (Pi&sident), Dr. Bißegger-Zaricb, Dr. Enist-Whiterthnr« Bankprft-

fllttt Gnf-Zftridi, Heiiß«r-Zttiich II, Jakob Heiifi6r*Zaiich m, HflrUnuuui-

iVd^ Stadtprladent Pestalozd^Zllridi, Behnann^Veltheim, Dr. ScheUer-

^Uchbexg, Schmid-Thalbeiiii. Soidcl-Zttrich, Sti«Uer-Wald, Dr. Stttder«

Hmtertfanr. SekroOlr: KoUer-Thalwil.

Mreb. AMtabUU ISO«. 21. Februar. 6
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tretfeiid ihre Beteiligung an den Kosten der liochsrhLillja,utea,

an den Betriebskosten der kantonalen Lehranstalten, sowie

betreffend die Korrektion der Künstlergasse und die Erwer-

bung der Liegenschaft ..zum Berg** werden genehmigt.

B. Die vom Hegierungsrate mit der zürcherischen Kunst-

gesellscbatt and mit der Vorsteherschaft der Blinden- und

Tattbfltammenanstalt abgeschlossenen Verträge betreffend die

BrweilNiiig des KttnBÜergutes imd die Übemahme der BUndaii-

irnd Taabstommenanstalt in ZOrich diueh den Kanton werden

genehmigt
4. Den nach Abschluß der sab Zlffeni I, i—3 ge-

nannten Verträge auf dem Korrespondenzwege zwischen dem
Regierungsrate und den betreffenden Kontrahenten festgestellten

Erklänm^en, Ergänzungen und Modilikationen, die einen in-

tegrierenden Bestandteil der Verträge bilden, wird die Ge-

nehmigung erteilt.

5. Für die Ablösung der Pflicht zur Unterhaltung der

Polytechnikamsgebäude, für die Übernahme der Blinden- and
Taabstummenanstalt in ZOrkh and fUr die Errichtung von neuen

Hoehschalgeb&aden wird aofier den von der schweiaeriscfaen

iädgenossenscfaait gem&ß Aossondemngsyertrag ausgerichteten

Entschädigungen und den von der Stadt Zürich gelosteten Bei-

trägen dn Kre^t von 2V2 MSUionen Franken ertdlt Zar
Deckung dieses Kredites ist der R^erungsrat ermächtigt, ein

Anleihen im gleichen Betrage zu erheben.

n.

IMeser Beschlaß wird der Volksabstimniung anterbreitet.

m.
Der Regierungsrat ist mit dem Vollzüge dieses Beschlusses

beauftragt. Er hat dem Kantonsrate die definitiven Baupläne

und Kostenvoranschläge für die üoctischulbauten zur Geneh-

migung zu unterbreiten.

IPVeiaiiinflr*
L

Der Riegierungsrat hat am 14. Februar 1907 Bericlit und
Antrag betreffend die Genehmigung des Aussonderongsvertrages

vom 28. Dezember 1905 , die Errichtung neuer Hochschul-

gebüude und der damit zusammenhängenden weiteren Fragen
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erilallot IXe vom Kaatonarat beatdtte Kommission hat sidi

im IMijalir 1907 aofori ao ihre Arbeit gemaeht, dann aber

iQr gni befondeD, sie bis Ende Janoar 1908 an unterbrechen«

Denn tmterderaen hatte sieh die WtlnsehbarkeH, ja Notwendig-

keit herausgestellt, betreffend die Erstelhing der Hochschul-

bauten eine Plankonkurrenz zu eröffnen. Fi\r die Vorarbeiten

und die besten aus der Ideenkonkurren/- liervorgehenden Ar-

beiten hat der Kantonsrat am 19. August 1907 einen Kredit von

Fr. 52,000 bewilligt (Amtsblatt 1907, TextteU, Seit« 749). Die

Frist itlr die £inreichung der Projekte wurde auf Ende Januar

1908 erstreckt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 34 Projekte

eingelaofen, deren Beurteünng dureh das Preisgericht bis aum
20. Februar 1908 beendet sein wird. Von da an werden die

Projekte Üb aum 8. Män 1908 au allgemdner Besichtigung

dffentBch ausgestellt

Sobald es der Kommission unter den gegebenen Verhältnis-

sen aljerluiupt als tunlich erschien, hat sie ihre Arbeiten wieder

aüfgenuiniiieQ und si*- in einigen Sitzungen zu Ende gefijhrt. Sie

ist in ihrer Auffassung einmütig, daß dieVorla^ifen vom Kantonsrat

noch im Laufe des Monats Februar zu behandeln sind, wenn sie

noch dem Frühjahrsreferendum unterstellt werden sollen. Die

Kommiasion hat dabei in Erwägung geMgen» daß eine Yer-

zSgeroDg der Behandlung des Aussonderungsrertrages und
der Frage der Hochschvdbanten die Iffinansschiebung um ein

wdteres Jahr, das heifit bis ins Jahr 1909, bedeuten wttide.

Diese Terantwortllchkdl konnte sie nicht ttbemehmen, und
zwar aus verschiedenen Gründen, deren wichtigste hier nur

kurz angedeutet werden mögen. Einmal hat sich die Ramn-
not für tlie Hochschule, aber auch für das Polytechnikum

ins Unleidliche gesteit^ert, und schnelle Abhülfe tut drini^end

not. Sodann dringen die eidgenössischen Behörden auf den

bakügen Entscheid über den vor mehr als zwei Jahren

abgeschossenen Vertrag, da sie je nach dessen AusfaU an
eine LOsung, die auch für sie äußerst dringlich geworden

ist, henoMeD müssen ; gleich rerhält es sich mit den flbrigm

Vertragsparteien mit denen der Regierungarat infolge der Be-

sthnmungen des Anasondwungsvertrages Vereinbarungen hat

eingeheD nOssen: Der Stadtrat ZMch, ^e Vorstefaerschaft der

Blinden- und Taubstummenanstalt^ der Vorstand der Kunst-

gesellschaft la Zürich etc.
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über all diese VerhäitnisBe ma& nun der Enischäd des

KantonsraieSi sodaiin auch die Volksabstimmung Klariieit

Schafes, und auch der Regieningsrat muß an sdnem Orte

wOnschen, daß alle hängigen Fragen einer baldigen Lösung
entgegengeführt Warden. Sodann darf darauf hingewiesen

werden, daß eine weitere Hinausschiebung des Baubeginns

die Baukosten unter keioen Umstünden verringern, aller Wahr-
scheinlichkeit nach aber erhöhen würde.

So sieht sich denn die Kommission veranlaßt, dem Kan-

tonsrat ihren Bericht zu erstatten.

U.

Kf ist nicht nötig, daß die Kommission sich in einläßlicher

Weise über den ganzen Fragenkomplex vernehmen lasse; in

erschöpfender Weise orientiei-t darüber die regierungsrät liehe

Weisung. Sache des Berichtes der Kommission wird es ledig-

lich sein, die wesentlichsten Seiten der ihr zur Vorberatung

zugewiesenen Aufgabe kurz zu beleuchten.

a) Der Aussonderungsrertrag.

Der ganzen Vorlage liegt der „Aussonderungsver-
trag" vom 28. Dezember 1905 zugrunde^ ul>er den schon

im Jahre 1898 Unterhandlungen eingeleitet wurden. Er be-

zweckt eine umfassende Auseinandersetzung zwischen Poly-

technikum und Universität, und stellt sich für beide Teile als

das Produkt einer förmlichen Zwangslage dar. Die Haupt-

bestimmungen mögen kurz skizziert werden: '

1. Das Polytechnikum ist un Slidflügel durch <Ue Uni-

vmüftt besetzt; das ganze übrige Gebäude durch die eidge-

nössische polytechnische Schule. Nach dem Vertrag geht das

ganze Hauptgebäude, das Nebengebäuiie (kantonales Chemie-

gebäude) und die forst- und landwirtschaftliche Schult' mit

dem canzen zu diesen Gebäuden uthdrt'ndpii Areal in das

Eigentum des Bundes (Iber. Davon erhält der Bund gemäß
Art. 2 des Vertrages unentgeltlich das ganze Haupt-

gebäude mit zugeteiltem Areal (mit Ausnahme der halben

Aula und des UniYersitätsflügels mit dem diesem zugetalten

Areal), ferner Areal and Gebäude der land- und forstwirt-

schaftUciien Schule
;
gemftß Art. 3 des Vertrages gegen einen
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Kaufpreis voo Fr. 879,120 den Univerßitätefltigel mit zu-

•gehdrigem Areal, um den Preis von Fr. 384,743 das kao-

tonale Chemiegebäude samt zugehörigem Areal. Der Bund zahlt

dem Kanton für die Ablösung der Baupflicht für ein zooio-

giaehes Sammlnngsgeb&iMle Fr. 976,000. Dem Bund wird iQr

die AblOaimg der dem Kanton obliegenden Unterhaltspflicht am
Haaptgd>ftade wad an der land- imd forstwirtschaftlichen Schale

dne Abfindongssomme von Fr. 570,000 ausgerichtet.

2. Die unhaltbaren Verhältnisse uriti Zustände in den

naturgeschichtlichen Sammlungen und Instituten werden neu

geordnet. Das Polytechnikum erhält zu Ei<j:entum die ganzen

gemeinsamen uüneralogisch-geolo^schen Sammlungen und zu-

gehörigen Laboratorien samt allem Zubehör, der Kanton und

die Stadt Zürich die ganaen gemdnsamen zoologischen Samm-
biqgen und sagehörigen Laboratorien nut allem Zubehör;

Bund und Kanton übernehmen die Verpflichtung, die ümen
n Eägentum sugeteüten Sammlungen zweckentsprechend aul-

nsteUen^ sn unterhalten und m äufoen.

Schiedsgerichtliehem Entscheid betrettend das Ligenluius-

recht bleiben vorbehaltt n die {mläozoolo'^ischen Hammhmiren.

Ebenso hat ein Schieds'xericht zu entscfiriden über die Fra^e

der Pflicht zur Errichtung eines Sanuiüungsgebäudes fUr Gips-

abgüsse (archäoi(^i8che Sammlung).

3. Eän dritter Hauptpunkt des Aussonderungsvertrages

ist der Verkauf der ehemaligen Sdlerschen Uegenscfaaft durch

den Kanton an den Hund um den Preis von Fr. 500,000.

4. Der Bund verzichtet auf die l)isher im botanischen

Garten in Anspruch genommenen Lokalitäten.

b) Die übrigen Verträge.

1. Mit dem Stadtrat Zürich liat der Regierungsrat eine

^Übereinkonft betreffend die Ausführung des Aussonderungs-

vertrages" abgeschlossen. Die wichtigsten Bestimm ung:en sind

folgende: Kanton und Stadt Zürich verptlichtj'n sich, dafür zu

sorgen. daLi auf dem westlich an das Polytechuiktunsan'al an-

grenzenden Lande keine Bauten errichtet werden, wodurch

das Hauptt^i'bäude die freie Aussicht verlieren würde.

Sodaim wird eine reinliche Ausscheidung (iher die Fort-

führung der zoologischeu iSammlungen vorgenommen. •
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2. Vertrag betreffend a) die Beteiligung der Stadt Ztlrieh

an den Kosten der Neubauten (mit Fr. 1,2609000) und an den

Betriebskosten der kantonalen Lehranstalten (Fr. 80,000), b)

den Verkauf der stSdtiselien Liegenschaft aum Betg (Fr. 26,000)

und betreffend die Korrektion der KUnstiergasse.

3. Mit der Vorsteherschaft der Blinden- und Taubstuin-

menaDstalt ist ein Vertraj^ bctretfend den Übergang der An-

stalt an and ihre Fortführung durch den Staat abgeschlossen

worden.

4. Der Vorstand der Knnstgesellschaft in Zürich hat die

Liegenschaft y.um Kimstlergut dem Kanton Zürich um den

Preis von Fr. 260,000 Tericanft.

5. Em wdterer Kaufvertrag ist für den Enrerb von swei

kleineren PaneQen mit Frau Stadler »Vogel zum Berg in Zfirich

abgeschlossen worden (Kaufprds Fr. 35,000).

Die Kommisäon hat diese Verträge einer grUndllefaen

Dureh^ht unterworfen und gelangt dnstimmig dazu, de dem
KantoDsrat zur Genehmigung zu empfehlen. Sie schließt ihren

Ausführungen als Anhang diejenigen Erkläiiingen, Ei'gämun-

gen und Moditikntionen an. die auf dem Korrespondenzwege

nach Absrhlüi.» der Verträge zwischen dem Regierungsrate und
den übrigen Kontrahenten vereinbart woi*den sind, und denen

dieselbe RechtsVerbindlichkeit, wie den Vertragsb^timmungen
zukommt (siebe Anhang zum Bericht).

c) Die Konsequenzen des Aussouderungsv er träges.

Es ist klar, daß der AussondemngSTertrag, der den Ver-
kauf der Uni7ersitätslokaüt&ten Torsieht, es den Behörden zur
Pflicht macht, mit dem Antrag auf Genehmigung des Vertrages

auch den nötigen Kredit fOr die Erstelkmg der Neubauten zu
verlangen. Zu sorgen ist hierbei in erster Linie für die in-

folge der Abti*etung an den Bund obdachlos werdenden Unter-

richtszweige: sodann wird bei diesem AnlaJj auch für alle

übrit]fen nur [»rovisorisch untergehracht( n Disziplinen Hnun^ za
schalen sein. Als solche kommen in Betracht: Alle bisher im
Universit&tsÜUgel des Polytechnikums untergebrachten Samm-
lungen, die gegenwärtig im Mittelbau des Polytechnikams aaf-
gestellte arehiologische Sammlung, die gegenwSrt% im kaa-
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tonaien Chemiegebäude untergel)rachten Institat^ für Hygiene,

Bakteriologie und Pharmakoloü:ie, podaon das Institut für ge-

richtUehe Medizin im stockargut, alle im ..Höchberg" bisher

untergebrachten Koilegit n. J^oininarien. die ^t s.untp Hoehschul-

verwaltung etc., die ethnograpiusdie Sammlung am äeiier-

graben.

Von den Torberatenden Behdrden wird nun eine LOrang
dieser Frage nach jahrelangen elnlftßlichen Studien in der Welse

TOfgeaehlagen, daß erstellt werden sollen:

a) Elin Kollegiengebäude;

b) das biologische Institut;

c) das hygienisch-piiarmakologische Institut.

Für diese drei Bauten ist, nachdem die Frage des Raam*
bedflrinisaes wiederholt studiert und die ursprünglichen Raum-
•aiorderttngen von beinahe 14,000 m> aal rund 11,200 xsfi

aaäßgi worden sind, dne Bamme von sechs BGllionen
*

nuken erforderlieh; nAmllch für den Baugrund nmd 1,4,

flr die Bauten selbst mnd 4,1 nnd die innere Einriehtang

rund 0,5 ÜGIKonen Franken. Damit kOnnen beinahe 200 neue

UnteiTichtsräume aller Art gewonnen und dem Rauinbediirfnis

der Hochschule auf Jahrzehnte hinaus genügt werden.

Die sechs Millionen sollen gedeckt werden durch die

Ldatnng des Bundes von . . 2V4 Millionen Kranken;

„ der Stadt Zürich . . IV4 ^ „

„ des Kantons Zürich . 2V2 n »

IMe Kommission beantragt nun in Obereinstimmung mit

dem Antrag des Regierungsrates vom 10. Februar 1908, das

Legat Barth für Hochschnl/.wecke im Betrege von Fr. 400,000

zur Deckung der Bauaubgaben des Kantons für die Hoch-

schulbauten zu verwenden, so daß die effektive Leistung des

Kantons auf 2,1 Millionen Kranken zurückgehen dürfte. Sie

iriQ nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß letztere

Somme sich noch vm den Betrag reduzieren wird, den der

Bond dem Kanton eventueU für Ablösung der Bau-, £inrich-

tODgs- und Unterhaltungspflicht der archAolog^chen äamnüung
anontrichien haben dOrfte. Oer Kanton erwartet nach sönen
BereefaMHigen onen Beitrag von Fr. 482,600, so daß sich die

sehiießliche Staatsleistung auf weniger als zwei Millionen Fran-

ken stellen würde, in dieser Summe ist auch die Ausgabe
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für eine neue Blinden- und Taubstumtneoanstali mit Fr. 550,000

eingesetst. Daraus ergibt sieh, daß die für die Hochsdml-
bauten neu aufzubrin^^enden Beirftge die Höhe von zwei Mil-

lionen Franken nicht erreichen werden und daß der im Be-

schlussesentwart verlangte Kredit von 2^2 Millionen Franken
genügt, um auch die für die Abldsirnji; der Unterhaltspllicht der

Polytechnikuiiisgebiiude vereinbarte Ausgabe von Fr. 570,000

zu decken.

Resümierend können also als sichere Einnahmen zur Be-

streitung der SechsmilUoneDausgabe für Bauten aufgeführt

werden:

Vom Bund für UniTersit&ts- und Ohemiege-

bäude imd Areale Fr. 1,263,863

Vom Kund für Abhisung der ßaupilicht für

daß zuologische Samnüungsgebäu(i«' . . ^ 97ÖXKX)

Von der Stadt Zürieh ^ 1,250.000

Legat Barth für Hochschubwecke . . . . ^ 400,000

Freiwillige Beiträge (ethnographische 8amm-
lung etc.) „ 11,000

Fr. 3,899,868

Dazu konunt. wie schon oben erwähnt, der noch unbe-

stimmte Beitrag des Bundes für die Ablösung der BaupHicht

fttr die archäologische Sammlung.

Ül)er die Bedürfnisfrage dürfte nach dem Voraus-

gegangenen und auf Grund des in der re9:i<^rnn<j^srMtlichen

Weisung Mitgeteilten kein Wort mehr zu verliert'ii sein. Doch
ist noch kurz der Zunahme der Fre(]uenz der Universität zu

gedenken : es seien zu diesem Ende die statistischen Angaben
des firöffnungssemesters 1833/4 und des laufenden Winteiv

Semesters 1907/8 zur Vergleichung herangesogen

:

Wmter- Stadentaa Zahl der Plrtkt. Semi- Prof. (und

Semester (a. Auditoren) Vorlesongen (^Imiigeii naiien PriTatdoE.)

1838 4 161 (48) 54 6 — 23 (33)

1907/8 1489 {US) 387 154 11 78 (63)

Von der Gesamtzahl von 1489 Studierenden sind 316
Zürcher, 410 abrige Schwdzer, zusammen 7^ Schweiler,

Ausländer 703 (davon Deutsche 180, Russen 459:

902, weabliGhe 257).
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Id ZQfidi änd ron der Gesamtasahl der immatrikulierten

Studenten 21,2% Kantonsbtti^er, Schweiser Oberhaupt 48,8 ^o,

nur Basel steht voran. Die Prozentzahl der Ausländer an

allen schweizerischen Universitäten im Wintersemester 1907/8
ist folgende:

6«if Laiisamie Fr«iburg Btrn ZOrieh Basel

In 7o:

Ausländer : 84,4 71,2 69 51,5 51,2 24,8

Russeo : 49,7 43,9 19 41,8 30,8 8,3

absolut

:

Ausländer: 1140 741 882 882 763 150

Russen : 671 457 105 71G 459

Die Gresamtsahl der Studierenden beträgt an den echwei-

leriBchen HoduKhulen im laufenden Studiauiemester:

Davon immatrikuliert

Freiburg , , . . öGl 554
Basel . . . . . 724 605

Lausanne . . . . 1821 1041

Grenf . . . . . 1699 1350

Zürich . . . . . 1937 1489

Bern . , . . . 2136 1712

Die Anslftnderfrage.

Diese Frage spielt in der Bevölkerung bei der Beurtei-

lung der Bauprojekte eine Rolle, die zu ihrer Bedeutung nicht

im richtigen Verhältnis steht.

IMe Maßregehi, die von den Behörden gegenüber dem
Massenzudrange russischer Studenten erf?riffen worden sind,

werden von einem Teil der Bevölkeruiii;, als viel zu rigoros,

scharf getadelt; ein anderer Teil erachtet sie für zu milde.

Sie sind tatsächlich in einem Maße verschärft worden, vvie es

an keiner andern Universität, Basel aus^^enommen, dei* Kall ist.

Snlczessive sind die Aufnahmebedingungen schwieriger

gestaltet worden, schwieriger als an den in Betracht fallenden

Hochschulen Bern, Freiburg, Lausanne und Genf. £8 darf

bier ndtgeteHi werden, daß während der zweijährigen Amts-

poiode des gegenwärtigen Relctors 802 schriftliche und min-
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destenfl ebenso viele mOndliehe Anmeldongen abgewiesen

worden ^d.
Sodann ist za konstatieren^ dai^, sobald die aniieimischen

Studierenden durch den Ifaasenziidraiig der Russen beeinr

trächtig! worden — insbesondere in einigen medianischen und
tiaturwissenschaftlichen Kollegien — man anfing« in den

Übungssälen und Laboratorien die Plätze zu numerieren und
den Einheimischen für die Belegung die Priorität zu ver-

schaffen. Eine so weitgehende Fürsorge findet sich an keiner

andern Universität.

Über die Vermehrung der staatlichen Ausgaben fur die

Universität durch die starke Frequenz seitens der Ausländer

herrschen vielfach total nnautreffende VorsteUuogen* Zieht

man die Büana, so stellt sich heraus, daß es sich lüdit um
yermehrte Ausgaben, sondern um wesentlich vennelirte Ein-

nahmen handelt.

Die kleine Mehrausgabe, die nötig wird durch stärkern

Verbraui'h von Unterrichtsmaterial und die geringfügige Ver-

mehrung des Personals der Hülfsassistenten wird mehr als

kompensiert durch die gleichzeitige Zunahme der Inskrip-
tions- und Laboratoriumsgebu hren, besonders seit

dieselben für die Ausländer erhöht worden sind. Es worden
abgeliefert an die Staatskasse:

im Wmtersemester 1906/7 Fr. 20,790, von Russen Fr. 11,844

Sommersemester 1907 „ 10,786, ^ ^ ^ 4,447

„ Wintersemester 1907/8 ^ 16,712, „ „ „ 6,331

In diesem Gebühren sind die Entschädigungen für ver-

brauchtes Laboratorinrnsmatorial nicht inbegrilTi^n, ebenso nicht

die Gebuhren für Bibliotheken, Sammlungen und iürankea-

kassen etc.

Und was ^e KoUegieDgelder anbetEifft» so ist am sagen,

daß der Kanton ZOrieh, wenn die Kollegjengelder der Aus-
linder niehi w&ren, mindestens Fr* 150,000 jährlich mdir fttr

Besoldungen der Hochschullehrer ausgeben müßte, wenn er
in seinen Ansätzen auch nur annähernd so weit gehen wollte,

wie es an andern Hochscluilen geschieht.

Und schiiei^lich muß noch konstatiert werden, daß die

Universitätserweiterung in dem geplanten sorgfältig abgemes*

senen Umümg durchaus notwendig ist Das Raumbedttrfnis

Digrtized by Google



107

ist festgestellt worden^ ohne daß man auf die Ausländerfrequenz

iigendiweldie Rttcksiehi genommen hätte. Für die medizi-

DischeD und naturwissenscbaftliehen Disäplineii, denen sieh

die Rassen in ihrer ttberwi^genden Mehnahl zasawenden

pflegen, Band ^e nötigen Räamliehlc^ten sam großen Teile selion

TOfliaoden.

Die Folgen einer Ablehnung des Auesonderungs-
vertrages.

Es ist notwendig, daß man sich anch über die eventuellen

Folgen oUier Verwerfung der ReferendumsToriage völlige

Klailieit verschaffe. Die Konunisdon eraehtet es als ihre

PfBehi, mit allem Nachdruck auf diese Konsequenaen Idnzu-

wi^sen.

Mit der Verwerfung würden der AussoiKieiaiigbvertiag

und die mit ihm zusammenhängenden Verträge dahinfallen;

dagegen bliebe die durch den Bund erfolgte Kimdigung des

Vertrages betreffend die Saniiniungen l)estehen. Die Hinaus-

STühisbnng der Lösung der dringlichen Eaumfragen hätte die

schlimmsten Konsequenzen; dem Kanton würde daraus ein

nie mehr gut zu machender Schaden erwachsen. Aher auch

der Bund würde geschädigt; s^e reichen Mittel würden es

ihm aber mfiglich machen^ die Kri^ verhältnismäßig leicht

xo aberwinden. Abgesehen von den großeft moralischen

Folgen oner Verwerfung der Vorlage, die unberechenbar sind,

soll hier versucht werden, /ahlenmäüig die ökonouiischen

Konsequenzen zusauuiienzufüssen.

Der Bund müßte ein Bammlungsgebäude erstellen; der

Kanton hätte hiezu gemäß Art. 2 des Vertrages rom 1. März
1883 den Bauplatz sur Verfugimg zu stellen, z. B. die Seiler-

sche laegensehalt zum Preise von Fr. 600,000, oder das

Spiialflcheuerareal (Fr. 350,000) oder vielldeht das Stookaigut

(Fr. 280,000). Am dnen oder andern Orte würde die fiaute

in «ine fOr die übrigen Hoclischulgebftnde ungünstige Lage
au stehen kommen.

Dazu kiline die Pflicht des Kantons zu einei nchti</en

Instandsteliung des Polytechnikumsgebäudes, ilie Hundert-

tausende von Franken erfordern würde. Die Kommission

hat sich an Ort und Stelle von der dringenden Notwendigkeit
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umlasBender und UefeingreifeDder Reparaturen ttbensengt. Es

ist aneh nicht ali^geschlosBcm» daß, wenn der Kanton 2^ttrieh

nicht den Forderungen der BondesbehOrden im gewünschten
Umfange nachkommen wollte, sich Idcht Proaesse entwickeln

könnten, die die Situation noch kompliaderter gestalten würden.
Das sollte unter allen Umständen vermieden werden.

Mit \ erlegung des chemischen Unterrichtes df*r HLoch-

scliule in das neue Chemiegebünde an der Rämistraße, die

voraussichtlich im Laufe des Jahres 1908. jedenfalls 1909
stattfinden kann, wird das bisherige kantonali* Cheniieg:ebäude

wenigstens einigermaßen für die Bedürfnisse der Hygiene,

Bakteriologie und Pharmakologie eingerichtet und möbliert

werden müssen : nach vorläufigen Berechnungen dürften hierfür

mindestens Fr. 150,000 in Aussicht genommen werden.

Femer müßte für die Disaplinen der Zoologie, Botanik,

der gerichtlichen Medxadn, für die Handelswissenschalten, die

archftologischen Sammlungen, sowie für die sahnänstliche Schule

gesorgt werden, sei es, daß der Universitätsflügel oder das
Chemiegebäude durch An- oder Aufbauten vergrößert werden:
hierfür dürfte eine Ausgabe von muidestens Fr. 500,000 an-

genommen werden.

Die BUnden- und Tauhstuoiinenanstalt würde als privates

Institut weiterbestehen; ebenso würde das Künstlergütli. nach-

dem das neue Kunsthaas bezogen sein wird, andern Pnvatr

zwecken dienstbar gemacht werden müssen. Damit wftre

wohl für alle Zukunft eine rationelle bauliche Erweiterung der
Hochschule nnmöglich gemacht. Es ist übrigens mit Bessog

auf den Kaufvertrag über das Künsttergut za bemerken, daß
der Kaufprds von BV. 260,000 berdts als Eännalmie für den
Bau des neuen Kunsthauses eingestellt ist. Daß der Hinfall

der verschiedenen abgeschlossenen Verträge in den weitesten

Kreisen einen peinlichen Eindruck »lachen würde, soll nur
nebenbei erwähnt werden.

Der bisl irrige Übelstand der Zersplitterung des Hoch-
schulunterrichtes in eine Reihe von Räumlichkeiten (Univer-

sitätsflügel, Rechberg, Chemiegebäude, Stockargut etc.) bliebe

unverändert bestehen, ja würde sich mit der Zeit noch ver-

schärfen.

Das Poljrtechnikum müßte entsprechend seiner Bnt^ek-
luDg für besondere Zwecke Neubauten erstellen, was in der
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Foli^ eine reinliche Ausßoiulerung und Scheidang ausBciiiießen

vvnrdt Beide Anstalten, Hochschule und Polytechnikum,

v^'üjnden dadurch In empfindlicher Weise getroffen.

£6 ist oben ausdnitndergesetzt worden, daß der Kanton

aach bei der Ablehnung der Vorlage 1,3—1,7 Millionen

Franken aü&owenden h&tte, nm auch nur den bescheidensten

Anforderungen der Hoehscfanle zn genögen, also bdnahe so viel^

wie Ton Ihm für die Hochseholneubauten verlangt wird. Ein

i;roßer Teil des Hochschulunterrichtes müßte in alten und altern-

tlen Gebäuden, die steigende Unterhaltskosten verursachen, untei -

gebracbt bleiben. Für alle Folge müßte man auf eine befrie-

digende Lösung der Hoctischulbaufrage verzichten und damit

auch zu einem schönen Teil auf eine rationelle Weiterentwick-

lung der Hochschule Uberhaapt.

iClle diese Erwägungen haben die Kommission zu dem
Qostimmigen Antrage geführt, der Kantonsrat möchte die

Vorlage des Regiemngsrates zu der seuiigen machen. Daran

hüpft sie den einzigen Vorbehalt, daß der von den Behörden

der Stadt Zürich zugesicherte einmalige Beitrag von 1,250,000

Franken und die Erhöhung des jährlichen Beitrages von

ßO.OOO auf 80,000 Franken durch die städtische Volksabstim-

mung vom 15. März 1908 bewilligt werden.

Der Entacheid ist für unsere Hochschule ein folgen-

sehwerer^ so wichtig und weittragend, wie kein früherer; er

bildet für unsere Alma Mater ^e förmliche Lebensfrage.

Die Kommission erblickt in der vorgeschlagenen Lösung

eine einzigartige, wie sie nie wiederkehren wird; sie bietet

die Möglichkeit, mit verhältnismäßig bescheidenen Mitteln

unserer höchsten kantonalen Sehulanstalt auf Jahrzehnte hinaus

neue Grundlagen für ihre Entwicklung zu schaffen.

Der Kanton Zttrich hat in den letzton zwei Jahrzehnten

an Staatsbeiträgen fQr die Schnlbauton der Qemeinden rund

5 Millionen Franken ausgeworfen; die Stadt Zürich seit der

Vereinigung im Jahre 1893 zirka 10 Millionen Franken fttr

Erstellung vdn Schulhäusem. and jede der übrigen schweize-

rischen Universitäten viele Millionen von Franken - zurzeit

ist der Kanton Freiburg daran, seiner Universität eine niedi-

zinisclie Fakultät anzugliedern und die hierfür notwtMK ii^en

Bauten zu ersteUen, die zweiteUos in die Millionen ^eheo
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werden ; da dtkrfen es auch die BehMen des Kantons ZQrieh

wagen, dem Volk eine Vorlage zn onterbreiten, <fie Ton ihm
ein Opfer von nicht über zwei Millionen Franken verlangt.

Zürich, den 15. Februar 1908.

Im Namen der Kominibsiun,

Der Präsident:

Dr. A. Haber*

Der Sekretftr:

^ C. Koller.

Anhang.
Auf dem Korrespondenswege sind nach Abschluß der be>

treffenden Verträge folgende Erklärungen, Ergänzungen und
Modifikationen festgestellt worden:

a) Zum Aumnderung8oerirag$,

Zu Art I, Ziffer 3. Der Bundesrat eriilÄrt am 11. Jar

nu'dv 1907, ,,(laÜ die Abtretung sich nicht auf das Mobiliar er-

strecken soll, das sich in den bis jetzt von der Universität

benutzten Räumen befindet. Und inhezug auf das gemein-

same Mobiliar in dpi Aula des Polytechnikums erklärten wir

uns bereit, eine Teilung in der Weise eintreten zu lassen,

daß der Kanton Zürich zurücknimmt, was er davon angeschafft

hat Dieses Mobiliar besteht nach dem Berichte des Schal-

raies aus:

a) 102 alten und 80 neuen Stühlen,

b) einer Büste von Kaspar OrelH nrit Sockel.

„Der Rest, der auf Kosten der polytechnischen Schule

angeschafft worden ist, würde «licser verbleiben.**

Zu Art. 2. Der Bundesrat erklärt am 13. April 1907:
„Sollten infolge eines förmlichen Beschlusses der kompetenten

Behörde die durch den Vertragsentwurf vom 28. Dezember 1905
vom Kanton Zürich an die schweiserische BSIdgenossensehaft

unentgeltlich übergehenden Grundstöcke und Gebäude dnmal
aufhören, den Zwecken der polytechnischen Schule ni dienen, so

sollen sie nebst Zubehörden und übrigen Etoricfatongen in
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ihrem rtaanwamallgen ZoBtaiide unentgelilich als Bigteokmi

dem Kanlon Zürich snlalleii.''

„Wemi in der Zwischenzeit von der schweizerischen Eid-

genossenschaft auf den genannten Grundstücken Neubauten
erstellt worden sind, so fallen auch diese dem Kanton Zürich

als Eigentum zu gegen Ersatz des eventuell schiedsgerichtlich

festzustellenden Wertes dieser Neubauten. Sind an die Stelle

von abgetragenen Teilen der jetzt bestehenden Gebtiude Neu-

bauten getreten» so kommt der Wert der abgetragenen Teil^

in Abzug."

jyFür die Rüekerwerbnng der gegen fintgelt abgetretenen

Uegenscliaiten (mit Ausnahme der Sdlerschen Liegenschaften)

soll im nftmlichen FaU dem Kanton Zürich das Vorkaulsreeht

xostehen.''

Zu Art. 4 und 16. Der Bundesrat stimmt der Auffassung

des Kegierungsrates zu, wonach der Vertrao: vom 9. Juni/30.

September 18 7H betreuend die VV^asserversorgung des Poly-

led^ikums als durdi die Artikel 4 und 16 des Entwurfes

rom 28. Dezember 1905 au^ehoben betrachtet werden soll

(Drklftrnng des Bundesrates vom 11. Januar 1907).

Zo Art 10. Der Bundesrat erklftrt am 11. Januar 1907

:

„Falls die gemeinsamen Professuren für Mineralogie und Geo-

loge auigehüben werden sollten, erklärt sich das l^ulytechnikuui

bereit, der Universität aus den Doubletten, eventuell auch aus wei-

teren Stücken d Hauptsai i w n 1 uiig, soweit es ohne Schädigung der

Unterrichts- und Forsch uT]<;szweck»' am Polytechnikum ge-

schehen kann, einen möglichst großen Beitrag als Grundstock

fOr eine neu an7iilegende geolo^sciie und mineralogische Hand-

sammlang abzutreten. Die Ausscheidung der an die Universität

in diesem Falle abzutretenden Objekte hat ausschlieiUich durch

die in jenem Zeitpunkte am Polytechnikum amtenden Profes-

soren der Geologie und Mineralogie zu geschehen.^

Zu Art. II. Der Bundesrat »Tklärt am 11. Janu;ir 1907:

„Üeiii Polytechnikum bleibt 'Ins 15(>nutzune:srecht der dem Kan-

ton Zürich gehörenden zoologischen Sammlungen uud Institute

so lange gewährleistet, als die gemeinsame Hauptprofessur be-

steht. Wird diese aufgehoben, so bleibt dem Polytechnikum

das Becht gewahrt^ die dem Kanton Zttrich gehörenden zoolo-

gischen Sammlongen zu benQtaen im Sinne des Art. 40 des
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Bundesgesetzes vom 7. Februar 1864 betreffeDd Errichtung

einer dd^enOssisehen polyteehnisehen Sehnle.''

bj Zum Vertrcuje betreffend die Vbtrnalüne der IJlmäen- und
Taubs(ittH)tieni(nstalt durch den Staat.

Dem übemahmevertrag wird folgende neue Klausei bei-

gefügt:

„Da der Übeiigang der Anstalt an den Kanton auf 1. Ja-

nuar 1908 nieht tunlicb ist» wird ver^bart, daß der ror-

stehende Vertrag in Kraft tritt und die Blinden- und Taub-

stummenanstalt vom Kanton Zürich übernommen wird, sobald

das Projekt der Hoehschulbauten vom Volk angenommen
worden ist. In diesem Falle werden die beiden Kontrahenten

sieh wegen tunlichst baldiger Erfüllung der notwendigen For-

malitäten verständigen."

c) Zur Übereinkunft zwischen dem Regierungsrat und dem Stadtrai

Zürich betreffend die Ausführung des Aussondentngsvertragea votn

28. Vezmbisr 1906 zwtsehm der iehweuerischen Eidgmoesensehafl

und der 8tad$ Zürkh.

Der letaste Satz von Ziffer 13 der Obereinkunft erhftlt

folgenden Wortlaut:

„Von den übrigen drei Mitgliedern wird eines auf den
Vorßchlag des Stadtrates von Zürich gewählt."

Antrag d«r Kommisrioa*)

10. Febmar 190a

BeschiuB des Kantonsrates
betreffead

flnuiiielle Untentützung der Rebenbesitater In der
Bekilmptung de^ falschen Meltaues.

Der K a n t u n s r a t

,

nach Einsicht eines Antrages des Regierungsrates und der

bestellten Kommission,
beschließt:

1. An die Kosten der zur Bekämpfung des falschen Mel-

taues angeordneten obligatorischen Bespritanng der Aeben mit

*) Die KonmiMion besteht ans den Herren: Amsler*Hellen (Mei-
deat), Dttnki-Berbtti, Pete^Keller, Winterthnr, Albrecsht-Boppeben, Erb-

WlUfltiifin,H«blfttcel-Benkea,Beni*Wehilageii. Sekietlr: KoUer-ISLilwiL
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knpferhaltigeo Mitteln werden deu Rebeobesitaern, vorläufig

für das Jahr 1908, Ötaatsbeiträge verabfolp:!.

n. Diese Beiträge beziehen sich auf die durch Besprit-

nuig der Reben entstehenden Ausgaben für Kupferritriol

2ur Herstellung von Kupfervitriolkalk- oder Kupfervitriolsoda-

misehung.

Wenn andere Bekämpfungsmittel angewendet werden wollen,

so ist hierfür die Bewilligung der kantonalen Rebkommission
einzuholen. In diesom Falle richtet sich dio Rpitragsleistuug

nach dem Gehalt an Kupfer (auf Kupferviiiioi berechnet).

III. Die Abgabe des Kupfervitriols oder anderer Bekäni-

pfongsmittel an die Rebenbesitzer geschieht unter der Aufsicht

der lokalen Rehkommissionra. Dieselben bezeichnen die Ver-

kaofssteUen, welche sieh ihnen gegenüber für rechtsdtige und
{Qr den Jabresbedaif ausreichende Beschaffung der Mittel, so-

wie anch für gute Qualität derselben zu Teipflichten habcoi.

Die Verkaufsstellen haben den Rebkommissionen bis Ende
Au^st über das von ihnen an die Rebenbesitzer abgegebene

K'iipfervitnol mit den Belegen versehene detaillierte Rechnung
zu stellen, welche, mit dem Befunde der Kuinmissiün versehen,

an die Volkswirtschaftsdirektion weiterzuleiten ist.

IV. Die Beiträge des Staates betragen 50 7« des Durch-

sciuiittspreises des gemäß den Vorschriften von Ziffer III dieses

Beschlusses angekauften Kupfervitriols franko AbgabesteUe,

sofern die Hälfte seiner diesfälligen Ausgaben dem Kanton

Zürich vom Bunde rttckerstattet wird.

Ldstet der Bund keinen Betrag, so reduzieren sich die

Beträge des Staates auf 25 ^^a.

Die Ausrichtung der Slaalsi)t^iti iil^c erfolt^t durch Vernütt-

lung und unter Kontrolle der lokalen Rel)konnnissionen.

V. Der Regierungsrat ist mit dem Vollzüge dieses Be-

schlusses beauftragt.

Zürich, den 10. Februar 1908.

im Namen der Komnüssion»

Der Präsident:

K. Anisler.

Der Sekretär:

U. Koller.
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Antrag des Regieningsratcs

vom 10. Mnur 1908.

Beschluß des Kantonsrates
über die

Terweiuliiiig des Legmtes Buüi fftr Hoehsehaliwoeke.

Der Kantonsrat,
nach Einsicht eines Antrages des Regiernngsrates,

beschliei^t:

I. Für den Fall, als die Stimmberechtigten des Kantons

Zürich die Vorlag-e hetvpffend die Hochschuibauten g-enehmigen,

wird das Legat Barth im Betrage von Fr. 400,000 zur Deckung
der Kosten für die Neubauten verwendet.

n. Mitteiiuiig an den Regierungmt «tm YoUsuge.

Das Legat Albert Barth, Fr. 400,000 betragend, ist ganz

allgemein für Hochschulzwecke bestimmt; der i^egatär hat es

den Behörden des Kantons Zürich durchaus freigestellt, über

die Verwendung innerhalb der allgemeinen Zweckbestimmung
zu verfügen. Sowohl die Universitätsbehörden als der Regie-

rungerat haben seinerzeit in Aussicht genommeni das Legat
für die bevorstehenden HoehschuUieabauten zu verwenden.

Am 11. Mte 1907 hat aber der Kantonsrai besehlossen, es

Bei dneiwellen alfl Separatfonds zn verwalten, der Regierungs-

rat mOge aber zn gegebener Zeit Ober die Verwendnng An-
trag stellen. Der Regierungsrat h&lt dafür, daß dieser Zeit-

[>unkt nunmehr gekommen sei. Die Verhandlungen mit den
eidgenftssischen Behörden über den sogenannten Aussonde-

rungsvertrag vom 28. Dezember 1905 sind zu einem voriäuü-

gen AVischlusse gekommen; die Stimmberechtigten der Stadt

Zürich werden in nächster Zeit über die Beitragsleistung der
Stadt an die Kosten der Hochscholbauten entscheiden; der

Kantonsrat wird vor dem Schlüsse seuier Amtsdauer die hoch-

wichtige Angelegenheit in Beratung ziehen nnd zum Entscheide

durch die Volksabslimmung yorbereiten. Indem das Legat
Barth den für die Hoehschulbanten samt zur Verfügung ste-

henden finanaeUen Mittehn beigegeben wird, vermindert ach
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die Belastung der kantonalen Finanzen in erheblichem Maße,

und wird den Stimmberechtigten ein der Universit&t günstiger

Entscheid erleichtert. Damm gelangt der R^iemngsrat schon

jetü m dem Vorschlage, das L^gal sei in dem in sdnem Ao-

Inge angedealete ffimie zn verwenden. Da aber die Neu*

bont^ mehrere Jahre in Ansprach nehmen werden, kann das

Legat sehr wohl noch bis zom letzten Jahre der Banausfoh-

rang als zinstragendes Kapital angelegt bleiben, wie es in dem
zitierten Beschlüsse des Kantonsrates vorgeseheD ist.

Es seheint dem Regierungsrate nicht notwendig, über die

Verwendung der Zinsen rinen neuen Beschluß sa fassen. EJr

eaaptiehit seinen Antrag zur Gineliinigung.

Zürich, den 10. Februar ir)08.

Im Namen des HeguTiiQ^srates,

Der Vizepräsident:

H. Ernst.
Der Staatsschreiber:

Dr. A. Haber.

Beschluß des Regierungsrates
betreffend

Abüderung der Verordnung betreffend die LehrUngs-
prtfimgen.

<V«ai a JaBUur im)

Der Regierangsrat,
naeh Eänsiehtnahme ^es Antrages der Direktion der Volks*

wirteehaüi . ... „.
beschließt:

I. i:^ 5 der Verordnung betreffend die Lehrlingsprttfungen

Tom 14. September 1906 (O. 8. XXVU. 480) wird folgender-

mafien abgeändert:

% 6. JAhrUeh finden swd Prüfungen statt, die eine im
FrOhling in der Zelt vom 15. Mto bis 15. Mai, die andere im
Herbst in der Zelt vom 15. September bis 16. Oktober.

II. Der zweite Absatz des § 5 der zitierten Verordnung

fällt dahin.

Ziinch, den 9. Januar 1908.

Vor dem Kegiei unt^sraU^

Der Staatsschreiber; Dr. A. Uuber.
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Verfügung der Direktion dee Innern

betnilend

AnordBmig tob BeilrkswalileiL

(Vom 15. Febraar 1906.)

Im Bezirke Zürich ist aul>(i »1er diircli \ erfügung vom
10. Februar 1008 l)ereits angeonlüeton Ersatzwahl für ein
Mitj^lied der Bezirksschiil pf lej^e noch eine solche für

ein weiteres Mitglied dieser Behörde an Stelle des
zurückgetretenen Herrn Dr. med. Emst Schwarzenbach, in

Zürich II, zu treffen.

In Ergänzuno^ der Verfügung vom 10. Kebruar 1908 wird
daher von der Direktion des Innern

verfügt:
I. Kur die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahlen ist

der 15. März 1908 als erster Waldtü^ bestimmt, und es sind
daln 1 <li( Vorschriften der Wahlgesetze vom 7. November 1869,
28. A|)ril 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des
Regierun^^siates vom 22. Dezember 1888 über das Verfahren
bei WahU n und Abstimmungen durch die Urne zu beobachten;

es sind namentlich sofort nach beendigter Wahlverhandlung
un Sinne des Kreisschreibens der Direktion des Innern vom
7. ]Niovember 1890 die bezügiicheu Protokolle nebst den Stimm-
zetteln, letztere gehörig verpackt und versiegelt, durch dio
nächste Post an die Direktion des Innern In Zürich zu senden
und zwar so, daß die Protokolle nicht zu den Stimmzetteln
gelegt, sondern einzeln verpackt werden. Das Paket ist mit
der Aufschrift : „Stimmzettel für die Bezirkssciiui|illegerwahien^

zu versehen.

II. Von einer vorläufigen Zusammenstellnni? der Wahl-
ergehnisse am Wahltage selbst wird Umgang genonnnen.

III. iNicht))t'achtm]L: der unter Ziffer 1 getroffenen Anord-
nung wird nut (Jn Imuigbbiillt' bestraft.

TV. Mitteilung an die ( "fmeinderäte und Gemeindenit^;-
kanzieien des Bt^zirkes Zürii'li fiir sich und die Wahlbureaax
mit der Einladung, die erforderlichen AnordnungeD für die

. WahlVerhandlungen zu treffen.

Zürich, den 15. Februar 1908.

Der Direktor des Innern;

Kern.
Der Sekretär:

Dr. VV. Wettßtein.
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An die Mitglieder des Kantonsraies.

Tii!

Sie werden eingeladen, sich Montag den 24. Februar 1908,

vörnmttaes 9 Uhr, za einer Sitzung des Kantonsrates im Rat-

tukose in Zürich einzufinden.

Verhandlungsgegenstände

:

1. ImtiatiTe betreffend Abftnderung des zürcherischen Straf*

gesetzbuehes (Sirrildlütiative), Antrige des Reperangs-

rales FOtn 25. Juni und der Kommission vom 7. Dezember

1907. Fortsetzung der Heratung.

2. Aussonderungsvertriig und Hoclischulbauten, Anträge des

Begiemiigsiates vom 14« Februar 1907 und der bestellten

Kommission vom 15. Februar 1908.

Mit vollkoniniener Hochachtung.

^Viaterthur, den lö. t ebniai 1908.

Der Prftädent des Kantonsrates

:

E. Mttller.

Beschluß des Regierungsrates

betreffend

Tenicht der Straßenbahn Zftiich-Hönge: auf die Konzession

f3r die Streclce LimmatstraUe-HönggerstraUe nnd Ansdeh-

M4g der Konzession clor stadtischen Straßenbahn Zftrieh

' iMif die Strecke JimmatstraSe-DammfitraSe.

(Tom 17. Oktober 1907.)

Der Aegierungsrat,

naeh iSndcht eines Antrages der Baudireliüon,

beschließt:

1. Vom Verzicht der Strai^tnbahn Zürich-Höngg auf die

-antonaie Konzession (0. S. Bd. 24, pag. 309) für die »Strecke

ummatstraße-Hönggerstraße wird Vormerk genominen.
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IL Die kantonal«' Konzession für den Bau und Betrieb

der Straßenbahnlinien der Stadt Zürich vom 12. März 1897

(0. S. Bd. 25, pag. 1) wird ausgedehot auf dieses zu erwer-

bende TeiMlok« sowie aal die neu za erstoUende Strecke van

der Höoggerstraße durch die Dorf- und Rfisdubaehslrafie bis

zur Dammstraße.

III. Die Fristen für den Baubeginn und die Inbetrieb-

setaung der neu zu erstellendeo Strecke ricliteii sich nach dem
ztt erlassenden Bundesbesdiliiß.

IV. Die Anwendung der Taxordnung für die städtischen

Straßenbahnen vom 25. September 1902 auf das neue Teil-

stUck in der Weise, daß dasselbe einen Bestandteil der dritten

Taxzone bildet, wird bewilligt.

y. Diese Zusatakonsession eriischt oline weiteres, wenn
nicht innerhalb sechs Monaten von heute an die zugehörige

Bundeskonzession vom 26. März 1897 ebenfaiis auf die neue
Teilstrecke ausgedehnt ist.

Zürich, den 17. Oktober 1907.

Vor dem Regieningsrate,

Der StaatsSchreiber:

Dr. A. Huber.

Der besügliche Bandosbesckiuß vom 20. Dezember iy07
lautet

:

„1. Die durch Bundesheschluß vom 26. März 1897 (E.A.S. XTV. ??e«l>

flv.r Stadt Ztirirh ert^'ilte durch Bundesbeschlüss© vom 24. April

(E. A S. XVTII, 70). vom 28. MHrz 1903 (E. A. S. XIX, 60) und vom 19,
Dezemhri 1905 (E. A. 8. XXT. 386) abefeänderte KoMession für den Bau.
und Bt'tricb von StruLi(?ni)almünien auf dorn Gebiete der Stadt Ztirich
wird auf die Linie von der Linmiatstraße bis zu der Dammätraße flbcr
die H ingg-er^traße und dir K«scliibachstraGc ausgedehnt, unter ^leiob-
zriti^^ei Aufliebung d*^r Konzession der elekrrischen StraüenbahiL Zllricli*

Höngg für das Ba!insiuck Limmatstraße-Hönggerstjuüe.

2. Der Bundesrat ist mit dem Vollzug dieses Besoblusseä| weldiei
am 1. Janaar 1906 in Kraft tritt, beauftragt."
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Aus den Verhandlungen des Regierongsrites

vom 31. Dezember 1907.

Es werden vei^eben:

Die Lieferung von OchsenÜeiscii und Hafermehl für die

Stralanstali in Regensdorf;

die L'k ferung von Fleisch und Wurstwareo, sowie von
Brot fur die KorrekUonsanstali Eingwil;

die Ltelening von Fleisch und Brot für die Korrek-
tionsansialt Uitikon a. A.;

die Liefemng Ton Brot und Fleisch ftkr die Landwirt-
sehaftliehe Schule Strickhof;

die Lieferung von ßrot für den Kantuusspital Win-
terth iir.

Die Vorlage der Finanzdirektion betreffend Revision
des Gesetzes über das Wirts eh aftsge werbe und

dea Kleinverkaiif von geistigen Getränken wird durchberaten

oad als Bericht und Antrag an den Kantonsrai weitergeleiiet

;

^er Re^eningsrat erklärt sich bereit, die Revision an die

flvid SU nehmen und beförderlichst durcfaaofQhren; er hat.

aber aach mehts dagegen, wenn der Kantonsrat diese Aufgabe

raUe ttbemelimen wollen; betreffend das MilatiTbegehren der

Herren Huber-Dndler und Qenossoi auf Revidon des Whrt-

schaftsgesetzes beantragt die Behörde Nichteintreten.

Die ^Verordnung betreffend die Bekämpfung
der Tuberkulose" wird in zweiter Lesung durchberaten

und unter heutigem Datum erlassen.

Vom 9. Januar 1906.

Es werden gewählt:

Als außerordentlicher Professor an die neu geschaffene

dritte Professur für Chemie an der Hochschule
Zürich, mit AmtsantriU auf lö. April 1908, Dr. Paul Pfeiffer

von Elberfeld;

als Bezirkstierarzt von Winterthur für den auf

Schloß des Jahres 1907 zurückgetretenen Tierarzt Rudolf Hof-

mann in Winterthur, für den Rest der laufenden Amtsdauer,

der bisherige Adjonkt des Bezirkstierarztes, Tierarsi August

Bftr In Winterthur.
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Beschluß des Regierungsrates

ilie Abfinderang tob § 4t dar TerordnQDs betreffend das

YerfidireB bei WaUeii mnd Abettminnngen dnreb die

Urne rwk 22. Dezember 1868 (XXIL 100).

(Vom U, Eebiuu IdOd)

Der Regierungsrat,
nach Mnsiclit eines Antrages der Direktion des Innern,

beschlielit:

L S 4 Verordnang betreffend das Verfahren ba
WiUen nnd Abstnnmungen, welehe doreh die Urne ^OTge-

Dommen werden, vom 22. Dezember 1888, wird in folgender

Weise abgeändert, beziehungsweise ergänzt:

§ 4. Die Stimmabgabe ist in jedem Abstimtntiiigslokal

durch nündeslens drei Mitglieder des Wahlbureau su ttber-

wacheiiy welche ror Beginn der Abstimmung festsustellen

haben, dafi die Umin leir nnd.

Die Unen sind am Absfimmungstoge awiscben 7 Uhr
morgens nnd 1 ^/t Uhr naefaroitiags, und, sofern der Oemeinderai

es beschließt, am Vorabend während mindestens zwei Stunden

für die Abstimmung offen zu haltrn.

Wo dip Verhältnisse es als wünschenswert erscheinen

lasspn, kfinncn die GeTne indi'rä.tc die AufsLtdlung von lernen

in den Bahnhöfen anordnen. Kür diese sind als Abstimmtuigs-

aeit mindestens zwei Stunden zwischen 4 und 11 Uhr am
Vormittag des Abstimmnngstages festzusetzen.

Derartige Anordnungen dürfen indes nicht bloß ausnahm-

weise fOr einzefaie Wahlen und Abstimmungen getroffen werd^.

§ 4 a. Die Feststellung der Abstimmungsergebnisse darf

erst am Abstimmungstage selbst, nach vollständiger Dureh-

fuhriing des Abstimmungsftktes erfolgen und hat spätestens

nachmittags zwei Uhr zu beginnen.

In Gemeinden, welche schon am Vorabend abstimmen

lanaen, ist dafür aa sorgen, daß die batreSenden Urnen un-

ÜTClk InliUatt ISOe. 25,F«biiiv. 7
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verzüglich, nach deren Schließung aui geeignete, jeden Miß-

brauch verhiiteade Art und Weise verwahrt werden.

Die Eröffnung der Urnen darf nur in Anwesenheit des

funktionierenden Bureau erfolgen.

IMe Stimmzettel der Terscbiedenen Urnen einer Gemeinde
^d vor der Zahlung zu mischen (§ 28 des Wahlgesetees).

II. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. Derselb ist in

die Gesetzessiiiiimlung aufzunehmen und den Statthalterämteru,

Bezirks rat «Ml und Gemeinderäten, den letzteren für sich und
zu Händen der Wahibureaux in Separatabzügen mitzuteilen.

Zürich, den 24. Ifebruar 1908.

bn Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.
Der StaatsSchreiber; •

Dr. A. Huber.

Drahtseilbahn Rotwand-Waid.

Lant BondesraAsbeschlttfi vom 28* Januar 1908 ist die

in Art. 5 der ffoniesrion einer Brahte^bahn von der Rot-

wand (Haltestelle der Ötrai^enbalm Zürich-Höngg) nach der

Waid bei Zürich, vom 22. Dezember 1889 (E. A. S. XV, 883),

angesetzte und seither wiederholt, letztnifilF durch Bundesrats-

beschluB Tom 19. Januar 1906 (£. A. S. XXU, 26) erstreckte

Frist zvat ESnreichung der Torsehriftsmäßigen technischen und

finanziellen Vorlagen, sowie der Gesellschaftsstataten, neuer-

ding's um zwei Jahre, d. h. bis zum 22. Dezember 1909, ver-

längert worden. -

Elektrische Schmalspurbahn Zürich-Milchbuck Ober die

Waid nach Hüngg.

Laut Bundesbeschluß vom 20. Dezember 1907 ist einem

Initiativkomitee, vertreten durch die Herren J. H, Kahn, hor

Diriiti7Pd bv Googl
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gemenr in Zürich, und Th. Bertschin^er. Baumeister in Lenz-

burg, zuhaoden einer zu bildenden AktiengefieUschaft die

Konzession für den Baa und den Betrieb einer elektrischen

Sehmalspnrbalm Ton Zikrich-Müchback aber die Waid nach

Hdn^ anni Anschloß an die Straßenbahn Zarich*Höngg, unter

den in den naehioigeaden Artikeln enthaltenen Bedingungen

erteilt worden.

Art 1. Es sollen die jeweiligen Bnndesgeselse, sowie alle übrigen

Voreehriiten der Bnndesbebörden Aber den Ban nnd Betrieb der aehwei-

mischen Eisenbabnen iederzeit genaue Beacbtong finden.

Die Bahn wird als Nebenbaha im Sinne des Baade^gesetses Tom
2i.DeEembef 1899 erklärt

Art 2. Die Koniession wird auf die Daaer ron 80 Jahren, Tom
hknfttreten dee gegeawartigeB Beicblaeaes an gerechnet, erteilt

Art B. Der Sita der Geeelliohaft ist in 2Mriöh.

Art 4. Die Xehrheit der DizektiAn aad dee Verwaltnngnates oder

nttnen AaBsehasaef soll aus Sehweiierblligem, welche ihrea Wohnsita

a kt Sd&weia hebea, beatehea.

Art. 5. Es wird der Oesellschaft gestattet, die Bahn in zwei Sek-

ünen auszuführen, die folgende Strecken umfassen:

1. Zürich-Milchbuck—Waid;

2. Waid—Höngg.
Art. 6. Binnen einer Frißt von 24 Monaten, vom Inkrafttreten des

g^genw&rtißren Beachiusses an gerechnet, sind dem Bundesrat die yor-

schriftamäüigen technischen nnd finanziellen Vorlageu für die Sektion

Zärich-Müchbtick—Waid nebst den Statuten der Geßellachaft eiuzureichen.

Innert 6 Monaten nach der Plangenehmigong ist mit den Erdaijbeiten

fir die Erstellung der Bahn zu beginnen.

Art. 7. Binnen 12 Monaten, vom Beginn der Erdaiheiten an gerech-

net i5t die Sektion Zürich-Milchbuck—Waid 2a Tollenden und dem Be-

triebe zu übergetien

Bip Fn^ten lür den Bau der 2. Sektion (Waid—Höngg) sind vom
Bundesrat festzusetzen.

Art. 8. Die Nichteinhaltung der in Art. (> und 7, beziehungsweise

farch Bundesratsbesch angesetzten Fristen fftr die eine der heiden

Sektionen hat nnr den Uinfall der .Konzession für diese, nicht aach für

^ andere Sektion zur Folge.

Art. 9. Die Ansftlhmng des Bahnbanes, sowie der zum Betrieb der

Bubn erforderlichen Einrichtungen darf nur geschehen auf Grund von

Aa^fiihrungjplftnen, welche vorher dem Bundesrat vorgelegt und von

^mm genehaiigt worden nnd. Der Bandesret ist berechtigt» aach nach
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Oenehmigung dir Fliiie ein« Al»liiteiuig denelben sn TwUngen, w«mi

eine flolche durch die FUrtorge lltr die Sioheriieit dee Betriebes gelwien iit

Art. 10. Die Bahn wird mit Spurweite von einem Meter iiüd euige-

leisig eiüteilt uud mittelst Elektrizität betrieben.

Art. 11. GegenstÄnde von wigsenBchaftlichein Interesse, welche durch

dif^ Bauarbeiten zutage gefordert werden, wie Versteinerungen, Münzen,

Medaillen n. r.w., sind Eigentum des K&ntoas Ziüricb and an dessen Be»

gienniL^ nueutgeltlich abznliefeni.

Art. 12. Den eidgenössischen Beamten, welchen die t'Hjerwachung'

der Balm hinsichtlich der Eanten oder des Betriebes oblies^t, hat die

Bahnverwaltuug behufs Erfüllnni,'- ihrer Aufgabe zu jeder Zeit Einsicht

von allen Teilen der Bahn, der Stationen und des Materials zu gestatten,

sowie las zur Untersuchung nötige Personal und Material zur Verfügung

zu stellen.

Art 13. Der Bundesrat kann verlangen, daß Beamte oder Ange-

stellte der Gesellschaft, welche in der Ansflbnng ihrer Fnnktionen su be-

gründeten Klagen Anlaß geben nnd gegen welche die Gesellschaft nicht

von sich aus einschreitet, nur Ordnung gewiesen, bestraft oder nötigen*

Mla entlassen werden.

Ebenso hat er das Becht, zu verlangen, daß Mitglieder der Ver-

wnltnng, welchen vorübergehend oder dauernd Fnnktionen eines Beamten

oder Augestellten tibertragen sind nnd die in der Austthung derselben

Anlaß zu begründeten Klagen geben, dieser Funktionen enthoben werden.

Art. 14. Die Konxessionilin (ibemimmt in erster Linie die Bef^rde-

rnng von Personen, sowie von Gepäck bis auf 50 kg Gewicht. Über

die Beförderung von größerem Gepäck, sowie über die Einrichtung eines

Gttterdienstes entscheidet der Bundesrat. Zorn Traaepoit lebender Tiere

ist sie niclit Terpfliehtet

Art 15. Die Bahnyerwaltong hat sieh dem Tt$Mpoät^ßmni der

sehweiseiisehen ESsenbahnen an nnternehen. Soweit sie Änderongen nStig

findet, können dieselben nnr naeh Torher eingeholter Qenehwigang des

Bnndearatee eingelllhit werden.

Art 16w Der BalmTerwaltang ist im aUgeneinsn aalMiafiBtettt, die

ZeU der täglichen Züge nnd deren Kvrseeiten ftstametaen. Tufp^^fi^y

sind alle derartigen Projekte, welche sieh auf fUuvInnmlftige Zfige be-

niehen, dsm Jäsenbahndspirtemente Tonnlegen nnd dürfen m ihywG«>
ndnnigimg nJebt ToUiegen werden.

Die Maximnm der Fahrgeeehwindigkeit wiid rm Bindeaiate be-

stimmt

Art 17. Ss wird nnr eine Wagenklaase eingefdhrt, dam Typns
dnreh den Bnadesrat genehmigt werden muß»
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Art 18. Fiir den Transport von Personen darf eiue Taxe von 10

EAppen für den eräten Kilometer und von 5 Bappeu für jeden weitem

Kilometer der Bahnlänge bezogen werden.

Kinder unter vier Jahren sind gratis zu befOrdem, sofern für solche

kein be«ouderer Sitzplatz beansprucht wird.

Pflr Kinder zwischen dem vierten nnd dem zurückgelegten zehnten

Altenjahr ist die Hälfte der Taxe zu zahlen. Der Bundesrat ist berech-

tigt, diese Altersgrenze von 10 Jahren zo erweitern.

Ss sind Abonnementebillette sn ermlLßigteA Taxen *wlk mit dem
tadenate zu TereinbareBden Beatimmimgcn aimiigebeii.

Hasdgep&ok ist so weK frei, alt et obne Bettatigiuig der Mitniaeiideii

In Pefsonenwagen onteigebiaeht werden kann; eoweitfOrGeiAekeinPer-

waenplati in Anspnieli genommen wird, ist für lolcbee die Penonentaze

n bfliaUen.

Im Palle der Einflihrang der Beftrdemng Ton grOfierem Gepiok ale

n 50 kg Gewicht^ eowie der Einriektnng einae Gflteidienstes setil

teBendeernt die Taxen nnd Bedingungen fest

Art. 19. Bei Festsetzung der Taxe werden Bruchlciiti eines Kilo-

ottm für einen ganzen Kilometer gerechnet.

Wenn die genaue Ziffer der so berechneten Taxe nicht ohne Rest

durch 5 teilbar ist, so wird sie auf die nächsthöhere durch 5 teilbare

Zahl anigernndet, sofern der Rest mindestens einen Rappen beträgt.

Art. 20. Für die Einzelheiten des Transportdienstes sind Üeglemente

ud Tarife aufzustellen.

Art. 21. Si4mtlif.he Eegleuifiite und Tarife sind mindeHtens zwei

MoEate. ehe die Eisenbahn dem Verkehr Ubergeben wird, dem Bandesrat

nr Genehmigung vurz niesen.

Art. 22. Wenn die BahnuDteniehmunß: drei Jahre nacheinandei einen

«echs Prozent fibernteigenden Reinertrag abwirft-, so ist das na( h pree^cn-

wftrtiger Konzes8iou zulässige Maximum der Transpnrttaten verhäitni«-

iB&ßig herabzuaf^|pn. Kann hierüber eine Verstand i^nin^^ zNvi^rhen dem
Bundesrat und der (ieseilschaft nioht eraielt werden, so entscheidet die

Bondesversamm 1img

.

Reicht der f^rtrag den rrirernehmens nicht hin, die Betiiobskosten,

ein.Krhließlich die Verainsung des ObiigationenkapitalF, zu decken, so kann

der Bundesrat eine angemessene Erhöhung nbi^^er Tarifansäfze vcestatten.

Solche Bescblüue sind jedoch der Bandesfersanuniang anr Genehmigung
voMuiegen.

Art. l)ie 'üsellschaft int verpflichtet, für Änfnung genügender

EmeueruDc:s- und Reservefonds zu f<orgen und ftlr das PerBonal eine

Kranken- und (Jnter.stiitzuurrskasse eiiizurichteü oder dasselbe bei einer

Aas'talt zn versiclieru. Die hierüber aufzu.i teilen den beSi^Adern Vonchliften

unterliegen der üenebmigung des Bnndesratea.
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Femar sind die Beliesdeii und das Penonal bei einer Aiitelt Ve>

ittgUeh deijenigen Verpfliohtniigen m Tertiehern, welelie ans den Heft-

pfliehtgeeets vom 28. Mftn 1906 mit Beiag auf ÜnlUle beim Ben, beim

Betrieb and bei HlUfBgesebäften eioh ergeben.

Art. 24. Für die Ansttboug des RUckkanfsrechtes des Bundes oder,

wenn er davon keinen Gebrancb machen sollte, des Kantons Zürich, gel-

ten folgende Bestimman^en

:

a) Der Rückkauf kauu frtihesteus 30 Jahre nacli Eröffnung ded Be-

triebes und von da au je auf 1. Januar eines Jahres erfolgen. Vom
EiUackiüL» des Rückkaufes ist dt:r Geöüiiäciiait drei Jahre vor dem
Eintritte desselben Kenntnis zu geben.

b) Durch den Rückkauf wird d. r Hiickkänfer Eigentümer der Bahn

mit ihrem Betriebsmaterial und allen tlbrigen Zngehüren. Immerhin

bleiben die Drittmannsrechte hinsichtlich des Pensions- und Unter-

stätzungsionds yorbehalten. Zu welchem Zeitpunkte auch der

Rückkauf erfolgen mag, ist die Baliu samt Zugehör in yollkommen

befriedigendem Znstande abzutreten. Sollte dieser Verpflichtung

kein Genüge sretan werden, und sollte auch die Verwendung der

Erueueruuga- uud Reservefonds dazu nicht ansreichen. so ist ein ver-

hältnismäßiger Betrag von der Rückkaufssumme in Abzug zu briugeu.

c) Die Entschädigung für den Rückkauf beträgt, sofern letzterer bis

1. Jauuar 1940 rechtskräftig wird, den 25facheu Wert des durch-

schnittlichen Reinertrages deijeuigen zehn Kalendeijabre. die dem
Zeitpunkte, in welchem der Rückkauf der Gesellschaft notifiziert

wird, unmittelbar vorangehen; — sofern der Rückkauf zwischen

dem 1. Jauuar 1940 und 1. Januar 1955 erfolgt, den 22^'2fach©n

Wert; ~ wenn der Rückkauf zwischen dem 1. Januar 1955 und dem
Abiauf der Konzession sich vollzieht, den 20fachen Wert des ol>en

beschriebenen Reiuertragos; — unter Abzug der Erneuerung:»- und
Reservefonds.

Bei i^rmittlnng des Reinertrages darf ledigl^ die durch diesen

Akt konzessionierte Eisenbahnunternehmuug mit Ausschluß aller

anderen etwa damit verbundenen Geschäftszweige in Betracht nnd
Berechnung gezogen werden.

d) Der Reinertrag wird gebildet aus dem gesamten Überschuß der

Betriebsenmahraen über die Betriebsansgaben, zu welch letztem

auch diejenigen Summen zu rechnen sind, welche auf Abschrei-

bnngsrechnuug getragen oder einem Reservefonds einverleibt wurden.

e) Im Falle des Rückkaufes im Zeitpunkte de? Ablaufs der Konzes-

sion ist nach der Wab! def Rüt kkiiufern entweder der Betrag der

erstmaligen Anlagekosr^ n für den Bau und Betrieb ider eine durch

bnndesgerichtliche Abschätzung zu bestimmende 6umme aU fin^>

aobädignng zn bezahlen.
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f) Streitigkeiten, die über dnn Rttckkaiif tind damit zns&nimen

hängende Fragen entateheu, anterliegen der fintocheidaag des

Bmide<yerii^htes.

Art. 25. Hat der Kantou Zürich den Rückkauf der Bahn bewerkstelligt,

so ist der Bund nichtadeato^ eui^^er befugt, sciu Eückkaufsreoht wie es

im Art, 24 denniert worden jederzeit anszuüben, und der Kaiui n hat

UDier Jen gleichen RcclitL-ii nnd Ptlichren die Bahn dem Bunde abzu-

treten, wie letzterer die> von der kouflesaiomerteu (ieselischaft zu tot-

dem berechtigt gewesen wäre.

Art. 26. Der Bundesrat ist mit dem VoUcnge der Vorschriften dieiM

B«tckhiMef, welcher am 1. Janaar 1906 in Kraft taritt, beenftregt.

Auszug aus dem Protokoll
tlber die

Terkandlimgea des zürcheriMhea lümtoiisnites»

68. Sitzung. Montag den 23. I)ezeini)er 1907.

429. Durch »Sc Iireiben vom 10. Df/ember 1907 erklart

üerr Aiij^. Morant in Zürich III seinen Kuck tritt als Mit-

glied des Kantonsrates. Der Regierungsrat wird eixigeladen,

die Ersatzwahl im Wahlkreis Auüersihl anzuordnen.

432. Zur Verordnung des Kantonsrates betreffend die

Notariatsgebühren liegen vor: Ein Antrag des Obergerichtes

vom 5. November 1907 (Amtsblatt, Textteil, Seite 810—823)
und ein Antrag der bestellten Kommission vom 16. Desember
1907 (Amtsblatt, Textteil, Seite 860—871).

Der Rat nimmt nach Berücksichtigung der beschlosfieaen

Abänderungen die Verordnung als ganzes an.

433. Dem Kantonsrat ist von der bestellten Komimssion
miterm 16. Dezember 1907 betreffend Krediterteilang zur An-
sehaffnng won Leitungsmaterial und zor Bestreitung ron Ver-
waltimgskosten für das kantonale Kraf t verteilungs-
netz folgender Antrag dngereicht worden (Amtsblatt» Text-

Uai, Seite 875)

:

Der Kantonsrat beschließt:
I. Dem Regierungsrat wird ein Kredit erteilt

im Betrage von Fr. 260,000 zur Anschaffung von
Leitungsmaterial und zur Bestreitung von Ver-
waltangskosten lür das kantonale Kraftvertei-
langsnetz.

IL Mitteilung an den Regier ungsrat.
Der Antrag wird zum Besehlaß ^oben.
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^M. Hierauf behandelt der Rat die Vorlage betreffend

die Besoldungen der Notare. Eis liegen vor der Antrag
des Regierungsrates vom 7. November 1907 f Aintsblati, Text-

teil Seite 788—71)0) und der Antrag der bestellten Kommiß-
sion vom 10. T)i zruiber 11)07 (Amtsblatt, Textteil, Seite 858).

Im Ansc tdiiß [\Q die Jt^ratung der Vorlage wird folgendes

Postulat Hui^'ostelli:

^Die Ant rii^^e des Regierungsrates betreffend
die Besoldungen der Notare sind provisorisch
vom 1. Januar 1908 an in Kraft zu erklären und es
wird der Rp^ierungsrat eingeladen, in Verbin-
dung m i t d e in ( ) bergerichte eine Vorlage über die
Besoldungen aller Staatöl)e amten auszuarbeiten
und dein Kantonsrate vorzulegen."

Der ,,Bescbluß des Kantonsrates betretend die Besoldungen
der Notare^ lautet folgendermaßen:

Der K.antonsrat,
nach Einsicht eines Antrages des Regierungsrates und eines

Gutachtens des Obergerichtes, in Ausführung des § 26 des

Gesetzes betreffend die Oigainlsation der Notariatskanzleien

Fom 28. Juli 1907,

I. Die Besoldungen der Notare werden provi-
sorisch vom 1. Januar 1908 in folgender Weise
festgesetzt:

1. Klasse: Die N otariate Zürich and Aiaüersikl:
Fr. 6500.

n. Klasse: Die Notariate Riesbach, Oberstraß.
Hottingen

,
Enge, Wiedikon, Winterthur, WQl/^

lingeo: Fr. 6000.

lü. Klasse: DieNotariate Schwamendingen, Wä-
denswil, Thalwil, Wetzikon, Wald, Usler,
Obepwinterthur: Fr. 5500.

I¥, Klasse: Die Notariate Höngg, Schlieren, Af-
loltern, Horgen, KOsnacht, Pfäffikon, lUnail,
Andclfingen, Feuerthalen, Eglisau, Basars-
dori, Niederglatt, Dielsdorf: Fr. 6000.

T. Klasse: Die Notariate 8täfa, Mftnnedorf,
Meilen, Groningen, Bauma, Tnrbenthal, Blgg,
Stemmbeim, Embrack, Bülacb: Fr. 4G00.

n. Mitteilnng an den Regierungsrat und an
das Obergericbt.
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Kreisschreiben
an die .

Henren intef Zahnärzte, Tierftrate und Apotheker

des Kantons Zürich

betreffend

die Nenausgabe der schweizerischen Laiides-

rkarmakopöe«

(Vom da Febnier 1906.)

Wir machen Sie daran! anfmerksam, daß mit I. März

1908 die nene Ausgabe der schweizeriflchen Pharmakopöe

fPharmacopcBa helvetica editio quarta) in Kraft tritt, welche

ge^nubiT der dritten Ausgabe wesentliche Äiuleruiigen ent-

häit, die sowohl beim Ordinieren, als auch bei der Abgabe

der Medikamente zu berücksichtigen sind.

Ale wichtige Änderungen erwfthnen wir beispielsweise:

Von den narkotischen Extrakten sind die trockenen Ex-

trakte (Eztracta dupUcta) und die Fluidextrakte, mit Ausnahme

des £xtractum Ipecacnanhae fluidom, gestrichen. An deren

Stelle sind neu anj^;enommen die nach den Vorschriften der

Brüsseler Konferenz (mit P. 1. = Prsescriptio Intemationalis

bezeichneten) bereiteten narkotischen Extrakte.

Extract. Belladonna* wird nicht mehr aus Wurzeln, son-

dern ans Bl&ttem hergestellt und ist ein festes Extrakt.

Jodeisentimp enthält 5 7o Joddsen (bisher 1 7<0*

Oplnrnsimp enthält 1 ^/oo Opiumextrakt (bisher 2 Voo)-

Karbolwasser enthält 2 o Kiii hoisänre (bisher 5 *^/o).

Sublimatpastillen sind nicht mehr rut, sondern blau ge-

fftrbt und einzeln eingewickelt und signiert.

Zur Beratung von Infusa ist die Verwendung sowohl der

sogenannten Infusa sicca, als auch der Extracta fluida verboten.

Die Maximaldosen sind teilweise verändert.

Ztrob. Amtsblatt 1908. 3. März. 8
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Fowler'sche Lösung enthält an Stelle von Melissengeist

reinen Weingeist, wodurch Ausseben und Gescimmck ver&n-

dert wird.

Weingeist enthftlt 90' VoL 7o Alkohol, bisher 95 Vol. 7o.

etc.

Die Inhaber von öffentlichen und von Frivatapotheken

sind zur Anschaffung der Pharmacopcea helveüca IV ver-

pflichtet; den übrigen Medissinalpersonen empfehlen wir drin*

gend, sich ^eses Gesetzbuch anzuschaffen, um sich mit dessen

Inhalt bekannt zu machen.

Zürich, den 28. Februar 1908.

Direktion des Gesundheitswesens:

Luts.

An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tit!

Sie werden eingeladen, sich Moatagdei 2. Mirz 1908,

Tormittags 9 Uhr, m einer SItaung des Kantonsrates im Ratr

hause in Zürich einzuünden.

Verhandlungagsgentlämla

:

1. Wahlen in den Kantonsrat, Validierung.

2. Initiative betreffend Abänderung des zürcherischen Straf-

gesetzbuches (ätreikinitiativej, Antrag der liedaktions-

kommis^on vom 28. Februar 1908.

S. Aussonderungsrertrag und Hoehschulbauten, AntrSge des

Regierungsrates vom 14. Februar 1907 und der bestellten

Kommission vom 15. Fi^bruar 1908.

4. Nachtragskredite pro 1907, II. Serie, Antrag des Regie-

rungsrates Tom 26. Februar 1908.

Ifit vollkommener Hochachtung.

Winterthur,tden 25. Februar 1908.

Der Präsident des Kantonsrates:

£. Müller.
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Beschluß des Regierungsrates

bvtiiffoiid

die Brffebnlase einer Bezlrkswahl.
(Voin 26. Febnur 1906.)

IMe Direktion des Iimeni ObermMelt dem R^g^emngsrate

& Zasammenstellung der ErgebniSBe dee am 28. Februar

1908 in den politlachen Gemeinden des Beärkes Zürich Tor-

genommenen ersten Wahlganges für die Ersatzwalil eines Be-

zirksanwaltes samt den von den Wahlbureaux eingesandten

W&hlprotokoüen.

Die letotem erzeigen folgende

Wahlergebnisse

!

Bezirk Zürich.

(Stimmberechtigte 41,102.)

Ein Besirksanwall.
Abgegebene Stimmen 15,166

'Daren ab leere Stimmen 7,525

Maßgebende Stimmenzahl 7,041

Absolutes Mehr 3,821

Gewählt ist:

Herr Bernhard Kaufmann, Arbcdtersekretär,

in Winterthur mit 7,059 St.

Vereinzelt waren 471 ^

Ungültig „ _ m
7,ü41 St.

Kach E&isielit der rorli^genden Wahlakten nnd dnes An-
trages der Direktion des ümera

beschließt der Regierungsrat:

I. Von der getroffenen Wahl wird Vormerk genommen
and es ist dem Gewählten nach Ablauf der gesetzlichen Ein-

Bprachefrist durch Zustellung einer Urkonde, sowie der be-

treffenden Behörde (8 18 des Wahlgeeetaes Ton 1869) Kenntnis

sa geben.
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II. Publikation dieses Besdilusses im kaatonalen Amto-

blaUe und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und

des Innern.

Zürich, den 26. Februar 1908.

Im Widmen des Regieruugsrates.

Der Präsident:

Kern.
D& Staatsschräber:

Dr. A. Httber.

Auszug aus dem Protokoll

ftber die

Ferliandliuigen 4eB sfirdieriaclieu Jümtonaratea.

68. Sitzung. Montag den 23. Dezember 1907 (FortsetzuDg).

435. Der Kni tritt hierauf in die Behandlung der Vor-

lage des Obergerichtes vom 5. November 1907 ittr eine i,Ver*

Ordnung betreffend die Anstellungs- und Besoldungsverhältnisse

des Personals der Notariatskanzleien** (Amtsblatt^ Teztteil, Seite

806--800) ein ond bringt an der Vorlage wige Modifika*

tionen an.

69. Sitzung. Montag den 20. Januar 1908.

4SS. Der Antrag des Regiemngsrates vom 16. Januar

1908 für einen „Beschluß des Kantonsrates betreffend finao-

zielle Unterstützung der Rebenbesitzer im Kampfe gegen den
„falschen Meltau'' (Amtsblatt. Textteil, Seite 62—68)
wird an eine durch das Bureau zu wählende Kouimission von
sieben Mitgliedern zum Bericht und Antrag gewiesen.

Pio Kommission ist durch das Bureau des Kantonsratos am 55. Ja-
nuar 1908 tolgenderni;\ßpn bestellt worden- Amsler-Meilen (Präsident),

Diiüki-R'irhas, Pt ter-Keiler, Winterthor, Aibrecht-Boppelsen» Erb-WiUf-
liogen, Hablützel-Beoken, Beoz-Weinlngen. Sekretär: Koller-ThalwÜ.

439. Die Vorlage der Redaktaonskommission f(tr das
„Gesetz betreffend Jagd und yogelsehuta** rom 8.

Januar 1908 wird angenommen.
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440. Don Rate liegt iiror der Rechenschaftsbericht
des Obergerichtes und des KassationsgerichteB
aber das Jabr 1906 und der Bericht der bestellten Kom-
mission vom 22. November 1907 TAmtsblatt, Textteil, Mte
841^843).

Folgender Antrag der Kommission wird zum Beschlui^ er-

hoben :

I. Der Re ch t* n s 0 h a f t s l)c r i c h t des Ob e rge rich-

tes und des Kassatioiisgerichtes über das Jahr
1906 wird abgenommen.

IL Mitteilung an das Obergericht ond das
Kassationsgericht.

Sodann ist folgendes Postulat aufp^estdlt worden:

^I)as 0 btM geri cht wird eingeladen, die Ver-
orilnungen hetreff»*nd das Notariatswesen, soweit
möglich, in einen einheitlichen Erlaß zusammen-
zaziehen.^

442. Depn Rate U^n betreffend die Beschaffung
Fon elel^trlscher Kraft durch den Staat vor:

a) Antnij? des Re^nt i unj;srates mit begleitendem Bericht

vom 24. Okiuher 1907 botreffend „Bewilligung einc's Kre-

dites von 3 Millionen Kranken zur sukzessiven Erstell nn;^

einer kantonalen Kraftverteilungsuoiage, sowie als Funds
zum Bcf^inne des Betriebes dieser Unternehmung (Miete

von elektrischer Energie und Verwaltungskosten) (Amts-

blatt 1907, Seite 753—768;.

b) Antrag^ der Kommission vom 16. Dezember 1907 für

^n Geseto betreffend die Elektrizitätswerke des Kantonn

Zttrich (Amtsblatt 1907, Seite S78/879).

e) Antrag des Regierungsrates vom 14. Dezember 1907 für

ein Gesetz betreffend F^lektrizit&tswi i k«' des Kantons
Zürich ^Amtsblatt 1907. Seite 877/878).

Der Rat tritt in emeo allgemeinen Ratschlag Uber die Ge-

setzesvorlage em.

70. 8itzunj<. Dienstag den 21. Jjiiiuar l'J()8.

443. Die Beratung des Gesetzes betreffend die

Elektrisitätswerke des Kantons Zürich wird fort-
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gesetzt, zu £nde gellüiri und an die Redaktionskornnüssion ge-

wiesen.

445t Das Obetgericht hat dem Kantonsrat unterm 5. No-
rember 1907 den Entwurf für einen Beschluß des Kantons-

rates betreffend die „Festseteung der Besoldungen der
Inspektoren für die Notariate undKonkursämter^
eingereicht (Amtsblatt, TextLcil, Seite 786/787).

Nach Antrag der Kommission wird folgender Beschluß

gefaßt:

Der Kantonsrat;

nach Einsicht eines Antrages des Obergerichtes,
gemäß % 31 des Gesetzes betreffend die Organi-
sation der Notariatskanaleien,

beschließt:

T. Die Besoldnng:en der Notariatsinspektoren
betragen Fr. 4500 bis 6000.

II. Mitteilung an den Regierungsrat und an
das Obergericht.

446. Der Regienmgsrat hat dem Kantonsrat unterm

6. November 1907 eine Vorlage eingereicht betreffend die

„Bewilligung von N ac htragskrediten für das Jahr 1907.

I. Serie" (Amtsblatt, Textteil, Seite 791—799). Die nach-

gesuchten Nachtragskredite belaufen sich auf Fr. 117»600.

Die Vorlage wird genehmigt. Der Beschluß lautet:

Der Kautonsrat.
nach K i n 8 i c h t eines Antrages des H e g i e r u n g s -

rates und der Staatsrechnungsprafungskommission,

beschließt:

I. Die vom Regierungsrate in der Vorlage be-
treffend die I. Serie der Nachtragskredite vom
6. November 1907 nachgewiesenen Überschrei-
tungen di'8 Voranschlages für das Jahr 1907 wer-
den genehmigt.

IL Mitteilung an den Regierungsrat.
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^trag des Regieningsrates

2a Februar 1908.

Bericht und Antrag des Regierungsrates

betreffe&d

Bewilligung von Naehtragskiediten fUY das Jahr 1907,

0< iniLL^ s? 8 der Verordnuiig betreffend die Finanzverwal-

lung lies ötaiitcs vom 6. August 1879 und KaiUiinsratRlH'schluß

vom 6. März 190Ö legt der Rej^ierungsrat dem b. Kantousrate

dtt Verzeichnis dei* für das Jahr 1907 erforderlichen Nach-

tngskredite (II. Serie) vor und ersucht ihn um Oeoehmigiiiig

der betreffenden Mehrausgaben. «

Hauptreohnung.
GS-enetzg-ebuns^.
II. Kantonsrat.

Taggelder und Reiseentsckädigmgen der Mitglieder

der KornmissiaHen etc.

Voranschlag: Fr. 12,000. Nachtragskredit Fr. 2,500. ^

Mehr Kutiimissionssitzungen (170 gegenüber 151 im

Jahre 1906).

B. Verwaltung.
1. Regiemngsrat.

b) Staatskanzlei,

5. Bureauauslagen, Druck- und Bnchbinderarbeiten.

Voranschlag Fr. 1,500. Nachtragskredit Fr. 1,150. ^

Mehrausgaben für Kouverts, Broschieren der Gesetzes*

bände etc.

d) Druck' und Buchbinderarbeiten.

2, Clirige Dnicksaclien ete.

Voranschlag Kr. 20,000. Nachtragskredit Kr. 4,100. «

Allgemeiner Zuschlag von 5 auf den Satz- und Druck-

preisen, größerer Umfang des RegierungsrateprotokoUs, Neu*

dmck Ton Gesetzen etc.
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II« Direktion des Inneni. ^

A. KaiizM.

a) DirektumskansUi*

5. Bareauauslagen, Druck* und Bnehbinderarbdten.

Vüi anschhig l r. 2.500. Nachuagskredit Fr. 2,100.

Anschaffung- ncner Kortnalare für das Armenwescii in-

folge Abtrennun^^ vom Innern und zweier neuer Schreib-

maschinen um rund Fr. 1200; Ankauf von 400 Excinplaren

„Niederlasßungswesen" von Wolf Fr. 720 (letzterer Betrag

wird im Jahre 1908 wieder eingehen).

Wird durch Mehreinnahmen der Kanaslei im Betrage

von rund Fr. 1300 teilweise kompensiert.

ff) ZiviLstands^cuesen,

3. Bureauauslageo. Druck- und Buchbinderarbeiten.

Voranschlag Fr. 2,500. Nachtragskredit Fr. 1,250.

Anschaffung von 220 Exemplaren Nachträge zum Hand-

bttcli zuhanden «der Ziriistandsimter (Fr. 560) und Her^

Stellung größerer^ fOr längere läsX ausreichender Aufilagen

von Formularen.

C. SlaatiaroWv.

7. Bureauauslagen, Druck- und Buchbinderarbeiten.

Voranschlag Fr. 800. Nachtragskredit Fr. 550.

Der olmthiii /.u knapp bemessene Kredit reichte für die

infoli^e verschiedener Neueinrichtunii;»'!! nötig werdende außer-

ordentliche AnBchalfuj^ von Mappen u. s. w. nicht aus.

D. Kalholitohes Kfrokomrason.

1. Besühiun^en der Pfarrer in Rheinau und Dietikon.

Voranschlag Fr. 5,800, Nachtrag-skredit Fr. 700.

Das Vikariat für flen Pfarrer in Rheinau blieb bis gegen

Knde 1907 fortbestehen, was bei Aufstellung des Voran-

sclüages nicht vorausgesehen werden konnte.

2. Unterhalt der Kirchen und Pfarrh&user in Rfaeinaa

und Dietikon.

Voranschlag Fr. 5,000, Nachtragskredii V\\ 1,550.

Das Maßwerk an zwei Rondellen der Türrnc der Klo-

sterkirche in Rheinau drohte iuTunterzufallen und mußte

wegen Gefahr für die Passanten entfernt und aeu herge-

stellt werden.
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in. Direktion der 3mth and Polizei.

C. Polizeiwesen.

d) Quartiergeld^r und Umzugskosten.

Voranschlag Fr. 55,500. Nachtragskredit 2,300. »

Fortwährende Steigerang der Mietzinse m Stadt und
Land.

d) Bttreauauslagm, Druck" und Buchbinderarbeitin,

Pkotograpkieartikel, Aäcnmmints.
Voranschlag Fr. 18,000. Nachtragskredit Fr. 2,000.

Allgemeine Freisstetgenxng for Papier, sowie ]>niek-

arbeiten^ größerer Umfang des Fahndungsblattes und dessen

Raster.

e) TransportLostin Juy kantonsfronde Arrtsianten.

1. EisenbahntHXf i) und Auslagen der Polizeiangestellten.

Voranschlag Fr. 21,000. Nachtragßkredit Fr. 1,500. "

Zum voraos unbestimmbar.

2. Armentransportkosten.

Toranschlag Fr. 2,fi00. Nachtragskredit Fr. 1,000. ^

Außergewöhnlich viele kostspielige Heimschaffungen.

i) Allerlei.
' 8. Arzt- und Begräbniskosten.

Voranschlai; Fr. 1,500. NachtI•a«3^skredit Fr. 1,300.

Mehrere Ki ankheitsfälle von langer Dauer, zwei tiavuu

mit tödlichem \ erlauf.

!¥• Direktion der Finansen.

A. Verwaltiiii|.

b) Steueramt*

5« Aushülfe.

Voranschlag Fr. 1,000. Nachtragskredit Fr. 2,400.

Die mit der Behandlung der Steuerreknrse, der Regi-

sterkontrolle und der Staatssteuerstatistik pro 1906 ver-

bundenen Kanzleiarbeiten u. a. erforderten vermehrte Ans-

Imlfe, und zwar in einem Maße, wie bei der Bud«^eiieriiag

pro 1907 ("Mitte «Irs Jalires 1906^ nicht vorauszusehen war.

bie Zunahme der bleuergeschäfte erfordert überhaupt eine

größere Ausgabe als bishiT.

G. Verechiedenes.

Voranschlag Fr. 1,000. Nachtragskredit Fr. 8,000.

Verschiedene größere Proaseßkosten, besonders in Sachen

des gewesenen Notars Hdnrich Eftgi in Niederglatt.

Digitized by Google



138

T. Birektion der ToUmrfrtMhaft
A. Kanzlei.

b) Fabrikwesm,

6. Bureauauslagen, Druck- und Buchbinderarbeiten.

Voranschlae- Fr. 1,000. Nachtragskredit Fr. 1.000.

'Zu niedrig budgcLiert. Außerordentliche Auslagen für

größere Druckaufträge, Formulare für Unfallanzeigen, Ver-

zeichnisse, Druck des Protokolls, die Erhebung über Wohl-

fahrtaeinrichtongen etc. Teilweise kompensiert durch eine

Mehreinnabme ao GebOhrea für gedruckte Aasfertlgongen.

c) Gewerbewesen.

4. Bureauauslagen etc.

Voranschlag Fr. 500. Nachtragskredit Fr. 1,200. "

Vermehrte Burcanauslagen verursachte die Überwei-

surif^ (]t--; enteren Vitll/uges des mit dem 1. Jnli 1907 in

Krad getreteuen Ruhetagsgesetzes an die Abteilung iür Ge-

werbewesen.

Der Vollzug des Lehrlingsgesetzes erforderte auch im
zweiten Jahre nach seinem Inkrafttreten außerordentliche

Auslagen für Drucke und Buchbinderarbeiten.

B. Qewerbe und Handel.

c) und c) LeJirlingsprufungen.

Voranschlag Fr. 22.000. Nachtragskredit Fr. 5,400.

Diese Kredit nherschreitung hat drei Ursachen:

a) Der Run l* blit itra«r Ton Fr. 6090 an die t^oworblichen

Lehriingspriilungen tiel um Fr. 4010 geringer aus, als

budgetiert worden war ;

b) gemäß Beschluß des Regierungsrates vom 21. Februar

1907 wurden den Prüfungskandidaten die Fahrkosten

und Fr. 1 per PlrOlungstag vergütet, was für die Prü-

fungen im Frühjahr und Herbst 1907 den unvorher>

gesehenen Betrag von Fr. 1900 ausmachte;

c) die HerbstprOfungen nahmen ganz unerwartet große

Dimensionen an. In früheren Jahren iniii.ten jeweilen

nur in der Stadt Zürich Pnifimtr* n im Herbste ange-

ordnet wt^rden. Tm Herbste 1907 meidettn sich aus

allen Teilen des Kantons im ganzen 361 Kandidaten

an, sodaß in allen gewerbhchen FrUlungskreisen Herbst-

prüfungen angeordnet werden mußten. Das venir-

laehte «na Gesamtauslaga von Fr. 7ÜS0.
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f) Schüler' umd RHsestipendien,

Yorsnschlag Fr. 600. Nachtragskredit Fr. 1400.
In niedrig bndgetiert. Die kantonaIeD Slipendien be-

äfiem sich auf Fr. 520, die adgenOBsisehpn auf Fr. 1170;

den Mehrausgaben pro 1907 steht eine Mefareinnahine an
BundesbdMgen ron Fr. 870 gegenüber.

C. Landwirtschaft.

ä) Prämierung der Viehzucht und undt-rweitirer Leistungen*

VoranschJai^ Kr. 95,000. Nachtraß:Rk icdit Fr,5,r)50. *

Zur Prämierung respektive Föitieruiig der Rindvieh-

und der Kleinviehzuchi sind Fr. 4950 mehr verwendet wor-

den als bttdgetierl waren ; die kantonalen Beiträge zur Un-

terslützung drtiieher Viehprämierungen erwiesen sieh als

m niedrig angesetzt; sie flberstiegen die budgeüerte Bnmme
Ton Fr. 2500 um rund Fr. 1000. Der Staatsbeitrag an den
iftrcherisehen landwirtsehafüiehen Kantonalveran zuPrämien
Hl Aussteller land- beziehungsweise milchwirtschaftlicher

Produkte u. s. w. in Htilach wurde um Fr. 700 erhöht.

TMe iiundesbeiträfi^e von im ganzen Fr. 35,60o zugun-

Äten der Tierzucht fielen um zirka Fr. 1500 geringer aus,

als die in den VoraDSchlag für 1907 eingesetzte Summe.

0) Beiträge an Spezialkurse und das Wanderlehrwesen.

Voranschlag Fr. 7,000. Nachtragskredit Fr. 560.

Auf Rechnung dieses Budgetkredites kamen zur Aus-

zahlong : Fr. 6246. 40 Beiträge an 60 Speoalkurse und Fr.

1276. 15 an die Kosten von 98 Wanderlehrrorträgen. Es
stehen Fr. 260 Mehreinnahmen von Seite des Bundes ge-

genüber.

fj Zuschuß an den Rebfonds,

Voranschlag: 1<Y. 32,000. Nachtragskredit Fr. 7,550.

Die Rechnung über den l^ebfonds zei^t pro 1907 Aus-

^aben im Gesamtbetrage von 1^ r. 10H.183. 60, worunter fol-

gende Hauptposten : Untersuchungs- und Vertilgungsarbeiten

gegen die* Reblaus, sowie Desinfektionsmittel, zusammen
Fr. 44,025. 66; Entschädigungen an die Rebenbesitzer Fr.

49,515. 61.

Hierron hat gemäß § 11 des kantonalen Gteseties vom
17. Juni 1894 der von den Rebenbesitzem gegründete Reh*
fonds einen Drittel, Fr. 84,394. 58, übernommen, einen Be-

trag von Fr. 29,240. 82 wird der Bund leisten und der Rest

im Hetrage von Fr. 39,548. 25 ist durch einen Zuschui» aus

der äUMitfikasic zu decken.
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l) Unterstützung von Bodenverbesserungen,

Voranschlag Fr. 46,600. Naehtragskredit Fr. 5,700. *

Zu niedrig bndgetiert mit Rüeksidit auf die 2khl der

genehmigten Projekte.

Es besdSem sich die kantonalen Bdtrfige an die aus-

geführten Unternehmnngen auf Fr. 22,365. 20, die Bundes-

subveiitiüneii auf Fr. 29,904. SO, zusammen betragen diese

Zahlungen Fr. 52,270. Den Mehrausgaben pro 1007 von

Fr. 5670 steht eine Mehreinnahme an ßundesbeiuägen von

Fr. 804. 80 gegenüber.

D. Viehseuchenpolizei.

b) Allgemeine ViehseuchenpaUzei,

Voranschlag Fr. 7,000. Naehtragskredit Fr. 1,100. ^

Durdi yermehrte Inanspruchnahme der amtlichen Tier-

ärzte in Senchenfftllen erhöhten äch auch die daherigen Aus-

lagen.

c) Entschädigung fiir Vukuerlust durch Seuchen*

Voranschlag Fr. 3,500. Nachtragskredit Fr. 9,200. »
Diese Biidj^etüberschreitung ibt hauptsachlich zurückzu-

führen aui die aui^erurdentlich zahlreichen Fälle von Milz-

brand.

Die g^esetzlichen Entschädigungen erreichten den Betrag

von Fr. 12,725.

F. Obligatorische Viehversicherung.

Voranschlag Fr.110,000. Nachtragskredit Fr.2ö,600. ^
Die gemilß dem Viehrersicherungsgesetze aussuiichten-

den Staatsbeitrftge erheischten eme Ausgabe TOn Fr. 135,035.

72 Rp.
VI. Direktion des Oeaiindlieitsweseiui.

C. Sanitätspolizei.

b) Allgemeine Sanitätspolizei,

Voranschlag Fr. 14,000. Nachtragskredit Fr. 550. ^
Vermehrte Entschädigungen der Bezirksärate und Ad-

junkte für amtliche Verrichtungen (1906: Fr. 1719. 80;

1907 : Fr. 2482. 25).

K. Beiträge an Personen, welche aus den Spitilem

und Gemeinden mit StaatsunterstiHzung in Bider eto. gescbiolct

werden.

Voranschlag Fr. 5,000. Naehtragskredit Fr. 2,600. ^

Zu niedrig budgetiert. Vermehrte Gesuche sowohljvon
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den SpitiUeni, als aaeh von den Gemönden. Der Melmuis-

gäbe Btehi eine Mehreinnahme von Fr. 1115 gegenüber.

TU. Direktion des Militärs.

B. Allgemeinee MMitärwesen.

d) Kasertumwesen,

Voranschlag Fr. 64,500. Nachtragskredii Fl*.S,500. ^

Die verschiedenen Unterabtei luagen dieser I^ud^etpost

wiesen Mehr- und Minderausgaben aus. die im wesentlichen

duTon herrühren, daü durch die im Winter und Frühjahr

abgehaltenen Kurse vermehrte Kosten für BeheizAmi^ und •

Beieachtiing entstanden sind, die aber rückvergütet wurden.

Die starke IiianP[)ruchnahme der Kaserne durch das

odgeadssische Schützenlest verursachte namhafte Mehraus-

pben fOr Waschldhne etc., cUe rückreigtttet wurden und
nnlfttlckaeht auf den hrOhseitigen Beginn der nftchstjfthngen

Kone vmrden umfangreiche Reparaturen an Betten und
Znnmermobiliar noch im Rechnungsjahre aasgetohrt.

Dem obigen Nachtragskredit stehen unter gleichem

ßodgettitel Fr. 6600 Mehreinnahmen gegenüber.

C. Montierungsiireseii.

aj Ausrüstungskösten.

Voranschlag Fr. 285,000. Nachtragskredii Fr. 9,000. ^

Der mit der neuen eidgenössischen Milltftrorganisation

in Zusamineniiang stehende frühzeitige Heginn der Rekruten-

schiilen von 1908 und die in Aussicht stehende größere

Reitrutenzahl ließen es als angezeigt erscheinen, insbeson-

dpre die Neuvorräte an Spezialwaft'enkleidern vollzähliger

und frühzeitiger abgabefertig zur Verfügung zu haben; da-

her wurde mit der Konfektion von Kleidungsstücken länger

fortgefahren (was vermehrte Arbeitslöhne nach sich zog)

iDd anige Posten Tücher mehr bezogen. Übrigens durch

Hehidnnahmen gedeckt.

d) Unterhalt der MontieriDigsvorratt'.

Voranschlag Fr. 68,000. Nachtragskredit Fr. LOOO. "

Unvorhei^gesehene Arbeiten verursachten Mehrkosten

in obigem Betrage, denen aber Mehreinnahmen von Fr. 7300

gegenttberstehen.
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D. Zeugamt.

c) Arbeitslöhne^
*

Voranschlag Fr. 59 000. Na. htragskredit Fr. 6,500. »-

1. Zwei Un fallentschädiguügen, Arzt- und Apotheker-

kosteu, Fr. 4000.

2. Zu wenig budgetiert für Instandstelloog und Repa-

ratur des Korpsmatetials.

E. Militärpflichtersatz.

11/ Ruiherstatiuiigcn, irrtümliche Taxationen und Restanten.

Voranschlag Fr. 118,000. Nachtragskredit Fr. 1,700. -**

Mehr Ausstände und Rückerstattungen als angenommen
waren. Wird durch größere Einnahme kompensiert.

YIIL Dkektion des Erziehuugswesens.

A. Behörden.

b) Bezirksbehörtien.

1. SchidviBitationen.

Voranschlag Fr. 28,000. Nachtragskredit Fr. 1,000. ^

Größere Zahl von Schnlahteilungen, insbesondere in der

Stadt Zürich, und daher yermehrte Zahl von Schulbesuchen.

B. HSberot Uirterrichtsweien.

b) llocJischulc.

1. L(*hrt'rln'snl(lunG:en.

Voranschlag Fr. 2U3,000. iSachtragskredit Jb>. 4,500. *

Erhöhung der Besoldung einzelner Professoren anläß-

lich der Emeueningswahlen oder infolge Beförderung, auch

höhere Besoldungsans&tze für neu berufene Professoren.

4. Hültsanstalten.

Voraiibehiug Fr. 00,100. Nachtragskredit Fr. 2,100. ^

Erhöhung von Assistenten- und Abwartsbesoldungen und
Stellvertretungskosten für einen erkrankten Abwart. Neue
Assistentenstellen an der, veterinär-medurinischen Fakultät

und am pathologischen Institut.

8. Bedienung und Kanzlei.

Voranschlag Fr. 7,500. Nachtragskredit Fr. 1,300. •*

Besoldungserhöhung für den III. PedellgehUlfen und Bat-

schftdigung an die übrigen Gehülfen für Mehrarbeit.
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Nr.

9. Beheizung, Beleuchtung und Wasserzins von

Hochschule, Rechhpr«j: etc.

Voranschlag Fr. 46,000. Nachtragskredit Fr.ü,700.

Zu niedrig budgetieri (Ausg^aho 1 906 Fr. 55,265).

10. Bureau- und Dnickauslagen.

Voransehlag Fr. 5,500. Nachtragskredit Fr. 650. ^

Größerer Bedarf an Drucksachen (Verzeachnisse, For-

mulare etc.) infolge der rermehrten Frequenz.

11. Unterhalt umi Reinigung der Gtluiude.

Voranschlag Fr. 8,500. Nacht ragsk redit Fr. 650. ^
iilrhöhiLag der Lohne tür Hüilspersonai.

c) Gymnasium,
3. Bureauauslagen etc.

Voraoschlag Fr. 800. Nachtragskredit Fr. 660. ^<

Druck anes Katalogs der BcbUlerbibliothek (Ausgabe

wird teilweise durch den Erlös zurQekerstattet).

/j Gesainte Kantons^ckuie,

1. Lehrerbesol(lun<z»Mi.

Voranschlag Fr. 293,000. Nachtragskredit Fr. 18,400.

Erhöbung des Grundgehaltes von 10 Professoren, Schaf-

fung von HatiptlehrptpHen an Stelle bisheriger Provisorien.

Vermehrte Zahl von Parallelklassen infolge der steigenden

Freqneius und daherige Anstellung neuer Lehrkräfte.

2. Waffenübungen.

Voranschlag i^r. 500. N ac Ii trn g skredit Fr. 700. *'

Auslagen fih* Mumtion t vom Bunde zuiiickerstattet, siehe

Einnahmen Vlli B f).

7. Heizung, Beleuchtung und Wasserzins.

Voranschlag ¥x, 9,000. Nachtragskredit Fr. 750.'^

Größere Kohienlieferung Ende 1906 fiel auf Rechnung

1907.

9. Drucksachen etc.

Voranschlag Fr. 1,200. Nachtragskredit Fr. 700. ^

Vermehrte Druckkosten für das Programm etc.

j^) Tierspital.

B, Allgemeine Verwaltnngsauslagen.

Voranschlag Fr. 3,000. Nachtragskredit h\\ 550.
'

Größerer Verbrauch an Wäsche.
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5. Betrieb des Tierspitals.

Voranschlag Fr. 50,500. Nachtragskredit Fr. 11,800.

Höhere Futterpreise, Dienstlöhiie, Anschaffung eines Ge-

brauchspferdes etc. Wird durch die Mehreinnahmeii kom-

penäert.

i) Tecfadkum-

1. LefarerbesolduDgen.

Voranschlag,^ Kr.216,500. Nachtra^skredit Fr. 2,550. **

Anstellung eines Assistenten für dieöehule fürMascliinen-

techoiker und Erhöhung des Grundgehaltes eines Professors.

7. Behmzuog, Belenehtimg und Wasserzins.

Voranschlag Fr. 12,000. Nachtragskredit Fr. 600.

Zu niedrig budgeiiert.

k) Bibliotheken,

1. Kantonalbibliothek,

b) BücheranschaSungen.

Voranschlag Fr. 22,000. Nachtragskredit Fr.1,300. ^
Verwendung der Mehreinnahmen an Promotionsgebüh*

ren, Exmatrikel etc. (806. 84) und eines von der Aulsichts-

kommission bewilligten Extrakredites fQr Bucbbindßrarfoaten

von Fr. 500.

m) Sammlungen.

2. Besorgung und Ergänzung der Sammlungen und Labo-

ratorien der Hochschule und Kantonsschule.

Voranschlag Fr. 80,000. Nachtragskredit Fr. 21,000.

Frequenzsunahme; dieser Au9gabepost stehen auch ver-

mehrte ISnnahmen gegenüber von arka Fr. 17,000.

3. Verschiedene Entschädigungen.

Voranschlag 9,000. Nachtragskredit ¥x. 1,100.

Größere Aushigen für die Nervenpolikluuk.

n) Zahnärztliche Schule.

4. Betrieb der zahn&nstüchen Schule und der Laboratorien.

Voranschlag Fr. 5,000. Nachtragskredit Fr. 6,900. ^
Großer Verbrauch an Materialien infolge starker

Frequenzzunaiiuie
;

übrigens entsprechende Mehreinnahme
(Fr. 14,405 statt der budgetierten Fr. 8500).
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fi KnabenkandarbeiiiiaUerricki,

3. Bdlnig an Kurse für Lehrer.

Voranschlag Fr. 2.500. Nachtragskredit Fr. 600. »*

Da der sch\s k izi risch«' ßildungskurs für Lehrer der

iCnabenhaDdarbeit in Zürich stattfand, nahm eine aul^er-

ordeaüich gro^ Zahl von zikreherischen Lehrern daran teil.

h) Allgemeine Fortbildungsschulen,

1. Für Knaht-n.

Voranschlag Fr. 7,000. Nachtragskredit Fr. ÖÜÜ. ^

Vermehnuig der Zahl der Schulen.

2. Für Mftdchen.

Voranschlag Fr. 50,000. Narhtragskretiit Fr. 5,900.

Vermehrung der Zahl der Schiden und Kophknrse.

Dieser Mehrausgabe steht auch eine Mehreinnahme aus

ÜDodessubvention gegenüber (Fr. 30,784 statt der budge-

tierten Fr. 26,000).

D. Vikariatsentsohädigungen.

1. Für Professoren etc.

Voranschlag Ft. 0,000. Nachtragskredit Fr. 3,900.

Lang andauernde Vikaciate für eüiaelne erkrankte Lehrer

an der Kantonssehule, am Lehrerseminar und am Techni-

kum, und erhebliche SteUvertretungskosten für den erkrank-

ten Direktor der letalem Anstalt, ^uch größere Zahl von

Vikaiiaten wegen Hilitttrdi^ist.

2. Füi» Volksschullehrer.

Voranschlag Fr. 38,000. Nachtragskredit Fr. 4,700. ^

Qrofle Zahl Fon KrankheitsfiUien, darunter soldie von

gansjfthriger Dauer.

E. Rnhagebailt.

3. An ArMtslehrerinnen.

Voranschlag Fr. 3,000. Nachtragskredit Fr. 3,600.

Außergewöhnlich große Zahl von Rüektrittei: ( 19) von

lange im Amt stehenden Arbeitslehrerinnen (5 Arbeitslehre-

rinnen, welche ein Wahllähigkeitszeugnis besaßen, erhielten

Ruhegehalte von Fr. 100—300, 14 Lehrerinnen ohne Wahl-

ÜhigiKitBie^inis Gratifikationen von Fr. 300—400).
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F. Witwen- und Waisenstiltung.

1. Professoren.

Voransc lilag Fr. 15,000. Nachiragskredit Fr. 600. ^

Mehr Eintritte als roTgesehen war; dieser Mehrausgabe

steht anch eine Mehreinnahme gegenüber.

2. Volksschullehrer.

Voranschlag Fr. 81,000. Nach tracrskredit Fr. 2,000. *»»

Mehr Eaniritte als vorgesehen war, auch zu wenig bud-

getiert.

IX. Direktion der öffentiieheu Bauten«

A. Dtrektionskanzlei.

g) Druck der Protokolle.

Voranschlag Fr. 4,800. Nachtragskredit Fr. 1,200.

Die Zunahme der Geschfifte, insbesondere die Vorar-

beiten für die Hochschuhieubanten und für. die kantonale

KraftFersorgungsanlage^ haben eine Vermehrung der Druck-

arbeiten zur Folge gehabt. Dazu kommt der allgemeine

Preisaufschlag auf den Drucksachen.

B. Hochbauten.

a) Besoldungen etc.

6. Bureaubedttrinisse.

Voranschlag Fr. 4,600. Nachtrags kredit Fr. 2,800. ^

Durch die im Laufe des Jahres 1907 angetretene Per-

sonalrermehrung wurde naturgetnftß auch eine Vermehning
der Ausgaben für Bureaumaterial bedingt.

Ks st^iheu Mehreinnahmen im Betrage von Kr. 1200

gegenüber.

c) Unterhalt von Gebäuden.

2. Pfarrgebffude.

Voranschlag Fr. 60,000. Nach tra^skredi t Kr.8.500.

1. Allgemeine Steigerung der Arbeitslöhne und Material-

preise auch auf dem Lande und namentlich da, wo geeig-

nete Uandwerksleute nicht zu haben sind und aus entfern-

ten andern Landei^egenden herbeigezogen werden mttssen.

Die dadurch im Rechnungsjahr verursachten Mehrauslagen

sind mit mindestens 10% zu bereclmen: Fr. 6600
2. Durch Regierungsratsbeschluli vom 16.

August 1907 ist der Slaatsbeitrag für in Pfmnd-

Übertrag Fn 6600
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Nr.

Übertrag Fr. 6500
lokalitäten ausgeiühru' Beleuchtungsanlagen von

Fr. 200 auf Fr. 400 erhöht worden: „ 600

3. Das Rechnungsjahr brachte einige Pfarr-

wecbsely <tie jed^mal mit yermehrten baulichen

yerfinderuDgeii und Verbesserungen in den be-

treffenden Pfnmdgebftuden in Verbindung stehen.

Es kommen hier namentfich in Betracht: Hinwil,

lindan, Niederhasli, Uster,. särka n J400
Summa wie oben: Fr. 8500

3. Poli/.eigebäudp.

Voranschlag Fr. 5,500. Nachtragskrodit Kr. 1.700. "-^

Verstarken der Fassadenmauer in sämüiehen Gefan-

geoenzeilen mit Rabitz- und Zementverputas in der Polisei-

6. Verwaltungsgebfiude.

Voranschiag Fr. 22,000. Nachtra^-sk redit ¥r. 3.200.

Renovation dos ITaupieinganges uq<1 des Korridore

iL Stocka in Verbindung mit der bewilligten Treppenhaus-

renovation im Obmannamt ; flrstelien eines Hanarchives im
iJndenegg; Renovation der Uanswartwohnnng im Rathans.

e) MMHar,
Voranschlag Fr. 20,000. Nachtragskredit Fr. 4,900« ^

Mobiliar in yier Arbeitsrftnmen des Technikums, Re-

gieriiiigsbeschluß vom 22. April 1907 Fr. 1050

Möblierang des Bureaus für die Notariats-

inspektüK'o „ 1400
Möhlii'run;j: der neuen Kanzlei des Innern

(Sekretär und Registrator), des Zvveigbureaus des

Riilturingenieurs, des Bureaus der Statistik und

Mobiliar in die Direktionsbureaux „ 2460

Total wie oben: Fr. 4900

ft Bekeisung, BeUuckhmg und Wassergins»

Voranschlag Fr. 16,000. Nachtragskredit Fr.6öO. *^

Höhei'e Kohlenpreise.

C. Straßen- und Wasserbau*

b) NcuöaiUi'H,

Straßen I. Klasse.

Voranschlag Fr.120,000. Nachtragskredit Kr. 5,700.

Höhere Arbeits^ und Materialpreise. ünvurheiigesehene
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Nr.

Bauten, beziehimgsweiBe Entschädigung iür ^urucksetsfien von

Geb&aden.

An Mehreinnahmen stehen zirka Fr. 7000 gegenüber.

d) Unterkalt der Straßen L und IL Klasse.

1. Ankauf von Kiesland.

Voranschlag Fr. 15,000. II Nachtragskredit Fr. 2,700.
'

Nachtragskredit I. Serip Fr. 50,500.

Dringencie Lan<!;iiik;Lufe ; dieser Ausgabe steht eine Mehi'-

einnahme von Fr. 1400 gegenüber.

2. B^esnngen.
Voranschlag Fr. 280^000. Nachtragskredit Fr.3,000.

Höhere Mateiialpreise, Arbeits- und Fuhrlohne; die

Rechnung ergibt dagegen Fr. 20,000 Mehreinnahmen aus

Verkauf von Sand und Kies.

3. Abfuhr von Abraum.

Voranschlag Fr. 24,000. Nachtragskredit Fr. 1^800. "

Höhere Fuhrlöhne.

4. Brocken, Dolen. Schalen, Mauern.

Voranschlag Fr. 70.000. Nachtragskredit Fr. 8,600.

Höhere Arbeitslöhne und Materialpreise.

8. A u ßer2:ow öhnliches.

Voranschlag Fr. 13,000. Nachtragskredit Fr. 4,600.

Höhm Arbeitslöhne und Materialprose. Übrigens nicht

genau budgeüerbar. Mehreinnahme Fr. 600.

e) Beitrüf^e an den Straßenunterhalt ^

2. An die »Stadt Zürich im Sinne von 60 des (Gesetzes.

Voranschlag Fr. 'J0,000. Nachtragskredit Fr. 6.900. '

Die maßgebenden kilonietrischen Ausgaben für die Staats-

straßen sind jeweilen bei Aufstellnng des Voranschlages noch
nicht genau bekannt.

/) Wasserrechiskaiastrr*

Voranschlag Fr. 5,000. Nachtragskredit Fr. 700«

GehaHserhöhnng, vermehrte Feldarb^t (Nivellements).

m) Vorarbeiten für Au^nüfrunir ,ifr Rl;eimvasserkräfte.

Voranschlag Fr. 5,000. Nachtragskredit Fr. 1,500.

Die Prozeßentschädigung an den Kanton Schaffhausen

l)etrug Fr. 1100, welche nicht vorgesehen waren.
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X.« Bwlrl»Y«rwalteiig.

7. BnreanaiislageD (Kanzleibedflrfoitfse etc.): Wlntertliur.

Voranschlag Fr. 1.000. Nachtrügskredit Fr. 600.

Für die Bezirksanw altschaft Winterthur mußte eine

bchi'eibmaschine angeschatüt werden.

XI» KiFdlMfWW61l«

C. Ruhegehalte.

Voranschlag Fr. 35,000. Nachtragskredit Fr. 2,860.*'"

Seit der Budgetiemng durch den Kirchenrat (AuguBt

1906) war die Zahl der PeDSianieraiigeD grötar als die der

Todefliille ; hier ist eine genauere Badgetlerung nicht mOglich.

C?» Keelitapflefire.

L Obergericht.
d) Kmizlisten und HUlfspersonaL

Voranschlag Fr. 32,000. Nachtragskredit Fr. 600. ^

Erkrankung des JELegistrators, vermehrte Beiziehung von

Aoshülfspersonal.

IL Schwurgericht.
a) SiUumgskosUn.

1. Taggelder.

Voranschlag Fr. 4,500. Nachiragskredtt Fr. 3^600. ^

Vermehrte Sitzungstage.

3. Bedienstete.

Voranschlag Fr. 1,000. Nachtragskredii Fr. dOO.

Vermehrt Sitaongstage.

IV. K a s s a t i 0 n s g 0 r i c ii t.

h) Tüi^^geiäer der Richter.

Voranschlag Fr. 2,500. Nachtragskredit Fr. 750.

Yemiehrte Sitznngstage.

V. Bezirksgerichte.

^ 4. Kredit für vorubero^ehende Aushülfe in einzelnen

Gerichtskanzleien.

Voranschlag Fr. 2,000. Nachtragskredit Fr. 2,200. «

Nicht voraussehbar, vermehrte Bedürfnisse (Besurks-

geriehte Zürich, Morgen, Hinwil und Winterthur).
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Spezialreolmiingeii.

I. Ertrag der Sttatsvndduiisen.

j. Forstverbesserungskosten*

a) Pflanzuno^cn und Saaten.

Voranschlag Fr. 6,500. Nachtragskredit Fr. 600.

und

c) Pflanzgärten.

Voranschlag Fr. 5,700. Nachtragskredit Fr. 700.

• Größeres Bedürfnis, namentlich für Aufforstimgen.

i\) Straßenbau und -Unterhalt.

Voranschlag Fr. 16,000. Nachtragskredit Fr. 2,600.

Leistungen in diesem Umfang mußten gemacht werden.

Nr. 84—86 durch Mehreinnahmen gedeckt..

II. Salzregal.

Q. Allgemeiiie Ifand/unj^sSpesen.

b) UnltThalt etc. der (iebäude und Mobilien.

Voranschlag Fr. 800. N ac h tr ags kr edit Fr. 2,300.

Erstellung einer neuen Einfriedigung des Areals beim
Salzmagazin Zürich (an Stelle des alten, defekt gewordenen

hölzernen Uages) in Zement und Eisenkonstniktion.

Femer Anbringung dnes weiteren Bogenfensters im
Salzmagaain Zürich.

Durch Mehreinnahmen gedeckt.

IV. Landwirtschaftliche Schule im Striokbof.

a) Schule und Haushalt*

4. Unterrichtsbedürfnisse.

Voranschlag Fr. 2,700. Nachtragskredit Fr. 600. ^
Die Beteiligung an der kantonalen landwirtschafftlicheD

Ausstellung in Bulach bat der Lehranstalt auf den Unter-

titeln „Sammlungen, Exkursionen und Ausstellungen^ be*

deutende Mehrauslagen verursacht.

b) Gutsbetrieb»

2. Tierzucht.

Voranschlag Fr. 10,000. Nachtragskredit Fr. 1^550. ®**

Vermehrter Umsatz im Viehstand als Folge einer ener-

gischen Bekämpfung der Bindertuberkulosis.

Der Mehrausgabe steht dne Mebrdnnahme in fast giei-

ehem Betmge gegenüber.
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4. Betnebsgeflite.

Voranschlag Fr. 3,500. Nachtragskredit Fr. 760. ^
Die Anschaffung einer hydranlischen Obetpresse hat

mm großen Tdl (mit Fr. 1600) den erleilten Kredit belastet

V. Kantonale Strafanstalt.

4. a) Bureauaoslagen, Dnick- und Buchbinderarb^ien.

Voranschlag Fr. 1,400. Nachtragskredit Fr. 650.

Vermehrte Druckkosten, höhere Arbeitslöhne und Ma-

terialpr^se.

//. Unterhalt der Gefangenen*

1. Lebensniiltol.

Voranschlag 52,000. Nachtragskredit Fi«. 14, ^OO. ^*

Zuteilung der Verpflegungskosten der Angesteilten auf

(liesen Titel. (Vergleiche Einnalme, Bndgettitel 5.) Höhere

hebinsmitteipreise.

2. Kleidung.

Foranschlag Fr. 6,000. Nachtragskredit Fr. 2,100. ^

Hehrbedarf an Kleidern. Höhere Materialkosten und

irbdtslöhne.

6. Hauflger&te.

Voranschlag Fr. 2,500. Nachtragskredit Fr. 1,600. ^

Anschaffung einer Schreibmaschine. Bessere Ausstat-

luüg von Aufsehcizluimem. Höhere Materialpreise.

V» Gewerbebedürfitisse*

a) Betrieb 1—14).

Voranschlag Fr. 101,200. Nachtragskredit Fr. 42,800. ^

Dem Bedarf entsprechend vermehrte Materialanschaf-

foDgen. (Binf^^^g^ Maschinenbetriebes In Schrdnerd
und Koferei.) Höhere Materialpreise.

VI. Sparkasse der Sträflinj^e.

Voranschlag Fr. 6,700. Nachtragskredit Fr. 1,400. ^

Entsprechend höherer Arbeitsverdienst der Gefangenen.

tVei]^dche Termehrte Gewerbeeinnahmen.)

VTIL Mieiwüknungen.

b) Kleinere Reparaturen.

Veranschlag Fr. 200. Nachtragskredit Fr. 700. ^

Anüergewöhnliche Reparaturen in den Beamten- und

AngesteUienwohnhäusern.

Digitized by Google



152

rx. Gutsbetrteb,

VoranBchlag Fr. 9,200. Nachtragskredit Fr. 7,200.

Ersatz Yon swd Pferden. Erstellung eines gedeckten

Futlerranmes von 700 m*. Mehrbedarf an Dttogstoffen.

X, Verschiedenes.

b) BpilalTerpilegangBkoßten.

Voranschlag Fr. 1,000. Nachtragskredit Fr. 1,000. ^

Mehr Vemrtellte in den Spitalanstalten.

Den Nachtra^skreditbegehren Nr. 91—99 stehen gleich-

große Mehreinnahmen gegenüber,

VI. Korrektiontanstalt Ringwü.

3. Lebensmittel,

Voranschlag Fr. 13,000. Nachtragskredit Fr. 8,000.

Die Anstalt ist toII bes^zt. HOhere Lebensmittelpreise,

wie Fleisch, Brot und Milch.

Mehreinnahmen auf diesem Titei Fr. 820.71.

4. Kleidung lind Wäsche.
Voranschlag Fr. 3,500. Nachtragskredit Fr. 1,100.

^^'^

Mehrbednrf an Kleidern für die oft mangelhaft ausge-

rttateten Zöglinge. Höhere Materialpreise.

6. Beheizung und Beleuchtung.
Voranschlag Fr. 2,900. Nachtragskredit Fr. 600.

Mehrverbrauch an Brennmaterial und Aufschlag des

letztem.

7. Holsverkehr.
Voransehl a g Fr. 12,400. Nachtragskredit Fr. 8,900.

Mehrverbrauch und Brennholzaufschlag. Diesen Aus-

gaben steht eine Mehreinnahme von Fr. 8034. 70 gegenüber.

12. Bauten und Assekuranz.
Voranschlag Fr. 3,100. Nachtragskredit Fr. 1,600.

Bau eines Hühnerhauses und Einrichtung der Wasser-

spUhlung in den Aborten des Schuihauses.

14. Gutsbetrieb.
Voranschlag Fr. 15,500. Nachtragskredit Fr. 3,800.

Es maßten zwei neue Pferde angeschafft werden. Mehr-
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Nr.

rerbraaeh an Kraftfotternüiteln infolge Aii:kaeht von Stier-

k&lbem. Hehreimuihmen auf diesem 'Htel Fr. 1700.

Vil. KorreMoRsanftah UMkaii.

12. Gutswirtschaft,

a) Baransgabe für Vieh, Futter etc.

Yoranadilag Fr. 11,000. Nachtragskredit Fr. 8,600. >^

Infolge Ver^i öijerüug des Gütergewerbes htLi^crn sich

auch die Ausg^aben. Verteuerung sämtlicher Bedarföartücel,

höhere Haüd\^ erkerlöhne
;
Einstellung eines dritten Knechtes.

Den Mehrausgaben stehen Fr. 2900 Mehrerlös gegenüber.

13. Holz verkehr,

a) Uoizankauf

.

Voranschlag Fr. 36,000. Kachtragskredit Fr. 8,600.^^

Der Ankaufspreis des Holzes war im Berichtsjahre

bedeutend gestiegen, währenddem der Veikautapreis erst

mit November durch Aufschitig des Reifholzcs einigermai^
dem Ankaufspreis angepaßt werden konnte.

Die Mehrausgabe ist übrigens durch eine Mehrän-
nähme Ton sirka Fr. 9000 gedeckt.

VIII. Kantomspllal Zarioh.

a) Hauptbudget'

3. Bauten und Reparaturen,

a) Größere Reparaturen.

1. Vorraom des großen Operationssaales, Terraszoboden etc«

Voranschlag Fr. 9,500. Nachtragskredit Fr. 2,300.

Die Mehrkosten setzen sich aus folgenden Posten zu-

sammen:
1. Auf der elektrischen Beleuchtung einschließlich Bau*

arbeiten Fr. 1200.--

2. Nene Gipsdeeke auf Schilfrohr an Steile

der von den Balken losgerissenen Pflasterdecke „ 450. ^
3. Erstellen einer neuen Warmwasserlei*

Übertrag Fr. 1650.—

WML Amtdilatt tMS. 6. Mine. 9
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Mr.

ÜbertrM<4 ijr. 1660.—
tung vom Kesselraum, einschließlich ändern der

Warmwasseranlage in der Küciie „ 653.95

Total Fr.

b) Kleinere Keparaturen.

Voranschlag Fr. 15,000. Nachtragskredit Fr. 4,000.

In diesem KaehtiBgskredit isl inbegriffen der Steril^^
im alten Operationssaal mit rund Fr. 2000, sowie das Elr-

stellen dnes Blotausgui^ ebenfalls im Operationssaaly mit

nmd Fr, 600. Im Fernem mnßte im Rechnungsjahr der

aseptische Operationssaal neu gestrichen werden, was eine

Ausgabe von Fr. 1450 verursachte.

5, Löhne des Wart* und Dienstpersonals.
Voranschlag Fr. 70,000. Nachtragskredit Fr. 4,600.

Im Rechnungsjahre wurden mit den Schwesternhausern

zum Roten Kreuz, der Schweizerischen Pflegerinnenschule

und des Diakonissenhauses Neumünster neue Verträge ab-

geschlossen und es hat der Staat sich damit verpflichtet,

für die in den Kantonsspitälem Zürich und Winterthur ar-

beitenden Schwestern eine höhere Entschädigong su zahlen.

6. Lebensmittel.

Voranschlag Fr. 192,000. Nachtragskredit Fr. 5,000.

Stetes Steigen der Lebensmittelpreise, haupts&chlich für

Müch.
7. P» renn material.

Voranschlag Fr. dl,000. Kachtragsicredit Ft. 7,000.

Starkes Anschwellen der Kohlenprdse und der lang-

andanemde kalte Winter 1906/07, welche ein bedeatend

größerer Verbrauch an Brennmaterfaliai bedingte.

11. Kleidung und Wäsche.
Voranschlag Fr.6,000. Nachtragskredit Fr. 2,800.

Die Preise für Hemden- und Rockstoffe^ sowie fttr Mi&k
sind bedeutend in die Höhe gegangen.

15. Verschiedene*!?.

Voranschlag Fr.12,000. Nachtrags k redit Fr. 1,000.

Vermehrter Betrag an Beerdigungskosten.
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d) Betrieb der StaaUkellerei in Zürich. ^

1. WeioTerkehr.
a) Wdxumk&ufe.

Voranschlag Fr. 55,000. Kachtragskredit Fr. 4,000.^
Der Weinertrag war an den meisten Orten ein geringer,

doch versprach der 1907er von guter Qualität zu werden.

Diese beiden Umstände ließen die Weinpreise zu einer Höhe
aosdiwellen . welche nicht vorausgesehen werden kuimte.

f) Materialien, Werkzeuge, Fährlöhne etc.

Voranschlag Fr. 5,000. Nachtragskredit Fr. 3,500.

Der Verkehr bedingt einen größeren Vorrat an Trans-

portfissem, Flaschen etc.

IX. Augenklinik.

3. Bauten und Reparaturen,
b) Kleinere Reparaturen.

Voranschlag Fr. 2,000. Kachtragskredit Fr. 1,260.^"

im FrUMuig 1007 maßten cBe Korridore und Wftnde

neo gestrichen werden, was eine Ausgabe von Fr. 1400

verursachte.

4. Jahriühne.
Voranschlag Fr. 7,000. Nachtragskredit Fr. 800."»

Im Rechnungsjahre wurde der Vertrag mit dem i>iako^

nissenhaus NeumUnster reridiert und zwar im Sinne einer

Erhöhung der Entschädigungen fttr die in der Augenklinik

aifoeitenden Schwestern.

X«. Badanstalt Mühlebach und PolikUnik fttr physikalische

Heilmsthodstt.

Kantonsratsbeschluß yom 27. Mai 1907.

1. HersteUung der erforderlichen Emrichtungen und An-
schaffungen der zum Betriebe notwendigen Apparate.

Spezialkredit Fr.21,300. Nachtragsknulit Fr. 9,600.

Diese Mehraussrabe ist zum Teil durch die baulichen

Verändernne:pn, wekhf die }J;uianstalt Mi^hlebach zu einem

Lehrinstitut gestalten mui^ten, bedingt j zum andern Teil

sind die Ansätoe fttr die Neuanschaffungen sein^nseit zu

niedrig gehalten worden. £8 steht auch ein Mehrwert an
Inreutarrorr&ten ron etwa Fr. 6000 gegenüber (Gesamt-

Mhatanng Fr. 27,444).
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2. Betrieb des Etablissemente als LehriiiBtitai und
öffentliche Badanstalt,

fcipezialkredit Fr.5,000. Nachtrairskredit Fr.21,000.'*

Der gewährte Kredit von hr. 5000 erwies sich, da für

die neue Untemehinung genaue Anhaltspunkte fehlten, zu

medrig. Übrigens steht diesem An^gabenposten eine £}in-

nahme von BadgebUhren etc. von rund Fr. 18,000 und ein

Inventarbestand von Fr. 1143 gegenüber.

XIL FnumMUk.
B. Bauten und Reparaturen,

b) Kldnere Reparaturen.

Voranschlag Fr. 5000. Nachtrags kred i t Fr. 4500. "

Mehra\isgaben iiifolgfimvorher^esehener Defekte an der

Dolenleitung des Abwassers, die durch eine gröi^e ersetzt

werden mußte mit einem Kostenaufwände von Fr. 1850;

ebenso durch Anschaffung von drei Waschtischen in die

BekonvalesseoteDzinuner des Rosenbeiges für Fr. 800.

Im übrigen erwies sich der bewilligte Budgetktedii als

SU niedrig angesetzt.

6. Lebensmittel.
Voranschlag Fr.bü,000. N ach trags kr edit Fr. 12,000.***

Größere Zahl von Pflegetagen. Höhere Preise ver-

schiedener Lebensmittel. Der Melirausgabo steht eine Mehr*

einnähme an Kostgeldern von rund Fr. 26,000 gegenüber.

6. Brennmaterialien.

Voranschlag Fr. 15,000. Nachtragskredit Fr. 2,100.

Strenger Vorwniter. HOhere KohlenpvelSB.

11. Mobiliar.

Voranschlag Fr. 10,500. Nachtragskredit Fr. l,10a*^

Steigende Materialpreise and Handwerkerldhne. Ver-

mehrter Bedarf an Linge infolge erhühtor PatientenaaU.

12. Ärztliche Bedürfnisse.

Voranschlag Fr. 6,600. Nachtragskredit Fr. 1,600*

Vermehrter Verbrauch der arsüichen Bedarfsartikel und

höhere Preise derselben.
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14. Verschi e deues.

Voranschlag Fr. 1,700. Nachtrnf,-skredit Kr. 2,200.

Die Mehrausgabe wurde verursacht durch die Entschädi-

pag an eine in der Fraaenkllnik veranglackte Patientin,

tofwie durch deren Verpflegimg im Kantonsspital ZUrich>

OMmmeii Fr. 2082; ebmo Infolge Pr^saulsehkiges der

FuhrleisUmgen des Abfahrweflens der Stadt Ztlrieh.

Xlll. Kantontspital Winterthur.

3. Bauten und Re^>araturen.
a) Gröüere Reparaturen und Umbauten.

1. Hanptreparfitnren im AbRondenin^shans.

Voranschlag Fr. 6,ö00. Nachtragskredit Fr. 3,600.*"

Gemäß Regieraogsratgbesehlnfi TOm 8. Mai 1907 wurde

ittr das Absondeningahaus ein weiterer Kredit bewilligt für

Mdlimg einer Qnarantlioestatlon Im Souterrain.

Der VoranscliUig datierte Bchon vom 7. Juli 1906; die

Maferarbdten, welche einen Hauptposten der RenoTations-

arbeiten bilden, haben seither Preiserhöhungen von 40 bis

50 ^ o erfahren. Im femern zeigte es sirli beim Beginn der

Reparatur der Holzroiladen, daß ein Teil ganz neu erstellt

werden mui>te.

2. Instandstellung der Umfassungsmauer.

roranscbUg Fr. 1,600. Nachtragskredit Fr. 1,060.

Erst beim Abbrach der Mauerdeekei war ersichtlich,

daß die Mauer vollstlbMiUg aus zwei Hfilften bestand, die

unter sich in keiner Weise verbunden waren.

Kach außen betuiul sich eine teilweise, fast durch die

^anze Mauer gehende Schicht von Sandsteinquadorn, und

innen eine ilmuaueruug von 10 bis 20 cm Dicke aus Kalk-

rtönschroppen.

I>as innere defekte Mauerwerk wurde deshalb gan^

entfernt und durch Beton ersetzt. Zudem war das Funda«

ment an eiiKigen Stellen nur 30 bis 40 cm tief und mußte
verstärkt werden.

4. Jahrlöhne,
a) L5hne des Wart- und Dienstpersonals.

Voranschlag Fr.29,000. Nachtrag skredit Fr.3,400.

Der Budgetansatz ist zu niedrig. Die Kosten für Stell-

vertretung erki'aukten und beurlaubten \V ai lpersonals be-
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tragen Fr. 2430, fur Stellvertrettmg ron Ökonoimeperson&l

Fr. 500; Mehrkosten für Aushülfe in der Wäscherei zirka

Fr. 500.

5. Lebensmittel.
Voranschlag- Fr. 80.000. Nachtragskredit Fr. 14,000.'^

1. Beständiges Steigen der Preise fast aller^ und uament-

üch der am meisten gebrauchten Lebensmittel.

2. Der Mehrausgabe stehen gegenüber 12,000 Fr* Mehr-

einnahmen an Kostgeldern.

6. BrennmateriaL
. Voranschlag Fr. 17,000. Nachtragskredit Fr. 5,500.

Die alte Zentralheizung, die ja nun durch eine neue

Heizanlage ersetzt wird, war eine viel Kohlen verbrauchende

Einrichtung. Man darf auch nicht außer acht lassen, daß in

einem Spital öfters, z. B. im Frühling und Herbst, bei starken

Temperaturschwankungen geheizt werden muß, wo man
anderwärts nicht mehr daran denkt.

Übrigens betrug der Wert des vorhandenen Kohlen-

vorrats auf 31. Dezember 1907 Fr. dOOO mehr alB im Jahr

zuvor.

XIV. ImmMlMrtaR BurghQlzH.

2. Bnreanauslagen, Druck- und Buch-
binderarbeiten.

Voranschlag Fr, 3,000. N achtrag? kredit Fr. 700.

Größerer Bedarf an Drucksachen und Schreibmateria-

lien: ebenso steigen die Ausgaben für Porti und Teiephon-

gebühren stetig.

3. Bauten und Heparaturen.
a) Größere Rejiaraturen und Unibauten.

Voranschlag Fr. 89,900. Nachtragskredit Fr. 2,900. ^
Bei Ausführung der Renovation der Zellenbäder der

Bfftnner- und Frauenkrankenabteüungen wurden dnige den
Bedürfnissen entsprechende Mehrarbeii^ ausgeführt, die im
Rostenvoranschlage nicht vorgesehen werden konnten.

4. Jahr! u h n v i'ie.

Voranschlag Fr.110,500. Nachtragskredit Kr. 17,000.

Die Wirkungen des mit 1. Januar 1907 in Kraft getre-

tenen neuen Besoldun^^regulativs vom 27. September 190Ö

konnten noch nicht in ihrer vollen Tragweite vorausgesehen

werden.
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5. LebensmitteL
Vorsnsehlmg Fr. 162,000. Nachtrags kredii Fr. 28,000.

Steigende Preise der sämtlichen Konsumationsartikel.

Stetige grolle Krankenzahl.

8. Wasserversorgung.
Voranschlag Fr. 3,500. Nachtragskredit Fr. 500.

Durch die Kanalisationsarbeiten wurden eine grofie An*
zahl WasBerleitnngsröhreii blo%elegt und wieder zugedeckt,

wodurch eine Reihe von Röbrenbrüchen entstunden, die

emen großen Wassenrerlust erzeugten.

Sodann großer Wasserrerbrauch bei den Arbeiten selbst.

10. Kleidang und Wäsche.
Voranschlag Fr. 8.500. N achtr?}8:skredit Fr. 1.500."'

Größere Anschartung von Kleidern für Kranke gegen

Anrechnung j dieser Betrag wird wieder als Mehreinnahme
ia Eechoung erschänen.

11. Mobiliar und Betten.
Foranaehlag Fr. 21,000. Nachtragskredit Fr. 1,000.

Die Möblierung von vier neu erstellten Wachtzimmern
aaf den Dachböden war nicht budgetiert.

12, Verschiedenes.
Voranschlag Fr. 11,000. Nachtragskredit Fr. 3.000.

Mehrausgabe für PrivatbedUrlnisse von Kranken. Diese

Ausgabepost kann nie genau zum voraus bestimmt werden.

Der größte Teil der Ausgaben dieses Titels erscheint als

RflckvergOtung wieder in Einnahme.

XV. PUegeanstatt Rheinau.

5. Lebensmittel.
Vo r a n s Chiag Fr. 308,000. N achtr ags k red i t Fr. 26,000.

Die Mehrausgaben sind die Folge der Preisstttgerung

ba Brot, Milch, KAse und Fleisch.

Auch haben wir dne größere Zahl Verpflegungstage, so

daß auch größere Einnahmen den Ausgaben gegenüberstehen.

* 6. Brennmaterial.
Voranschlag Fr. 48,000. Nachtragskredit Fr. 9,700.

Der Verl trü lieh :in Kohlen steigert sich innner und war
üauientlich im ka'.U'ii Jiinuar und l-ftiruHT U107 sehr groß;

zudem sind die Preise für Kohlen und Holz in die Höhe
gegai^en.
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9. Kleidung und Wäsche.
Voranschlag Fr. 41,000. Nachtragskredit Fr. 5,000.***

Alle Kleiderstoffe sind sehr im Preise j^estiegen und es

steht der Ausgabe auch eine ^öi^ere Kionahme für Kleider

entgegen.

XVI. PflefMinstalt WUlflNiüto.

4. Bauten und Reparaturen.
a) Grötoe Reparatmen.

1. Wiederhentellniig der el^tiiscben BeLeuchtniig*

Voranschlagf Fr.6,400. Naehiragskredit Fr.1,600. ^
Seit der Aufstellung des Kostenvoranschlages für den

Umbau der elektrischen Beleuchtungsanlage sind sowohl die

Materialpreise als auch die Arbeitslöhne erheblich gestiegen,

* was eine Mehrausgabe zur Folge hatte.

4. Beitrag für Rekonstruktion des Töi^wuhres.
Voranschlag Fr.— .— . Nachtragskredit Fr. 960.

IKe Anstalt hatte an ifie Kosten für Rekonstruktion

des am 20. Hai 1906 durch Hochwasser teilwdse mrstArlen

Tößwuhres bei der Bodraersmühle-Wülflingen einen Beitrag

von 10 7o = Fr. 929. 05 zu leisten, welche Aufgabe im Vor-

anschlag nicht vorgesehen war.

XVII. Wftokerllng'sche Mtang.
4. Bauten und Reparaturen.

b) Kldnere Reparaturen,

Voranschlag Fr. 2,000. Nachtragskredit Fr. 1,700.

Der Nachtragskredit wird benötigt: 1. Durch die nicht

budgetierten nachträglichen Kosten ftlr technische Vorarbeiten

und Bauaufsicht bei Ausführung des letzten Teilstückes der

Kanalisation der Anstalt (Fr. 672. 50) ; 2. durch die unvor-

hergesehene Ausführung von Malerarbeit^, zum Teil infolge

Ver^barung mit dem Bauuntexnehmer (Fr. 678); femer

durch die Erstellung ron zvrä ZeUenlenstern (Fr. 322) und
die unTeihofft nötig gewordene Anbringung von Tapeten

und Fulildsten etc. (Fr. 470).

6. Lebensmittel.
Voranschlag Fr. 38,000. Nachtragskredit Fr. 3,300.

Die Mehrausgabe wurde verursacht durch Vermehrung

der Verpflegungstage ; es steht derselben eine entspreehende

Mehr^nnahme an Kostgeldern gegenüber.

Diqitized by Google



161

7. Breonmaterial.
Voranschlag Fr. 8,200. Nachtrags kredii Fr. dOO.^^^

Im Auftrag des kaotanalen Hoehbaoamtes wurde der

Vorrat an Kohlen TergrOtat und steht daher der Mehr-

ausgabe eine laventarFennehrasg im Werte von Fr. 1880

gegenüber. t
12. Mobiliar und Beilen.

Voranschlag Fr. 2,000. Naehiragskredit Fr. 700. ^
Die Mehrausgabe bezieht sich darauf, daß zum Zwecke

der AusnützuDg des vorhandenen i'latzes, beziehungsweise

der Vollbesetzung^ der Anstalt drei neue vollständige Betten

n^bst übricrem Ziininermobüiar im Kostenbeträge von Fr. 735

«Dgeschaiit wurden.

XVIIL lUuitompotliolft.

2. Medikamente.
V^ransehlag Fr. 59,000. Naehtragskredit Fr. 4,000.^^

Für einige Medikamente liegt fOr das Jahr 1907 gegen-

über dem Vorjahre ein bedeutender Mehrverbrauch vor, so

Damen tlich

für Kephir Fr. 240.—

„ bakterio-therapeut. Präparate i^Öera) . „ 1900. —
„ Soole . - „ 535.—
„ B]Mim „

' 1000.—
Znsammen Fr. 8675.—

Femer smd ^e Einkaufspreise fttr dne größere Zahl

on Medikamenten im Laufe des Jahres nicht unerheblich

g:estiegen, z. B. für Glyzerin, Fette und ätherische Öle und
Seifen, wodurch eine wesentliche Mehiausgabe verursacht

wurde, die nicht vorauszusehen war.

Zosammenntellnng der Nachtragslureditbegehren

mr da» Jahr 1907» U. Serie.

A. Hauplraehflung.

A. Gesetsgebnng. ^-

IL Kantonsrat:
b) Taggelder und Rdseentsehftdi-

gungen der Mitglieder des Kan-

tonsrates 2,500 »

Übertrag 2^
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Übertrag 2,500
B. Verwaltung:

L Regierungsrat:
b) Staatskanzlei.

5. Biireauauslagen etc. . . . 1,1&0 '

d) Druck- und Buchbinderarbeiten. I

Übrige Drucksachen etc. . . 4,100 5,250

n. Direktion des Innern:
A. Kanzlei.

a) Direktionskanzlei, Ziff. 5 . 2,100 *

b) Zivilstandswesen, Ziff. 3 . 1,250 *

C. Staatsarchiv.

7. Bureauaii Slawen etc. . . 660 •

D. Katholisches Kirchenwesen.

1. Besoldungen 700 '

2. Unterhalt der Kirchen und
Pfarrhäuser in Rheinatt und
Dietikon 1,550 »

6,150

abzüglich Mehreinnahme bei Nr. 4 1,800 4 850
UL Direktion der Justiz und

Polizei:

C. Polizeiwesen.

b) Qaartiergelder und Um*
Bogskosten 2,600 *

d) Boreauauslagen etc. . . 2,000 ^

e) Transportkosten fttr kan-

tonsfremde Arrestanten:

1. Eisenbahntaxen etc. . 1,500 "

2. A rmeotransporttaxen . 1,000 "

i) Allerlei:

3. Arzt- und Begräbnis-

kosten 1,300 8,100 ^»

IV. Direktion der Finanzen.
A. Verwaltung,

b) Steueramt

6. Aushülfe 2,400 ^«

G. Verschiedenes 3,000 5,400 ^*

Übertrag 26,100
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Fr. S'r Nr.

Übertrag 26,100
V. Direktion der Volkswirt-

A. Kamdel.

b) FabrikweBen.

6. Bnreaiiaiifilagen eic • 1,000

c) Gewerbewesen.

4. Bureauauslagen etc. . i,200 "

B. Gewerbe und Handel.

c) und e) Lehrlint^sprüfungen 5,400

f) Schaler- und Heisestipendien 1^00 ^»

C. Landwirtschaft.

d) Piftmieniog der Viehzaehi

u. anderweitiger Leisimigen 5,660 *
e) Beiträge an SpemaUcurse

und das Wanderiehrwesen 560 ^

f) Zascfanß an den Rebfonds 7,660

1) Unterstützung von Boden-

verbesserungen .... 5,700 *

D. Viehseuchenpolizei.

b) Alli^cm. Viehseuchenpulizei 1,100 •*

c) Entschädigung für Yiehver-

lust durch Seuchen . . . 9,200 »

h\ Obligatorische Viehversiche*

nmg 25,060 ^

absilglich Mehreinnahmen bei Nm, 19^

21 und 23 2,000 61,600

YI. Direktion des Gesundheits-
wesens.

C. SaDitätspolizei.

Allgemeine Sanitätspolizei. 550 ^

K. Beiträge an Badekuren armer

Patienten 2,600 »

3,050

abgügiich Mehreinnahme bei Nr, 28 l,lÖo' 1,950

Obertrag 89,66#
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ti

Fr. Wtm Kr.

Oberferag 89,560m Direktion des Milit&rs.
B. AUgem^es Ifilitärwesen.

d) Kasernenwesen .... 2,öÜ0 "

C. Montierungswesen.

a) Ausrüstungskosten . . . 9,000

d) Unterhalt der MontieruDgs-

vorr&te 1,000

D. Zeugamt.

c) Arb^tslöhne 6,600

E. Militftrpfliclitersate.

a) Rackentattmigeii u. a* w. 1,700

ctbzüglkh M* kreinnahmen bei Nr, 29
bis 33 über 20,700 —

vm. Direktion des Ersiehnngs-
Wesens.

A. Behörden.

b) Bezirksbeliür If^n.

1. Schulviöitationen . . . 1,000 •*

B. Höheres Unterrichtswesen,

b) Hochschule.

1. Lehrerbesoldungen . . 4,600 85

4. Hülfsanstalten . . . 2,100 M

8. Bedienung und Kanzld 1,300 S7

9. Beheizung, Beleuchtung,

Wassenäns .... 6,700 98

10. Bureauauslagen etc. 660 t»

11. Unterhalt und Reinigung
der Gebäude • . . . 660 40

c) (Tymnasinm. »

B. Bureauauslagen etc. 650 41

t) Gesamte Kantoneschule*

1. Lehrerbesoldungen . . 18,400 4«

2. Waffenübnngen . . . 700 4S

7. Beheizung etc. . . • 760 44

9« Dmdcsachen etc. . . 700 a

Übertrag ÖÖ,100 89,550
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Fr Nr.

Übertrag

g) Tierspital.

3. Allgemeine Verwaltozigs*

anslagen 550

5. Betrieb des TtospUals 11,800

i) Tedudkom.
1. Lehrerbesoldungen . .

7. Beheizung etc. ...
k) Bibliotheken (l,b),Bücher-

aoBclialüuiigen ....
m) Sanunlmigen.

2. Besorgung und Ergän-

zung deraelben . . .

3. Verschiedene Entschfldi-

gungen

n) Zahnärztliche Schule.

4. Betrieb ......
G. Volksseholwesen.

f) Knabenhandarbeitsttnterrieht.

3. Bdtng an Knree für

Lehrer

h) Allgemeine Fortbildungs*

sciiiilen.

1. Für Knaben . . .

2. Für Mädchen . . .

D. ^nkariatsentachftdigongen.

oren

SdaOO 89,550

2,550

600

i,aoo

21,000

UOO

5,900

600

Ij Profei

2. Volksschullehrer . .

K. Rubegehalte.

3. An Arbeitslehrerinnen

F. Witwen' nnd Waiaenstiltnng,

1. ProfesBoren

2. Volksachollehrer

abzüglich Mehreinnahmen bei Nm, 43,

47, 61, 63, 66, zkka ....
Übertrag

500

5,«

3,900

4,700

3,öU0

600

2,000

104,700

39,500

4a

47

48

4»

M

ftl

64

»
M

M

90

61

65,200

löi,750
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es

06

Pr. Fr. Nr,

Übertrag 154^7&a

IZ. Direktion der öffentlichen

Bauten.
A. Direktionskanzlei.

g) Druck der Protokolle . . 1,200

B. Hochbaaten.

a) 6. Bureauniaterial . . . 2,800

c) Unterhalt von Gebäuden.

2. Pfarrgebäude .... 8,500

3. Polizeigeb&ude . . . 1,700

6. Verwaltungsgebäude . 8,200

e) MobiUar 4,900

f) Behexung, Beleuchtungund
Wassensins . . . 560

C. Straßen- und Wasserbau. •

b) Neubaaten^ÖtralienI.Klasse) 5,700 •

d) Unterhalt der Straßen I. und

n. Klass«. '

1. Ankauf von Kiesland . 2,700 *

2. Bekiesungen .... 3,000 "

3. Abfuhr von Abraum . 1,800 ^

4. Brucken, Dolen, Schalen,

Mauern 8»600 ^

8. Aoßeigewöhnliches . . 4,600

e) Beiträge an den Straßen-

unterhalt ...... 6,900 »
f) Wasserrecliiükataster . . 700

in) Vorarbeiten für Ausnützung

der Rheinwasserkräfte . 1,500 ^

58.860'

ahzügUeh Mehreinnahme bei Nrn. 63,

69, 70, 71, 74 SOjm 28,150

X« Bezirksve;* waltung.

b) Bezirksanwaltschaften.

7. Bureauau8lagen(Kanalei-

bedOrfnisse etc.) Whi-

terthnr 600"*

Übertrag 183,500
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Fr. Fr. Hr.

Dbertrag 183,600
XL Kirehenwesen.

€. Ruhegehalte 2,850

0. Rechtspflege.
I. Ubergericht.

d) K&oalisten and Httlfspersonal OOü ^

n. Schwurgericht.

a) 1. lätsmigskosten 4,100

nr. Kassaäoiisgericfat.

b) Taggelder der Richter ... 750
Y. Bezirksgerichte.

g) 4. Kredit für vui übergehende

Aushülfe in einzelnen Be-

zirksgerichtskanzieien . . 2.200 ^

""194,000

B. Spezialrechnungen.

L Ertrag der Staatswaldungen.

5. Forstverbesserungskosten.

a) Pnansuogea und Baateo . 600 ^
c) Pflan^gärten 700 ^
d) Strafienbatt und -UDierhali 2,600 »

iAstÜgUeh Mehreifmahme S,900 _
n. Salzret^al.

9. Allgeiiieiiie Handlungsspesen

:

b) Unterhalt der Gebäude und
Mobilien 2,300 «

abgügUeh M^rekmahme über _2,30q_ ^
IV. Landwirtschaftliche Schule

i nn S t r 1 c k h 0 f

.

a) Schule und Haushalt.

4. UnterrichtsbedUrfmase . . öOO ^
b) Gutsbeirieb.

2. Tiersacht 1,550 »

4. BetriebBgerite 750 ^

2,900

abzüglich Mehreittnahme IföOO 1,400

Übertrag 1,400
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Fr» Ff. Mr.

Übertrag 1,400

V. Kantonale Strafuns talt.

I. Verwaltung:.

4. a. Boreauausiagen etc. . . 550 *

IL Unterhalt der Gefangenen.

1. Lebensmittel 14,500 "

2. Klddung MOO "

5. Hausgerate 1,600
*

V. Gewerbebedürfiüßse.

a) Betrieb 42,800 "

VI. Sparkasse der SträfÜDge . . MOO *

Vin. Mietwohnungen,

b) Klanere Reparaturen . . 700 ^

IX. Gtttflbetrieb 7»200
«

X. Verschiedenes.

b. Spitalverpflegongskosten 1,000 "

^,8ö0'

abgüglieh gl/n/ch große Mehmmnakm 71^850

VI, Korrektionsanstalt Ring-
w i 1.

3. Lebensmittel 0,000

4. Kleidung und Wäsche . . . 1,100

6. Beheizung und Beleuchtung . 600 ^
7. Holarerkehr 3,900

12. Bant^i und Assekuranz . . 1,600 ^

14, Gutsbetrieb 3,800

19,000

abzüglich Mehreinnahme lOfiöO 9^000

VIL Korrektionsanstalt Uitikon.

12. Gutsbetrieb 3,i)00 ^

13. Holzverkehr.

a) Holzankaof 8,öQ0

12,200

ah^lkiSk U^fiimcimie zirka 12,000

200

Übertrag 10,600
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Vt, Fr. Hr.

_
Übertrag 10,600

Vm. Kanionsspital Zürich.
Hj flaaptbudget.

3. Bauten und Reparaturen.

a> Größere Reparaturen.

1. Vorraum des großen

OperationsMleB . . . 2,300
b) Kleinere ReparaliireD . . 4»000

5. Löhne des Wart- und Dienst-

personals 4,500
6. Lebensmittel 5,000
7. Brennmaterial 7,000

11. Kleidung und Wäsche . . . 2,800 "»

16. Verschiedenes 1,000

b) Kleinere Reparaturen . . 4,1

114

26,600
b) Betrieb der Staatskel-

lerei i n Zürich.
1. Weinverkehr.

Weinankäufe 4,000
3. Allgemeine Betriebsausgaben:

f) Hatoriallen, Werkseoge,
Fnhrlöhne elc. ... 8,500

. 7,500
IX. Augenklinik.

3. Bauten und Reparaturen.

b) Kleinere Reparaturen . . 1,250
4. Jahrlöhne 800

2,060
Xa. Badanstalt Mühlebach und

Poliklinik fttr pliysika-
lische Heilmethoden.

1. Murichtongen u. Anschaffoi^en 9,600
2. Betrieb des Etablissements 21,000 i«>

30,600
abzüglich Emnakme 26,600 500O

Xfl. Frauenklinik.
'

8. Bauten and Reparaturen.
tn

Übertrag 4,500 51,750

Digitized by Google



i

170
Fv.

Übertrag 4,600

5. Lebensmittel 12,000

6. Brennmaterialien 2,100

11. MobiUar 1,100

12. Ärztliche Hetiurlnisse . . . 1,500

14. Verschiedenes 2,200

abzüglich Mehreinnahme zirka

XIV. Irrenheilanstalt Burghölzli.

2. Bureanslagen etc. . . .

3. a) Bauten und Reparaturen

4. Jahrlöhne etc. . .

5. Lebensmittel . . .

8. Wassenrersorgung .

la Kladang und W&sehe
11. Mobiliar und Betten

12. Verschiedenes . .

abzüglich Mehreiumhme zirka

XV. Pflegeanstalt üheinau.
ö. Lebensmittel

Hrf^nnmaterial

9. Kleider und W6sehe . . .

äbz&gUdi Mehrekmakme zirka

Übertrag

23,400

abzO^iek Mekmimahme Uber . 23,400

Xm. Kantonsspital Winterthur.
3. Bauten und Reparaturen:

a) Größere Reparaturen

:

1. Hauptreparatur im Abson-

derungshiiüs .... 3,600

2. Instand Stellung der Um-
fassungsmauer . 1,050

4. Jahrlöhne (Wart- und Dieost-

personal) 3,400

5. Lebensmittel 14,000

6. Brennmaterial 5,500

27,460

12,000

700

•2,900

17,000

23,000

500

1,600

49,600

15,000

26,000

9,700

6,000

40,700

24,m

Fr. Hr.

61,760
ist

1«

IM

1»

m

IM

ISl

15,450

m
18»

1S4

IM

atr

IM

Ü4,Ü0U

140

141

141

16,700

118,500
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Fr. Fr. 2fr.

UDertrag 118,000

jLVI, Pilegeanstali Wnlflingen,
ti^ viroiiBre ivepaiaiurtin

.

1 WipHprliPT*c!tplliincr Hpi*

'1 1
" Lr t fiRph pn H»-»l*-'ii('hf iinc 1 500 IM

4. iieitraef für Rekonstniktiou

950•7t/v
144

Avu* vvacKeriingsciie oiiivung.

1 700 IM

ß T iP})pnQmif.ip1 ^ HOO IM

7. Brennmaterial ..... 900 147

12. Mobiliar uad Betten . . . 700 14»

6,600

(AsUgHeh Mehreimiahnie über 6,600

XVIU. Kantonsapotheke.
4,000 IM

4,000

122,600

Samma der Nachtragskreditbegehren II. Serie:

A. Hauptreehnung 194,000

B. Sperialrechnangen .... 122,600

Netto II. Serie 016,500

Dazu 1. Serie:

Nachtragskredite samt Spozialkrediten (netto) . 296,200

und ein weiterer, vom Kantonsrate antennll.No*

rember 1907 bewilligter Spezialkredii betr.

die kantonale landwirtschaftliche Schale im
Strickhof

Total 619,200

Diese Mehrbelasiang des Budgets 1907 wnd aber roll-

stSndig aufgehoben durch Mehreinnahmen auf andern

Recbnangstitdn.

Nachtragskreditbegehren, die mdessen keinen Ein-
floß auf die Betriebsrechnang ausüben, sind noch erfor-

derlich liir:
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XX. D. Kantonaler LehrmiitelTerlag.
1. Brstelliuig nener Auflagen benehnngswcäse neuer

Lehrmittel.

Voranschlag Fr. 91,700. Naehtragskredit Fr. 12,000.^

Die Erstellung neuer Lehrmittel: Greometrie für die

Sekundarschale, Rechenbücher für die III. und IV., sowie

die Vm. Klasse führte diese Mehrausgaben herbei. Diesen

stehen Fr. 8374. 55 Mehrerlös für Lehrmittel und Fr. 9839.

05 J&p. InYentaryermehrung gegenüber.

8. Zinse fttr das Betriebskapital.

Voranseblag Fr. 2,600. Naehtragskredit Fr. 600.^
Wegen Erstellung neuer Lehnmttel Vergrößerung der

Konto-Korrentschuld bei der Staatskasse.

XXI. Brandassekuranzanstalt,
c) Vervraltungskosten.

6. Bureauauslagen.

Voranseblag Fr. 1,200. Kacbtragskredit Fr. 1,100.^

Im Laufe des Rechnungsjahres hatte sieb das Bedflrfnis

der Anschaffang einer zweiten Schreibmaschine dringend

geltend gemacht (Ausgabe Fr. 640). Femer gelangte eine

erst per 1908 vorgesehene Ausgabe für Papier zu neuen

Lagerbtichern, zufolge Lieferung des letztem ^^or Schluli des

Rechnungsjahres, zur Buchung pro 1907 mit Fr. 838. 95.

e) Unterhalt des Anstaltsgebäudes.

1. Entscbfidigung an die EreisscbAtaer.

Voranseblag Fr. 1,000. Naehtragskredit Fr. 860.^
Enne im Budget Torgesehene Dachreparatur gestaltete

sich in der Ausführung umfangreicher als angenommen worden

war. Ferner wurde durch den j^anz unerwartet eingetretenen

Tod des frühern (^ebäudeeigentümers eine umfassende Reno-

vation der von demselben seinerzeit zur mietweisen Benützung

Yorbehaltenen Mansarden%yohnung notwendig.

Zttricb, den 28. Februar 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Msident:
Kern.

Der Staatssehreiber:

Dr. A. Hub er.
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Aus den Verhandlungen des Regierungerates

om 9. Janiiar 1908.

fig erhaiten 8(Mtebeiträg€

:

Die Gemeiiide Zollikon an die Kosten der Kanali-
sation in der ZolHkerstraße (II. Klasse, Nr. 7) rom Klein-

dorf bis nim Loch Fr. 760;

die Gemeinde Mettmenstett en nn dfe Fr. 1497. 15

betragenden Kosten für Regulierung des Jonenbaches
bei Hübschem Fr. öOO.

Die Bau - und Niveaulinien der Stampfenbrunnenstraße

zwischen der Dorf- imd der projektierten Pestalozzistraße, und

(fie abge&nderte südwestüche Baulinie der Dorfstraße zwischen

der projrictierten Acker- und der Stamplenbronnenstraße» fer^

ner^Ban- und Niveauliiüen desGftßli awischen derBadener>

Hadder DorfStraße in Altstetten werden genehmigt.

Vom 16. Januar 1908.

Prof. Dr. Emil Boßhard wird auf sein Gesuch hin auf

15. April 1908 als Professor und V izedirektor am Techni-
kam in Winterthur entlassen.

Der Hrunnengenossenschaft Waid wird an die im ganzen

FY. 26,960.' 73 betrairenden Kosten der in den Jahren 1905

und 190e an ihrer Wasseryersorgungs- und Hydran-
tenanläge ansgefOhiten Ui&- und Erw^ternngsbaulen ein

Bdtrag ron Fr. 4316 aus der kantonalen Brandassekuranakasse

Ferner erhalten StaaLslxütrüge:

Die H e ! m a t f» m e i n d v n ( lerjenig^en in den Korrektions-

anstaiten detinierten Personen, für welche die Armenpflegen

das Kostgeld beaahlen müssen, für das Jahr 1907 Fr. 5095. 95;

die Anstalt Kappel Fr. 2244 und die Strafanstalt
IV. 2174 an die Kosten der Verpflegung administrativ Deti-

liierter pro 1907;

die Gemeinde Oberrieden unter Bedingung an die Fr.

7472. 25 betragenden Kosten für Erweiterung des öffentlichen

Ablegplatzes im „Riedt^' inklusire Baggerung der Zufahrt

Fr. 18Ö8;
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die Genossenschaft für die Sozialwerke der Hei Isar nie»'

in der Schweiz an das Eettungshaas in Zürich Fr. 1000

(einmaliger Beitrag);

erBcbiedene Gem^dea für ihre Lektangen In hesug anf

die B^Bammlnng und Verttlgong der Malkäfer Im Jahre

1907 zusammen Fr. 5347. 86.

Es werden vergeben:

Die Lieferung; der Steingutkanäle und Röhren für die

chemische Abteiluntr im KantODS 8ch ulne abau an die

Tonwai'eniabhk Embrach;

die Arbeiten fXkr den Umbau der Aborte IV und V in der

Anstalt Rheinau an Karl Frey d Cie. in Wintesrttmr, an

Vlnasenz Kramer In Zürich III und an den Anstaltantaurer, unter

Vorbehalt

Nadigenannte Offiziere werden tüd der Landwehr
II. Aufgebot in den Landsturm versetzt:

1862 Freund, £mil, von Winterthur, in Bremgarten, Major,

Bat. 122.

1862 Fluck, Jakob, von und in Zürich, Major, Bat. 124.

1866 Ernst, Theodor, von und in Zürich, Major, Bat. 124.

1860 Hanser, Heinrich, von RichterswU, In Altstetten, Haupt-

mann, Bat. 121, AdJ.
1860 Stößel, Heinrich, von und In Bftretswil, Hanptoiami,

Bat m/m.
1800 Hang, Adolf, von und in Zürich, Hauptmann, Bat 122/IL
1860 Hanensteln, Walter, von Dietikon, m Bem^ Hauptnuum,

8. Bat. ll/I.

1860 RappoUl, Nikiaus, von Rheinaa, m Zürichj Hauptmaaij,

Bat. 123/1.

1860 Forster, Hermann, von Thalwil, in äeebach, Hauptmanoy
Bat. 123/n.

1860 Meier, Rudolf, von und in Hegensdorf, Hauptmann,
Bat. 124/in. .

1861 Bmnner, Eduard, von und in Zürich, Hauptmano,
Bat 121/IV.

1862 Bftnninger, Jakob, von und in Zürich, Hauptmann,
Bat 122, Adj.

1862 Graf, Fridolin, von und In Zürich, Hauptmann, Bat 122/1.
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1862 Widmer, August, on Obenuswi], in Zürich, Hauptmann,

Bat. 122/n.

1862 Gugelm&on , Otto , vou und in Zürich , Hauptinunn,

Bat. 122/III.

1862 Hartmann, Karl, von Aarau, in Stein a. Rh., Hauptmann,
S. Bat. 11/n.

1862 Dietrich, Arnold, von und in Zürich, Hauptmann,

Bat 124, Adj.

1862 Bachmann, Anton, von und in Zürich, Hauptmann,

Bat. 124/1.

1862 DändlOcer, Gnatav, Ton und in Tfaalwil, Hauptmann,
Bat. 124/n.

1863 Funk, Adolf, von Ottenbach, in Weiach, Hauptmann,
Bat. 122/IV

1863 Hottinger, Walter, von und in Herrliberg. Hauptmann,
S. Bat. 11/1.

I86ä Bödmet, Hans, von und in Zürich, Hauptmann, 8.,

Bat. XIJIL

1863 dchießer, Gabriel, von Glarua, In Stftfa, Hauptmann,

Bat. 123/ia
1863 Kündig, Jakob, ron Zell, in ZoUikon, Hauptmann,

Bat t23/IY.

Vom 23. Januai- 1908.

Es werden gewählt:

Als Verwalter des Kantonsspitals Zürich Albert

6jr*Hftmig, Ton. Uster, in Zürich IV.

Von der Wahl des Prof. Dr. Alfred Kleiner, von Mar
sehwanden, zum Rektor der Hochschule für die Amtsdauer

1908/1910, sowie von der Wahl des Hermann Köchlin, von

Zürich, zurzeit Pfarrhelfer in Örlikon. zum Pfarrer der

Kirchgemeinde Zumikon, wird Vormerk genommen.

Ludwig Streu Ii, Lehrer in Zürich IV, und Fräul. Seiine

8chuUheß, Lehrerin in Zürich I, werden auf ihr Gesuch hin

OD ihren Lehrstellen und aus dem zürcherischen Schuldienste

nf Schluß des Schuljahres 1907/1908 entlassen, je unter An-
setsm^ eines jährlichen Ruhegehaltes.

Es werden Staatsbeiträge aus der kantonalen Brandasse^

kuranzkasse bewilligt:
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Der WasserrersoTguxigsgeiioflseiischalt Brüttisellen a»

die im ganaen Fr. 5887. 45 betragenden Kosten ihrer in den

Jahren 1908 und 1907 ausgeführten Ermiteniog ihrer Hy-
drantenanlage Fr. 2000;

den Zivilgemeinden Oberwil (politische Gemeinde Dä-

gerlen) und Kiderwil (politische Gemeinde Adiikon) an die

im ganzen Fr. 65,690. 87 betragenden Kosten ihrer in den

Jahren 1906 und 1907 gemeinsam erstellten Hydranten-
anläge Fr. 13,050.

Ferner erhalten Staatabeiträge

:

Die Gremeinde Bauma an die ihr in den Jahren 1905

nnd 1906 erwachsenen Kosten des Unterhaltes der Straßen
ni. Klasse und der öffentlichen Fußwege im Betrage von

zusammen Fr. 7267. H, Fr. 1450, femer an die F^. 7581. 35

betragenden Kosten für die Korrekßon der Straße HI. Klasse
gegen die sogenannte „Hundsidllen'' FT. 2190;

die politische Gemeinde Oberwinterthur an die Fr.

3609 betragenden Kosten für die Korrektion der Straße U.

Klasse Oberwinterthur Nr. 11, Oberriketwil gegen Walten-

stein, hr. 1700;

die Gemeinde Wald an die Fr. 3790. 70 betragenden Ko-

sten des Unterhaltes der Straßen III. K 1 asse und der ÖfiEent-

üehen Fußwege im Jahre 1906 Fr. 750;

die Gemeinde Wetzikon an die im Jahre 1906 gehabten

Angaben für den Unt^halt der Straßen III. Klasse und
der öffentliehen Fußwege im Betrage von Fr. 4108. 61 Fr. SSO.

Der Gemehide Bauma wird an die im ganien Fr. 17,202. 67

betragenden Kosten ihrer Friedhoferweiterung nebet

Leichenhaus unter Vorbehalt ein Staatsbätrag von Fr. 8200
in Aussicht gestellt.

Es werden genehmigt:

Die IJau- und Niveaulinien der nruen Augstraße,

der Hreitestraße und des Fußweges von der neuen zur alten

Augstraße in Wallisellen;
der Quartierplan Nr. 84 Uber das Gebiet zwisdien der

Stampfenbnmnenstraße, der Pestalomistraße, der WeiherstraAe
und dem Dorfbaeh üi Altstetten.
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Beschluß des Regierungsrates

betreffend

Tornahiue der Kriieueraogswuhlen der Mitglieder des

KuitOBsrates fAr die Amtedaaer 1908 bis 1911,

(Vom 5. Mint 190a)

Der Regierangsrat,
in Volkleliung der einschlägigen Verfassungs- und Gesetses-

liestimmimgen, sowie nach Mai^abe des Kantonsratsbeschlusses

rom 24. März 1902 betreffend Feststellung der Zahl der von

iltü Wahlkreisen zu wählenden Mitglieder des Kantiuisiates

()ff. Gep s.Linmlg. Bd. XXVI, S. 369) und nach Einsicht eines

Anirages der Direktion des Innern,

beschließt:

I. Der erste Wahlgang fttrdie Erneuerungswahlen
der Hitglieder des Kantonsrates wird auf Sonntag

den 26. AprH 1908, ein allfällig nötig werdender zweiter und
letiter Wahlgang auf Sonntag den 17. Mai 1908 angesetast.

n. Die Kreisvorsteherschaften werden angewiesen, y:eniäß

den einsch!;5gim n Bestimmungen der Art. 16—18 der kantonalen

Verfassung, der Wahlgesetze vorn 7. November 1869, 28. April

1878 und 29. Jimi 1890, der Verordnung des Regierungsrates

Tom 22. Dezember 1888 (Iber das Verfahren bei Wahlen und
ibsümmungen durch die Urne, sowie des Beschlusses des

ftegieningsrates Tom 24. Februar 1908 b^reffend die Ab*

inderung ron % 4 dieser Verordnung, rechtaatig die erforder-
*

ficfaen Anordnungen zu den Wahlyerhandlungen zu treffen.

in. Die Wahl Protokolle der politischen Gemeinden sind

nebst den Stimmzetteln im Sinne des Kreissohreibcns der

Direktion des Innern vom 7. November 1890, die Stimmzettel

gehörig verpackt und versiegelt, von den Wahlbureaux

sofort nach beendigtem Wahlakte den Kreisvorsteherschaften

azustellen, welchen obliegt, die von ihnen festgestellten Wahl-

protokoUe und diejenigen der Gemeinden unveraüglich an das

Bureau des Kantonsrates üi 2^ürich zu übermitteha. —
Die Stimmzettel rerbleiben bei den Ereisrorsteherscbaften«

IM. AmtsbUtt IMi. id.Mft». 10
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IV. Die Anfertigung der Stirwmzettpl f^rfolgt auf Anord-

ntmg der Kr eis Vorsteher Schäften, durch welche auch

die Veröffentlichung der Wahlergebnisse nach Anleitung des

§ 13 der Verordnung vom 22. Dezember 1888 zu geschehen hat.

Y. Nichtbeachtung der unter Ziffern II bis IV getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnungsbuße beetraft

VI, Dieser Beschluß ist durch das Amtsblatt bekannt

zu geben und sämtliehen Kreisrorstelierschaften, sowie den

Gemeinderftten fQr sich und zuhanden der Wahlbureaax in

besondem Abdracken zur Nachachtung mitzuteilen.

Zürich, den 5. März 1908.

Im Nanaen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.
Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.

Beschluß des Regierungsrates

botreffend

Tornahme der Erneaernngswalileii der Mitglieder des

Reglemiigsrates lUr die Amtsdaner 19^ bis 1911.

(Vom 5. März li>08.)

Der Regierungsrat,

in Volhd^ung der Art. 11 nnd 37 der kantonalen Verfassong

und der 6 und 10 des Gesetzes Tom 7. November 1869.

betreffend die \\ ahlen und die Entlassung der Beamten und
öffentlichen Angestellten,

nach Einsicht eines Antrages der Direktion des Innern,

beschließt:

L Der erste Wahlgang für die Erneuerungswahlen
der Mitglieder des Regierungsrates findet Sonntag
den 26. April 1908 statt.

Ein allfUHg nötig werdender zweiter und letzter -Wahl-
gang wird anf Sonntag den 17. Mai 1908 angesetzt.

II. Diese Walil ist durch die gesamte Wählerschaft des
Kantons in einem Wahlicreise vorzunehmen.
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HL Die Gemeindaräte werden angewiesen, gemäß den

eutfehligigen Bestimmiuigen der Art. 16—18 der kantonalen

Yetlmmgy der Wahlgesetze vom 7. November 1869, 28. April

1878 und 29. Jnni 1890, der Verordnung des RegienuigsrateB

rem 22. Dezember 1888 Ober das Verfahren bei Wahlen und
Abstimmungen durch die Urne, sowie des Hesehlusses des

Rft?ieninqrsrati*s vom 24. Februar 1908 betreffend die Abände-

rung von ^ 4 dieser Verordnung, rechtzeitig die t'rforderlichen

Anordnungen zu den Wahlverhandlungen zu tretfen.

IV. Die Wahlprotokoile der politischen Genieinden sind

nebst den Stinmizetteln im Sinne des Kreisschreibens der

Direktion des Innern vom 7. November 1890, die Stimm-
tettel gehörig verpackt und versiegelt, von den
Wahlbureaox sofort nach der Abstimmung an das Bureau

in KantORsratot in Ziirioh zu senden und zwar so, daß die

Protokolle nfehl zu den Stunmzettehi gelegt, sondern einzeln

gesandt werden.

V. Die Wuhlbureaux werden femer an;^» \\'ipsen. durch

Vermittlung des nächst^i^plt'genen 'r<'l('Lira]}li(Miliinv;ius iiber die

jEfgebnisse dieser Wahlen sofort nach beendigter Zusammen-
stellung, jedenfalls aber bis 5 Uhr abends» telegraphische
Berichte an die Direktion des Innern in Zürich
ehttusenden, zu welchem fiehufe letztere den Wahlbnreaux
vorder Wald ein besonderes Formular übermitteln wird.

Die Kosten dieser telegrapbischen Meldung werden vom Staate

getragen.

VI. Nichtbeachtung der unter Ziffern IV und V getrof-

fenen Anordnungen wird mit Ordnungßbuße bestraft.

VII. Die Staatskanzlei wird beauftragt, die nötige Anzahl

von Stimmzetteln druck«'n zu bissen und dieselben den Ge-

meinderäten zur Verteilung unter die stimmberechtigten zu-

zustellen.

Vni. Dieser Beschluß ist durch das Amtsblatt zu ver^

öffentlichen und sämtlichen Oemeinderäten Ittr sieh und zu-

handen der Wahlbnreaux in besonderen Abdrücken snr Nach-
achtung mitzuteilen.

Züridi, den 5. Mftrz 1908.

Im Namen des Kegierungsrates,

Der Präsident: Der Staatsschreiber:

Kern. Dr. A. Huber.
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Beschluß des Regierungsrates

betroffend

Yomahme der £ni6iieninggwaU«ii der Mitglieder der

Kirchensyuode für die Amtsdaaer 1908 bis 1911.

(Vom 5. IiäiK 1906.)

Der ftegierangsrat,

in Vollziehung der §§ 32 bis 35 des Kirchengesetzes vom
26. Oktober 1902, sowie uacli Maßgabe des Kantonsrats-

beschlusses vom 20. x\lai 1902 betreffend Feststellung der Zahl

der von den Wahlkreisen zu wählenden Mitglieder der Kirchen-

Synode (Offizielle Geseizes-SamiDlttiig, Band XXVI, Seite 378)

und nach Einsicht eines Antrages der Direktion des Innern,

beschließt:

I, Der erste Wahlgang für die Erneuerangswählen
der Mitglieder der Kirchensynode wird anl Sonntag
den 17. Mai 1906, an alllftUig nötig werdender swdter and
letzter Wahlgang auf Sonntag den 14. iuai 1908 angesetat.

II. Die Vorsteherschaften der Kantonsratswahlkreise

werden angewiesen, gemäß den einschlägigen Bestimmungen

der Art. 16—18 der kantonalen Verfassung, der Wahlgesetze

vom 7. November 1869, 28. April 1878 und 29. Juni 1890,

der Verordnung des Regierangsrates vom 22. Dezember 1888

über das Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen durch die

Urne, soide des Beschlusses des Regierungsrates vom
2i. Februar 1908 betreffend die Abänderang Ton § 4 dieser

Verordnung, rechtzeitig die erforderlichen Anordnongen su den

Wahlrerhandlungen zu treffen.

In den öffentlichen Einladungen hiezu ist den Wählern
die Bestimmung des § 33 des Kirchengesetzes vom 26. Ok-
tober 1902 zur Kenntnis zu bringen, wonach bei den Wahlen
der Mitglieder der Synode stimmberechtigt sind alle im Wahl-
kreise niedeigelassenen, der Landeskirche angehörenden Aktir-
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btti]ger refanniertar KoüSaaaSßOy lenier wtt&ar aind alle

Stimmberechtigten, auch wcnm sie außerhalb des Wahlkretflee

wohnen.

Hr. Die WaiilprotokoUe der politischen Geineinden sind

nebst den StimmzeUeln ini Sinne des Kreisschreibens der

Direktion des Innern vom 7. November 1890, die Stimm-
zettel gehörig verpacki und Fersiegelt, von den

Wahlbmreanx sofort nach beendigtem Wahlakte den
Kraiivorttehertcbdieii ssozustellen, welchen obliegt, die von

ihnen festgestellten WablprotokoUe und diejtuigen der Ge-

mdnden unverzüglich an den Präsidenten der Kirchen-
sjDode in Z II rieh zu übermitteln.

IV. Die Anfertigung der Stimmzettel erfolgt auf Anord-

DQDg der Kreis vor steh er Schäften, durch welche auch

die Veröffentlichung der Wahlergebnisse zu geschehen hat. In

da Bekanntmacl\ungen ist darauf hinzuweisen, daß allf&llige

fiekorse gegen die Gültigkeit von Wahlen in die Kirchensynode

imert der gesetzUehen Frist von vier Tagen dem Präsidenten

der Kirchensynode zuhiinden derselben einziireich er) seien.

V. Nichtbeachtung der in Ziffern Ii bis IV getroffenen

inordnongen wird mit Ordnungsbuße bestraft.

VI. Dieser Beschluß ist durch das Amtsblatt bekannt zu

^eUen und sämtlichen Kreisvorsteherschaften. den Gemeinde-

räten für sich and zuhanden der Wahllairt aux, sowie dem
Bureau der Kirchensynode in besonderen Abdrücken zur Nach-

tehtung mitzuteilen.

Zürich, den 5. März 1906.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident

:

Kern.

Der Hlautsschreiber

:

Dr. A. Hub er.
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Beschluß des Regierungsrates

betreffend

Tornahme der Erneaeriingswahleii der Mitglieder der

üexirkftkirehenpflegen fllr die Amtsdaner 1908 bl8 1911.

(Vom 6. Min 1908.)

Der RegierongBrat,
in Vollziehung des § 28 des Kirchengesetzes vom *26. Oktober

1902, wonach die Bezirkskirchenptiegen gleichzeiti£j mit der

Synode niif eine Anitsdnuer von drei Jahren von den der

Landeskirche aDgekÖrenden Stimmberechtigten der Be/irke zu

wählen sind, sowie nach £^sicht ones Antrages der Direktion

des Innern,

bescliliei&t:

I. Der erste Wahlgang für die Erneuerongs wählen
der "Mitglieder der Rezi rks k i i c he iipf legen (in den

Be/irivi'u Zürich und WiiiUTtlmr je sieben, in den übrigen Be-

zirken je fünf Mitiiiieder) wird auf Sonntag den 17. Mai

1908, ein allfäliig nötig werdender zweiter und letzter Wahl-

gang anf Sonntag den 14. Juni 190B angesetzt.

Ii. Die Gememderäte werden angewiesen, gem&ß- den ein-

schlägigen Bestimmungen der Art. 16—18 der kantonalen Ver-

fassung, der Wahlgesetze vom 7. November 1869, 28. April

1878 und 29. Juni 1890, der Verordnung des Regierungsrates

vom 22. Dezember 1Ö88 über das Verfahren bei Wahlen und

Ahstinunungen durch die Urne, sou ic ilcs Beschlusses de4?

Kegierungsrutes vom 24. Februar 1908 betreffend die Ab-

ändernnj^ von 4 dieser Verordnung, rechtzeitig die erforder-

lichen Anordnungen zu den WahlVerhandlungen zu treffen.

In d^ öffentlichen Wableinladungen ist den Wäiüem die

Bestimmung des % 28, Absatz 2 des Kirchengesetzes vom
26. Oktober 1902 zur Kenntnis zu bringen, wonach bei den

Wahlen der Bezirkskirehenpflegen nur (Ve der Landeskirche

angehörenden, im betreffenden Beurke niedei-gclassenen Aktiv-

bürger stimmberechtigt sind.

III. Di»' \\'ahlj)rutükulle dei* politischen (Jemeintlen sind

sofort nach beendigter Wahlverhandlung im sinne des Jürda-
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sdireibeiis der Direktion des Imiem yom 7. Norember 1890

nebst den Stimmzetteln, letalere gehörig verpackt und ver-

siegelt, durch die nächste Post an die Direktion des Innern in

Zürich zu senden, und zwar so. dal.» die Protokolle nicht zu

den StiniiTizetteln t^elegt, sondern einzeln verpackt werden.

Das Paket ist init der Aufschrift : ..Stiuimzettel für die Be-

zirkskircbenpflegerwaiil'^ /u versehen.

IV. Von einor vorläufigen Zueaminenstellung der Wahl-

ergebnisse am Wahltage selbst wird Umgang genommen.

V. Nichtbeaehiong der anter ZüSem II und III getroffenen

incndnungen wird mit Ordnongsboße bestraft.

VI. Die Staatskanzlei wirfl beauftragt, die nötige Anzahl

von Stimmzetteln drucken zu lassen und dieselben tlen (ie-

meioderäten zur Verteilung unter die Stimmberechtigten zuzu-

stellen.

Vn. Dieser Beschluß ist durch das Amtsblatt zu ver-

öS«itIichen nnd sämtlichen Gemeinderäten für sich xaid wa-

kaksa der Wahlbmreanx in besondem Abdrücken zor Kach-

aehtang mitzatdlen.

Zürich, den 5. März 1908.

Im Mamen des Regieruugsrates,

Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hu her.

Bekanntmachung.
8oi('i]i genügende Anmeldungen hierfür eingehen, soll

auch dieses Jahr die staatliche Vermittlung des An-
kaufes von jungen Zuchtstieren der Fleck viehrasse
durchgeführt werden. Die Ankaufskommission wird es sich

angelegen sein lassen, nur Zuehtstiere ron nachgewiesen guter

Abstammung und für deren Tauglichkeit garantiert wird, au

erwerben.

Zürcherische Gemeinden^ Fleckviehzucht-Genossenschaften

und Viehbesitzerkorporationen, die beabsichtigen, womöglich

oinen Zuchtstier I. i^ualiuti zu erwerben, werden nun einge-

laden, ihre deilnitiven und verbindlichen Anmeldungen bis
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längstens den 80. April 1908 der unteraeichneten AmtB-

stelle sehriftlich Zuzureichen.

Zürich, den 5. Mftrz 1908.

Für die Volkswirtschoftsdirektion,

Der Sekretär:

J. C. Eschmann.

Antrag des Rcgierungsi&tes

Tom 5. U&n 1908.

Beschluß des Kantonsrates

betreffend

Oew&hmnir «tnw Kredites toh Fr. 8S00

für Einbau eines Kaunies im Zeughans G fflr Unterbrin^ong

des Gefangenentiiinsportwageus.

Der Kantonsrat,
nach Einsicht eines Berichtes und Antrages des Regierungsrates,

beschließt:

T. Fttr den Einbau eines Raumes zur UiiUrbrin^ung des

Gefaiigenentranspüi'twageiis der Kantoospolizei im Zeughaus

wird ein Kredit von Fr. 3500 bewilligt.

II. Mitteilung an den R^erungsrat.

Seit mwr Reihe von .Jahren war der GefangenentranSport-

wagen der Kantonspoliaei bei Fuhrhalter Scharter in Zürich lU
plasiert. Letzterer kündigte den betreffenden Vertrag und die

Kantonspolizd sah sich daher genötigt, sich nach einem andern
Unterbringungsorte umzusehen. Da in der Nfthe der Polizei-

kaseme ein geeigneter Platz nicht gefunden werden konnte,
wandte sich die Knnton8{K)ll?ei durch das Mittel der Justiz-

unii PülizeRiuükiiuii an die Militärdirektion mit dem Gesuche,
ihr auf dem Gebiete der Militäranstalten die Erstelluns: einer

Remise für diesen Zweck zu bewilligen. Die Militärdirektion

konnte tlem Gesuche nicht entsprechen, da die Mi litHranstalten

dem Bunde vermietet und eine Bewilligung für die li^stelliiqg
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einer nicht militärischen Zwecken dienenden Baute auf dem
Kasemenplatz nicht erhältlifh war. Daeregen ergab sich. dfil.>

durch Einbau eines besoudern Kaunies üi das Zeughaus G der

benötifrte Platz abg-etrcten werden könute. Der für die Pla-

zierung des Wagens nötige Raum müßte von den übrigen

Räumen des Zeughauses abgegrenzt werden und einen besondem
Eingang erhalten. Der Symmetrie halber wäre sodann auf

dem ösiüchen filugel des Zeughauses dn gleiches Portal ssu er-

stellen, das aber nieht nutzlos wäre, sondern im Gegenteil bei

einer allfSlligen Mobilisierung wertvolle Dienste leisten würde.

Die Kosten der Einbaute im Zeughaus G werden 7on der

fiaudirektion auf Fr. 2010 veranschlagt. Hinzu kommen die *

Kosten des zweiten Portals, sowie der iinlöcm und innern

Pflasterung im Osttlügel des Zeughausi-s im Kostenbetrage von

Fr. 1500, so daß sich die (xesamtkosteii auf rund Fr. ööOO be-

laufen werden.

Angesichts der IJntnüglichkeit, in der Nähe (i«'r Polizei-

feaserne einen {geeigneten Kaum zu linden und mit Rücksicht

ad die verhältnismäßig geringen Baukosten ist die vorgeschla-

gene Lösung wohl die beste; der Antrag wird daher zur Ge-

Dehmiguzig empfohlen.

Zürich, den 5. Miln 1908.

Im Kamen des RegierungsrateSi

Per Pr&sident : Der Staatsscbräber

:

Kern. Dr. A. Huber.

Beschluß des Regierungsrates

betreffend

Abänderung des fieglementeM fHr das Technikum in

Wlnterthur vom 2. Aogust IliOO (XXYI, 131).

(Vom 5. März 1U08.)

Der Regierungsrat,
nach Einsichtnahme emes Antrages der firziehungsdirek-

tion und des filrziebungsrates,

beschließt:
L Dos Reglement fttr das Technikum m Winterthur er-

hlH in I 7 fol^de Abttnderung:
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^ 7. IHe ersten Tage jedes Semesterknrses sind fOr die

Aufiiahint'jtriifiiiig; bestimmt. In der letzten Woche des Seme-

sters werden die FiihicrkeitspnifuDgen abo^ehaUen. Während
der Fiilii- keitsprüfuiigeii des Wintersemesters werden die von

den Schülern in den letzten zwei Semestern aDgefertigten Ar-

beitcn öffentlich ausgestellt.

n. Diese Ändenug tritt auf Beginn des Sommersemesters

1908 in Kraft. Sie ist im Amtsblatte, sowie im Amtlichen

Schtilblatte bekannt zu geben.

Zürich, den 5. März 1908. Vor dem Regierungsrate,

Der Staatsschreiber
:

.

Dr. A. Huber.

Beschluß des Regierungsrates

betrelieud

die Taxordnang fllr daa SKogltngsheini der Fraaenklintk

Zfirleh.

(Vom r>. März 1908.)

Der Regierungsrat,
nadi Einsicht eines Antrages der Direktion des Gesond-

heitswesens,

beschließt:

FOr Verpflegung von erkrankten Neugeborenen in dem
der Frauenklinik Zürich angegliederten Säuglingsheim im
Rosenberg sollen bis auf weiteres nachstehende Ansätze für

ßestimmnnp: des Kostgeldes Anwendung finden:

Für Unbemittelte und Arme, d. h. bei einem Vermögen
bis auf Fr. 1000 oder einem Einkommen bis auf Fr. 1000

:

KantonsbUrger täglich 50 Rp.

NichtkantonsbUrger täglich 80 „

Bei größeren Vermögen oder Bänkommen:
Kantonsbürger täglich . . . 60 Rp. bis Fr. 6

Nichtkantonsbürger t}ii?lich . . 90 ^ ^ „ 7

Zürich, den 5. März 1908. Vor dem Regierimgsrate,

Der Stantsschreiben

Dr. A. üuber.
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Völlige de» Regierunggrate«

om 10. Män 1906.

Verordnung

zum

OeMtie betreffend das Kantonspolizelkorps.

(Vom 10. Mftn 1906.)

Der Regierungsrat,
in Ausftthnmg Yon % 17 des Gesetzes betreffead das Kantons-

po]]s^korps vom 27. Juni 1897,

nüt GenehDiigung des Kantonsrates,

erordnet:

L Aulgabe und Organisation.

§ 1. Das Polizeikorps hat die Aufgabe, die Behörden in

Handhabung der Gesetze und Veroiilnuii^en iiiul iler Aufrecht-

haltung der dfientüchen Ruhe und der Sicherheit von Personen

und Eigentum zu unterstützen, Verbrechen, Vergehen und Ge-

setzesübertretungen zu verhüten beziehungsweise zu verzagen,

auf die Urheber derselben zu fahnden, sie !n den vorgeschrie-

benen Fällen zu verhaften uml der zuständigen Auuüötelle zu

überliefern.

§ 2. Jeder Bezirk zerfällt in Polizeikreise (Stationen),

deren Zahl und Umfang der Reglern nfj^grat bestimmt.

§ 3. Das Polizeikorps wird militärisch organisiert und

besteht aus:

1 Hauptmann, 1 Furier,

1 Oberleutnant, 10—16 Wachtmeistern,

2 Leutnants. 15—20 Korporalen,

i Feldvveibel, 130—139 Soldaten.

§ 4. Die Mannschaft wird teils in den Polizeikreisen

stationiert, teils in der Stadt Zürich kaserniert (§ 4, Absatz 2,

des Gesetzes).
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Die Polizeidirektion kann dei- letztern Mannschaft, mit

Aasnahme der Rekruten und dfr zum Wiederholungskurs ein-

berolenen Unterofflsdere und Soldaten^ die Bewilligung erteilen,

außerhalb der Kaserne Verpflegung und Unterkunft m nehmen.

Der MaDDSchaft jedes Bezirkes sivnt ein Unteroflizier als

Chef vor, weicher in der Kegel im Bezirksiiauptort seinen

Bits haben soll.

§ 5. In der Regel findet alle sechs .Jahre eine Versetzung

der stationierten Soldaten und der Bezirkschf^ffi pfatt, und zwar

jeweilen auf 1. April. Der Polizeidirektion bleibt es unbe>

nommen, auch in der Zwischenzeit Versetzungen je nach Be*

ddrfnis und Zweckmäßigkeit rorzunehmen.

II. Aufnahme.

§ 6. Zur Aufnahme in das Korps ist erforderlieh:

1. Der Besitz des Aktlybtirgerre<^te8 und eines guten Leu-

mundes

;

2. die Militürtaugiichkeit;

3. ein Alter von nicht über 80 Jahren;

4. die nötige Befähigung, worüber der Bewerber sich durch

eine schriftliche und niündliche Prüfung auszuweisen bat.

Bei Bewerbern, die bereits im Polizeidienst gestanden,

kann von der in Ziffer 3 aufgestellten Anforderung Umgang
genommen werden.

§ 7. Die Anmeldungen sind sciirittlich unter Beilage der

nötigen Zeugmsse dem Kommando des Polizeikotps einzu-

reichen.

§ 8. Die Aufnahme erfolgt zunächst probeweise auf die

Dauer eines Jahres, währenddessen der Rekrut einen Instruk-

tionsdienst, den die Polizeidirektion durch besondere Vorschrift

ordnet, durchzumachen hat Ba offenbarer Untauglichkeit kann

der Rekrut während dieses Jahres unter Beobachtung einer

einmonatigen Knudigungsfrist enilasben werden.

§ 9. Nach Ablauf dieser Probezeit wird der Rekrut ge-

prüft und je nach dem Ergebnis dieser Prüfung auf Antrag
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des ffauptmaiiiis von der Polizetdifektion definitiv m das Korps

aiifgenoinuit'ii oder abtrevviesen.

§ 10. Bewerbern, welche» frühcM- schon dem Korps aoge*

hdrt haben, kann nicht nur die Probezeit und die PrUlung er-

lassen^ sondern auch die frühere Dienstaeit in Anrechnung

gebracht nnd ein allfflüig früher bekleideter Grad wieder ver-

liehen werden.

§ 11. Unteroffisnere, Soldaten und Rekruten liaben bei

3irem Antritt dne Reaikaution von 150 Franken zu leisten^

welche zur Deckung für allfftllige dem Dienstverhältnisse ent-

sprnngene Verbindlichkeiten (^Schadenersatz, Bußen u. s. f.)

dient.

§ 12. Die Rekruten haben vor dem Hauptmann, die

übrifen Eorpsangehörigen vor der Polizeldirektion beim Dienst-

aotritt folgendes HandgelUbde zu leisten:

-Ihr gelobet, der Re^^iermig des Kantons Zürich Treue

ufid Gehorsam zu leisten, den Befehlen Eures Chefs and der

abrigen Votgesetzten gewissenhaft und mit Eifer nachzu-

kommen, in Euren Angaben vor Behörden Buch an die strengste

Wahrheit zu halten, Verschwiegenheit über alles zu beobachten,

was geheim zu halten Kuch Eure Dienstpflichten gebieten, die

(Thfrtreter der (it st tze und Verordnungen ohne Ansehen der

Person zu verzeigen, überhaupt Euere Verpüichtungen getreu

n erfüllen.''

§ 13. Die Emeuerungswahl aller definitiv aufgenommenen

Koi-jisangehörigen findet jeweilen unmittelbar nach der Ge-

samterneuerung der kantonalen Verwaltungsbehörden statt,

III. Kleidung, Ausrüstung und Bewaffnung.

§ 14. Die Offiziere haben sich ihr Dienstkleid nach Or-

«lonnanz selbst zu beschaffen. Sie erhalten vorn Staat an die

hosten der erstmaligen Anschaffung einen Beitrag von 300

tranken nnd überdies nach je drei Dienstjahren einen Beitrag

von 160 Franken an die Kosten der Erneuerung ihrer Beklei-

dung (§ 8, Absatz 3^ Schlnßsatz, des Gesetzes).
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§ 15. Die Unteroffiaere, Soldaten und Rekraten erhalten

auf Staatskosten (§ 8, AbsataS, des Gesetses):

a) An Dienstkleidung:

£s erhalten aal&erdem:

IKe Rekniten bei ihrem Eintritt einen asweiten Uni-

lormrock für die Rekmtensdt, die Waehtchefe in der

Kaserne und deren ordentliche Stellvertreter, sowie

der Gefaiigenwarf und die übrigen Postenchefs je eine

Bluse nach Bedürlnis.

b) An Aasrttstang:

1 Rapporttasche;

1 Brieftasche;

Dienst regleraeiii, nebst Dienstbüchern und Rapportfonau-

laren

;

1 Schließzeug.

c) An BewaffinoDg:

1 S&bel mit Zubehörde;

l Revolver mit Tasche, Munition und Putzzeug.

An jede Station wird überdies ein zweites Sehliettzeug

abgegeben.

Die Poli2ddirektion wird dafür sorgen, daß jedem Polizei-

Soldaten anch die Ton ihm m handhabenden Bestimmungen
der Gesetze und Verordnungen zugestellt werden.

§ 16. Nach VerlluU der Tragzeit fallen die Kleidungs-^

stücke dem Afann als Eigentum ku.

Sofern einzelne Bekleidungsstücke noch für eine weitere

Tragzeit brauchbar sind, kann an deren Statt eine entspre-

chende Barleistung verabtoli^t werden, nach Maßgabe der Ei"^

8t#Uuugskosteu im vorangegangenen Jahr.

1 Uniformrock,

2 Paar Fuchbosen,

1 Kaputt,

1 Kftppi,

1 Mfitze,

1 Paar Unterhosen.

1 „ Handschuhe.

Tragzeit Vj^ Jahre;

„ 1 Jahr;

„ 3 Jahre;

nach Bedürfnis;

Tragzeit 1 Jahr;

» V2 » ;
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Werden einzelno Rftrku-n vor Ablauf der Travel t schad-

haft, so sind sie, sofern die Beschädiguiig durch Verschulden

des Mannes erfolgte, auf dessen Kosten, andernfalls auf Kosten

des Staates sm ergänzen.

§ 17. Eintretende Rekruten ül)ernehinen allfälli^ \ orhan-

dene DieDsÜdeider früiierer Korpsangehönger iur den Rest

der hierfür roigesehenen Tragzeit.

IV. Besoldnogao, Beiohnuanen, Entsohädigiiiigen und Varpfiagung.

§ 18. Die Besoldung wird nach dem Grade, dem Dienst-

alter und den Dienstleistungen beinessen.

Die Besoldung der Offiziere wird vom Regierungsrate in

der Verordnung betreffend die Amtsstellung und Besoldung

der Beamten nnd Angestellten der kantonalen Verwaltung

iolgesetet.

Der Tagessold der Mannschaft beträgt im ersten Dienst-

jahre Fr. 4, in den folgenden vier Dienstjahren je 25 Rp., in

w eiifren fünf Dienstjahren je 20 iip. und von da an jährlich

10 Rp. mehr bis anf einen Maximaltagessold von Fr. 6. 50.

Bs erhalten Zulagen:

Der Korporal Fr. — . 50,

„ Wachtmeister „ 1.—

,

y^
Furier ^ 1. 50,

^ Feldweibel „ 2.—

,

IKe in Zttrich ond Winterthar stationierten Unterofflsiere

und Soldaten, welche hauptsftchlich ii\r den Fahndungsdienst

bestimmt sind, sowie die Wacht- und Postenchefs und die auf

Bareaux Kommandierten beziehen bei zureichenden Leistungen

eine tägliche Zulage von 50 Rappen bis 1 Franken.

Diese Zulage kann auch den Bezirkschefs, den einem

ftatthalteramt oder ^er Bezirksanwaltschaft zugeteilten Korps-

angehörigen und den in einem Polizei kreis mit städtischen

Verhältnissen btationierlen \ erabfolgt werden.

§ 19. Für das Anfgrdfen und den Transport von Bettlern,

Vaganten etc., welche auf Rechnung ihrer Gemeinden nach

Hause zu liefem sind, dürfen die im Gesetze betreffend das

Armenwesen festgesetzten Taxen berechnet werden.
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Für andere Transporte, die eine Entfemong aus dem

StatioQskreise erheischen, erhält der Mann ohne Unterschied

des Grades folgende Entschädigungen:

1. limine Transportgebühr (für die Hinreise) \m einer Eni-

fmnmg von 3—5 fiisenbabnkilometem Fr. 1, bei Entr

femung von 5—30 Eisenbahnkilometem Fr. 1. 50.

einer Entfernung von über 30 Kilometern 5 Rappen pro

Eisenbahnkilometer und 10 Raj p ii pro Kilometer zu Fuii

zurückgelegter Toaren, im Miniuuun Fr. 2.

2. £ine Entschädigung von Fr. 4 für ailfälliges Übernachten.

§ 20. Außerordentliehe Ausli^n der Mannschaft im

1' aliiidungs- imd Transportdienst werden uach billigem Er-

messen bovsonders vergütet.

§ 21. Die Listen Uber die Besoldungen, die Transport-

gebtkhren (§ 19» Absatz 2) und VergQtongen nach § 20

sind je auf Ende eines Monats vom Hauptmann der Polizei-

direktion zum Visum vor/AiU'a;en l»ehufs Überweisung an (lie

btaatskasse zur Ausbe/.ahlung.

§ 22. Die Polizeidirektion kann denjenigen Stationierten,

welche vorObergehend kaserniert werden, sowie den Kaser^

nierten, denen Unterkunft auüerhalb dej- Kasei-ne zu nehmen
bewilligt wurde, fiir ihre Fainüieu einen Beitrag an das Quartier-

geld gewähren. (§ Absatz 1 des Gesetzes.)

§ 23. Die In § 9 des Gesetzes betreffend das Kantons-

polizeikorps erwähnten Bntschidigungen, sowie die Belohnungen

für besondere Dienstleistungen (§ 8, Al)sutz 2 des Gesetzes)

werden je am Ende eines Quartals auf den Antrag des Haupt-

mannes von der Polizeidirektion festgesetzt.

§ 24. IMe kasermerte Mannschaft führt gemeinschaft-

lichen Haushalt, und es wird mit jeweiliger Berücksich-

tigung der Lel)ensnnttel[)reise die Polizpidiickiiun aul Antrag
des Hauptmanns von Zeit zu Zeit die Einlage des Mannes
festsetzen. Der Furier bat den Einkauf der iiebensmittel

zu besorgen und Uber die BSnni^hin^n und Ausgaben nnter

seiner persönlichen Verantwortlichkeit ein Haushaliungsbuch

(Katiöabuclij zu liiiu'eu. Die Bücher amd mouatiicli ub^u-
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schli« i.Wm] und dmi Kasernenchef zur Prüfung und dern ^Liujit-

manii /ui Umsicht vorzulegen. Ebenso steht der betreibenden

Mannschaft die beliebige Einsieht in die BUdier frd.

§ 26. Die Verpflegung der im Polizeigefäng^nis verhafteten

Personen wird vom Him-iialt der kasemiertfMi Mannschaft

nach Maßgabe der Verordnung betreffend die Bezirksgcläng-

nlsse gegen angemessene Rückvergütung der effektiven Aus-

lagea für die betreffenden Leistungen besorgt.

§ 26. In Todesfällen lindtt niilitärische Beerdigung nach

Weisung der Polizeidirektion statt und es trägt der Staat die

bezüglichen Auslagen.

IDmsliifliehtio und Befugnisse der Offiziere nnd der MannsehnfL

§ 27. Dem Hauptmann liegt ob: die Leitung, ßeaufsicb-

tigasg und Instruktion des Korps, die itesorgung des Mon-

tieniDgfi- und Rechnungswesens, Beau^chtigung des Poliz^-

gefäDgnisses und die bezügliche Berichterstattung an die

Polizeidirektion. Er vermittelt den Verkelir zwischen dem
Korps und der vorgesetzten Direktiun.

% 28. Der Oberleutnant ist der Stellvertreter des Uaupt-

mions.

Der Oberleutnant und die I^eutnants haben den Haupt-

mann in der Erf(illun|< seiner Obliegenheiten vai unterstüt/en

;

m stehen unmittelbar unter dessen Hefehl und besolden ins-

besondere folgende Dienstzweige des Kommandos:
1. Die gerichtliche Polizei gemäß den Bestimmungen des

Rechtspfle^egesetzes

;

2. die auf jjülizx'ilicheni Wege zu vollziehenden Ausliefe-

rungen und die Anoi'dnung der hierfür erforderlichen

B^aimdungen

;

3. die Eirledignng von Reqmsitorialien und Aufträgen geriehts-

poliaeiHchen Inhalts;

4. die Redaktion imd Herausgabe des Polizeianzeigers und

seiner Beilagen, sowie die Diebstahlsanzeigen an Feil-

träger etc. und die außerordentlichen Fahndungsbekannt-

mnchungen;
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5. die gesamte Registratur für das Fahndungswesen, wie a. B.

Verzeichnisse der Ausijeschriebenen sämtlicher schweize-

rischen sowie der Ijedeutendern internationakTi i'olizei-

bl&tter, der Diebstahlsobjekte gemäß zürcherischem und

ddgeDdssischem Poiizeianaeiger; der Verurteilten; der

Insassen der Strafanstalt, der Bezirks- und Gemeinde*

gefängnisse ; der speziell zu überwachenden und bedingt

entlassenen Sträflinge ; der Gewohnheitsverbrecher; femer

die Anlegung des Verbrecheralbums; Einsendungen in

außerkantonale Poiizeiblätter etc.; Anl^ung des kanto*

nalen Vorstrafenregisters und Besorgung der Anthropo-

metrie

;

ü. die Fremdenpolizei, die Armenpolizei, das Patentwesen,

überhaupt die administrative Polizei gemäß Gesetz, Ver-

ordnungen und Beschlüssen;

7* die £rtedigung von Aufträgen und Requisitorialien admini-

stratiTpoliz^chen Inhalt«;

8. die Erledigung anderweitiger Aufträge und Weisungen

der Polizeidirektion beziehungsweise des Regierungsrates

^

9. das Tnuisporiwesen.

Die Polizeidirektion wird mit Beaug auf die VerteUnng

der Geschäfte auf Antrag des Hauptmanns die erforderliehen

Weisungen erlassen. Den Offizieren wird die nötige Ankuiiil

von Polizeiangesteilten oder Kanzlisten beigegeben.

§ 29. Der Hauptmann darf sich nur mit Hewiliiguog der

PoUaeidirektion, die übrigen Offiziere nur mit Bewilligung des

Hauptmanns außerdienstlich von ihrem Wohnsitze entfernen.

§ 30. Der Feldweibol \ orinitielt im innern Dienst den

Verkehr mit der Mannschaft, führt die Korps-, Dienstieistung8>

Kranken-, Urlaubs- und StrafkontroUe, besorgt als Kasernen*

Chef den Aufsicfatsdienst in der iCaseme gemäß der Dienst- %

Ordnung für die Polizeimannschaft im kantonalen Polizeige-

bfinde, erläßt nach Anordnung des Haupimaiins die Dienst-

betehle an die kasernierte Mannschaft, erstattet iiber letztere

täglich Rapport und verwaltet nach Weisung des Hauptmanns
das gesamte KorpsmaterIaL Im übrigen steht er zur Dispo-

sition des Kommandos.
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9 Sl. Der Furier besorgt naeh Weisung des Haupt-

riuinns das Rechnungswesen, d. h. die Buchung der gesamten

Einnahmen und Ausgaben der Poiizeikasse, sowie des Polizei-

gef&Dgmsses. £r fertigt die I^ten der Besoldung, Transport-

TeigOtongen^ Quartieigelder, Umaugskosten etc. an und hat

dieselben wie aneh alle Reehnungen dem Hauptmann zum
Visum vorzulegen. Er besorgt femer den Bezug der Gebühren

für Motorwagen and Fahrräder im Bezirk Zürich. Im (Ibrigen

steht er dem Haushalt der kasernierten Mannschaft und des

PoUzeigefängnisses vor und löstet auf dem Bureau des Kom-
mandoe tunlichst Beiholfe.

§ 32. Die Bezirkschefs 4 Absatz 3) haben über die Er-

tüliung der Dienstpflicht ab Seiten der Untergebenen zu wachen.

9e erstatten vierteljährlich dem Hauptmann Rapport aber den

Dienstbetrieb, d^e DiensttStigkeit, das Verhalten und Uber den

Zustand der lickleiduiigs , Ausrüstungs- and Bewalhuings-

gegenstände der Mannschaft ihres Bezirkes (§ 36). Beünden

sich mehrere Unteroffiziere in einem Bezirk, so haben die-

selben den Bezirksehef in der Erfüllung saner Dienstobli^gen-

hdten zu unterstützen. Das Kommando bezeichnet für jeden

ßeiürkschef einen Stellvertreter.

Unteroffiziere, welche kaserniert sind, besorgen in der

PoHzeikaseme, auf dem Posten Limmatquai (,,alteHauptwache^)

und im Hauptbahnhof den IHenst als Wacht- und Postenchefs

oder werden auf den Bureaux des Kommandos verwendet.

Ferner besorot ein Unteroffizier die Ausgabe der Hausiei*-

patente und den Bezug der Gebalireu, sowie die bezügliche

Buch- und Kassaführung nach Mafigabe der bestehenden spe-

aellen Vorschriften.

Im weitern Heppen den Unteroffizieren dieselben Pllichten

ob, wie den iSoidaten.

§ 33. Der Polizeisoldat besorgt diejenigen Verrichtungen«

welche ihm durch allgemeine Vorschriften und spezielle Auf-

träire ab seit<'ii seiner Vorigeset/ten zuj^ewiesen werden. Er

liihrt die zum Dienstbetrieb s üiutschiiebenen Bücher und

erstattet die erforderlichen Rapporte.
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% B4. Die fitotioiuertea haben ttbardks, soweit nitht

dureh anderweitige DienBt7erriehtiiiife& beampnicht Bind, tig^Bdi

ihi*en Polizeikreis zu begehen und sich ihre Touren durch

Beamte bescheinigen zu lassen (Routenbuchj.

Nach BedürfoiB sollen Nachttouren, und zwar wdobentiich

mindestens eine solche, gemacht werden.

§ 35. Die Kasernierten werden im besondern auch zum

Wacht- und Transportdienst verwendet.

§ 36. Eän von der PoUzeidirektion zu erlassendes Dienst-

reglement hat die Vorschriften betreffend die AnsObong des

Polizeidienstes durch die Mannschaft des nähern festzustellen.

§ 37. Die Stationierten eines Bezirkes sind vierteljährlich

wenigstens einmal vom Bezirkschef zu inspizieren (§ 32). AolSer-

dem hat der Hauptmann vm Zeit zu Zeit Inspektionen vor-

zunehmen. Über die Ergebnisse hat tr der Polizeidirektion

«sofort unter Beifügung der Kostenrechnung schhitiich Bericht

zu erstatten.

Außerordentliche Inspektionen ordnet nach Bedürfnis die

PoUzeidirektion an.*

Die Rureaux des Polizeikommandos und die kaserniert«

Mannschaft werden halbjährlich von der Polizeidirektion in-

spiziert.

VI. KOndigungsrecM und Entlaisang.

§ 3B. Die Entlassung vom Korps findet statt infolge:

a) K<taidigung ab seüen der Korpsangehörigen;

b) Nichtwiederv^ atii nach abgelaufener Dienstzeit
j

c) Veiiügung ab selten der Wahlbehörde.

§ 39. Unteroffiziere und Soldat^ sind berechtigt^ auf

monalliche Rfindigung bin, welche scfariftiich dem Hauptmann

einzureichen ist, je auf den letzten Tag eines ^lonnts aus dem
Korps auszutreten. Nichtbeachtung der Kündigungsfrist kann

Disziplinarstrafe^ unter Umständen auch gänzlichen oder teU*

wdsen Verlust des Soldgathabens oder der Kautionssnnimey

Austritt während des Rekrutendienstes außerdem gänzlichen

oder teilvveisen Ersatz der Monlieruu^sküSiea ^ui' Folgp haben.
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ViL SlrillittliMiiiMitn.

§ 40. Die Strafkompetenz in bezag auf Disziplinarver-

gehen steht iTf^t^rüuber der Mannschaft den Offizieren, gegenüber

den letztem der Polizeidirektion zu
;
gegen die diesbezüglichen

YerfQgniigen kann jedoch innerhalb rier Tagen an die an-

mittelbar Tozgesetate Behörde, welche endgül(% entscheidet^

rekurriert weiden.

Der Betrag der Bußen fällt in die Invalidenkasse des

Polizeikorps.

S 41. IHese Yerordnui^, durch welche diejenige Tom
IS. September 1897 aufgehoben wird, tritt nach erfolgter Ge-

oebmigung durch den Kantonsrat in Kraft.

ZOrich, den 10. März 1908.

Im Kamen des Regierungsrates,

Der Prisidoit:

Kern.

Der Staatßschreiber:

Dr. A. Haber.

Der Kantonsrat hat diese Verordnung am
1908 genehmigt.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

Tom 23. Januar 190Ö.

Nachbezeichnete Olliziere des Landsturms werden gemäß
den einschlägigen Rpstimmimgen der neuen Militärorganisation

und in Ausführung des bundesr^Stlichen Kreisschreibens vom
24. Dezember 1907 auf 31. Dezember 1907 aus der Wehr-
pflicht entlassen:

Majore

:

1854 Tiegel, Karl, von Hallau, in Zürich,Landsturm Posit. Abt I.

Hauptieute

:

1848 Rofarer, Christ.^ von und in Zürich^ Landsturm Bat. 70,

Arzt.

1853 Üsteri, Theodor^ von und in Zürich, Landsturm Bat. G3/111.
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IboÖ von Monakow, KoDstaotiDt von iiud in Zürich, Laad-

Sturm Bat. 64, Arzt..

1853 Trümpier, Ktiisi, von und in Zühcb, Landsturm Bat. 65,

Adjutant.

1853 Mende^ Theoph., von Oberrieden, in Zürich, Landsturm
Bat. 65, Arzt.

1853 Baumann, Herrn., von Bubikon, in Zttrieh, Landsturm

Bat. 65/IV.

1863 Kuhn, Adolf, von ZOrich, in Wald, Landstunn Bat 36,

Ant.
1853 Zwicky, Friedr., von Mollifi, in Wallisellen, Landsturm

Bat. 67, Adjutant.

1853 Bosch, .losef, von Ebnat, in Zürich, LiLmlsturm Bat. 67/L

1853 Studer, Heinrich, von und in Maschwanden, Landsturm

Bat. 67/in.

1853 LUning, August, von und in Zürich, Landsturm Bat. 68,

Arzt.

1853 Wyder, Theodor, von und in Zürich, Landsturm Sani*

tät z. D.

1854 Steiner, Werner, von und in Zürich, Landsturm Bat. 62/ni.

1864 Odermatt, Wilhelm, von DallenwU, in Zikrieh, Landsturm
Bat 64, Arat.

1854 Schneider, Emil, von Neftenbach, in Pfftffikon, Land-
sturm Bat. 66/11.

1854 Ammann, Jobs., von und in Zürich, Landsturm Bat. 67/1.

1854 Imhof, Albert, von Aarau, io Zürich. Lanilstunn Bat. 67/11.

1854 Meyer, August, von und in Zürich, Landsturm Bat. 69,
Arzt.

1854 Pestalozzi, Heinrich, von Zürich, in Maiinedorf, Land-
sturm Bat. 70, Arzt.

1854 FUugg, Emst, von Zürich, in Wädenswil, Landsturm
Bat. 71 1.

1864 Knobel, Hilarius, von Zürich, in Rüti, Landsturm Posit.

Abt. IßSL
1856 Keller, Konrad, von Weinfelden, in Winterthnr, Land-

sturm Bat. 62/IV.

1865 Staub, August, von Thalwil, in Zürich, Landsturm Bat. 68,
Adjutant.

1 655 iiuderer, Karl, von Trogen, in Zürich, Landstunn Bat. 68/11,
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1855 Egli. .Jakob, von im«! in (')rlikon, Landstm-ni Bat. 68/111.

1865 Bär»Albert,vooWinterthur, in Zürich, Landsturm Bat. 69^

Adjutant.

1855 wou Beust, Adolf, von und in Zürich, Landsturm Bat. 69,

Arat.

1855 Seholthdl, Wilhelm, von undm Zürich, Landsturm Bat. 71,

Arst.

1855 Wächter, Kaspar^ von Stäfa, in Winterthur, Landsturm

Pionier Bat. 1.

Auszug aus dem Protokoll

ttber die

Yerhandlangen des zürcheriachen Kantonaratea«

71. Btasan^. Montag den 27. Januar 1908.

460. Zur BehandlunL: kununt iler „Voranschlag der
Einnn ti in p n und Ausgaben des Kantons Zürich auf
«las Jalir 1908"'. Die Staatsrerlmungsprüfung^skonimission

haX hierüber unterm 8. .Januar 1908 einen gedruckten Bericht

erstattet (Amtsblatt, Textteil, Seite 35—49).

72. Sitnmg. Dienstag den 28. Januar 1908.

451. Die Beratung Über den Voranschlag pro 1908

wird fortgesetzt.

452« Die Redaktionskommission legt den von ihr unterm

24. Januar 1908 bereinigten Entwurf für ein „Gesetz be-

treffend die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich^
Tor. Das Geseta ^prird als Games angenommen und der R«-

gimmgsrat mit der Abfassung des Berichtes an das Volk be
auftragt.

453. Hierauf wird die Beratung det> Budgets wieder

aufgenommen.

78. Sitzung. Montag den 3. Februar 1908.

456. Die Beratung des Voranschlages der Kin-
Dahmen und Ausgaben des Kantons Zürich für das Jahr

1908 wird fortgesetzt.
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m
BesckiaB das Regierungsrafes

betreffend

4Ie iMi^BUg der TolkmlMtiiiuiiaiig vom 26. April 1906.

(Vom lö. März 1908.)

Der Regier ungs rat,

nach Einsicht eines Antrages der Direktion Ues inneni»

besehlieiit:

I. Die Voltesabsthnmmig über die gem&ß Kantonsrats*

besehlflflaeii rom 2. Min 1908 dem RefereDdam za unterstel-

kanden Vorlagen:

1. Gesetz betreffend Abänderiing des Straf-

g: psetzbuches

;

i. IN' Schluß des Kantonsrates betreffend den
A u SS onderungs vertrag zwischen dem Kanton
Zürich and der schweizerischen Eidgenossen^
schalt Uber das Polytechnikum, ferner be-

treffend die Errichtttng nener Hochsehul»
bauten und die Regelung weiterer damit zu-
sammenhAngender Fragen,

wird auf Sonntag den 26. Aprii 1908 festgesetzt.

n. Die GemeinderÄte werden beauftragt, diese V^olks-

Abstimmung gemäß Art. 30 der kantonal rn Verlassung, § 4

des am 29. Juni 1890 abgeänderten Wahlgesetzes vom 7, No*
fernher 1869 und den einsehlfigigen Bestimnrongep der Ver-

«rdnong des Regieningarates Tom 22. Desember 1888 über

das Ver^Juren bei Wahlen and Abstinunai^en darch die Ume^
sowie des Beschlusses des Regierungsrates vom 24. Februar

\%Qß betreffend die Abänderung von ^ 4 dieser Verordnung

anzuordnen und vorzubereiten.

III. DU' Abstininiun^sprotokollt- der politischen Gemeinden

sind nebst den btimmzetteio im binne des Kreisschreibens der

Direktion des Innern vom 7. November 1890, die Stimm-
7^ttpl gehörig verpackt und versiegelt, ron den

Wahibureaox sofort, jedenfalls spätestens am folgen*

den Vormittage nach der Abstimmangi an das Bureau

Ist Rautoasratat In Zarieh zu versenden and zwar so, daß die

Bardu AatsbUtt liOa. 24.Här2. 11
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Protokolle nioht za den Stimmzetteln gelegt, sondern einzeln

gesandt werden,

IV« Die Wahlbureaux werden femer angewiesen, durch

Vermittlung des nielistgelegenen Tdegraphenboreau Obear die

Ergebnisse dieser Abstimmung sofort nach beendigter Zu-

sammenstellung, jedenfalls aber bis 4 Uhr abends, tele-

graphische Berichte an die Direktion des Innern
in Zürich einzusenden, wofür letztere den Wahlbureaux vor

der Abstimmung ein besonderes Formular übermitteln

wird. Die Kosten dieser täegraphischen Meldung werden rom
Staate getragen.

V. ^Nichtbeachtung der unter Ziffern n bis IV getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnnngsbuße bestraft

VL Die Staatskanild wird beauftragt, die nötige Anaahl

Exemplare der Referendumsvorlage und die erfordeilidien

Stimmzettel drucken zu lassen und dieselben den Gemeinde-

räien zur Verteilung unter die btimmberechtigten zuzustellen.

Vn. Dieser Beschluß ist durch das Amtsblatt zu ver-

öffentlichen und sämtlichen (Temeindeiäteu für sich und die

Wahlbureaux in besondem Abdrücken zur Nachachtung, sowie

der Telegraplien-Inspektion Zürich mitauteilen.

Zflrich, den 16. Mftrz 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident

:

Kern.

Der Staatsschreiber:

« Dr. A. Huber.

Beschluß des Regierungsrates

betnflead

die Ergebnisse von Bezlrkswaliien«
(Vom 19. 1906.)

Die Direktion des Innern übermitteit dem Regierungsrate

die Zusammenstellung der Ergebmsse des am 16. Hftrs 1906
in den politischen Gemeinden des Bezirkes Zürich vorgenom-

menen ersten Wahlganges für die Ersatzwahl zweier Mit-
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glieder der Bestrkssehul pflege, samlden ron den Wahl-
bureaux eingesandten Wahlprotokollen.

Die letztem erzeigen folgende

Wahlergebnisse

:

Bezirk Zürich.

(Stimmberechtigte 41,199.)

Zwei Mitglieder der Bezirksschulpfh ^nv

Abg€gebeiie Sümmen 45,020

Daron ab leere Sümmen 28,499

Maßgebende zweifache Stimmenzahl . . 16,521

einfache „ . . 8,261

Absolutes Mehr 4,iöl

Gewählt sind:

fterr Kaspar Hohl, Pfarrer, in Weiningen . mit 7,984 St.

. Konrad Stttcheli*Frey, Baumeister,
* in ZQrich m '

^ 7,746

Yerdnaelt waren 449 „

Ungültig „ 348 „

16,521 St.

Nach Ebiflieht der Fortlegenden Wahlakten und eines An-
trages der Direktion des Innern

beschließt der Ri/^ieningsrat:

I. Von den get];o£[enen Wahlen wird Vormerk genommen
ond es ist den Gewählten nach Ablauf der geselalichen Ein-

sprachefrifit durch Zustellimg je dner Urkonde, sowie der be-

treffenden Behörde (§ 18 des Wahlgesetaes Ton 1869) EenatDis

SU geben.

IL Publikation dieses Beschlusses im kantonalen Amts-
blatte und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und

des Innern.

Zürich, den 19. März 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.
Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hu her.
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Vorlage des Bureau des Kantonsrttes

vom 20. Min 1908.

Beschluß lies Kantonsrates

betreffend

das Ergebnis der Yolksabstimmuag vom 15. März 11K)8.

Der Kantonsrat,
naek EinsichUiahme von dem Beriehte semes Bureau aber

das Bhrgebnie der VolksabBümmniig yom 15. Mta 1908,

wonach mch ergibt:

Zahl der Stimmberechtigten . . . 104,767

Eingegangene Ötinimzettel .... 76,528

Gesetz betreifend Jagd und Vogelschau:

Annehmende dnd 60,098

Verwerfende sind ...... 9,929

IJngiiltio^e Stimmen 32

Leere lätimmen ....... 6,469

Gesetz beireffend die Elektrizitätswerke

des Kantons Zürich:

Annehmende sind 61,735

Verwerfende sind 8,505

Ungültige Stimmen 32

Leere Stimmen 6,256

beschließt:

1. Die Referendunisvorlagen ,.Gesetz betreffend Jagd und

Vogelschutz" lind ..Gesetz betreffend die Elektrizitätswerke des

Kantons Zürich"' werden als vom Volke angenommen erklärt.

IL Hiervon ist dem Hegierungsrate Kenntnis zu geben,

das Ergebnis der Abstimmung überdies, nach Bezirken und

Gemeinden geordnet, durch das Amtsblatt zu veröffentlichen.

Zürich, den 20. März 1908.

im Namen des Kantonsratsboreau,

Der Präsident:

£. Müller.

Der erste Sekrelftr:

Dr. A. Httber.
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Beschluß des Regierungsrates

botnffoiid

Bewilligttiif Jon Beltrftgmi snr Fdräeruig der Hagtil"

Tersidimiig im Jahre 1908.

(Vom 12. März 1908.)

Nach Eänslehi eines Antr^^es der Volkswirtochaftodlrektion

beschließt der Regierungsrat:
I. Im Interesse der Erleichterung resp. Förde!' ung der

Hagelversicherung werden för sämtliche Versicherungeu, welche

von im Gebiete des Kantons Zürich wohnenden Grundbesitzern

einzeln oder kollektiv abgeschlossen werden, aus dem kan-

tonalen Hudgetkredite B VI C h im Hetnige von Fr. 4ö,00ü den

Versicherten für das laufende Jahr vergütet:

a) Fr. 2. 10 für jede erste Polize und 60 Rp.*für jede

allfälligo Nachtragspolize bei Einaelversicherungcn

;

b) Fr. 1. 90 als einmaliger Beitrag an jeden Teilnehmer

bd KoUektiTTersieherungen;

c) 20% der Versicherungsprämie;

^) Terh&itnismftßige Beiträge an allftllig nötig werdende

Naehschasse.

II. Die Art der Zuteilung des Staatsbeitrages an die

Kollektivversicherten ist 8ac:he der Verständigung zwischen

ihnen und der Schweiz. HagelVersicherungsgesellschaft.

in. Der nachfolgenden Vereinbarung zwischen der Volks-

wirtschaftsdirektion einerseits und der Schweiz. Hagelversiche-

rungsgesellschaft in Zürich anderseits, datiert 7. Mftrs 1908,

wird die Genehmigung erteilt:

Übereinkunft.
1. Aus <leui pro 1008 in den Voranschiag iles Kantons

Zürich eingesetzten Kiedit im Betrage von Fr. 45,000 werden

bezahlt:

Für sämtliche im Kanton Zürich wohnenden, bei der ge-

nannten Gesellschaft Versicherten, die Nebenkosten der betref-

fenden Polizen, nämlich: Fr. 2. 10 ( Polizegebühr, Stempel und-

Porto) für jedu erste Polize und 60 Rp. (Stempel und Porto)

für jede allffiUige NaehtragspoUse bei Einselversieherungen,
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femer Fr. 1. 90 als einmaliger Beitrag an jeden Teilnehmer

bei KollektivVersicherungen, sowie 20% der Votprämie (Netto-

j>rHmiei. welche schon hei Erhebung der Prämie von der-

selben in Abzug zu briniren sind.

2. Die Ausrichtung dieser Betrüge erfolgt bis Mitte Sep-

tember an die Direktion der Schweiz. HagelversicherungsgesaU-

sehaft zu Händen ihrer Agenten^ besyr. der Bevollmächtigten

ron KoUekti^versiehenmgsvereinen, gegen ESnr^chuiig der aal

emem daaa besUmmten Formular ao^estellteii und von den

Agenten reep* BevollmAchUgten genannter Yer^e iintendch*

neten laquldationen, in welchen die Zahl der abgeschlossenen

Einsei- bezw. KoUektivversIcheningen (letztere je mit Angabe
der Teilnehmerzahl), die Versicherungs-, sowie die Prämien-

siunme euUiaUen sind.

Die Direktion der Schweiz. Ha^elversichernnc^s'ifesellschaft

wird die von den Agenten und BevoUmäcfitigten (juittierten

Lifjuidutionen auf einem Bordereau znsnmnu nstellen, die Kich-

tigkeit der Angaben diu'ch Beifügung ihrer KontokorrentauszUge

belegen, den Gesamtbetrag in Empfang nehmen und mit ihren

Agenten bezw. den Bevollmächtigten der KoU^ktivversicherangs-

vereine verrechnen.
,

8. Oer Beschluß der Hauptversammlung der Schw^.
Hsgelversicherungsgesellschaft Tom 19. Februar 1888 betref*

fend länfOhrung einer Anihahmebeschrfinkung in gewissen Ge-

meinden wird für den Kanton Zürich aufier Krait gesetat

Zürich, den 7. März 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

si^. Dr. Locher.
Seh \v i' i / . f f a trelVersicherungsgesellschaft.

Für den Verwaitungsrat, Die Direktion:

Der Präsident: sig. Schocb.
sig. Lutz.

IV. Mitteilung an die Volkswutachaftsdtreklion zur Voll-

aehung, an die Direktion der Finanzen, sowie an die Schweiz.

Hsgelversicherungsgesellschaft in Zürich«

Zürich, den 12. März 1908.

Vor dem Rt^ierungsrak»,

Der Staatsschr(Mber

:

Dr. A. Huber.

• - '
jtf
—
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An die Mitglieder des Kantonerates.

Tit.!

Sie werden eingeiaden, sich Montag den 30. März 1908,

TOrmiitegs 9 Uhr, m einer j^tauog des Kantonsrates im Rai-

hause in Zttrieh einmflnden.

VarbaMlIimgs gegoniliMla

:

1. firwahrung der Ergebnisse der Volksabstimmung, Vor-

lage des Bureaus vom 20. MSnt 1908.

2. Nacbtragskre^te pro 1907, II. Serie, Anträge des Re-

gier ungsrates vom 26. Februar 1908 und der Staatsrech-

nungsprUfungskommission.

3. Baute im Zeughause, Kredit von Fr. 3500, Antrag des

Reg^erungsrates vom 5. März 1908 und der Staatsrech-

nungsprüfungskommission.

4. Verordnung zum Gesetze betreffend das Kantonalpolizei-

korps, Anträge des Regierungsrates vom 10. März 1^08

und der Staatsrechoungsprufungskommission.

5. Oigauisationsstatui der Elektrizitätowerke des Kantons *

ZOrich, Anträge des Regierungsrates vom 12. Män 1908

und der bestellten Kommission.

6. KantonsratsbesetiluL» betreftend die vorläufige Leitung der

kantonalen Kiektrimtätswerke durch den Regierungsrat,

Antrag des Regierungsrates vom 12. Mttrs 1908.

7. Begnadigungsgesuch des Ulrich Mosimann,von Sumiswald,

zurzeit in der Strafanstalt Regensdorf.

Mit vollkommener Hochachtung.

Wiuterthur, den 13. Mäiz 1908.

Der Präsident des Kantonsrates:

E. Müller.
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Verordnung
betreffend

Bekfanpftuiif dos ftilsohM Moltami.

(Vom 16. MJto.im)

Der Regierangsrat,
nach Einsicht eines Antrages der Nolkswirtschaftsdirektiüu

and der ihr beigegebenen kantonalen Rebkommißsion, in An-

wendung der §§ 1, 2 und 3 des Gesetzes vom 21. Max 1882

betreffend die FlorpoBm und in Voikiehung des Kantonirats-

beacMuBses vom 17. Februar 1908 betreffend finansoelle Untere

Stützung der Rebenbesitzer in der Bekämpfung des falschen

Meltaues. ,

verordnet:

§ 1. Dil l^okiiiiipfunsf des falschen Meltaues (Plasmo-

pai'a [Peronoßporaj viticola) wird mit Rucksicht auf die all-

gemeine Verbreitung der Krankheit, ilure Gefähriichkat für

den W^atock und die durch sie herbeigeflilirte nachgewiesene

starke Beeintrftchtigung des Weinertrages für die Rebenbedtaer

obligatorisch erklärt.

§ 2. Die Rebenbesitzer sind deingeinäß verptlichtet, ihre

lieben entwedei* mit Kupfervitriolkalkmischung (Bordeaux-

brühe) oder mit Kupfervitriolsodamiscbong (BuigunderbrUiie)

jährlich müidestens zweimal, und zwar das erstemal vor Be-

ginn, das zweitemal gegen Ende der Blttte, in ausreichendem

Maße zu bespritzen. Die genaue Zeitbestimmung hat durch

die lokale Rebkominission zu geschehen.

§ 8. Wer um die Zulassung anderer Bekämpfungsmittel

sieh bewerben will, hat eüa schrütliches Gesuch bei der Volks-

^rtflchaftsdirektion dnzureiehen und demselben ein Zeugnis

eiöer schweizerischen amtlichen Untersuchungsstelle über die

chemische Zusammensetzung des in Anwendung zu bringenden

Nüttels beizulegen.

§ 4. Die Gemeinderäte suid ermächtigt, auf den Antrag

der lokalen Rebkommission für das ganze Rebareal der Ge-
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melncle oder emseine Teile desselben dne dritte Bespritzung

vot^iischreiben. Die dritte Bespritziuig ist namentlich dann als

notwendig anzusehen, wenn die Witterungsverhältnisse am
weiteres Überhandnehmen der Krankheit befilrchten lassen.

§ 5. Die lokalen Aebkommissionen sind verpttichlet^ dar-

über za wachen, daß die ob^atoriseh erklftrten Bespritzangen

(§§ 2 und 4) ausgeführt werden.

§ 6. Wenn die vorgeschriebenen Bespritzungen nicht recht-

zeitig ausgeführt werden, so sind auf Anordnung der lokalen

Kebkooiniisinon die Reben der fehlbaren Ifiigentümer mit einer

der orgeschriebenen Kupfersalzmischimgen oder einem andern

staatlich bewilligten Bekämpfungsmittel (§ 3) auf Kosten der

Besitzer zu bespritzen. Die Kehlbareii sind dejn Gemeinderate

unter Hinweis anf 14 dieser Verordnung am verzeigen.

§ 7. An die Anschalfungskosten der in dieser Verord-

nung voigeschriebenen oder staatlich bewilligten Bekftmpfungs*

mittel (Sl 2 und 3) werden den Rebenbesitsem StaatsbeitrSge

gemäß Kantonsratsbeschluß vom 17. Februar 1908 verab-

folgt.

§ 8. Die Staatsunterstützung bt;zieht sich aussehiieiilich

auf die durch Bespritzung der Reben entstehenden Ausgaben

fttr Kupfervitriol sur Herstellung von Kupfervitriolkalk- oder

Kupfervitriolsodamischung. I^d andere Bekftmpfungsmittel an-

gew^et und beiiHlKgt worden, so richtet sich die Beitrags-

leistung nach dem Gehalt an Kupfer (auf Kupfervitriol be-

rechnet j.

Die Staatsunterstütaung beschr&nkt sich nicht auf das

zur Ansftthrung der zw^mallgen, allgemein obligatoriseh er-

klftrten Bespritsung erforderliche Material; sie wird auch ver-

abfolgt, wenn auf Anordnung der lokalen Relikomniission oder

aus ( !Li*'nf'm Antriel» des Rei)eni>esitzers eine mehrmalige Be-

spritzung vorgenommen wird.

§ 9. Die lokalen Rebkommissionen sind gehalten, für

ihre Gtem^nden diejenigen Stellen zu bezeichnen, welchen im
Sinne dieser Verordnung der Verkauf von Kupfervitriol oder

der staatlich bewilligten, fertiggestellten Mischungen an die

Rebenbesitzer Ubertragen werden soll.
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§ 10. Die Verkaufsstelleu haben sich zu verpflichten, die

BekaiDpfungsinittf'l i-echtzeitif^. d. h. jo^^'pilen vor dem 1. Mai.

und in einer für den Bedarf ausreichenden Weise zur Ver-

fOguDg za hallen und sie in gut^ (^aalitiU zu liefern.

Ober die Relnhät des ron den Verkaufsstellen In den

Handel gebraehten Kupfervitriols haben die lokalen Rebkom-

missionen durch Veranlassung von Untersuchungen an zustän-

diger Stelle (4? 3) sich Gewißheit zu verschaffen ; für den \ er-

trieb fertiggestellter Mischungen haben sie den Nachweis der

staattieh erteilten Bewilligung su verlangen«

Yerkaufsstellen, welehe diesen Vorschriften nieht Genüge

itisten, kann für die Folge die Lieferung von Bespritzungs*

materialien entzogen werden.

§ 11. Die Verkaufsstellen haben sich gegenüber den

lokalen Bebkommissionen sp&testens je bis Ende des Monats

August ttber das von ihnen an die einxelnmi Rebeobesitaer

abgegebene Kupferritriol oder staatlieh bewilligte Ifisehungen

auf einem hierfür von der Volkswirtschaftsdirektion festge-

setzten Formular auszuweisen.

Diese Ausweise sind von den lokalen Kebkomnüssionen

auf ihre Hichtigkdt zu prüfen und mit dem dgenen Befund

reraehen spfttestens je bis Ende des Monats September an die

VoUcswirtschaftsdirektlon weiterzuleiten.

§ 12. Die Ausrichtung iltr Staats- beziehungsweise Bun-

*lesl>eiträge erfolgt durch Verinittlnng der Volkswirt schafts-

(lirektion gemeindeweise an die lokalen Rebkomniissionen; diese

baben den einzelnen Rebenbesitzem ihr Betreffnis spesenfrei

TO flbemiitteln.

$ 18. Über die beim Äuftr^n des falsdien Meltaues

und seiner 1Bekämpfung gemachten Wahrnehmungen haben

die lokalen Reljkummissionen an Hand des iüeriür iestgestellten

amtlichen Fi-ageiiogens der Volkswirtschaftsdirektion jeweilen

bis Ende September Bericht zu erstatten.

§ 14. Bei Nichtbefolgung der ron den Behörden getrof-

fenen Anordnungen sind die Rebenbesitzer durch den Ge-

meinderat mit Polizeibuße bis auf 15 Fr. /u bestrafen. Hatte

üie Hespritzung üuer Heben auf dem Exekutionswege zu er^
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folgen, so erhalten sie überdies für die Beschaffung des er-

forderlichen Bespritzungsmaterials keinen Staatsbeitrag.

§ 15. Diese Verordniiii|r> durch welche die Verordnung

vom 9. Mai 1890 aiillgehobeii wird, tritt sofort in Kraft; sie

ist in <ye G^setsessammlnngr anfminehnien, sowie den Statt-

halteräintern und Gemeinderäten, letztem für sich und zuhan-

den der lokalen Rebkommissionen, in Separaiabdrücken mit-

znteilen.

ZOrich, den 16. Hta 1908.

Im Namen des Begiertmgsrateo,

Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hub er.

Anleitung der Volkswiiischaftsdirektion

BeUmpftiiig des falschen Meltanes.

(Vom 20. März 190b.)

L Zur BelcAmpfung des falschen Meltaues nnd gemäß § 2
der Verordnung des Regierungsrates vom 16. Mftns 1908 be-

tretend Bekämpfung des falschen Meltaues zunächst anzu-

wenden :

Entweder Kupfervitriolkalkuii^^chung (Bordeauxbnihej

oder KupfervitriolBodamischunj^ (Bur^underbrühe).

Über die Zulassung anderer Mittel, ferti^j^estellter Pulver

oder Mischungen zur Herstellung von Spritzbrühen, entscheidet

gemäß § 3 der kantonalen Verordnung die Volkswirtecha^-

direktion.

n. Die Zubereitung der in der genannten Verordnung zur

Anwendung Toigeschriebenen Mittel (§ 2) gesciüeht in folgender

Weise

:

a) Kupfervitriolkalkmischung (Burdeauxbr ü he).

Man bringt 2 kg guten, möglichst reinen Kupfervitriol in

einem gut durchlässigen S&ekcben oder kleinen Korb so in ein
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Gefäß mit 50 Liter Wasser, daß der Vitriol das Wasser oben

tfliebi berührt, und läßt alles nüug stehen; nach zirka IVs
Stunden wird der Knplervitriol au^eldst sein. Die Anwen-
dung warmen Wassers beschleunigt diese Lösung.

Hierauf nimmt man gleichviel fetten Kalk, wie Kupfer-

vitriol genommen wurde, benetzt und lr)6cht ihn und gießt

nach und nach 50 I^iter Wasser zu. Dir* so entstehende

ijLaikmilch wird unter beständigem Umrühi-pn der Kupfer-

vitriollösung beigemengt, wobei der /u Bodt^n gesunkene Satz

zurückbleiben soll. Die Mist luiog dari erst unmittelbar vor

Verwendung der Brühe stattfinden.

Aach beim Füllen der Spritzen muß die Flflsfflgkeit je-

vr^en amgerlihrt werden.

b) Kupfervitriolsodamischung (Burgunderbrtlhe).

Man löst, wie oben beschrieben, 2 kg Kupfervitriol in 50 Liter

Wasser und in einem zweiten Gefät^ 2V 2 kg kristallisierte Soda

tu der gleichen Menge Wasser und Tnischt die beiden Lösungen.

Über die Zubereitung anderer von der Volkswirtschafts-

diieküon bewUUgten Mittel bleibt die Erteilung der notwen-

digen Anieitongen den Verk&ufem überlassen.

m. Im allgemeinen ist bei Anwendung der angegebenen

IGttel folgendes su beobachten:

Zur Auflösung der Mischungen ist es ratsam, sogenanntes

weiches Wasser (Regen-, See- oder Haehwasser) zu verwenden.

Die Lösungeil verlieren ix 'im "^tf henlassen an Wirksam-

keit und sind deshalb nui' fi'isch zu verwenden. Kupfervithol-

sodamisohung verliert schon dnen Tag nach der Herstellung

beträchtlich von ihrer Wirkung; Kupfervitriolkalkbrühe ist

etwas haltbarer, doch sollte de sEweitftgig oder noch alter

deht mehr yerwotdet werden. Setzt man der BordeanxbrOhe

bei ihrer HersteUnng oder innerhalb der folgenden 12 Stunden

pro Hektoliter 50 Gramm Zucker an, so bdiält sie ihre Wirk-
aamkelt länger. Bei den Kupfenritriolsodamischungen bleibt

der Znckerzusatz ohne Erfolg,

Wünsciibar ist, daß die an der Spritze angebrachte Brause

die Flttssigkeit mc)fi:iichst fein veiieile, so daß die obetc Seite

der Blätter überall fein bestaubt erscheint. Auch die Blüten

oder Trauben sind gründlich zu bespritzen.
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£riahruiig0geii)&ß beeiiitrfichtigi der Regen, der am Tage

dei* BespritKDDg oder unmittelbar darauf fAlH, ihre Wlrkmig
in erhebfichem Maße; aach soU nicht gespritat werden, so-

lange die filfttter vom Regen oder Tau noeh na6 sind.

Zürich, den 20. März 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Dr. Locher.

Der Sekretär:

J* C. Eschmann.

BosehluB des Regierungsratos

betreDend

die Torlinllge Gesdiifldeitaiig der Elektrisitttswerke

des Kantons Zfirleh*

(Vom 19. MiLnE 1908.)

Der Regiernngsrat,
nach Einsieht eines Antrages der Bandirektion und in Ai»-

fllhrung des § 8 des (iesetzes betreffend die Elektrizitätswerke

des Kantons Zürich vom 15. März 1908^

beschließt:
I. Bis zur endgiUisfon Organisation der EU'kfrizitätBwerke

des Kantons Zürich besorgen der Regierungsrat und die Bau-

direktion die Geschäfisleitung der Untemehmung. Der Regie*

rungsrat. ttbt bis nach der Wahl des Verwaltungsrates der

Elektrisitätswerke dessen Befugnisse und Pflichten ans; die

Pflichten und Befugnisse des leitenden Ausschusses und der

Direktion im Sinne von § 8 des Gesetzes betreffend die Elek*

trizitätswerke des Kantons Zürich werden der Baudirektion

uale) Züzu^ von Fachleuten iibertra^n.

II. Mitteilung an die Baudirektion und Fubiikatiou des

Beschlusses im Amtsblatte.

Zürich, den Id. März 1908.

Vor dein Begienuigsrate,

Der Btaatssehreiber:

Dr. A* Hnber.
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19. MJte 1«08.

Verfassungsgesetz

betretend

AMniflmg fum ArtIM 47 der StMtsTerflmiiiig«

Einzif^er Artikel.

Art. 47 der Stiuilsvcrfassun«:: des Kantons Zürich vom
18. April 1869 wird in der Weibe abgeändert, dai^ ihm fol-

g^der Znsafcz beigelügt wird:

Ebenso kOnnen auf dem Wege des Geseiaes zu bestimmten

Zirecken VerbSnde von im Obrigen selbstft&digen Gemeinden

m{ besonderer Organisation gescliatten werden.

Gesetz
betreffead

Tminiguug der IS stadtifircheriBeheD reformierten KIreh«

gemeinden zu einem Yerbaude im Sinne ?on Artikel 47|

Absatz 5» der Staatsverfassung*

§ 1. IMe 13 reformierten Kirchgemeinden der Stadt Zürieh

Großmönst^r, Fraum(inster, St. Peter, Predigern, Wollishofen,

Enge, Wiedikon. AnLW isdd. Wi|>kingt'n, Unt^rstraß, Obersti-aß,

i^luntern un(i NeumUnster werden zu einem Verbände im Sinne

Ton Art. 47, Absats 5, der Staatsverfassung veränigt.

§ 2. Zweck des Verbandes ist, die wegen geringen eige-

nen Vermögens und ^erin^-er Steuerkratt stark lu lasteten Glie-

der des Verbandes durch Beiträge zu unterstützen und ihnen

didnrch die Amortisation bermts bestehender Bauschulden oder

^ fiesebaffung der Mittel für notwen^tige Bauten zu ennOg^

liehen, ohne daß ihr Steuerfuß für kirchliche Zwecke l^/oo

^r Jaiir Übersteigt.
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§ 3. Der Verband fuhrt eine Zentjralkasse, aus welcher

die UntersttttBUDgen nach Mafigabe der nachfolgenden Bestim-

mungen rerabfolgt werden und in welche ^e Gremeinden die

in diesem Gesetze vorgeschriebenen Beiirfige abzuliefern haben.

§ 4. Oi'gane des Verbandes sind die Zentralkirchenf)tlege

und die B^cfanungsprUfungskommission. Ihre Amtsdauer fällt

zusammen mit derjenigen der übrigen kirchlichen Verwaltungs-

behörden.

§ 5. Die Zentralkirckenpilege vertritt den Verband nach

außen und besoigi sdne gesamte Verwaltung.

§ 6. In die Zentralkirchenpflege wählt jede Kii-chgemeinde

zwei zugleich der betreffenden Gemeindekirchenpflege ange-

hörende Vertreter. Als Mitglieder der Zentralkirchenpflege sind

auch die Pfanrer wählbar. '

7. Die Z^iralkirehenpflege konstituiert sich selbst. Sie

wählt zw diesem Zwecke einen Präsidenten, Vizepräsidenten,

Schreibei , \ erwalter nnd einen Beisitzer. Diese fünf Mitglieder

bilden den engera Ausschuß.

Für ihre Geschäftsordnung und die Obliegenheiten des

engem Aussehusses erläßt dUe Zentralkirehenptlege ein der

Genehmigung der 13 Kirchgemeinden unterliegendes Reglement.

§ 8. G^en BeschlüMe der Zentralkirchenpflege, soweit

rie sieh auf die Unterstütaung der einaehien Gemeinden und

die Anfbringung der hierfür erforderlichen Mittel bemehen^

kann eretinstiinzlich an den Bezirksrat rekumert werden.

§ 9. In die Rechnungsprüfungskommission wählt jede

ffirchgemeinde ein MH^ed. Wählbar Ist jeder in Idrchliehen

Angelegenheiten stimmberechtigte Gemeindeeinwohner. Die

RechnuiigsprUfimgskonimission konstituiert sich selbst.

Sie hat die Rechnungen und Voranschläge aller Kirch»

gememden des Verbandes, ebenso d«ren Kostenberechnungen

Ifir alUälhge Neubaiiten su begutachten und der Zentral*

Idrehenpflege luerober, sowie Ober die Höhe der jew^ligun

Subventionen an die VerbandsmitgUeder und der Zentralstener

Antrag zu stellen.
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i 10. Die üröfie der den Gemdnden sukommenden Unter-

flttttnngen und ebeneo die Stener^ weldie hierfür in den dn-

zelnen Gemeinden zuhanden der Zentralkasse zu entrichten

ist, wird durch die Zentralkirchenpflege bestimmt.

§ 11. Die an die Zentralkasse zu entrichtende Steuer

dirf 15 Rappen per Steuerlaktor nieht tthersteigen; sie wird

TorbeUUtlich der Bestimmnniifen der §§ Id and 14 innerhalb

<tfr Gemeinden gleichmäßig auf alle Steuerfaktoren verlegt,

?ufern das Betreffnis einer Gemeinde nicht schon anderweitig

zur Verfügui^ bereit liegt.

I 12. Anßer ihrem Steaerbetreffnis gibt jede Kirch-

gemdnde ^/s des reehnungsmftftigen Ertrags ihres m realisier-

baren Aktiven bestehenden Vermögens, boweit diesen Aktiven

nicht Passivrn gegenüberstehen, an die Zentralkasse ab.

§ IS. lürchgememden, welche Ansprach auf Beitrüge

im £Knne dieses Clesetses erhelien können, haben weder eine

dleoer zu beadehen, noch mne Abgabe nach § 12 dieses (Je-

Beiles zu leisten.

§ 14. Wenn eine Kirchgemeinde fiir ilire eigenen Be-

durfnisse bereits eine Steuer von 75 Rippen per Steuerfaktor

n erheben hat^ so bezahlt sie die ui SS 11 und 12 roige-

sehenen Aollagen nar zur Hftlfie und nor insoweit, daß sie

sdhst dadurch lücht za einer hohem Oesamtldrchensteaer als

1 Fr. per Steuerfaktor genötigt wird.

§ 15. Die für den Verband einzuziehende Steuei' wird

^on den Kirchgemeinden als Zuschlag zqgieich mit ihrer

eigenen Steuer bezogen.

§ 16. Die einen Beitrag beziehenden Kirchgemeinden

haben sich eines einfachen und sparsamen Haushaltes zu be-

fleißen und bei vorkommenden Bauten jede luxuriöse Aus-

sbittung m vermeiden.

§ 17. Für die Amortisation der aas Neubauten entstan*

teilen Passiven der Beitrilge beziehenden Gemeinden wird,

tcweit nicht Tcrtraglicbe ffindemisse im Wege stehen,

eine Aniortisationsdauer von 40 Jahren nach Abnahme der

^hlu&rechnuüg 131 des Gemeiadegesetzes) in Aussicht ge-

Zar«h« iMtihUtt 190S. 27. Hirz. 12
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nommea. Bei bedeutender Zunahme des Steuerkapllals kann

auf Antrag der Zeniralkirchenpflege durch den Bezirksrat

eine angemessene Reduktion der Tllgungsdauer vorgenommen

werden.

9 13. Jede B3rchgemdnde hat aUj&hrüeh ihre Voran- ,

Schläge und ihre Jahresrechnungen sofort, nach ihrer Genehmi-

gung durch die Gremcindeversammlunfj der Zentralkirchenpiloj^c
|

in Abschrift einzusenden, ebenso Pläne und Kostenberechnun-

gen für allf&Uige kirchliche Neu- und Umbauten, und es steht

der Zeniralkirchenpflege das Rekursreeht 2u.

§ 19. Die Zentralkirchenpflp^^c sortrt für KrstelhiDK und

Nachiuhrung der Stiinni- und Steuerregister der Kirchgemein-

den durch die zuständigen städtischen Behörden oder auf an-

dere Weise» und swar auf Rechnung des Verbandes. Die Aua-

fertigung der Steuersch^e und der Steuerheaug suid Sache

der Kirchgeineinden.

§ 20. Dieses Gesetz thtt mit seiner Annahme durch das

Volk in Kraft Die za semem Vollzug erforderlichen Verord-

nungen unterliegen der Genehmigung des Regierungsrates.

^Weisung'.
I.

Am 18. Februar 1907 ist dem Kantonsrate von den Kh>
'

chenpflegen Großmünster, Fraumflnster, 8t. Peter,

Predigern, Enge, Wiedikon, Außersihl, Wipkingen.
ünterstraii, Oberstraß und PI untern folgendes Ini-

|

tiativ begehren eingereicht worden: !

Gesetz
betareffead

einen Verband der 13 stadtzftreherischen reformierten

Kirehgemeinden.

g 1. Die reformiei*ten Kirchgemeinden Großmunster, Frau-

tnünster, St. Peter, Predigern, Wollishofen, l^nge, Wiedikon»
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Aiißernhl, Wipktngen, Unteratrail, OberMraß, Fluntem und

NeamüDster werden zu einem Verband im Sinne des Ai't. 47,

4. Satz der KantonsVerfassung vereinigt.

§ 2. Der Zweck dieses Verbandes ist:

1. Die Besorgung g^ewisser gemeinsamer Angelegenheiten

(§§ 16, 21 und 26) ;

2. die Subyentioiiiening der heutigen Verbandsglieder,

welche entweder durch berdts entstandene Bauscholden

i^edriickt sind, oder in d(\r Beschaffung der Mittel für

unbedingt notwendige Hauten mit Schwierigkeiten zu

kämpfen haben.

In allem Übrigen wird den 13 ffirchgemeinden ihre rolle

Unabhängigkeit gewahrt.

§ 3. Durch die zu verabreichenden Subventionen soll be-

wirkt werden, daß — immerhin Yorbehftltüch der Bestimmung

iD { 5 betreffend den Höchstbetrag der Zentralsteuer— keine

der Verbandsgemdnden mehr als l^/oo Kirchensteuer per

Jaiir zu verlegen hat.

§ 4. DemgemM wird eine kirciiliche Zentralkasse gefuhrt,

m welche die Kirchgemeinden die ihnen nach 5 und 6

überbundoien Bmträge m Idsten haben, damit aus denselben

die erforderlichen Subventionen ausgerichtet werden können.

§ Ö. Das Organ des Verbandes (die Zentralkirchenpilege,

§g 16 ff.) bestimmt die GrO£e der den Gemeinden sukommenden
Sobrentionen und setzt die Steuer fest, welche hierfOr in den ein-

seinen Gemeinden zuhanden der Zentral kassc au Izul »ringen ist.

Die Steuer wird vorbehältüch der Bestinuiuingen in §§ 7

ODd S auf sftmtliche Steuerpflichtige glachmäßig nach den

Bieoer&ktoren yerlegt, soweit das Betreffiois einer Gemeinde

mcht schon anderweitig zu ihrer Verfügung bereit liegt.

Die Steuer darf 15 Rp. pro Faktor in keinem Fall über-

lehreiten.

§ 6. Autor der Steuer gibt jede dem Verband angehörende

Kirchgemeinde an denselben ^/g des rechnungsiuäLjigen ErUags

ihres in realisierbaren Aktiven bestehenden Vermögens ab,
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soweit diesen Aktiien nicht Pftssi^en gegenUberstebeo (rer-

jjlciche 7 und 8).

§ 7. Sofern eine Kii'digouieinde auf eine Subvention An-

sprach hat, zieht sie weder die Steuer (§ 5) für den Verband

noch entrichtet sie die Abgabe von ihrem eigenen Ver-

mögen (§ 6).

§ 8. Hai eine dem Verband angehörende Kirchgemeinde

— abgesehen von der an diesen zu entrichtenden Steuer —
beroits einen Stenerfufi von 75 Rp. per Steuerfaktor er-

r^cht, so bezahlt sie die in den 5 nnd 6 bestimmten Auf-

lagen nur zur i^älfte, und jedenfalls nur so weit, daß sie

dadurch nicht zu einer höheren Gesamtsteuer als 1 Fr.

per Steuerfaktor Teraolaßt wird. Der Steuerfuß darf aber

nicht durch eine ttberm&ßige Schuldenülgung auf diese hOhe
getrieben werden, ansonst die Amortisationsdauer im '£9ime

von § 11 festzusetzen und ein dementsprechend verminderter

äteuerfuß für die Beitragspflicht maßgebend wäre.

§ 9. Die fttr den Verband einzuziehende Steuer wird in

den Kirchgemeinden als Zuschlag zu ihrer eigenen Steuer zu-

gleich mit letzterer bezogen. Der Ertrag derselben ist an die

Zentralkasse abzulieiern, und es sind dabei auch die noch ein-

g^angenen Restanzen von früheren Jahren zu verrechnen.

Die nach den Sg 5 und 6 zu leistenden Zahlungen i^d je aof

den 15. Dezember dem Verwalter der Veriiandskasse zu über-

weisen, der seinerseits alsbald die festgesetzten Subventionen

ausrichtet.

§ 10. Die Subventionen beziehenden Kirchgemeinden des

Verbands sollen sich in ihrem Haushalt der BiafacJihe&t und
Sparsamkeit befleiAen, namentUcb audi bei Anbandnahme ron
Kirchenbauten jeden unnötigen Luxus vermeiden. Mit Bezug

auf die Gröüe und das Fassungsvermögen der von ihnen zu

erstellenden Kirchen ist aber auch dem mutmaßlichen An-

wachsen der Bevölkerung die gebahrende Rechnung in tragoli

^ 11. Die Schulden der Subventionen beziehenden Kirch-

gemeinden sind, soweit nicht vertraf^liche Hindernisse im W^e
Stehen, einstweilen in 40 Jahren von der Abnahme der ScUa6-
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rechnung an (§ 131 des Gemeindegesetzes) zu amorlisiereo.

Sollte aber in der Folge das Steuerka{jital der stadtzOrcherischen

Kirchgemeinden sich bedeutend vermehren (Erlaß eines Steuer-

gesetces u. a.}> so kann der Beadrksrat die Tügungsdauer an*

g6messen lierab«etBen und diese Kirchgemeinden ni Einrdchong

neuer Amortisationspläne anhalten (vergl. § 12).

§ 12. Pfarrhäuser sollen in den Verbandsgenieinden, welche

Subventionen beziehen, zunächst nicht erstellt werden. Sollte

jedoch die roigesehene bedeutende Erhöliong des Stenerkapitals

eintreten, so daß der Besurksrat eine Herabsetzung der Schulden-

tilgungsfrist gewfthrt (§ 11), so dürfen auch in diesen Kirch-

g^emeinden Piarrhäuser errichtet werden.

§ 13. Ihre Abrechnungen samt den nötigen Ausweisen

liefern die Gutsverwalter der Verbandsgemeinden erst nach

Abschluß des Steuerregisters, jedenfalls aber vor Ende Januar

an den Verwalter der Zentralkirchenpttege ab.

§ 14. Ebenialis auf Ende Januar ündet die Schlußabrech-

nung des Verwalters der Zentralkirchenpflege mit den Guts-

verwaitem derjenigen Kirchgemeinden statt, welche Subven-

tionen beäehen.

§ 15. ZeiUialkirchenpüege ist das den Verband nach

außen vertrott nde Organ und besorgt alle seine Verwaltunsrs-

angel^genheiten. Jede Kirchgemeinde wählt je bei der Integral-

emenerung der Kirchenpllegen, und wie diese entweder in

offener Versammlung oder durch die Urne, zwei Vertreter,

welche zugleich der Kirchenpflege angehören sollen, auf dne

Amtsdauer vun drei Jahren, so daß die Behörde aus 26 Mit-

gliedern besteht. Wo die Pfarrer dei; Kirchenpllege uichi an-

gehören, sind sie gleichwohl wählbar.

§ 16. Die Aulgabe der Zentralkirchenpflege besteht femer

darin, daß sie Angelegenheiten von gemeinsamem Idrchlichem

Interesse, sei es aui Anregung einzelner Kirrhenpflegen oder

ihres Ausschusses oder ihrer einzelnen Mii^^iicder, berät und

das Ergebnis ihrer Beratungen den Kirchenplle^c n als Antrag

unterbreitet. Die Kirehenpilegen teilen ihre diesbezüglichen

Beschlüsse dem Ausschuß mit, welcher das Ergebnis der Ab-
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Stimmung konstataert. Ein gültiger Befichltiß int xustande ge-

kommen, wemi mindestens Kirchen pliegen demselben

zugestimmt haben. Die Zentralkirchenptlege sorgt für dessen

Aasftthnuag. In dringlichen, aber weniger wichtigen Fällen

kann der Ausschaß Ton sich aus eine Yerfttgniig erlassen;

daron ist jedoch sofort den dnaebien Kircfaenpflegen und den

Pfarrern Mitteilung zu machen. In allen Fällen bleibt den

Kirchenpllegen mit Rezug auf diese Angeiegenheiten die Selb-

ständigkeit gewahrt.

§ 17. Die Zentralkirchenpliege konstituiert sieh selbst,

indem sie ihren Präsidenten, Vizepräsidenten, Verwalter. Aktuar

und einen Beisitzer wählt, welche tiinf den engern AusschiilS

bilden. Die ZentralkirchenpÜege erlälU ein Reglement über

ihre Geschiftsbesorgoog und namentlich auch die Obliegen-

heiten des Ausschusses. Das Reglement ist den betäligten

Kirchgemeinden zur Genehmig:img yorznlegen und gilt als all*

gemein verbindlich, wenn ilie Mehrheit zugestiiiiint hat.

§ 18. Jede Kirchgemeinde wählt in gleicher Weise und

für die gleiche Dauer &n Mitglied der Redmungsprttfungs-

kommission frei aus den Stimmberechtigten. Diese Behörde

besteht somit aus 13 Mitgliedern. Sie bezeii iaiet ihren Präsi-

denten selbst.

§ 19. Die Zentralkirehenpflege versammelt sich auf Ein-

ladung des Ausschusses oder ilires Präsidenten, sowie auf den

Wunsch einer oder mehrerer KirchenpÜegen. An den Ab-

stimmungen nimmt jedes Mitglied teil.

§ 20. Der Ausschuß yersanunelt sich nach Bedürfnis.

21. Di*^ Zeülralkirch(^n] »liege und ihr AusschuLi wei-

den sich jederzeit bemühen, so viel in ihrer Macht liegt, für

Erhaltung guter Sitte und Ordnung in der Stadt Zürich zu

wirken und namentlich für den Sdiutz der Sonntagsheiligung

bei vorkommenden Anlässen gegenüber BehÖi'den, Vereinen

unii Kiiizelnen ihr Wort erlieben.

§ 22. Kür die Rechnungsablt^uug imd die. Behandlung

(lei*8elben in den Behörden werden folgende Fristen ai^setsst:
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1. Bis Ende Februar hat der Verwalter die Rechnung

dem Prifiidenten der ZentraUdrchenpflege einsnireichen.

2. Bis Ende Müte ist sie von der Reehnun^^spröfiings-

kommission und l)is KmW April vom Ausschule /.u prüfen und

zu verabscheiden.

3. Bis Ende Mai hat die Abnahme und Verabscheidung

dorch die ZentraUdrehenpfl^ zu erfolgen.

4. Bis Mitte Juni ist dieselbe dem Bezirksrat als letzter

Instanz zur Priifanti: und Verabscheidunof zuzustellen.

Nach dem ^^ H in t illgang hat die Zentralkirchenpilegc den

tiemeindekirchenpllegen des Verbandes von dieser Rechnung

abschriftlich Mittdlung zu machen.

§ 2rJ. (fegen die Beschlüsse der Zentral kirchenptlci^c, so-

weit sie sieh auf die Geuieindesubvenüonen und die Aul hrin-

SQDg der hierfür nötigen Mittel beuchen, kann in gleicher

Weise wie gegen solche der ordentlichen Gememdebehörden

rekurriert werdea. Die Kirchenpfl^en haben ^ch hiermit

nicht zu befassen.

§ 24* Diejenigen reformierten stadtzürcherischen Kirch-

gemeinden, welche Subventionen beziehen, sind verpflichtet,

wie ihre Rechnungen, so auch ihre Voranschläge alljährlieh

nach deren Genehmigung durch die Kirchj^cnieindeveibümiu-

lungen dem Bezirksrat einzureichen, und es hat dieser Rech-

nuDg und Voranschlag auch auf die Einfachheit und Sparsam-

kdt des Gememdehaushalts (§ 10) und die Einhaltung der

SchuIdentUgungspläne zu prnfen. Ebenso sind Plftne und

Kostenberechnungen Im Neu- und Umbauten von Kirchen dem
Bezirksrat zur Genehmigung vorzulegen und es ist von dem-

selben dabei namentlich zu prüfen, ob die bezüglichen Projekte*

der ökonomischen Lage der Kirchgemdnden angemessen seien.

Kach Einholung des Befunds der Zentralkirchenpllege hat der

Bezirksrat darüber Beschluß zu fassen.

§ 25. Der Zentralkirchenpllege hat jede Kirchgemeinde

alljährlich die Jahresrechnong In Abschrift sofort nach deren

Abnahme durch die Gemeindeversammlung einzusenden, und

es kann erstere ihre Bemerkungen üboi' die Reohnuugen der
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»Subventionen beziehenden Gemeinden dem Bizirksrat einbe-

richten. Die Behandlung^ der Rechnungen durch den Bezu'ks-

rat darf hierdurch nicht verzögeri werden.

§ 26. Die Zentralkirchenpflege sorgt fttr die Erstellong

und NachfjJhrung der Stimm- und Steuer-Register der Kirch-

gemeinden durch das städtische Steuerbureau oder auf andere

Weise, und zwar auf Rechnung des Verbands. Dagegen ist

die Ausfertigung der Steuerscb^ne und der Steaerbezug Sache

der einzelnen Kirehgemeinden.

^ 27. Dieses Gesetz tritt mit seiner Annahme durch das

Volk, in Kraft. Die Zentraikirchenpilege ist alsdann sofort zu

wählen und hat die ihr obliegende Festsetzung der Subven-

tionen nnd deren Deckung an Hand zu nefamen. Die erst-

malige Ansrichtung von Subventionen findet aber erst auf Mitte

Dezember des daranffolgendoi Kalenderjahres statt.

Zllrelier Vorftuifang.

Art. 47, 4. Satz

(Zusatz)

:

(Für spezielle und örtliche (Tcuieindczwetke küuneii auch andere

tienieindeverbindun^cn. namentlich ZiTÜgcnicindeii bestohen), ebenso

auch Verbände von im übrigen selbständig bleibenden Ge-

meinden geschaffen werden. Ftir letztere kann durch Gesetz

bestimmt werden, daß die einen (Jemanden Bdtrige zum
Besten der anderen an den Verband zu leisten haben.

Im ferneren k »unfn mit Bezug auf sie und die ihnen

angehörenden Gemeinden hinsichtlieh der Oberaufsicht von

der Verfassung abweichende Bestimmungen aufgestellt wer-

den (vergl. Art. öö««).

Diesem Vorschlage haben sich nachträglich auch die

Kirchenptlegen WolHshof en und Neumünster angeschlossen,

letztere mit folgenden Vorbehalten:

I. Die Kirchgemeinde Neumünster stinnnt dem bereinigten

InitiativTorschlag zum Gesetze betreffend einen Verband der

13 stadtzQrcherischen reformierten KirchgemttUden su, unter

der Bedingung:
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a) Daß § 6 gestrichen werde:

b ) düü tlie Kirchenptle^e ermächtigt ist. die Initiative even-

tuell zn^ninsten eines aus der Beratung des Kantonsrate^

hervorgehenden verbesserten Gegenvorschlageä zuruck-

n. Sie imterbrdlet der kirchliehen ZeDlralkomimssion zu*

banden der gesetzgebenden Behörde noch folgende Wünsche
zur BerOcksiehtigung

:

1. Streichung von § 12:

2. die zu erhebende Zusatzsteuer ist zur Bildung eines Bau-

fonds zu verwenden, aus welchem nur Beiträge an:

a) Zu erstellende Kirchen und Pfarrhäuser;

b) die Kirchgemeinden Außersihl und Wiedikon für die

on ihnen schon erstellten Kirchen;

c ) Hauptreparaturkosten für die oben genannten Gebäude,

mit Ausschiuü aller andern Zwecke geleistet werden

dürfen

;

3. bevor eine Gemeinde eine solche Baute oder Haupt-

reparator beschließt, für welche sie einen Beitrag wtinscht,

hat sie vorerst die Zustimmung der kirchlichen Zentral-

kommission hinsichtlich des Bedürfnisses und der Kosten*

frage dnzoholen;

4. aus dem genannten Baufonds dürfen höchstens ^/^ der

ganzen Bauschuld getilgt werden.

Die gemäß gRsetzlicher Vorschrift dem ßcgthren beige-

^L-bene Begründung wunscht den Initiativvorschlag als einen

von Behörden eingereichten beiiaiidelt zu sehen; sie ver-

weist auf die in andern Städten (Bern, Genf. Stuttgart, Frank-

furt a. M.) iH'stehende Regelung der kirchlichen \ erhiiltnisse,

zeigt an Hand statistischer Daten die Notwendigkeit einer

ünanziellen Unterstützung der schwerbelasteten stadtzürehe*

rischen Kirchgemeinden durch die bessersitmerten, untersucht

die Terschiedenen Wege, dieses Ziel zu errdchen, und moü-
riert endlich im dnzelnen die Bestimmnngen des Initiatirror^

Schlages.

Alb Mittel, den vorhandenen Übelständeu abzuheilen,

können nach der Ansicht der Initianten in Frage kommen:
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1. Dif totale Vereinigung der Kirchgemein<!pn-

Eine solche Verschmelzuiig sämtlicher Kirchgemeinden

würde sieb indessen nicht empfehlen. Nicht nur stunde sie

mit der bisherigen geschichtlichen Entwickiong der stadt-

zürcherischen Idrehliehen Verhältnisse, welche ausgesprochener-

maßen auf DeKentralisation ging, in direktem Widersprach,

sie wäre auch nicht imstande, eine bessere Durchführung der

den Kirchgeraeinden obliegenden Aufgabe: Befriedigung des

religiösen Bcdüilüisses der Einwohner, herbeizuführen. Bei

den Kirchgemeinden sind es allein die Steuerverhältnisse, die

eine Änüeriin^ \\'iin.s(libar machen, und (Vw^*' rechtfertigen

eine Totalvereinii^ung mit ihren Füllten insbesondere den klei-

neren Verbänden gegenüber nicht. Endlich ist nicht außer

acht zu lassen, daß auch an den Kanton Zürich einmal die

Frage der Trennung von Staat und Kirche herantreten kann
und daß fttr diesen Fall eine Kirchgemeinde Groß-Zürich kaum
mehr am Platze wäre.

2. Vereinigung zu einer Gesamtgemeinde und
Erhaltung der Einseigemeinden neben derselben.

Audi dieserWeg könnte den züreherischen Verhältnissen •

nicht gerecht werden, indem dne konsequente DurchfQhrung
des ihm zugrunde liegenden Gedankens die Bestreitung der

Ausgaben der Einzelgemeinden durch den Zentralverband zur

P'olge haben niüßt^*. die dadurch l)edingte Nivi^Uierung dtr

KirehensUMiern zurzeit aber nicht angebracht ist. Auch hv\

dieser Ordnung wäre es den kleinen Gremeinden nicht wolil

inöglichy sich gegenüber dem mächtigen Euiflnß der großen

Geltung zu verschaffen.

3. Gründung einer Zentralkasse und Speisung
derselben durch Zuschläge zu den Kirchensteuern

der einzelnen Gemeinden.
Ihrem Grundgedanken nach entspricht diese Lösung wohl

am ehesten den Bedürfnissen der zürcherischen Kirchgemein-

den. Allein sie kann auf bloßem Vertrags\> e^e nicht einge-

führt worden; die Gemeinden sind nach geltendem Re(iit

nicht befutrt. Stenern zur Deckung von Ansq-aben andt Tt i Ge-
meinden zu erbeben, so daß aüfällige Dekretierung solcher mit

Erfolg von den Steuerpflichtigen angefochten werden könnte.
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4. Der InitiaiiTTOrschlag.

Die Initiative will in Anlehnung an die unter Ziffer 3 er-

wärmte Lösung durch Gesetz einen Verband der dreizehn

stadtztlrch< Tischen Kirch^eineinden hihlt'o zum Zwecke derSub-

ventionierung derjeniti:en Verbandsnutgli» der , welche entweder

durch die Last bereits entstandener Bauschulden gedrückt sind

oder in der Beschaffung der Mittel für bevorstehende Kirchen;

bauten mit Schwierigkdten ssu kämpfen haben, ferner zur Be-

sorgung gewisser gemeinsamer Angelegenheit^.

Die yerfassungsrechtliehe ^asis für ein solches Gesets soll

durch Erweiterung des bestehenden Art. 47, Absatz 4, der

KantousVerfassung geschaffen u erden, in welchen Vorschriften

aufzunehmen sind Ober Verplliciitung von Gemeinden zur Bei-

tragsleistung cm andere Gemeinden und über Verschärfung

der ötaatUchen Oberaufsicht gegenüber subventionierten Ver-

bänden.

Die Hauptgrundsätze des Initiativvorschlages sind: Durch

die SU verabreichenden Subventionen soll bewirkt werden^ daß

keine der Verbandsgememden mehr als 1 ^/oo Steuern pro Jahr

zu verlegen hat (§ 3). Die flnanasiellen Mittel des Verbandes

sollen aufgebracht werden durch Erhebung einer Zentralstener

bis zu einer maximalen HOhe von 15 Rp. pro Steuerfaktor

(§§ 3 und 5) und Abtretung von Ei trä^inissen des Gemeinde-

vi-rmögens 1//«), soweit dieses nicht zur Deckung von l-'assiven

zu dienen hat (§ 0). Gemeinden, die bereits mehr als 75 Rp.

eigene Steuer pro Faktor erheben. so11«mi nur die Hälfte der

erwähnten Leistungen nuiehen, jedenfalls nicht mehr als 1 ^ qq

Gesamtkirchensteuer beziehen müssen (§ 8). Die so ge-

wonnenen finanziellen Mittel des Verbandes sollen verwendet

werden zu Subventionen für Deckung von Bauschulden der

stark belasteten Kirchgemdnden (§ % Absatz 2).

Als Gegenstück zu ihrem 'Anspruch auf Subventionierung

haben die finanziell ungünstig sitnierten Kirchgemeinden sich

in ihrem Haushalt der Einfachheit und Sparsamkeit zu be-

lleiloen, inid nfinicDirich bei Kirchenbauten jeden Luxus zu

vermeiden. Ihre Voranschläge, Rechnungen, sowie die Pläne

undKostenbercchnuneren für Kirchen-Neu- und -Umbauten unter-

liegen der ( M'oehniigunir des Bezirksrates 10 und 24j. Die

Rechtfertigung dieser Bestimuiungen liegt in dei* Notwendig-
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keiif Garantien dafür sehaSen au mttasen^ daß sobTentions-

bereebtigten Gemeinden ibie Aufgaben lüdit böber als dnreb-

ai» notwendig steigern. Von diesem Gresiebtspunkt ans soll

der Bau von Pfarrhäusern in solchen Gemeinden noch etwas

hinausgeschohen werden 12j. Eine weitere ßestiminung

in dieser Richtimg enthält die Fixierung der Amortisations-

fristen füi- die Bauschulden. Der Mügiichkeit einer stärkem

Scholdentilgung bei reichlicherem Zufluß aus den bestehenden

oder neu hinzukommenden Einnahmequellen soll dadurch Rech-

nong getragen werden, daß der Bezirksrat in diesen Füllen

die Amortisationsfristen kQnten kann (§ 11).

Organe des Zentralverbandes sind die Zentralkirchenpflege

mit einem Ausschuß und die Rechnungsprüfungskommission

I §§ 5, 15 ff. ). Die ersterwähnte Behörde hat, abgesehen von

der ökonomischen Verwaltung, insbesondere auch die Aufgabe,

sich jederzeit zu bemühen, so viel in ihn r Macht lie^^t, für

Erhaltung guter Sitte und Ordnung in der Stadt Zürich zu

wirken und namentlich fUi* Schutz der Sonntagsheiligung l)ei

vorkommenden Anlässen gegenüber Behörden, Vereinen und

Einzelnen das Wort zu erheben (§ 21). Schon tnsher sind die

kirchlicben Organe mebr&ch und nicht obne Erfolg in diesem

Sinne t&tig gewesen. Euieletzte^ ausdrQcUicb zu erwäbnende

und jedenfalls praktisch bedeutsam werdende Yorscbrift regelt

das Rekursverfahren gegenüber Beschlüssen der Zentralkirchen-

j>flege hinsichtlich der Beitragsleistungeu und Subventions Ver-

teilung (4^ 23).

Nat'h einer Untei*sucbun^ übei* die (inaiiiiielien Verhältnisse

der dreizehn städtischen Kirchgemeinden wird sich der Jahres-

bedarf der Zentralkasse auf zirka Fr. 58,000 bis 60,000 be-

laufen, zu dessen Deckung eine Zentraistener von 10 Rp. pro

Steueriaktor notwendig ist.

Der Initiativvorschlag bildet ein Kompromiß zwiscben zwei

extremen Riebtungen, vondenen die eine jedeBdtragsldstungder

verschiedenen Gemdnden unter einander ablehnt, die andere die

TotalVereinigung der 13 Kirchgemeinden verlangt. Ihm ist es

gelungen, trotz dieser divergierenden Interessen die Zustim-

munt( aller Kiichenpflegen auf sich zu vereinigen. Die Kir-

chenpllegeii sprechen daher dif Hoffnung aus. daU er wcnic^-

stens in seinen Uauptgrundsätzeu die Zustimmung der kanto-

nalen Oxgane finden werde.
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II.

Der Kantonsrat hat mit Beschluß vom 19. Februar 1907

das Begehren dem R^erungsrat zur Antragstellai^ Über-

wiesen. Um sein Gataehien angegangen, ftußerte sich der

ffirehenrat am 17. April 1907 in empfehlendem Sinne, in-

dem er die Notwendigkeit betonte, im Interesse des kireh-

liehen Lebens den ungünstigen finanziellen Verhältnissen

einzelner der sUidtzürcherischcn Kirchgeineiniieii Abhülfe zu

verschaffen, und eine richtige Rcy elun? auf bloßem Vertragswege

ebenfalls für ausgeschlossen hifli. Auch er verwirft den

Gedanken einer Totalvereinigung, da diese fast unüber-

windliche Organisationsschwierigkeiten zur Folge hätte, ohne

daß in einer Kirchgemeinde Groß-Zttrich weiter das wirk-

liche kirchliche Leben, das auf einem persönlichen Kontakt

zwischen Pfarrer und Kirchgenossen beruhe, sich mindern

oder gar yerschwinden würde, und die TotalTereimgong

endlich den Insherigen Eifer im Erstellen schöner Gotteshftaser

lahm legen mttftte. Auf die einaelnen Bestimmungen trat der

Kirehenrat nicht weiter em, sondern begnügte sich damit, dem
Gesetzesentwurf im allgemeinen seine Zustimmung zu geben.

Die ökoiioinisrh ungünstige Lage einzelner stadtzürche-

rischer Kirchgemeinden ist auf die nämlichen Ursachen zurück-

suführen, die vor dem Zusammenschluß Zllrichs mit seinen

Vororten die Finanznot von Außersihl etc. hervorgerufen

hatten : auf den Charakter dieser Gemeinden als Hauptwohn*

dta der steaerschwachen Bevölkerungsschichten und ihren

engen wirtsohaffcliehen Zusammenhang mit den übrigen Teilen

der Stadt. Die gleichen Gründe, welche 1891 die. Vereinigung

der politischen und Schulgemdnden des ganseen Stadtgebietes

als notwendig erscheinen ließen^ treffen heute auch auf die

Kirchgemeinden zu. Wenn trotzdem der Regierungsrat nicht

dazu gelangen kann, die daraus sich ergebenden Konse«|m nzen

zu ziehen, so veranlaßt ihn dazu, abi^esehen von stark Ix iontpr

Alviieigung der Mehrzahl der städtischen lviri'li;MMiieinden gegen

eine vollständige Verschmelzung, der Charakter dieser Gemeinde-

art als einem Persouenverband ohne ZwaugsmitgUedschalt.

Die mit einer Totalvereinigung verbundenen Folgen (Steigerung

der finanziellen Anforderungen an die Mitglieder der heute

gut situierften Verb&nde, Mehrung des EinHusses der großen
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Kreise mit ihrer ArbeiierbeTölkerung ete.) könnten angesichts

diesei- rechtlichen Verhältnisse leicht eine größere Anzahl von

Austritten und damit unter Umständen eine ernstliche Ge-

fährdung: des Finanzhaushaltes der Gesanitkirchgemeinde nach

sich zieh L H. Maßnaiiuien, die solche Wirkungen al? möo^llch

erscheinen lassen, Find aber, solange das System der Staat s-

kirche besteht, und der Kanton für den Bestand lebensfähiger

Kirchgemeinden zu sorgen hat, zum voraus ausgeschlossen.

Bei Ablehnung der gänzlichen Vereinigung müssen Mittel

und Wege gefunden werden, den einzebaen Gemeinden die

ErfQllung ihrer Aufgaben als selbstfindige Verbfiade m er»

mögliehen.

IMeses Ziel zu erreichen, ist das Bestreben der Initianten.

Ihr Vorschlag enthält Indessen eine Reihe v^on Bestimmungen,

die nicht aufrechterhalten werden können, andere, die einer

Änderung bediirfen. Wir haben es daher tur notwendig erachtet,

Ihnen einen Groen Vorschlag /.vi unterbreiten, zu dessen Be-

grtindnn? wir folgendes anlührj-n:

D.is geltende zürcherische Hecht läßt eine teilweise Ver-

einigung von (lenieinden zu Verl)änden mit beschränktem Wir-

kungskreis nur lür die politischen Gemeinden zu (Art. 53 der

Kantonsverfassung und § 8 d(>s Geuieindegesetzes) ; ihre An-

erkennung für andere Geiueindearten setzt daher eine Ver-

fassungsänderung voraus. Im Gegensatz zu den Initianten

schlagen wir Ihnen die Aufnahme eines Absatzes ö von Art. 47

der Kantonsverfassung vor, denn hier handelt es sich um
Schaffung von Gemeindearten, die sich ihrer ganzen Natur

nach wesentlich von den in den Absätzen 1—4 erwähnten

Gebilden unterscheiden. Für die politischen Genieinden gilt

nach wie vor die si>ezielle Bestimmung von Art. 5o der Ver-

fassunu.

Hau|»lauf«i;abe des vort^eschlaj^enen \'erliandes ist. dir wcu-mh

geringen eigenen N'ermügens und geringer Steuerkraft stark

belasteten Verbandsmitglieder durch Beiträge zu unterstutzen

und ihnen dadurch die Amortisation bereits bestehender Hau-

schulden oder die Beschaffung der Mittel für notwendige Bau-

ten zu ermöglichen, ohne daß ihr Steuorfuß l^oo P'o Jahr

übersteigt (§ 2).

Dieser Grundsatz sowohl als die von uns vorgoschlagene

Umschreibung der Beitragspflicht der günstig situierten und
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des Subventionsanspruchs dei* stark belasteten Verbandsinit-

giieder (§§ 10—15) en(8{irechen dem Willen der Initianten.

Der Initiativvorschlag virül der Zeniralkirehenpflege die

Verpflichtung überbinden, für Erhaltung «ruter 8itte und Ord-

nung in der Stadt Zürich zu wirken und aameatlich für den

Schutz derSoniitagslipiiiojunt^ bei vorkoininenden Anliissf n frejjen-

über Behf>rden, Vereinen und Einzelnen ihr Wort zu eriieben.

Ihrem materiellen Inhalt nach läuft diese Bestinnnung darauf

hinaus, einer rein kirchlichen Behörde sittenpolizeiliche Funk-

tionen zuzuweisen, sie zu einem mit Aulnchtsbefugnissen aus-

gcMaiteten Hültorgan der bürgerlichen Polizeibehörden zu

machen. Wir beantragen Ihnen, diese Vorschrifl abzulehnen.

In Übereinstimmung mit den Initianten schlagen wir Ihnen

als Organe des Zentral verl)andes vor eine Zentrulkli t licnpflege,

einen engem AusscbuU uud eine Rechnungsprufmi^ökuninns-

sion. Die Aufsteiiung der Geschäftsordnunj^ diese]* Hehörden

und die Abgrenzung ihrer Kompetenzen möchten wir in Ab-

weichung vom Initiativvorschlag ganz der Gemeindeordnung

überlassen (§ 7).

Der Imtiativvorscblag enthält eine Reihe spezieller Vor*

Schriften über die Verwaltung der subventionsberechtigten

Kirchgemeinden. Wir können uns indessen diesen Vorschlä-

gen nur teilweise anschließen.

In Anlehnung an die Initiative l)Hanirag('ii wir Ihnen die

Aufnahme einer Bestinunung (§ 10). wonach die einen Beitrag

beziehenden Gemeinden sich eines einfachen und sparsamen

Haushalts zu befleii^en und luxuriöse Ausstattung von Bauten

zu vermeiden haben. Wir möchten aber nicht unterlassen,

zu betonen, daß wir mit dieser Vorschrift nicht 6ine über

das normale Maß hinausgehende Einschränkung in der Befrie-

digung von Bedürfnissen der betreffenden Gemdnden veriangt

wissen möchten, die eine wirtschaftlich oder ideell unzweck-

iTKiijim' Ausgestaltung <ler Genieiiuleverwaltun^ bedeuten müßte:

es kann sich vieluiehr nur uin Ansschlnf.> des Entbehrlichen

handeln Sobald die Notwendi«^keit es erlieiscbt. werden daher

auch PtaiThausbauten nicht ver%veigert werden dürfen; § 12

des Initiativvorschlages ist demzufolge fallen zu lassen.

Die von den Initianten vorgeschlagenen Vorschriften be-

treffend Amortisation y(m Banschulden sind materiell zweck-
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entsprechend, nur üp^t k< In Grund vor, sie auf die subven-

tionsberei'hti.;t('n Gt inrinden zu beschränken. Wir beantraj^en

Ihnen, den § 1 1 der initiative allen Verbands^meinden gegen*

über zur Greltun^ zu bringen (§ 17).

Sodann wollen die Initianten das Aufsichtorecbt des Staates

gegenüber den subventionsberechtigten Oemdnden im Veriiilt-

nis zu dem des aUgemeinen Rechts erwdtert wissen (Gteneh-

migmig der VoranschUige, Kostenberechnungen und Pläne fOr

Baoten durch den Besnrksrat etc., vergleiche §§ 24 f, der hA-

tiative). Wir sind der Ansicht, daß eine solche Verschärfung

der KontrulK' eine ungleiche BeiiaiulhiDg der vei'seliiedenen Ge^

meinden des Verbandes zur Folge hat, fllr welche die not-

wendigen \ oraussi'tziirigen fehlen. Es haben nicht nur die bei-

tragspflichtii^ren (xemeinden ein hu rreb.se daran, «laß tlit; sub-

ventionsberechtis^ten den gesetzlichen Bestimmungen nachleben,

sondern es ist auch utngekehrt für die letst erwähnten von

Bedeutung, zu wissen, ob die ersteren ihren Finanzbaushalt

in Übereinstimmni^g mit den bestehenden Vorschriften gestalten.

Die richtigste Lösung der Frage betreffend die Regelung der

An&icht über die Verbandsmitg^eder liegt daher in der Ein-

führung eines gegenseitigen Rontrollrechtes. Wir beantragen

Ihnen dementsprechend ^e Anfoahme dner Bestimmung des

Inhalts, daß jede Kirchgemeinde ihre Voranschläge und Rech-

nungen über den ordentlichen und außerordentlichen Verkehr

der Zentralkirchenj)flege mitzuteilen hat, wobei diesei' das Recht

zusteht, ^t i^f n die bezüglichen Beschlüsse an die staatlichen

Aufsichtsbehörden zu rekun-ieren (§§ 9 und 18).

Der Initiativvorschlag enthält endlich eine Reihe von Vor-

schriften, deren Aufnahme in ein Gesetz sich nicht empiiehlt,

die wir daher nicht in unsem Entwurf übernommen haben;

es sind die §8 9, Satz 2 (Verrechnung der Eestanzen früherer

Jahre beim Zentralstenerbezug und 2Sdtpunkt der Ablieferung
* der BeitrSge an die Zentralkasse), §§ 13 iL (Abrechnung zwi*

sehen den Gntsverwaltem der Einzelgemeinden und demjenigen

des ZentralVerbandes), 19 ff. (Versammlung der Zentral-

kirchenpllege und des Ausschusses; und 22 (Zeitpunkt der

Abnahme der Rechnungen durch die verschiedenen Behörden).

Gestutzt auf diese Erwägungen beantragen wir ihnen,

auf unsere Vorschläge für dn Verfassungogesetz und das
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Gesetz l»e(reffend Vt'reini«^iui'; dci* 13 st^Htzürcherischen refor-

mierten Kirchf^emeindon zu einem Verbände im Sinne von
Art. 47, Absatz 5 dei- Kuntonsverfassunfj: cin/Aitreten und die

Initiative der stadtziircherischen KirchenpÜegen abzulehneD.

Zürich^ den 19. März 1908.

Im Namen des Regierongantes,

Der Prtt^dent: Der Staatssehreiber

:

Kern. Dr. A. Haber.

Antrag des Regierungsrates

12. Hätz m)8.
'"

Organisations-SMut
betreffend

die Elektrizitätswerke des KautouK Zdrieli.

Der Kantons rat;

in Attsfühning des § 5 des Gesetzes lietreffend die Elektrizi-

tätswerke des Kantons Zflrieh vom 15. März 1908 nnd auf

Antrag des Regierangsrates,

beschließt:
A. Allgemeines,

§ 1. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich stehen

unter der Oberaufsicht des Kantonsrates 4 lies Gesetzes

vom 15. Miir/ 1908\ Demselben sti hi auiöer Hon ihm durch

das Gesetz und durch dieses Statut zugewiesenen Kompetenzen

die Genehmigung des allgemeinen Reglements betreffend die

Organisation des Unternehmens zu.

% 2. Der Kantonsrat prüft and genehmigt die ihm
jährlich Yom Verwaltungsrate (§ 3} Torsolegende Jahres-

reehnong) die Bilans and den Geschäftsbericht des Unter-

nehmens. Er bestellt zu dieser PrOfang jedes Jahr eine Rech-

nungsprUfungskoinnüssion von drei Mitgliedern, die ihm Be-

richt und Antraf? hinterbringt.

§ 3. Organe des Unternehmens sind der Verwaitungsrat,

der leitende Ausschuß, die Direktion.

B. Der Verwaitungsrat.
% 4. Der Verwaitungsrat besteht aus fOnf Mitgliedern,

welcher vom Kantonsrate auf Vorschlag des Regierangsrates
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auf die Dauer von drei .iahren mit WieUerWählbarkeit ge-

wählt wird.

§ 5. Der VerwaltungBrat hat folgende Hefugniase und
Pflichten:

a) Wahl des Prftsidenten, Vizeprfiaidenten und des Protokoll-

fahrers, sowie ron sswei lißtgtiedem des leitenden Aus-

schusses.

b) Bestellung der Direktion unter tVsf Stellung der Anstel-

limgsverhältiiisst' und Ansieiiung der iiöhuren Angestellt^en,

welche den Direktoren unmittelbar unterstellt sind, auf

Vorschlag der ersteren.

c) Berichterstattung und Antragstellung an den Kantonsrat.

Femer auf Vorlage beziehungsweise Antrag des leitenden

Ausschusses:

d) Vorprüfung und Genthioigung von Jahresrechnung, Bi-

lanz und Geschäftsbericht;

ei Hfschlußfassung über wichtige i^rundsätzrn fu- Fra^^eu

l)etre£fend die Geschäftsführung, die Bedingungen für die

Knergieabgabe, l)edeutende Bauten, Ankauf von Anlagen

und Liegenschaften, sowie Uber Vertrüge betreffend Miete

on Energie aus fremden Werken;
f) Feststellung der Reglemente über die Geschäftsführung

des Mt^den Ausschusses und der Direktion und der

vom Verwaltungsrat selbst gewählten Beamten;

g) Vorschläge au den Kautonsrat über allfüllige lievision

des Orgauisationsstatuts der Unternehmung.

§ 6. Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen

Sitzungsgelder und Reiseentschftdigung.

C. Der leitende Ausschult.

§ 7. Der leitende Ausschuß besteht aus zwei Miigiiedem

des Verwaltungsrates und der Direktion.

§ 8. Der leitende Ausschuß hat folgende Pflichten und
Befugnisse

:

a) Die Vorberatuno: der Geschäfte, die in tiii Hefugnis des

Verwaliungsrales fallen, nach VorbtL:>ii der Direktion;

b) die Überwac'hunii der Geschäftsführung durch die Direk-

tion und die Mitwirkung bei Behandlung wichtiger Ge-

schäfte der letzteren auf ihr Verlangen;
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c) (üe AufBieUuDg des Entwurfes für aUf&Uige Revisioo des

Oiganisationsstatiil» zahanden des VerwidtangBrates;

d) die ADStelinng von Beamten der Üntemehmting mit einer

Jahresbesoldong von Qber Fr. 4000» soweit solche nicht

in die Befusrnis des Venvaltungsrates fällt;

e) die Auslobung derjenigen geschäftlichen VLTrichtiingen,

welche ihm vom Verwaltungsrate aus dessen Geschäfts-

kreis übertragen werden.

§ 9. Einzelne Mitglieder des Ausschusses können^ so-

fern der Umfang der Geschäfte dies wünschenswert macht»

rom Verwaltungsrate unter Verständigung mit der Direktion

mit besonderen, bestimmt umschriebenen Arbdten für die Un-

ternehmung betraut werden.

§ 10. Die Mitö^lieder des leitenden Ausschusses beziehen

iür die. Sitzungen Taggeldcr und Reiseentschädigungen.

D. Die Direktion und übrige Beamtenschaft.
% 11. Die Direktion wird vom Verwaltungsrate gewählt,

der auch die Anstellungsverbältmsse festsetzt.

Sofern mehr als »'in Direktor gewählt wird, bestiimul der

Verwaltuni^sr it auch die Vei'teilung der Kotupetenzen unter

den Üirektoren,

§ 12. Die Direktoren haben im Verwaltungsrate und im

leitenden Ausschuß beratende Stimme: sie führen rechtsver-

bindliche Unterschrift für das Unternehmen nach Maßgabe
der Yom Verwaltungsrate festgesetzten Reglemente über die

Geschäftsführung.

§ 13. Der Direktion liegt die unmittelbare Lotung der

Unternehmung ob; es wird ihr das hierfür nötige Personal

beigegeben.

Der Direktion stehen, soweit sie nicht hülieri n Instanzen

übertragen sind, alle INlicht^n und Befugnisse zu, welche

der Betrieb der Unternelnniiii'^ «»rfordert.

Iniibesondere soi'gt die Direktion mit den ihr unterstellten

Beamten und Angesteilten

a) ftb* die Leitung und Überwachung von Bau und Betrieb

;

b) für die Ausführung der Beschlüsse der höheren In-

stanzen;

c) für die Vorbereitung aller Vorlagen für diese Instanzen, ins-

besondere der Jahresrechnung und des Geschäftsberidites.
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§ 14. Soweit die .Uielellunf; von höheren Beamten der

Unternehmung dem Verwaltnngsrate und leitenden Ausschüsse

vorbehalten ist. i^eschieht sie auf unverbindlichen Vorschlag-

dpr Direktion : die übrigen Beamten und AngesteUten werden

von der Direktion gewählt.

$ 15. Das Organisalionsslatut tritt sofort in Kraft.

Zttricli, den 12. März 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiber:

Dr, A. Huber.

Antrag dos Ucgierung>idtes

12. Mins 1906.

Beschluß de$ Kantonsratss
*

betreffend

die vorläufige Leitung der kantonalen Elektrizitätswerke

durcli den Regierungsrat.

Der Kantonsraty

nach Einsicht eines Antrages des Regierungsraftes,

beschließt:

I. Für den Betrieb und die Verwaltung der kantonalen

Eiektrisdtätswerke übt der Regierungsrat bis nach der Wahl
des Verwaltungsrates der Elektrizitfitswerke dessen Befuginisse

und Pfliditen ans; die Pflichten und Befv^sse des leitenden

Ausschusses und der Direktion werden bis zu deren Wahl der

Baudirektion nnter Zuzug von Fachleuten überlaragen.

IL Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.

Zürich, den 12. März 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.
Dei Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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Antrag der Kommission*) _
18. Mürv 1906.

Organisations-Statut
der

Elektrisit&tewerke des KaatoDs Zflrich.

Der KaDtODsrat^
in Ausfütu'ung des § 5 des Gesetzes betreffend dif Elektrizi-

tätswerke des Kantons Zürich vom 15. März 1908 und auf
Antrag des Regienmgsrates,

beschließt:

A. Allgemeines.
§ 1. Die Elektriatfttowerke des Kantons Zürich stehen

unter der Oberaufmeht des Kantonsrates (§ 4 des Gesetzes
vom 15. Mta 1908).

g 2. Der PrOinng and Genehmiguug des Kantonsrates
onterli^n die ihm jährlich vom Verwaltungsrate (§ 3) ror-

anlegende Jahresreehnimg, <^e Bilanz und der Geschäftsbericht

des Unternehmens. Er bestellt zu dieser PrOfung für die

Dauer ssiner Amtsperiode eine Kommission von fQnf Mitgi^e-

dem, die ihm Bericht und Antrag hmterbtingt.

§ B, IKe Oi^^e des Unternehmens sind der Verwaltangs-

rat, der Idtende Aosschuß und die IMrektion.

B. Der Verw altuno^srat.

§ 4. Der Verwaltungsrat besteht ans sieben Mitgliedern.

Davon werden sechs vom Kantonsrate auf unverbindlichen

Vorschlag des Regierungsrates gewählt, eines vom Regierungs-

rate aus seiner Mitte. Die Amtsdauer betrugt drei Jahre
j die

Mitglieder sind wiederwählbar.

§ 5. Der Verwaltungsrat hat folgende Befugnisse und
Pflichten

:

a) Wahl seines Präsidenten, seines Vizepräsidenten und des

ProtokoUlÜhrers, sowie des leitenden Ausschusses.

b) Wald der Direktion unter Festsetzung der Anstellung ^

orhältmsse; Wahl der höheren Angestellten, weldie
der Direktion nnmittelbar unterstellt shid, auf deren
Vorschlag.

*) Die Kommission best-eht aus den Henen: Hörni-Untersfaiiiinheim

(Präsident), Bader-Affolteru b. Z., Brunnei-Vogt, Küsnacht, l'iej-Nägcli,

Zttrich, Dr. Haab-Ztlrich, Hauser-RiSerswil, Heß-Wald, Dr. Haber-Winter-
thnr, Dr. Klöti-Zttrich, Moos-Weißlingen, Mttller-Winterthur. Schniid-Rich-

tcrswil, Wälder -Glattfelden, Woilenmann-Uster, Dr. Wettstein - Zfiiicb}

Zui>i)iger-Thalwil, Zwingli-£lgg. Sekretär: KoUer-Thalwil.
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(•) Berichtpi'st.attung und Antragstrllung an den Kantonsrat,

Fernoi* auf Vorlage beziehungsweise Antrag des leitenden

Ausschusses

:

d) Vorprüfung und Genehmigung von Jahresrechnung, Bi-

lanz und Geschäftsbericht;

e) Beschlußfassung iU)er wichtige grundsätzliche Fragen der

Geschäftsführung, dio Bedingungen für die Energieabgabe,

bedoutf'nde Bauten, Ankauf von Anlagen und l^iegen-

schafti n. sowie Genehmigung von Verträgen über Miete

von EmTL;i<' aus frenid('n Werken

:

f) Feststellung der Reglcmente über die (ieschnftsfnhrung

des leitenden Ausschusses, der Direktion und der vom
Verwaltungsrat selbst 'lewählten Beamten

:

g) Vorschläge an den Kantonsrat (Iber Revision des Or-
ganisationsstatuts der Unternehmung.

§ 6. Die Mitglieder des Verwaliuagsrates beziehen

SitzuDgsgelder und Reiseentschädigung.

C. Der leitende Ausschuß.
§ 7. Der leitende Ausschuß besteht aus drei Mitgliedern

des VerwaltunL:siat*'S.

§ 8. Der leitende Ausschuß hat folgende Ftlichten und
Hefugnibbt :

a) Die Vorberatunii der Geschäfte, die in die Befugnis des
Verwaltuiii^sralrs fnlU-n, nach Vorlag"<'n dtT Direktion

;

b; die L'i)erwachung der ( sdiäftsführung der I)irt;ktion und
auf deren Verlangen Mitwirkung bei Behandlung wich-

tiger Direktionsgesciiäfte;

c) die Aufstellung dos Entwurfes für Revision des Ol^ani-

sationsstatuts zuhanden des Verwaltungsrates;

d) die Wahl von Angestellten der Unt<*mehmung mit einer

Jahiesbesoldung von iiber Fr. 4000, soweit sie nicht in

die Befugnis des Verwaitungsrates fällt;

e) die Ausübung derjenigen geschäftlichen Verrichtungen,

welche iiiu\ vom Verwaltungsrate aus dessen Geschäfts-

kreis übertragen werden.

§ 9. Einzelne Mitglieder des Ausschusses kuiiEen, so-

fern der Umfang der Geschäfte dies wünschenswert macht,

vom Verwaltungsrate unt^r Verständigung mit der Direktion

mit besonderen, bestiumit umschriebenen Arbeiten ftü* die Un-
ternehmung betraut werden.

§ 10. Die Mitglieder des leitenden Ausschusses beziehen

für die Sitzungen Taggelder und Reiseentschädigungen.
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D. Die Direktion und dir A n ;,^e st o 1 1 ten.

§ 11. Sutern mehr als ein Direktor {Trw.ihH wird, be-

stimmt der Verwaltungsrat die Verteilung der Kompeteo^ea
unter den Direkluren.

§ 12. Die Direktoren h,Ml»e?i im Ver\valtnng:snite i'nd im
leitenden Ausschuß l)er;itende Ötinnne : sie führen rechtsver-

bindliche Unterschrift für das Unternehmen nach Maßgabe
der vom \ cr\N aitungsrate fefitgesetzten Reglemente Uber die

Geschäftsführung.

§ 13. Der Direktion liegt die unmittelbare Leitung der Unter-

nehmung ob ; es wird ihr das hierfür nötige Personal beigegeben.

Der Direktion stehen, soweit sie nicht höheren Instanzen

übertragen sind, alle Ptlichten und Befugnisse zu, welche
der Betrieb der Unternehmung erfordert.

Insbesondere sorgt die Direktion mit den Angestellten

a) füt* die Leitung und Überwachung von Bau und Betrieb;

b) für die Ausführung der Beschlüsse /ier fiöheren Instanzen

;

c) für die Vorbereitung aller Vorlagen für diese Instanzen, ins-

besondere der Jahresrechnung und des Gesehäftsbericlites.

§ 14. Soweit die Wahl von höheren Angestellten der Untere

nehmung dem Verwaltungsrate und leitenden Ausschüsse vor-*

behalten ist, erfolgt sie auf unverbindlichen Vorschlag der Direk-

tion ; die übrigen Angestellten werden von der Direktion gewählt.

§ 15. Das Organisationsstatut tritt sofort in Kraft.

Zürich, 18. März 1908.

Im Namen der Kommission,
DerPrftsideiit: DerSekretlr:

G. HörnL Koller,

Aus den Verhandlungen des Regierungsraies

vom 30. Januar 1908.

A 1p (t (
i ^ t Ii c h 9 V dei- Ku i rektionsanstalt Ri n wi 1 wird

ftir den Rest der lautenden Amtsdauer Pfarrer Aitred Bär in

Hiuwii gewählt.

Der Gerneinde fc) t e r n c ii l) e rg wird an die ihr im Jaiire

1906 erwachsenen Kosten des Unterhaltes der Straßen III.

Klasse imd der ^öffentlichen Fuliwege im Betrage von Kr.

512. 10 ein St HJitsbeitrug von Kr. 130 v**rabfolgt.

Dei" (Tenieinde Erlenl>ach wird un die Kosten für die

Ausbaggerung der öffentlichen Schirmhaabe bei der

Kirche daselbst ein Staatsbeitrag von 35 ^/o der Kosten unter

Bedingungen zugesichert
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Plänf und Kostenberechnung für den Bau einor Kirche
und eines Pfarrhauses in Oberstraß werden genehmigt.

Vom 31. Januar l^H.
' Dein ziirrherischen landwirtschaftlichen Kanto-

nal verein ist pro 1907 ein Staatsbeiirag von Fr. 1600 zu

verabfolgen.

Vom 1. Februar 1908.

Die Volksabstimmung über die dein ilcfi'irnikün /ai

unterstellenden \ orltigen: 1. Gesetz betreffend Jagd und Vogel-

schutz und 2. Gesetz betreffend die Elektrizitcätswerke des Kan-
tons Zürich wird auf Sonntag den 16. März 1908 fest-

gesetzt.

Vom 5. Februar 1908.

Als Adjunkt des B e z i r k s l i i r a r >: t e s von Winterihur

wird für den Rest der laufenden Amtsdauer Friedrich. Huber,
Tierarzt in Neftenbach, gewählt.

Der Genieintli Wädenswil wird an die im ganzen Fr.

37,548. 45 betragenden Küsten der Erstellung eines neuen,

dritten Reservoirs tür ihre Wasser versorgungs- und
Hydrantenanlage, sowie der Ausführung von Erweite-

rungen des Leitungs- und Hydrantennetzes und der Anschaf-

fung von Schiaach* und Leitemmaterial ein Beitrag von Fr.

4880^ der politisdien Gemdnde Wald an Ihre Aufwendungen
während der Jahre 1906 und 1907 fOr Erwdterung und Um-
ban der dortigen Hydrantenanlage em Beitrag von Fr.

S115, dem Feuerwehrverband am Zttriehsee an die

Kosten seiner am 29. September und 6. Oktober 1907 in Bor-
gen bemehnngsweise MÜnnedorf abgefaaltoiea Fenerwehr-
tage ein Beitrag von Fr. 550 aus der kantonalen BrAndasse-

knnuizkaase bewilligi.

Femer erhalten Staatsbeiträge:

IKe politisdie Gemeinde Zell an die Fr. 1571. 77 betra*

genden Kosten far den Unterhalt der Straßen m. Klasse
and der Ölfentüchen Fnßwege un Jahre 1906 Fr. 400;

die Gemeinde Bauma an die Fr. 4658. 45 betragenden
Kostoi ittr den Steg über die T5ß am Fuftweg SaIand*Aa
Fr. 1400.

Den im Gemdndebann Oberwinterihur gelegenen
Bau- und Niveaulinien für die Hegifeldstrafie swiiehen
der Straße I. Klasse Oberwinterthur-Seen und der Abzweigung
der Straße HI. Klasse nach der Ortschaft Hegi beim Schloß
wird die Genehmigung erteilt.
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VolksaiMtimmung vom 26. April 1908.

Mitbttrger!

Gemift deQ BeseUttssen des Kanionmtes Tom 2. Min
1908 unterbreiten xnr Euch snir Abs^mung folgende Vor-

lagen:

1. 8mt{ botroffttod Abäoderuag ^ StriUgmtzbuGbes;

2. Kaiteitrmbtfliltg MrofiMd dM JUmoiHltiiiiitviilrag

zwischen dem Kanton ZBrioh und der iebweizeriseheii Eid-

genossenschaft über das Polytechnikum, ferner betreffend

die Errichtung neuer Heohschulbauten und die Regelung

weilortr damit litammMibängoBder Fragen.

Wir ladeD Baeh m, diese Vorlagen m prflieii und am
Abetimmnngfltage, Sonntag den 26. April 1908, Euere Stimme

über Annahme oder Verwerfung derselben auf den Euch zu-

saatellenden Stimmzetteln m\t Ja oder X^eia ^abzugeben.

Zttridi, den 16. Mfirs 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident;

Kern.

I>er Staatsschreiber:

Dr. A. Haber.

Gesetz
betreffend

Art. 1. Die Fku*agraphen 79, 87, 164, 224, 225 des Straf-

gesetzbuches vom 6. Dezember 1897 erhalten folgende Fassung:

§ 79. Wer vorsätzlich zur Be^ehun^ einer durch das

Strafgesetzbuch mit Zuchthaus oder Arbeitshaus bedrohten

Handlung, zum Aufruhr oder zurn Vergehen der Widerset-

xuDg gegen amtliche Verfügungen ö^entlich auffordert, soll,

auch wenn 'cBe Avffordemng keine Folgen hatte, zu Ge^Uagnis

ZItei. Amtsblatt 1908» 27.Ma». 13
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bis zu ^nem Jahr mit oder ohne Geldbuße oder nur asu der

letsiem allein veraHeilt vrerden.

FOr alle F&Ue, in welchen niglddi eine Beetimmong des

Bundesstrafrechtes verletzt und darüber von Bundes wegen
die Strafverfolgung eingeleitet wird, überweist der Kanton das

Strafverfolgungsrecht dem Bunde.

§ 87. Wer in die Wohnimg, in die dazu gehörende ein-

gefriedigte Umgebung, in den Geschäftsraum, Werkplatz oder

Bauplatz eines andern widerrechtlich eindringt, oder trotz der

Aufforderung, sich zu entfernen, darin renveilt, oder wer an

solchen Orten Gewali an Personen oder Eigentum, ohne dajsu

berechtigt zu sein, ausübt, wird wegen Störung des Haus-

friedens mH Gefängnis oder Bufie bestraft.

§ 154. Wer entweder ohne Recht oder mit Übersehrdtung

der Grenzen seines Rechtes durch körperliche Gewalt oder

Drohungen jemanden zu einer Haiidhmg, Duklung oder Unter-

lassung zwingt, soll insofern die Tat nicht unter eine andere

Strafbestimmung fällt, wegen Nötigung mit Gefängnis, ver-

bunden mit Buße bis zu Fr. 2000 oder mit der letztem allein

bestraft werden.

Derselben Strafe unterliegt, wer oime Recht oder mit

Überschreitung sdnee Rechtes, durch körperliche Gewalt,

Drohung oder emstliche Belästigung jemanden von der Aus-

übung seines Berufes abhält oder abzuhalten Tersucht.

% 224. Ein öffentlicher Beamter oder Bediensteter, welcher

sdn^ Amts- oder Dienstpflicht zuwiderhandelt, um sieh oder

einem andern einen rechtswidrigen Vorteil zu yerschaffen oder

jemandem einen Schaden zuzufügen, macht sich des Veilchens

der Amts- oder Dienstpfiichtverletzung schuldig.

Des g^leichen Vergehens machen sich schuldiii- Angestellt**

und Arbeiter, welche die Pflicht libfn-nonimen haben, öffentliche

Betriebe des Staates oder von Gemeinden zu bedienen, wenn
sie vorsätzlich und rechtswidrig ihrer Dienstpflicht zuwiderhan-

deln und dadurch Leib oder Leben von Personen oder wert-

ToUes öffentliches oder privates Gut gefährden.

§ 225. Die Strafe besteht in ESnstellung im Amte, In

Gefängnis oder Buße bis zu Fr. 1000. In den schwersten

Fällen kann auf Amts- oder Dienstentsetanmg beaehungew^se
Entlassung aus dem Dienste, in ganz geringen Fällen auf bloße

Buüe erkannt werden.
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Art. II. Diesefi Gesetz tritt nach der Annahme durch das

Volk in Kraft.

Zürich, den 2. März 1908.

Im Namen des Kantonsrates,

Der ente Vizepri&sident:

R. Amsler,

Der eiste Sekretftr:

I>r. A. Haber.

BalMMhlMidar BerioU.

(Veifkßt Tom Besienmgirate.)

Unterm 17. Oktober 1906 wnrde dem Kantonsrat e&n mit

18,776 gültigen Unterschriften versehenes Initiativbegehren uui

Abänderung und Ergänzung des zilrcherischen Strafgesetz-

buches eingereicht. Die Initianten verlangten sieben Zusatz-

paragraphen zu den bestehenden Strafbestirnmun^^en und zwar

im Sinne einer Verschärfung derselben, desgleichen die Ab-

änderung einer bereits geltenden Strafbestimmung. Sie er-

klärten, daß sie sich eventuell auch mit emem Gegenvor-

schlage, dorch welchen der von ihnen ausgearbeitete Entwurf
nach Form and Inhalt verändert werde, befreunden konnten,

and daß de fOr den Fall, als der Kantonsrat dnen dem
ImtiatiTkomitoe gedgnet erscheinenden Gegenvorschlag dem
Volke zur Abstimmung unterbreiten wolle, bereit wären, die

Lütitttive aorttekzuziehen.

Bei den Beratungen über dieses Initiativbegehren im Re-

gierungsrate und im Kantonsrate hat sich dann ergeben, daij

die von den Initianten vorgeschlagenen Bestimmungen in ver-

schiedenen Richtungen zu weit gingen und zum Teil in der

Praxis kaum durchp^efiihrt werden könnten. Rt-Lnerungsrat

und Kantonsrat kamen fast einstimmig zu dem Schlüsse, daß

das Initiativbegehren abgelehnt werden müsse, daß es aber

geboten sei, dem Zürcher Volk gleichzeitig einen Gegenvor-

schlag zu unterbreiten, von der Erwägung ausgehend, daß die

bedeutende Zahl der gesammelten üntersehriften als dn deut-

licher Ausdruck des Willens weiter Yolkskreise zu betrach*

ten sd.

Der Torliegende Gesetiesentwari, wie er aus den Be-

ratungen des Kantonsrates vom 2. März 1908 hervorgegangen
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iflt, besteht niuuiEiQhr aiui ^er Abänderung der oachboBeiek*

neten fünf Paragraphen des geltenden S4ral^eeelid>uchei:

1. Der bisherige § 79 des Stra^esetsboebes, dureh wel-

chen bloß die Anftwnng sum Aufruhr und snr Widersetmng
gegen amtliehe Verfügungen mit Strafe bedroht ist^ soll In

der Weise erweitert werden, daß auch die Aufreizung zu

andern Verbrechen unter Strafe gestellt wird, immerhin be-

schränkt auf diejenigen Fäiie, die mit Ai'beitshaus oder Zucht-

haus bestraft werden.

Diese neue Fassung des § 79 bildet nur eine konsequente

Erweiterung desselben; denn wenn sehon nach bisherigem

Strafrecht die Aufreizang znr Begehung von Vergehen, die mit

Gettognis beetralt werden (wie der AuiMbr mid die Wider-

setaoDg gegen amtliche VeEfOgnagen) beetralt wudy so etdien

oUendfl keine Bedaiken entgegen, ^es auch vonMchiefl>en

fOr Vergehen, die teü Azbeitflhaiia oder Zudithaas feaMet
werden.

Der zweite Absatz des § 79 enthält die weitere Vorschrift,

daß der Kanton Zürich in denjenigen Fällen, in weichen das

Verg^ehen der Aufreizung gleichzeitig nach dem Bundesrecht

von Bundes wegen ebenfalls verfolgt wird, sein Strafveriol»

gungsreeht dem Bund abgibt.

2. Der bisherige % 87 des Stra^ieseftabnefaes «rflUirt in-

sofem eine Erweiterung, ab aatar der Wohnung und der dam
gehörenden tfngefriedigten Umgebung auch die Geschttertane»
Bau- und Werkplätze unter den Schutz des Hausfnedens ge--

stellt werden. Der Zweck dieser Neuerung liegt auf der Hand,

und es entspricht dieselbe einem längst empfundenen und zeit-

gemäßen Bedürfnis. Es bedarf keiner weiteren Ausführungen,

daß jedermann, der seineni täglichen Berufe obliegen muß,

auob einen unbestfeiibaren Anspruch darauf hat, daJß er bei

der Ausübung desselben gegen absichtliche Störung und Be-

lästigui^ durch Unberechtigte in genflgender Weise geechOliil

wird. Dies kann nur dureh eine stnuteehtliehe VonMhvlft te

wirksamer Welse geschehen, da eich bisher alle Petiis&TapMd-

nungen in dieser Richtung ato unaurelchend erwiesen haben.

3. Einen weiteren Schutz der Arbeit bezweckt femer der

vorgeschlagene Zusatz zum bisherigen § 154 des Stra^eseta-

biiches. Nach allgemeinen Reohtsgrandsätzen ist niemand be-

rechtigt» einen and^n dcfart in seiner persönlidien fMheat
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zu bmntrichtifexi, daß er Ilm die Aniftbung leineB Berafes

gar T6raiim<lg]telien darf, dies bekanni-

lich in neuerer Zeit häufig yorkommt. Der Staat hat die

Pflicht, diejenigen, die ihrer Arbeit aacligehen wollen, gegen

Tätlichkeiten und emstliche Belästigung zu schlitzen.

Die von allen Seiten Ix'dauerten Ausschreitnnc;;en werden

um so eher verschwinden, wenn im Gesetze aufidrUcklichi ge-

sagt wird, daß es meht angeht, durch Nötigung oder ernst-

liehe Belästigung dnen andern von der Aosttbung seines Be-

rufee abzuhalten.

4. Durch dnen Zuealz zum biaherlgen § 224 des Straf*

gesetsbuches werden die fOr öffentliche Beamte und Bedien-

stete geltenden Stratbestimmungen über die Amts- und Dicnst-

pflichtverletzung ausgedehnt auf die Angestellten und Arbeiter

gewerblicher und industrieller ünternehmung^en und Betriebe

des Staates oder der Gemeinden, die vorsätzlich und rechts-

widrig ihrer Dienstpfliobt widerhandeln, indem sie ihren Dienst

plötzlich einstellen oder unterbrechen und dadurch eine Ge-

fahr für Leib und Leben von Personen oder für werfcyoUes

öilentUches oder privates Gut herbeiführen. BUne einzige solche

Handlung wäre geeignet, niehi nur schweren finansieOen Scha-

deoy sondem audi die größten Unglttcksfälle herbeizuftthren.

und es müssen deshalb der Staat und die Gemeinden darc<iCh

trachten, ihre öffentlichen Betriebe fGjis-, Wasser-, Elektrizi-

tätswerke etc.) gegen solche Eventualitüten sicher zu stellen.

Die bisherige Fassung des i:? 224 gab Anlaß zu ernstem Zweifel,

ob derselbe für solche Fälle ausreichend wäre. Die Wichtig-

keit der Sache verlangt aber, daß hierüber klares Recht ge-

schaffen wird.

6. Infolge der Erweiterung des § 224 ist auch eine ent-

sprechende Umarbeitung des § 225, welcher die Strafen für

Amts- und IXensIpflicbtTerietaung festsetzt, nötig geworden.

In Hinblick auf den vorliegenden Gegenvorschlag hat das

Initiativkomitee sein Begehren zuriickgLzot^en ; daher g(»langt

nur der vom Eantonsrate mit großer Mehrheit ansjenünunene

Entwurf zur Abstimmung; es wird den Stimmberechtigten

diese Gesetasesvorlage zur Annahme empfohlen.
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Beschluß de8 Kantonsrates

betraffind

des Aassonderaugsyertrag zwischen dem Kauton Zürich

und der schweizerischen Eidgenossenschaft über das

Polytechnikum, femer betreffend die Errichtung neuer

Uodischnlbauten und die Begeloiig weiterer damit

sanunenbftngeiidier Fragen*

Der K an ton s rat,

nach Kinsicht eines Antrages des Regierungsrates

und der besteilten Kommission,

beschlieiSt:

I.

1. Der Aussonderungsvertrag vom 28. Dezember 1905

zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits, dem
Kanton imd der Stadt 2ttrich anderseits wird geneiimigi.

2. Die Oberdnlnmft zwischen dem Begienmgsrate imd

dem Stadtrate Ton ZQiich betreffend die Ansftthrung des Aos-

sonderangsvertrages, der Vertrag mit der Stadt Zürich be*

treffend ilire Beteiligung an den Kosten der Hocfaschnlbanten,

an den Betriebskosten der kantonalen Lehranstalten, sowie

betreffend die Korrektion der Künstlergasse und die Erwer-

bung der Liegenschaft „zum Berg" werden genehmigt.

3. Die vom Regierungsrate mit der zürcherischen Kunst-

gesellschaft und mit (ier Vorsteherschaft der Blinden- und

Taubstummenanstalt abgeschlossenen Verträge betreffend die

Erwerbung des Kttnstlergutes imd die Übernahme der Blinden-

und Taubstummenanstalt in Zürich durch den Kanton werden

geneimiigt.

4. Den nach Absehlnfi der sub Ziffern I» 1—3 ge-

nannten Verträge auf dem Korrespondenzwege zwischen dem
Regierungsrate und den betreffenden Kontrahenten festgestellten

Erklärunt;en, Ergänzungen und Modifikationen, die einen in-

tegrierenden Beslaodteil der Verträge bilden, wird die Ge-

nehmigung erteilt.

5. FUr die Ablösung der Pflicht zur Unteriuütung der

Poiytechnikuiuflgcbäude, für die Übernahme der Blinden- und
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Taubstummeüanstalt in Zürich und für die Errichtiing von neuen

Hochschiilgehäiiden wird außer den von der .srltwcizerischen

Eidgenossenschjift t^emäL» Aussunderiuigsverii';V4 ausjjenfhtetcü

EntecbäiUe^uns^en und den von der Stadt Zürich Lrelei steten Bei-

trägen ein Kredit von 2V^2 Millionen Franken erteilt. Zur

Deckung dieses Kredites ist der Regierungsrat ermächtigt, em
Anieilien im gleichen Betrage zu erheben.

n.

Dieser Beschluß wird der Volksabstimmung unterbreitet.

III.

J>er Regierungsrat ist mit dem Vollzüge dieses BeschlusBes

beauftragt. £r hat dem Kaatonsrate die definitiven BauplAne

und Kostenvoranschläge fOx ^e Hochschulbauten zur Geneh-

migung za unterbreiten.

Zttrich, den 2. Härz 1908.

Im Namen des Kantonsrates,

Der erste Vizepräsident:

R. Ämsler.
Der erste Sekretär:

Dr. A. Huber.

Mauehtaadar BariaM.

(Veh&ßt vom Begiernngsrato.)

L
Allgemeines.

Der Grund für die Vorlage liegt in der Raumnot der

kantonalen Hochschule und des eidgenössischen Polytechnikums.

Sie ist In bdden Anstalten gleich groß und gleich unleidlich.

Schon sdt Jahrzehnten wurde auf diese IfiJßst&nde aufmerk-

sam gemacht; sie konnten aber trotz einer Reihe von Neu-

bauten, die insbesondere für die polytechnische Schule aufge-

führt w urden, nicht g:ehoben werden. Dasselbe ist der Fall

für die Hochschule. Die K;iuinnot hat ihren Grund einmal

in der wachsenden Ausdehniujt^ der Ünterhchlsgeuiete, in der

Angliederung neuer Abteilung« n und in einem im Lauf*- der

Jahrzehnte veränderten Uuterhcbtsbetrieb am Polytechnikum

und an der Hochschule, sodann m der Zunahme der. Zahl der
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Studierenden. IMe Hoehsehole iet weit über den ihr ursprüng-

lich gezogenen Rahmen hinausgewachsen ; uasbesondere ist das

der Fall mit len medizinischen und naturwissanschaftlicben

llnterrichts/.wf'if^en ; alter es mußten aucii zmti Teil aal das

Verlangen weiter Ht volkerungskreise neue Abteilungen zuge-

fügt oder schon !) stehende wesentlich erweitert werden, so

die Institute für Hygiene (Gesundheitsptlege), für Phanua-

kologie (Arzneimitteiiehre etc.), Bakteriologie, physikalische

Heilnu thoden (Wasserheilkunde gerichtliche Median, die

zahnärztliche Schale, die handelswissenschaftliche AbteUungi

VeterinArmedisüi (tierftrstUche Wisseoaclialteii).

Zufolge dieser Erwdtening der Zahl und des Umfanges
der Wissensgebiete an der Hochsehnle und der aUgem^en
Bevälkeningszanahnie hat aueh die Zahl der Studierenden

eine früher nicht geahnte Ziffer erreicht. Das Polytechnikum

ist im .Jahre 1855 mit 50 Studierenden und 19 Zuhörern er-

öffnet worden, jetzt, im*Wintersemester 1907/8 zählt es ruod

1400 Studierende, fernt i zirka 800 Zuhörer; die kantonale

Hochschule wurde im Jahre 1833 mit 1 Rl Studenten und 48

weiteren Zuhörern eröffnet; im Winterhalbjahr 1867/68 betrug

die Zahl der Studenten und Zuhörer 246, jetzt 1937, die Zahl

der Vorlesungen 124, heute 387 ; damals worden 35 praktische

Kurse in Laboratorien etc. abgehalten, heute smd es 154, da-

mals ein Seminar, heute bestehen 11 seminaristische Dbnogs-

institate an der Hochschule.

IKese wenigen Angaben dOrften beweisen, daß eme große

Raumnot vorhanden sein muß, besonders wenn man noch be-

denkt, daß im Laufe der Jahrzelint^ all die verschiedenen

Hochschulinstitute, um auf der Höbe ihrer Aufgabe zu blei-

ben, nicht unterlassen haben, ihre Sammlungen, Laboratorien

und Bibliotheken zn äufnen.

Seit Mitte der 60er Jahre waren Hochschule und Poly-

technikum im „Poljtechnikumsgebftude*' untengebracht, das

der Kanton ZOiieh gemAß dem Bundesgeseta Tom Jalue 1854
der poljteebnischen Schule hatte bauen müssen^ um an er-

reichen, daß Zürich Sita der Schule wurde.

Das Polytechnikumsgebäude, dessen Südtlügei durch die

kiintonale Hochschule beansprucht ist, hat den Kanton rund

2,7 Millionen Franken gekostet. Das Gesetz von 1864 hat
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dem Kanton auch die Baupflichi für alle welter für die poly-

teduusebe .Sehlde notwendig werdenden Gebftnliehkdten über-

banden. Als die Anforderungen in den 70er Jahren aufier-

ordentlich vermehrt wurden, bestritten die Behörden des Kan-

tons Zürich die bezüg^liche Verpflichtung und man gelangle

dann im .Inliie 1883 nach manchen Wechselfällen zu einem

Vertrat:, der in df^r Hauptsache die Ablösung der Banpflicht

des Kantons regelte. In den letzten Jahrzehnten hat der Bund
aus eigenen Mittehi Bauten im Betrage von rund 4 ^4 Millionen

Franken erstellt. Aber sie genügten nicht; daher kündeten

die Bondesbehörden im Jahre ld98 den b^üglich der Unteiv

bvingong and Benutangg der dem Bund, dem Kanton und der

84adt gemdnsam gehörenden Sammlungen bestehendenVertrag,

um auch in dieser Begehung ^e Ausscheidung und Lösung
der 2swi6chen dem Kanton und Bund bezüglich der polytech-

nischen Schale besteheuden Reciits- und Eigentuiusvcriiältnisse

zu erreichen. Nach siebenjährigen schwierigen Verhiuidiungen

kam dann am "28. Dezember 1905 der sogenannte AuRSon-
derungs vertrag zustande. Er ist das Produkt einer lörm-

lichen Zwangslage der eidgenössischen und der kantonalen Hoch-

schule«

n.

Der Aussonderungsyertrag und die übrigen
Vertr&ge.

Aus dem Aussonderungsvertrag sind die folgenden Haupt-

bestimmungen herauszuheben

:

1, Der Kanton Zürich tritt der Eidgenossenschaft die von

ihm erstellten, mit dem Benutzungsrecht des Polytech-

nikums belasteten Gebäude samt dem zugehörigen Grund
und Boden unentgeltlich zu Eigentum ab, ebenso drei

Vierteile vom Areal des alten Ohemiegeb&udes. Durch

<He Mrtere Abtretung befreit sieh der Kanton von der

laut Verti*ag vom Jahre 1883 übernommenen Pflicht, für

ein neues Sammlungsgebäude den nötigen Bauplatz un«

entgeltlich zur Verfügung zu stellen.

2. Der Kantun löst die Pflicht des Unterhaltes der in

Ziffer 1 pfennnnten Gebäude ab durch Bezahlung einer

Summe von Jb r. 570,000.
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3. Der Btind kauft vom Kanton Zi^rich : den UniversitHts-

flügei des Polytechniknni«rebäudes snmt Areal. dnsChemie-

gebäude und einen Vierteil des zugehörigen Grundes,

sowie die sogenannte Seilersche Liegenschaft, und be-

zahlt für diese Objekte die Summe von Fr. 1,763,863.

Ferner bezahlt der Bund dem Kanton den Betrag

von Fr. 975,000, um sich von der Pfiicfat zu befreien,

Ittr die der Universität sufallenden naturwisBensehaft-

liehen Sammlungen ein genflgende8 Oebflnde zu erstelien

und zu unterhalten.

4. Von den naturwissenschaftlichen Sammlungen erhält der

Bund die mineralogische und geologische, der Kruiton

die zoologische Sammlung. Über die Zugehörigkeit der

Sammlung von Versteinerungen (von Pflanzen und Tieren),

sowie über die Pfliebt des Bundes, auch für die künst-

lerischen Sammlui^en, die größtenteils dem Kanton an-

gehören, ein Gebfiude zu erstellen, soll je ein besonderes

Scbiedsgeriebt urteilen.

Die übrigen BestimmuDgen des AussonderungsvertiaiJt'S

In Detailfragen, wie die Ausscheidung des Mobiiiars, die

Zaiüungs- und Räumungstermiue, den Bezug von Notariats-

gebühren etc.

Der Auseonderungs vertrag machte eine Reihe weiterer

Verti'äge notwendig. Ks sind namentlich folgende Verein-

barungen :

1. Mit dem Stadtrat Zürich hat der Regierangsrat eine

^Übereinkunft betrefitend die Ausführui^ des AussonderuQgs-

vertrages" abgeechlossen. Die wichtigsten Bestimmungen i^d
folgende : Kanton und Stadt Zürich verpffichten sich, dafür zu

sorgen, daß auf dem westlich an das Polytechnikumsareal an-

grenzenden Lande keine Bauten errichtet worden, wodurch
das Hauptgebäude die freie Aussicht verlieren wtirde.

Sodann wird eine Ausscheidung über die Fortführung der

zoologischen Sammlungen vorgenommen.

2. Vertrag betreiend a) die Bet^ligung der Stadt Zürich

an den Kosten der Neubauten (mit Fr. 1,260,000) und an den

Betriebskosten der kantonalm Lehranstalten (Fr. 80,000),
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b) denYttkAof der iiadtiSGlieD liegensdialinunBerg (Fr.25,000)

QDd betreffead die Komktion der Kttnstleigasse.

3. Hit der YorsteherBchafI der Blinden- and Taabstam-
menansiali ist ein Vertrag betreffend den Übergang der An-
stalt an und ihre FortfUlirimg durch den Staat abgeschlossen

worden.

4. Der VorstaDii der Kiiiisi^^esellschaft in Züi-ich hat die

Liegeüsrhaft zum Künstlergiit dem Kanton Zürich um den

Preis Ton jbr. 260,000 veriuuit.

Der Vertrag mit der Stadt Zfkrich (Ziffer 2), durdi den

dem Kanton l^U ^Uionen Franken aar Verfngang fOr die

Neubauten gestellt und der jährliche Beitrag an die Betriebs-

ausgaben der KantünallehiaiisUilten um Fr. 17,000 erhöht

werden soll, ist in der städtischen Abstimmung vom 15, Mär2

1908 genehmigt worden. Diese Leistungen sind sehr aner-

kennenswert. Sie sind « in He^^ eis dafür, daß die Stadt

Zürich die ideellen und materiellen Vorteile zu schätzen weiß,

die ilir aus dem Bestehen der beiden Hochschulen erwachsen.

Über die Konseqaenzen des Aussonderungsver*
träges ist folgendes ao sagen:

Der Anssonderungsvertrag sieht den Verkauf der Univ ersi-

tätslokal iiäteu vor. Dadurch jwird den Behörden zur Pflicht

gemacht, mit dem Antrag auf Genehmigung des Vertrages auch

den nötigen Kredit für die Erstellung von Neubauten zu ver-

langen. Hieibtii ist in erster Linie für die iiifrtlnie der Ab-

tretung an den Bund obdachlos werdenden Unterrichtszweige

zu soigen; sodann wird bei diesem Anlaß auch für alle

übrigen nur provisorisch untergebrachten Disziplinen Ranm an

schaffen sein. Es müssen also neu untergebracht werden:

Alle bisher im UniTersitfttsflügel des Polyteciuülnuns nnter^

gebrachten Sammlungen» die g^enwfirtig im Mittelbau des

Polyteehmknms aufgestellte archftolog^che Sammlung, die

gegenwärtig im kantonalen Ohemiegebäude untergebrachten

Institute für Hygiene, Bakteriologie und Pharmakolo^e, sodann

das Institut für gerichtliche Medizin im Stockargut, alle im
„Rechberg" bisher untergebrachten Kollegien, Semiaarlen, die

gesuiute Huchschulverwaitung etc., die ethnographische Samm-
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lauf am BeSkxfpnbeay d. h. es kHuieii «fie io «inem InribeD

DotEend yerscUedeiier Gebinde - onteigeliiraMbten loflülate in

sweckentaprechender Wdee veremi^ werden.

Von den rorberatenden Behörden wird nun eine Lösung

dieser Frage nach jahrelangen einläßlichen Studien in der Weise

vorgeschlagen, daß erstellt werden sollen:

Ein Kollegiengebäude zusammen mit dem biologischen

Institut und das hygienisch-pharmakologische Institut.

Für diese Bauten ist, nachdem die Frage des Raum-
bedUrfnissee wiederholt studiert und die ursprünglichen Raum-
anforderungen Ton beinahe li,000 auf mnd 11,900 in<

ennUSfl woTden sind, eine Summe von seehe IfiUlonen

Franken erforderlieh; n&mlSefa für den Baugrund mnd 1,4,

für die Bauten selbst rand 4,1 mid die innere EinrielrtaBg

rund Ofi Millionen Fnudcen. Baanl kdnnen beinahe 200 nene

Unterrichtsräume aller Art gewonnen und damit dem Raum-
bedürfnis der Hochschule auf .laiuzehnte hinaus j^enttgt werden.

Dieser Sech8millionenau^;abe stehen als sichere Munahmen
gegenüber

:

Vom Bund für Universitäts- und Chemiege-

bände und Areale Fr. 1,269,863

Vom Bund für AbUtoung der Banpflichi für

das xooiogisohe Sammlung^ebftnde . . . „ 975,000

Von dar Stedt Zürich « 1,260,000

Legat Barth für Hoctischuhewecke . . . . ^ 400,000

Frriwillige Beiträge (für das Eollegiengebftade

und die ethnographische Sammlung etc.) . ^ 21,000

Fr. 3,909,863

Dazu kommen der noch unbestimmte Betrag des Ban-

des für die Ablösung der BaupfÜdit für die arehflolo|^ehe

Sammlung, der sehiedsgeriehtlich festausetien ist und der

Wert des Bauplataes für die zoologische Sammlung, zn dessen

Abtretung der Kanton nach dem Vertrag von 1888 ver-

pflichtet wäre.

So ist also für die G eld beschaff ung durch den Kan-

ton mit einer Sumnic zu rechnen, die zwiselien VJ^—2 MU-
iionen Franken liegt.

In diesem Betrage ist auch die Ausgabe für eine neue

Blinden- und Taubstummenanstalt mit Fr. 550,000 eingesetit;
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der im Kdötonßratßbeschlußöe verlan^^te Kredit von 2^ o .WUionen

Franken wird voraussichtlich genügen, um auch die för die

Unterhaltspflicht der Polytechnikuniflgebäude vereinbarte Aas-

gftbe von Fr. 570^000 zu decken.

Im Anschluß ist darauf biiiztiw«iseii, daß die neue Aus-

§|abe für die Hoehflehnlbanten mm großen Teile aus dem
fithaliffeclmiiiigeaberflehiiß des Jahres 1907 gedeckt werden
kfSitoffe.

m.

Die Ausländer.

Umsw^eUiaft hat die FVequenaKunahme auch zur Raum-
not beigetragen, aber keineswegs in dem Maße wie man ge-

wOhnMi annimmt 8ie Keß den Wunsch nach tinigeD größeren

Hdrsilen entstehen, eine wesentliche Vermehmog der Zahl

on üntenrlditsrftumen bedingte sie nicht.

Es ist demnach unrichtig, die gegenwirtige Raumnot allein

oder vornehmlich dem Zufluß von Ausländem zuzuschreiben.

Die Riiume für wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken,

Laboratorien, Seminare, die Zimmer fttr Prüfungen, ftir die

Lehrerschaft und für die Vei waltung etc. müßten in derselben

Zahl und Größe vorhanden sein, wenn kein einziger Ausländer

an unserer Hochschule studierte. Übrigens haben die

Behörden nicht unterlassen, durch die Erhöhung der Gre-

bohren für die Ausländer und besonders durch verschärfte

Vorschriften über die Aufnahmsprttfungen und andere Auf-

nabmsbedingungen das Zuströmen fremder Elemente einsu-

schränken. Man ist in dieser Hinsicht in Zürich weiter gegangen

als an iigend ein^r andern Dniverrität. In den letzten Jaluren

dnd jedes Semester ober 400 Anfnahmegesuche von Aus-

lindem aurttckgewiesen worden. TatsSdilieh ist die Zahl der

AuBlßndor, und besonders der Russen, an unserer Hochschule

kleiner als in Bern und Genf und nicht größer als in Lausanne,

obgleich die Gesamtzald der Studierenden um 600 großer ist

als in Lausanne und am 240 größer als in Genf. Die Zahl

der Schweizer ist an unserer Hochschule im Verhältnis zur

Gesamtzahl der Studenten nni größten. Unsere Landsleute

werden dadurch bevorzugt, daß man ihnen in den stark be-

suchten Hörsälen und Laboratorien Piatakarten einhändigt.
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Man darf übrigens darauf timweisen, daß der Zudrang

von russischen Studierenden an die schweizerischen Hoch-

schulen nur eine vorübergeiiende Erscheinung ist, hauptsächlich

durch den Umstand hervorgerufen, daß in Rußland wegen
der Unsicherheit der politischen Zustände die Universitäten

zeitweise geschlossen sind. Sobald dort ruhigere Zeiten

kehren, wird auch an unserer Hochschule wieder der normale

Zustand eintreten und die Zahl der fremden Studenten sorttck-

gehen. Es kann deshalb lüemand ein&llen, die gegenwärtigen

YerhftitDlsse der Fremdenfreqaenz xom Ausgang^nnkie fOr

die dauernden Einrichtungen und RaumansprOche der Hoch-
schule zu machen. Sie soll unsem eigenen Bedürfnissen in

allererster Linie dienen.

Im übrigen darf darauf hing-ewit sm werden, daß ohne

die Ausländerfrequenz wegen der wegfallenden KoUegiengelder.

die einen Bestandt^ der Professorenbesoldungen bilden, der

Kanton aus eigenen Mittehi zu Besoldungsaufbesserongen

mindestens Fr. 160,000 zulegen müßte.

IV,

Die Folgen einer Ablehnung der Vorlage.

Die Vorlage ist von einer Bedeutung für die Hochschule

wie seit einem halben Jahrhundert keine zweite» Drum ist

es Pflicht der Behörden, die sich ihrer großen Yerantworilich-

keit bewußt t^d, mit allem Nachdruck auf die Folgen «ner
Verwerfung der Vorhige hinzuweisen.

Die Verwerfung hätte für Hochschule und Polytechnikum

unheilvolle Konsequenzen : die Entwicklung der beiden An-

stalten würde beeinträchtig t, die ünanziellen Interessen von

Bund und Kanton schwer geschädigt. Das mag folgende Auf-

stellung beweisen:

1* Das PolTtechnikum, das unter der Raumnot in glei-

cher Weise wie die Universität leidet, würde auf die Entfer-

nung der wissenschaftlichen Sammlungen aus dem gemdn*
Samen Gebäude dringen. Der Bund hat hierzu ein Recht, da
der Vertrag von 1859. der diese Verhältnisse regelte, schon

vor 10 Jahren gekündigt worden ist und weil nur noch pro-

visorisch in Kraft, jederzeit auf2:ehoben werden kann. Der

Kanton hätte für ein bammluugsgebäude den Platz zu liefern,

Digitized by



der BoiMi die Baute itussuftthren. Das Gebättde mQ£te dch
selbBtrentindllcb in der Nfthe der Hochscfaule beOnden.

Nach den zur Verfügung stehenden Plätzen hätte der

Kaüton für diesen Platz mit einer Ausgabe zu rechnen von

mindestens Fr. 400,000

2. Der Kanton hätte außer der Unterhai-

tungspflicht für PolytechnikumundForstschale mit

anrka Fr. 20,000 jährlich noch einmalige grofie

Aafvrendungen zu machen für die Ausbesse-
rung der Sehaden an jenen Gebäuden.

Nach dem Auszu^;^ der Chemie ins ii*jue

Gebäude an der RämistraJie müßte das alte

Ch^'iiiiegebäude, das seit 45 Jahren in intensiver

Weise durch den Betrieb beansprucht war, einer

durchgreifenden Renovation untereogen und itlr

das bakteriologische, hygienische und pharma-

kologische Institut ungerichtet werden.

Für diese Be|>araturen und Umbauten dürfte

eine Summe eingesetzt werden von rund . . .Fr. 500^000

3. Trotz ilieser Aufwendungen mdßtc dann

noch gesorgt werden für die Bedürfnisse der

Biologie, der gerichtlichen Medizin, der zahn-

änllichen Schule und der andern Unterrichts-

sweige, die unter der Raumnot l^den. Das könnte

geschehen durch eine Um- oder Anbaute an das

alte Ghemiegebftude oder den UniTer^tätsflttgel,

deren Kosten von sachkundiger Seite auf

Fr. üOO,000—700,000 ungeschlagen werden; wir

setzen aber nur ein Fr. 500,000

Total also eine Summe von mindestens Fr. 1,400»000

Das Fazit wäre also, dal,, vv ir die alten, reparatur-

Ix diirfti^en Bauten behielten und zirka 1 \ o Millionen Franken

auszugeben hätten, wovon die Hälfte für das Polytechnikuni.

Die Hochschule hätte trotz der großen Ausgabe keinen ra-

tionellen Ausbau gewonnen.

Ferner könnte die Blinden- und Taubstummenanstalt nicht

ttbemommen werden; das Künstlergut würde für ptiyate

ZwedEO verwendet; das Polytechnikam müiiie sich anderwärts
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genügende Lokalitäten schaffen; Bauplätze haben die ddge-

nössischen Behörden bereits erworben. Eine Lösung, wie sie

jetzt in Aussicht genommen ist, wäre verunmüglicht.

Die Ausscheidung bringt beiden Parteien Vorteile.

Der Kanton Zürich befindet sich also in der g^stigeü

Lage, dureh die Oenehnognag des Aussonderungsvertrages

und der damit gasammenhaiigendcp Antrige Gelegenheit m
haben, in TanUgücher und auereiclienderWdse fOr seine Hoch-

schule za sorgen. An Stelle der alten and unroltogiiehen
' Loinditäten wird er iiir drei neue, zweckmftJBig Ungerichtete

und in aller Einfachheit schöne Gebäude als HeSm anw^en
können. Und er wird durch den i>;leichzeitigen Bau einer An-

stalt für Blinde und Taubstumme zu erkennen geben, dali seine

Fürsorge alle Kinder des Volkes und alle Stufen der Gdstes-

bildung umfaßt.

Kantonsrat und Regierungsrat empfehlen 6ae Annahme
der Vorlage.

Auszug aus dem ProtokoU

ttbtf «he

Verhandlungen des zftreheriseheu Kautonsrates.

74. SHirong. IKenstag den 4. Februar 1908.

467. Die BeratuDg des Voranschlages der Ein-
nahmen und Ausgaben des Kantons Zürich pro 1908

wii'd fortgesetzt.

Nach Beendigung der Budgetbeiutiin^^ wird folgender Kom-
missionsantrag stillscJiweigend zum Beschluß erhoben;

1. Der Voranschlag der Einnahmen und Aus-
gaben des Kantons Zürich auf das Jahr 1908 wird
mit den beschlossenen Abänderungen genehmigt.

n. Die Staatssiener fttr das Jahr 1908 wird
auf 4\4^V(>o d^i* Katastersumme festgestellt.

ni. Mitteilung an den Regierungsrat.

Im AnschluiS an die Budgetberatuog werden folgende Po-

stulate angenommen:



H6

1.

„Der RegierangBrat wird eingel«d-eii, die Frage
der fiSrriehtang einer milch wir teeliaftlielien Sta-
tion zu prttfen und dem Kantonsrate Bericht und
Antrag zu stellen." (Vom 28. Januar 1908.)

ü.

„Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht
und Antrag einsubringen, ob nicht entspreciiend
der dauernden Verteuerung der gesamten Lebens-
tialtung und der bereits beschlossenen beziehungs-
weise in Aussicht stehenden Besoldungserhöhungen
der Staatsangestellten und Lehrer an der Hoch-
und Mittelschule auch das Gesetz betreffend die

Besoldungen der Vol ks schullehr er und das (iesetz

betreffend das Kirchenwesen im Sinne einer zeit-

gemäßen Besoldungserhöhung für die Geistlichen

und Lelirer 2u revidieren, oder ihnen eventuell
die für die andern Funktionäre der Staats- und
Besirksverwaltung Torgesehenen Teuerungsaulagen
ebenfalls ausaurichten seien/ (Vom 8. Februar 1906).

458. Hierauf nimmt der Rat noch folgendes Postulat der

Kommission für Prüfung des Rechenschaftsberichtes des Regie-

ruDgsrates i>ro 1906 an

:

„Der Re^ieru n8:srat wird eingeladen, in prü-

fen und dem Kantonsrate darüber Bericht und
Antrag zu unterbreiten^ ob und wie eine allge-

meine kantonale Alters* und InvalideiiTersiche-
rung eingeführt werden kann/

76. Sitzung. Montag den 17. Februar 1908.

4^. Von der Erklärung des Rücktritts des Herrn

Dr. med. Kurt Wehriin-Zttrich als Mitglied des Kantons-
rates wird Kotis genommen.

168. Dem Kanionsrat liegt wor der irom Bankvat aus-

geaEbeüate Bufcwurf betreffend ein „Eeglement ittr die
Agenturen dtsr Zürcher Kantonalbank vom 17, Ja-

nuar 1908^. Kach Antrag der BankrechnungsprOfungskom-

inissiou wird die Vorlage genehmigt.
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464# Der Rat tritt auf das Traktanduiii „l'inanzielle

Unterstützung der Rebenbesitz er im Kampfe ü:e^en

den fMls<'hen Meltau" ein. Es liegen vor ein Antrag des

Reglern ncrsi atCwS vom 16. Januar 1908 (Aititsl^latt, TextteiK Seite

62—08) und (ier bezügliche Konmnissionsantrag vom 10. Februar

1908 (Amtsblatt, Textteil, Seite 112/113). Der Komuiissioiis-

antrag wird nach gewalteter Diskossion in globo angaiommen.

465* Dem Rate U^geo betreffend die Abänderung
des zürcherischen Strafgesetsbnches (Streskfaü^-

tive) vor : a) Antrag des Regierungsrates vom 25. Juni 1907

(Amtsblatt 1907, TexUeil, Seite 578—589); bi .Aiitrag der

Koinudssion vom 7. Dezember 1907 (Amtsblatt 1900, Text-

teil, Seite '6—öj.

76. Sitzung. Dienstag den 18. Februar 1908.

4ßllk Die Beratung ttber das Initiativbegehren be-

treffend Abänderung und Ergänzung des iür>

eheriscfaen Strafgesetabuehes (Slreikgesetsini-
tiative) wird fortgesetat.

77. Sitzung. Monüig den 24. Februar 1908.

468. Die Beratung des Entwurfes für ein „Gesetz be*

treffend Abänderung des zürcherischen Strafge-
setzbuches vom 6. Dezember 1897" (Strdkgesetsnnltia-

tive) whrd fortgesetzt.

78. IKtzung. Dienstag den 25. Februar 1908.

471. Die Beratung des Entwurfes für ein ..Gesetz be-
1 reffend AhiLnderung des züreherisc Ii en Straf-

gesetz! iihs N oiii G.Dezember 1897" (.Streikgesetz-

initiativej wird iortgesetast

79. Sitzung. Montag den 2. März 1908.

473. Es sind als Mitglieder dos Kantonsrates am 2ö. Ja-

nuar 1008 gewählt worden : In Zürich III an Stelle des Herrn

A. Morant Herr Jakob Gschwe n d. Schriftsetzer: in Zürich V
an Stelle des Herrn G. Wolf Herr Ingenieur J. Keiler. Die

Wahlen werden validiert.
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475. Die Vorlage betreffeud Abändur uug des
Strafgesetzbuches (Streikinitiative) wird, nachdem

sie durch die Redaktionskommission bereinigt worden ist, mit

170 gegen 34 Stimmen angenommen.

476. Hierauf behandelt der Rat die Vorlage beireffend

den AussonderangSYertrag und die Hoehschnlbaa-
len. Bs liegen Tor der Antrag des Regiemngsraies vom
14. Felnniar 1907 (Amtsblatt 1907, Teztteil, Seite 89—168)
und der Antrag der bestellten Eoninüsaion rem 15. Februar

1908 (Amtsblatt 1908, Textteil, SeHe 97—112).

In der Abstimmung wird die Vorlage mit 140
Stimmen angenommen. Gegen dieselbe stimmt
niem and.

Den Beschluß siehe Amtsblatt, TeztteU, 6ate 97/98.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 6. Februar 1908.

Als Lehrer für Knglisch, eventuell Dt nLöch, Französisch

und Zeichnen an der kantonalen Handelßschule in

Zürich, mit Amtsantritt auf 15. April 190S wird Dr. Walther

Walker von Grenchen (Solothum) gewählt.

Der Stadtgemeinde Winterthur wird an die im ganaen

Fr. 24^385. 10 betragenden Kosten der im Jahre 1906 ausge-

Ifthrten Erweitemogen ihrer Wasserversorgungs- und
Hydrantenanlage In den Gemeinden Winterthur^ Ober^

wmterthur und Veltheim ein Betrag von Fr. 4146 aus der

kantonalen Brandassekuranzkasse ' bewilligt.

Vom 10. Februar 1908.

Den nachstehenden Krankenanstalten werden an ihre

Betriebsausgaben pro 1906 folgende Staatsbeiträge verabreicht:

Kinderspital Köttingen . . . . Fr. 56,715. 92

Erholungshaus Flimiern ... „ 13,000. 71

Krankenasyl Affühern ...... 6,050. 89

„ Kappel . . . . ^ 7,447. 37

Digitized by Google



268

Enaakmasyl Hor^rcn .... fr. 7,773. 94

Richterswü . . .
ff

2,448. 55

>»
Thalwil .... 3,067. 06

Wädenswil . . .
ft

6,926. 56

ft
Männedorf . . . n 2.578. 22

Ruti n 14,610. 53

« Wald n 13,515. 89

n WelAoD .... 3,926. 08
10,268. 93« Ustar rt

n PMQkoii .... 5,617.

n Bttlaeh .... V 6,863. 10

fi
RorlMS . . / . 4,271. 78

n Dielsdorf .... 2,631. 47

Lungeneanatorium Wahl . . 20,469. 69

Privatkrankenhaus Winterthur . n 200. —
Stunma Fr. 167,268. 67

Bremer erhalten Slaatebeiträge

:

8 <• h \v e izerische statistische Gesellschaft
pro 1908 ¥t. 300;

der Verkehrsverein Zürich pro ltK)8 Fr. 300;

die Notariatskanzlei Wetzikon gestutzt auf das einge-

reichte Yendchnls über die zufolge der Grundprotokoll-
bereinigung der Gemeinde Wetsnkon neu ausgestellten

Schuldbriefe Fr. 2884.

Die Vorlage der Ei-ziehiingsdirektion betreffend die Ver-
wendung des Legates ßarth für Hochschulzwecke,
nach welcher für den Fall, als dio Stimmberechtigten des

Kantons Zürich die Vorlii^^r betreüend die Hochschulbauten

genehmigen, das Legat Baith im Betrage von Fr. 400,000

zur Deckmig der Kosten für die Neubauten verwendet werden

soll, wird als Antrag des Regierungerates an den Kantonsrat

wdteigeleitel.

Vom 12. Februar 1908.

Dem Feuerwehrverbande am Zürichs»*e wird an

die im ijanzen Fr. 188. 05 hetnuronden Kosten des von ihm

verans Ulitelen K d ni m a n d a n t en k u rses in Mcilpii ein

Beltnio^ von Fr. 180 aus der kantonalen Brandassekuranzkasse

bewilligt.
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Vom 18. Febnm 1906.

Dir Zivilgeiiieind» Faiohniti mit deu UÖf60 Holzweid und

üöchweid, Frohmait und Bodeu in der poUtischeD Gemeinde

Pfäffikon, schulgeDÖssig nach Wermatswil, wird auf 1. Mai

1908 vom Sekundarscholkreis Ilster abgetreanl apd dem
Sekundarschiilkreifl Pf&ffikon-Hiitnau sqgetoilt.

Vom 20. J^ebruar 1908.

Als Lehrer fttr Handelsfiklier, eveDtnell SehrelbfScher

liod Tumeo an der kantonalen Handelsschale in Zürich
wird not AmlsantaM auf 15. April 1906 Werner Bleuler yon
nanen en»iiuv.

Der Stadtgemeinde Z ii rieh wird an die im ganzen Fr.

57,575. 18 betragenden Kosten der im Jahre IDOC) an ihrer

Wa s s e r \ e r s 0 r ^ u n g B - und H j d r a n t e n a n 1 a g e ausge-

führten Enveiterungsbauten ein Beitrag von Fr. 8880, der Ge>

Seilschaft fUr Quellwas^erversorgung KUsnacht an die im ganzen

Fr. 27,586. 70 betragenden Kosten der im Jahre 190I& an der

Wasserversorgangs- and Hjdrantenanlage für
KQfrnacht-Dorf anogefofarten finreiteningsbaiiten ein Bei-

trag YQia Fr. 9000 ans der kantonalen Brandasseixiranikasse

bewilligt.

Femer erhalten Staatsbeiträge;

Dir Antiquarische Gesellschaft Zürich für das

Jahr 1908 Fr. 700;

& Friedhofkreisgemeinde Weinlogen an die

Kosten ihres neuen Leichenwagens Fr. 180.

Vom g6. Febroi^ 1908.

August Mttiler-Bertoesa wiid auf smn Gesuch hin auf

dm 15. April 1906 als Lehrer und Direktor am Teeh-
nlkum in WIntertbmr entlMsen.

An die Herausgabe einer dreibändigen Geschichte des

Kantons Zürich, verfaßt von Herrn Prof. Dr. Dändliker»

wird ein Staatsbeitrag zugesichert.

Die <hwi iUiie. Frohmatt, Boden und B..)iischberg

(poliHsfihB Qmeui4e PfSttitam) werden^ den 1. 4piil IMB
nüt der Zi^rilgemeinde Faiehrllti vereinigt.
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Vom 28. Februar 1908.

Herrn Sekandarlehrer G. Egli wird als Lehrer der Me-
thodik de r K a n d i (1 a t l; ü li e s Vo 1 k s s c h u 1 - L e h r a m t e

s

auf eine Amtsdauer von sechs Jahren mit Amtsantritt auf

15. April 1908 ein Lehrauftrag erteilt.

Es wird gewählt:

Als xwditer Sekundarant der Pflegeanstalt Rheinau
mit Amtsantritt auf den 1. Mftrs 1908 med. praet Karl Gehry
von Zürich, zoradt Asristemarzt der Pflegeanstalt Rheinau.

Dem E. Kollbrunner, Chef des statistischen Bu-
reau, wird die naciigesuchte Entlassung aus seiner Stelle auf

den aO. Aprü 1908 bewilligt.

Vom 10. Mfin 1908.

Als Lehrer am G y mnasium Zürich werden mit Amts-

antritt auf den 15. April 1908 Dr. Hans Stierlin von Schaff-

hausen, Eduard Stiefel von Zürich und Dr. Paul Bösch
von h^tbnhi gewählt.

Von der Wahl des Emst Kappeler zum Pfarrer der

Kirchgemeinde ZoUikon und des Lnkas Stückelberger
zum Pfarrer der Kirebgemdnde Schwamendingen wird

Vormerk genommen.

Das vom Tiefliauamt der Stadt Zürich vorgelegte Projekt

für Ausiührung von Sicherungsarbeiten auf der Ostseite des

Nagelfiuhfelsens beim eidgenössischen trigonometrischen Sig-
nal auf dem Ütliberg wird genehmigt und an die da-

herigen Kosten ein Batra^ von Fr. ÖOO bewilligt.

Die Vorlage der Polizeidirektion ftkr eine Verordnung
zum Gesetze betreffend dasKantonspoIizeikorp^^
wird durchberaten uml zur Genehmigung sin den Kantonsrat

weitergeleitet. Neben einigen neuen B( stirnn^ungen mehr orga-

nisatorischer Natur ist darin eine öoldauibesserung für die

Korpsaogehörigen vorgesehen.

Vom 15. März 1908.

IMe Lieferung von Kassa schränken für verschip-

dene Notariate des Kantons Zürich wird an Fr. Preiß in

Zürich i und h\ Bauer ij^ Söhne in Zürich IV vergeben.
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Das OrganisatiOBSstattti betreffend die Elek-
trisilAtswerke des Kantons Zürich wird dorehberaten

and als Antrag des R^enmgsrates an den Kantonsrat weiter*

gelltet, ebenso die Vorlage betreffend die ^orlftufige
Leitung der kantonalen Elektrizitätswerke durch
den Regierungsi'at.

Kreisschreiben

an die

Statthalterftinter und Gemeinder&to

betreffend

Einsammlang and Yertilgnn^ der Maikäter
und Engerlinge.

(Vom 21. Märi 1908.)

Die Volkswirtschaftsdirektion sieht sich veranlaßt, die

Gemeinderäte insbesondere derjenigen Gemeinden, in weichen

entsfKrechend der dreijfilurigen Fingperiode die Maiktfer im
lanfenden Jahr voraussichtlich auftreten werden, unter Hin-

Weisung auf das Konkordat vom 25. April 1870 fQr

gemeinsame Maßregeln aur Vertilgung der Maikäfer und Enger-

linge, sowie auf die Verordnung des Regier ungsrates
vom 4. April 1901 (offizielle Gesetzessammlung XXVi, Bd.,

Seite 283 8ü f eiu/uladeu, rechtzeitig" die erforderlichen Anord-

nungen zn treffen, damit beim ersten Erscheinen der Käfer
die sofortige Einsammlung derselbt n stattfinden kann. Im

übrigen ist nach Maßgabe der Bestimmungen der zitierten V er-

ordnung zu verfahren, und es werden im weitem die Ge-

meindei*äte noch speziell auf imser Kreisschreiben vom 26. M&ra
1904 (Amtsblatt, Seite 287/240) aufmerksam gemacht.

Engerlinge sind, wo sie sich zeigen, zu t5ten. Wo
dieselben zahbreich auftreten, sind die Gemeinderäte gehalten,

die für das EUnsammehn und Abliefern derselben nötigen An-
ordnungen zu treffen, welche sich indessen nicht ausschließlich

auf die Periode des Maikäferlluges zu beschränken haben,

sondern auf die ganze Jahreszeit auszudehnen sind, während

welcher iiberhaupt Engerlinge gesammelt werden können (siehe

hierzu Titel Ziffer 1 des mitfolgenden Berichtsfonnulars),



Für Erstattung des Iiis Sfwütist 15. August von den

Gcimeinderäten den Statthaltecämtem einziireicheiideu Berichtes

aber die Einsainmlung und Vertilgung der SchädiH^e ist eines

der in Doppel beiü^endeo Formulare zu verwenden und hier)»ei

besonders darauf zu achten, daß unter Zifier 5 dfks Quantum
der von Pflichtigen und l^iehtpflicbtigeQ abgelieferten Kftler

genau naeh Flngwoehea aiufgeschieden, also nicht B&miliche

AbliefenmgeD bloß in einer Summe dngeselii werden.

Gegebenenfalls sind den Berichten die in § 11 der Ver-

ordnung geforderten Ausweise über die Kosten und die ver-

einnahmten Bujßen beizulegen. Wo derartige Ausweise nicht

vorliegen, fallen die betreffenden Gemeinden bei Ermittlung

eines Staatsbeitrages oime weiteres außer Betracht.

Den StatthalterAmtem liegt ob, die gemeindorätlichen An-
ordnungen zu überwachen. Zu diesem Zwecke haben ihnen

die Polisseistationen während der Flugzeit der Käfer wöchent-

lich sweimal fiber das Vorhandensmn and das Abfangen des

Insektes schrÜlMch Bericht sm erstatten. Ans diesen Ri^porten

soU spraell ersichttich adn, wann die ersten Eftfer in einer

Oemdnde angetreten, beidehungsweise wann die leisten beob-

achtet worden ^d. Ergibt rieh ans den Berichten, daß die

einschlägigen Vorschriften von den Gemeindebehörden nicht

oder nur ungenügend befolgt werden, so haben gegen letztere

die Statthalterämter rechtzeitig und nötigenfalls mit Ordnungs-

strafe einzuschreiten. Feiner sollen die gemeinderätlichen Be-

richte in bezug auf die Vollständigkeit der Ane:nben geprüft

und eventuell deren Ergänzung veranlaßt werden.

Die Statthalterämter werden eingehiden, die Berichte der

Gemiaderftte und der Poliaelstatlonen vor dem 1. Qktalier

1908 der Volkswirliscbaftsdirefctiqn eipsos^den und dersell^

gldchxeitig ihre aUfälUg getroffenen eigenen Verfügungen mit*

zuteilen.

ZUknch, den 21. M&ra 1908.

Der Direktor der Volkswhrkschaft

:

Dr. Locher.

Der Sekretär:

J. C. JBschmann.
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Kreisschreiben

an die

deai^iiderite der weinliaatreiliendeii demeinden fttr ddi
und rahaiidea der lokalen Bebkomnilsglonen

betreffend

Bekimpftmg des fidsehen MeltaneH.

(Vom 27. März 1900.)

Wir übennitteln hiermit den (lemeinderäten für sich und

zuhanden der örtlichen Vollziehiiiiijsorgane in einer Anzahl

von Exemplaren die an Stelle der auigehobenen Verordnung

des Reg^erungsrates vom 9. Mai 1890 betreffend Bekämpfung
des falschen Meltaues erlassene neue Verordnung vom 16. Mftn

1908, sowie eine Anleitung der Volkswirtschaftsdirektion vom
20. März 1908 sur jBekftmpfung des falschen Meltaues.

GemAß Beschlol^ des Eantonsrates vom 17. Februar 1906,

sowie den §§ 7, 8 mid 12 der Verordnung des Regierungs-

rates vom 16. März 1908 werden an die Anschaffimgskosten

der vorgeschriebenen oder staatlich bewilligten Bekämpfungs-

mittel den Rel>enbesitzem Staatsbeiträge verabfolgt.

Im Interesse einer geordneten und einheitlichen Rech-

nungsstellung Ittr die Ausmittlung dieser Beiträge ist folgen-

des Verfahren zu beobachten:

Die Bezüge der Bespritzungsmittel sind ror allem gehörig

zu belegen. Zu diesem Zwecke werden wir den lokalen Reb-

kommissionen zuhanden der Rebenbesitzer Exemplare des

hierfür festgestellten Formulars eines Bezugs- und Liefer-

scheines in genügender Anzahl zugehen lassen. Jeder Reben-

besitzer, der Anspruch auf einen Staatsbeitrag erhel)en ^v^ll,

hat einen solchen Schein niisznfüllen imd unter genauer An-

gabt' seiner Adrossp zu nntci/.eichnen. Die Verkaufsstel-
len sind gehalten, die Richtigkeit der lieztige durch ihre Un-

terschrift auf den Bezugs- und Lieferscheinen zu bestätigen.

Spätestens bis £nde August haben die Rebenbe-

süzer oder die Verkaufsstellen die ToUständig ausgefollten Be-

Zirch. Amtablatt 1S08. 3. ApiiL 14
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lege der lokalen Rebkommission zu überaütteln. Nach dieser

Frist eingehende Schdne werden nicht mehr berücksichtigt.

Die Ausweise sind von den lokalen Rebkoinmis-
sionen in fornieller und materiellei' Hinsicht zu prüfen und

unrichtief ofier mangelhaft ausgefüllte Scheine an die l)etref-

fendcn Rebenbesitzer zur Ergänzung; zurückzuweisen. An Hand
der richtig befundenen Belege hat sodann die Lokalkomrnis-

don auf einem hierfür von der Volkswirtschaftsdirektion fesV-

zusetzenden Formular, welches den Rebkommissionen recht-

zeltig zugesandt werden wird, eine Zusammenstellung
anzufertigen, die mit Datum und Unterschrift verseben nebst
den Belegen spätestens bis Ende September 1906

der Yolkswirtschsitsdirektion ehizureichen ist. Im Interesse

etwelcber Erleichterung der Auszahlung der Beitrige empfiehlt

es sieh, die Rebenbesitaser in alphabetischer Reihenfolge m
die Zusammenstellung einzutragen.

Die Ausrichtung der Staats- und allfälliger

Bundesbeiträge wird durch Vermittlung der Volkswirt-

schaftsdirektion gemeindeweise an die lokalen Rebkommis-

sionen erfolgen; diese luiben den elnzehien Rebeubesitzem

gemäß § 12 der Verordnung ihr Betrelhiis spesenfrei zu ver-

abfolgen. Der Empfang der Beiträge ist von den Reben-

beätzem in der betreffenden Rubrik der Zusammenstellung

unterschriftlich zu bescheinigen. Die Auszahlung ist so zu

fördern, daß die Zusammenstellungen spätestens den 1. De-
zember im Besitze der Volkswirtsehaftsdirektion s^ werden.

KxpmjAare des vorliegenden Kreisschreibens und der Ver-

ordnung vom lü. März 1908 sind den Fn?ntlich«'n Verkaufs-

stellen (siehe §§ 0, 10 und 11 der neuen V erordnung) zu über-

mitteln. Weitere Exemplare beider Erlasse, sowie unserer An-

l^tung Tom 20. März 1908 können von den lokalen Rebkom-
missionen bd der Vollcswirtsciiaftsdirektion bezogen werden.

Zürich, den 27. März 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Dr. Locher.

Der Sekretär;

J. C. fischmann.
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#

Antra«' des Ref?ieruiiß:srfttes

2b. März im

BMchlüB des Kantonsrates

betreffend

Festsetnuig und Beselwlhuig des Orandkaiiitttte der

Elektrlilt&ftewerke des Kantons Zfirielu

Der K a n t () n s r u t

,

in Ausführung des § 3 des üesetses beireffend die Elektrisi*

tfttswerke des Kantons Zürich vom 16. Mftn 1908 und auf

Antrag des Regierungsrstes,

beschli eljt:

I. Das Grundkapital der Elektrizitätswerke des Kantons

Zürich wird auf zehn Millionen Beranken iestgesetat.

n. Der RegieniDgsrat wird ermächtigt, nötigenfalls

Anleihen Ins zu diesem Betrage au&unehmen.

III. IKe Eiektrintatswerke des Kantons ZOrich haben

sämtliche ihnen vom Staate zur VerfUgunju: gestellten Kapitalien

zu einem mindestens den Selbstkosten entsprechenden Zins-

fiLße zu verzinsen.

IV. Mitteilung an den He^ierungsrat zum Vollzüge.

Das Volk des Kantons Zürich hat am 15. März 1908 mit

einer großen Mehrheit — 61,785 Ja gegen 8505 Ndn — das

ihm vom Kantonsrate einstimmig zur Gutheißung empfohlene

(i*'sctz betreffend die Elektrizitätswerke des Kantuns Zürich

angenommen. Es hat damit deutlich seinen Willen bekundet,

(laß der Staat die Versori^img der Einwohnerschaft des Kan-

tons mit t'lekirisch* r Kiiergie an Hand nehmen und durchführen

solle; Pflicht der Behörden ist es daher, energisch und ziel-

l>ewu£t alles vorzukehren, um diesen Willen des Volkes zu

verwirkliehen.
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ffierfllr ist in erster liiüe notwendig, daß der Kantonsrat,

in Ausübung der ihm durch § 3 des Gesetzes betreffend dio

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich übertragenen Kom-
petenz, der neuen, durch das (lesetz geschaffenen Unter-

nehmung das erforderliche Grundkapital beNNilligc und be-

schaffen la88e> ansonst das Gesetz toter Buchstabe bliebe.

Wir beantragen dem Kantonsrate, dieses Grundkapital
an! zehn Millionen Franken festausetEen, d. h. den

Reipenuigsrat zu ermächtigen, den Elektrintätswerken des

Kantons S^cfa» die gemäß § 2 des Gesetzes vom 16. März

1908 dne selbständige staatliche Unternehmung bilden, zur

Erreichung ihres in § 1 des Gesetzes umschriebenen Zweckes

Kapitalien bis auf den Betrag von zehn Millionen Kranken je

nach Bedarf und Entwicklung der Unternehmung; zu einem

vom Kantonsrate zu bestimmenden, min<lestens den Selbst-

kosten des Staates entsprechenden Zinsfuß zur Verfügung zu

steilen.

Diese Gelder wären zu verwenden wie folgt:

1. Zur Erstellung der Kraf tverteilungsan-

lagen in «lenjonigen Teilen des Kantons, die in

erster Linie von der staatlichen KraftVersorgungs-

anlage mit elektrischer Energie zu bedienen sind,

sowie zur Bestreitung von Verwaltungskosten,

Miete von elektrischer Energie etc. Wir ver-

wesen in dieser Hinsicht auf unsem Bericht

vom 24. Oktober 1907. Hierfür wären voraus*

dchtlich erforderlich rund Fr. 3,000,000

2. Zur Errichtunjr einei- kalorischen Anlage

in Uster zum Zwecke der Abgabe von elektri-

scher Energie an die Straßeubahngesellschaft

Uster-Ötwil auf September 1908, sowie an weitere

Abnehmer, welche die elektrische Energie un-

bedingt schon vor der Hröffnung des Albula-

Werkes (Herbst 1909) bedürfen. Der Regiemngs-

rat hat diese Energielieferung fQr den Fall der

Annahme desGesetzes zugesichert. Die kalorische

Anlage (Gasmotor für 260 P.S.) wird einen

Kostenaufwand erfordern von etwa .... Fr. 120^000
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3. Sodann hat der K< gierungsrat für die

Klekti-izitätsw ( rke des Kantons Zürich das der

J?lrma Gubler d Cie. in Zürich II gehörende

filektrizitätewerk Diefclkoii erwerbea können.

Der Kaolprds beträgt Fr. äOO»000

Für den schon Tom irtthem Eigentümer in

Aamieht genommenen Umbau eines Teiles des

SeknndfinietEes und für die Erweiterung des

Werkes selbst, wodurch sieh dessen Rendite

noch steigern wird, werden noch etwa Fr. 200,000
erforderlich sein, die indessen in den unter Ziffer 1

genannten Posten fallen.

4. Im weitem hat der Regierungsrat mit

dem Verwaltune^srat des Elektrizitätswprkfs an

der Sihl, vorbehaltlich derZustimmung derGeneral-

ersammlung der Aktionäre dieser Gesellschaft,

dnen Vertrag betreffend die Erwerbung des Sihl-

Werkes für die staatlichen Elektrisitätswerke ab-

geschlossen.

Nach diesem Vertrage würde das genannte

Werk gegen Bezahlung der ausgewiesenen Selbst-

kosten für die Anlagen, Liegenschaften, Kon-
zessionen etc. mit samt dem Inventar, für welches

eine besondere, durch Sachverständige festzu-

setzende Entschädigung zu zahlen ist, in das

Eigentum des Elektrizitätswerkes des Kantons

Zürich übergehen. Die vom Käufer zu fihür-

nehmenrien Passiven sind von der Kaulsuiinue

m Abzug zu bringen. Die Elektrizitätswerke

des Kantons Zürich würden alsdann in alle

zwischen dem SiMwerke und Dritten bestehen-

den VertrSge betreffend Stromliefenmg und
' Eneigiaabgabe (Abonnementsvertrfige) etc. ein-

treten und auch das gesamte technische und
kaufmännische Personal des l^lwerkes aber-

nehmen. Der KauiantritI hätte auf 1. April 1908

SU erfolgen, da das Geschäftsjahr des Sihlwerkes

uüt 31. März 1908 abschließt.

Die Kaufsununu würde rund Fr. 3,200,000

betragen.
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Sollte der Kantonsrat das Grundkapital für

die Elektrizitätswerke nicht in einer Höhe be-

messen, die den sofortigen Ankauf des Sihl-

werkeR mno^^lieht, so fällt der Kaufvertr?!."; ohne

weit^'iTs (laliin und es ist alsdann eine treihän-

dif^e bttUlio;t' Erwerbung dieses Werkes durch

den Staat nicht mehr möglich.

5. In das ( ^ t iindkapita) wäre auch einzu-

be^ehen der Kredit you Fr. 2&0,000

deo der Kantonsrat am 23. Besember 1907 vor

Besehaffnng von Eupferdrihteii und flolsmasten

für die Elektrnitätewerke bewilligt hat.

Das nach dieser Aufstellung erforderliche

Grundkapital beläuft sich somit auf . . . . „ 7,370,000

Der R^^^ierungsrat sucht um die ErmächtigutiL; nach, suk-

zessive und unter Bemeksichtiguno^ der Verhältnisse des Geld-

marktes Anleilun bis zum Betrage von 10 Millionen t ranken

aufzunehmen, welche Summe als Grundkapital für die staat-

lichen Elektrizitätswerke zu dienen hätte. Es dttrfte dasselbe

eventuell auch genügen, um im Falle einer Verständigung mit

dem Kraftwerke Besnau-Löntsch, worfiber Verhandlungen

schweben, für die neuen, sich hieraus ergebenden Kaintal-

anfordemngen anfisukommen.

Betreffend den Bau eines eigenen Elektmit&tswerkes am
Rhdn und die danüt susammenhängenden Fragen wird der

Regierungsrat mit möglichster Beförderung besonderen Antrag

einbringen.

Die nähere mündliche Begründung des vorliegenden An-
trages haben wir dem Baudirektor, Reglerungsrat Bleuler-Hüni,

übertragen.

Zürich, den 28. März 1908.

Im Namen des Regieningsrates,

Der Präsident:

Kern.
Der Staatssehr^ber

:

Dr. A. Hnber.
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Antrag des Regiurimghrate».

28. M&rJK 190».

BeschiuB de$ Kantonsrates

betfeffend

die WftU der lUtgUeder des Yerwaltnngsratee«) der

ElektrlEttttswerfce des Kantons Zfiricli.

Der Kanionsrat,
nach Einsicht eines Antrages des Regieningsrates,

ernennt
SU Mitgliedern des Verwaltungsrates der Elektrizitätswerke

des Kantons Zürich auf eine Amtsdauer Ton drei Jahren:

1. Herrn.Edaard Graf, Präsident des Kantonalbankrates, in

Zürich V.

2. Herrn Nationalrai Hömi in Stammheini.

3. „ Dr. G. Keller, Rechtsanwalt, in Winterthur.

4. ^ Dr. Klöti, Stadtrat, in Zürich.

5. „ Oberst Locher-Freiiler in Zürich.

6. „ 8ulzer-Schinid in Winterthur.

7. „ Professor Dr. Wyßlinj^ in Wädenswil,

8. ^ Kantonsrat Zwingli in £lgg.

Zürich, den 28. MAns 1906.

Im Namen des Regiernngsrates,

Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiher:

Dr. A, Hu her.

*) Der Regierungsrat sieht in etweleher Modiflkatton des dem Kan-
tonsrat unterbreiteten Organiaaliometatnti aeim statt sieben Mitglieder

des Verwaltoiigsratei vor.
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Vorlage der Kommifisiog*)

Tom 9a Mftn 1906.

Gesetz
betrelfaiid

den Sehutz der Arbeiterinntm und des weiblichen

Ladenpersoual» and den Ladensehlaß.

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Dieses Gesetz tindet Anwendung auf:

a) Alle dem eidgenössischea Fabrikgesetz nicht untersteUien

Geschäftci in welchen w^bliche Personen g^gen Lohn

oder SEur Erlernung euies Berufes arbeiten;

b) alle Laden- und Ablagegesdiäfte, Verkanfema^anne und

Warenhäuser, in welchen weibliche Personen gegen Lohn

als Ladentöchter oder Verkäuferinnen zur Bedienung der

Kunden beschäftigt werden.

Ausgenommen sind die landwirtschaftlichen Betriebe und

das Wirtschafti^werbe. Für das letatere sind die Bestim-

mungen des WirtschaftsgesetBes maßgebend.

Vorbehalten bleiben ferner die Bestimmungen des Gesetzes

beireffend das Lehrlingswesen vom 22. Ajiril 1906 und des

Gesetzes betreffend die öffentlichen Ruhetage vom 12. Mai

1907.

Wenn Zweifei bestehtt ob ein Geschftft diesem Gesetae

au unterstellen sei, so entscheidet die Direktion der Volks-

wirtschaft.

§ 2. Alle Betriebe, auf welche dieses GpscMz Anwendunf^

iindet, unterstehen nach MaiSgabe der nachfolgenden Bestim-

mungen der staatlichen Aufsicht.

§ 3. Der Geschfiftsuihaber ist verpflichtet, von dem Be-

stehen, der Errichtung, der Betriebs»bernahme oder der Be-

*) Die Kommission besteht ans den Herren: A. Graf-Dümten (Prä-

sident), Dändliker- Winterthur, Greulich -Zürich. Gayer- Uster, Dr. Hof-

mann - Zürich. Rnst<^rliolz - Wiidcnswü, Dr. Studer- Wintorthur, E. Welü-

Zttrich, Banz Wirz-Zfirich. Sekretär: P. Wolfensberger-Zttrich.
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iriebsftiideniiig ^es unter dieses Gesets fallenden Geschäftes

dem Gemeinderat /u lIaD<len der Direktion der Volkswirt-

schaft Änzpio^»» zu machen.

Jedermann ist berechtigt, der Direktion der Volkswirt-

schaft oder au deren Händen dem Gemeinderate die Unter-

Stellung eines Geschäftes unter dieses Gesetz au beantragen.

§ 4. Die Direktion der Volkswirtschaft und der Gemeinde-

rat führen voUständig-o Verzeichnisse der nnt^r dieses Gesotz

fallenden Geschäfte und teilen sich jede Änderung gegenseitig

mit. Der Gemeinderat hat der Ortlichen Gesundheitsbehörde

70n jeder Eäntragung Kenntnis au geben.

§ 5. Mädchen, die dus 14. Alt^rsjahr noch nicht zurück-

g-ele^t und ihre PrimarschulpHicht gemäß den Bestinunimgen

der 14 und 46 des Gesetzes betreffend die Volksschule

rom 11. Juni j^^^ nicht erfüllt haben, dürfen weder

als Arbdterinnen, noch als Lehr^ oder Ladentöchter, noch als

Verkftuferinnen angestellt werden.

§ 6. Wöchnerinnen dürfen innt i i sechs Wochen nach

ihrer Niederkunft als Arbeiterinnen nicht wieder betätigt wer-

den; sie sind berechtigt, vor der Niederkunft bis auf zw^
Wochen von der Arbeit wegaublMhen.

§ 7. Die Arbeit an den Sonn- und Festtnt^en ist für die

unter die Kategorie von § 1, litt, a dieses Gesetzes fallenden

Arbeiterinnen gänzlich untersagt, für die unter § 1, iitt.b fallen-

den Angestellten richtet sie sich nach den Bestimmungen des

Gesetzes betreffend die öffentlichen Ruhetage vom 12. Mai 1907.

Ii. Arheitsaeit.

a) AUffmeine Vorsckrifle».

§ 8. Über die Mittagszeit sind wenigstens IV2 Stunden

freizugeben.

Es ist yerboten, den unter dem Schntx dieses Gesetzes

stehenden Arbeiterinnen und Angestellten über die gesetzliche

Arbeitszeit des Geschäftes hinaus wehere Arbelt mit nach

Hause zu geben oder über diese Zeit lünaus sie zu Neben- und

Hülfsarbeiten zu verwenden.



282

Die Arbeitfisiunden sind nach der öfEentUcben Uhr su

richten.

§ 9. Ruhepausen können von der Arbeitszeit nur dann

abgerechnet werden» wenn während derselben das unter diesem

Gesetze stehende Personal den Arbtits- oder Geschäftsraum

Terlassen darf.

Obligatorische Unterricht-sstunden und der Besuch des

Reliefonsunterriehtes zählen fttr Mädchen unter 18 Jahren

und für solche, die im Lehrlings Verhältnis stehen, bei Berech-

nung der solfissigen täglichen Arbeitszeit mit

b) Besondere Vm'schrifien für die Geschäße nach § 1, litt. a.

§ 10. Die Dauer der tSglichen Arbeitsasnt darf nicht mehr
als 10, an den Vorabenden von öffentlichen Ruheta^^en nicht

laehr als 9 Stunden betragen. Sie mujß im Sonuner, il. h,

während der Monate April, Mai. Jani, Juli, Au^nisi und be^v

tember in die Zeit von 7 Uhr moigens bis 7 Uhr abends, im

Winter in die Zeit von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abonds

verlegt werden.

§ 11. Ausnahmsweise und vorübergehend, jedoch nur

ans i'inein der iül tuenden (Ti-Unde, darf die Arbeitszeit verlängert

werden: Arbeitsversäuuinis infoige von Betriebsstörung, Ar-

beitsüberhäufung in der äwson, Bestellungen anläßlich unvoi"-

hergesehener bestimmter Ereignisse, Abwendung von grofiem

Schaden, drohende Materialverderbnis, Verhütung der Arbeits-

losigkeit anderer.

§ 12. Zur Überzeitarbeit dürfen keine Lehrtücktcr und

nur Arbeiterinnen im Alter von mehr als 18 Jahren und nur

mit ihrer freiwilligen Zustimmung beigezogen werden.

§ 18. Die Verlängeimng der Arbeitszeit darf tä^^lich

höchstens zwei Stunden und im ganzen Jahr nicht mehr als

75 Stunden betragen.

Die Überzeitarbeit soll wo immer möglich vor abends

8 Uhr enden; in keinem Falle darf sie über 9 Uhr hinaus-

gehen.

§ 14. Alle Übei*zeitarbeit ist besonder^» zu eut^ciiudigen.
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Der Lohn für Oberzeitstunden soll wenigstens lua die

Uälite h^Vher sein als der gewöimiiche Lohn.

§ 15. Der Geechäftsinhaber hat auf schrütlichem Wege
um die Bewüliguiig der ArbeiteveitTerlllDgeniiig unter Angabe

der Gründe eInxnkODimen. WM die Verlftngerung für höch-

stens seehs Tage im Monat nachgesucht, so ist der Gemeinde-

rat zuständig. Gesuche U\r längere Dauer erledigt die Direk-

tion der Volkswirtschaft.

§ 16. Jede Bewilligung zur Dbeneitarbeit ist schriftlich

za ertöleo und im Arbeitsranm anBOsehlagen. Von jeder Be-

willigung haben äch die G^^debehörde und die Direktion

der Volkswirtschaft g^enseitig Mitteilung zu machen.

§ 17. Der Regierungsrat ist l)efugt, fOr Gewerbe, welche

in bezug auf die Fabrikationsart oder den Eingang von Auf-

trftgen nnter besonderen Verh&itnissen arbaten, eine abwei-

ehendei immerlun den Zweck dieses Gesetses nicht verletzende

ESnteüong der Arbeltszeit zu bewilligen. Die Bewilligung kann

indessen abgeändert oder zurückgezogen werden, wenn diese

besonderen Verhältnisse des Gewerbes nicht mehr bestehen.

§ 18. Mißbraucht ein Geschäft die anf Grundlage dieses

(resetses ihm erteilte Bewilligung, so kann sie ihm jederzeit

wieder entzogen werden.

ej Besondere Vorsckriflen für dk Qeachä/te nach § 1 liU. 6.

% 19. IMe Dauer der tiiglichen Arbeitszeit darf nicht mehr

als 10 Stunden betragen. Sie muli in die Zeit von niurgens

7 Uhr bis abends 8 Uhr fallen. Der Regierungsrat ist be-

fugty für Geschäfte^ die unter besonderen Verhältnissen ar-

beiten, Aasnahmen zu gestatten.

Iii. Ar l>e i ts rä u ni e.

g 20. Die Arbeitsräume und Verkautslokalitäten, in wel-

chen fremdes Personal betätigt wird, sollen im Verhältnis zur

Zahl der darin besdiäftigten Personen hinrdehend groß, hell,

trocken, heizbar und leleht zn Itlften, überhaupt derart be-

schaffen sein, daß dadurch die Gesundheit nicht beeinträch-

tigt wird.
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Alle exlahnmgsgeiiiftß und nach dem jew^l^gen Stand

der Technik gebotenen Schutanüttel and anaawenden, durch

>velch(' körperlichen Verletzungen und anderen Schädigungen

<ier Gesundheit vorgebeugt werden kann.

Fi\r das in Verkaufslokalen beschäftigte Personal soll

aufireichende Sitsgel^genhdt vorhanden und so beechaffen sein»

daß sae auch bei kUraeref Arbeitsunterbreehung jedeneit be-

nutzt werden kann.

Wo es d\i' Umstände erfordern, sollen für <lnR unter dem
iSchutze dieses Gesetzes stehende Personal besondere Wasfh-

und Ankleider&ume und Aborte eingerichtet werden. Alle

diese Räume müssen so bescliaffen sem, daß sie den Anfor-

derungen der Gesundheitspflege entsprechen, und daß ihre

Benützung jederzeit olme Verletaung der guten Sitte und des

Anstandes geschehen kann.

% 21. TM Ortlichen GesundheitsbehOrden wachen darüber,

daß diese Vorschriften befolgt werden, und erstatten ttber ihre

Tätigkeit der Direktiun des Gesundheitswesens alljährlich Bericht.

IV. Dienstvertrag.

§ 22. l)ip ersten zwei Wochen von der Anstellung an

gelten als Probezeit in dem Sinne, daß bis zum Ablauf dieser

Probezeit jedem Teile freisteht, das Arbeitsverhältnis unter

Einhaltung einer mindestens dreitägigen Kündigungsfrist auf-

zulösen (Art. 344 des schweiseiischen Obligationenrechts).

Bei SiiK karbeit hat die Kündig:ung^ auf den Zeitpunkt der

X'ollendung einer angeiangenen Arbeit zugeschehen, sofern dabei

die ordentliche Kündigungsfrist nicht um mehr als vier Tage

verkttrat oder verlängert wird.

Im übrigen kann der Dienstvertrag, soweit es nch um
Dienstverhältnisse nach § 1, litt, a dieses Gesetzeb handelt,

von jedem Teile auf 14 Ta^(\ jedoch nui- auf den Zahltag

oder äanistag, gekündigt werden.

Für das Dienstverhältnis nach § 1, titt. b dieses Gcitotaes

bleibt vorbehalten Art. 348, Absata 2 des schweizerischen

Obligationenreehts.
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Durch besondere Übereinkunft oder durch die Arbeits-

ordnung (Abschnitt V des Gesetzes) können diese Fri8ten*.ver-

längert oder verkürzt werden. Doch muß die Kündigungs-

frist für beide Teile aaf ctie gleiche Baoer angesetzt sein.

§ 23. Innerhalb der Kündigungsfrist kann die Aufhebung:

des Dionstvertiti^fS von jedem Teile einseitig nur aus wich-

tigen Gründen verlangt werden.

Über das Vorhandensein solcher Gründe entscheidet der

Richter nach freiem Ermessen.

Liegen dieselben in vertragswidrigem Verhalten des einen

T^eS; so hat dieser vollen Schadenersatz zu leisten.

Im übrigen werden die ökonomischen Folgen einer vor-

zeitigen Auflösung vom Kichter nach freiem Ermessen bestimmt^

anter Würdigung der Umstände und des Ortsgebrauches (Ar-

tikel 346 des schweizerischen Obligationenrechts).

i? 24. Der Hetriebsinhaber ist verpllichtet, jeder Arbeiterin

0(iei Angestellten bei ihrem Austritt auf Verlangen «'ine Be-

scheinigung über Art und Dauer der Beschäftigung auszustellen.

V. Arbeitsordnung.

§ 25. Arbatsordnungen, die über die Einteilung der Ar-

beitszeit, die Bedingungen des ESn» und Austrittes, sowie über

die Ausbezahlung des Lohne-, erlassen werden, bedürfen der

Genehmigung «ler Direktion der Volkswirtschaft.

Bevor die Genehmigung erteilt wird, soll den Arbeiterinnen

beaiehungsweise Angestellten Gelegenheit gegeben werden,

sich über die Arbeitsordnung anszasprechen.

Die genehmigte Arbeitsordnung ist an leicht sichtbarer

Stelle des Geschäft slokales anzuschlagen.

Die Direktion der Volkswirtschaft ist befugt, tlie Auf-

steUung einer Arbeitsordnung vorzuschreiben, wenn der üm-
lang oder die Natur emes Geschäftes den Ürlaß einer solchen

rechtfertigt. Sie kann überdies die B«vision emer Arbeits-

ordnung verlangen, falls sich bd ihrer Anwendung Übelstände

ergeben.

§ 26. Buj^n dürfen nicht verhängt werden.
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% 27. Wer die gem&ß Gesetz, Arbatoordnung odor be-

sondjeren Verdnbarangeii bestehenden Varpffichtungen ve^etEt,

hat dem anderen Teile den Tenursachten Schaden na efsetien

(Art. 110 u. ff. des ObligationenrechLs). Über die Höhe der

Entschädigung entscheidet unter Würdigung aller Verhältnisse

der zuständige Eichte^ nach freiem Ermessen.

VI. Ausrichtung des Lohnes.

^ 2Ö. Die Auszahlung des Lohnes hat iu der Landes-

inünM» an einem Werktag, während der Arbeitsamt und im

Geschäftsräume sa geschehen.

Sofern nicht durch schriftliche Vereinbarung oder dorch

i'ine amtlich genehmigte Arbeitsorchaung Monats- oder Jahres-

iinsielliuig fostfresotzt wurde, muß die Auszahlung inindesten^

alle 14 Tage erfolgen.

S 29. Bd Sittckarbdt (Akkordarbelt) nnd der Stacklohn-

ansatas und die Zahlungsverhältnisse vor Übernahme der Arbelt

in gegenseitigem Einvei'ständnis festzusetzen. Die Auszahlung

hat sp.ltestens am ersten Zahltag nach Vollendung der Arbeit

zu erfolgen.

§ 30. Lohnabzüge für Biiete, Rdnigung, Hdxung oder

Beleuchtung des Lolcales, sowie fQr Miete und Abnutaung der

Werkzeuge sind untersagt. Arbettsmaterial darf nicht höher

als zum .Selbstkostenpreise verrechnet werden.

$31. Am Zahltage dürfen höchstens zwei Taglöhne zu-

rückbehalten werden (Decompte).

Das Zurttckbehalten von Lohn zu Versicherungs- oder

andern Spezialawecken ist nur bei gegensdtigem Elnver»

ständnis zulässig. Den Versicherten ist vom Inhalt der Ver>

Sicherungsvorträge Kenntnis zu geben.

§ B2. Eine Herabsetzung des Lohnes ist der Arbeiterin

beziehungsweise Angestellten so rechtzeitig anzuzeigen, daß es

ihr möglich ist, die Stelle zu Idtndigen (§ 22), ohne von der

Herabsetanng getroffen au werden.

§ 33. Wenn der Geschäftsinhaber Kost und Wohnung
gibt, so ist diese N aturaileistung in billiger Weise in Anrechnung

2U bringen.
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Der Gesehftftsuüiaber hat dafttr ssu soi'gen, daß die irat

ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Arbeiteiinncnj be-

ziehungsweise Aogebtellten , Husreicheiide und gesundh^is-

gemäto Ernährung und Unterkunft erhalten.

Bei offenbaren Übelständen ist die Volkswirtschaftsdlrektidn

befugt, dem Geschäftsinhaber sn untersagen, Arbeiterinnen,

Lehrtöchter oder Angestellte in Kost und Wohnung zu nehmen.

YII. Einheitlicher Ladenschluß.

§ .>4. Alk Laden- und Al)lagegeschäfte, Verkaufsniagazine

und Warenhäusel- haben ihre Lokalitäten in bezug auf die Be-

dienung der Kunden und den Verkauf von Waren um 8 Uhr

abends zu schließen.

Den Gemeinden bleibt es jedoch überlassen, innerhalb

der schützenden Bestimmungen dieses Gesetzes, unter speziellem

Vorbehalt der aUgLineinen VorscIuUien übrr die Arbeitszeit

und dtr hesondern von § V.\ mit (ienehmi^nng; des Ri'ijie-

rungsrates den Schluß der Geschäfte einheitlich fUr die gansse

Gemeinde aui eine andere ^t anzusetzen.

ViU. Straf- und Vollziehungsbestimuiuogen.

$ 35. Der Geschäftsinhaber ist dafür verantwortlich, daß

in seinem Geschäfte den Anforderungen dieses Gesetzes nach-

gelebt werde.

§ 36. Übertretungen der §§ 3, 5 bis 20, 24 bis 2Ü und

28 bis 34 seitens der Geschäftsinhaber oder ihrer Stellver-

treter nnd vom Statthalteramte mit Polizeibuße von 5 bis

200 Fr. zu bestrafen.

§ 37. Jedermann kann beim Statthalteramte oder bei

der Direktion der Volkswirtschaft Übertretungen dieses Ge-

setzes zur Anzeige bringen.

§ d8. Für den Fall des Ungehorsams gegenüber Ver^

fügungen, welche gegen eine beblinunte L*ers(>n geriehu^tr bind,

kann j^nnal'. dtnn Gesetz betreffend die Ordnungsstrafen ein-

geschritten und bei fortgesetztem Ungehorsam Überweisung

an den Strafrichter angedroht werden und erfolgen (g 80 des

. Stralgesetsbuches).



§ 39. Die VoMefaung dieees Gefletzes Ist Sache der

i>irektion der Volkswirtschaft. Gegen Verfügungen derselben

sieht den Beteiligten dim Recht des Rekurses an den Re-

gierungsrat zu.

§ 40. Die Geineiüderäte haben, soweit dies nicht nach

§ 21 Aufgabe der örüichen Gesundheitsbehördeu ist, darüber

za wachen, daß in den diesem Gesetz unterstellten Betrieben

seine Vorschriften befolgt werden. Sie können indessen die

ihnen zustehende Handhabung des Gesetzes ganz oder teil-

w^se einer besondem Amtsstelle übertn^en.

§ 41. Dieses Gesetz, dnreh welches das Gesetz betreffend

den Schutz der Arbeiterinnen vom 12. August 1894 aufgehoben

wird, tritt am 1. Januar 1909 in Kraft Es ist hi Flakat-

forni auszngsweise in jedem Geschäft an leicht sichtbarer

Stelle anzuschlagen. Das Gesetz selbst kann von den Beteilig-

ten unentjj^eltlich bei den Gemeinderatskanzleien bezogen werden.

Zürich, den 30. März 1908.

Im Namen der Kommission,

Der Präsident: Der Sekretär:

A. Graf. P. Wolfensberger.

An die Mitglieder des Kantonsrates.

Sie werden dngeladen, sich Montag den IS. April t908|

vormittags 9V2 Uhr, zu einer Sitzung (81.) des Kantonsrates

im Rathause in Zürich einzufinden.

Verhandlungsgegenstände

:

1. Hegnadi«^ungsgesuch des Ulrirh Mosimann, von Sumis-
wald, zurzeit in dor Strafanstalt Regensdorf.

2. Beschaffung des Grundkapitals der ETokfrizitätswerkt; des

Kantons Zürich, Anträ£re des iiegierungsrates und der
bestrllten Kommissiun.

3. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates der Elektrizi-

tätswerke des Kantons Züinch, Antrag des Regierungs-

rates vom 28. .März 11)08.

Mit vüllkoininener Hochachtung.

Winterthur, den 30. März 1<)08.

Der Präsident des Kantonsrates:

E. Müller.
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Reglement

Ittr die

Ageuturcii der Zürcher Kautoualbauk.

L Allgemeine Besiimmangen.

Art. 1. Der Hankrat kann in Gemeinden des Kantons

Zürich mit hiniänglicii bedeutenciein wirtschaftlichen» Verkehr,

sowie auch in den Städten Zürich und Winterthur Agenturen

errichten.

Art. 2. Für die Agenturen sind in erster Linie maß-

gebend : Das Gest'Lz und das Geschflftsreglenient betreffend

die Ziircher Kantonalbank, das Reglement für die Sparkasse

nnd die Instruktion für den Sparkassaverkehr der Zürcher

Kantonalbank.

Art. 3. Die Agenturen stehen in der Regel unter der

Kontrolle und im Rechnungsverhältnis mit derjenigen Rank-

steile (Hauptbank oder ITiiiale), in deren Kreis sie gelegen sind.

Art. 4. Die zur Ausübung der Agenturfonktionen n5%en
Rarmittel werden der Agentur von der ihr Ubergeordneten

Filiale bezieh unt^sweise Hauptbank zur Verfügung gestellt. Die

Bankkommissiun setzt die Höhe der den Agenturen mr Ver-

fügung zu steUenden Barmittel nach Maßgabe des Bedürf-

nisses lest.

Art. 5. Die Agenturen sind verptlichteL, die Kassabestände,

als Eigentum der Kantonalbank bezeichnet, getrennt von an-

deren liassabest&nden aufzubewahren.

Art. 6. Der nach dem jeweiligen Ausweide der Agentur

sich ergebende Kassabestand bildet einen Bestandteil des Kassa«

bestandes der Kantonalbank und ist in den Woi Uenausweisen

aufzunehmen.

ZIreh. Imlalilatt 1908. 7. April. 15
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Art. 7. IMe Vorsteher der Agenturen haben eine vom
Bankrate festzusetzende und von ihm zu genehmigende Kaution

zu leisten. Die Kaution kann durcti Hinterlage von soliden

Wertschriften, durah PersonalbUrgschaft, oder durch die Zürcher

AmtsbOrgscbaftsgenosseDSchaft geleistet werden. Die Kaation

ist bei der Hauptbank anfzabewahren.

Art. 8. Die Kaution haitt't der Zürcher Kantonalbank

iür allen iSchaden, der ihr aus der Geschäftsführung des Vor-

stehers der Agentur erwachsen sollte (Gesotz betreffend die

Amtskautionen Tom dl. Mai 1896 und Verordnung zum Ge-

setz betreffend die Amtskautionen vom 4. Dezember 1896).

Art. 9. Im Geschäftslokal ist an «,Mit sichtbarer Stelle

eine Plakattafel anzubringen, auf welcher die Geschäftsbefug-

msse der Agentur aufgeführt sind. Die Tafel wird von der

Hauptbank kostenfrei geliefert.

II. Geschäftsbefugnisse.

Art. 10. Die Tätigkeit der Agenturen erstreckt sieh auf

folgende (aeschäftszweige

:

a) Ilintgegennahme von P^inlagen in von ihnen selbst aus-

gestellte Sparhefte und in solche, die von der ihnen

übergeordneten Bankstelle und yon den anderen Agen-

turen und Elnnehmer^en des Filialkreises (Hanpibank-

Kreises) ausgestellt sind.

Leistung von Rückzahlungen auf von ihnen selbst

ausgestellten Sparheften ; vor gänzlicher Rückzahlung sol*

eher Hefte sind diese der buctifuhrenden Bankstelle zur

Kontrolle und zum 2Snseintrag zuzustellen.

h) i^ntgegennahme von Dej)ositen- und ()bli^;itionen^eldern,

für welche sie interimistisch zuhanden der übergeordneten

Bankstelle quittieren;

c) Entgegennahme von Einlagen und Lotung von Rttck-

zahlungen auf Ton ihnen selbst ausgestellte Kontokorrent-

hefte

;

d) Entgegennahme von Einzahlungen für Dritte, die mit

der Hauptbank oder einer Filiale in Rechnung stehen;
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e) iokasso von Wechseln und aaderen WeripapHlren;

f) 80w«t der Kassavorrat reicht: Iliiilösung der ffinscoupons

OD Obligationeii der Eantonalbank und des Kantons

Zürich, sowie von gekündeten Obligatioiu^n der Kan-

tonalbank; Auszahlungen für die {Staatskasse nach Wei-

sang der Hauptbank;

g) ESmmg von 2^en und Kapitalabsahlangen auf Schuld-

briefen und Kaolsehnldbriefen der Bank;

h) Entgegennakme von Darlehens- und Kreditgesuchen zu-

handen der Haaptbank beaehungsweise der Filialen;

i) £rieilang von Auskünften an die HaoptbanlL und die

übrigen Bankstellen
;
Wahrung der Interessen der Bank

überhaupt.

Durch bpsondern Beschluß kaon der Bankrat den Agen-

turen weitere Kompetenzen einräumen.

Art 11. Über die vorstellend genannten Geschäfte der

Agenturen erlftßt die Bankkommisäon eine Dienstmstnilrtion.

ni. Weitere Bestimmungen und Kontrolle.

Art. 12. AUe von der Agentur besorgten Kassageschäfte

sind in dnem besondem Kassabueh, das von d^ Hauptbank

geliefert wird^ 2u verbuchen. Die Agenturen haben für alle

Korrespondenzen, Rapporte etc. ein besonderes Kopierbuch

zu fuhren.

Art 13. Bie Agenturen haben mindestens zweimal wöchent-

lich nach einheitlichem Formular über ihren Verkehr an die

ihnen übergeordnete Stelle Bericht su erstatten.

Art. 14. Die Agenturen haben Kassabestünde, welche den

von der Bankkommission festgesetzten Betrag überstdgen, an

die übergeordnete Bankstelle abznlielem.

Art. 15. Oie aus den Agenturgeschäften sich ergebenden

Bescheinigungen sind vom Vorsteher der Agentur zu unter-

sdchnen.

Art 16. Die Agenturen sind perioAsch durch die ihnen

übergeordnete BanksteUe zu kuiiUüiiiereu.
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Überdies findet dne Überwachung und periodische Prü-

furiK Geschäftsfilhriing der Agenturen durch den Filial-

ingpektor und die Baiikbebörden statt.

Art. 17. Den Vorstehern und Angestellten der Agenturen

ist strenge Yersehwiegenbdt zur Pflicht gemacht (§ 89 des

Haiikgesetzes vom 16. März 1902).

IV. Entschädigungen.

Art. 18. l^e Entschädigungen der Agenturen werden je

nach ihrem Geschäftsverkehr vom Bankrate festgeselst Die

effektiven Ausbigen fttr Porti-, Transport-, Verrichenings- nnd

BuiLüUß]>esen werden den Ageiituttiu besonders vergütet. Sie

haben darüber Rechnung zu tulireu.

Ztlrichy den 17. Januar 1908.

Im Namen des Bankrates,

Der PräiAdent:

Graf.

Dei* Protokolliiiiirer:

Staub.

Der Kantonsrat erteilt dem vorstehenden Reglement die

(leueiimigung.

ZOrieh den 17. Februar 1908.

Im Namen des Kantonsrates,

Der Frändent:

E. Müller.

Der erste Sekretär :

Dr. A. Huber.
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Verordnung

snm

Gesetze betreflSend das Kantonspolizelkorps.

(Vom ao. Mfins 1906.)

Der ßegierangsrat,

in Ausführung von § 17 des Gesetzes betreffend das Kantons-

polizeikorps vom 27. Juni 1897,

mit Geneiunignog des Kantonsrates,

verordnet:

I. Aufgabe und Organisation.

§ 1. Bas Poliaeikorpe hat die Aufgabe, die Behörden in

Handhabung der Gesetze und Verordnungen und der Aufrechir

haltnng der öffentlichen Ruhe und der Sicherheit von Personen

und Eigentum zu unterstützen, Verbrechen, Vergehen und (ie-

setzeBÜbertretungen zu verhüten beziehungsweise zu verzeii^en,

auf die Urheber derselben zu fahnden, sie in den vorgeschrie-

benen Fällen zu yerhaften und der zuständigen Amtsstelle zu

überliefern.

§ 2. Jeder Bezirk zirlüllt in Polizeikreise (Stationen),

deren Zahl und Umfang der Regieruagsrat bestimmt.

9 8. Das Polizdkorps wird militärisch oi^anislert und

besteht aus

:

1 Hauptmann, 1 Furier.

1 Oberleutnant, 10— 15 Waciitnieistern,

2 Leutnants, 15

—

20 Korporalen,

1 Feldwebel, 130—139 Soldaten.

§ 4. Die Mannschaft wird teils in den PoHzeikreisen

stationiert, teils in der ötadt Zürich kaserniert (§ 4, Absatz 2,

des Gesetzes).

Die Polizeidirektion kann der letztem Mannschaft, mit

Ausnahme der Rekruten und der zum Wiederholungskurs ein-
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berafenen Unteroffiziefe und Soldaten, die fiewilliguiig erteUen,

aoßerhalb der Kaserne Verpflegung und Unterkunft zu nehmen.

Der Mannschaft jedes Bezirkes steht ein Unteroffiider als

Chef vor, welcher in der Regel im Bezirkshauptort seinen

Sitz haben soll.

§ 6. In der Regel findet alle sechs iahre eine Versetanng

der stationierten Soldaten und der Bezirkschefs statt, und zwar

jeweilen auf 1. April. Der Poüjieidirektion bleibt es unbe-

nommeo, auch in der Zwischenzeit Verletzungen je nach Be-

dtlrfnis und Zweckmäßigkeit vorzunehmen.

II. Aufnahme.

§ 6. Zur Aufnahme in das Korps ist erforderlich:

1. Der Besitz des Aktlvbttigerrechtes und eines guten Leu-

mundes ;

2. die Militärtaup:rirhkeit

;

3. ein Alter von nicht über 30 Jahren;

4. die nötige Befähigung, woroher der Bewerber sich durch

dne schriftliche und mOndliche Prüfung aussuwdsen hat.

Bei Bewerbern, die bereits im Poliseidienst gestanden,

kann von der in Ziffer 3 aufgestellten Anforderung Umgang
genommen werden.

Zum Zwecke des Studiums des Kriminaldienstes in aus-

Iftndischen Stftdten werden von Zeit zu Zeit Angehörige des

Polizeikorps abkommandiert und dementsprechend entschftdigt.

§ 7. Die Annieidunt^en sind schriftlich unter Beilage der

nötigen Zeugnisse dem Kouimando des Polizeikorps einzu-

reichen.

I 8. Die Aufnahme erfolgt zunAchst probeweise auf die

Dauer eines Jahres, währenddessen der Rekrut ^en Instruk-

iinnsdienst, den die Polizeidirektion durch besondere Vorschrift

ordnet, durchzumachen hat. Hei offenbarer üntauglichkeit kann

der Rekrut Nvährend dieses Jahres unter Beobachtung einer

einmonatigen Kündigungsfrist entlassen werden.

§ 9. Nach Ablauf dieser Probezeit wird der Rekrut ge-

prüft und je nach dem Ergebnis dieser Prüfunj; auf Antrug
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des HaaptmaniM tod der Polizeidirektion definitiv in das Korps

aufgenommen oder abgewiesen.

§ 10. Bewerbern, welche frühpr schon dem Korps ange-

hM iiaben» kann nicht nur die Probezeit und die Prüfung er^

lassen» sondern auch die frühere Dienstaeit in Anrechnung

gebracht und ein allfäliig früher bekleideter Grad wieder ver-

liehen werden.

§ 11. Unteroffiziere, Soldaten und Rekruten haben bei

ihrem Eintritt eine Bealkaution von 150 Franken zu leisten^

welche zur Deckung für alliftUige dem OienstverhAltnisse eni*

fc^w iingene Verbindlichkeiten (Schadenersatz, Bußen u. s. f.)

dient.

% 12. Die Rekruten haben vor dem Hauptmann, die

übrigen Korpsangehörig^ vor der Polizeidirektion bdm Dienst-

antritt folgendes Handgelübde zu leisten:

„Ihr gi l()l>et, der Re<j^ierun^ des Kantons Ziirifh Treue

und (iehorsam zu leisten, den Hefehlen Eures Chefs und der

übrigen Vorgesetzten gewissenhaft und mit Eifer nachzu-

kommen, in Euren Angaben vor Behörden Euch an die strengste

Wahrheit au halten, Verschwiegenheit über alles zu beobachten,

was geheim zu halten Euch Eure Dienstpflichten gebieten, die

Übertreter der Gesetze und Veronhiuno^en ohne Ansehen der

Person zu verzeigen, überhaupt Euere VerptUchtungen getreu

zu erfüllen.^

8 13. Die Emeumngswahl aller definitiv aufgenommenen

Korpsaiigehiirigen findet jeweilen unmittelbar nach der Ge-

samtemeuerung der kantonalen Verwaltungsbehörden statt.

Ul. Kleidung, Ausrüstung und Bewaffnung.

§ 14. Die Offiziere liaben sich ihr Dieostkleid nach Or-

donnjinz seihst zu beschaffen. Sic erhalten vom Staat an die

Kosten der erstuiaUgen Anschatiuug einen Beitrag von 300

Franken und überdies nach je drei Dienstjahren einen Beitrag

von 150 Franken an die Kosten der Erneuerung ihrer Beklei-

dung (§ 3, Absatz 3, SchlußsatZt des Oesetaes).
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§ 15. Die UnteroffiBere, Soldftteo und Rekruten erhalten

auf Staatskosten (§ 8, AlisateS, des Geseties):

Es erhalten außerdem:

Die Bekmten \m ihrem Eintritt «nen xwdten Uni*

formrock für die Rekrutenseit^ die Wachtchefs in der

Kaserne und deren ordentliche Stellvertreter, 'sowie

der Gefangenwart und die übrigen Postenchets je eine

Bluse nach Bedürfnis.

b) An Ausrüstung:

1 Rapporttasehe
f

1 Brieftasehe;

Dienstreglement, nebst Dienstbüchern und Rapportformu-

laren
;

1 Schließzeug,

c) An, Bewaffnung:

1 Säbel mit Zubehörde;

1 Revolver mit Tasche, Munition und Putezeug.

An jede Station wird überdies ein zweites Schliei^zeug

abgegeben.

Die Polizeidirektion wird dafür sorgen, daß jedem PoUaei-

soldaten auch die von ihm zu handhabenden Gesetze und Ver-

ordnungen zuf^estellt werden.

§ 16. Nach Verflulo der Tragzeit fallen die Kieiiiungs*

stücke dem Mann als Eigentum zu.

Sofern einzehie Bekleidungsstücke noch für ^e weitere

Tragzeit brauchbar sind, kann an deren Statt eine entspre*

fhende Barleistung \ erabfol^t werden, nach Maßgabe der Er*

steilun|^kosten im votangeguiigenen Jahr.

1 Unifüimrock,

2 Paar Tuchhosen,

1 Kaputt,

1 Eftppi,

1 Mütze,

1 Paar Unterhosen,

1 „ Handschuhe,

Tragzeit IVa «lahrej

„ 1 Jahr;

ff 3 Jahre;

nach Bedürfnis;

Tragaeit 1 Jahr;

n Vs » ;
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Werden einzelne EÖekU^n vor Ablauf der Tragzeit schad-

haft, so smd sie, sofern die Beschädigung dnreh Versclialdeii

des Mannes erfolgte, auf dessen Kosten, andernfalls auf Kofte^

des Staates m ei^änxen.

§ 17. Eintretende iiekniten i\bernphinen allfällig- vorhan-

dene^ Dieustkieider früherer Korpsangehöriger für den Hest

der hierfür vorgesehenen Tragzeit.

IV. Besolduageo, Belohnuiiflen, Entschädlguagen und Verpfiogun§.

8 18. Die Besoldung wird nach dem Grade, dem Dienstr

alter und den Dienstleistungen bemessen.

Die Besoldong der Offiziere wird vom liegierunpjsrate in

der Verordnung beireileml lüe Amtsstellung und Besoldung

der Beamten und Angestellten der kantonalen Verwaltung

festgesetat.

Der TagesBold der Mannschaft beirfigt im ersten Dienst-

jahre Fr. 4, in den folgenden vier Dienstjahren je 25 Rp., in

weiteren fünf Dienstjähren je 20 Rj>. und vom du an jährlich

10 Rp. mehr bis aui einen Maximaltagessold von Fr. G. 50.

Es erhalten Zulagen:

Der Korporal Fr. —. 50,

„ Wachtmmster „ 1.—

,

^ Furier ^ 1. 50,

^ Feldweibel „ 2. —

.

Die in Zürich mid Winterthur stationierten Unterofliziere

und Soldaten, welche hauptsächlich für den Fahndungsdienst

bestimmt sind^ sowie die Wacht- und Postenchefs und die auf

Bureaux Kommandierten beziehen bei zureichenden Leistungen

eine tagliche Zulage von 50 Rappen bis 1 Franken.

Diese Zulage wird auch den Bezirkschefs, den einem

Statthaiterauit oder einer Bezirksanwaltschaft zugeteilten Korps-

angehörigen und den in einem Polizeikreis mit stIUitischen

Verhältnissen Stationierten verabfolgt werden*

§ 19. Für das Aufgreifen und den Transport von Bettlern,

Vaganten etc., welche auf Rechnung ihrer Genieinden nach

Hause m liefern sind, dürfen die im Gesetze betrehend das

Armenwesen festgesetzten Taxen berechnet werden.
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Für andere Transporte, die eine Entfernung aus dem
Stationskreise erheischen, erhält der Mann ohne Unterschied

j)es Gnuies tülgende Knisehiidierungen

:

1. Eine Transportgobühr (für die Hinreise) hei einer Ent-

fernung von 3—5 Eisenbahnkilometem Fr. 1, bei Ent-

fernung von 5—-30 Eisenbahntdlometem Fr. 1. 50. Bei

einer Entfernung von über 30 Kilometern 6 Rappen pro

Eisenbahnkilonieter und 10 Rappen pro Kilometer zu FuÜ
zuriickm>1e<^ter Touren, im Minimum Fr. 2.

2. Eine Entschädigung von Fr. 4 für allfäiliges Übernachten.

% 20. Außerordentliche Auslagen der Mannschaft im

Fahndungs- und Transportdienst werden nach billigem Er-

messen besonders vergtitet.

§ 21. Die Listen über die Besoldungen, die Transport-

gebühren (§ 19, Absatz 2) und die Vergütungen nach § 20

sind je auf Ende eines Monats vom Hauptmann der Polizä-

direktion zum Visum vorzulegen behufs Oberweisung an die

Staatskasse zur Ausbezalilung.

§ 22. Die Polizeidirektion kann denjenigen Stationierten,

welche vorübergehend kaserniert werden, sowie den Käser-

lüerten, denen Unterkunft außerhalb der Kaserne zu nehmen
bewilligt wurde, für ihre Familien einen Beitra^^ an das Quartier-

geld gewähren. (§ 9, Absatz 1 des Gesetzes.)

§ 23. Die in § 9 des Gesetzes betreffend das Kantoiis-

polizeikorps erwähnten Entschädigungen, sowie die Belohnungen

für besondere DiensÜastungen (§ 8, Absatz 2 des Gesetzes)

werden je am Ende eines Quartals auf den Antrag des Haupt-

mannes von der PoUzeidirektion festgesetzt.

§ 24. Die kasernierte Mannschaft führt gemeinschsft-

lichen Haushalt, und es wird mit jewdliger Berücksich-

tigung der Lebensmittelpreise die Polizeidirektion auf Antrag

des Hauptmanns von Zeit -zu Zeit die Einlage des Mannes

festsetzen. Der Furier hat den Einkauf der Lebensmittel

zu besorgen und über die Kinnahmen und Ausgaben unter

sdner persönlichen Verantwortlichkeit ein Haushaltungsbuch

(Kassabuoh) zu führen. Dm Bücher sind monatlich abza*
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sehließen und dem Kaeernenchef zur Prüfung und dem Hauptr

maiin nur Einsicht yonsnlegen. Ebenso steht der beireffenden

MannsehafI die belielnge ^oisicht in die BQcher frei.

§ 25. Dil' Verpflee:ung der im Polizeigefängnis verhafteten

Personen wird vom Haushalt der kasernierten Mannschaft

nach Maßgabe der Verordnung betreffend die Bezirksgetäng-

msse g^en angemessene Rückvergütung der effektiven Aus*

lagen für betreffoiden Ldstungen besorgt.

§ 26. In Todesfällen findet militärische Beerdi^mg^ nach

Weisung der Puiizeidirektion statt und es trägt der Staat die

bezüglichen Auslagen.

V. Dienstiiffliebttn und Bafiignbi« der Offtiiere und dor Maniitoliaft

§ 27. Dem Hauj»tiiiann liegt ob : die Leitung, Beaufsich-

tigung un<l Instruktion des Korps, die Besorgung des Mon-

tierongs- und Kechnungswesens, Beaufsichtigung des Polizei-

geftngoisses und die bezügliche Berichterstattong an die

PoMzddirektion. Er vermittelt den Verkehr zwischen dem
Korps und der vorletzten Direktion.

§ 28. Der Oberleutnant ist der Stellvertreter des Haupt-

manns.

Der Oberleutnant und die Leutnants haben den Haupt-

mann in der Erfüllung sdner Obliegeniielten zu unterstützen;

sie stehen anmittelbar unter dessen Befehl und besorgen ins-

besondere folg:ende Diensty.weige des Kommandos:

1. Die gerichtliche Polizei gemäß den ßestiiumungen des

Rechtspflegegesetzes

;

2. die auf polizeilichem Wege zu vollziehenden Ausliefe-

rungen und die Anordnung der hierfür erforderlichen

Fahndungen

;

3. die Erledigung von Requisitoriaiien und Aufträgen gerichts-

polizeilichen Inhalts;

4. die Redaktion und Herausginge des Polizeianzeigers und

seiner Beilagen, sowie die Diebstahlsanzeigen an Feil-

trttger etc. und die aulterordentlichen Fahndungsbekannt-

machungen

;
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6. die gesamte Registratur ti\r das Fahndungswesen, wie z. B.

Verzdchoisse der Ausgeschriebenen sämtlicher schweize-

rischen sowie der bedeutendem internationalen PoUb^-

blätter, der Diebstahlsobjekte gemäß sUrclieriflcliem nnd

eidgenössischem Polizeianzeiger; der Verurtdlten; der

Insassen der Strafanstalt, der Hezirks- und Gemeinde-

gefängnisse; der speziell zu überwaclieoden und bedingt

entlassenen Sträflinge; der Gewohnheitsverbrecher; femer

die Anlegung des Verbrecheralbums; Elinsendangen in

aufierkantonale Polizeiblätter etc.; Anlegung des kanto-

nalen Yorstrafenres^sters und fiesorgung der Anthropo*

metrie

;

6. die Fremdenpolizei, die Arinenpoiizoi, das Patentwesen,

Uberhaupt die administrative Polizei gemäß Gesetz, Ver-

ordnungen und Beschlossen;

7. die Erledigung von Aufträgen und Retjuisitorialien adnum*

strativpolizeUichen Inhalts;

8. die Erledigunt^ anderweitiger Aufträge und Weisungen

der Polizeidircktion beziehungsweise des Uegierungsrates;

9. das Transportwesen.

Die Polizeidirektion wird mit fiezug auf die Verteilung

der Geschäfte auf Antrag des Hauptmanns die erforderlichen

Weisungen erlassen. Den Offirieren wird die nötige Anzahl

von Polizeiangestellten oder Kanzlist^^u heigegeben.

§ 29. Der Hauptmann darf sich nur mit Rewilligting der

Polizeidirektion, die übrigen Offiziere nur mit Bewilligung des

Hauptmanns außerdienstlich von ihrem Wohnsitze entfernen.

$ 30. Der Feldwdbel vermittelt im limem Dienst den

Verkehr mit der Mannschaft, führt die Korps-, Dienst!eistungs-,

Kranken-, Urlaubs- und Strafkontrolle. besorgt als Kasernen-

chef den Aufsichtsdienst in der Kaserne gemäß der Dienst-

ordnung fttr die Polizeimannschaft im kantonalen Polizeige-

bäude, erläßt nach Anordnung des Hauptmanns die Dienst-

befehle an die kasernierte Mannschaft, erstattet Ober letztere

täglich Rapport und verwaltet nach Weisung des Hauptmanns

das gesamte Kür[)8iaateriaL Im Übrigen steht er zur Dispo*

sition des Kommaodos,
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§ 31. Der Furier besorgt nach W^Bung des Haupi-

Duuins das Rechnungswesen, d. h. die Buchung der gesamten

Einnahmen und Ausgaben der Polizeikasse, sowie des Polizei-

gefäc^^niisses. Er fertigt die Listen der Besoldung, Transport-

vergütungen, (^uaitiergelder, Umzugskosten etc. an und hat

dieselben wie auch alle Rechnungen dem Hauptmann zum

Visum Torsulegen. Gr besorgt lemer den Bezug der Gebühren

für Motorwagen und Fahrrfider im Besirk Zürich. Im übrigen

steht er dem Haushalt der kasernierten Mannschaft und des

Polizeigefängnisses vor und leistet auf dem Bureau des Kom-
mandos tunlichst BeihUlfe.

§ 32. Die Beurkschefs (§ 4 Absatz 3) haben über die Er-

fOHung der Dienstpflicht ab Seiten der Untergebenen zu wachen.

Sie erstatten vierteljährlich dem Hauptmann Rapport Uber den

Dienstbetrieb, die Diensttätigkeit, das Verhalten und über den

Zustand der Bekleldungs-, Ausrüstungs- und Bewaf^ungs-

gegenstände der Mannschaft ihres Bezirkes (§ 37). Befinden

sich mehrere Unteroffiziere in einem Bezirk, so haben die-

selben den Bezhrkschef in der Erfüllung s^er Dienstobliegen-

heiten zu unterstutzen. Das Kommando bezeicimet fUr jeden

Bezirkschef einen Stellvertreter.

Unteroftizierp, welche kaserniert sind, besorgen in der

Pelizeikaseme, auf dem Posten Limmatquai (y^alteHauptwache**)

und im Hanptbahnhof den Dienst als Wacht- und Postenchefs

oder werden auf den Bureaux des Kommandos verwendet.

Ferner besorgt ein Unteroffizier die Ausgabe üer Hausier-

patente und den Bezug der Gebuhren, sowie die bezügliche

Buch- und Kassafuhrung nach Maßgabe der bestehenden spe-

ziellen Vorschriften.

Im weitem liegen den Unteroffiaderen dieselben Pflichten

ob, wie den Soldaten.

§ 38. Der Polizeisoldat besorgt diejenigen Verrichtungen,

welche Ihm durch allgemeine Vorschriften und spezieile Auf-

trtge ab Seiten seiner Vorgesetzten zugewiesen werden. Er

fuhrt die cum Dienstbetrieh voigeschriebenen BOcher und

erstattet die erforderlichen Rapporte,
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§ 34. Die Stationierten hüben überdies, soweit sie nicht

durch anderwmtige DieostverrichiiuigeD beanspracbt ^d, t&güch

Ihren Polizeikreis zu begehen und sich ihre Touren durch

Beamte bescheinigen 2U lassen (Routenbuch).

Nach Bedürfnis sollen Nachttouren, und zwar wüchentlich

miudestens eine solche, gemacht werden.

§ 35. Die Kasernierten werden im besondem auch zum

Wacht- und IVansportiMenst verwendet.

§ 36. Ein von der Polizeidirektion zu erlassendes Dienst-

reglement hat die Vorschriften betreffend die Ausübung des

Polizeidienstes durch die Mannschaft des nähern festzustellen.

§ 37. Die Stationierten euies Bezirkes sind yierteljfthrlich

wenigstens einmal vom Bezirkschef zu inspizieren i§ 32 ). Außer-

dem hat der Hauptmann von Zeit zu Zeit Inspektionen vor-

zunehmen. Über die ErgebniFse hat er der Polizeidirektion

sofort unter B^lgung der Kostenrechnung schriftlich Bericht

zu erstatten.

Außerordentliche Inspektionen ordnet nach Bedürfnis die

Pülizeidirektion an.

Die Hureaux des Polizeikommandos und die kasernierte

Mannschaft werden halbjährlich von der Polizeidirektion in-

spisnert.

Vi. Kündigungsrecht und Entlassung.

§ 38. Die Kntlassung vom Korps findet statt infolge:

a) KOndigimg ab selten der Korpsangebörigen

;

b) Niciitwiederwahl uacii abgelaufener Dienstzeit;

c) Verfügung ab selten der Wahlbehörde.

§ 39. Unteroffiziere und Soldaten sind berechtigt, auf

monatliche KOndignn^ bin, welche schriftlich dem Hauptmann
einzureichen ist. je auf <len letzten Ta*^ eines Monats aus dein

Korps auszutreten. Nichtbeachtung der Kündigungsfrist kann

Disziplinarstrafe, unter Umständen auch gänzlichen oder teil*

weisen Verlust des Soldguthabens oder der Kautionssupime,

Austritt während des Rekrutendienstes außerdem gftnxlichen

oder teilwoisen Ersatz der Montierungsicosten mt Folge haben.
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VII. Strafbestimmungen.

§ 40. Die Sirafkompetenz io bezug aaf DisaidiDanrer-
^

gehen steht gegeDüber der Mannschaft den Offisderen, gegenüber

den letztem der Pofizddirektion zu
;
gegen ^e diesbezfiglichen

Verfügungen kann jedoch innerhalb vier Tagen an die un-

mittelbar vorgesetzte Behörde, weiche endgültig entscheidet,

rekurriert werden.

Der Betrag der Bußen fällt in die Invalidenkasse des

Polizeikorps.

VIII. Schlußbestimmung.

§ 41. IMese VerordnuDg, durch welche diejenige rom
13. September 1897 aufgehoben wird» tritt nach erfolgter Ge-

nehmigung durch den Kantonsrat in Kraft; den Besoldungs-

ansätzen gemäß § 18 wird rückwirkende Kiaft auf 1. Januar

1908 verliehen.

ZQrich, den 30. Mäns 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Uuber.

Der Kantonsrat hat diese Verordnung am 30. M&rz 1908

genehüiigt.

Zürich^ den 30. März 1908.

Im Namen des Kantonsrates,

Der Prtt^dent:

E. Mttller.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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Verfüpg der Direktioo des fiesuodheitsweseis

betreffend

Ank&udigoiig und Yerkanf Ton Geheimmitlelii, flog^enannteii

medizliilscheii Spesfalitftten «te.

(Vom 1. Apnl im)

Dif Direktion des üesundheitswesens, gestützt auf §§ 1

und 9 des Medizuuügesetzes vom 2. Oktober 1854 und §§ 15

bis 19 der VerordnoDg betreffend den Verkauf von Arznei-

mitieln, Giften, Chennkalien zu technisehen Zweelien» Hineral*

wassern, Geheimmitteln und medizanlsehen Spemaliftftten vom
5. November lüOa,

verf ttgt:

I. Sämtliche Redaktionen und Expeditionen der im Kan-

ton Züricli erscheinenden Tagesbl&tter werden auf vorstehend

zitierte Gesetzesbestimmungen neuerdings ansdrücklich auf*

merksam gematht und in der Weise zur Nachachtnng der-

selben aufgefordert, daß sie in Zukunft die Aufnahme jeder

Annonce verweigern, welche die Ankündigung eines Arznei-

oder Geheimmittels zum Verkauf und Gebrauch liegen gewisse

Krankheiten ohne spezielle ärztliche Verordnung enthält, wenn

nicht gleichzeitig die Erlaubnis zur Veröffentlichung derselben

seitens der Direktion des Gesundheitswesens vorgewiesen wer-

den kann.

Das Vei*zeichms der von der Direktion des Gesundheits-

wesens verbotenen Geheimmittel ist im Amtsblatt 190B, Text*

tdl, Seite 306, publlmert; writere den Verkauf und die An*

noneierung von Gehdmmitteln beireffende Verbote werden

ebenfalls im Amtsblatt zur allgemeinen Kenntnis gebracht

werden.
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II. Wer für eine solche Ankttndigoiig die Erlaubnis der

Direktion des Gesundheitswefleiifl nachaachen will, hat, gleich*

viel ob sie erteilt werde oder nicht, dieser Durektion snhanden

der begutachtenden Experten ein Muster des betreffenden Mittels

in Originalverpackung, sowie Ansraben über die qualitative

Zusammensetzung, den Detaiiverkaufspreis, ebenso alii&Uige

Rekhunen und Prospekte, sowie den Wortlaut der Annoncen

einzusenden und eine «a bestimmende Gebühr zu deponieren.

III. Die Gesundheitsbehorden des Kantons werden ange-

wiesen, obiger Verfügung Nachachtung za verschaffen und

eventuell Gesetzesübertretungen von sich aus zu bestrafen oder

die Fefalbaren behufs Ahndung den Statthalterftmtem zu ttber-

wdsen.

Im speziellen werden die Gesundheitsbehörden auf fol-

gende Bestimmungen aufmerksam gemacht:

a) Der Vertrieb von sogenannten medizinischen Spe^aütäten

ist auf die öffentlichen Apotheken beschränkt.

b) In dem Verzeichnis nicht enthaltene Mittel dürfen nur

dann publia^ert werden, wenn deren Publikation gem&ii

einer roo der Direktion des Gesundheitswesens ausge-

stellten Bcliriftliehen Erhiubnis gestattet ist.

IV. Hiermit wird die Verfügung der iscanitätsdirektion be-

treffend Ankündigung und Verkauf von Geheimmitteln etc.,

vom 10. April 1893 (Amtsblatt 1893, Textteil, Seite 365, und

Gesetzessammlung Bd. XXm, Seite 449), aushoben.

Zürich, den 1. April 1908.

IKrektion des Gesundheitswesens:

Lutz.

Der Sekretär:

Dr. H. Keller.
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Verzeichnis

der

Ueheimmittel, sogeuannten medizinischen Spezialitäten etc.,

deren Anktindlgung^ Verkauf und Verbreitung von der

Direktion des OfAandheltsweseiis des Kantons Zflrieli

Torboten worden sind.

(iDterkautonalc Vereiubarung bctreßend die Uutorsuchuug und Begutacb«

tung von Geheiinmitt«ln, medizinischen Spezialitäten u. s. w. vom
23. Januar 1900, und kantonale Verordnung betreffend den Verkauf von
Arsneimittoln, Qilten, Chemikalien ca teehniacfaen Zwecken, Minenl-
wassem, Geheinunittän nnd medisiniseken Speualitftten Tom 5. No-
Tember 1906.)

(Vom 1. April 1906.)

a) Aipkalielisckes Verzeichnis der Gehelmnilttel und

medteiniselien Spezialitäten.

1. Adolin.

Friederich, Dr. Rod.

2. Alopedne (Mittel gegen Schuppen und Haaraosfall).

Ouiste, J., In Genf.

Alpenkräuter-BlutreiniguDgsthee von Prof. Dr. G. Jäger.

Landolt. Witwe Th., in Näfels.
' 4. Alleen kräutei*thee.

Stogor. H., in Mitlödi.

5. Alpen-Kräuter-Thce.

Ziegler, Dr. H., in Niederurneu.

6. Alpenkräutertrank.

Schmid, Joseph, in Herisau.

7. Amerikanische Salbe gegen Rheumatismus, Gicht etc.

Groldschnüdt, Frau Giametta, in Mailand.

8. Angina-Pastillen.

Neumder, Slgm., Apotheker, in Frankfurt a. M«

9. Antlarthrin-Präparate.

Seil, Ludw., Apotheker, in München.

10. Antineon (Spezificum gegen (xonorrhöe und Blasenleiden).

Locher, Andreas, in 8tut%aiL.
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11. AntUeitiii-PaatilleD (Mittel gegen Fettieilngk^t).

Siebenmann, Ferd., in Zttrich.

12. Antigonor.

Imhof, F., in Berlin.

13. Anti-llheama (Mittel gegen Rheumatismus).

Meier. Silvan, in Lazem.

14. Antirheiunatin (Heilmittel für Rlieumatismuskraükej.

Doerencamp» P., Apotheker, in Schwanden.

15. AntoUn, Enthaarungsmittel.

Hannemann, E., in ZUrich.

16. Asihma-Bronchiol-Cigaretten.

Bronchiol-Gigaretienfabrik in Berlin.

17. ABihma-FiilFer.

Neumei^, fiSgm., Apotheker, in Frankfurt a. M.

18* Aogenessens, Romroershaosen'B.

Dr., Nachfolger, in Alcen a. E.

19* AogenwaSBer.

Mötteli-Hohl, Frau J. K., in Wald. Appenzell A.-Rh.

20. Augenvvasser, Möller sches beziehungsweise White sches.

Weber, Adolf, in Oberuzwil.

21. Baden-Badener Thernial-Pastillen.

^ Rheinlioldt. A|>otheker, in Baden-Baden.

22. Badener Einreibung.

Göldlin, Dr. H., Apotheker, in Baden.

23. Balsam, J. de Podesta's.

de Podesta, J., in Oberuzwil.

24. Balsam, Dr. Spranger'scher.

Spraqger, A., in Basel.

25. Balsam, Thjerri's.

Thyerri, A., Apotheker, in Pregrada.

26. Baume pour forüfier les nerfs.

Bader, M., in Oenf.

27. Baume pour la maladie du foie.

Bader, M., in Genf.

28. Baume pour la migraine.

Hader. M., in Genf.

29. Baume pour ia tuberculose puhuonaire.

Bader, M., in (^renf.
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SO. Baume pour les doolenri rhmnatismalM.

Bader, M., in Genf,

ai. Biscult d^punildf.

Ollivier, Apotheker, in Paris.

32. Bleichsacht und Blutarmut, Mittel dagegen.

Wirz-Wirz, Elise, in Laufenburg.

33. Bleichsucht-Leckerli.

Habicht. V., Konditor, in Zürich.

34. ßlümchentabak, von E. Midier.

Landolt, Witwe Th., in Nttfels.

35. Blutreinigungs-Elixir.

Ziegler, Dr. H., in Niedemmen.
36. Biairdnigangs-Sirup.

Gordini, L„ in Florens.

37. BlatreinigangBthee.

Hohl, Dr. J. U., in Basel.

38. Brandsalbe.

Pfenmnger, H., in Uater.

.39. Brandwundenbalsam.

Hohl. H., in Richterswil.

40. Brustbonbons, Stollwerk's.

Stull werk, Gebr., in Köln.

41. Catramina[)iilen.

Bertplli, A. cV C'u\. in Mailand.

42. Centifoliensalbe, Englische.

Thyerri, A., Apotheker, in Pregrada.

43. Chrysantol (Mittel gegen Gicht und Rheumatismus).

Bod^, Dr. K., und Toggenbui^, Dr. F., in Zürich.

44. Qtronal-Pillen (Mitlei gegen Rheumatismus etc.).

PflQger, Lotds, in Basel.

45. Gocapräparate.

Alvarez.

46. Gosa-PulTer (Mittel gegen Trunksucht).

Coza-Institut in London.

47. Cröme Beaut<^'.

Feyer-Weber, Frau, iu Zürich.

4t6. Cröme I^ovaU'.

Tobier-(Joiinet, Jul,, in AdUswil,
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49. Cresctmt-Pillen.

Ziiiuiier-Kruse.

50. DentÄrium (Zahnschnierzheilmittel).

Tschemmer, Jakob, ia St. Gallen,

öl. Dialyses Golaz (6 Mittel).

Golaz d Cie., in 8axon.

52. IMphterol (Mittel gegen Diphiherie).

Hfibecher, Jean, in Wilüsau.

63. Dngte MirtiUes laxattres.

Anray, J., Apotheker, In Paris.

54. Dan d'Ange.

AngGy E., in Paris.

55. Eau de Glace T,Sld" du Dr. Niborg de Bergen.

Laforestiere, D., in Marseille.

5C. £jau pour la pcau.

Mott^i. Cütnte Cesar, in Bologna.

57. Elifit'n-Hiseuite.

Schneebeii, A. dr Cie., in Zürich.

58. Klan, Malaysches GrUnöl.

Streift, Gesehw., in Glanis.

59. Electron.

SprangeTf Dr. A., in Berlin.

60. Elektrische Bbde (GQrtel).

Biennaan, H. Th., Frankfurt a^M.

61. Blekftto-homOopathisehe Mittel, Hattet*«.

Haltei, Oomte G^sar, in Bologna.

62. Elixir.

Schutzbach, K.ul, in Wftdenswil.

03. Englische Krankheit und Wasserkopf, Mittel dagegen.

Bühler-Müller, Alb., in Rothrist.

64. Englisches Fnioj mlver.

Erb, Otto, in Zürich.

65. Epilepsie und Nervenzacken, Mittel dagegen.

Ott-Hagenhttcher, Anna, hi Winterthnr.

66. Eucalyptusöl.

Aitovier, J. G., in Basel.

67. FaUr-Thee, Dr. Stevens' (Mittel gegen Rheumatismus).

Wohler, J., in Basel.
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68. Familien-Wnndheilsalbe.

Stolz, Jos. Albert, in Spitzrüü-Oberbllren.

69. Ferritin ^ Mittel gegen Bleichsucht etc.).

Arne^^pr. A., in Zürich.

70. Fluide rhumatique.

Ruz. Gustav, in Zürich,

71. Fluütinktur, Saizunger.

Sulzberger.

72. Foral.

Wirz, L., in Basel.

73. Freedy (Mittel gegen Trunksucht).

Freedy-Institut, in Paris.

74. Fucns Phytolacca.

Sauter, A., pharmazeutisches Laboratorinm, in Qenl
75. Gralvaiiisch-elektriseher Heilapparat, Wohlmntii's.

Oberiiülzer, Otiu, in Landschlacht.

76. Gehöröl.

Chop, in Zürich.

77. Gehöröl.

Fischer, S., in Grub, Appenzell A.-Rh.

78. Gehöröl.

Graf, A., in Oberschwendi-Speicher.

79. Gehörschutztrotnmel „Noris".

Winkler, Leonfa., aus Nümbeig.
80. Gicht- und Rheumatismus-Thee.

Swoboda, A., Apoiheiier, in Schwanden.

81. Gichttinktor, Schellenbeig's.

SeheUenberg, F. W., in Herbom.
82. Glamer Magentropfen.

Landolt-Kocherhans, A., in Näfels.

83. Globo (Trächti^keitsmittel für Kühe).

Küng-Zünd, RiuL, in Sennvvaid.

84. Griechisches Haarwiisser.

Haiiisch, Frau, in Zürich.

85. Haar-Cologna.

Kaltschmidt^ F., in Winterthur.

86. Haarinittrl.

Graf-Ehrensbergeri Frau, in Winterthur.
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87. Haar-Nährstüff.

Kühne, Georg, in I)iesileu'8triesen.

88. Haarregenerator.

No?. .Tnlf^s, in Zünjh.

89. Haarrpixenerator „Junior'^.

Egli, H., in Zürich.

90. Haar-Regenerator.

Fntsch, A., in Basel.

91. Haar-Regenerator, Roasetter's.

Zimmermami, Ch., in Emmlshofon.

9:^. HaarverjUngungsnulch«

Maurer, Frau F., in Winterthur.

93. Haarwasser „Pida^.

Burkhalter, B., in Basel.

'J4. Hairrt'Stün'r.

Hofiiiuim, CoiÜeur, in Zürich.

95. Hair llt stirer.

Aliens, in London.

96. Hair-Kestorer, Rossetter s.

Süi^trunk, J., in Zürich.

97. Hämorrhen, Dr. Ruppricht's (Hämorrhoidai-PiUen).

Model, L., Apotheker, in Genf.

98. Heilmiitel gegen Influenza, Rheumatonus, Gicht etc.

Ott-Hagenbucher, Frau Anna, in Winterthur.

99. Heilmittel gegen Rheumatismus, Gliederkrankheiten etc.

Huber, Jb., in Tftß.

100. Heil«Öl.

Fomi (Fahmey, Dr. P.\

101. Heilsalbe, Dr. Sprajigei ^< he.

Spranger, A., in Hasel.

102. Heilune (Mittel zum Einreihen gegen Rheuniatismus etc.).

Wyler, William, in Zürich.

103. Heilwun(lsan)e.

Schmid, Jose|»h, in Herisau.

104. Helvetia. Otiginal-elektro^alvanischer Heilapparat.

KnoU iV Cie., in Zürich.

105. Herculex, Dr. Sanden's elektrischer Gürtel.

Sanden, Dr. B. A., in Brüssel.

106. HoUündisehe Senfkörner.

Saurenmann, W., in Zürich.
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107. Hollge des tireaiv.

Caspari, A., Apotheker, in Vevey.

108. Homerianathee.

Homero, Paul, in Triesi.

109. Honigkräuterbrustbonbons.

Eapperle, Franz, in Zuricli.

110. Hühneraugentnittel.

Wcinmann-Heaßer, in Zürich.

111. Hühneraugen-Wattorin.

Prößl, A. d Cie., in Nürnberg.

112. Hustenbalsam.

Ibach, J., in Seen.

113. Hustentabletten, Dr. Fanta's.

Vatter, A., Apotheker, in Baden.

114. Indisdier Kräiiter>Hagenbitter.

L^er, A., in Ifodretaeh.

115. Influemsatropfen.

Rahm-Schanfelberger, J., in Hallan.

116. Injection Brou.

Brou, Ä^iolhi^ker. in Paris.

117. Keuchhusten-Sirup and -Ronbons.

Hagenbucher, A.. in Winterthur.

118. Keuchhusten, Sptzilicum dagegen.

Golaz tV Cie., in .':>axou. i

119. Keuchhustentabletten.

Richter, C, Apotheker, in Kreuziingen.

120. Kopolo (Nährpräparat).

Vitek, Fr. dr Cie., in Prag.

121. Kramplhu8ten-Th>pfen, Homdopathiaehe.

Höbde, A., in Kürchheim (Württemberg).

122. Kr8ttt«r^p.
Schnltheß, J. J., in Zürich.

123. Kräuter-Sirup.

Waser, Karl, in Zürich,

124. Kräutervvein, Hubert Ullrich s.

Ullrich, Hubert, in Leipzig.

125. Kropfbaisam (mit der Eulel.

B&e%eD, P., Apotheker, in Schatfiiausen.
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26. Kropfwasser.

Fischer, S., in Grub, Appenzell A.-Bli.

27. Lebens-Elixier.

Müag, Hch., in Zürich.

28. Liquide meteorifuge.

M*''nRrd, freres, in Thouars.

.29. Lotion iiequ^ant.

Dequ^t, L., Apotheker, in Paris.

.30. Lotion toiuque et rivifiante.

Ackermaon-Sigrist, K»y in Glien.

81. Loewin.

Grolimnnd, J., in Zttrich.

32. Luogenmrap, Sehallenmüiler's.

SchallenmOller, Zahnarzt, in Bern.

38. Magen* mid Blutreinigungstropfen.

Oabler-Morof, Witwe, in Gttndisaa-Russikon.

.84. Magen-Garamellen«

Kaiser, B r., in Waiblingen und St. Margrethen.

.35. Magenpulver.

Lea-MüUer, Witwe Kath., in Näfels.

I3ü. Magenstärker.

Forni (Fahrney, Dr. F.).

187. Magentabletten.

Groeber, Chr., in Kreuzlingen,

.38. Magentropfen. Dr. Spranger'sche»

Spranger, A., in BaseL

.39. Magneta Stift.

Zuber, J. A., in ObenizwU.
L40. Mainzer Tropfen.

Kttnstler, Gebr., in BretBeohdon*

141. Malthns-Suppositorien.

Sanier, A., pharauoeutisehes Laboratorium, in Genf.

L42. Marienbader EntfeitungspUlen.

6amtas<Conip., in Breslau.

l43. Melusa (Prophvlaktikuin ^egen Geschlechtskrankheiten).

Dubler, C, in Winterthur.

L44. Migräne-Pastillen.

Senkenberg, E., Apotheker, in Frankenthal.

146. Migrftnin-Tablettpn.

Farbwerke Höchst a. M.
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146. Mimi-Tabletten (Mittel zur Verhütung der Konzeption).

Wetsjoaajm, in Zürich.

147. Monti-PiÜTer g^gen Epflepsie.

Monti, D., Apotheker, in Teneto.

148. Morison-Fillen.

British College of Health, in London.

149. Mos-Balsam, Haarerzeugungsmittel.

Mob-Ma^sinet, in Kopenhagen.

150. Musol (Mittel gegen Zuckerkrankheit).

Vitek, Fr. d- Cie., in Prag.

151. Kährsah, Echtes hygienisclies.

Winther, A. d Cie., in Lörrach.

152. Naturell, Gicht- und Rheumatismus-Mittel.

Berger, C. H., in Konstanz.

15d. NatürlicherGesundheitshersteller(Restaurateur deiasant^V

Winter, M. A. d Cie., in Washington.

154. Ner7en*Augenwa08er.

Heierle-Solenthaler, Frau, in Flawil.

155. NerFonextrakt.

Behr, Dr., in Leipzig.

156. Nervenfluid, Dr. I>re8sel*8.

Reiii, Emil, in Leipzig.

157. Nervol (Mittel gegen Epilepsie, Veitstanz etc.).

Ray s, Dr.. Remedy Co., in London.

168. Neurosül, Gicht- und Nervenfluid.

Regner, Hans, C'hemikfM-.

159. Neurosol, Gicht- und NervenÜiüde.

Schiiber d Cie., München.

160. Nuß-Extrakt-Haarfarbe.

Kuhn. Franz, in Nürnbeig.

161. Odalgon, Zahnweh-Pastillen.

Weltert, J., Dr. med., in Neuenkirch.

162. Odontophile (Zafanwasser).

Sokoloff, Th.) in Genf.

16S. OUrea, Schw^aerisches Haasmittel.

Geering, H., in Bern.

164. Opaline Supposituries.

Vanderhoof d Cie.. A[»otheke, in South Bend Indiana.

165. Orfiin (Thüringer Kräuternährpulvtn.
Baumann-Or£E, in Georgenthai (Thüringen).
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160. Oxydonor Victor v, Dr. H. Siuiche's Sauerstoiapparat.

Rukin, J. M. A Cie.

167. Ozon-Tinktin.

8{)i;ingei. Dr. A., in Berlin.

168. Pagliano-öirup.

Pagliano, Ernesto, in Npnp(*l.

169. Palinyren von Dr. Leras (üeUmiUel g^gen Gonorrhoe).

Vitek, Fr. 6t Cie., in Prag,

170* PastUles My^.
Vaacher» Gh., in Basel

171. Pecioral ParaeelBus.

Santer's Laboralorlum, 'm Qeaf,

172. Pektorinen (sUürkere Sorte).

Hohl, R., in Herisau.

173. Pertma.

The Peruna Dnig Co., in Coiumbus, Ohio.

174. PferdppÜege, Präparate hiefür (Restitutionsliuid, ivolli-

korin, WundenÖl, Aachener Th«?nnen-Saibe).

Arensberg, Jos., in Elberfeld.

175. Ptianzenpulver gegen Hülineratigen und Hornhaut
Branil, Cl., in Zürich.

176. Pflaster, Lauer-Brenner'sches.

Trommsdorff, H., in Erfori.

177. Pixin (Pflaster gegen Gieht etc.).

Süiger, Fraa Marie, in ZOrich.

178. Poeo, GUneslsehes ÖL
Streiff, Geschir., in GUnis.

179. Pnlmonarine (^ttel gegen Brust- und Lungenkrankheiten).

Becker, Jean, in Ludwigshafen a. Rh.

180. Pulver gegen Flechten etc.

Hohl, Dr. J. U., in Basel.

181. Purgatif G^raudel.

Geraudel, A., Apotheker, in St. M^nehouid (Marne).

182. Purgatif, Oidtmann s.

Oidtmann, Dr. A., in Mastricht.

183. Badical (Mittel gegen Kenehhnsten).

Probst, G., in Schönenwerd.

184. RedUnger Pillen.

Redlinger dr Cie., In Augsburg.



185. Refektor (WIederhenieUer).

Biennuin, H. Th., in Fraskliiri M.
186. Reparateur au Quinquina.

Mäder, D., in Basel.

187. Rheumasku. Russisches.

Buei)gen, P., Apotheker, in SchaShauseo«

188. Rbeuinatodin.

Halter, J., in Si. Gallen.

189. Rheumatolin, Winhold's.

Bru^gcr-Hamischy Karl, in Kreuzlingen.

190. Robural (Mittel gegen Appetillosigkät etc.).

Bolter^ Apotheker, in Ramsen.
191. Ro6en«8antel01*Kap8ein.

Lahr, E., Apotheker, in Wflndl>iirg.

192. Rotes Zugpflaster.

Bächle-Isler, Karolina, in Zürich.

193. llotc eügiißche Parganz (oder Fieberpul verj.

Day, 8on d Hewitt, in London.

194. Royal Windsor.

Süi^trunk, J., in Zürich.

195. Russischer Kräuterthee, Prachinski's.

Kaehler, J., in Zürich.

196. Russina Helvetia.

Gerber, L., kosmetisches Laboratoriom, in Zflrieh.

197. Safe Gore.

Warner, H« d Qe., in Frankfurt a. M.
198. Safe Pills.

Warner, H. d CSe., üi Frankfurt «. M.
199. Salntarls-Pflaster (Wand* nnd Zngpfiaster).

Hauser d Schnud, Fraoen, in Rüschlikon.

200. 6äDger- und Redncr-Hciltabletten (nacb Dr. Niescbang).

Habicht, V., Konditor, in Zürich.

201. Sanjana-Heilmittel.

202. Seheggen-Augenwase k l*.

ZoUikofer, Hch., in St. Gallen.

203. Scheidenzäpfchen.

£mmel| M., in Mttnciiea.

204. Schlagwasser.

Weifimann, Roman.
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2Qb. SchutskOrper gegen GeschiechtskrankUmtea.

Bellmann^ Max, in L^psig^Plagwito..

206. SchweLserbalsam.

Huber, A., in Altstetten.

207. Schweiler fl^krinterthee (5 Sorten).

Heise, lUehard, in BaaeL

208. Sehweiser-Kräater* und Blnmentliee (Glamertliee) von

Dr. J. Wfld.

LaedoH, Witwe Th., in Näfelß.

209. Sicherheit s-Pcssarien.

Schweitzer, S., ia Berlin.

210. öicherheitstabletten.

Peter, Hg., in Altona.

211. Simons-Tropfen.

Simon, August, in Freienstein.

212. Souveräne Kapseln (Mittel gegen Blasenleiden).

CoraeliuSy £., Apotheker, in Slraftbnrg.

218. Speadai-Kiftuter^i.

Strefaler, Apotheker, In Manchen.

214. Spezial-Magen-Liqueur.

Heußer, H., in HombrechUkon.
215. Stmtnafin (Kropfmittel).

Grewar, D., in Meiringen.

216( Tarolin-Kapseln.

Breslauer Capsules- und V t't h.'Lndstofffabrik.

217. Terrapin (Einreibung gegen Riieumatismus).

Singer, Kran Marie, in Zurich.

218- Thüringer Kräuterthee „Thuringa".

Heinemann, Albert, in Hamborg.
219. Thymna-Krftater-Extrakt.

Brunner, J. C, in Thalwil.

220. Tonnola (Mittel gegen Fettleibigkeit).

Steiner, Frans d Gie., hygienisches Institnt, in Berlin.

221. Tovxil (Husten-Sinip).

ZeUer, Amalie, in Zttrieh.

222. TrSchtlgkeitsmlttel fttr Kohe.

Meyer, A., Tierarzt, in Baden.

22S. Trächtigkeitspulver für Kühe und Riiuiur.

Rahm-Schaufeiberger» J., in Hallau.
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224. UoiTmal-Inflaeiuadl.

Schmichy Job.» in Zttrich.

225. UiÜTersalpflaster.

Bichle^Isler, Karolme, in ZQrich.

226. UniVersalpflaster.

Reiniann, Witwe, in Zühch.

227. Universal-Reiniguügsthee.

Catani, Dr.

228. ütenne.

Forni (l^ahrney, Dr. P.).

229. Vanadiol ( Mittel gegen Lungeoscliwiüdfiuohi etc.).

Bolter, Apotheker, in Ramsen.

230. Y^tabilische Milch, Lahniann*s.

Tjühinana.

281. Vegetabilischer Familienihee.

Landolt, Karl, in Netstal.

282. Yegetabiliseher Familienthee.

Weber, I>r. E., In Dresden.

233. Venustin und verwandte Präparate, nebst zugehörigem

Apparat.

Will, J., in Binningen bei Basel.

284. Viktoria-Balsam.

Röhrl. A., Apotheker, in Basel.

235. Vitalin (Muskel- und Nervenstärkei*).

Widmer-Ruosch, H., in Zürich.

286. Wanderbalsam, Dießbacher.

Gubler-Morof, Witwe, in Gündisau-Russikon.

287. Wundersurup.

Rnedl, M., in Zttrieh.

288. Wnnd-(La2san]8-)8albe.

Qro£, Jm in Zürich.

289. Wnndsalbe.

Heierle-Solenthaler, Frau, in Flawil,

240. Zahn-Gummi.

Dent in London.

241. Zahnpaste Saniploinhina.

Saniplüinbina-Comp. in Weinböhla-Dresden.

242. Zabutropfcn.

Rücker, C, in Zürich.



b) Aiphabetisches Register der Fabrilcanten

bezw. Depositäre.

Ackermann-Sigrist, K., in Ölten, 13Ü.

Aliens, in London,
Altorfer, J. G., in Basel, Q£L

Alvarez, 45.

Ange, E., in Paris, M.
Arensberg, Jos., in Elberfeld, 174.

Amegger, A., in Zürich, 6Ü.

Auray, J., Apotheker, in Paris,

Bader, M., in Genf, 26—30.
Bächle-Isler, Karoline, in Zürich, 192^ 22L
Baeßgen, P., Apotheker, in Schaffhausen. 125, 187
Baumann-Oi-ff, P., in Georgenthal, lü5.

Becker, Jean, in Ludwigshafen a. Rh., 179.

Behr, Dr., in Leipzig, IMl
Bellmann, Max, in Leipzig-Plagvvitz, 2Ö5*

Berger, C. in Konstanz, 15*2.

Berteiii, A. si Cie., in Mailand, iL
Biermann, IL Th., in Frankfurt a. M., 60^ 185.

Bode, Dr. d Toggenburg, Dr., in Zürich, 42L

Bolter, Ai)otheke, in Ramsen, 190, 221L
Brantl, Cl., in Zürich, 125.

Breslauer Capsules- und Verbandstofffabrik, 216.

British College of Health, in London, 148.

Bronchiol-Zigarettenfabrik in Berlin, 16.

Bron, in Paris, 116.

Brugger-Harnisch, Karl, in Kreuzlingen, 1B9.

Brunner, J. C, in Thalwil, 21iL

Bühler-MüUer, Albert, in Rothrist, Ü^,

Burkhalter, B., in Basel, 93.

Buz, Gustav, in Zürich, Iii

Caspari, A., Apotheker, in Vevey, 107.

Catarii, Dr., 22L
Chop, in Zürich, 26.

Coza-Institut in London, 40.

ComeUus, E., Apotheker, in Strußburg, 212.

Day, Son d Hewitt, m London, 193.

Dent in London, 240.

Dequ^ant, L., Apotheker, in Paris, 129.

Doerencamp, P., Apotheker, in Schwanden, 11.

Dubler, C, in Winterthur, 143.

Egli, in Zürich, 89.
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Emmel, M., in München, 203.

Erb, Otto, in Zürich, 64.

Eupperle, Franz, in Zürich, lOi).

Farbwerke Höchst a. M., 145.

Fischer, S., in Grub, Appenzell A.-Rh., TL 12fL

Fomi (Fahrney, Dr. P.), 100, 136. 228.

Freedy-Institut in Paris, 23.

Friederich, Dr. Rud., L
Fritsch, A., in Basel, 90.

Geering, in Bern, 163.

Geiß, Dr., Nachfolger, in Aloen a. E., 18.

Geraudel, A., A^iotheker, in St-Menehould, 18L
Gerber, L., Kosmet. Laboratorium, in Zürich, Iftfi.

Golaz d Cie., in Saxon, 51^ 118.

Göidlin, Dr. Apotheker, in Baden, 22.

Goldschmidt, Frau Giametta, in Mailand, Z
Gordini, L., in Florenz, 3iL

Graf, A., in Oberschwendi-Speicher, 28.

Graf-Ehrensbei ger, Frau, in Winterthur, 86.

Grewar, D., in Meiringen, 21^
Gröber, Chr., in Krcuzlingen, 137.

Grolimund, J,, in Zürich, 131.

Groß, J., in Zürich, 238.

Gubler-Morof, Wwe., in Gündisau-Russikon, 133. 23fL

Hahn, m
Habicht, V., in Zürich, 33, 200.

Halter, J., in St. Gallen, 188.

Hanisch, Frau, in Zürich, 8i.

Hannemann, E., in Zürich, lü±

Hagenbucher, A., in Winterthur, 1 17.

Hauser d Schmid, Frauen, in Rüschlikon, IM.
Heierie-Solenthaler, Frau, in Flawil, 150, 230.
Heinemann, Albert, in Hamburg, 218.

Heise, Rictiard, in Basel, 207.

Heußer, H^ in Hombrechtikon, 211.

Hofinann, Coiffeur, in Zürich, üi.

Hohl, H^ in Richt^rswil, 39.

Hohl, R., in Herisau, 122.

Hohl, Dr. J. ü., in Basel, 37, 180.

Hölzle, A., in Kirchheim (Württemberg), 12L
Homero, Paul, in Triest, 108.

Huber, A., in Altstetten, 206.

Huber, Jakob, in Töß, 99.

Hübscher, Jean, in Willisau, 52.



m
Ibach; J., in Seen, 112.

Imhof, F., kl Berlin, 12.

Kaehler, J., in Zürich» 195.

Efuser, Fr., in Waibliogen und St. Margrethen, 134.

Kaltschmidt, F., in Wmterihor, 85.

KnoU d Cle. in Zürich, 104.

Euhn^ Franz, In KOrnberg, 160.

Kahne, Oeoig, in Dresden-Striesen, 87.

Kong-ZOnd, Rad., in Sennwaid, 83.

Ktinitler, Gebr., in Breiienhdm, 140.

Laforesti^, D., in Marseille, 55.

Lahmaxm, 230.

Lahr, E., Apotheker, in Wüizburg, 191.

Landolt, Witwe Th., in Näfels. 3, 34, 208.

Landolt, Karl, in Netstal, 231.

Landolt-Kocherhans, A., in Näfels, 82.

Leiser, A., in Madretsch, 114.

Leu-Müller, Witwe Kath., in Näfels, 135.

Locher, Andreas, in Stuttgart, 10.

Maag, Hrch., in Zürich, 127.

M?ider, D., in Basel, 186.

Mattei, Comte Cösar, in Bologna, 56, 61.

Maurer, Frau F., in \\ interthur, 92.

Meier, Silvan, in Luz( rn, 13.

M^nard, fr^res, in Thuuars, 1'28.

Meyer, A., Tierarzt, in Baden, 222.

Model, L.. A|)otlif'ker, in Genf, 97.

Monti, D., Apotlieker, in Veneto, 147.

Mötteli-Hohl, Frau J. K., in Wald, Appenzell A.-Rh., 19.

Mos-Magasinet in Kopenhagen, 149.

Neunieier. Si^in., Apotheker, in Frankfurt a. M., 8, 17.

Xoe, .Jules, in Zürich. 88.

Oberhol/i r, Otto, in Laiidschlaclit, 75.

Oidtmann, Dr. A., in Mastricht, 182.

Olli vier, Apotheker, in Paris, 31.

Ott-Hagenbucher, Anna, in Winterihur, 65, 98.

Ouiste, J., in Genf, 2.

PagUano, Emesto, in Neapel, 168.

Peruna, Drag Cki., in Colnmbus, Ohio, 173.

Peter, Hg., in Altona, 210.

Peyer^Weber, Fraa, in Zürich, 47.

Pfenninger, H., in Ilster, 88.

PllOger, Loais, in Basel, 44.



de Podesta, J., in OberucwSl, 28.

Probst Gm in Schönenwerd, 18d.

Prößl, A. d Cie., in Nürnberg, III.

Rahm-Schaufelberger, J., in Hallau, 115, 223.

Ray 's, Dr., Reinedy Co., in London, 167.

Redlinger dr Cie., in Augsburg, 184.

Regner, Hans, Chemiker, 158.

Reiinann, Witwe, in Zürich, 226.

Reiß, Emil, in Leipzig, 156.

Rheinboldt, Apotheker, in Baden-Baden, 21.

Richter, A., Apotheker, in Kreuzlingen, 119.

Röhrl, A., Apotheker, in Basel, 234.

Rücker, C, in Zürich, 242.

Ruedi, M., in Zürich, t>B7

Rukin, J. M, 6c Cie. (resi). i>r. iSanche), 166.

Sanden. Dr. B. A., in Brüssel, 105.

Sanjana, 201.

Sanipiombina-Conip. in Weinbuhia-Dresden, 241.

Sanitas-Comp. in Breslau, 142.

Saurenmann, W., in Zürich. lOü.

Sauter. A.. Pharm. Laburatorium, in Genf, 74, 141, 171,
SchallenmiiUer, Zahnarzt, in Bern, 132.

Schellenberg, F. W.. in lierborn, 81. •

Schiiber d Cie. in Mimchen, 159.

Schrtfich, .loh., in Zürich, 224.

Schniitl, Jübcph, in Herisaa, 0, 103.

Schneebeli. A. d Cie.. in Zürich, 57.

Schultheß, J. .1., in Zürich, 122.

Schutzbach, Karl, in Wgdenswil, 62.

Schweitzer, S., in Berlin, 209.

Seil, Lndwig, Apotheker, in Hänchen, 9.

Senkenberg, E., Apotheker, in Frankenihal, 144.

Siebenmann, Ferd., in Zürich, 11.

Simon, August, in FVeienstein, 211.

Singer, Fran Marie, in Zürietf, 177, 217.

Sokoloff, Th., in Genf, 162.

Spranger, A., in Basel, 24, 101, 138.

Spranger, Dr. A., in Berlin, 59, 167.

St^er, H., in BGtiOdi, 4.

Steiner, Franz d Cie., Hygien. Insliiut, in Berlin, 220«
Stollwerk, Gebr., in Köln, 40.

Stolz, Jos. Albert, in Spitzrttti-OberbUren, 68.

Strt hier, Apotheker, in München, 213.

Streiff, Ge8chwi8tm>, in Glarua, 68, 178.
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Sulzberger, 71.

Stmtnmk, J., m Zürich, 96, 194.

Swoboda, A., Apotheker, in Schwanden, 80.

Thyeni, A., Apotheker^ in F^^grada, 25, 42.

Toblei^Colinei, Jul., in Adliswil^ 48.

IVominsdorff, H., in Erfurt, 176.

TBchetnmer, Jakob, in St. Gallen, 60.

Ullrich, Hnb«rt, in Leipzig, 124.

Vanderhoof dr Cie., Apoth., in Sonth Bend Indiana, 164.

Vatier, Apotheker, in Baden, IIS.

Yaucher, Gh., in Basel, 170.

VHek, Fr. d Cie., in Prag, 120, 160, 169.

Wamer, H. d Cie., in Frankfurt a. M., 197, 198.

Waser, Karl, in Zürich, 123.

Weber, Adolf, in Oberuzwil, 20.

Weber, Dr. E., in Dresden, 232.

Wegmann, £., in Zürich. 146.

Wttinmann-Heußer in Zürich, 110.

Weißmann, Roman, 204.

Weltert, J., Dr. med., in Neuenkirch, 161.

Widmer-Ruosch, H., in Zürich, 236.

Will, J., in Binningen bei Basel, 233.

Winkle)-. Leonhard, aus Nürnborg, 79.

Wijitt r, M. A. d Cie., in Wasliington, 163.

Winther, A. d Cie., in Lörrach, 151.

Wirz, L., in Hasel, 72.

Wirz-Wirz, Klise, in Laufenburg, 32.

Wyler, William, in Zf\rich, 102.

Wohler, .1., in Basel, 67.

Zeller, Amalie, in Zürich, 221.

Ziefrjer, Dr. H., in Miederurnen, 5, 35.

Zimmer-Kruse, 49.

Zimmermann, Ch., in Emmishofen, 91.

Züllikofer, Heinrich, in St. Gallen, 202.

Zuber, J. A., in Oberuzwil, 139.

Zürich, den 1. April im
IMrektion des Gesnndheitswesenfl,

Lutz.

Der Sekretär:

Dr. H, Keller.
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Kreisschreiben

an die

BebkommteloneQ der weinlwatreilieiulea €toiiielii46ii*

(Vom 7. ApiU 1906.)

Die chemische Untersuchung hat ergeben, daß einzelne

J^rmen die von ihnen yerkaoften Mittel zur Bekämpfung
des falschen Meltaaes unrichtigerwdse als Bordeaux-

brübepulver bezeichnen, wfthrend os sich tatsächlich um
BmgunderbrflhepiÜYer (httgeetellt aus Kupferniriol und Soda)

handelt. Wir haben nun die beireffenden Finnen aogewieeen,

der Ware den richtigen Kamen au geben, damit jede liuschung

des Kftufers ausgeechlosBen Ist.

Im weitern haben wir verlangt, daß diejenigen Geschäfts-

(irnien, welche fertiggestellte Pulver oder Mischungen zur Her-

stellung von Spritzlirühe gegen den falschen Meltau verkaufen,

für mindestens 70 "/o Kupfervitriol iz:ehaU einer und derselben

Ware Garantie leisten. Wenn dieser Mindestgehalt l)ei den

Liefprnngen unte'rschritten wurde, so müßte die Erlaubnis für

den Vertrieb der in Frage stehenden Mittel zurückgezogen

werden.

Wir machen nun die lokalen Rebkommissionen zuhanden

der Rebenbesitzer darauf aufmerksam, daß die Auszahlung

der Staate- mud allfftltiger Bundesbdtrftge für die von uns be-

willigten Bekftmpfnngsmittel (§ 8 der Verordnung des Re-.

gierungsrates vom 16. Mtos 1908) sich richtet nach dem für

sie garantierten Mindestgehalt an Kupferritriol
;

je geringer

also der Eupferritriolgehalt, um so kleiner der Staats- und
Bundesbeitrag.

Wir ersuchen die lokalen Rebkommissionen, die Reben-

besitzer auf (liest" Verhältnisse aufmerksam zu muclien und
jeder Vtrkaiifsstf ile ihres Ortes ein Exemplai* dieses Kreis-

schreibens einzuhändigen.

Zürich, den 7. April 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Dr. Locher.

Der Sekretär:

Eschmann.



Verzeichnis

der

im Jahre 1907 kraftlos erkläi*teii^ sowie der behufs

späterer Krafüoserkläraug aufgerufenen Scholdurkiuiden

mit Grondpfandreeht»

1. Krallloi erklirte SoMdiirtauMton.

1. Notariat Zürich.
Schuldbrief fOr Fr. 5000, d.d. 13. JuDi 1904. Ur-

s j) r iinglicher Schuldner: Gotthilf Fries, Wirt, von

Kg^gt'tswil-Kluten, wohnhaft Limiiiat(|u;ii 88. Zürich I;

ursprünglicher Gläubiger: Jakob Fries in

Eggetswil-Kloten
;
gegenwärtiger Eigentümer

des Unterpfandes: die Stadt Zürich; letzter

bekannter Gläubiger: der nrsprüDgliehe* Kraft*

los erklärt am 24. August 1907.

2. Notariat Enge.
Keine.

3. Notariat Außersihl.
Kauf Schuldbrief für Fr. 1919.65, d.d. 2. .Jiüi 1896.

Ursprünglicher Schuldner: Gottfried Kaspar

Furrer, Lehrer, von Fischen thal. Kanton Zürich ; ur-

sprünglicher Gläubiger: Martin Mayer, SclnciiuT-

meister, in Zürich lllj gegenwärtiger Gläubi-
ger: Konrad Müller-Trachsler, Holzhändler, Zürich HL
Kraftlos erklärt am 29. JoU 1907.

4. Notariat Wiedikon.
Kaufschuldbrief fQrFr.200,d.d. 7.Hiai872. Ur-

sprünglicher Schuldner: Johannes Schwärs,

Jakobs sei., Spdsewirt, in Altstetten; ursprOng-
licher Gläubiger: Jakob Schwarz, alt Kirchmeier,

in AllBietten; gegenwärtiger Schuldner: Hein-

ricii Schwarz, Hans Ulrichen sei. Sohn^ in Altstetten;

letzter bekannter Gläubiger: der ursprüng-

liche. Kraftlos erklärt am 24, August 1907.
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5. Notariat Kiesbach.
Keine.

6. Notarial Hottingen.
Kenie«

7. Notariat Oberstraß.
Seliuldbrief Ittr Fr. 10,000, d.d. 11. Februar 1902.

Ursprünglicher Schuldner: Heuurieh Winkler-

Jent» Kaufmann^ in Zfirich III, und Fma Witwe Lydia

Frick geb. Müller, daselbst; ursprünglicher Glän-
biger: August Brunner, Rechtsagent, in Zürich I;

gegenwärtiger Gläu})iger: Johannes Fehr, alt

Schneidermeister, in SchLiäiiausen
;
gegenwärtiger

Schuldner: Emil Fischer, Mechauiker, Winterthurer-

straße, Zürich IV. Kraftlos erklärt am 4. Juni

1907.

8. Notariat Schwamendingen.
Schuldbrief für Fr. 5000, d. d. 11. März 1896. Ur-

sprünglicher Schuldner: Rudolf Tanner, Sattler,

von Seebach, wohnhaft zum Untern Riedtli in Unter-

straß; arsprttnglicher Gläubiger: Job. Rudolf

Wiederkefar,an der Affoltemstraße in örlikon; letzter

bekannter Gläubiger: Hermann Näher in Hol-

dereggen bei Lindau am Bodensee; letzter be-

kannter Schuldner: Theodor Ötauber, Dreher,

in Örlikon. Kraftlos erklärt uin 24. August 1907.

9. N 0 1 a r i a t H ö n g g.

Keine.

10. Notariat Schlieren,
Keine.

11. Notariat Affoltern.

a) Kaufschuldbrief für Fr. 450, d. d. 13. März 1891.

Orsprünglicher Schuldner: Johannes Jenny,

wobniiaft gewesen ui Rifferswü; ursprünglicher
Gläubiger: Rudolf Bär, wohnhaft gewesen in Rif*

ferswil, nunmehr in Wülflingen; gegenwärtiger
Gläubiger: die Erben Jenny; gegenwärtiger
Schuldner: Jakob Weiß, Wegknecht, in Oberriflters-

wil. Kraftlos erklärt am 18. Juni 1907.

b) Schuldbrief für Ii. 100, d. d. 15. Januar 1848. .Ur-

sprünglicher Schuldner: Ulrich Gut, Jakobs
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sei., Jüiib, von Oberlunneni-Obfelden
;
ursprüng-

licher Gläubiger: David Stehli in Oberlunnem;

letzt <'r bekannter Gläubiger: Albert Stehli in

Obfeiden; Pf aade igentü ni p r: Galuicl Drtlieb and

Emanuel Weil in Zürich I. Kraftlos erklärt am
26. September 1907.

c) Schuldbrief für fl. 500, d. d. 8. April 1850. ür-
sprfinglicher Schuldner: Jakob Stehli, Johau-

neBsen sei», a. StiUsiftuder, in Oberlunnem-Obfelden;

ursprünglicher Gläubiger: Gemeindeammann
Henrich Siefali in Oberlunnem-Obfdden; letaler
bekannter Gläubiger: Albert Stehli in Obfelden;

Pfandeigenttttner: Gabriel Ortlieb und Emanuel
Weil in Zürich I. Kraftlos erklärt am 26. Sep-

tember 1907.

d) Schublhrief für Fr. 1000, d. d. 25. Februar 1870.

Ürspr ünglicher Schuldner: a. Gemeindeam-

mann Heinrich Stehli, Ziegler, in Oberlunnem • Ob-

felden; ursprünglicher Gläubiger: Albert Stehli

in Oberlunnem ; letzter bekannter Gläubiger:
Albert Stehli in Obfelden; Plandeigentümer:
Gabriel Ortlieb und fimanuel Wdl in Zttrich L
Kraftlos erklärt am 26. September 1907.

12. Notariat Wädenswil
Schuldbrief für Fr. 360, d. d. 25. Mllrz 1861. Ur-

sprünglicher Schuldner: Jakob Bär im Stein-

acker-Wädenswil
;
ursprünglicher Gläubiger:

Gottlieb Haab im Steinacker -Wädens\\ il : letzte
bekannte »Schuldner und Gläubiger: die ur-

sprünglichen. Kraftlos erklärt am 4. Juni 1907.

13. Notariat Borgen«
Keine.

14. Notariat Thalwil.
a) Kaufschuldbrief für Fr. 4000, d.d. 4. März 1896.

Ursprünglicher Schuldner: August Blatter-

Baumann, zum ^Paradie8^ Kilchberg; ursprüng-
licher Gläubiger: Levi J. Bloch in Gailingen und
Hermatm Bai rli, Siaiapfenbachstraiie, Zürich IV ; \ e{

ter bekannter Schuldner und Gläubiger:
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Johannes Hedinger, „Mönchhof'', KUcbbefg. Kraft-
lO0 erklärt am 19. März 1907.

b) Kaufsehnldbriefe ffir Fr. 7983, 5000, 5000, d.d.

2. September 1896. Ursprünglicher Schuldner:
Georg Wolf-Sehieft, Ankersirafie, Zürich DI; ur-
sprünglicher Gläubiger: Heinrich Kölliker, zum
Ankei", Kiist lilikon; letzter bek annter Schuldner
und Gläubiger: Heinrich Köiiiker. Kraftlos er-

klärt am 10. Juü 1907.

15. liotariai ötäfa.

Keine.

16. Notariat Männedorl.
Kieine.

17. Notariat Meilen.

a) Kauf Schuldbrief für Fr. 650, d.d. S.Mai 1809.

Ursprünglicher Schuldner: Heinrich Brui»-

pacher, Jakoben sei. Sohn, Landwirt, iiu Haseuacker-

Hpnlibei-g; ursprünglicher Gläubiger: Kas|>ar

Hafner. Johannossen sei. Sohn, im Schlatt-HfTrüberg

;

letzte bekannte Gläubigerin: Frau M. Irmin-

ger geb.Zollingery Frankengasse, in Zürich I; letzter
bekannter Schuldner: Friedrich Haab im Hasen-

acker-Herrliberg. Kraftlos erklftrtaml2. Januar

1907.

b) Schuldbrief Ittr Fr. 400, d. d. 6. November 1879.

Ursprönglicher Schuldner: Konrad Steiger,

Schuster, von und wohnhaft am Neuweg, Meilen;

ursprünglicher Gläubiger: Johann Jakob Lee-

mann, Kantonaibanklilialverwalter in Hofstetten-Meilen;

letzter bekannter G 1 ä u 1) i e r : der nämliche

;

letzter bpkannter Schuldner: Johannes Stei-

ger, Landwirt, Hasenhalde, P^eldmeilen. Kraftlos
erklärt am 12. Dezember 1907.

18. Notariat KOsnacbt.
Keine.

19. Notariat Grttningen.

Kaufschuldbrief für Fr. 1200 (am 3. Mai 1899 auf

Fr. 1150 reduziert, hiuLe augeblich noch Fr. 400 hal-

tend), d.d. 3. Mai 1899. Ursprünglicher Schuld-
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ner: Krau FridoUn* Schultheis, geb. Bächli, im Häusli-

Bubikuii
;
arsprünglicherGläu biger: GemeiDde-

rat Robert Baumann, Bäcker, in Wolfhausen-Buhikon

;

gegenwärtiger Schuldner : Jakob Isler im Hjiasli-

Bubikon; gegenwärtige Gläubigerin; F>au

Witwe Louise Baumann-Wirz in Wolfhausen-Bubikoa.

Kraftlos erklärt am 27. Dezember 1907.

20. Notariat Wetsikon.
Keine.

21. Notariat Wald.
Kdne.

22. Notariat Uster.

a) Schuldbrief für Fr. 500, d. d. 23. Dezember 1897.

Urspruno^licher Schuldner; Joti. Hch. Püster,

Heinrieheu Sohn, von Fällanden; ursprünglicher
Gläubiger: Seline Pfister in Fällanden; jetzige
Gläubigerin : die ursprün^liclie

;
gegenwärtiger

Schuldner: £mil Schwegler, Bäcker, in F&Uandeo.

Kraftlos erklärt am 12. Januar 1907.

b) Schuldbrief für Fr. 4000, d.d. 21. August 1902.

Ursprttnglicher Schuldner: Albert Vogt, Jo-

bannessen Sohn, von ilhiao, wohnhaft in Aspach-

Maar; ursprttnglicher GUnbiger: Johannes

Vogt, Vater, wohnhaft gewesen in Fftllanden» dato in

Maar; letzte bekannteGläubiger nnd Schuld-
ner: die ursprünglichen. Kraftlos erklärt am
28. Februar 1907.

23. Kotariat Piäffikun.
Keine.

24. Notariat Bau ma.
a) Kauf Schuldbrief für Fr. 70, d.d. 15. Juli lÖöO.

Ursprünglicher Schuldner: Hs. Heinrich Wol-
fensberger in Widen-Bauma;ursprUngliche r G 1 äu-
big er: Erben des verst. Jakoh Schnurrenberger,

Kftiberhftndler, in Widen-Bauma, nfimlich: 1. Jakob
Schnurrenberger, Sohn, m Widen, 2. Kinder des verst.

Sohnes Heinrich Schourrenberger, nämlich : Emil, Anna
Bfariay und Emma Ida Schnurrenberger in Widen,
sämtUch, weil nodi ndnorenn, bevormundetdurchHerrn
Bezirksschulpfleger Jucker in Juckeru; letzter be-
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kanntei Schuldner und Pf andeigent ilmer:

Jakob Boßhard, Stral^enw ärter, in Widen - Baiima

;

letzter bekannter Gläubiger: Hans Jakob

Schnurrenberger in Wallikon-Ff&lfikon. Kraftlos
erklärt am SO. Mai 1907.

b) WeibergutsversicherongBbrief für Fr. 200,

d. d. 31. Mai 1897; orsprünglicher Schuldner:
Albert Stöfiel, Weber, im Oberdorf, Bftretswil; ur-
sprangliehe Glftubigerin: desBen EShefraa Amia
geb. Gnehm; gegenwärtiger Eigentümer der
Unterpfand e: Jakob Boh]i*Fi8eher im Oberdorf,

Bäretewi); letzte bekannte Gläubi^erin: die

ursprüngliche. Kraftlos erklärt am 11. Juni 1907.

25« Notariat III na, u.

a) Schuldbrief für Fr. 400, d.d. 8. Mai 1889. ür-

8 p rli n 1 i c h p r Schuldner: Jn k ob l^rimgger, Ja-

kobs Sohn, Yon und wohnhaft in Hegnau, und dessen

Ehefrau Barbara geb. Temperli
;
ursprünglicher

Gläubiger: Berthold Guggenheim in Riedikon; letzte

bekannte Gläubiger und Schuldner: die or-

flprOi^Helien. Kraftlos erklärt am 12. Januar

1907.

b) Sehuldbrief per 300 fl. » Fr. 700, d. Martini

1834. Ursprünglicher Schuldner: Johannes

Meier, Jakoben Sohn, in Volketswll: ursprünglicher
Gläubiger: Heinrich Bodmer, in der Arch-Zürich

;

letzter Schuldner: Emil Meier, (Gemeindeammann,

in Volketewil ; letzt r Gläubiger: der ursprüng-

liche. Kraftlos erklärt am 12. Januar 1907.

c) Schuldbrief per 500 fl. = Fr. 1166,67, d. Mar-

tini 1811. Ursprünglicher Schuldner: Johannes

M^er, Felixen Solm, in Volketswii ; u r s prüngl i cher
Gläubiger: Hans Konrad Lochmann, alt Statthalter,

in Zürich; 'gegenwärtiger Schuldner: Bmil

Meier, Gemehideammann, in Yolketswü; letster
Gläubiger: der ursprüngliche. Kraftlos erklärt
am 12. Januar 1907.

d) Schuldbrief für Kr. 44(X), d.d. 10. Dezember 1904.

Ursprünglicher Schuldner: Jakol» Hafner, von

Birmensdorf, geb. 1857, frUher wohnhaft gewesen zur
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„Kreoiitmße^ Httremidorly dato inHegnau
;
ursprüng-

licher Gläubiger: dessen Bruder Alberi, Hafner,

zurzeit in Adliswil; Gläubiger und Schuldner:
die ursprÜDglicben. Kraftlos erklärt am 4. Juli

1907.

e) Auskauf 8 Versicherungsbrief für Fr. 1000, d. d.

2. November 1 901 . UrsprUnt^licher Schuldner:
Friedrich Späth, von Döckingen, Bezirksamt Ingol-

|

Stadt, Bayern, wohnhaft in Hegnau; arsprQng-
lieber Gläubiger: dessen Bruder Valentin Späth, '

wohnhaft in Hegnau; letzter bekannter Schuld-

ner und Gläubiger: die ursprOnglichen« Kraft-
los erklärt am 14, Koyember 1907.

20. Notariat Turbenthal.
K^e.

27. Notariat Winterthur.
Schuldbrief für Fr. 8000, d. d. 30. Juni 1896. Ui^

sprünglicher Schuldner: Ulrich Stahel, von Bai-

terswil ( Knnton Thurgau), Stickfabrikant, in Escblikon;
j

ursprünglicher Gläubiger: A. Wyler, Kauf-

mann, in St. Gallen; letzte bekannte Schuld-
nerin: die Leih- und Spiirka^jse Eschlikon ; letzter

bekannter Gläubiger: die Konkursmasse des Ul-

rich Stahel. Kraftlos erklärt am 4. Juni 1907*

28. Notariat Oberwinterthur.
a) Schuldbrief fOr Fr. 2200, d.d. 7. November 1884.

Ursprünglicher Sehuldner: Ulrich Jos^, toh
Grindelwaldy wohnhaft in Opfingen

;
urspUnglicher

Gläubiger: Ulrich Huber, Lehrer, in Üßlingen;
|

letzter bekannter Schuldner und Gläubiger:
die ursprünglichen. K r ai 1 1 o s erklärt am 28. Fe-

bruar 1907.

b) Schuldbrief für Fr. 2000. d d. 19. Februar 1883.

Urs]>rünglicher Schuldner: Ulrich .Jossi, in
|

Üßlingen ; u r s j» r Ü n gl i c h e r G 1 äii b i g e r : Sparkasse

Frauenfeld; letzter bekann ter Schuldner und
Gläubiger: die ursprünglichen. Kraftlos er-

klärt am 28. Februar 1907.

c) Kauf Schuldbrief für Fr. 443.33, d. d. 19. März

1867. Urspranglicher Scbaldner: Ulrich Kup-
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ptr, Kaoraden Sohn, in Attikon; ursprünglicher
Glftnbiger: Oebr. Heinrieh und Jakob Kdler, von
Seiuaefa, ersterer m Attikon, letzterer in Brugg (Aar*

gau); letzte bekannte Gläubiger: die ursprüng-

lichen; letzter bt ka unter Schuldner: Ulrich

Mörgeli, Ulrichs sei. Sohn, von Rickenbach. Kraft-
los erklärt am 28. Februar 1907.

d) Schuldbrief fttr Fr. 1400 (ursprünglich Fr. 800),

d. d. 16 November 1864. Ursprünglicher Schuld-

ner: M^cbior fihrenspeiger, Ha. Ulrieba sei. des alten

BiehienSohn, Ton Oberwinlerthnr; ursprOnglicher
Oläubiger: Regierongsrat Fenner, in Wint^rthnr;

leister bekannter Schuldner: G. Kanfmann, in

Oberwinterthur; leister bekannter Gläubiger:
der ursprüngliche. Kraftlos erklärt am 18. Juni

1Ü07.

29, Notarint Wülflingen.

a) Schuldbrief für Fr. 700, d.d. 4. November 1874.

Ursprünglicher Schuldner: Jakob Huber-Hoff-

mann, von und in Seuzach ; ursprüngliche Gläur
bi gerin: Zürcher Kantonalbank, in Zürich; leiste

bekannte Schuldner: die Krben des yerstorbenen

uisprün^ichen Schuldners; letste bekannte Gläu*
bigerin: die ursprüngliche. Kraftlos erklärt
am 28. Februar 1907.

b) Kaufschuldbrief für Fr. 550, d. d. 4. November
1874. Ur sp r ü ng 1 i r 1 1 u r S c h u 1 d n e r : Jakob Huber-Hoff-

mann, Heinrichs st i.. von und in Seuzach: ursprüng-
licher Gläubiger: Heinrich Schwarz, Heinrichs

sei. Sohn, genannt Wachtmeisters, von und in Seuzach^

letzte bekannte Schuldner: die £rben des ver-

storbenen ursprünglichen Schuldners; letster be*
kannter Gläubiger: der ursprüngliche. Kraft*
los erklärt am 28. Februar 1907.

c) Schuldbrief fttr Fr. 2700, d. d. 19. Oktober 1870.

Ursprüngliche Schuldnerin: Witwe Magdalena

Moller, geb. Kramer, n od und in Heitlingen; ur-

sprüngliche Glöubioerin: Zürcher Kantonal-

bänk in Zürich; letzte bekannte Schuldnerin

Digitized by Google



334

and GläiAigerin: die arsprttngltchen. SraltloB
erklärt am 4. Juni 1907.

30. Notariat Elgg.
Keine.

31. Notariat Andelfingen.
a) We i h e r g u t s V e r s i c h e r u a g s ^H- i e f für Fr. 8500,

d.d. 24. Februar 1905. Urs}»rimgiicher Schuldoer:
Konrad Gisler, Kufer, in Flaach, geb. 1836; ur-

sprüngliche Gläuhigerin: dessen Ehefrau Bar-

bara geb. Qisler, geb« 1860 ; letzter bekannter
Schuldner: der uraprQogUche ; letzte bekannte
Gläubigerin: die ursprüngliche. Kraftloe er*

kUrt am 28. Februar 1907,

b) Schuldbrief für Fr. 1060^ d.d. 2. Februar 1886.

Ursprünglicher Schuldner: Joseph Schmidy

Maurer, von Rheinau, in Flaach; ursprünglicher
Gläubiger: Johannes Gisler, Gürtner, in Luzem;
letzter bekannter Gläubiger: Joseph Schmid,

Maurer; gegenwärtiger Schuldner: Wilhelm

^cii iiiid, ge b. 1876. Kraftlos erklärt am 30. Mai
1907.

c) Kauf Schuldbrief für fl. 40, d.d. 25. .Januar 1844.

Ursprünglicher Schuldner: Komrad Randegger,

Wagner, Ulrichen sei. Sohn, von Ossingen; ur-
sprünglicher Gläubiger: Jakob Stiefel, Hafner, in

Ossingen, als Vogt und GranteiDiüger lür Ulrich Wiesen-

danger, Schusters sei. Erben, allda; letzte bekannte
Gläubigerin; Elisabetha Wiesendanger» geb. 1886;
gegenwärtige Pfandeigentümerin: "Wtwe
Louise Dünki geb. Dttnki, in Ossingen. Kraftlos
erklärt am 26. September 1907.

d) Schuldbrief für Fr. 250, d. d. S.September 1870.

U 1 s j)rüngliche Schuldnerin: Susanna iiitz-

mann gel). Breiter, von Flaach
;
ursprüngliche

G 1 ä u b i g e r i n : Hypothekarbank und Ersparniskasse

Winterthiir : letzte bekannte G 1 ä u b i g e r i n : die

ursprungliche
j
gegen vv artige Ffandeigen-

t ü m e r i n : Anna Elisabetha Ritzmann geb. Gisler,

TOD Flaach. Kraftlos erklärt am 26. September

1907.
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32. Kotarial Feuerthalea
Schuldbrief för Fr. 340, d. d. 22. April 1831. Ur-
sprünglicher Schaldoer: Johannes Moser,

Schlosser^ Jakobs sei. Sohn, von Nenhaosen, In Nohl-

Uhwiesen; ursprOnglicher Glftnblger: 8elig-

mann J. Weil in Gailingen ; letzter bekannter
(j 1 ii u i > i g e r : der urspr(Angliche ; g g n w ä i t i e r

Pfandeigentümer: Johannes Moser, Schlossii, in

Nohl. Kraftlos erklärt am 28. Februar 1907.

83. Notariat jätammheim.
Keine.

84. Notariat Embracfa.
Schuldbrief für Fr. 200 (ursprttnglieh Fr. 400), d.d.

9. April 1897. Ursprünglicher Schuldner:
Henrich Bftchi, Wegkneehi, Hdnriehen sei. Sohn, ron

und in Embrach; ursprünglicher Gläubiger:
Jakob Boßhard, Schlichter, Rudolfs sei. Sohn, von und

in Embrach
;
eregenwärtio^er Eigentümer des

Unterpfandes: Emil Weidinann-Urech, Davids sei.

Sohn, von und in Untenintn'ach : letzte bekannte
G 1 ä u b i g e r i n : Witwe Reg. BoÜliard-Erei, Schlichters,

in Unteretnbrach. Kraftlos erklftrtam 19.Mftrzl907.

35. Notariat £glisaa.

Kauf Schuldbrief fOr Fr. 200 (ursprOQglieh Fr. 220),

d. d. 16. Fehmar 1876. UrsprOnglSeher Schuldner:
Johannes Baur, Schneiders^ in Rafz ; a r s p r (l n g 1 i ch er

Gläubiger: Jakob Haur, Schneiders, Wächters, in

Rafz
;
e^egenvi^ärtitJ^er Eigentümer des Unter-

pfandes: .Jakob Graf, Franzen, in Rafz; letzte

bekannte Schuldner: die Erben des Jakob

Siegrist, Ziegler ^ in Rafz : letzte Ii p k a n n t e

G 1 ä u b i g e r i n : die Spar- und iieibkasse in Kgiisau.

Kraftlos erklärt am 14. November 1907.

36. Notariat Bülach.
a) Kaafschuldbrief fOr Fr. 195, d. d. 28. Mu 1878.

Ursprünglicher Schuldner: Salomon Keller, in

Niederhöri; ursprünglicher Gläubiger: Heinrich

Glattfelder. Heinrichen sei. Sohn, in Niederhöri
j
gegen-

wärtiger Eigentümer des Unterpfandes:
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Gottfried Keller, Sohn, in Endhöri; letster bekannter
GUubiger: der ursinrOngliche. Kraftlos erklärt

am 18. Jum 1907.

b) Kaufschuldbrief für Fr. 330, d. d 25. Oktober 1889.

Ursprünglicher Schuldner: Salomon KeUer^

Kaspars sei. Sohn, in Endhdri ;
ursprüngliche

G 1 ä u b i 1» r : Erben des Hans Jakob GaUinunn, alt

Präsident, in Endhöri, nämlich : Hans Jakob Gaßmann,
Metzger, in Zürich ; Heinrich Gaßmann, alt Präsidenten,

in Nordamerika; Job. Albert Gaßmann, alt Präsidenten,

in Zttrieh; gegenwärtiger Eigentümer der
Unterpfande: Gottfried Keller, Sohn, in £ndhöri;

letate bekannte Gläubiger: die orsprOng-

liehen. Kraftlos erklärt am 18. Jon! 1907.

c) Kauf Schuldbrief für Fr. 465, d. d. 27. März 1875.

Ursprünglicher Schuldner: Salomon Keller,

Kaspars Sohn, in Niederhöri ; urs|)rünglicher
Gläubiger; Wilhelm Volkart, Jakoben sei. Sohn,

von Endhöri
;
gegen wärliger Eigentüm er des

Unterpfandes; Gottfried Keller, Sohn, in Endhöri

;

letzter bekannter Gläubiger: der ursprüng-

liche. Kraftlos erklärt am 18. Juni 1907.

d) Schuldbrief fttr Fr. 300, d. d. 8. April 1882; nr*
sprttnglieher Schuldner: Salomon KeUer, Kaspars
Sohn, in Niederhöri; ursprüngliche Gläubigerin:
Zürcher Kantonalbank in Zürich; gegenwärtiger
Bigentümer des Unterpfandes: Gottfr« Keller,

Sohn, in Endhöri ; letzte bekannte Gläubigerin:
die ursprüngliche. Kraftlos erklärt am 18. Juni

1907.

87. Notariat Bassersdorf.
Keine.

88. Notariat Niederglatt.

a) Kauf Schuldbrief für fV. 68 (ursprünglich Fr. 110)»

d. d. 25. August 1891. Ursprünglicher Schuld*
ner: Heinrich Vogler, Posthalter, Johaonessen, in

Niederhasli; ursprüngliche Gläubiger: die min«

derjährigen Geschwister Jakob und liosa Hermann,
von Niederglatt, und die Nachkommen der verstor-
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benen Anri:i S( huaf geb. Hermann, von Mühlhausen

(Württembt rg) ; letzte bekannte Schuldner
und Pfandeigentümer: die Gebrüder Jakob und

Rudolf Maag, Joh. Jakoben Söhne, Bauren, in Nie-

derhasli: letzter bekannter Gläubiger: Hein-

rich Vogler, in Niederhasli. Kraftlos erkl&rtam
22. Januar 1907.

b) Kaal8ehoidbrieflarFr*13öO(iii8prtknglichFr.l906),

d. d. 18. Mai 1869. UrsprOnglicher Schuldner:
Jakob Meier, Schneider, BudoSen, Weibels, in Neer^

ach; urBprdnglicheGläabigerin: Garanti^genos-

senschaft Neerach; letzter bekannter Oläubi-
ger: Theodor Bodmer, in ZolUkon; letzter be-

kannter Schuldner: Jak. Albrecht, Heinrichen,

in Neerach. Kraftlos erklärt am 14. November
1907.

a9. Notariat Dielsdorf.

a) Schuldbrief tur Jbr. ÜO, d. d. 30. Mäns 1882. Ur-
sprünglicher Schuldner: Heinrich Duttweiler,

Boten, Rudolfen Sohn, in Otelfinp^en
;
ursprüngliche

Gläubiger in: Jungfrau Elisabetha Sehmid, Jo-

hannefisen sei. Tochter, Müllers, in Otelfingen; letste
bekannte Schuldner: die Erben des ursprüng-

lichen; letzte bekannte Olänbigerin: die ur-

sprüngliche. Kraftlos erklärt am 28. März 1907.

b) Schuldbrief für Fr. 350 (ursprünglich Fr. 1470),

d. d. 29. April 1853. Ursprünglicher Schuld-
ner: Konrod Boßhard, Schuster, von Oberste)nmaur,

namens und als Vogt der Barbara geb. lllrs, Hans
Georg Boßhardten Ehefrau, in dort; n rs p r ii ngl ich e

Gläubigerin: Jgfr. Henriette Bodmer, zum Weier,

in Riesbach ; gegenwärtiger Pfandeigentümer:
Moritz Kui-z, in Zürich; letzte bekannte Gläu-
biger: LeudCie., in Zürich I. Kraftlos erklärt
am 27. August 1907.

II. Aii^enifoiia Schuldurkyndan.

1. Notariat Zürich.
ISUMS.

2. Notariat finge.
Keine.

Zlr«k. Aatshlatt 1908. U. April. 17
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3. Notariat Außersihl.
Schuldbrief für Fr. 30,000, d. d. 30.JaIlim Ur-

sprünglicher Schuldner: Johannes Eduard Mül*

1er, von Zfirich, wohnhaft Konradstrafie 66, in Zü>

rieh ni; ursprünglicher Glftubiger: Gebr.

Heinrich und Emil Müller, Limmatstraße 281 . in Zü-

rich III; letzter bekannter Schuldner: der m*-

sprüngliche: letzte bekannte Gläubiger: die

ursprünglichen. Aufruf bewiiiigt am 31 . Januar

1907.

4. Notariat Wiedikon.
Schuldbrief für Fr. 4000, d. d. 21. Mai 1896. Ur-

sprüngliche Schuldner: .Toseph Quadreili, Bau-

hallenstraße, in Zürich III, Emil Brandenbeiger, Teil-

Straße 2, in Zürich m, Georg Längle, Harmoigasse,

inZürichlll; ursprüngliche Gläubigerin: Wwe.
Barbara Strickler, geb. Brupbacher, Bauhallenstraße 5,

Zürich ni; gegenwärtige Schuldner: die ur-

sprünglichen, bezw. an Stelle des f Georg Längle,

dessen Erben: gegenwärtigeGlÄubigerin: Frau

liabette Muller, geb. Strickler, in Zuricli Iii. Auf-
ruf bewilligt am 30. Mai 1907.

ö. Notariat Eiesbach.
Keine.

6. Notariat Hottingen.
Keine.

7. Notariat Oberstraß.
Keine.

8. Notariat Schwamendingen.
Keine,

9. Notariat Höngg.
Keine.

10. Notariat Schlieren.
Keine.

11. Notariat Alf oltern.
Keine.

12. Notariat Wädenswil.
Schuldurkunde für Fr. 2400 (reduadert auf Fr. 2200),

d. d. 30. NoFwber 1886. Ursprüngliche Schuld-
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nerinnen: Frau Lniae Schräder geb. Kempf und ihre

Tochter, Luise Schmder, von Menztngen, in SchOoen-

berg; ursprüngliche Gl&ubigerin: Leihkasse

Wfidenswil; letzter bekannter Glftnbiger und
Schuldner: Johann Keller, Sattler, in Schönenberg.

Aufruf bewilligt am 30. Hai 1907.

13. Noiariat llorgen.

a) K r e fl i t v r s i c h e r u n j:^ s b r i e f für Fr. 60,000 (früher

Fr. oU,000). d.d. 30. April 1901. U rs p rii n 1 i c h i-

Sc h 11 1 d n «• r : Jakob .liiger. Gießcrcibesitzer, in iior-

gen, und Konrad Alfa, Spenglermeister, in Zürich

ursprüngliche Giäubigerln : Leihkasse fiorgen;

letzter bekannter Schuldner: Samuel Wanner
in Horgen; letzte bekannte Gläubigerin: die

ursprüngliche. Aufruf bewilligt am 24, Oktober

1907.

b) Kreditrersicherungsbrief für Fr. 50,000, d. d.

7.jQnil899. Urs prüngllche Schuldnerin: Firma
Wanner d Qe. in Borgen; ursprüngliche Gläu-
bigerin: Leihkasse Horgen; letzter bekannter
Schuldner: Samuel Wanner in lioigen; letzte

bekannte Gläubiger in: die ursprüngliche. Auf-
ruf bewillijri am 24. Oktober 1907.

cj Schnldbriel fur Fr. 2700. d.d. 6. Novemhpr 1871.

Ursprünglicher Schuldner: Heinrich Äberü, von

ßonstetten, in Käpfnach : urS[)rünglicheGiäubi-
g e r i n : Frau Rosine Habersaat, im Zeltweg, Zürich I

;

letzter bekannter Schul<lncr: der ursprüng-

liche: letzte bekannte Gläubiger in: Frau

M. Zaborowska-Otüker, von Warschau. Aufruf be-
willigt am 21. NoTomber 1907.

14. Notariat ThalwiL
Keine.

15. Notariat Stäfa.

K ii u f s c h u 1 d b r i e f für Fr. 1 500 ( iii s{»rünglich Fr. 3500),

d.d. 2. A])ril 1878. Ursprünglicher Schuldner:
Kaspar Wespi, Heinrichen sei. Sohn, in Ürikon-Stftfa

:

ursprünglicher Gläubiger: Jakob K renkler,

Küfer, in Ürikon-Stäfa ; letzte bekannte Gläubi-
gerin: Luise Ryflel, von Ürikon-Stäfa; gegenwär-
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tige Eigentümerin des Unterpfandes; Ida

Strickler, in Ühkon. Aufrufbewilligtam^. Mai
1Ö07.

16. Notariat Männedorf.
Keine.

17. Notariat Meilen.
Kane.

18. Notariat Küsnacht.
Keine.

19. Notariat Gruningea.
Keine.

20. Notariat Wetzikon.
a) Schuldbrief für Fr. 3000, d. d. 9. Septemhcp 1905.

Ursprünglicher Schuldner: Alfred Weber» Qe-
meinderatsweibel, in Kempten^Wetzikon

;
ursprQng*

lieh er Glftubiger: Jacques Lind, Stickfabrikant,

in Walfershausen - Wetaokon
;
gegenwärtiger

Gläubiger und Schuldner: Alfred Weber^ In

Kempten-Wetaikon. Aufruf hewilligt am 6. Juni

1907.

b) Schuldbrief für Fr. 23G.84, d.d. 27. Dezembe* 1879.

Urspriing:! icher Schuldner: XaverWeber, Jakobs

sei. Sühn, von Wohleu, in Stegen - Wetzikon : ur-
sprüngticheGläubigerin: Jungfrau Emilie Stähii

in Robenhausen -Wetzikon ; letzte Gläubigerin:
die ursprüngliche; letzte Schuldner: Frau Lisette

Weber -Stähli, und Albert Wolfensberger, beide in

Robenhansen-Wetrakon. Aufruf bewilligt am
18. Juni 1907.

21. Notariat Wald.
Schuldbrief für Fr. 4500, d. d. 21. November lf>00.

Ursf)rünglicher Schuldner: Robert Vogell)ach,

von Siisbach, Badbn, wuhnhaft im Gubel, Rüli ; ur-

S|>r iinglicher Gläubiger: Job. üud. Schaufel-

herger-Peter, Schlosser, wohiihaft beim Bahnhof Riiti;

g e g e nw ä r t i g e r S c h u i dn e r : Albert Egli, im (i ul>el-

Rüü; gegenwärtiger Gläubiger: Eduard Bodmer,

SSmmermeister, in Roti. Aufruf bewilligt am
6. Juni 1907.
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22; Notariat üster.
Kauf schuld briet für hr. 3000 (ursprünglich Fr. bOOOj,

d.d. 30. März 1861. Ursprünglicher Schuldner:
Johannes Brunneri Hans Jakoben Sohn, von Sulzbach*

Uster; ursprünglicher Gläubiger: Jakob Berch-

told, Schneider, Jakoben sei. Sohn, in Uster; letzter
bekannter Schuldner: Joh.Wild, a.Ziickerl>fteker,

Uster; letzter bekannter Gläubiger: Hs. Jakob
Bachofen, in der Tösch-Werrikon. Aufruf bewil-
ügt am 28. November 1907.

23. >iutariat Pfäffikon.
Keine.

24. Notariat Bauma.
Keine.

25. Notariat lUnau.
Keine.

26. Notariat Turbenthal.
a) KaufSchuldbrief fOr Fr. 108, d. d. 11. Juni 1869.

Ursprünglicher Schuldner: Rudolf Grob, Siger,

Heinrichs sei. Sohn, in Rämismfihle-Zeil; ursprüng-
liche Gläubiger: Geschwister Anna Margaretha

Schönenberger. geb. Nüßli, m Kicdei uster, Juh. Hein-

rich, J. Ulrich und Klisabetha Nüiöli, im Seeleld-Zeli

;

letzte bekannte Gläubiger und Schuld-
ner: die ursprünglichen. Aufruf bewilligt am
lö. Juni 1907.

b) Schuldbrief für Fr. 128.33 (ursprünglich 150 Gul-

den)^ d. Martini 1812. U rsprünglicher Schuld*
ner: Heinrich Ramp, Henrichen sei. Sohn, von Zell;

ursprünglicher Gl&ubiger: Karl StettLer Ton
Bern, in Winterthur; letzter bekannter Gl&u-
biger: Pfarrer Hanhard, in Seen; letzter bekann-
ter Schuldner: Bans Rudolf Winkler, a.Bote, im
Seefeld-Zell. Aufruf bewilligt am 19. Desember
1907.

27. Notariat Winterthur.
Keine.

28. Notariat überwiaterthur.
Keine.
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29. Notariat Wüliiingen.
Keine.

30. i^otariat Elgg.

•) Schuldbrief für Fr. 900, d. d. 23. April 1870.

UrBprflnglicher Schuldner: Konrad Eschnuuiii,

Kaspars sei. Sohn, von Schönenbog, m Gimdetswil-

Bertschikon; ursprüngliche Glänbigerin: Zürcher

Kanfconalbank, inZOrich; letster bekannter Schuld-
ner: EmannelWeiliinFranenfeld; leiste bekannte
Glftubigerin: die nrsprOni^ehe. Aufruf bewil-
ligt am 29. Juü 1907.

b) Srhuldbrief fürFr.lllO, d.d. 16. J^orember 1871.

Ursprünglicher Schuldner: Konrad Eschmann,
in Gnndetswil-Hprtschikon

;
ursprünglicher Gläu-

biger: Arzt Müller, in Wiesendangen; letzter be-

kannter Schuldner: Emanael Weil, in Frauen-

feld; letzter bekannter Gläubiger: der ur-

sprüngliche. Aufruf bewilligt am 29. JuU 1907.

e) Schuldbrief fttr Fr. 400, d. d. 26. Mai 1874. Ur-
sprttngliche Schuldnerin: Jgfr* Ifiargaretha Mon-
harty Jakobs sei. Tochter, von Trollikon, im Schdn-

thal bä Gundetsvnl; ursprünglicher Gläubiger:
Daniel Hausmann, Müller, in Islikon; letzter be-

kannter Schuldner; Emanuel VVeil, in Frauen-

feld; letzter bekannter Gläubiger: Karl Haus-

mann, Bäcker, in Rafz. Aufruf bewilligt am
29. Juli 1907.

öl. Z^otariat Andelfingen.
Keine.

32. Notariat Fenerthalen.

33. Notariat Stammheim.
Kaufschuldbrief für Fr. 96, d. d. 3. November 1883.

Ursprünglicher Schuldner: Jakob Frei, Stroh-

schneider, in Unterstainiiilieim
;
ursprünglicher

Gläubiger: Erben der Witwe Mnnf?aretha Nägeli

geb. Beringer in UnterstfiiTimlioini
j
gegenwärtiger

Pfandeigentümer; Jakob Ulrich, Jägers, in ünler-

stammheim; letzter bekannter Gläubiger:
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Joh. Ulrich Nfigeli, von Unterslammböm. Aafraf
bewill u^i am 30. Mai 1907.

54. Notariat Km brach.

a) Schuhihrief liW Fr. 450, d.d. 2. Dezemb»»r 1881.

ü r s p r ii n g: 1 i
(• h e r 8 c h u 1 d n p r : Heinrich Schneider,

Gabeimacher, Jakoben Sohn, Drehers, von und in

Freienstein; ursprünglicherGläubiger : a.Notar

Heinrich Künger, in Winterthur: gegenwärtiger
Eigentümer des Unterpfandes: der ursprüng-

liche; letzter bekannter Gläubiger: der nr-

sprüngliche. Aufruf bewilligt am 24. Oktober

1907.

b) Schuldbrief für Fr. 625 (ursprünglich Fr. 1000),

d. d. 29. .Juni 1891. Ursprünglicher Schuldner:
Heinrich Schneider, (iabelmacher. in Freienstein ; ur-

sprünglicher ( I i ii Q 1) i e r : Abraham Cianz, Ge-

ineindenitsjjräsident, Freienstein; gei^e n \v artiger
Ki^e n t (1 in des U nte r [< f andes : der nrBprüng-

iiche: letzter bekannter Gläubiger; der ur-

sprüngliche. Aufruf bewilligt am 24. Oktober 1907.

c) Schuldbrief für Fr. 120, d.d. 3. Mai 1902. Ur-
sprünglicher Schuldner: Heinrich Schneider,

Gabelmacher, in Freienst^; ursprüngliche Gläu-
biger in: Zürcher Kantonalbank in Zürich; gegen-
wärtiger Eigentümer des Unterpfandes:
der ursprungliche; letzte bekannte Gläubigerin:
die ursprüngliche. Aufruf bewilligt am 24. Ok-

tober 1907.

d) Schuld bri«'f für Fr. 1270, d.d. 15. November 1882.

Urs
f»

r 11 n <4 1 i
^' h t' r 8 c h u l d n e r : Heinrich Schneider,

Gabelniacher, in b'reienstein ; u r s p r li n 1 i ch e Gläu-
biger: Johannes und Kaspar Bretschger, Johannessen

sei. Söhne, in Freienstein; gegenwärtiger Eigen-
tümer des Unterpfandes: der ursprüngliche;

letzte bekannte Gläubiger: die ursprünglichen.

Aufruf bewilligt am 24. Oktober 1907.

35. Notariat Eglisau.

Schuldbrief für Fr. 644, d. d. 11. Februar 1881. Ur-
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sprüDglicher Schuldner: Henrich Lee, Heinrichen

sei. Sohn, Bächin, genannt Josnassen, in Glattfelden;

ursprünglicher Gläubiger: Sfiiomon Siegrist^

a. Wegknechts, m Ktdz; gegenwärtige Eigen-
tümer des Unterpfandes: die Erben des Hein-

rich Lee, In Glattfelden; letzter bekannter Gläu-
biger: der ursprüngliche. Aufruf bewilligt am
19. Dezember 1907.

1M>. 14otarlat Bulach.

a) Schuldbrief für Fr. 2700, d. d. 21. Dezember 1889.

Ursprünglicher Schuldner: Grottlieb Hanhart^

Uhrenmacher, inBülach; ursprüngliche Gläubi-

gerin: Zürcher Kantonalbank, in Zürich; leiste
bekannte Schuldner und Gl&ubigerin: die

ursprünglichen. Aufruf bewilligt am 2ö. Juni

1907.

b) K r e (1 i t V e r s i c h e r u u g s b r i e f für Jl^ r. 5500 (redu-

ziert auf Fr. 1500), d.d. 4. Dezember 1902. Ur-
sprünglicher Schuldner: Albert Lemartz, Sägen-

Schmied, von Runscheid, in Zürich IV; ursprüng-
liche Gläubigerin: Allgemeine Gewerbekasse

Kloten; letzte bekannte Schuldner und
Gläubiger in: die ursprünglichen. Aufruf be-
willigt atn 24. Oktober 1007.

37, Notariat Bassersdorf.

Schuldbrief für Fr. 300 (ursprünglich Fr. 900), d.d.

17. Dezember 1867. Ursprünglicher Schuldner;
Hans Jakob Kuhn, Wegknecht, Daviden seL Sohn, In

DIetlikon; ursprünglicher Gläubiger: altPrisi-

dent Job. Kuhn In Dietükon; letzter bekannter
Schuldner: Alfred Benz-MüUer, In IMetlikon:

letzter bekannter Gläubiger: die ursprüng-

lichen. Aufruf bewilligt am 10. April 1907.

88. Notariat Niederglatt.

a) Auskauf sversicherungsbrief für Fr. 530, d.d.

April 1879. Ursprünglicher Schuldner: Jakob

Weber, Sohn, Sattlers, in Rttmlang ; ursprüngliche
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Gläubigerin: Maria Weber, in Rümlang: letzte

l>ekannte Schuldner und G 1 ;i u b i g e r : die

ursprünglichen. Aufruf b ew ii t am 14. Norember
1907.

b) Kaufschuldbrief für Fr. 200, d. d. 18. Mai lööO.

Ursprünglicher Schuldner: Heinrich Vogel,

Wrjgner, Johannessen, in Niederhasli ; ursprüng-
licher Gläubiger: Heinrich Bucher, alt Präsident,

von Niederhasli ; letzter bekannter Gläubiger:
der iirsprünglidie

;
gegenwärtige Pfandeigen-

tümerin: Frau ElisabethaSchlatter-Sehttta,m Nieder^

hasli. Aufruf bewilligt am 14. November 1907.

39. Notariat Dielsdorf.

a) Gült für tl. 200, d. d. 1556. Ursprüngliche
Gläubigerin: Doinfirienkassc Ziirich, bezw. Orund-

sdnskorporation Obersteinmaur ; zurzeit noch ror-

gestellt bei folgenden vier Einzinsern: mit

Fr. 304. 33 bei Rud. Köchli, Küfers, in Oberstein-

maur; mit Fr. 69.33 bei Job. KöchU, Ziegler, da-

selbst; mit Fr. 65 bei Alex. BoiUiard, in Oberstein-

maur; mit Fr. 38 bei Felix Sdiftrer, m Oberateinmaar.

Aufruf bewilligt am 14. November 1907.

b) Schuldbrief für Fr. 2000, d. d. 9. Juni 1897. Ur-
s p r Ii n g 1 i c h e r Schuldner: Felix WeidmaDü , Mül-

ler, in Bachs : u r s r ii n ? I i c h e Gläubiger: die

Kinder Otto nnd Maria Magd;tl* ii;i Weidmann, in Bachs;

letzte bekannte Schuldner und Gläubiger:
die ursprünglichen. Aufruf bewilligt am 14. No-

vember 1907.

Zürich, den 27. Februar 1908.

Im Auftrage dos Obergerichtes,

Der Obergerichtsschreiber:

Dr. Schoch.
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Verzeichnis
der

im J&bre 1907 erfolgten Löschnngen von nicht zar Stelle

gebraehten Gnindpfandnrkuiiden (Sehaldbriefe^ Yer>

aicheniDgsbriefe und dergl*) Aber im ZwangSTerwer-

tnigSTerfalirett untergegangene Pfandreehte.

Bezirksgericht ZQrtcli.

1. Schuldbrief für Fr. 20,000, d. d. 3. Ajuil 1900. Ur-
spr II n^licherundlotztprbekannt erSchuld-
ner: Paul Adolf .lud, Kanfuiann, in Metzinc^en l>ei

•Stuttgart : ursprünglicher und 1 i /- 1 »' r be-

kannter G 1 ii u 1) i g (• r : Friedrich Fischer. Kautmann:
l.imTuatqnai 66, Zürich I. Datum der Löschung
20. April 1907.

2. Schuldbrief für Fr. 35,000, d. d. 27. Juli 1905. Ur-
sprOngl icher und letzter bekannter Schuld-
ner: HenriBueß, Plaiopalais-Genf

;
ursprünglicher

Gläubiger: F. Regamey» Lausanne; letzter be-
kannter Gläubiger: Reymann,, Architekt, Genf.

Datum der Löschung: 22. März 1907.

3. Schuldbrief fflr Fr. 15.000, d. d. 21. September 1905.

Ursprünglicher und 1 (» t z t e r bekannter
S c h u 1 d n e r : C. Blesi-Glock, in Zin-ich IV : u r s [» r ü n g-

1 ich er untl letzter bekannter l ä u l) i ge r:

Otto Rauschert, in Straßburg. Datum der Löschung:
26. Apiil 1907.

Bezirksgericht Hiairil.

Schuldbrief für Fr. 3000, d. d. 29. Mai 1905. Ur-
sprünglicher Schuldner: letzter bekann-
ter Schuldner: Gottheb Großenbacher. früher in

Robenhausen- Wetzikon, nunmehr Müllerstraße 25,
Zürich III : u r s (

> r ü n g 1 i c h e r Gläubiger: ?

;

letzter bekannter Gläubiger: Emil Schmid,

Rechtskonsulent, in Zürich III. Datum der Lö-
schung: 27. März 1906.

Zürich, den 27. Februar 1908.

Im Auftrage des Obeif^ericht^s,

Der Obergerichtsschreiber

:

Dr. Schoch.
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Beschluß des Regieruagsrates
betreffend

die Wahl des Yom Regiernngsrate aas Seiner Mitte za er-

nennenden Mitgliedes des Verwaltangsrates der Elektriii*

titswerke des Kantans Zfirich.

(Vom 11. April 1908.)

Der Regit* r u ng s r :i t,

in Ausführung des ^ 4 des Organisatiunsstatutes der Elektri-

zitätswerke des iiantons Zilnch vom 30. März X908,

ernennt
zum Miftgliede des Vtrwaltiuigsrates der Elektrizitätswerke

des Kantons ZQrieh auf die Amtsdauer dieser Beliörde

Herrn Baudirektor ßleuiei-Hüm

and beschließt:

I. llitteUung an den Gewählten, an den Kantonsrat und

an den Terwaltungsrat der Elektrizitätswerke des Kantons

Zttrieh.

il. i*ublikaiioii im Auitsblatte.

Zürich, den 11. AprU 1908.

Vor dem Regierungsrate,

Der Staatssclireiber

;

I. V.

Paul Keller.

Antrag des Regieraugsrate«^

Tom 11. April 1906.

Beschluß des Kantonsrates

die WaM der Mitglieder des Verwaitnngsrates der

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich.

Der Kantons rat,

nach Einsicht eines Antrages des R^erungsrates,

ernennt
an W^^Mem des Verwaitnngsrates der Elektrizitätswerke

des KsnIODS Ziferich anf eine Amtsdauer Fon drei Jahren:
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1. Herrn Natioiiairat HOmi in Stammheim

:

2. ^ Dr. (t. Keller, Rechtsanwalt, in Winterthur; •

3. ^ T)r. Klöti, Stadtrat, in Züi-icl»

;

4. „ Oberst Locher-Freuler in Zürich

5

5. „ Öulzer-Schmid in Winterthur;

6.
f,

Professor Dr. Wyiiliiig in Wädenswii

und beschli^Ü t

.

Mitteilung an die Gewählten und an den Verwailungsral

der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, sowie an den Re-

gierangsrat zur Publikation im Amtsblatte.

Wtisuno.

Nachdem der Kantonsrat am 30. Min 1908 die ZaU der

Mitglieder des Verwaltungsrates der Elektrizitätswerke des

Kantons Zürich auf sieben festgesetzt hat (s^ 4 des Orf,^ini-

sationsstatutes). haben die vom Regierunj^srale am 28. März
1008 in einen nenngliedrij^en V'erwaltungsrat vorgtschlagenen

Herren Bankpräsident (iraf und Kantonsrat Zwingli den Rtgie-

rungsrat «Tsucht, ihre Xominalion für den Verwaltunirsrat

fallen zu lassen. Der Regierun'j;srat schlägt daher nunmehr
die im yorstehenden Antrage genannten Herren als rom Kan-
tODsrate zu wählende Mitglieder des Verwaltongsrates der

Blektrisit&tswerke des Kantons Zürich vor.

Zürich, den il. Ai)ril 1908.

Im Namen des Regierongsrates,

Der Präsident:

Kern.
Der Staatsschraber:

1. V.

Paul Keller.

Konkurrenz-Ausschreibung.

(Tpmäß den §i? 4 und 23 des Gesetzes vom 12. Juni 1861.

betreffend die Erteilung von Prämien zur Förderung der Land-

wirtschaft, und § 26 der bezuglichen Vollzdehnngsreioninimg
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8oU laut Beschlaß der Komnusaon für die Luidwirtschalt Tom
22. Februar 1908 im laufenden Jalure der Weinbau prft-

imert werden.

Die Änmeiduiigen der Preisbewerber siiul bis S[>Äte-

ßtens 30. Juni 1908 dor Voikswirtschaftsdircktion in Zürich

einzureieheD. In den Preishewerbungen sind ilii erforderlichen

Aufschlüsse nach einom hierfür festgestellten ¥ ragenschema
zu erteilen, weiches bei der genannten DlrekUon bezogen wer-

den kann.

Zttrieb» den 10. April 1908.

Für die VolksWirtschaftsdirektion,

Der Sekretär:

J. C. £schmann.

Organisations-Statut
der

Elektrizitätswerke des Kaiitous Zürich.

(Vom 30. Min 1906.)

Der Kantonsrat,
in Außführun«,' (ies i$ 5 des Gesetzes betreffend die Elektrizi-

tätswerke des Kantons Zürich vom 15. März 1908 und auf

Antrag des R^erungsrates,

beschliejßt: •

A. Allgemeines.

§ 1. Die Elektrizitätswerke d( s Kantons Zürich stehen

unter der Oberaufsicht des Kantonsrates (§ 4 des Gesetzes

vom 15. März 1908).

§ 2. Der Prüfung and Genehmigung des Kantonsrates

unterliegen die ihm jähriich vom Verwaltangsrate (§ 3) Tor-

zulegende Jahresrechnung, die Bilanz mid der GescliSftsberieht

des Unternehmens. Er bestellt zu dieser Prüfung für die

Dauer seiner Amtspeiiode dne Kommission von fünf Mitglie-

dem, die Ihm Bericht und Antrag hinterbringt.

§ 3. Die Organe des Unternehmens sind der Verwaltungs-

rat, der leitende Ausschuß und die Direktion.
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B. Der Verwaltungsrat.

§ 4. Der Verwalttiiigsni.t besteht am sieben Mitgliedern.

Davon werdoi sechs vom Kantonsrate auf unverbindlichen

Vorschlag des Regiemngsrates gewfihlt^ ^nes vom R^;ierung8*

rate aus semer Mitte. Die Amtsdauer betrfigt drei Jahre ; die

Mitglieder sind wiederw&hlhar.

Von den durch den Kantons rat zu \sählenden Mitgliedeni

d*'S Ve^v^ lU iingsrates (Un len nicht mehr als vier zugleich Mit-

glieder des Kantonsrates sein.

% ö. Der Vervaltungsrat hat folgende Befugnisse und

Pflichten:

a) Wahl sdnes Präsidenten, seines Vizepräddenten und des

ProtokoUfiihrers, sowie des leitenden Ausschusses.

b) Wahl der Direktion unter Festsetzung der Anstelliincrs

Verhältnisse; Wahl der hulieren Angestellten, wt'lrin

der l^irektion unmittelbar unterstellt sind, auf derea

Vorschlag.

c) Berichterstattung und Autragstellung an den Kautonsrat.

Femer auf Vorlage beziehungswdse Antrag des leitenden

Ausschusses

:

d) Vorprüfung und Genehmigung von Jahresrechnuog, Bi-

lanz und Geschäftsbericht;

e) Besohl uüf.'issung: liixT wichtige grundsätzliche Fragen der

Geschäftsführung, die l^cdingungen für die Energieabgabe,

bedeutende Bauten, iVnknuf von Anlagen und Liegen-

schaften, sowie Genehmigung von Vertrügen Uber Miete

von Energie aus fremden Werken

;

f) Feststellung der Reglemente über die GeschAftsführung

des Idtenden Ausschusses, der Direktion und der Tom
Verwaltungsrat selbst gewfthlten Beamten;

g) Vorschläge an den Kantonsrat Ober Revision des Or-
ganisationsstatuts der Unternehmung.

§ 6. Die Mitglieder des Verwaltungsrates besuehen

Sitzungsgelder und Reiseentschädigung.

C. Der leitende Ausschuß.

§ 7. Der leitende Ausschule besteht aus drei Mitgliedern

des Verwaltungsrates.
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% 8. Der leitende Ausschaß bat folgende Pflichten und
Befugnisse:

a) Die Vorberatvinii der Geschäfte, die in die Oefiij^niü des

Verwaltungsrates fallen, nach Vorlassen der Direktion:

b t die Überwachung der Geschäftsführung der Direktion und

auf deren Verlangen Mitwirkung bei Behandlung wich-

tiger Direktionsgeschäfte;

c) die Aufstellung des Entwurfes far Revision des Organi-

sationsstatuts zuhanden des Verwaltungsrates

:

d) die W^ilil von Angestellten der Unternehmung mit einer

Jahrpsl)Pöoldung von Ober Fr. 4000, soweit sie nicht in

die iiefugnis des Verwaltungsrates fällt;

e) die Ausübung derjenigen geschäftlichen Verrichtungen,

weiche ihm vom Verwaltungsrate aus dessen C^cb^ts-
kreis übertragen werden.

§ 9. Kinzeine Mitglieder des Ausschusses können, so-

fern der Umfang der Geschäfte dies wünschenswert macht»

vom Verwaltungsrate unter Verständigung mit der Direktion

mit besonderen, bestimmt umschriebenen Arbeiten für die Un-
ternehmung betraut werden.

10. Die Mitrrlieder »Irs leitvndt'n Aussehusses beziehen

für die Sitzungen Taggelder und Reiseentschädigungen.

D. Die Direktion und die Angestellten.

§ 11. Sofern mehr als ein Direktor gewählt wird, be-

stimmt der Verwaltungsrat die Verteilung der Kompetenzen
unter den Direktoren.

§ 12. Die Direktoren bähen im VerwaUiinp^srate und im

leitenden Ausschuß beratende Stimme; sie führen rechtsrer-

bindliehe Unterschrift für das Unternehmen nach Maßgabe
der vom Verwaltungsrate festgesetzten Reglemente Uber die

Geschäftsführung.

§ 13. Der Direktion liegt die unmittelbare Leitung der

Untern eil rnung ob; es 'wird ihr das hiei'für nötige Persuuai

beigegeben.
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Der Direktion stehen, soweit sie nicht höheren Instanzen*

übertragen sind, alle Pflichten und Refugnisse zu, welche

der Betrieb der Unternehmung erfordert.

Insbesondere soigl die Direktion mit den Angestellten

a) fOr die Leitung and Überwachung Ton Bau und Betrieb;

b) für die Ausführung der Beschlüsse der höham Instanzen;

e) für die Vorbereitung aller Vorlagen für diese Instanzen,

insbesondere der Jahresrechnung and des Geschäfts-

berichtes.

§ 14. Soweit die Wahl von höheren Angestellten der Unter-

nehmung dem Yerwaltungsrate und leitenden Ausschusse vor-

behalten ist, erfolgt sie auf unverbindlichen Vorschlag der Direk-

tion ; die übrigen Angestellten werden ron der IMrektion gewlUt.

§ 16. Das Organisationsstatut tritt sofort in Kraft.

Zürich, 30. März 1908.

Im Namen des Kant^nsrates,

Der Präsident:

E. Müller.

Der erste Sekretär:

Dr. A. Uuber.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom IG. März 1908.

Die Volksabstimmung über die j^emäfi llfsclikisben

des Kaiitonsi iittjS \ uui 2. Marz 1908 dem Refoin ndum zu unter-

stellcncien Vorlagen : I.Gesetz betre ff end Abänderung
des Strafgesetzbuches, *2, Kantonsratsbeschluß
betreffend den Aussonderungsvertrag zwischen dein

Kanton Zürich und der schweizerischen Eidgenossenschalt über

das Polytechnikum, ferner betreffend die Errichtung neuer
Uochschulbautcn und die Regelung weiterer damit zu>

sammenhängender Fragen wird auf Sonntag den 26. April
1908 festgesetsst

Die Dhrektion des Innern wird mit der Erhebung der
Brandassekuranzsteuer pro 1907 im gesetzlichen Be-
trage Yon sechs Rappen auf Fr. 100 der Assekuranzsumme
beauftragt.
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Antra&r «les Rej^icmnarsrates

vom 30. April 1908.

Beschluß des Kantonsrates

betreffend

Bewilligangr Kredites fttr den Bau
eines Wachmies (M&iuierabteiliinf!^) auf dem Areal der

Irrenlieilaustalt Burgkölzli.

Der K a n t o n s r a t

,

nach Kinsicht emaa Antrages des HegieruogsrateSy

bescklieJSt:

I. Für den Bau eines Wachsaales (Männerabteilong:) auf

dem Areal der Irrenheihuistalt Burghölzli wird ein Kredit von

Fr. 85,000 bewilligt.

II. Mitteilung an den Regierangsrat zur Vollziehung.

"Weisuiigr*

Das Bedürfnis nach vennehrter Versorgungsgelegenheit

für Geisteskranke ergibt dch aus den Jahresberichten der An-

stalten BurghÖlzli und Rheinau. Im Burghölzli mußten 1004

63 Aufnahmst^esiiche wes:eii Plat lium-rls abgew iesen werden,

1905 117, 1Ü0(> 72, 11)07 28H. Der' Zustand, daß diese An-
ct??]t keine Anineldnngen abweisen mußte, hielt nar für die

.Ja luv 1902 und 1903 an, im Anschluß an die Eiöffnurij^ der

Neubauten in Rheinau im Oktober 1901. In Rheinau konnte

bis Anfang 1906 eine kleinere Reserve von Plätzen behalten

werden, dadurch, daß die Neubauten nur nach Maßgabe der

Baupläne ausgenutzt und eine mögliche, etwas stärkere Be-

legung der Räume verschoben wurde. Im Laufe der Jahre

1906 und 1907 mußte diese Reserve aufgegeben und die Be-

legzahl der gesamten Anstalt von 940 auf 960 erhöht werden.

Die Möglichkeit, Notfälle aufzunehmen, ist nur noch ui ganz

beschrftoktem Maße vorlianden; bald dürfte aber mit dieser

gar nicht mehr gerechnet werden.

Zflrcii. Antslilatt 1908. 5. Hai. 18
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Die AufflichtokomnuBsioaea der Anstalten Bat]gphölzli und

Rhdnau haben diese Verh&ltiilsse in g^emeinsamer Sitzung be-

sprochen und als herechtisrto Forderungen zur Abhülfe dieser

Übelstände anerkaaiit: i>au eines Wachsaales lur Männer auf

dem Areal der Anstalt Buifi^hölzli, Bauten in Neu-Rheinau für

Unterbringung von Unruhigen, Oi'ganisution der Familienpil^e

für Geisteskranke.

In allen neuern Irrenanstalten werden eine Anzahl Wach-
snle gebaut, in alten Anstalten sucht man überall solche ein-

zurichten. Der Wachsaal ist eine Einrichtung, bei welcher

man die Patienten stets unter Augen behalten, sie also beob*

achten und die Behandlung Je nach dem jeweiligen Befinden

der Patienten richten kann. Dazu kommt der Vorteil, daß

man Patienten, die aus irgend einem Grunde nicht zusammen
passen, die sieh z. B. im schlimmen Sinne beeinflussen, oder

einander nicht leiden mögen, trennen kann. Von den Eintre-

tenden werden zirka der vierte Teil erst in den Wachsaal ver-

wiesen, sei es, daß diese unruhig, sell)St gefährlich sind, odr-r

der Arzt, bevor er sie auf eine bestinnntf» Abteilung^ versetzt,

erst ihr Verhalten, ihre Eiirenschaften kennten lernen ^^'ill. Aus
ähnlichen (irtüiden werden Kranke der einzelnen Abteilungen

in die Wachsäle versetzt.

Die Anstalt Burghölzli hat zurzeit nur sechs Wachsaal-

plfttze für unruhige Männer; durch Erstellung eines neuen
Wachsaales zu 11—12 Plätzen wird bei dem steten Mangel
an Plätzen für Unruhige sowohl für diese als für die neu
Angenommenen eine bedeutende Verbesserung erzielt.

Das von der Direktion der üfifentlichen Bauten ausge-

arbeitete Projekt eines Wachsaalaubaues beim Flügel der nörd-

lichen Zellenabteilung^ entsiuielit im allgemeinen der im .Jahre

1002 für die Frauenabteil un;^: erstellten Baute, jedoch mit drr

Abweichung, daß die Xeubaute mn 33 n\~ «^röi.u-r w 'wi} und
eine Zelle mehr erhält, um für den Kraakensaal, sowie die

Bäder reichlicheren Raum zu bekommen.

Der Anbau besitzt eine Gesamtfläche von 250 ni^ und
mit Dach- und Kellerraum einen Kubikinhalt von 2250 m^.

Im Keller, der eine lichte Hdhe von 3,10 m hat, ist die

Heizanlage mit den Heizkammem für die indirekte Heizung
der Krankenräume und ein Kohlenraum untergebracht.
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Das Erdgeschoß mit einer lichten Höhe von 3,92 m ent^

hSlt den großen Krankensaal mit 99 m* Fläche, drei Zellen,

swd Baderäume xur Aafstellong von fünf Badewannen, eine

Küche, zwei Abortränme und eine Treppenanlage in dem Win-
dem'auin.

Ein Verbinduniisl ;] II dient als Durchuan^ vom bestehen-

den ZclltnÜü^L'l in *l« 11 N, uhau. Beim Ausgang aus dem Wart-

saal ist eine Rampe vorgesehen.

Der Krankonsaa], die Zellen- und Wärterräume erhalten

eichene Asphalt-Parketts auf massiver Hodenkonstruktion, die

Bade- und Küchenräume Terazzoböden. Die Wände im Innern

werden znm Teil mit Zement verputzt, zum Teil mit Ölfarbe

gestrichen, alle Ecken werden abgerundet.

Die Baukosten stellen sich nach Berechnung der Bau-

direktion wie folgt:

1. Erdarbeiten Fr. 2,000

2. Maurerarbeitra 33,000

3. Stemhauerarbeiten 6,000

4. Eisenlieferung und Schmiedarbeiten ,. 3,000

5. Zimmerarbeiten „ 5,500

0. Spenf^lerarbeiten „ 1,200

7. DachdtTkerarl leiten „ 1,700

8. Glaserarheiten „ 3,400

9. Srhrt'inerarlM'itcn „ 2,500

10. Schlosserarbeiten 3,500

11. Boden- und Wandbeläge , . . . ^ 1)00

12. Parkettarbeiten „ 2,500

13. Malerarbeiten „ 1,400

14. Heizanlage „ 9,500

15. lostallationsarbeiten „ 5,000

16. Elektrische Anlage . . . . \ . „ 500
17. Bauleitung 2,000

18. Verschiedenes ^ 1,500

Fr. 85,000
Rurich, den 30. April 190S.

Im amen des Re^ii nmgsrates,

Der President:

Kern.
Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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Beschluß des Kantonsratsbureau
betreffend

das £rgebni.s der Erneaernnggwahl der SLitglieder

des Regieruiie:srates.

(Vom i. Mai im)

Das ßureaa des ECantonsrafteS;

nach Pmfung der Walilakten betreffend die am 26. April 1908

stiiti^t l labte Emeuerungswahl der sieben Bütglieder des Re-

eierungsrates, u • u «i.*^ ^ wonach sicii ergibt:

Zahl der Stimmberechtigten .... 104,906

l^gegangene Stimmzettel 82,628

Diese Zahl siehenfaeh 578,396

Davon ab die leeren Stimmen . . . 159.016

Zahl der abj^i «;ebenen Stimmen . . . 419,380

iLintacho Zahl der Stimmen .... 59.911

Absolutes Mt'hr 29,956

Gewählt sind:

Herr Regierimgsrat Uhuler . . . . mit 56,022 Stimmen
^ • ^ Krnst . . . . ^ 62,036 „

^ Ohergt'riclUsjträbident Dr. Haab „ 55.370 „

„ Regierungsrat Dr. Locher . . „ 56,307 ^

„ „ Lütz .... j, 56,223 ^

^ „ Nägeli .... 4r),cSl3

^ „ Dr. Stößel . . . ^ 55,657 „

Ferner erhielt:

Herr Dr. Kraft in Zürich 22,644 Stimmen
Vereinzelt sind 5,524 „

Ungültig sind 2,284

beschließt: 419,380 btimmen
«

I. Das Wahhresultat ist durch das Amtsblatt zu rerölfent-

heben.
Allfälli«:e Rekurse gegen die Gültigkeit der Wahlen sind

innerhalb vier Tagen, von der Bekanntmachung des Ergeb-
nisses im Amtsblatt an gerechnet, dem Bureau des Kantons*
rates zahanrl(m di s 1( tziern einzureichen (§ 48 des Gesetzes
betreffend die Wahlen etc.).

II. Vom Wahlresnltate ist den Gewählten, dem Reg^erungs-
rate und dem Kantonsrate besondere Mitteilung zu machen.

Zürich, den 4. Mai 1008.

Im Namen des Kantonsratsbureau,

Der Präsident; Der erste kintär:

E. Müller, Dr. A. Huben
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Verfügung der Direktion des Innern
betreifaid

Attordnims einer Beslrkswahl,
(Vom U. April i90a)

Im Bezirke Horgen ist eine Ersatzwahl für ein Mit-

glied des Bezirksgerichtes an Stelle des yerstorbenen

Herrn Albert Hiestand in Hutten vorzunehmen.

Es wird daher verfügt:
I. Für die ^ ornahme der bezeichneten Ersatswahl wird

der 17. Mai 1908 als erster Wahltag bestimmt^ und es sind

dabei die Vorschriften der Wahlgesetze votn 7. November 1869,

28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des

Regierungsrates vom 22. Dezember 1888 über das Verfahren
bei Wahlen und Abstiinrnuniren durch dw Urne zn beo^rtf^hten

:

es sind namentlich sofort nach beendigter Wahlverhandlung

im Sinne des Kreisschreibens der Direktion des Innern vom
7. November 1890 die hezfiglichen Protokolle nebst den Stiiniii-

zetteln, letzt« v»' gehörig verpackt und versiegelt, durch die

nächste Post an die Direktion des Innern in Zürich zu senden

und zwar so, daß die Protokolle nicht zu den Stimmzetteln ge-

legt, son«lt*rn einzeln verpackt werden. Bas Paket ist mit der

Aufschriii : ^Stimmzettel für die Wahl in das Bezirksgeiicht^

zu versehen.

n. Kini' vorläufige Zusammenstellung der
Wahlergebnisse findet am Wahltage selbst durch
d n s Statthalteramt Horgen statt. Die W n h 1 b u r e a u x

werden angewiesen, zwischen I Uhr nachmittags und bis

spätestens 4 Uhr in Hand der Protokolle das Wahl-
ergebnis telephonisch der genannten Amtsstelie mit-
zuteilen.

III. Niclitbeaclitung iUt imt. r Ziffern I und II getroffenen

Anordnungen wird mit Onlnuii^isliUÜe bestraft.

TV. Mitteilung an die Geineinderäte und Gemeinderals-

kanzleien des Bezirkes Hurgen für sicii und die Wahlbureaux
mit der Einladung, die erforderlichen Anordnungen fllr die

Wahlverhandiungen zu treffen, sowie an das Statthalteramt

Horgen.

Zürich, den Ii. April 1908.

Der Direktor des Innern:

K V V n.

"Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.

Digiii^uü Googl
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Verfügung der Direktion dee Innern
betreffend

Anordnung einer Bezirkswahl.

(Voui 22. April 1908.)

Im Bezirke Pffiffikon ist eine Ersatzwahl für den
Statthalter an Stelle des verstorbenen Herrn Emil Elnderli

in Dlnau TOrznnehroen.

Es wird daher yerfUgt:
L Für die Vornahme der bezeiehneten Ersatzwahl wird

der 17. Mai 1908 als erster Wahltag bestimmt, und es sind

dabei die Vorschriften der Wahlgesetze Yom 7, November 1869,

28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des

Rc^erungsrates vom 22. Dezember 1888 Uber das Verfahren

bei Wahlen und Abstimmungen durch die Urne zu beobachten;

CS ^d namentlich sofort nach beendigter Wahlverhandhing

im Sinne des Kreisschreibens der Direktion des Innern vom
7. November 1890 die bezüglichen Protokolle nebst den Stimm-
zetteln, letztere lirng verpackt und versiegelt, durch die

nächste Pest an die Direktion des Innern in Zürich zu senden

und zwar so, daß die Protokolle nicht zu den Stimmzetteln

gelegt; sondern einzeln verpackt werden. Das Paket ist mit

der Aufschrift: „Stimmzettel für die Wahl des Statthalters zu

ersehen.
U. Eine vorläufige Zusammenstellung der

Wahlergebnisse findet am Wahltage selbst durch
die Bezirksratskanziei Pfälfikon statt. Die Wahlbureaux
werden angewiesen, zwischen I Uhr nachmittags und bis

epätestens 4 llhr an Hand der Protokolle das Wahl-
ergebnis telepbonisoh der genannten Amtsstelle nüt^
zuteilen.

m. Nichtbeachtung der unter Ziffern I und II getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnuni;sl)uße bestraft.

IV. Mitteilung an die Gemeinderäte und Gemeinderats-
kanzieien de? Bezirkes Pfüfükun für sich und die Wahlbureaux
mit der Einladun^^, die erforderlichen Anordnungen für die

\VahlverhaQdIuDgen zu treffen, sowie an die Bezirksratslumsdei

Pfäfökon.
Zürich, den 22. AprU 1908»

Der Diiektor des Innern:
Kern.

Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.
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Atttrag des Bmean des Kantonsrates

rom 4. Mai 1908.

Bescliluß des Kantonsrates

dag Ergebniii der Volksabsümmuug vom 26« April 1UÜ8.

De r Kanto ns rat,

nach Einsichtnahme von dem Berichte seines iiureau über

das Ergebnis der Volksabstimmung vom 2ü. April 190Ö,
wonach sich ergibt:

Zahl der Stimmberechtigten . . . 104,906
Eingecjangene Stimmzettel .... 87,793

Gesetz betreffend Abänderung des bti'afgesetzbuches:

Annehmemlc sind 49.528

Verwerfende sind 34,0o0
Ungültige Stimmen 86
Leere Stimmen 4,149

KunlousriilsbeschliiL) betrefleiid den Ausson(h'rungsvcrtrag zwi-

schen dem Kanton Zürich und der schvvei/.ensehen Eid-

gfciiussenschalt ül)er das Polytechnikum, ferner 1 »eti-effend

die Errichtung neuer Hochschulbauten und die Regelung
weiterer damit zusammciiliiingender I^ragen:

Annehmende sind 57,300
Verwerfende sind 23,937
Ungültige Sthnnien 73
Leere Stimmen 6,483

beschließt:
1. Die Referendumsvorlagen „Gesetz betreffend Abände-

rung des Strafgesetzbuches" und „Kantonsratsbeschluü betref-

fend den Aussonderungsvertrag zwischen dem Kanton ZiUich

und der schweizenschen Eidgenossenschaft über das Polytech-

nikum, femer betreffend die EMchtmig neuer Hochschulbauten
und die Regelung weiterer damit zusammenhängender Fragen"^

werden als vom Volke angenommen erklärt.

IL Hiervon ist dem Keglerungsrate Kenntms zu geben,

das Ergebnis der Abstimmung überdies, nach Besdrken und
Gemeinden geordnet, durch <Ua Amtsblatt zu veröffentlichen.

ZQrich, den 4. Mai 1908.

Im Namen des Kantonsratsbureau,

Der Präsident:

£. Müller.
Der erste Sekretär:

Dr. A. Huber.

......^le
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BidgenössiBclie Pferdezählung 1908.

Kanton Zürich.

Die Zählung des Pferdebestandes und die Untersuchimg

der einzelnen Pferde auf die militfiristhe Tauglichkeit durch
die eidgenössischen Experten begiDiit am 11. Mai 190b.

Ks sind ohne Beschirrung und Sattelung zu der

von den Gemeinderäten angegebenen Zeit und Ort vorzu-

führen :

Alle ini Kanton Zürich stehenden Pferde und Maultiere, in-

begriffen die Landwehr-Kavalleriepferde, die bcrittt nen

Offizieren gehörenden Pferde, sowie diejenigen der

Militärbeamten und Instruktionsoffiziere.

Nicht vorzuführen sind

:

1. Die Pferde, welche im Jahre 1908 nicht vier Jahre alt

und die Maultiere, welche nicht drei Jahre alt werden;
2. die Zuchthengste;

3. die in den Händen von Kavallerieoffizieren, Dragonern,

Guiden, Mitrailleuren und StaVistrompetem des Auszuges,

sowie von Drittniännern sich befindenden Hundespferdej
4. die in Jahresratinn ptrhendrn Oftizierspferde

:

5. die kranken, odi^r wegen eintr anstprkpnden Kranklieit

abgesperrten Pferde und Maultiere. Für solche Pferde

\md Maultiere ist ein tierär/tli( hes Zeugnis vorzuweisen;

6. die R(^e- und Renionten-Pferde, sowie alle diejenigen

Pferde, die sich ani 11. Mai im Militärdienst oder in

Militärkuranstalten befinden.

Die Pferdebesitzer erhalten von den Genielndt*-

räten spezielle Aufgebote unter Angabe der Zeit
and des Sa m in e

l
p 1 a t z e s. Diejenigen Eigentümer, welche

ihre Pferde nie Ii t genau zur festgesetzten Zeit vorführen, wer-

den zu eiuer naciiträ^lichen Vortiihrung iliier Pferde einbe-

rufen imd haben die Kosten der Nachuntersuchung zu tragen,

sowie Strafe zu gewärtigen.

Zürich, den 25. April 1908.

Der J>irek(or dea Militärs:

Kern.
Der Sekretär:

J. J. Spinner.
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Bekanntmachung
betrotfend

die Prauüei'uiig Ton Ziegenböckeu im «Jahr 190S.

In Vollziehung des Regierungsratsbeschlusses vom 17. März

1904 betreffend Abänderung des § 3 des Regulativs vom 22. Au-

gust 1901 über die Förderung der Kleinviehzacht sind Ziegen-

böcke allj&hrlich im Frtthjahr an besondern Schauen zu

pTämiereD*

Diese Schauen werden fflr Ziegenböcke ron Privat-

perBonen und von örtlichen Ziegenzttchterver*
einigungen, die zurzeit noch nicht als Genossen*
Schäften organisiert sind, an den nachbezeichneten

Tagen und Orten stattfinden

:

Freitag den 15. Mai
in Affoltem a. A. bei der Station nachm. 12\o Uhr;

^ Morgen „ „ ^ Oberdorf „ ^1/4 „

^ Zürich auf dem Viehmarktplatz

Unterstraß „ 5 „

Samstag den 16. Mai
in Dielsdorf bei der Station vorm. 9 Uhr;

„ Bulach auf dem Viehmarktplatz „ IVj^ ^

Montag den 18. Mai
in Andelfingen bei der vStation nachm. 5^^ Uhr;

Mittwoch (I n 20. M a

i

in Winterthur auf dem Viehmarktplatz vorm. 8 Uhr;

Freitag den 22. M a i

in üinwil bei der Station vorm. 8 Uhr;

„ Pfäffikon „ „ „ „ 10 „

Samstag den 23. Mai
in Uster bei der Staüon rorm. 10 Uhr;

„ Meilen auf dem Gemdndeplatz
bdm Gerichtsgebäude nachm. 4 ^

Die Tiere sind genau zur festgesetzten Zeit auf den Schau-
plätzen vorzuftthren und es müssen die Besitzer der zur Schau
gebrachten Ziegenböcke mit der Bescheinigung versehen sein,

daß die Tiere ihr Eigentum seien. Das fflr ctiesen persön-

lichen Nachweis festgiBstellte Formular ist von den Bock-
haltem rechtzeitig bei der Kanzlei der Yolkswirtschafts-

direktion in Zürich zu beziehen.
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Prn*mieinmg6fäbii;e Zipo-tMihöcke müssen der Top;^enljur<^er-,

öaanen- oder Appenzellerrasse angehören und mindestens

Jahre alt sein. Gate Kreazungsprodukte der zwei letztge-

nannten Rassen können ebenfalls zur Prämierung gelangen.

Für die erstklasäg prftniierten Böeke Ist ein Sprung-
bücklein zu führen, welches bis 20. Mta 1909 der VoUeb^

wirtsehaftsdirektion zur Prüfung eingesandt werden soll.

Die prämierten Tiere sind durch die kantonale Experten-

kommission zu kennzeichnen.

Anfällige Ha ndänder uneben von iirämierten
Ziegenböcken infolti,«' Kaufes oderTausches sollen

jeweilen innerhalb 7 Tagen der Volkswirtschafts-
direktion mitgeteilt werden.

An der Schau des Jahres 1909 sind die prämierten Böcke

zur Konzile wieder yorzuftthren und bis dahin zur öffent-

lichen Zucht zu verwenden*

IKe im Vorjahre zugesichertmi eidgenössischen Prftmiai

gelangen zur Auszahlung, sofern die prämierten Tiere an den

diesjährigen Schauen neuerdings aufi^efuhrt werden. Ist in-

folge von Krai:iklieit der Ziegenbücke oder we^en anderer

Hindernisse dvv J'ransport eines Tieres zur Schau nicht mög-

lich, so wird die Expertenkommission, wenn ihr der betref-

fende Hesitzer eine amtliche Bescheinigung ül)er den Grund
der unterlassenen Vorführung beibriogt, die letztes Jahr zu-

gesicherte Bundesprämie gleichwohl ausrichten.

Zur Prämierung von Ziegenböcken lokaler
Ziegenzuchtgenossenschaften finden besondere
Schauen in den betreffenden Gemeinden oder
Kreisen anläi&lich der Beurteilung der den kan-
tonalen Experten 7orzufOhrenden Ziegenbestände
statt. Zeit und Ort dieser Schauen werden den
Vorständen der Ziegenzuchtgenossenschaften
rechtzeitig zur Ivenntnis gebracht.

Zürich, den 4. Mai 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Dr. Locher.

Der Sekretär:

J. 0. Eschmann.
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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 19. Män 1908.

Es werden gewählt:

Als Direktor des kantonalen Technikumb in

Wintert hur Prof. Dr. Gustav Weber von Zt^ricli, als Vize-

direktor Prof. Louis Calarne von Hasel;

als kantonaler HochbaufUhrer mit Amtsantritt auf

15. April 1908 Joseph Abend von Veltheim.

Es erhalten Staatsbeiträge :

Der leitende Ausschuß für das schweizerdeutsche
Idiotikon an die Kosten der Herausgabe «Seses Werkes pro

1908 Fr. 1000;
das Organisatlonskoniitee für das im Jahre 1908 in Zürich

stattfindende Zentralfest des Schweizerischen Grütlir

ereins Fr. 2000;

der Hülfsverein Orlikon für das [Jahr 1908 Fr. 250.

Die Beiträge an S ch u l h ;i n s h a u t «' n und Han|»trefiara-

turen mit Einschloß von Mubiüaranschahungen für das .Juhr

1907 werden festgesetzt wie folgt:

A. Primarschule.

ZfUich ...
Birmensdorf .

Äsch ...
Höngg. . .

Oberengstringen
Zollikon . .

Hansen . . ,

Hediugen . , ,

Adliswil . .

Überrieden , ,

Richiprswil , ,

Riiselilikon .

Srhönenbeig . .

Tlialwil

Wädenswil .

Horgen . .

Herrliberg

Hombrechtikon
Limberg . .

30,651 Milnnedorf .

268 Feldmeilen .

1,288 Bergmeilen .

Fr,

911

1,693

1,278

10,7^ Stüfa-Kirchhl\hl

1,101 Herschmettlen .

417 Boden . . . .

187 Dübemiorf . .

155 Ebmatingen . .

204 Üssikon , . ,

37 Känikon , . .

120 Greifensee . ,

39 Fehraitorf . .

193 Ober-Hittnau .

134 Rikon-Effretikon

637 Pfäflikon . . .

238
112
42

387
62
90
129

10,507

35,603 Wallikon . . . .

585 Wildherg . . . .

713 Wila
5S Stadel (Winterthur)

269
166
470
159
122

89
93

148
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Winterthar
Hmnlikon.
Bach a. J.

Dachsen .

Langwiesen
Gü%hau5en

HatzikoQ .

Veltheim .

Wiesendangen

XW X 1 UvvlIWU • • •

61,465 Glattfelden . .

46 Unterwagenburg
1,055 Dielsdoif . .

116 Regenfldorf .

100 Truttikon

.

502
357
70-

54
120
90
24

Total 189,351

Morgen . . .

Hombrechtikun .

B. Sekundärschule.
Fr.

'258 Seen .

3/204 Tui'benthal . .

Fr,

127
73

Wetzikon-Se^r&ben 6,058 Veltheim . . . 1^

Den unbesoldeten Professoren und Privatdozenten, welche

im Wintersemester 1907/08 VorU sim^en an der Hochschule
Zürich gehalten haben, werden als Gratifikationen
Fr. 4750 ausgerichtet.

Die Lieferung einer Kühlanlage für das patholo-
gische Institut Zürich wird an GrebrUder Salzer in Winter-

thar vergeben.

Die Vorlage der Direktion des Innem für ein „Verfas-

snngsgesets betreffend Abänderung von Art 47 der Staats-

verfassung" und für ean „Gesetz betreffend Vereini-
gung der 18 stadlafircherischen reformierten Kirch-
gemeinden zu einem Verbände im Sinne von Art. 47,

Absatz 5, der Staatsverfassung ' wird durchberaten und als

Anti ig des Reg^ierungsrates an den Kantonsrat weitergeleitet.

Zvvtek des Verbandes soll sein, die wegen geriugen eigenen

Vennöguijs und g;eiin^('r Steuorkraft stark belasteten Glieder

dt'S Verbandes durcli Beiträge zu unterstützen und ihnen da-

durch die Amortisation bereits bestehender Bauschulden oder

die Beschaffung der Mittel für notwendige Bauten zu ermög-

lichen, ohne daß ihr Steuerfnß für kirchliche Zwecke 1^/qo

per Jahr ttberstdgt«

Für das Jahr 1907 haben die im Kanton Zürich arbeiten-

den Fahrhabe-Yersichernngsgesellschaften imSume

Total 10,649

Vom 4. April 1908.
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des § 71 des Brandassekuranzgesetzes der kantonalen Brand-

asseknraiuaiiBtalt bei einer durchschnittlichen Versieheniog»*

summe von Fr. 1,214,734,668 ^en Gesamtstenerbetrag
TOD Fr. 36,442. 05 wa befahlen, und awar : Schwdaenache
MoblUaiTersicheriiiieisgesellschaft in Bern Fr. 17,598. 60, „Hei-

etia^ in 8t. Gallen Fr. 7497. 90, Basler YerdcherungsgeseU-
Schaft Fr. 5429. 40, Schleslsehe Fener^ersldieruni^sgesellschaft

in Breslan Fr, 1183. 80, „Le Phenix" in Paris Fr. 1020. 45,

,,L'Urbaine" in Paris Fr. 932. 20, ^L'Union" in Paris Fr. 908.50,

Gladbacher Feuerversicheningsgesellschaft Fr. 587. 70, Ham-
burg-Bremen Feuerversichpriings^esellschaft Fr. 477. 90, Fen<*r-

vf-rsich. i iiii^sbank in (lutiia Fr. 280. 30. „La France'^ in Paris

Fr. 170. 90, Aachener und Münehener Feuerversicherungsgeseii-

schaft Fr. 121. 40, ^Phönix" in London Fr. 105, „Northern**

in London Fr. 42. 30, „Le Mord'' in Pans Fr. 13. 70.

Als Kanzllst auf der UniTersit&tskanzlei wird

für den Rest der laufenden Amtsdauer nut Amtsantritt auf

1. Mai Emst Spiller von Zflrich gewfthlt.

Es erhalten Staatsbeiträge:

Der Hin fs verein Töß fiir das Jahr 1908 Fr. 250;
das OrganisHtionskomite^ für das Kantonait urnfest

pro 1908 in Horgen Fr. 500.

Der Stadtgemeinde Zürich wird unter Bedingungen

bewilligt, von der Uomeggstraße bis sum Hombach eine Land-
anlage (Qoai) mit 8trandufer su erstellen gemifi dem ein-

gereichten Situatlonsplan.

Die BaoschreinerarbMten zum Neubau der Kantons-
schule werden an folgende Firmen vergeben: Hofmann in

Zurich V, Hinnen iV Cie. in Zürich V, Theophil ninnuii in

Zürich V, M. Mertzluft in Zürich I und A. Hofmann d iiansen

in Zürich V.

Vom 11. April im
Es werden gewäiilt:

Als Vorstand des unter der Direktion der Frauenidinik

Zürich stehenden Säuglingsheims mit Amtsantritt auf

1. April 1906 Dr. med. Jb. Bernheim-Karrer in ZOrichll;

als technischer Direktor der Elektrizitätswerke
des Kantons Zürich unter Vorbehalt des Übert<;ini<es des

Elektrizitätswerkes an der Sihl an die kantonalen i^iiuktrizituts-
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werke Prof. Dr. W. Wjrßling, IKrektor des Sihlwerkee, in

WftdenBwil

;

als Mitglied des Verwaltungsrates der kantonalen
Elektrizitätswerke Baudirektor Bleuler-Hüni.

Dem Kantonsrate werden die Vorschläge fiir die Wahl
der Mitglieder (7) des Verwaltungsrates der kanto*
nalen Elektrizitätswerke unterbreitet.

Heinrich Freitag, Sekundarlehrer in Ossingen, wird anf

sein Gesneh hin auf Schluß des Schuljahres 1907/06 rdn seiner

Lehrstelle und aus dem zürcherischen Schuldienste entlassen

unter Ansetzung eines jährlichen Ruhegehaltes.

Dem Militär-Sanitätsverein Zürich wird als Unier-

?tutzung seiner Bestrebungen auf dem Gebiete des Militär-

sanitätsweseos ein Staatsbeürag von Fr. 100 verabreicht.

Die zurückgelegte südliche Baulinie der Neuenho£itraße

zwischen Talgasse und Sehanzengraben, sowie die Bau* und
Niveaulinien der Talgasse zwischen Alpenquai und Neuen-

hofstrafie in Zürich I werden genehmigt

Die ßi tonarbeiten für die Korrektion der Straße
1. Klasse Nr. 4 Regensdorf zwischen Watt und Sand

werden an Gottiieb Meier, Baumeister, in Orlattfeidea über-

tragen.

Die Zimmerarbeiten für Erstellung der Bestuhlungspodien

zum Neubau der Eantonsschule werden an Locher
dr Gie., an Baur d Cie. und an Mejbohm d'Cie. in

Zürich y vergeben.

Vom 15. Aprü 1908«

Den Stadtgemeinden Zürich und Winterthur werden
an die Kosten des Betriebes der stabilen Desinfektions-
anlage der Wohnungsdesinfektionen und der Beseitigung

toter Tiere im Jcohre 1907 Beiträge von 1 r. 10/J38 beziehungs-

weise Fr. 1284 in Aussicht gestellt; die Beiträge pro 1906,

nämlich Fr. 10,370 an Zürich und Fr. 1069 an Winterthur,

werden nunmehr ausgerichtet.
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BundesratsbeschluD

ttber

die TolkHabstimmung yoni 5« Joli 1908 (Initiativbegehren

betreffend das Terbot dee Absiiitlu und Bnndeabeeehliift

betreffend Ergftnsang der BnndeeTerfaarang besrilglidi

des BeAtes der Qesetzgebnng Aber dss Aeirerbewesen).

(Vom ö. Mai 190&)

Der schweizerisehe Bundesrat,
im Hinblick

auf den Bundesbeschluß vom 8. April 1908 über das Ini-

liativbegehren betreffend das Verbot des Absinths;

auf den Kimdesbeschluß vom 9. April 1908 betreffend Er-

gänzung der Bundesverfassung bezilglich des Rechts der Ge-

sets^ebung über das Gewerbewesen,

beschließt:

1. Das erwähnte InitiatiTb^iehren and der Bnndesbescfalnß

Tom 9. April 1908 sollen dem Sehwdzerrolke zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt werden.

2. Diese Stimmabgabe hat im ganzen tr der Eidge-

nossenschaft Sonntag den 5. Juli 1908 stattzuündea.

3. Die Bundeskanzl^ ist beauftragt, von den genannten

Erlassen besondere Absttge in solcher Anzahl zn besorgen

and dieselben den Kantonskanzleien so rechtzeitig zuzostellen,

daß an jeden stimmberechtigten Schwdzerbttrger sobald als

möglich, spStestens y\er Wochen vor dem Abstlmmnngstage,

ein Exemplar abgegeben werden kann (Art* 9 des Bundes-

gesotzes vom 17. Juni 1874).

Desgleichen wird si»' die erforderliche Anzahl von Stimm-

zetteln an die Kantonskanzleien befördern.

4. Die Kantonsregierungen werden eingeladen, das Nötige

zn verfügen, damit die Drucksachen in entsprechender Weise

an die Stimmberechtigten gelangen und damit die Volks-

abstimmnng ttberall nach den Vorschriften der einschlSgigen

Bondeflgesetze ror sich gehe.

»M. AiMlatt 1906. 19. Mal 20
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5. Die Kantonsrej^ierungcn werden ferner eingeladen,

dafür zu sorgen, daß nach den Art. 12 und 18 des Gesetzes

vom 17. Juni 1874 und unter Beobachtung der im biuides-

rätlichen Kreisschreiben vom 13. März 1891 (Bundesbl. 1891,

1, 503) enthaltenen Instruktionen in jeder Gemeinde, beziehungs-

w&ae in jedem Kreise, Uber die Abstimmung ein ProtokoU

angenommen werde, sowie, daß die sfimtlichen Protokolle

Iftngstens innerhalb 10 Tagen naeh der Abstimmung dem
Bundesrate übersendet und daß die Stimmzettel von den be-

treffenden Bureaux gehörig versi^lt werden und uneröffnet

unter der Verwahrung der Kantonsregierungen bleiben, bis

sie anfällige von den Bundesbeiiiirden eingefordert werden.

6. Die amtlichen Sendungen der imier Ziffern 3 und 4

genannten Drucksachen sind bis auf 50 kg. portofrei, imd es

sind die Pakete über 5 kg. auch von der Bestellgebühr befreit.

Die telegraphischen Meldungen zum Behufe der Fest-

steUimg des Abstimmnngsresultates, und zwar sowohl die-

jenigen der untern Behörden an die Eantonalbehörden, als

diejenigen dieser letztem an die Bundeskanzlei, sind taxfrd.

7. Gegenwärtiger Beschluß ist den fiLantonen zum An-
schlag mitzuteilen und in das Bundesblatt aufzunehmen.

Bern, den 5. Mai X908.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates,

Der Bundespräsident:

Brenner.

Der I. Vizekanzler:

Schatzmaua.

Beschluß des Regierungsrates

betreffond

Tollilehnug des Torsteheiideii Bundesnitoliesdiliiaflea«

(Vom U. Mai 1906.)

Der Regierungsrat,
in Vollziehui^ des Torstehenden Bnndesratsbeschlusses

Tom 5. Md 1908,
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nach Einsicht des Kreisschreihens des schweizerischen

Bundesrates an sämtliche Kantousregierungen vom nämlichen

Tage, sowie eines Antrages der Direktion des Innern,

beschlie ßt:

I. Die vom Bundesrat auf Sonntag den 5. Jllli 1908 ADge-

ordnete eidgenössische Volksabstimmung über:

1. Den Bnndesbeschlufi vom 8. April 1908 über das
Initiativbegehren betreffend das Verbot des
Absinths;

2. den Bundesbeschluß vom 9. April 1908 betref-
fend Ergänzung der Ii un des Verfassung be-
züglich des Rechts der Gesetzgebung über
das G e w e t 1 ) e w e s e n

,

ist mittelst der ötimmurne in den politischen Gemeinden vor-

zunehmen (Art. 30 der kantonalen Verfassung und § 4 des

am 29. Juni 1890 abgeänderten Wahlgesetzes vom 7. November
1869) und hat nach den Vorschriften des Bundesgesetzes Uber

eidgenössisdie Wahlen und Abstimmungen (vom 19. Juli 1872

beziehungsweise 20. Dezember 1888), sowie desjenigen be-

treffend Volksabstimmung über Bundesgesetase und Bundes-

beschlüsse (vom 17. Juni 1874) vor sicli zu gehen.

II. Hinsichtlich der Stimmberechtigung im allgemeinen

gelten die Bestimmungen von Art. IG—-18 der kantonalen Ver-

fassimg und Art. 10 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874.

In den öffentliehen Kinladungen zur Abstimmung ist den

Stimmberechtigten von den Bestimmungen des Art. 74 der

Bundesverfassung, beziehungsweise des Art. 10 des Bundes-

gesetzes vom 17. Juni 1874, sowie des Art« 3, Abs, 1 des

Bnndesgesetzes vom 19, Juü 1872 Kenntnis zu geben und
namentiieh darauf aufmerksam zu machen, daß nadi Art. 8,

Abs. 2 des letztem Oesetzes die Stimniabgalia dureh Slellver^

tretunn untersagt ist. Die Wahlbureaux haben dafür zu

«orgen, daß dieser Bestimmung nachgelebt wird.

Die Gemeinderäte werden eingeladen, die Zeit für Abgabe
der Stimmzettel so festzusetzen, daü jedem Stimmberechtigten

die Stimmabgabe, soweit er nicht durch andenveitige Ver-

hältnisse an de!-öeü)en gehindert ist, (ermöglicht wird, imnit r-

iün unter Beachtung der durch Beschlui^ des B^erungsrates
vom 24. Februar 1908 abgeftnderten Bestimmungen von g 4
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desr regieningsrätlichen Verordnung vom 22. Dezember 1888

über das Verfahren bei Wahlen und AbstimmangeD durch

die Urne.

In denjenigen Genieinden, welche j^^estruzt

auf das Bundesgesetz vom öO. März 1900 gemä&
KreisBehreiben des Regierungsraies vom 16. Aa*
gusi 1900 die Einführong der Samstags-Urnen
fttr die allgemeine Stimmabgabe bei eidgenössi-
schen Wahlen und Abstimmungen besehlossen
haben, sind anch am Vorabend des Absiimmnngs-
tages Urnen aufzustellen.

UI. Bezüglich der zu bereinigenden Stimmregister, der

Zustellung der Ausweiskarti n und Stimmzettel an die Stimm-

berechtigten, der Übt rw'Mchunii; der Stimmumen und Eröffnung

derselben kommen die betreiieuden Vorschriften der zitierten

Verordnung zur Anwendung; es sind nauientlich sofort,

jedenfalls spätestens am folgenden Vormittage
nach der Abstimmung von den Wahlbureaux der Ge-

meinden die gemäß Art. 12 des Bundesgesetzes vom 17. Juni

1874 anzufertigenden Abstimmungsprotokolle im Sinne des

Ereissehreibens der Direküon des limeni vom 7. November
1890 einzeln und ^e Stimmaettel, ebenfalls besonders
verpackt und gehörig versiegelt, an die Diroklioii

des Innera in Zürich zu versenden.

IV. Die Wahlhuteaax werden ferner angewiesen, durch

Vermittlung des näiiist^elegenen Telegraphenbureau üljer die

Ergebnisse dieser Abstiminuno: sofort nach beendigter Zu-

sammenstellung, jedenfalls aber bis 4 Uhr abends, tele-

graphische Berichte an die Diret( tion des Inaern
einzusenden, zu welchem Behufe letztere den Wahlbureanx vor

der Abstinunung ein besonderes Formular Ubermitteln

wird. Diese tel^grapfaischen Meldungen sind taxfrei.

y. Nichtbeachtung der unter laSemm und IV getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnungsbuße bestraft.

Vi. Den Beamten und Angestellten der Post-, Telegraphen-

und Zollverwaltung, der Kisenbahnen und Dampfschifie soll die

Möglichkeit der personlichen Stimmgebunf^ in den Gemeinden

des Wohnortes dadurch verschafft werden, daß denselben äie

Auswdskarten mit den Stimmzetteln (letztere verschlossen)
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am Absüinninngstage vor der für die allgemeine Abstimmung
festgesetzten Zeit Tom Gememderatfischreiber beziehungswdfle

StimmregisterfUhrer abgenommen und von demselben ssu der

in der Gemeinde an^estellien Urne befördert werden.

Vn. Femer haben gemäß § 11 der in Ziffer n dieses Be-

schlusses ntierten Verordnung die Verwaltungen der kanto-

nalen Kranken* und Versorgungsanstalten« sowie die Vorstftnde

der Verhaftsanstalten dafür ssu sorgen, daß das Ihnen untere

stellte männliche Dienstpersonal sein Stimmrecht persönlich

ausüben kann; Ln gleicher Weise ist Vorsorge zu treffen,

daß die Bediensteten des kantonalen Polizeikorps an der per-

söniiehen Stimmabgabe nicht verhindert werden.

Diese Bestimmung findet analoge Anwendung auf die Be-

amten und Angestellten der gesamten (Gemeindeverwaltung.

VIII. Dieser Beschluß ist durch das Amtsblatt bekannt

zu geben und sämtlichen Gemeinderftten für sich und zu-

banden der Wahlbureaux in besonderen Abdrücken sur Kach-

achtung mitzuteiien. Derselbe ist femer den Direktionen der

Justiz und Polizei, des Gesundhdts- und Müitftrwesens, der

Kreispostdirektion ZCkrich, der Tdegraphednspeküon Zürich,

der Direktion des II. eidgenössischen Zollgebietes in Scfaaff-

hausen zuhanden der zürcherischen Zollstätten und den Kreis-

(iir« kiionen III und IV der Schweizerischen lUmdesbahnen in

Zillich und St. Gallen, sowie den Direktionen der Sihltalbahn

und der Ütlibergbahn in Zürich, der Schweizerischen büdost-

bahn in Wädenswil und der ToiUalbahn in Winterthur für

sich und die Crikon-Bauma- und die Wald-Hüti-Bahn, femer
den Direktionen der Limmattal-Straßenbahn, der Straßenbahnen

Wetzikon-Meilen, Zürich-Höngg, Zürich-Örlikon, Winterthur-Töß,

Dolder-Bahn^ Rigiyiertel-Seilbahn und Drahtseilbahn zum Poly-

technikum, soine der Zürcher Dampfbootgesellschaft mitzu*

teilen.

Zürich, den 14. Mai 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Vi zc] »räsideat

;

11. Ernst.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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Kreisschreiben

an die

Vontftnde der Vlehverslelieningslrreise.

(Vom 2. Mai im)

I. In den lotzten Jahren sind die Schadcnsverglitungea

für die von den obligatorischen Viehvei'sicherungsla*eißen über-

nommenen Tiere in einem Maße gestiegen, daß wir uns veraolaßt

sehen, die Vorstände hierauf speziell aufmerksam za machen.

Der Staatsbeitrag, der sich nach den Schadensvergtttungen

riehtet, betmg im Jahre 190B noch Fr. 96,000, während er schon

im folgenden Jahre auf Fr. 124,000, 1905 auf Fr. 125,000,

1906 auf Fr. 131,000 und 1907 auf Fr. 135,000 stieg. Bas
1. Quartal des laufenden Jahres erforderte einen Staatsbeitrag

von Fr. 37,851 und bringt damit gegenüber dem I. Quartal

des Vorjahres abermals eine Vermehrung um rund Fr. 4000.

Wenn auch zugegeben werden muß, daij diese Steigerung

in der Hauptsache zurückzuführen ist auf die Steigemng der

Viehpreise, so muß doch anderseits die Tatsache, daß die

steigende Tendenz nurh jetzt muh. d. h. in einer Zeit. i\f\ die

Viehpreise eher wieder zurückgehen, anhält, zu Bedenken

Anlaß geben. Wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn wir

diese Erscheinung in Beziehung bringen zu der vielerorts prak-

tizierten, einseitig und rücksichtslos betriebenen Milchnutauog«

Es ergibt sich aus dner statistischen Zusammenstellung, daß

die meisten Schadensfälle diejenigen YiehTersicherungskreise

aufweisen, welche dch in ausgesprochener Weise der Idch-
whrtschaft zugewendet haben. Diese Gegenden sind zugleich

am stärksten von der Tuberkulose hdmgesucht. Statt die

Tiere rationell zu ernähren und ihnen öftere Bewegung im

Freien zu verschaffen, wird die Nahrung in unvernünftigen

Mengen mit allen mösrlichen Zutaten verabfolgt und dem Tier

jede Bewegung benommeu. Kein Wunder, wenn solchermaßen

gi'fiitterte und geptlegte Tiere binnen m eniLren .Jährten versagen

und mit Leiden behaftet werden, die zu ihrer Abschlachtung

führen müssen. Durch die außergewöhnlich rasche Abnutzung
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gebt Dicht nur der Milchertrag verloren, sondern es trägt auch

die emseitige Nutzung der Stalltiere wesentlich bei zur Aus-

breitung der Tuberkulose und zur Produktion einer wenig

widerstandsfähigen Nachzucht!

Es sollte nicht vorkommen, daß mit der Anzeige von der

Erkrankung eines Tieres zugewartet wird, bis dasselbe dem
Umstehen nahe ist. GewiB gibt es Fälle, in welchen die

Krankheit selbst dem aufmerksamen Auge des Tierarztes ver-

boi'gen bleibt; allein diese Fülle sind, und zwar gerade bei der

Tubi rk alose, verhältnism8(jig selten. Wohl aber werden durch

f'w solch nachlässisres und gesetzwidriges Verlialteu iles Vieh-

besiizers die Versulioningskasse, Kanton und iiund in erlieb-

lichem ^fnßp geschädigt. Die Vorstände der Vieli\ ersichenings-

kreise werden daher eingeladen, die Versicherten ihres Kreises

auf die schädlichen Folgen einer einseitig forcierten Milchnutzung

aufmerksam zu machen und soviel als möglich auf eine ver-

nunftgemäße Fütterung und Haltung der Tiere zu dringen.

Sodann ist es ihre Pflicht, mit allen ihnen zu Gebote stehenden

Mitteln dahin zu wirken, daß die Anzeige im Erkrankungsfalle

immer sofort an den Vorstand erstattet und daß außerdem der

Tierarzt zugezogen wird.

Eine weitere bedeutende Spezies von Tierkrankheiten bil-

den die Fälle vernacJilässigter Klauen j »liege und ihre Folge-

erscheinungen. Es gibt noch viele Landwirte, welche kein

Verständnis haben fiir eine richtige Kluuenjilh't^e und ffir die

damit im Zusanunenhang stehende Reinhaltung des Stalles. Es

ist Aufgabe der vStallinsi»ektoren und der Vorstandsmitü:lieder

der Viehversicherungskreise, hier belehrend vorzugehen, und

wo die Belehrui^ nichts auszurichten vermag, mit schärferen

Maßnahmen einzugreifen.

Schließlich sei wiederum iüngewiesen auf die große Ver*

schiedenhat in den Schätzungen, wie sie gelegentlieh in dn-
zelnen Versicherungskreisen mit ganz glichen wirtschaftliehen

Verhältmssen vorkommen. So sagt ein Bezirkstierarzt in

seinem Jahresbericht pro 1907 : „Das Schätzungsverfahren wird

tmgleich gehandhabt; in den verschiedenen Gemeinden wird

verschieden geschätzt. Einige schätzen sehr hoch, dem wahren

Werte nicht entsprechend, die andern bedeutend niedriger.

In der Folge richtet sich auch der Schaden nach diesen Ein-

schätzungen und dann beziehen die Kreise mit hohen Schäl-
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Zungen gegenüber den andern zu große Staatsbeiträge. Es sollte

einmal auf rationelle einheitliche Verwaltung gedrungen werden:

das Viehversicherungsgesetz wird umgangen und zum Nachteil

des Staates und der Versidierten ausgebeutet." Wir möchten

uns diesen Ausführunir^en in der Hauptsache anschließen. Der

Hauptfehler liegt darin, daß die alten Kuhe zu hoch einge-

schätzt werden und daß der Amortisation dei* Viehwerte zu wenig

Beachtung geschenkt wird. Gerado die guten ^lilchtiere sollten

weit mehr amortisiert werden, als dies bis jetzt geschehen ist

Diese Tiere werfen dnen hohen Nutzen ab, sind aber auch

iel rascher yerbraueht; deshalb muß die jährHehe Abschrei-

bung diesen besondem Verhältnissen angepaßt werden« Es

gehört zu den Pflichten der EänschätBungskommlssionen, atte

diejenigen Momente, die lOr die Wertung der l^ere ron Be-

lang sein können, sorgfältig zu ermitteln und richtig abzuwä-

gen. Die Küiinnission kauu Anspruch auf Gewissenhaftigkeit

nur dann machen, wenn sie die entscheidenden Momente für

die Schätzung ^inbegriffen eventuelle Angaben des Viehbesitzers)

in der Einschätzungskontrolle vonnerkt, um sie bei den nach-

folgenden Hevisionen oder euier Notschlachtung zu BAte zie-

hen zu können.

Wir richten an die Kreisvorstände das dringende Ersu-

chen, die Wertsumme der zur Versicherung gelangenden Tiere

in sorgfältigster Weise zu ermittehoi, nur dem wirklichen Ver-

kehrswert entsprechend anzusetzen und namentlich auf eine

dem Nutzungswerte angepaßte Amortisation Bedacht zu nehmen.

n. Das DQrrfutter geht sdnem Ende mitgegen ; die Grün-

fUtterung beginnt. Bei diesem Übergang stellen sich gewMmUeh
Blähsucht und Verdauungsstörungen ein. welche Krankheiten

vielfach grollen Schaden stiften. Es ist ein Akt der Vorsicht,

wenn durch eine rationelle Fütterung versucht wird, diesen

Übeln Hegleiterscheinungen vorzubru^^en. Neben andern nt'u-

lieh crptrpn die Biähsucht angewendeten Mitteln empfiehlt es

sich, den Einiluß des frischen Grases durch Beigabe anfäng-

lich euier großen, dann immer kleiner werdenden Menge Dürr-

iutters zu mildern.

Die Vorstände der Viehrersicherungskreise wetden an-
geladen, die Versicherten durch besondere Pubtikationen

oder auf andere passende Weise aufmerksam zu machen auf

alle die besondem Gefahren, die jeweilen mit dem Obergang
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Vorkeluen zu ergreifen, die geeignet sind, den drohenden

Schaden abzuwcmien. Es dtirfte sich empfehlen, auch mit

dem „ Witsciii-1^ uttcrbrot^ Versuche ADzusteiien.

Zürich, den 2. Mal 1908.

Direktion der VolkBwirtschafi:

Br. Locher.

Kreissclireiben des Regierungsrates

betreffend den

Yerkaul'Yon Prämienlosen auf Abzahlung (Ratenloshandel).

(Vom 7. JUi 190a)

Nach Emsicht emes Antrages der Volkswirtschaftedirektlon

beschließt der Regierangsrat:

An die Bürsenacrenten. Präuüenloshändler und Statthalter-

ämter ist folgendes Kreisschreiben zu richten:

In Jilngster Zeit haben wiederholt Geschäftsfirmen, wel-

chen von der Volkswirtschaftsdirektion die staathche Bewilli-

gung zum gewerbsmäßigen Kauf und Verkauf von Prämien-

losen ertdlt worden ist, durch Versendung gedruckter Prospekte,

In denen sie aal Grund besonderer Syndikatsbestimmungen

Beitrittsdnladungen zu den von ihnen zu bildenden und zu

leitenden „Syndikaten" (Losgesellschaften) für den Erwerb
on Prämienobligationen ergehen ließen, sich der Zuwider-

handlung gegen § 9 des Gesetzes vom 31. Mai 1896. betref-

fend den gewei hsiii iljigen Verkehr mit Wertpapieren, schuldig

gemacht, welcher den Verkauf von Prämienlosen auf Abzah-

lung (Rateniüshandel) verbietet.

Nun ist durch die Praxis der vollziehenden kantonalen

Verwaltungsorgane, welche bei Anwendung der zitierten Ge-

eetsesYorschrift die Zustimmung auch der gerichtlichen Instan*

wm gefunden hat; im besondem durch die Erkenntnisse der

m. Appellationskammer des Obergerichtes vom 13. Juni 1907
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und des Kassationsgerichtes <les Kantons Zürich vom 9. Sep-

tember 1907 in Sachen des E. Aeppli, Direktor der Eftekten-

bank Bern, An<:i;eklHj?ten und Appellanten l)eziehungsweise

Kassatiünskläj^ers, ciitschiedeii wordt n, dalo der Prämieuios-

handel, welcher (kirch Bilduno- von Syndikaten ff.osgesell-

schaften) uncf dergleichen mit periodischen Teilzahlungen be-

. trieben werden will, als unerlaubter Ratenloshandel zu be-

trachten sei.

Hiernach qualifiziert sich die Bildung von Syndikaten (Los-

gesellseliaften) für den Erwerb von Prämienobligationen auf

der Grundlage periodischer Teilzahlungen, ebenso das Belasten

der verkauften Lose in Kontokorrent mit vorgeschriebenen

Teilzahlungen als Zuwiderhandeln gegen § 9 des vorerwähnten

Gesetzes vom Hl. Mai 189(3. Die fehlbureii Inhaber oder Ver-

treter von Geschäftsfirmen, welche diese gesetzwidrige Handels-

tätigkeit ausuben und die Anwerbung zu solchen Geschäften

betreiben, werden nach Maßgabe der Bestimmungen von § 42

des bezüglichen Gesetzes bestraft werden.

Zürich, den 7. Mai 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.
Der Staatssehreiber:

Dr. A. Httber.

Der Reyierungsrat des Kantons Zürich

an die

Mitglieder des Kantonsrates.

Hochgeehrter Herr!

In Vollziehung der §§ 1 und 3 des Gesetzes über ^e
Geschäftsordnung des Kuntonsraies vom i'4. April 1870 beehren

wir uns, Sie zur konstituierenden Sitzung des Kantonsrates auf

Montag den 25. Mai 1908| vormittags 10 Uhr, ins Rathaas

Zürich einzuladen.
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Verhandlungsgegenständo

:

1. Wahl des Bureau des Kantonsrales.

2. Wahl der Kommission für Prüfung der Wahlakten.

3. Wahl der Redaktionskommission.

4. AbleguDg des Amtsgelübdes durch die Mitglieder des

Eaotonsrates.

5. Anerkennung des Ergebnisses der Wahl der Mitglieder

des Regierungsrates und Ablegung des Amti^elUbdes

durch diese.

6. Erwahrnno- der Ergebninse der Volksabstimmung vom

26. April 1908 über die Abänderung des Strafgesetzbuches

und die HoehscbulTorlage^Vorlagen des Kantonsratsbureau

Yom 4. Mai 1908.

7. Wahl ron zwei Mitgliedern des Kirchenrates.

8. l>estätif!:img der von der Schulsynod(> vorcrenonimenen

Wahlen von zwei Mitgliedern des Erziehuugsrates.

9. Wahl von vier Mitgliedern <lf s Erziehungsrates.

10. Bestätigung beziefaungsw^e Ergänzung der für einzelne

Geschäfte bestehenden Konmüssionen des Kantonsrates.

11. Staatsvertrag zwischen den Kantonen Zürich und Schaff-

huusen betreffend Festsetzung ihrer gegenseitigen Kan-

tonsgrenze und GrenzVerhältnisse.

12. Wahl des Verwaltungsrates der Elektrizitätswerke für

die Amtsdauer 1908—1911.

l'S. Bewilligung eines Kredites für den Hau eines Wachsaales

fMiiimerabteilung) auf dem Areal der Irrenheilanstalt

Burghölzii, Antrag des K^ierungsrates vom 30. April

1908.

Mit Tollkommener Hochachtung!

Zürich, den 7. Mai 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

Kern.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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Auszug aus dem Protokoll

Uber die

Yerhandlangen des zOrcherischea Kantoiisrate«.

80. Sitzang. Montag den 30. März 1908.

478. Dem Eantonarafte ist imterm 3. Mta 1908 in Sachen

der Streikgesetainitiative von selten des MtialiT-

komitees (0. von Tobel, Ed. Boos*Jegher und Dr. Rud. LOdi)

die Mitteilung zugegangen, d&ß es das Ini^tirbegehren vcm
17. Oktober 1906 zugunsten der vom Kantonsrate angenom-

menen Anträge für die Erweiterung des Strafgesetzbuches

zurückziehe, in der Hoffnung, daß durch eine objektive und

sichere Handhabung der neuen Gesetzesvorschriften den He-

gehren der Initianten Rechnung getragen werde. Hiervon wird

Notiz am Protokoll genommen.

482. Dem Kantonsrate liegt vor der Antrag seines Bu-

reaus Tom 20. Mirz 1908 betreffend das Ergebnis der
Volksabstimmung vom 15. März 1908 (Amtsblatt, Text-

• teil, Seite 204—213). Das Kantonsratsbureau beantragt, die

Referendumsvorlagen

:

&) Gesetz, betreffend Jagd und Vogelschutz (Annehmende
60,068, Verwerfende 9,929),

b) Gesetz betreffend die Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich (Annehmende 61,735^ Verwerfende 8,505)

möchten als vom Volke angenommen erklärt werden. Im
fernem s^ dem Re^erungsrat hiervon Kenntnis zu geben.

Das wird stillschwdgend beschlossen.

486. Dem Berichte des Kirchenrates wird in Anwendung
von 2 des Kirchengesetzes vom 26. Oktober 1902 die Ue-
nehmigung erteilt.

487* Dem Rate liegt vor der Antrag des Regierung«-

rates vom 28. Februar 1908 betreffend Bewilligung von
Nacbtragskredi ten für das Jahr 1907, II. Serie
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(Amtsblatt, Textteil, Seite 186—172). Die Summe derselben

beträgt in der Hauptrechnung Fr. 194,000, in den Spezial-

rechnungen Fr. 122. nOO, zusammen also Fr. 316,500 netto.

Die Staat srechnungspiüfungskommifißion empliehlt iiewiUi-

gwag der Kredite.

Der kantonsrat,

nach Einsicht eines Antrages des R^erungsrates und
seiner Staatsrechnungsprüfungskonimission,

beschließt:

I. Die Yom Regierangsrate in der Vorlage be-

treffend die Nachtragflkredite , II. Serie, vom
28. Februar 1908 nachgewiesenen Überschrei-
tungen des Voranschlages für das Jahr 1907 werden
genehmigt.

II. Mitteilung an den Regieruugsrat.

488. Der Regierungsrat stellt unterm 5. Marz 1908 das

Gesuch um „Gewährung eines Kredites von Fr. 3,500

für Einbau eines Raumes im Zeughaus G für Unter-

bringung des Gefangenentransportwagens ' (Amtsblatt, Textteil,

Seite 184/185). Nach Empfehlung durch die Staatsrecbnongs-

prüfungskommission wird der Antrag des Regierungsrates

(Amtsblatt, Textteii, Seite 184) sum Beschluß erhoben.

489. Dem Kantonsrat liegen für ein ^Organisations-
Statut der Elektrizit&tswerke de? Knntons Zürich*"

Anträge des Regierungsrates vom 12. März 1908 (Amtsblatt,

Textteü, Seite 241—244) und der bestellten Kommission (Amts-

blatt, Teztt^, Seite^245—247) ror. Das Oiganisationsstatot

wird nach Vornahme dmger Iddnerer Abftndemngen als Ganses

angenommen.

490. Dem Rate liegt vor ein Antrag des Regierungs-

rates YOm 10. März 1908 für eine „Verordnung zum
Gesetze betreffend das Kantonspolizeikorps"
(Amtsblatt, Textteü, Seite 187—197). Auf Empfehlung der

Vorlage dorch die Staatsrechnniwsprüfnngskoimmsnon wird

die Vorlage mit einigen kleinen Änderungen genehmigt
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81. (letzte) Sitzung. Montag den 13. Apni 1908.

4M. Der Vorsitzende widmet dem am 4. April 1908

gestorbenen Mitgliede des Kantonsrates, Herrn J. Schäppi in

Zürich IV, geboren 1819, tinen Naehrof.

495. Der Rat behandelt das Begnadigungsgesuch
des Ulrich Mosimann von Simiiswald, zurzeit in der Straf-

anstalt Regensdorf.

Der Kantonsrat,
auf Antrag der bestellten Kommission, in Anwendung von

§1112 des Ilechtspflegegesetzes, sowie von Art. 31, Ziffer 8,

der zürcherischen Staatsverfassung,

beschließt:

I. Dem Ulrich Mosimann von Sumiswald (Kan-
ton Bern), geboren 1861, durch Urteil des zürche-
rischen Schwurgerichtes vom 24. Dezember 1892

wegen Mordes zu lebenslangliciier Zuchthaus-
strafe verurteilt, wird der Rest seiner Strafzeit
in Gnaden erlassen.

II. Dagegen bleibt er bis 31. Dezember 1910
im Aktivbürgerrecht eingestellt

III. Mitteilang an den Begierungsrat zum
Vollzag.

496. Dem Kantonsrat liegt vor ein Antrag des Re-
gierungsrates Tom 28. März 1908 betreffend Festsetzung und
Beschaffung des Grundkapitals der Elektrlsit&ts-
werke des Kantons Zürich (Amtsblatt» Textteil, Sdte
275—278).

Der Beschluß des KauLoiisrates lautet:

Der Kantonsrat,

in Auslülirtti^ des § 3 des Gesetaes l)f treffend die Elektria-

tfttswerke des Kantons Zürich vom 16. Mära 1908 und auf

Antrag des Regierungsrates,

beschließt:

1. Das Grundkapital der Elektrizitätswerke
des Kantons Zürich wird auf zehn Millionen Fran-
ken festgesetzt.
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Ii. Der Regierungsrat wird ermächtigt^ nö-
tigenfalls ein Anleiiien bis zu diesem Betrage auf-

zunehmen*
m. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich

haben sämtliche ihnen vom Staate zur Verfügung
gestellten Kapitalien zu einem den Selbstkosten
entsprechenden Zinsfuße zu verzinsen.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat zum Voll-

zuge.

497* Der Kantonsrat lümmt die Wah 1 der Mitglieder
des Yerwaltungsrates der Elektrizitätswerke des
Rantons Zürich in offener Abstimmung vor und ernennt

als solche:

1. Herm Nationalrat Hömi in Stammheim:
2. Dr. G. Keller, Rechtsanwalt, in Winterthur;

3. ^ Dr. Kiöti. Stadtrat, in Zürich;

4. „ Oberst Locher-Kreuh'r in Zürich

j

5. „ Suizer-Schmid in Whitei i nnr:

6. „ Jakob Tn'ichler in Wädenswil, kauliiuinniseher

Leiter des Elektrizitätswerkes an der äihl.,

498. Der Vorsitzende gibt Kenntnis vom Beschlüsse

des Regierungsrates vom 11. April 1908 betreffend die Wahl
des vom Regierungsrate aus seiner Mitte zu ernennenden Mit-

gliedes des Verwaltungsrates derElektrizitätsw^rke
des Kantons Zürich, lautend

:

Der Regierungsrat,
in AusfOhning des § 4 des Organisationsstatutes der Elektri-

zitätswerke des Kantons Zürich vom 30. März 1908,

ernennt
aom Mitgiiede des Verwaltungsrates der Elektrizitätswerke

des Kantons Zürich auf die Amtsdauer dieser Behörde

Herrn Baudirektor Bleuler-Hüni,
Hiervon wird Notiz am Protokoll genommen.

490. Der Vorsitzende gibt sodann noch einen Rück-

blick über die abgelaufene Amtsperiode 1905—1908.
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Beschluß des Regierungsrates

die ErneaeraDgswahleii der Besirksklrdienpllegen«

(Vom 21. Hai 1908.)

Die Direktion des Innern Ubermiiteli dem Regierungsrate

<!Ue Zusammenstellung der Ergebnisse das am 17. Mai 1908
in den politischeii Gemeinden des Kantons ZQricfa vorgenom-
menen ersten Wahlganges für die Emeuerungswahlen der Be-
zirksldrchenpflegen samt den von den Wahlbureaax einge-

sandten Wahlprotokollen.

Die letztem erzeigen folgende

Wahlergebnisse

:

I. Bezirk Zürich.

(Stimmberechtigte 33,209.)

Sieben Mitglieder der Bezirkskirchenpflege.
Abgegebene Stimmen 72,520
Davon ab leere Stimmen 43)556

Haßgebende siebenfache Stimmenzahl . . 28,964

„ einfache „ . . 4,137
Absolutes Mehr 2,069

Gew&hlt sind:

Herr Karl Arbenz, Pfarrer, in Höngg . . mit 4,060 St.

„ Konrad Escher-Schindler, Kaufmann,
in Zorich I ^ 4,051 „

„ Hans Schlatt er, Pfarrer, inZQrichlU ^ 4,050 ^
^ Dr. Christian Beyel, Privatdozoit, in

Zürich IV „ 4,029 ^
„ Julius Ganz, Pfarrer, in Zürich U « , „ 4,024 „

„ Alfred Hartmann, Lehrer, in Zürich I „ 3,976 „

„ Konrad Hürlimann, Sekundarlehrer, in

Örlikon „ 3,9
'

'5 „

Vereinzelt waren 625 „
Ungültig „ 286 „

II. Bezirk Affoltern. 28,964 St.

(stimmberechtigte 2'J94.)

Füll] Mitglieder der Bezirkskirchenpflege.
Ab^e^t lx iie Stimmen. ....... 8025
Davon ab leere Stimmen 3775

Maßgebende fünffache Stimmenzahl . . 4250

Zttreh. Amtsblatt 1908» 22. Mu. 21
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Maßgebende eiofadie Stimmeauthl ... 850
Absolute« Mehr 426

Gewählt sind

:

Herr Wilhelm Geyer, Dekan, in Hausen a. A. mit 829 St

^ Heinrich Meier, Pfarrer, in Rifferswil , „ 826 ^

ff
Rudolf Ganz, Lehrer^ in Mettmenstetten „ 821 „

„ Jakob Buchmanny a* Gemeinderai, in

Maschwanden „ 800 „

„ Gustar Zschokke-HepeiBchweiler,
Buebhalter, in Ottenbach „ 7&i »

YereinKelt waren 182 „

Ungültig „ 41 „

in. Bezirfc Hoinen.

(Stimmberechtigte 8368.)

Fünf Mitglieder der Bezirkskirchenpflege.
Abgejjebene Stimmen 20,G15

Davon ab leere Süminen 9,8öÖ

Mafigebende fOnffache Stimmensahl . . 10,727

„ einfache „ « . . 2^45
Absolutes Mehr 1,078

Gewählt sind:

Herr Jukob Bau mann, Pfarrer, in Kilchlx^g mit 2,120 St

„ Alwin Schappi-Wetli, in Oberrieden „ 2,107 „

„ Emil Bartholdi, Pfarrer, in Thalwii . „ 2,104 „

„ Heinrich Bär-Strickler, inWädenswU ^ 2,078 „

Wilhehn Streu Ii, Sekundarlehrer, in

Morgen „ 2,076

Yerelnselt waren 183

Ungültig „ 54

IV. Bezirk Meilen. 10»787 81.

(Stimmberechtigte 6,090.)

Ffinf Mitglieder der Besirkskirchenpflege.
Abgegebene Stimmen 10,305

Davon ab leere Stimmen ....
Maßgebende fünffache Stimmcnzahi

„ einfache „
Abeolutee Mehr

1»

3^,850

6,465

1,291

646
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Gewählt sind:

Herr Gottlieb Schubter, DekaD, in Männedorf taü 1,296 St.

„ Rudolf Kappeier, Konditor, in Siäfa . „ 1,282 ^
„ Heinrich Keils t ab- Uaab, in Erlenbach 1,281 „

„ Eagen Kunz-Huber, in Meilen . . 1,277 ^
^ Albert Wettstein, Plarrer, in Kttsnacht „ 1,254 „

Vereinzelt waren &2 „

Ungültig 13 ^

Y. Bezirk Hinwil. 6,455 St.

(Sttmmberechtigte 7,646.)

Fflnf Mitglieder der Bezirkskirchenpflege.
Abu» ^ ebene Stimmen 20,290

I>avon ab leere Stimmen 9,287

Maßgebende fünffache Stiuimenzabl . . 11,003

„ einfache „ . . 2,200

Absolutes Mehr 1,101

Gewählt nnd:

Herr Robert Kübler, Dekan, in Rubikon . mit 2,205 St.

„ Josias Flury. Pfarrer, in Wetzikon . „ 2,175 „

^ Gustav Strick 1er, Sekundarletirer, in

Grüningen , 2,158 ^
„ Emil Mudespacher, Gemeindemt, in

Wald „ 2,160 „

„ August E(;li-Zangger, a. Gemeinde-

rat, in Rnti ^ 2,147 ^
Vereinzelt waren 142 „

Ungültig « 26 „

VI. Bezirk Uslar. ^^>Q03 St.

(Sümmberechtigte 4,386.)

Fünf Mitglieder der Besirkskirehenpllege.
Abgegebene Stimmen 10,550

Davon ab leere Stimmen 5,841

Maßgebende flinffache Slimmenzahl • . 4,709

^ einfache „ , * 941

Absolutes Mehr 471

Gewühlt sind:

Herr Rudolf Bdlsterli, Pfarrer, in Wangen mit 951 St.
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Herr Gottiieb Weiden mann, Pfarrer, in

VolketswU mit 924 Si.

„ Johannes Erauer-Fiseher, Kaofmann,
in Ilster „ 902 „

„ Rudolf Faust, Lehrer, in Mönchaltorf „ 890 „

„ Heinrich G oi> weile r, a. Gemeindepräsi-

dent, in Dübendorf „ 881 ^

Vereinzelt waren 13 i d
üngUilig „ 30

VII. Bezirk PfüHkon. 4:^709 St,

(Stimmberechtigte 4,412.)

Fünf 2il i tu^lied er der Bezirkskirchenpflege.
AbgegeluTie Stimmen 14,790

Davon ab leere Stimmen 6,325

Maßgebende fünffache Stimmenzalü . . 8,465

„ einfache „ . . 1,693

Absolutes Mehr 847

Gewählt sind:

Herr Emil Wo 1 f e n s b e r g e r
,
Bezirksrichter,

in Russikon noit l.(j75 St.

„ 1I( rmann Fay, Dekan, in Kiissikon . „ l,ü70 ^

„ Robert Kpprecht, Pfarrer, in lllnau . „ l.ROO „

„ Werner Egli, Bezirksnit, in Banma . „ l,übü „

„ Gustav Nüßli, Fabrikant, in Pfäfükon „ 1,662 „
Verei näselt waren 60 ,
Ungültig „ 63 „

Vill. Bezirk Winterfhur. 8,465 St.

(Stimmberechtigte 13,460.)

Sieben Mitglieder der Bezirkskirchenpflege.

Abgegebene Stimmen 54,831

Davon ab leere Stimmen 30,482

Maßgebende nebenfache Stimmenzahl . . 24,349

„ einfache . . 3,478

AbsoUitrs Mehr 1,740

Gewäiilt sind:

Herr Eduard Fnrrer. Pfarrer, in Elsau . . mit 3,436 St.

„ Wilhelm Kyhiaer, Pfarrer, in Win-
terthur ^ 3,393 „
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Herr Alfred Zimmermann, Kaufmann, in

Turbenthal mit 3,388 St.

„ Ernst Meyer, Sekundarlelirer, in Töß „ 3,383 „

„ Heinrich H a r li in e i e r, Lehrer, in Nef-

teubach . „ 3,361 „

„ Jakol) L e i ni b a c h e r, a. Kirch en[)fl ege-

präsideut, in Stadel-Oberwinterthur . ^ 3^361 „

Jakob Was er, Polizeisekretär, in Win-
terthur „ 3,360 „

Vereinzelt waren 573 ^
Ungültig „ 94 „

IX. Bezirk Andelfingen. 24,849 St:

^Süiinnberech%te 3,870.)

Fünf Mitglieder der Bezirkskirchenpf lege.

Abgegebene Stimmen 14,580

Davon ab leere Stimmen 7,948

Maßgebende fmiffache bLimmenzalii . . ü,G32

„ einfache „ . . 1,32G

Absolutes Mehr . 664

Gcw&hlt sind:

Herr Emanuel Simmler, Dekan, inTrüllikon mit 1298 St

„ Otto Deringer, Gemeindepräsident, in

Oberstarombcim „ 1284 „

Herr Karl Z u b e r -H a b I (H z e 1 ,
Major, in

Triillikun mit 1273 St.

„ Karl Krairu r, a. Präsident, in GroLi-

aiideUingen „ 1202 „

y^ Hans Heß, a. Pfarrer, in Groiiandeltingen „ 1239 „

Vereinzelt waren »

üngtilüg „ 125 „

X. Bezirk Bülaoh. ^>.^32 St.

(Stimmberechtigte 5,1 7 1.)

F ii ri f Mitglieder d e i» Be zi r k s k i r c h e n p 1 1 e g e.

Abgegebene Stimmen 17,450

Davon ab leere ötinunen Il,38t3

Maßgebende fünffache Stimmenzahl . • 6,064

„ dnfache „ . . 1,212

Absolutes Mehr 607
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Gewfihlt sind:

Herr Johann Nabhol 2, Dekan, in Kloten • mit 1,126 61

„ Jakob Ha US er, Beurksrat, in Egüsau ^ 1,117 r>

„ Henrich Walther, Pfarrer, in Wil . „ 1^10 ^

„ Johannes Brätschger, Kantonsrat, in

Frei enstein ^ 1,104 „

„ Theodor Z 0 U i n ^ e r . Kirchenptleger, in

Baltenswil-Nürensdorf „ 1,052 „

Vereinzelt waren 445 „

Ungültig ^ _ ^^^„ü
(;,()h4 st

XI. tezirk Dielsäorf.

(Stimmberechtigte 3,484.)

Fünf Mitglieder der Bezirkskirchenpflege.
Abgegebene Stimmen 9,730

Davon ab leere Stimmen 5,782

Maßgebende frmffache Süiamenzahl . . , 3,948

y^ einfache „ ... 78i>

Absolutes Mehr 395
Gewählt sind:

Herr Johannes Schaad, Lehrer, in Ober^

steinmaur nnt 738 St

^ Edoard Steiner, Pfarrer, in D&llikon ^ 737 ^

^ Johannes Schmidhauser, Verwalter,

in Dielsdorf „ 733„
„ Jakob Nauer, Gemeindepräsident, in

AVeiach „ 723 „ ?

^ Albert Hegetschweiler, Pfarrer, in

Niederhasli „ $82 ^

Ferner erhielt:

Herr Ulrich Bretschger, l'farrer, in Budis . „ 183 „

Vereinzelt waren 211 „

Ungültig ^ 91 „

3,948 Si

Nach Einsicht der v erliegenden W'aiiiakten und eines Ao-

Irages der Direktion des inuern

beschließt der Regi i'rungsrat

:

I. Von den getroffenen Wahlen wird Vornierk genommen
nnd es ist den Gew&hiten nach Ablauf der gesetahchen JBän*
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Sprachefrist durch ZiiBieUimg Ton Urininden, sowie den be-

treffenden Behörden (§ 18 des Wahlgesetzes von 1869) Kenntnis

zu geben.

n. Publikation dieses Ueschlusses ini kantonalen Anits-

blatte und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und

des iDoera.

ZOricb, den 21. Mai 1908.

Im Kamen des Regieningsrates,

Der VfeeprÄsident:

H. Krnst.

Der 8t4uitsschreiber:

Dr. A. U u b e r.

Beschluß des Regierungsrates

betreffend

die Brg^ebnisse von Bezirkswahlen.
(Vom 21. Mai im)

Die Direktion des Innern übermittelt dem Regierungsrate

di»- Zusammens teil uni,' der Ergebnisse der am 17. Mai 1908

in den politischen Genieinden der Bezirke Holsen und Pfäffi-

kon vorgenommenen ersten Wahlgänge iilv die Ersatzwahlen

eines Mitgliedes des Bezirksgerichtes Horgen und des Statt-

halters des Bezirkes Piäffikon, samt den von den Wahlbureaux

di^esandien Wahlprotokollen.

Die letastem eneigen folgende

Wahlergebnisse

:

L Baiirk Horgen.

(SümmbeiechUgte 9,426.)

Ein Mitglied des Bezirksgerichtes.
AltL^ejLi:el leiie Sliiiimen 4,990

Davon ab leere Stimmen 1,655

Maßgebende Stimmengahl S^Sdö

Absohites Mehr 1,668
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Gew&hlt ist:

Herr Gottlieb Streu Ii, Kantonsrat, In Scbö-

nenberg mit 2,271 Si.

Ferner erhielt:

Herr Uoitiiuiti Kh^in<jr, a. GemeindeainiiKinn,

in Richterswil 1,02U „

V('i«'inz»*lt waren 16 »

Ungültig „

3,335 St.

II. Bezirk Pfäfiikoii.

(Stimmberechtigte 4,505.)

Bezirks Statthalter.
Abgegebene Stimmen 3,400

Davon ab loerc Stiininen 674

Maßgebende >Stinimenzahl 2,726

Absolutes Mehr 1,3G4

Gewählt ist:

Herr Fritz Ottiker, Nationalrat, in Bauma mit 2.059 St.

Vereinzelt waren 59 „

Ungültig „ 8 ^

2,726 St.

Nach Einsicht der vorliegenden Wahlakten und eines

Antrages der Direktion des Innern

beschließt der Regiernni^srat:
1. Von den getroffenen Wahlen wird Vonnerk genoTnnien

und es ist den C^w&hlten nach Ablauf der gesetzlichen Ein-

sprachefrist durch Zustellung von Urkunden, sowie den be-

treffenden Behörden {% 18 des Wahlgesetzes von 1869} Eennt^

nis zu geben.

n. PubUkation dieses Beschlusses im kantonalen Amis-

blatt und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und des

Iimem.

Zürich, den 21. Mai 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Vizepräsident:

H. Ernst.
Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hnber.

Digitized by Google



409

Beschluß des Regierungsrates

betreffend

seine Konstltuleruiig^.

(Vom 85. Hai im)

Der Hegicrungsrat
hat

m seiner konstitmerenden Siizaiig Tom 25, Mai 1908

für das Amtsjahr 1908/1909
zu semem Prftsid^ten

den Herrn Regieitmgsrat Heinrich Emst,
zum Vizepräsidenten

tlen Herrn Regiei un<^srat C. Bleuler-liiini

gewählt

und die Direktionen besetzt wie folg:t:

I. Direktion des Innern und des Gefäogniswesens:

Vorstand: Herr Regierungsrat Heinrich Nftgeli.

Stellvertreter: „ ^ Dr. A. Locher.

TT. Direktion der Jnstiz und Polizei unil des Militärs:

Vorstand: Herr Regierungsrat Dr. Robert Haab.

Stellvertreter: „ „ Dr. J. Stößel.

ni. Direktion der Finanzen:

Vorstand: Herr Regierungsrat Dr. J. Stößel.

Stellvertreter und 1. Beisitzer:

Hon' Rpgieruntrsrat lleinnch Ernst.

2. Beisitzer: Herr Regierungsrat Heinrich Mägeii.

IV. IHrektion der Volkswirtschaft:

Vorstand : Herr Regierungsrat Dr. A. Locher.

Stellvertreter: „ „ Heinrich Nägel!.

V. Direktion des Gesundheits- und Aruieawesens:

Vorstand: Herr Regierungsrat J. Lutz.

Stellvertreter: „ ^ C. Bleuler^Hani.

VI. Direktion des Erzlehui^wesens

:

Vorstand: Hen* Regierungsrat Heinrich Ernst.

Stellvertreter: „ ^ J. Lutz.

Zttreli. Amtablali im. 29. Mai. 22
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Vn, Direktion der öffeDtUchen Baaten:

Vorstand: Herr Regierungsrat C. Bleuler-HOni.

Stellvertreter : ^ „ Dr. Robert Haab.

Von diesen Wahlen wird dem h. Bundesrate unil den Re-

gieriino^en der h. eidgenössischen Stände, dem h. K.LiitoDSrate,

den Direktionen des RegierungsrateB und den btatthalter-

Ämtern Kenntnis gegeben.

Zürich, den 25. Mw 1908.

Vor dem Regierungsrate,

Der Staatfischreiber

:

Dr. A. Hnber.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 23. Aprii lUOö.

Es werden gewählt:

Als S t a a t s k n s s i e r f{\r den auf 30. April 1908 zurück-

tretenden J. Schr&mli Albert Schneider von Wetzikon, in

Zürich V;
zum Gehülfen besiehungsweise Stellvertreter

des Staatskassiers Alfred Vetterli von Andelfingen» in

Zürich V;
als Professoren an der Hochschule Zürich auf

eine weitere Amtsdauer von sechs Jahren: Dr. J. J. Zürcher
von Grub (Aj)|H»nzell). Dr. (x. von SchultheE-Rechberg von

Zürich, Dr. Karl Hrun von Genf (a,-o.), Dr. Job. lleuscher
von Schwellbrunn fa.-o.);

als Lehrei- an der I n d u s t r i e s c h u 1 e in Zürich auf eine

neue Amtsdaner von sechs .Jahren: Prof. Robert Nußbaum
von Schioßwil (Bern), Prof. Dr. Ulrich Ernst von ^eftenbach

und Winterthur.

Es werden Ruhegehalte bewilligt an: Walter Zup-
pln^er, Lehrer am Seminar Küs nacht; Frau Barbara

Meieri Arbeitslebrerin in Pfungen; Frau Anna Mahler-
Wegmann, Arbdtslehrerin m Zürich IV.

Dem Artillerieverein Zürich wird an die Kosten

der Durchführung des Artillerie-Vorkurses ein Beitrag von

Fr, 100 verabreicht.
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Viehschauen 1907.

Die Volkswirtflchaftsdirektion
hat

gemäß § 22 der VoUziehungsverordnun^ vom 27. August

1881 zum Gesotze vom 12. Juni 1881 betreffend die Erteilun*]:

von Prämien zur Förderung der Landwirtschaft und das Halten

von Zuchtstieren,

sowie in Hinsicht auf das Bundesgesetz vom 22. Dezember

189S betreffend die Förderung der Landwirtschaft und die

hierzu erlassene eidgenössische VoUfflehungsrerordnung vom
10. JuU 1894,

verfttgt:

1. Der Bericht des Preisgerichtes über die Viehschauen

des Jahres 1907 ist im Amtsblatt zu veröffentlichen.

2. Die für prämierte Znchtstiere zucrkiinntt^n eidge-

nössischen Beiprämien werden zur Einlösung gelangen, sofern

der amtliche Nachweis geleistet wird, daß die prämierten Tiere

während mindestens neun Monaten, rom Tage der Prämierung

an gerechnet) zur inländischen Zucht verwendet worden smd
und soiem die Besitzer derselben den ihnen auferlegten Pflichten

nicht zuwideigehandelt haben.

3. IMe Auszahlung der fOr prftmierte Kühe und Rinder
zugesicherten eidgenössischen Beipräuüen erfolji^t erst, wenn
durch den Beleg- und Gel)iirtsschein der Nachweis ^elt istet

worden ist, daß die prämierten Tiere ein von einem prämierten

Zuchtstier gleicher Rasse abstauunendes lebendes Kalb ge-

worfen haben.

4. Die den Zuchtbeständen der Viehzuchtgenossen-
schaften zuerkannten Prftnüen werden nach Jahresfrist aus*

bezahlt, sofern bei der Schau im Jahre 1908 den betreffenden

Genossenschaften wiederum ein Bestand prfinüert wird und

die zuchtlähigen weiblichen Tiere durch prämierte Zuchtstiere

der nftmlichen Rasse belegt worden dnd.

5. Die Ausbezahlung der eidgenössischen Beiprämien für

Zuchteber und Ziegenböcke kann erfolgen, wenn die
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prämierten Tiere während eines Jahres von der PräuueroDg

an zur Zucht verwendet worden sind und an der 8chatt des

Jahrea 190S zur Kontrolle wieder vorgefuhri werden,

6. Ben Bezirkstierärzten und Gemeinderftten ist das Ver-

z^chnis der prämierten Zuchtstiere, der zum Zttchten tauglich

erklärten oder von der Verwendung zur Zucht ausgeschlossenen

Stiere behufs Bereinigung der bezirks- resp. gemeindeweise zti

führenden Kontrollen (siehe Textteil des Amtsblattes 1881,

Seite 745) zu übermitteln.

Zürich, den 31. März 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Dr. Locher.

Der Sekretftr:

J. G. Eschmann.

Berieht des Prelsgeriditeg»*)

Die kantonale Viehausstellung in Bülach.

Unsere kantonalen landwirtschaftlichen Ausstellungen Ilaben-

nach jeder Richtung liin einen derartigen Umfang angenommen,

daß es selbst für größere Ortsdiaften schwierig wird, eine

solche zu übemelunen. Im Jahre 1900 war es in Wald das

dnträchtige und tatkräftige Zusammenwirken des gesamten

Gemeindewesens, in BOlach 1907, wo gleichzeitig (üe Bezirks*

gewerbeausstelluiig stattfand, die Verbindung von Gewerbe *

und Landwirtschaft, die es ermöglichte, die schwierige und

große Aufgabe in vorzüglicher Weise vorzubereiten und durch-

zuführen.

Wir bei frühern Ausstellungen, bildete auch in Bulach

die Viehausstellung, welche vom 4. bis und mit 7. Oktober

dauerte, den Glanzpunkt der ganzen Veranstaltung.

Das Yon der k.'intonalen Kommission für die Landwirt-

schaft am 6. April 1907 genehmigte Programm lautete

:

*) Das Namensverzciclniis der Mit^liuder und Ersatzmänuer des Preis-

gerichtes siehe Tcxttoil dr> AMii^blattcs 1907, Seit<^ 058 Uüd ü59.

An Stelle des vom schweiztn sehen Landwirtschaftsdepartement ab-

geordneten Preisrichters für Braun vieh, des seither verstorbenen Herrn

J. Ineichen im Sentenhof-Mnri, amtete Herr Kantonsrat Andreas Zeller

in Qnarten (St. (iallen).
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„Die Viehansstellung umfaßt: A. Rindvieh, R. Schweine,

C. Ziegen, D. Geflügel (^ändische Frühbrut) und Kaninchen.

^Vor der kantonalen Viehausstellung finden bezirksweise

Schanen statt, an welehen die Torzflglichsten der aufgeführten

mftnnlicfaen und weiblichen Znchtüere des Rindyiehes and des

Kleinviehes, aasgenommen die Ziegenkollektionen von Genossen-

ßchaften, zur kantonalen Ausstellung ausgewählt werden. Die

Eigentümer der nach liulach bestimmten Tiere erhalten recht-

zeitig Zulassungskartell für die Ausstellung.

Y,An derselben werden zirka 100 Zuchtstiere, zirka 70 Kidie,

zirka 70 Rinder, zirka 5 Zuchteber, zirka 10 Mutterschweine,

zirka 8 Ziegenböcke und zirka 10 Kollektionen Muttendegen

zo je mindestens 3 Stück aasgestellt.

,,Die kantonalen Prftmien betragen:

FOr Znchtstiere in Klasse I a Fr. 160, Klasse I b Fr. 125

and Klasse II Fr. 100;

für Kühe und Rinder in I. Klasse Fr. 50, in II. Klasse Fr. 40:

tur Zuchteber in l. Klasse Fr. 100, in II. Klasse Fr. 50;

für Müttersehwf iiir in 1. Klasse Fr. 50, in 11. Kla>st' Fr. 40;

für an den Fr üiij uhrsschauen 1907 in I. Klasse mit Fr. 16

prämierte Ziegenbdcke weitere Fr. 15 als Nachpr&mie;

für Ziegenkollektionen Fr. 30—60.

^Die Abstammung der zur Ausstellung gelangenden Zucht-

stiere ist durch Ohrmarken und eidgenössische ßelegscheine

in Verbinduntr mit richtigen Zuchtbnchauszü^en nachzuweisen.

Die Zuschl.iL^Sfjräinien fiir Abstiiiiinmng beziffern sich im

MiiMiiuiiii bis ;iut 24 '';o der erteilten Prämie für individuelle

Qualität der Tiere.

.^Die untere Altersgrenze fiir Rinder soll zirka zwei, die

obere ftlr Kuhc nicht mehr als sechs Jahre betragen. Einem
Viehaussteller dUrfen nicht mehr als zvei KUhe und swei

Binder prämiert werden.

„Die kantonale Prämie und die eidgenössische Bdprämie
sind für jedes eanxela prämierte männliche Zuchttier, sowie

für KOhe und Rinder gleich hoch; für weibliche Here des

Kleinviehes werden keine eidgenössischen Beii»rämien zuer-

kannt.

„Die Austeiluug der kantonalen Prämien findet an der

V iehaussteliuug selbst statt, dagegen weixleu die zugesicherten
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eulgemissischen Rei[»räinien erst nach Erfüllung der hierfür

maßgebenden hundesg<'s<'i/lichcn Hedingungen ausbezahlt.

^Die iDStallation dt r GetlUgeU und Kantnchen-AussteUoDg

ist Sache des OrganisaUonskoinitees.

„FQr die Viehausstellung dienen gedeckte Lokaiitäten. IMe

Futterung und Pflege der ausgestellten Tiere wird dtirefa ägene
Wärter in Regie besorgt. Die Futtermittel werden von der

Ausstellung zum Selbstkostenpreis verabfolgt.

„Die knntonale Viehausstellung mit Klasseneinteilung und

Präiiiicrung für Rindvieh und Kleinvieh findet statt von Frei-

tM<( (Im 4. Oktober, vormittags, bis und mit Montag den 7. Ok-

tober, abentls.

,J)ms Geflügel und die Kaninchen werden von Donnerstag

den 10. Oktober bis und mit Soniktag den 13. Oktober aus-

gestellt.

„Die Einlieferung des auszustellenden Rindviehs und Klein*

Viehs hat Donnerstag den 3. Oktober, nachmittags, zu erfolgen;

die Abfuhr desselben findet Dienstag den 8. Oktober, yormit-

tags, statt.

„Die Proisvertvilung für djis Rindvieh und Kleinvieh findet

Mont^ den 7. Oktober, nackniittags i Uhr, statt."

Gemäß dem Prop:r.nmm bezogen schon von vonnittags

den 3. Oktober an 100 Zuchtstiere und 155 Ktthe nnd Rin-

der die festlich geschmückten MUitärpferdestallnogen. Dieses

Gebäude von 62 m Länge mit zwei Doppelstallungen und

sechs Zugängen eignete sich im allgemeinen vorzüglich für die

Ausstellung. Die Viehstände waren mit dicken Brettern be-

legt und neue Krippen erstellt worden. Nur die zwischen den

Viehstiinden durchführenden Gänge mit 2,5 ni I^reite erwiesen

sich als '/M sclmial. Da in den vuiiiaialenen iiäumlichkeiien

nicht alle Tiere hätten untergebracht werden können, so wurde

eine Anbaute von 23 m Länge erstellt; aber auch in dir-rr

war der Gang, obschon mit Rinnen 2,8 ni breit, ebenfalls un-

genügend. Speziell an den Nachmittagen drängten sich die

Ausstellungsbesucher in solchen Massen durch die StallungeUt

daß es wohl wenigen möglich gewesen sein wird, die Tiere

einigermaßen richtig besichtigen zu können. Um den starken

Besuch in etwas andere Bahnen zu lenken und mehr zu rer-

teilen, wurden al>wech8iungBweise Abteilungen der Tiere ba
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der Ausstellungshalle im Freien plaziert, andere auf dem 75 m
langen untl 34 m breiten Vorführplatz zur Besichtigung auß-

gestelU. Bei dem unerwartet großen Andrang des Publikums

erwiesen sich indessen auch diese Anordnungen als ungenü-

gend; die Anbindstangen mit je 5 m Bistanz befanden sieh

zu nahe beieinander und der Vorführplatz war zu klein. In

Zukunft sollten nur einreihige Ställe mit breiten Gängen oder

BAumen hinter dem Vieh erstellt werden, wie an den Landes-

ausstellungen In Deutschland, oder am interkantonalen Zucht-

stiermarkt in Zug etc. Sodann bedarf es zum Anbinden der

Tiere im Freien und zum Vurfiihren derselben eines recht

großen Platzes. Zu liäuOg»'S VorliUiren ist dem Ausstelluni^s-

vieh nicht zutrilglicli und nimmt auch die ohnehin stark be-

schäftigten Wärter zu sehr in Anspruch.

Das Wärterpersonai : 1 Ohef, 2 Oberwftrter und 30 Wär-
ter, war aus allen Kantonsteilen herbeigezogen worden and
bestand aus tüchtigen Landwirten, die mit Geschick und Fleiß

ihrer strengen Arbeit von morgens 5 Uhr bis abends 8 Uhr
oblagen. Inskünftig sollte darauf Bedacht genommen werden,

nur solche Wärter in Dienst zu nehmen, die es verstehen,

mit Zuchtstieren umzugelien, weil z. B. beim Vorführen der-

selben alle \\ urter erforderlich sind.

Zur Fütterung der 255 Tiere des Rindviehes, welche in

Regie betrieben wurde, bedurfte es von Donnerstag mittags

bis Montag abends, d. h. für neun Fütterungen, folgenden

Futterquantums

:

Durchschnittlicli pro
Stfick n. Tair

19,050 kg Heu ä 10,8 Rp. Fr. 2057 . . zirka 15 kg

2,540 „ Hafer a 21 „ „ 585 . • „ 2 „

1,905 ^ Krüsch ä 15 „ „ 286 . . „ 1,5 ^,

23,495 kg Fr. 2870 zirka 18,5 kg

Die Selbstkosten der Fütterung betrugen für die Aus-

stelluni;^ Fr. 11. 30 pro Tier, während von den Aussteilem

nur Fr. 10 vergütet werden mußten, so daß für die Ausstel-

lung ein Fehlbetrog von Fr. 326 sich ergab.

Für acht jiinij;orf' Ziirhtstiere wurden 325 Liter Milch a

10 Rp. angekauft und hierfür Fr. 52 verausgabt.
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Während an der Ausstellung- in Wald den Eigentümern

der Tiere der Zutritt in die Stallungen außer der für das

Publikum festgesetzten Besuchszeit untersagt war, war er in

Billach auch während des Füttems und Melkens gestattet. Es
hatte dieses den Ausstellern zuteil gewordene Entg^enkom-
men durchaus kerne Nachteile, wohl aber unterblieben Rekla-

mationen wegen umichtigem Ifelken der Kühe.

Statt an besondern Vorschauen wurden die Ausstellungs-

tiere bei Anlaf.^ der vorhergegangenen Bezirksschauen ausge-

wählt. Die Kxjit rten l>einuhten sich, einen Viehbestand zu-

sanunenzubringen, der ein einheitliches, gleichmäßij^es Bild

bieten konnte und keine Tiere mit auffallenden Körperfehlern

zeigte. Man nahm das Schöne, wo es sich präsentierte, ohne

Rücksicht auf die Bezirksgrenzen.

Schon am Einlieferungstag des Viehes, Donnerstag nach-

mitt^igs 1 Uhr, begann das Messen sftmtiicher Zuchtstiere,

Kühe und Rinder durch zwei Experten mit je zwei Gehülfen,

und wurde beendigt Freitag vormittags 10 Uhr, so daü nun

die Preisrichter ihre Arbeit beginnen konnten. Je zn\ ei der-

selben übernahmen eine Abteilung gemalt folgender Anordnung:

T. Abteilung Fleckstiere ältere 24 Stück

II n T)
Jüngere 28

Iii. „ Fieckkühe 25

IV. „ Fleckrinder ?^ \ U" Jüngere 19 /

71

V. „ Braune Stiere ältere 24
VI. „ „ „ jüngere 24

VII. „ „ Kühe 37

VUI. , „ Rinder ^f^^ 49
" " Jüngere 18 }

255 Stück

Nach erfolgter Einstellung der Tiere auf Grund des aU-

gemeinen Eindruckes wurden dieselben punktiert und ent-

sprechend der Punktzahl in zwei Klassen eingeteilt, mit Ab-

stutunf^eii von 75 bis 78 Punkten in II. Klasse, sowie 78 und

mehr Punkten in I. Klasse, Die Arbeit des Preisgerichtes

wurde gleichen 'Patres aliends 4 Uhr 7ai Ende geführt und

alsdann die Ti<>re in den Ausstellungshallen genau dem Range

nach aufgestellt.
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Im Gegensate zu andern Kantonen, wo die Prämienbetrftge

nach der Punktzahl berechnet werden, ist im Eanton Zürich

die Klasseneintmlnng^ beibehalten worden.

Nicht der formen- und farbenschönste Stier verdient den
I. Rang, sondern neben der Rassen reinheit sollte auch in Be-

tracht kommen die Herkunft aus einer leistungsfähigen und

gesunden Familie, die normale Aufzucht, sowie v'mp untadel-

hafte Zucht- und Vererbungsfähigkeit. Wenn der Preisrichter

diese Faktoren aber nicht kennt, so ist eine richtige Abstufung

von einem Individuum zum andern dne Unmöglichkeit, und
werden daher in dieser Beziehung weniger Felüer vorkommen, •

wenn die Tiere nur in Klassen eingeteilt werden.

Die A!>9tammung wurde 1900 in Wald noch nicht in Geld

gewertet. In Bulach dagegen sind in AVistamuiunj^sprämien

für 11 Fleckstiere Fr. 177 und für 40 biiume Stiere Fr. 603,

zusammen Fr. 780 ausbezahlt worden. Es sollten eigentlich

ülierhaupt keine Stiere prämiert werden, für dir nicht n/trh-

gewiesene Abstammung vorliegt. Die Ohrmarke bezeugt zwar
die gute Herkunft eines Tieres, allein sie erhält erst richtigen

Wert und verdient volles Zutrauen, wenn mit der Belegschein-

erteilung sparsamer und sorgfältiger verfahren und dabei auch

die Leistungsfähigkeit, speziell aber die Gesundheit der be-

treffenden Zuehtfamilie in Berücksichtigung gezogen wird.

Die kantonale Viehausstellung in BtUach wurde nach all-

gemeinem Urteil als schön und wohlgelungen bezeichnet. Der
Kanton Zürich hat in der Rassenzuciit grüße Fortschritte ge-

macht. Hei beiden Rassen iflt das Hilti ausgeglichener und
einheitlicliti geworden; es scheint, als wären alle Tiere Glieder

nur zweier großer Familien.

Der zur Beurteilung des Fleckviehes vom schweizerischen

Landwirtschaftsdepartement abgeordnete Preisrichter, Herr Na-

tionalrat M. Hofer in Alchenfltth (Bern), hat in seinem an das

genannte Departement erstatteten Berieht über die Ausstellung

sich folgendermaßen geäußert:

Die Fleckvieh ausstellung bot ein fai lxiusi liunes Bild ; di(!

extremen Farhnüanc^n traten zunick : immerhin war die iielle

Farbe noch hv\ einer Anzahl von Tieren vertreten. Im Kor-

perbau, in F ornien, Wüchsigkeit und Gewicht war die Durch-

schnittsqualität eine gute, ebenso sind Milchzeichen, Haut und
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die Ffinlnit litT Haare als gut zu taxieren: mohrfach kam
es vor, daß für die Haut wegen zu großer Feinlieit die maxi-

male Punktzahl nicht notiert werden konnte.

„Die M Istfähigkeit gelangte bei ältem Zuchtsüeren und

bei den Rindern zu plastischer Darstelhing. Es mag aber

die Bemerkung hier Platz finden, daß bei den letztem der

Feitansatz Fehler in der Schwanzwnrzel in vielen Fällen nicht

za decken vermochte.

„Hinsichtlich der guten Qualität der Genossenflchaftsstiere

kann gesagt werden, daß die zürcherischen Fleckviehzuchtge-

nossenschaften zielbewußt arbeiten. Von 52 prämierten Zucht-

stieren waren 38 un liesiiz von Viehznchtgenossenscha tun."'

Über die Braunviehabteilung lieL> sich der außei kantonale

FApeHe, Herr Kantonsrat Andi'eas Zeüer in Quarten (öt.(ji allen),

wie folgt vernehmen:

„Die Züchter und Viehbesitzer des Kantons Zürich ar-

beiteten zielbewußt, was durch das Vorhandensein der vielen

Tiere mit guter Abstammung bewiesen ist. Bei den Zucht-

stieren sind 38 Stück mit Ohrmarken versehen, bei den Kühen
11 Stock und bei den Rindern 20 Stück. Von den 48 Znchtr

stieren gehören 43 Stück den Zuchtgenossenschaften an, die

teils im Kanton und teils außer dem Kanton erworben wurden.

„Die Ausstellung Braunvieh zeigte ein gutes Rassenbild;

verschwindend klein waren die Abweichungen in Farbe, Glied-

maßen und Rückenjfartien. Die weißen Flecken nnten am
Bauche gelniren nicht zur ganz reinen Rraunviehrusse und

sollten durch das Züchten S|>e-/i»'ll der Zuchtii^enossenschafteii

gänzlich verschwinden. Erforderlich sind zur tiesunderhaltung

und Widerstandsfähiifkeit der Tiere starke, kräftige Glied-

maßen. Bei den Zuchtstieren können die Gliedmaßen als gut

taxiert werden, ebenso bei den ersten weiblichen Tieren in der

L Klasse, wogop^en am Ende dieser Klasse und in der II. Klasse

der weiblichen Tiere zu viel Feinheit in dea Gliedmaßen vor-

herrschendwar. DieRückenpartien (Inenden) einigerRinderwftren

in ebener, stärkerer Lage augenfftlliger gewesen ; die Fettigkeil

der Tiere vermochte diesen Fehler nicht zu decken. Der Kdr-

perbau, die Formen, Wüchsigkelt und Gewicht und Nfthrzustand

waren durchschnittlich gut. Die Zeichen für Milchleistung, Haut,

Feinheit der liaaie, Milchspiegel ek. bieten die gewünschte

Milchergiebigkeitsgarantie.
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^Mit frühem Ausstellungen kann ich keinen Vergleich

ziehen, (loch ist anzunehmen, daß durch die regsame, aus-

dauernde Arbeit (Irr vielen Zurhtgenosscnschaften und Züchter

des Kantons Zürich ein großer Fortschritt erreicht worden ist,

und daß mit gleichem Eifer und Geschick das Mangelnde zum
Versehwinden, sowie die Viehzucht auf die höchste Spitze der

Rassenreinheit gebracht werden kann.*^

Dem Wunsche einiger Züchter mit grö£ern Viehbeständen,

es möchte in Abwdchung vom Ausstellongsprogramm ge-

stattet werden, mehr als zwei Kühe und zwei Rinder des

gleichen Eigentümers auszustellen, wenn auf die Erteilung von

Geldprämien füi* die mehr aufgeführten Tiere verzichtet werde,

wurde entsprochen.

Infolge dieses Entgegenkommens sind ausgestellt worden

:

Von der Gatswirtschaft Mi^gi in Kempttal 4 Kühe und

7 Binder, von Karl Kracht, Gutsverwaltung Müdikon-Stallikon

3 Kühe, von der Korrektionsanstalt Ringwil 3 Kühe und von

Theodor Gubelmann in VVetdkon 3 Rinder.

Von diesen 10 Kühen und 10 Rindern \\ urden mit Geld-

präuüen bedacht 6 Kühe und 4 Rinder; die ühri^j;en 10 Tiere

blieben ohne Priimion, wurden dninfgen. ^estütkit auf die luaü-

^ebenden Punktzahlen, innerhalb der betrefEenden Klasse dem
Range nach eingestellt.

Das Kleinvieh, nämlich 7 Zuchteber und 18 Mutterscliw eine,

sowie 8 Ziegenböcke und 9 ZiegenkollekUonen von Zuchtge-

nossenschaften mit je 3 Stück, war in einer hierfür neu er>

stellten Halle untergebracht, die Ausstellung gut arrangiert,

die Lokalität hell und geräumig, die Boxen für die Schweine

waren groß genug, Futter und Stroh gut und genügend. Die

Kleinviehbeurteilunii tand durch Fachmänner statt.

Über die Schweineausstellung, hinsiehtheh welcher auch

unter dem Titel ,.Kleinviehzn('ht'\ litt, a, ergänzende Mittei-

lungen enthalten sind, spricht der Experte Herr Kantonsrat

H. Toggenburger in Dinhard, dem Herr Oskar Schönenberger

zur Untermühle in Flaach als zweiter Experte beigegeben war,

im wesentlichen sich wie folgt aus:

„Es waren die drei Hauptrassen YorksMre, yeredelte Land-

rasse und Marchrasse vertreten. Bei der Benrt^ung wurde
zwischen den einzelnen Rassen ein Unterschied nicht gemacht,
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Bondem nur die individuellen Verschiedenheiten in Berück-

sichtigung gezogen. Sowohl in bezog auf das Gewichi als

auch die Formen waren hervorragende Exemplare vorhanden.

Neben den Ebern traten die Mutterschwdne als völlig eben-

bürtig hervor, and kann ein wirklicher Fortschritt in der

Schweinezucht festgestellt werden, welcher durch eine Anzahl

neu eingeführter Eber aus Zuchten anerkannt voi-züglicher

Genussensohnften konstant werden dürfte."

l)pi!i I)Prichte des Kxpertcn Herrn Heinrich Rm auf

F^auegg- SLernenherg tlber die Zie^jenaiisstellung, boi weicher

Herr Anstaltsverwalter U. Etzensperger in Uster als zwdter

Experte mitwirkte, ist folgendes zu entnehmen:

Die Zahl der ausstdlenden Genossenschaften hat sich

gegenüber der kantonalen Ausstellung in Wald um 7 vermehrt

Es betdligten sich 9 Genossenschaften mit 8 Böcken, wovon
4 der Toggenburger-, 3 der Saasen- und 1 der Appenzeltei^

rasse angehörten, sowie mit 9 Kollektionen Hutterziegen, 4 zur

Toggenburger- und 5 zur Saanenrasse zählend.

Für jeden Hock I, Klasse war die Nach[)ränüc prograunn-

^einäß einheitlich aut Fr. 15 festgesetzt, und war einzig noch

die Rangordnung der Tiere zu bestimmen.

Die Beurteilung der Ziegenkollektionen erfolgte auf Grund
nachstehender Punktiertabelle:

Punkte
Maximam

Rassenreinheit . 10

Gleichartigkeit in Farbe und Behaarung .... 10

Gleichartiekeit in den Kürperformen 10

Milchergiebiukt it, Adel und Feinheit der Tiere . . 20
(Tliedmaßen und Gang 10

Wüchsigkeit und Schwere 20

Vorhandensein eines entsprechenden Bockes . . . 20

Total 100

Von den ü KuUekiionen wurden 7, die 70 bis 02 Punkte

erhielten, mit je 50 Fr., 2 mangels eines passenden Bockes

bei 67 und 69 Punkten mit je 40 Fr. prämiert.

Hinsichtlich der Prämierungsergebnisse und der zuerkann-

ten Prämien wird auf die Pr&mierungslistc <ler kantonalen Vieh-

.

ansstellung in Bülach, sowie auf Tabelle III verwiesen.
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Die bezirksweisQii Vtehsohauen

für Aiirrkcnmii^LT von Zuchtstieren und Prämierung der nicht

zur kantoDalen Vichaiisstellung in Biilacli ausgewählten Zucht-

stiere, Kühe, Rinder und Zuchteber fanden vom U. bis 20. Sep-

tember statt, und zwar im Bezirke:

Andelflpgen, Montag den 9. September in Aadelfingen;

DielsdoTfy Dienstag 71 10. » Dielsdorf;

BtÜach, AGttwoch n 11. n Bulach;

Wlnterthm*, Donnerstag n 12.
1)

Winterthur;

Affoltem, Freitag n 13. n Alfoltem;

Horgen, Samstag V 14.
?? •n

Morgen

;

Pfäffikon, iMontag n 16. n Pfäffikon;

Hinwil, Dienstag n 17.
ff n Hinwil

;

Zürich, MittAvnch » 18.
ft n Zürich IV, U.;

Uster, Donnerstag n 19. n n Ilster;

Meilen, * Freitag n 20. n 1»
Meilen.

a) Anerkennung von Zuchtstieren.

Dieselbe wurde in bisheriger Weise an den Be^rksschauen,

an den Zuchtstiemachschauen im Februar und an den ört-

lichen Beständeschauen der Viehzuchtgenossenschaften roige-

nommen. Die Auffuhr 70n Stieren zur Untersuchung an den

bearkswdflen Schatten nimmt von Jahr zu Jahr ab, während
die Gelegenhdt, die Stiere an den Bestftndeschauen der Ge-

nossenschaften untersuchen zu lassen, immer mehr benutzt

wird. Im Jahre 1905 wurden an diese Schauen 101, 1906
150 und 1907 170 Stück zur Anerkennung gebracht. Hieraus

darf der Schlul.) gezogen werden, daß bei den Eigentümern

von Stieren das Vorführen dersell)en an die Bezirksschauen,

trotz staatlicher Entschädigung, nicht b(»sonders beliel)! ist und

daß näher liegende resp. vei'iuelu'te Gelegenheit zur Kennzeich-

nung bevorzugt wird.

Die Zahl der als zuchttauglich anerkannten Stiere beträgt

bei den Bezhrksschauen lOöO, bei den Beständeschauen 152

Stttck; ausgeschlossen wurden 79 beziehungsweise 18 StQck.

b) Prämierung von Zuchtstieren.

Die Prämierung wickelte sich in bisher üblicher Weise
mit dem Unterschied ab, daß fttr die nach Bulach ausge*

wühlten Tiere keine Sinreihung und keine Klassifikation vor-
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genommen worden. Die übrigen Stiere gelangten in Klasse Hb
und in Klasse III zur Priiniierung.

Im Berichtsjahre sind an der kantonalen Viehausstrlliini^

und den Bezirkssclimion zusaininen 230 Zuchtstiere mit einer

PräTniensuTiime von Fr. 21.48'? Iiedacht worden, ije^enüber

229 Stieren mit einem Främienbetrag von Fr. 20^044 im

Jahre 1906.

c) Prämierung der Kühe und Rinder.
Trotz verschiedener Anordnongen, die eme rermmderte

Auffuhr der weiblichen Tiere zum Zwecke hatten, nimmt
diese von Jahr zu Jahr dnen grd£ern Umfang an, wie lol*

gcnde Angaben zeigen:

Aufgeführt wurden Prämiert wurden
Kühe Rinder Total Kühe Rinder Total

1905 388 640 1028 202 277 479

1906 402 741 114:^ 199 311 610

1907 503 771 1274 227 295 522

Während im Jahre 1900 hei ein<T PrMTniensiimme von

Fr. 5355 44,6 % der aufgeführten Tiere prämiert werden

konnten, betrug dieses Verhältnis im Berichtsjahre bei einem

an der kantonalen Ausstellung und den Re/irksschauen ver-

ausgabten Prämienbetrag von zusammen Fr. 9990 41 %. Hierzu

ist indessen zu bemerken, daß die Prämien für die an der

kantonalen Ausstellung prämierten Tiere gegenüber den Be-

zirksansstellungen ganz wesentlicli erhöht wurden , nämlich

von Fr. 20 auf Fr. 50 für die I. Klasse und von Fr. 15 auf

Fr. 40 füi* die II. Klasse, sodaß das sich ergebende Prozent-

verhältnis nicht imhedin^t einen Maßstab zur Vergleichung bildet.

Die Erhöhung dei* I'rämien für die kantonale Viehaus-

stelhing war durchaus notwendig, indem den Ei<^entümem der

ausgestellten wertvollen Tici'e nirht wohl zugenmtet werden

durfte, letztere während fünf Tagen fremder Waitung und

Pdege anzuvertrauen und das hieraus resultierende, sowie mit

dem Transport der Tiere verbundene, nicht unbedeutende

Risiko zu übernehmen, ohne daß hierfür den Aussteilem eine

annehmbare Oegenleistung in Form einer entsprechend höhem
Prämie geboten worden wäre.

d) Viehzuchtgenossen Schäften.
Im Herichtsjahrr hat sicli die Zaiil der Zuchtgenossen-

Schäften um vier vermehrt. Neu gegründet wurden im Braun*

. k) i^cd by Google
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viehgebiete die Genossensehaften Maschwanden mit 75, Erlen-

bach tnit ü5, im Fleckvieligebiete die Genossenschaften Ober-

glatt-Nicderhasli mit 83, sov^ie Stadel and Umgebung mit 55
im Zuchtbuch eii^etragenen Heren. Gegenw&rtig zfthlt der

Kanton 71 Zuchtgenossenschaften, wovon 37 mit 3793 Zneht-

buchtieren der Braonvieh- und 34 mit 2457 Tieren der Fleck-

rielirasse angehören. In die Zuchtbücher smd zurxeit 6260
Tiere beider Rassen eingetragen.

Hier ist neuerdings zu betonen, daß es im Interesse der

Crenossenßchaften liegt, bei der Aulrudime von Tic^ron in das

Zuchtbuch strenger alt? l)isher zu verfahren. Die Eintragung

von Tieren mit weniger als 75 Punkten ms Zuchtbuch hat

nur geringen Wert, weil solche Tien^ nicht belegsclirinlji'n ch-

tigt sind und infolgedessen auch für ihre Nachkömmlinge die

Abstamtnung nicht durch eidgenössischen Belegschein und die

Obnnarke, sondern lediglich durch einen Zuchtbuchauszug

nachgewiesen werden Icann, dem bei den heutigen Fortschritten

und dem besseren Stande unserer Viehzucht im allgemeinen

keine besondere Bedeutung mehr beigemessen werden darf«

e) Unterstützung örtlicher Viehprämierungen.
Wie Yorauszusehen war, hat diese Institution zur Förde-

rung der Viehzucht gute Aufnahme gefunden, und erfreut sich

wachsender Beliebtheit, was namentlich darin Ausdruck findet,

daß die lokalen, gemeinde- oder kreisweise durchgefQlirten,

mit Prlimierung verbundenen Juogviehschauen sich fortwäh-

rend mehren. Bei den überall hervortretenden Bestrebungen

zur Hebung unserer N'iehbeständo und d<'m o:roi'ien allgemeinen

Interesse für die Viehzucht werden solclu' N «ranstaltungen

nach und nach für immer weitere Kreise als iiedUrtnis sich

erweisen.

Während im Jahre 190G 18 örtliche Viehprämierungen

veranstaltet wurden, hat sich deren Zahl im Berichtsjahre auf

20 gehoben, an welchen insbesondere die Gemeinden des Be-

zirkes Pfäftikon in hervorragendem Maße beteiligt sind.

Gem&ß den im Kreisschreiben der Volkswirtschaftsdirek-

tion vom 20. April 1906 (Amtsblatt, Textteil, pag. 422/24) für

die Beteiligung des Staates mit Beiträgen an solchen Ausstel-

lungen niedergelegten Grundsätzen wurden die Veranstalter

der nachbezeichneten, im Berichtsjahre mit einer Prämien-
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summe von Fr. 26,560 durchgeführtea 29 örtlichen Prämie-

rungen mit kontonaleu Beiträgen von zusammen Fr. 3488

(1906 : Fr. 1836) unterstfitot

:

ZlMIlii mw KOhe

imoMist aifgc- pra-

lihrt mirt

ufgt- pr»- ai lull.

fihtt 1iltri nioi niirt

1. ViebsachtgenoiBeiiiehftilMett-

70 64

Fr. Fr.

menstetten «ad Umgebung . 6 5 — — 808 84

2. Vi«]isae1itgeno8MiiachaltOto-
522 10712 7 108 79 — —

3. Genossenschaft für Hebung der

87Viehzucht iji Horfifeii . . . 15 11 64 43 45 36 1367

i. Viohbesitzerkorporatiou Kich-

13 5 47 36 21 12 1060

ö. Landwirtschaftlicher Verein

11 lüO 84 45 23 1301 108

Ü. Landwirtschaftlicher Verein

20 14 96 76 47 84 2844 132

7. ViehbesiUerkorporadon Horn-

24 18 1746 7720 12 64 49

8. Viehsachtgenosseiiseliaft Mei-
725 93len und Mitbeteiligte . . . 9 9 61 61 33 30

9. YlehberitBerkorpoTEtion Stl& 8 6 83 21 28 18 2265 45

10. Landwirtscbaftlicber Verein

BäretswU 82 16 56 47 81 27 764 1U3

11. Landwirtschaftlicher Kreisverein

Dümten-Bubikon-Küti . . . 50 24 72 49 21 11 615 125

12. Lfiiv! wirtschaftlicher Verein
29 26 52 48 17 16 916 123

13. Landwirtschaftlicher Verein

38 22 81 55 22 15 868 143

14. Landwirtschaftlicher Verein

26 15 78 68 88 26 1144 128

1&. ViehxaehtgenoesenBebaltWetsl
187 92 68 48 1016 1482& 19

20 16 69 69 28 28 1181 128

17. Landwirtiehnftlieber Terein
28 n*) r)0 988 151

18. Gemeinde FebnJtorf . . . 22 22 74 74 502 162

19. Yiehbesitzerkorpoiattonen der
160Gemeinde Hittnau .... 14 14 104 104 1100

44 36 114 98 820 242

21. Gemeinde Kyburg .... 10 10 33 33 168

22. Gemeinde Linden .... lü 16 35 35 385 99
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hUHiiHif

niH ntrf fUrt liirl (IM «Mt Itlns kiing

Fr. Fr.

23. Gemeinde Pfaffikoii .... 17 17 56 56 - — 420 12\

24. Gemeinde Kus^ikon .... 13 10 59 59 — — 316 99

25. Gemeinde Weißlingen . . . 11 10 38 35 - — 326 75

26. Gemeinde Wildberg . . . 12 12 37 37 — — 289 85

27. Oemeiade WUa mid Mitbetei-

ligte 7 7 46 46 — — 269 74
28. Landwirtschaftlicher Besirks-

38 38 154 115 — — 1201 247

29. LandwirtschAftlich*^ Kommis-
sion der Gemeinnützigen Ge-

flellschaft dea Bezirkes Diels-

dorf 72 42 ICö 112 — — 1145 220

Von den aufgeftthiien 3289 Tieren worden 2581 8tUek

^ 79,6 ^/o der Auffuhi* prämiert; die einzelnen Tiergattnngen

zdgen folgendes Verhältnis: Zuehtstiere 73,6% Kuhe 72,3%
und Rinder 83 o/o.

Die Durchführung^ der Präuüerungen, inbegriffen Auftuhr-

gekler, Verwaltungsspesen u. s. w., verursachten laut den vüi-

liegenden Berichten eine Gesamtausgabe von Fr. 29,546.30.

Es gelangten anläßlich der Viehprämierung im Herbst

1907 keine Zuchthengste zur Ausstellung.

In Hinsicht auf die Prämiening von Stuten und Stut-

fohlen, sowie die Ankäufe von Hengstfohlen durch den Bond
erließ die kantonale Volkswirtsehaftsdirektioh die im Amts-

blatte pag. 726/28, abgedruckte Bekanntmachung vom 2. Sep-

tember 1907. An diesen vom Schweizerischen Landwhrtschafts«

departement angeordneten Schauen wurden fOr keine Tiere

zürcherischer Pferdezüchter Bundesprämien zugesichert.

Von den in den Jahren 1904 und 1906 zuerkannten eid-

genössisciien Prämien für Stutfohlen konnten im Berichtsjahre

zwei im Betrage von je Kr. 220 und eine im Beti*age von

Fr. 60 an die zürcherischen Eigentümer der Tiere ausbezahlt

werden.

Total 633 465 2147 m 459 332 26560 3488

PferdaiuoliL
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KleinviehzuohL

«) Schweinesocht.

Im allgemeinen ist, gestützt auf die KontroUierung der

Zuchtbestände der im Kanton bestehenden vier Schweinezuelit-

genossenschaften, zu konstatieren, daß das weibliche Zueht-

inaterial sich wesentlich <jel)«_'ssert hat und die Mehrzahl der

Züchter sich ani^elfgen sein iaüt, nur Tiere besserer (Qualität

zur Zucht zu vervverulcn.

Um eine gonauo Kontrolle aller Tiere zu ermöglichen und

eine richtige Prüfung der Zuchtbucheinträge vornehmen zu

können, wurden versuchsweise die Bestände von zwei Zucht-

genossenschaften anläßlich (h'v Schauen durch die kantonalen

Experten tätowiert. Dieses Verfahren bat sich bewährt und
wird deshalb auf die übrigen Genossenschaften aui^^edehnt

werden.

Im Berichtsjahre wurde neu gegründet die Genossenschaft

Rafz. An die Gründongskosten erhielt sie einen kantonaloi

Beitrag von Fr. 100 und 2or Beschaffung besten minnlichen

Zuchtinaterials einen Bundesbeitrag von Fr. 95.

Den übrigen drei Genussenschaften wurden im binne des

Rei{ulativs vom 2*2. August 1901, betrelt* nd die Föi*deninw

der Kleinviehzucht, auf Gri'und ihrer Leistungen an den Be-

trieb, beziehungsweise als Prämie für den Zuchtbestand pro

1907 Staatsbeiträge von zusammen Fr. 18G (1906: Fr. 124)

ausgerichtet. Die Zuteilung der Beiträge erfolgte nach Maß-

gabe der ermittelten Punktzahl, 20 Punkte für jeden in L Klasse

und 10 Punkte far jeden in n. Klasse prämierten Zuchteber,

sowie 5 Punkte für jedes im Zuchtbuch eingetragene Mutter-

schwein. Ffir jeden Punkt wurden 40 Rp. vergütet gemäß
nachstehender Obersicht:

Elsr litl«

- Sick

I.Uam
stick

NJlMI fwum m kttai-

paHM2iU
h r.

1. ^t.iiimilii^iiii iiiid Ifflgebniig — 1 10 28 140 150 00

- lluntwiB^«a ... 1 1 30 27 135 105

fvafi 1 20 36 180 200 100*

4. BeL l^ielidcd i. ümjebuig 1 1 30 24 120 150

3 3 90 115 576 665 2a6
* AiisschliettUeh an die Grftndnngskofiteii.
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Von 66 zur Einzelprftmierimg teils an den Besirksschauen,

teils an der kantonalen Viehatisstellang in Bulach aufgeführten

Znchtebem worden 50 Stück pr&miert, davon 5 in I. Klasse

mit je Fr. 100 in Bulach, 26 in II. Klasse mit je Fr. 50,

wovon 2 in Biilach, sowie 19 in III. Klasse mit je Fr. 20 an

den bezirksvveisen Schauen. Die verwendete l'rluriiensumme

betrug Fr. 2180 gegenüber Fr. 1920 für 49 Et)er im Jahr 1906.

22 der damals zugesicherten ßundes[»rämien gelangten im Be-

trage von zusammen Fr. 770 nicht zur Auszahlung, weil die

betrettenden Tiere nach Jahresfrist, im Herbst 1907, zur

Kontrolle nicht mehr Torgeftthrt werden konnten.

Seit einer B.^e von Jahren werden Mutterschweine nicht

mehr an den fie^ksschauen» sondern nur noch an kantonalen

Viehausstellungen pr&miert. Für diejenige in Bülach wurden
anläßlich der hezirksweisen Vorschauen 18 Stück, in der Mehr-

zahl Produkte unserer einheimischen Landrassen, sowie eini<j:e

Vertreter englischer Rassen und des deutschen Kdelsciiweines,

außgewählt. Von den nach Bülach gebrachten weihlichen

Tieren erhielten 11 Prämien I. Klasse von je Fr. ÖO und 7

Prämien 11. Klasse von je Fr. 40, oder zusammen Fr. 830.

Die Gesamtsumme der für Tiere des Schweinofreschlechtes

aufgewendeten kantonalen Pr&mien beträgt Fr. 3010.

b) Ziegenzucht.

Die Schauen zur Prämierung von Ziegenböcken im Früh-

jahr 1907 fanden statt: .Am 20. März für die Bezirke VVinter-

thur, Bülach und Dielsdorf, am 22. März für die Bezirke Hin-

wü, Pfäffikon und Andeltingen, am 23. März für die Bezirke

Zürich, Affoltern, Horgen, Meilen und Ilster. Aufgeführt wur-
.

den 125 Böcke, und davon mit einem Gesamtbetrage von

Fr. 1070 prämiert 104 Stück (1906: 106 mit Fr. 1130), näm-
lich 32 in [. Klasse k Fr. 15, 46 in II. Klasse k Fr. 10 und
'2(j in III. Klasse ä Fr. 5. Von den [)rämierten Tieren gehören

42 der Saanen-, '60 der Appenzeller- und 32 der Toggeuburgcr-

rasse an.

Über das Prämierungsergebnis in den einzelnen Bezirken

orientiert folgende Tabelle: -
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Besirko robrt

StHk Stick

DftvoA sind
Tiggll-IppMI. .

borg« ulUr

Pittmienklassenlail. hl>

I. II. III. Bifibiins

«I5|fr. tlOFr.aSFr. Kr.

Zürich. . . . 7 6 2 2 2 1 4 1 60

Affoltern . . . 1 1 — 1 — 1 10

Hoigen
Mdlen. . . .

2
5

1

5 2

1
— 3 3 2

1— 5

65

Hinwil . . , 10 8 5 2 1 2 5 1 85

Uster . . . . 6 5 3 1 1 4 1 65

Pfäinkon . . . 17 14 1 4 9 4 5 5 135

Winterthiir . 20 3 9 8 9 8 3 230

And(»Hingen . . 21

24

18

20

9 1

8

8
9

4

2

7

11

7

7

165

.175

Dieisdorf . . . 7 6 4 2 3 3 75

Total 125 104* 32 30 42 32« 46 26 1070

* Für acht dieser Ziegenbocke wurden an der kantonalen Ausatel-

Inug in Bfliach je weitere Fr. 15 als NachprSmien ansbesahlt ~ Fr. 120.

Gestutzt auf die Bestimmungen des Regulativs vom 22. Au-

gust 1901 wurden im Berichtsjahre nach KontroUieniiig der

Bestände durch die hierfür bestellten Exfierten, Herren Hein*

rieh Rttegg auf Bauegg-Steraenbeig, U. £tsseiisperger, Aostalts*

Verwalter, in Ilster, und Jb. Frd in GrQt-Dinhard, sowie nach

Maßgabe der genossensehaftlichen Leistungen an 18 der in

nachstehender Tabelle genannten Ziegenzuchtgenossenschaften

Staatebeiträge an den Betrieb besdehungswelse als Prämie fOr

den Znchtbestand der Genossenschaft und an drei neu gegrün-

dete ZU( htcrvereinigungen kantonale Beiträge von je Fr. 100

an ihn» (iründumrskosten verabfolgt. Die Ermittlung der Re-

triebsbeitnige erfoli^te in gleicher Weise, wie bei den Schwcine-

zuchtgenossenschafien. Dip]>ni<^en nonossenschaften, welolie

mit dem einmaligen Gründungsbeitrag unterstützt wurden, er-

hielten grundsätzlich fUr 1907 keine Beiträge an die Betriebs-

ausgaben.
Ziagooböckt Ziesen

Genossenscliaften

1. Seebach . .

2. Weiningen .

3. Meilen . .

SiM Siurk

I. Klasse tl. KluH

429 ru«. umte.
nJil

1

2

— 20
— * 40

Slfirk

i.KUsie

s 5 Pktr.

13

3

2

ä in \\u fr

65

15

10

05

35

50

2Ö
14

20
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2ia|enbM«

Oenossenschaften 1. Umi ILOmj
Tunkt.

».

Ä ^1 puUliUliUnur
121 nti. illfiti TV

4. Stäla a. UmsebuDK 1 10 4 20 30 100*

5. Wald ..... 2 1 50 4 20 70 100*

6. Ei^e: und Unigebune: 1 20 13 65 «u

7, ÜBter «. Umgebung 2 ^^^^ 40 11 55 Qß

8. Kehraltorf u. Liiw. 1 1 BO 18 05 .f)8

9. Dinhard und Viny^. 4 8 110 33 165 U i 1 10

10. Eidberg ii. Uingob. 1 20 20 100 48

11. Elffe u. l'ni^ci)ung 1 ^^^^ 20 11 55 75f M

12. H^i bei Uberwin-

terihur .... , 2 20 14 70

13. SpGn ..... 1 10 4 20 30 100*1 v/v/

14. Turbenthal-Wüa . 1 1 ao 19 95 1 0^ ou

15. Obeistamiiih^in 1 1 80 14 70 100 40
16. UDterstammhäm . 1 1 80 10 50 80 32
17. IMetfikon . . . 1 20 20 100 120 48
18. Freiensteiii . . . 20 100 100 40
19. Glaitfelden . . . 1 10 7 35 45 18

20. Huntwangen . . 1 10 7 85 45 18

21. Roi'bas . . . . 1 10 17 85 95 38

19 15 530 259 1295 1825 978

Sodann wurden den neu entstandenen Genossenscliaften

Stäfa und Umgebung, Wald und Seen Humlesbeiträ^je von je

Fr. 65, zusammen Fr. 195, zur Beschaffung besten mänDÜchen
Zaehimaterials ausgerichtet.

Auffallend erscheint bei einigen Genossenschafton die ge-

ringe Zahl erstklasfliger RasBensdegen ; indessen ist wohl zu

berücksbhtagra, daß unsere Ziegenaucht immer noch im An-
fangsstadium sieh befindet und erst allmfthlich nch zu ent^

wiclcehi beginnt. Die Ziegenbesitaer, meist unbemitteltere Leute,

zeig^ sich gegenüber dem Ankauf von teuem Rassenziegen

zurückhaltend, weil ihnen gewöhnlich die Mittel einen Wechsel

der Tiere nicht gestatten, und mit dem Ankauf eines wert-

vollen, reinrassigen Zuchttieres doch immerhin ein gewisses

Kisiko verbunden ist. Hier sollten die Genossenschaften mehr

Ab die Grttnduiigskost«n.
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sttsauTineiiwirkeii und ihre Tätigkeit einsetzen zur gemeinsamen

Beschaffung guter Rasscn/Jegen. Ein Anfang ist im Berichts-

jahre gemacht worden, leider nicht mit dem gewOnschten Er-

folg. Durch die vom Kantonalverband zürcherischer Zlegen-

zuehtgenoBsenschaften nnd Korporationen bestellte Ankaufs-

kommlssion wurden in den Kantonen 8t. Gallen und Appenzell

I.-Rh. 19 reinblutige Tiere der Toggenburger- nnd Appenzeller-

rasse angekauft und an die Besteller aboejj^eben. Bedauerlicher-

weise war die Beteiligung der Genossenschaften eine schwache

iinr! fand dieser erste Import nicht die gehoffte Beachtung

und Unterstützung. Einzig die Genossenschuft Elire und Um-
gebiino^ machte mit einem Bezug von sieben Ziegen eine lobens-

werte Ausnahme.

An seine Bestrebungen zur Förderung der Ziegenzucht^

insbesondere für die Vermittlung des Ankaufs reinbltitiger

Zuchttiere, erhielt der genannte Verband einen Staatsbeitrag

von Fr. 100.

Alle Importe werden Indessen, so spricht sich der Experte

Herr H. Rüegg aus, die Ziegenrassenzucht nicht zu fördern

vermögen, wenn den Tieren nicht zugleich auch eine bessere

Behandlung und Pflege zuteil wird. Die Ziej]^e be<iarf zu gutem
Gedeihen und kriiftigrr Entsvickiunt; Irischer Luft und des

Uchtes, größter Reinlichkeit un<i müglichst viel freier Bewe-

gung. Der fortwährende Aufenthalt an der Kette, in engen

und dunkeln^ häufig kalten und oft schmutzigen Stallen uüt

nasser Streue während dem weitaus größten Teil des Jahres

ist nicht geeignet zur Erzielung oder Erhaltung gesunder, kräf-

tiger und widerstandsfähiger Tiere. Die Ziege, ist das Produkt

ihrer Umgebung und Haltungsweise; von ihrem Aussehen nnd
Befinden kann in den meisten Fällen auf das Verständnis des

Besitzers für Haltung und "PÜege des Tieres geschlossen wer-

den. In dieser Beziehung könnte durch geeignete Vorträge

imd i^urse zur Aufklärung und Belehrung der Ziegenzüehter

noch vieles beigetragen werden.

öeitens (If^s erwähnten Experten wurde angeregt, es

möchte in einem Spezialkurs den Ziegcnbockhaltern der ört-

lichen Züchtervereinigungen des Kantons sachgemäße Beleh-

rung über verschiedene wissenswerte Punkte erteilt werden.

Die Volkswirtschaftsdirektion ents[)rach diesem Wunsche und

genehmigte das ihr hierfür eingereichte Tagesprogramm. Die

. k). i.cd by Google
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KiirslcitunjLi iibLTiiahiueii <lie Horrrn II. Rüe^g und Tii'nir/t

J. Kruucr in Stäfa. Der \ ( u 22 Tciliichmern hcsuchU^ Kurs
wimie St'imstug den 21. Di^zeinber lü07 in Welsikon-Dinluird

abgehalten, und es steht za erwarten, daß die mit großer Auf-

merksamkeit entgegengenonmienen Referate der beiden Kurs-

leiler einen weitern Schritt zur Hebung unserer Ziegenzucht

bedeuten werden.

Zur Erzielung einer niöj^lichst einheitlichen, übersichtlichen

und leicht kontrollierbaren Jlechnungsführung der staatlich

unterstützten ZiegenzüchterVereinigungen hat die Volkswirt-

schaftsdirektion ein Schema zuhanden der Rechnungssteller

festgesetzt, das geeignet ist, denselben die wünschenswerte
Anleitung bei Ausfertigung der Jahresrechnungen za Ineten.

Schlußbemerkungen.

Die kantonale Ausstellung in Bülach hat smt der letzten

derartigen Veranstaltung in Wald einen Zeitraum von sieben

Jahren abgesehiossen. Die ausgestellten Zuchttiere aller Gat-

tungen haben gezeigt, daß während dieser Zeit auf züch-

terisehem Gebiete tüchtig gearbeitet worden ist. Die Haupt-
Iristung liegt aber außerhalb der Ausstellung und dokumentiert
sich in der Verbesserung des Viehbestandes im allgemdnen,
sowie der Mehrung dos schönen und rassenreinen Viehes.

Das bisher verfolgte Zuchtziel hat sich als gut bewährt, dürfte

nun aber inskünftig mehr als bis anhin die Leistungen berück-

sichtigen. Der Kanton Zürich eignet sich nicht beson'hn-s zur

Aufzucht von Exportvieh. Die Produkte der Zucht bleiben

mit wenigen Ansnahinen ini Kanton und liefern seiner Be-

völkei'ung Milch und Kleisch. An der Produktionsveruiehrung

haben sowohl die Bauern als auch die Konsumenten oin p^roßf^s

Interesse und sollte deshalb das Zuchiziel sieh hiernach richten;

auch das schöne rassenreine Vieh kann durch ciiisjtrechende

Zuchtwahl leistungsfähiger i^emacht werden, öo wollen wir
denn hoffen, daß bis zur nächsten kantonalen Ausstellung die

Milchergiebigkeit des Brnunviehes und das Fleischgewicht der
Flecktiere sich mehre. Mu^^f es namentlich durch' eine weitere

Ausbildung des Viehzuchtgeuf)sseiiscbultsvvesens gelingen, den
Viehbestand in gesundheitlicher Beziehung zu sanieren.

Oberwii-Pfäffikon, den 12. M&rz 1908.

Namens des Prdsgerichtes,

Der Präsident:

H. Bertschinger.
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Tabelle VII.

Vsrzeiclmis der fialagscbeUistlsra pro 1907/1908.

No. Name
Eidg.

No.

Piuikt/.iiV.l
Pl*«»«»
Kant. AlMt.

Indiv. Ab*t. ^ ^
A. Braunvfeh.

BigentilmeT

1. «)Walo wir.
OJ) Ib l!)0 12 V

.

''I f '

. Keuipital n. TJmgeb.
Zng

2. 3)NeBtor M M 114 1(2
» jkeinpctai II* ungeDw

'S. -)Frei MM III 81.5 loo 2z n Waaenswil
WdwU

4. <)WaldiII M M 179 HO loo 19
i>

Kaltbruitii

5. ^Zar MMm 78.R 150 16
?t Bnbikon v. ÜmgeV.

I.iiz -Kr.ons

6. >)Pri&£ M M 15V n W&denawü
Wald

7. «)Priiu!lI M M 78,5 16 150 12
ff

f (lifrib«ir>f

8. ^)Juuker M M ilO 78 18 15U 13 «
Mencan

9. 3)Abo 8S4 78 150 n Meilen

10. ^)Len M M 4ii

Kntlfhiiili

78 16 150 12 N Sgg nnd Umgebmig

11. -';Lijvi M M iiu 77,5 19 125 12
»»

Meilffl«iiit«U«B n. lai^tbtti;

Hombrwht.

12. »)HaDs T M M &74 77,5 18 125 11
ff

Unteramt
ApjHMiz. A.-Rb

13. ^)Leo M M 17»'. 77 28 125 17 n TirttttUl, rdi Iii PBS»kttf
Pfllff.-Hitt.

14. 8)Alvvin i i 11 125 W n Woißlincren

15. ')FräiLzel il M IIa 11 27 125 17
II

lUdikoA-^itailik«! i. I;fli£i4u{

Elm
75,;16. »)Cyras M M 1UU 20 125 12

1»
Hanr

Zug
Männedorf-Ütikon17. -)Noffi 385 7r> 125

18. 3)Zeu8 M M 147 75 2.S 125 17 n Egfg n. Umgebnng
Kl iiipttnl

19. Meister M .M 74 75 9 125 6
II Zeil nud Umgebong

20. )Aroii M M 111 78 9 150 7 Hinwü
NPfk«jrtftl

21. Diviko 'An'y 77 125 H. .Scbnle Strickhtf, Zirich If

22. =^)Sultau hl M 84 75 20 50 5 V. Z.G. Oberamt

2^1 t)Hekt»r 353 76 50 Hombreebtikan
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No.

24.

25.

2G.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

34.

35.

SG.

37.

3B.

39.

4ü.

41.

42.

43.

44.

45.

4(j.

47.

48.

49.

50.

51.

r>2.

53.

Cidg.

No.

PrämienPonktzabl
, KAiit. Abat.
UMUT. Abtt,

jj.^

')Beiiiio Hli«7B 78»5 26

^jPriiiz 308 78 ^
^}Biämarck m M 247 78 25

^Knrokl mmi&h 78 12
Kaltbrnon

®)Hans MM 135 75,5 24

2)Mara MM 81 78^ 13
aiBirll

»)TeU MM 37 79 12

^Kabus MM38G 75 16
BeskeB

*)Fiok MM^» 76 19
8ch?5iicnb>f.

-)Krouprin2 m m i«>i 76 18
Kappel

^Hans MM 27 76 21
Weißlinfj.n

-jKlaiis MMifi 75,5 23

<)Balz MM 89 77 24
lUreUwU

i)Max M M im 79
Düruten

FriU M M »9 78
Wald

»)FritB M M Ä7 77
Schftbelbnch

370 li\

50

50

50

50

50

50

50

50

60

75

75

50

Eigentümer

6 y. Z. Ö. Kttraaoht n. Umgeb.

n Herrliberjf

6 » Bäretawil u. Uniff.

3 n Dflniten n. Umgeb.

6 « Grüningen-Gofilau

3 Uombreclitikou

3 n Wald

4 n Näuikou

4 Dttbendoif

7 Fehraltorf

8 Pftffikon-HUtnaii

22 lÖO 16

28 150 21

14 125 9

6 J. Kellei-Kftgi,Gil>iwiUruelitBtlul

— V. Z. Q. Stäfa

„ Dornten n. Umgebung

t, Grttniiigen-Qoßaa

« Pftffikott-Hittnaii

)Haiis II

^)Herzog m mm bö,;,

Kempttal

*)EriB ,\i M 182 80
FJums-Oroüb.

')Grauat m. m. 100 80

*)E08el M M 208 80
Arth

')Jaliuü 371 79

'')Facb8 HM 180 79
FInma-Oroub.

)Für>t 872 78

OPriiiz 378 7H

*)Nero M M 113 77,5 ^0,^ 125
Krammetwit

*)Marti mmsh 77

*)Bisiüarck m m aw 77

Soltan IT m m h- 77
Kluius-Hofhw.

Prinz M M 288 77
Schwys

- 125 —
27 150 20

30 150 22

23 150 17

27 150 20

- 150 —
23 160 17

25 150 19
- 150 —

19

27,5 125 17

21 125 i:;

26,5 125 16

13 125 8

n

»

n

Unteramt

Kempttal u. Uiugel».

Sch^InoBberg

Egg und Umgebung

Oberamt

Heirliberg

WeililiiiCfen

Maschwandeu
Stäfa

Rickterswil

Wetzikon-Seegi rtbeu

Hombiecbtikon

Männedorf-Ütikon
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No. Name
Eidg. Punkteahl Prämien

xf ... K«lt.All«t.
No. tndlr. Abit

Eigentttmer

f

76,5 - 125 - V. Z. O. SOdtal

Uster

S6 125 22

16 125 10

Meilen

Wala

Erlenbach

Banma

TirbtaÜttl^W'ü« i. lagiku;

11 160 8 EilMmii.Iiti,lliü,Mtiwli^

85 150 22 ltira.Ml«r,Hf8cUilTnlii

54. *)¥mk 374

55. OHektor 875 76,5 ~ 125 —
56. Frina m m 153 lü^ 20 125 12

SchöueiiüK.

57. *)Riibel HHSBe 76,5 24 125 16
Kinaiedeln

58. *)MänüU M M m 76,5 24 125 15
Weti.-Seegr.

59. >)Leo MM84A 76
iMAff-HUt.

60. *)UMk MM 98 7ü

61. Babel 876 80
62. *)Leopold M M 3S2 76

Pfiifl'.-Hitt.

63. )Priiiz M M 171 75
Mcfülbeiivt.

64. *)Hax MM 160 75
Hochdorf

65. )Jnnker 377 76

66. *)Max MM 115 78,5 14,5 50
Henllbtrg

67. *)AsQr M M ^f. 76 16,5 50
Senawald

68. *)He1itor MMsss 84,5 16 150 12 II. TnichUr, Ealdlttii, Wifaiml
Elnriedelu

69. ^)Baron mm^i 77 41,» — ^V.Z.G. Stftfa

*) IWtt *i 1906, •) 1M6, <) 1«0A, ») liea am ZndittHennarkt In Zag dellnlHv,
*) 1907 la Sng flir 1 Jahr bel«ffa«hetab«rMlitlgt «rklüit

27 50

12 50

— 50

7 Araei- 1. KvrrtktioamsuU kApprl i.

5 y. Z. G. im Wahlkreise ThalwÜ

— „ Borgen
4 hkflk Kipfer, Witzwil, Herriikerf

8 Viehbesitaerkoiporation Meilen

B. Fleckvieh.

1. Snltan 88,|j 160 y.Z.a.Klotea
2. Lndi 338 80,5 10 150 7 » Ilster

3. ')Sepp 369 79 150 Beukeu
4. Sepp U M M «)» 78,6 24 150 18 n Fnrttal

WehuUil

5. Bert 849 78 160 yiehbesltserkorp. Dielfdorf

6. Hektor Mi. mmi 78 18 160 13 y. Z. 0. Blgg und Umgebong
BIrsUl

7. Hans MM90
Wehatal

78 150 Fehraitorf

8. Hausli 357 77,5 125 Manr
9. Ferdinand 861 77,5 125 Rickenbach

10. BienTenn m m nng 77 82 125 20 » Oberatammheim

11. Otoar

Fribourg

860 76,5 125 n Bertschikon n. ümg.
12. Kort MM 68 76,5 80 125 19 n Blnan il Umgebnng

Fehraltorf F.

13. Franz II 350 76 125 n Seen und Uingebunt;;

14. Max MMM
Brunen

76 16 125 10
ji

Altikon u. Umgebung
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lidg.

No.

Punktzahl

iodiv. Abtt

Primien
Kant. Atet.

Fr. Fr.

BigentHmar

15. Hansli 358 76 — 125 v.z. G. Fehrr\ltorf

16. Dewet H68 78 — 150 Viehbesitzerkorporation Dorf
17. Florian M M 116 82^ 34 150 25 Job. Gut, Schöftiisflorf

Wehntal

18. Theodor 378 78,5 150 Viehbesitzerkorp. Dielsdorf

19. Lord 370 ir)(i V. Z. G. Dinharrl n rm^ebg.
20. Zambo 88U 83 lüO — kut lud«. Schulf Stricikof, Zirick If

21. Buedi 381 150 — V. Z. G. Wehutal

22. Franz 382 81 150 —
f»

Oberglatt-Kiederhasli

23. Koroflki 383 79,5 — 150 n Uster

24. KnroU 384 79 — 150 — n Sgliaan

25. Toffo 385 78^ — 160 — Jakob Klftni, Hettlingeii

26. Max 386 78 — 150 — y. Z. 0. Steinmanr
27. Cäsar 387 78 — 150 — Hinan n. UmgebiUff
28. Joiriri II 388 78 10 150 7 » Fnrttal

29. Pfnnd 389 78 — 150 —
n Marthaien

30. Zar M M 76
Grfi-0«tea

78 36 150 27 n Brütten

31. KObi 390 TO78 150 n Ffriffikon-Hittiiaii

32. Franz 391 78 150 n Weiningen
as. Snltan 392 7b,5 120 n Volketawil

84. Franz 393 7b ' 125
1)

Linilan n. Umgebg.
35. Rnedi 394 76 125 Rüialan^

36. Franz 395 76 125
r»

Bulach u. Umgebang
37. Leo 126 n Ba&
38. Tiktor 397 76 125 rt Stadel XL, Umgelmng
39. Arnold 398 76 125

1»
Embrach n. ümgebnDg

40. Kuroki 390 TO76 125
1)

Niinikon

41. Fmnx 400 TK. liO
t*

lieogpri-HtHliii^tii n. Dagtk.

42. Held 401 n Oberstammheim
43. Jogg! 402 75 125 „ Unterstammheini

Heinr. Heierhoferf Endböri

liihkaittnikfri^ntin Vliiirug«!

44. Adam 403 75 125

46. Franz 404 75 125

46. FeUx 405 78 150 Jak. Troninger, WieBondangen
47. Sepp 406 77 1^ A. im, BirehwU, Nttrensdorf

48. «)FerdiBiiid 850 77 60 V.Z.O. Ej^lij^au

49. ^Leo 407
»»

(lotaB>GriDing» and Dngeb.

60. Faust 408 76 Dietliknn n. TTm^eb.

') Am Znchtstiermarki liH» in Bern defloHtr, *) 1907 ia Bern fttr 1 Jabr bele«^

acheinberechtigt erkl&rt.
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An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tit.!

Sie werden hiermit eingeiadeD, sich Montag den 15. Juni

1908, vonmtiiigB QVs Ulir^ zur ordentlichen Sitzung im Rat-

haose in Zürich einzufinden.

Verhandlungsgegenstände

:

1. Bericht und Antrag der WahlaktenprtifungBkoinmission.

2. Bestätigung der von der ScholSTnode voiigenommenen

Wahlen von zwei ^ritgliedem des Erziehungsrates.

3. \\ ahl von vier Mitiilit'dcrn des Erzieliuiii^srates.

4. Wahl des Bimkrates (13) und der Bankkoimnission (3

ans den vorigen 13).

5. Wahl der Hankrechnungsprüfungskommisidon (7).

6. Wahl der Staatsrechnungsprüfungskommission (9).

7. Wahl der PrOfungskomnüssion ftlr den RecbenBchafCs-

hericht des Regierunprsrates (9).

8. Wahl (1(1 l'iHifungskoimnission für den Rechenschalis-

hericht des ()l)er^enchtes (7).

9. Staatsrcchnung über das Jahr 1907, Vorlage des Re-

gierungsrates vom 30. Mai 1908.

10. Staatsvertrag zwischen den Kantonen Zlirich und Schap-

hausen betreffend Festsetzung ihrer gegenseitigen Kan*

tonsgrenze und Grenzverhfiltnisse.

11. Initiativhegehren J. J. Gujer-Ohringen betreffend Lehrer-

besoldungsgesetz.

12. Initiativl)eg<'hren Dr. .). Springer-Zürich über (las (iesetz

i»etrettend das (bewerbe der Pfandleiiier, Feilträger und

Gelddarleiher vom 21. Mai 1882.

13. Gesetz betreffend die Organisation des Kantonsrates und

bezügliche Volkiehungsverordnung» Vorlage des Bureaa

des Kantonsrates.

Genehmigen Sie die Versicherung vollkommener Hoch-

achtung.

MeUeu, den 30. Mai 1908.

Der Präsident des Kantonsrates:

R, Am s 1er.
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Nachtrag^ zum Sinladungsselirelben
vom 30. Mai 1908.

1. Krsatzwahl in das Obergericlit für den /.um Mitglied des

Rejii^ierunt^srates gewühlten Herrn Dr. Robert Haab.

2. Bewilligung eines Kredites für den B;iu eines WachsMales

(Männerabteihing) auf dem Areal der Irrenheilanstalt

Bur!?hölzli, Anträge des Regierungsrates vom 30. April

1908 und der bestellten Kommission.

3. Gesetz beirefEend den Schutz der Arbeiterinnen und des

weibtichen Bureau- und Ladenpersonals, Anträge des

Regierungsrates Tom 4. Juli 1907 und det Kommission

yom 30. Mftrz 1908.

Mellen^ den 6. Juni 1908.

Dan Präsitiium des Kantonsrates.

Bericht
des

kaiitoiialeii zürcherischen llebbau-Koiumissürs

ftbcr das

Auftreten dea folaehen^ sowie des eehten Meltaues im
Jahre 1907 und die Beltfimpfting dieser Schädlinge.

A. Falscher Meltau, Plasmopara (Peronospora)
V i t i c o 1 a.

Je länger, je mehr wird die Bekämpfung des falschen

Meltaues für die Weinbauern beschwerlicher. Dies nicht allein

deshalb, weil infolge der Verteuerung des Kupfervitriols und
der Arbeitslöhne die sehr widerliche Bespritzungsarbeit sich

zu einer ftufierst kostspieligen gestaltet, sondern mehr noch,

weil oft bei der kidnsten Verspätung in ihrer Ausführung

Idcht Mißerfolge eintreten können^ welche die ganze Arbeit

und die hierdurch entstehenden Kosten illusorisch machen.
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Auf die im Berichtsjahre wiederholt gehörten Äufie-

mngen, dahingehend, der Schädliog habe seit seinem Anitreteii

im Jahre 1886 bösartigere Formen angenommen, ist zu ent-

gegnen, daß nicht diese Pibsart ihr Wesen geändert hat, son-

dern daß zweifellos die jeweiligen Witterungsverhältnisse ihr

stärkeres Auftreten bedingen. Somit ist zunächst diesem letz-

teren Umstände voll und ganz Rücksicht zu trag^en. Auf
welche Weise dies am t^ecignetsten geschehen kann, ist früher

schon, speziell auch im letzten Jahresberichte, [nitgeteilt worden.

Der Wichtigkeit dieser Anj^elegenheit won-en erscheint dem
unterzeichneten Könnnissär eine Wiederholung des damals Ge-

sagten als angezeigt.

Um einer Ansteckung auf der Unterseite der Blätter tun-

lichst Yorzubeugen, soll man dieselben recht frühz^tig, we-
nigstens 10—14 Tage vor der TraubenblOte, sorgfältig be-

spritzen. Dadurch wird die weitere Ausbreitung der Pilz-

sporen auf die unterhalb befindlichen Träubchen verhindert.

Sodann ist darauf zu achten, daß zur Zeit der ersten Be-

spritzung^ nicht nur die Blätter der Weinrebe, sondern auch

die vorhandenen Träubchen ebenfalls möglichst sorgfältig be-

sf)ritzt werden, wodurch eine Ausbreitung der auf denselben

haftenden Sporen verhindert wird.

Mit der Ausführung einer zweiten Rebenbespritzung darf

ja nicht gezögert werden^ vielmehr ist dieselbe nach 14 Tagen,

spätestens drei Wochen ebenfalls vorzunehmen, selbst wenn
die Traubenblüte noch mcht beendigt sein sollte. Auch diese

zweite Bespriteung hat so zu erfolgen, daß nicht nur £e
Blätter, sondern wiederum auch die Trauben tou der Sprits-

flQssigkeit getroffen werden, indem durch das Abwerfen der

Blütenhtille die Traubenbeercheo neuerdings einer Ansteckung

preisgegeben sind. Gerade bei dieser Hespritzuug wird seitens

der Rebenbesitzer iunner noch um meisten gefehlt. Viele

sind der Ansicht, daLi die während des Bliihens der Tranbon

ausgeführte BeH[ii itzun'j- direkt schädlich sei; andere zielh ii

es vor, die H^Miernte, welche gewöhnlich in die Zeit der

7,weit^n Bespritzung fällt, zuerst unter Dach zu bringen.

Beides ist nicht klug gehandelt, da erfahrungsgemäi^ das Be-

spritzen der Reben mit Kupfersalzlösungen während der Blttte-

zdlt durchaus unschädlich ist, und anderseits das Heu auch

spftter noch mit Vorteil eingebracht werden kann, hing^en
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die verderUlichen Folgen einer verspäteten Bespritzung be-

kanntlich nicht mehr giitzunuichen sifid.

Schon vor einigen Jahren hat die Erlahning gezeigt, daß

behufs £rzieluDg eines ganz sickern £rfol|(es eine dritte Be-

spritzung nach ungefähr 14 Tagen der zweiten folgen soll.

Gemäß bisherigen Beobachtungen fallen die meisten Gewitter-

regen gewdfanlich in diese feriode, und sie sind es, die in

Yerbindnng mit der jeweilen gleicbzeitag auftretenden schwttlen

Temperatur die Torhandenen Pilssporen sozusagen plOtadich

zur Ausbreitung bringen. Mitbin ist die dritte Bespritsung

zum ndndesten ebenso notwendig wie die beiden vorherge-

gangenen, und sollte sie deshalb auch nicht zu spät ausge-

führt werden.

Das kantonale statistische Bureau der Direktion des Innern

fertigte, gestützt auf die Berichterstatiun^n^n aus 1G4 Gemeinden,

eine Zusamniensteliung über das Auftreten des falschen Mel-

taues und dessen Bekämpfung an. Hieraus geht hervor, daß

der Pilz in 159 Gemeinden aufgetreten ist, und zwar schwach

in 54, ziemlich stark in 73, stark in 32 Gemeinden.

Im Monat Mai zeigte sich die Infektion in 4 Gememden,
in der ersten Hälfte Juni befiel sie 29, in der zweiten Hfilfte

dieses Monates weitere 35 Gemeinden. Die gröi^te Ausbreitung

der Ansteckung fand wiederum, wie 1906, im Juli statt; es

fielen ihr in der ersten Hälfte dieses Monates 45, und in der

zweiten Hälfte Juli 34 Gemeinden anheim. Alsdann fand ein

Abflauen der Krankheit statt, indem von ihr im Monat August

noch 12 Gemeinden ergriffen wurden. Verschont blieben im

Berichtsjahre nur 5 Gemeinden.

Von 17,283 Reben! )psitzern mit einem Areal von 4055 ha

haben 16,417 Beteiligte ihr Rebland, 3920 ha umfassend,

zweimal, das erste Mal vor, das zweite Mal nach der

Traubenblüte, bespritzt. 774 Eigentümer führten die Be-

spritzung ihres Rebareals von zusammen 108 ha erst nach
vollendeter Traubenblute aus. 92 Rebenbesitzer unterliefien

es, ihr Rebland (20,4 ha) zu bespritzen. Über die Fehlbaren

wurden durch die zuständigen Gemeinderäte Bußen bis auf

Fr. 15 verhängt. Im ganzen betrugen letztere Fr. 302.

Außer den seit Jahren als ganz vorzüglich anerkannten

Bespritzungsmittein, nämlich der verdünnten BordeauxbrUhe

(Kupfervitriolkalkmischung) und der Burguuderbrühe (Kupfer-

......^le
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vitriolsodüiiiischün^j. erfreuen sich auch pulverförmige Mittel,

wie die Kiipfervitriolpulvermischun^ des Herrn Ixudolf Maag
in üielsdorf und die ,,Renomm6e'*, eine Kupfersalzuiischung der

Finna Att. Fama d Cie. in Saxon (Wallis), zunehmender Be-

liebtheit, weil einerseits deren Zubereitung einfacher ist, als

diejenige der erstgenannten Mittel, und anderseits ihre Wirkung
auf die Reben bei rechtzeitiger Anwendung erwiesenermaßen

ebenfalls ron gutem Erfolg begldtet ist.

Sodann ist den von den lokalen Organen erstatteten amt-

lichen Berichten zu entnehmen, daß trotz wiederholter An-

leitung \ ielo Rebenbesitzer immer noch im unklaren üb<^r die

Stärke der anzuwendenden Kupfersalzlösungen sind. So teilte

z. H. die LulvIiikommission Seuzach mit, däß mau dort, um
die Peronospora «gründlich zu bekämpfen, Lösuni^en bis zu 7%
gebraucht habe, oiine indessen damit den gewünschten Erfolg

zu erzielen. Eine solche, beiläufig bemerkt, sinnlose Vergeu-

dang an Kupfervitriol ist nicht nur nicht zweckrlienlich, sondern

es kann eine derart stark konzentriei-te Mischung der Spritz-

flQssigkeit geradezu schädigend auf die Reben wirken. Noch-

mals ist zu betonen, daß nicht die Stärke der Lösungen den

Erfolg der Bespritzung garantiert» sondern dnzig ihre richtige

zeitliehe und zugleich sorgfältige Anwendung auf die Reben.

Stärkere als 2^/0 ige Kupfersalzlösungen sind nicht zu empfehlen;

für die erste Behandlung vor der Traubenblüte genügen schon

Da und dort ist in \veinl>aiiireibonden Kreisen die Ansicht

geäußert worden, daß die ilebenbespritzungen eingestellt werden

sollten, indem der falsche Meltau schließlich auch ohne die

alljälirlich wiederkehrende Behandlung mit kupferhaltigen Prä-

paraten nicht mehr auftreten werde. Um die Weinbauern

von der Grundlosigkeit solcher Behauptung:en nachweislich über-

zeugen zu können, hat die kantonale Volkswirtschaftsdirektion

ausnahmsweise und unverbindlich für die Zukunft zwei Reben-

besitzem der Gemeinden Herrliberg und Neftenbach bewilligt,

versuchswdse ihre hierfttr angebotenen, kleinem Rebparzellen

während drei Jahren nicht zu bespritzen. Wie sich voraus-

sehen lieii, sind die angestellten Versuche im Berichtsjahre

vollständig mißlungen.

Über die hierbei gemachten Wahrnelnnungen meldete u. a,

der Verwalter des Schipfgutes zu Herrlibexg, daß 400 \mbiir
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spritzte Weinstöcke verschiedener Sorten schun Knde Juli ent-

blättert waren, and daß die im August frisch entwickelten

Blätter neuerdings, wenn auch schwächer, vom Pilze ergriffen

wurden. Schon im Oktober waren alle Trauben abgefallen,

das Fruchtholz damals noch grttn, also nicht ausgerdft, so

daß wahrscheinlich für das Jahr 1906 wieder kein Ertrag in

Aassicht steht

In Stüfa wurden aus einer kleinen Parzelle nichtbespritzter

Reben (72 Stöcke) bloß 250 Granun Trauben ji:eerntet.

Sodann berichtete die Lokalkomniission Neftenbacii, daß

der von der Firma Ziegler <.V Co. daselbst eingeleitete Ver-

such zu einem vollständigen Ertragsausfall geführt habe.

Bei derartig unbefriedigeaden Ergebnissen wird wohl nie*

mand mehr ernstlich an der Notwendigkeit des Bespritzens

der Reben 2ur Bekämpfung des falschen Meltaues zwdfeln

wollen.

Wie im Eingang dieses Berichtes erwähnt worden ist,

sind die Vorkehrungen der Rehenbesitzer gegen den Schädling

kostspielig inid mühevoll und werden wegen Manji^^els nn ge-

< ^un- len Arl>eitskräften immer schwieriger. Zur Erh'iciiteriini^

dieses den gesamten schweizerischen Weinbau erschwerenden

Uinstandes halben die eidgenössischen Rate beschlossen, Hei-

träge an die Kosten der Anschaffung des benötigten Kupfer-

vitriols denjenigen Kantonen zu gewähren, welche ihrerseits den

Weinbauern die Beschaffung dieses Mittels zur Bekämpfung
des Rebenfeindes ebenfalls erleichtem.

Infolge dieses Entgegenkomraens werden die großen,

durch die Pilzbekämpfung entstehenden Ausgaben wenigstens

nach einer Seite hin germger, und es ist sehr zu wünschen,

dal' nunmehr jeder Weinbauer an seinem Orte die Anerken-

nuiig hierfür durch möglichst zweckentsprechendes Vorgehen

gegen den Schädling auszudrücken suche.

B. £chter Meltau (Oidium Tuckeri).

Den statistischen An<^aben ist zu entnehmen, daC) diese

Pil/art in 46 Geinriinlen an Spalierreben und in 33 Gemeinden

im freien Heb<j;elände sich zeigte; doch darf mit ziemlichi^r

Hiehcrhpit anirenouunen werden, daß diese Ancrnben zum Teil

irrtümliche sind, weil das Auftreten des falschen Meltaues an
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den Weintrauben in offenen Rebstücken leider immer noch

liäufig mit dem Pilz des echten Meltaues verwechselt wird.

An den S|iaiierreben verl>reitete sich das Oidium am
meisten in der zweiten Hallte Juni, im Monat Juli und in der

ersten Hälfte August.

Im freien Rebgelände soll der Parasit im Monat Juni in

4 Gemeinden, im JuM in 15 und im August in noch 14

Gemeinden beobachtet worden sein* Angeblich 107 Gemeinden

sind von der Infektion verschont geblieben.

Zur Bekäm[)fung des Pilzes an Spalieren fanden, wie in

früheren Jahren, Schwefelbestäiibimgen statt, in der Mehrzahl

der betroffenen GemeiDden vor der Traubenblüte und in einer

kleinern Anzahl von Genieinden nach der Blüte.

Im offenen Weinberg wurde nur in wenigen Gemeinden
V o v der Traubenblüte eine Schwefelung ausgeführt, sp&ter

überhaupt nicht mehr.

Gem&ß den amtlichen Berichten der zastftndigen Ortsbe-

hOrden maßte In keiner Gemeinde- wegen Nichterftlllung der

Vorschriften zum Schutze der Weinreben gegen den echten

MeLtan auf ezekutiTcm Wege oder durch Verhängung Ton
Buße eingeschritten werden.

Zürich, den 18. März 1908.

Der kantonale Rebbaukommissftr:

J. AI der.

Kreisschreiben

an die

Rabkommissionen der weiubaatreibendeu Gemeindeo«

Zur Bekämpfung des falschen Meltaues sind nach § 2
der Verordnung des Regierungsrates vom 16, März 1908 zu-

nächst anzuwenden:

Entweder Kupfenritriolkalkmischung (Bordeauxbrflhe) oder
Kupfervltriolsodamlschung (Burgunderbrühe}.
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Über dip Zulassung- anderer Mittpl. fprtif(<^estellter Pulver

oder Mischungen zur Herstellung von Sijritzbrühen entscheidet

gemäß § 3 der genannten Verordnung die VolkswirtschaftS'

direktion.

Wir änd nun im Falle, Ihnen nachstehend für 8ie und
zuhanden der Ortlichen Yerkau&Btellen die Namen der Firmen

zur Kenntms zu bringen, denen wir bis jetzt die Bewilligung

zum Vertrieb fertiggestellter Rebenbespritzungsmittel erteilt

haben

:

1. Rudolf Maag, Düngerfabrik in Dielsdorf, für seine

Kupfervitrioipulvennischung

;

2. Dr. Finckh d Eißner, chemische Fabrik in Schweizer-
hall bei Baseli für ihr Burgunderbrahepul^er;

3. Att Fama d Cie. in Baxon (Wallis), für ihre Kupfer-

salzmischung „Renommee**;

4. Aktiengesellschaft vormals B. Siegfried, chemische

Fabrik in Z Ufingen (Aargau), für ihr Burgunderbrühe-

pulver.

Zürich, den 9. Juni 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Locher.
Der Sekretftr:

J. C. Eschmann.

Elektrische Straßenbahn Uster-Pfäffikon.

Durch Hundesratsbeschluß vom 28. April 1908 ist die in

Art. 6 der Konzession einer elektrischen Straßenbahn von Uster

nach Ffftffikon rom 30. März 1906 (E. A. S. XXU, IIS) fest-

gesetzte Frist zur Einreichung der rorschriftsmäßigen tech-

nischen und linanziellen Vorlagen, sowie der Gcsellsohafts-

statuten, um zwei Jahre, d. h. bis zum 30. März 1910, ver-

längert worden.
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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 25. März 1908.

Dom Vertr.'i«; i»etre f f end den H et rieh (»iner

i n t (' r k a n t o n a 1 0 »1 d o n i s c Ii s c h w e i z <* r i s c h n ( ) 1 1 s t

Wein- und Garieabauschuie in W&denBwii wird die

Gentdimi'^nng erteilt.

Die ideferang der Fenster und der FensterbeschlSge für

den Technikum-Neabau in Winterihur wird vergeben.

Vom 28. Mftns 1906.

Prof. Dr. G. J. Peter wird auf sein Gesuch hin ans

Gesundheitsrücksichten auf 15. April 1008 als Lehrer für

Deutsch an der kantonalen Handelsschule in Zürich

entlassen.

Die im .luli 1907 zum Zwecke der Erstellung und des

Betriebes einer Wasserversorgungs- und Hydrantenanlage er-

folgte Gründung des Verbandes der Zivilgemeinden
W e r m a t s w i l - F a i ch r ü t i wird genehmigt ; als Sitz des

Verbandes wird Wermatswil bestimmt.

Nachstehende Pferdeasse knranzen erhalten pro 1907

zur UnterstOtasung ihrer Bestrebungen Beiträge von zusammen
Fr. 4702. 00: Zürich Fr. 3733. 00, Bülach-Dielsdorf Fr. 251. 30,

Winterthur Fr. 251.30, Nordoslschwei/erische PferdeVersiche-

rung Fr. 466. 70.

An das Bestn tt u ni^s we sen der Gemeinden pro

1907 werden als ordentliche Ötaatsbeiiräge Fr. 72,105 und als

außerordentliche StaatsbeitrSge Fr. 13,853, zusammen Fr. 85,958

ausgerichtet.

Der Gemeinde Thalwil wird unter Vorbehalt der Be-

willigung des nötigen Kredites durch den Kantonsrat an die

Kosten der Erwerbung des Gerweweihers zum Zwecke seiner

Eindeckung ein Staatsbeitrag von Fr. 1000 in Aussicht

gestellt.

Dem V e r in e s s u n s \v t r k id)er das Gebiet der ehe-

maligen Gemeinde Hültiugen f/iirich wird im Sinn»* von

Artikel 11, Absatz 3, des Geometerkonkordates vom 1. März

1868 die Genehmigung erteilt.
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Die Vurkige betreffend Abänderung des (|u a t t i r planes
Nr. 5 b, bestehend in Aufliebuni^ der Hau- und Niveaulinien

des Sonntagssteiges /N^ isclien den beiden 8ehenl<( In der 8ta|)fer-

straße und entsprecbender P>G:änzan«; der Bauliiiien der8taplei>

Straße. In Züricli IV, wird genehmigt.

Die Vorlage der Baadirektion betreffend Festsetzung
und Beschaffung des Grandkapiials der Elektri-
zitätswerke des Kantons Zürich wird durchberaten

und als Antrag des R^erungsrates an den Kantonsrat wäter-

geldtet; danach ddll das Grundkapital auf zehn Millionen

Franken festgesetzt, d. h. es soll der Regierungsrat ermÄch-

ti^t werden, den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich, die

geiiiäii ^ 2 des Gesetzes vom 15. Mftr/. 1908 eine selbständige

staatliche Unternehmung bilden, zur Erreichung ihres in § 1

des (rpsetzes umschriebenen Zweckes Kapitalien bis auf den

Betrag von zehn Millionen Kranken je nach Bedarf und Ent-

wicklung der Unternehmung zu einem vom Kantonsrate zu

bestimmenden, mmdestens den Selbstkosten des Staates ent-

sprechenden Zinsfuß zur Verfügung zu stellen.

Femer unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat

die Vorschläge fQr die Wahl der Mitglieder des Ver-
waltungsrates der kantonalen Elektrizitätswerke,
und zwar in etwelcher Modifikation des vor dem Kantonsrat

liegenden ürganisationsstatuis iür 9 statt 7 Mitglieder.

Vom 30. April 1908.

Als Hauswart undWeibel für das Tobler'sche Haus,

Kirchgasse 48, in Zürich I, wird Robert Gut^ Mechaniker, Ton

Ottenbach, in Zürich V, gewählt.

Der Genossenschaft „Wasserversorgung Oberdorf-Bärets-

wil^ in Bäretswil wird an die im ganzen Fr. 21,990.87

betrau;enden Kosten ihrer im Jahre 1907 erstellten Hydrunten-
anlage ein Beitrag von Fr. 3515 aus der kantonalen Brand-

assekuraozkasse i)ewinigt.

Femer erhalten Staatsbeiträge:

Die Zentralkommissiott für schweizerische
Landeskunde an die Kosten der Herausgabe der .^Biblio-

graphie der schweizerischen Landeskunde*' im Jahre ld07

Fr. 200;

Digiiizixi by CüOgle
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das Lehrlingflpatronat Winterthar für das Jahr

1907 Fr. 50;

der Militarsanitftisverein Tom Zttriehsee als Un-
tersttttzoDg seiner Bestrebungen Fr. 60.

Dem vom Stadtrate Winterthar yorgeleg:ten Quartier-

plane über die StraUe C im Brülilberg wird die Genehmigimg

erteilt.

Vui 7.\\'v\ WDhogebäude der Strafanstalt Regens-
dorf wf-rtlcti die trd-, Mnuicr-, Stt-inmetz- und Gips erarbeiten

an Haumeister J. Meier in liüinlaDg, die Ziniinerar beiten an

J. Meier und an Chr. Meier in Rümlang, die Dachdecker*

arbeiten an Gerlaßh in Zürich III, die Spenglerarbeiten an

Brandes in Höngg und die WalzeisenUeferung an Bär dr Gie.,

ICiBenhandlung, Zürich, Teigeben«

Für den Bau dnes Wachsaales (Mtonerahteiluiig) auf dem
Areal der Irrenheilanstalt BurghOlsli whrd beim Kau*

ionsrat em Kredit yon Fr. '85,000 nachgesucht.

Vom 7. Mai 1908.

Zum Major der Infanterie (Füsiliere) wird Max
Pestalozzi, von Zflrieli, in Qrlikon» bislier Adjutant-Bat 65,

ernannt.

Es erhalten Staatsbeiträge:

Die Sc h n eide rge vv erkschaf t Winterthur an di-^

Kosten des im Winter 1907/1908 abgehaltenen Fachkuises

Fr. 48

;

das Schwesternhaus vom roten Kreuz in Fiun-

tem und die schweizerische Pf legerinnenschule mit
F r a u e n s pi t a 1 In Zürich an Ulfe Betriebsansgaben im Jahre

1907 je Fr. 1500;

die politische Gemeinde Ob erwinterthur an die Fr.

1828.97 betragenden Kosten für den Unterhalt der Siraßen
ni. Klasse und der Oftentlichen Fußwege im Jahre 1905
Fr. 275.

Es werden genehmigt:

Der Bebauungsplan der Gemeinde Wädenswil für

das dem Baugesetze im Sinne von § 1, Absatz 2 unterstellte

Gebiet

;

di<* vom Stadtrate Zürich vorgelebten Abänderungen und
Ergänzungen am ^uartierpiau ^r, löö über das Gebiet

. kiui^cd by Google
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zwischen der Rain-, der Butzen- und der [projektierten Speer^

Str&ße in Zürich U;
die abgeänderte bergseitige B a u 1 i n i e der ulten Beckeiir

hofstraße und die abgeänderte Baulinie der Obstgartenstraße

in Zürich IV*

Für die Kanalisation der Irrenheilanstalt Burg-
hölzli in Zürich Y werden die Erd- und Kanalisations-, sowie

die Erdarbeiten für die Klftrgmbe an Banmeister J. Meier-
Ehrensperger in Zürich IV, die Geröll- und Kieslieferung

an Kieslieferant PYiedrich Zehnder in Zürich V und die

Lieferung von guiieiscrnen Schachtdeckeln au Julius Schoch
6c C\e*f Eisenhandlungy in Zürich vergeben«

Vom 14. Mai 1908.

Zur WeiterbehandluDg der Baufragen für die Hoch*
schulbauten mit Hygiene-Institut und für die Blin*

den- und Taubstummenanstalt wird eine Kommis-
s i u Ji gel)ildet aus den Herren ßaudirektor BleuhT-Hüni, als

Vorsitzender, Erziehungsdirektor Emst, Stadt [»lasident Pesta-

lozzi, Professor Dr. Lantr und Professor Dr. Gull.

Als Lelirer fi\r llantlelsfächer und eventuell Schreibfächer

an der kantonalen Handelsschule in Zürich wird unter

Verleihung des Titels eines Professors an der Kantons-
schule Walter Kolatschek von Winterthur gew&hlt.

Dr. jur. Karl Horber, Lehrer für Rechts- und Handels-

fächer an der kantonalen Handelsschule m Zürich, wird der

Titel dnes Professors an der Kantonsschule zu-

erkannt.

Es erhalten BtaatsbeitrSge

:

Der Schutzaufsichts v erein für entlassene Sträf-

linge pro 1908 Fr. 400;

die Freiwillige und Einwohnerarmenpilege der
Stadt Zürich Fr. 8000.

Die A rbeiten für rle-n B a ii (1 v r V'e r b i n d u n g s s t r a ß e

und der Senn h üttenstraüe in Vol k etswi 1 werden mit

Ausnahme der Ptlästerungsarbeiten an Rud. Trachsler, G.

Morf, Jakob Baumann und Jakob Trindler in Volkets-

wil, die Pflästerungsarbeiten an Heinr. Vogt, Pflftsterermeister,

in Rüti übertragen.

IMe Türbeschläge zum Neubau der Kantonsschule
werden an F. Gnehm in Zürich HI yergeben.
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Antraj;^ dos Regierangsrates

13. Jvni 1908.

BeschluB des Kantonsrates

b«treff«ii4i

Genehmlgang eines StaatsTertrages zwischen den Kantonen

Zürich und Schaffhansen Aber die Festsetzunj^ ihrer

gegenseitigeii JüiiitoiiBgrenxe und Grenzrerhältnisse.

Nach Einsicht eines Antrages des Kegierungsrates

beschUeßi der Kanionsrat:

L Dem nachstehendeD, vom RegiemngsFate des Kantons
Zttrieh unterm 15., vom Regierangsrate des Kantons Schaff-

hausen unterm 29. April 1908 genehmigten Vertrag wird die

Ratifikation erteilt:

Staatsvertrag
swiiehen

den Kantonen Zürich und Sohaffhausen

betreffend

Fettsatrang Ihrer gegenieitigeii KantomgrenM
und Grenzverhältnisse.

Der Regierungsrat des Kantons Zi\rich, namens und als

Vertreter des Kantons Zürich, und der Regierungsrat des

Kantons Sehaffhausen, namens und als Vertreter des Kantons

Schaffhansen,

haben

— beiderseits unter Vorbehalt der Oendonigimg durch

die verfassungsiuäüig hierzu kompetenten Behörden —
in BerttclLsichUgung:

ZlFolu AMtshlatt 1808. 23w JanL 24
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Des YertrageB Tom 26. Juni 1851 belreffead GrenDregitlienuig

zwxsehen den Gemeinden Flaach nnd Radiingen,

des Vertrages vom 30. August 1870 betreffend Erstellung einer

Brücke hei Rüdlin^en und die Rheinkorrektion daselbst,

des bundesgerichtlichen Urteils vom 9. November 1897 be-

treffend die Hoheitsrechte am Rhein von Btksiiigen bis

unterhalb die Stadt Schaffhausen (Urwerf),

des Vertrages vom 11. Januar 1901 betreffend <Ue genaue Um-
schreibung der Grenzverhältnisse am Rhein von BUsingen

bis Urwerf,

des Vertrages vom 7./16. August 1902 betreffend Verkauf der

Stäubisailmend an den zürcherischen Fiskus,

des bundesgerichtlichen Urteils yom 28. Mai 1907 betreffend

die Hoheitsrechte am Rhein, von der Rttdlinger Brücke

bis Oberriet-Eglisau,

der infolge Erstellung der Rheinbrücke bei Rudlintjen und

ausgeführter Korrektionen am Rhein und Thurausiauf

heute tatsächlich bestehenden Verhältnisse,

folgenden Staatsvertrag abgesdilossen:

Artikel 1.

Die Grenze zwischen den Kantonen Zürich und Schaff

hausen wird kraft bundesgerichtlichen Urteils auf der Strecke

Langwiesen bis Urwerf durch das linksseitige Rheinufer ge-

bildet. Mit Bezug auf deren genaue Umschreibutig und die

nut ^eser Grenzfestlegung im Zusammenhang stehenden wei-

teren Rechtsverhältnisse sind die Bestiiinnungen des Staats-

vertrages vom 11. Januar 1901 mai^gebenci.

Artikel 2.

Vom Urwerf bis zur Grenze zwischen den Gemeinden

Buchberg und Eglisaii bei Oberriet liegt die Kantons^renze zwi-

schen SchafEhausen und Zürich in der Mitte des Riieines.

Artikel: 8.

Soweit es noch erforderlich ist, soll auch diese untere-

Grenzstrecke durch Delegierte beider Vertragskontrahenten

auf gemeinsame Kosten vermarkt, beziehungsweise durch

Hintermarken versichert werden«
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Artikel 4.

Vom Urwerf bis Oberriet hat jeder Kanton selbst oder

durch die nach seinen Gesetzen Verpflichteten Ittr den Unter-

halt und Schntss der auf seinem Gebiete liegenden Rhdnnfer
zu sor^'cn.

Neu- und Umbauten zwischen und auf den beiden Ufer-

linien dürfen nur ndt Zastimmung der zust&ndigen Behörden

beider Kantone Torgenommen werden.

Den beiderseitigen Wasserbaubehörden steht das Recht

zu, die Korrektionslinien jeweilen auf beiden Ufern zu kon-

irolUeren.

Artikel 5.

Der Unterhalt der Brücke zwischen Flaach-Rüdlingen

wird von Zürich besorgt; Schaphausen trägt indessen einen

Viertel der Kosten.

IHe Uferversicherung bei den Widerlagern ist Sache der

betreffenden Kautune.

Artikel 6.

Nach ZufertiguDg der Stäubisallmend an den zürcherischen

Fiskus bildet die Kantonsgrenze in der Mitte des Eheines

auch die Grenze sswischen den Gemdnden Rüdiingen und

FlaaclL Die Stäubisallmend samt dem xur Überfahrt dienen-

den Grundstttdc wird als zum Gemdndebann der politischen

Gemeinde Flaach gehörig erklärt. Die hieraus sich ergebenden

FlächenänderuDgen sind in den Grundbüchern der beiden Ge-

meinden Torzumerken«

Artikel 7.

Alle weiteren Fragen des Hoheitsrechtes und der Greni^

Verhältnisse, soweit sie nicht durch gegenwärtigen Vertrag

^geordnet sind, hieben späterer besonderer Verehibarung vor-

behalten.
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Vorstehender Vertreib ist heute den 31. März 1908 von

den Unterzeichneten vereinbart worden.

ZQrich und Schaffhaiisen, 31. Mllrz 1908.

Die Delegierten * Die Delegierten

des Kantons Zttrich: des Kantons ScbafEhansen

:

N&geli. F. Keller.

C. Blenler-Hüni. C. Rahm.
H. Ernät. J. Spahn.

Der Protokolliükrer:

Dr. A. Haber.

Vorstehendeui Staatsvertrage wird die Genehiiiigiiüg erLeDt.

Zttrieh, den 16. April 1908.

Im Namen des Ret^ierungsrates,

Der Vizepräsident;

H. Ernst
Der Siaatsschrdber:

Dr. A. Huber.

Vorstehendem Staatsvertrage wird die Genehmigung erteilt.

Schaphausen, den 29. April 1908.

Namens des Re^emngsrates»

Der Präsident:

Dr. R. Grieshaber.

Der Staatsschreiber:

H. Wolf.

II. Mitteilung an den Regieniiigsrat zum Vollzug.

DieFrage der FcstsetzAine: der Grenze zwisclien den Kantonen

Zürich und Schaffhausen, insbesondere auch betreffend die

Gemeindegrenzen Rüdlingen und Flaach, hat die beidseitigen

Behörden wiederholt beseh&ttigt«
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Durch Urteil vom 9. isovember 1897 hat das schweize-

rische Bun<iesi,n rieht in Sachen des Kantons Schaffhausen,

Klägers, t^oi<en (kn Kanton Zürich, Beklagten, betretend Ho-
heitsrechte am Rhein u. a. erkannt:

^1. AafderStrecke TODder badiseii-schaffhiiasisehenGrense
bei Büsingea bis lunimter sa der Stelle, wo ehedem das Ur-
werf t^ch befunden hat^ wird das Hohdtsreeht über den ge*
samten Rhem dem Kanton Schaffhansen zugesprochen.

2. Die weitern Ansprüche, welche der Kanton SchalThausen

erhebt auf das Hoheitsrecht über die südliche Hälfte des

Rheins unterhalb des Urweris bis zum I<(ohl, sind

abgewiesen.''

IMe durch das rorstehende bundesgerichtliche Erkenntms
erforderliche nene Grenze wurde durch den ^StaatSTertrag

zwischen den Kantonen Zürich und Schafihausen betreffend

Festsetzung der Kantonsgrenze vom Urwerf (rechtsseitig) be-

ziehungsweise der Ziegler'schen Tonwarenfabrik (linksseitig)

bis Lang wiesen^ vom 14. /20. Februar 1901, der \oin Kantons-

rat Zürich am 18. März 1901 'genehmigt wurde, festgesetzt

(A. S. Bd. XXVI, beite 511—314).

Den Anlaß zu neuen Verhandlungen bildete ein Anstand

zwischen der zürcherischen Gremeinde Flaach und der schaff-

hausischen Gemeinde Rüdlingen.

Von der Gemeinde Flaach wurde am 22. September 1901

die Entw&sserung der Rheinebene bei Flaach beschlossen.

Die projektierten notwendigen Gräben zogen sich vorwiegend

durch Gemeindeland von Flaach, sodann durch Land emiger

Privatirrundlx'sitzer und endlich auf eine Strecke von 201 m
durch Gemeindeland von Rüdlingen in der sogenannten „Stäubis-

aiiniend".

Der Gemeinderat von Rüdlingen beschwerte sich beim

schalEhausischen Regierungsrat darüber, das Entwässerungs-

untemehmen sei nicht in rklitiger Weise zur Kenntnis der

Interessenten im Kanton Schaffhausen gebracht worden.

Der Regierungsrat von Schaffhausen erhob gegen dieses

Vorgehen beim zürcherischen Regierungsrat Beschwerde^ er*

klärte sich aber zugleich bereit, „die Verhältnisse bezüglich

des Stau bis einmal (leÜiiitiv zu regeln und auf dem Wege
eines Vertrages zu ordnen'^.

Digitizod by G<.jv.' .ic
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Diese Antegfoaag warde von Seiten des zürcherischen Re-

gierungsrates begrüßt; denn die Verhältnisse besügllch der

SiäubiBaUmend waren nachgerade müeidlicha geworden, da

dieser Streifen Land einen beständigen Strätponkt zwiechen

den Gfemmnden Küdlingen und Flaaeh, ja «wischen den beiden

Eantonsreglerungen Inldete. Zwar gehört die StänbisaUmend

gemäß dem Staatsrertrag Tom 30. Angost 1870 unzweifelliaft

zum Gebiete des Kantons Zürich, za einem Teil aber ist sie

Gemeindeland der schaffhausischen Gemeinde RUdlingen. Der
zürcherische Regierungsrat glaubt nun, diesem Zustande am
ehesten dadurch ein Ende zu berpiten, daß sämtliches Land,

welches sich diesseits des Rheines noch in Rudiinger Besitz

befindet, von zürcherischer Seite erworben werde. Es wurden
zu diesem Zwecke Kaufsverhandlungen eingeleitet und zum
Abschloii gebracht.

Der Eaufrertrag vom 7./16. Augast 1902 hat das on-

natttrliche Verh&ltnis der Zugehörigkeit der Stftubisallmend

sum Kanton Zürich und zu einer schaffhansischen Gemdnde
gelöst. Durch denselben ist der Kauf der St&ubisalhnend um
den Preis von Fr. 10,000 vorgesehen; femer yerzichtet der

Staat Zürich als Eftufer auf den Beitrag der Gemeinde Rüd-
lingen an die Kosten der Rheinkorrektion und auf die ver-

fallenen Staatssteuem von zirka Fr. 100.

Die Fertigunp^ des KaufsVertrages steht bis zur Stunde

noch aus ; er soll mit dein Ötaatsvertra^^ den kompetenten
Behörden zur Ratifikation unterbreitet werden.

Im Anschluß an die Verhandlungen über den KaufTertrag

wnrde sodann an die defimti?e B«gelnng der Rheingrenze

herangetreten. Sie ist in verschiedenen Eonferen2sen awischen

Delegationen der R^erungsrftte der l>dden Kantone Tersucfat

worden. Die Obereinkonft sollte sich auf Wunsch der beids^-

tigen Delegationen auf die ganze gemdnsame Rheingrenze toh
der Einmündung der Thür bis nach Oberriet beziehen. Im Laufe
der Verhandhingen hatten nun Nachforschungen im zürcheri-

schen Staatsarchiv ergeben, daß die Rheingrenze von der
Rüdlinger Brücke an abwärts nicht die Mitte des Rheins,

sondern die rechte Uferlinie sei; Schaffhausen l)ehieU sich

über diese Frage arcliivalische Studien vor, und so wurden
denn die konferenzielien Verhandlungen sistiert. Die auf-

gerollte Rechtsfrage betreffend das Hoheitsrecht am Rh^
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wurde in der Folge durch einen Entscheid des ßundesgerichtes

vom 28. Mni 1907 folgendermaßen entschiod^ n

:

,.D!P Hohi'it^crrenzp zwiscbon den Kantonen Zürich und
8cha£Uiausen geht vom unteren (südwestüchen) Endpunkte des

durch den Staatsvertrag der beiden Kantone* vom 30. August,

15. September 1870 zwischen den Gemeinden RlldlingeD UBcl

Flaach bestimmten Gremabschnitts abwfirts bis zur Landes-

grenze bei Oberriet, d. h. bis sn dem Punkte, wo die Grenze,

sieh nach Norden wendend, den Rhein verlAßi, durch die
Mitte des Rheins.*'

Nachdem durch dieses Urteil klares Recht geschaffen war,

wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen und in zwei

Konferenzen am 21. Februar und 31. März 1908 zu Ende ge-

führt. Das Ergebnis der Berat uno^en bildet der im vorstehen-

den Beschiussesentwurf reproduzierte Vertrag.

Mit dem Abschluß dieses Vertrages ist nun die Khein-

grenze von BUsingen bis Oberriet festgestellt:

1. Von der badisch-schaffhausischen Grenze bei BUsingen

bis zum [Jrwerf durch den bundesgerichtlichen Entscheid vom
9. Kovember 1897 das Unke Rh^nfer.

2. Vom Urwerf bis Oberriet in Anlehnung an die Ver-

trfige von 1851 und 1870, sowie kraft des bundesgerichtlichen

Urt^s vom 28. Mai 1907 und Art. 2 des vorliegenden Ver-

trages die Rheinmitte.

Die Detailbestiiiuuungen ergeben sich aus den sieben Ar-

tikeln des Vertrages ; zu Art. 7 ist einzig zu bemerken, daß

hier die Verhältnisse betreffend die Fischerei und Wasser-

rechte im Auge behalten werden sollen. Der Vf i ti n-^ wird

dem Kantonsrat 7Air bedingungslosen Genehmigung unterbreitet.

Mit der Regelung der Rheingrenze zwischen den beiden

Kantonen Zürich und Bchaffhausen dilrftf^n nun die langjfthrigen

Anstände, die sich aus den Unklarheiten in den Grenzen er-

geben haben, definitir ihr Ende erreicht haben.

Mit der Vertretung der Vorlage im Eantonsrat ist Herr

R^erungsrat Nägeli beauftragt worden.

Zürich, den 13. Juni 1908.

Im Namen des Regieningsrates,^

Der Präsident:

H. Ernst.
Der Staatsschrmber:

Dr. A. Hub er.
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Kreisschreiben
au die

Stattlialterftnitar^ sowie «n die Lokaikomiiiiasioiieii

fllr Übenradiiifll^ der Weinberge und Torkeluiiiigen gegen

die Beblaos.

(Vom 15. Juni im)

Mit Rücksicht auf die immer nocli sonehmende Verbrei-

tung der Bebiauskrankheit sehen wir uns auch dieses Jahr

veranlaßt, die lokal^i Rebkommisdonen auf die hieraus für

unsern Weinbau erwachsende Gefahr aufmerksam zu machen
und sie emzuladen, zur Verhütun«^ der Einschleppuiig oder

weitern Umsichgreifens der Krankheit das Möglichste zu tun,

die Rebgelände (leidig zu begehen und jedem einzelnen Wein-

stock ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Wir verweisen speziell auf § 5 des kantonalen Gesetzes

vom 17. Juni 1894 betreffend Maßnahmen gegen die Reblaus

und § 2 der Verordnung des Regierungsrates vom 30. Juli

1902 und richten an die örtlichen Rebkommissionen ^e
Anfforderung, während der Zeit von finde Juni bis
Ende September bei trockener Witterung alle

RebeniiflaiiittnQen persönlich wiederholt und sorg-
fältig zu begehen, an verdächtigen Stellen
Wurzeluntersuchungen vorzunehmen, krän-
kelnde Reb stücke auf leicht erkennbare We i s e zu

markieren, dieselben öfters zu beobachten, hier-

über g(^naues Prutolcoll zu führen und über die

gemachten diesfäliigen Wahrneb mungen sowohl
wie auch über den Gesund Ii eitszustand der Reben
im allgemeinen Bericht zu erstatten. Für Abfassung

des vorschriftsgemäß bis Ende September nächsthin der Volks-

wirtschaftsdirektion zu erstattenden Berichtes ist eines der in

Doppel beiliegenden Formulare zu verwenden«

Den einzelnen Rebenbesitzem, als den unmittelbar Be-

teiligten, ist auf geeignete Weise vorher mitsuteÜen, wann
die Inspektion ihrer Reben durch Lokalkomnussion be-

ginnen werde; auch sollten die örtlichen Rebkommissionen
nicht versäumen, in der Lokalpresse die Rebenbesitiiei auf

DigillZCü by Google
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die Wichtigk^i des Kampfes gegen die Reblaus aufmerksam
za machen moid dieselben za iußerster Wachsamkeit and ge-

nanester Innehaltung der Ton den Behörden a*laB6enen Vor-
Schriften zu mahnen.

Um die tTlierwachiing der Weinberge mciglichst genau

und zuverlässig ausfuiii*en zu können, wird den Lokalkom-

missionen empfohlen, das Rebland einer Gemmnde in kleinere

Inspektionskreise einzutdlen.

Bei der inspektionsweisen B^ehung des Rebareals sind

als unentbehrliche Werkzeuge und Reinigungsrequisiten mit-

zunehmen

:

1. Zur Vurnaiiinr von Wurztluntersuchnngen eine kurze zwei-

teilige liat ki f Spitz und breiter Teil, also nicht etwa
Karst, Stechgabel oder bchaufel);

2. zur Desinfektion von Schuhen und Geräten bei allfälliger

Entdeckung von Infektioospunkten ein Gefäß mit Petro-

leum, sowie eine Schuh- und Anstreichbttrste.

Schuhe und Werkzeug müssen vor dem Ver-
lassen der verseuchten Stelle sorgfältig von
allen anhaftenden Erdbestandteilen gereinigt
und nachher ausgiebig mit Petroleum getränkt
beziehungsweise ant^pst riehen werden. Die strikte

Beobachtung dieser Vorsichtsmaßregeln ist dringend notwendig,

um der Gefahr einer mechanischen Verschleppung der Wurzel-

läuse mdgUchst entg^enzntreten.

Die vorzunehmenden Untersuchungen sind mit Sorgfalt

auszuführen. Bei allfiUlig wahrnehmbaren oberirdischen Krank-

heitserscheinimgen, welche das Yorhandensein der Reblaos

rermuten lassen, z. B. zurückgehende Vegetation einzelner

oder auch mehrerer beisammenstehender Weinstöcke, müssen

sofort genaue Wun^elnntersiiclmngen nicht nur an den er-

krankten oder im Ai stt rbf^n iM^o^rifFenen lu Im ii. sondern

namentÜcli auch an benachbarten, anscheinend noch gesunden

Weinstöcken vorgenommen werden, weil erfahrungsgemäß die

Reblaus absterbende Wurzeln verläßt, um sich auf gesunden

saitreichen Faser- oder Saugwurzeln festzusetzen. Durch diese

Infektion entstehen die charakteristischen Anschwellungen (No-

dositäten), welche mit Bestimmtheit auf die Anwesenheit der

Reblaus schließen lassen.
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Sollten anläßlich der Untersuchnngen nüt Rebläusen be-

haftete Wuraeln bloßgelegt worden sein, so die Schuhe

und Arbeit^eFftte aller beteiligten Personen in der oben an-

gedeuteten Weise gründlich fsa r^gen*
Die örtliche Rebkommission hat da, wo im Gemeindebann

die Reblaus zum erstem na 1 konstatiert wird, hiervon unver-

züglich der Volkswirtöchaftsdirektion Kenntnis zu geben.

Das Betreten eines als infiziert bezeichneten Rebgrund-

stttckes ohne spezielle Bewilligung des kantonalen Rebbaib
kommissärs oder seines SteUvertreters ist jedermann, «ach

den Eigentttmem der Reben, gänzlich untersagt und es kommen
diesfalls die Bestimmungen der Verordnung des R^emngs-
rates vom 90. Juli 1902 zum Gesetze betreffend Maßnahmen
gegen die Reblaus (§§ 11, 12, 13 und 20, Abs. 1) zur An-

wendung. Im weitern ist allen denjenigen, welche Rebparzellen

in infizierten üi ineinden betreten hal)en, strengstens untersagt,

gleichen Tages noch Rebgrundstiicke in rebiausfreien Gemeinden
zu betreten.

Wo Rebeneigentümer und Lokalkommissionen
im Zweifel über die Ursache allfälliger Krank*
heitserscheinungen sind, ist unges&umt der kan*
tonale Rebbaukommissär zur Untersuchung der
yerdächtigen Weinstöcke beizuziehen.

Indem wir ferner die InsLi uktion unserer kanionalen Reb-

koüiuiission vom 16. Juli 1902. lietreffend die Kennzeichen

der Reblansluanklieit, in Erinn' rimg l)ringen, verweisen wir

im übn^rii auf die Tnaßgcl)enden [> hy 11 oxerapolizeil ichen

Vorschriften, welche in der benötigten Anzahl
von Separatabdrucken zuhanden der örtlichen
Kommissionsmitglieder bei der Volkswirtschafts-
direktion bezogen werden können.

Gegen säumige oder nachlässige Rebkommissionen wird

auf dem Disziplinanvege eingeschritten (§ 30 des Gesetzes

vom 17. Juni 1894j.

In den notorisch infizierten Gemeiiitlen Bachcnbuiach,

Boppelsen, Buchs, Dielsdorf, Höngg, Humlikon, Luüngen,

Niederhasli, Nürensdorf, Oberembrach, Oberengstringen, Ober-

weningen, Pfimgen, Regensberg, Regensdorf, Rümlang, Stdn-

maur, Töü, Unterembrach» Weiningen, Winkel, Winterthnr,
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WfllfliDgen, In den Stadtkreisen Zürich IV und V, sowie in

^meinen der Anstecknngsgefahr besonders ausgesetzten Reben*

gebieten ron benachbarten Gemeinden werden unter Leitung

des kantonalen RebbankommissSrs im Laufe des Sommers
neuerdings die erforderliehen Untersuchungs-, beziehungsweise

Vertilgungsarbeiten zur Unterdrückung der Reblauskrankheit

durchufeführt werden.

Zürich, den 15. Juni 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Dr. Locher.

Der Sekretär:

J. C. fischmann.

Verfügung der Direktion des Innern

betreffend

Ersatzwahl für eiii Mitglied der Bezirksschulpilege

>Viuterthar.

(Vom U. Juni 190a)

Im Bezirke Winteithur ist eine Ersatzwahl für ein

Mitglied d e r B e z 1 r k s s c h u 1 p f I e g: o an Stelle des weg-

gezogenen Herrn A. Huggenberger in Bewangen-Bertschikon

zu treüen.

Es wird daher verfügt:

L Für die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahl ist

der 5. Juli 1908 als erster Wahltag bestimmt, und es sind

dabei die Vorsdiriften der Wahlgesetze vom 7. Noyember 1869,

28. April 1878 und 29. Jmii 1890, sowie der Verordnong des

Regierungsrates vom 22. Dezember 1888, beziehnngsweise

24. Febmar 1908 ttber das Verfahren bei Wahlen nnd Ab-
stimmnogen durch die Urne zu beobachten ; es sind namentüch

sofort nach beendigter Wahlverhandlung im Sinne des Kreis-

schreibens der Direktion des Innern vorn 7. November 1890

die bezttglichen Protokolle nebst den Stimmzettelii, letztere ge-

hörig verpackt und versiegelt, durch die nächste Post an die

Direktion des Innern in Zürich zu senden, und zwar so, daß
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die Protokolle nicht zu den Stiininzettrln j^L'lei,^. sondern einzeln

Yerpackt werden. Das Paket ist mit der Aufschrift : ^Stimm-

zeiiel für die Bezirksschulpflegerwahl^ zu versehen.

II. Von eioer Tori&iifigexi ZuBammensteUong der Wahl»
eirgabsiiSBe am Wahltage selbst wird Umgang genommen.

m. Niehtbeachtung der unter Züfer I getroffenen Anord^
nungen wird mit OrdnongsbuiSe bestraft.

IV. Mitteil unt^ an die Gemeinderäte und Gemelnderats-

kanzleien des Bezirkes Winterthiir für sich und <lie Wahlbareaux
mit der Einladung, die erforderlichen Anordnungen für die

Wahlverhandlongen zu treten.

Zürich, den 11. Jani 1908.

Der Direktor des Innern:

^ägeli
Der Sekret&r:

Dr. W. Wettstein.

Verfügung der Direktion des Innern

betroffead

Anordnang einer Bezirkswahl.

(Vom 15. Juni 1908.)

Im Bezirke Piäffikon ist eine Ersatswahl für ein
Mitglied des Bezirksgerichtes an Stelle des infolge

sdner Wahl zum Beiarksstatthalter als solches zorückgetre*

tenen Herrn F. Ottiker in Bauma vorzunehmen.

Es w i r » i ü a h e r verfügt:

I. Für die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahl wird

der 5. Juli 1908 als erster Wahltag bestimmt, und es sind

dabei die Vorschriften der W^ahljj^esetze vom 7. November 1869,

28. AiMTÜ 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des

Beg^ungsrates vom 22. Dezember 1888, beziehungsweise

24. Februar 1908 über das Verfahren hei Wahlen und Ab-

stimmungen durch die Urne zu beobachten; es sind namentücfa

sofort nach beendigter Wahlveriiandiung im Sinne des Ereis-

schreibens der Direktion des Innern rom 7. November 1890
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die bessOgliehen Protokolle nebst den Stammzeiteln^ letztere

gehörig verpackt und versiegelt, durch die nächste Post an

die Direktion des Innern in Zürich zu senden, und zwar so,

daß die Protokulle nicht zu den Stimmzetteln gelegt, sondern

einzeln verpackt werden. Das Paket ist mit der Aufschrift:

„Stiimnzettel für die Wahl eines Kczirksrichters" zu yersehen.

n. Eine vorläufige Zusammenstellung der
Wahlergebnisse findet am Wahltage selbst darch
die Beiirksratskanzlei Pfäffikon statt. Die Wahlbureaux
werden angewiesen, zwisohen I Uhr naohmHtags und bis

spitestens 4 Uhr an Hand der Protokolle das Wahl-
ergebnis Itlephonitch der genannten Amtsstelle mit-

zuteilen.

Iii. Nichtbeachtung der unter Zdffern 1 und 11 getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnungsbuße bestraft.

IV. Mitteilung an die Gemeinderäte und Gcmeinderats-

kanzleien des Bezirkes Pfäfükon für sich und die Wahlbureaux
mit der Einladung, die erforderlicben Anordnungen für die

Wahlverhandlongen zu treffen, sowie an die Bezirksratskansdei

Piäifikon.

Zürich, den 15. Juni 1908.

Der IMrektor des Innern:

Nägeli.

Der Sekretftr:

Dr. W. Wettstein.

An die Mitglieder des Kantonsrates.

Sie werden hienmt dngeladen, sieh Montag den 29« Juni

1908, Tormittags 9 Uhr, zur ordentllefaen Sitzung im Rathause

in Zürich einzufinden.

Verhandlungsgeganstände

:

1. Bericht und Antrag der Wahlaktenprüfungskommission.

2. Ersatzwahl in das Obergericlit für den zum Mitglied des

Begierungsrates gewählten Herrn Dr. B^bert Haab.
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3. Geseta beireSend den Schuts der Arbeiteriimen und des

wdUiehen Bureau- und Ladenpersonals, AntrS^ des

Regierungsrates vom 4. Juli 1907 and der Koiamission

vom 30. März 1908.

Genehmigen l^e die Versicherung vollkommener Hoch»

achtung.

Meilen, den 15. Juni 1908.

Der PrfiMdent des Eantonsrates:

R. Amsler.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 21. Mai 1908.

Der landwirtschuftlichen Fortbildungsschule
Elgg wird an die Auslagen ihres L Winterkurses 1907/06

ein Staatsbeitrag von Fr. 450 verabfolgt.

Das Umbauprojekt für die Brttcke Uber den Riedi-
konerbaeh an der Straße I. Klasse Uster-Stäfai sadlich von

der Ortschaft Riedikon, wird genehmigt.

Die Teillieferungen von Schlosserarbeiten zum Neu-

liau der Kantünssehule Züricii werden an Bürgin,
Zürich m, Frick d Meidert, Zürich V, Welti, Zürich V,

Suter-Strehier, Zürich!, und M. Ruoff, Zürich V, ver-

gehen.

Vom 23. Mai 1908.

Die Rechnung über die Brandassekuranzanstalt
pro 1907 wird genehmigt.

Als Lehrer für Handelswisseoscbaften^ Nationalökonomie

und verwandte Fftcher am kantonalen Tecbnikumin Winter-

thur wird auf dne neue Amtsdauer von sechs Jahren H. Bieder*

mann von WInterthur gewählt.

Wilhelm Flachsmann wird auf s^ Gesuch hin auf

31. Mai 1908 als Lehrer in Wil b. R. und ans dem zürcheri-

schen Schuldienste entlassen, unter Anßetzung eines jäiirlichen

Ruhegehaltes.
Die Stadtbibliothek Winterthur erhält für das

Jahr 1908 einen Staatsbeitrag von Fr. 1200, inbegriüen Fr. 200
Beitrag an die wissenschaftlichen Sammlungen.
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Fttr die Benoyation der SandsieiDireppea in Xylolith Yom
Erdgeschoß nach dem L Stock un Absonderungshaas
des KantoQSspitalB Zürich wird ein Kredit von Vr. 1700
bewilligt.

Es werden vergeben

:

Die Aiisfülining der Arl>eiten für die Errichtung einer

Hrunnenanlaj^e bei der neuen Kantonsschule, ein-

schließlich der Bödchungs- and Platzanlagen, an J. Burkhard
m Zürich IV;

die Gipserarbdten fUr den Technikumserweiterungs-
bau in Winterthnr an Lerch-Weber und die KollektiTfinnen

Lereh-Kani, A, Zitt, Egle nnd Bachmann in Winter-

thnr.

Vom 25. Mai 1908.

Die Vertretungen des Regierangsrates werden
auf eine nene Amtsdäner von drei Jahren folgendermaßen

bestellt:

Schweizerische Bundesbahnen, Verwaltimgsrat : Regierungsrat

Bleuler.

Kreiseisenbahnrat III, Zürich : Regierungsrate Nägeli und Dr.

Haab, Stadtpräsident Pestalozzi and Nationalrat Heß.

Kreiseisenbahnrat IV, St. Gallen: Regierungsrat Dr. Stößel,

Nationalrat Hörni und Friedensrichter Werner.

TOßtalbahn, Verwaltungsrat : Regierungsräte Dr. Stößel und
Dr. Haab.

Sihltalbahn, Verwaltungsrat: Regierungsrftte Dr. Haab imd
Nägeli.

Südüsthahn, Verwaltungsrat: Regierungsrat Lutz.

Wald-Küti. Verwaltungsrat : Regierungsräte Dr. Stößel und Ernst.

Zürich-Örlikon, Straßenbahngesellschaft, Verwaltungsrat: Ele*

gierungsr&te Emst und Lutz.

Bahngesellschaft Ürikon-Baama, Verwaltungsrat: Regierungs-

rftte Nägeli und Dr. Stößel, Bearksrat W. Egli, Bauma^
Bemrksrichter Th. Hottinger, Bubikon, Kantonsrat A. Btteler,

Feldbach -Hombrechtikon, R. Pünter, Ürikon-Stäfa, und

Kantonsrat J. BUnzli, Bäretswil.

Straßenbahn Zürich - Höngg
, Verwaltungsrat: Regierungsrat

Dr. Haab.
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limmatttil - StraßenbahngeseUschaft
,

Verwaltangsrat : Regie-

rungsräte Nägel! und Lutz.

Elektrische Straßenl>ahn Bremgarten-Dietikon, Verwaltungsrat:

Regierungsräte Nägoli und Lutz.

Straßenbahn Wetzikon-Meilen, Verwaliungsrat : Regiernnp;sräte

Nägeli und Ernst, und Bezirksrat Wilh. Heuüer, Goliau.

£ädgenössisclie Liuthkommission : Regierungsrat Nägeli, aa-

gleich Präsident der Kommissioii, Stellrertreter Regienings-

rat Dr. Stößel.

Schweizenschee Landesmuseum, VerwaltongskommMon: Dr.

H. Angst» Ton und in Zürich.

Yeremigte naturwissenschaftliche Sammlungen des Polytechni-

kums, Aufsicfatskommission: Regierungsrat Einst
Interkantonale Fischereikommlssion fOr den Zürich- und Walen-

sce : Regierungsrat Dr. Stößel und Prof. Dr. Heuscher, Er-

satzmann Oberforstmeister RUedi.

Interkantonale Schule für Obst-,Wein- und (lartenbau inWädenf-
wil, Aufsichtskoiiiniission : Regieruii.4srate Dr. Locher und

Lutz, Stndtgärtner Gottlieb Friedr. Rotbpletz iu Zürich and
Kantonsrat Leonhard Vaterlaus in Zürich.

Ostschweizerische Stickfachschulen, Aufsichtskommission: Als

Direktor der Volkswirtschaft Regiemngsrat Dr. Locher.

Arbelterkolonie Herdem, grÖ/Sere Kommission: RegiemngBrai

Dr. Haab.

Witwen- und Waisenstütung für Greistliche und höhere Lehrer,

Aufsichtskommission: Als Direktor des Erziehungswesens

Regierungsrat Ernst, zugleich Präsident der Kommission.

Zürcher Seidenwebschuie in Wipkingen, AufSichtskommission:

Als Direktor der \'olkswiriscliaft Regierangsrat Dr. Locher.

Schweizerische Fachschule für Damenschneiderei und Linirf^rie

in Zürich, Anfsichtskommission : Staatsschreiber Dr. linie r.

Zürich, Frl. Sophie Albrecht, Zürich, Joh. Spörri, Kauf-

mann, Zürich, Kantonsbaumeister H. Fletz, ZoUikon, Frau

Stadtprisident Pestalozzi - Stadler, Zürich, Frau J. Sailen-

bach-Suter, Zürich, und Frau Hofstetter-Bader, Zürich.

Handelsschule (Kaufmännischer Verein) Zürich, Uhterridits»

kommission : J. Biefer, kantonaler Gewerbesekretftr.

Pestalozrianum in Zürich, Verwaltungskommission: AlsIKrektor

des Erziehungswesens Regierungsrat Emst, Primariebrer

A. Stiefel in Zürich und Primarlehrer Ed. OrtÜ in Zuricii.
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Verfügung der Direktion des Innern

Anordnung der Ersatzwahl fttr ein Mitglied der Bezirks-

kirehenpflege Meilen.

(Vom 24. Juni 1908.)

Im Bezirke Meilen ist eine Ersatzwahl für ein
Mitglied der Bezirkskirchenpflege an Stelle des zum
Mitgliede des Kiieiienrates gew&lüten Herrn Dekan G. Sciiuster,

in Mfinnedorfy zu treffen.

Es wird daher verfügt:
I. Für die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahl ist

der 5. Juli 1908 als erster Wahlta4^ bestimmt, und es sind

dabei die Vorschrift fii der Waiilgesetze vom 7. Novembpr 1869,

28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des

Regierungsrates vom 22. Dezember 188Ö, beziehungsweise

24. Februar 1908 Uber das Verfahren b& Wahlen und Ab-

stimmungen durch die Urne zu beobachten ; es sind namentlich

selart aaeb liaanili|ler Wahlverliaiidlung im Sinne des Kreis«

Schreibens der Direktion des Innem vom 7. November 1890
die beziiglidien Protokoile nebst den Stimmzettehs, latatere ge-

bMg verpaekt und versiegelt, dHroh die nlchtte Pott an die

Direktion des Innern in Zürich zu senden, und zwar so, daß

Protokolle nicht zu den Stinuiizetteln gelegt, sondern einzeln

verpackt werden. Das Paket ist mit der Aufschrift : ^Stimm-

zettel für die Kezirkskirchenpfiegerwahl*^ zu versehen.

TT. Von einer vorJäulii^en Zusammenstellung der Wahl-

ergebnisse am Wahltage selbst wird Umgang genommen.
III. Nichtbeachtung der unter ZLSer I getroffenen Anord-

nungen wird mit Ordnungsbofie bestraft.

IV. Mitieüuiig an die Gemeinderftte und Qemeinderats^

kanzieien des Bezirkes Meilen für sieh und die Wahlboreaux
mit der Einladung, die erfoiderficfaen Anordnungen für die

WaMvedbandlungen in treffen.

Zürich, den 24. Juni 1908.

Der Direktor des Innern:

N ägeli.

Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein,
lii^ AatriUatt 1908. 8. Juli. 25
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Bekanntmachung
betreffend

nordamerikanisehe Aiisweisschriften.

(Vom 30. Juni 1908.)

Nach einem vom gchweizerischen Justiz- und Polizeide-

partenient an die KantuDsregieningen gerichteten Kreisschrei-

ben hat die (Gesandtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika

dem Bundesrat zur Kenntnis gebracht, daß duixh zwei Prä-

sidialdekrete vom ü. und 8. April 1907 bezüglich der Ab-
gabe von Aufiweisschriften an amerikanische
Staatsbürger im Auslande folg-ende Grundsätze aufge-

stellt worden seien, die seit 1. Juli 1907 in Kraft bestehen

:

Zur Legitimation Ton Reisenden mit wechselndem Auf-

enthalt dienen die Fässe; diese werden nur Tom Staatsde-

tMrtement in Washington ausgestellt und haben mne OOltig-

keitsdaner von zwei Jahren» nach deren Ablauf sie von den
diplomatischen und konsularischen Vertretern der Vereinigten

Staaten auf weitere zwei Jahre verlängert werden können.

Eine weitere Verlanguiung derselben ist üusgeschlossen.

Kann im Einzelfalle das Eintreffen des benötigten Passes

aus Washinerton nicht ab^rewartet werden, so sind die diploma-

tischen und konsularisciu-a Veitret(M' dei' Vereinigten Staaten

berechtigt, dem Bewerber für einen Zeitraum bis auf sechs

Monate einen ^otpaß auszustellen.

Diejenigen Amerikaner, welche sich im Auslande an
einem bestimmten Orte niederlassen, haben sich bei dem sa-

stftndigen Konsulate des betreffenden Bezirkes immatrikulieren

zu hissen und es werden denselben alsdann Immatriku*
lationsscheine (certificate of reg^stration) als LegitimaHons-

papiere ausgestellt. ESn solcher Immatrikulationsschrä gilt

stets nur für die Dauer ^nes Jahres, kann aber erneuert

werden, wenn der Inhaber dem Konsulate den Beweis leistet,

daß sein Aufenthalt im Auslande keinen bleibenden Charakter

angenommen hat. Hei dauernder Niederlassung im Auslände

gebt die amerikanische Staatsangehörigkeit verloren.

Hiervon wird den zuständigen Amtsstelien zur Nach-

achtung Kenntnis gegeben.

Zürich, den 30. Juni 1908.

DSrekÜon der Justis und PoUiei:

Dr. H.aab.
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Antxag des BegicnuigBrates

Tom 2. Juli ldU6.

BeschlttB des Kantonsrates

betreffend

Oenehmigaiig i^ines Kanfrertraires über die Uegensdiallen

der Gesellschaft i^ütHgueta^^ iu Zftrich Y.

Der Kantonsrai,

nach Einsicht eines Antrages des Regieruogärates,

beschiießi;

, I. Der Kaufvertrag ttber die Erwerbung der Liegen-

^sehaften der Gesellschali „Magneta^, iswiflchen der Platten*

Straße, der Oloriastraße und der PoRtalozzistraße in Zürich V,

für den Preis von Fr. 570,000. — wild genehinigt.

II. Mitteilung an den Regierungsrat zum Vollzuge.

Dem Regierungsrat wurde im Februar 11)08 das Areal

der Gesellschaft „Magneta'^ in Zürich V, bestehend aus den

zwischen drei öffentlichen Straßen liegenden Grundstücken

Katoetemummeni 1377, 1638 und 1639» zum Kaufe angeboten.

Die drei Grundstücke bilden zusammen einen dnh^tlichen

Komplex ron jdrka 6140 m* FIficheninhalt. Die ganze liegen-

schaft grenzt nach Osten an Privatgrundbesitz, auf der Nord-

Seite an die Pestalozzistraße, auf der Westseite an die Gloria-

Straße und auf der Südseite an die l'lattenstraße. Die Gluiia-

straße trennt das Gebiet vom Spitalf^ehäude. Schon ein flüch-

tiger Blick auf den Stadtplan zeigt, daß die Liegenschaft sich

außerordentlich günstig an die Spital liegenschaften anschließt.

Das Gebiet ist teilweise überbaut; doch sind einige der be-

stehenden Bauten von geringem Werte und können ohne wei-

teres beseitigt werden. Es sind dies eine Scheune mit Schopf-

anbau, in der Mitte des Grundstückes Katastemummer 1639

gel^;en und fQr Fr. 6300 brandverslchert, sowie dne kleinere
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Schopfbaute BttdOstlich der Scheune, für Fr. 500 yermclierk.

Daneben stehen nxd dem Grundstücke Katastemiumner 1689
noch ein massirgebantes Wohnhaas mit gewölbtem Keller

imd vier Stockwerken, « in mit dem Wohnhaus verbundener

Fabrikanbau aus Riegelmauerwerk und ein kleines Wohn-
haus hinter dem erstem, jetzt als Portierhans dienend.

Das große Wohnhaus, Assekuranznummer 2 c, ist am
17. März 1908 in neuer Schätzung für Fr. 106,900. — ver-

sichert worden, bis dahin betrog die Schätzung Fr. 100,000.—

.

Die neue Assekuranz des Fabrikanbaoes ist auf Fr. 32,000.—
gegenüber Fr. 3ö|000.— festgesetzt worden. Das kldne

Wohnhaus, Asseknramtnummer 167, ist mit Fr. 14,000.—
gegen Brandschaden Terdehert Femer steht auf dem Grund-

stücke Eatastemummer 1638 an der Pestalomstraße die nOrd-

lidie Hftlfte dnes Doppelwohnhauses, ein Oebftude mit ge-^

wölbtem Keller, vier Stockwerken und ausgebautem Dachstock,

Assckuranznuiiimer 448, gegen l^randschaden für Fr. 100,800.

—

versichert. Auf dem Grundstück Katastemimimer 1578 steht

kein Gebäude.

Für den Staat sind von den genannten Bauten ohne

weiteres verwertbar die boiden massiv gebauten Wohnhäuser.
Das kleine Wohnhaus und der Fabrikanbau können allerdings

ebenfalls verwertet werden, sind aber spSter zu beseitigen;

die Scheune und die 8chopfbauten können nacht mehr in Be-

tracht kommen. Wenn nur der Assekuranzwert der bdden
Wohnhäuser mit Fr. 206,700.— in die Rechnung eingesetzt

wird, ergibt sich für die Gebftudegrundfläehe und das Ümge-
lände bei einem Gesamtpreise der Liegenschaft von Fr. 570,000

ein Wertansatz von Fr. 363,000 oder zirka Fr. 59 pro m*.

Da nun aber vorläufig auch das kleine Wohnhaus und

der Fabrikanbau zu verwerten wären, so ergibt sich eine

ErhöhiinfT des zu beriicksicbtieenden Assekuranzwertes um
Fr. 46,000. Dieser Erhöhung sind aber Ausgaben für die

InstandsteUung d: r bestehenden Rauten im Gesamtbetrage von

zirka Fr. 3&—40,000 gegenüberzusteUen, so daß der Landwert

mit Fr. 59 pro m^ als richtig bemessen erscheuit. Erkun-

digungen bei der Liegenschaftenverwaltni^ der Stadt Zütich

und bei Priralpersonen haben eigeben, daß der Landwert an

der Plattenstraße gegenwärtig auf 60—70 Fr. per ge-

schätzt wird,
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Es ist nun za berQcks!ch%en, daß das Areal von drei

öffentlichen Straßen mit genehmigten Baulinien umgeben und

sofort überbaiibar ist, ohne daß irgend welche Beiträge für

öffentliche oder private Straßenzwecke zu bezahlen sind.

Ferner ist die stanze Liegenschaft überbaubar; da der Staat

regelmäßig große Gebäude erstellt, braucht kein Teil des

Landes als unverwertbar betrachtet zu werden. Die beste-

henden Servituten werden vom Verkäufer abgelöst.

Unter diesen Umstftnden darf der Kaufpr^ für die Liegen-

schaft als angemessen beieiehnet werden. Es ist darauf hin-

BQweisen, daß ausgesprochenes Bauland in köhem Lagen am
ZQrichbeig und im Gebiete der offenen Bebauung ebenfalls

auf Fr. 45—65 per m^ gesehfttzt wird. Die su erwerbende

Liegenschaft lie^^t noch im Gtebiete der geschlossenen Be-

bauung. Über die Verwendbarkeit der Liegenschaft für die

nächste Zeit uml für die Zukunft läßt sich folgendes sagen:

Das kantonale Hoclibauamt schätzt den Mietwert der Häuser

an der Pestalozzi- und Plattenstraße, mit Einschluß des Fabrik-

arbaues, auf mindestens Fr. 15,000. Sicher ist, daß die sämt-

lichen Grebäude Im gegenwärtigen Zeitpunkte leicht vermietet

werden könnten, wobei außerdem noch ein kleiner Pachtbetrag

fttr das Wiesland in Rechnung gebracht werden dürfte. Es

erg&be dies, wenn die Ansgaben für die Instandstellmig der

Häuser mitdngerechnet werden, eine Verzinsung des aufge-

wendeten Kapitals von zirka 2^^ ^/o.

Es ist aber zu bemerken, daß die Gebftude jetzt sebon

recht wohl für Staatszwecke verwendet werden können; so

z. ß. für die Zwecke des Spitals, die Verwaltung der kanto-

nalen Elektrizitätswerke, die übrigens dafür Miete zu bezahlen

hätte, für weitfrc Provisorien der Kantonsschule während des

Umbaues des alten Schulgebäudes, sowie fiir andere Verwal-

tungszweige, deren besondere Art nicht zentral gelegene Bureaux

erfordert.

Außerdem ist nun die Gewinnung von , Bauland fttr den

wätem Ausbau der mit dem Spital in Verbindung stehenden

fldl- ond Lehranstalten ins Auge zu bissen. Der allmähliche

Ausbau der Spitalinstitute macht es notwendig, daß das Gebiet

swischen der Stemwart-, der Gloria* und der Plattensiraße

für die Spitalzwecke reserviert wird. Die Wässerwiese süd-

westlich der Plattenstrai^e eignet sich iur den Bau von Kianken-
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anstalten we^n dee Lärms and der sich mehrenden 8taob-

entwicklung infulge des Automobilverkehre an der R&mistraße

je länger je weniger. Es muü also behufs Beschaffung neuer

Spitalräume die Verlegung der (iebäude für Lehrzwecke aus

dem Spitalgebiet angestrebt werden.

Ferner ist dafür zu sorgen, daß für neue Institute in der

Nähe des Spitals und der kantonalen Lehranstalten Platz {ge-

schaffen wird. Es ergibt sich also die dringende Notwendig-

keit, den bestehenden Grundbesitz des Staates zu vermehren.

Der Re^ierimgsrat ist der Ansieht, daß die jetzt vorliegende

MögUchki^i, ein gOnstig gelegenes Gebiet ansBokaufen, nicht

versftnmt werden dOrfe« Der Regieningsrat hat daher mit

dem Vertreter der Gesellschalt ,,Magneta'' dnen KanfTertrig

über die Liegenschaft ahgeschlosaen, wonach das Areal für

den Preis Ton Fr. 570,000 servitntenfrei in das ESgentam des

Staates übergehen soll. Er empfiehlt diesen Vertrag ange-

legentlich zur Genehmigung.

Zürich, den 2. Juli 1908.

Im Namen des Regieningsrates,

Der PrUdent:
H. Ernst.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. H u b e r.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 25. Mai 1908.

Die Vertretungen des Regieruntjsrates werden
auf i'ine neue Amtsdauer von drei Jahren folgendermalien

bestellt (Fortsetzung zu pag. 471/472):

Gewerbemuseen Zürich und Winterthur, Zentralkomniission

:

Architekt Ernst Jung in Winterthur, zugleich Präsident

* der Kommission ; Karl Heß, Möbelfabrikant^ Zflrieh I, Priai-

dent des Schreinermeisterverelns Zürich nnd Umgdiiniig;

Chr. Schnüd, jun., Dekorationsmaler, Zürich m, PrMdent
des Malermeistenrereins Zürich.

Zentrahettelkatalog der afircherischen Bibliotheken, Verwal-

tungskommission: Prof. Dr. Vetter und Oberbibliothekar

Dr. Weber.
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Kindenrintftl Hottingen, Komitee : Benrksani Frey in Zürich Y.

Zürcherische Heilstätte für Lungenkranke in Wald, Aufsichts-

kon^mission: Re^erungsräte Lutz und Ernst.

Winkelriedstiftung, Vorwaltungskomitee : Als Direktor des Mili-

tärwesens Regierungsrat Dr. Haab.

AnBtalt Regensbeig, Auisichtskommismon: Regierangsrat Emst
und Spitalverwalter Grob, Tmnterthar, letsterer zugleich

PrftBident der KonmÜBsion.

IBcbweizeriseher Frauenrerein, Krankenpflegekominifliäoii : Saiü-

tätsrat Dr. Leuch, Zürich.

Witwen- und Waisonstiftung der Professoren der Hijchf^rlinle

Zürich, Vorstand: Regierungsräte Ernst und Dr. Stoi^el.

Johann Heinrich £m8i - Stiftung, Stiftungsrat: Regierangsrat

Lutz.

Vom 29. Mai 1908.

Von der Wahl des Herrn Jakob Albert Kilchsperger
2um Pfarrer der Kirchgemande Weiach wird Vormerk ge*

nommen.

Als Sekondararst der medizinischen Klinik des Kan-
ton sspitals ZOrich mit Amtsantritt auf 1. August 1908

wird Dr. med. von WyL> von Zürich, zweiter Assistenzarzt der

medizinischen Klinik des Spitals Zürich, gewählt.

Deui Lehrlingspatronat Zürich wird pro 1907 ein

Staatobeitrag von Fr. 400 ausgerichtet.

Die vom Gemeinderat Tö& voigelegten Bau- und Ni-
reaulinien an der NSgelseestraße zwischen der Bahnlinie

Winterthur-Walddiut und der Zfircherstraße, sowie der Frei-

hofstrafie zwischen Mreherstraße und Zelglistraße werden ge-

nehmigt unter Aufhebung der durch Regierungsbesehluß vom
1 2. November 1903 genehmigten B a u Ii n i e n für die Freihof-

straße zwischen Züiclierstralie und Zelgiistraüe.

Fenier werden genehmig^:

Das Projekt über die Verlegung der Straße IL Klasse
Mühleholz-Winikon beim Gemundesehießplatz Uster;

Pläne und Kostenhereehnung fttr den Bau einer Kirche
in Wipkingen;

die Vorlage betreffend Hauptreparatur der Kirche in

Z o 11 i k 0 n.
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Beschluß des Regierungsrates

betreffend

die Ergebiiine der rtdgeiKMselifiii YoMbgabrtiminniig vom
6. Jnli 190S Im Kantoii ZtlridL

(Vom 8. Juli im)

Nach Kinsicht eines Antrages der Direktion des Innern

und der von ihr vorgele^^tc^n Zusammenstellung der Ergebnisse

der eidgenössischen Volksabstimmung vom 5. Juli 1908 Uber

den Bundesbeschluß über das Initiativbegehren betreffend das

Verbot des Absinths and den Bundesbeschluß betreffend Er*

gftnzuDg der BondesTerfassong besüglieh des Rechts der Gresete*

gebung über das Gewerbewesen, sowie nach ^nMeht der Ab-
stinimiingsprotokolle, nach welchen laut nachstehender Über>

Sicht Ton 106,361 Stimmberechtigten des Kantons Zürich 63,338

gestimmt haben,

beschließt der Regierungsrat:

I. Es änd g^n&ß Art. 18 des Bondesgesetaee Tom 17. Jnni

1874 betreffend die Yolksabstimmnng über Bnndesgesetae nnd
Bondesbeschlttsse die Protokolle über die ^dgenOssisehe Volks-

abstimmung Yom 5. Juli 1908 nebst der Zusammenstellung

der Al)stiiiunungsergebnisse dem Bundesrate zu weiterer Ver-

fügung zu übermitteln.

n. Die Ergebnisse dieser Volksabstimmung sind nach

Art. 9 des Bnndesgesetaes vom 19. Jnli 1872 betreffend die

qdgenPstfschen Wahlen mid Abstimmungen gemeindeweise

dni^ das Amtsblatt sn Terüffentlichen.

Zürich, den 8. Juü 1908.

Im Namen des Regierangsrates,

Der Präsident:

^ H. Ernst.

Der Staatsschreib^:

0r. A. Hnber.

Zflreb. AmtsbUU 1906« 10. JolL 26
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Beschluß des Regierungsrates

betreffend

die Brurebnlsse von Bessürkswatalen«

(Vom S,m 1906.)

Die Direktion des Innern übermittelt dem Regierimgsrate

die ZuBammenstellung der Ergebnisse der am 5. Juli 1908

in den politischen Gemeinden der Bezirke Meilen, Fl&ffikon

und Winterihur Torgenommenen ersten Wahlgfinge für die

Ersaisiwalilen je eines IffiilgHedes der Berirkskirchenpflege Mdlen,

des Berirksgeridites Pfftffikon and der BeadrksschulpflegeWinter
thor, samt 6m you den Wahlbureanx ongesandten Watüpioto-

kollen.

Die letztern erzeigen folgende

Wahlergebnisse:

L Bezirk Meileiu

(Stimmbereehtigte 61i2.)

Ein Mitglied der Bezirkskirchenpflege.
Abgegebene Stimmen 2534

Davon ab leere Stimmen 817

Maßgebende Stimmenzahl 1717

Absolutes Mehr 859

Gewählt ist:

Herr Alfred Graf, Pfarrer, in Hombrechtikon mit 1655 St.

Vereinzelt waren 43 ^
Ungültig „ 19 ^

1717 St,

IL Bezirk PRlfflkon.

(Stimmberechtififte 4530.)

Ein Mitglied des Bezirksgerichtes.

Abgegebene Stimmen S597
Daron ab leere Stimmen 518

Maßgebende Stiimueuxahl 3079

Absolutes Mehr 1540
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Gewählt ist:

Herr Friedrich Flachsmann, Kanionsrat,

m Hittnau mit 1827 St.

Ferner erhielt:

Herr Jakob Kündig» Gemeinderatsschreiber, in

Banma 1229 n

Yerdnzelt waren 16 »

Ungültig „ 14 .

III. Bezirk Winterthur.

(^Stimmberechtigte 14,856.)

Ein Mitglied der Bezirlcsschulpflege.

Abgegebene Stimmen 87G3

Davon ab leere Stimmen 5307

Maßgebende Stimmenzahl 3466
Absolutes Mehr 1729
Gewählt ist

:

Herr Heinrich Kohlet, Gemeindeammann,
in Hofstetten mit 3245 St.

Vereinzelt waren 171 „

Ungültig „ 40 ^

3456 St.

Nach ISnsicht der rorliegenden Wahlakten und eines

Antrages der Direktion des Innern

beschließt der Regierungsiat:
I. Von den getroffenen Wahlen wird Vormerk erenommen

und es ist den Gewählten nach Abiauf der geset/lichen Ein-

sprachefrist durch Zustellung von Urkunden, sowie den be-

treffe nchii Behörden (§ 18 des Wahlgesetzes von 1869) Kennt-

nis zu geben.

n. Publikation dieses Beschlusses im kantonalen Amts-

blatt uid Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und des

Innern.

Zürich, den 8. JuH 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der F^dent:
H. Ernst.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hub er.
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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

Tom 29. UaX 1908.

Es werden vergeben:

Die Erstellung der Zementsockel zum Neubau der Kan«
tonsschule an Baumeister J. Bryner in Zürich V;

die Lieferung einer 13 Tonnen schweren DampfStraßen-
walze mit Gompoundnmschine an die Maschinenfabrik King
d Cie., A. G. in Zürich.

Vom Ö. Juni 1908,

IKe Rechnung der sOrcherischen AmiabttrgBcballa*
genoseensehafi pro 1907 wird genehmigt, und es wiid

der Genossenschaft der ttbUche Beiiraff Ton Fr. 600 suerkannt.

Dem revidierten Reglement betreffend den l)0-

tanischen (xartcn und das botanische Museum der

Universität Zürich wird die Genehmigung erteilt.

Dem Zürcher Kantonalschutzenverein wird an
sein am 28. Juni 1908 stattfindendes Feldsektionsweti-
schie&en ein Staatsbeitrag yon Fr. 1000 zugesprochen, in

der M.eamnng, daß diese Summe ausschließlich au Prftmien ver-

wendet werden solL

Die vom G^meinderat Erlenbach vorgelegten Bau-
und Niveaulinien plane der StraÜeuverbindung Dorf-

Lerchenberg und der Parallelstrai^ längs der Bahn werden

genehmigt.

Vom Id. Juni 1908.

Es werden gewfthlt:

Als Ingenieur des IIL Kreises Karl Keller, Ingenieur,

von Aarau, in Weitenegg a. d. Donau (Niederösterreich)

;

als Lehrer für allgemeine und technische Chemie nebet

LaboratoriumsUbungen am Technikum in Winterthur
anter Verleihung des Utels eines Professors für eine Amte-
daner von sechs Jahren Dr. Ed, Nftf» von Meilen«

Es erhalten Staatsbeiträge:

Der Frauenverein zur Unterstützung armer
Kraniier in Aui^rsihl für das Jahr 1908 Fr. 250;
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die ostschweizprischen Stickfachschulen in

Orabs, Degt rsheim, Kirchberg, Amriswil und Räemeck pro

1908 Fr. ÖOO.

Es werden genehmigt:

Die Ton der Ortsgememde Au, Kt. Thurgaa, dem Ge-

melnderat Sternenberg Übermächten Pläne Uber die Br-
höfanng der Brücke über den Steinenbach und die Kor»
rektion der Straße II. Klasse Nr. 5 NeugUtli-Wolfen in

einer Länge von 44 m

;

die abgeänderten Niveaulinien der Pestalozxisiraße,

der Schulstraße, der Buchlernstraße, sovvie die Hau- und
Niveaulinien der Pestalozzistraße, der Kirchgasse und der

Schulstraße in Altstetten.

Die Vorlage betreffend Genehmigung eines Staatsver-
trages zwischen den Kantonen Zttrich and Schaff-

hanaen Uber die Festsetzung ihrer gegenseitigen Kantons-

grenze und GrenzTerhftltnisse wird durchberaten und samt
der bezOgUohen Wdsong als Antrag des Regierangsrates an
den Kantonsrat w^teigeldtet.

Vom 13. Juni 1908.

Ans dem freien KrecÜt des Rßgierangsrates des laufenden

Jahres wird dn Betrag von Fr. 1000 verwendet zur Er-
werbung Ton Kunstwerken zürcherischer Künstler bei

Anlaß des diesjährigen Salons.

Vom 20. Juni 1908.

Der Gemeinde Schleinikon wird an die im ganzen

Fr. 13,138.85 betragenden Kosten der im Jahre 1907 an ihrer

Wasserversorgung s- und Hydrautenanlage ausge-

führten Erweiterungsbauten ein Beitrag von Fr. 1840 aus der

kantonalen Brandassekuranzkasse bewilliirt.

Der Bpbauungsplan der Geineindc Kiis nacht wird

imt Ausnahme des Endstückes der Straße Nr. 3 von der

Schiedhaldenstraße bis zur Weinmanngasse genehmigt.

Dem Kaufmännischen Verein Zürich wird zu-

gunsten sdner Handelsschule pro 1907 ein Staatsbeitrag

TOn Fr. 12,000 Terabfolgt.

Der Besclüaß des Ejrchenrates , wodurch dem Pfarrer

Wetli m Oberrieden ebi jährlicher Ruhegehalt be-

willigt wird, wird genehnugt.
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Vom 25. Juiü 1908.

JBb werden gewfthlt:

Als Lehrer am Technikum in Winterthur anf

eine Amtsdaner von sechs Jahren und unter VerieihuDg des

TOels eines Professors Dr. Adolf Heß, von Engelberg, bisher

llülfsichrer, und Karl Gilg, von Winierthur, bisher Hülfs-

lehrer

;

als Lehrer an der kantonalen Handelsschule in

Zürich Alexander Tr ei eh 1er, von Richtersml.

Es werden auf Beginn des Winterhalbjahres 1908/1909

folgende neue Lehrstellen errichtet : An der kantonalen

Handelsschule in Zürich für Französisch und Spanisch

für Anfänger, am Technikum in Winierthur für F^u-
zöoBch (als Hauptfach) nut Englisch oder Italienisch, am
Lehrerseminar in Eüsnacht für Instrumentalmnak.

Die Verordnung des Stadtrates Zürich vom 30. April

1908 hetreffend die baupoliaeiliche Behandlung
von Projekten für Einfriedigungen und Stützmauern
wird genehmigt.

Es werden vercjeben

:

Die Brennmateriallieferungen in die Staats-
gebäude für die Zeit vom I.Juli 1908 bis 30. Juni 1909;

die Lieferung von Fleisch, firot und Klein*
brot für die Kantonsspitäler Zürich und Winterthor, die

Frauenklinik Zürich, die WfickerUngstiftnng Ütikon und dk
Fleischlieferung für die Pflegesnstalt Wttlffingen pro IL Se-

mester 1908;

^e Lieferung ^er Dauerbad^Einrlchtung für A
Mechanotherapie im Kantonsspital Zürich an die A.-G.

„Deco^, vorina-ls Helbling d Cie. in Küsnacht;

für den Erweiterungsbau des Technikums Winter-
thur die Schlosserarbeiten an das Konsortium der

ScblosRermeipter Winterthurs, die Schreinerarbeiten an

Gilg-Öteiner in Winterthur und au den ächreinermeisterreran

Winterthur.

Vom 27. Juni 1908.

Als st&ndiger Fachlehrer an der landwirt*
sehaftlichen Schale Strickhol wird auf ehie neue

Amtsdaoer Ton sedis Jahren Dr. phiL Johannes Hofmann
Ton Ifarthalen und Ossingen gewählt.
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Aus den Verhandluagen des Regierungsrates

vom 27. JuDi 1908.

Dem Bezirksfeuerwehryerband Zürich (Land)

wird an die im ganzen Fr. 950. 26 betragenden Kosten des

von ihm ani 15. und 22. März in Hongg und Altstetten ver-

anstalteten Feuerwehrkadreskurses ein Beitrag von

Fr. 900. —• aus der kantonalen Brandassekuraiizkassc* bewilligt.

Der politischen Gemeinde Küsnacht wird an die Fr.

920. — betragenden Kosten für die Austiefung der öffentlichen

Haabe bei der Steinburg ein Staatsbeitrag von Fr. 276.

—

ausgerichtet.

Vom 2. Juli 1908.

Von der Wahl des .lohannes Sutz zum Pfarrer der

Kirchgemeinde St. Peter wird Vormerk genommen.

Als erster Staatsanwalt an Stelle des zum Ober-

richter gew&hlten Jakob Merkli wird der bisherige zweite

Staatsanwalt Alfred Brunn er Ton Winterthur ernannt. Die

Stelle eines Staatsanwaltes wird ausgeschrieben.

Vom 27. Juni und 2. JoU 190S.

In den verfassungsg^mäß rorgenommenen Erneuerungs-
wahlen der dem Regierungsrate unterstellten
Kommissionen und Beamten sind diese Kommissionen

und Beamtungen besetzt worden wie folgt:

Die Stnutskaiizlei.

Staatsschreiber: Huber, Albert, Dr. jur., von Mettmenstetten,

in Zürich IV.

Sekretär: Keller, Paul, von Fischenthal und Winterthur,

in Zürich IV.

Kanzlisten : Schoch, Heinrich, von Bauma, in Zürich V.

Frau Ganz, Sophie, ron und in Zürich I.

Berchtold, Marthay von und in Zürich V.

Verwalter der Zentralstelle für Boreaumaterialien, Druck- und
Buchbinderarbeiten: Locher, TheopMl, ron

und in Ziiricli V.

Kanzlist der Zentralstelle : Malier, Henri, vou und in Zürich V.

Zttrdu Amtsblatt 1908. 17. JuU. 27
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Die Weibel dm RegieruugäiaUs«

Ptister, Emil, von Dübendorf, in ZUtich I.

Vontobel» Gottlieb, Ton Rttti, in Dabendorf.

Sigg, Gottfried, von Zürieh, in Altstetten.

Stahel; GuBtay, Ton Tarbenthal, in Dabendorf.

Brennwald, Wilhelm, von Männedorf, in ZOrich I.

1. Direktion des Innern und des Oeflngnis-

weeens.

A» Inneres»
Sekretär: Wettstein, Walter, Dr. jur., von Herrliberg, in

Zürich I.

I-U^gistrator : Kübler, Ilerinann, von und in Zürich V.

Kan/Jistin: Mende, Margaretlia, von und in Zürich I.

Beamter für das ZivilsUuidswesen: Meyer, Jakob, you und

in Zürich IV.

KantonsBtatiatiker : Großmann» Eugen, Dr. jur., von Höngg,

in Zürich II.

Adjunkt: Locher, Friedrieb, Ton in Zorich V.

EansUsten: Bolleter, Werner, von Meilen, in Zarich IV.

Zehnder, Eduard, von und in Zttrich I.

Das Staatsarchiv.

AufsichiakouimissiOQ *) ; Schweizer, Paul, Prof. Dr., Zürich T.

Öchsli, WUhelm, Prof. Dr , Zürich V.

Weber, Heinr., Dr., Oberbibliothekar,

Zarich IV.

Hauser, Kasp.» Dr., Primarlehrer, Win-
terthur.

Archivar: Nabhols, Hans, Dr., von ZOrich, in Zollikon.

Adjunkt: Hegi, Friedrich, Dr., von und in Zürich IL

üehülfe: Glättli, Walter, Dr., von Honstetten, in Zürich V.

Die 0ebäudeYenucherttiig8aa8talt.

Die kantonale Brandassekuranzkommisslon.
Wunderlj-von Muralt, Hans, a. Nationalrat, Zttrich II.

Schieß, Hemrich, Oberst, ZoUikon.

Nägeli, August, Notar, Horgen.

Kündig, Albert, Bezirksgerichts^räsideni, Pfäfükon.

Am 15. Juli 1908 gewKUt.

1.
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Jung, £ni8t, Architekl, Winterthur.

Wächter^ Ulrich, Kantonsrat, Ürikon-St&fa.

Die Beamten.
Sekretär: Schoch, Ulrich, von und in Zürich V.

Sekretär-Stelly.: Fretz, Rudolf, von nnd in ZQrich IV.

Regisirator: Altorfer, J. Alb., Ton Klotoi, in Altstetten.

Kanxlisten : Bachmann, Joh., von IMelsdorf, In Zürich V.

Müller, Wilhelm, von Bftretswil, in Seebach.

Kleiner, Karl, von Herrliberg, in Zürich V.

Farner, Ulr., ron Oberstammheim, in Zürich L
Fräulein Luise Hanser, von und in Zürich V.

Fräulein Einiiie llanser, von und in Zürich V.

Meyer, Willy, von Herisau, in Zürich V.

Debrunner, Jakob, von Felben, in Zürich IV,

Hilpert, Jean, von und in Zürich I.

KreisBch&tser für die Gebäudeschfttzungen.
Für den ersten Kreis, Bezirk Zürich:

Däniker, Ludwig, Baunieister, Zürich I.

Helm-Käch, J., Architekt, Zürich IV.

Ersatzmänner; Fehr-Näf, Jul., Art hitt ki, Zürich 1.

Zuppinger-Meynadier, hr.^ Architekt, Zürich V.

Für den zweiten Kreis, Bezirke Affoltm nad Hoigen:

Hofetetter, Heinrich, Maurermeister, Mettmenstetten.

Treichler, Eduard, Schreinermeist^r, Wädenswil.

Ersatzmann: Tiefenthaler, J. bu., liaunieister, Rüschlikon.

Für den dritten Kreis, Bezirke Meilen und Hinwil:

Billeter, Walter, Baumeister, Männedorf«

Hen6er, Wilhelm, Baumeister, Go£an.

Ersatamann: Haas, Heinrich, Ingemeur, Stäfa.

Für den vierten Kreis, Bezirke üster und Pfaftikon:

Üachofen. Gustav, Geometcr, Uster.

Kuhn, August, Zimuiermeister, Effretikon-Illnau.

Ersatamann: Stahel, Konrad, Zimmermeister, Pfäfdkon.

Für den fünften Kreis, Besirke Winterthnr mid Andelflngent

Furrer-Wfiger, Theodor, Baumeister, Winterthur.

Landolt, Ulrich, Baumeister, Kleinandeltingcn.

Ersatzmann; Haggenmacher, E., Architekt, Winterthui.
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Für den sechsten Kreis, Bezirke BiÜach and iJieisdorf:

Meier, Gottliol», Raimieister, Glatt friden.

Meier, Johannes, Baumeister, Hiimlang.

Ersstzmann: Marihaler, Jakob, Baumeister, Oberbasli.

Fttr die Bezirksgebäude:
Heußer, Wilhelm, Baumeister, Goßau.

Landolt, Uh*ich, Baumeister, Kleinandelüngen,

Aufseher fttr die Beaofsicbtigung der Bliisschuiz-
orrichtungen«*)

Fttr den ersten Kreis, Zürich I, n und tV, Schwamendingen,

Witikon, ZoUikon.

Sir&ßle, Roberi, Spenglermeister, ZQrieh-Fluniem.

Ersaizmaon : Leonhard, Paul, Spenglermeister, Zürich I.

1^' ü r den zweiten Kreis, Zürich III, Bezirk Affoltem.

Gyr, Job. Heinrich, Spenglenneister, Zürich -Wiedikon.

Ersatzmann: Ilayroud, Charles, Spengler. Schlieren.

Für den dritten Kreis, Zürich V, Äsch, Albisritdcn. Altstetten,

Biriuensdorf, Di»'tikon. Gcroldswil, Höngg, Niedenirdorf. Oboreng-
'^tringen, OlH itn lorf Orlikon ÖtwUa.L., Schlieren, Seebacb, Uiti-

kuii, Unterengätriiigcü, \\ «•iQin£,''en.

Gautschi, Rudolf, Spenglermeister, Zürich -Wiedikon.

Ersatzmann: Eajroud, Charles, Spengler, Schlieren.

Für den vierten Kreis, Besirk Hoigen.

Widmer, Johannes, Spengler, Borgen.

Ersatzmann: Bttr, Adrian, SelilosBermelster, Affoltera a. A.

Für den fünften Kreis, Bezirk Mfileu.

Meier, Robert, Spengler Küsnacht.

Ersatzmann: Kuhn, Heinrich, Spengler, Erlenbacb.

FUr den sechsten Kreis, Bezirk HinwU.

Siiter, Jean, Spengler, Uster.

Ersatzmann: Güntliard, Hermann, Spengler, Uster.

Fttr den siebenten Kreis, Besürke Usternnd Pfftffikon.

Meier, Jakob, Schlosser, Dübendorf.

Ersatzmann: Schneider, Heinrich, Schlossermeister, Pfäftikon.

Für den achten Kreis, Bezirk Winterthur.

Keller-Lang, Ferdinand, Spenglermeister, Winterthur.

Ersatzmann: Hug, Ulrich, Spengler, Marthalen.

*) Die Neuwahlen finden uu Monat Oktober 1908 statt
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Für den neanten Kreis, Besirke Andelfiogen, Bttlach und

Dielsdorf.

Brändli, Heinrich, junior, Sciüosser, Bulach.

ErBatsemann : Volkart, Jean, Schmied, Niederglalt.

Seki etär: Jucker, Alborf, von Kleinandelfingen, in Zürich V.

Kauzlist: Rosenberger, Kaspar, von und in Altstetten.

Die kautoiialo Strafanstalt in Uegeusdorr.

Die Aufsichtskommission.

Haab, Dr., Regicmngsrat, ZOrich I.

Wittelebach, Albert, Oberricbter, Zürich I.

Zürcher, Emil, Prof. Dr., Zürich V.

Bi uaner, A., I. Staatsanwalt, Zürich V.

Hafner-Tobler, E., Bankrat, Zürich V.

Heußer, Johannes, Bezirksrichter, Zürich III.

Direktor: Curti, Ferdinand, Dr., von Rapperswil.

Verwalter: Leemann, Johs., von Zürich.

Geistlicher: Schaub, Job«, Ffarrer, lo Regensdorf.

Arzt: Betschard, Dr. med., in Regensdorf.

Die Korrektionsaustait BingwiL

Die AufSichtskommission.
Ziegler, Alfred, Obemchter, Zürich V.

Pfenninger, Rad., Statthalter, Hinwil.

Rnnzli, .T., Kantonsrat, Bfirptswil.

lieichen, A., Pfarrer, Winterthur.

Verwalter: Knabenhans, Karl, von Wädenswil.

f. Gruppenchef und Lehrer: Stadlin, Karl, von Zug.

II. Gruppenchef: Haab, Heuurich, von Meilen.

Arzt: Amstad, Oottfr., Dr. med., von Beckenried,

in Hinwil.

Geistlicher: Bär, Alfred, Pfarrer, in Hinwil.

Die Korrektlonsaiistalt Uitikon*

Die Aufsichtskommission.

Welti-Haushcer, Joh., Zürich II.

Walder, Jb., Statthalter, Glattfelden.
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Bickel, J., Geint'inderatspräsident, Birmensdorf.

Schäppi, A., Kantonsrat, Obcrriedcn.

Verwalter: Denker, Kaspar, von Oberglatt, in Uitikon.

Die Eichmeister.

EichstÄtte Zürich : Ott-Peter, Emil, in Zürich V.

Adjunkt: Keller-Roth, K., in Zürich III (für die

£ichgeschäfte in Zürich Lll, mit Ausnahme
der BrttckeDwa^ und die Glassbinerei im
ganzen Eichkreise).

£icb8tätte WiDterthur: Meier, Ueinrich, ron und in Winterthur.

„ BOlach: Meier, Emil, in Bülaeh.

„ Bßnwil : Weber, J. K., in HinwU.

8chiffskoutrolleur.

Hulltegger, Heinrich, Fischereiaufseher, in Stäfa.

2. Die Direktion der Justiz und Polisei

und des Militärs.

A* JusU* und JPoUxei*

I. Sekretftr : Gysier, Emil, Dr. jur., Ton und in Zürich Y.

n. ^ Demuth, Edwin, Dr. jnr., Yon und in Zürich Y.

Registrator: Binden, Jakob, von Horgen, in Zürich II.

Eanzlisten : Schmid, Rudolf, von Tageiswangen, in Zürich Y.

Gasser, Gotthilf, Ton und in Zürich lY.

Bachniann, Rudolf, von und in Zürich I.

Die Staatsanwaltschaft

I. Staatsanwalt: Brunner, Alfred, TonWinterthnr, in Zürich Y.

n. „ Yakai
a. 0. ^ GlSttli, Franz, von und in Zürich I.

Die Offiziere des Polizeikorps.

Hauptmann: Bodmer, Heinrich, von und in Zürich H.

Oberlieutenant: Kunz, August, von Herrliberg, in Zürich IV.

I. Lieutenant: Spörri, Albert, von Fischenthal, in Zürich IIL

n. „ Schnurrenberger, Walter, yon und in Zürich HI.

B, 3IUität*weseiu

Mliitärkanzlei.

Sekretär: Spinner, J. J., Major, von Hirzel, in Rüschlikon,

Eugleich Chef des Kontrollbureaii.
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KanzliflteD: Boßhard, Ernst, von und in Zürich.

Guhl, Alfred, von Steckboni, in Zürich.

Stapfer, Eduard^ von und m Zttrieh.

Adjunkt des EontroUbnreau: Fretz, Julins, von Opfikon, In

Kilehberg.
ir

Die Militärbeamten.

Kantonskriegskommiss&r: Baltisehweiier, Wilh., Oberst, von
und in Zürich.

GehQlfe: Streuli, Julius, Hauptmann, von Borgen,

in Zürich.

Kasemenyerwalter : Volkart, Jean, Hauptmann, von Niederglatt,

in Zürich.

Zeughausdirektor: Lichti, Jak., Oberstlieut., von Winterthur,

in Zürich.

Buchliaiter: Schätti, Heinr., von Ilster, in Zürich.

Kanzlist: KtINt, Walter, von Giattl'elden, in Zürich.

ÜUchseruieister: Hornberger, Rud., Oberlieut., von Goüau,
in Zürich.

Zeughaufiverwalter Winterthur: Gujer, Etniii Major, von See-

grftben, in Winteriiiur.

Kreiskommandanten.

Flu len Militärkreis Wintcrtliur;

Gajer, £mil, Major, von Seegr&ben, in Winterthur.

Für den Milüärkreis Ami und Unterland:
Schwarzenbach, Rud. Major, von Höngg, in Erlenbach,

Für den Militärkreis Oberland:
Heufier, Lukas, Major, von Seegr&ben, in Wetzikon.

Für den Milit&rkreis Zürich
(auf Gmndlago der mit der Stadt Zttrieh getroSeaen Yereiabarong)

:

Bühler, Jakob, Oberstlieutenant, von und in Zürich.

Für den Militär kr eis am See:

Konz, Hermann, Major, von Otwll a. 8., in Morgen.

3. Die Direktion der Finanzen.
Die Finanzkanzlei.

Sekretttr: Beringer, Karl, von und in Zürich IV.

Registrator und Bürgschaftsrerisor:

Maag, Adolf, von und in Zürich V.
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Kanzlist: Heim, Otto, von Gais, in Birinensdorf.

Kauzlisten für das Wirtschaftswesen:

Kottinger, Julius, von Uster, in Küsnacht.

Sutter, Jakob, von Tenna» Graubttnden, in

Zürich IV.

GehttUe: Bolt, Max, von KnunmeDaa (St. Gallen), in

Zürich III (siehe SalzverwaltiiDg}.

Dm Steueranit.

Sekretfir: Berchtold, Jakob, von Wintcrthur, in Küs-

nacht.

Adjunkt : Ringger, Edwin, von und in Langnau a. A.

Üanzlisten: Meier, Hermann, von Kili^nacht (Schwyz),

in Zürich V.

Müller, Karl, von Aeute (Thurgau), in

Dietlikon.

Scbinid, Albert, von Oberglatt, in Meilen.

Widmer, Edmund, von Obersiggenthal

(Aai^e;au), in Zürich I.

Stempelverwalter: Bodmer, Heinrich, von und in Zürich lU.

Die Bnehbaltang und Kontrolle.

Staatsbachhalter: Bucher, Hrch., von Kloten, in Zürich IV.

Adjunkt: Baumann, Gottlieb, von Hirzel, in Zürich II.

Gebüifen: Meier, J. J., von Hüretswil, in Zürich III.

Baumann, Tlieod., von Ilendschikon Aar-

gau), in Zürich IV.

Huber, Julius, von Horben (Thuigau), in

Zürich IV.

Staatskassier: Schnöder, Albert, von Wetzikon, in Zürich V.

Gehülfe bezw. Stellvertreter:

Vetterli, Alfred, von Andelüngen, in

Zmich V.

Recbnnngsrevisoren : Oschger. Albin, von und in Zürich HI.

Stocker, Walter, von und in Zürich IV.

Kassenkontrolleure: Fink, Emil, von Zürich, in Kilchberg.

Frey, J. Jakob, von und in Zürich IV.
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Die SalKTerwaltong.

Salzverwalter : Egli, Rud., von Goßaa, in Erlenbach.

Gehülfe : Bolt, Max, von Krummenau (St« Gallen), in Zürich III

(fliehe Wirtschaftflwesen).

Das Bergwerk und die Zementeteiutabrik Käpfnaeh.

Die Aufflichtflkommission.

Heim, A., Prof. Dr., Zürich V.

Blattiimiin, a. KantüDsrat, Wädenswil.

Ziegler, Architekt, Zürich IV.

Erisiiiann, Dr., Stadtrat, Zürich V.

Verwalter: fiorkbard, Otto, von und in Käpfnach-Horgen.

Gehülfe: Bodmer, von und in Morgen.

Die Kommission für das Fisehereiwesen.

Heuseher, J., Prof. Dr., Zürich V.

Amsler, R., Nationalrat, Meilen.

Fischereiaufseher: Mändli, Isaak, von und in Dachsen.

Wintschy Arnold, von und in Wangen.

Die Witwen- und Waisenntifinng für Verwaltuugs- und
Gerichtsbeamte.

Die Aulfliehtskommission.

Escher, Konrad, Dr., Zürich.

Muiier, Oberrichter, Zürich.

4. Die Direktion der Volkswirteohaft.

Sekretfir: Eschmann, Job. Karl, von Schönenberg, in

Zürich V.

Registrator: Frei?:, Hermann, von Zürich, in örlikon.

Kanziisleu: Boßhmd, Heinrich, von Zell, in Zürich IV.

Vollenweider, Kaspar, von Seebach,. in Örlikon.

Sekretär für Viehversichernng und Viehvorkehr:

Kindlimunn, Pritz, von Meilen, in Zürich IV.

Kanzlist : Schvvai'z, Heinrich, von und in Watt-Regensdorf.

Sekretär und Inspektor für das Fabrikwesen:

Groß, Johannes, von Bertschikon, in Zürich TV.

Kanzlist: Morf, Jakob, von Nürensdorf, in Zürich V.
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Inspektorin für ArbeiterhmenscfaatB:

Albrecht, Sophie, ron Staltikon, in ZQiieh Y.

fciekretär für das Gewerbewesen:

Biefer, Jakob, von KK iiKHidelfingen, in Bdlach.

Kanzlist: Näf, Jakob, von iukI in Waliisellen.

HaudeisregifiterfUhrer : Streuli, Adolf, Dr. jur., von Morgen, in

Zürich V.

Kanzlisten: Meili, Jakob, von OberwiuterÜiur, in Zürich I,

zugleich Stellvertreter des RegisterfUhrers.

Maag, Kaspar, von und in Zürich I.

Boller, Emil, von und in Morgen.

BörsehkommisBftr: Leuten^gger, Emst, von und in Zürich V.

Stellvertreter: ' Bireuli, Adolf, Dr. jur., von Borgen» in

Zürich V.

Kantonsgeometer : Benz, Job., vonSchwamendingen undZttrich,

in Zürich V.

Adjunkt: Peter, Johannes, von und in Zürich I.

Katastergehulfe: Schattin, Albert, Vater, von Galgenen

(bchwyz), in Zürich V.

Kuituringenieur : Girsbere^or, Johannes, von und in Zürich V.

Adjunkt: Keller, Emil, von und in Zürich 1.

Kttlturaufseher : Schättin, Albert, Sohn, von Galgenen

(Seliwyz), in Schlieren.

Zeichner: Jäckii, Erhard, von Kleinandelfingen, in

Zürich V. J8

R^baukommissfir: Alder, Jakob, von und in Küsnaeht.

Oberforstmeister: Rttedi, Jakob, von Fisibach (Aargau), in

Zürich V.

Adjunkt: Hefti, Paul, von und in Zürich V.

Kanzlist: Lips, Heinrich, von und in Zürich IV.

Die Kreisforstmeister.
Für den L Kreis: Kramer, Gottlieb, von Berg a. Irchel, in

Zürich V.

Für den n. Kreis: Rttedi, Karl, von Fisibach (Aargan), in

Zürich y.

Für den III. Krds : Keller,Heinrich, von Truttikon, inVeltheim.

Für den IV. Kreis: Weber, Theodor, vonWetzikon und Zürich,

in Wintertiuir.

Für den V. Kreis: Wirz, Werner, von Ziiiieh, in Winterthur.

Für den VI. Kreis; von UreUi, Adolf, von und in Zürich II.
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Die Kommission für das F«biik- und Ctewerbewesen.

Boos-Jegher, Ed., in Zürich V.

Geilinger, Gottlieb, Schlossemieister, in Winterthur.

Greulich, Herman, Arbeitersekretär, in Zürich V.

Grimm, Heinrich, Parkettier, in Zürich III.

Odinga, Th., Dr., Fabrikant, in Horgen.

Peter, jükob, Bachdnicker^ in Pfäffikon.

Hamann, Jakob, Dreher, in Zürich m.
Steinhoff, Heinrich, Schneider, in Zürich m.

Die Kommission für das Uandeiswesen*

Bemet, Theophil, Professor, in Zürich V.

Bühler-Eoller, Eduard, Fabrikant, in Wmterthur.
Hofammann, Albert, Präsident des Kaufmännischen Vereins

Zürich, in Zürich V.

Richard, Emil, Sekretär der Zürcher Handelsltammer, in

Zürich I.

Stoil, Karl, Zentral Sekretär des Schweizerischen Kaufmännischen
Voreins, in Zu rieh V.

Syz. John, KäufmanD, in Firma Sjz d Cie., in Zürich I.

Uiil-Guoth, J. M., Kaufmann, in Zürich V.

VoUenweider, Ulrico, Kaufmann, in Zürich V.

Die Kommission für die Landwirtschaft.

Bertschinger, Heinrich, Kantonsrat, in Oberwii-Pfäffikon.

Boller, A«, Kantonsrat, in Huiteregg.

Burkhardt, Jakob, Gem^deratsprftsident, in Brüsehweid-

Goßau.

Hafter, A., a. Ele^erungsrat, in Zürich Y.

Häuser, J. J., Kantonsrat, in Rifferswil.

Kramer, G., Kreisforstmeister, in Zürich V.

Mejer, J. C, Landwirt, in Winkel bei Bulach.

Zschokke, Dr. E., Professor, in Zürich I.

Die kantonale Bebkommission«

l>altensperger, J. J„ Friedensrichter, in Zollikon.

Harlacher, Heinrich, Bezirksrat, in SchoiÜißdorf.

Heller, Kmil, Kantonsrat, in Eglisau.

Hörni, Konrad, Nationalrat, in Unterstammheim,

Landolt, Ernst, Bezirksrat, in Kleinandelüngen,

Digitizeu Lj ^oogle



508

Miiller-Thurgau, J)r. H., Professor, iü WadcnswU.
Peter, Ed., Kantonsrat, in Winterthur.

Rämaim, Jakob, Bezirksgericiitspräsident, in Meilen.

Die Seh&tsQBgskommissioii fftr Beblanssebaden.

2. Mitglied: Wimdorli, J. J., zur Burg in Meilen,

firsat^maim: Landolt» Ernst, Bezirksrat, in Kleinandelüngen.

Die la!Hl\vh ts( halt liehe Schule im Strickhof.

Direktor; Sdineebeli, Heinrich, Dr., von Dügerlen, in Zürich IV.

Die Bezirkstierärzte und ihre A^junkte.

Bezirk Ztlrich.

Erhardt, Jakob, Prof. Dr., Zttrieh HL
Schnorf, Karl, Dr., Zürich Y.

Bezirk Affoltern.

Rothenbach, Hennann, Affoltem a, A.

Näf, Adolf, Hausen.

Bezirk Horgen.

Höhn, A., Samstagem-Richterswil.

Schnyder, Othmar, Dr., Horgen.

Bezirk Meilen.

Wetli, Wilhehn, Hombrechtikon.

Erauer, Johannes, Stäfa.

Bezirk HinwiL
Weber, Jakob, Goßau.

Vüntobei, Heinrich, Rüti.

Bezirk Ilster.

Weber, Albert, Uster.

Meyer, Jakob, liegnau-Volketswil.

Bezirk Pf&ffikon.
Boßhard, Edwin, Hittnau.

Heß, Otto, Rikon-Dhiao.

Bezirk Winterthur.
Bär, August, Winterthur.

Hnber, Friedrich, Neftenbach.

Tierarzt:

Adjunkt:

Tierarzt:

Adjunkt:

Tierarzt

:

Adjunkt:

Tierarzt

:

Adjunkt

:

Tierarzt

:

Adjunkt

:

Tierarzt

:

Adjunkt

:

'Herarzt:

Adjnnlst:

Tierarzt

:

Adjunkt:
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Bezirk Andelfingen,
Tierarzt: Rüegi^, Jakob, Andelfingen.

Adjunkt: Götz, Heinrich, Dr., Benken.

Bezirk Bttl&ch.

Tierarzt: Dolder, Eduarii, Hiilach.

Adjunkt: Obrist, Albert, Embrach.

Bezirk Dielsdori.
Tierarzt: Lienhard| H., Dielsdorf.

Adjunkt: Zürcher, Arnold, Regensdorf.

5. Die IMrektion des Oeenndheite- imd des
Armenwesens.

A* Gestmdheittiwesenw

Sekretär: Keller,Hrch.,Dr.med.,yonWinterthor, inZOrichV.

R^Btrator: Zuppinger, Huldr., Ton und in Zürich IV.

Kaariiflt: Spörri, Heinrich, von und in Uster.

KantonsChemiker : Laubi, Adolf, von Winterthiir, in Zürich V.

Assistenten: Sußdorf, Wilhelm, Dr,, von La Chaux-de-

Fonds. in Zürich I.

Höhn, Emil, von Horgcn, in Kilchberg.

Abwart des kantonalen chemischen Laboratoriums:

GreÜer, Heinrich, von und in Zürich Y.

Der SanitätJsraL

Krünlein, R. ü., Prof. Dr., Zürich V.

Wyü, O., Prof. Dr., Zürich V.

Leuch, Gottf., Dr., Zürich IL

Ziegler, H., Dr., Winterthur.

Hubacher, Karl, Dr., Kantonsapotheker, Zürich V.

Zschokke, Erwin, Prof. Dr., Zürich I.

Die liezirksärzte und ihre Adjunkten«

Bezirk Zürich.

Arzt : Frey, Gottlieb, med. pract.^ Zürich V.

Adjunkt: Schwarz, Emil, Dr. med., Zürich I.

a. o. Adjuiokt: Altermatt, Othmar, Dr. med., Zürich 17.

Bezirk Affoltern.

Arzt: Walter, Erust, Dr. med., Mettmonstetten.

Adjunkt: Grob, August, Dr. med., Affoltern a. A.
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Arzt:

Adjunkt:

Ar/t

:

Adjunkt:

Arzt:

Adjunkt:

Arzt:

Adjunkt

:

Arzt:

Adjunkt

:

Arzt:

Adjunkt

:

Arzt:

Adjunkt:

Arzf.:

Adjunkt:

Bezirk Horgen.
(ianz, Robert, med. pract., Wädenswil.

Ohüiuger, Theophii, Dr. med., Horgen.

Bezirk Meilen.

Pestalozzi, Hrch., Dr. med., Männedorf.

Keller, Emil, Dr. med., Küsnacht.

Bezirk Hinwil.

Keller, Kaspar, Dr. med., Wald.

Kotz, Hermann, Dr. med., Goßaa.

Bezirk Ilster.

Moor, Joh., Dr. med., Ilster,

Vakat.

Bezirk Pfäffikon.

Goldsehinid, Alb., Dr. med., Fehraltorf.

Peter, Otto, Dr. med., Mreükon-Illnau«

Bezirk Winterthar.
Widmer, Franz, Dr. med., TöB.

Gubler, Robert, Dr. med., Turbenthal.

Bezirk Andelfingen.
Forrer, Ludwig, Dr. med., Marthalen,

Breiter, Wilhelm, Dr. med., Andelfingen.

Bezirk Bülach.

Moor, .Töiiann, Dr. med., Bülach.

Kahnt, Moritz, Dr. med., Kloten.

Bezirk Dielsdorf.

Müller, Karl, med. pract., Dielsdorf.

Vakat.

Arzt:

Adjunkt

:

Die kantonalen Krankenanstalten in Zürich

nnd Winterthnr.

Die A u f 8 i c h t s k 0 m m i 8 8 i o u.

Ziegler-Häfeli, Karl, in Winterthar.

Zupplnger-Spitzer, Kantonsrat, in Zürich V.

Brunner-Vogt, Edw., Küsnacht.

Moor, Dr., Bezirksarzt, in Bulach.

Hasler, £., a. Stadtrat, Zürich IX.
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Der Kantonsspital in Zürich mit der Äuyen- und dar Frauenklinik.

KantODsapotheker : Hubacher, K.^ Dr., in Zürich.

Direktor der medizin« Poliklinik : Mtüler, Hermann, Prof. Dr.,

in ZUridi.

Direktor der duroig. Klinik : Krdnlein, Prof. Dr., in Zürich.

Seknndaranst der ehimrg. Klinik: Monnier, E., Dr. med«, in

Zürich.

Vorsteher der dürarg. Pollklinik: Schlatter, Prof. Dr., in Zürich.

Vorstand des Röntgen-Institutes : Zuppinger, Hermann, Dr.

med., in Zmich.

Assistentin: Mettler, Elise, in Zürich.

Direktor der medizin. Klinik : Kichhorst, Prof. Dr., in Zürich.

Sekundararzt der medizin. Klinik: v. Wyß, Dr. iiumI.. in Ziii-Vcli.

Direktor der ophthalmoiog. Klinik: Haab, Prof. Dr., in Zürich.

Leitender Ai*zt der Poliklinik und Stellvertreter des Direktors

der ophthalmoiog. Klinik : Sidler-Huguenin, Dr. med.»

in Zürich,

Direktor der Poliklinik für physikalische Heilmethoden: Som-
mer, Prof. Dr., in Winterthur.

Pfarrer der Krankenanstalten: Trantyetter, Ernst, in Zürich.

Bloeher, Eduard, in Zürich.

Verwalter: Gyr^Hämig, Albert, in Zürich.

Gehiilfen: Wagen, Georg, in Zürich.

Meier, Adolf, in Züricli.

Fenner, Karl, in Zürich,

(xallmann, Heinrich, in Zürich.

Kellenneister : Kühler, J., in Zürich.

Direktor der Frauenklinik: Wvder,. Prof. Dr., in Zürich,

Vorstand der gynäkologischen Poliklinik und der Hebammen-
schale, sowie Stellvertreter des Direktors: Meyer-Wirz, K.,

Dr. med*, in Zürich.

Vorstand des Säuglingsheims: Bemheim-Karrer, Dr. med., in

Zürich.

Oberin des Säuglingsheims: Kradolfer, Anna, in Zürich.

Verwalter: Pfenninger, E., in Zürich.

Gehttlfe: Kunz, AJbert, in Zürich.

Der KiuitonsspHal in Winterthur.

Direktor: Htierlin. Robert, Dr. med., in Winterthur.

Öekundarai*zt : Wcltstein, Albert, Dr. med., in \V interthur.
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Verwalter : Grob, Job. Emanud, in Winterthur.

Gebttlfinnen : Rackstuhl, Jobaona, in Wintertbor.

Sprtingli, Marie, in Wintertbor.

Geistlicher : Herold, Konr. Otto, Stadtpfarrer, in Wintertbor.

Die Irrenheilanstalt Burghtflzli.

Die Auf sichtskommission.

Bodmer, H. K., zur Arch, Zürich I.

Werner, Samuel, Friedensrichter, Winterthur.

Keller, Dr. med., Bezirksarzt-Adjnnkt, KOsnaebt.

Bindscbedler, C, Dr., Kantonsrat, Männedorf.

Direktor: Blenler, Eugen, Prof. Dr. med., in Zttrieh V.

Sekimdararzt : Jung. C. G., Dr. med., in Zürich V.

Verwalter: Lienhard, Karl, in Zürich V.

Gebulfen: Äppli, Emil, in Zuricii V.

Hafner, Ernst, in Zürich Y.

Die kantonalen Yersorgongsanstalten«

A. Die Pflegeanstalt Wülflingen nnd die WftckerHng-
Stiftung ÜtikoD.

Die Anfsichtskommission.

Schnorf-Flury, Albert, Ütikon a. S.

Usteri-Peslalüzzi, Kantonsrat,, Zürich I.

^\ idiner, Dr. med., Hpzirksarzt, Töß.

Boßhart., E., Bezirksri{'ht(^r, Pfunu;en.

Huber, 0., Dr., Kantonsrat, Winterthur.

Die Pflegeanstalt Wülflingen.

Arat: Schoch, Adolf, Dr. med., in Wiilfiingen.*

Verwalter: Kindlimann, J., in Wülflingen.

Gehülfe: ilonc^gger, Heinrich, in Willfüngen.

Geistlicher: Zscbokke, Karl, Pfarrer, in Wüliiingen.

Die Wäckerlingsti 1 1 11 ug.

Arzt: Hugentobler, E., Dr. med., in Ütikon.

Verwalter: Guggenbühl, H., in Ütikon.

Geistlicher: Rusterholz, H., Pfarrer, in Ütikon.
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B. Die Pflegcanstalt Rheinau.
Die Aufsichtskommiflsion.

HablQizei, Hch., Staithalter, Beoken.

^egler-Seheachzer, D., Winterthur.

HotZ; Jb., Besiirksgerichtspräsident, Seebacli.

Breiter, Wilh., I)t\ med., AndeHinp^en.

Wolfensberger, P., Stadtammaun, Zürich III.

Direktor: Ris, Frie<irich, J)r. med., in Rheinau.

Sekiudarärzte : Riklin, Franz, Dr. med., in Rheinau.

Gehry, Karl, Dr. med., in Rheinau.

Verwalter: May, Kduard, in Rheinau.

Gehülfen: 8ireuli, Albert, in Rheinau.

Koblet, Heinrich, in Rheinau.

Geistlicher: Deuber, A., Pfarrer in Marthalen.

Kommission iür üeaat'sichtiguag der privaten

IrrenaDstalten.

Ris, Friedrich, Dr., Direktor, Rheinau.

Wehrli, H„ a. Waisenrat, Zürich V.

Reichen, A., Pfarrer, Winterthur.

Armenwesen»
Sekretär: NSgeli, Karl, Dr. jur., Ton und in Zürich.

Registrator : VoUenweider, Gottfried, ron Hedingen und Zürich,

in Zürich.

6. Die Direktion des Erziehuug^swesens.

Sekretär: Zollinger, Fr., Dr. phil., von und in Zürich V.

Registrator: Angst, Ulrich, von und ui Zürich UI.

Kanzlisten: Meier, Jakob, von und in Obfelden.

Gyger, Josef, Ton und in Zürich I.

Angst, Otto, von und in Zürich III.

KantonsschulVerwalter: Ptister, Julius, von Dabendorf, in

Zürich

Lehrnnt(elver\raUer : Huber, .Jakob, von uiul in Zürich V.

Gehülfe: K.'uifiiinnn, Fritz, von und in Zih'ich V.

Inspektor des Fot tiiildungsschuiweseus: Steiner, Job., von und
in Winterthur.

Inspektorin der Arbeitsschulen: Schärer, Johanna, von Alti*

kon, in Zürich Y.
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Das OyniiiHhium.

Die Aufsichtskommission.
Hitzig-Steiner, Hermann, Prof. Dr., Zürich V.

Frey, Alfred, Dr., Nationalrat, Zttricb V.

Uaab, Otto, Prof. Dr., Zürich I.

Amst^; Jakob» Sedondarlehrer, Winterthiir.

Werner, Alfred, Prof. Dr., Zdrieh V.

Graf, Adolf, Pfarrer, Dttmten.

Rektor: Boßhart, Jakob, Prof. Dr., Zürich V.

Prorektor: fcJpUhnauii. Emil, Prof. Dr., Zuriclj V.

J>ie Indostriesebale.

Die Aafsichtskommissioii.
Kscher, Rudolf, Prof., Zürich I.

Wyßliiig, Prof. Dr., technischer Direktor der kantonalen Elektri-

zitätswerkes, Wädenswil.

Biber. Werner, Seknmlarlehrer, Zürich III.

Ritterii, Emil, Direktor der Maschinenfabrik Örlikon, Zürich 1V^

Rektor: Fiedler, Ernst, Prof. Dr., Zfinrh V.

Prorektor: Brandenberger, Konrad, Prof. Dr., Zürich V.

Die kantonal 0 Handeinschale.

Die Auf sichtsko üimission.

Heußer, .T. Sekundarlehrer, Zürich III.

Richard, Emil, Sekretftr der Zürcher Handelskammer, Zürich L
Gojer-Berchtold, Julius, Fabrikant, Ilster.

Stünzi, Hans, Seidenfabrikant^ Horgen.

Rektor: Bernet, Theophil, Prof., Zürich V.

Prorektor : ticiineider, Ilans, Prof. Dr., Züi-ich V.

Das Teehnlknm in Winterthnr»

Die A u f s i c h t s k 0 nun i s s i 0 n.

Meister, Otto, Dr., Clieniiker. Zürich II.

Krebs, Kriedrich, (jymnasiaüehrer, Winterthur.

Müller, Emil, Stadtschreiber, Winterthur.

Schärtlin, G.. Dr., Direktor der Schweiz. Rentenanstalt, Zürich II.

Sulzer-Schniid, Karl, Ingenieur, Winterthur.

Brändli, Rudolf, Mechaniker^ Uster.

Ganzoni-Nadler, Kaufmann, Winterthur.

Gull, Gustav, Prof. Dr., Zürich V.



Koch, Josef, Direktor der Waggonfabrik, Schlieren.

Biefer, Jakob, kantonaler Ge\^'erbesekretär, Bulach.

Direktor: Weber, Gustav, Prof., Winterthur.

Vizedirektor: Calame, Louis, Prof., Winterthur,

Sekretftrin: Bertschinger, Mioa» Winterthur.

Bas Lehrerseminar in Kftsnaeht.

Die Aufsiehtskommifision.

Fiedler, Fr. Ernst, Prof. Dr.. Züricb V.

Kolibruuner, ü., Sekundarlehrer, Zürich II.

Steiner, Joh., Inspektor, Winterthur,

Schinz, Hans, Prof. Dr., Zürich V.

Walter, Emü, Stadtrat, Winterthur.

Keller, Emü, Dr. med., EOsnacht.

Direktor: Zollinger, Edwin, Dr., in Küsnacht.

Vizedirektor: Scherrer, R. F., in Küsuacht.

Der Tierspital.

Die Auisichtskommissioo.

Lang, Arnold, Prof. Dr., ZCünch IV.

Fierx-Wirz, Eduard, Kaufmann, Zürich Y.

Weber, Albert, Besirkstierarzt, Ilster.

Schnyder, Othmar, Dr., Tierarzt, Horgen.

Direktor: Zschokke, Erwin. Prof. Dr., Zürich 1.

Verwalter: Kummer, Karl, Zürich IV.

Der botanlHche Oarteii,

Die Aufsichtflkommission.

Keller, Robert, Dr., Rektor, Winterthur.

Stadler, Salomon, Dr., Rektor, Zürich V.

Rothpietz, Friedr., Stadtgärtner, Zürich II.

Direktor: Schin7>, Hans, Prof. Dr., Zürich V.

Obergärtner; Brütsch, Hans, Zürich I.

Die Kantonalbibllothek.

Die Aufsichtskommission.

Meyer von Knonau, Gerold, Prof. Dr., Zürich V.

Klehier^ Alfred, Prof. Dr., Zürich lY.
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Hitzig-Steiner, Hennann, i*rol. Dr., Ziii'ich V.

Escher, Hermfinn, Dr., I. Stadtbibliothekar, Zürich 1.

Oberbibliothekar: Weber, Heinr., Dr., Zürich IV.

Bibliothekar: Werner, J., Dr., ZQrich V.

Gehülfe: MejeHSchinz, Fr., Dr., Dübendorl.

Die HoehBehole*

Die Hochschalkommission.

Kleiner, Alfred, Prof. Dr., Zürich IV.

Keller, Robert, Dr., Rektor, Winterthnr.

Meister, Ulrich, Dr., Nationalrat, Zürich L
Usteri-Pestaloassd, Kantonsrat, Zürich I.

Inspektor der Stipendiaten:

Hitzig-Steiner, Hermann, Prof. Dr., Zürich V«

Die Zahnarztschule.

Direktor: Stoppany, 6. A., Prof. Dr., Zürich I.

Techniker: Adam, August, Bendlikon.

Die medlslnischeii und natandssenseliaftlielieii

Sammlungen.

Die Auf sichiskommission.

Eichhorst, Herrn. Ludwig, Prof. Dr., Zürich V.

Boßhard, Heuuich, Prof. Dr., Höngg.

Meister, Ulrich, Dr., Nationalrat, Zürich I.

Erißniann, F., Dr., Stadtrat, Zürich V.

Die archäologii^che Sammlnug.

Die Aufsichtskommission.

Hahn, Rudolf, Prof. Dr., Zürich I.

Müller, Albert, Architekt, Zürich V.

Abw&rte and Angestellte an den Kantonallehranstalten»

Hochschule (Rechberg)

:

Rüegger, Emil, Pedell.

Gattikcr. .Tob. Ad., Pedellgehülfe.

Spiüer, Ernst, Kanzlist.

(iehrig, Eduard, Nachtwächter.
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Anatomisches Institut:

Müller, Alfred, I. Abwart im Anatomiegebäude.

Keller, J., Präparator im anatomischen Institut.

Maller, Karl, U. Abwart und Heizer im anatomischen Institat.

Pathologisches Institut:

Frei, Johannes, Abwart.

Furrer, Heinrich, Heizer.

Hofmann, Paul, H. Abwart,

Pbysikalisehes und physiologisches Institut:

(iraf, Ulrich, I. Abwart im Physik- und Phy8io1r>L;i u^bfinde.

Weder. A., Hülfsabwart im Physik- und Physiulugiegebäude.

Ganz, Jakob, Mechaniker im Physikgebäude.

'

Chemisches Laboratorium, Abtdluug A:

Widuier, Julius, Abwart.

Chemisches Laboratorium, Abteilung B:

Angst, K.arl. Abwart.

Hygienisches Institut:

Furrer, Robert, Abwart.

Lüosli, Hans, Heizer.

Pharmakologisches Institut:

Heußer, Gottfried, Abwart.

Zoologisches Institut:

Bäehi, Johannes, Abwart

Kantonalbibliothek:

Wüest, Henrich, Abwart.

K a n t ü u s s (' h u 1 e

:

Pfenninger, Hans, Abwart im Hau|»tgebäude.

Bleuler, ütto, Abwart der beiden Turnhallen und der Lokali-

täten am Wolfbach.

Tlerspital:

Gisel, Künrad, Abwart.

Seminar Kttsnacht:

Bindschcdler, Emil, Abwax*t.
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Technikum Winterthuif:

Brandenberger, Joh., Abwart am Technikum«

Schmidt Jakob, Abwart fttr den Unterricht in Physik und

Elektrotechnik.

Densler, Otto, Materialverwalter im Chemiegebftude.

Fenner, Adolf, Abwart im Cheraiegebäude.

7. Die Direktion der öffentliolien Bauten.

Sekretäre: Boßhardt, Arnold, Dr. jnr., yon mid in Zarich V.

Fehr, Emil, Dr. jur., von und in Zflrieh Y.

Registrator: Großraann, Alb., von und in Zürich IV.

Gacfmang, Joh., von und in Zürich V.

Keller, Emil, von und in Zürich III.

Vetterli, G., von Andelüngen, in Zollikon.

R( ( hnungssekretär: Hiller, August, von und in Zürich V.

I. Gehttife: Glattfeldcr, Alb., von Glattfelden, in

Seebach.

IL Gehttlfe : Hoppeler, Jakob, von Brugg, in Zfirich I,

Kantonsingenieur: Schmid, Grottfr., von ninau, in Zollikon.

Adjunkt: Zeller, Eügeu, von und in Zürich IV.

Kreisingenieure

:

Für den ersten Kreis:

Kußbaumer, Karl, von Erlenbach, in Zurieh V.

Für den zweiten Kreis:

Keiler, Wilhelm, von B'ischenthal, in Züiich IV.

FQr den dritten Kreis:

Keller, Karl, von Aarau, in Wetzikon.

Für den vierten Kreis:

Maller, Jakob, von Elsau, in Winterthur.

Wasserrechtsingenieur: Brockmann, O., von Winterthur, in

Zarich 1.

Wasserbauingenieur: Pfistcr, Job., von Egg, in KOsnacht.

Assistenten: Wast, H., von und in ZOrich I.

Hotz, H., von Schwerzenbach, in Winterthur.

Weber, O., von Russikou, in Zürich IV.

bciiiiiid, R., vuu Otelfing-en, in Zollikon.

Spaltenstein, U., von Flaach, in Effretikon.
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AsBistenten:

Nußbaiimer^H. V.|i>r. phiL, von u. in Zürich lY.

Hombeiger, J., von Goitou, in Zürich V.

TrfXh, fl., Yon and in Wet^on.
Schärer, E., von Urdorf, in Altsteiien.

Eanzlist: Bickel» J., von Urdorf, in Birmensdorf.

Eantonsbaummster: Bletz, Herrn., von Hännedorf, in Zonikon.

Adjunkt: Spinner, Paul, von und in Zollikon.

Heiztechniker: Keller, Adolf, von Aarau, in Zürich V.

Hochbauaufseher : I. Rüegg, Emil, von Wetzikon, in Zürich V.

II. Hauser, Karl, von Mfinncdorf, in Zürich V,

Iii. Abend, .1., von Vcitheiiii, in Zürich V.

DuLs, E., von und in Zürich IH.

Boßhard, K., von Bülach, in Zürich IV.

Gujer, E., von und in Zürich I.

Kuhn, U,, von Wildhaus, in Zürich V.

Rebmann, H., von Stäfa, in Zürich IV.

Wegnuinn, K., v. Marthalen, inWinterthur.

Eßlinger, H., von und in Zürich V.

Schaffner, A., von Effingen, io Zürich V.

Di<> Haas»wärte.

Locher, Johannes, von Schlieren, in Zürich.

Eeller, Jakob, von Pfäffikon, m Zürich.

Majer, Adolf, von und in Zürich.

Lindenegg und Chamhaus : Hofstetter, Melchior^ von Eüsnacht,

in Zürich.

Tobler'sches Haus zum „Roten Rad" : Gut, Robert, von Otten-

bach, in Zürich.

Gerichtsgebäude uml die Räume dei- Stiuitsanwaltschaft : Guyer,

Eduard, von Schwamendingen, in Zürich.

EansUsien

:

Obmannamt:
Rathaus:

Tomegg:

Das Obergericht

hat für den Rest des Jahres 1908 zu seinem Präsidenten
den Herrn Dr. H. Sträuli gewählt.

Zürich, den 10. Juli 1908.

Im Auftrage des Obergerichtes,

Der Obergeiichtsschreiber

:

Dl*. BlaJß.
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Beschluß des Regierungsrates
betrelfend

Abii^ime der Reehuungc n der Stadt Zftridi

TOm Jabre nH)6.
(Vom 13. Jiüi 1908.)

A. Der Beaorksrat Zürich abemüttelt am 2. Jnli 1906

den vom 18. Mai 1908 datierten» das Jahr 1906 umfassenden

Bericht der vom Begierungsrate znr Prüfnng der Rechnnni^
der Stadt Zürich bestellten Experten^ Herren Nationabit

C. Hümi in Unterstammheim, Nationalrat Rud. Anasler in

Meilen und Bezirksrichter £. Boßhart in Pfungen.
B. Nach dem Berichte der Experten ist die stfidtisobe

Verwaltung den Bestimmungen des Zuteilungsgesetzes vom
9. August 1891 nachgekommen ; die Schuldenamortisation isl

prompt durchgeführt worden und es steht die Nenbautenschuld

ganz bedeutend unter dem pro 1906 zulässi^^en Betrag. Diese

Tatsache s^ ein Beweis dafür, daß die Verwaltung in spa^

samer und zielbewußter Weise vorgehe und in diesem Be*

streben aach vom Großen Stadtrate unterstützt werde. Den
|

gleichen Eindruck hätten die Experten bei Prüfung der Speiial- ^

rechnungeo til)or die öffentlichen Unternehmungea und name^it-

lieh bei BeBichtigung der letztem erhalten, wobei überall gute

Ordnung und zeitgemäße Ausgestaltung habe konstatiert werden
j

können.
'

Die Experten finden sich daher zu keinen Bemerkungen i

veranlaßt und beantragen Genehmigung der vorliegenden Recb-

nungen für das Jahr 1906.

C. Der Bezirksrat Zürich schliei^t sich den Ausführungen

der Exporten in allen Teilen an und beantragt seinerseits

ebenfalls, die Rechnungen der Stadt Zürich pro 1906 zu ge-

nehmigen.
Auf Antrag der Direktion des Innern

I

beschließt der Regierungsrat: I

I. Vom Eingang des Expertenberichtes über die Krch- \

nungen der .Stadt Zii rieh pro 1906 wird unter Yerdankung au l

die Experten Vonnork genommen.
II. Den iUchn 11 Ilgen der Stadt Zürich vom Jahre lüOÖ

[

wird die rTenehiuigung erteilt.

III. Dieser Beschluß ist iui Textteil des Amtsblattes zu
|

verötfentliclien.

IV. Mitteilung an die bestellten Experten, den btaütrat

Zürich und den Bezirksrat Zürich.

Zürich, den 13. Juli 1908.
I

Vor dem Regierungsrate,

Der Süiatsschreiber

:

Dr. A. Huber.
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Antrag des Regien i n ^^srates

Tom 21. JuU 1908.

Beschluß des Kantonsrates

betreffend

ErstellDDg Ton Kwei Nieilerdnifk-Daiiipfheizungeii in der

Irrenheilanstalt Bur^liülzli.

Der Kantonsrat,
Dach Einsicht eines Antraires des RegieruDgsrates,

b e s c h 1 i e ü t

:

I. Für Erstellung von zwei Niederdruck-Dampfheizungen

für die Abteilungen A, B, E und F in der Irrenheilanstalt

Burgfaölzii wird ein Naehtragskredit zam Voranschlag im Be-

trage von Fr. 103,000 bewilligt.

n. Mittdlnng an den Regiemngsrat zur Vollziehung auf

Titel XV 3 a des Spezialbudgets.

Im Winter des Jahres 1907/08 hat sich ergeben, daß die

Hdzongen der Abteilungen A, B, £ und also in den Abtm-
Inngen des vorderen Hauptgebäudes, nicht mehr richtig funk-

tionieren. Es handelt sich hier um zwei voneinander unab-

hängige Mitteldruck - Dampfheizungen, welche schon mit dem
Bau der Anstalt 1868—70 erstellt wurden. Infol«:^' natürlicher

Abnutzung und zuui Teil der Feuchtigkeit wegen, die in den

heidf^n Kessellokalen heiTSciit, sind im liRufe der Zeit Ab-

rüstungen an den K^'S!^:e]n entstand^'n , die ein^'n baldigen

ürsatis derselben liedingen. Verhältnismäßig noch gut erhalten

sind die Leitungen und die Ofen der beiden Anlagen. Das

Sjstem der Mitteldruck-Dampfheizungen ist schon längst ver-

lassen, an deren Stelle sind die JNiederdruck-DampfheiasUDgen

getreten. Die Baudirektion empfiehlt deshalb mit dem Ersatz

der Kessel den Umbau der alten Heizungsanlagen in Nieder-

druck-Dampfheizungen. Die neuen Kessel md in den be-

stehenden Lokalen unterzubringen. Als Hdzkörper sind durch

Mäntel verkleidete Radiatoren vor«resehen. welche da placiert

werden sollen, wo die jetzigen Zj^linderöfen stehen.

Zttreh. Amtsblatt 190& 81. Juli 28
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Es ist aach geprüft worden, ob dne Verwendang der

orhandenen Zylinderöfen möglich sei, falls sie entsprechend

uDogebaat werden. IMe Prüfung hat ergeben, daß dne tdl-

welse Wiedenrerwendnng wohl denkbar ist^ doch müßten in

den FSIlen, in welchen die ZylinderOfen zur Sjrwftmrang

der betreffenden Räume nicht ausreichen sollten, oder als uu-

brauchl)}ir auszuschalten wären, die nötigen Heizflächen durch

Radiatoren cro^iinzt oder ersetzt werden. Immerhin müßten
nach einer Anzahl ron Jahren diese Zylinderüfen gegen

Radiatoren ausgetausclit werden, und diese Auswechslung

bedingt gleichzeitig eine Änderung der an diese Ofen ange-

schlossenen Rohrleitungen, so daß die bei der Neuinstollierong

der Heizung gemachten Ersparnisse doch später wieder aus-

gelegt weiden müssen. Die Baudirektion empfiehlt deshalb,

die Anlage ToUst&ndig neu erstellen zu lassen.

Besondere Fiischluftdfinungen sind nicht voigesehen, weil

durch den nachträglichen Einbau solcher Offinungen die Fas-

saden verunstaltet und die Kosten für Bauarbeiten unverfaSlt-

nismäßig hoch ausfallen würden. Zudem zdgt die Erfahrung;

daß solche Frischluftöffnungen vom Bedienun^si)ersonal nur

selten benutzt werden. Zur Ableitung der verdorbenen Luft

können die bestehenden Abluftöftnungen wieder verwendet

werden. Zurzeit ist die Wirkung dieser Abluftkanäle gleich

Null. Es ist nihnlich das gußeisei'nt^ Kamin der Heizkessel,

welches bei dei- Krstellung der Heizanlagen zur Erhöhung der

Saugwirkung in den Luftschacht,, in welchen die sämtlichen

Abluftkanäle münden, emgebaut war, durch dn gemauertes

Kamin ersetzt worden, das zur Erhöhung des Zuges wenig

beiträgt. Nach dem Projekt der Baudireküon soll dieses

Kamin wieder so erstellt werden^ wie es ehedem war.

Die Kosten stellen sich für eme Anlage folgendermaßen:

2 Niederdruck-Dampfkessel von 28 und 28 m^
HeizflächOi inklusive Druckregulatoren, Gar-

nituren etc Fr. 6,900

2 Sicherheitswendrohr-Apparate 400
2 komplete Kesseleimnauerungen ^ 2.400

f)80 Elemente, zusammen 145 Ofen bildend „ 10,540

Befestigung der Regulatoien, Rauher- \entüe,
Dampfabschlußventile 2,545

Übertrag Fr. 22,785
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Übertrag Fr. 22,785

Eompleie Rohrleitungen, Rohrumhüllungen . . „ 6,457

Verpackung und Transport der Materialien, De-

montage der alten, Montage der neuen Anlage „ 5,148

145 Heizkür|)eiverkleidungen „ 6,960

Bauarbeiten und Unvorhergesehenes .... ^ 10,840

Total für eine Anlage Fr. 51,500

Für zwei Anlagen „ 103,000

Die AuslOhrong der neuen Anlage Ilißt sich nicht weiter

hmauflachieben, da Kessel, welche seit wka 40 Jahren in

Betrieb sind, unrermutel Schaden nehmen und unbrauchbar

werden können.

Zürich, den 21. JuU 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Prftsident:

H. Ernst.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. H u b e r.

Bekanntmachung
' der

Baudirektion de» Kantons Zürich betreffend BekarH-

frintcn in Eisenbahiisachen.

(Vom 28. Jaü 190a) .

Das eidgenössische Post- und Eäsenbahndepartement,

Eisenbahn-Abteilung:, teilt mit Kreisschreiben vom 10. Juli 1908

mit, es sei wiederholt vortrekonimen, (hiß Rekurse gegen Ent

scheide des BunUt^srates, des Eisenbahndeparteinentes oder

seiner Abteilungen in Eisenbahn-Angelegenhriten erst gertfume

Zeit nach Fälluntr der Hn^efochtenen Sehlul.iialimen eingereicht

worden seien, was meiirmals die Ausführung dringender Ar-

beiten in unliebsamer Weise verzögert habe.

Um Abhülfe 2sn schaffen, habe der Bundesrat am SO. Juni

1908 den Bundesratsbeschlufi betreffend Organisation und 6e-

schftftsgang der Eisenbahn-Abteilung des Post^ und Eäsenbahn-

departements vom 13. Juli 1897 dahin ergänzt und abgeändert»
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daß er nach Art. 5 einen neuen Art. 5 a eingeschaltet habe,

der Bestimmmigen ttber die Rekursfristen enthalte.

Dieser Art. 5a hat folgenden Wortlaut:

«Art. 5a.

Rekursfristen.

Für Rekurse werden folgende Fristen festgesetzt:

1. für Rekurse gegen Entscheide der AbteUungSTorstinde

des fiisenbahndepartements 20 Tage;

2. für Rekurse gegen Entscheide des Eisenbabndepariements

30 Tage;

3. für Rekorse an die Bondesyersamtnlung gegen Entscheide

des Bundesrates 60 T^e.
Diese Fristen laufen vom Tage der Zustellung des Ent-

scheides an.

Der Rekurs hat niciit aufschiebende Wirkunu^. Die Amts-

stelle, gegen deren Entscheid rekurriert wird, kann jedoch,

wenn die Angelegenheit nicht dringlich ist, die YolMehung
des Entscheides bis zur Erledigung des Rekurses hinaus-

schieben.^

Indem wir vorstehenden Bundesratsbescbluß sur allge*

meinen Kenntnis bringen, empfehlen wir ihn zur Nachachtong.

ZOrich, den 23. Juli 1908.

Die Baudirektion des Kantons Zürich,

Der Direktor:

C. B 1 p LI 1 e r - H ü n i.

Der Sekretär:

Dr. A. Boßhardt.

ErneueruiipiablM der kaiitaHaien Beamten uad Aagestelitei.

Durch ein N'ersehen der Druckerei sind bei der Mise-ea-

page in der Publikation der Emeuerungswahlen der dem Re-
gierungsrate unterstellten Kommissionen und Beamten vom
27. Juni und 2. Juli 1908 (Amtsblatt, TextteU, Seite 497—M9)
die Eichmeister. und der Schiffskontrolleur unter die Beamten
der Direktion des Gefängniswesens eii^ereiht worden; de sind

aber richtigerweise den der Direktion der Justiz und Polisei

unterstellten Beamten (Seite 502) anzufügen.

Zürich, den 17. Juli 1908.

Die Staatskanzlei.
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Verfügung der Direktion des Innern
betreffend

Anordnung einer Bezirkswalil.

(Vom 2a Jnü 1§08.)

Im Bezirke Winterthur sind die Ersatzwahlen für einen

Bezirksanwalt und für den ersten Bezirksanwalt an
Stelle des zum aulierord^ otlichen Staatsanwalt gew&hlten Herrn
Dr. E. Ztlrcher vorzunehmen.

Es wird daher verfügt:
T. Für die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahl wird

der 9. August 1908 als erster Wahltag bestimmt, und es sind

dabei die VorKchriften der Wahlgesetze vom 7. November 1809,

28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung vom
22. Dezember 1888 und 24. Februar 1908 über das Verfahren

bei Wahlen und Abstimmungen durch die Urne zu beobachten;

es sind namentlich sofort nach beendigter Wahlverhandlung im
Sinne des Ki-eisschreibens der Direktion des Innern vom
7. November 1890 die bezüglichen Protokolle nebst den Stimm-
zetteln, letztere gehörig verpackt und versiegelt, durch die

nächste Post an die Direktion des Innern in Zürich zu senden,

mid zwar so, daß die Protokolle nicht zu den Stimmzetteln

gelegt, sondern einzeln verpackt werden. Das Paket ist mit

der Aufschrift: „Stimmzettel für die VV^ahlen eines Bezirksan-

waltes und für den ersten Bezirksanwalt" zu versehen.

II. Eine vorläufige Zusammenstellung der
Wahlergebnisse findet am Wahltage selbst durch
das Statthalteramt Winterthur statt. Die Wahlbnreanx
werden angewiesen, zwbohen I Uhr naehmHlags and bis

sjlfltestens 4 lihr an Hand der Protokolle das Wahl-
ergebnis telephoniseh der genannten Amtsstelle mit-
znteilen.

HL Nichtbeachtung der nnier ^em I und n getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnnngsbuße bestraft.

lY. Mitteilung an die Oemeinderftte und Gemeinderats-
kanaleien des Bezirkes Winterthur fXkr sich und die Wahlbureaui;
ndt der Einladung, die erforderlichen Anordnungen fOr die

Wahlyerhandlungen zu treffen, sowie an das Statthalteramt

Winterthur*

Zttiich, den 23. JnU 1908.

Der Direktor des Innern:

N äge 1 i.

Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.
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Bekanntmachung

betreffend

die Viekseliaueu für das Jahr 11H>8.

(Vom 28. JnU 1906.)

Oemftß den Vorschriften des Gesetzes vom 12. Juni 1881^

belreffend die Ertdinng von PriUnien zur Forderung der Land-
wirtschaft und das Halten von ZuchtstfereD) sowie der kanto-

nalen Vollziehungsveronlnuntr vom 27, August 1881 zu diesem

Gesetze hat die Kuinniission fiir die La nciWirtschaft das Preis-

gericht für die bezirksweisen YiehausstelluDgen aus folgenden

Personen bestellt:

a) Mitglieder:

Herr Kantonsrat H. BertscbiDi^( r in Oberwil-Pfäffikon, zugleich

Präsidf^nt des Preisg:erichtrs

;

„ Kantonsrat Emil Heller in is^lisau, Vizepräsident
des Preisgerichtes;

„ Kantonsrai Robert Hiirlimann in £dikon-Dümten;

D „ Heinrich Toggenburger in Dinhard;

„ Enul ReUstab auf dem Lehmhof, Wädenswü;
„ Bezurkstierarzt Albert Weber in Ilster;

9 Gemetnderai Albert Weber in Hefem-Wald.

b) Ersatzmänner:

Herr Bezirksiit^rarzt A. Baer in Winterthur;

^ KiilitTt Kuchinann in Zwillikon-Affoltern a. A.

;

„ Kantonsrat Albert Büeler in Feldbach-Houibrechtikon

;

„ Professor Dr. J. Ehrhardt an der veter.-med. Fakultät der

Hochschule Zürich;

y, Gutsrerwalter J. GaUmann in Kempttal;

„ Theodor Gubehnann in Wetzikon;

„ Verwalter J. Schmidhauser, Buighof-Bielsdorf

.

Die Schauen werden an den nachbezeichneten
Orten und Tagen stattfinden:
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Bezirk Andelfingen: Dienstag den 1. September in Andellingen;

ff
Dielsdorf

:

Mittwoch ^
Donnerstag

2, n Dielsdorf;

n Bulach: 3. w Bülach

;

m
tr

Winterihur: 4. .

•n Winterthur;

Meilen: Samstag ^ 5. n n Meilen*

Zürich: Montag „ 7.
7»

Unterstraß;

Affoltem: Dienstag „ 8. » Affoltem

;

Uster: Mittwoch „ 9. n 7)
Uster;

» Hinwil

:

Donnerstag 10.
ti

Hinwil

;

ti
Pfiiflikon

:

Freitag 11. *

j:
Pfäflikon

j

ti
Morgen

:

Samstag „ 12. Horgen.

Die Beffltzer von Zuchtstieren, KUhen, Rindern und Zucht*

ebem, welche gemlLß den nachstehenden Spezialbestimmungen

auf Prämien, beziehungsweise für die in Frage kommenden
Znchtstiere auf Anerkennung Anspruch erheben^ werden nun
eingeladen, mit den Torgeschriebenen Gesundhdtsscheuien resp.

Nachweisen versehen, ihre Here auf die von den betreffenden

Statthalterämtern anzuweisenden Plätze bis spätestens vor-

mittags 9Va Uhr zor Schau zu bringen.

Im speziellen gelten folgende Vorschriften:

I. Für die Untersuchung beziehungsweise
Anerkennung von Zuchtstieren.

An särntUche Halter von Zuchtstieron im Kanton Zürich,

welrhe ihre Tiere zur Züchtung verwenden wollen, ergeht ge-

stützt auf § 16 des zitierten Gesetzes die Einladung, dieselben

an den genannten Tagen und zur festgesetzten Zeit am Orte

der betreffenden Bezirksausstellung oder da, wo Viehzucht-

geoossenschaften bestehen, an den Zuchtbeständeschauen der

Genossenschaften (siehe Ziffer IV, Absatz 2} zur Untersuchung

resp. Anerkennung vorzuführen, und zwar bei Androhung
einer Buße bis auf Fr. 60 und der in § 25 der Voll-
ziehungsverordnung zum Prämierungsgesetze be-

zeichneten weitern Folgen im Unterlassungsfall.
An die Kosten der Vorführuni! zurhiiähiger Stiere zu den

Schauen in den Bezirkshauptori cri werden dem Eigentiaiier,

sofern er nicht an der Viriiausst eilung eine Prämie erhält,

40 Kp. per km Entlernung vom bchauorte vergütet: dai^egen

leistet der Staat für die zu den genossenschaftücheu Schauen

gebrachten Stiere kane Entschädigung.
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n. Fttr die Prämierang ron Zuchtstieren der
Brann- oder Fleckviehrasse.

Es stehen hierfür jp Fr. 20,000 vom Kanton und Bimd^

zusammen Fr. 40,000 zur Verfügung.

Zuchtstiere, für welche Prämien beansprucht werden,

müssen zUchtungsfähig und von reiner Rasse sdn, sowie die

erforderlichen Körpereigenschaften besitBen.

Jüngere als 15 Monate alte Zuchtstiere können mit Prämien

L Slasse nur bedacht werden, wenn deren Abstammung von

prämierten Tiercto zuverlässig nachgewiesen ist.

Für Z lichtstiere, die Ohrmarken tragen und
für u' eiche an den Schauen eidgenössische Bein lt-

scheiue nebst richtigen Zucht buchauszUgen vor-

gelegt werden, sind Zuschlagsprämien für Ab-
stammung erhältlich, die im Maximum bis auf
24% der erteilten Prämie fttr individuelle Qualität
sich beziffern kOnnen.

8o<lann sind für solche Tiere, die an den inter-
kantonalen Zuchtstiermärkten in Zug oder Winter-
thur prämiert wurden, die betreffenden Punktier-
listen dem Preisgerichte einzuhänd i j^en.

Die kantonale Prämie und die eidgenössische Beiprämie

sind fttr jeden einzehien prämierten Znchtstier gleich hoch nnd
betragen zusammen mindestens Fr. 100.

Die Austeilung der kantonalen Prämien an die Aus-

steller findet an den Schauen selbst statt. Die Auszahlung

der eidgenössischen Beij>räinien erfolift erst nach neua

Monaten, vom Tage der Prämierung an «^endinft. iiisufern

der amtliche Nachweis geleistet ist, daß die prämierten Tier»'

während dieser Zeit im Lande zur Zucht gedient und sofern

die Besitzer derselben den ihnen auferlegten Pflichten nicht

zuwideigehandelt haben. An die Verabfolgung dieserBeipraniien

ist femer die Bedingung geknttpft, daß kein prämierter Züchte

stier für wdbliche Tiere des andern Hauptschlages verwendet

werden darf.

lü. Fur die Prämierung von weiblichen Zuchttieren.

Vom Kanton stehen fttr Etthe und Rinder Fr. 5000 zur

Verfügung. Für beide Tiergattungen leistet der Bund ebenso*
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viel. Die Gesamtprämlensumme fOr weibliche Zuchttiere be-

trSgt demnach Fr. 10,000.

Die untere Altersgrenze für Rinder soll zirka zwei, die

obere für Kühe nicht mehr als sechs Jahre betrag;en.

Einem Viehaussteller dürfen für nicht mehr als zwei Kühe
and zwei Rindor Gehif iäinien erteilt werden.

Die kantonale i^rämie und die eidgenössische Beipräuiie

sind für jedes einzeln prämierte Tier gleich hoch. Die Prä-

mien beiragen je Fr. 20 in L, Fr. 15 in n. und Fr. 10 in m.
Klasse.

Für jedes der prämierten Tiere wird der Besitzer ein

Formular für den Beleg- und Geburtsausweis zugestellt er*

halten.

Prämierte Kühe und Rinder müssen, sofern auf die Aus-

zahlung der zugesicherten eidgenössisoluMi Heiprämien

Anspruch g^emacht wird, durch einen prämierten Zuclit-

stier gleicher Rasse belegt sein beziehungsweise
belegt werden. Die zugesicherte Beiprämie wird erst

fällig nach der Geburt des aus diesem Belegakt henrorge*

gangenen lebenden Kalbes. Sollte diese Geburt vor den

Schauen im Jahr 1909 noch nicht erfolgt sein, so können
den betreffenden Tieren gleichwohl neuerdings Prämien zuge-

sichert werden, und es wird die Auszahlung nach Erfüllung

der gesetzlichen Vorschriften ebenfalls stattfinden, doch darf

für jede (iehurt nur eine Prämie ausgerichtet werden.

Sämtliche Prä mien^ut scheine sind längstens inner-

halb zwei M 0 n a t «' n nach erfolgtem A h k a 1 b e n d e r

Muttertiere an die kantonale Volkswirtschaltsdirektion in

Ztirich zuhanden des schweizerischen Landwirtschaftsdeparte-

ments einzusenden. Die T'>eiprämien werden jeweilen ausbe-

zahlt, nachdem die ausgefüllten Beleg- und Geburtsscheuie vom
Departement geprüft und richtig befunden worden sind.

IV. Für die Prämierung der Zuchtbestände von
Viehzuchtgenossenschaf ten.

Hierfür werden der Bund und Kanton zusammen Fr. 22,000

rerwenden.

Zur Beurteilung dieser Zuchtbestände finden
besondere Schauen in den betreffenden Gemeinden
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oder Kreisen statt. Zeit und Ort derselben \rerden

den Vorständen der Viehzuchtgenossenschaften
rechtzeitig zur Kenntnis gebracht.

Die Beurteihing der Znchtbestände erfolgt mittelst des

Punktic 'r^'( rfahrens. Konkurrenzfähiu: sind nur diejenigen wob-
liehen Tiere, welche mehr alfi die Mindestpunktzahl 70 errm-

chen. Die Höhe der Prämie fttr jeden Zuchtbestand liehtet

sich nach der Zahl der das Minimum überstagenden Punkte,

welche derselbe bei der Beurtdlung erzielt hat

Die zuerkannten Prämien werden nach Jahresfrist ausbe-

zahlt, sofern bei der Schau im Jahre 1909 den l)etre£fenden

Genossenschaften wiederum ein Bestand prämiert wird, die

zuchtfähigen N\ ti blichen Tiere durch prämierte Zuchtstiere der

nämlichen Rasse belegt word(»n sind und die Zuchtbuchführung

der Genossenschaften eine befriedigende ist.

V. Für die Prämierung von Zuchtebern.

Vom Kanton und Bund stehen hierfür im ganzen Fr. 3t>0O

zur Verfügung.

Ziu* Prämierung werden Zuchteber einheimischer und
fremder Rassen, sowie gute Kreuzungsprodukte zugelassen.

Die Tiere müssen mindestens ^/^ Jahr alt sein.

Zur Erhftltlichmachung der ddgenössiBchen Beipränuen

sind die prämierten Eber an der Schau des nächsten Jahres

zur Kontrolle wieder yorzuführen und bis daMn zur öffent-

lichen Zucht zu verwenden.

Die im Vorjahre zugesicherten eidgenössischen Beiprämien

für Zuchteber gelangen an den diesjährigen Bezirkssehauen

zur Auszahhmg, sofern die (inuials prämierten Tiere wieder

vorgeführt werden. Wenn 'lnfol^e von Krankhrii der Tiere

oder wegen anderer Hindernisse der Transport eines solchen

Tieres zur Schau nicht möglich ist, so hat der betreffende

Besitzer eine amtliche Beseheinigung ttber den Grund der
unterlassenen Voritthmng beizubringen.

Diese Anordnungen sind durch das Amtsblatt bekannt SU
geben und in besondem Abdrücken den Statthalterämtem

für sich und zuhanden der Gemdnderäte der Ausstellungs-

orte mitzuteilen. Die erstem werden angewiesen, die für ihren

Bezirk geltende Orts* und Zeitbestimmung in den Lokal-
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blättern einmal zur öffentlichen Kenntnis zu bringen,

mit dem Bemerken^ daf die Eigentümer der zur Schau ge-

langenden Tiere am Tage der Aussteliung mit den vorgeechrie*

benen amtlichen fiesnndheitsechelnen, Fermular A eder B*),

die Besitzer ven ZucMitieren Oberdies mh den sub Ziffer II

erwihnten Nachweisen, sewie die Besitzer von Zuohtstieren,

Kühen, Rindern und Zuchtebern mit der Bescheinigung versehen

sein müssen, daß die Tiere ihr Eigentum seien. Die für diesen

persönlichen Nachweis festgestellten neuen Formulare sind von

den Gemeinderatskanzleien rechtzeitig bei der Kanzlei der

Volicswirtschaftsdtrektion in Zürich zu beziehen und können bei

ersteren von den Viehbesitzern unentgeltlich bezogen werden.

Wer sich unwahrer Angaben in Bezug auf Eigentum,

Nachzucht und Abstammung der Tiere schuldig macht, ver-

liert jeden Anspruch auf Ausrichtoiig der suerkannten Prämie

und kann von ktknftigen Prämierungen ausgeschlossen werden.

Separatabdrttcke der Torliegenden Bekannt-
machung können, soweit erforderlich, yon den
Gemeinderatskanzleien zuhanden der betreffen-
den Viehbesitzer bezogen werden.

Zum Schlttfi Terweisen wir die Statthalterämter, die 6e-

meinderäte der Bezlrkshauptorte und die Bezirkstierärzte hin-

sichtlich der Viehschauplätze und richtigen Durch-
führung der Organisation an den Viehausstel-
lungen auf nnser Kreißschreiben vom 25, August 1899 (^Amts-

blatt, Textteil, Seite 831 /32\

Auch werden den btatthalterämtem und He/h kstierärzten

neuerdings die hierseitigen Kreisschreiben vom 9. September

1902 und 5. September 1903, sowie dasjenige vom 25. August

1906, betreffend die Kennzächnung der Zuchteber^ zur Beach-

tung empfohlen«

Zürich, den 28. Juli 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Dr. Locher.
Der Sekretär:

J. C. Eschmann.

*) Für die an dca bczirksweiäon Vichausstellungen aufgofiilirten

Tiere darf gemäß der vieliseuchenpolizciliehen Gesetzgebung des Bundes

der KoUektiT-GesiindheitsscheiiL Formular C nicht mehr yerweudet werden.
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II. Vertra^rsdauerjeom

1. Septemter 1908 bis 31. August 19U.

Vertrag
^

betreffend

deu Betrieb einer deutschschweizerischen interkantonalen

Obst-, Wein- und Garteubauschnle in Wädenswil

(mit Kopie der Genehmigungen der kontrahierenden StÖnde).

(Vom 19. Hän 1 29. Jon! 1908.)

Art. 1. Folgende 1 5 Kantone : Aai'gau, Appt^nzell A.-Rh..

Basel-Landschaft, Baselstaiit, Bern, St. Gallen, Glarus, Graa-

bUnden, Luzem, Schaphausen, Schwjrz, Solothum, Thurgan,

Zug und Zttrich einigen sich hiermit gegenseitig für den Be-

trieb einer deutschschweizerischen interkantonalen Obst-, Wein-

und Gartenbanschule.

Art. 2. Diese \ ereinbaruno: gilt vorläuHg für die Dauer

von 6 Jahren, nämlich für die Zeit vom 1* September 1908

bis 31. August 1914. Spätestens ein Jahr ror Abhiuf dieser •

Yertragszeit haben sich die beteiligten Stttnde über die Fragt

der Weiterfühnmg der Schule schlüssig^ zu machen.

Art, 3. Die Obst-, Wein- und Garten bausciiuie wird in

den ihr vom Bunde laut Vertrag mietweise überlassenen Räum-

lichkeiten der „Schweizerischen Versuchsanstalt für Obst-,Wtin-

und Gartenbau in Wädenswil** nach Maßgabe der in diesem

Vertrag enthaltenen Bestimmungen fortgeführt, imd es wird

Wädenswil zugleich als rechtliches Domizil der Schule aner-

kannt.

Art. 4. Als Grundlage für den Betrieb der Schule dient

das von der Interkantonalen Aufsiehtskommission am 16. Fe-

bruar 1908 festgestellte, im Reglement der Lehranstalt ent-

haltene i*roi;nuMni. welches hiermit von den beteiligten Stän-

den ausdrücklich anerkannt wird.

Art. 5. Behufs Durcliführung dieses Programmes wird

folgendes Lehrpersonal angestellt:
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a) Ein Lehrer für Naturwissensehalten und allgemeine

Fächer,

b) eui Lehrer für Obst- und Weiabaa,

c) ein Lehrer für Gartenbau.

Ferner ertalen emzehie Beamte der Bchwetzerisehen Ver-

sacbsanstalt Wftdenswil Unterricht in Speoalfächem.

Die Amtsdauer der Hauptlehrer beträ^;t drei Jahre. Aus

der Zahl dieser Lehrer vvii-d mit dreijähriger Amtsdauer der

h&iN der öehiiie ernaimt.

Art. 6. Die alljährlich nach Abrechnung der 7om Bund

erhältlichen Subventionen für L«»hrkräfte und Lehrmittel zu

deckenden Betriebskosten im Betrage von Fr. 18,000 werden auf

die beteiligten Kantone unter Berücksichtigung ihres Reben-

areals und der Zahl der Obstbäume repartiert wie folgt:

. 30 o/o Fr. Moo

. 14 % » 2,520

St. Gallen . . . 2,070

» 2,070

•n
1,530

n 765

Sehaffhansen . . . 41/4 o/o n 765

Hasel-Landschalt . 3 «0 « 540

Basel-Stadt . . . . 3 »/, 540

Graubimden . . . . 3 o/o 540

. 1'/» 7o 9»
270

. lV«*/o n 270

Appenssell A.*Rh. . 270

. l'/2 »/o n 270

Zug . 1 % >»
180

Total 100 o/o Fr. 18,000

TMe spesenfreie Ein/ahliing der zu leistenden Subventionen

iiat halbjährlicli auf 1. beptember und 1. März des betreffenden

Jahres durch Vorausbezahlung zu geschehen. Sofern der

Rechnungsabschluß eines Jahres dnen Fr, 500 ttberstdgenden

Überschuß ergibt, wird derselbe den subventionierenden Kan-

tonen an der nächst einzuzahlenden Halbjahres(]Uote prozentual
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In Abrechnung gebracht; in gleicher Weise sind umgekehrt

allfällige Rechnongsdefizite zu decken.

Art. 7. Die Aufsieht über die Schule und deren Verwal-

tung übt eine von den kontrahierenden Kantonen gewählte

Aalsichtskommission aus. Das ßepräsentationsyerh&ltnis richtel

sich nach dem Maße der akonomischen Betdliguog In der Weise

daß Kantone ndt unter 1000 Fr. jfthrliehem Beitrag einen,

Kantone mit 1000 l)is 2000 Fr. Beitrag zwei, Kantone mit

2000 bis 6000 Fr. Beitrag drei und Kantone mit über 3000 ¥i,

Beitrag vier Vertreter in die AuisichtskommisÄon zu wählen

berechtigt sind.

Die Oberaufsicht steht dem schweizerischen Landwirt*

schaftsdeparteiuent zu.

Die interkantonale Anfsichtskoininission ernennt für eiue

dreijährige Amtsdauer einen leitenden Ausschuß von tünf Mit-

gliedern, welchem die Ausführung aller yon ihr getrofEenea

Anordnungen und Beschlösse zukonunt

Die genannte Kommission bezeichnet überdies alIjShriMh

zwei Rechnungsrevisoren, welche nicht Mitglieder des leiten-

den Ausschusses sein dürfen.

Für die Verhältnisse zwischen der Aufsichtskommissioa

und dem leitenden Ausschuß, sowie den Beamten und Ange-

stellten der Schule, ist das Ton der Aufsichtskommission am
15. Februar 1908 erlassene Reglement maßgebend.

Art. 8. Die von der Autsichtskoumiission genehmigten

Rcglemente, Unterrichtsplftne, Voranschläge, Rechnungen, Jah-

resberichte etc. sind jeweilen den Kantonen, welche die Schule

subventionieren, sowie dem schweizerischen Landwirtschafts*

depai'teiiient zuzustellen.

Glarus, den 19. Mäi-z 1908.

Namens des Regierungsrates,

Der Landesstatthalter:

(L. S.) (gez.) E.Schropp.

Der Ratsschreiber:

(gez.) B. Trttmpy.
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Der Regierungsrat des Kantons Solothurn erteilt dem

vorstehenden Vertrag »Üe Genehmigung.

Soloiharn, den 20. März 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Vizelandammann

:

(L. S.) feez.) Kaiser.

Der Staatssciireiber:

(gez.) Hans Kaufmann,
Liestal, den 21. MArz 1908.

Namens des Regierungsrates des Kantoiis

Basollandschaft, *

Der Präsident:

(L. S.) (gea.) Bay,

Der Landschreiber:

(gez.) Haumüller.

Vorstehendem Vtiitrage wird die Genehmigung erteilt.

Zürich, den 25. März 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

(L. S.) (gez.) Kern.
Der 8tjmtsschreil>er

:

(gez.) Dr. A. Huber.

Zug, den 6. April 1908.

Namens des Regierungsrates,

Der Laudaniiiiann

:

(L. 8.) (gez.) Dr. N. II e r r m a nn.

Der Landschreiber:

(gez.) A. K eis er.

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell A.-Rh. hat \ or

stehendem Vertrage in heutiger Siizuiig die Genehmigung erteilt.

Lutzenberg, den 7. Apnl 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Vlzepr&»dent

:

(L, 8.) (gez-) Lutz.

Der Ratsschreiber:

(gez.) J. J. Tobler,
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Der Regierungsrat des Kantons Thnigau hat rorstehendem

Vertrage die Genehmigung erteilt.

Frauenfeld, den 10. April 1908,

Der Vizepräsident (ks Regierungsrates:

(L. S.) (gez.) Böhl.

Der Staatsschreiber:

(gez.) Dr. Wehrli.

Der Große Rat des Kantons Thurgau hat vorstehenden

Vertrag genehmigt.

Weinfelden, den 25. Mai 1908.

« Der JPräsident des Großen Bates:

(gez.) Wiesli.

Die Sekretäre:

(gez.) G. Scha ab.

(gez.) J. Brü Schweiler.

Basel, den 25. April 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

(gez.) Dayid.
Der Sekret&r:

(gez.) Dr. A. Im Hof.

In der Sitzung des Regiornn^^srates des Kantons bchaS-

hausen vom 22. April 1908 gent h nigt.

Schafhausen, den 30. April 1906.

Namens des R^eningsrates^

Der Präsident:

(L. 8.) (gez.) Dr. R. Grieshaber.
Der Staatsschreiber:

(gez.) H. Wolf.

DerRegieningsrat dos KantonsLuzem hat in seiner heutigen

Sitzung dem yorstehenden Vertrage die Gknehmigusg ertelli

Lnzem, den 2. Mai 1908.

Namens des Regierungsrates,

Der Statthalter:

(L. S.) (^ey..) Walther.

Der Staatsschreiber-Stellvertreter:

(gez.) Schnieper.

y GoOgl
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Der Re^crunt^srat des Kantons Bern t i ti'ilt hieruiit, namens

des Staates, dem vorstehenden Vertrag die Genehmigung, unter

gleichzeitiger Zusicherung einer jährlichen Maximalsubvention

Ton Fr. 1680 fOr den Fall, daß die StSnde Aaiigaa, Appenzell

A.-Rh., Basellandsehaft, Baselsiadt, St Gallen, Glams, Gran-

biinden, Luzern, Sohaffhtiusen, Schwyz, Solothurnj Tliurgau,

Zug und Ziirich die ihnen zulallenden Kostenanteile ebenfalis

übernehmen.

Bern, den 6. Mai 1906.

Im Namen des Regierungsrates,

(L. S.) Der Präsident:

(ges.) Klay.

Der Staatflschreiber:

(gez.) Kistler.

St. GaUen, den 23. Mai 1908.

Fttr den Kanton 81. Gallen,

Der Landammann:

(L. S.) (gez.; Meßmer.
Im Namen des Regierangsrates,

Der 8taat88chr«ber:

(gez.) Müller.

Chur, den 29. Mai 1908.

Namens des Klonen Rates des Kantons

GraabOnden,

Der Präsident:

(L. S.) (gez.) J. P. Stiffler.

Der Kanzleidirektor: i. V.

(gez.) Dr. Gengel.

Schwjz, den 13. Juni 1908.

Namens des Regierungsrates,

Der Landammann:
(L. S.) (gez.) J. M. Schuler.

Der Kanzleidirektor:

(gez.) Bachmann.

Xirck. Amtsblatt 1M6. 7. August 29
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;^ iura IIDer Große Rai des Kantoiu Aargau häi TorBleh

Vertrage die Genehmigung erteilt.

Aaiau, den 29. Juni 1908.

Im Namen des Großen Rates,

Der Präsident:

(ges.) Dr. Wjrsch.

Der Staateschreiber:

(gez.) Emii Keller.

An die Mitglieder des Kantonsrates.

TitI

Die Kommission zur yort>eratung des Gesetzes betrefitead

den Schttta der Arbeiterinnen und des wablicben Ladeope^

aonals hat beschlossen, die Vorlage erst Httle Oktober in

etwas abgeänderter Form dem Kantonsrate wieder yoraiilegen.

Da nun nach den eingegangenen Mitteilungen des Ra-

gierungsrates und der Kommissionspräsidenten auch andere

Vorlagen noch nicht behandelt werden können, ist es leider

lücht möglich, die in der Geschäftsordnung vorgesehene Angost-

sesrion abanhalten.

Zur nächsten 8it7Aing wird t iii^M'laden werden, sobald ge-

nügend Geschäfte für einen vollen Sitaiungstag vorliegen,

Meilen, den 2. August 1908.

Der Präsident des Santonsrates:

R. Amsler.
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Bericht
des

kantonalen zürcherischen Rebban-Kommissars

Aber dfts

Aufti eleu und die Bekämpfang; der Reblaus

im Jahre mi.

A. Ergebnisse der üatersuehungs- und Yertilaungsarbeiten.

IHe Presse hai uns im Berichtsjahre neuerdings Kenntiüs

ge^^eben von den ungemein rasch fortschreitenden Verheerungen
der Reblaus in den Weinbergen der westscbweizeriscbon Kan-

tone Genf und Neuenburg und auch im Waadtland. Die Folgen

dieser unaufhaltsamen Ausbreitung des Schädlings haben be-

kanntlich dortseits die Staatsbehörden veranlaßt, die Taktik

der Reblausbekämpfung in der Weise zu ändern, daß in den

meistbetrofifenen Gegenden die Reblaus selbst nicht mehr direkt

bekämpft, sondern an Stelle der yerseuchten einheimischen

Reboi andere Sorten angebaut werden, deren Worselsystem

dem Insekt auf lange Jahre hinaus Widerstand leistet. Wenn
infolge dieses Verfahrens einerseits die Verlieerungen der be»

treffenden Wdnberge dordi die Wiederbepflanzung mit ver»

edelten amerikanischen Reben — um solche handelt es sich

dort — möglichst ausgeglichen werden, so kann anderseits

der Schädling ungehindert bestehen und wird nicht nur für

die noch seuchenfreien Zonen der genannten Kantone selbst,

Sündern auch für den gesamten schweizerischen Weinbau eine

ständige Ansteckungsgefahr bleiben.

in der Ostschweiz, wo die Verhältnisse zurzmt noch

gOnstfgor als in der Westschweis ^d, wird die Reblaus mß
bisher mittelst des ESstinktiv- oder AusrottungSTerkhrens nach
orhergegangener genauer Untersuchung der plgrlloxerierten

und der krankheitSTerdacfatigen Stellen bekämpft. Nun ist aber

dieses andere Verfahren sehr teuer und führt leider nicht,

wie man anfänglich hoffte, zur vollständigen Vernichtung der

Wurzeilaus des Weinstockes, hingegen kann die Weiterver-

breitong der verderblichen Seuche bei sorgfältiger und strenger
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Darchfühnmg des Verfahrens erwiesenermaßen eingeschränkt

werden. Tatsächlich sind z. B. im Kanton Zürich, w o die

Reblausinvasion im Jahr 1886 entdeckt wurde, benu ! kens-

werte Ergebnisse mittelst des Ansrottangsverfahrens erzielt

worden. Nach 22jährigem zähen iiampfe ist die Ansteckung

in mehreren zürcherischen Gemeinden, so in Kloten, Obeiglatt^

Niederweningen und Schöfflisdorf, als völlig erloschen zu be-

trachten. In Boppelsen, Bachs, Dielsdorf, Höngg, Hnmlikon,

Lufingen, Niederhasli, Oberengstriogen, Oberwemngen, Regens-

beig, Regensdorf, ROtnlang, St^ninaar, Weiningen, Winkel,

Winterihur und Zürich IV (Gebiet der ehemaligen Gemdnde
Oberstraß) ist die Pbylloxera sdt mner Reihe von Jahren nur
noch an einzelnen kleinem Stellen aufgetreten.

Die Ergebnisse der stoi kweisen Wurzeluntersuchungen

auf das Vorhandensein der Reblans im Laufe der Monate Juli.

August und September 1907 halien die bisherige Sachlage

nicht wesentlich verändert (siehe hierzu die zahlenmäßige

Darstellung in Tabelle A im Anhang dieses Berichtes). Sieben

Gemeinden: Höngg, Winterthur, Humlikon, Kloten, Nieder
weningen, Rflmlang and Schöfflisdorf, zeigten sich rebhiasirä.

Vereimsdt trat der Schmarotzer zutage in Boppelsen, Buchs,

Dielsdorf, Lufingen, Niederhasli, Oberengstringen, Oberweningen,

Regensberg, Regensdorf, Steinmanr, Unterembrach, W^mngen^
Winkel und Zürich IV. Es würde zu weit führen, hier auf

alle mit dem Auftreten des Schädlings in Beziehung stehenden

Einzelheiten näher einzutreten, wie dies jeweilen in den bis-

herigen Jahresbei'ichten geschehen ist. Als s{)eziell hemerkens-

werte Tatsache darf jedoch erwähnt werden, daß die meisten

der neuentdeckten Herde an der Peripherie frtiher inßaierter

Stellen sich vorfanden und daß in sämtlichen der genamiten

Gemeinden das übrige, bisher gesunde Reblaod wiederum

intakt geblieben ist.

Wie in den Berichten froherer Jahre schon mehrfach iirit>

geteilt wurde, ist das Stadium der Ansteckung am schlimmsten

in Oberembrach, Pfungen, Töß und Wülflingen. Trotz aller

Bemühungen läßt sich in diesen vier Gemeinden die Kalamität

nicht zum Stillstand bringen; im Gegenteil, sie nimmt von

Jahr zu Jahr überhand und wird voraussichtlich nicht eher

verschwinden, bis ihr der letzte Weinstock zum Opfer gefallen

ist. Bei dieser bösen Saclüage ist es besonders auffällig, daß
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obechon in den dortigen Wdnbetgen genOgend große Sicher-

lidt83H>nen nm die erkrankten Rebenbestftnde gezogen worden,

und trotz aasg^ebiger Desinfektion der abgegrenzten Stöcke,

immer und von neuem wieder zahlreiche phylloxerierte Reben,

direkt am Rande der Sichcrheitsgürtel belindüch, vorkommen.

Nach allgemeiner bisheriger Annahme sind diese Erscheinimgen

haiiptsäclüich nui unter- und oberirdische Wanderungen von

Wui-zelläusen zurückzufühi*en, obgleich die Mehrzahl derselben

bekanntlicb im Sommer meist unbeweglich an den Wurzeln

sitzt, um diesen liahrnngssfttte itt^ das Schmarotzerleben zu

entziehen.

Herr Br. Staofiacber in Franenleld» em eifriger Gelehrter

auf dem Gelnete der Beblausforschimg, sacht die Ursache des

ständigen Wiederauftretens von Reblausansiedelungen in der

Nähe fni herer Krankheitbherde in einer besondern Form der

oberirdisciu n Kehluusgeneration. In einer Abhandlung, betitelt:

„Zur Kenntnis der Phylloxera vastatrix PI." ^^siehe Zeitschrift

für wissenschaftliche Zoologie, Bd. 88, Heft 1, pag. V6\) e.'igt

der Autor u. a. : „Die großen, immer mit Eiern gefüllten, also

im Abdomen beschwerten Tiere dieses Tjpus werden zwar

aktiv kaum nennenswerte Strecken durchfliegen und auch durch

m&ßig bewegte Luft nicht allza weit verschleppt werden. Um
so mehr machen rie äch in der Umgebung der Urherde be-

merkbar. Dift diese besondere Form der Reblaus nicht nur
in sOdlicben Lftndem, sondern auch bei uns jeweilen in großen

Mengen auftritt, so lassen sich die zahlreichen, durch sie ver-

ursachten Wiederanstec klingen leicht erklären, zumal die Indi-

viduen dieses Typus ihre Eier mit einer erstaunlichen Eile,

nicht selten wenige Stunden nach dem Ausschlüpfea aus der

N^mphenbaut, ablegen.'^

Im Laufe der Jahre blieben infolge der staatlichen Vor-

kelirungen zur Bekämpfung des Schädlings in den stark ge-

lichteten Weinbergen von Oberembrach, Pfungen, Töß und
WülfUngen zahlrdche kldnere Rebpansellen stehen, die ihrer

dem Winde Idcht au^gesetaten isolierten Lage wegen und trotz

richtiger Pflege nicht mehr ertragsfähig sind. Um diesen

Übelstand zu beseitigen, wurden mit Genehmigung der kan-

tonaleii Rtlikonirnission die in Frage stehenden Rebstilcke

bei Vornahme der ^Vinte^arbeiten auf Rechnung des züi'che-

rischen Rebfonds gerodet.
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Mit Befriedigung darf konstatiert werden, daß gemäß den

der Volkßwirtschaftsdirektion erstatteten Berichten der Lokal-

kommissionen für Überwachung der Weinberge außer in den

zurzeit von der Reblaus infizierten Gemeinden des Kanton«

nirgends Spuren des Schlldliqgs sich zeigten.

B. Ermittluiig der EoUcbädigungen für ReUaustohaileii.

Infolge seiner Wahl zum Bezirksgerichtspräsidenten er-

klärte Herr J. Rämann in^Meilen den Rücktritt als I. Mitglied

und Obmann der Schätzungskoininiseion. Das Obergericht

entsprach dem Entlassuogsgesuch und wählte am 26. September

1907 an die vakante Stelle den Herrn Bezirksrichter .loh.

Wdnmann-Suier in Herrliberg, welcher seit dem Jahre 1900

als IL, vom Regieningsrat ernanntes Kommissionsnütglied

amtete. In der hierauf getroffenen Ersatzwahl wurde sdteos

des Regiemngsrates zum n. Mitglied der Kommisdcm fttr den

Rest der laufenden Amtsperiode gewfihlt: Herr J* J.Wunderü
zur Borg in Meilen.

Sodann nahmen die Gemeinderäte der von der Reblaus

Infizierten Gemeinden im Berichtsjahr für je das dritte Mit-

glied und einen Ersatzmann der Schätzungskomraission, nach

Ablauf der dreijährigen Amtsdnuer dieser Funktionäre (Früh-

jahr 1907), die Emeuerungswahl für die Amtsdauerl907/10 vor.

In einer Sitzung Tom 30. September 1907 In Zürich kon*

stituierte sich die Schätzungskommifl^on zum Zwecke der

Erledigung ihrer Geschäfte wie bis anhin in zw^ Sektionen.

Die L Sektion (Herr Bezarksriehter W^mann-Suter, zugldch

Obmann der Kommlscäon, und Herr J. J. Wunderli) besorgte

die Abschätzungen in Bop|)elsen, Buchs, Dielsdorf, Höngg,

Niederweningen, Oberengst ringen, Oberwenhigen, Regens berg,

Regensdorf, RUmlang, Sciiöffhsdorf, Steintnaur, Töß, Weiningen

und Winterthur; die II. Sektion (Herren He/ärksräte Heinrich

Hariacher in Rchöfflisdorf und Ernst Landolt in Kleinandeb

fingen) diejenigen in BachenbUlacb, Humlikon, Kioten, Lufingen,

Niederhasli, NUrenadorf
,
Oberembrach, Pfungen, Unterembrach,

Wmkel, Wülflingen und im Stadtkreise Zarich IV (Oberst).

Die Schadensabsehfttzungen b^;annen unter Zuziehung

je des dritten, von den Gemdnderftten der betreff«ideii Ge*
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meinden gewählten Schätzen mit ^dem !• Oktober und wurden
am 14. Oktober beendigt.

Bei da AbsebitBiing des Emteaosfalles und der Rdnertrflge

ans andern Knltoren anf rigoltem Rebland waren cUe Bestkn-

mungen des regiemngsr&tlichen BcgnlaliTS rom 20. Angast 1896
maßgebend.

I., II. und III. Qualität Wein wurde wie bisher nur in

Hegensberg ausgeschieden ; in andern (xrnieinden, namentlich

PfangenjTö(.>,Wfnflingen,Hiiinlikonun(lSchömisdort, Ii. Qualität^

ebenso für einzelne Rel)enbesitz6r in Höngg, Bachenbulach,

Oberembrach; Dielsdorf, Oberweningen und Steinmaur, im
übrigen jedoch yorberrschend III. Qualität.

Die quantitative Schätzung des mutmafiliehen Ertrages

ergab 0,0 bis 1,2 Lit^ Wein per Stock, und es beziffert sich

der DurehBchnittsertn^ auf 0,4 Uter per Stock. Wie im
Vorjahr, war das Erträgnis der Weinernte im „Br(Ihlberg" zu

Tüü auch im Herbst 1907 ein sehr bedenkliches ; einer großen

Zahl von Rebenbesitzern konnte wegen allzu geringen Ertrages

keine Entschädigung ausgerichtet werden.

Die Weinpreise, welche am 29. Oktober in einer Sitzung

der Gesamtschätzungskommission festgestellt wurden, gestal-

teten Ach folgendermaßen : L Qualität (sogenannter Ausstich)

80 Rp., n. Qualität (rotes Gewächs) je nach Lage 45, 50, 52,

54> 58, 60, 63, 65 und 78 Rp., III. Qualität (weißes und ge-

mischtes Gewächs) 33 bis 87 und 40 Rp. per Uter. Diese

W^preise And somit t^lwdse höher als die für 1906 und
gleichen in vielen Fällen den Minderertrag am Quantum aus.

Die Schätzungsergebnisse und die gemäß Titel IV des

Gesetzes vom 17. Juni 1894 betrefiend Maßnahmen gegen die

Reblaus an die Rebenbesitzer ausbezahlten Entschädigungen

sind aus den diesem Berichte beigegebenen Tabellen I und II

ersichtlich.

Im Sinne eines Beschlusses der kantonalen Rebkommission

vom 2. Oktober 1907 leitete die Schätzungskommission mit

oner Ansshl Reben^gentttmer In mehreren der Terseuchten

Gemeinden des Bezurkes Dielsdorf Unterhandlungen ein zum
Zwecke des Abschlusses von Vereinbarungen über Verzicht

der Rebenbesitzer auf die Wiederbepflanzung ihrer seinerzeit

Infolge der Reblausbekämpfung gerodeten älteren ehemaligen
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Infektionsherde mit einheimischen Rebaorten gegen einmalige

Entschädigung.

Bei Anlaß der daherigen am 16. mid 17. Deiember 1907
in IKelsdorf gepflogenen Verhandlungen liat nntor Hinweis auf

den Regierungsratsbeschluß vom 30. Norember 1905, betref-

fend Wiederbepflanzung ehemaliger Reblansherde (Offizielle

Sammlung, XXVII. Bd., Seite 342—344), die Schfttznngskmn*

niissiün den beteiligten Rebenbesitzern vorgeschlagen, ent-

weder nach Ziffer V dieses Besi hlasses einer allfälligen An-

ordnung zur Wiedcrbeptlanzung ihrer Grundstücke Folge zu

geben, oder dann im Sinne von Ziffer XI dessi lhcn auf die

weitere Wiederheptlanzung mit Reben gegen einmaligen Kr-

satz der Kosten für die seinerzeit zerstörten Weinstöcke und

Rebstickel zu verzichten in der Meinung, daß in beiden Fällen

die von der Schätzungskommission am 27. Mai 1904 srrund*

säizlich festgestellten Normen für die den betreffenden Reben-

eigentumem aussurichtenden fiotschfidigungen maßgebend sein

sollen. Hiemut wurde die bestimmte Anweisung Terbunden,

daß, wer zu einem Ausgleich auf dieser Grundlage nicht Hand
bieten könne, im Frühjahr 1908 unbedingt zur Wiederbepflan-

zung des g(»rodeten Reblandes, soweit dies Ziffer III des Re-

gierungsratsbeschlusses vom 30. November 1905 zulasse, auf-

gefordert werden luuljte.

Über das Ergebnis der Unterhandlungen mit den Reben-

besitzern, beziehungsweise deren Stellungnahme in dieser An-

gelegenheit erstattete die Schätzungskommission einen vor-

läufigen Bericht an die Volkswirtschaftsdirektion. Bei dessen

Besprechung in der Sitzung der kantonalen Rebkommission

vom 10. Januar 1908 wurde nun darauf hipgewiesen, daß
speziell in Regensberg die auf Erhöhung und Vermehrung der

Entschädigungen hinseienden Ansprüche sich so sehr steigern,

daß sie, verglichen mit den Veiiiältmssen anderer wdnbau*
treibenden, von der Reblaus bisher rersehont gebliebenen Ge-

genden unseres Kantons, als viel zu weitgehend bezeichnet

werden müssen und daher mit den tatsächlichen Ergehnissen

des ziireherischen Weinbaues und seiner Reinerträge in bessere

Übereinstiniiiiung gebraeht werden sollten.

In Berücksichtigung aller obwaltenden Umstände und im
Hinblick auf die sich ergebenden finanziellen Konseijuenaen

erscheine es gegenwärtig nicht tunlich, höhere Entschädigungen
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als bis anhin, d. h. mehr als 21 resp. 22 Rp. per Weinstock,

je nach den besondem Verhälimssen der infizierten Gemeinden,

aaszurichten.

Sodann rechtfertige es sich, bei der künftigen ikasmiti-

long der Entschädigung^ niach § 26 des kantonalen Gesetzes

vom 17. Juni 18d4, betreffend Maßnahmen gegen die Reblaus,

eine etwelche £rh9hung des im Herbst 1896 beschlossenen,

unter den gegenwärtigen LohnverhäHmsBen zu niedrig be*

rechneten Abzuges für Bewirtschaftung und Düngung des ein-

zelnen Rebstockes von 8 auf 10 Rappen eintreten zu lassen.

C. Waderbepflanzung von Reblautborileii.

Nach Maßgabe des bezüglichen Rejjierungsratsheschlusses

vorn 30. Novombor 1905 hat kantonale Volkswirtschafts-

direktion im Berichtsjaiire zum Zwecke der versuchsweisen

Wiederbepflanzung älterer ehemaliger Reblausherde im Bezirke

Dielsdorf mit einheimischen Rebsorten unter schützenden Be-

dingungen acht Bewilligungen erteilt, n&mlich eine für Diels-

dorf und sieben fttr Reg^beig. Einem wdtem Gesuch aus

der Gemeinde Regensberg konnte nicht entsprochen werden.

D. Rebsohulei.

Ober den 8taad unserer staatlichen Rebschulen zur Heran«

sucht Yon einheimisdien Wurzelreben in Herrliberg und
Rheinau kann zurzeit nichts Erfreuliches mitgeteilt werden.

Die iiii Frühjahr 1905 in beiden Rebschulen eingepflanzten

Stecklinge gingen bekanntlich unter dem Einfluß ungünstiger

Witterung zugrunde; sodann sind auch die im Frülijafir 1906

angelegten Pflanzungen infolge des harten Winters lliOü/07

als mißlungen zu bezeichnen. Es kann daher von einer Abgabe

bewurzelter junger Reben in großem Posten für die Wieder-

bepflanzung gerodeter Reblausherde nicht die Rede sein^ in-

dem die noch vorhandenen klonen Vorräte als Kontrollreben

fttr die Versuche mit veredelten amerikanischen Reben Ver^

Wendung finden soUai.

In der Rebschule Herrliberg stehen noch etwa 200—300
Rftusehünge zur Verfügung, in der Rebschule Rhdnau zirka

200 Stack ßurgauer, 100 StOck Tokayer, sowie 600 Stück

Klevner (großer Burgunder). Letztere Sorte ist teilweise für

die Wiederbepflanzung ehemaliger Reblausherde in Regensberg
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und zur ErgSnmng al^;egaogeiier KontroUreben der YrnnshS'

Pflanzung iin RiimsÜial-Pfiingen reserviert.

E. Versuche mit amerikanischen Reben.

Die staatlichen Versuche mit veredelten amerikanischen

Wurzelreben, namentlich die ältesten vier, im Jahre 11)02 an-

gelegten Versuchsfelder in den phylloxerierten Gemeinden Diels-

dorf und Regensberg, erfreuen sich der ungeteilten Aufmerk-

samkeit der dortigen Rebenbesitzer und anderer WeinlNiu-

interessenten, die ab und zu <Ue Anlagen besichtigen.

Man darf mit dem derartigen Stand dieser Versachsreben

im allgemeinen zufrieden sein; sie änd mit Ansnahme einer

«nadgen Parzelle, die durch einen Lohnarbeiter und nicht vom
Eigentümer selbst besorgt wird, gut gepflegt und zdgen ^e
gedeUiUche Entwicklung. Der Austrieb der Reben im FrOli*

jähr war gleichmäßig und der Fruchtansatz gut; das Frucht-

hülz entwickelte sich trotz ungünstiger Frühjahrswitterung in

erfreulicher Weise und ist gut ausgereift.

Über die Erträgnisse aus diesen Anlagen ist folgendes

mitzuteilen

:

L Parzelle im^Mandach" zu Regensberg. Reb-

sorte: Großer Burgunder, veredelt auf

IMM KiMftU ^ Dr. Roml

Riparia (Jloiro de Montpellier 8 72 41 80«

Riparia x Rupestris 11 10 100 59 82«

Unveredelte KontroUreben 10 100 38 82 o

Riparia Monticola 2 20 14 74 o

Riparia tomenteux 10 100 69 76 o

Znsammen 40 392 221

Der Traubenertrag wurde trotz dreimaliger Rebenbe-
spritzung ungan8% durch den falschen Meltau bednflofiL

n. Parzelle in der sogenannten „Spitzwiese^
zn Regensberg. Rebsorte: Großer Burgunder, veredelt anf

Riparia tomenteux 4 120 29 70^
UnTeredelte Kontrollreben 4 120 26 68^
Biparia X Rupestris 101/14 3 90 21 10^
Riparia Gloire de MontpelWer 8 90 82 68*

Zusammen 14 420 108

I
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Der augeDScheiniiche Minderertrag dieser an Stockzahl

größern Versuchsanlage rührt hauptsächlich von der weniger

floigfftltigen Bearbeitung und mangelhaften Bespritzung her;

ans den gldchen Ursachen erklftri sich zam Teil auch das

geringere Mostgewicht des gewonnenen Traubensaftes, ffin-

g^n fftUt In Betracht^ daß der Standort dieser Parzelle, weil

tiefer nnd beinahe boriiontal gelegen, ungünstiger als derjenige

von SKffer I ist.

Der auf Grund nachträglicher Vereinbarung für die Dauer
der Jahre 1906 und 1907 zwischen «Icn Kontrahenten ver-

längerte Pachtvertrag über Parzelle II wurde mit Ablauf einer

sechsjährigen Pachtzeit nunmehr als erloschen erklärt.

ni. Parzelle im ^Hörnli" zu Dielsdorf. Rebsorte:

Großer Buigunder, veredelt auf

Raib. >A.i*.L. TraubtD M«itgeiiulit

MiiM mmmm»
Dr. RhwI

Riparia tomeiitrux 4 100 70 81»

Unveredelte Kontrullreben 4 100 58 83®

Riparia X Rupestris 101/14 4 100 95 78»

öoionis robusU 3 61 47 80»

Zusammen 15 361 270

Dieser an FlAche und Zahl der Reben kleinste Anbau-

vorsuch mit dem großen Btifgimder notierte im Herbst 1907

die hfichst^ Erträge, was einer gaten Bearbeitung und rechi-

aeltiger, aosrelefaender Bespritzung za verdanken ist Freude-

erweckend war der Anblick der nut tiefblanen Tranben voll-

behaqgenen W«nstOcke. Die sehr grafie Zahl der Früchte,

durchweg 20 bis 80 Tranben per Stock, hat der Entwicklung

des Fruchtholzes nicht geschadet; dasselbe ist kräftig und gut

ausgereift.

IV. Parzelle im untern „Breistel" zu Dielsdorf.
Rebsorte: Räuschling, veredelt auf

Tnib«! Miitgewidit
KiilMi

9r.lMiil

Riparia Oloire de Montpellier 2 80 120 050

Riparia X Rupestris 101/14 2 80 140 640

Unveredelte -,Iiurgaiier** S 117 81 600

Soionib robusta 2 78 115 610

Riparia X Rupestris 11 2 78 120 560

Zusannnen 11 433 576

• Amnerimiag f im Berieht pro 1905, Ut. £, Zifier IV.
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Hiernach haben in dieser Anhupe die Untei lagssorten

Klparia Gloire de Montpellier und Riparia X Rupestris 101/14
die höchsten und besten Erträge gezeitigt ; letztere Sorte ergab

beiiULhe 2 kg Trauben per Weinsluck. Sämtliche Trauben
waren durchweg gut ausgewachsen und gioßbeerig; das Blatt-

werk blieb gesund und üppig bis in den Spätherbst hinein.

Die am tiefsten gelegene Parzelle IV ist die bestgedUngte und
es bat deren Eigentümer in bezug auf Bearbdtuog und Be>

spritBODg sdn mC^liehites »i ihrem Oeddlien bc^etragen.
Die im Ftilhjalur 1904 in den yerBenchien Gemdnden

Höngg, Winkel und Bachs angelegten Versnchspflansungen

habtti je nadi ihrer BearMtung, Düngung und Bespritoong

verschiedenartige Resultate za Terzeichnen«

y. Parzelle an der „Klinge" za Hfingg. Rebsorte:

Rftasehling; veredelt auf

Riparia X Rupestns 101/14
Riparia X Rupestris 11

Solonis X Riparia 1616
UuTeredeite KontroUreben

Ittbtiöcke
Tnibn

7 196 620

6 168 43,5 560

5 135 48,5 650

6 124 49,5 580

Zusammen 24 623 171,0

Der Umstand, daß diese Anlage darch tinen Lohnarbeiter

besorgt wurde, der äch weniger am das Gelingen des Ver-

suches, sondern mehr um seine Löhnung kümmerte, hat das

klägliche Ernteergebnis herbeigeführt. Indessen ist zu be-

merken, daß hier die Bodenverhältnisse nicht günsüg sind ond
die ganze Parzelle, weil offen liegend, den Winden stark aus-

gesetzt ist. Da die Versuchsreben im Frühjahr reichlich ge-

dtlngt wurden, hätten der Traubenertrag und die in)rige Ent-

wicklung weit besser sein können, insofern g^en den ^Is des

falschen Meltaues richtig vorgegangen worden wäre.

VI. Parzelle an der ^Bühlhalde" zu Niederröti-
Winkel. Rebsorte: GroÜer Burgunder, yeredelt auf

Mira MMfli« ^ y^^j^

Ril)uria X Rupestris 101/14 5 125 34 66o

Riparia x Rupestris 11 5 125 66 70o

Solonis X Riparia L(.16 4 108 3ü,5 70o

Unveredelte Koutiülhclun 4 112 3,5 74

o

Zusammen lö 470 130
Wie im Vorjahr hat die Eigontümerin der Anlatje

wiederum diirt h nachlfissigo Bespritzung der Versuchsreben

den miniuien iilmteertrag selbst verschuldet. Das bedenklich

......^le
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gerini^M' (^aantuFii an Trauben drr nicht veredeitfn Kontroll-

rebeti soll nach den Angaben der Eigentümerin durch Vogel-

fraß entstanden sein.

VIT. Parzeile in der ^Wanne^ zu Bachs. Rebeorte:

Räuschling, reredelt auf

liihii KiMidi ^ ^^^^

Riparia Gloire de McmtpelUer 5 50 40 75

o

Ripaiia X Rapestris 11 5 50 44 75
Riparia X Rupestrifl dS06 5 50 10 75 <^

Riparia X Rupestris 101/14 5 50 15 75«

UoYeredelte KontroUreben 4 40 15 75

o

Zusammen 24 240 124
Von jeher lag der Eigentümer (iieser Versuchspflanzimg

mit Eifer und Interesse ihrer Pflege ol). Wenn dennoch der

Trauhcnertrag gegenüber demjenigen von 1906 etwas zurück-

steht; so erklärt sich dies daraus, daß die zweite Reben-
bespritzung bloß um wenige Tage zu spät ausgeführt wurde.

Im übrigen dürfen die Ikitwicklnug und der 'Stand dieser An-
lage im allgemeinen als sehr gat bezdcbnet werden. Infolge

^es Mißyerständnisses ist das Mostgewicht bei der Trauben-
lese ledigUch in^esamt ermittelt nnd nicht dasjenige jeder

einzelnen ünterli^sorte bestimmt worden.

Nach Ablauf der für ane yierj&hrige Dauer abgeschlossenen

Vertrfige mit Ende 1907 zwischen den betreffenden Grund-
eigentümern als Verpächter des Reblandes und der Volks-

wbrtschaftsdirektion namens des Staates als Pächter sind die

Versuchsparzdlen V, VI und VH samt Reben gemftß den
sdnerzeit yereinbarten Bestimmungen zu eigener Bewirtschal-

tung den Verpächtern unter nähern Vorbehadten wieder ttber^

geben worden.

Über die im Frühjahr 1906 auf dem Gebiete der infizierten

Gemeinden Humlikon und Oberembrach angelegten Versuchs-

felder ist folgendes zu berichten:

Vin. Parzelle im „Ziehl^ zu Humlikon. Rebsorte:

Großer Burgunder, veredelt auf

Riparia X Rupiistris 101/14 5 166 3 80»
Solonis X Rii)aria 1610 4 125 1,5 80»
Unveredelte KontroUreben 3 91 —
Riparia Gloire de Montpelliei- 3 90 —
Aramon X Rupestris Ganzin 1 3 90 —

Zusammen 18 562 4»5
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Die Ünterlagssorten Riparia X Rupestris 101/14 und
Solonis X Riparia 1616 sind zurzeit durchweg am besten ent-

^\ickelt; sie tnigon im Herbst vereinzelte, völlig ans^ewachsene
und ausgereifte Trauben. An dem weitern g-uten Gedeihen
dieser beiden Borten ist nicht zu zweifeln. Auch bei Riparia

Gloire de Montpellier und Amnion X Rupestris Ganzin 1 ge-

diehen einzehie Würzlinge sehr gut; die Mehr7ahl hingegen

ist im Wachstum noch etwas zurlickgeblieiien, was auch bei

den einheiraiBchen, nicht veredelten Kontroiireben der Fall ist.

IX. Parzelle im „Reih*' su Obereinbrach. Reb-
Borle: Räuschting. Hier sind angepfkuust worden:

Ril»ariaX Rupestris 101/14 5 Rdhen Hüt 205 Reben;
Unveredelte KontroUreb^ * S „ „ 123 „

Solonis X Riparia 1616 . 4 |» „ 164 „

Solonis robosia .... 5 „ ^ 142 „

Zusammen 17 Rdhen mit 634 Reben.

Der Gesamteindmek dieser Anlage, die, beUftnfig bemerkt,
nicht mit Tollem Interesse gepflegt wird, war im Berichtsjahr

wiederum wenig erfreolich. So haben z. B. die iXüd Reihen
Riparia X Rupestris 101/14, die schon im Vorjahr sorQek-
geblieben sind, neuerdings sdiwach ausgetrieben. Die folgen-

den drei Reihen Räoschlinge, welche als KontroUreben dienen«

verhielten sich etwas besser, befriedigen aber immerhin noch
nicht. Solonis X Riparia 1616 sind durchschnittlich gleich-

mäßiger angewadisen und entwickelten etwas stftrkere Hofai-

triebe
;
husgegcn gediehen die fünf Reihen der Unterlagssorte

Solonis robusta wieder nur sehwach. Trauben wurden in dieser

Parsdle noch nicht produziert.

Im Frahjahr 1907 ist in dem stark phylloxerierten *Wein-

beig „Rmnsthal^ zu Plungen ein neues Versuchsfeld mit tot»

edettÄ amerikanischen Wurzehreben angelegt worden. Hierfar

wurden als Standorte zwei Parzellen I^des im „Paradiesli*

des Rumsthaler Berges bestimmt, nämlich 2 Aren 20 des

Herrn Hermann Etter, und 2 Aren 30 des Herrn Heinrich

Steiner, alt Webermeister daselbst. Zischen diesen beiden

Grundeigentümern als Verpächter des Rebareals und der Volks-

wirtsch<3tsdirektion namens des Staates als Pächter sind be-

sondere Verträge zustande gekommen, durch welche die Eigen-

tümer sich verpflichteten, dem Pächter zum Zwecke dner
richtigen Durchführung des Anbauversuches für die Dauer
der vier Jahre 1907 bis 1910 das benötigte Land unter be-

stimmten Bedingungen zu ttberiassen.

Digitized by Google



551

Ober ^ese Versaehsaiilage ist folgendes sa sagen:

X. Parzelle im „Rumsthal^ zu Pfungen. Reb-
Borte: Großer Burgunder, veredelt auf

SoloDis robusta .... 3 Reihen mit 144 Reben;
Riparia X Rupestris 3306 2 „ „ 96 „
Unveredelte Kontrollreben . 3 „ „ 144 „
Riparia X Rupestris 101/14 4 „ „ 192 ^

Zusammen 12 Reihen mit 576 Reben.

Die drei Reihen Solonis robusta sind sehr schön ge-

wachsen, mitunter waren schon recht starke Holztriebe sicht-

bar. Etwas geringer, aTier immerhin noch befriedigend, ist

der Stand bei Riparia X Rupestris dd06. Die einheimischen,

als Kontrollreben dienenden IQevner (großer Burgunder) sind

unterschiedlich angewachsen; die aus der Rebschule Herrli-

berg bezogenen Pflän»llnge entwickelten sich ordentlich, wo-
gegen diejenigen aus der Rebschule Rheinau größtenteils zu-

rückgeblieben sind Und durch andere ^^^Urzlinge ergänzt werden
müssen. Die vier Reihen Riparia X Rupestris 101/14 gediehen

gut mit Ausnahme von etwa 40 Reben, die wegen ungUnsUger
Witterung sp&ter als die übrigen eingesetzt worden sind.

Im großen und ganzen zeigt es sich^ daß die sOrcherischen

Versnchspflansungen mit Teredelten amerikanischen Aeben in

den verschiedenen Gegenden des Kantons auch unter unsem
klimatischen Verhältnissen fortkommen, sobald sie richtig ge-

pflegt und vor allem aus rechtaeitig und wiederholt gegen
den falschen Meltaa geschützt werden. Die bisherigen Er-
fahrungen beiehren uns, daß die amerikanischen Reben gegen*
über der Peronospora eher noch empfänglicher sind als unsere
einheimischen, nicht veredelten Rebsorten, wohl deshalb, weil

die Blätter der erstem üppiger und sAftereicher sind als die

der nn veredelten Sorten.

Um Über die AnpassungslAhigkeit der gegen die Reblaus
am besten widerstandsfähigen, gepfropften amerikanischen
Reben an unsere klimatisiäen und Bodenverhiltnisse noch
mehr Erfahrungen sammeln lU können, erachteten es die

Volkswirtschaftsdirektion und die ihr beigegebene kantonale
Rebkommission für zweckmäßig, weitere Kultiirversuche in

den von der Reblaus befallenen Ortschaften Oberhasli (Nieder-

hasli) und Weimngen auf das Frühjahr 1908 zu projektieren.

Zu diesem Zwecke sind im Herbst 1907 rigolt worden:

2 Aren 20 m> Rebland im „Finken-Langstück" des Herrn
Jakob Meier-Sehaufelberger und
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3 Area 25 in „Lüthis-Kirchenspitz" des Herrn AUoas
Ariank, beide wohnhaft in Weiningen, sowie

5 Aren 10 m- Rf liland im „Buck", äutorer Bei^» deB

Job. Marthalei-, Sclmhiiiat'hfr in Ohorhasli.

Mit den geuant^^n Gi'LiiHleif^t'ntiiiiiern als V^erpiichter dieser

drei neuen Versuchspai zi llen bat dir kantonale Volkswirt-

sehaftsdirpkiion Pachtverträge für die Dauer der vier Jahre
1908—1911 vereinbart.

Sodlinn soll gemäß Beschluß der kantuiialcn Rehkom-
mission vom 27. November 1907 die Anzahl der staatlichen

Weinbauvprsvichsfelder noch vermehrt werden, und ist in Aus-
sicht i4( noininen, weitere Anbauversuche mit amerikanischen

Rt'brn für das Jahr 1909 in den phylloxerierten Gemeinden
Pfungen, Töß, Oberembrach, Buchs, Uberweniogen, Regens-
berg und Steinmaur vorzubereiten.

Um insktinftig in di r Hei'anzucht veredelter nTnerikanischer

Rebsorten im allgemeinen elchmäßigere und nucli bessere

Resultate als bisher zu erzielen, hat die Schweizerische Wcin-
bauversuchsanstalt Wädenswil in verdankenswerter Weise eine

Anleitung für die Anlage und Behandlung von Versuchspar-

Zellen mit veredelten amerikanischen Reben festgesetzt, die

den interessierten Eigentümern für sich und zuhanden der

Rebarbeiter zur genauen Beachtung mitgeteilt worden ist.

Zugunsten der Weiterführung von Versuchen mit ameri-
kanischen Reben, die im Berichtsjahre dem zm'cherischen Reb-
fond.s Nettoauslagen im Betrage von Fr. 704. 58 verursachten,

ist aus dem eidgenössischen Kredite ff^r kantonale Weinbau-
versuchsstationeii ein Bundesbeitrag v on 50 ^/^ = Fr. 352. 29
gewährt wurden.

F. R^bfonib.

Mittelst Vorlage, datiert 13. August 1907 (siehe Amtsblatt,

Textteil, Seite 671/72), stellte der Regierungsrat beim zürche-

rischen Kiintonsrat den Antrag, es möchten in Hinsicht auf

den günstigen Stand des Rebfonds im Berichtsjahre v on den
Rebenbesitzern des Kantons keine Beiträge zuhanden dieses

Fonds bezogen werden.

Der Kantonsrat erhob diesen Antrag in seiner Sitzung

vom 19. August zun» Beschluß, gestützt darauf, daii es sich

rechtfertige, auf die Erhebung der gesetzlichen Beiträge in

den Funds zu verzichten, weil letzterer zur Deckung der für

die Reblausbekämpfung pro 1907 erforderlichen Ausgaben
hinreichende Mittel besaß.
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Die Rebfondmelmiing sdgt für dos Jahr 1907 an:
Fr. Bp. Pr. Rp.

Übertrag aas alter Reehnung 190,059. 88
A« Einnahmen.

T Zinse Ton Kapilalien .... 6,479. 20
U. Rebsteuem 1.85
in. Bandesbeiiräge an die Kosten:

a) DcrKcblausbekiiiipf-
ung pro 1907 . . Fr. 28,756.40

b) der Versuche mit
«meiikudseheii Be*
beB(n.Bateinl906) ^ 54.06

c) der YersucDc mit
anierikaniscbea He-
ben pro 1907 . . . „ 430.36 29,240. 82

rV. Staatsbeitrag pro 1907 nn die

Kosten und Entschädigungen
nach § 11, lit. c dos kantonalen
Gesetzes vom 17. Juni 1894 . 39,548. 25

V. Verschiedenes 251.75 75,521.87

Summa der Eümahmen 265,581. 75

B, Ausf^aben.
L UnterBdchin^nndyerftilgaiige-

arbeifen gegen die Reblaus . 86,864. 50
n. Desinfelitlonsmlttel .... 7,661.05

m. Fraehtaodagen und FohrlOhne 387. 60
IV. Drackarbdten 487.65
V. Entschädigung des Rebbaukom-

nüss&rs, des kontrollierenden

Gehttlfen und der kantonalen
Rebkomnnssion 5,718. 16

VI. Entschädigung der Schätzungs-

kommission für Re?>lausschaden 1,544. 80

VII. Schadenersatz an die Reben-
besitzer :

«) RftiuMiHldlBnite pro
1907. Fr. 6,278.67

b) Emteausfall an de n

bi«? und mit 190tj

zerÄtiirten Weia-
stOek«! . . . . „ 41,070.15

t) Wiederbepflanzung
mit Reben, bezw.
Verzicht aui dieselbe „ 1.271.79 49,515. 61

Übertrag 101,624.35 265,581.75
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Fr. Rp. Fr. Bp.

205,581. 75Übertrag 101,624.35
Ylll. Rebschuien 267.—
IX. Versuche mit amerikaiÜBclien

Reben 860. 53
X. Verschiedenes 431. 72

Summa der Au^gabeo

AktiTflaldo

1(^188. 60

162,398. 16

G. Vorsohiedenes.

I. Mit Kreissehreiben vom 1, November 1906 an die von

der Reblaus heimgesuchten Kantone unterbreitete das schwei-

aerische Landwirtschaftsdepartement dem zürcherischen Re>

glerungsrat den Entwurf einer bundesrätlichen Botschaft an

die Bundesversammlung) betreffend die Unterstützung der Re-

konstitution phjlloxerierter Weinreben durch den Bund, sowie

ein Gutachten, das beim Direktor der Schweizerischen Wdn-
baurersuchsanstalt in Wädenswil über den gleichen Gegen-
stand eingeholt worden war, zur Anaichtsäui^erung.

Auf Grund einer Vemehmlanung seiner Volkswirtschafto-

direktion und der ihr beigegebenen kantonalen Rebkomnüssioo
kennzeichnete der Regierungsrat zuhanden des genannten De-

partements mit Schreiben vom 6. Dezember 1906 in einläß-

Ücher Weise seine Stellungnahme in dieser wichtig-en und

schwierigen Angelegenheit, indem er sich hierbei zu pin«^i»w>

Bemerkungen und Vorbehalten veranlaßt sah.

Gemäß Bundesbeschluß vom 27. September, betreffend

Beitragsleistung des Bundes an die Kosten der Erneuerung
der durch die Relilaus zerstörton und gpfährdoton Weinberge
mit widerstandsfähigen Reben, soll nun die Erneuerung aus
oinom in dns rid^enössischc Hudget jährlich einzusetaeodira

Kredit von Fr. 500,000 unterstützt werden.

Sofern die Emeuerungsarbeiten zweckmäßig ausgeführt
sind, erstattet der Bund den Kantonen die Hälfte ihrer Aas-
lagen zurück, jedoch höchstens 12 Rappen für jeden Rebatoek,
beziehungsweise 15 Rappen auf den m^.

Zu dem zitierten Bundesbeschluß hat der schweizerische

Bundesrat eine Voüziehaiigsverordnung) datiert 10. Januar 190&
erlassen.

n. 102 Gesuchen von Rebenbesitzem aus 15 verseneliteD

Gemeinden der Bezirke Zürich 21, Winterthur 19, Andelfingen 1,

Bulach 1 und Dielsdorf 60 um Erteilung der vorgeschriebenen

Bewilligung zum Veigruben von Reben wurde^ gestatzi aal
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die Vernehmlassungen der örtlichen Rebkommissionen, sowie
des kantonalen Kommiss&rs» unter bestimmten Bedingungen
ent^rochen.

9 Gesuche aus 4 Oemeinden dor Bezirke Winterthur 4,

Andelfingen B und Bulach 2 sind aus Gründen reblauspolizei-

licber Natur abgewiesen worden.

m. An 220 (1906: 169) Petenten aus 20 phylloxerierten

Gemdnden der Bezirke Zürich 66, Winterthur 76, Andel-

fingen 3, Bulach 45 und I>ie]sdorf 50 ertdlte die Volkswirt-

schaftsdireküon die nachgesuchte Bewilligung zur Vornahme
von freiwilligen Rebenrodongen unter den vom kantonalen
Kommissär beantragten schützenden Bedingungen.

IV. In das Verzeichnis derjenigen lilreherischen Garten-

bananlagen, Pfianzschulen etc., welche rp^m&fiigen Unter-
euchungen auf das Vorhandensein der Reblaus unt^ogen und
amtlich als den Vorschriften der internationalen Phyllozera-

Übereinkunft entsprechend erklftrt werden^ sind aursseit auf-

genommen :

Affoltem a. A. : Rudolf Hunzikeri Gftrtnerei und
Baumschule.

Dübendorl: 6t. Olbrich, Gartenbautechniker

in Zütich V, für seine Baum-
schulen im Gemeindebann
Dübendorf.

Goßau: Gustav Stanher, Baum- und
Pfianzschulen.

Männedorf : £. Heiznumn , RosenzUchter bei

der ^ Flora", Gärtnerei.

Pfäffikon: Ad. Boßbard, Handelsgärtnerei.

Winterthur: J. A. Mantel, Handelsgärtnerei,

für seine Anlagen und um-
schulen in OJ)prwinterthur.

Zürich I: Kantonaler botanischer Garten.

Zürich in und Albisrieden : C. ßaur, Kunst- und Handels-
gärtnerei, Gutstraße.

Zürich V: Otto Froebels Erben, Handels-
gärtnerei.

Zürich V : £. Mertens Erben, Landschafts-

gärtnerei.

KUsnacht, den 6. April 1908.

Der kantonale RebbaokomndBS&r:
J, Alder.
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Tabelle T.

Gesamt- Wein-
Gesamtr Preis

Infiziorto
sahl

der ent«
ortiig
per ertnff Der Iit8r

Besirke oad Gemeinden *

)

ton Stock
SUkske Lit«r Uter

1 8 4 •

Z«iicli 1. HOngg • • • 17,746 0,f-0,, 8,345,1 84. 60

n 2. Oberengstrisgen 0,e 509,4 88

n S. Weiningon . • 28,591 0,0—0,8 13,5o5,o
HO99

n i. Zürich IV, 0. . 12 429 0 0.7 7,307,2 84

Winter^or 5. Pfungen . • -
Ai 10741,161 1 1 TRI Crr. 1

n 6. Töß . , . .

n 7. Wttlflingen . . OQm UM.

Andellinircii 8. Hvtnlikoii . . 2,511 1,104,5 52

Bfllacn ». ii&cnoiiDaiWSll > 9,442 0,5-0,7 5,409,8 34. 54

n 10. Kloten .... 2,137 0,0-0,3 4.)7,7 33

1»
11. Loflngen . . . 3,267 0,0-0,5 1,102,0 33

;

n
3,506 154,, 33 1

n X0» UD0T6II1DX1CII 122,511 0,1-0,8 48,764.3 34. 45
,

n A%» VmntwUflmßa. • 4^889 OKi-0,i 1,293,8 33
1

»» 10. wuiKei ... 13,288 5,468,8 84 1

Dielsdorl 16. Boppelsen . . 7,881 0,5-0,» 4,987,4 86

1)
17. Buchs .... 5,279 0,6-1,0 3,597,6 37

n 18. Dieisdorf . . . 86,615 0,2-0,8 36. 52

w 19. Nicdcrhasü . . 21,944 0,8-0», 13,629,4 33

n 20. Nicderwcniagen 252 0,5 126,0 35 .

II
21. Oberwemngen . 11,622 0,8-0,8 6,555,1 33. 50

ti SS2. Begensbeig . . 52,891 0,8-1,2 25,888,1 40. 58. 80

i> 28. Begensdoif . . 2,080 0,1-0,8 l,520,a 35

fi
2L Bftwdftng . . . 452 0,8-0,1 297,4 38 i

n 25. 8eh«llli8doff . . 4,674 o,t-(U l.a46,a 83. 50 :

» 26. Steimnaiir . . 12,478 0,»-0,f ßm^ 33. 50
j

Total 538,582 223,769,8

iiiniiü

•) In Oberglatt waren «eit 18^>1 und In Hchlplnlknn srit 11K>3 kffn'Tlei RntschjUll^fncr"'

mehr zu heMhIfn; In WInterthur konnte wog«n su geringtnii Krtrag fflr «0 Welnilwck«-

eiae RntwlOUli^aug nicht ausf^erlclitet werden.
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1

Tlnrsclijifii^cniijj
j

Hir (Jeu

ErnteausfuU
an den

KuUcMdigUDg
für die

In hängeader
Ernte

Kntachädifung
nir die
Wieder-

bepflanionfc

Total der

Entschädißfor. ron
pro 1^)07

bia and mit 1906
gerodeten
M0Okfii

Fr.

y prfif^rtp n

ätAcke

Fr.

f*niAl i irpr

Heblaacherde

Fr.

nach
^<^kmA 1n tflAn

Fr. Fr.

IT
7

• Ii 10 11

l,4r»6.85
4
1

ob. Ol 09 77 Q

2.108. 97 17.51 3

1,1^27 84.27 1,10D. Oft
Ä Ork4,ooi. «O 4

3,368. 18 241.01 _ 8^94.19 6

2,087. 3i 2,022.21 086.291) 4,657.84 6

2,198. 73 2,008.46 4,267. 19 12,61^ 22 7

oS£o»oo 828.35 828. &i 8

SOG. 44 146.66 — 1,187. 10
oo

6.62 a62 10
4 Oft Q«

ist* vi 160.24 ji

26.21 12
a J.7Q oq
0|* 1 */. wo 1 ,vlO 1 . *ö 7,517. Itj

QOoö. — 100.04 1»

Ol OO 726. 17 9,66a 76

1,182.89 11.08 — 1148.47 IG

886.72 24.60 9.40 920.72 17
4,689. 41 127.24 579.18 5,846.88 18
2,40a96 171.30 "~" 2,666.28 19

23.94 *~ 28.94 20
1,327. 77 14.05 1,841. 82 21

8,500.75 100.30 84.92 8,685. 97 22

28345. 18 28. 91 374.09

bl. ifö 61.98 24
178. 59 178. 59 25

1,263.37 107.97 1,871.34 22,113. 03 26

41,970. 16

1

6,278.67 1,271.79 49,515. 61 49,515.61

t) Klnnifinfff» Avi r»alv('r;<iltun(c für den freiwilligen V^erzlcht anf Wiederbepflancnng

einer im „Adler'* zu iöü gerodeten Parzelle mit ßeben (md Blöcke il Bp.).
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rbeits

>f8

(1

^2

;2

mpfung im Kanton Zürich

en 1886—1907.

1

Total

Fr.

Kosten der

Dos-

infektions-

mittel

Fr.

Schaden-

ersatz an die

Roben-

besit^er

Fr.

Übrige

Kosten

Fr.

Gesamt-

AusflnbAB

Fr.

9 10 11 IS IS

MkQAn R7

126,771. 65 28,031. 90 127,150. 76 42,665. 14 324,619. 45

107,500.25 ae^siaso 181,550.76 42,70L88 481,071. 60

. 28,458. 40 5,588.50 20,84a 82 8,80a48 72,280. 70

(

1
22,028.85 8,401.25 85,666.55 10,885. 57 714i67.42

18^75 2,088.50 47,564.45 0,010.55 78,307.25

23,309.05 8|206.15 45,916. 84 8,550.01 80,903.95

26,952. 30 6,384.35 88»046.26 9,198. 44 75,581. 35

4,786.65 51,700. 17 10,287.01 08,845.78

86,364.50 7,661.05 40,515. 61 0,642.44 103^183.60

663,669. 95 148,870.08 664,408i. 00 210,866.18 1,667,804.80

LS,'
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Auszug aus dem Protokoll

tlbei die

TerhandlmigeE des zftrcherigehen Kantonrntefl«

1. (konstituierende) Sitzung. Montag den 25, Mai 1908.

2* Herr Heinridi Baamann-Baomann In Thalwil, geboren

1829, erOfEnet ate das älteste Mitglied der Behörde die

Sitzung mit einer Ansprache.

5. Hierauf wird die definitive Bestellung des Kantons-
ra^tsbureau vorgenommen.

Es werden gewählt:

a) Als Präsident:
Nationalrat Rudolf A ms 1er in Meilen, bisheriger erster

Vizepräsident, mit 199 Stimmen.

b) Als erster Vizepräsident:

Getiditspräsident J. Ho tz- Seebach, bisheriger U. Vize-

präsident^ mit 216 Stimmen.

c) Als zweiter Vizepräsident:
Stadtrat Robert Biileter in Zürich mit 1G9 Stimmen.

d) Als Sekretäre:
I. Sekretär: Dr. A. Huber-Zurich.

II. ^ Dr. Th. Bertheau-Winterthur,

in. n Schuler>Winterthnr.

IV. Dr. W. Yollenwttder^Afioltern a. A.

e) Als Stimmenzähler:
1. H. Albrecht-Boppelsen.

2. A. Ochsner-Uster.

3. Dr. F. Studer-Winterthur.

4. Heinrich Schmid-Richterswil.

5. C. Hömi-Unterstammlieim.

6. Robert Welti Ztlrich.

7. J. J. Dttnki-Borbas.

8. Joh. Baths-Pfäifikon.

11. Herr Dr. Rob. Ha ab, Präsident des Obergerichtes,

erklärt infolge der Wahl zum Miigliede des Regierungsrates

seinen Rücktritt als Mitglied des Obergerichtes.
Von dieser Krklärung wird Notiz am Protokoll genommen.
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12« Die Kommission zur Prttfnng der Wahl-
akten wird folgendermaßen bestellt:

1. Dr. IKeber-Ztlrich, PrSsident

2. £. Hasler-ZQrieh.

3. Dr. Farbstdn-Zürieh.

4. A. Studler-Wettswil.

5. E. Boßhart-Pfimgen.

13. Als Mitglieder der Redaktionskommission
(§ 55 der Geschäftsordnmig) werden gewählt;

1. Dr. £. Zürcher-ZOrich, Präsident.

2. Viktor Hanser-Hoigen.

8. Otto Laog-Zttrieh«

4. G. MOUer-Zttrich.

5. E. lUehard-ZOridi.

Das Bureau hat am 30. Hai 1908 als Sekretär bezeichnet Stiats»

scfaidber Dr. Hnber-ZSiieh.

15. Das Bureau des Kantonsrates legt unterm 4. M?u

1908 die ZiipnTnmenstellung der Ergebnisse der Erneuerungs-
w«qhl (1 e s K e L'^i e rungsr ate s vom 26. April 1908 vor

(Textteil des Amtsblattes, Seite 356—365j. Üie Wahlen werden

validiert und es leisten die Herren C. Bleuler-Hüni, H. Emst,

Dr. B. Haab, Dr. A. Locher, J. Lutss, H. Nfigeli und Dr. J. Stölzl

das Amtßgelttbde.

17« Dem Eantonsrat liegt vor ein Antrag seines Barean

vom 4. Mai lü08 betreffend die Erwahrung des Ergebnisses

der Volksabstimmung vom 26. April 1908 (Amtsblatt, Textteil,

Seite 368—377). Danach sind angenommen woi deri:

a) Gesetz betreffend Abänderunor des Strafgesetz-
buches (Streikgesetz) mit 49,528 gegen 34,030 Ter-

werfenden Stimmen;

b) der Kantonsratsbeschloß betreffend den Aassonde-
rangsvertrag zwischen dem Kanton Zflridi und der

sehwdseriBcbenEidgenoBflenBchaftttberdasPolTtechmkiun,

ferner betreffend die Errichtung neuer Hochschal-
bauten und die Regelung weiterer damit zusammen-
hängender Fragen mit 57,300 gegenüber 23,937 ver-

werfenden Stil innen.

Die beiden Referendumsvorlagen werden als vom Volke

angenommen erklärt
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18. Als Mitglieder des Kirchenrates (§ 13 des Ge-

setzes betreffend die Kirchensynode, sowie die Wahlart und
Zasammensetmiig des Kirchenrates TOm 5. November 1895)

werden durch offene Stinunabgabe gewählt Regiemngsrat

Dr. A. Locher in Zdrieh und Eduard Usteri-Pestalozzi In

Znrieh.

20, Unterm 11. April 1908 hatte der Regionm^rat seinen ^
Antrag lür die Bestellung des Verwaltungs rate s der
kantonalen Elektrizitätswerke einererncbt (Amtsblatt,

Textteil, Seite 347/348). Die Wahl erfolgte in der Sitzung

des KantoDsrates vom 13. April 190S (Amtsblatt, Teztteil,

Seite 399). Der Kantonsrat bestätigt nun die damals ge-

troffenen Wahlen für die Amtsdaner 1908—1911 und w&hlt

also sn Mitgliedern des Verwaltnngsrates

:

1. Naüonahrat C« HOrai, Stammham

;

2. Rechtsanwalt Dr. 6. Keller, Winterthur;

3. Stadtrat Dr. E. Klöti, Zürich

;

4. Oberst Dr. E. Locher-Freuler, Zürich;

5. Ingenieur K. Sulzer-Schinid, Winterthui'j

6. Direktor J. Treichier, Wädenswil.

21. Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat untertn

80. April 1908 einen Antrag eingereicht betreffend Bewilli-

gung eines Kredites für den Bau eines Wachsaales (Männer-

abteOung) auf dem Areal der Irrenheilanstalt Burg«
hölzli*' (Amtsblatt^ Textteü, Seite 352—355). Die Vorlage

wird mm Berieht und Antrag an dne Kommission von fOnf

JIDtgliedem gewiesen.

Dm Bureau des Eantonaratea hat die Kommission am 80. Hat 190B
folgendemmfien bestellt: Viot Zschokke-Zfliich (Präsident), Pr.Srismann-

Zäfieh, Hota-Seebicb, Wächter»Whitertbiir, Webei^Rnssikon; Sekxetftr:

Dr. ToUenweider-Aifoltem a. A.

2. Sitzung. Montag den 15. Juni 1908.

26* Eän Antrag des Regierungsrates betreffend ,,Genehmi«

gung eines Staatsvertrages zwischen den Kantonen
Zürich und Schaffhausen über die Festsetzung Ihrer gegen-

seitigen KantüDö^renze und Grenzverhältuisse'^ vom 13. Juni

1908 (Amtsblatt, Textteil, Seite 457—463) wird zum Bericht

und Antrag an eine Kommission von sieben Mitgliedern ge-

wiesen.
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Das Bureau des Kanton^rates hat die Kommission am 22. Juni 19(^

folo-endermaßen bestellt: Prof. Zürcher-Zürich (Präsident), Dr. Ryf-Zürich,

Fujik- Oitcubacli, Dr. Kiöti- Zürich, Ingeaieur Keller - Zürich, Wehrlia'

l^terthnr, SoheUenberg-Fenerthalen ; Sekretitar: Dr. A. Haber-Zmieh.

28. Nach Entgegennaiiuie eines Berichtes über die Er-

gebnisse der Kantonsratswählen vom 26. April 1908 wird

die Einsprache betreffend die Kaatonsratswahlen im Wahlkreise
^ Wülflingen-Töß abgewiesen und werden die zustande gekom-

menen 2dd Wahlen yalidiert; die defirnüve Behandlung der

Wahlrekurse aus den Kreisen örlikon und Dabendorf«Vol-

ketswU soll anf die nfichste Sitsong verschoben werden.

SO. Als Mitglieder des Erziehungsrates werden in

offener Wahl gewählt:

1. Dr. U. Meister in Zürich.

2. Prof. Dr. A. Kleiner in Zürich.

3. Dr. H. Sträuli in Winterihur.

4. Bndolf Amsler in Meilen.

31. Die von der Schulsynode am 21. April 1908 getrof-

fene Wahl von Seminardirektor Dr. Edwin Zollinger in Küs-

nacht und Friedrich Fritschi, Fachlehrer auf der Sekmuiar-

schnlstofe in Zürich, zu iVlitgiiedern des Erziehungsrates
wird bestätigt.

38* Als Mitglieder des Bankrates werden in offener

Wahl gew«hlt:

1. Graf, Eduard, in Zürich V.

2. Halner-iobler, Emil, in Zürich V.

3. Kleinert, Heinrich, in Zürich IV.

4. Schmid, W., in Bulach.

5. Hofstetter, R., in Rüti.

6. Nauer, W., in Hinwil.

7. Hörni, C, in Stammhelm.

8. Raths, J., in Pfäffikon.

9. Dr. Raegg, H., in Winterthur.

10. Schneebeli, Emü, in Zürich.

11. Hasler, Elias, ud Zürich*

12. Rusterholx, Henrich, 'm WftdenswU.

13. Billeter, Robert, in Zürich.

Als Mitglieder der Bankkommission werden durch

geheime Stimmabgabe gewählt:
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1. Graf, Eduard, in Zürich V.

2. Kleinert, Hch., in Zürich IV.

3. Hainer-Tobler, EmU, in Zürich Y.

35« Der Regierangsrat hal dem Kantonsrat unterm

80. April 1906 ein^ Antrag dngerdcht betreffend „Bewilligung

eines Kredites für den Bau eines Wachsaales (Männer-

abteilimg) auf dem Areal der Irr e nheilans t a 1 1 Barg-
hölzH" (Amtsblatt, TextteU, Seite 353—355). Ks wird fol-

gender BeschJuß gefai^t:

Der Kantonaraty
nach Einsicht eines Antrages des Regierungsrates,

beschließt:

I. Für den Bau eines W a c h s a a 1 e s (M ä n n e r -

abteilung) auf dem Areal der I r r e n h e i 1 a n s t a 1

1

Barghölzli wird ein Kredit von Fr. 85,000 bewilligt.

IL Mitteilung an den Regierungsrat zur Voll-
ziehung auf Titel XVSa der Bpezialbudgcts.

Der Rat stellt sodann im AnschluJi an die Beratung

dieses Traktandums folgendes Postulat auf:

„Der Regierungsrat wird eingeladen, auf
Ende 1908 einen Bericht über die in den nächsten
Jahren vom Staate für die Verwaltung, Kranicen-,
Versorgungs- und Schulanstalten lu errichtenden
Gebäude vorzulegen mit Angabe der ongef&hren
Kosten und der Reihenfolge, in der die Bauten
ausgeführt werden seilten."

96. Die Bankrechnungsprüfungskommission
wird in offener Walü besteht aus:

1. Boßhart^ Eduard, in Pfnngen, Präsident.

2. Amsler, Rudolf, in M^en.
3. Idncke, Max, in Zürich,

4. Schurter, Johannes, in Zürich.

5. Guyer-Berchtold, Julius, in üster.

6. Zweifel. Paul, in Üüngg.

7. Schäpf)i, Alwin, in Oberrieden.

Da« Bureau dos Kantonsratcs hat als Sekretiir der Koiumissioa

in seiner Sitznntr vom 22. Juni 19üb bezeiclmet den Hena Dr. Th.

Berthcau iu Zliricli.
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37. Als Mitglieder der Staatsrechnu ngsprUfungs-
koiumission werden bei offener Stimnuibgabe gewählt:

1. Graf, Kdiiard, in Zürich V, Präsident,

2. HoÜhard, .1. II., m Uster.

3. Kaufmann, Bernhard, in Zürich,

4. Benz, Johannes^ in WeiningeD*

5. Esch er, Dr. C, in Zürich.

6. Zöbeliy J., in Oberwemogeii.

7. Bretscher, Ulrich^ m Winierthur.

8. Peter-Keller, Eduard, in Winierthnr;

9. Boiler, Adolf, in Egg.

Das Bueaa des Emtonsntes bat als Sekntär der Kommission in

seiner Sitemig vom 22. Juni 1908 den Heim Dr. A. Hvber in Zfliidi

bezdebnet.
'S

38. Die Kommission für Fruiang des Rechenschafts-
berichtes des Regierungsrates wird in olfener Wahl
bestellt aus:

1. Zuppinger-Spitzer, Joh. Friedrich, in Zürich Y, Präsident«

2. Wächter, Ulrich, in Ürikon.

3. Manz-Schäppi, Karl, in Zürich L
4. Iselin, Adolf, in RichterswU.

5. Meier, Joh., in Neerach.

6. Zellweger, Emil, in ZOrich L
7. Schäubli, Ednard, in Bassersdorf.

8. Gallmann, J. Ulrich, in Kempttal.

9. Bader, Jakob, in Affoltem b. Z.

Das Bureau des Kaiitousrates luit am 22. Juni 1Ö08 als Sekretär

der Kommission ernannt den Herrn Dr. W. Vollenweider in Affoltem a. A.

39. In die Kommission für Prüfung des Rechenschafts-
berichtes des Obergerichtes werden offen gew&hlt:

1. Bircher, Dr. Emst, in ZOrich I, PrSsident.

2. Wullschleger, Dr. Otto, In ZOrich IV.

3. Klöti, Dr. Emil, in Zürich I. ,

4. Streoli, Dr. Adolf, in Zürich V.

5. Hofmann, Dr. J., in Zürich IV.

6. Bindschedler. Dr. C, in Männedorf.

7. Wehrli, J. Ji einrieb, in Nürensdorf.

Das Borean des Kantousrates hat in seiner Sitzung ?om 22. Juni 1908
den Horm W. Schüler in Winterthur als Sekretär der Kommission be«timnit.
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Antrag des Regiertinpsrates

13. Augoat im

Beschluß des Kantonerates

betreffend

den Bezog 4er Beiträge für den Bebfonds pro 190a

Der Kantonerat,
in Anwenduii;,^ der §§ 17 und 18 des Gesetzes vom 17. Jum

1894 betreffend Maßnahmen gegen die Reblaus,

nach EänBicht eines Antrages des B^gierangsrates,

besehließt:

I. Für (las Jahr 1908 sind die gesetzlichen Beiträge von

einem i^^anken Tom Tausend des Kataslerwertes der Reben
anbanden des kantonalen Rebfonds zn beziehen.

n. Mitteilnng an den Regierungsrat zum Vollzug«

Durch die Reblaiisbekämpfnng; im Jahre 1907, worüber

ein eingehender Hcricht des kantonalen Rebbaukommissärs im
Amtsblatt 1908, Textteil, Seite 539 und ff., erschienen ist, sind

dem zürcherischen Rebfonds Ausgaben im Gesamtbetrage von

Fr. 108,183. 60 erwachsen.

Laut der bezh-ks- und gemeindewdsen, zahlenmäßigen

Darstellnng betreffend die Untersnehungs- und Yerülgungs-

arbeiten im Jahre 1907 ergab sich gei^enüber dem Vorjahre

mit 408 Punkten und 3470 infizierten Reben eine Vermehrung
um 126 Herde und 116b erkrankte Stöcke. Die Gesamtzahl

der in 20 Gemeinden (1906: 19) neuentdeckten Infektions-

pimkte betnitf 534, diejenige der verseuchten Weinstöcke

4034; die umgegrabene und mit Schwefelkohlenstoff behan-

delte Fläche umfaßte 36,989 m^ (1906: 16,798 m^). In den

ier Gemeinden Oberembrach, Pfungen, Töß und VVülflingen

mit zusammen 447 phjUoxerierten Stellen und 4142 infizierten

Stöcken ist der Stand der Ansteckung am schlimmsten. In

Zürciu Amtsblatt ld08. 14. AugusL 81
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7 der früher als verseucht erkannten Gemeinden zeigten sich

keine frischen Spuren der Wurzellans*

Bis 8. August 1908 förderten die in den betroffenen Ge-

meinden ftUBgefohrien Wurzeluntersachangen 346 Infektions-

herde und 4807 mit dem Insekt behaftete Weinstöcke zn-

tage. Die Gesamtzahl der desinfiderten Reben beträgt, inbe-

giiSen die Stöcke der Sicherheitszone, 26,028. In 26 Ge-

meinden sind bisher zusammen 872,555 Rebstöcke untersucht

worden. Wiederum als am stärksten verseucht erwiesi-n sich

die Weinberge von Oberembrach, Töß und Wüiflingen. Den
Gemeinden, in welchen das Vorhandensein der Rebhuis bis-

anhin konstatiert wurde, reiht sich erstmals Bassersdorf an,

wo die Ansteckung eine sehr große Ausbreitung gewonnen

hat. Es sind hier 22 Punkte mit 2792 erkrankten Reben ent-

deckt worden. Schleinikon, welche Ortschaft seit 1900 reb-

lausfrei befunden wurde, ist aufs neue von dem Übel ergriffen;

dn daselbst phylloxeriertes Gnmdstttck zfthlt 183 infizierte

Rebstöcke.

Der mutmaßliche Eostenvoranschlag Uber die Reblaos-

bekämpfung im Jahr 1908 ergibt folgende Ziffern:

1. Untersuchungs und Vertilgungsarbeiten . . Fr. 36,000

2. Desinfektionsmittel „ 7,000

3. Frachtauslagen und Fuhrlölme „ 400
4. Druck- und Buchbinderarl)eiten . . . . „ 500
5. Entschädigung des Rebbaukommissärs, des

kontrollierenden Gehülfen und der kantonalen

Rebkommission „ 6,800

6. Entschädigung der Schätaungskommission für

RebUkusschaden 1,600

7. Schadenersatz an die Rebenbesitaer:

a) Hängende Ernte pro 1908 . Fr. 6,000

b) Emteausfallandenbisimdmit
1907 zerstörten Weinstöcken „ 40,000

c) \Mederbepflanzuiiu mit Reben,

bezw. Verzicht auf dieselbe . „ 7,000

d) AnderweitigeEntschädigungen „ 100 „ 53,100

8. Rebschulen mit euaheimischen Sorten . . 300
0. Vorsuche mit amerikanischen Reben . . . ^ 1,200

10, Verschiedenes 600

Total der Ausgaben Fr. 106,500
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Der Rebfonds weist auf Ende 1907 eiiiea Aklivsaldo von

Fr. 162,398. 15 auf, gegenüber 1906 eine Verminderung um
Fr. 27,661. 73. Die Einnahmen des Jahres 1907 betrugen

Fr. 75,521. 87, die Ausgaben Fr. 103,183. 60. Der mutmaß-
liche Kostenvoranschlag über die Reblausbekämpfung pro 1908

beziffert sich nach obiger Darstellong auf Fr. 106,500. Hieran

hat gemäß § 11 des kantonalea Gesetzes von 1894 der you
den Rebenbesitzem gegründete Rebfonds einen Drittel, somit

ungefiUir Fr. 35,500 2a bestreiten, dnen weitern Beitrag wird

der Bund leisten und der Rest durch einen Zuschuß aus der

zürcherischen Staatskasse gedeckt werden. Der gegenwärtige

Bestand des Rebfonds wird sich also um weitere Fr. 85,500

vermindern und alsdann nur noch zirka Fr. l'?6,900 betrafen.

Nun ist hervorznhpbpi), daß der Rebfonds in seinem Be-

stand mit Rücksicht auf die immer größer werdenden An-
sprüche keine Schmälerung erleiden darf. Das unaufhaltsame

Vordringen der gefahrdrohenden Krankheit erfordert auch

künftig namhafte finanzielle HUlfsmittel zur Weiterführung

des Kampfes, insbesondere für Untersuchungs- und yertilgungs*

arbeiten, für Desinfektionsmittel, sowie für jährlichen Schaden-

ersatz an die Weinbauern ; sodann wird die gesetzlich vorge-

sehene Wiederbepflanzung ehemaliger Reblausherde wesent-

liche Opfer erheischen und ebenfalls bedeutende Entschä-

digungen an die Rebenbesitzer zur Folge haben.

Nach Maßgabe der in den Rel)kataster der Gemeinden

des Kantons eingetragenen Schätzungen durfte die Rebsteuer

pro 1908 euie Einnahme von nur noch zirka Fr. 25,000 er-

geben.

Zürich, den 13. August 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Vizepräsident:

C. B 1 c 11 1 p r - H ü n i.

Der Staatsschreiber:

I. V.

Paul Keiler.
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Beschluß des Regierungsrates

betreffend

die £2re^ebiüsse von Bezirkswahien.
(Yom 18. August 190a)

Die Direktion des Innern ttbermitteh dem Regiemngsrate

dse Zusammenstellung der Ergebnisse der am 9. August 1906

in den politischen Gemeinden des Bemrkes Winterthor vor^

genommenen ersten Wahlgänge für die Ersataswahlen eines

Bezirksanwaltes und des ersten Bezirksanwaltes, samt den
On den Wahlbureaux eingesandten Wahlprotokollen.

Die letztem erzeigen folgende

Wahlergebnisse:

Bezirk Wiirtorlhiir.

(Stimmberechtigte 14,947.)

Ii) Ein B ezirksanwal t.

Abgegebene Stimuien 11090
Davon ab leere Stimmeu 107Ö

Maßgebende Stimmenzahl 9415

Absolutes Mehr 4708
Es erhielten:

Herr Dr. jnr. Hofioiann, Geriehtssubstiiut,

in Winterthur 4518 St
„ Wilhelm Schaler

,
Besnrksrichter, in

Winteilhur 4047 „

Vereinzelt waren 66 „
Ungültig „ 784 ^

9416 St

Eäne WalHl ist nicht zustande gekommen.

b) Erster Bezirksanwalt.
Abgegebene Stimmen 11090
Daren ab leere Stimmen 2544

Mafigebende Stimmenzahl 8546
Absolutes Mehr 4274
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Gewählt ist:

Herr Dr. jar. Johann Leuthold, fiezirks-

anwalt, in Winterthur mit 6093 St.

Ferner erhielten:

Herr Wilhelm Schuler, Bezirksrichter, in

Winterthur lööö „

„ Dr. jur. Rudolf Hofmann, Gerichtssub-

Stitat, in WinÜM'thur 259 „

Vereinzelt waren . . . 36 .

Ungültig „ _ 590 „

8546 St.

Naeh iänsiclit der vorliegenden Wahlakten und eines

Antrages der Direktion des Innern

beschließt der Regierungsrat:
I. Von der getroffenen Wahl wird Vormerk genommen

und es ist dem Gewühlten nach Ablauf der gesetzliclien Ein-

Sprachefrist durch Zustellung einer Urkunde, sowie den be-

treffenden Behörden (§ 18 des Wahlgesetzes von 1869) Kennt-

nis zu geben.

n. Die Direktion des Innern wird eingeladen, fttr die

nieht zustande gekonunene Wahl eanes Bezirksanwaltes einen

zweiten Wahlgang anzuordnen.

in. Publikation dieses Beschlusses im kantonalen Amts^
blatt und Mittdlupg an die Direktionen der Finanzen und des

Innem.
Zflrich, den 13. August 1908.

Im Nauien des Regierimgörateb,

Der Vizepräsident:

C. Bleuler-Hüni.
Der Staatsschreiber:

I.V.

Paul Keller.

Verfügung der Direktion des Innern
betreffend

Anordnung eines zweiten Wahlganges fRr die nicht zustande
gekommene Ersatzwahl eines Bezirksauwaltes im Bezirke

Winterthur.

(Vom 13. August 1908.)

Bei dem am 9. August 1908 statt^efundenen ersten Wahl-
gange für die Ersatzwahl eines Bezirksuüw altes im
Bezirke Winter th ur ist keine Wahl zustande gekommen.
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Es wird daher verfügt:

I. Für die Vornahme dieser Ersatzwahl wird der

30. August 1908 als zweiter Wahltag bestimmt, und es dnd
dabei die Vorschriften der Wahlgesetze vom 7. November 1869,

28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des

Rogierungsrates vom 22. Dezember 1888 und 24. Februar 1908

Uber das Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen durch die

Urne zu beobachten ; es sind namentlich sofort nach beendigter

Wahlverhandlung im Sinne des Kreisschreibens tler Dii-ektion

des Innern vom 7. November 1890 die bezüglichen Protokolle

nebst den Stimmzettehi, letzlere gehöriL-: verpackt und ver-

6ie<j:e]t, durch die nächste Post an die Direktion des Innern

in Zürich zu senden^ und zwar so, daß die Protokolle nicht

zu den Ötimmzetteln geleut. sondern einzeln verpackt werden.

Das Paket isi mit der Aufschrift: ^Stimmzettel für die Be-

asirkswahl" »u Yersehen.

n. Eine Yorlftufige Zusammenstellang der
Wahlergebnisse findet am Wahltage selbst durch
das Statthalteramt Winterthur statt. Die Wahlboreaux
werden {in[,M- wiesen, zwischen 1 Uhr nachmittags und bis

spätestens 4 Uhr an Hand der Protokolle das Wahl-
er^^ebnls telephonisch der genannten Amtsstelle mit-
zuteilen.

IIL Nichtbeachtung^ der unter Ziffern I und II getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnungsbnße bestraft.

lY* Bfittdlung an die Gemelnder&te and Gemeinderats-

kanzleien des Bemrkes Wmterthnr für sieb und die Wahlbureaux
mit der Einladung, die erforderlichen Anordnungen ftkr die

Wahlverhandlungen zu treffen, sowie an das Statthalteramt

Winterthur.

Zürich, den 13. August 1908.

Der Direktor des Innern:

Nägeli.

Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.
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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 13. JuU 1908.

Der H ii 1 f s k a s s e des schweizerischen Feuer-
wehrvereins wird für das Jahr 1908 ein Beitrag vou

Fr. 500 aus der Kasse der zürcherischen Brandassekuranz-

anstalt rerabroicht,

£b werden genehmigt:

Die Projekte Ober den Umbau der Brücken über die

Kempt nnd ttber den Ablanfkanal der ObermQhle Fehraitorf

an der Straße I. Klasse Fehraltorf-Gutenswil;
der Bebauungsplan der Gemeinde Rüschlikon;
der i^uarti erplan Nr. 174 betreffend Erstellung einer

privaten Platzanlage in den Grundstücken Kat.-Nm. 7439 nnd

7481 an der HohlstraJße in Zürich III;

der Beschluß des Großen Stadtrates vom 4. April 1908
betreffend Aolhebnng der Bau- und Niveaulinien der

Hayenstraße von der verlängerten Wengpistraße abwärts bis

zur Hohlstraße in Zürich UL
Für den Erweitei ungsbau des Technik uius Winter-

thur werden die Parkettarbeiten an C. Gilg-Steiner,
Winterthur, Chr. M üHe r- Delle r, Wülflingen. und an die

Parketterie \Vü 1 f 1 i n ^^m« n , G. A. Jost, die stL inernen

Bodenbeläge an Georg titreiff in Winterthur vergeben.

Vom 15. Juli 1908.

Dr. H. Öchneebeli wird auf sein Gesuch hin auf 31. Ok-
tober 1908 als Direktor und l^ehrer der kantonalen land-

wirtschaftlichen Schule im Strickiiof entlassen.

Von der Wahl des Oskar Farner zum Pfarrer der

Kirchgemeinde Stammheim wird Vormerk genommen.

Der Zivilgemeinde Äsch-Forch wird an die im
ganzen Fr. S5,344. 05 betragenden Kosten ihrer im Jahre 1907

erstellten Hydrantenanlage ein Beitrag von Fr. 6000
aus der kantonalen Branda9Bekuranzkas8e bewilligt.
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Verfugung der Direktion des Innern
betreffend

Emtawakl für elii MltgUed der Beiirluisdiaipllege Zftrleh.

Or«iii Ii. Avgut i9oa)

Im Besirke Zürich ist eine Ersatzwahl für ein
Mitglied der Bezirkssch ul pflege an Stelle des zurück-

getretenen Herrn J. Kehrer, Ai chitekt, in Zürich I, zu treffen.

Es wird daher verfügt:

I. Für die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahl ist der

6w September 1908 als erster Wahltag bestimmt, und es sind

dab^ die Vorschriften der Wahlgesetze vom 7. November 1869^

28. April 1878 und 29. Jum 1890, sowie der Verordnung

dee Regiernngsrates vom 22. Desember 1888 und 24. Fe-

bruar 1908 ttber das VerUhren bei Wahlen und Abstim*

^Lui^en dureh die Urne zu beobachten; es sind namentlich

sofferl naofi beendigter Wahlverhandlung im Sinne des Kreis-

Schreibens der Direktion des Innern vom 7. Noveml)er 1890

die bezüglichen Protokolle nebst den Stimmzetteln, letztei r p^e-

hörig verpackt und versiegelt, durch die nächste Post an die

Direktion des Innern in Zürich zu senden, und zwar so, daß

die Protokolle nicht zu den Stimmzetteln gelegt, sondt ni einzeln

verpackt werden. Das Paket ist mit der Aufschrüt : ^Stimm-

zettel für die Besdrkssehulpflegerwahl^ zu versehen.

n. Von einer Torläufigen Zusammenstellung der Wahl-
eigebmsse am Wahltage selbst wird Umgang genommen.

m. Nichtbeachtung der unter ^er I getroffenen Anord-

nungen wird mit Ordnungsbuße bestraft.

IV. Mitttiiluü^ au die Gemeinderäte und Gemeinderats-

kanzleien des Bezirkes Zürich für sich und die Wahlhureaux

mit der Einiadun^,^ die erforderlichen Anordnungen fUr die

Wahlverhandlungen zu treffen.

Zürich, den 14. August 1908.

Der Direktor des Innern:

Nägeli.

Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.

ÜMlu lafsMatt 1906^ 21.Aiigiist 82
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Kreisschreiben

au die

Ctemefnder&te der welnbaatreibenden flemelBden Ar sidi

und sabanden der Rebkatasterfllhrer.

(Vom 15. August IdOS.)

Die kantonale V'ulksw irtschaftsdirrktion ist im Falle, die-

jenigen Änderungen im Rebkataeter (§ 12 des Gesetzes

vom 17. Juni 1894 betreffend Maßnahmen gegen die Reblaus)

konstatieren zu lassen, welche sich seit der im Jahr 1906

vorgenommenen Totalrevision des Katasters efjgeben haben.

Es werden deshalb die Gememdeiflle ehigeladen, den
Rebkataster ihrer Gemeinden einer genauen und sorgftitigen

Diireb^cht zu unterziehen und sämtliche sdt der letzten Total-

revision einfjetretenen Änderungen unverzüglich, spä-

tes tens aber bis 21. September 1908, anher mitzuteilen.

In den Veränderungsberichten, wofür wir Ihnen

<!if' « rforderlichcn Ext'rni>lare des amtlichen Jb'ormulars über-

mitteln, ist anzugeben:

a) Der Grund der stattgefondenen Handftnderong (Sauf,

Tauseh, Erbfolge, Teilung);

b) derjenige dner allfftlligen Wertvermelirung (Neuanlage)

;

c) die Ursache dner allfäll igen Wertverminderuog (freiwillige

Rodung);

d) die Katasternummer des frühem und diejenige des spätem
Eigentümers.

Infolge der Reblausbekämpfung gerodete
Grundstücke dürfen im Kaiaster nicht gestrichen
werden.

Wo Rebenpflanzungen in bisher reblausfrden Ge-
meinden neuangelegt wurden^ haben die taxationspOichtigen

Besitzer dem betreffenden Gemeinderat einen Schätzungs-

bericht (Selbsttaxation) einzureichen. Hierfür ist das hell-

g-niiu , amtliche Fuiuiular zu verwenden, welches bei der

Kanzlei der Volkswirtsrhaftsdirektion bezogen werden kann.

Der Gemeinderat iiat die Selbsttaxationen der Eigentümer

hiusichtlich der Ma^^ und Wertangaben zu prüfen, nötigenfalls
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IQ ergftmeD und zu berichtigen. Unterläßt ein Grundeigen-

tflmer die Einreiehung einer Seibsttaxation binnen angesetster

VM, 80 hat der Oemeinderat die Taxation von sich aus

Tononehmen.
Im übrigen kann auf dne Revision der Wertansätze im

allgemeinen nur bei der alle vier Jahre vorzunehmenden
Totalrevision des Rebkatasters, mithin erst wieder im Jahre

1910, eingetreten werden.

Wir gewärtigen den die partielle Katastcrbereinigim»^'- l)e-

trefFendeii Bericht bis spätestens 21. Se[>teinbcr auch dann,

wenn in einer Gemeinde seit der letzten Totalrevision des

Katasters Änderungen der erwähnten Art nicht zu verzeichnen

sein sollten.

ZOrich, den 15. August 1906.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

e Dr. Locher.
Der Sekretär:

J. C. Eschmann.

BundesralsbeschlttB

ttb^r

die Yoltgabetimmung vom 25* Oktober 1908 (Aufiiahme

eines Artikels 24^*" In die Bandesverfaseong betreffend

die Gesetigebung des Bunde« über die Nntsbarmaehung
der Wasserkräfte und Aber die Fortldtnng und die

Abgabe der elektrischen Energie).

(Vom 17. Juli löOa)

Der schweizerische Bundesrat,

im Hinblick an! den Bnndesbeschloß vom 26. Juni 1908 be-

ireffend die Gesetsgebung des Bandes ttber die Nutzbarmachung

der Wasserkräfte und Ober die Fortleitung und die Abgabe

der elektrischen Energie (siehe Bundesblatt 1908, IV, 493)

;

in Betracht, <iaU das Initiativkomitee unterm 15. Juli 1908

erklärt bat, auf die Initiative zugmisten des Entwurfes der

Bundesversammlung zu verzichten,

beschliei^t:
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1. Der von der Bundesversammlimg beantragt« Zusat^-

artikcl 24^" zur Bundesverfassuog vom 29. Mai 1874 wird

dem Schweizenrolke zur Annahme oder Verwerfnog TOigdegt

2. Diese Stimmabgabe hat im ganzen Gebiete der Eidge-

nossenschaft Sonnt;ig den 25. Oktober 1908 stattzufinden.

3. Die Bundeskanzlei ist beauftragt, vom genannten

Erlasse besondere Abzüge in solcher Anzahl zu besorgen

und dieselben den Kantonskaozleien so rechtzeitig zuzostellen,

daß an jeden stinmiberechttgten Schweizerfoüiger sobald als

mOglich; spätestens vier Wochen TOr dem Abstimmungstage,

&n Exemplar abgegeben werden kann (Art, 9 des Bandes^

gesetzes vom 17. Juni 1874).

Desgleichen wird sie die erforderliche Anzahl von Stimm-

zetteln an die Kantonskanzleien befördern.

4. Die Eantonsr^erungen werden eingeladen, das Nötige

zu yerfttgen, damit die I>rueksachen in entsprechender Weise

an die StunmberechtSgten gelangen mid damit die Volks-

abstimmung aberall nach den Vorschriften der einschlägigen

Bundesgesetze tot sich gehe.

5. Die Kantonsregierungen werden ferner eingeladen,

dafür zu sorgen, daß nach den Art. 12 und 13 des Gresetzes

vom 17. Juni 1874 und unter Beobachtung der im bundes-

rätlichen Kreisschreiben vom 13. März 1891 (Bundesbl. 1891,

1, 503) enthaltenen Instruktionen in jeder Gemtinde, beziehungs-

weise in jedem Erdse, über die Abstimmung ein Fh>toko11

aufgenommen werde» sowie, daß die sSmtlichen ProtokoBe

längstens innerhalb 10 Tagen nach der Abstammung dem
Bundesrate tibersendet und daß die Stimmzettel von den be-

treffenden Biireaax gehurig versiegelt werden und uneröffnet

unter der Verwahrung der Kantonsregienmgen bleiben, bis

sie allfällig von den Bundesbehörden eingefordert werden.

6. Die amtlichen Sendungen der unter 2Sffem 3 und 4
genannten Drucksachen sind bis auf 50 kg. poriofrd, und eo

sind die Pakete Aber 5 kg. auch von der Bestellgebühr befiroi.

Die telegraphischen Meldungen zum Behufe der Fest-

stellung des AbstiniruQngsresultates, und zwar sowohl die-

jenigen der untern Hehörden an die Kantonalbehürden, als

(Uejeuigen di^er letztem an die Bundeskansdei, sind tajdreL
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7. Gegenwärtiger Beschluß ist den Kantonen zum An-
schlag mitzateiien und m das Bundesblatt aufzunehmen.

Bern, den 17. Juli 1908.

Im Namen des Schweiz. Bandesrates,

Per BnndesprAsideni:

Brenner.

Der Kanzler der Eid^enoßsenschaft

:

Kingier.

Beschluß des Regierungsrates

Yollziehiiiig deii yorstehenden BnndeHratHbeschlnsses*

7; (Vom 19. August 1908.)

Der Regierungsral,
in Vollziehung des vorstehenden Bimdesratsbeschlusses

vom 17. Juli 1908,

nach Einsicht des KreisschreibeDS des schweizerischen

Bundesrates an sänntlicbe Kantonsregierungen vom nämlichen

Tage, sowie eines Antrages der Direktion des Luieni,

beschließt:

I. Die vo?n Bundesrat auf Sonntag den 25. Oktober 1908

angesrty.te eidgenüssische Volksabstinuming iil)er den Buntles-

beschluß vom 26. Juni 1908 betreffend die Gesetz-
gebang des Bandes Uber die Nutzbarmachung der

Wasserkräfte und über die Fortleitung und die

Abgabe der elektrischen Energie ist mittelst der

Stimmnme in den politischen Gemeinden Tommehmen (Art. 30
der kantonalen Yerfassong und § 4 des am 29. Juni 1890

abgeänderten Wahlgesetzes vom 7. Norember 1869) und hat

nach den Vorschriften des Bundesgeseteses ttber eidgenössische

Wahlen und Abstimmungen (vom 19. Juli 1872 beziehungs-

weise 20. Dezember 1888), sowie desjenigen betreffend Volks-

abstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeßciiiusse (vom

17. Juni 1874} vor sich zu gehen.
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11. Hinsichtlich der Stimmberechtigung im allgemeinen

gelten die Bestimmiuigen von Art. 16—18 der kantonalen Ver-

fassung und Art. 10 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874.

In den öSentUchen Einladungen zur Absümmmig ist den

Stimmberechtigten von den Bestimmungen des Art. 74 der

Bondesrerfassniig, bemehnngaweise des Art« 10 des Bondea-

gesetBes Tom 17. Joni 1874, sowie des Art 3, Abs. 1, des

BmideBgesetsBes Yom 19« Jidi 1872 Kenntnis za geben nnd
namentlich daran! anfoierksam zn madien, daß nadb Art. 8»

Abs. 2, des letztern Gesetzes die Stimmabgabe durch StellveT'

tretung untersagt ist. Die Wahlbureaux haben dafür zu

sorgen, daß dieser Bestimmung nachgelebt wird.

Die Gemeinderäte werden eingeladen, die Zeit für Abgabe
der Stimmzettel so festzusetzen, daß jedem Stimmberechtigten

die Stimmabgabe, soweit er nicht durch andei*weitige Vesr-

hältnisse an derselben gehindert ist, ermöglicht wird, im^fiec;^

hin unter Beachtni^ der durch Beschluß des Regierangaratee

om 24. Februar 1908 al)geänderten Bestimmungen ron § 4
der regienmgsrätlichen Verordnung yom 22. Dezember 1888

Uber das Verfahren bei Wahlen nnd Abstimmungen durch

die Urne.

In denjrni^en Gemeinden, welche gestützt
auf das Bund es ge setz vom 30. März 1900 gemäß
Kreisschreiben des R v'i^i cru n^R rates vom 16. Au-
gust 1900 die Einführung der Samstags- Urnen
für die allgemeine Stimmabgabe bei eidgenössi'
sehen Wahlen und Abstimmungen beschlossen
haben, sind auch am Vorabend des Abstimmungs-
iages Urnen aufzustellen.

in. Bezügli« h der zu bereinigenden Stimiurt^gister, der

Znstellang der Ausweiskarten und Sthnrnzeitel an die Stimra-

berectitigten, der Ü]>erwachung der btimmurnen und Eröffnung

derselben kommen die betreffenden Vorschriften der sntierten

Verordnung zur Anwendung; es sind namentlich sofort,
jedenfalls spätestens am folgenden Vormittage
nach der Abstimmung von den Wahlbureaux der Ge*

meinden die gemftß Art. 12 des Bundesgesetzes vom 17. Juni

1874 anzufertigenden Abstimmungsprotokolle im Sinne des

KreisBchrcibens der Direktion des Innmi yom 7. NoTcmher
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1890 ein 8 ein und Stimmzettel, ebenfalls besonders
verpackt und gehörig versiegelt, an die Direktion

des Innern in Zürich zu versenden.

TV. Die Wahlbureaux werden ferner angewiesen, durch

Verinitiluug des nächstgelegenen Telegraphenbureau über die

Ergebnisse dieser Abstimmung sofort nach beendigter Zu-

sammenstellung, jedenfalls aber bis 4 Uhr abends, tele-

graphische Berichte an die Direktion des Innern
einziüaenden, sm welehem Behufe letastere den Wahlboreaux ror

der Abstimmung ein besonderes Formular ttbenmtteln

wird. Diese telegraphisehen Meldungen sind tazird.

V. Nichtbeachtung der unter Ziffern HI und IV getroffenen

Anuidiiungen wird mit OrdnungsbuÜe bestraft.

VI. Den Beamten und Ang^estellten der Post-, Telegra})ht'n-

und Zollverwaitiinj^^, der Eisenl)ahnen und Dampfschiffe soll die

Möglichkeit der persönlichen Ötinnngebung in den (xemeinden

des Wohnortes dadurch verschafft werden, daß denselben die

Ausweiskarten mit den Stimmzetteln (letztere verschlossen)

am Absümmungstage Tor der für die allgemeine Abstimnmng
festgesetzten Zeit vom Gemeinderatssehreiber besiehungswelse

StimmregisterfQhrer abgenommen und von demselben za der

in der Gemeinde aufgestellten ürne befördert werden.

VII. Ferner haben gemäß § 11 der in Ziffer II dieses Be-

schlusses zitierten Veronlniiüg die Verwaltungen der kanto-

nalen Kranken- und Versort^ungsanstalten, sowie die Vorstfinde

der Verhaftsanstalten dafür zu sorgten, daß das ihnen unter-

stellte männliche Dienstpersonal sein Stimmrecht {»ersönlich

ausüben kann; in gleicher Weise ist Vorsorge zu treffen,

daß die Bediensteten des kantonalen Poliseikorps an der per-

sönlichen Stimmabgabe nicht verhindert werden.

Diese Bestimmung findet analoge Anwendung auf die Be-

amten und Angestellten der gesamten Gemeindeverwaltung.

VnL Dieser Besdiluß ist durch das Amtsbhitt bekannt

zu geben und sftmtliehen Gkmeinderäten fttr sich und zu-

handen der Wahlbureaux in besonderen Abdrücken zur Nach-

actitung mitzuteilen. Derselbe ist ferner den Direktionf^n der

Justiz und Polizei, des Gesundheits- und Militürwetjens, der

Kreispostdirektion Zürich, der Tclegrfipheninsftektion Zürich,

der Direktion des II. eidgenössischen Zollgebietes in Schaff-

bausen zuhanden der zürcherischen Zollstätten und den Ereis-
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direktlonen HI und IV der Behwdserisdieii BnndesbaluieD !o

Zorieh and St. OaUen, sowie den Direktionen der l^telbaliii

und der Ütlibergbahn in Zttiich, der Schweizerischen Südost-

balin in Wädenswil und der Tößtiilbahn in Winterthur für

sicli urnl die Urikon-Baunia- und die VVaUl-Rüti-Bahn, femer

den Direktionen der Li mnuittal-Straßenbahn, der Strafen i>ahneii

Wetzikon-Meileri,Züri('h41öng^,Ziinrh-Orlikon, AVinterthiir-TüL)^

Dolder-Hahn, Rigiviertel-Seilbahn und Drahtseilbahn zum Poly-

technikum, sowie der Zürcher Damplbootgesellscbalt niitea-

teilen.

Zttrldi, den 19. August 1908.

Im 14amen des Regierungsraies,

Der Vizepräsident:

C. Blculer-H üni.

Der Staatsschreiber:

I.V.

Paul Keller.

Aus den Verhandlungen des Regierungsraies

vom 15. .Juli 1908.

Es erhalten Staatsbeiträge:

Der Verband Simmenthalerrieh sQchtender
Genossenschaften der Ostschweis an die Kosten der Ab*

haltung des diesjährigen Zuchtstiermarktes in Winter-
thur Fr. 300 ;

der Verband schweizerischer Braunviebzucht-
Genossensc haften an die Kosten der Abhaltung des dies-

jähn^i^pn Zuchtstiermarktes in Zug Fr. 500, femer an

die Kosten des Ebermarktes Fr. 100, im ganzen Fr. 600.

Dem Regierungsrat des Kantons Graubünden wird zu-

handen der Brandheschädigten von Bonados eine

Summe von Fr. 2000 übermittelt.

Vom 16. Juli 1908.

Von der Rücktrittserklärung des Kaii KnabenhanSy
Verwalter der Korrektionsanstalt Ringwil, infolge seiner

Wahl zum Verwalter der Arbeitsanstalt Kappdhof bei Kron-
bühl in St. Gallen, wird Vermerk genommen.
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Kreisschreiben

aa die

Oemeinderftte des Kantone ZtMcta«

(Vom 24. Au^t 190S.)

F(\r die diesjährigen Truppenübungen wird ein Teil des

Kantons in Anspruch genommen werden, und zwar nach den

uns vorliegenden Mitteilungen außer den in den Vorkursea

belegten Gebieten die Bezirke Winterthur und Andeitingen.

Gemäß Art. 281 des Yerwaltmigsreglenieiites für die

schw^zerische Armee sollen bei Truppenübungen Rebberge,

Gilten^ Parkanlagen, fiaum- und Waldacholen, yersocfasfelder

nicht betreten werden, ^dere Grundstücke, welche wegen
der Kostspieligkeit ihrer Kultur besonders geschont werden
mtl£ten, dnd bd Anlaß größerer Truppenübungen Ton den
(?emeindevorständen, unter rechtzeitiger Anzeige an die Kom-
inandus, auf [)assende Weise kenntlicli zu machen.

IMe GeniL'inderäte werden hiermit eingeladen, die Bevöl-

kerung der bezeichneten Gemeinden auf ihnen gutscheuaende

und möglichst wirksame Weise zu veranlassen, die

zur Einheimsung der reifen Feldfrüchte erforderlichen Maß-
nahmen rechtoeitig treffen zu wollen. Dabei ist ausdrücklich

zu bemerken, daß bei absichtlicher Nichtbeachtnng der Auf-

forderung die Ifüitftnrerwaltong befugt ist^ die geschädigten

Beeitaer nor ui dem Maße zu berttckiächtigeny ^ wenn die

Anfforderung zur Räumung befolgt worden wfire.

Allfällige Entschädigungsbegehren für wirklich verur-

sachten Schaden müssen spätestens innert fünf Tageü nach

dem Zeitpunkte der Schädigung auf der betreffenden Gemeinde-

ratskanzlei eingereicht werden, wenn sie Anspruch auf Be-

rücksichtigung haben sollen.

FürErmittlung der durch die Truppenübungen entstehenden

lägentnmsschftdigungen ist gemäß Art. 283 des Yerwaltungs-

reglementes als Feldkommissär Herr Major Heußer
in Seegrftben bezeichnet worden. Bei demselben sind die

Formulare für die Sehadenersafaanmddnngen zu beziehen«

Zirch. Amtsblatt 1M6. 28.Aiigas& 88

Digitizixi by



586

Diese Formobure sind von den Gememderatskanzlden den

Geschädigten unentgeltlich zur Verfügung zu steUen.

Wir sprechen bei diesem Anlasse die £rwartung aus^

daß Behörden nnd Einwohnerschaft der ztkrcherischen Ge-

meinden, in welche Truppen rerl^ werden, es ach angelegen

sdn lasMn, diesen dne allsdtig gute Aufnahme zatdl werden
zu lassen.

Zuhch, den 24. August 1908.

Der Direktor des Militärs:

Dr. Haab.
Der Sekretär:

J. J. Spinner.

VerfDgung der Direktion des Innern

Anordnung einer Bezirkswähl im Bezirke Zflrtdu

(Vom U. August 1^.)

Der Stadtrat Zttrich stellt das (Tesuch, es möciite mit

Rücksicht auf den Umstand, daß eine große Anzahl Stimm-

berechtigter am 6. September 1908 sich im Militärdienste be-

finden, der durch Verfügung vom 14. August 1908 auf den

erstgenannten Zeitpunkt angesetzte erste Wahlgang für die

Ersatzwahl eines Mitgliedes der Besirksscbuipflege
Zürich auf den 13. September 1908 Terschoben werden.

Die Direktion des Innern v^erfu^t:

I. Der erste Wahl^anß" fttr die Ersatzwahl eines Mit-

gliedes der Bezirkssehul|)tle^^e Zilrich an Stelle des zurück-

getretenen Herrn J. Kehrer, Architekt, in Zttrich 1, wird auf

Sonntag den 13. September 1908 frsti^esetzt. Irn übrigen wird

auf die Bestimmungen der Yerfügung vom 14. August 1908
verwiesen.

n. Mitteilung an die Gemeinderäte und die Gemeinderats-

kanzleien des Bearices Zttrich fttr sich und die Wahlbureaux.

Zttricfai den 24. August 1908.

Der Direktor des Innern:

Nägeli.
Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.
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Aus den Veriiandlungen des Regierungsrates

vom 16. JaU 1908.

Als* Direktor der kantonalen landwirtschaftlichen

Schule im Strickhof wird Dr. Gottlieb Glättli von ROsch-

Hkon, zurzeit Direktor der landwirtschaftlichen Schule und
Versiichflstation Plantahof bd Landquart, gewählt.

Es werden genehmigt:
Die Vorlage des Stadtrates Zttrich betreffend die Bau«

und NiTeaulinien erschiedener Straßen im Kantons-*
«chul- und Spitalareal;

das vom Geraeinderat See b ach voi^elegte Projekt be-

treffend Korrektion der Straße II. Klasse Nr. 4 (See-

bacherstraße) von der Zürcherstraße bi?! zur Aspstraßp nebst

den darin enthaltenen Trottoir* und Kanalisationsprojekten.

jBs werden vergeben:
Die Bauarbeiten für die Verlegung der Schaff-

hauserstralie bei der Bindfadenfabrik Flurlingen an
Wilhelm Ea p p e 1 e r ^ Bauunternehmer in Elgg

;

die Abortinstallationen Inder Irrenheilanstalt
BurghülzH an Piinter cV Cie., Ztnieh III, Karl Duschanek,

Zürich II, und Gui^g-enbiihl cV MuUtT, Zürich I;

die Ausfahrung der Wasser- und Gas anlagen
für den Kantonsschui-Neubau an Robert Liechti,
Zürich IV (Aborte und Abortleitungen), Ingenieur Ernst,
Zürich I (Pissoiranlagen), Hulftegger-Steiner & Ehr-
sam, St&fa (Feueriöschanlagen, Sdiläuche und Wendrohre),

Boller dr Weidmann, Zürich III (Hauswasserversorgung

und Zuleitung zu den einzelnen Räumen), J. Spahler,
Zürich V (Gasleitungen zu den dnzehien Räumen), U. BoIS-

hard Söhne, Zttrich n (Hydrantenanlage), Tonwaren-
iabrik Embrach (säurefeste Ausgußbecken).

Vom 21. Juli 1908.

Dr. H. Burk hur dt, Prtjfessor an (U^r philoso[)hischen

l^ akultät IL Sektion der Hochschule, wird die nachgesuchte

Entlassung aus dem zürcheiischen Staatsdienst auf ÖchiuiS des

JBommersemesters 1908 bewilligt.
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Von der Wahl des Johannes Jäger von Wlntertimr sqid

Pfarrer der Kircfagememde Oberrieden wird Tonnerk
genommen.

Als Lelirer fOr Fhmzöiiseh nnd lialiemsch eventaell

Deateeh am Technikum in WinterÜrar, mit AmteantrHi

auf 1. Oktober 1908, wird Dr. Emil Fromaigcat, von

Vicques (Bern), zurzeit Hilfslehrer am Technikum, gewählt.

Dem Hülfsrerein Wald wird lür das Jahr 1908 ein

Staatsbeitrag von Fr. 250 bewilligt.

Für ErsteUong von zwei Niederdruckdampfheizungen für

die Abteilangen A, B, E imd F in der Irrenheilanstalt
Borghölzli wird beim Kantonsrat ^ Naehtragskredii
TOn Fr. 108,000 nachgesncht.

Das Projekt für die Korrektion der Straße IL Klasse
Ko. 12 bdm ^Kreos^ in Stftfa mit Verlegung des Mtthlebadiai

wird genehmigt.

Für den Kantonsschulneubau werden folgende Lie-

fenmgen vergeben : Die TonplattenbÖden an die To nw a r e n

-

fabrik Embrach; die Gußasphaltböden an Favre d Cie.

in Zürich; die Asphaltparketts an Ciocarelli d Link in

Baden; die gewöhnlichen Parketts an A. 6. Jost in WOlf*

lingen, Baur d Cie. in Zürich V und Baumeler d Furrer
in Zürich III; die Mobiliarlieferungen fOr die chemische

Abtellnng der Hochsciinle an G. Nenmeyer, Zorich IV^

Hunsiker 80hne, Thalwll, L. Mejer^ Stfilay J. Höh-
mann, Zürieh V, J. Weltl, Schwamendingen, H. flartnng^
Zorieh V, uid Hofmann d Hansen, Zarich V; die Mo-
biliarlieferungen für die chemische Abteilung der Ean-
tonsschule au Gebrüder Reichart; Zürich V, G. 6aß>
mann, Bülach, und Hinnen d Cie., Zürich V; die Siorren*
lieleruDg an £. Schenker in Schönenwerd.

Vom 23. JttU 1908.

Es werden gewfthlt:
Als II. Staatsanwalt der bisherige a. o. Staatsanwalt

F. Glftttl! In Zürich, als a. o. Staatsanwalt Bearks-

anwalt Dr. E. Zürcher in Winterthur;

als Mitglieder der Aufsichtskommißsion für den

Kaspar Appenzeller's ch e n Lehrtöchterionds:
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Walder-Appenseller, a. Pfarrer, Zürich, Rhyner-
App e nz eller, Kaufmann, Zürich, Tappolet, Waisenvater,

Zürirh, C. Frauenfelder, Hausvater der Anstalt Tageis-

wangen, (xottlieb Bär, Hausvater der Anstalt Wangen, Hein-

rich H i t ä t a D d , Vorsteher des städtischen Kinderfürsorge-

Amtes, Zürich, und Klaus er, Waisenrat, Zürich,

Es werden genehmigt:
Die PUne för den Pfarrhaus-Neabau T5£;
das abgeänderte Projekt ffir eine Korrelction des

Dorfbaches in Hettlingen.

Es werden vergeben:
Die Lieferung der Schulbänke für die Kantonsschule

In Zürich an die Strafanstalt Regensdorf;

für den Neubau des Pfarrhauses Töß die Erd-,
Maurer- und Zimmerarbeiten an fich. Lee mann,
Baumeister in Tdß, die Sandsteinhauerarbeiten an
Häring d Sohn, Winterthnr, die Granitarbeiten an
F. GliTio, Wintcoihur, die Eisenlieferung an Briner
4i Gie., l^terthur, die 8p engl erarbeiten an A. Kreis,

Töß, und die Daehdeckerarbeiten an A. Käppeli, Töß.

Die diesjährige Jagdzeit wird folgendermaßen festgesetzt:

Die Fliio^jagd beginnt mit Montag: den 14. SepttMnl)er

und endigt mit Dienstag den 29. September; Donnerstag der

17. und Donnerstag der 24. September gelten als Schontage

und darf an diesen beiden Tagen die Jagd nicht ausgeübt

werden. Die allgemeine Jagd beginnt mit Freitag den

16« Oktober und endigt mit Iffittwoch den 2. Deaember;
während dieser Zeit gUt Jeweilen der Donnerstag als Schon-

tag und darf somit am 22. und 29. Oktober, sowie am 5«,

12., 19. und 26. Noyember nicht gejagt werden. IKe Jagd auf

Fasanen und Rehgaißen ist gänzlich untersagt. An Sonn- und
FesttagCD, sowie zur Nachtzeit ist die Ausübung der Jagd

ebenfalls verboten.

An die Kosten der Nachführung der Vermeseungs-
wei ke im Jahre 1907 werden folgende Stria tsbeiträ^^e
verabfolgt : Zürich Fr. 7B50, Winterthur Fr. 1000, Albisrieden

Fr. 300, Altstetten Fr. 1000, Dümten Fr. 100, Morgen Fr. 16ft

OrUkon Fr. 1000, SchUeien Fr. 500, Seegiiben Fr. 800, au-

sammen Fr. 12,000.
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Der natarlorBchendeii GesellBchaft Zürich wird

fSa das Jahr 1908 ein Staaisbeitrag von Fr. 1600 ausgerichtet

Vom 28. JuU 1908.

ÜB werdim genehmigt:

Die vom Gemeinderat Kilchberg festgesetzten Bau-

nnd Niyeaulinien der Seestraße von der Grenze Rttschli-

kon bia zur Stadtgrenze Zürich;

die vom Gemeinderat Feuerthalen vorgelegten Bau*
and Niveaulinien der Landstraße Feuerthalen-Dießenhofen

zwischen Bani^ireme der Zivilgemeinde Feuerthalen und thnr-

ganischer SLanton^grense, sowie der Freien Straße swischen

Landstraße Feaerttialen-Dießenhofen nnd projektierte GnI-

Straße.

Vom 30. Juli 1908.

An 198 Fortbildungsschulen (85 Knaben- und 'Jü

MädchenfortbilduDgsfichulen) werden für das Schuljahr 1907/08

Staatsbeitr&ge von snsammen Fr. 349265 verahrdcht.

Es werden yergeben:

Die Kanalisations- und IhstaUationsarfoeiten xum Neabaa
des Technikums in Wlnterthur an das Installationflgesehill

der Stadt Winterthur;

für die Aiißcnrenovatiun des Eantonsspitals Zürich
die Malerarbeiten an J. Hof mann in Zörich II, die

Maurerarbelten an Baumeister G. Krück in Zürich L
Zum Major der Infanterie (Füsiiiere) wird Haupt-

mann Albert Meyer, geb. 1870, von Fftllanden» in Zttnehy

bisher Adjutant des Sehtttienhataülons 6, emaoni

Vom 6. August 1908.

Von der Wahl des Albert Keller, inneit Flarrer in

Töß» Bum Pfarrer der Kirchgemdnde Riehterswil wird
Yormerk genommen.

In den Räumen des Souterrains des Kantonsßpitals
Winterthur wird ein Kabinett für physikalische
Heilmethoden und einp Dauerbndeinrichtung erstellt:

di«' Kosten im Betrage von Fr. 18,500 werden aus dem 8tauber-

londs für den JLantonsspitai Winterthur gedeckt.
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Beschluß des Regierungsrates

die Yerteiimig des Alkoholzehiitels für das Jahr 1907.

(Ym 27. JLJigQst 190a)

Nach Einsicht eines Antrages der Direktionen des Er-

jDehangs- und des Gesundheitswesens

beschließt der Regierungsrat;

I. Es ist folgoides Sdireibeii an das ^dgenösrische FinaiuE»

departfmcnt zu richten (unter Beilage eines Exemplars der

Staatsrechnung pro 1907):

Wir beeluren «ms, Dmen ammi ttber die Verwendaiig ^es
Zehnteils der anf den Kanton Zttrieh entfallenen Quote am
Ertrage des Alkoholmonopols pro 1907, sowie des Reserve-

fonds für Bekämpfung des Alkohoüsinus in seinen Ursachen

und Wirkungen folgenden Bericht zu erstatten:

An der Berichterstattung vom 29. August 1907 ist Tor-

erst richtigzusteUen, daß unter Titel n (Ftlr Zwangsarbdts-

und^Korroktionsanstalten oder für die Unterbringung in sol-

chen) die Auslage bei Ziftt r ;j (Für Definierte in Korrektions-

anstalten) Fr. 34.55 weniger beträgt. Das Total der Beiträge

Im Zeitraum vom 24. August 1906 bis 29. August 1907 und

<fie Inanaprachnahme des Reservefonds Termindem sieh daher

mn ^ese Fr. B4. 65.

Die Stantsrechnung, welche seit 1896 die ganze Verwen-

dung des Aikoholzehntels in der Rechnung über den ^Reserve-

fonds für Bekttmpfung des Alkoholismus in seinen Ursaehen
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und Wirkungen^ zur DarsteUang btiiigt, weist als Übertrag

Yom Jahro 1906 (sidie 8dte 178) anf . . Fr. 89,122. 07

Die Einnahmen des Rechnungsjahres 1907

betragen

:

Zinse von Kapitalien . . Fr. 2,545.40
10*^ 0 <l^'s Anteils am Ertrage

des AikohoUnonopols . . „ 84,169.20 ^ 8ü,V14.60

Total Ton Übertrag und Eimiahinea Fr. 175,886. 67

Im Jahre 1907 gelaogten aar Anszahltuig: Fr. Bp.

a) Aus dem Alkoholzehntel pro 1906 laut

Staatsrechnmi- 1907, Seite 178—176 . . 80,712.03

b) Aus dem Reservefonds laut Staatsrechnung

1907, Seite 177 7,725. 27

c) Aus dem Aikoholzehntel pro 1907 laut

Staatsrechnung 1907, Seite 177:

Für Unterbringimg von fünf bedüi-ftigen Kantons-

angehörigen m Trinkerheilanstalten » . . 836. 50

Total der Ausgaben (s. Staatsreehnung, Seite 177) 89,273. 80

Es resultiert somit auf das Jahr 1908 als

Übertrag:

Übertrag 1 906 plus Einnahmen 1907 . . 175,836. 67

weniger Verwendung 1907 89,273. 80

, V u 86,662. 87
nämlich :

a) Rest des Alkoholzehntels pro 1907

(Fr. 84,169. 20 weniger Fr. 836. 50) . . 83,332. 70

b) Eigentlicher Reservefonds, nämlich:

Saldo laut ietatjahriger Rech-

nung .Fr. 8,410.04

2&nB pro 1907 ^ 2,545. 40

Fr. 10,955. 44
Verwendet 1907 „ 7,725. 27 3,230. 17

Bestand wie oben 86,562. 87

Über die s^t der loteten Hauptrertdlung (29.August 1907)

erfolgte Verwendung der zur Bekämpfung des AlkohoUsmus
zur Verfügung stehenden Mittel g^bt nachfolgende Zusammen»
Stellung Aufschluß. Dieselbe istwie in den letztenJahren nach den
Rubriken angefertigt, welche der Bundesrat in seiner Berichtr

er&talLung an die Bundesversammlung zu beobaciitea pilegt.
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I. Mr TrinkarbeilaiwtaUasi oder für die tnitariningong

in iololitft.

1. Trinkerheilstätte Ellikon.
Beitrag

:

Für 47d8 Pflegetage von 41 yeraoigteD Kau* Ft. Bp.

tonsangehO^lgen & 80 Rp 3,786. 40

2. Für Unterbringung almosengenössiger
oder sonst bedürftiger Kantons-
angehöriger in TrinkerheilstÄtten.

a) Vom 29. August bis 31. Dezember 1907:

4 Personen Fr. 886.60

b) Vom 1. Janoar bis 15. August

1908: 12 Personen .... ^ 2,881. 40 3,217. 90

7,004. 30

n. Mr Swaagsarbolta» imd gomirtioMaiiatalten oder fttr

die Unterbringons in eolohon.

3. Für Detinierte in Kon ektionsanstalten: Fr, Bp,

48 Detinierte in Uitikon . Fr. 2,234. 15

19 „ ^ Kappel . „ 811.70

14 « „ Regensdorf ^ 880.30

17 „ , Ringwü . n 1,219.80 6,095.95

nL Für IzvanaDataltan od«r fOr XmnToraofgiins«

Nichts.

IV. FOr BpU^tikeiv, Taabstnmmen- und Blindenanstalten

oder IQr die Vntorbrlngnng in aololien.

4. Schweizerische Anstalt iür Epilep-
tische in Zürich V. Ft, Bp.

Beitrag für 24,545 Pfl^^etage

ron 91 kantonsangehOrigen

PflegUngen ä 20 Rp. . . Fr. 4,909.—
Spezielle Beiträge für Kostgeld-

ermäliigung dürftiger iünder „ 1,000. — 5,909.

—

Übertrag 6,909.—
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Ft. Bp.

Übertrag F^. 6,909.—

6. Blinden- und TaabstummenanBtftU
in ZOrich.

Spezieller Beitrag für Kostgeldermäßigung

dürftiger Kinder .... Fr. 1,250.

—

Beitrag an das Betriebsdefizit ^ 2,900.— 4,160.

—

€. Auswärts versorgte Kinder«

Für fünf in aiuwSrtigen Anstalten Tersoigte

taubstumme Kinder 600.

—

7. SehweiseriBche Anstalt für sehwach*
begabte taubstumme Kinder auf
Schloß Turbenthal.

Beitrag für 4070 Pflegetage von kantons-

aagehörigenPfleglingeD ä2aRp.Fr. 1,017.50

Spezieller Beitrag für Kostgeld-

ermäßigung dürftigerKinderTon
Kantonsangehörigen . . . . „ 300.— 1,317.50

11,876. 50

V. Fflr KrankeiiYersorgung im allgememeo.

8. Zürcherische Heilstätte in Ageri für skrophnr
löse und rhachitische Kinder tou Zürich
und Umgebung.

Betrag fOr ä)S6 Pfl^tage ron 28 kantons-

angehörigen Kindern 1,259. —
9. E r h 0 1 u n ^ s h au s Adetswil.

Beitrag fiir Verpileguog vou im ßchuipiiichtigen

Alter stehenden Kindern 600. —
10. Zürcherische Pflegeanstalt für bil-

dungsunfähige Kinder in Ilster.

Beitrag für 13,771 Pflegetage von 47 kantons-

angehangen PilegUngen k 25 Rp. Fr. 3442. 75
SpesieUer Beitrag für Kostgeld-

ermäfiigmig ^ 1000.— 4,442.76

11. Für ein im Krankenasyl Nenmünster unter-

gebrachtes Mädchen 100. —
6,401. 75
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TL Mr YmmgoBg amwr lohwaoltiiiiiiigir und Tivwalir»

lottor Kliid«r oder jniarendliolMir YerlireolMr«

12. Rettungsanstalt Sonnenbühl bei Bp*

Br litten (40 Zöglinge) 600.—
13. Rettungsanstalt Freiensteiii (40 Zög-

linge) 500.—
14. Pesialozzilkftaser der Stadt Zürich

in Schdnenwerd-Aathal und im
Bnrghof-Dieltidörf (31 ZOgüinge). . 600.—

16. Kommission für Versorgung verwahr-
loster Kinder im Bezirice Zürich
(104 Pfleglinge) 1,500.—

16. Kommission für Kinderversorgung
im Rezirk Winterthur,

(73 Ptieglinge, davon 20 im Pestalozzihaus

Räterschen, die übrigen in Privatpflege) . 1300.—
17. Kinderschutzvereinignng Zürich.

(141 behandelte FftUe) 200.—
18. Pestalozziheim Pfäffikon(fOrflchwaeh-

rintuge ffinder).
'

Beitrag für 10,220 Pflegetoge

(28 PflegUnge) ä, 20 Rp. . Fr. 2,044.—
Spezieller Beitrag pro 1908 zum

Zwecke der Kostgeldermäßi-

gung dürftiger Kinder . . „ 400.

—

2,444.

—

19. Zürcherische Pestalozzistiftung für
Knaben in Schlieren.

fi^^eller Beitrag pro 1906 zam Zwecke der

KostgeldermA^gong dürftiger Knaben . • dOO.

—

20. Erziehungsanstalt für schwachsin-
nige Kinder in Regensberg.

Spezieller Beitrag pro 1908 zum Teil zum
Zwecke der Kostgeidermäßigung dürltiger

Kinder 1,700.—
21. Stadt Zürich. Versorgung verwahr-

loster nnd gebrechlicher Kinder
im Jahre 1907. (Aufgabe Fr. 6,960. 96.)

Bdtnig 800.—

Übertiag 9,244.—
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Obertrag 9,244.^
22. Auswärts versorgte Kinder.

FQr 2 in ^er Ansiali rersoigte schwach-

sini^ Kinder 200.

—

28. Jugendhorie Zttrich I.

2 Knaben- und 2 Mädcbenhorte mit zusammen
* 103 Kindtru.

Beitrag 400.—
24. Jugend horte Zürich IT.

1 Knaben-, 1 Mädchen- und 1 gemischter üort

mit zusammen 78 Kindern.

Betrag 250.—
25. Jugendhorie Zttrich III.

6 Knaben- und 6 Uftdchenhorte mit zusammen
d72 Kindern.

Beitrag 1,800.—

26. Jugendhorte Zürich IV.

8 gemischte Horte mit zusanmien 88 Kindern.

Beitrag 100.—
27. Jugendhorte Zürich V.

2 Knaben- und 1 Mädchenhort mit zusammen
nrka 90 Kindern.

Bdtrag 500.—
28. Jngendhori Wald.

1 Knaben- und 1 Mädchenhort mit zusammen
64 Kindern.

Beitrag 250. —
29. Kinderhorte Winterthur.

2 gemischte Kinderhorte mit znsaounen 110
Kindern.

Bdirag SOG.—
80. Schweizer, gemeinnütziger Frauen-

verein, Sektion Zürich.
4 Kinderkrippen in den Kreisen I, III und V

der Stadt Zürich. Tagesfrequenz 91 Kinder.

Betriebstii^i 289.

Beitrag für 26,625 Piiegetage a 10 Rp. . . 2,652. 50

Übertrag 15,696.50
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Fr. Rp. .

• Übertrag 15,696.50

31. Kinderkrippe Wädenswil.
1 Kinderkrippe mit 37 Pfleglii^eii. Betriebs-

kosten Fr. 9^13. 64.

Bdtrag fOr 8054 Pflegetage & 10 Rp. . . . 805. 40

32. Kinderkrippe Winterthur.
Beitrag für 5395Vi Pflegetage k 10 Rp. . 539.66

17,041. 45

VII. Für äpeiaimg etc. Ton Schulkindern and für

Perienkolonien.

Diese Institutionen werden pro 1907 ausschließlich aus

dem ordentlichen Kredit der Endehungsdireküöa unterstützt.

VIII. Für Hebung der Voiksernährung im aligemeinen.

93. Haashaltnngsschule Zürich. Fr. B9.

Bdtnig:

a) für zwei fUnfmü na t liehe Haus-

haltungskursp m'n IB und 14,

znsammen 60 Öcliüierinnen

:

40 Unteniehtawochen ä 50 Fr. Fr. 2,000.—
b) für die iwdte Hftlfle des

V. BOdnngskutses fflr Haus-

haltongs-Lehrerinnen mit 9
kantonflangehCrigen Kandida-

tinnen „ 300.— 2,300.—

34. liaushaltungsbchule Winterthur.
Beitrag

:

a) für zwei sechsmonatliche üaufihaltungskurse

mit 21 und 20, zusammen 41 kantons-

aogehörigen Schüierimieii; 48 Unterrichts-

woehen 4 50 Fr. . . . > Fr. 2,400. —
Übertrag Fr. 2,400.— 2,300. —
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Fr. Rp.

Übertrag Fr, 2,400. — 2,300.—
b) für vier unentgeitiiche Koch-

kurse ittr Arbeiterfrauen mit

zusammen 38 TeUnehmerin-

nen, 60 Kochtagen und total

200 Untenichtosiiinden; fünf

Jahresstunden SOFr. . . „ 150.— 2^660.-—

86. Koch* und Haushaltungsschule im
Erholangshaus Fluntern-ZUrich.

Beitrag für Ausbildung von 8 kantonsange-

hörigen Schülerinnen während durchschnitt-

lich 20 Wochen; 160 Tttlnehmerinnen-

Wochen k IFr. 160.—

86. Hanshalinngssehvle am eTangellschen
Töchterinstitut auf Bockcn-Horgen,

Beitrag für zwei fünfmonatliche Kurse mit

zusammen 25 kantonsans!:ehörigen ScliüliT-

innen; 125 Teilnehmerimien-Monate 4 Fr. ÖOO.

—

37. Koch- nnd fiaashaltangskurse an der
Gewerbeschule der Stadt Zarich.

Betrag für 8 Kurse mit msammra 184
Schülerinnen und total 320 Unterrichtsstun-

den ; 8 Jahresstunden ä 30 Fr 240.—
88. Koch- und Haushaltungskurse an der

MädchenfortbildangBSchule örlikon.

Beitrag fOr drd Koch- und HaiishaltaiigBknrse

(2 Anfänger- and 1 Fortbildnngskars) mit

zusammen 84 8chttlerinnen und total 820
Unterrichtsstunden ; 8 Jahresstunden ä 80Fr. 240.—

39. Koch- und Haushaltung-sk nr«? dos land-

wirtschaftlichen Bezirksvereins Afiol-

tern.

Betrag fttr die zweite H&lfte eines achtwöchigen

. Kurses nüt tfigfiehem Unterricht, 26 Teil-

nehmerinnen, und total 200 Unterrichts-

stunden; 6 iahresstunden & 80 Fr. . . 160.—
Übertrag 6,140.—
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Fr. Rp.

Übertrag 6,14a,—
40. Kochkarse an der Mädclienlortbil-

dangssehnle Morgen.
Beitrag filr swd lehnwöehlge Korse mit 14

und 15 Schlüerinnen und total 120 Unter-

tichtsstonden; 3 Jahresstnnden ä 28 Ft. . 84.

—

4L Kochknrse an der Mädchenfortbildungs*
schule Thalw il.

Beitrag für zwei zwölfwöchige Kurse mit 13

und 15 Schülerinnen und total 100 Unter-

richtsstunden; 2V2 Jahresstunden h 25 Fr. 62.60

42. Kochkurs an der M&dchenfortbildungs-
schule Wftdenswil.

Beitrag für ^en achtwöchigen Abendkurs mit

9 Scbttlerinnen und total 80 Unterrichts-

stonden; 2 Jahresstunden & 25Fr. . . . 60.

—

48. Koehkars an der Mädchenfortbildungs-
schule Erlenbach.

Beitrag für einen fimfinonntlichen Kochkars

mit 12 Schülerinnen und total 100 Unter-

richtsstunden
; 2V2 Jahresstunden a 30 Fr. 75.—

44. Kochkurs an der Mädcheniortbiidungs-
schule Eusnacht.

Beitrag für einen dreimonatlichen Kurs mit

8 Schülerinnen und total 80 Unterrichts-

stunden; 2 Jah^testonden Ii 25 Fr. . . . 50.—
45. Kochkurse an der Mftdchenfortbil-

dungüschule Männedorf.
Beitrag für einen Tages- und zwei Abend-

kurse mit zusammen 31 Schülerinnen und
total 260 Unterrichtsstunden; 6Vs Jahres^

stunden a 25 Fr 162. 50

46. Kochkurs an der Mädchenfortbildungs-
schule Meilen.

Beitrag für einen dreimonatlichen Kurs mit

11 Schülerinnen und total 100 Unterrichts-

stunden; 21/2 Jahresstunden ä 30 Fr. . 75.

—

Übertrag 6,699.—
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Fr. Bp.

Übertrag 6,699.—
47« Kocbkursc an der Mädchenfortbildungs*

schale BäreiswiL
Bdtrag fOr dnen Tages- und onen Abendkars

mit je 13 Sehfileriimeii und total 140 Untere

riehtsstunden; 3V2 Jahresstanden 4 80F^. ICK^.—

48. Koehkurse an der M&dcheniortbildangB-
schale RtttL

Beitrag fttr swd Korse (Tages- and Abend-

kars) mit zusammen 24 Schttlerinnen and
total 130 Unterrichtsstunden; 4V8 Jahres-

stunden a 30 Fr 135.—

49. Kochkars an der MAdchenfortbil-
dangsschule Egg.

Beitrag für die erste Hiüfte eines einwöchigen

Kurses mit 15 SchUlerinnen; 2 Jahresstunden

it 30 Fr 60.—

50. Koch- and Hauslialtungskurs der ge-

meinnützigen jiezirkbgeseilscliaft
Pfäffikon.

Beitrags für einen dreiwöchigen Tageskurs mit

16 Schulerinnen und total 144 Unterrichtß-

stundea^ 3Vi Jabresstonden 4 25 Fr. . , 87.50

51. Koch- und Haushaltungsk iirs ander
Mädchenf ortbildungsschuie Febr-
altorf.

Beitrag für einen drdwöchigen Tageskurs mit

13 Schülerinnen and 144 Unterrichtsstunden;

dVs Jabresstonden & 20 Fr. 70.—
52. Kochkars an der Mädchenfortbil-

dungsschale Lindau-KempttaL
Bätrag fiir awd siebenwdehige Korse mit sa-

sammen 20 Sehfilerinnen imd total 280
UnterrichtsstoDden; TJahresstonden 428Fr. 105.

—

Übertrag 7,552. 50
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Fr, Rp.

Übertrag 7,352. 50

5B. Kochkurse an der Mädchenfortbil-
dungssehole £lgg.

Beitrag für zwei Kurse (Tagee- und Abead*
kurs) mit zusammen 30 SchQlerinnen und
total 220 Unterriehtsstunden; 5^/2 Jahres^

stunden ä 30 Fr 165.

—

54. Kochkurse an der M ädchenf ortbil-

dungs schule Stamm heim.
Beitra«^ für zwei viermonatliche Kochkurse mit

zusammen 18 Schülerinnen und total 280

I^nterrichtssiuuden ; 7 Jahresstunden k 2S Fr. 196.—
55. Kochknrse an der Mädehenloribildungs*

schule Bttlach.

Beitrag fQr zwm yiermonatUche Korse (Tages-

und Abendkurs) mit zusammen 25 Schttle-

nnnen und total 180 Unterrichtsstunden;

4V2 Jahresstunden ä 30 Fr 136. —
66. Kofhkurs an der Mädchenfortbildungs-

schule Eglisau.

Beitrag für einen Tageskurs mit 12 Schülerinnen

und 100 Unterrichtsstunden; 2^/^ Jahres-

stunden Ä 30 Fr 75.—
67. Koehkurse an der Mftdchenfortbildungs-

schule Embrach.
Beitn^ für dnen Tages^ und einen Abendkurs

mit zusammen 24 Schülerinnen und total

180 Unterrichtsstunden; 4V2 Jahresstunden

M 30 Fr. . . 136.—
68. Koch- und Haushaltungskurse an der

Mäd chenfortbildungsschule Glati-
f elden.

Beitrag für ^en Tages- und einen Abendkurs
mit zusammen 25 SchUlermnen und total

280 Unterrichtsstunden; 7 Jahresstunden

4 30 Fr 210.--

Übertrag 8,268. 60

Zttreli. i^mtsbUtt 1908. 4. September. 84
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Übertrag 8,268. öO

69. Koch- und HauBhaltungskarse der
gemeinnütaigen BesirksgeBellschaft
Dielsdorf.

Beitri^ für zwei viermonatliche Tageskurse niit

zusammen 23 Teilnohniei'inuen und total 280

Unterrichtsstunden j 7 Jahresstunden ä öO Fr. 210.—
8,478.50

IZ. Vtlr ITatiiralTdrpflegung armer Dmobroiaeiidor.

60. Zürcher Kantonalverband lUr Na-
turalverpflegung.

Betrag 3,00a—

Z. vor Untentatnmg entlaflsener Arbattahiiulior und

Sträflinge oder Arbeiteloaer.'

61. Arbeiterkolonie für die Ostschweiz
in Herdern.

Beitrag für 6661 Pflegetage von 64 versorgten

Kantonsangehörigen & 40 Rp. ... . 2,664.40

XX. vor Heining allgemeiner Volktblldimg oder der

Berufsbildung.

62. Pestalozsi-Geseilschaft der Stadt
Zürich.

Beitrag an den Betrieb d^ Lesesftle ete. . 6,500.

—

63. öffentlicher Lesesaal in Winterthur.
Beitrag an dessen Betrieb 600.

—

64. üffentlicher Lesesaal in örlikon.
Bditrag an dessen Betrieb • 100.—

65. Lesezimmer Stilfa.

Beitrag an dessen Betrieb 50. —
Übertrag 7,160.—
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Fr. Ep.

Übertrag 7,150. —
66. Ausschuß der Vereine zur Bekämpfung

des Alkoholismas im Kanton Zürich.

Beitrag fOr die Bestrebimgen der M&ßigkeits-

und Abstinenzverone auf dem (Gebiete der

BelehroDg des Volkes über die Verheenuigen

des Alkoholismus etc. (Verbreitung bezüg-

licher Schriften, Veranstaltung von Vor-

trägen etc.) 3,500.—
10,650.—

XTT. Pfir ArmenTorsorgimg im allgemeinen.

67. Pllegeanstait Pirundweid bei Wet-
zl k o D.

Beitrag an dieselbe 500. —

Xm. Für Pörderang der Mäßigkeit und für Bekämpfung

des AlkoholismuB »in aJUgemeinen.

68. Durch den Ausschuß der Vereine zur
Bekämpfung des Alkoholismus ver-

tretene Abstinenzverein 0.

a) Knntonalverband des Blauen

Fr. 4,üOO

b) Guttemplerorden im Kanton

» 1,900

c) Alkoholgegnerbund im Kanton

n 1,400

d) Sobrietas, Sektion Zürich . .
•n

200

e) Sozialdemokratischer Abstincn-

n 300

1) Katholische Abstinentenliga,

Sektionen Zürich undWinterihur n 100

g) Schwäzeriseher Verdn absti-

nenter Lehrer und Lehrerinnen,

n 200

Übertrag Fr. 8.100
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Fr. Ep.

Übertrag Fr. 8,100

h) Allianz-AbstinentenbuadimKan-
ton Zürich ^ 760

i) Sehweizeriseher Bund abstinen-

ter Frauen, Ortsgruppen Zflrich,

Winterthur und Thalwil . . „ 500

k) Abstinenten-Vorband der Stadt

Zürich „ 400

1) Abstinenten-Verband der Stadt

Winterthur „ 100

m) Schweizerischer Verein abstinen-

ter Msenbahner, Sektion Zürich „ 250

n) Schweizerischer Verein absti-

nenter Kaufleute, Sektion Zürich „ 100

o) Alt-Industria Winterthur . . „ 50 10,250.—

69. Vom Ausschuß begutachtete Bei-
tragsgesuche.

a) Ortsverein Zürich 1 vorn Blauen

Kreuz : zur Tilgung der Schulden

auf dem Veremshaus . . . Fr. 500

b) Oilsirerein Seen vom Blaut n

Kreuz: zur Tilgung der Schul-

den auf dem Vereinshaus • . „ 200

c) SchweizerischesAbsünenzsekre-

tariat in Lausanne . . . . „ 500

d) Verein freier Arbeiter in Züricli ^ 50 1,250.—
70. Weitere Gesuchsteller:

a) Abstinenter Schützen - Verein

Zürich Fr. —
b) Genossenschaft für die Sozial-

werk»' der Heiisaniiet' : licili-jige

an den Hetrieb des Nachtasyls für

Männer und der Zufluchtsstätte

für obdachlose Frauen in Zürich

(je Fr. 500) > „ 1,000

Übertrag Fr. 1,000 11,500.—
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Fr. Rp.

Übertrag Fr. 1000.— 1 1,600. —
c) Frauen verein fiir Mäßigkeit und

Volkswohl in Ziirich: Rücker-

statluiif^; der Pntenti,'phi\hren für

Seine neun alkohoilreien Wirt-

schaften „ 1000.

—

d) Fraaenrerband Zttrich - Enge

:

RQckerotattuiig der Patentge-

bühr fOr dne alkoholfreie Wirt-

schaft „ 75.

—

e) Frauenbund Zürich DI: Rück-

erstattunj' der Patentgebühren

fiir zwei alkoholfreie Wirt-

s»ltaft«n „ 200.—-

f) Alkoholfreie Wirtschaft Küs-

nacht : Rückerstattung der Pa-

tenlgebtthr „ 117.—

g) Frauenbund Winterthur: ROck-
erstattang der PatentgebUhren

für t alkoholfreie Wirtschaften „ 160.^ 3,142. -
14,0-^2. —

Zusammenzug der Beiträge. Fr. Ep

I. Für Trinkerheilanstalten oder für die Unter-

bringung in solchen 7,004.50

11. Für Zwangsarbeits- und Xorrektionsanstalten

oder für die Unterbringung in solchen . . 5,095. 95

IlL Für Lrrenanstaiien oder für Irrenversorgung —.
—

IV. Für Epile|)tiker-, Taubstummen- und Blinden-

anstalten oder für die Unterbringung in

solchen 11,870.50

V. Für Krankenversorguug im allgemeiuen . . 0,401. 75

VI. Für Versorgung armer schwachsinniger und
verwahrloster Kinder oder jugendlicher Ver-

brecher 17,041.45

VII. Für Speisung etc. von Schulkindern und für

Ferienkolonieo —.
—

Übertrag It^IO.'qö
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Fr. Bp.

Übertrag 47,419.96

VUI. Für Hebung der Volksem&hrang im aUge-

memen 8,478.

IX. Für NafcuralTerpfl^ang armer Durchreisender 3,000.—

X. Fttr Untersiatzung entlassener Arbeitshäasler

und Sträflinge oder Arbeitsloser 2,664.40

XI. ¥i\v Hebung allgemeiner Volksbildung oder

der Berufsbildung 10,050.—

XIT. Für ArmenVersorgung im allgemeinen . . 500.—

XUI. Für Förderung der Mäßigkeit und für Be-

kämpfung des Alkoholismus im allgemdnen 14,642.—

Total der Beiträge (sdt der letzten HauptTerteilung

des Alkoholzehntels, vom 29. August 1907) 87,354. 85

IMese Summe wird bestritten:

a) aus dem Alkobolzehntel pro 1907, n&mlich:

Rechnung 1907 (Staatsrechnung,

Seite 177) Fr. 836. ßO
Rechnung 1907 (Staatsrechnung) ^ 83,332.7 0

b) aus dem Reservefonds (laut

Staatsrerhnung, Seite 178,

Fr. 3,230.17 betragend) durch

Entnahme von » 3,186. 65

87,364. 85

II. Mitteilung an die Direktionen der iuanzen, der Justiz

und Polizei. <l<*s Kr/iehungswesens und des Gesundheitswesens,

an die beiden letztern zum Zwecke der Zahlungsanweisunii

(soweit es nicht schon geschehen ist*), sowie Publikation im

Amtsblatt.

Zürich, den 27. August 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst.

Der Staatsschrdber:

Dr. A. Huber.

) Gesundheitswesen Ziffer 2 Fr. 3,217. 90

Justiz und Polizei « 3 „ 5,005. 95
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Beschluß des Regierungsrates

betreffend

die Erg^ebnisse einer Bezirkswahi.
(Vom 8. September 1908.)

Die Direktion des Innern Ubermittelt dein Regierungsrate

die Zusammenstellung <lei' Ergebnisse des am 30. August 1908
in den politischen Gemeinden des Bezirkes Winterthur ror-

genommenen zweiten Wahiganges fttr die Ersatzwahl eines
Bezirks anwalte 8^ samt den von den Wahlbureaux einge-

sandten Wahlprotokollen.

Die letztern erzeigen folgende

Wahlergebnisse

:

Bezirk Winterthur.

(Stimmberechtigte 14,936.)

Ein Bezirksanwalt.
II. Wahlgang.

Abgegebene Stimmen 11950

Gewählt ist :

Herr Wilhelm Schüler, Bezirksrichter, in

Winterthur mit 564S St.

Ferner erhielt:

Herr Dr. jur. Rudolf Hofinann, Gerichtssub-

stitut, in Winterthur 5590 St.

Vereinzelt waren ..... 17 „
Ungültig „ 21 „

Leer ^ 679 „

11950 St.

Nach Einsicht der vorliegenden Wahlakten und eines

Antrages der Direktion des Innern

beschließt der Regierungsrat:
1. Von der getroffenen Wahl wird Vormerk genommen

ontl es ist dem Gewählten nach Ablauf der gesetehchen Ein-
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spruciiefiisi durch ZiiPtpUiini^ i-incr Urkunde, sowie der be-

treffendeu Behörde 16 des Wahlgesetzes von 1869) Kenntr

Iiis zu geben.

II. Publikation dieses Beschlusses im kantonalen Amts*

blaU und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und des

Innern.

Zürich^ den B. September 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst.

Der StaatsSchreiber:

Dr. A. Uuber.

Verfügung der Direktion des Innern

betreffend

Anordnung der Ersatiwabl fttr ein lUtglied und den
Pr&sideutcu des Bezirksgerichtes Pfftffikon.

(Vom 31. Augrust 1908.)

Im Bezirke Pf&ffikon ist eine Ersatzwahl fttr ein
Mitglied und den Präsidenten des Bezirksgerichtes
an Stelle des verstorbenen Herrn Albert Kündig in Pfäfßkon

vorüUDehiiien.

Es wird daher verfügt:

1. Für die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahl wird der

-27. September 1908 als erster Wahltag besiimnit, und es sind

dabei die Vorschriften der Wahlgesetae vom 7. November 1869,

28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des

Regierangsrates rom 22. Dezember 1888 und 24. Februar
1908 über das Verfahren bm Wahlen und Abstimmungen
durch die Urne su beobachten ; es sind namentüeh sofert ntol

beendigter Wahlverhandlung im Sinne des Kreisschreibens der

Direktion des Innern vom 7. November 1890 die bezüglichen

Protokolle nebst den Stimmzetteln, letztere gehörig vtrpackt

und versiegelt, durch die näohste Post an die Direktion des
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iHBern in Zifrioh m senden, und swar 80. daß die P^tokoUe
Heht SU den Stimmzetteln gek<3t, sondern einzeln Teri>ackt

werden. Das Paket ist mit der Aufschrift: „Stimmzettel für

die Wahl in das Bezirksgericht" zu versehen.

K. Eine vorKiufige Zusammenstellung der
Wahlergehni s s 0 findet am Wahltage selbst durch
die BezirksnUskanzlei Pfäffikon statt. Die Wahlbureaux
werden angewiesen, zwischen I Uhr naohmitta|t und hit

•fiatestens 4 Uhr an Hand der Protokolle das Wahl-
ergebnis tilsphonisoh der genannten Amtsstelle mit-

zuteilen.

III. Nichtbeachtung der unter Ziffern I und Ii getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnungsbuße bestraft.

TV. Mitteilung an die Geviiciiideräte und Gemeinderats-

kanzieien des Bezirkes Pfäffikon für sich und die Wahl^p*eaux
mit der Kinladong, die erforderlichen Anordnungen für die

Wahlverhandlungen zu treffen, sowie an die Bearksratskanzlei

Pfäffikon«

ZQrich» den 81. August 1908.

Der Direktor des Innern:

Nageli.

Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.

Bekanntmachung
betreffead

die Prämierung Ton Staten und Statfohlen, sowie die

AnldUife Ton Hengstfohlen doreh den Bund«

Die diesjährige l'räinierung von Stuten und Stutfohlen,

sowie die Ankäufe von Hengstfohlen für das eidgenössische

Hengstende[)ot in Avenches finden gemäß Anordnung des

schweizerischen Landwirtschaftsdepartements u. a. statt:

Mittwoch den 23. September, vorm. S^/g Uiur in Einsiedebi,

Donnerstag „24. „ » iO ^ „ Weinfelden,

Mittwoch n n D ^ D n Siebuen.

An den Plerdemärkten finden dieses Jahr
keine Hengstfohlenankänfe statt.
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Die Tiere sind genau zur festgesetzton Zdt auf einem der

obgenannten Schaupifttze Torzofflhren. Naeliz<]^ler weiden on-

nachsichUich von der Schau weggewiesen und mögen dann ihre

Fohlen eventuell auf einem andern Schauplatz vorführen.

Besondere Schauen im Kanton Zürich finden nicht statt:

dagegen hat jeder PferdezOchter das Rrclit, ohne Riu ksirht

auf die Kantousgi'enze den ihui zunächst gelegenen Schauplatz

zu befahren.

Im speziellen gelten folgende Vorschriften:

I. Für die I^iäiuierung von Zuchts tuten
und Stutfohlen.

Es dürfen nur Zuchtstuten und Stutfohlen prämiert werden,

die von »*inrni vom Hunde importierten oder anerkannten

Hengste abstammen und sich durcii korrekte Körperformeo,

Stellungen und Gangarten auszeichnen.

Kein Stuifohlen darf prämiert werden, wenn für dasselbe

nicht die vorgeschiiebenen Abstammungszeugnisse (Beleg- und

Geburtsschein) yoigewiesen werden.

IMe Bel^ und Geburtsschdne aller prftmierton Folilen

werden zurttckbehalten und nach stattgefundener Kontrolle

durch das schwdzerische Landwirtschaftsdepartement den

Eigentümern der Fohlen durch Vermittlung der kantonalen

Instanz seinerzeit wieder zugestellt. Sofern sich bei dieser

KontrolHerung herausstellt, daß kein dem Bel^- und Geburts-

schein entsprechender Talon im Spmngregister vorhanden ist,

so ist der Schein und somit auch die erfolgte Prämierung des

betreffenden Fohlens ungültig.

IMe Höhe. der Prämie beträgt:

a) für Fohlen un Alter von 2—3 Jahren GO Fr.;

b) „ Stuten „ , „ 3-Ö „ 22a «

Ein Fohlen kann in jeder der Kategorien a und b nur

dnmal prämiert werden.

Die Auszahlung der zuerkannten Prämien von 60 Fr. filr

Fohlen im Alt^ von 2—8 Jahren erfolgt nach Ablauf eines

Jahres, vom Tage der Prämierung an gerechnetj auf den

amtlich beglaubigten Ausweis hin, daU die betreffenden B'ohlen

innert dieser Zeit der inländischen Zucht nicht entzogen

worden sind.

Die Verabfolgung der zugesicherten Prämien für Stuten

im Alter von 3—5 Jahren dagegen erfolgt auf den amtlich
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beglaubigten Aaewds hin, daß die betreffende Stute nach der

Prämierung als drei- bis ftüifjährig von einem vom Bunde

importiertf'n oder anerkannU^n Hengste bedeckt worden sei

und inuert 13 Monaten nach dem Tage der Beschälung ein

lebendes Fohlen geboren habe.

n. Für die Ankftufe von Hengstfohlen.
IMe Hengstfohlenankäufe finden jeweilen nach Schluß der

Prämierungen statt. Die Übernahme der vor dem 14. Sep-

tember angekauften Fohlen hat gemäß Weisung der Direktion

des eidgenössischen Henu^sten- und Fuhlendepots Ende Sep-

tember oder anfanö:? Oktober zu »rfo]c,'-en.

Es werden nur bohlen mit vorzüglicher Abstammung,

sowohl väterlicher- wie mütterlicherseits, angekauft. Der
Kommission sind deshalb mit den Fohlen anch die Matter-

Stuten vorzufuhren.

Neben dem bar za bezahlenden Kaufpreis erhalten die

Terkaufenden Züchter noch einen Gutscbdn, durch welchen

das sehwdzerischeLandwirtscliaftsdepartement sich verpflichtet,

für den Fall, daß das gekaufte Fohlen im Alter von 3V«
Jahren definitiv in das Hengstendepot eingestellt werden kann,

dem betreffenden Züchter noch 25 % des clazumaligcn Schat-

zungswertes zu bezahlen, nachdem von diesem Schatzungswert

Fr. 1200 für die Kosten des Ankaufes und der Aulzucht ab-

gezuj^en worden sind.

Kin Fohlen, das zum Beispiel für Fr. 400 gekauft und

als Hengst auf Fr. 3500 geschätzt wurd, würde dem Züchter

noch Fr. 575 einbringen.

Pferdezttcfater, die der Kommission Hengstfohlen zum
Ankauf vorzuführen wünschen, haben diese bis spätestens

14 Tage vor der betreffenden Schau \m der Direktion dat

aidgenStsiMheii Hoagsten- und Fohlendopots in Avenohoi anzu*

melden. Der Anmddnng ist der Beleg- und Oeburtsschdn

des Fohlens beizulegen und es ist anzugeben, an welcher

Schau das Fohlen vor<;i führt wird.

Zürich, den 1. September 1908.

Der Direktor der Volkswirtschaft:

Dr. Locher.
Der Sekretär:

J. G. Eschmann.
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Beschluß des Regierungsrates
betroifoiid

Ausdelmang der KonzessfOD einer elektri^cben Straßen-

bahn Ton 8chwameDdin?en über Maar naeh Üssikou aui

die Streckt^ Egg-Eßlingeu.

(Vom 7. November 11K)7.)

Der Regier augs rat,

nach Einsicht eines Antrages der Baudirektion,

besehließt:

L Die kantonale Konzession für eine schmalspurige

Straßenbahn von Schwamendingen nach Üssikon vom 25. Ja-

nnar 1906 (0. S. Bd. 27, pag. 416) wird ausgedehnt auf die

Strecke von £igg naeh Eßlingen» in der Meinnngi daß die

Strecke Dssikon-Egg auf eigenem Bahnkörper erstellt werde.

II. Dispositiv I dieses Beschlusses erlischt oline weiteres,

wenn nicht innerhalb Jahresfrist die Bundeskonzession vom

SO. März 1906 fUr die elektrische Schmalspurbaim Schwamen-

dingen-Ossikon auf die Strecke ÜS8ikon*£gg-Elßlingen ausge-

dehnt ist.

ni. Die Kon^essionsgebühr für die neue Strecke wird

auf Fr. 250 festgesetzt, wovon Fr. 50 nach Erteilung der

Konzession und Fi*. 200 nach Inbetriebsetzung der Bahn zu

entlichten smd. Wird die Bahn nicht erstellt, so Iftlit dieser

Rest dahin.

Zürich, den 7. November 1907.

Dpr bezflglichc BundosbeschlnU vom 12. Juni 19()H lautet:

1. Die durch liuudesbeschluß ^ K). März 11)06 ^E. A. 6. XXII.

12U) erteilte Konzession fflr den Bau und Betrieb einer clektxiscbeii

Straßenbahn Schwamendingen-Maur-Üssikon wird unter den gleichen Be-

dingungen nnd mit folgenden besonderen Bestinunongcn auf die Strecke

Üssikon-Egg ausgedehnt:

1. Binnen einer Frist von 24 Monaten, vom Inkrafttreten des ge-

genwärtigen BescUnsses an gereehnet, shid dem Bondesrate die w*

Vor dem Regierungsrule,

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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schrift-JinüUigea roclinischen nnd finanziollon Vorhip'on fiir Uie Streck«

Üssikon-Eg'g nobst den revidierten Staiulta der üeseii- liatr einzureichen.

Innert sechs Mouiitcn nach der Plaugonehniiguny ist der Anlaug

mit den Erdarbeiten für die Erstellunff der Bahn zu maclien.

2. Binnen 12 Monaten, vom lieginn d<r Erdarbeiten an zurechnet,

ist die neue Linie zu Tollenden und dem Betriebe zu fllar^febcn.

3. Fttr die Ausübung des litukkaufsrechtos bildet die ganze Bahn-

uutcmohmung ein einziges Riiekkaufsobjekt.

II. Der Bundesrat ist mit dem Vollzuge des gegenwärtigen Be-

üchlusses, welcher am 1. Juli 1908 in ivrait tritt, beauftragt

Beschluß des Regierungsrates
betreffend

KonsessionieniDg einer elektrigehen Straßenbahn ?oii Zftrieli

(Beluüp) über die Förch nach £ftiingen.

(Vom 7. November 1907.)

i>er Regierungsrat,
nach Einsicht

a) eines bexOgliehen Konzeflsionsgesuches,

b) eines Berichtes und Antrages der Direktion der dffent-

lichen Bauten,

beschließt:
Den Herren A. Boller, Kantonsrat, in Egg, und A. Schult-

hi'ij. (jenieinderat, in Ktlsnacht, namens des Koiniti'es fiir

Automobilbetrieb Zürich-Forch-Eülingen, wird zuiianden einer

zu bildenden Aktiengesellschaft die Bewilligung erteilt, von

der Stadtgrenze Zürich bei der Rehalp über die Förch nach

Eßlingen eine schmalspurige Straßenbalm zu erstellen nnd

dieselbe mittelst elektrischer Kraft zu betreiben, nach einge-

reichtem generellem i^rojekt und unter folgenden Bedingungen

:

A. Allgemeines*
Art. 1. Es soUen die in der Kantonalkompetenz von den

zust&ndigen Behörden erlassenen Vorschriften, sowie die je-

weiligen Bundesgesetze und nlle übrigen Vorsch rillen der

Bundesbehörden über den Bau uiul IJefriob der schweizeriscliea

Eisenbahnen, soweit solche auf die ÖtraJ^enbahnen als an-

wendbar erklärt werden, jederzeit genaue Beachtung finden.

Art. 2. Die Bewilligung wird auf die Dauer von fünfzig

Jahren, vom Tage der Konzessionserteilung durch die Bundes-
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behördcn an gerechnet, erteilt, vorbelialten die Rückkaufs-

resp. Heimfallsbestiinmungen.

Wird die Bimdeskonzession nicht innert Jaliresfrist vom

Datum der gegenwärtigen Konzession an erteilt» so fftUt lelatere

ohne weiteres daliin.

Art. 8. Der Roiizessionsinhaber hat sein rechtliches

Douüzil im Kanton Zürich zu nehmen.

Art» 4. IMe IHrekiion und der Verwaltongsrat oder der

weitere Ausschuß sollen in ihrer Mehrheit aus Sehweiser-

bürgern, welche ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, be-

stehen. Der Regierungsrat ist berechtigt, ein bis zwei Mit-

glieder in den Yerwaltungsrat zu wählen.

Art. 6. Durch das bewilligte Einlegen der Geleise in den

Straßengrund nnd deren Benutzung dnrch den Unternehmer

werden weder Eigentumsverhältnisse noch iioheitsrtchte in

weitergehendem Sinne verändert, als durch die vorliegende Be-

will^ung ausdrücklich zugestanden ist. Demgemäß dürfen die

Tom Unternehmer gelegten Schienen nnd der ihm sror Be-

nntEung dienende Straßengrond, sowdt es mit dem Betrieb

der Straßaibahn vereinbar ist, für den anderweitigen Verkehr

(sowohl Fußgänger als gewöhnlichen Fahrverkehr) benutzt

werden, und erwachsen aas der Ausübung dieses Rechtes für

den Unternehmer keinerlei Entschädigungsansprüche.

Die Geleiseanlagen und Drahtleitungen dürfen, sowdi sie

sich auf öffentlichem Grunde befinden, nur imt Zustimmung

des Regierungsrates zugunsten Dritter verpfändet werden.

Eine Verpfändung des benützten öffentlichen Grundes ist

gänzlich ausgeschlossen.

Art. 6. Sofern sich über den Umfang der zulässigen In-

anspruchnahme des öffentlichen Grundes, die aofsnstellenden

speziellen Vorschriften, oder über Einzelheiten der Ausführung

Anstände ergeben, entscheiden darüber die Aufsichtsbehörden,

in letzter T/mie der Regierungsrat.

Art. 7. Durch Konzesdonserteilung seitens der sustindigen

Behörden kann auch andern Straßenbahnuntemehmangen die

Benutaung dieser Straßen gestattet werden.
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Die Piioritftt des Baues richtei sich nach der Lotung
des FiDan/.ausvveises.

Art. 8. In diesem Falle haben je die andern Bahnen das

Recht zur ItitbenuUnng der Geisse g^n angemessene Ent-

schädigung, welche anf Gnmd der Selbstkosten iQr Anlage,

Betrieb und Unterhalt mit einem angemessenen Zuschla^^e für

Verwaltung, im Streitfalle vom Huiulesgerichte festgesetzt wanl.

Der Erbauer beziehungsweise Inhaber der Linie ist berechtigt,

für die Erfüllung der diesbezüglichen Verpflichtungen von der

mitbenntKenden Straßenbahn Bieherh^t zu erkmgen.

Die betreffenden Strecken sind als Oemeinsehaflsstrecken

zu betreiben und es unterliegen die Vereinbarungen der Kon-

zessionäre über den Betrieb und den Baimunterhalt der Ge-

nehmigung des Regierungsrates.

Auf den Gemeinschaftsstrecken sind von den Konzessionftren

In der Regel gleiche l^ucen zu erheben.

Nach Leistung des flnanzausweises und erfolgtem Bau

der Hal)n werden Konzessionen für die von der Hahn benützten

Straßen nicht erteilt, wenn sich die neue Unternehmung im

wesentlichen als bloi^ Konkurrenzunternehmung darstellt^ in-

sofern wenigstens der Erbauer beziehungsweise Inhaber der

Bahn dieselbe in einer den Verkehrsveriiältiusaen entsprechenden

Weise betrdbt.

Art. 9. Der Regierungsrat ist berechtigt, auch nach

Genehmigung der eingereichten Vorlagen beziehungsweise nach

Enteilung der Bahn jederzeit Änderungen an der Bahnanlage

oder Straßenverbreiterungen auf Kosten der Bahngesellschaft

zu verlangen, wenn solche im Interesse der Sicherheit des

Betriel>es d(T Halm und des Verkehrs in den benutzten Straßen

geboten sind. Anderseits hat der Unternehmer für alle all-

f&Uigen Abwmchungen von den ursprünglichen Vorlagen vor

deren Ausführung in gleicher Weise wie für die letatem die

Zustimmung des Regierungsrates einzuholen.

Art. 10. Der Regierungsrat und dessen Organe sind be-

rechtigt, über die Innebaltimg der in dieser Konzession auf-

gestellten Verpflichtungen der Bahngesellschaft Aufsicht zu üben.
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Den Lokal-, Kantonal- und fiundesbeamten^ welchen die

Überwachung des Straßenwesens und der Bahn hinsichtlich

des Baues und des Betriebes obliegt, hat die Bahnverwaltong

behufs Erfüllung ihrer Aufgabe zu jeder Zeit Einsicht von

allen Teilen der Bahn und des Materials zu gestatten und,

soweit es deren spe^dellen Geschäftskreis betrifft, das zur

Untersuchung nötige Personal und Material zur Verfügung zu

stellen.

Die betreffenden Beamten ertialten von selten der Bahn

einen zu freiei* Fahrt berechtigenden Ausweis.

Art. 11. Der Re^erungsrat kann verlangen, daß Beamte

oder Angestellte der Gesellschaft, welche in der AusQbung

ihrer Funktionen zu begründeten Klagen Anlaß geben, und

gegen welche die Gesellschaft nicht von sich aus einschreitel,

zur Ordnung gewiesen, bestraft oder entlassen werden.

Ebenso hat er das Rechte zu yerlangen, daß Mitglieder

der Verwaltung, welchen TorQbergehend oder dauernd Funk*

tionen eines Beamten oder Angestellten libertragen sind*und

die in der Ausühunj^ derselben Anlaß zu begründeten Klagen

geben, dieser Funktionen enthoben werden.

Art. 12. Der Staat beseht für die Konzessionserteilung

eine einmalige Konzessionsgebühr von Fr. 1200, wovon

Fr. *200 nach Erteilung der Konzession und der Rest nach

lnl)etriebsetzung der Hahn zu entrichten ist. Wird die Bahn

nicht erstellt, so fällt dieser Hest dahui.

B. Anlage und Bau der Bahn.

Straßenkorrektionen.

Art. l'd. Die technischen un*l tinan/.iellen Vorlagen sind

dem Ilegierungsrate zur Genehmigung einzureichen. Die erstem

liabeQ zu bestehen in Situationsplan, Längenprotil^ typischen

Querprofllen, Detailzeidmung^ des Oberbaues, der Leitung,

des Rolhnaterials und der Hochbauten.

Die zum Konzessionsgesuch eingereichten Pläne sind nur

für das Trace im alle:cmeinen nia%cbeiui. Für die genaue

Lage des Gh^ieises in den Strai^en, die Konstruktion und An-
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Ordnung der Leitung, überhaupt fXkr alle Details bleibt die

Genehmigung der oben verlangten Vorlagen vorbehalte.

Art. 14. Die Fristen für die Einreichung dieser Vor-

logen, den Baubeginn und die Vollendung und Inbetriebsetzung

der Bahn richten ^ch nach der Bnndeskonzession.

Art. 15. Die Linie wird vorläutig einspiiriji; ausgeführt,

mit Ausnahme der als Ausweichstellen nötigen doppelspurigen

Strecken.

Art. 16. Die >5piu*weite der Bahn soll eiueu Meter be-

tragen.

Art. 17. Das Geleise ist derart in die Straßenoberlläche

einzulegen, daß dir StraUonwölhung erhalten l)h'il)t und daß

es den Fuhrwerk- und den Personenverkehr in keinei- N\'eiße

erschwert. Durch geeignete Vorkehrungen ist für gehörigen

Wasserabfluß zu sorgen.

Art. 18. Die erforderlichen Profildiniensionen, insbesondere

die Breite des freibleibenden Straßenstreifens setzt der Re-

gierungsrat nach Anhörung der Gemeindebehörden fUr die von

der Bahn benützten Straßenstrecken anlftßlich der Genehmigung

der Baupläne fest, und es haben die Konzessionsinhaber all-

fällig notwendig werilende Straßenverbreiterungen auf ihre

Rechnung nach den hiei fiir geltenden Normalien und unter

Aufsicht der Straßenaufsichtsbehörden auszuführen.

Es ist dafür zu sorgen, daß der Abstand des RoUraateriats

beziehungsweise der Ladungen von Häusern, Mauern, Ein-

zäunungen u. s. w in der Regel an keiner Steile weniger als

einen Meter betrage.

Art. 19. Alles Material , welches zur Herstellung des

Geleises lieniitzt winl, soll von bester Qualität sein. Bei dessen

Auswahl und Verwendung ist eine möglichste Beschränkung

der Reparaturen und damit des Aufbrechens der Straßeniläche

anzustreben.

Art. 20. Das Einlegen der Geleise beziehungsweise Kabel

In die Straße soll in emer für den Straßenverkehr möglichst
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unschädlichen Weise geschehen und es sind ailfäUige Scii&di-

gungen an der Straße unTerzttglich auszubessern und diese In

gehörigen Zustand wi stellen.

Hierbei ist den Anordnungen der StraJjenaufsirhtsorgane

Folge zu leisten. Das gleiche gilt für alle spätem Unter-

haltungsarbeiten.

Art. 21. Überall, wo Veränderung-en vob\i. Korrektionen

der Straßen, Verlegungen von Wasserleitungen u. s. w. not-

wendig werden, haben dieselben im Einverständnis mit den

kompetenten Organen des Staates und der Gemeinden auf

Kosten der Unternehmung zu geschehen. Die gepflftsterten

Straßenstrecken müssen nach dem Bau wieder gepflästert

werden.

Art. 22. Wo bedeutende Straßenkorrektionen, insbesondere

Verbesserungen dos Längenpronis der beniitzten Straßenstrecken

im Sinne der Reduktion (hn- Steigungen voriienoininen werden,

wird, sofern dadurch der Straßenverkehr wesentlich erleichtert

wird, der Staat, soweit die Baupflicht an der betreffenden

Straße ihm obliegt^ sich angemessen an den Kosten beteiligen.

Über die Frage» ob, und v^enn ja, in welchem Maße eine

solche Beteiliguni^ in /u treten habe, entscheidet in jedem an-

zelnen Falle endgtiitig der Regierungsrat.

Art. 2d. Wenn in der Folge von den kompetenten Be-

hörden Korrektionen an denjenigen Straßenstrecken, in welchen

flie Bahn liegt, beschlossen werden, so hat der jow^'iHi^^r Kon-

zessionsinhaber die Bahn den neuen Verhältnissen in eigenen

Kosten anzupassen und es begründet die Terursachte Betriebs-

störung keinerlei Anspruch auf Entschädigung.

C. Unterhalt der Straßen.

Betrieb der Bahn.

Art. 24. Der Unterhalt und die Reinhaltung des Geleises

sowie dii' jeweilige Instandstellung der Straße im Falle von

Reparaturen liegen dem Konzessionär ob. überdies liegt ihm

der Schneebruch auf der Bahn ob, welcher in einer Weise wa
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erioigea hat, daß dadurch der Straüeaverkehr möglichst wenig

gehemmt wird. Bezüglichen Anordnungen der Behörden und

Aufsiehtsorgane ist ohne Widerrede Folge zu leisten.

Im übrigen richtet sich der Unterhalt der befahrenen

Straßenstrecken nach den Bestiiuinuugen des Straßengesetzes.

Art. 25. Wenn das Unternehmen, nach Ahsng des Saldo-

Tortrages yom Vorjahre und der Einlagen in den Emeuerungs-

nod Amortisationsfonds, einen Reinertrag von 4 oder mehr

Prozenten des Aktienkapitals abwirft, so ist dem Stant*» W-
ziehungsweise Um Gemeinden an die Kosten des Stralieiiiinter-

haltes ein jährlicher fintschädigungsbetrag zu verabfolgen,

welcher Fr. 100 per Kilometer der bcdfahraien Straßen beträgt.

Art. 26. Wenn infolge des Unterhaltes von Gas-, Wasser-

und elektrischen Leitungen, sowie von Dolen, Arbdten am Ge-

leise oder an der Drahtleitung nötig werden, so trägt der Staat

besdehungsweise die Gememden nur diejenigen Kosten, welche

ihnen beim Nichtvorhandensein der Bahn zufallen würden.

Den Geiiieindebehörd«'!! wird das Recht gewahrt, diejenigen

alljj^omeinen und besondern Anordnungen mit Bezug auf die

Drahtleitungen und den Bahnbetrieb zu treffen, welche zum
Schutze der Feuerwehr In BrandfäUen erforderlich sind.

Dem Konzessionär steht kein Recht zu, Entschädigung

für die notwendigen Betriebsstörungen zu verlangen.

Art. 27. Die Straßenaufsichtsbehörden sind berechtigt,

außerhalb der regelmäßigen Betriebestunden, soweit dies ohne

Gefahr für den Bahnbetrieb möglich ist, ohne Entschftdi^umg

das Geleise zum Transport von Straßenmaterial zu benutzen.

Art. 28. Als Betriebskraft wird der elektrische Strom

verwendet, der durch Drähte, welche mindestens 5,5 m Ober

dem Scheitelpunkt der StralSe liegen müssen, eventuell durch

Kiibel, den auf den Wagen befindlichen Motoren ziiff^^fiilu't

wird. Die RUckleitung des Stromes geschieht durch die

Schienenanhige.

Art. 2'.). Das einmal ^»'nchniiüfte Betriebssystem kauu

nui* mit Bewilligung des Regieruugsrates geändert werden.
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Art. 80. Das Zusainmenkuppeln von Fahrzeugen bedarf

der Bewilligung des Kegierungsrates.

Art. 31. Die Fahrt^eschwindigkeit richtet sich nach Art. 34,

Ziffer 2, der bundesrätlichen Verordnung betreffend Hau und

Betrieb der schweiaserischen Kebeabahnen Tom 10. März 1906.

Der R^erungsrat behält sieh überdies vor, fOr besonden

schwierige Strecken die Einhaltung geringerer Gesch^dig*

keilen zu verlangen«

Art. 32. Für den Betrieb wird übrigens die Aafstelliing

einer PoliseiTerordnang durch den Rc^erungsrat ausdrücklich

vorbehalten.

Art. 33. Bezüglich Dauer der tSgUchen Dienstz^t und

Zahl der auszuführenden Fahrten ist der Fahrplan maßgebend.

Die (xeineindebehörden und die Haudircktion sind unter

Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat berech-

tigt, in außerordentlichen Fällen, wie Feste, öffentliche Aufzüge,

oder wenn Arbeiten im Straßengebiet den Verkehr schwielig

oder gefährlich machen, zeitw^e die Einstellung des Betriebs

der ganzen Linie oder ehizelner Teile derselben zu verlangen.

Für die dem Unternehmen hieraus erwachsenden Nachteile

hat dasselbe keinen Anspruch auf llotschüdigung.

Art. 84. Die Gesellschaft wird zur Personenbeförderung

Wagen lait einer Klasse bt-reit stellen.

Sie hat stets ihr niugUchstes zu tun, damit alle auf einen

Zug mit Personenbeförderung sich Anmeldenden durch den-

selben und zwar auf Sitzplätzen befördert werden können.

Art. 35. Für diu Kinzeüieiten des Transportdienstes (Per-

sonen-, Vieh- und Gütertransport) sind besondere Reglemeote

und Tarife aufzustellen.

Die Taxen und übrigen Tarifbestimmungen richten sich

nacli den Vorschriften der Buudeskouzession.

Art. 36. Die sämtlichen Regiemente, Tarife» Fahrpläne etc.

sind, bevor sie den Bundesbehürden eingerdcht werden, dem

Regierungbiat zur Genehmigung vorzulegen.
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D. Heimfall und Rückkauf der Bahn.

Hinfall und Übertragung der Konzession.

Art. 37. Nach Ablauf der vorliegendeo Bewilligung und

durch die bloße Tatsache dieses Ablaufs tritt der Kanton

Zürich für sich oder zugunsten der G( riu'inden unentj^<'ltrK'h

in (las Eigentum der Geleise, der Kuntaktleitung und der längs

der Straße führenden Speiseieitung. Die Bahn ist von dem
Unternehmer in normalem, beiriebsfAhigem Stande zu hinter

lassen^oder in solehen hensnstellen.

Die nicht auf öftVntrR'ht'in Grunde beündlichen baulieben

Anlagen des Unternehmers, sowie seine beweglichen Sachen,

mit Einschloß von Wagen, Maschinen eic, bleiben Eigentum

des Unternehmers.

Art. 38. Der Kanton Zürich ist befugt, zu Jeder Zeit die

infolge dieser Konzession erstellte Straßenbahn gegen eine, in

Ehmangelung einer BSnlgung durch das Bondesgericht zu be-

stimmende Entschädi^uno^ zurückzukaufen.

h ails der Kanton auf das Rückkaufsrecht verzichtet, so

Steht das gleiche Recht den Gemeinden zu. Diese können

gemeinsam oder im Falle der Weigerung der einen oder andern •

Gemeinde auch einzeln den Rückkauf begehren. Wenn die

Gemeinden Über den Umfang ihrer Beteiligung uml tin' n;iheren

Bedingungen bezüglich des Betriebes sich nicht einigen können,

so entscheidet der Regierungsrat.

Im FaUe des Rflckkaufs durch die Gemeinden haben die-

selben innert Jahresfrist, vom Tage der diesbezüglichen An-

fratce einer der beteiligten Gemeinden an {gerechnet, ihre Be-

teiligung beim Rückkauf zu erklären oder abzulehnen.

Art. 39. Die Ru( kkaufssumme wird, falls der Rückkauf

in den ersten 15 Jahren vom Datum der Bundeskonzession an

erfolgt, im Betrage der Anlagekosten nebst Zins zu 5 7<» des

Aktienkapitals sdt Beginn des Betriebes bestehen^ wogten dem
KAnfer zur Abrechnung an diesem Zinse die auf die Dauer des

Konzessionsbetriebes entfallenden Dividenden und der aus Bc-
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triebsergebnissen gebildete Reservefonds gutzuschreiben sind.

Übersteig:en die Dividenden und der Reservefonds den Zins,

so bleibt der Überschuß dem Konsessionär.

Wenn der Rückkauf auf Grund der Anlagekosten statt-

findet, so sind (iiese nach Maßtrabe des Bundes^esetzes über

das Rechnungswesen der Eisenbahngesellschaften) vom 27. März

1896, zn beredmen. Der Emeaerongsfonds ist in diesem Falle

ohne besondere Gregenleistung dem Eftufer zu überlassen.

Art^ 40« Erfolgt der Ankaoi nach Ablauf ersten

15 Jahre, so wird die R&ekkanfssmnme bis zum 3(X Jahre

das 20fache und bis zum 50. Jahre das 15faehe des doreh-

schnittlichen Rtinertraiices der letzten 10 Jahre betragen, immer-

hin in der Meinung, daß die Entschädigung nicht weniger als

die ursprünglichen Anlagekosten und nicht mehr als das

anderthalbfache derselben betragen darf.

Fiir die Berechnung des Reinertrages ist die Gewinn-

uml Verhistrcchnung niaii^ebend, nachdem aus derselben der

jeweilige Saldovortrag unii die Einlagen in den Erneuerungs-

fonds und denReservefonds(Amortisationsfonds, Unfallfonds und

sonstige Spe^lreserren), sowie die Venrendongen aus den-
' sdben und die Ertragnisse dieser Fonds und allfAllig weiterer

Kapitalien entfernt sein werdeUj welche nicht zur Anlage der

Bahn verwendet worden sind. Dagegen fallen dann der Er-

neuerungsfonds und der Reservefonds ohne weiteres dem Staat

beziehungswdse den Gemeinden zu.

Art. 41. Im Falle Nichteinhaltung der in Artikel 14

aufgestellten Fristen, sowie Nichterfüllung der Vorschriften

dieser Bewilligung and Nichtbeachtung bezüglicher Mahnung
kann der Regierungsrat die Konzession als verwirkt erklären.

In diesem Falle gehen die Bauten und die übrigen Be-

standtdle der Bahn, soweit dieselben auf dem öffentlichen

Oronde liegen, sofort ohne Entschädigung ins £Sgentom des

Inhabers der verschiedenen Straßenstrectei Ober, sand too

diesem jedoch einem allfällig anderweitigen Unternehmer, dem
die betretende Konzession erteilt worden ist, unentgeltlich zur
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Verfügung zu stellen. Außerdem haftet in diesem Falle der

Unternehmer auch für alle Kosten, welche durch anderweitige

Fortfttfarung des Unternehmens entstehen.

Art. 42. Im Falle der Liquidation der Bahn ist die Straße

auf Kosten der in Liquidation getretenen Unternehmung wie-

der konstgerecht herzustellen.

Art. 43. Eine Übertragung; dieser Bewilligung auf einen

anderen Unternehmer bedarf der Ueuehmiguog durch den

Regierungsrat.

Zürich, den 7. November 1907.

Vor dem Regierungsrate,

Der Staatsschreiber

:

Dr. A. Huber.

Der bezUglicke Buudesbescblnß vom 12. Juui laatet:

Stttttm Initiatirkomitee, Tertaretea .doioh die Herren A. Boller in

Hinteregg und Genehideiat Seholtließ in KtUnaebt» wird sniianden einer

sn bildenden AktiengeeellMbalt die Konzession fOr den Ben nnd den Be*

trieb einer elektriseben Straßenbahn Ton Zflricb- Bebalp ftber

die Förch nach Egg, beziehungsweise Eßlingen, unter den in den

nachfolgenden Artikeln entbaltcnen Bedingnugen erteilt Die Gültigkeit

dieser Konzession erlischt für die Strecke Egg-Eßlingen ohne weitereB,

wenn der Finanzausweis für diese nach Maßgabe der uuterm 6. Oktober

1899 (E. A. S. n. F. XV, 711) erteilten nnd nnterm 22. Dezember 19(H

(£. A. S n. F., XX, 331) abgeänderten Komeision Tor denjenigen Ar
die Forehbabn geleistet wird.

Art. 1. Es sollen die jeweiligen Bnndesgesetze, sowie alle übrigen

Vorschriften der Bnndesbehfirdon über den Ban nnd Betrieb der sehwei-

lerischen Eisenbahnen jederzeit genaue Beachtung finden.

Die Bahn wird als Nebenbahn im Sinne den Bnndesgeaeties Tom

21. Deaember 1899 erklArt.

Art 2. Die Koniesaion wird anf die Daner Ton 60 Jahren, Tom
Dilnrafttreten des ge^enwlrtiiren Beeehlnasee an gerechnet, erteilt

Art. a. Der Sitz der GefieUschaft ist in Egg.

Art 4. Die Mehrheit der Direktion nnd dee Verwaltnngsrates oder

weiteren Aasschosnes soll ans Sehweiieibllrgeni, welche ihren Wohnsitn

in der Schwein haben, bestehen.
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Ai't. 5. Binnen einer Frist von 24 Monaten, Tom Inkrafttreten dee

gegenwärtigen Beschlosses au gerechnet, sind dem Bnndesrat die vor-

schriftsmäßigen technischen nnd finansiellen Yoringen nebst den Stttaten

der OeseUsehAft efasueielien.

Innert 6 Monaten nach der Plangenehmignng ist mit den Erdarbeiten

fttr die BrsteUnng der Bahn an beginnen.

Art. 6. Binnen einem Jahre, vom Beginn der Erdarbeiten an gerech-

net, ist die ganze konsessionierte Linie za vollenden nnd dem Betriebe

SU ftbergeben.

Art. 7. Die Ausführung des Bahnbaues, sowie der zum Betrieb der

Bahn erforderlichen Einrichtungen darf nur geschehen auf Grund vön

Auflfiihrungspläncu , welche vorher dem Bundesrat vorgelegt und von

diesem genehmigt worden sind. Der Bundesrat ist hprerliHi^t, :inrh riarh

Genehmigung der Pltlne eino Abänderung derselben zu verlangen, wenn

eine solche dorch die fürsorge für die Sicherheit des Betriebes geboten isL

Art 8. Die Bahn wird mit Spurweite von einem Meter nnd einge-

leisig erstellt nnd mittelst IBlektriaitftt betrieben.

In beang ant die Bentttanng der difontlichen Straßen fftr die Anlage

nnd den Betrieb der Bahn gelten die Vorsdiriften des BeBehlnases des

Begiemngsrates des Kantons Zürich Tom 7. November 1907 betreffend

Konzessioniemng einer schmalspurigen Straßenbahn von Zürich Aber die

Förch nach EßUngen, soweit diese Vorschiiften nicht mit der gegen-

wärtigen Konsession nnd der Bnndesgesetsgebmig im Widersprach stehen.

Art. 9. Gegenstlade von wissenschaftlichem Interesse, welche dnreh

die Baoarbeiten xntage gef!)rdert werden, wie Vent^erangen, Münzen,

MedaiUen n. s. w., sind Bigeatom des Kantens Zürich nnd an dessen Be-

giemng nnentgelttieh absnliefern.

Art. 10. Den eidgenössischen Beamten, welchen die Überwachung

der Balm hinsichtlich der Bftuten oder des Betriebes oliliept, hat die

BahnVerwaltung behnfs Erfüllung ihrer AuJgabe zu jeder Zeit Einsicht

von allen Teilen der Bahii. der Stationen nnd den Materials zu gestArttu,

äowie das zur Untersuchung nötige Personal and Material aar Verfügung

SU stellen.

Art. 11. Der Bundesrat kann verlangen, daß Beamte oder Ange-

bt eilte der CreseUschatt, welche in der Ausübunj? ihrer Funktionen zn be-

gründeten Klaeren Anlfiß gehen nnd gegen welche die Oe8el]!'chaft nicht

von sich aus eliisclircitet, zur Ordnung gewiesen, bestraft oder nötigen-

falls entlassen werden.

Ebenso hat er das Hecht, zn verlangen, daß Mitglieder der Ver-

waltung, welchen vorübergehend oder dauenid Funktionen eines Beamten

oder Angestellten übertragen sind und die in der Ausübung derweil en

Anlaß zu begründeten Klagen geben, dieser Funktionen enthoben werden
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Art 12. Die GeselUebaft hat sieh dem Transportregleme&t der

tehweiierjeehen Siseabehii- mid BeinpüMliiiAmtemehiiiiaigen in unter*

aehen. Soweit aie Indenmgeii nfitig flndet» können solche erat eingeflUirt

werden, nachdem aie Tom Bmidesrat genehmigt worden aind.

Art 18. Bie BefOrderong Ton Personen boU täglich mindestens vier-

mal nach beiden Bichtnngen, von einem Endpunkt der-Behn zum andern

und mit Anhalten anf allen Stationen, erfolgen.

Die Fahrgeaehwindigkeit der Zflge wird Tom Bnndearat festgesetzt

Art. Ii. Die Ge??ellschaft wini zur Personenbefördernnj^ Wagen mit

nnr einer Klaü^e aui'ätelleu, deren Typus vom Bundesrat genehmigt wor-

den muß.

Die Gesellschaft hat dafiir zn sorgen, daß alle anf einen Zng mit

Personenbcfördemng sich Anmeldenden, wenn immer möglich, dnrch den-

selben, nnd zwar anf Sitsplfttsen, befördert werden können.

Art 15. Für die BcfÖrderniig von PerBonen kann eine Taxe bis auf

den Betrag von 10 Happen per Kilometer der Bahulänge bezogen werden.

Für Hin- nnd Riicklabrten sind die Personentaxen mindestens 20 %
niedriger anznsetzen als für doppelte einmalige Fahrten.

Kinder unter vier Jahren sind gratis zu befördern, sofern für solche

kein besonderer Sitzplatz beansprucht wird.

Für Xinder zwischen dem vierten nnd dem zurückgelegten zehnten

Altersjahr ist die Hälfte der Taxe an sahlen. Der Bundesrat ist berech-

tigt, diese Altersgrenze von sehn Jahren za erweitem.

Die Gesellsehalt ist Yerpfliehtet, an Bedingongen, welche im Einver-

nehmen mit dem Bundesrat an&natellen sind, AbonaementsbiUette in

rednsierter Taxe ansrageben.

Art. 16. Für die Beförderung von Armen, welche sich als solche

durch Zcngni.s der zustäikdigen Behörden ausweisen, ist die halbe Per-

sonentaxe zn berechnen.

Auf Anordnung eidgenössischer oder kantonaler Behörden sind anoh

Arrestanten zu transportieren.

Der Bundesrat wird hierüber die nShem Bestimmnngen anfstellen.

Art. 17. Jeder Rei.^ende ist berechtigt, Kj Kilogramm Reisegepäck

taxtVei zu befördern, sofern es ohne Belästigung der Mitreisenden im

Personenwagen untergebracht werden kann.

Für anderes Reisegepäck kaim eine Taxe von h(ichsteus 10 Rappen

per 100 Kilogramm und per Kilometer bezogen worden.

Hit Zuätimmimg des Bundesrates kann für das Reisendengepäck

ein Abfertignngsverfahren mit einer einheitlichen Taxe eingeführt werden.

In diesem Falle setzt der Bnndesrat die Taxe fest

Art. 18. Bei der Erstellung der Gütertarife ist im allgemeinen vom

Gewicht und Umfang der Warensendungen ausisogeheu, aber soweit es

Zilrek. Amtiblntt 1908. la fleptember. 86
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die Bedlirtiiiase tob IndnsUie, Gewerbe, Handel und Landwirtachelt reebt-

fettlgen, aaeh auf den Wert und die wirtieliaftliefae Bedentnog der Waren
Bttelcaicbt zu nehmen.

Es sind Rlasaen anfirostellcn. deren höchste nicht ttber & Happen

und deren niedrigato nicht Uber 2^/« Beppen per 100 Kilogramm nnd per

Kilometer betragen soll.

Eine ganze Wagenladung (d. h. mindestens 5000 Kilogramm oder

5 Tonnen) hat gegenftber den Stttcksendangeu Ansprach auf Babatt

Bei Beförderung von Waren in Eilfracht kann die Taxe am 100%
des gewdhnlichen Ansataes erhöht werden.

Die für Industrie, Gewerbe nnd Landwirtschaft erforderlichen Boh-

Stoffe sollen am niedrigsten taxiert werden.

Art. 19. FOr den Transport Ton Edehnetallen, von barem Geld nnd

von Kostbarkeiten mit deklerlertem Wert ist für Fr. 1000 höchstens

2>/2 Rappen per Kilometer an erbeben.

Art. 20. Traglasten mit iandwirtschaftlichen und einheimischen

gewerlili^^heu Erzeusmissen, sowie Handwerkzeug für den persönlichen

Gebrauch des Aufg^cbers, welche in Begleitung^ der Träger, wenn auch

in bet^niidi rii Watten, mit den Persoueiizöfireu trausportiert und fxin lie-

stimmiHiL^-ui t sofort wieder in Emptaug ^eiionimeu werden, sind, soweit

sie das Gewicht von 15 Kilog:ramni uicht ültersteigen, frachtfrei. Für

das Mehrgewicht ist die Taxe für Waren in gewöhulicber Fracht zu erheben.

Art. 21. Seim Eintritt von Notständen, insbesondere bei ungewöhn*

lieber Tenemng der Lebens- und Fnttermittel, sind für den Transport

von Getreide, Mehl, Hülsenfrüchten, KartoiEslD, Futtermitteln usw. zeit*

weise niedrigere Taxen einzuführen, welche vom Bnndesrat nach Anbdrang

der BabnTcrwaltnng festgesetst werden.

Art 22. Für den Transport lebender Tiere mit GfltemUgen körnen

Taxen erhoben werden, welche nach Klassen nnd Transportmengen (Stftck*

sabl, Wagenladungen) abanstnfen sind nnd den Beirag von 25 Beppen

per Stück nnd Kilometer Ar die höchste nnd 8 Rappen fdr die niedrigste

Klasse nicht flbersteigen dürfen. Bei Beföidening in Silfracht kann ein

Taxsnschlag bis auf 40% erhoben werden.

Art. 23. l)ie Gesellschaft ist ermächtigt, für Strecken mit Steigungen

von melir ab 25 ^^,00 die in den Art. 15, 17. 18, 19 und 22 vorgesehenen

Maximaltaxen für Personen, Gepäck, lebende Tiere und Güter bis am

40% zn erhöhen.

Art. 24. Die Minimaltrausporttaxe für Gepäck, für Güter- and für

Tiersendongen beträgt höchstens 40 Kappen.
»

Art 25. IHe Torstehenden Tazbestimmnngen beeehlagen bloß den.

Traneport ron Station au Station. Die Waren sind von den An^bem
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an die SUtimitTeiladeplitee anlkntiefoni und Tom Adrasatan avf der

B«itimm«ngMtotioii «bsitholeD.

In Ztrleh hat die QeeeUMbafl die nötigen iSnriefatiingen flir du
Abbolen nnd ^ AUieÜening der Ofttar Im DondiU des Anheben, be»

siehnngswelM dee Adreasaten, za treffen.

Dm Auf- und Abladen der Waren ist Sacbe der OeseUscbiit» nnd
68 darf eine besondere Taxe dafür in der Hegel nicht erbeben werden.

Auanahmen hiervon sind nur mit Zastimmnng des BandosrateB zulässig

Ittr einseine Klassen Ton WaprenladnDgBgfttem, fUr lebende Tiere und

andere Getrenstinde, deren Verladnag mit besondem Sobwierigkeiten

erbnndea ist

Art 26. Bei Festietsnng der Taxen werden Bmebteile eines Kilo-

meters fOr einen ganaen Kilometer gerecbnet

Bas Gewicht wird bei QttterMndnngen Us anf 20 kg fllr yolle 20 kg
gerechnet nnd bei Oep&cksendnngen bis anf 10 kg für volle 10 kg; das

Mehrgewicht wird nach Einheiten Ton je 10 kg bereehnetk wobei jeder

Bmchteil von 10 kg ftlr eine gerne Sinbeit gilt.

Bei Geld- nnd Wertsendungen werden Bmebteile Ton ¥t, 500 als

ToUe Fr. 500 gereehnet.

Wenn die genaue Ziffer der so berechneten Taxe nicht ohne Best

dnrch 5 teilbar ist, so wird sie anf die nächsthöhere darch 5 teilbare

Zmhl anfgemndet, sofern der Rest mindestens einen Beppen beträgt.

Art. 27. Fttr die Binaelbeiten de« Traasportdienttes sind Be^emente
and Tarife anflnsteUen.

Art 28w SImtUcke Beglemente nnd Tarlfa sind mindestens iwei

Xonate, ehe die ISsenbahn dem Verkehr tibergeben wird, dem Bundesrat

snr Genebmigong Torsnlegen.

Art. 29. Wenn die Bahnnntemehmnng drei Jahre naeheinander einen

neehs Frosent flbeisteigenden Beinertrag abwirft, so ist das nach gegen-

wlitiger Konsession nlissige Maiimnm der Traosporttazen TerhUtais-

mißig herabinsetsen. Kann hierüber eine Yerständigung awischen dem

Bundesrat und der Qesellsehaft nieht ersielt werden, so entscheidet die

Bundesversammlung.

Belebt der Ertrag dea Unternehmens nicht hin,- die Betriebskosten,

«insohlieOlich die Versinsung des Obligationenkapitals, su decken, so kann

der Bundesrat eine augemesaene Briidhnng obiger Tarifansitse gestatten.

Mche Beschlösse sind jedoch der Bundesrersammlung snr Genehmigung

Torsnlegen.

Art 90. Die QeseUschalt ist Terpfliehtet, für Anfhung genügender

Emeuerunga- upd Beserrefonds sn sorgen nnd fOr daa PesEsonal eme

Kranken- nnd ünterstatsungskasse einsnriehten oder dasselbe bei emer

Anstalt sa Tersichem. Die hierQber anfsusteUenden besondem Torschriften

«nterliegan der Genehmigung dee Bundesrates*
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Ferner sind die Reisenden and das Personal bei einer Anstalt be-

züglich derjenigen Verpflichtungen zn versichern, welche aas dem Haft-

pflichtgesetz vom 28. März 1905 mit Bezug auf UnfftUe beim Ban, beim

Betrieb and bei Httlfsgeschäften sich ergeben.

Art. 81. Pflr die Atuttbimg dea BtteUcenlsreehtes des Bandes gelten

folgende Bestimmnngen

:

a) Der Rflckkavf kann frflhestens 30 Jahre nach Erüffnang des Be*

triebes nnd von da an je anf 1. Janaar eines Jahres erfolgen* Vom
Entschlnß des Rttckkanfes ist der Gesellschaft drei Jahre vor dem
Eintritte desselben Kenntnis zn geben.

b) Durch den Rückkanf wird der Rückkänfer Eigentümer der Bahn
mit ihrem BetnVbsmatorial und allen übrigen Zngehören, Immerhin

bleiben die Driltmannsrechte hinfichflich des Pensions- und ünter-

sttltzungsfoEds- ynrhobalten. Zn welchem Zeitpunkte auch der

Rückkauf ertoigeu mae:, ist die Balm samt Zubehör in Yollkomraen

befriediyendem Zustande abzutreten. Sollte dieser Verpflichtung

kein Genüge getan werden, inid gnllte auch die Verwendung der

Emenemngs- und Reservetuuds dazu nicht ausreichen, so ist ein ver-

hftltnisrajlßi!?er Betrag von derRückkanfssumme in Abzng zu briiiL'^en.

c) Die Entschädigung für den Rückkauf beträct. sofern letzterer bis

1. Januar 1940 rf . br-. kräftig wird, den Anlachen Wert des durrb-

j^cbnitLhchen Kein* rtrages derjeni^^en zehn Kalenderjahre, die d. m
Zeitpunkte, in welchem der Rückkauf der Gesellschaft notiriziert

wird, unmittelbar Torangehen; — sofern der Rückkauf zwischen

dem 1. Januar 1940 und 1. Janaar 1955 erfolgt, den 22^'2fachen

Wert; — wenn der Ruckkaul" zwischen dem 1. Januar 1955 nnd dem

Ablauf der Kuuzesflion sich vollzieht, den 20fachen Wert des oben

beschriebenen Reinertrages j
— unter Abzug der Emeaerongs- nnd

Reservefuiids.

Bei Ermittlang des Reinertrages darf ledif?lich die durch diesen

Akt konzessionierte Eisenbahnnnternehmang mit AusschUu^ aller

anderen etwa damit yerbondenen Geschäftszweige in Betracht and

Berecbnnng gezogen werden.

d) Der Beinertrag wird gebildet nns dem gesamten Überschoß der

Betriebseinnahmen ttber die Betriebsausgaben, na welch letstem

aneli diigenigen Summen tn. reehnen sind, welche anf Abscbrei-

bungsredmang getragen oder einem Beservefonds einTerleibtwurden.

e) Im Fnlle des Bttckksnlbs im Zeitpnnkte des Ablaufs der Konzes-

sion ist nach der Wehl des BieUdlitlbn entweder der Betrag der

erstmaligen Anlagekosten ftlr den Ben nnd Betrieb oder eine dudi
bnndesgerichtlielie Absehfttning m bestimmende Bomme als Snt-

Schädigung mi bezahlen.

f) Streitigkeiten, die ttber den Bttckkanf nnd damit rasammenhiagende
Fragen entstehen, nnterliegen der Entscbeiduig des Bnndesgeriehtae.
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Art. dS. Hat der Kanton ZUrieh des Bflekkanf der Balm bewerk-

alei&l^t, 80 ist der Btmd niehtadestoweiüger befugt, sein BlLeklEaiiteeeht,

irie es in Art 81 definiert worden, jedeneit anmflben, imd der Kanten

bnt unter den gleiehen Beehten nnd Pfliehten die Babn dem Bunde ab-

intvetea, wie letiterer diei von der Iconaeiaiomerten Getellaoliaft an

fordern bereehtigt gewesen wire.

Art. 33. Der Bundesrat ist mit dem Vollzüge der Vorschriften dieses

Beschlusses, welcher am 1. Juii 1908 in Kraft tritt, beauftragt.

Drahtseilbahn Leonhardsplatz-Susenberg in Zürich.

Durdi' Bundesbesehlufi vom 12. Juni 1908 ist eixiem

Utiativkomitee, rertreten durefa Herrn O. Göhl, Bankier in

Zürich, zuhanden einer zu bildenden Aktiengesellschaft die

Koiizession für dpn Bau und den Betrieb einer elektrischen

Drahtseilbahn vom Leon hards platz in Zühcti nach

demSusenberg am Zürichberg unter den in den nach-

folgenden Artikehi enthaltenen Bedingungen ertdlt worden:

Art. 1. Es sollen die jeweiligen Bundesgesetze, sowie alle übrigen

Vorschriiten der Bundcsbcbörden über den Bau und Betrieb der schweise-

fischen Eisenbahnen jederzeit genaue Beachtung finden.

Die Bahn wird als Nebenbahn im Sinne des Bandesgesetzes vom

21. Desembei im erklärt.

Art. 2. Die Konsession wird an! die Daner Yon 80 Jahren, Tom

Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschhisses an gerechnet, erteüt

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Zürich«

Art. 4. Die Mehrheit der Direktion nnd des Verwaltungsmtes oder

weitem Ausschusses soll aus Schweizeibürgem, welche ihren Wohnsitz

in der Schweiz haben, bestehen.

Art 5. Binnen dner Frist Ton 86 Monaten, vom Inkrafttreten des

gegenwirtigen Beschlusses an gerechnet, sind dem Bandesrat die Tor-

schiffteniftftigen technischen nnd finanziellen Vorlagen nebst den StatntMi

der Oeseilsehaft einmreichen.

Innert 6 Monaten nach der Flangeaehmigong ist mit den Erdarbeiten

fOr die Erstellang der Bahn sn beginiien.

üiyiiized by Google



690

Art 6. Binnen swei Jaliren, rom Beginn der ürdarbeitea u ge-

leehnet, ist die ganie konsessiooierte Linie in Teilenden nnd dem Betaiebe

EU flbeigebea.

Art 7. Die Ausführung des Bahnbaues, sowie der zum Betrieb der

Bahn erforderlichen Einrichtungen darf nur geschehen auf Grund von

AnsiOlirungspiänen, welche vorher dem Bnndesrat yorgelegt und von diesem

genehmigt worden sind. Der Bandesmt ist berechtigt^ auch nich Ge-

nehmigung der Fline die Abfaiderong derselben sn Tedangea, wena eine

solche durch die FOrsorge für die Sicherheit des Betriebes geboten ist

Art. 8. Die Bahn wird mit Spnnveite voa 1 Meter Uld eingeleiflig

erstellt und mitteist Elektrizität betrieben.

Art 9. Gegenstftnde von wissenschaftHchem Interesse, welche duch
die Bauarbelten zutage gefordert werden, wie Versteinerungen, Mfinzea,

Medaillen usw., sind Eigentum des Kantons Zttiich und an dessen Be-

^erong unentgeltlich abeuliefem.

Art 10. Den eidgenossischen Beamten, welchen die Überwachong

der Bahn hinsiehtlieh der Bauten oder des Betriebes obliegt, hat die

BahnTcrwiltung behufs ErflUlung ihier Aufgabe an jeder Zeit Einaiieht

Tom aUen Teilen der Bahn, der Stationen und des Materials au gestatten,

sowie das aur Untersuchung nötige Poisonal und Material zur Verfügung

2U stellen.

Art. 11. Der Bundesrat kann verlangen, daß Beamte oder Ange-

stellte der Gesellschaft, welche in der Ausübung ihrer Funktionen zu

begründeten Klagen Anlaß geben und gegen welche die Oesellschaft nicht

Tou sich aus einschreitet, zur Ordnung gewiesen, bestraft oder nötigenfalls

enüassen werden.

Ebenso hat er das Kccht, zu verlangen, daß Mitglieder der Ver-

waltung, welchen Torübcrgehend oder dauernd Funktionen eines Beamten

oder Angestellten übertragen sind und die in der Ausübung derselben

AnlaB au begründeten Klagen geben, dieser Funktionen enthoben werden.

Art. 12. Die Gesellsehaft übernimmt die Beförderung von Tersonen

und Gepäck bis zu 50 Kilogramm Gewicht per Stück. Über die Beförderung

Ton größerem Gepäck, sowie über die Einrichtung eines Gtiterdiensi^es

entscheidet der Bundesrat Zum Transport von lebenden Tieren ist die

Gesellschaft nicht verpflichtet.

Art. 13. Die Gesellschaft hat sich dem Transportreglement der

schweizerischen Eisenbahn- und Dampfschiffuntcmehmungen zu unter-

ziehen- Soweit sie Änderunfi;en nötig findet, können solche erst eing^Qhrt

werden, nachdem sie vom Boudosiat genehmigt worden sind.

Art. 14. Im aUgememen ist der Gesellschaft anheimgesteDt, die

Zahl der tigliehen Zflge und denn Knrsaeiten lestaustellen.
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Immerhin sind alle dahcrigcn Projekte, welche sich, wi fahrplan-

mAAige Zflgc beziehen, dem Eisenbahndepartemeiit Tonndegen und dürfen

Tor ihm Genehmigung nicht YoUaogeD weiden.

Die Fehlgeschwindigkeit der Zflge wird Tom Bundesrat festgesetst

Art 15. Die Gesellschaft wird zur Feisonenbelttrdening Wagen
mit nur einer Klasse aufstellen, deren l^pns Tom Bundesrat genehmigt

werden muß.

Art 1(). Für die Beförderung? von Personen können Taxen bis auf

den Betrag folgender Ansiitzt» bezogen werden:

Für Hin- und Kücklaiirten sind die rerionentaxcn mindestens 20 %
niedri'::cr anzusetzen, als für eine einmalige Berg- imd Talfahrt.

Kindor unter vier Jahren sind gratis zu befürdeni, sofern für solche

kein besonderer Sitzplatz beansprucht wird.

Für Kinder zwisciien dem vierten und dem zurückgelegten zehnten

Altersjahre ist die Hälfto d»'r Taxf' /u zahlen. Der Bundesrat ist berechtigt,

diese Alteis^^reuze von zeiui .ialiren zu erweitern.

Die Gesellschaft ist verijtlichret, zu Bedingun^'en, welche im Ein-

veruehnieu mit dem }^!inflr'<rat aolzustellen sind, AbonnementsbiUette zu

reduzierter Taxe auszugeben.

Art. 17. Jeder Beisende ist berechtigt, 10 Kilogramm Reisegepäck

taxfrei su befördern, sofern es ohne Belästigung der Hitreisenden im

Personenwagen untergebracht werden kann.

Für anderes Beisegep&ck kann fUr die Berg- oder Talfahrt eine

Taxe Ton höchstens 50 Beppen per 100 Kilogramm und per Kilometer

hesogen werden.

Mit Zustimmung des Bundesrates kann für das Reisendcngepftck ein

Abfertigun<:r>verfahren mit einer einheitlichen Taxe eingeftthrt werden.

In diesem Falle setst der Bundesrat dio Taxe fest.

Art. 18. Im Falle der EinfOhmng eines Gttterdienstos setst der

Bundesrat die Taxen und Bedingungen fest.

Art. 19. Im Falle der Errichtunjr von Zwischenstationen wirden

für dieselben die m den .Utikeln 16 und 17 vorgesehenen Taxen im

Verhältnis zur kilometrischen Entfernung berechnet.

Art. 20. Die 31inimaltran;>poittaxe iär Gepäck beträgt höchstens

20 Kappen.

Art. 21. Bezügiich des Gewicht« - werden Gepäeksendungen bis auf

10 kg für volle 10 kg gerechnet; das Mehrgewicht wird nach Einheiten

on je 10 kg berechnet, wobei jeder Bruchteil von 10 kg für eine ganxe

fiinheir gilt.

für die Bergfahrt

für die Talfahrt

SO Happen,

50 Rappen.
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Wenn die genaue Ziffer der so bereclmctea Taxe nicht ohne Best

durch 5 teilbar ist, so wird sie auf die nächsthöhere durch 5 teilbare

Zahl au^enindet, sofern der Best mindestens einen Bappen beUilgt.

Alt. 22. Für die Einzelheiten des Transportdienstes sind Begle-

mente nnd Tarife an&nsteUen.

Art. 23. Sämtliche Reglemente und Tarife sind mindestens zwei

Monate, che die Eisenbahn dem Verkehr übergeben wird, dem Bundesrat

cor Genehmigung Tonralegen.

Art. Wenn die Balmimtenulnnun^^ drei Jahre nachciuandor einon

sechs ]*roz«'nt flber^teigenden Keinertrag abwirft, so i^t das nach g:egen-

wärtiger Konzession zulässi|?c Maximum der Tran<p()rttaxen Terhäitnis-

mäßig herabzusetzen. Kann hierüber eine Vcr t uidiL ing zwischen dem

Bundesrat and der (TCseUschaft nicht erj^ieit werden, so entscheidet die

Bundesversannnhmf;^.

Reicht der Ertrag des Unternehmens nicht hin, die BetTiebsko^ten.

einschließlich die Verzinsung des Obligatiouenkapitals, zu decken, so kann

der Bundesrat eine angemessene Erh??hnng obiger Tarifansfttze gestatten.

Solche Beschlüsse sind jedoch der Bundesversammlung zur Genehmigung

voKulegen.

Art. 25. Die Gesellschaft ist verpflichtett, für Äiifnimg genügend»t

Erneuerungs- und Reservefonds zu sorgen und für das Personal eine

Kranken- und Unterstützungskasse einzurichten oder dass ib< tu i f-iner

Anstalt zu rersichem. Die lueiiil>er aufzustellenden l)esoudereu Vor-

schriften unterliegen der Genehmiijünf^ des Bundesrates.

Femer sind die Reisenden nnd das Personal bei einer Anstalt be-

züglich derjenigen ^ erpfüchtungen zu versichern, welche aus dem Ilaft-

pflichtgesetz vom 2s. Marz 191)5 mit Bezug auf Unfälle beim Bau, beim

Betrieb und bei IliÜfsgeschäften sich ergeben.

Art, 28. Für die Ausübung des Rückkaufsrechtes des Bundes oder,

wenn er davon keinen Gebiauch machen soUte, des Kantons Zflrick gelten

folgende Bestimmungen:

a) Der Rückkauf kann Irfthestens 30 Jahre nach Eröffnung des Be-

triebe«? und von da an je auf 1. Januar eine- Tahres rrf<dgen» Vom
Entschluß des Rückkaufes ist der Gesellschaft drei Jahre tot dem
Eintritte desselben Kenntnis zu gpben.

b) Durch den Rückkauf wird der Rtickkäufer Eigentümer der Bahn

mit ihrem Betriebsmaterial nnd allen übrigen ZugehOren. ]]nme^

hin bleiben die Drittmannsrechte liinsiohtlich des Pensions- nnd

Unterstfltzungsfonds Torbehalten. Zu welchem Zeitpunkte aacli

der Rückkauf erfolgen mag, ist die Balm samt Zugehör in voll-

kommen befriedigendem Zustande ahsntretcn. Sollte dieser Ver-

pflichtung kein Oenflge getan weiden, und sollte auch die Ve^
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Wendung der Efneuenmgs- nnd Besemfonds dasa nicht ausreichen,

so ist ein Terhflltnisnilßiger Betrag von der Btekkanfssnmme in

Absng sn hringen.

c) Die Bntschftdigimg für den Bfidduint betiSgt^ sofern letzterer bis

1. Jannar 1940 reehtsMftig wird, den 25faehen Wert des durch-

schnittlichen Reinertrages derjenigen sehn Kalenderjahre, die dem
Zeitpunkte, in welchem der Büokkanf der Gesellschaft notübstert

wird, unmittelbar vorangehen; — sofern der Btlckkauf swisohen

dem 1. Jannar 1940 und 1. Januar 1965 erfolgt, den 22i|sfaehen

Wert; — wenn der Bflckkauf zwischen dem 1. Jannar 19&5 nnd

dem Ablauf der Konzession sich Tolbsieht, den 20faehen Wert des

oben besehrlehenen Beinertrages; — unter Abnog der Emeuerungs-

nnd Beservefonds.

Bei Ermittinng den Reinertrages darf lediglich die durch diesen

Akt konnessioniorte Eisenl)ahiiantemeIunuDg mit Ausschluß aller

anderen etwa damit Terbondenen Geechl&ftsaweige in Betracht und

Berechnung gezogen werden.

d) Der Beinertrag.wird gebildet aus dem gesamten Oberschaß der Be-

triebseinnahmen Aber die Betriebsausgaben, zu welch letztem auch

diejenigen Summen zu rechnen sind, welche auf Abschieibungs-

rechnung getragen oder einem Beserrefonds Qinverleiht wurden.

e) Im Falle des Bflcfckaufes im Zeitpunkte des Ablaufs der Kon-

zession bt nach der Wahl des Btckk&ufers entweder der Betrag

der erstmaligen Anlagekosten fttr den Bau und Betrieb oder eme
durch bnndesgerichtliche AbschAtzung zu bestimmende Summe als

Entsehlldignng zu bezahlen.

f) Streitigkeiten, die ttber den Bfickkauf und damit zosammenhängende

Fra^fen entstehen, unterliegen der Entscheidung des Bnndesgerichtes.

Art. 27. Hat der Kanton Zürich den Rückkauf der Bahn bewerk-

stelligt, so ht der Bund ino)its(l('>tovvcni<ier befugt, sein Efickkanfsrecht.

wie es im Art. 26 drüniert worden, jeder/.eit ausziuilicii. und Jcr Kanton

hat unter d« n frleiclien Kechten und Pflichten ili» Bulm dem liuri k ab-

zutreten, wie letztorer dies Ton der konzessionierten Gesell-schalt zu

fordern berechtigt i^e^voen wäre.

Art. 28. Der Bundesrat ist mit dem Vollzuge d( r Vorschriften

dieses Beschlusses, welcher am 1. Juli 1906 in Kraft tritt« beauftragt.
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Autrag des Eegieru

o

gsratea

vom 10. September 190S.

Verordnung

betieffend

aie Organisation der Direktion der MentUelien Banten.

(Dienstordnung der Baudirektion.)

(Vom im)

(§ 63 G^tU betreffend das Straßenwesen ^ 20. August 1^93, und ^ 7$ h

Wasserbaugesetz, 15. Dezember 190LJ

A. Organisation.

§ 1. Die Direktion der öffentlichen Bauten amlaßt foi<

gende IMenstabteilnngen:

1. Die Direktionskanzlei;

11. das Tiefbauamt;

m« das Hochbauamt;

IV. das Rechnnngssekretariat.

§ 2. Diesen Dienstabteilungen ist folgendes Personal zu

getdlt:

L Der Direktionskanzlei:

1. Zwei Sekretäre

;

2, ein Registrator;

3« Eanalisten und Kanzleigehülien.

II. Dem Tief bauamte:

1. Der Kantonsingemeur;

2. dessen Adjonkt;

3. technische Assistenten;

4. Kan/üsten;

5. tecinuBclies Hülispersonal;
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6. iQr das Straßenwesen:
a) die Kreisingenieure,

b) die StraJienaufseher,

c) die Straßenwärter,

d) die Bedieniingsmannschatt für die Straßenwalzen;

7. für das Wasserbaowesen:
a) der Wasserrechtsingenieur,

b) die Wasserbauingenieure,

c) die Wasserbauaofseher,

d) die Flaßwärter;

8* die R^earbeiter«

III. Dem Hocbbauamte:
1. Der Kantonsbaumeister

^

2. dessen Adjunkt;

3. der Hdzteehniker;

4. die HoehbaufOhrer;

6. technische Assistenten;

6. KiiDziisten;

7. technisches Hülfspersonolj

8. die Hauswirte und Heiaser;

9. die Regiearbdter.

rV. Dem Rechnungssekretariat:
1. Der Rechnungssekretär;

2. dessen Stellvertreter und Gehülfen.

§ 3. Die Führung der Expropriationsyerhandlnngen Jcann

von der Baudirektion einem besondem Elxpropriatlonskomznis-

Sär übertragen werden.

Ebenso können filr Abgabe von wissenschal Lüchen Gut-

achten besondere Sachverständige beigezogen und für spezielle

Aufgaben oder Bauten vorübergehend besondere Techniker

und Aufseher angestellt werden.

B. Obliegenheiten und Organisation der einzelnen

Dimstabteiinngen.

I. Die Direktionskanzlei.

§ 4. Der Direktionskanzlei stehen zwei Sekretäre vor.

Dieselben sind zu gegeuseitiger Stellvertretung vei'pflichtet.
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Sie erhalten ihre Aiiftrfige direkt yon der Baadirektioiii

welche eine sachgemiße Verteilung der Geschäfte anter äS»

Sekretäre vornimmt.

II. Das Tiefbauamt.

a) Der KmUmsingenieur,

§ 5. Bern Tiefbauamt steht als AbtelluQgSTorstand der

Kantonsingeniear vor. Derselbe erliAlt seine Auftrige unmittel-

bar von der Baudirektion.

§ 6. Der Kantonsingeniear überwacht die Tätigk^t der

s&mtlichen Organe des Tiefbaaamtes und erteilt ihnen die

nötigen AuftrSge und Weisungen.

Ihm liegt die Oberaufsicht Uber die durch den Staat aus-

zufUiirenden Tiefbauten ob.

Er legt der Baudirelction die Projekte Uber Neubauten

mit sdnem Gutachten vor, und trifft, nachdem ttber diesdben

Beschluß gefaßt ist, die zur Ausführung nötige Anoid-

nungen.

§ 7. Der Kanton^genieur sorgt mit Hülfe der ihm

untergeordneten Beamten und Angestellten für den Unterhalt

der Straßen I. und II. Klasse, sowie der Oewftsser.

Er ordnet innerhalb des Rahmens der bewilligten Kredit-e

diejenigen Bauten und Reparaturen an, weiche zum ordent-

lichen Unterhalt gehören.

9 8. Der Kantonsingenieur Ifißt durch die ilim unter-

stellten Beamten genaue Verzeichnisse (Inventarej führen über

das im Besitze des Staates belindliche Material, Meßgeräte,

Werkgeschirr und die Straßenwalzen, ebenso über die mit

den Straßen und Gewässern in Begehung stehenden Grund*

stücke (Kiesgruben, Depotplätze, Landabschnitte, altes Fluß*

gebiet etc.).

h) Der Adjunkt des Kantonamgemeurs,

§ 9. Der A ijunkt vertritt den Kantonsingenieur, soweit

nicht eine andere bteiivertretung angeordnet ist, und unter*

stützt üm in seinen Funlctionen.
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Dem Adjunkten können von der Baudirektion einzelne 6e-
aehl&lftszwdge zur selbständigen Besorgung Übertragen werden.

e) Die Kreisingmieure,

§ 10. Die Krelsingenieare behandeln und begutachten die

ihnen vom Kantonsin^enlenr überwiesenen Geschäfte und neh-

men die nötigen LokaiunttTSuchungen vor.

Sie machen die Vorschläge für Anstellung und Entlassung

der StraUenaufseher und Straßenwärter und fuhren die Aufsicht

über diese and die übrigen auf der Straße beschäftigten Ar-

beiter. Sie haben regelmäßige Besichtigungen der Straßen

vorzunehnien.

§ 11. Die Kreisingenienre besorgen mit Hülfe der ihnen

zugeteilten Assistenten die erforderlichen Vorarbeiten für

Straßenbauten und leiten und beaufsichtigen ihre Ausführung.

§ 12. Die Kreisingenienre schließen^ soweit nicht ein

besonderer Expropriationskumiirissär damit betraut ist, unter

Vorbehalt der Genehmigung durch die ßaudirektion die er-

forderlichen Landankäufe ab oder treffen die nötigen Anord-

nungen zur Einleitung der Expropriation.

§ 13. Die Kreisingenieure sind berechtigt, kleinere Re-

paraturon, sowie auch das Abdecken und Küsten des liieses

in den Kiesgruben und die Fuiirleistungen, soweit solche zum
ordentlichen Unterhalt gehören, anzuordnen oder in Akkord

zn geben. Die Verträge betareffend Kiesankftufe und Fuhr-

Imstungen smd vom Kantonsingenienr zu visieren.

§ 14. Soweit erforderlich, verkehren die Kreisingenieure

direkt mit den Gemeindebehörden.

d) Der Wusserrechisingenieur,

§ 15. Der Wasserrechtsingenieur besorgt mit Hülfe der

ihm zugeteilten Assistenten die ihm vom Kantonsingenieur

Üiberwiesenen, auf die Wasserreehte bezüglichen Geschäfte.

Er hat regelmäßige Besichtigun^^en der Wasserwerkunlagen

vorzunehmen und darüber zu wachen, daß sie konzessions-

gemäß angelegt und benützt werden. Er führt den Wasser--

rechtskataster.
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b) JXe WasBerbauingettieiire,

% 16. Die Wasserbauingenieure behandeln und begutachten

die ihnen vom Kantonsmgenieur überwiesenen Geschäfte und

nehmen die nötigen Lokaluntersuchungen vor.

Sie besorgen nüt Hülfe der ihnen »ogeteUten Assasteuten

die erforderlichen Vorarbeiten für Gtewftsserkorrektionen und

andere vom Staate auszuführende Wasserbauten; sie leiten

und beaufsichtigen ihre Ausfuhrung.

§ 17. ENe Wasserbauingenienre haben regelmäßige Be-

8ieh%ungen der vom Staate zü unterhaltenden Gewisser, der

Seeufer und der bewilligten Seel)auten vorzunehinen, für deren

Unterlialt die nötigen Vorlagen zu machon und die Ausführung

der Unterbaltsarbeiten zu leiten und zu überwachen.

Sie überwachen femer den Zustand der von den Gemeinden

nnterhaltenem Gewfisser.

Sie ertdien die Bewilligung zur Entnahme von Maleriii

aus den öffentlichen Gewässern nach Mal^gabe einer vom Re-

gierungsrate erlassenen Verordnung.

§ 18. Soweit nicht ein besonderer Ex|)ro[)riationskoni-

missär damit betraut ist, schließen die Wasserbauingenieure die

nötigen Landankäufe unter Vorbehalt der Genehmiwung tlurch

ilie ßaudirektion ab oder stellen Antrag betreffend Einleitung

des Ezpropriationsverfahrens.

Sie ordnen den Verkauf des entbehrlichen Holzes ond des

Grasertrages von den Bach- und Flußgebieten, DepotpUUMn

und anderen zu den Gewässern gehörenden Landabschnitten

an oder schließen darüber Pachtverträge ab, letztere unter

Genehmigung durch den Kantonsingenieur, soweit es sich

um Pachtannse von über Fr. 50 jährlich handelt. .

§ 19. Die Wasserbauingenieure haben die Aufsicht über

die Wasserbauaufbeher und die Flußwärter.

Sie machen die Vorschläge für deren Anstellung und £ut*

lassm^.

§ 20. In Fällen drohender Gefahr haben die Wasserbau-

ingenieure sich sofort an . Ort und Stelle zu begeben und das

Digitized by Google



639

Erforderiiche anzaordnen oder die xastfindigea Behörden hierzu

SQ mnlassen.
Sie überwachen die Austiiiiruxig der Wasserwehr-Ver-

ordnung.

i) Die Assisientent das technische Hülfspersonal und übrige

Angestellte,

S 21. Dem Helbaoamt ^d die Hefbaoassistenten (Httlfs-

ingenieare, Geometer, Techniker), sowie die Übrigen Ange-

stellten beigegeben. Sie erhalten ihre Arbfitsaufträ^e vom
Kantonsingenieur oder den ihnen direkt vorgesetzten Heamten

(Adjunkt, Kreisiogenieur y Wasserrechts- und Wasserbau-

ingenieur).

g) Die Straßen- und die Wdeeerbauaufeeher,

% 22. IMe Straßen- und die Wasserbauanfseher fiber-

wachen den Sti nljcn- und Gewässerunteilialt und üben in der

Ret^el die spezielle Hauaiitsiclit aus über die vom Staate aus-

zuftüirenden Straßen- und Wasserbauten, sowie über die-

jenigen von den Gemeinden auszuführenden Bauten, deren

Lmtung und Überwachung Sache des Staates ist.

Sie können auch bei Vorarbdten im Straßen- und Wasser-

bau und bei Lokaluntersuchungen verwendet werden.

§ 23. Die Straßen- und Wasserbauanfseher sind vom
Statthatteramt ins Handgelübde zu nehmen.

§ 24. Die Straüenaufseher sind den Kreismgenieuren

unterstellt) sie haben die Tätigkeit der Straßenwftrter zu be-

aufj^chUgen, sie über die zu verrichtenden Arbeiten zu be-

lehren, die Kiesgruben des Staates zu übes^aehen und über

den Ein- und Ausgang des Materials Kontrolle zu führen.

§ 26* Die Wasserbauanfseher sind den Wasserbauin-

genienren onterstellt. Sie haben die Tätigkeit der Blußw&rter

zu überwachen, die Öffentlichen Gewässer periodisch, nament-

lich aber währt nd und nach Hochwassern zu inspizieren,

und über gemachte Beobachtungen den V orgesetzten Bericht

zu erstatten. Für Beseitigung von Schädigungen haben- $a»
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sofort das l^ötige vorzukehren und bei Hoehwasseigelahr

den Kantonsingenieur und die Chefs der Gemdnde •Wasser-
wehren zQ benachrifhtigen.

h) Die Siraßmwäritr.

§ 26. Die Straßenwärter stehen unter der unnnttelbaren

Aufsicht der Kreisingenieure und Straßenuufseher. Ihre Ob-

liegenheiten und Hefögnisse richten sich nach der von der

Baudircktion erlassenen Dienstjinh itung.

8ie sind von den 6tatthalterätntem ins Handgelübde zu

nehmen.

i) Die Flußwärter.

§ 27. Die Flußwäiter sind den Wasserbauingeniearen

und den Wasserbauaufsehem unterstellt. Sie haben bei Ein-

tritt von Hochwasser ihren Vorgesetzten and den G3iefs der

Gemeinde-Wasserwehren möglichst rasch Meldung zu machen.

III. Das Hochbauamt.
a) Der Kantondfaumeieter,

§ 28. Dem Hochbauamt steht als AbteOungschef der

Kiintonsbauineister vor; er erhüiL seine Aufträge muuiu^lbar

von der Baudirektion.

% 29. Der Kantonsbaumeister überwacht die T&tiglceit

der s&mtlichen Organe des Hochbauamtes mid erteilt ihnen

die nötigen Aufträge und Weisungen.

§ 30. Der Kantonsbaunieister fertigt die für die liauten

des Staates erforderlichen Projekte, sowie die Voranschlige,

Baubeschreibungen und Vertragsentwürfe an.

Ihm liegt die Oberaufsicht Über die durch den Staat aus-

zuführenden Hochbauten ob. Hierbei und beim Unterhalt der

vStaatSfeTobäude hat er dartiber zu wachen, daii die Arbeiten

richtig und unter Beobachtung möglichster Sparsamkeit aus-

geführt werden; er hat dafür zu sorgen, daß die notwendigen

Reparaturarbeiten rechtzdtig vorgenommen werden.

§ 31. Der Kuntonsbaumeistcr ordnet im Rahmen der be-

willigten Kredite von sich aus diejenigen Arbeiten an, die zum
ordentlichen Unterhalt der Staats- und Pfrundgebäude gehören.
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Er wacht Ober die Erfüllung der mit den Staats- und

PfruDdlokaliUiten \erbundeneii Servituten und sorgt für die

Nachführuug der ServHuteaTerzeiclmisse.

b) Der Adjunkt des KanUmsbaumeisters,

§ 32. Der Adjimkt vertritt den Eantonsbaumelster, soweit

nicht eine andere Stellvertretung angeordnet ist, und unter-

stützt ihn in seinen Funktionen.

Dem Adjunkten kOnnen Ton der Baudirektion auch ein-

zelne Greschftftszweige zur selbstfindigen Besorgung ttbertra^^en

werden.

c) Der Heixieehniker,

§ 33. Der Heiztechniker besorgt die Projektierung und

iiberwacht die Ausführung und den Betrieb von Dampf-,

Ueizungs- und Lüftungsanlagen, mechanischen Einrichtungen,

Warmwasser-, Beleuchtungs- und Kraftanlagen etc., sowie der

Dampfstraßenwalzen.

Er stellt Antrag über Anschaffung des Brennmaterials für

die Stafitsejebäude imd die Straßenwaken; er kontrolliprt diese

Materialien und nimmt Untersuchungen Uber die Eignung von

Brennstoffen für die verschiedenen Feuerstellen in den Staats-

gebäuden vor; er hat mitzuwirken an den offiziellen Inspek-

tionen der Dampfkessel und der elektrischen Anlagen.

d) Die Bachbauführer,

§ 34, Die UochbaufUhrer behandeln und begutachten die

ihnen vom Kantonsbaumeister überwiesenen Geschäfte. Sie

besorgen den Unierhalt der Staat^ebände, die Anschaffungen

und den Unterhalt des Mobiliars in den staatlichen Polizei-,

Schul- und Verwaltungsgebäuden, den Bezirkslokalen und No-

tariatskanzleien, die Führung des Mobüiarinventars der Ver-

waltungsgebäude und Bezirkslokalitäten. Sie kontroliiereu die

telephonischen, die fieleuchtongs-» die Kaltwasserrersorgungs-

anlagen und die FeuerlOschdborichtungen in den Staatsgebäuden.

Sie überwachen die Tätigkeit der Hauswarte.

ZMreh« AmtiUan 1808. 18. September. S6
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e) Die Assistenten und das technische Hülfspersonal.

§ 30. Dem Hoehbauamt Bind die Hochbau-Assisteiiieii

und das iecbiiische HOlfspersonal bdgegeben. ffie fertagen

unter Leitung des Kantonsbaomeisters oder der hierfür be-

zeichneten Beamten die Projekt- und DetaiizeichnLuigen und

Voranschläge an, üben über die ihnen übertragenen Bauten

die spezielle Aufsicht aus und besorgen die Abrechnungen,

IV. Das ßechnungssekretariat.

§ 36. Bern Rechnungfisekretariate steht der Rechnangs-

aekreLär vor.

Das Rechnnno^ssekretariat besorgt und (Überwacht das

gesamte Rechnungs- und Kassawesen der Baudirektion» be-

stehend in allgemeiner Kontrolle Uber das Rechnniigswesen,

namentlich Einnahmenkontrolle, Budgetkontrolle etc., sowie

Zttsammenstdlung des Bndgets, Bnchhaltong, Rechnui^sfOh-

rung, ReviMon der Eimia Innen- und Ausgabenbelege, sowie des

gesamten Rechnungsmaterials für die Abteilungen der Bau-

direktioo und für die auf Rechnung anderer Direktionen aus-

geführten Bauten, Führung der Terschiedenen AuagabeD- nnd

Eännahmenkassen für die dnzehien Yerwaltungsabteilangen,

Znsammenstellung und Anfertigung der Jahresreehnungen über

die einzelnrn Gesohäftszweii^e, sowie der Rechnungen und

Tabellen für den Bund und die Gemeinden, Aufbewalirung

der bei Hochbauten und Tiefbauten hinterl^g;ten Eantionen,

Verabreichung von Kassenrorschüssen.

§ 37. Dem Rechnungssekretär werden die nötigen Ge-

hülfen beigegeben. Bei dessen Abwesenheit ist die Stellver-

tretung dem I. Gehüifen überbunden.

C. Anttellungsverhältnisie der Beamten and AngeatelKtML

§ 38. Die Direktionssekretäre der Baudirektion, der

Kantonsingenieur und sein Atljankt, die Kreisingenieure, der

Wasserrechtsingenieur, die Wasserbauingenieure, der Kantons-

baumeister und sein Adjunkt^ der Heiatechniker, die Hoch-

baoführer, die Assistenten des Tlefbau<- nnd des Hodibaa-
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amtes, der Reehnangesekrel&r und seiiie Gehfllfen, der Re-

gistrator der Direktionskunzlei und die Kanzlisten aller Dienst-

abteilungen, sowie die Hauswarte werden auf Antrag der

Baudirektion vom Regienugsrate auf eine AmtBdaoer von

drei Jabien gewählt,

§ 39. Das Obrige Personal wird Ton der Baudirektion

angestellt, und zwar:

1. Die Straßen- und die Wasaerbauan&eher aol unbestimmte

Zeit, jedoch mit dem Vorbehalt gegenseitiger vierteljfthr-

licher Kündigung;

2. das teclmische Huifspersonal des Tiefbau- und des Uoch-

baaamtes, das Bedienungspersonal der Straßenwalzen, die

Hdzer, die Straßenwärter mid ^e ilußwArter auf gegen-

seitige monatiiche KOndiguDg.

D. Übergangs- und Schiu&bestimmungen.

§ 40* Diese Verordnmig tritt nach ihrer Genehmigung

durch den Eantonsrat auf 1909 in 'Kraft.

§ 4L Durch diese Verordnung werden aufgehoben:

a) Die Verordnung betreffend den kantonalen Straßen-,

Wasserbau- and Hochbaudienst (yom 6. Jmd 1896)

;

b) die Dienstordnung für den Heizteclmiker (rom 18. De-

zember 1902) und

c) aUe weitem ihr entgegenstehenden Besdilüsse und Ver-

fügungen.

Zttiich, den 10. September 1906.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Vizeprisident:

G. Bleuler-Honi.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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Verfügung der Direktion des Innern
betreffend

Anordnung der Ersatzwahl für eiu Mitglied des Bezirks-
gerichtes Winterthor,

(Vom la. September im)

Im Beorke Winterthur ist die Ersatzwahl für ein
Mitglied des Bezirksgerichtes an Stelle des infolge

seiner Wahl zmn Besirksanwalt znrückgetret^en Henrn Wil«^

heim Schnler in Winterthur vorzunelunen.

Es wird daher Torfügt:
I« Für dieVornahme der bezdchneten Ersatzwahl wird der

25. Oktober 1908 als erster Wahltag besthnmt^ und es ond
dabd die Vorschnften der Wahlgesetze vom 7, November 1869^
28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung des

R^ierungsrates Tom 22. Dezember 1888 und 24. Februar
19^3 ub^ das Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen
durch die Urne zu beobachten; es tind namentlich sohrt MOh
beendigter Wahlverhandlung im Shme des Krdsschreibens der
IKrelction des Innern vom 7. November 1890 die bezO^choi
Protokolle nebst den Stimmzetteln, letztere gehörig verpackt

und versiegelt, duroh die nächste Post an die Direlcdon des

Innern in Zürich zu senden, und zwar so, daß die Protokolle

nicht zu den Stimmzetteln gelegt, sondern einzeln verpadtt
werden. Das Paket ist mit der Aufschrift : ,y8timmaettd fOr

die Wahl in das Bemrksgericht'^ zu versehen.

II. Eine vorläufige Zusammenstellung der
Wahlergebnisse findet am Wahltage selbst durch
das Statthalteramt Winterthur statt. Die Wahlbureanx
werden angewiesen, zwischen I Uhr und 4 Uhr nach-

mittags an Hand der Protokolle das Wahlergebnis
telephonisch der 'genannten Aintsstelle mitzuteilen,

UL Nichtbeachtung der unter Zifem I und II getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnungsbuße bestraft.

rV. Mitteilung an die Gemeinderäte und Gemeinderats*

Icanzleien des Bezirkes Winterthur für sich und die Wahlbureaux
mit der Einladung» die erforderlichen Anordnungen für die

Wahlverhandlungen zu treffisn, sowie an das Statthalteramt

Winterthur.

Zürich, den 16. September 1908«

Der Direktor des Innern:

NägelL
Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.
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Beschluß des Regierungsrates

die Erneaenuigswalilen der zftrcherisehen Mitglieder des

sehweiseriadieii Nationalrates.

(Vom 17. September 1906.)

Der Regierungsrat,

nach Einsicht oloeB Kreisschieibeiis des schweizerischen

Bondesrates vom 8. September 1906 an sftmtliche Eantons-

regierungen, betreiffend die Gesamtemeaening des Kationahrates,

sowie eines Antrages der Direktion des Innern, •

beschlielit:

L Der L Wahlgang fOr die Emeaerungswahlen der Mit-

gHeder des Nationalrates hat gemäß Art 16 des Bundesge-

setses Tom 19. Jul! 1872 ttber ddgendssisehe Wahlen nnd Ab-
stimmungen Sonntag den 26. Oktober 1908 stattzufinden.

Ein allfällig erforderlicher II. und letzter Wahi^^ang wird

auf Sonntag den 15. November 1908 festgesetzt. Gemäß Bundes-

gesetz vom 30. März 1900 betreffend die Erleichterung der

Ausübung des Stimmrechte«? un l Vereinfachung des Wahh er-

fahrens gelten im II. Wahlgange diejenigen als gewählt, weiche

die meisten Stimmen erhalten haben.

II. Gemäß Bundesgesets vom 4. Jmü 1902, betreffend

die Wahlen in den Nationslrat, dnd im Kanton ZOrich 22 Mit-

glieder za wählen, nnd zwar:

Im I. eidgenössischen Wahlkreise (Bezirke Zürich, ohne den

KantonsratsWahlkreis Höngg-Weiningen, und Ailuiternj

9 Mitglieder;

im n. eidgenössischen Wahlkreise (Bezirke Morgen, Meilen

und Hinwil) 5 Mitglieder;

im III. eidgenössischen Wahlkreise (Bezirke Uster, Pläffikon

und Winterthor) 6 Mitglieder;
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im IV« ddgen^Issisehen Wahlkrase OBeorke AnddfingeD,

Bülach and IMelsdorf, und vom Besirk Zfirich der Kaa-
tonsratswahlkreis Höngg-Weiningen) 3 Mitglieder.

IQ. Hierbei gelten ferner die Vorschriften der ßimdes-

gesetze über eidgenössische Wahlen und Abstimmungen vom
19. Juli 1872, 31. Juli 1873, 20. Dezember 1888 nnd 30. März
1900, sowie die einschlägigen Bestimmungen der kantonalen

Gesete vom 7. November 1869 und 29. Juni 1890 betreffend

die Wahlen und die EntlwMwng der Beamten and öffentiichea

Angestellten and der Verordnung des Reg^erangsrates vom
22. Dezember 1888 and 24. Februar 1908 Ober das Verfahren

bei Wahlen and Absthnmongen doreh die üme, insbesondere

aber folgende Bestimmungen:

1. Wahlfähig als Mitglied des Nationairates
ist jeder stimmberechtigte Schweizerbttrger weit*

liehen Standes.

2. Stimmberechtigt ist jeder Schweizer, der
das 20. Altersjahr zarückgelegt hat und im übrigen
nach Art. 18 der zürcherischen Staatsverfassuni^
nicht vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist.

3. Das Stimmrecht wird von jedem Schweizerbtkrger da

aasgeübt, wo er als Ortsbliigeri Niedeigelassener oder Auf-

enthalter wohntw

4. Jeder in einer Gemeinde wohnende Schweizerbürger ist

von Amtes wegen in das Stiminregister einzutragen, insofern

nicht der betreffenden Behörde die Beweise dafür vorliegen,

(IrLi.; vv nach Art. 18 der kantonalen Verfassong vom AküT-
bürgerrecht ausgeschlossen sei.

6. Die Stimmregister in den Gemeuiden sind vor den

Wahlen einer gründlichen Revision zu unterwerfen, während
wttugstens 14 Tagen znr Einsieht der Beteiligten Öffentlich

aofzol^gen und dttrfen nicht früher als dr^ Tage vor d^
Wahl geschlossen werden.

6. Wegen Verletzung der vorstehenden Bestiinmung« n ist

der Rekurs von den kantonalen Behörden an den Bundesrat

gestattet.

7. Stimmabgabe durch jätellvertretung ist

untersagt.
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8. Den Beamten und Angestellten der Fost-, Telegrapben-

und Zollyerwaltaug, der Eisenbahnen und Dampfschiffe soll die

Möglichkeit der persönlichen Stimmgebung in den Gemeinden
des WohnorteB dadurch yerschafi^i werden, daß denselben die

Answeiskarten nüt den Stuninssetieln (letEtere yenchlossen)

am Abstimmmigstage Tor. der fOr die aUgemeine Abstimmung
lestgesetaten Zeil vom Gtemeinderaisschraber beziehnngewdse

Stimmregisterftthrer abgenommen und Yon demselben an der

in der Gemeinde aufgestellten Urne befördert werden.

9. Ferner haben gemäß ^ 1 1 der regierungsrätlichen Ver-

ordnung vom 22. De2sember 1Ö8^ die Verwaltongen der kanto-

nalen Kranken- und Yersorgungsanstalften, sowie die Yorstftnde

der Yeriiaftsanstalten dafür zu sorgen, daß das ihnen unter-

stellte mflnnliehe Dienstpersonal sein Stinunrecht persönlieh

ausüben kann; in glddier Weise ist Vorsorge zu treffen,

daß die Bediensteten des kantonalen Polizeikorps an der per-

sönlichen Stimmabgabe nicht verhindert werden.

Diese Bestimmung findet analoge Anwendung auf die Be-

amten und Angestellten der gesamten Gemeindeverwaltung.

10. Hinsichtlich der Ausübung des Stimmrechtes durch

die im Militärdienst befindlichen Aktiybtkrger bldben die An-

ordnungen der kantonalen Militär^rektion yorbehalten.

11. In denjenigen Gemeinden, welche stutzt

auf das Bundesgesetz vom 30. März 1900 das
Kreisschreiben des Regierungsrates TOm 16. Au*
gnst 1900, beziehungsweise die Verordnung Tom
24. Februar 1908 die Einführung der Samstags-
Urnen beschlossen haben, sind auch am*Vorabend
des Abstimmnngstages Urnen aufzustellen.

12. Ü! >er die W;ihl Verhandlungen ist ein Protokoll auf-

zunehmen und dessen Hichtigkeit von dem betreuenden Bureau

unterschriftlich zu bezeugen. Dieses Protokoll, fllr welches

den Wahlbureaux von der Direktion des Innern ein besonderes

Formular zugestellt wird, ist nebst den Stimmzetteln, letztere

geh^yrig yerpackt und yersiegelt, von den Wahlbureaux

sofort, Jedenfalls spfttestens am folgenden Vormit-
tage nach der Wahl, an die Direktion des Innern in ZOrIch

zu versenden, und zwar so, daß die Protokolle nieht zu den
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Stimmzetteln gelegt, sondern einzeln gesandt werden. Auf

den Stimmzettelpaketen ist der Inhalt genau zu bezeichnen,

13. Die Wahibnreauz werden ferner angewiesen, durch

Venintthing des nftdislgel^genen Telegraphenburean Ober die

Ergebnisse dieser Wahl sofort nach beendigter Zusammen-
steUung, jedenfalls aber bis 6 Uhr abends, telegra*
phische Berichte an die Direktion des Innern
einzusenden, zu welchem Behufe letztere den WahJbureaux

vor der Wahl ein besonderes Formular überiuitLeln

wird. Diese telegraphischen Meldungen sind taxfrei.

14. Nichtbeaciitung der uriter Ziffer 1*2 und 13 getroEenea

Anordnmigen wird mit Ordnimgsbuße bestraft.

15. Binnen &ner Frist von 6 Tagen, die mit dem Tage

zu laufen beginnt» an weichem die Belcanntmachung der Wahl-

ergebnisse im Amtsblatt geschieht» können Emsprachen gegen

die GOltigkdt einer zu Ende geführten Wahl durch schrift&che

^ängabe an den Regierungsiat zuhanden der Bundesbehörden

erhoben werden. Zum Gegenstande solcher Einsprachen kann
alles, was während des ganzen Verlaufes der betreffenden

Wahlverhautilung vorgefallen ist, sachbezUgliche Beschlüsse der

Kantonalbehörden und des Bundesrates nicht ausgesciiiossen,

gemacht werden.

lY. Die Gemeinder&te werden angewiesen, rechtz^tig die

erforderlichen Anordnungen zu den Wahlverhandlungen zu

trefEen. In den öffentlichen Einladungen hierzu ist den WAhlem
YOn den Bestimmungen unter III, Zifl^em 1, 2 und 7 dieses Be>

Schlusses Kenntms zu geben.

V. Die Staatskanzlei wird beauftragt, die nötige Anzaiii

von Stiiniiizetteln drucken zu lassen und dieselben den Ge-

meintoräten zur Vei*teiiuDg untei' die iStimmberechtigten zu-

zustellen.

VI. Dieser Beschluß ist durch das Amtsblatt bekannt zu

geben und sämtlichen Gemeinderäten für sich und zuhanden der

Wahlbiueaux in besonderen Abdrücken zur Nachachtung nüt-

znteilen. Derselbe ist femer den Durektionen der Jnsüz und
Polizei und des Militärs, des Gesundh^ts- und Armenwesens,
derKreispostdirektion Zürich, der Telegrapheninspektion Zürich,

der Direktion des U. eidgenössischen Zollgebietes in Schaff-

liausen zuhanden der zürcherischen Zolistätten und den Kreis*
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direktionen III und IV der Schweizerischen Bimdesbahnen in

Zürich und St. Gallen, sowie den Direktionen der Sihltalbalin

und der Ütlibergbahn in Zünch, der Schweizeriflchen Sttdosi-

babn in WädeDswü und der Tößtalbahn in Winterthnr fttr

flieh und subandeo der Wald-Rttti-Bahn, der Ürikon-Bauma*

Bahn, ferner den IKrektionen der limmattal'Btraßenbahny der

Straßenbahnen Wetnkon-Meilen, ZOrich-Höngg« ZOridi-örilkon»

Bolder-Bahn, Rigiviertel-Seilbahn und Drahtseilbahn zum Poly-

technikum, sowie der Zürcher Dampibootgesellschaft uützu-

teilen.

Züi-ich, den 17. September 1908.

Im 2s amen des Ro^ierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst
Der Staatsschreiber:

Dr. A. Haber.

BdscbluB des Regierungsrates

betretend

die Emenemngswahl der sflrdierisfbeii Kit^lieder des

scbweizerischeu Ständei ates.

(Vom 17. September 1908.)

Der Regierangarat,

nach Einsicht eines x\jitrat{es der Direktion des Innern,

beschiiei^t:

I. Der erste Wahlgang für die Emenerongswalilen der

b^den zttreherischen Mitglieder des scbwdzerischen Stftnde-

rates hat gemäß Art 36 der kantonalen Verfassung Sonntag

den 25. Oktober 1 908 stattzufinden.

Ein eventuell nötij^ werdender zweiter und letzter Wahl-

gang (Gesetz vom 28. April 1878 betretend Abänderung des
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§ 33 des "Wahlgesetzes vom 7. November 1869) wird auf

Sonntag den 16. November 1908 aDgeseUt.

n. Diese Wahlen sind durch die gesamte Wählenehaft
des Kantons in einem Wahlkrdse Toraunehmen.

m. Die Gemeinderäte werden angewiesen, gemftfi den
dnsehlägigcn Bestimmungen der Art. 16—18 der kantonalen

Verfassung, der Wahlgesetze vom 7. November 1869 und

29. Juni 1890, sowie der Verordnung des Regierungsrates

vom 22. Dezember 1888 und 24. Februar 1908 über das Ver-

fahren bei Wahlen und Abstimmungen durch die Urne, recht-

7a-\\vj: die erforderlichen Anordnungen zu den Wahl?erband-

lungeu zu treten.

IV. Die Wahlprotokolle der politischen Gemeinden, für

welche den Wahlboreaox von der Staatskanald besondere

Formulare zugestellt werden, sind nebst den Stlnunaaetftehi im
Sinne des Erdssohreibens der IMrektion . des Innern Tom
7. Norember 1890 (AmtsbUtt Ton 1890, Tetttdl, 8mte 640),

die Stimmaettei gehörig verpackt nnd Tersiegelt,
von den Wahlbureaux sofort, jedenfalls spätestens am
folgenden Vor mittag nach der Abstimmung, an

das Bureau des Kantonsrates (Staatskanzlei) in Zürich zu ver-

Sonden, nnd zwar so, daß die Protokuiie nicht zu den 8tiirnii-

zetteln gelegt, sondern einzeln gesandt werden. Auf den

Stimmzettelpaketen ist der Inhalt genau zu bezeichnen.

V. IMe Walübureanx werden femer angewiesen, dnreh

Vermittiung des nAchstgelegenen Telegraphenbureans ttber die

Ergebnisse dieser Abstimmimg sofort nach beendigter Zu-

sammenstellung, jeden&lls aber bis 6 Uhr abends, tele-

graphische Berichte an die Direktion des Innern
in Zürich einzusenden, zu welchem Behufe letztere den

Wahlbureaux vor der Abstimmung ein besonderes For-
mular übermitteln wird. Diese telegraphischen Meldungen

sind taxfrei.

VI. Nichtbeachtung der unter Ziffern IV und V getroffenen

Anordnungen wird mit Ordnungsbuße bestraft.

VB. Die Staatskanzld wird beauftragt^ die nOtIge Amahl
Ton Stinmnetteln dracken su lassen und dieselben- den Qe^
meinderät^ aar Vert^ung nnter die Stimmberechtigten so-

zustellen.
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ym. IMefler Beschluß ist durch das Amtsblatt su Ter*

OfEentiiehen und sämtlichen. GemeinderftteD für sich und la-

handen der Wahlbureanx In hesonderen Abdrücken sor Nach-

achiong münti^en.

Zürichi den 17. September 1908.

Im tarnen des R( ^^lei iui^ates,

Der Präsident:

H. Ernst.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hnber.

Beschluß des Regierungsrates

betrdfoad

die Ergebnisse einer Bezlrkswaiil.

(Vom 17. September 190a)

Die Direktion des Innern übermittelt dem Regierungsrate

die Zusammenstellung der Ergebnisse des am 13. September 1908

in den politischen Gremeinden des Bezirkes Zürich vorgenom-

menen ersten Wahlganges ittr die ElrsatsEwahl eines Mitgliedes

der Benrksschulpflegey samt den vm den WahUmresaz ein-

gesandten WahlproiokoUen.

Die lelatem erzeigen folgende

Wahlergebnisse

:

Bezirk Zürich.

(Stimmberechtigte 4 1 , 1 30.)

Ein Mitglied der Bessirkssehulpf lege.

Abgegebene Stimmen 18885

Du von iil) leere Stimmen , 10356

Maßgel)en(ie Stimmenzahl • 792\)

Absolutes Mehr Ö9t)5
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mit 7646 St
174 „

109 .

7929 St.

Nach Eiiudcki der yorliegeaden Wahlakten und eines An-

trages der Direktion des Ihneim

L Von der getroffenen Wahl wird Vormerk genommen
nnd es ist dem Gewählten nach Ahlanf der gesehdiefaen ESn-

spraehefnst dnreh Zostellnng einer Ürlnmdey sowie den he-

treftenden Behörden (% 18 des Wahlgeseties Ton 1869) Kenntois

zu geben.

II. Publikation dieses Beschlusses im kantonalen Amts-

blatte und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und

des Innern.

Zürich, den 17. September 1908.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

Es werden nachstehenden gewerblichen Fortbll-
dnngssehulen für das mllmifidie Geschlecht nut RückMeht
auf ihre Verhältnisse, insbesondere auf die Dauer der Kurse,

ihre wöchentliche Stundenzahl und Zahl und Alter der Schüler,

für das Jahr 1907 bemehungsweise 1907/08 folgende Staats-

beiträge verabfolgt:

beschließt der Regierungsrat:

Im Namen des RegicnmgsrateSy

Der Präsident:

H. JSrnst.

Der Btaatsschrdber:

Dr. A. Haber.

Tom 6. Aogost 1908.
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Ztlrieh*), Gewerbeaehole und Kmuitgewerbeschiile Franken

50,000; Altstetten, Gewerbliehe FortMldungsschule Fr. 300;
örlikon-SchwamendiDgen*), Gewerbliche Fortbildungsschule

Fr. 2700; Dietikon, Gewerbliche Fortbildungsschule Fr. i^OO;

Seebach, Gewerbliche Fortbildungsschule Fr. 650: Affoltern,

Gewerbeschulen des Bezirkes (Affoltern a. A,. Mettnienstetten

und Hausen) Fr. 1600; Adliswil, Gewerljücho Fortbildungs-

schule Fr. 650
;
Horgen, Handwerkerschule Fr. ööO ; Richters-

wii, Gewerbliche Fortbildungsschule Fr. 650; Thalwil, Gre-

werbliche Forll/ildungsschule Fr. 500; Wädenswil, Handwerker-

schule Fr. 900; Hombrechtikon, Grewerbliche FortbUdungs-

schole Fr. 450; KOsnaciit, Gewerbeschule Fr. 950; Mftnnedorf,

Gewerbliche Fortbildungsschule Fr* 550; Meilen, Gewerbliche

Fortbildungsschule Fr. 550; Stftfa, Gewerbliche Fortbildungs-

schule IV. 850; RatI, Gewerbeschule Fr. 1350; Wald*), Ge-

werbeschule Fr. 1200; Wetzikon, Gewerbeschule Fr. 1250;

Dübendurf, Gewerbliche Fortbildungsschule h'v. 450; Nänikon,

Gewerbliche Fortbildungsschule Fr. 450; Uster, Gewerbeschule

Fr. 1450; Bauma. Gewerbliche Fortbildungsschule Fr. 600;
Dlnau, GewerViliche Fortbildunö-ssrhule Fr. 500: Pfäffikon, Ge-

werbliche Fortbildungsschule Fr. 700; Rikou-Lindau, Gewerb-

liche Fortbildungsschule Fr. 250; Turbenthal, Gewerbeschule

Fr. 300; Weißlingen, GewerbUche FortbUdungsschule Fr. 420;

Elgg, Gewerbliche Foi-tbildungsschule Fr. 400 ; Töß, Hand-

werkersdiule Fr. 1300; Winterthur*), Gewerbliche Fortbil-

dungsschule Fr. 3200; Bassersdorl, Gewerbliche Fortbildungs*

schule Fr. 400; Bulach, Gewerbliche Fortbildungsschule Fr. 650;

Embracfa, GewerbUche FortbUdungsschule Fr. 250; Dielsdoif,

Gewerbliche Fortbildungsschule Fr. 250 ; zusammen Fr. 77,520.

Der Gemeinde E r 1 e n b a c h wird an die Fr. 1297. 75

betragenden Kosten für Ansbaggerung der (»ffentlichen

Schutzhaabe bei der Kirche daselbst ein Staaisbeitrag Ton
Fr, 454 ausgerichtet.

Die vom Gemdnderat Zollikon Torgelegten Bau- und
Niyeanlinien der Felbenstraße werden genehmigt.

Für die Erstellun«i^ von zwei neuen Maßwerken in die

SchallÖffnungcn des Südturmes der Klosterkirche Rheinau
wird beim Kantonsrat ein Kredit Ton Fr. 6000 nachgesucht.

*) 1. Januar bis dl, Desember 1907.
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Vom 13. Augusi 1908.

Es werden gewählt:

Als Inspektor für die kaufmännischeD Fort-

bildungssehulen des Kantons Zürich für eine wdlere

Amtsdauer von drei Jahren H. Biedermann, Frofesflor am

kantonalen Technikum in Winterthur;

als Kanzlist n, Klasse der Justiz- und Polisei-

direktion fOr die laufende Amtsdanw mit Amtsantritt auf

den 1. Oktober 1908 Karl Wipf , yon nnd in Zürich.

Der politischen Geralde Sehwerzenbach wird an ^
im ganzen Fr. 54,475. 75 betragenden Kosten ihrer in den

Jahren 1906 und 1907 erstellten H y d r ;i n t r n a n läge ein

Beitrag von Fr. 96ü5 aus der kantonalen ßrandassekurana^

kasse bewilligt.

Ks werden genehmigt:

Das Projekt für eine Verbindungsstraße II. Klasse

im Sonnenbühl Ton der Straße ü. Klasse Nr. 7 Ober ein-

brach bis zur Straße IL Klasse Nr. 6 Wülflingen;
das Projekt fOr die Erw^tenmg der Straße n. Klasse

Han^iarten-Otlikon bmm Rößli in Unter-Ottikon;
die vom Gemeindi lale Altstetten vorgelegten Bau-

und Niveaulinien der DorfStraße zwischen der Weihe^
Straße und der projektierten Bergstraße;

die Vorlagen der Bausektion I der Stadt Zürich betreffcncl

die Bau- und Niveaulinien der TobelhofStraße, der Drei-

wiesenstraßOy der alten Krähbühlstraße, der Orellistraße, des

Heabeeriweges, der Y« r!>indungs8traße^ abzweigend von der

Snsenbeigstraße h&m Heubeeriweg, nach der Zttrichbergstnße

nnd der Sdsenbeigstraße in Zürich Y;
der Quartierplan Uber das Gebiet zwischen der Pflanz-

schulstraße, der linksufrigen Zttrichseebahn und der Bfteker-

straße in Zürich III;

der Quartier plan über das Gebiet zwischen der Pflanz-
|

Schulstraße, der Bäckerstraße, der linksufrigen Zürichseebahn

und der Hohlstraße in Zürich HI.

Der Gemeinde Herg a. I. wird an die Kosten ihrt^s neuen

Leichenwagens ein Staatsbeitrag von Fr. 140 bewilligt.

Der Gemeinde Kilchberg wird an die Kosten ihrer

Leichenhausbaute ein Staatsbeitrag ron Fr. 876, der

. k) ,i.cd by Googltr



655

<}emelode Kttsnaeht an die Kosten ihrer Friedhof-
erweiternng mit Leichenhausbaate em Staatsbeitrag

von ¥t. 3750 in Aussicht gestellt.

Es werden vergeben:

Die Lieferung der Bestuhlung in die Hörsäle der Chemie-
Abteilang der Hochschule, sowie in der Chemie-
und Physikal-Abteilung der Santonsschule an

E. Strehler in Wald;

ii\T Erstellung von zwei Dienstgebäuden in der

Straf anstült Regensdorf die G 1 a s e r a r b e i t e ii an J.

G. Kiefer in Zürich V umlj. G. Fhihrer in Zürich V, die

Park ettarb ei ton an Durrer's Söhne in Giswil und G.

A. Just in Wülflintren , die S ch 1 o ß ser a r b e i t e n an J.

Z i in m ermann in Zürich III, die Beschläglieferung an

Gebrüder Bretscher in Winterthur, die Installations-
arbeiten an B. Stieger in Zürich HI, die Schreiner-
und Malerarbeiten an die Strafanstalt Regensdorf.

Dem Kantonsrat wird beantragt, es sden fOr das Jahr

1908 die gesetzlichen Beiträge von einem Franken vom Tau-

send des Katasterwertes der Reben zuhanden des kantonalen

Rebfonds zu beziehen.

Vom 19. August 1908.

Pfarrer Käf in. Otelfingen und a. Pfarrer Egg, zurzdt

in Regensbeig» wird an jährlicher Ruhegehalt bewilligt

Der Zivilgemeinde Unte r- II In au wird an die im ganzen

Fr. 46.227. 53 betragendeii ICosten der un Jahre 1907 aus-

geführten Erweiterung ihrer Wasserversorgungs- und
Il y d rantenanl age ein Beitrag von Fr. 7440 aus der kan-

tonalen Brandassekuranzkasse bewilligt.

Der Notariatskanzlei Pfäffikon wird an die Kosten der

zufolge der Grundprotokollbereinigung Fehraitorf
neu errichteten Schuldbriefe ein Staatsbeitrag Ton Fr. 1192, 25
ausgerichtet

Ks werden vcrj^oben

:

Die Ausführung einer Vacuum- und Dampfanlage im che-
mischen Laboratorium der Hochschule an Gre-

brüder Suizer in Winterthur.
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An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tit.!

Sie werden hiermit eingeladen, sich Montag den 19. Oktober

I9e8| Tormitta^^s 9 Uhr, zur ordexlilicilen Sitzung im JElathause

in Zürich einzufinden.

Verhandlungsgegenstände:

1. Berieht und Antrag der Wahlaktenprüfuogekommjedon
über die Kantonsratswahlen im Wahlkreise urllkon.

2. VaHdierong toh firsatzwahlen in den Eantonarat.

8. Gewährung dner TeueroiigSBulage an die Volksschul-
lehrer und Gdstlichen^ Antrag des Regiemiigsrates vom
17. September 1908.

4. Entlassungsgesuch des Herrn Konrad Ernst in Pfongen
als Mitglied des Handelsgerichtes und Ersatzwahl.

5. Genehmigung dnes Kaufvertrages über die Liegenschaften

der Gesälschaft „Magneta^ in Zürich Y, iüiträge des

Begienmgsrates rom 2. Juli 1906 und der Staatsrech-

nungsprüfungskommission.

6. Erstellung von swd Niederdrud^-Dampfheizungen in der
IrrenheUaDstalt BurghölzH, Anträge des Regierungsrates

Tom 21. Juli 1908 und der Staatsrechnungsprüfungs-

konmüssion.

7. Gesetz betreffend den Scbuta der Arbdterinnen und des
w^blichen Bureau- und Ladenpersonals, Anträge des
Regierungsrates vom 4. Juli 1907 und der Kommisnon,
Fortsetzung der Beratung.

8. Verordnung beireffend die Organisation der Direktion

der Öffentlichen Baatm, Antrag des Regierungsrates vom
10. September 1908.

9. Bezug der Beiträge für den Rebfonds pro 1908, Anträge
des Regierungsrates vom 18. August 1908 und der
Staatsrechnungsprüfungskonunission.

10. Gesetz betreffend dnenVerband der 13 stadtzfircherischen

reformierten Kirchgemeinden, Anträge des Regierungs-

rates und der Kommission.

Genehmigen Sie die Versieherung yollkommenor Hoch-

achtung.

Meilen, den 29. September 1908.

Der Präsident des Kantonsratee

:

R. Amsler.

ZärA AnMUtt im. «.Oktober. 87

Digrtizeij Ly <jOOgIe



658

Beschluß des Regierungsrates

1>6treffeii4

die JBrffebuisse von BezlrkBwaUeju
(Vom ao. September 1906.)

Die Direktion des Innern übermittelt dein Reglern n2:s rat«

dieZusammenstellung der Ergebnisse des am 27. September 1908

in den poUtischen Gemeinden des Bearkes Pfäffikon vor-

genommenen ersten Wahlganges fUr die Ersatzwahl eines

Mitgliedes und des Präsidenten des Bezirk sgeriehtes,
samt den Ton den Wahlhnreanz eingesandten WahlprotokoOen.

Die letztem endgen folgende

Wahlergebnisse

:

Bezirk Pfäffikon.

(Stimmberechtigte 4602.)

a. Ein Mitglied des Bezirksgerichtes.

Abgegebene Stimmen 3582

Davon ab leere Stimmen 854

Maßgel)ende Stimmenzahl 3228

Absolutes Mehr 1615

Gewählt ist

:

Herr Jakob Peter^FiiedeDshchter, in Fi&ffikon mit 1626 St

Femer erhielten:

Herr Johannes Raths, S^tonsrat^ in PfÜSkon . 1236 BL

j, Jakob Gajer» Landwirt, in Dlnau. • . . Sil „

Vereinzelt waren 21 ^

Ungültig „ 34 y,

3228 St

b. Präsident des Bezirksgerichtes.
Abgegebene Stimmen 3582

Davon ab leere Stimmen. ...... 588

Maßgebende Stimmenzahl 2994

Absolutes Mehr 1408
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GewibH ist:

Herr Emil Wolfensberger, BezirksriciiUir, in

Eufisikon mit 2812 8t.

Vereinzelt waren 108 „
Ungültig ^ 74 „

2994 St.

Kacli ESnsicht der vorliegenden Wahlakten und eines

Antrages der Direktion des Innern

beschließt der Eegierungsrat:

L Von der getroffenen Wahl wird Vormerk genommen
nnd es tei den Gewlhltmi nach Ablanf der gesetslichen Einr

eprachelrist doith Zustellung je einer Urknnde, sowie den be-

treffenden Behörden (§ 18 desWahlgesetoes Yon 1869} Kennt-

ms zu geben.

n. Puhlikution dieses Beschlusses im kantonalen Amts-

i)latt und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und des

Innern.

Zerlch, d^ 30. September 1908.

Im Namen *de8 Regiemngsrates,

Der FiMdent:
fi. Ernst

Der Staalssehreiber:

Dr. A. Huber.

Regulativ
iür die

Benalzmng des Sdiwurg^chtasaalea in ZArleh*

(Vom 19. September 1906.)

§ 1. Der Schwni^erichtssaal Im kantonalen Gerichts-

gebäude in Zürich wird, soweit er nicht vom Schwurgerichte

oder von andern kantonalen Behörden benützt wird, an Pri-

Tate, Vereine und Gesellschaften zur Abhaltung von Ver-

samniliuigeDy Yeranstaltong Ton Vorträgen und deii^eichen ron
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der Baudirektion g^geo die in diesem ReguIaliT' legtgesetiteD

Gtebtthren Termietei.

§ 2. Ein Recht auf Benützung des Schwurgerichtssaales

steht Privaten oder VereineQ nicht zu. Die Baudirektion kana

Mietgesnche ohne Angabe tod Gründen abschlägig bescheiden.

^ 3. Gesuche uni Vermietung des Schwurgerichtssaales

siiid rechtzeitig schriftlich unter Angabe von Zeit und Zweck

der Benützung, bei Vorträgen unter genauer Bezeichnung der

Themata ond des Referenten» der Baudirektion einzureichen,

§ 4. Für die mietweise Uljerlassuiis: des Schwurgeriehts-

saales (nachherige Reinigung inbegriEen) werden folgende (xe-

bttliren erhoben:

a) Für dnen Vormittag oder Kachmittag, werktags Fr. 20;

b) für onen ganzen Werktag Fr. 30;

c) für Benützung des Saales an Sonn- und Feiertagen wird

zu diesen Gebühren ein Zuschlag von 20% erhüben;

d) wird der Saal länger als bis 11 Uhr nachts benützt, so

ist für jede angefangene weitere halbe Stande eine Zu-

scUagsgebflhr von Fr. 2 zu bezahlen

;

e) für Behmung des Saales: Ganzer Tag Fr. 7, halber

Tag Fr. 6;

f) für Beleuchtung des Öaa.les, des Koriidois und aUfällijrer

weiterer beanspruchter Nebenräume 7 Rp. per Flamme
oder elektrischer Lampe und Brennstunde;

g) jede weitere Leistung wird besonders berechnet.

§ 5. Die Hälfte der Gebühren unter § 4, lit. a, b und c,

fällt dem Hauswart als Entschädigung für alle seine Bemühungen

zu, welche aus einer gewöhnlichen Benutzung des Saales eoW

stehen, wie Reinigung, Bestnhlwig, Bedienong derDampfheiziuig

ond der Beleuchtung etc.

IMe Grebühr unter lit. d (Nachtzuschlag) wird im yoUen

Betrage dem Hauswart uixTlassen.

DieAnnahme von Trinkgeldern ist demHauswart untersagt.

§ 6. Für jedwede durch den Mieter oder durch Dritt-

personen während der Ifietsdt Terorsachte Beschfidigung dea
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Gebäudes, des Saales, seiner Einrichtunj^en etc. hat der Mieter

der Baudirektioa volle KntschftdigiiDg zu leisten.

§ 7. FOr UnglaekBltile, die in der Art der Benntznng des

Saales ihre Ursache haben, lehnt der Staat jede Haftpilicht ab.

§ 8. Den Anordnungen des Hauswartes im Gerichts-

gebättde Ist Folge zn leisten. Beschwerden über sein Ver-

halten sind schriftlich an die Baudirektion zu richten.

Den zuständigen Resimten der Baudirektion ist während

der Mictzüit bei Vorweisung der Legitimationskarte freier Zu-

tritt zum Saale za gestatten«

§ 9. Die Bandirektion ist berechtigt, Voransbezahlung

der Hietgebfliiren im vollen B.eehnungsbeirage zu yerlangen.

§ 10. Sofern die Miete des Saales rechtzeitig, d. h. minde-

stens einen halben Tag vor der Benutzung wieder rückgängig

gemacht wird, hat der Gesnchsteller die Mietgebülir meht zu

entrichten, dag^en eine Kanzleigebtüir von Fr« 2 zu bezalilen.

§ 11. Die Rechnung für die Saalmiete und allfällige

weitere Ansprüche wird vom Hauswart im Doppel ausgestellt

und ist vom Kantonsbanmeister oder seinem Steilvertreter zu

Tisieren. Der Hauswart besoieht den B.echnungsbetrag und

quittiert auf dem einen RechnungsdoppeL Das andere Doppel

hat er bei der Abrechnung mit dem Rechnungssekretär diesem

abzuliefern. Für die dem Staate gemäß § 4 zufallenden Be-

träge erhält der Hauswart vom Rechnungssekretär Quittung.

Die Abrechnung hat auf £nde jeden Monats stattzufinden,

§ 12. Dieses Regulativ tritt sofort in Kraft. Das Re-

gulativ vom 12. Oktober 1905 ist aufgehoben.

Zürieh, den 19. September 1908.

Baudirektion des Kantons Zürich^

Der Direktor:

C. Bleuler-Httni.

Der Sekretär:

Dr. A. Boiihardt.
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Äatntc dg§ Begiernngsralü

17. Septembes 190a

BescbluB des Kantonsrates

betreffend

die Ctowährang einer Teuenmgszalage an Yolksschallahrer

DBd Ctoifltliehe der sArelieriMlien Laadeskirelie.

Der Kantonsrat,

nach Einncbi dnes Antrages des Regiemngsrates,

besehließi:

I. Zur Ausrichtung von Teuerungs/.uhigen an Volksschul-

lehrer und Geistliche der zürcherischen Landeskirche wird ziini

Voranschlag des Jahres 1908 ein Nachtragskredit von Fr. 65,600

auf Titel IX. C. a, 6, von Fr. 7,700 auf Titel DL C, b. 8 und

Ton Fr. 18,750 auf Titel XU. B. 10 bewüligt.

IL Die Aosncbtung geschieht nach folgenden Gnindsfttzen:

A. Für die Volksschullehrer:
1. Zulagen erhaltfii nur solche im Kanton Zürich patentierte

Priinariehrer, deren Besoldung den Betrag von Fr. 3000,

und Sekondarlehrer, deren Besoldung den Betrag von Fr.

döOO nicht eireichi

2. Hie Höhe der Zulage richtet sich nach der Tom 1. Mai 1906

an effektiT bezogenen Gtesamtbesoldung; sie beträgt:

Fr. 200 für Primarlehrer, deren Besoldung Fr. 2000 nicht

erreicht;

Fr. 150 für Primarlehrer, deren Besoldung Fr. 2000 bis

Fr. 2490;

Fr. 100 iür Primarlehrer, deren Besoldung Fr. 2500 bis

Fr. 2990 ausmacht;

Fr. 250 für patentierte fiekondarlelirer mit Besoldiingen

anter Fr. 3000;

Fr. 200 iür patentierte Sekondariehrer mit Besoldmigen

Ton Fr. 3000 bis Fr. 3490.

3. Primarlehrer, deren Besoldung mit der oben festgesetzten

Zulage den Ketni*:;- von 1* r. 1800 nicht erreicht, erhalten

eine Krgänzungszulage zur Ausgleichung der Differenz.
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R FOr die Geistlichen.

Für das Jahr 1908 werden an die deünitiv gewählten,

vom Staate besoldeten (i pistlichen der zürcherisoht n Landes-

kirche, weiche auf 1. Januar 1908 eine jährliche ßarbesoldiing

bis auf Fr. 5000 (inbegriffen die Gemeindezulagen, Entschä-

dignngen für IJntemcht and Pasioration an Anstalten, da-

gegen ohne Wohnung oder WohnungflentschädigUDg) bemehen,

sowie an die drei Httllsprediger Teaenrngssalagen ausgerichtet^

und zwar einer Jahresbesoldiing

bis anf Fr. 2800 Ton Fr. 200
TOD Fr. 2801 „ „ „ 3200 ^ „ 160

„ „ 8201 „ „ „ 6000 „ 100

m. Mitteilung an den Regierungsrat zum Vollzuge.

Am 3. Febmar 1908 liat der Kantonsrat folgendes Po-

stulat aufgestellt: „Der Regierangsrat wird eingeladen, Bericht

and Antrag einzubringen, ob nicht entspreehend der danemden
Verteuerung der gesamten Lebenshaltung und der bereits be-

schlossenen beziehungsweise in Aussicht stehenden Besolduiigs-

erhühungen der Staatsangestellten und Lehrer an der Hoch-

und Mittelschule auch das Gesetz betreffend die Besoldungen

der Volksschullehrer und das Gesetz hctri'tfend das Kirchen-

wesen im Sinne einer zeitgemäßen Besoldungserhöhung fiU* die

Geistlichen und Lehrer zu revidieren, oder ihnen eventuell die

für die andern Fonkiionäre der Staats- und Bezirksverwaltung

vorgesehenen Teuerungszulagen ebenfalls anszurichten seien".

IKe im Postulate in Aussicht genommene Revision des

Gesetzes vom 27. November 1904 über die Besoldungen der

Yolksschullehrer und des Kirchengesetzes vom 26. Oktober 1902

kann wohl kaum in Betracht fallen, nachdem diese Gesetze nur

wenige Jahre in Kraft bestehen. Insbesondere wird man an die

Revision des gesamten Kirchengesetzes wegen der Regelung

dieser Detailfrage kaum herantreten wollen. Was die Revision

des Lehrerbesoldungsgesetzes anbetrifft, so könnte sie nur

dann mit Erfolg durchgeführt werden, wenn den Gemeinden

eine Verminderung ihres Beitrages an die Barbeijolduugen der

Lehrer zugesichert, oder wenn die Subvention des Bundes an
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die Kosten der YolksBchule erhöht wird. Das Bedttrfiüs nach

öner etwelchen Besoldimgserhöhuiig für die AzigesteUteii der

Staat«- und Bezirkarerwaltaiig, sowie auch fOr die Lehrer der

Volksschule und der G^stiidien ist unswelfelhafi Torhanden

und es kann daher auf die für die Ausriciitang von Teuerungs-

zulagen an die Beamten und AngesteUten des Kantons in der

Weisung an den Kantonsrat zum Budget 1908 gegebene Be-

gründung verwiesen werden. Der Regierungsrat hat deshalb

zunächst die im Schlußsatz des Postulates ant^edeulct»' Even-

tualität betreffend die Ausrichtung von Teuerungszulagen an

die Volkssctullehrer und Geistlichen ins Auge gefaßt, damit

die dringendsten Bedürfnisse in Bftlde befriedigt werden können.

Einzelne Gemeinden haben zwar yon ach aus rersucht^ dem
Übel der in den letzten Jahren eingetretenen Vertenemng aller

Lebenshedür&isse durch Erhöhung ihrer freiwilligen Zulagen

an die Besoldungen der Lehrer und Geistlichen zu steuern.

Zumeist aber sind diese Versuche aus der Eonkurrenz um
die besten Kräfte hervorgegangen und von Ökonomisch gut-

situierten Gemeinden angestellt worden. Dadurch haben die

Bestimniunjiil^en des Ik^soklungsgesetzes vom Jahre 1904 und
des Kirchengesetzes vom Jahre 1902, die zum Schutze von

stenerschwachen Schul- und Kirchgemeinden au%esteUt wurden,

ihre Kraft zum Teile eingebüßt.

Auf Grund der durch die Erziehungsdirektion vmd den

Kirchenrat vorgenommenen Erhebungen und Vorschläge ergibt

sich mit Bezug auf die postulierte BesoldungsregulieroQg

folgendes:

L Die Volksschullehrer.

Schua in einer vom 15. Januar 1908 datierten Eingabe

an den Erziehungsrat befürwortete die Versammlung von Ab-

geordneten des kantonalen Lehrervereins die Verabreichung

von Teuerungszulagen im die Volksschullehrer. Zur Begrün-

dung wurde im wtisentlichen vorgebracht; Wenn auch das

Gesetz vom 27. November 1904 jedem VolksschuUehrer des

Kantons Zürich eine Erhöhung seiner Besoldung um Fr. 200
gebracht hat« so sind tatsächlich die ökonomischen Verhält-

nisse der meisten Lehrerlamilien heute nicht günstiger als

or dem Erlaß jenes Gesetxes. Die allgemeine Preissteigerasig

hat jene Besoldungsaufbesserung nicht nur kompensiert, son-

dern an den m^ten Orten überholt und damit illusorisch
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gemacht. Aus der Gegenüberstellong der Preise für die not-

wendigsten Nahrungsmittel und übrigen Lebensbedürfnisse im

November 1904 und November 1007 ergibt eich ein Aufschlag

Ton durchschnittlich 15 ^/n, ganz al)?esi ht n von allfalligrr Er-

höhung der Wohnungsnnete. Diese außerordeütlirlicn Umstände
rechtfertigen an Gerordentliche Mnf'rc'^eln. Der Kantonsrat hat

deshalb nicht nur die Ausrichtung \ uii einmaligen Teuerungs-

sulagen an die Beamten der kantonalen VerwaltoDg genehmigt,

sondernden R^erangsrat beauftragt, die ßesoldungsverordnung

im ^nne der zeltgemäßen Erhöhung der Grehälter in Revision

sn mehen. Da aber der Kant<msrat das Lehrerbesoldungsgeseta

von sieh aas nicht endgültig revidieren kann, möchte er er-

sacht werden, in gldcher Wase, wie es bei den Beamten der

ZentralTerwaltung geschehen sM, die Lehrerbesoldungen durch

anfierordenißehe Zulagen zn erhöhen.

In einer zweiten Zuschrift, datiert den 9. März 1908, er-

sucht der kantonale Lehrerverein den Etziehungsrat, dahin

zu wii'ken, daß den Lehrern der Volksschule schon für das

Jahr 1908 TeuerungszAilagen ausgerichtet werden bis zum
Maximalbetrag, der in der Kompetenz des Kantonsrates liege;

dabei sollen namentlich die Lehrer mit ungenügenden und
geringen Besoldungen berücksichtigt worden, wenn möglich

alle die, deren Besoldung nnter Fr. 3000 steht. Eine weitere

Eiingabe des Lehrervereins, datiert den 16. März 1908, befaßt

sich mit Vorschlfigen ffir ein neues Besoldungsgesetz.

Bei Entgegennahme des eingangs zitierten Postulates

wurde dem Eantonsrate bereits mitgeteilt, daß die Gewährung
einer Teuerungszulage an die Yolksschullehrer, die nach glei-

chen Grundsätzen wie bei den Beamten der Verwaltung be-

messen würde, eineÖunnne von Fr. 288,000 beans|)ruchen würde.

Über e'mv.ii solchen Betrag darf der Kantonsrat von sich aus

nicht verfügen. Es wtlrde ancli nicht hilliij: sein, die Volks-

schnllehrer mit Teuerungszulagen zu bedenken, die arith-

metiHch genau mit denjenigen übereinstimmen, die den Be-

amten der ZentralVerwaltung gewährt wurden. Die Verschieden-

heit in den Wohnverhältnissen und den übrigen Anstellungsver-

hältnissen der beiden Kategorien von Funktionären darf nicht

außer acht gelassen werden. Dagegen ist der Eegieningsrat

überzeugt, daß denjenigen VolksschuUehrem, deren Besoldung

durchaus ungenügend ist, &nß einmalige Zulage gebühre, und
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daß eine spätere Revisiondes BesoldangqgesetaesTom Jahre 1904

nicht al^elehnt werden dttrie, wenn man nicht den seit ttnigen

Jahren bestehenden Lehrermangel zum chronischen Obel ans-

waehsoi lassra will. SQebd können die Grondsätee, die in dem
Initiativvorschlag des Gemeinderatschreibers Gujer von Öhringen

niedergelegt sind, in ernbliiafUj Erwägung gezogen werden.

In bezug auf die Höhe der Zulagen und die Art ihrer

Ausrichtung geht der Regierungsrat mit dem Endehuiigsrat

einig. Er würd»' t s fdr nnrichtig halten, wollte man allen

Lehrern, deren Besoldung einen gewissen Ansatz nicht erreicht,

unterschiedslos dieselbe Zulage erteilen. Er glaubt vieliaehr,

daß den persönlichen Verhältnissen nach Möglichkeit J&ackncht

zu tragen sei. Demgemäß schlägt er vor, daß Teuerungszulagen

für das Schuljahr 1908/9 nur gew&hrt werden an Primarlehrer,

deren Besoldung Tom 1. Mai 1908 an den Betrag von Fr. 3000

und an Sekundarlehrer, deren Besoldung Fr. 3500 nicht er-

reicht Lehrer, die noch kein zQrcherisches Patent besitaen,

erhalten kdne Zulage. Bei der Bestimmung der Höbe der

Zulage war das Bestreben maßgebend, bis zu einem gewissen

Grade einen Ausgleich in den Besoldungen dadurch herbeizo-

flihren, daß lur die niedrigsten iSiufen etwas größer^, lür die

hohem reduzierte Ansätze für die Zulagen gewählt wurden.

Von den 1208 Primarlehrem, die am 1. Mai 1908 im

zürcherischen Schuldienste standen, beziehen 404 wpniErer als

Fr. 3000 Gesamtbesoldung; von den 301 Sekundarlehrern G9 we-

niger als Fr. 3500. Sie verteile n sich auf die Hezirkc wi( folgt:

Primarlehrer Sekundarlehrer

Mit Pf^.I- Mit ßeiol-

Bezirk Tot«! dnog onter Total dm? ontcr •jcitai-

Kr. 3000 uU Fr. 3500 uU
Zürich . . . 504 37 7,34 124 8 6,45
Afioltem . . 36 33 91,66 9 5 55,55
Horgen . 95 29 30,52 27 3 11,11
Meilen . . 54 15 27,77 16
Hinwil . . . 93 52 56 21 6 28,57
Uster . . . 53 39 73,59 13 6 46,15
Pfäffikon . 54 49 90,74 10 4 40
Winterthur . 161 71 44,1 50 14 28
iüddelfingen . 53 50 94,34 11 7 63,63
Bulach . . 60 51 85 11 7 63,63
Dielsdorf . 45 38 84.44 9 9 100

Kanton . . . 1208 464 38,41 301 69 22;9
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Die in dieser Übenlehi anfgefdlirten Mmarlehrer erhalten

nach den ol)eo dargestellten Grundsätzen Teuerungszulagen im
Gesaiulbetrage von Fr. 65,600. Davon entfallen

Fr. 24^200 auf 121 Lehrer und Lehrerinnen, deren

Besoldung nicht den Betrag er-

reicht von Fr. 2000

jt 18^600 „ 124 Lehrer und Lehrerinnen, deren

Besoldung nicht den Betrag er-

reicht Ton n 2600

„ 21|90O n Lehrer und Lehrerinnen, deren

Besoldung nicht den Betrag er^

rdcht von „ 9000

Fr. 64,700 auf 464 Lehrer und Lehrerinnen; außerdem

„ 900 „ 13 di ser Lehrer und Lehrerinnen, deren Be-

soldung: snmt Zulage den Betrag von

Fr. 1800 nicht erreichen wurde
Ft. 65,000.

Von den 69 Sekundarlehrem, deren Besoldung unter

Fr. S600 liegt, erhalten bei Anwendung der angeführten Grnnd-

sfitze 37 Teuerungszulagen im Gesamtbetrage von Fr. 7700.

Davon entlallen anf 6 Lehrer je Fr. 250, auf 31 je Fr. 200.

Nach Beärken werden die Zulagen in folgender Weise vert^:
Primarlehrer Sekundarlehrer

Bezirk
Lilnr

Mrai dtr

Ziiaiia Fr.

Zai itir

Ukrtr

Iii Bi»ld«of

HtwFr.lUO
1
m

Zil^io Fr.

Zürich . , 504 37 4,400 124 8 4 800
AffoltHrn . 36 33 5,100 9 5 3 600
Horgen . , 95 29 4.300 27 3 1 200
Meilen , . 54 15 1,800 16
Hinwil . . 93 52 7,150 21 6 4 950
üster . . 53 39 4,850 13 0 4 850
Pfäffikon . 54 49 7.520 10 4 1 200
"Wiiitf rth\ir 161 71 1Ü.030 50 14 7 1,400

Andel lin^^en 53 50 7,420 11 7 4 800
Bulach . . 60 51 7,510 11 7 4 850
Dielsdorf . 45 38 5,520 9 9 5 1,050

Total 1,208 464 65,600 301 69 37 7,700

IL Die Geistlichen der zOrcherischen Landeskirche.

Der Kirchenrat berichtet hierüber u. a. folgendes:

Daß die staatliche Besoldung der zürcherischen Geistlichen

wie diejenige der Lehrer eine unzulängliche ist, steht wohl
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außer Frage, Zwar hat das EkehengesetB vom S6. Okiober

1902 eine etwelche Aofbeflserang gebracht; aber diese war
^e mehr als beschddene, wie es die damals gespannte Finam-

lage des Kantons mit sich brachte und stand schon damals

kaum im richtigen Verhältnis weder m den erhöhten An-

sprllchen ans Leben noch zu den anderwärts ausgerichteten

Besoldungen , und inzwischen ist die Preissteigerung aller

Lebensbediirfnisse noch in einem Maße weitergeschritten, daß

die heutip^p Staatsbesoldiin^ eine ungenügende genannt werden

muß und Abliiilfe driiiy:rnd gelMiten ist. Wohl haben ja ver-

schiedene besser situierte Gerneiiiden von pich nns durch Ge-

haltszulagen nachgeholfen; aber immer noch sind nahezu die

Hälfte aller Pfarrer auf eine Besoldung angewiesen, welche

die staatlichen Ansätze nicht übersteigt und welche kaum
ittr den Unterhalt einer größem Familie ausreicht, geschweige

denn, daß sie für die Kindererziehaiig die erforderlichen Mittel

an (fie Hand gäbe. Da wird es zur nnabwdsharen Pflicht

des Staates, dnzngrdfen und den Geistlichen seiner Landes-

kirche, Ton denen er mit Recht ane grofie Opfer an Zeit

und Geld erfordernde Ausbildung verlangt, dne Ökonomisehe

Stellung zu gewähren, die zu den an sie gestellten Ansprüchen,

sowie zu der Lebenshaltung der Gegenwart, wenigstens

nigermaßen im richtigen Verhältnis steht.

Nach dem Beschiussesentwurf fallen die Pfarrer mit einer

Besoldung über Fr. 5000 außer Betracht; ebenso die beiden

Pfarrer an den kantonalen Krankenanstalten in Zürich, letztere,

obschon ilire Barbesoldung den obgenannten Betrag nicht er-

reicht, darum, weil der Regierangsrat deren Gehalt von sich

aus festsetzt, also ohne wdteres die Kompetenz besitet> den-

selben nach Bedürfnis zu erhöhen.

Nach dem im Beschlussentwurf enthaltenen Antrage des

Regierungsrates sind die finanziellen Konsequenzen für den

Staat folgende:

21 Gemeindepfarrer mit einer Barbesoldung

bis auf Fr. 2800 erhalten eine Zulage von Fr. 200 » Fr. 4200

3 HQlfsprediger mit einer B&rbesoldung bis

anf Fr. 1800 erhalten ane Zuhige von Fr. 200 « „ 600

Übertrag Fr. 4800
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Übertrag

39 Gremeindepfarrer init einer Barbesoldung

von Fr. 2801 bis Fr. 3200 erhalten eine Zulage

von Fr. 150

81 Gemeindepfarrer uiit einer Barbesoldung

von Fr. 3201 bis Fr. 5000 (darunter 47 unter

Fr. 4000) eriiaiteD eine Zulage von Fr. 100 . .

Das Gesamterfordemis an Teuerungszulagen für die \ olks-

schullehrer und Geistlichen der zürcherischen Landeskirche st eigt

ßoinit. vvonn die Anträge des Regierungsrates die [iilliuninj^

des K;tntonsratps finden, auf Fr, 92,050 an ( Primarlehrer

Fr. 65,600» Sekundarlebrer F>. 7,700» GeistUche Fr. 18,7öO).

Zarich, den 17. September 1908.

ha Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst
Der StaatsBchrdber:

Dr. A. Hnber.

Fr. 4800

„ 6860

= _2_8t00

Fr. 18750

Antrag der Kommission*)

vom 17. September 1906.

Verfassungsgesetz

betraffend

Abäuderang Ton Artikel 47 der Staatsverfassung.

Art 47 d«r Staatsrerfftseung des Kantons Zürieh rom
18. April 1869 wird in der Weise abgeändert, daiS ih.ui fol-

gender Zusatz als Absatz 5 beigefügt wird:

*) Die Kommission besteht was den Henrens Dr. Eellei-Wintertihiir

(Fftsident), Bacher -Zürich, Dr. Escher- Zürich, Qraf-DOniten, Hauser-

Horgen, Pflüger • Zürich , Keichen- Winterthor, Bntsebmann - Hi^ogg,

Wachtor-Üiikon. Sekxetftr: Seholer-Wiaterthor.
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Ebenso kfonea auf dem Wege des Gesetzes bu bestimmten

Zwecken Verbünde von im übrigen selbständigen Gemeinden mit

besonderer Oi^anisation und Oberauisiciit geschaffen werden.

Gesetz
betreSead

Tereiiiiguüg der 13 stadtzürcherischen reformierten Kirch-

gemeinden IM einem Terbande im Binne Ton Artikel 47,

Absatz 5, der StaatsTerfassmig.

§ 1. Die 13 reformierten Kirchgeineinden der Stadt Zürich

Gioiimllnster^ Fraumünster, St. Peter, Precügem, Wollishofen,

Enge, Wiedikon, Außersilü, Wipkingen, Untersfcraß, Oberstraß,

Flnntem nnd Kenmflnster werden zu dnem Verbände im Sinne

YOn Art. 47, Absatz 5, der Staatsverfassung Tereimgt.

§ 2. Der Verband bat den Zwecke seine w^gen geringen

dgenen Vermögens und geringer Steuerkraft stark bdasteten

Glieder so zu untersttttzen, daß ümen dadureh eine aus-

reichende Befriedigunis: ihrer kirchlichen Bedürfnisse wenn
nu'L^lich ohne Übersteigung des Steuerfußes für Iciwhli^hp

Zwecke von l^/oo per Jahr ermöglicht wird.

In allem übrigen wird den 13 Kirdigemeinden ihre ToDe

UnabbAngigkdt gewabrt

§ 3. Die Orgaue des Verbandes sind die Zentralkirchen-

ptlege und die Rechnungsprüfungskommission. Ihre Amtsdauer

fftllt zusammen mit derjenigen der übrigen kircbliehen Ver
waltnngsbehOrdea.

§ 4. Die Zentraikirchenpfiege vertritt den Verband nach

außen und besorgt seine gesamte Verwaltung.

§ 5. In die Zentraikirchenpfiege wählt jede Kirchgenieinde

zwei zugleich ihrer Gemeindekirchenpflege angehörende Ver-

treter. Wo die Pfarrer der £ärcheapfi^e nicht ^^^h^^fffs

sind^sie gldchwohl wiklbar*
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Jedoch darf keine Kirchgemeinde mehr alfi einen Piiirrer

in die Zentralkirchenpflege eisenden.

§ 6. Die Zentralkirchenpflege konstituiert sich selbst. Sie

wählt zu diesem Zwecke einen Präsidenten, Vizepräsidenten,

Schreiber, Verwalter und einen Beisitzer. Diese fünf Mitglieder

bilden den engern Ausschuß.

Das Amt des Ptfisidenten der Zentraliurehenpflege darf

nicht Yon einem Pfarrer bekleidet werden.

- § 7. In die Zustän^keit der ZratraUdrchen^ege fallen:

1. Aufstellung]: des Voranschlages uud Abnahme der Rech-

nung des Verbandes;

2. die Beschlußfassung Uber die SubTentionlemng der dn-

seinen Gemeinden und die Aufbringung der hierfür er-

forderHchen Mittel (§§ 14 und ff.)

;

8. die Begutachtung sowohl der Rechnungen der Verbands-

gemeinden als ihrer Pläne und Kostenberechnungen für

Neubauten und größere Umbauten zuhanden des Be-

sdrksrates (§11);

4. die Sorge für Erstellung der Stimm- und Steuerregister

(§ 21);

6. der Erlaß eines Geschäftsreglementes für sich und den

engem Ausschuß. Dasselbe ist den beteiligten Kirchen-

pflegen zur Genehmig^g vorzulegen und gilt als all-

gemein verbindlich, wenn die Mehrheit derselben zuge-

stimmt hat;

6. die Aufstellung der Verordnungen zum Vollzug dieses

Gesetzes (S 22).

Die Zeiitralkircheni)flege soll auch Angel cL^enheHen von

gemeinsamem kirchlichen Interesse, sei es auf Anr^img
«nzelner Kirchenpflegen oder ihres Ausschusses oder ihrer

dnzelneii Mitglieder, beraten and das Sisebnis ihrer Beratungen

den Ejrebenpflegen als Antrag unterbrdten.

Betreffend die weitere Behandlung dieser Anträge ist das

üötige in das GeschlUtsregiement aofzimehmen.
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§ 8. Geg&k Beschlösse der ZentTsUdrchenpflege, welehe

in AnsObmif ihrar Befagnis gemäß $ 7, Ziffer 2, gefaßt (rind,

kann erstinstanzlich an den Besdrksrat rekurriert werden.

§ 9. In die Rechnungsprüfungskommission wählt jede

Srehenpflege ^ Mitglied. Wählbar ist jeder in kirdüiehea

Angelegenheiten stimmberechtigte Gemdndednwohner.

Die üechnungsprüfungskommifision konstituiert sich seibsL

§ 10. Die B^chnungsprttfangskomnussion hat Auf-

gabe, die vom Verwalter des Verbandes gestellte Rechnong

zuhanden dll: Zentralkirchenpflege zu begutachten.

§ 11. Sowolil die Rechnungen der Yerbandsgememden,

als auch Pläne und Kostenberechnungen für Neubauten und

größere Umbauten sind dem Bezirksrat zur Genehmig-nng vor-

zulegen , und es ist von diesem namentlich zu prüfen, ob

jene Vorlagen (Rechnungen, Pläne und Kostenberechnangon)

den bestehenden Bedürfnissen and der dkonomischen Lage

der Eirchgemanden angemessen seien.

Der Bezirksrat faßt seine Beschlüsse nach Einholung des

Gutachtens der Zentralkirchenpflege (§ 7, Zi£Eer ö).

Dem Beorksrat ist auch die Rechnung des Verbandes

mt Genehmigung Torzulegen.

§ 12. Auißerdem hat jede Kirciigemeinde alljährlich ihre

Voranschläge und ihre Jahresrechnungen sofort nach ihrer

Genehmigung durch die GemdndeTersammluog der Zentral-

Idrchenpflege in Abschrift einzusenden.

§ 13. Der Verband führt eme ZentraUusse, in welche

die Gemeinden die 'm diesem Gesetze TOigeschriebenen Bö-

träge abzuUefem haben und aus welche die Subventionen

gemäß den nachfolgenden Bestimmungen verabfolgt werden.

§ 14. Die an die Zentralkasse zn entrichtende Steuer daif

16 Rappen per Steuerfaktor nicht überstdgen; de wird ras^

behältiich der §§16 und 17 innerhalb der Gemeinden gleich-

mäßig auf alle St€uerfaktoren verlegt, sofern das Betrefinis

einer Gemeinde nicht schon anderweitig zur Verfügung steht.
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Sollte die bei dem Maximalsteuerfuß von 15 Rappen per

Steaeriaktor von den Kirchgemeinden für die Zentralkasse

lusaoimeiigebrachte Sanune nicht ausreicheD, um zu bewirken,

daß keine Gemdnde mehr als 1 ^/oo ffirchensteuer m erheben

hat, so sind die auszurichtenden Subventionen von der

Zentralkircheni>flegp so zu bemessen, daß in allen Beiträge

beziehenden Gemeinden der Öteuerfuß von l^/oo gleichmäßig

Oberschritten wird.

§ 15. Außer ihrem Steuerbetreffnis gibt jede Kirch-

gemeinde ^/g des rechnungsmäßigen Ertrags ihres in realisier-

baren Aktiven bestehenden Vermögens, soweit diesen Aktiven

nicht Passiren gegenOberstehen^ an die Zentralkasse ab.

16. iürchgemeinden, welche Anspruch auf Subventionen

im Sinne dieses Gesetzes erheben können, haben weder eine

Steuer für den Verband zu beziehen» noch eine Abgabe nach

§ 15 dieses Gesetzes zu leisten.

§ 17. Wenn eine Kirchgemeinde für ihre eigenen Be-

dürfnisse bereits eine Steuer von 76 Rappen 0(h'r mehr jier

Steuerfaktor zu erheben hat^ so bezahlt sie die in den §§ 14

und 15 Torgesehenen Aullagen nur zur Hilfle und nur !n83-

wdt) daß sie selbst dadurch nicht zu einer höheren Gesamt-

kirchensteuer als 1 Fr. per Steutriaktor genötigt wird.

Der Steiierfuß darf aber nicht durch eine übern uißige

Schuldentilgung auf diese Höhe getrieben werden, ansonst die

Amortisationsdauer im Sinne von § 19 festzusetzen und ein

dementsprechend yerminderter Steuerfuß für die Beltragspflieht

maßgebend wäre.

§ 18. Werden in einer Subvention beziehenden Gemeinde

&a oder mehrere Pfarrhäuser erstellt, so hat dieselbe zunächst

die Hälfte der für sie hieraus erwachsenden, jährlichen Aus-

gabe für Vertdnsung und Tilgung der entstandenen Bauschuld

selbst zu tragen, wfihrend die andere Hälfte bei Berechnung

der ihr zuzusprechenden Subvention uiigerechnet werden darf.

SoUte jedoch das Steuerkapital der stadtzürcherischen Kirch-

Zttreh. AiDtsbUtt Vm. 23. Oktober. * 38
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gemeinden sich bedeutend yermehren, so daß der Beärksnit

eine Herabsetzung der Schuldentilgiingsfrist anordnet (§ 19),

SC) kommt von diesem Zeitpunkte an die ganze Bauschuid für

Pfarriiäuser in Anrechnung.

§ 19. Für ^e Amortisation der ans Neubanten entstan-

denen Passiven der Beiträge beziehenden Gemeinden wird,

soweit nicht vertrai^^liche Hindemisse im Wege stehen,

eine Amortisationsdauer von 40 Jahren nach Abnahme der

Schlotochnung (§ 131 des Gemeindegesetaes) in Aussicht ge-

nommen, bedeutender Zonahme des SteaerkapitalB der

stadtaüreberischen Kirchgemeinden kann anf Antrag der Zen-

tralkirclienpflege durch den Bezirksrat eine angemessene

Reduktion der Tilgungsdauer vorgenommen werden.

§ 20« Die für den Verband Anzuziehende Steuer wird

von den Eirciigemeinden als Zuschlag zugleich nüt ihrer Steuer

erhoben.

§ 21. Die Zentralkirchenpilege SOJ^ für Erstellung und

Nachführung der Stimm- und Steuerr^ster der Kirchgemein-

den durch die zustftndigen stfidtischen Bebürden oder auf an»

dere Weise, und zwar auf Rechnung des Verbandes. Die Aus-

fertigung der Steuerscheine und der Steuerbezug sind Sache

der Kirchgemeinden.

S 22. Dieses Gesetz tritt mit sdner Annahme durch das

VoUc in Kraft Der Regiemngsrat bestimmt nach Einholung

des Gutachtens der Zentralkii rhenptle^e, wann mit «lern Bezug

der Zentralsteuer begonnen und die erstmalige Ausrichtung

der Subventionen stattfinden soll. Die zum Vollzug des Ge-

setzes erforderlichen Verordnungen unterliegen der Geneh-

migung des Regierungsrates.

Zürich, den 17. September 1908.

Im Kamen der KomnussiODy

Der Präsident:

Dr. G. Keller.

Der Sekretär:

W. Schuler.
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Antrag des Regierungsratos und des Obergcriditos

8.126. September 1906.

Verordnung
betreffend

die Amtsstellung und Besoldnng der lieaiiiten und
Angestellten der Yerwaltong und der Ueriehte*

I. Anstolhmg.

§ 1. Die AnsU lluno; der nachstehend genannten Beamten

und Angestellten erfolgt, soweit u\rhi durch S{>ezialgesi'tze

etwas anderes bestimmt ist, in der Re^^el auf die gesetzliche

Amtsdauer von drei Jahren dui'ch den Regierungsrat und
das Obergericht.

Die Amtsdaaer beginnt mit dem Antritt des Amtes und
endigt nüi dem Tage, da die Stelle in der Emeuerangswahl
wieder besetat wird« Fuhrt der abtretende Beamte oder An-

gestellte seine Funktionen bis zum Amtsaniritt des Nach-

folgers wdter, so gilt sdne Amtsdauer erst als mit diesem

Termine abgelaufen.

Tritt im Tiaufe der Amtsdauer ein Wechsel in der definitiven

Besetzung oiaer ytcllp ein, so gilt der neue Inhaber, sofern

nicht eine [»rovisorische \V'ahl erfolgt, als für den Hest der

laufenden Amtsdauer gewählt.

§ 2. Die einzelnen Direktionen des Regierungsrates, so-

wie das Obelgericht sind ermächtigt, umerhalb der durch

den Kantonsrat dnger&umten Kredite vorübergehend Aushülfe

einzustellen.

N. Jahresbesoldungen.

A. VerwaltunfiT«

/. KanUmcäe VerwaUung,

§ 3. Der Staatsschreiber l)ezieht, eine .iahresbesoldung

von Fr. 0500—8000, der Öekretär der Staatskanzlei von

Fr. 5000—6500, der V erwalter der Zentralstelle für Bureau-

materialien, Druck- und Buchbinderarbeiten von Fr. 3500—5000.

Für die Sekretäre 1. Klasse beträgt die Jahresbesoldung

Fr. 5600—70(K)> für die Sekretäre U. Klasse Fr. 4500—6000.
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Ferner besuehen jfthrlieh:

Registratoren Fr. 3000—4500
Kanzüsten I. Klasse „ 2500—4000

11. „ 2000—3500
III. „ ^ 1500- 2500

\VeH>el „ 2000

—

'döOO

1, Direktion de» hmem md des Öefängmmifeeem.

Sekretär I. Klasse, Direktor der Strafanstalt Fr. 5500—7000

Sekretär der Brandassekuranzanstalt, Staats-

archlvar, Kaotonsstatistiker .... „ 5000—6500

Sekretär des GefftognisweBeiifl „ 4500—6000
Adjunkt des Staatsarchivars, Verwalter der

StrafanBtaltnndderKorrektionsanstalten ^ 4000^5500
Beamter für das ZivUstandswesen, Adjunkt

des BrandassekuranaEsekretSrs, Adjunkt

des Kantonsstatisfikers „ 3000—4500

2. DirMion der JubHz und Polizei,

I. Staatsanwalt Fr. 6500—8000
Übrige Staatsanwälte ^ 6000— 75(Jfi

Sekretär I. Klasse „ 5500—7000
Sekretär II. Klasse „ 4500—6000
Hauptmann des Polizeikorps ^ 5000—6500
Übrige Offiziere des Folizeikorps .... „ 4000—5600

n 3, Direktion des Militärs,

IHrektionssekretftr, Eantonskriegskommissär,

, Zeughausdirektor Fr. 6500—7000
Kreiskommandanten (ezklusire Aushülfe),

BteOTertreter des Kriegskommissftrs . ^ 4000—5800
Buchhalter des Zeughausdirektors .... „ 3500—5000
Kaseinenverwalter „ 3000— 4500

4, DirMon der Fma/rmn.

Sekretäre I. Klasse^ Staatsbuchbalter, Staats-

kassier Fr. 5500—7000
Sekrt tfir IL Klasse ^ 4500—6000
Adjunkte, Revisoren, Kassenkontrolleure,

StempeWerwalter, Bergwerksverwalter ^ 3500—5000
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Gehttlfen der Staatsbai^altaiig und des

StaatskassierSy Salsamtsrerwalter . . Frl 3000—4500
Elscherdaufeeher „ 1500—2000

S, DirdcHon der Volkst4nrt8ehaft.

Direktor der landwirtschaftlichen Schule . Fr. 6000—7600
Sekretär I. Klasse, Oberforstmeister . . . ^ 5500—7000
liüituiins:enieur, Kantonsgeometer, Börsen-

kummissär „ 4800—6300
Sekretäre tiir das Fabrikwesen, für das

Gewerbewesen, für ViehVersicherung,

Handelsregisterführer. Kn'isforstmeistcr „ 4500—6000
Adjuokt des Kultunngenieurs^ GebiUfe des

Kantonsgeometers „ 3500—5000

Rebbaukommissär ^ 3000—4500
Inspektorin fUr Arbeiterinnenschutz . . . „ 2800—3800

6» DirekHan des QewndheUs- Mtd Armenwesens,

Direktor der Pflegeanstalt Rheinau ... Fr. 6500—8000
Direktionssekretfire I. Klasse, Direktoren des

Kantonsspitals Winterthur, der Irren-

hdlanstalt Burghölzli, Kantonschemiker „ 5500—7000
Kantonsapotheker. Sekundarärzte der Irren-

heihmstali Miir^hulz,!! und der Pflege-

anstalt iiheinaii „ 5000—6500
Direktor der medizinischen Poliklinik, Geist-

liche am Kantonsspital Zürich, Ver-

walter der Kantonsspitäler Zürich und

Winterthur, der Irrenheilanstalt Burg-

hölzli, der Pflegeanstalt Rheinau . . „ 4500—6000
Verwalter der Pflegeanstalt Wülfliogen, der

WäckeriingsüftungundderFrauenklinik,

Assistenten des Kantonschennkers . . „ 4000—5500
Sekundarärzte der Kliniken „ 3500—5000
StaatskellermeiBter „ 3000--4500

Gehttlfen des Kantonsapothekers .... „ 2500—4000
Ferner betrae:en die Besoldungen der Direktoren der

Kliniken b>. 1500—2500, des Vorstehers der chirurgischen

Poliklinik Fr, 2000, der Assistenzärzte aller Pflege- und Heil-

anstalten bis auf Fr. 3000.
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7. Direktion des Erstiehungmesens,

Direktionssekretär 1. Klasse Fr. 5500—7000
Inspektor der Fortbilduiigsschaleii ... „ 5000—6600

Oberbibliotliekar der EantoDalbibliothek „ 4500—6000

Eantonssehulrerwalter, LehrmittelTerwalter „ 4000—6600

Uiiterbibliothekar der Kantonsbibliothek, Pe-

dell der Hochschule „ 3500—5000
Obergärtner dos botanischen Gartens . . „ 2500—4000

Arlieitsschulins[iektorin 2800—3800

Die Besoldungen der Rektoren nnd Direktoren der kjin-

tonalen Lehranstalten betragen Fr. 1000—löOO; für den Se-

minardirektor kommt hinzu freie Wohnung mit Heizung tind

Beleuchtung und Benutzung des Gartens; die Besoldung der

Stellvertreter der Rektoren und Direktoren betragt Vr, 200

bis Fr. 400. Der Direktor des botanischen Gartens bezieht

Fr. 1500—^2500; der Direktor des Tierspitals begeht Fr. 1000

bis Fr. 1500. Die Assistenten werden je nach ihren Obliegen*

heiten besoldet, ebenso die Abwärtean den Kantonallehranstalten.

8, Direktion der öffentlichen Bauten,

Kantonsingenieur, Kantonsbaumeister . . Fr. 7000—9000

Sekretäre I. Klasse „ 5500—7000
Adjunkte des Kantonsingenieurs und des

Kantonsbaumeisters „ 5000—6500

Kreisingeoieure, Wasserrechtsingenieur,

Wasserhauingen ieui- 4800—6300

Heiztechniker. Rechnungssekretär .... „ 4000—6000
Technische Assistenten des Tief- und Hoch-

bauanites 1. Klasse . ^ 40( tO— 55(X1

Hoch])uufiilirer „ 35()(> 5:?(M

Technische Assistenten II. Klasse .... „ 3000—4Ö00
Die Hauswarte und Heizer der Staatsgebäude werden Je

nach ihren besondern Obliegenheiten besoldet.

Die Besoldung der Angestallten der ßaudirektion (Straßen-

und Wasserbauaufseher, Straßen- und Flußwärter, technisches

Hülfspersonal des Hochbau- und des Tiefbauamtes, Bedienungs-

personal der Straßenwalzen, Taglohnarbeiter u. s. w.) richtet

sich ebenfalls nach ihren besonderen IMenstverpflichtungen

;

sie beträgt für Straßen* und Wasserbauaufseher Fr. 2400 bis

4200 jährlich, fdr die Straßenwärter Fr. 50 bis 450 per Kilo-
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meter Stiaüenlänge. Bei denjenigen Straßen- und Wasser-

bauaufseham, welche beim Inkrafttreten dieser Verordnung

nach dem Dienstalter bereits das Maximum der neuen Besol-

dung erhalten würden, soll der Übergang TOn der gegenwärtigen

zur neuen Höchstbesoldung stufenwdse innerhalb drei Jahren

erfolgen. Die Ansätze für die StraßenwArter gelten nicht als

Anfangs- und Höchstbesoldung im Sinne des § 10 dieser Ver-

ordnung, sondern beziehen sich auf das Maß der dienstlichen

Inanspruchnahme dieser Angestellten.

IL Bezirksverwaltung,

§ 4. Die Besoldungen der Beamten und Angestellten

der Bezirksverwaltung betragen:

a) Statthalter:
des Bezirkes ZOiich Fr. 5000—7000

„ ^ Winterthur ^ 5000~-6000

der Be^ke Morgen und HSnwil . . „ 4500—5500

„ „ Meilen und Bülach . . . „ 4000—5000

„ „ Affoltern. Ilster, Piätiiküii.

Andelfiugen und Dielsdort „ 3500—4500
b) Die Mit}>:lieder der Bezirksräte:

des Bezirkes Zfirich je 3000

„ „ Winterthur » n 1500

der Bezirke Horgen, HinwU und Bulach ^ „ 800

„ übrigen Besdrke d » ^
c) Bezirksanwälte:

Bezirksanwälte des Bezirkes Zürich . Fr. 5500--6500

1. Besdrksanwalt des Besdrkes Zürich

Zulage „ 300
Bezirksanwälte des Bezirkes Winterthur ^ 4600--6000

Bezirksanwalt des Bezirkes Horgen . „ 4000—5600

AuiSerürdentliche Bezirksanwälte . „ 3500—iöOÜ

Rechnungsführer d. Bezirksanwaltschutt

Zürich „ 3000—4500
d) B e z i r k s r a t s s L' h r (' i b e r

:

des Bezirkes Zürich Fr. 4000—r)öOO

^ Winterthur „ 3r3()0—5000

der Bezirke Horgen, Meilen, Hinwil . „ 3200—4500

der Bezirke Affoltern, Ilster, PfRfükon,

Andeltingen, Bulach und

Dielsdorf Fr. 3000—4200
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e) Substituten des Bezirksrats-
schreibers von Zürich .... Fr. 2500—4200

f) Kanzlisten and Aushttlfspersonal
der Statthalter, Bezirksanwftlte
und H e z i r k s r a t s k a n z l e i e n von
Zu rieh und Winterthur:

Kanzlisten , . . Fr. 1800—3600
Ansiuiliskanzlisten 1ms „ 1800

g) W ei bei des Bezirksrates Zürich . . . hr, 1600—3000

III, Ktrehenwum,

§ 5. Die Besoldung des Sekret&rs fttr das Kirchenwesen

betrügt Fr. 2500—SOOO

B. Gerichtswesen.

/. KanUmaik Gerichte,

§ 6. Die Besoldungen der Beamten und Angestellten

des Obergeriehtes betragen:

Obergericbtsschreiber Fr. 6000—8000
Sekretäre und Notariatsinspektoren . „ 4500—6500

Keitristratür ^Kassafiihrer) „ 4000—5000
Kaiizlisten I. Klasse „ 2500-4000

„ II. n n 2000—3500
UI. n „ 1500—2500

Weibel „ 2000—3500

IL Bezirksgerichie,

% 7. Die Besoldungen der Beamten und Angestellten der

Bezirksgerichte betragen:

1. Die Bezirkst^erichts Präsidenten:
des Üezirkcö Zürich ..... hv. tiOOO— 7000

„ „ Wiiitei-thur ... „ 5000—6000

„ „ Horgen .... „ 4000

der Bezirke Moili^n Hinwil, üster

iiDtl l^ülach , . * je „ 3000

des Bezirkes PfätHkon .... „ 3500

der Bezirke Aioltem, Andeltingen

und Dielsdorf . • je ^ 3200

2. Die Bezirksrichter:
des Bezirkes Zflrich je Fr. 5600—6600

„ Winterthur . . , „ ^ 2200

It n Morgen 1300
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der Bezirke Meüen und Hinwil je Fr. 1000

K ^ Uster, Pfftffikon und
Bülach 800

„ ^ Affoltern, Andelüngen

und Dielsdorf • • » ^ tiOO

3. Der Vizepräsident, Kinzel-
und Untersu (• liungsrichtcr des

Bezirksgerichtes Winterthur Fr. 3500
Die Vizepräsidenten der übrigen Bezirksgerichte^ also

exklusive Zürich und Winterthur, erhalten zu der Ilichter-

besoldung Zulagen , deren Höhe jährlich vom Obergerichte

unter BerQcksichtigung des Maßes ihrer Inanspracbnabme fest-

gesetzt wird.

4. Geriefatsschreiber:
der Bezirke Zürich, miterthur, Hör-

gen, Meilen, Hinwil . Fr. 4600—6500
der Bezirke Äffoltern , Ilster, Pfäffi-

kon, Andeltingen, Btt-

ladi, Dielsdorf . . . Fr. 4500—6000
6. Übrige K anzleiliea nit e und Angestellte:

Substituten der Bezirksgerichte je

nach den Leistungen bis auf Fr. 5500

Rechnungssekretäre in Zürich . . Fr. 3000—4500
Kanzlisten in Zürich und Winterthur:

I. Klasse „ 2000—3500
U. Klasse „ 1600—2800
m. Klasse ^ 1200--2000

Kanzlisten in den Übrigen Bezirken bis Fr. 2400

Wdbel in Zürich Fr. 1600—3200

^ in Winterthur ^ 1600—2800

y^ in den übrigen Bezirken . „ 400— 800

UL NoiariaU.

§ 8. Die Besoldungen der Beamten and Angestellten der

Notariate werden folgendermaßen festgtbetzt

:

1. Notare der Notariatskreise;

Ztirich und AuüersihI Fr.6000—6800

Riesbach, Oberstraß, Köttingen,

Enfj^e, Wiedikon, Winterthur,

Wülflingen 5500—6300
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Schwamendingen, Wärl^nswil, Thal-

wil, Wetzikon, Waid, Uster^ Ober-

winterthur Fr.6000—Ö800
Höngg, Schlieren, Affoltern, Morgen,

Küsnachi) PfäfHkon, Illnau, Andel-

fingen, Feuerthalen, Eglisaiii Bas-

sersdorf, liiederglatt, Dielsdorf . « 4500—5800
Stilfa, Hännedorf, Meilen, Grüningen,

Banma, Turbenthal, Elgg, Stamme
hdm, Embrach, Bülach . . . „ 4000—4800

2. Kanzleibeainte und Angestellte der Notariate:
Substituten Fr. 2400—4000
Kanzlisten I. Klasse „ 2000—3000
Kanzüsten U. Klasse „ 1500—2500
Lehrlinee „ 500—1000

Das Obergericht kann die für die Substituten und Kanz-

listen angesetzten Besoldungen um höchstens Fr. ÖOO erhöhen,

wenn es die örtlichen und Amtsverhältnisse erfordern.

C* Oemelnsame Bestimmuneren betrefCend die
Besoldungen*

§ 9. Die Besoldung bildet die Entscbächgong fOr alle

und jede Inanspruchnahme und Betfttignng der Beamten und
Angestellten aus ihrem Amte. FOr die Besorgung von Proto-

koUführungen, für Augensch^e, Visitationen, Inspeküoaen

und dergleichen darf dne besondere Entschidigung mcht Ter-

langt werden. Vorbehalten bleiben die Dienstauslagen gem2£
Abschnitt IV dieser \ erordnung.

Alle und jede Nebenbezüge dieser Beamltn und Ange-

stellten an Gebührenanteilen, Taggeldern, Provisionen und Zu-

lagen irijendvvelcher Art etc. für Verrichtungen, welche in

den Ptiiriit kreis ihres Amtes gehören, fallen dahin.

Beiträge, welche der Bund für kantonale Beanitungen

leistet, und Entschädigungen, welche er für besondere Verrich-

tungen solcher bezahlt, fallen in die Staatskasse, ebenso alle

Gebtlhren und Sporteln^ welche von Behörden und Beamten
bezogen werden.

Die Annahme von Geschenken ist untersagt.

S 10. Jeder Beamte und Angestellte ist rerpfllchtet, «neli

außer der vorgeschriebenen Arbeitszeit, sofern es nötig ist,

......^le
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sich seinen Amtspflichten zu ^dmen, sowie für abwesende
Beamte oder Angestellte soweit möglich einzutreten^ ohne

Ansprueh auf Entschädigung. Immerhin soll die Inanspruch-

nahme nicht über einen Monat danem.

§ 11. Für die Beamten und Angesteillen, für welche ein

Minimum und Maximum der Besoldung eingesetzt ist, gilt,

wenn sie neu in das Amt eintreten, in der Regel das La dieser

Verordnung angesetzte Minimum als Anfangsbesoldung. Tüch-

tige Leitungen in früherer Amtsstellung, hervorragende F&hig-

kdten und örtliche Lebensverhältnisse können angemessen

berücksichtigt werden.

Nach dreijähriger Dienstzät tritt auf den Anfang des

folgenden Kalenderjahres fOr den betreffenden Beamten oder

Angestellten Erhöhung der Besoldung ein in der Weise, daß

frühestens nach 15 Dienstjahren mit Beginn des folgenden

Kalenderjaliiis das Maximum erreicht wird. Der Regierungs-

rat und das Obergericht können bei ungenügender Leistung

oder Eignung des Ikamten oder Angestellten verfügen, daß

die Erhöhung dei- IJesoldung ganz oder teilweise nicht eintrete.

Dem Kantonsrate bleibt vorbehalten, in Ausnahmefällen

eine Erhöhung der Besoldung eines Beamten bis auf einen

Viertdl über das vorgesehene Maximum za bewilligen.

§ 12. Der R^erungsrat bestimmt die Beitrüge, welche

von denjenigen VerwaltungsbeamteDi die vom Staate Wohnung,
Beköstigung u. s. w. für sich allein oder mit ihrer Familie er-

halten, an die- Staatskasse zu leisten sind. Dabei sind die

ortsübUclien i^reise in billiger Weise in Anrechnung zu bringen.

Wo Dienstkleidungen für Beamte, Angestellte und Be-

dienstete vorgeschrieben sind, hat der Staat dieselben unent-

g( Itlirh 7u liefern oder eine entsprechende Bareutschädigung

zu leisten.

§ 13. Die Besoldungen werden monatlich ausgerichtet.

% 14. Beamte und Angestellte, welche dem Staatsdienste

ihre volle Tätigkeit zu widmen haben, dQrfen ohne Einwilligung

des liegierungsrates beziehungsweise des Obergerichtes weder

eine andere besoldete oder zeitraubende Stelle bekleiden, noch

einen Nebenberuf oder zeitraubende Nebenarbeiten betreiben.

Ergeben sich in »ei stünde, so kann eine bereits erteilte Bewilli-

gung zurückgezogen werden.
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Fflr Übernahme Ton Expertisen und Gntocbten haben

die fix besoldeten Beamten mid Angestellten der Yerwaltnns

die Ermächtigung der ihnen vorgesetzten Behörden einzuholen.

§ 15. Wenn ein 1 Beamter mit Genehiiii^ung der Ober-

behörde das Amtslukal selbst zur Verfügung stellt, so wird

ihm hierfür ein den Ürtspreisen entsprechender Mietauns bezahlt.

III. Taggelder und Honorare.

§ 16. Die Mitglieder der den Direktionen des Regierungs-

rates belgegebenen Kommissionen beziehen die nämliche Eni-

Schädigung wie die Mitglieder der kantonsr&tlichen Komnüe-
slonen.

§ 17. Die Ersatzmänner der Beiirksräte and Bemrks*

gerichte begehen ein Taggeld von Fr. 8.

§ 18. Die Mitglieder der Bezirksschul- und Bezirkskirchen-

pUegen beziehen für Visitationen, Lokalbesichtiguugen und

Sitzungen auüer der VeiguiuDg ihrer Fahrspesen ein Taggeld
von Fr. G, wenn hierfür der ganze Tntr. und von Fr. 3, wenn
ein halber Tag in Anspruch genommen wird.

§ 19. Als Entschädigung iür die besonderen Bemühungen
von Präsident nnd Aktuar werden den Bezirksschulpflegcn

folgende Beträge zur Verfügung gestellt: Zürich Fr. 800;

Winterthur Fr. 600; Borgen, HinwU> Ilster, Pfiffikon, Andel-

fingen je Fr. 400; Affoltem, Meilen, Bulach, Dielsdorf je

Fr. 350.

§ 20. Als Entschädigung fttr die besonderen Bemtthnngen

von Präsident und Aktuar werden den Bezirkskirchenpllet^eu

nachfolgende Beträge zur Verfügung gestellt: Zürich und

Winterthur je Fr. 400, Morgen, Hlnwil, Pfaflikon, öster.

Andelüngen je Fr. 300, Affoltern^ Meilen, Bülach, Dielsdori je

Fr. 200.

iV. Dienstauilagen.

§ 21. Ffir amtUche Verrichtongea außerhalb des Amts*

lokales werden den Beamten nnd AngesteUten die notwendigen

Baranslagen vergütet.

§ 22. Der Regierungsrat und das Übergericht sind er-

mächtiji;t. in einzelnen Fällen, jedoch nur insoweit dies not-

wendig ersclieint, an «Stelle der Harauslagen für den Unieriiaii

eine Tagesentschädigung von Fr, 5 für den ganzen und too

. y Goo;
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Fr. 3 fUr den halben Tag festEiisetaen. Für das Übernachten
wird dne besondere Entachftdigung bis auf Fr. 4 aasgeriehtei.

Ebenso können Beamten nnd Angestellten, sofern deren Aus-

gaben für Eisenbahnfahi'k'n in Dienstangelegenheiten den Betrag

eines Generalabonnements ubersteigen, Fahrkarten letzterer Art

bewilligt werden.

V. Urlaub, Militärdienst, Krankheit, Unfall, Tod.

§ 23. Jeder Beamte un l ständige Angestellte der kan-

tonalen Verwaltung und der Gerichte kann alljährlich unter

FortbezQg seiner Besoldung einen vierzehntiglgen Urlaub be-

anspruchen, ttber dessen Antritt der zuständige Voigesetsste

entseheidet.

Gesuche um längem Urlaub sind bei den Überbehörden

beziehungsweise bei den kompetenten Vorgesetzten anzubringen.

Abweichende gesetzliche Bestimmungen sind vorbehalten.

s? 24. Militärpflichtige Beamte oder Angestellte, welche in die

Rekrutenschule, Unteroffisdersschule und Offlzicrsschule oder

in Wiederholnngskurse Anzurücken haben, beziehen in der

Regel ihren vollen Gehalt beziehungsw^e Taglohn. Wenn
der Beamte oder Angestellte dnen Militärdienst freiwillig mit-

macht, oder wenn er nur pronsorisch gewählt ist, kann die

kompetente Behörde (Regierongsrat und Obergericht) die Nicht-

aaszahlong besdehungsweise Reduktion des Gehaltes verfügen.

§ 25. In Krnnkheitsfallen wird nach Anleitung von
Art. 341 des Obligationenrechtes verfahren.

Wenn ein Beamter oder Angestellter wegen anhaltender

Krankheit oder Altersschwäche nicht mehr oder nur noch

teilweise imstande ist, der ihm übertragenai Stelle vorzustehen,

so kann ihm durch die kompetente Behörde (Regierungsrat

and Ohergericht) dn GehQlfe beigegeben werden. Die BehOrde

setzt die Besoldung des Gehtilfen fest und bestimmt^ ob und
welchen Beitrag an dieselbe der vertretene Beamte oder An-
gestellte zu leisten habe.

§ 26. Erleiden Beamte oder Angestellte, oder Personfn.

welche vuriibergebend im Dienste des Staates stehen, bei Er-

füllung ihrer Amts- beziehungsweise Dienstpflicht einen Unfall,

so setzt der R^erungsrat in jedem einzelnen Falle nach

freiem Ermessen eine Schadensvetgtttung fest.
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§ 27. Die HinterlafiseDen dnes verstorbenen Beamten oder

ständigen Angestellten sind berechtigt , die Besoldung noch

während eines halben Jahres, vom Todestage an gerechnet,

zu beii'aehen.

Ale Hinterlassene werden l)etrachtet: Die Witwe des Ver-

storbenen, beziehuDgswdse die Nachkommen, welche in seiner

Haoshaltong gelebt haben, eventuell, wenn sie von ihm unter-

halten worden sind, die tlbrigen Nachkommen, die £ltem ond

Geschwister.

Vi. VoHziehungt- und UbergangibastiimnaiigaR.

§ 28. Bei Neuwahl» 11 von Beamten und Anj^estelltrn d»'r

Verwaltung: und der Gerichte werden durcli den Reg:ierungsrat

und das Dbergericht die Besoldungen, sofern sie nicht fest

bestimmt sind, nach Maßgabe der vorli^nden Verordnimg

festgesetzt.

§ 29. Beamten und Angestellten, deren Besoldung bereits

den nach dieser Veroidiumg zu bestimmenden Ansatz über-

steigt, bleibt diese Besoldung gewahrt.

§ 30. Der Regierungsrat und das Obergericht setaen

nach Genehmigung dieser Verordnui^ durch den Kantonsrat

die Besoldungen auf 1. Januar 1909 fest.

§ 31. Diese Verordnung tritt naeh ihrer Oenehmiguug durch

den Kantonsrat auf 1 . J;muar 19(Kl in Kraft . OuiTh dieselbe werden

alle widersjtrechenden bisherigen Bestiinnuingrn aufj^'^eliobeii. ins-

besondere die Verordnung des Regierungsrates vom 27. No-
yember 18119 betreffend die Amtsstellung und Besoldung der

Beamten und Angestellten der kantonalen Verwaltung und die

Verordnung betreffend Abänderung bessiehungsweise Bhfgfiii*

Kung Toi^enannter Verordnung Yom 15. Januar 1907, ferner

die Verordnung betreffend den Straßen-, Wasserbau- und Hoch-
baudienst vom 6. Juni 1896 und 6 18, Absatz 2, der Verord-

nung zum Gesetze betreffend das Kantonalpolizdkorps om
13. September 1897, der Kantonsratsbeschluß vom 2. September
19Ö1 betreffend die Besoldungen und die Entschädigungen der

vom Volke gewählten Bezirksbeamten, die Verordnung- des Re-
gierungsrates vom 19. August 1901 betrettend die Kiinzleien

der BezirksVerwaltungsbehörden, ^ 13 bis lö der Verordnung
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des Obergerichtes vom 9. Februar 1900 betreffend die Oigani-

sation des Obergerichtes, die Verordnung des Obergerichtes

om 7. Oktober 1901 betreffend die Organisation der Berirks-

gt'richtskanzleien soweit sie sich auf die Besoldungen beuchen.

Zürich, den bcptcmbcr 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Hub er.

Zürich, den 26. September 1908.

Im Nauien des Obergerichtes,

Der Präsident;

Dr. H. Strfiuli.

Der Obergerichtsschreiber;

Dr. BlaJÜ.

BeschluB des Regierungsraies

betreffend

' Übertragang der Bnßenkoinpetei» des Stadtrate» Zfiricli

an einen besondem Beamten«

(Vom lü. Oktober liK)S.)

Der Regierungsrat,
nach Kinsicht eines Antrages der Justiz- und Polizeidirektion,

beschließt:

I. Die Übertragung der Boßenkompetena des Stadtrates

Zürich anf dem Gebiete der Stcherhdtspolizel, der Einwohner-

kontrolle, des Feuerpolizeiwesens nnd des Fenerlöschwesens

an einen besondern Beamten wird genehmigt.

II. Die Übertraerunir der Bußenkonipetcnz atif weiteren

städtischen VerwaUun^^si^i hieten bedarf gleichfalls der regie-

rungsrätlicheu Genehmigung.

Zürich, den 16. Oktober 1906.

Vor dem Regierimgsrate,

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Uuüer.
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Antrag der SukrecbnttngsprflfangskOBiinissioii*)

16. Oktoter 1908.

Bericht der Kommiesien

tür

PrUfimg der Redurang und Geseliftfteflllmiiig der Zllreher

KaatonallMuilL Im Jalire 1907*

Die allgemeine wirtschaitliche UochkoojuDktur, mit der

das Jahr 1906 endigte, sctuen während des ganzen Berichts-

jahres fortdaaem zu wollen. Rohstoff- nnd Lebensmittelprdse

and Arbeitslöhne bew^g;ten sich vielfach noch in aufsteigender

Linie. Allein schon seit Beginn des Jahres 1907 deuteten

verschiedene Ziehen auf wen Umschwung hin. Wenn aber

auch durch die im Herbst in den Vereinigten Staaten ausge-

brochene scharfe Geld- und Kreditkrisis die günstige wirt-

schaftliche Konjunktur beendigt wurde, so gestalteten sich die

Verhältnisse auf dem Geldmarkt einstweilen nicht giuistiger;

vielmehr verschärfte sich die Geldteuernnf^ noch in itedeuten-

dem Maße. AVenn der ottizielie Diskontosatz, der im No-

vember in England auf 7, in Deutschland auf stieg,

in der Schweiz mcht mehr betrug, als im Herbst des vorher-

gehenden Jahres, nämlich 6^/8%, so ist dies, wie der Ge-

schäftsbericht hervorhebt, nur der EiröfEnung der schweisse-

rischen Nationalbank su verdanken, die mit den ihr sur Ver-

fügung stehenden Mittehi wesentlich zur Erleichterung des

Greldverkehrs beitrug. Inunerlün stellte sich der offiaaelle Dis-

kontosatss auf durchschnittHch 4,93 gegenüber 4,70^/0 im vor-

hergehenden Jahre.

Unter derartigen Verhältnissen wai nicht dnruii zu denken,

für dir neu auszti^^n lit^uden und zur Konvertierung gelangenden

Obligationen den Zinsfuß von 40'(, m reduzieren: dage^tMi

konnte von der Ausgabe höher verzinslicher ObUgationen ab-

gesehen werden, was sonst keiner Bank auf dem Platsce Zürich

*> Die Küuimlssion besteht aus den Herren: Boßhart-Pfungen (Prä-

sident), Amsler^MeUen, Lineke-Zflrich, Schurter- Zürich, Quyer-Uster,

Zweifel*HOnggf Schäppi-Obeirie^en. Sokretär: Dr. Bertbeaa-WiBtevthiir.
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erspart blieb. Der ObligationenkoDto vermehrte sich om
Fr. 13,757,600 (1906 : Fr. 19,245,d00) und betrSgi per Ende
1907 Fr. 181,137,500. Da aber neben dieser Vennehrang die

zu weniger als 4% verzinslichen Obligationen bedeutend zu*

rückgini^en, die zu 4% venrinsHchen aber ron einem Bestand

von nur Fr. 320,500 inn- Kiide 1905 auf Kr. 22,4öl),000 per

Ende 1906 und Fr. 74, 5,500 jier Ende 1007 stiegen, so

halx'n sieh auch die Obligationenzinse erheblich vermehren

müssen. Sie betnifren (in runden Zahlen) 1'.I05 Fr. 5,430,000.

1006 Fr. 5,690,000, 1907 Fr. 6,069,000. Weiter sah sich die

Bank veranlaßt, vom 1. .)anuar 1008 an den Sparkassazins

von 3V2 3^/4*^/0 '/u erhöhen. Die Spareinlagen vermin-

derten sich von rund Fr. 67,800,000 — Bestand Ende 1906

auf Fr. 65,965,000 — Bestand Ende 1907, während die Zahl

der Sparhefte sich um rund 2600 erhöhte (Ende 1906:

126,521, Ende 1907: 129,115).

Die allgemane Erhöhung der PassiTzinsen führte mit

Notwendigkeit zur Erhöhung des HypothekarzinsfoiSes. Im
September wurde der Zinsfuß für neue Darlehen auf Objekte

mit städtischem Charakter in Heträjü^en von Fr. 30,000 und

liüher von 4^4% auf 4V2% und für neue Darlehen auf länd-

liche Pfandobjekte in Beträgen von Fr. 5000 und höher von

4 ®/o auf 4^/4 % erhöht; weiter sah sich im Novoniht^r die

Bank genöiij^^t, den Zinsfuß vom 1. MHrz 1008 an auch für

die bestehenden Schuldbriefdarlehcn auf Unterpfanden mit

städtischem Charakter und industriellen und gewerblichea

Etablissementen auf 4V4 beziehungsweise 4Vs ^/o hinanfan-

setzen, während er für die bestehenden und iQr neae
Darlehen auf landwirtschaftliche Unterpfande üi Betragen onler

Fr. 5000 und an Handwerker und Arbeiter auf 4% belassen

wurde.

1906 ltt7

Der duKhschiiittliche Obligatioiieiizinsfnß betrug . . 3,«i% %itt^'.*

der DnieliscbDittBertnig der Schuldbriefe 4toti% ^mt^f
IHe Hjpothekaranlagen sind um 16,4 Millionen Franken

auf 210,7 Hillionen Franken gestiegen. Die größte Zunahme
halte bisher das Jahr 1896 mit 13,3 Millionen Franken auf*

gewiesen.

Von Bedeutung fin* die Kantonalbnnk ist die Kröfinung

des üeschäftsbetriebes der Natiunalbuniv (20. Juni 1^07),
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Sie hat einmal die Erhöhung des Grandkapitals ron 90 aaf

30 Millionen Franken, die im März 1907 beschlossen und
auf Grund eines mit französischen Banken vereinbarten

Anleihevertrages sofort effektuiert worden war, veranlaßt.

Die Notenemission vernünderte sieh bis Ende des Herichts-

jahres um Fr. 5,400,000, auf Fr. 24,000,000. Dann ging am
22. Juli 1907 die Abreehnungsst^lle der Zürcher Banken von

der Kantonaibank an die Nationalbank Uber, und femer löste

eich das Konkordat der schweizerischen Emissionsbanken anf,

das dann aber am Ende des Jahres durch ein von den Kan-

tonalbanken ZOT Ordnung ihrer VerkehrsTerbftltnisse geschaf-

fenes nenes Konkordat ersetzt wurde. . Was die weiteren

Konsequenzen der GeschäftsbetriebserÖfEnung der National-

bank anbelangt, so äußert sich der Bericht wie folgt:

Der Einfluß der Nationalhank wird sich zunächst durch

die Abnahine »l^-r llmsntze spurbar machen. Neben dem Weg-
fall der Abirchüungsstelle wird insbesoiidere dei' Verkehr auf

den Giro- und bcheckkonti, der Übertragunus verkehr und der

Verkehr in Schweizer Wechseln eine Einbuße erleiden. Durch

die Übertragung der Abrechnungsstelle an die Nationalbank

wurden uns die unvenunslichen Qirogelder der hiesigen Banken,

sowie die Diskontierung ihrer kurssf&lligen Wechsel entzogen.

Wir werden dadurch und durch den Entzog der Banknoten-

emission mneu Ausfall im Ertrag erleiden, der erst in den
nächsten Jahren zum voUen Ausdruck kommen wird. Die

Nationalbank bringt uns aber auch Vorteile. Wir werden in

Zukunft auf dem Diskontomarkte volle Bewegungsfreiheit haben

und nicht mehr an einen bestiiiüiUen Privatsatz gebunden sein.

Sodann wird sie uns für unsere Geldbeschaffung einen wirk-

lichen Rückhalt biet^^n. so daß wir unseren Harvorrat bedeu-

tend niedriger hnlten können als bisher. Im [erneren werden

in Zukunft die sehr großen Kosten für die Beschaffung von

Barschaft aus dem Auslande wegfallen.

Die Einwirkung der Eröffnung der Nationalbank zeigen

schon folgende dem Geschäftsbericht entnommene Zahlen:

1906 1907

Millionen Franken

Gesamtverkehr, einfache Aufrechnung . . . 6203 5562

Verkehr auf Scheck- und Girokonti und auf

Rechnungen der Emissionsbanken . . . 27G1 2252

»
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I90e 1907

Millionen I-Yanken

Umsatz im Wochselgesch&ft 1139 1045

Giroübertraguiigen 2267 1655

Darchschniitliche ^lotenzirkulation 28,2 27,3

Die DarlehenanGemeinden und Korporationen sind von 11,9

auf 13,3 Millionen Franken ai^wachsen. DieKommifision istder

Meinung, daß es nicht etwa in erster Linie Sache der E[antoiul*

bank sei, finanziell bedrängten Gemeinden durch Gewfthrung

von Darlehen zu Hülfe zu kommen; vielmehr s^ es Pflicht

des Staates^ der den Gemeinden die sie bedruckenden finan-

ziellen Lasten auferlegt, Maßnahmen zu treffen, durch die sie

zu normaler liiiaiizit^ller Lage gelangen können. In dieser

Beziehung wird an das Postulat Nr. 476 vom 12, Dezember

1905 (R. R. 1907, Seite 608) erinnert.

Die Neubauten für die Filialen Bulach und Meilen sind

im November bezogen worden. In Uster wurde ein neuer

Bauplatz erworben. In Winterthur ist der Umbau der Bank-

lokalitäten in Aussicht genommen. Im Gebäude der Gewerbe-

halle in Zürich wurde zur Beschaffung besserer und zweck-

mäßigerer AussteUungs- und BureauräumÜchkeiten eine Um-
baute vorgenommen. Der Umsatz der Mobiliarldhkasse in

Winterthur ist nicht unerheblich zurückgegangen. Das Be-

dürfnis nach einem derartigen Institut scheint nach und nach
zurückzugehen. Die Geldbedürftigen ziehen es auch vielfach

vor, init der Mül/iliarleihkasse in Zürich zu verkehren. Auf-

fällig ist, daß von den zahlreichen meistens kleineren Gemein-
den der Bezirke Dielsdorf, Bülach und Andeltingen beiuahe

jede ihre Einnehmerei hat, während in grol'>en, wohlhabenden
Gemeinden am Zürichsee und auch im Oberland keine etabliert

sind ; doch ist im Laufe des Jahres 1908 hier eine Änderung
eingetreten.

Die Kommission bat die ihr obUegende Arbeit in gleicher

Weise durchgeführt wie in den Vorjahren, indem äe Ihre

Kontrolle durch Einsichtnahme in die Bücher und Skripturen
und Stichproben vornahm und sämtliche Filialen sowie die
Gewerbehalle und die Mobiliarleihkassen in Zürich und Winter-
thur besuchte. Zu diesem Zwecke teilte sie nch In vier Sob-
kommisäonen ; die Beratung des Hankberichtes und der Bank-
reclmung etc. nahm sieben Sitzungen der Gesuuitkomnüssian
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in Anspruch. Die Kommission hat dip Übor^ongung gewonnen,

daß die Bank gut un(i nach Maßgabe der besteheuden Vor-

schriften verwaltet wird.

Eine ganze Reihe von Fragen haben auch dieses Jahr

durch Besprechung mit dem Bankpräsidenten ihre Erledigmig

gefunden und brauchen deswegen nicht nfiher erwähnt zu

werden.

Nach Antrag des Bankrates sollen aus dem Gewinnergeb-

nis zugunsten des Alters* und Erankenfonds für die Bankan*

gestellten Fr. 60,000 ausgeschieden und diesem Betrag noch

weitere Fr. 40,000 hinzugefügt werden, die aus dem I onds

herstannnen, der sich in Bern im Laufe der Jahre aus der

Differenz zwischen den effektiven Herstt Unnt/s kosten der Bank-

noten und den den Riinssionphanken verrechneten Beträgen

angesammelt hatte und im Berichtsjahre unter die Emissions-

banken verteilt worden ist. Die Kommission ist mit der

Überweisung des Gesamtbetrages Ton Fr. 100,000 an den Be-

amtenfonds euiTerstanden.

Die Rechnung schließt mit einem verfttgbaren Saldo von
Fr. 1,400,863. 07 günstig ab, wobei in Betracht f&Ut, daß Dis-

agio, Stempel und Emissionsspesen auf dem 8^/2% Anisen
Ton 10 Millionen vom Mftrz 1907 im Betrage von Fr. 458,229

gänzlich abgeschrieben wurden. Die Gewinn- und V^erlust-

rechnung weist per 31. Dezember 1907 aus:

Aktivsaldo Fr. 1,744,896.66

Veriuste Fr. 13,582. 75

Abschreibung auf LiquiUatioueu . . . „ 18,381. 36

„ „ Bunkgebttadsn . . . „ 61,408.70

„ „ Hobifien „ 8,606.15

Emissionskosten, Disagio und Stempel

auf 18 Millionen Qrttndimggkepitel > n 466,827. 55 „ 562,8Qt 51

Somit Beingewun Fx. 1,181,586. 17
Hierzu kommen:

Wicdereingänge an frflhoren Abschreibimgen Fr. 27,528. 02

Öewiimsaldo-Vortrai? von 1Ö06 „ 191J99.88 Fr. 219,327.90

Es ezgibt sich somit em Yeiffigbarer Saldo von Fr. 1.400,863^07

Der Bankrat beantrag;t, den Reingewinn in folgender

Wwse zu verwenden:

60 0/0 dem Resenrefonds Fr. 600^000.

—

40% der Staatskasse ^ 480,000.—

10 ^/g dem kantonalen Genjeinnützigen Fonds ^ 120,000. —
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Rückstellung fOr den Alters- und Kranken-

fonds für die Bankangestellten .... Fr. 60,000.^

Vortrag auf neue Rechnung ^ 140,8^.07

Der Reservefonds beträgt mit der Einlage pro 1907

Im-. Jl 182.500.

Die Kommission beantragt auf Grund der vorstehenden

AusfUhi'ungen

:

Der Kanionsrat,

nach Einsicht eines Antrages der Bankrechnungsprüfui^s-

kommission,

beschli eüt:

1. Der 38. Rechenschaftsbericht und die Rechnung der

Kantonalbank fUr das Jahr 1907 werden genehmigt.

2. Mitteilung an den Bankrat der Kantonalbank.

Die mündliche iJericliterstattung ist dem Präsidenten der

Koumüssion übertragen worden.

Zürich, den 15. Oktober 1906.

Im Namen
der Bankrechnungsprüfungskommiasion,

Der Präsident :

£. Bolihart.

Der Sekretär:

Dr. Th. Bertheau.

Antrag des Regienmgsratcs

15. Oktober 1908.

Gesetz
betieffead

^B,m MedlzinalweBeii.

I. AligemMno Besliiiimangeii.

§ 1. Die gewerbsmäßige Ausübung der Heilkunde (B*^

handlung von Krankheiten bei Menschen und Tieren , Im-
pfungen, üeburtshulfe, Zubereitung und Verkauf von Arznei

»
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mittein) auf dem Gebiete des Eanions Zürich ist nur solchen

Personen gestattet, welche hierzu eine Bewilligung (Patent)

besitzen.

§ 2. Die Bewilligung wird auf Grundlage der geieisLeten

gesetaüichen Ausweise von der Direktion des Gesundheits*

Wesens erteilt und awar:

a) An Ärste, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker, welche

sich darüber ausweisen, daß sie den von der Bundes-

^psetzgebung betreffend die Freizügic;k«Mt des Medizinal-

personals aufgestellten Erfordernissen (Genüge leisten;

b) an Hebammen, weiche die staatliche Prüfung bestanden

haben;

c) an Personen, welche nur einzelne in das Gebiet der

Heilkunde fallende Verrichtungen ausüben (Massage oder

andere physikalische Heilverfahren, wie Liciii , l.ufl- und

WasFPr!inw»'n(Uing; ferner Sehröpfen, Leichdornschneiden,

Behandlung von Sprachgebrecheo, Schreibkrampf etc)t

gemäß den Bestimmungen der vom Regierungsrate ei^

lassenen Verordnungen.

§ 'S. Der Regierungsrut kann auf Antrag der Direktion

des (»esüiidiieiLsWesens Lehrern an der mediziiiiächen oder

ireterinär-medizinischen Fakultät, welche medizinische oder

eterinär-medizinische Fächer im engem fiinne des Wortes

roriragen, die BewÜligong zur Ausübung der Heilkunde im
Kanton ertdlen.

§ 4. Wer unbetugler Weise sich die Bezeichnung Arzt,

Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker, Hebamme oder einen ähnlichen

Titel (Wundarzt, Naturarzt, Geburtshelfer etc.) beilegt und

dadurch Glauben erweckt, daß er zur AusObung der Hdil-

künde berechtigt sei, ist strafbar.

9 5. Institute irgendweicher Art, welche sich mit der

Pflege oder der Behandlung von Kranken befassen, haben in

Prospekten, Annoncen etc. den Namen des Idtenden Arztes

ansoftthren.

§ 6. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotlieker sind

nach Maßgabe besonderer Vorschriften und unter eigener
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Verantwortlichkeit befugt, asur Aushülfe ond SiellTertretang

Geholfen anzusteUen.

§ 7. Die Metiizinalpersonen v§ ^ a—c) inbe^ffen die Arzte

an den kantonalen Kranken- and Vereor^ngsanstalteni haften

gemäß den Bestinimnngen deB eidgenOsBischen Obligationen-

rechtes ftti jede Fahrlflssigkeit, die ihnen bei Ausübung ihres

Berufes zur Last tällt.

In Streitfällen kann, wenn beide Parteien sich einver-

standen erklären, an Stelle eines gerichÜichen Entscheides, der-

jenige der Direktion des Gesundheitswesens angerufen werden.

§ 8. Die Medizinulf)erson(Mi (§ 2 a und b) sind, solange

sie nicht auf die Aubutiuiig des Berufes verzichtet haben,

verpllichtct, in l^otfällen, soweit uiüglich, jedem, der sie daiiir

anspricht^ die erste Hülfe zu leisten.

§ 9. Die Medizinalpersonen (§ 2 a und b) sind, soweit

nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, zur Wahrung
des Berufsgeheinmisses verpflichtet.

% 10. Die Anktkndigung und der Verkauf Ton Heilmitteln

und angebliehen Arznden ist ohne BewiUigung von selten der

Direktion des Gesundheitswesens jedennann untersagt.

§ 11. Einer Medizinalperson kann durch Verfügung der

IMrektion des Gesundheitswesens nach dngeholter Begntachtong

durch den Sanitfttsrat und nach AnhOrtmcr des Betreffenden

das Hecht zuj' Ausübung ihres Berüfi s auf eine l>estiuinite

Zeitdauer oder auf Lebenszeit entzogen werden:

1. wenn sie die Handlungsfähigkeit oder den guten Ruf
Terloren hat;

2. wenn ne zur Ausübung des Berufes geistig onfiUiig ge*

worden ist;

8. wenn sie sich vn ihrem Berufe grobe Fahrlässitrkeiien

zuschulden kommen läßt oder absichtlich unwai&r«

Krankenzeugnisse ausstellt.

§ 12. Sowohl die Erteilung eines kantonalen Patentes

als auch dessen zeitweiliger oder gänzlicher Entzug ist im
Amtsblatt bekannt zu machen.
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II. Besondere Bestimmungen.

A, Medizmalbeamte,

Die Direktion des Gesundheitswesens.

§ 13. Die Direktion des Gesundheitswesens übt die Ober-

aufsicht* aus über sfimtliche Personen und Anstalten, welche

sich mit der Heilkuinle und mit der öffentlichen Gesundheits-

und Krankenpflege befassen.

Der Sanitfttsrat.

sj 14. Der Direktion des Gesundheitswesens wird eine

aus mindestens sechs Fachmännern bestehendeKommission (Sani-

tätsrat) beigegeben. Die Wahl derselben erfolgt auf Vorschlag

der Direktion des Gesundheitswesens durch den Regierongsrat

auf die gesetzliche Amtsdauer. ffierbei sind die yerschiedenen

Gebiete der Heiikündc möglichst zu berücksichtigen.

Die kantonalen Gesundheitsbeamten, Gerichts-
ftrzte und amtlichen Tierärzte.

§ 15. Der Regierungsrat wählt auf den Vorschlag der

zuständigen Direktionen auf die gesetzliche Amtsdauer die er-

forderhche Anzahl kantonaler Gesundheitsbeamten, Geriehts-

firzte und amtlicher Tierärzte, sowie deren Stellrertreter.

§ 16. Die kantonalen Gesnndheitsbeamten überwachen

die üfientiiche Gesundheitspflege, insbesondere die Tätigkeit der

Ortlichen Gesundhdtebehürden, sowie die Seuchenpolizei.

§ 17. Der Regierungsrat kann die Funktionen der kan-

tonalen Gesundbeitsbeamten in Gemeinden, welche eigene Ge-

sundheitsbeamte besitzen, jenen übertragen.

§ 18. Die Gerichtsärzte hahen den Gerichten und Ver-

waltungsbehörden die von diesen verlangten Gutachten abzu-

geben und Zeugnisse auszustellen.

§ 19. D»'i Regierungsrat erläßt über die Obliegenheiten

dieser Amtspersonen die erforderüchen Verordnungen und Re-

glemente und setzt deren Besoldungen fest.

Zttrck. Amtsblatt 1908. dO. Oktober. 39
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Ärzte.

§ 20. Die Ärzte haben über ihre Tätigkeit Buch zu führen.

Die Eintragungen sollen enthalten : Die Namen der Kranken,

das Datum der ftrzftüehen Ratserteilimg und der Krauken-

besache, die angeordnete Behandlung.

Ärzte, welche zur Abgabe von Arzneien berechtigt sind,

haben die getroffenen Verordnungen genau und vollständig

aufzuführen.

§ 21. In Ortschaften, in welchen affentlicbe Apotheken

(§ 80} bestehen, ist den Ärzten die Verabfolgung Ton Arzneien

aus ihrenPrivatapothen, dringendeFäUeausgenommen,untersagt

Ärzten, welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes,

oder vor der Errichtung einer offentrichen Apotheke in der

Gemeinde, Privatapotheken betreiben, wird deren Weiter-

betrieb auf die Dauer von 10 Jahren, vom Inkrafttreten dieses

Gresetzes oder von der Errichtung einer öffentlichen Apotheke

an gerechnet, gestattet.

§ 22. Zur Führung einer Privatapotheke ist die ßc-

willigung der Direktion des Gesundheitswesens erforderlich.

Die Ärzte haben sich über ihre Befähigung zum Betrieb

^er Apotheke auszuweisen.

Die Privatapotheken sind vorschriftsgem&ß einzurichtes

und zu betreiben.

Über den Rezn^ der Arzneistoft'e haben ilie Ärzte Buch

zu führen ; sie sinil für richtige Bescha£[enhe'it der Arzneistoffe

und Zubereitung der Arzneien Yerantwortlich.

§ 23. Die Ärzte haben den örtlichen Gesundheitsbehörden

unverzüglich Kenntnis zu tjeben von Krankheiten, für welche

Anzei<^e[)nicht bestellt; sie haben sofort o-ptren solche Krank-

heiten die gesetzlich voi'geschrielx nen Schut^uiuiSregeln anzu-

ordnen und deren Vollzug nötigenfalls zu überwachen.

% 24. Die Vergittung für ärztliche HOlfeleistung ist Sache

der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung.

Die Direktion des desundheitswesens stellt in Verbindung

mit dem iSunitätsrate für ärztliche Behandlung und Heilnüitel
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Taxen fest, welche in streitigen Fällen den Gerichten als Mali-

stab dienen.

§ 25. Bei offenbarer Mittellosigkeit eines Kranken liaben

die Ärzte, sofern der Kranke Bürger einer zOrcherisehen Ge-

meinde ist, der Armenpflege dieser Gemeinde ron der Über-

nahme der ärztlichen HUlfeleistung mit dem Gesuche um Aus-

steilung einer Armenarztbewilligung Mitteilung zu machen.

Fttr ärztliche Behandlung mittelloser^ rdseuniähiger Kan-

tonsiremder (Schweizer und Ausländer) erteilt die zuständige

Direktion des Regierungsrates nach Maßgabe der Bondesge-

setzgebuiigj der Staatsverträge und spezieller regieruiigsrätlicher

Verordnung Gutsprache.

§ 26. Wenn die Krankheit eines unterstützungsbedürftigen

Patienten besondere Behandlung erfordert oder eine längere

Dauer voraussehen läßt, haben die Ärzte hiervon den Armen-

behörden (Armenpfh'g-e odei' zustäiidjije Direktion des Regie-

ruiigsrates) zum Zwecke der allfälligen Unterbringung des Er-

krankten ün einem öffentlichen Krankenhause Anzeige zumachen.

§ 27. Die an Armenbehörden für ärztliche Behandlung

untersttUznngsbedürftiger Kranker ausgestellten Rechnungren

unterliegen im Streitfall der Prüfung durch die Direktion des

Gesnndh eitswesens.

Bei Rechnungen dieser Art soU gegenüber den üblichen oder

amtlich festgestelltenTaxen eineErmäßigung von 25% eintreten.

Zahnärzte.

§ 28. Die Zahnärzte sind berechtigt zur örtlichen und

äußerlichen Behandlung v^on Zahnkrankheiten, sowie zur An-

fer%nng des Elrsatzes Ton Defekten in der Mundhöhle. Das

Füllen der Zähne, sowie der Zahnersatz ist ausschließlich

Sache der Zahnärzte.

Innerhalb dieser Umf^renzun^Jf ist ihnen die Verordnung

und Anwendung der gebräuchlichen, lokal anzuwendenden

Araneunittel gestattet.

Ist für ctie Ausführung emer zahnärztlichen Operation

die Karfcolasierun^ einer Person notwendig, so muß hierzu

ein patentierter Arzt Iwigezogen Vierden.
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Die m den §§ 24— .27 enthaltenen Bestimmungen linden

analoge Anwendung hei Behandlung initleiioser Kranke durch

die Zahnärzte.

Tierärzte.

$ 29. Die in den §S 20, 22 und 24 dieses Gesetzes

enthaltenen, die Ärzte betreffenden Yorsehrlften finden anf die

Heränste analoge Anwendung.

Chirurg-ische Ojjenitionen, sowie Impfungen dürfen an

Tieren nur von patentierten Tierärzten vorgenommen werden.

Apotheker.

§ 30. Für Errrichtung und Betrieb einer öffentlichen

Apotheke ist die Bewilligmig der Direktion des Gesundheits*

Wesens erforderlich.

Diese Bewilligung ist persönlich und kann nur an paten*

tierte Apotheker verabfolgt werden. Ihr Inhaber muß ßigenr

tttmer oder Pächter der tos ihm geführten Apotheke sein.

§ 31. Kein Apotheker darf Li iter von mehr als einer

Apotheke sein, vorbehalten die Bestimmung des § 32.

§ 32. Beim Tode des Eigentümers einer Apotheke ist

es seinen Rechtsnachfolgern gestattet, mit Genehmigung der

Direktion des Gresundheitswesens fOr die Dauer ehies Jahres

die Af)otheke durch einen patentierten Apotheker verwalten

zu lassen. Diese Frist kann auf Antnig des Sanitätsrates durch

die Direküon des Gesundheitswesens verlängert werden.

§ 33. Derätaat istbefugt, AffentlieheApotheken zubetreiben.

Kranken* und Versorgungsanstalten können mit Bewiffi-

^nng der Direktion des Gesundheitswesens Apulheken iur

den eigenen Gehrauch errichten.

§ 34. Die Apotheker allein sind unter Vorbehalt der

SS 21 und 33 berechtigt zur Zubereitung und zur Abgabe von
Arzneien, welche von Ärzten, Zahnärzten oder Tleränten ver-

schrieben werden, sowie zum Verkauf von Arzneimitteln (ein-

fachen und zTisamnunLi» St tzten), soweit derselbe nicht durch

besondere Vorschriften beschränkt wird.

§ 36. Die Apotheker »nd für die vorschriftqgem&fte

Beschaffenheit der von ihnen hi den Apotheken gehaltenen

Digitizc '
' nnnlr



701

Arsmeimittel verantwortlich. Für Zubereituiig, Prüfung, Aufbe-

wahrung der Arzneimittel sind die Bestimmungen der schweiaseri-

Bchen Pharmakopoe maßgebend.

§ 86. Die Preise iWv die Arzneien, welche auf ärztliche

Verordnimg hin abc!:egeben werden, sin i (iurch eine vom Re-

gierungsrat auf den Antrag des Sanitätsrates erlassene Tax-

ordnung festzusetzen.

Bei Ansneien, welche auf R.eehnung von ArmenhehÖrden

geliefert werden, tritt eine Erinäßi^un^' von 25 ®/„ ein.

§ 37. Der Verkauf von Droguen. (Jhemikalien, welche

arzneilichen und technischen Zwecken dienen, sowie der Arznei-

stoffe, welche dem freien Verkehr überlassen werden, wird

durch eine Verordnung geregelt.

§ 38. SäuitUche Apotheken, öffentliche und private, unter-

liegen der Kontrolle durch die Direktion des Gesundheits-

wesens. Die Kosten sind von den Besitzern zu tragen.

Hebammen.
§ 39. Die Gemeinden sind, soweit notwendig, zur An-

stellung einer genügenden Anzahl von Hebammen verpflichtet.

§ 40. Der Staat sorgt für die Ausbildung der üebatnmen

in besonderen Unterrichts- und Wiederholungskursen.

Der Unterricht für Kantonsbiugennnen ist unentgeltlich.

Die ijlni^^en den KurstL'ilnehmerinnen erwachsenden Kosten

werden, falls es sich um (iemeiüdphebammen handelt, von

den Gemeinden, sonst aber von den Kursteilnehmerinnen ge-

tragen.

Der Staat kann den Gemeinden an diese Kosten Beiträge

gew&hren.
Die Hebammen können nach Bedürfnis m Wiederholungs-

kursen einberufen werden, solange sie niclil auf das Patent

verzichti'f haben.

Pthchten imd Befugnisse der Hebammen werden durch

dne vom B«gieningsrat erlassene Verordnung bestimmt.

§ 41. Das Patent für Ausübung des Hebauunenberufes

darf nur an solche Personen erteilt werden, die sieh durch

biyilizüü by



702

eine staatliche Prüfung: über genüge nde Kenntnisse ausgewiesen

habuii; vorbehalten bleiben Interkantonale Vereinbarungen.

III. Vollzlehoiigs- und ObergangsbesSnimuiigeii.

s? 42. Der Regierungsrat erläßt die für die Ausführung

dieses Gesetzes notwendigen Verordnungen«

§ 43. Übertretungen dieses Gesetzes werden mit Polieei-

buße bis auf Fr. 600 bestraft, sofern nicht Überweisung: an

die Gerichte gemäß § 80 des Strafgesetzbuches des Kautuos

Zürich vom 6. Dezember 1897 erfolgt.

§ 44. Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten

Patente für Zahntechniker bleiben auch fernerhin in Kraft,

ebenso die für einzelne Verrichtungen (Massiige. Z;ihn/.'u'lien,

Schröpfen etc.) erteilten Bewilligungen bis zum Abiaui der-

selben.

§ 45. Dieses Gesetz, durch welches das Gesetz betreffend

das Medizinalwesen vom 2. Weinmonat 1854 au^ehoben wird,

tritt mit der Annahme durch das Volk in Kraft.

In der dem Kantonsratsbesch lasse vom 4. Juli 1904 be-

treffend (ias Initiativbegehren für die Freigebung der arzn^
losen Ueilweise beig(^benen Weisung ist ausgeführt, daß ^^aUe

Mißstände, welche durch die Freigebung der ärztlichen Praxii

erfolgen, nur dadurch gehoben werden, daß defjeidge, welcher

Arzt sein will und die Verantwortlichkdt für sein Handeln als

Arzt tragen muß, sich über die wissenschaftliche Befähigong

hierüber vor den vom Staate eingesetzten Behörden aasweist,

mit andern Worten, daLi zur Ausübung der Medizin, C'hirurgie

und Geburtshülfe bei Menschen und Tieren der Patentzwang

besteht".

Diesem Grundsatze hat das Volk des Kantons Zürich

durch Verwerfung der initiative unterm 27. November 1904

mit 51,486 gegen 23,020 Stimmen zugestimmt. Das neue

Medizinalgesetz enthält somit als ersten und obersten Grund-

satz für die AusUbong der Heilkunde den Patentzwang (§ 1).

§ ^a bestimmt, daß Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apo-
theker nur dann das Recht zur Ausübung ihres Berufes er-
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halten, wenn rte den von der Bandesg^eseizgebung betreffend

die Freizügigkeit des Medizinalpe rsotials aufgestellten Erforder-

nissen Geniige leisten, d. h. wenn sie im Besitze eines eid-

genössischen Di{)l()ins sind. Der Kanton verzichtet dadurch

anf sein»' ihm noch zustellende Befugnis, Medizinalpersonen,

welche nicht im Besitze eines eidj^enössischen Arzt-, Zahnarzt-

etc. Diploms sin<l, die Bewilligung zur Ausübung ihres Berufes

zu erteilen; der Kanton Zlirich hat von dieser Befugnis in den

letzten zwanzig Jahren ein einiges Mal (Zahnarzt) Gebrauch

gemacht.

§ 2c soll gemiß einer rom Regierangsrat antzostellenden

Verordnung Personen die Befugnis erteilen, einzelne in das .

Gebiet der Hdlkunde fallende yerrichtongen selbständig aus*

zutlben. Die bezQgliche Verordnung Uber die Ausübung der

sogenannten physikalischen Heilmethoden wird die Anforde-

rungen festsetzen, welche betreffend die technischen und theo-

retischen Kenntnisse an die Kandidaten zu stellen sind. Eine

weitere Forderung;: wird sein, daß diese Personen sich über

einen absolut tauten Leuuumd ausweisen mt^ssen; tiherdies kann

nach § 11 des Gesetzes solchen Personen, falls sie den guten

Ruf verloren oder sich grobe Fahrlässigkeit zuschulden kom-
men lassen, die Bewilligung zur Ausübung dieser Heilverfahren

durch die Administrativbehörden entzogen werden.

Diese Forderungen müssen im Interesse des Publikums

gestellt werden. Prüfungen von Masseusen mit Ausweisen

über besuchte Kurse haben ergeben, daß einzehie dieser

Personen nicht einmal die Bezeichnung der größten Kno-
chen und Gelenke des menschlichen Körpers kennen, daß sie

nicht wissen, was aktive und [>assive Hewei^^uni^^en sind, daß

sie keine Ahnung von Widerstandsl)ewegungen halten. Solche

FeT'öuncn sind ganz außerstande, den ihnen von Ärzten er-

teilten Autträgen nachzukoininen; sie werden in einzelnen Fällen

ihren Patienten direkt Schaden zufügen. Ks hat hiebei nicht

die Meinung, daß die physikalischen Heilmethoden nur auf An-

ordnung der Ärzte durchgeführt werden dürfen, eine Forde-

rung; welche in praxi sieh als unausführbar erw^sen würde.

Der Schutz des Publikums gegenüber den die physikalischen

Heilmethoden ausübenden Personen kann nur so weit gehen,

daß eine gewisse Garantie geboten wird, daß jeder, der diese

Heilverfahren ausübt, auch die erforderlichen technischen und
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theoretischen Kenntnisse besitst; dem Publikum selbst bleibt

es unbenommen, den Antt aber die Zweckmäßigkeit der An-
wendung <ler physikalischen Hdlmethoden zu konsultieren

oder nicht.

§ 8 wahrt (i«Mn Regierungsrat das Recht, ausländischen

Lehrern der klujischtui Anstalten das Recht zur Ausübung der

Praxis zu eileil «'ii.

4? 4 ist ilif Konsequenz von ^ij 1 und 2. Die Bezeichnung

Arzt, Zahnarzt etc. kOTnmt nur demjenigen zu, der zur Aus-

übung dieses Ik'rufes berechtigt ist; das Publikum hat ein

Recht, durch den Titel zu erfahren, wer patentiert ist und
wer nicht.

§ 6. Auch hier hat das Publikum ein Recht, beror es

diese Institute betritt, sich mit ihnen einläßt, zu wissen,

welcher Arzt denselben vorsteht.

§ 6 ist in ähnlicher Fassung im Medizmalgesetae von

1854 vorhanden.

7 statuiert die Haftpflicht des Medizinalpersonals: der

Ärzte, Zahnärzte, Tiertärzte, Aj^oilnker und lleUammen hei

Ausübung ihres Berufes, inbegritfen die Arzte der kantonait-u

Kranke:;- und Versorgungsanstalten. Es ist der Verbuch

geuuu'iit worden, bei einer vermeintlichen Schädigung eines

Patienten in einer kantonalen Krankenanstalt den Staat

haftbar zu erklären. Beschuldigungen, daß Medizinalpersonen

in Ausübung ihres Berufes fahrlässig gehandelt, sind nicht gar

selten; der Liaie ist der Ansicht, daß ein ihm liebes oder nütz*

llches Famiüengüed durch irgend ein Büttel gerettet werden

könne; nicht die bestehende Krankheit, sondern die Behand-

lung des Arztes hat seiner Meinung, nach Invalidität oder den

Tod verursacht; dne Rdhe von weitem Anklagen adelen auf

Gelderpressungen ab. Es ist Sache der Gerichte, solche An-

klagen und Streitigkeiten zu entscheiden; immerhin soll, falls

beide Parteien sich danut einverstanden erklären, an Stelle

des gerichtlichen Entscheides ein solcher der Aduiinistrativ-

behörden trr'ten können.

§ 8 ähnliiii wie im Gesetze von 1854.

§ U handelt von dem Berufsgeheimnis der Medizinalper-

sonen. Es wird als unstatthaft erklärt, daß Medizinalpersonen

Geheinmisse, welche ihnen in Ausübung ihres Berufes zur

Kenntnis gelangen, Dritten mittalen. Diese Verpflichtung der
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Bewahrung von Geheimnissen kann keine absolute sein, indem

die ^^^^p^lichtlIng zur Anzeige von Vergehen und Verbrechen,

die Aulegunof von Zeugnis vor Gericht durch audere Gesetze

gefordert wird.

§ 10. Das Geheimmittelwesen resp. -unwcscn soll durch

den Stüiat bekämpft, jedenfalls in seinen är^^steu Auswüchsen
unterdrackt werden. Die Fabrikation von Geheimmitteln ist

heutzutage eine lohnende Industrie; Aktiengesellschaften be-

fassen sich mit derselben ; der gewöhnliche Mann erGndet ein

UniTersalmittel und schwört im guten Glauben auf die Wir-

kung desselben ; zweifelhafte Existenzen erfinden und handeln

als leichten £rwerb mit Geheimmittehi ; das Publikum läßt

sich willig betrügen^ es glaubt, daß in jeder Lage ein Retter

erstehen werde. Ganz unterdrückt können die Geheimmittel

nicht werden: dagegen bat der Staat dafür zu sorgen, daü /.um

Verkauf keine Mittel jjelangen, welche giftige, schädliche Stoffe

enthalten, widersinui«; zusamnien«4epptzt sind, deren Annoncen
und Preise das Maß der Anständigkeit überschreiten. Die

Kontrolie «lieser Mittel wird bekanntlich von einer Anzahl

Inhaber von Zeitungen bekämpft; sie erachten die Annon-

cierong derselben in ihren Blättern als ein gutes Geschäft, das

ihnen der Staat nicht beschneiden dürfe. Ohne vielfache An-

nonce blüht der Geheimmittelschwmdel nicht, und es liegt den

iDhabem der Zeitungen nicht recht, daß der Staat ihnen unter-

sagt^ sich dieses gute Gesch&ft entgehen zu lassen.

11 und 12. Während das Gesetz yon 1854 nur den

Gerichten das Recht gibt, einer Medizinalperson die Ausübung
ihres Berufes auf eine bestimmte Zeit oder auf Lebenszeit zu

untersagen, gibt der Entwurf auch den Adnüiiisiriitivbeliürden

dieses Recht. Eine Medizinalperson, welche z. B. geisteskrank

geworden, oder die sich unniäülL^ein. dauerndem Trünke ergibt,

bedeutet für das Puhlikuin eine tiefaiir, und es ist ahsokit not-

wendig, daß einer Behörde, sobald ihr solche Tatsachen zur

Kenntnis kommen und die Untersuchung deren Richtigkeit er-

geben hat, das Recht eingeräumt wird, einzuschreiten. Es darf

nicht zugewartet werden, bis durch geschehenes Unglück und

durch richterlichen Spruch, eventuell erst nach erfolgtem Ver-

gehen, die Medizinalperson in ihrem Berufe eingestellt wird.

Bestimmungen der kantonalen Verfassung stehen dem Patent-

entasuge durch die admmistrativen Behörden nicht entgegen.
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Abgesehen davon, daß der Paragraph nur in ganz seltenen

Fällen zur Anwendung gelangen wird, ist die jedesmalige Be-

gtttachiong doreh den Saniiätsrat vorgesehen, sowie das Reebi

des Reknrses an den Regierungsrat, dem es alsdann freisteht^

durch eine zweite Expertise vor seinem Entscheide die vor-

liegenden Tatsaehen auf ihre Richtigkeit prüfen zu lassen.

§§ 13 und 14 analog dem Gesetze von 1854.

§§ 15—19. Die kuntünalen Gesundheitsbeamten,
die Gerich ts ä rzte und auitlichen Tierärzte. Die

Wahrnehnuingen, über die Tätigkeit der örtlichen Gesund-

heitsbehörden des Kantons «:emacht wurden, haben jf- läna^er,

desto deutlicher ergeben, daß mit wenigen Ausnahmen die

Behörden den ihnen durch das Gesetz vom 10. Dezember 187G

überbundenen Aufgaben nicht gewachsen sind. Zur richtigen

Aufsicht und Durchführung der Bestimmungen über Trink- und

Brauchwasser, über Lebensnüttel (Milch, Wein etc.), über Wöhr
nungen, über Abzugskanftle, Kloaken, Senkgruben, IHlnger-

stätten, zur Durchführung der Maßregeln gegen Krankheiten

und Seuehen bei den Menschen und der Kinderpflege (Kosir

kinder) fehlt ihnen vielerorts das Verständnis; es ist oft nicht

Gleiehgiiltigkeit, sondern Mangel an Kenntnissen, die man
von dem betreffenden Funktionär nicht fordern kann, welche

bewirken, daß diese Din^e in Weinern und selbst jj^rüLUTn

Gemeinden im argen liegm. Dai)ei spielt die Abhänij^igkeiL

die „Yotterschaft" der Mitglieder der Gesundheits!)ebi'»rdäi

mit ihren Gemeindegenossen eine Rolle, welche die oft in

das Privatleben des einzelnen tief eingreifenden Forderungen

der Gesundheitspflege hintanhalten. Die Bezirksärzte finden

bei ihrer m^st auE^edehnten Privatprazis kdne Zeit, sich

eingehend mit Gesundhdtspflege in den dnzelnen Gemdoden
zu befassen. Es erschdnt deshalb zweckmäßig, <£e Oblißgen-

heiten der zurzeit amtenden Bezirksärzte zu tälen, und zwar
durch Schaffung von Geriehtsftrzten, denen ausscbHeßlich ge-

richtsärztliche Tätigkeit zukommt, und Gesundheitsbeamten,

welchen die Überwachung und Ausfiilirung der Gesetze und

Verordnungen betreffend die öffentliche Gesundheitspflege und
Lebensmitte] pol izei , sowii» die Seuchenpolizei zufallen.

Die Zahl der für den Kanton erforderlichen Gericht rate

kann wesentlich reduziert werden, da ein Teil der zurzeit

ouitenden Bezirksärzte so wenig durch forensische Tätigkeit
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in Anspruch genommen wird, daß diese Tätij^keit für sie keine

befriedigende sein kann und daß die Fortbildung ihrer Kennt-

nisse auf diesem Gebiet dureh die Praxis ausgeschlossen ev^

scheint. Dagegen muß die Besoldung der Gerichtsftizte («uizeit

400 Fr.) eine wesentliche Erhöhung erfahren, indem Aeh nur

bei ordentlicher Beaahlung dieser Stellen Mediziner finden

lassen, die bereit sind, sich in dem Spesdalfache der forensischen

Medizin zu betätigen.

Welches sollen nun im speziellen die Aufgaben eines

kantonalen Gesundheitsbeamten seinV

Das Gesetz betreffend die öffentliche Gesundheitsplle^e

und die Lebensmittelpolizei vom 10. Dezember 1876 unter-

stellt der öffentlichen Kontrolle:

a) Die Lebensmittel (Eßwaren und Getrfinke);

b) das Trink- und Brauchwasser;

c) die Straßen, Plätze und Gewässer;

d) die Abzugskanäle, Kloaken, Senkgruben, Düngerstätten

u. s, w.

:

e) die ^\ oiimino-eii. insbesondere die Massenwuimungen und
Arlieitsiokale, sowie die Stallungen;

f) die Schulen, Armenhäuser, Waisenhäuser, Kasernen, Ge-

fängnisse^ sowie die andern öffentlichen oder dem öffent^

liehen Verkehre dienenden Anstalten;

g) die Schlachthäuser, Wurstereien, sowie die Zubereitungs-

und Verkaufslokale der Lebensmittel überhaapt;

h) die Gewerbe, soweit sie sanitarische Schädlichkeiten ver-

ursachen
;

i) der Verkauf von Arzneien, Giften oder mit gifthaltiofen

Stoffen versehenen luduslrieerzeugnissen und von Geheim-
mitteln ;

k) die Maßregeln gegen Krankhelten und Seuchen bei Men-
schen und Tieren;

1) die Kranken- und Kinderpflege (Krankenanstalten^ Privat-

heilanstalten, private Irrenpflege u. s. w., Kindeiiiewahr-

anstalten, Eostkinder);

tn) die Nacht- und Sonntagsruhe;

n) die Leichenbestattung und die Begräbnis [»lätze.

Die Aufsicht über die öffentlichen Straßen und Plätze

ist wesentlich Sache der Polim j die Fabriklokale stehen unter
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Aufsicht der Falinkinspckturen, die iSclmlun unter derjeni^fn

der Schulpflegen, des Schularztes; die Armen-, Waisenhäuser.

(M fantrnissp etc. werden durch die B(v/irksärzte inspiziert: die

SchlachtliHiiser, Metzgereien etc. wenien gemäß Verordnung

betreffend das Schlachten von Vieh etc. vom 19. November
1903 durch die Fleischschauer und durch die Rezirkstierärzte

kootrolliert. Der Verkauf von Arzneien und Giften ist der

Direktion des Gesundhdtswesens mit dem KantonBapotheker

unterstellt, die Kontrolle und B^tachtung der Gebeimnüttel

untersteht einer Kommission, bestehend aus einem Arzt, dem
Kantonsapoiheker und dem Kantonschemiker. Die Visitation

der 0<»ndndekranka]liftuBer erfolgt durch Dele^erte des Re-
gierungsrates (§ 9 der Verordnung betreffend Staatsbeiträge

an die Bezirks- und Gemeindespitäler , vom 27. Dezember

1893), diejenige der privjiten Kranken- und V^ersorgun-san-

stalten durch die Bezirk särzte. Diejenige der privaten Irren-

anstalten besorgt gemäß § 23 der Veronhiung lieLicif^^nd die

private Verpflegun«.»- von liTen, vom 19. Juni 1899, eine Kom-
mission. Für Einführung der privaten Versori^ung der Irren

verlangt der Regierungsrat gemäß Budget pro 1909 einen 1)6-

zfl^ilichen Kredit. Nacht- und Sonntagsruhe sind Sache der

Polizei; sie wird durch das Gesetz betreffend die öffentlichen

Ruhetage, vom 12. Mai 1907, geordnet. Die LeichenbestaUung

ist durch Gesetz vom 29. Juni 1890 geordnet; die Aufsicht

Obt die Direktion des Gesundheitswesens.

Die wesentlichen Gebiete, mit denen sich die Gesundhats*

hehörden zu befassen haben, dnd zurzdt: Die Lebensmittel

und deren Zubereitungs- und Verkaufslokale, das Trink- und

Brauchwasser, da: Ahzugskanalf. Kloaken, Senkgruben, Dünger-

Stätten etc., die Wohnuni^cn, insbesondere die Massen wuhnuniren,

die Arbeitsräuine, geinäü dem (ifesetz betreffend df*n s liuiz

der Arbeit tM-in neu, vom 12. Aiiu:ust 1894. die Ge\M'riK\ .'so-

weit sie saniUirische 8chä(üichkeiten verursachen, der Verkauf

von mit gifthaltigen Stoffen versehenen Industrie-Erzeugnissen,

die Maßnahmen gegen Krankheiten und Seuchen bei Menschen,

die Kinderbewahranstalten und Kostkinder, die Begrabnis-

plätze. Es ist ganz ausgeschlossen, daß wemgstens in Ge-
meinden mit ländlichem Charakter die Gesundheitsbehörden

auf der Mehrzahl dieser Gebiete etwas Ersprießliches leisten»

wenn ihnen kein Fachmann zur Seite steht. Die Gesund-
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heitsbehörden sehen wohl die Sehfidlichkeiten, kemieD aber

nieht die Mittel und Wege zur Abhülfe. Hier soll der kan-

toDale Gesundheitsbeamte in den Riß treten; er soll im Laufe

der Jahre sich mit den sanitären Verhftltnissen auch der

kleinsten Gemeinde des Kantons l)ekannt nvichon, da, wo
es nötiij wird, dio Initiative zur Verbesserung dieser Verhält-

nisse ergreifen, ja die Kompetenz erhalten, bei den Behörden

<lie Durchführung der Verbesserongen zu erzwinofen. Es ist

nicht zu ])efürchten, daß der kantonale Gesundheitsbeamte

ein allmächtiger Herr werde, denn aHe seine Verfügungen

sind selbstverständlich von den Yon ihnen Betroffenen an die

Oberbehörden rekurrierbar.

Hinzuzufügen ist noch, daß nach InkrafUreten des eid-

genössischen Gesetzes betreffend den Verkehr mit Lebens-

mitteln und Gebrauchsgegenständen, der kantonale Gesund*

hdtsbeamte sich nüt dem großen und wichtigen Gebiete der

Lebensmittelpoliz^ nicht zu befassen haben wird, indem durch

dieses Gesetz den Gesundheitsbehörden Lebensraittelinspektoren

unter der Kontrolle des Kantonschemikers beigegeben werden.

Da die Stadt Ziirieh bereits einen städtischen Arzt besitzt,

Winterthur in nicht allzu ferner Zeit einen solchen erhalten

dürfte, so konnten in diesen Verkehrszentren die Funktionen

eines kantonalen Gesundheitsbeamten ohne weiteres diesen

städtischen Beamten übertragen werden; selbstverständlich muß
der Kanton an die Besoldung der städtischen Beamten einen

Beitrag in der Höhe der Hälfte der Besoldung der kantonalen

Beamten leisten. Für die übrigen Ortschaften des Kantons

werden zwei bis drm ^Beamte genfigen« Sache einer aufzustel-

lenden Verordnung, auch der Erfahrung wird es sein, zu be-

stimmen, ob die Tätigkeit dieser Beamten nach Regionen oder

nach Materien geteilt werden soll. Jedenfalls kann die Seochen-

polizei nur durch einen Arzt richtig durchgeführt werden.

Der Kanton soll also erhalten:

5—6 üerichtsärzte a Fr. 1000. Ausgabt- im .Maviinimi Fr. 0,000

2—3 Gesundheitsbeamte ä Kr. 7000. Aii^ibe im .\lasimam „ 21,000

Spesen, Reiseentschädigung der letztern a Fr. 1000 „ 3,000

2 städüsche Beamte „ 7,000

Fr. 37,000

ab: Besoldung der 11 Bezh'ksärzte ä Fr. 400 „ 4,400

Jährlitiic Mehrausgabe Fr. 32,Ü00

Digitized by



710

§ 21. Wie in andern Kantonen, verlangen auch in unserm

die Ärzte und Tierärzte eiD möglichst ausgedehntes Dispensier-

recht, die Apotheker ein .möglichst beschränktes. Die Frage

kann aber weder vom Standpunkte der Interessen der Ärste

noch vondenjenigender Apothekergelöstwerden, denn auf beiden

Seiten kommt wesentlich der Oeldstandpunkt zur Geltung* Es
fragt sich : Wird das Publikum da, wo öffentliche Apotheken be-

stehen, gleich gut bedient wie da, wo nur Privatapotheken

der Ärzte bestehen? Es ist hierauf unbedingt mit Ja zu ant-

worten: die von eiinMii diplomierten Apotheker geleitet« Af>o-

theke gibt die volle Gewähr ff^r die riehtiy^e Zubereitung

der verordneten Medikamente, und das Publikum erhält die

Medikamente ebenso rasch aus der öffentlichen Apotheke, wie

aus der Pnvatapotheke des Arztes, vorausgesetzt, daß jene

nicht allzuweit vom Wohnorte des Bestellers entfernt ist. Gro^
jGntfemungen des Patienten vom Arzte und Apotheker werden
in einzelnen Gegenden des Kantons immer vorhanden sein;

Arzte und Apotheker werden im eigenen Interesse die Zentren

der Gemeinden als Wohnsit» wählen. Die Ärzte werden durch

die Bestimmung, daß da, wo eine Öffenttiche Apotheke besteht,

sie keine Arzneien verabreichen dürfen, allerdings eine gewisse

ünanzielle Kinl)uße erleiden: es ist aber nicht zu fürchten, daß
hierdurch Landesti-egenden von Ar'/t(»n entblöUt werden, so daü
in gewissen Gegemien nur schwer ein Arzt erhältlich wäre. i>en

finan/j eilen Ausfall, den den Ai-zten der Entzug des Dispensier-

rechtcs bringt, werden sie durch erhöhte Taxen für ihre Be
mtlhungen auszugleichen suchen, und die Folge wird sein, da&
die ärztliche Behandlung auch auf d§m Lande eine etwas
teurere sein wird. Es gibt wohl nicht viele Ärzte, welche ihre

Tätigkeit als Apotheker mit besonderer Vorliebe ausüben, die

sie, heimgekehrt von ihren Krankenbesuchen, noch zuwoleo
stark in Anspruch nimmt und die vielenorts dazu geführt hat,

daß nicht der Arzt selbst, sondern eine Drittperson die Meduön
zubereitet, was wohl nicht koi*rekt ist, aber kaum ver-

mieden werden kann. Die Entlastung, welche der .Arzt durch
Wegfall seiner Tätigkeit als A]»ütheker erfährt, wird manchem
willkommen sein; er wird mehr freie Zeit, mehr Zeit und Lusi
zu seiner Weiterbildung erübrigen, was dem Pul likum je«len-

falls zu Nutzen konnnt. A[)otheken können überliauj)t nur in

grüi^ern Yerkehrszentren bestehen; viele Neuerölnongen von
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Apotheken diu itt n nit ht erfolgen. Den Ärzten ist das Recht

eingeräumt, wahrend zehn Jahren nach Eröffnung einer

solchen, iiire Privutapotheken zu betreiben. AusschlMi{L,^nliend

für die vorgeschlagene Beschränkung der Privatapotheken der

Är/te ist, daß das Zubereiten der Medizinen eines besonderen

Stadiums bedarf und daß dieses und der Apothekerberuf nicht
' au dem eigeotliehen Beruf des Arztes gehört, die Ausübung

dieses dem Arzte daher nur da zustehen soll, wo die Apo-

theken fehlen» das Publikum aber doch rasch mit den ge-

wünschten Anndstoffen versehen werden muß.

§ 22. Die Ärzte haben sieh Uber ihre Bef&higung zum
Betrieb einer Apotheke auszuweisen. Es ist selbstverständlich,

daß Ärzte, welche zurzeit »ine Apotheke l)etreibeii, keinen

Ausweis über ihre Befähigung hierzu zu It'isten haben. Worin

dieser Ausweis bestehen soll, wird in einer Verordnung nitnler-

gelegt werden; nicht eine Prüfu?i«_r ist vorgesehen, sondern

vielmehr ein Ausweis über einen Kui's in praktischer Arznei-

kunde an der Universität oder praktische Tätigkeit in einer

öffentlichen Apotheke während einer gewissen Zeit

§§ 23 und 24 analog dem bezüglichen Paragraphen des

Gesetzes von 1854.

§g 25—27 mnd in Übereinstimmung zu den Verordnungen

Yom 20. Januar 1879 und 23. Juni 1904 (betreffend die ftrzt-

Uche Behandlung armer Gem^debUrger und betreffend die

staatliche Fürsoi^e für arme erkrankte Kantonsfremde) ge-

bracht worden.

§ 28, Alinea 1. Die Zahnärzte haben verlangt, duL sie

zur Behandlung von Zalm- und Mundkrankheiten bereclitiirt

erklärt werden. Zu den Krankheiten des Mundes gehuren

diejenigen der Zunge, des Mundbodens, des Rachens (GanTnen,

Mandeln) ; im Munde treten die Symptome allgemeiner Krank-

heiten, z. B. der Syphilis, auf. Die Erkennung und Behandlung

aller dieser Krankh^ten hat der Zahnarzt nicht derart studiert

und gelernt, daß er zur Behandlung dieser Krankheiten des

Mundes bef&higt und berechtigt erklärt werden könnte.

In Alinea 2 sind dem Zahnarzt die lokal anzuwendenden

Mittel gestattet, wobei die lokal anzuwendenden anästhesie-

renden Mittel (in der Regel Injektionen) inbe^iffen sind.

Dagegen ^vi^d verlangt, daß bei der Narkotisierung einer

Person ein Ai'/.i zugezogen werde. Es ist richtig, daii tiie Tech-
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nik der Narkose von jeder intelligenten Person erlerat werden

kann. Der Entscheid aber, ob eine allgemeine Narkose zu-

lässig ist im gegebenen Falle, kann dagegen einzig Sache des

Arztes sein, dt^nn nur dieser l>esitzt die erforderlichen Konnt-

nisse zur Untersuchung der innem Organe, im S})t'/irllen iles

Herzens: nur dieser ist befüiugt, bei Unirliicksfällen, die sich

leider bei allen zurzeit bekannten Narkotisierungsmittein er-

eignen können, die sofort erforderliche Hülfe zu leisten. In den

meisten Fällen wird für die Praxis des 2iabnarztes die lokale

Anftsthesie genügen ; da, wo die allgemeine Narkose erforda^

lieh ist, soll ein Arzt zugezogen werden^ wie auch der Anst

als Operateur in den wenigsten Fällen die Leitung der Ka^

kose selbst besorgt, sondern einen Kollegen zuziebt.

Tm letzten Alinea wird den Zahnärzten analog den Ärzten

die Behandlung niittelloser Zahnkranker auf öffentliche Kosten

zugestanden; selbstverständlich ist hierliei nur die sofort not-

wendige zahnärztliche Hülfeleistung (Zahnziehen etc.), nicht

aber das Plombieren, die Anfertigung von Prothesen etc. rer-

sfandi'n. Fiu' letztere iiiilfeleistung sind vorgängig ihi'er Aus-

führung die EinB illigungen der die Kosten übernehmenden

Behörden einzuholen.

§ 29. Die Tierärzte haben die Ei klärung abgegeben, daß

bei Beschränkung des IMspensierrechtes im Sinne des § 21

ihre Ökonomische Existenz bedroht sei, indem die Landwirte

die tierärztliche HdlfeleiBtung derart niedrig schätzen und be-

zahlen wollen, daß die Tierärzte die Einnahmen, welche sieb

aus der Abgabe von Arzneien ergeben, zu ihrem Auskommen
absolut notwendig haben. Kach dem Entwürfe soll also § 13

auf die Tierärzte keine Anwendung finden; die vorgebracht**

Begründung wurde als stichhaltig erklärt, die Einnahmen der

Tierärzte sind jedenfalls geringer als die der Ärzte; es ist

wichtig, daß den 1 Landwirten, den ViehVersicherungen, der

Fleischschau eine Anzahl gut gebildeter Tierärzte Uberall im

Kanton zur Verfügung steht, und das ist nur zu erreichen,

wenn ein gewisses Einkommen den Tierärzten bei Ausübung

ihrer Praxis in sicherer Aussicht steht.

§ 30. Apotheker. Nach dem bestehenden Gesete von

1854 ist für den Betrieb dner Apotheke eme Konzession er-

forderlich ; sie wird auf eme Dauer von 20 Jahren gegen

eine Gebühr von 300 bis 700 Fr. ert^t. Das neue Gesetz
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sieht keine Konzession mehr vor; eine solche hatte nur Sinn,

so lange die Limitation der Apotheken bestand, die Anzahl

der Apotheken von dem Bedürfnis abhilnj^ig war. Zurzeit

kann die sogenannte Konzessionse^ebiihr nur als eine Ent-

schädigung tüv tlie Auslagen betrachtet werden, welche dem
Staat anläßlieh der lns[)ektiün der Apotheken durch Experten

erwachsen. Fin* die Inspektionen der Apotheken hat der

Staat z. 1^. 189Ü/1898 Fr. 1225.80 ausgegeben, f«r die In-

spektion dei- l^rivatapotheken der Ärzte und Tierärzte 1902/1903

Fr. 2793.10. Selbstverständlich werden diese Kosten ui Zukunft

Yon den betroffenen Mediaanalpersonen zu tragen sdn (§ 30).

In den letzten Jahren sind in der Stadt Zürich Apotheken

eröffnet worden in der Weise, daß z. B. ein deutscher Apotheker

eine Apotheke gekauft, dn mit schweizerischem Diplom ver-

sehener Apotheker die Konzession erworben hat und die Apo»

theke so mit Hülfe eines Strohmannes durch einen nicht

patentierten Apotheker betrieben wurde. Daß jeder, der eine

Apotheke betreibt, aucli Ei^^entümer derselben sein soll, läßt

sich nicht durchfüliren, indem z. H. ein junger (lij»loniierter

Apotheker, der die Mittel zur Errichtung oder zum Kauf einer

Apotheke nicht besitzt, durch eine solche Bestimmung der

Möglichkeit der Ausübung seines Berufes beraubt würde. Der
diplomierte Apotheker soll aber doch wenigstens Pächter der

Apotheke sein; nur so wird er veranlaßt sein, Wissen und
Können ganz im Interesse des Geschäftes zu verwenden und

bei Abschluß des Pachtvertrages erzwingen können, daß er

seIbstAnd% dem Gesch&ft vorsteht. Die Apotheke mag gehören,

wem ide will.

§ 31 wie ira Gesetz von 1864.

§ 32. Nach dem Gesetz von 1854 kann beim Ableben

des Eigentümers einer Apotheke diese bis zum Ablauf <l»»r

Konzession, jedenfalls aber noch 10 weitere Jahre von den

Erbberechtigten durch einen patentierten Apoth* kt?r auf ihre

Rechnung weitergeführt werden : nach der neuen Fassung

nur ein Jahr. Eine solche Berechtigiing der Erben, wie sie

das Gesetz von 1854 statuiert, ist heutzutage ein Privilegium,

das zu fallen hat.

§§ 34 und 35. Ähnlich wie im Gesetz von 1854.

§§39—41. Hebammen. Dieselben Bestimmungen wie

im Gesetz von 1854. Neu ist : Die Kosten der Wiederholungs-
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kuree- der Hebammen trfigi der Staat Die hierfttr erforder-

liche Smnme yon sSrka 1500 Fr. ist schon 1906 ins Budget

eingestellt und vom Kantonsrat genehmigt worden.

§ 42. Vollziehung. Von den neun angeführten Verord-

nungen sind einzig neu zu sciiaffen:

a) Verordnung betreffmd die in das Gebiet der Heilkunde

fallenden Verrichtungen (^Massage, Schröpfen etc.).

b) Verordnung betreffend die lointonalen Gesundheit»*

beamten, Oerichtsänste und amtlichen Tierftrete.

Eine Umarbeitung erfordert die Verordnung betreffend

die öffentlichen Apotheken, die Priratapotheken der Ärzte,

Tierärzte und dt i ]*i ivatkrankenanstalten.

Die übrigen V eronlnungc^n sind in den letzten Jahren

vom hanitätsrat neu ausgearbeitet und vom Reo-ionrngsrat ge-

nehmigt worden ; Änderungen an denselben bedingt das neue
Gesetz nicht.

§ 43. Strafbestimmungen. Die bekannte Eurpfascherin 6.
ist auf Antrag des Statthalteramtes ^Orich seinerzeit rom
Bezirksgericht und Obeigericht wegen Mißachtang amtliche
Verfügungen zu Gefängnisstrafe rerortdlt worden; das Kas-
sationsgericht hat das Urteil au%ehoben, da im Medimnal-

gesetz von 1854 bei Übertretung desselben nur Geldbuße,

nicht aber Gefängnisstrafe angedroht sei. Kurpfuscher be-

zahlen einfach die über sie verhängt Ruße und fahren in

ibrem Handwerk fort; ein paar Tage (Jefängnis lieben sie

ai)er nicht, das nimmt ihnen das Renommee. Ks ist folgli<-h

in ^ 43 die Überweisung an die Gerichte gemäß § 80 des

Strafgesetzbuches angedroht.

§ 44. Den Zahntechnikern ist die Ausübung ihres Berufes

in bisherigem Umfang durch diesen Paragraphen garantiert

Zürich, den J5. Oktober 1908.

Im Namen des Reg^rungsrateSy

Der Vizeprä^dent:

G. Bleuler-Hüni.
Der Staatssdireiber:

Dr. A. Hub er.
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Auszug aus dem Protokoll

ttber die

VerhAndlaugeu des zfircheriseheii Kautont^rateü.

1. (konstituierende) Sitraing. Monti^ den 25. Bfai 1908.

(Nachtrag.)

10. Der Initiativ'Vorschlag der stadtzürciierischen refor-

mierten Kirchenpllegen vom 16. November 1906 für ein Ge-

setz betreffend einen Verband der 13 stadtzürcherischen re-

fonmerten Kirchgemeinden, sowie der bezügliche Antrag des

Regierungsrates vom 19. März 1908 für ein „Grefietz betreffend

Vereinigung der 13 stadtzttreheriBchen reformierten Kirchge-

meinden zu einem Verbände im Sinne von Art. 47, Absatz 5,

der Staatsverfassung^, inklusive Verfassungsänderung (Amts-

blatt 1908, Textteil, Seite 223—241), wird an eine neonglied-

rige Kommission gewiesen.

Die Kommissiau i>t in der SiizuD^ des Bureau vom 30. Mai 1908

folgendennaßen bestellt worden: Br. Keller -Wuiteithur (Prisident),

Baeher>Zfirich, Dr. Sscher-Zflrich, Graf-Dttmten, Ha1l8e^Holgen, Pflflger-

Zillich, Reichen-Wmterthur, Batschmami-Höngg, Wachter-Üräon. Sekre-

fclr: Scholer-Winterthur.

3. SitzuBg. Montag den 29. Juni 1908.

43. Der Haukrat der Kantonal bank macht die Mit-

teilung, daß er in seiner Sitzung vom 19. Juni 1908 gewählt

habe zum Präsidenten: Eduard Graf in Zürich V,

^ Vizepräsidenten : H. Kleinert in Zürich IV,

„ Protokollführer: A. Staub, Kontrolleur, Zürich V.

44. Die Waiilen im K a ntons ratswahlkreis Duben-
dorf-Vol k ets w il werden validiert.

46* Als Mitglied des Ober geri chtes für den in den

Begierungsrat gewählten Dr. Robert Haah in Zürich wird

gewählt: Jakob Merkli, I. Staatsanwalt, m Zürich.

47, Dem ilate liegen für v'in „(besetz betreffend
den Schutz der Arbeiterinnen und des weiblichen
Ladcnpersonals und den Ladenschluß" vor:

a) Antrag des Ret^!eiuni;srates vom 4. Juli 1907 (Amts-

blatt, Textteil, öeite 601-615);
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b) Antrag der Kommission vom 30. März 1908 (Amisblait,

Textteil, Seite 280—288 )

;

c) abgeänderter Antrag der Kommission vom 22. Juni 1908
zu § 34 und Antrag Studier zu § 84 vom 27. Juni 1908.

Nach Beendigung des allgemeinen Ratschlages sprechen

sich in der Abstimmung 96 Stimmen fOr iSntreten, 88
für Nichteintreten aus.

4. Sitzung. Montiig den 19. Oktober 1908.

52. Der Antrag des Regierungsrates vom 17. September
1908 betreffend die Gew&hrung einer Teuerungszulage
an die Volksschullehrer und Geistlichen (Amtsblatt,

Textteil, Seite 662—669) wird zum Bericht und Antrag an die

Staatsrechnungs [ >rU fungskommission gewiesen.

58. Der Antrag des Kegierunfifsrates vom 10. Septembrr

1908 für eine „Verordnung betreöend die Oi*ganisation der

Direktion der ölfentlichen Ba i lien (Dienstordnung der
Baudircktion)" (siehe Amteblatt, Toxtteil, Seite 634—643)
wird an eine Kommission von sieben Mitgliedern gewiesen.

Die Kommission ist in der Sitzung des Bureaus vom 23. Oktober

1908 folg^(indermaßen bestellt worden: Hasler- Zürich (Präsidmt), Dr.

Müller - Zürich, Bünzli - Bäretswil, Bfihny - Zürich. Bnippacher - KüsnacJu,

Ärbenz-Audelfingen, We^ann-Zürich, Sekretär: Schuler-Wintcrthur.

54. I>ie Vorlage des Regierungsrates und des Obexge-

richtes vom 3./26. September 1908 für eine ^Verordnung be-

treffend die Amtsstellung und Besjoldung der Beamten
und Angestellten der Verwaltung und der Gerichte^

(Amtsblatt, Textteil, Seite 675—687) wird zum Beriebt and

Antrag an eine Kommission von 11 Mitgliedern gewiesen.

Die Eommissioii ist am 23. Oktober 1908 daieh das Biizieaa des

Kantonsrates aoa folgenden Hitgliedem bestellt worden : Dr. Xeister-Zllikli

(Prisident), Dr. Keller-Zürich, Dr. Farbst^in-Zftrich, Gattikcr-Richteiswil,

Honepffcr -Wald, Hiiiiser-Uifferswil. ^lüllt i -Winterthur, Schäubli-Basser>-

(lori. Wai liter-AVinrortliur, Zaber - Kudolfingen, Kiedcr-Zfliich. Sekiet&r:

Dr. Bcrtheau -Winterthur.

55. Der Antrag des Regierungsrates vom 15. Oktober

1908 für ein ^Gesetz betreffend das Medizinal-
wesen" (Amtsblatt, Textteil, Seite 694—714) wird zum Be-

richt und Antrag an eine Rommission von neun BAitgliedem

gewiesen.
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Die KoDimission ist durdi das Bureau des Kanton>rates in seiner

Sitzung Tom 23. Oktober 1908 folgendermaßen bestellt worden : Dr. Ens»

mann-Zfliieb (Pfisident), Steinfels-Wlklenswfl, Geilinger-Winterthor, Dr.

Zsdiokke-Zfirich, Wtlder-GUUfeldeii, Schurter-Zfirich, Hardneier-Üster»

Dr. Bindschedler-MSimedozf , Dr. Aiamum-Wintertihiir. Sekretftr: Dr.

Yollenweider-Aifoltenk a. Jl

66* Die Ergebnisse der Kantonsratswählen im Wahl-
kreis Orlikon-Seebach-Sehwamendingen werden nach

einem Bencht der Wahlaktenprühingskommission validiert.

57. Es sind gemäß den eingeroichten Wahlprotokollen

als Mitglieder des Kantonsrates gewählt worden:

a) Im Wahlkreis Außersihl am 5. Juli 1908 für die auch

in den Wahlkr^sen Winterthur beziehungsweise Örlikon ge-

wAfalien Reichen mid Lang, Joh. Sigg, Redaktor in Zürich»

und Eonrad Schmid, a. Bremser, in Zarich.

b) Im Wahlkrds Oberwintertiiur-Seen fttr den yerstor-

benen J. J. Rnekstuhl am 30. August 1908 GemelndeprAadent

Ednard Peter in Oberwinterthur.

Die Wahlen werden validiert.

5f>. Der Präsident des V^M wultiiny-srates der ElektiM/itäts-

werke des Kantons Zürich, Regierungsrat C. B 1 e u 1 e r-H ü n i,

gibt dem Kantonsrat Kenntnis von dem am 3. Oktober 1908

nach mehrmonatlichen Verhandlungen zwischen den Verwal-

tungsräten der Kantonswerke und der Kraftwerke Beznau-

Löntsch abgeschlossenen Vertrag betreffend die Abtretung der

den Beznau-Löntschwerken gehörenden, im Kanton Zürich lie-

genden Vert^imgsaalagen an die Kantonswerke und betreffend

Bezug von elektrischer Energie von den Beznau-LOntschwerken.

ÖO. Dein Riite liegen vor:

a) Der Initiativvorschlag der ptndtztircherischen relor-

mierten Kirchenptlegen für ein Gesetz betreftend einen Ver-

band der 13 stadtzüifh mischen reformierten Kirchgemeinden

vom 16. November 1906.

b) Antrag des Regierungsrates vom 19. Bfftrz 1908 für

ein „Yerfassungsgeseta betreffend Abänderung von Art. 47 der

Staatsverfassung'' und ^Gesetz betreffend Vereini-
gung der 18 stadtzttrcherischen reformierten
Kirchgemeinden zu einem Verbände im Sinne von Art. 47,

Absatz 5. der Staatsverfassung" (Amtsblatt, Textteii, ^!>eite

223—241).
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c) Der bezügliche Antrag der bestellten Roramission TOm
17. September 1908 (AintshlaU. Textteil Seite 669—674).

Der Rat tritt auf die Kommissiuii&N urlage ein und nimmt
die Rrgänziinp: ^ on Verfassungsartikel 47 unverändert in fol-

gender Form an:

Ebenso können auf dem Wege des Gesetzes
zu bestimmten Zwecken Verbände von im übrigen
selbständigen Gemeinden mit besonderer Orga-
nisation und Oberaufsicht geschaffen werden.

61. Der Kantons rat beschließt:

I. Herr C. Ernst in Pfungen wird als Mitglied des üan-
delsgerichtes entlassen.

II. Als Mitglied des Handelsgerichtes wird ge-

wählt: Herr Hans MüUer-Fischli, Direktor der Zürcher Paplep-

fabrik an der Sihl, m Zürich lü.

62* Unterm 18. August 1908 hat der Reglerungsnii Be-

richt und Antrag betreffend den Bezug der Beiträge Ifir

den Rebfonds pro 1906 eingereicht (AmtsbhitI, Teztteil,

Seite 569— 571). Das Geschäft ist der Staatsrechnungs-

prüiuii^skommission zum Bericht und Antrag überwiesen wor-

den. Der Antrag des Regierungsrates (siehe Amtsblatt, lext-

teil, Seite 569) ^^ ird zum Heschluß erhoben.

68» Dem Kantonsrai liegt vor ein Antrag des Regiemngs*

rates rom 21. Juli 1908 betre£Eend JSrsteUung von zwei

Niederdruck-Dampfheizungen in der Irreoheil-
anstalt Burgbölzli (Amtsbhitt, Textteil, Seite 521--528).

Nach Empfehlung durch die Staatsrechnnngsprüfungskommis-

sion, der dieses Geschäft zur Vorberatung fiberwiesen wurde,

wird der Antrag des Regierungsrates (siehe Amtsblatt, Textteil,

Seite 521) zum Beschluß erhohen.

64. Ein Antrag des Regierungsrates vom 2. Juli 1908

betreffend „Genehmigung eines Kaufvertrages über die
Liegenschaften der Gesellschaft Magneta" in

Zürich V (Amtsblatt, TextteU, Seite 476-^78) wixd nach
Empfehlung durch die Staatsrechnungsprüfungskomimssioii

stillschwdgend angenommen* Ben Beschluß siehe Amtsblatt»

TextteU, Seite 475.
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Verfügung der Direktien des Innern
betreffend

ErsaUvvahl für ein Mitglied der BezfrksHcliuipilege Uiuwil.

(Vom 26. Oktober 1ÜÜ8.)

Im Bezirke Hinwil ist eine Ersatzwalil für ein
Mitglied der Bezirksschalptlege an Stelle des aus dem
Bezirke weggezogenen Herrn D. Meier-Altorfer, in Wetzikon,

zu treffen.

Es wird daher verfügt:

I. Für die Vornahme der bezeichneten Ersatzwahl ist der

15. November 1908 als erster Wahltag bestimmt, und es sind

dalt)ei die Vorschriften der Wahlgesetze vom 7. November 1869,

28. April 1878 und 29. Juni 1890, sowie der Verordnung

des Regiemngsrates vom 22. Dezember 1888 und 24. Fe-

bruar 1908 über das Verfahren bei Wahlen und Abstim-

prangen durch die Urne zu beobachten; es sind namentlich

sofort naeb boondiglor Wahlvorhandlung im Sinne des Ex&s-

Schreibens der Direktion des Innern vom 7. November 1890
die bezüglichen Protokolle nebst den Stimmzetteln, letztere ge-

hörig verpackt und versiegelt, durch die nächste Post an die

Direktion des Innern in ZUrich 7ai senden, und zwar so. daß

die Protokolle nicht zu den Stiiiun/.etteln gelegt, sondern einzeln

verpackt w^ rd^ n. Das Paket ist mit der Aufschiift: ^Stimai-

saettel für (Üe Bezirksschulpüegerwahl** zu versehen.

II. Von einer vorl&ufigen Zusammenstellung der Wahl*

eorgebnisse am Wahltage selbst wird Umgang genommen.

in. Nichtbeachtung der unter Ziffer I getroffenen Anord-

nungen wird mit Ordnungsbnße bestraft.

rV. Mitteilung an die (xemeinderäte und Gemeinderats-

kanzleien (h's Hi'zukes Hinwil für sich und die Wahlbureaux

mit der Einladung, die erforderlichen Anordnungen für die

Wahlverhandlungen zu treffen.

Zürich, den 26. Oktober 1908.

Der IMrektor des Innern:

Nägeli.

Der Sekretär:

Dr. W. Wettstein.
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An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tit.!

Sie werden hiermit eingeladen, noh Montag doo 9. No-

vember 1908, vormittags 9 Uhr, zu einer Sitzung im Rathause

in Zürich einzufinden.

Varhandlungsgogenstände:

1. Ergebuls der Ständeratswahien vom 25. Oktober iy08,

Antrag des Bureau vom 31. Oktober 1908.

2. Brsatzwahi für den als Mitglied des Kassationsgerichtes

zurücktretenden Herrn Rechtsanwalt Goßweiler In ZUrieh.

3. Gesetz betreO^^cnd einen Verband der 13 stadtzürcherischen

reformierten Kirchgemeinden, Anträge des Regiernngs-

rates und der Kommission.

4. Gesetz betreffend den Schutz der Arbeiterinnen und des

weiblichen Hiirean- und liadenj)eisonals, Antril<;e des

RegieruDgsrates vom 4. Juli 1907 und der Koumüssion

vom 12. Oktober 1908.

5. Rechnung und Geschftftsbericht der Zürcher Kantonal-

hank j>io 1907. Antraj^ der Hankrecbnimgsprüfuugskoiu-

mission vom 15, Oktober 1908.

6. Staatsreehnnng über das Jahr 1907, Antrag der Staats-

rechnuDgsprüfungskommission vom 26. Oktober 1906.

Genehmigen Sie die Versicherung vollkommener Hoch-

achtung.

Meüen, den 23. Oktober 1908.

Der Präsident des Kantonsrates:

R. Amsler.
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Beschluß des Regierungsrates

betreffend

die EffebnlMe der eidgenesstoehea YolksalMtiBiniiiiig Yom
26. Oktober 1908 im Kanton Zllridi.

(Vom 29. Oktober im)

Nach Einsicht eines Antrages der Direktion des Innern

und der von iiir vorgelegten Zusammenstellung der Ergebnisse

der eidgenössischen Volksabstimmung vom 25. Oktober 1908

Uber den Bundesbeschluß betreffend die Gesetzgebung des

Bundes Uber die Nutzbarmachung der Wasserkräfte und ttber

die ForÜdtung und die Abgabe der elektrischen Enei^e vom
26. Juni 1908^ sowie nach Eindeht der Abstimmnngsproto*

kolle, nach wdchen laut nachstehender Übersicht Ton 106,863

Stimmberechtigten des Kantons Zürich 77,120 gestimmt haben,

beschließt der Regierungsrat auf dem Zirkular wege:

I. £s sind gemäß Art. 13 des Bnndesgesetaes vom 17. Juni

1874 betreffend die Volksabstimmung ttber Bundesgesetse und
Bundesbesehlüsse die Protokolle über die eidgenössische Volks»

abstimmung vom 26. Oktober 1908 nebst der Zusammenstellung

der Abstimmungsergebnisse dem Bundesrate zu wdterer Yer*

fügung zu übermitteln.

n. Die Ergebnisse dieser Volksabstimniung sind nach

Art. 9 des Bunde^^esetzes vom 19. Juli 1872 betreffend die

eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen gemeindeweise

durch das Amtsblatt zu veröffentlichen.

Zarich, den 29. Oktober 1908.

Im iSuiiien des Regierungsrates,

Der Präpident:

H. Ernst.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.

Zirdi. AmtribUtk 80. Oktober. 40
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Zusammeniiillung der Ergebnisse

der

eidgcii588iMlMii YolkMbstliiimiiBg TOm S&, Okiober 1906,

I

Gesatsffelmng def Bundci
flbw die Xntzbarrnficlniug; ds

Wftsserkriiüe etc.

32
BeilAe*

1 m s p
Zürich . . . . . 42158 82217 29384 1182 11 1489
Affoltem • • « • 8867 2477 2062 195 1 219
Höingen . • • • < 9670 6184 4976 484 8 672

Meilen 5862 8186 2660 220 1 255

Hinwil 8728 54(>2 4123 613 6 660

Ilster 4725 3111 2545 242 2 322
Pfäfiikoü . . . . 452.2 8146 2418 348 3 382

w intertimr 1j14o llo/o 00/
eD

Andelfingen . . . 4195 8285 2466 120 649

BfllAOh 5488 4000 2962 288 3 m
Sielidoif . . . . 8668 2446 1829 188 2 482

Weffenplitee . . . 188 185 2 1

106863 77120 65739 4474 86 6S71

WaffMiplitie»

Aami 5 5

Bieel 9 9
Bern 4 4
Chnr 3 8
Colombier . . . , 5 5
Franenfeld . . . . 8 8
St. Gallen . . . . G 6
IittHfaiiiie . . . . 1 1
Thon 68 66 2 t

TT6idoii . . . . 29 29

138 135 2 I

*) Die stimmberechtigteiL Milittis tM in der ZaU der ÜbrifM

inbegtiffni*
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0
S nten

Gesetzgebung des Bundes Über
die Nutzbannachung der

et Wasserkräfte etc.

>
.2f

Beilrk 2trl«ib«

*!

1 t

Aich •••». 78 89 99 6
Albinkden . . . 819 214 14
AlMetta .... 963 669 o7o 40 48
Blnii6ii8doif . . . 886 167 147 12 8
Dtotikon .... 746 628 Oft 46
OttoMfwU. . . . 43 81 CM

990 1

Wtagg 808 619 409 87
lMer-TM»if . . 66 48 IIa o« 7
Ober-BngBtriiigeii . 109

Ae
66 OV oB

Ober-Üzdorf . . . 128 106 QO
Örlikon 1874 1019 9D9 «so

AA
28

ötwil a. d. Ii, . . . 61 KA
68 4o 0 10

Schlienn .... 532 390 so 26
Schwamendingen . 294 204 188 7 9
Seebach .... as2 675 616 20 —
Uitikon 85 56 64 2
Ünter-Engstriiigai . 83 68 65 8
Weinin^n ... 186 101 4 Olb1
Witikon .... 91 49 46 1 _
Zollikon .... 509 .'i09 287 8 14

^ttnon 84571 26895 24866 866 11 11&8

42168 32817 28604
^ AA
1182 11 1460

Beiirk Affoltors.

Äügst 148 An
96 7J. iB 7

Affoltern .... 635 4AK
466 Wl Oft 22

Bonstettea . . . 181 162 OSBO 1 19
Haasen 853 232 l90 Ol. 10

Hedin^ .... 235 116 IAA A
o 6

Kappel 153 117 60 17 81
Knonan 162 96 77 6 14

Maschwanden . . 127 101 81 4 16
MettmenBtettm . . 376 273 289 U 20
Obfelden .... 323 301 253 9 89
Ottenbach . , . . 280 208 169 16 28
Riffenwil .... 183 66 69 2 6
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S s Gesetz L'ebunß^ des Bunde
-

1
Uber die N ut^barmachong der

Wasserkräfte etc.

Zahl
nmber 1

a a 1 g
IM 4 1 1

StaUikoa .... 166 120 86 22 8

Wfttfenrfi .... 85 70 WS g 5

8867 2062 195 1 91

Q

Beilrk HorfUi*

AdUswil .... 981 m 498 39 60

Hinel 155 91 10 54

Horg^ea 1757 1828 1021 126 1 lao

Hütten 149 72 55 10 7

Kilchberg b. Z. . . 5JöU 330 297 10 28
Langnau .... 430 250 202 28 20
Obenieden . . . 299 206 IiO — 14

Bichterswil . . . 1012 495 417 36 42
Rtlschlikon . . . 408 267 230 21 16

Schflnenberg . . . 300 139 86 31 1 21

Thaiwil .... 1627 1168 976 75 U7
W&d«piwü . . . 1130 982 80 118

9670 6184 2 678

Bezirk MeUeii«

ErlenbMk .... 848 190 155 17 18

Herrliberg .... 294 164 126 21 17

Hombreohtlkoii . . o99 882 326 35 1 30
Kttsnacht .... A1AOXD 494 438 18 43
Männedorf .... DO f 387 32 — 31
Meilen ..... OÖO 515 445 38 — 32
ÖtWÜA.S. . • . 244 143 113 10

stäfa 999 596 515 32 49
Ütikon 359 164 142 11 11
ZoBukon .... 151 91 81 6

8186 2660 280 1

Beflrk HlawU.

BRretswil .... 627 449 353 67 39
Bubikou .... 408 244 19 45

Dttrnten .... 761 545 405 75 65
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0 Oesetzgebang des Bunde
-

1 Uber die \iitzbarnia cliung der
Wasserkräfte etc.

"«3 1
i 1

» 00
M
>% J

Flachen thal . . . 554 399 bSsd Dl! 4 108

Qoßan 680 441 806 69 74

Grfiningen .... 195 148 81 1 24

mnwfl 8SN) 475 862 85 — 78

BOti 1964 544 418 69 — 57

SecgiSben .... 191 119 87 12 90

Wald 1674 1090 851 106 — 61

Wetdkon .... 1441 971 782 94 1 94

1728 5402 4123 618 6 660

Beilrk Üster«

Dfibendorf .... 675 4i>4 m 36 58

Efflr 565 386 319 35 32

FällandeD .... 192 101 10 11

Gr6ifiB]lB60 . . . 78 63 ");> 3 5

Manr 3ö0 280 192 29 59

MOncbaltorf . . . 208 143 115 19 — 9

Schweri^eiibach . . 59 46 42 2 2

Uster 1892 1109 949 82 2 76

Volkaltwll , . . 406 313 254 18 46

Wanfen .... 290 286 204 8 24

4725 8111 2645 242 2 822

BMirk Plinkoi«
Banina 721 449 360 69 80

Fehraitorf .... 242 142 120 7 15

Hittnau .... 852 265 191 24 50

Illnan 720 428 345 40 48

Kyburg 104 74 Xyi,
oo 9

LiDilan ..... 868 267 49

Paffikon .... 772 601 468 67 2 64

BoBsikon .... 336 258 211 19 — 28

Stemeiibergf . . . 173 114 60 39 1 14

Weißlingen . . . 315 274 199 32 43

Wila 224 174 119 27 28

WUdb«ig .... 195 100 81 10 9

4682 8146 2418 848 8 882
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SS
d

9

Geieteffebimg des Bundes über
die Natzbamacbung der

i->

CS a 1
1

B«drk WlmtorOnr.
Altikon 118 96 75 8 — 18

BertMbikon . . . 185 164 186 7 — 81

BrttttfiiL • • • • 181 79 68 8 — 9
DlgaAeii .... 181 118 93 8 — 18

DittUkon .... 85 68 40 18 — 9
Diiüiaid .... 174 158 128 2 84

ISgg 417 881 288 14 — 84

Bllikoii ..... 115 94 « 68 18 13

BlSM aoi 163 138 8 — 16

Htgenbiioli . . . 148 118 99 2 — 17

HettUnflen . . . 123 82 58 4 — 20

Hofstetten . . . 127 102 72 6 — 24

Neltonbach . . . 467 269 214 17 3S

Oberwintertiuir . . 814 686 183 61 — m
Pfungen . . . , 214 149 129 6 u
Rickenbach . . . 108 86 74 2
Schlatt 131 114 100 1 — 13

Schottikon .... 58 48 39 6 — 3

Seen 715 530 441 86 —
Seazaob 247 197 158 16 — 23

Töß 1330 1021 898 59 64

Tnrberithal • • . 574 450 OOt IQ

Veltheim .... 1116 778 712 38 33

Wiesendangen . . 233 197 170 s 24

WiTitertüur . . . o990 4760 4228 223 4 315

\s aiflizigeii . . . 787
K /VA
592 495 54

Zell 413 298 253 20 1 24

15145 11678
AIP fV

657 5 1047

Bedrk AadelfliigeB.

Adlikon .... 184 112 75 1 36

Benken 144 130 106 2 22

Belg 122 III 71 2 38

Baek 145 104 66 4 :m

Dacbsen .... 140 106 85 8 13

Dorf \ 95 73 47 1 25
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Bezirk ßülach.

f

üesetzgebang des Bundes
über die Nutzbarmachung der

Wassorkilfte ete.

tS3

Feuerthaleu . . . 422 298 229
Flaach 212 171 188
Flurlingen . ... . 211 151 122
Groß-Andelfingen . 198 154 118
Heuggart .... 90 71 57
TT 1 • 1Hnmlikou .... 69 67 39
Ic 1 A V A ^ 1 •« i-i« A K..

Aiein-Äii(ieiiiiigfen 20.i 23ü 173
Laufen-Uhwieseii 195 151 122
Kurtbalen .... 307 193 154
Obei^taminheim 202 154 121

Onflliigwi . • , • 260 216 i7y
Bheinau .... 172 72 66
Tha2heim a. d. Tb. . 115 98 62
TrflUikoa .... 262 192 145
Tnittikoii *. . . . 85 77 59
Unter-Stemiiibeim . 168 140 117
Volken 64 60

140 99 71

4195 3235 2466

I
12

2

11

6

1

7

5

18

7

8

14

5

3

4
1

4
1

3

120

Bachenbillach 166 130 102 12
Bassendorf . . 278 205 173 10
Bulach .... 478 329 258 27
DietUkon . . . 143 103 87 8
%]i8aQ .... 322 195 145 7

324 262 2Ü() 19
Glattflalden . . 886 193 150 . 18
Hoelifbldett . . 185 112 65 15 1
Höri 184 78 57 4
Hflutwaagen . . 140 126 81 8 1
Kloten .... 402 327 288 22
Liifiogeii . . . 96 61 49 2
Nttrensdovf . . 288 182 127 80
Ober-Embraeli . 152 182 90 5
OpfikoB 202 127 96 18
fiafk 349 232 ISO 7

57

31

18

30

13

21

57

16

32

30

23

1

33

43

17

19

15

25

648

16

22

44

8

43

37

25

81

17

40

77

10

25

87

19

75
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.1
s
(9

Oesetsgebmig
Aber dieNvtiAft

des BondeB
mMbwtf der

3
«-• WaMerkrtfle etc.
o

DQber

1
'S

e
'S 1

CO P
oo 88 5 — 10

XwrUaB . . . • • 270all/ 213 22 1 34

TTnter-Embrach . . 325 251 18 —
WaiÜäelleii . . , 196 161 11 — 24

Waaterkingeii . • 86 47 8 — 36

wn 159 90 15 — 54

Wmkel 118 99 7 — 12

54S8 4000 2962 283 8 762

Ueiirk lileitHlorr*

Anolteia b. a. . . 400 235 18 21

BacLs 125 acDO 54 6 6

Boppelaeu .... 70 Ol 48 1 13

Bnoiis 143 7» 67 5 7

IiäUlkoii .... ^ /VA
100 ID 65 4 — 7

Iiiinikou .... 47 ob 16 6 — 14

i/ieiscion . • . « 186 11Q 91 10 — 12

UutuKOIl .... 35 17 1 — 15

riGeracii .... 137 69 4 — 26
nJl.iL j1 JLWJM

1

i^lcacr^iavC 147 iifi 89 10 19

iNieacrüasu 223 1 MO HO 27 45

172 100 97 6 — 19

UDergiatt .... W 75 9 6

Oberweniugon . . 76 07 45 5 — 7

Utelfingen .... 186 -t/V) 88 — — 18

Begenaberg . . . 57 88 6 — 2
fiOgeDSdoii . . . 805 cwutaoo 168 11 42

imy^i^ . * • t . i56 178 148 18 U
SehldidkoB * . . 85 61 46 8 12

SehiffBiadorf . . . 82 51 85 3 18

Stadel 254 166 78 19 2 57

Steinmant .... 199 188 89 9 84

Weiseb 144 127 84 12 81

3563 2446 1829 183 2 432
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Vorlage der Kanzlei des Kantonsrates

28. Oktober 190a

Beschluß des Kantonsratsbureau

betiwffend

Festeeteang der Ergebnisse der Stftnderatewahlen

Tom 26b Oktober 1908.

Das Bureaa des üantonsrates,

nach Einsieht der von den Wahlboreaux der politischen Ge-

meinden des Kantons eingeg'an^enen Akten betreffend den

ersten Wahlgang für die Walii von zwei Mitgliedern des

schweizerischen Ständerates vom 25. Oktober 1908,

wonach sich ergibt:

Gesamtzahl der Stimmberechtigten 105,523

Zahl der Votanten 73,713

Zweifache Votantenzahl .... 147,426

Leere Stimmen 48,620

Mafigebende Stimmenzahl . . . 10B,S06

Absolutes Mehr 25,952

Gewählt sind

:

Herr Direktor I^. B. Usteri in Zürich . mit 50,066 St.

„ Aegierangsrat Dr. A. Locher in 2kliich „ 49,958 „

Vereinzelt sind , 2,805

Ungültig ^ 983

beschließt:

I. Das Wahlresultat ist durch das Amtsblatt bekannt zu

machen.

AUfflllige Rekurse gegen die Gültigkeit der Wahlen sind

innerhalb vier Tagen, von der Bekanntmachung des Ergeb-

nisses im Amtsblatt an gerechnet, dem Bureau des Kantons-
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rates zuhanden des letztern einzureichen (§ 48 des Gesetzes

betreffend die Wahlen etc.).

n. Von demselben ist den Gewfthlten, dem R^enmgs-
rate fflr sich ttDd zuhanden des Bimdesrates und dem Kau*

tonsrate Hitteilung zu machen.

Zürich, den 29. Oktober 1908.

Die Kanzlei des Kantuusraleä.

Zusammenstellung der Ergebnisse

der

Stftndemtawalilen Tom 25. Oktober 190S.

1
b

1

der ecntigi
i
o
>

Usteri Loche

Zahl
mber

•

P

Bezirke.
a

1 H
Zlliieh 41270 29878 20141 20066

Affolten .... S967 2689 2126 2121

Borgen 9668 6974 4096 4062

Heilen 6847 8146 2682 2666

ffinwU 8689 6846 8798 8786

üster 4680 8066 2166 2162

Ffäfflkeii . . . . 4617 8276 2606 2514

'Wjnterthur . . . 14822 11149 6807 6878

Andelfingen . . . 4177 8226 2029 2029

Bülach B4S3 3852 2271 2262

Dielsdorf . . . . 8668 2362 1551 1688

W«ilenp]*ts Chor . -•) 8 3 8

.a

6fi
•mm

1
oP

1047 466

64 22

457 98

106 17

224 66

147 27

98 26

401 149

70 34

142 61

64 88

18057

755

1027

1413

1688

106628 78718 60066 49968 2805 988 48620

«) 0io stimmbendiftigteii MiUtSrs sind hi der ZiU der Ofarigcn

Stimmbereehtigten Inbegriffen.
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C3

>
Usteri

Locher

^« »4
•

CSN s
S
"13

M hH

Bezirk Zürich.
c

a.
>

A ffAll lO 38 12
A 1 a ir^ AMJLLDlBricuQu ISl 134 14 * «> 114

AJUSlClliOU . . . • vxfiJ 349 351 35 6ii 467

DirnieiisQOri äon JjAZ 142 143 1<l 49

Dletikoii . . . . QU, 305 m •2Q
uQ

ijeroiuäwii . . . .
AR 24 2i 9 1

H

nongg 7QQ 4A1 2^ 249 14 ID •T-i).T

XMicucruruuri « ysl 32 32 9 24

UDerenigairiDg;eii

.

Qx 21 21 (tu
UDoruraon . . . . 76 75 9 1X

937 594 55^3 38 16 633

V/liVTU Ib* U« XJ> 33 33 44
C VAVA VI 1128 198 Q 10
Q A Vi TSr A Wl A v\ /4 ^ V\APAV%ociiW&.iii6n(iin^ou 9CLI 1 AI 199 119 14

814 578 32Q 324 34 16 462

Uitikon 85 Ül 51 2 6

Unterengstringen 83
Äff
fiZ

JA 4A 2^ 34

Weiningen .... 186 m ai 88 11 88
Witikon . . . . ai 52 41 43 2 — 18

ZolUkon. . . . 505 26ß 8 1 29

Zürich 33709 24909 17012 16918 785 366 14737

41270 29878 20141 20055 1047 456 18057

Bezirk Affoltom.
•

Aagob 101im 92 91 2 17

AuOlvcru a. A. . . OOtJ 4ß9 381 ^ 14 ±
12An o ^A^^ An 124 124 12
U A VI a A T\HäUScIl 211 211 j. SU

aeaingcu . . . .
1 70 155 155 3 1 DU

Xa A aIILftppOl ItJO 1 —

o

az 86 2 oä Qiz

K/' «• AVIAnAkUOuaU 82 1 R7

Maachwanden . . . 123 101 75 25 4 48

Mettmenstetten . . 376 ^ 252 256 — 63

Obfelden . . . . 323 302 241 6 113

Ottenbacli . . . . 28Q 208 Ifiß Ißä 16 1 68
Rifferswii . . . , 133 81 72 22 13
Stallikon . . . . IM 123 m 115 1 16

Wettswil . . . . 85 25 fiZ 3 14

3367 2539 2126 2121 54 22 755
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«1

i
d

Ö C

1
de

echt

o *->
00

"o
o
>^

*» hfl

Bezirk Morgen.
a

§

n3

CS Herr

D
Herr

D
Verelinz

e
U
es
e

Adliswil 981 698 503 500 75 12 306
Hirzel 25b 156 «9 89 2 — 132
Borgen 1733 1304 870 847 38 15 838
Hütten 65 48 45 14 — 23
Kilchberg b. Z. . . 530 2S}ä 251 20 6 115
Langnan . . . . 430 215 140 142 lü 22 U6
Oberrieden . . . . 299 204 159 156 13 — 80

Richterswü . . . 991 349 349 47 171

Eüächlikon . . . Mii 261 191 186 15 3 127

Schönenberg . . . 300 132 92 92 9 2 69

Thalwü 1606 1108 664 659 106 10 777

Wädenswil . . . 1892 1045 733 730 108 28 491

9568 5974 4096 4052 451 98 3245

Isezirk Mellen.

£rlenbach . . . . 343 189 152 152 4 2 68

Herrliberg . . . . Air* 173 135 l3o 8 -

—

68

Hombrechtikoü . . 599 367 309 304 4 — III

KdB&acbt . . . . 806 501 412 409 U — 13Ö

Männedorf . . . . 667 387 308 306 31 1 12&

Meilen 885 516 435 429 lü 4 Inl

Ötwii a. S. . . . 244 145 121 121 — 48

Stftfa 999 608 491 485 25 5 21Ö

Ütikon 359 164 134 132 9 2 51

Znmikon . . . . 151 95 85 1 a 16

5347 3145 2582 2558 106 n 1027

Be/irk Hinwii.

Bäretawü . . . . 627 437 846 344 35 — 1^
Bubikon . . . . 248 176 m 6 4 136

Dürnten . . . . /Ol 525 355 357 32 — 306
Fischeuthal . . . 554 416 265 265 8 2 292
Goßan 630 42B 804 300 24 —
Grüningen . . . 358 197 153 154 9 m
Hinwii 810 469 340 3^ 12 10 238
Rfiti 1264 583 403 400 19
Seegräben . . . . 189 109 71 71 5 2
Wald 1647 952 752 251 14 38
WetzikoQ . . . . 1441 882 633 632 60 439

8689 5246 3798 3786 224 56 2628
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-«->

a •c

o CR
0

U)

"9 ® 'S

a
«> P Q M 'S

Bezirk Ilster.
t

«
a p

iiiiDenaori .... Oli? OAii OQ 07fi

%g On«> 0/ + IQ IAO

i^äiiaDden .... Iii lA iO

iTreueusev .... liO q Iii

Manr 360 312 192 192 2 — 238

MOnchaltorf . . . 2ÜÖ 132 107 109 3 45

Schvvfirzenbach 59 48 31 36 2 21

Uster 1847 1076 813 817 55 20 141

Volketswl .... 406 32ü 220 222 4 2 192

Wanf^en .... 290 238 140 141 16 179

91 ß9 147 97

Bezirk Pfäftikon.

Baama 721 1 KU•Km 1 AK. 0Q lül

rebraltori .... loa 1 z,>
1 O'P 1 f\

Iii D±

xUiXuau 001 >J<V7 A±
«1
l2

1

T11 >An
111nau ^ lO QOT »lOl 1 Q12 Q

liyDiirg 104 1q 2 Qli 1

LiiDQan QAfiODO 177 1771 1 '
IQ Z 9ni

Pf&ffikon .... 603 432 431 29 2 312

Russikon .... 336 262 222 222 2 5 83

StemBnbfirff 173 119 105 105 2 26

Weißliniteii . . . 315 277 206 20fi 6 136

Wila 224 177 14ä lAh 64

Wildberg .... 195 114 lül 2 - 26

4517 2.505 nsj. 25 1413

Bezirk Wintorihur»

Ol ml

Bertschikon . . . 195 ln7 lOH lOK 2 2 94

Brfltten 121 Sa 60 61 j 48

D&gerlen .... 131 125 99 52

Dättlikpn .... 85 52 4 41

Dinhard m 159 9fi im 2 120

Elgg III 302 222 224 18 150

Silikon iiü 94 6& 68 1 51
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a d
2
a
iS

P
-1Na

o
•

P P 1
Stiiii] Zahl Herr Herr i

> 2
114. qQ 78

Qü 8K 0 m.

12ft o o
•j

127 107 73 72 Q 66

ft PTi Ii iif»h ÄRA 979 1 fiQ1 \JCJ 1 fit) 14 192

Ohprannt^rtli 11r\/Uer TV 1U I/Ol bU III 814 589 317

Pfti n fronX iuii^uu .... 214 KU 108 107 qa. o 102

Tl^i <*lrAnhn <>li 1D8 89 72 23 Ä± 29

IM 109
Oer
85 8d 48zu

0%^ll\HlliljUJU «... 58 51 32 32 Q 21

715 641 382 3as 32 485

OCU^ClvU ...» 247 188 131 132 Ii

1307 958 353 366 67 27 1103X X vL/

Tnrhflnthal 561 457 347 347 X«J 2(ß

Veltheim .... 1103 830 464 468 32 9 687

Wieaenaangen . , 233 las 143 144 6

Winterthnr . . . 5828 4234 2646 2670 116 86 2950

Wülflingen . . . 778 530 m 238 44 5 546

Zell m 288 218 223 14 — 121

14922 11149 6807 6878 401 142 8063

Bezirk Andelflng^eu.

A <1 Itlr /\n 110 54 52 AX 110

RAn VAn ÖS o A^

122 113 52 51 LZ 119XX£

145 m. Qi 54 92lue

T)ftr1isAnj^nvuocii . • • • 106 g4 64 16

Dorf 25 74 43 43 X
VAnov^Kfil Alt 412 285 107 lÖß AD i. 337

FlftÄfh 212 164 113 113 O 100

fioriiu^cii .... 209 U7 67 68 D 144AT«

Oroßandelfiugeu . . 153 121 117 2 66

Henggart .... 9Q 71 41 43 1 fiZ

Hnmlikon .... 62 64 41 41 4S

Kleinandelfingeu 263 241 158 161 IQ 153

Laufen-Uhwieseu 195 155 Ü8 99 4 1£»
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1 )tanten

)cher

•

Zahl

d
nberec!

der

V(

Dr.

Ui

Dr.

L(

nzelt •SP
4.3

J
Im

<v

Im

«
*©
Im

3
0 Leer

00 N W W
«

6 94

Oberstammheim . . 202 153 lOH 108 — 90

Ossingen . . . . 260 216 174 m — 84

Bheinau . . . . 122 2a Ciä 53 — 50

Thalheim a. d. Th. . 115 98 55 56 5 80

Träilikon . . . . 252 190 119 120 1 4 idß

Trnt-filrnn 85 83 59 58 1 48

TTn f*>T<itAmm h fiiTii^U n Li« Ui LH LI C^XIU • lü5 142 109 108 1 64

^nllrAn M 52 3fi 36 42

\V^fl.1fji1in<yoTi 140 104 71 21 66

4177 70 34

Bezirk Bfilach.

Bachenbülach . . . XH m 24 TS s 2 102

Baflsersdorf . . 2Ö1 139 m 8 10 lOH

Bülach 478 319 211 204 3 1 219

Dietlikon . . . . m Ifil fia 56 10 2 26
Eglisau . . . . 322 194 101 104 5 4 124

Freienstein . . . 323 249 162 160 10 4 162

Glattfelden . . . 330 203 146 1^ 5 — 106

Hochfclden . . . 135 110 48 64 a 2 110

Höri m 4a 43 13 — 42

Hüntwangen . . . 124 fiZ 59 4 3 125

Rloten 402 285 156 15Q 9 3 252

Lufingen . . . . 98 52 40 40 — 2 22

Nürensdorf. . . . 238 121 120 120 9 2 103

Oberembrach . . . 152 1^ 29 29 — 98

Opfikon 202 119 TD 21 8 1 88

Rafz 349 219 fil ffl 4 —
Rieden la 20 21 7 — m
Rorbas 328 252 U\2 20 3 157

Unterembrach . . 3<^ 314 2(H mi 9 210

Wallisellen . . . 228 182 106 105 3 16 144

Wasterkingen . . 89 86 35 m 2 4 98

WU m Ißl a 2 184

Winkel 122 112 82 1 68

5433 3852 2271 2262 142 61 2968
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tanten

1 'So
P «

g

N •

o .SP

1.
BMlrk Diel§d»rr.
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l-i

kl hmo 1 8
N >• ^

Affoltern ü. Z. . . 40Ü 108 105 28 1 280

Bachs 12Ö 80 64 64 2 80

BoppeLsen .... 70 56 45 45 — 22

Bachs 14S 71 51 53 — 38

DftUlkon .... llK) 78 66 65 —
Dänikon .... 47 il 15 15 — i 48

Dielsdorf .... 4 ^V/1
186 106 87 8b 1 38

Httttikon .... 35 85 18 18 — 2 32

Neeraoh . . . , 187 9» 65 55 — 4 72

NMdNglltt . . . 147 lOi 57
A

58 15 i 74

NiederhMli . . . 228 188 106
«i AA
106 — 14

d AA
140

Niederwanmgeii . . 172 125 97
AA
96 i 56

Obeiglfttt .... 181 67 55 54 25

ODerwaiiiigtti . . 76 5i 43 48 22

OteUingen . . . 196 98 Tt 74 8 44

Beguislierg . . . Ö7 86
Ad
81 81 16

806 208 181 181 8 i ISi

Bfimkng .... 256 168 119
4 4A
118 i 2 83

Seuetnikoii . . . SO 60 44 44

SchOlflitdorf . . . 82 i9 82 32 84

Stadel 25d 158 80 78 i lU
SteinniMir .... 199 141 88 86 8 105

WeuMh .... Iii 129 82 79 97

3568 2862 1561 1588 6i 88 1588
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Beschluft des Regierungsretes

betreffend

die Ergebnisi^ der ^ationalratswalüen*

(Von 29. Oktober 1908.)

Die Direktion des Innern Ubermittelt dem Re^eningsrate

(V\e ZusammenBtelluDg der Ergebnisse des am 25. Oktober

1908 stattgefundenen ersten Wahlganges fttr die Emeuenings-

wählen der 22 zttrcheiischen Mitglieder des schwdzerischen

Nationalrales, samt den Ton den Wahlbureaox eingesandten

WablprotokoUen.

Aus dieser Zusainmensteiiung ergibt sieb:

L eidgenössischer Wahlkreis.

(9 Mitgüeder.)

Zahl der Stimmberechtigten 44,230.

Absolutes Mehr 16,984.

Als Mitglieder des Nationabates sind gewählt:
Herr Jakob Lutz, Regierungsrat, yon Zdrich,

in Zürich TV (geh. 1845) .... mit 17,873 St.

„ Dr. jur. Kiiiil Zürcher, Professor, von

Grub, Kt. Appenzell A.-Rh., in Zürich V
(geb. 1850) „ 17,860 ^

„ Friedrich Fritschi, Erziehungsrat, von

Zürich, in Zürich V (geb. 1851) . . „ 17,503 „

ff
Alfred Frey, Sekretär des schweizeri-

schen Handels- und Industrievereins,

von Gontensehwil, Kt.Aaigau, in ZürichV
(geb. 1859) n 17,468 «

M Dr. plüL Jobann Walter BiBegger, Re-

daktor, Ton Zürich, in Zürich I (geb.

1868) „ 17,464 „

„ Dr. phil. Uhridi Meisler, Stadllorstmeister,

von Zürich, in Zürich 1 (geb. 1888} . „ 17,194 ^
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Herr Albert Studier, Statthalter, von und in

Wettswü a. A. (geb. 1840) .... mit 17,137 Sfe.

^ Theodor Frey-Nägeli, Kaufmann, von

Zttricb, in Zürich U (geb. 1842) . . „ 17,119 ,

Femer erhielten:

Herr Hermann Greulich, Arbeitersekretär, in

Zürich V 16,004 St.

Robert Seidel, Sekundarlehrer, in Zürich IV 15,705

„ Dr. jur. Emü Eldti, Stadtrat, m Zürich I 15,427 ,
„ Dr. med. Friedrich Erismami, Stadtrat, In

Zürich V 15,317 „

Joh. .Takob Wirz, Redaktor, in Thalwil . 14,226 „

„ Karl Mauz-Schäppi, Kaufmani], m Zürich I 14,178 ^

^ Oskar Schneeberger, Sekretär der Metall-

arbeiter, in Bern 14,079 „

J^
Emil Rieder, Sekretär der Arbeitskammer,

in Zürich III 13,842 ,

^ Johann Sigg, Redaktor, in Zürich V . . 13,443

„ Dr. jur. Oskar Wettstein, Redaktor, in

Zürich V 13,391 ^

n Dr. phil. Johann£^;enfoerger, Mathematiker,

m Zürich n 4,973 »

„ Georg Baamberger, Redaktor, in Zürich V 2,045 ^

Die Wahl des neunten Mitgliedes ist nicht zu stände ge-

kommen.

II. eidgenössischer Wahlkreis.

(6 Mitglieder).

Zahl der Stimmberechtigten 23,760.

Absolutes Mehr 6458.

Gewählt sind:

Herr Johann Rudolf Amsler, Eantonsrat, von
und in Meilen (geb. 1853) .... mit 9,674 8t.

„ Johann Jakob Ahegg, a. Endehui^srat,

TOn und in Küsnacht (geb. 1834) . „ 9,644 ^

„ Heinrich Heß, Redaktor, von und in Wald
(geb. 1847) „ 9,579
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Herr Samael Wanner, Fabrikant^ von und in

Horgen (geb. 1863) mit 9,474 8i.

„ Karl Koller, Ctemeindepfftsident, von
Winterthur, in Thalwil (geb. 1863) . „ 9,330 „

Ferner erhielten:

Herr Hermann Grreuiich, Arbeitersekretär, in

Zürich V 3,U40 „

Herr Job. Jakob Wirz, Redaktor, in Thalwil 3,633 „

III. eidgenössiacher Wahlkreis.

(5 Hitgfieder.)

Zahl (ier Stimmberechtigten 24,392.

Absolutes Mehr 0,747.

Gewählt sind:

Herr Dr. jnr. FHedrich Studer, Rechtsanwalt,

von and in Winterthur fgeb. 1873) . mit 14,469 St

„ Rudolf Cr eilInger, Stadtpräsident, von

und in Winterthur (geb. 1848) . . „ 12,722 „

„ Fritz Ottiker, Statthalter, \ün und in

Bauma (geb. 1865) „ 12,106 ^

^ £mii Stadler, (krbereibesitzer, von und
in Uster (geh. 1853) ^ 12,099 ^

„ Dr. Eduard S u 1 z f r - Z i e g i e r
,
Fabrikant,

von und in Winterthur (geb. 1854) . 11,427 ^

Femer erhielt:

Herr JBnul Walter, Stadtrat, in Winterthur . 6,475 St.

IV. eidgenössischer Wahlkreis.

(3 Mitgrlieder.)

Zahl der Stimmberechtigten 14,481.

Absolutes Mehr 4,221.

Gewählt sind:

Herr Konrad Hörni. Bezirk.srat, von und in

UnterstaiiiHiheim (geb. 1847) . . . mit

„ Jakob Wal de r, Statthalter, von und in

Olattfelden (gt'b, 1854) „

„ David H i n g g e r , Statthalter, von Nieder-

glatt, m Dielsdorf (geb. 1860) . . . ,

6,704 St.

6,607 „

6,562 „
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Ferner erhielten:

Herr Johannes Heußer, Bezirksrichter, in Zürich III 1,510 St.

^ Bernh. Kaufmann. Bezirksanwalt, in Zürich III 1,487 „

„ Heinrich Lattmann, Journalist, in Zürich I 1,442 ^

Nach Einsieht der vorUegenden Wahlakten und eines An*

troges des IKrektion des Lmem,
in Anwendung der Art. 9, 11 und 24 des Bundesgeseizes

vom 10. Juli 1872 über die eidgenössischen Wahlen und Ab-

stimmungen,

beschUeiit der Regierungsrat auf dem Zirkalarwege:

L Die Wahlergebnisse «nd im Amtsblatte mi TerOffent-

liehen.

n. Die Staatskanzlei wird eingeladen, den Gew&hlten von

der auf sie gefallenen Wahl Mitteilung zu machen und den-

selben zugleich bekannt zu geben, daß sie sich nach Art. 27

des eidgenössibclien Walil^esetzes ohne weiteres Montag den

7. Dezember 1908, vorniittH«i:B 10 Uhr, zur Eröffnungssitzung

im Hundeshaus*' in Bern einzutinden haben. Dem Bundesrate

sind femer vorläufig die Namen der Gewählten (die Vor- und

Familiennamen, das Geburtsjahr, der Bürger- und Wohnort,

sowie die bürgerliche Stellung — Absatz 4, Ziffer 4 des Kreis>

Schreibens des sehweisseriscben Bundesrates Tom 8. September

1908 —) m Kenntnis m bringen.

m. Nach Ablauf der gesetslichen Einsprachefrist von sechs

Tagen von der Bekanntmachung dieses Beschlnsses im Amts-
blatte an sind die Wahlakten dem Bundesrate zu übermitteln

und es ist demselben gleichzeitig mitzuteilen, wann jene Frist

abgelaufen ist und ob während derselben Einsprachen gegen
die Wahlen erfolgt seien.

IV. lütteilung an die Staatskanzlei zum Vollzug und an
die Direktion des Innern, sowie Publikation im Amteblalte.

Zürich, den 29. Oktober 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Prfisident:

H. Ernst

Der Staatsschreiber:

Dr. A« Huber.
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Beschluß des Regierungsrates

betnffeiid

Auordnang dm II. Wahlgan^es für die nicht zustande

gekommene Wahl eines Mitgliedes des Nationalratea im
L eldgendasiflelien WaUkrelae.

(Vom 29. Oktober 1908.)

Aul Antrag der Direktion des Innern

beBchließt der Regiernngsrat auf dem Zirkularwege:

I. Geiiiäi) Dispositiv I des Regierungsratsbeschlusses vom
17. September 1908 (Amtsblatt, Textteil, Seite 645) hat der

zweite Wahlgang für die im ersten Wahlgang nicht zustande

•gekommene Wahl eines neunten Mitgliedes des Nationalrates

im I. eidgenössischen Wahlkreise (Bezirke Zürich und Afioltem^

ohne den Kantonsratswahlkreis Höngg-Weinin^en)

Soiiilag don 16. November 1908

Btattsnfinden.

Gemäß Bundesgesetz vom 30. März 1900 betreffend die

Erleichterung der Ausübung des Stinuiuechtes und Verein-

fachung des WahU crtahrens gilt in diesem zweiten Wahl-
gange derjemge als gewäiüt, welcher die meisten Stimmen
erhalten hat.

n. im ttbiigen ist den m Disposittr III und IV des

zitierten Beedünsses vom 17. September 1908 apgefflhrten ge-

eetalklien und YerordnungsTorsehriften Naehachtung zu ver^

schaffen.

in. Die Ötaatskanzlei wird beauftragt, die nötige Anzahl

von Stimmzetteln drucken zu lassen und sie den Genieinde-

ratekanzleien im I. eidgenössischen Wahlkreise zor Verteilung

mn die Stimmberechtigten zmsnsteUen.

IV. Dieser Beschluß ist durdi das Amtsblatt bekannt zu

machen und überdies sfimtlichen Gemonderftten im I. adge^

nösSisehen Wahlkreise für sieb und die Wahlbureaux in beson-

dem Abdrücken mr Naehachtung mitauteilen. Derselbe ist
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ferner den Direktionen der Justiz und PoDzd und des Militftn,

des Gtesundheits- und Armenwesens , der Kreispostdirektion

Zürich, der Telegrapheninspektion Zürich und der Kreisdirek-

tion III der schweizerischen ] Wim lesbahnen in Zürich, sowie

den Direktionen der SihltMlhMhn und der Ütlihpr^b;iim in Zü-

rich, ferner den Direktionen der Liminattai-Ötraüenbahn, der

Straßenbahnen Zürich-TIön^^ und Zürirh-Örlikon. der Doldpr-

bahn, Rig^viertel-Seilbahn und Drahtseilbahn zum Poljtechm-

kum, sowie der Zürcher DampfbootgeseUschaft mitBateileD.

Zürich, den 29. Oktober 1908.

Jm Namen des Re^ierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst.

Der Staatsschreiber:

Dr. A. finber.

Beschluß des Regierungsrates

betreffend

die BrfirebBlsse einer Bezlrkswalil«
(Yom 29. Oktober 190a)

Die Direktion des Innern übermittelt dem Regierongsnie

die Zusammenstellung der Ergebnisse des am 25. Oktober 1906
in den politischen Gtemeinden des Bezirkes Winierthnr vor-

genommenen ersten Wahlganges für die Ersatzwahl eines
Mitgliedes des Bezirksgerichtes, samt den von den

Wahlbureaux rlngi sandien Wahiprotokoiien.

Die ietztem erzeigen folgende

Wahlergebnisse

:

Bezirk Winterthur.

(Stimmbmditigte 14899.)

Ein Mitglied des Bezirksgerichtes.

Abgegebene Stimmen 10976

Davon ab leere Stimmen 4625

Maßgebende Stimmenanlü 6351

Absolutes Mehr S176
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Gewfthlt Ist:

Herr Jakob Erb, Gemeinderatsschreiber, in

Wülflingen mit 5842 6t.

Vereinzelt waren 435 „

Ungültig „ 74 „

6351 St.

Nach einsieht der vorliegenden Wahlakten und eines

Antrages der Direktion des Innern

beschließt der Regit' rungsrat auf dem Zirkuiarwege:

L Von der getroffenen Wahl wird Vonnerk genommen
und es Ist dem Gewählten nach Ablauf der gesetzlichen Em-
sprachefrisi durch Zustellmig «mer Urkunde, sowie den be*

treffenden Behörden (§ 18 desWahlgesetses von 1869) Kennt-

nis zu geben.

IT. Publikation dieses Beschlusses im kaatonalen Amts-

blatt und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und des

lunem.

ZOrichy den 29. Oktober 1908.

Im tarnen des Regierungsratea,

Der Präsident:

H. £rnst.

Der StaaAssehreiber:

Dr. A. Huber.

Aus den Verhandiungen des Regierungsrates

vom 19. August 1908.

Es werden vergeben:

Die Erd-, Maurer-, Gipser-, Steinhauer- und Ziiumerar-

beiten für die Erstellung des neuen Beamteagebäudes
bei der Stra f n n talt Regensdorf an Joh. Meier, Bau-

meister, in RUnüang;

die Bauarbeiten für den Unterbau an den beiden Brücken
über die Kempt und den Ablaufkanal an der Straße I. Klasse

Fehraltoif-Gutenswil bei Fehraltorl an R. Deila Santa,
Uaurermeister, in Febraltorf, cUe Arbeiten fOr den Ofoerban

daselbst an W. Sehoch, SchlosBermdster, in Wetzikon.
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Die Baadirektion wird eingeladen, bei ihren Anträgen

Über Gesuche tun Erteilung neuer Wasserrechtskon-
zeseionen nach folgenden Grondsfttzen ao verlahran: Nene
Waasemohtskonzeasionen sollen In der Regel nur noch ert^l

werden, wenn der Staat die betreffende Wasserkraft in

nftchster Zelt nicht selbst ausbeuten wird und nicht in der

Lage ist, dem Konzessionsbewerber von den Kantonswerken

elektrische Energie zu liefern, ferner soweit die betreßende

Wasserkraft fUr den eigenen Bedarf des Konzessionsbewerbers,

nicht aber zum Absatz an Dritte, verwendet wird, sowie für

solche Werke, bei denen sich der Staat gemäß ^ 1 des Ge-

setzes betreffend Klektriüt&tswerke des Kantons Zürich

vom 15. M&rz 190Ö beteiligt.

Vom 27. August 1908.

Von der Wahl des Emst Amacher zum Pfarrer der

Kirchgemdnde Stall! kon wird Vormerk genommen.

Zum Zivil ko m mis sä r zur Abschätzung des wähieiKl

des diesjährigen Trufjpenzusammenzuges entstehenden Land-

schadens wird Statthalter Hjiblützel in Benken ernannt;

als Stellvertreter werden Bczirksfrorichts[ Präsident und

Kantonsrat Rämann in Übermeilen, Kantonsrat Haus er in

Rifferswil und Kantonsrat Weber in Russikon gewählt.

Der Krmsgememde Wermatswil-Faichrttti (Uster)

wird an (fie im ganzen Fr. 86^742.04 betragenden Kosten

der Erstellung ihrer Wasserversorgungs- und Hj*
drantenanlage ^ Beitrag ron Fr. 15,060, und dem Ver-
bände der Feuerwehrkommandanten des Bezirkes
Morgen an die im ganzen auf Fr. 664.70 sich belaufenden

Kosten des in Thalwil abgehaltenen diesjährigen Feuer-
weh r t. a d r e s k u r s (» s ein Beitrag von Fr. 530 aus der kan-

tonalen Hrandassekiiranzkasse bewilligt.

An die Ausgaben der betreffenden Gemeinden für Er-

nährung und Bekleidung dürftiger Schulkinder
im Winterhalbjahr 1907/08 werden im ganzen Fr. 10,906 und

an die Ausgaben fttr Ferienkolonien, Ferienhorte
und Milchkuren im Sonuner 1907 zusammen Fr. 21,226. 20
Staatsbeltrftge ausgerichtet
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• Antrag des Reyienipgsrates

31. Oktober 1908.

Gesetz
betreffend

die X^örderung* dei* X^ndwirtscliaft,

Erstei* Abschnitt,

Organisatorische Bastimmungen.

§ 1. Das Landwirtschaftswesen ist der Direktion der

Volkswirtschaft unterstellt. Ihr isi eine aus acht Mitgliedern

bestehende Kommission für die Landwirtschaft beigegeben,

welche vom IMrektionsvorsteher von Amtes wegen präsidiert

wird.

§ 2. Die Kommission ftir die Landwirtschaft wird vom
Regierungsrate auf den Antrat^ der \ ulkswirtschaftsdirektion

auf eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt.

% 3. Die Kommission hat in erster Linie die Stellung

eines der Volkswirtschaftsdirektion beigegebenen Bxperten-

kullegiums und als solches alle Fragen, welche ihr im Ge-

biete der Landw irtsciiaft vorGrelegt werden, zu begutachten.

In gleicher Weise steht ilir oder ihren einzelnen Mitgliedern

aber auch das Recht zu, die Behandlung von Fragen, welche in

das Gebiet der Landwirtschaft lallen, in Anregung ku bringen.

§ 4. Der Vorsteher der Volkswirtschaftsdirektion hat

das Gutachten dieser Konuiü.sj^i'in liei allen wiciitigeren, die

Landwirtschaft betreffenden Angelegenheiten einzuholen, be-

vor dem K^erungsrate Anträge gestellt werden.

Im weitem übt die Kommission alle ihr durch das gegen*

wärtige Geseta dngeräumten Befugnisse aus.

Zweiter Abschnitt.

Landwirtschaftliches Bildungswe&en.

§ 5. Zur Heranbildung tüchtiger Landwirte und zur För-

derung der Ijandwirtschaft im allgemeinen bestehen folgende

Anstalten

:

Z&rch. Amtfllilatt im. 3. November. 41
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A. Die kantonale landwirtschaftliche Schule.

B. Landwirtschaftliche Winterschulen,

C. Landwirtfichaftliche Speiialkurse, WaiidervorMgt und

Inspektionen.

D. Das landwirtschaftliche Stipendiat

Die kantonale landwlrtsohalUlolie Seliule.

a) Zweck und Emrkhiuny der Anstalt,

% 6. Die kantonale landwirtachafiliche Schule, nüt wel*

eher die Bewirtschaftung eines Gutes und die erforderlichen

Versuchs- und Untersuchungsstationen verbuiidcn sind, hat die

Aufgabe, jüngere Landwirte mit einer tüchtigen theoretisch-

praktischen Berufsbildung auszurüsten und den Übertritt ein*

zelner Schttler an die landwirtschaftliche Abteilung des Poly*

technikums zu vermitteln. Sie hat femer als Zentralaiistalt

für Hebung der praktischen Landwirtschaft zu dienen, zu

diesem Zwecke sich mit den Landwirten des Kantons in ge-

eignete Verbindung zu setzen und durch Beiehrung und Bet-

spiel auf sie euizuwirken.

§ 7. Zur Aufnahme in die kantonale landwirtschaftliche

Schule ist das zuruckgelegie Iß. Altersjahr, ^^iu <^iiter Leumund

und die zum Verständnis des UnterricJites nötige theoretische

und praktische Vorbildung erforderlich. Die nähern Beding-

ungen der Anfoahme werd^ durch ein Reglement bestlmml

§ 8. Die Unterrichtszeit beträgt zwei Jahre. Die Auf-

nahme findet alljährlich im Monat April statt.

§ 9. Der Unterrichts[)lan wird von der Volkswirtschafts-

(iirektiun und der ihr beigegebeuen Kommission für die Land-

wirtschaft festgestellt,

§ 10. Der theoretische Unterricht in der Schule wird unter

steter Rücksichtnahme auf den |^>iaklischen Zweck der Anstalt

erteilt und findet in der Gutsbewirtschaftuni^ z\\ t'ck!iiäL>ige An-

wendung. Alle in der Ciutswirtsclmft vorkonunenden Arbeiten

sollen so viel als möglich von den Scholera verrichtet werden.
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§ 11. Der Unterncht ist unentgeltlich. Für Wohnung
und Kost haben schweizerische Schüler eine jährliche Entsehädi-

gung von Fr. 200, Ausländer eine solche von Fr. 800 zu bezahlen.

§ 12. Für befähigte, fleißige, weniger bemlUelte Schttler aus

dem Kanton Zui irh kann die Entschädigung für Wohnung und

Kost ganz oder teilweise erlassen werden. Außerdem kann

solchen Schülern an die mit dem Schulbesuch verbundenen Un-

kosten einBeitraggewährtwerden,soweit hierfürderZinsenertrag

des Fonds für die landwirtschaftliche Schule Strickhof ansreieht

Über solche Begünstigungen entscheidet die Konums^on
für die Landwirtschaft.

b) Dm Lehrpersonal,

§ 14. An der Spitze der Schule steht ein Direktor, der

auf den Vorschlag der Volkswirtschaftsdirektion und der Kom-
mission fUr die Landwirtschaft vom Re^erungsrate auf eine

Amtsdauer von drei Jahren gewählt wird.

§ 15. Dem Direktor liegt die Leitung der ganzen Anstalt

ob ; er hat einen Teil des Unterrichts zu übernehmen, die Guts-

Wirtschaft zu Oberwachen, die Beschlüsse und Aufträge der

vorgesetzten Behörden zu vollziehen, sowie an die Volkswirt-

scliaftsdirektion zuhanden des liegierungsrates über den Gang

der Anstalt alljährlieh Bericht zu erstatten.

Er besorgt die Buch- und Rechnungsführung und hat eine

Amtskantion Yon Fr. 10,000 zu leisten.

§ Dem Direktor steht die nöti^^e /ahl von Lehrern

zur Seite, welche den weitem Unterricht zu erteilen und den

Direktor in allen seinen Verrichtungen zu unterstützen haben.

Dem Direktor ist überdies die nötige Zahl yon Werk-

führem bmgegeben, welche die Schüler zu allen landwirtschaft-

lichen Arbeiten anzuldten und die für die Gutsrechnung nötigen

Hülfsbücher zu fuhren haben.

§ 17. Der Regierungsrat wählt die stSndigen Lehrer auf

den Vorschlag der Volkswirischaftsdirektion auf eine Amts-

dauer Yon sechs Jahren. Die Hülfslehrer und die Werkftthrer

werden von der Kommission für die Landwirtschaft gewählt.
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g 18. Es erhalten der Direktor for sieb und seine Fa-

milie nnd die Werkluiirer je für ihre Person freie Station in

der Anstalt. Außerdem soll nündesteus ein Lehrer fUr seine

Person in der Anstalt wohnen.

IHe Besoldongea des Direktors und der stfiodigen Lehrer

werden yom Regierungsrate, diejenigen der Hülfslehrer und

WerklQfarer fainerhalb der Yont Eantonsrate bewilligten Kredite

von der Kommission für die Landwirtschaft festgesetzt.

§ 19. Die Bestimmungen des Geaetses betreffend das

Unterriehtflwesen vom 28. Dezember 1859, ttber Beooldnngs-

naebgenuiS, Rubegebalt, Versetamng in den Rohesteod^ Bdtritt

in die Witwen- und Waisenstiftung für Lehrer an höheren

Schuiaostalten linden entsprechende Anwendung auf denI>irektor

und die ständigen Lehrer der Anstalt.

§ 20. Die Kommission fttr die Landwirtschaft erlftAt hn

Rahmen dieses Gesetzes die erforderlichen Regk'inente betref-

fend die Stellung des Direktors, des Lehrpersonals und der

Werkführer, sowie über die Hausordnung.

ej Ökonomische VerhäUnme.

§ 2L Die jährlichen Ausgaben für die Anstalt nach Ma6-

gäbe dieses Gesetsses werden bestritten aus:

1. Dem Ertrage der Gntswirtachaft;

2. dem Kostgeld der Schüler;

den Beiträgen des Bundes;

4. dein jährlich vom Kantonsrate zu bestimmenden Kredite?

:

5. den gemäß besonderm Regulativ zu verwendenden Er-

trägnissen des ^Fonds iür die landwirtschaftliehe Schule

Strickhof.

d) Aufsicht

% 22. IMe kantonale landwirtachaftliehe Schule ateht oflter

der Aufsicht der Volkswirtsehaftadh^ektlon und det Kommis-
sion für die Landwirtschaft. Den Verhandlungen der letzteren

wolmt der Direktor der Schule mit beratender Stimme beL

Die Kommission für die Landwirtschaft wacht über ge-

regelten Gang der Anstalt. Sie prCkft die Jahrearedmcoig
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und geDefamigt deD alljährlich rom Direktor der ADstali zu

eistatlenden Bericht.

Ihre Sfitglieder statten in einer bestimmten Kehrordnung

der Schule regelmäßige Besuche ab.

B. Landwirtsehaftliehe Wintersohulen.

§ 2d. Zum Zwecke theoretischer Ausbildung junger Land-

wirte in den Fachkenntnissen ihres Berufes besteht in Ver-

lündung mit der kantonalen landwirtschaftUcben Schule und

unter Benutzung ihi*er Lein kräfte, Lehr- und Huifbinittel eine

kantonale landwirtschaftliche Winterschuie.

Diese Winterschule erteilt während mindestens je vier

Monaten in zwei systematisch zusammenhängenden auleinan-

derfolgenden Winterkursen ganztägigen Unterricht

Für Unterricht; Wohnung und Kost in der kantonalen

landwirtschaftlichen Schule haben schweizerische Schüler fiu*

einen Kurs Fr. 120, Ausländer 350 bis 500 Fr, zu bezahlen.

§ 24. Weitere derartige landwirtschaftliche Winterschulen

können Ton Staates wegen unter folgenden Bedingungen er-

richtet werden

:

1. Daß hierfür vom Kantonsrate der eriorderliche Jlredit

bewilligt wird;

2. daß das erforderliche fachlich gebildete, staatlich ge-

nehmigte Lehrpersonal und die für den Unterricht not-

wendigen Hülfsmittel zur Verfüi^unii stehen und min-

destens 16 Schtiler f^escizlich vorgeschriebem ii Alters

(§ 26) sich anmelden und zum regelmäiUgea Besuche

bmder Winterkurse sich Terpilichten;

3. daß der Schalort die erforderlichen geeigneten Lokali-

täten unentgeltlich zur Verfügung stellt.

§ 25. Zur Erteilung von Unterricht an landwirtschaft-

lichen Winterschul«! dürfen nur tüchtige, theoretisch und

praktisch gebildete Fachleute Torwendet werden.

Zur Ausbildung von Lehrern für landwirtschaftliche Winter-

schulen können, soweit hierfür ein Redürfnis vorhanden ist,

au der kantonalen laudwirtschaftlichen öchuie Instruktions-
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karse abgehalten werdea. Der Besuch dieser Kurse hat den

Ausweis Uber eine genügende al^meine und faehliche Bildung

zur Yoraussetziing.

§ 26. Zur Aufnatiine in eine landwirtschaftliche Winter-

schule ist das zurückgelegte 16. Ältersjahr, ein guter Leumund

und der Ausweis über genügende Vorbildung erforderlich.

Als Mindestmaß der Vorbildung gelten die auf der zttrche*

rischen Primarsehulstufezu erwerbenden allgemeinen Eenntmsse«

Das Maximum der in einer Abtolung zulässigen Schüler-

zahl beträgt 30.

^ 27. An weniger bemittelte Schüler aus dem Kanton

Zürich können auiier halben oder ganzen Fraplätzen ange-

messäie Barbdträge yerahfolgt werden. Die Ft^plätze und

Barb^träge werden von der Kommission für die Landwirt*

Schaft bestiuuiiL

§ 28. Die ünterrichtspläne werden von der Kommission

für die Landwirtschaft aufgestellt; sie übt die Aufsicht über

die landwirtschaftliehen Winterschulen aus.

C« Landwirtsclialtlielie Spezialkurae, Wander-
vortrAge und Inspekttonen.

§ 20. Zu weiterer Förderung der Landwirtschaft wird

im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen Staatsunterstützung

zugesichert an Spezialkurse, Wandervortiftge und Inspektionen,

sowie bei hervorragenden Leistungen Ton Vereinen, Genossen-

schaften und Gemeinden auf dem Gtebiete landwirtsdiaftlichen

Produktions- und Vt isuchswesens.

§ 80. Die VolksWirtschaftsdirektion setzt die Spezialkurse

und Wandenrorträge fest unter möglichster Berücksichtigung

der Wünsche von landwirtschaftlichen Vereinen oder Genossen-

schaften.

Dabei fallen nur solche Sftezialkurse uud Wandervortrage

in Betracht; welche sich auf die Landwirtschaft und die mit

ihr zusammenhängenden Betriebszweige beziehen.

S 31. Auf das Verlangen von ViehTersiefaerungskreiseD

und Sennereigesellschaften, landwirtschaftlichen Vereinen und
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Genosseoschaften können durch die yolkswirteehsftedirektion

Fachlentp zur Vornahme von Inspektionen von Ställen und

Käsereien, sowie anderer, der Landwirtschaft dienenden He-

triehseinrichtungen unentgeltlicii zur Verfügung gestellt werden.

Diese Inspektionen haben in erster Linie dem Zwecke

der Belehrung und der Erteilung von BAtschlfigen zu dienen.

§ 32. Die Kouiuüssiün fiir die Landwirtschaft bestimmt

die gemäß den §§ 29 bis 31 dieses Gesetzes zu verabfolgen-

den Beitrftge und fintschfidigongen nach Blaßgabe der vom
Kantonsrate alljfihrlich h*efür festzusetzenden Kredite.

D. Bas landwirteehaflliche Stipendiat.

§ Talentvollen, unbemittelten, mit guten Zeugnissen

versehenen, dem Kanton Zürich angehörenden Schülern, welche

sich als Landwirtsehaftslehrer oder Kulturtechniker wdter aus-

bilden wollen, können innerhalb der (irenzen des vom Kantons-

rate bewilligten Kredites unter gewissen Bedingungen Stipen-

dien bis auf den Betrag von 500 Franken per Jahr verabfolgt

werden.

§ 34. Die Stipendiaten haben sich zu verpllichten, nach

Ablauf ihrer iStudienzeit während sechs Jahren ihre Tätigkeit

der zürcherischen Landwirtschaft zu widmen.

Wer ohne hinreichende Gründe dieser Verpflichtung nicht

nachkommt, ist gehalten, die empfangenen Stipendien zurück-

zuerstatten.

§ 35. Zum Zwecke der Vornahme landwirtschaftlicher

Studien und Untersuchungen können zürcherischen Staats-

angehörigen nach Maßgabe hierfür zu bestimmender Kredite

auch Reisestipendien erteilt werden.

% 36. Ebenso können an zürcherische Staatsangehöi^e

gt-gen genügenden Ausweis Stipendien gewftturt werden zum
Besuclie von Versuchsstationen und Schulen für Obst-, Wein-

und Gartenbau, von Molkereischnlen, Milchvcrsuehsstationen

und andern der Förderung der {.Landwirtschaft dient^nden An-

stalten des In- oder Auslandes, ferner für Auslandsr^sen,
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zum Zwoeke des Studiums auswärtiger Laodwirtschafte- und

verwandter Betriebe.

§ 37. Die Sti[)ondiaU'n hat)en der Direktion der Volks-

wii'Ls( haft über ihre Studien, Liiieisiicliungen, Beobachtungeu

etc. scliriftlichea Bericlit zu erstatten.

Dritter Abschnitt*

FMorang der TierzuebL

A. Rindviehzuclit.

a) AUgmeines,

§ 38. Zur Forderung der RindTiehsnebt wird Tom Ran-

tonsrate alljähi-lich der nach Maßgabe, der BeBÜiiHiuiniren di«*ses

Gesetzes erforderiiche Ki'edit in den V oranschlag auigenomuien.

b) ZtichtstierhaUung.

S 39. Kein Zucbtstier darf zur Zucht verwendet werden^

wenn er nicht amtlich hierfOr tauglich eridärt und gekenn-

zeichnet wurden ist.

Kein prämierter Zucbtstier darf fUr Tiere einer andern

Rasse zur Zucht verwendet werden.

Die für einen Zuchtstier ausgesprochene Anerkennung ^It

für lebensläüi^Iich ; sie erlischt, wenn feststeht, daß das Tier an

Tuberkulös) s leidet oder zucbtuntaugUch geworden ist. Die

von der Zucht ausgeschlossenen Stiere sind sofort zu ersetzen.

i$ 40. Die aiiiiiiche Untersuchung zur Anerkenium^^r uad

die damit verbundene Kennzeichnuüi^ von Ziichtstiereii lintiet

anläßlich der Prämierungen und Zuchtbeständescbauen statL

Zwischeaschatten und allfllllig notwendig werdende Er-

neuerung der Kennzeichnung werden von der Volkswirt-

Schaftsdirektion nach Bedarf angeordnet.

§ it. Zur Vornahme der amtlichen Untersuchung von
Zuchistieren sind nur berechtigt die von der VoUcswirtflchafta-

direktion bezeichneten Experten (§ 66).
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§ 42. Die Attfsicbi über die ZuchtetiexlialiuDg liegt dem
Gemeinderai ob. Er hat dafür za sorgen, daß die zur Zucht

erforderlichen Stiere jederzeit zur Verfügung stehen.

§ 43. Zur Förderung einer guten Zuchtstierhaltung können

die staatliehen Organe den Ankaaf von Zuchtstieren anordnen

oder vermitteln.

§ 44. Alljährlich zu Aniang des Monates Dezember hat

der Gemeinderat eine Zählung der Zuchtstiere, Kühe und mehr

als 1 V2 jährigen Binder anzuordnen.

§ 45. Wenn in einer (jicmeuule oder in einem Kreise

nicht wenigstens ein Zuchtstier auf 90 weibliche Tiere (Kühe

und mehr als IVsj^^hrige Rinder) derselben Rasse vorhanden

ist, so hat der Gemdnderat die nötigen Maßnahmen zu treffen,

und kann zum Zwecke der Zuchtstlerhaltung die Bildung einer

Korporation der Viehbesitzer veranlassen.

§ 46. Wo besondere Verhältnisse es rechtfertigen, können

die Viehbesitzer mehrerer kleinerer Gemeinden oder einzelner

Höfe und Ortschaften verschiedener Gemeinden sich zu einer '

Korporation vereinigen. Bei ausgedehntem Gemeindegebiet kann

eine Teilung in mehrere Korporationen stattfinden.

§ 47. Wenn der Gemeinderat die Bildung einer solchen

Korporation anordnet, oder die Mehrheit der Viehliesitzer einer

Gemeinde von sich aus die Bildung einer Korporation beschließt»

80 sind sämtliche Besitzer von weiblichen Tieren des Rind-

viehgesehlechtes , welche in der betreffenden Gemeinde oder

im Kreise wohnen, zum Bdtritt in die Korporalion und zur

Beitragsleist uu^ verpflichtet.

Hiervon ansgeiiommen sind:

a) Die Mitglieder der Viehzuciilgeaossenschaften für ihre

im Zuchtbuch eingetragenen Tiere;

b) Besitzer weiblicher Tiere für diejen%en Kühe und Rin-

der, die zur Aufnahme in den Zucbtbestand einer Vieh-

zuchtgenossensciiaii angemeldet stiul. bei der näclisiea

Schau durch kantonale Experten augenommen werden

und nicht zu Stieren der Korporation geführt wurden.
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48. Die Viehbesitzpr können die Leitung der Korj ora-

tiOD einem besondern Vorstand oder mit seiner Zustimmung

dem Qemdnd^ate, bemehongsweise der Vorstehenchaft einer

ZivUgemdndey übertragen.

§ 49. In der Korporationsrersammlung hat jeder Vieh-

besitzer ohne Ri^cksicht auf die Größe seines Viehstandes eine

Stimme. Jeder ViehbedtsBer, der ^genen Rechtes iBt> kann in

der Versammlung persönlich erscheinen.

Jeder Berechtigte kann äch dnrcli dnen volljährigen Sohn

oder dnrch einen anderen AktivbOrger vertreten lassen. Kein

Mitglied der Versammlung darf mehr ais eine Stellvertretung

ausüben.

Jedes männliche Mitglied der Korporation, welches in der

Versammlung stimmberechtigt Ist^ ist verpflichtet, eine Wahl

in den Vorstand für eine dreijährige Amtsdaner anzanehmen.

§ ÖO. Hinsichtlich des Verfnhrens in den Korporations-

Versammlungen gelten die aof die GemdnderersammlnogieD

Ach beziehenden Vorschriften des Gemdndegesetses, und für

die Wahl des Vorstandes die Bestimmungen des Gesetzes be-

treffend die \\Mhl(»n imd die Entlassung der Beamten und

Ottentiichen Angestellten.

Rekurse gegen Beschlüsse der Korporationsversammlungen

und des Vorstandes sind zu behand^ wie Rekurse in Ge-

meindeangel^nheiten.

§ 51. Alljährlich bis Ende Dezcinbcr haben ilit* Gemeinde-

räte über alle die Zuchtstierhaitung betretenden Verhältnisse

Bericht an die Volkswirtschaftsdirektion zu erstatten.

c) VtehzucktgenosHttschaften.

% 52. Wenn zur Förderung der Viehzucht besondere Ge-

nossenschaften bestehen, welche die Zucht von Rassenvieh,

d. h. die zielbewußte Auswahl und Haltung der Stammtiere

und ihrer Nachkommen, und eine rationelle Aufzucht des Jong^

Viehes zum Zwecke haben, so genießen sie Staatsunterstütsnng,

solem tie den Vorsdiriften des Bundes und des Eftntons

Genüge leisten.
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§ 53. Die UntersiatzuDg des Staates besteht in der Veiv

nüttlmig der in der Bandeflgesetsgefioiig roi^giesehenen Bundes-

beiträge an die GrUndimg solcher Genossensehaften und ittr

Prftmiening ihrer Zuchtbestände, sowie in der Leistung einer

besondem kantonalen Prämie unter dem Vorbehalt richtiger

Zuchtbuch- und Belegscheinheitfuhrung.

Die Zuchtbeständepriimeii des Staates werden auf Grund«

läge der Punktlerergebnisse verabfolgt und nnd so zu be-

messen, daß sie sich zusammen mit den eidgenössischen

Prämien nuf mindestens Fr. 6 für jedes in das Zuchtbuch

eingetragene Tier bezi^em.

§ 54. IMe Organisation der Genossensehaften richtet sieh

nach den Vorschriften des schweizerischen ObligaLioiienrechtes.

Eine Genossenschaft gilt als konstituiert, wenn ihre Eintragung

in das Handelsregister und die Anerkennung ihres Zucht-

bestandes durch kantonale Eiperten stattgefunden hat.

§ 55. Die Viehznchtgenossenschaften haben ihre im Zucht-

buch eingetragenen und für die Eintragung angemeldeten Tiere

im Herbste jedes Jahres zu einer Zuchtbeständesciiau yonu-

führen.

Beurteil IUI »j^ und Prämierung dieser Zuchtbestiinde erfolgt

nnch den eidgenössischen Vorschriften mitteist des Puuktier-

verXahrens.

äj Viehschaueti und Främkrungen,

§ 66. AUjfthrlich finden beadrks- oder kreisweise Vieh*

schauen nüt Ehizelprämierung statt. Schaukreise und Schau-

orte werden von der Volkswirtschaftsdirektion bestimmt.

8 57. Die Ortschaften, in welchen die Viehschauen abge-

halten werden, sind Yerpflichtet, geeignete Plätze und Vor^

nchtungen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

§ 58. Vor jeder Prämierung bestimmt nach Maßgabe des

vom Kantonsrate hierfür bewilligten Kredites die Volkswurt-

schaftsdirektion die Prümiensumme, welche auf jede einzelne

Gatlung von Zuchttieren entfallen soll.
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§ 59. Die Zuteilun;^ der Pränüen hat nach eidgendssischen

Vorschriften und im iibrigen nach gleichen Grundsätzen und

einheitlichem Verfahren zu erfolgen.

§ 60. Die AusbezahluDg der kantonalen Piimieii erfolgt

bei der Prlmierang.

Die vom Bunde zugesicherten Beiprämien für Znehtetiere

werden neun Monate nacli der Prämiprunür ausgrerichtet, wenn

das prämierte Tier während dieser Zeit im Kauton zur Zucht

verwendet wurde; für Kühe und Rinder erst, wenn durch

den Bdeg- und GeburtBSchehi der Nachweis geleistet worden

ist, dafi die prämierten Tiere ein yon einem prämierten Zoeht-

stier gleicher Basse abstammendes lebendes Kalb gew<H*fen

liaben.

§ 61. Für weihliche Tiere werden einem und deiTiselben

Besitaer höchstens drei Geldprämien zuerkannt. Weibliche

Tiere von Staats^ und Gemeindeanstalten werden nicht mit

G^dprämien bedacht.

Tiere, für welche nach diesen Bestimmungen, obgleich

sie den prämierten gleichwertig sind, keine Geldprämien aus-

gerichtet wurden, erhalten die nämliche Kennzeichnung und

die glichen Ausweise wie die prämierten.

Für die Prämierung von Zuchtstieren findet eine Ein-

schränkung nicht statt.

§ 62. Für Zuchtstiere, die vor Ablauf von neun Monaten

von der Prämierung an außerhalb des Kantons ver kauft wer-

den, oder welche infolge Bösartigkeit, Krankheit, Unfall oder

Zuchtantauglichkeit vor Ablauf von neun Monaten besdtigt

werden müssen, ist die kantonale Prämie im Verhältnis der

Zeit, während welcher das Tier nicht mehr zur Zucht ver-

wendet wurde, zurückzubezahlen.

§ 63. In Perioden von nicht weniger als fünf Jahren

findet ane mit Prämierung verbundene kantonale Viehaus-

stellung statt zum Zwecke, die Fortschritte der Viehzucht vor

Darstellung: zu brin^^en.

Der Ausstellungsort wird von der Kommission U\t die

Landwirtschaft bestimmt und es soll dabei auf einen zweck-
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mäßigen Werhsel zwischen den verschiedenen Kantonsteilen

Bedacht genommen werden.

§ 64. Die Auswahl der für die kantonalen Viehausätel-

lungen zuzuUissenden Tiere findet an den Bezirks- oder Kreis-

schauen (§ 5(3) statt, und es sind die Besitzer der ausgewählten

Tiere zur Ausstellung derselben Terptlichtet.

Die zur kantonalen Aasstellaiig zog^elassenen Tiere werden

an den Bezirks- oder Kreisschauen des gleichen Jahres nicht

piänüert.

Die Prämierung an der kantonjden Ausstellung erfolgt nach

den gleichen Vorschriften, wie an den Bezirks- oder Kreisschauen.

Ein Viehbesitzer dajf jährlich nur einmal und nur in

demjenigen Schaukr^se um die Prämie konkurrieren, in

weldiem das Tier seinen regelmäßigen Standort hat.

§ 65. Wenn Gemeinden, landwirtschaftliche Vereine oder

Genossenschaften von sich aus Viehaussteliungen veranstalten,

so kömien sie tob Staates wegen nach Maßgabe des vom
Kantonsrate hierfor bewilligten Kredites unterstützt werden.

Die Beiträge des Staates sind in erster Linie zu verwen-

den zur Prämierung von Stieren und von Jungvieh, sowie von

Kollektionen, bestehend aus Tieren derselben Abstauunung.

Die Ausrichtung des Staatsbeitrages wird an die Bedin-

gung geknttpft, daß der Betrag der ganzen auf das dnzelne

Tier entfallenden Prämie mindestens das Doppelte des Staats-

beitrages ausmache.

§ 66. Die Beurteilung und Prämierung der an sämtlichen

In diesem Gesetz rorgesehenen Viehschauen vorgeführten

Tiere erfolgt durch eine Kommission von Experten (Preis-

gericht), welche von der Konuuission für die Landwirtschaft

auf eine dreijährif^e Aintsdauer gewählt wird un<l ihr jeweilen

nach Beendigung iiirei* iUbeit Bericht zu erstatten hat.

e) Anderweitige Leistungen des Staates zur Förderung der

KindriehzttchL

§ 67. Wenn Gemeinden, Genossensehaften oder Vereine

zur Förderung der Rindviehzucht besondere Leistungen sich
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aDgelegen sein lasien, wie z. B. dorch Anlage und Euurichtong

von Tannxielplftizefi, Viehweidai, Anfznehtstatlonen yon Jung-

vieh, uüer durch Muüiiuhinen zur Bekämpfung der Ttil)erlni-

loBis, so köiuieu sie durch Staat6beitrü|;e aogemesseQ unter-

stützt werden.

Ebenso kann der Staat Beitrfige leisten an die Veranstalr

tung von Zachtstier- und MastidehmArkten, sowie an die Ko-

sten der Beteiligung kantonaler YiehzQchter an außerkanto-

nalen Viehaussteliungen,

B. Pferdezucht.

§ 68. Dir zur Fördenmg der Pferdezucht vom Kautoas-

rate erteilte Kredit ist zu verwenden für

a) die Prämierung von Zuchttieren und Fohlen an den

kantonalen Viehausstellungen

;

h) Beiträge an den Betrieb von Kohlenveeiden

:

c) Unterstützung von Pferdezuchtgenossenschaften.

C. Kleinviehzucht.

§ 69. Zur Förderung der KlduTiefazucht wird auf dem
Bndgetwege aUjllhrtieh ein Kredit ausgesetzt, der zur Unter*

Stützung der Kleinviehzuchtgenossenschaften, für die Prä-

mierung des Kleinviehes und für aüfällige weitere Aufgaben

der Kleinviehzucht zu verwenden ist.

§ 70. Zur Zucht dürfen nur solche minnliche Tiere

(Eber, Böcke und Widder) benutet werden, die staatlich an-

erkannt worden sind.

§ 71. Die Genieinderäte haben dafür zu sorgen, dafi

genügendes m&nnliches Zuchtmaterial zur Verfügung steht.

Vierter Absclmitt.

Bodenverbesserungen.

A. AUgrexnelne BestünmimsBn.

§ 72. Für Bewässcrungs- und Kntwässerangsunteraeh-

umugen, wrlclu* einen nanihnfton landwirtschaitliehen Nutzen

in Aussicht stellen, kami durcii den Regierungsrat, beaiehuugs-
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weise durch den Kantonsrat das Recht auf Zwaogsenteignung

im Sinne des Gesetzes betreffend die Abtretui^ von Phrat-

rechten erteilt werden.

Für Errichtiing neuer Bewässeningsanlagen, sowie für Ver-

änderuno: schon vorhandener bleiben die gesetzlichen Bestim-

mungen betreffend die Benutzung der Gewässer und das

Wasserbanwesen vorbeliaiten.

§ 73. Die Unternehmer von Bcwässerungs- oder Ent-

wässerunt^sanlagen sind, wenn U'tztere auf dem eigenen Grund

und Bo<len entweder gar nicht oder nur mit unverhältnis-

mäßigen Kosten aasgefuhrt werden konnten, berechtigt, zn rer^

langen, daß ihnen von den Besitzern benachbarter OnindstQcke

gegen einfache rolle Elntschftdlgnng die Anlage der notwendigen

offenen oder tjedeckten Wasserleitungen, sowie der erfordei'-

lichen Schleusen und anderer Vorrichtungen gestattet werde.

Dagegen sind Kigentümer solcher Grundstücke, durch welche

bis anhin in offenem oder gedecktem Laufe das Abwasser be-

nachbarten, hoher liegenden Landes geflossen ist, verpflichtet,

das von einer Entwässerung des letztem zafliefiende Wasser

ohne Entschädigung ahzunehmen.

g 14c, läM sich eine Bewässernngs- oder Entwässerungs-

anlage nur durch Ausdehnung auf eine größere Bodenfläche

in zweckmäßiger Weise ausführen und ist die Zustimmung

aller beteiligten Grundeigentümer auf giitlichem Wege nicht

erhältlich, so können die Nichtzustimmenden zur Teilnahme

angehalten werden, wenn die Mehrheit der Grundeigentümer

sich für das Unternehmen ausgesprochen hat^ wenn diese Mehr-

heit zugleich mehr als die Hälfte der Fläche des beteiligten

Landes repräsentiert und das Unternehmen die Gm^hmigung
des Regit rui srates erhalten hat.

Eigentümer von Grundstücken, für die nachgewiesener-

maßen das Unternehmen keinerlei kulturelle Verbesserung be-

deutet) können auf administrativem Wege von der Pilicht zur

Teilnahme befreit werden. Ist jedoch das Unternehmen ohne

Ausdehnung auf solche Qrundsttkcke zweckmäßigenveise nicht

durchführbar, so können auf administrativem Wege die Eigen-
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tümer gezwungen werden, gegen Entschädigung entweder ihr

Grundstück mit einer Dienstbarkeit belasten zu lassen oder

das fflr eine zweckmäßige Durchfübnuig des Untemehmens
erforderliche Land abanitreten. IHese Entscheide gehen erst-

instanzlich Tom Bezirksrate aus.

§75. Wenn ohne Inanspruchnahme fremden PriLrentums von

einem einzehsen oder mehreren, nicht genossenschaftlich (§ 94),

wohl aber vertraglich verbundenen Grundeigentümern eine Be*

wUsserungs- oder Entwässerungsanlage erstellt und hierfür ein

Stants-, beziehungsweise Bundesbeitrag in Ans[»ruch genoniinen

w«'rden will, so ist ein schriftliches Gesuch an die Volkswirt-

Schaftsdirektion zu richten.

Will dagegen Ton dnem einzehien Grundeigentümer anter

Inanspruchnahme fremden Eigentums eine Bewisserungs^ oder

Entwässerungsanlage erstellt werden, so richtet sich das

fahi'en nach den einschlügigen Bestimmungen des privatrecht-

lichen Gesetzbuches und des Gesetzes betreffend die zürche-

rische Hechtspilege.

§ 76. Wenn von einer Mehrzahl beteiligter Grundeigen-

tümer die Erstellung eines Bewässerungs- oder Entwässerungs-

Uuternehmens verlangt und hierfür eine Zwangsenteignung oder

eine zwangsweise Beteiligung beansprucht wird» so ist das Be-

gehren an den Gemeinderat zu richten.

In diesem Bogehren sind Zweck und Umfang der Anlage

näher zu bezeichnen und namentlich die Grenzen und <Ue

(irüße der in die üntemehnujng fallenden Grundfläche, sowie

die Grundeigentiunerj deren aktive Teilnahme bei dem Unter-

nehmen verlangt wird, möglichst genau anzugeben.

§ 77. Der Gemeinderat hat hierauf nnymOg^eh eine

Versammlung der sämtlichen beteiligten Grundeigentümer an-

zuordnen, zu welcher wenigstens acht Tage vorher unter Be-

zeichnung des zu verhandelnden Gegenstandes einzuladen ist.

Die Leitung dieser Versammlung steht dem Gemeinderats-

präsident«n zu.
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Bleibt das Unteraehmen innert den Ghrenzen dner fflyil*

gemeinde, so ist die Ziyilvorsteberschaft, beziehungsweise

deren Präsident zuständig.

Besdeht sich das Unternehmen auf eine Grundfläche,

welche sich in den Bonn mehrerer palitischer Gremeinden er-

streckt, so ist die ISnberufang und Leitung der Versammlung

Sache des Genieinderates derjenigen Goinoinde, in deren Ge-

biet der größte Teil des in die Untemeiunung einbezogenen

Landes liegt.

g 78. Jeder bei dem Unternehmen beteiligte, handlungs-

ffihijife Grundeigentümer ist, ohne Rücksicht auf den Umfang

stnnes Grundeigentums, bei denVersammlungen stiuunberechtigt .

Korporationen, sowie Personen weiblichen Geschlechtes und

Mfinner^ die durch Krankheit oder andere Grründe am per-

sönlichen Erscheinen Terhindert sind, können sich durch einen

handlunprsffthigen Aktiybtirger, welcher sich über die erhal-

tene Vollmacht auszuweisen hat, vertreten und ihre Sthiimen

al)o:eben lassen. Für Bevornmndete handelt der Vormund,

oder in dessen Verhinderung eui von ihm ernannter Vertreter.

§ 79. Die Grundeigentümer haben zu beschließen, ob

eine nähere Prüfimtr der vorirPschl.M<<enen Unternehmung statt-

iinüen soll oder nicht, biii den Entscheid ist die einfache

Mehrheit der Stimmenden maßgebend.

§ 80. Wenn beschlossen wird, auf das augeregte Projekt

einzutreten, so haben die Grundeigentümei* zu seiner Prüfung

und Begutachtung eine Kommission zu ernennen, in weiche

auch Personen gew&hlt werden können, die nicht Grunddgen-

iOmer sind.

Jeder Beteiligte ist zur Annahme einer Wahl als Mitglied

der Kommission oder ihres Vorstandes verfiflichtet, es sei

denn, daß er bereits das 60. Altersjahr angetreten hat

Im Obrii^en ist zur W&hlbarkeit der Besitz des Aktiv-

büigerrechts erforderlich. Der Kommission dürfen nicht gleich-

zeitig angehören Vater und Sohn. Schwiegervater und Tochter-

maun, zwei Brüder oder zwei Schwäger.
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Die Kommission steht unter Anineht des Bezirksratee

und unter Oberaufsicht der Volkswirtschaltsdirektion.

§ 81. Die Kommission richtet <ias Gosnoh um Ausführung

di r ci'forderru hen Vorarbeiten an die Volkswirtschafts«Ürektion,

welche damit das kantonale kulturtechnische Bureau beauftragt

% 82. Auf Grundlage dieser Yorarbdten sind von der

Kommission Statuten zu entwerfen, welche den Zweck der

Genossenschaft (§ 94), sowie die Rechte und Verbindlich-

keiten ihrer Mitglieder umschreiben, und Besümmungeo ent>

halten sowohl ober die Leitung und Ausführung, als aoch ober

die sp&tere Besorgung des Unternehmens und Unterhaltung

der Anlage, sowie über die Tragung der Anlage- und Unter*

haltungskosten.

^ 83. Hierauf werden die Pläne samt Bericht, Kosten-

Voranschlag, Verteilungsplan und Statutenentwurfden beteiligten

Grundeigentümern offen gehalten, innert einer Frist von »hn
Tagen Wünsche oder Emsprachen entgegengenommen, mög-

liehst erledigt, und darauf die entscheidende V^ersammlung

angeordnet.

Bei der Abstinunung in dieser Versammlung ist das

Projekt als abgelehnt zu betrachten, wenn ein Antrag auf '

Nichtausführung des Unternehmens die Zustimmung der

Mehrheit sämtlicher Beteiligter erhält und auf diese Mehrheit

zugleich mehr als die Hälfte der Flache des beteiligten Grund-

eigentums entfällt.

Im Falle dvr Ablehnung sind die erlaufenen Kosten von

den Grundeigentümern nach Maßgabe des Flächeninhaltes

ihrer Grundstücke unter Solidarhaft zu tragen.

Wird das Proji kt nicht abgelehnt, so sind die Statuten

definitiv festzustellen und ist auf Grund derselben die Kom-
mission neu zu vvälileu. Für diese Wahlen sind die Bestim-

mungen von § 80 maßgebend.

§ 84. Die neugewählte Kommissi(m hat die weitere

Leitung des Unternehmens zu besorgen.

Sie ist berechtigt, Ungehorsauie mit Polizei bulie bis uni

Fr. 15 zu belegen und nötigenfalls die ihnen obhegeodea

......^le
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Arbeitea aal Kost^ der Fehlburen doreh Dritie besorgen zu

lassen.

§ 85. Der BeschkiU betreffend die Ausführimg des Unter-

uekmens ist durch das Amtsblatt und durch weni^tens zwei

weitere, in der Gegend am meisten verbreitete PulMikations-

mittel bekaimt su geben, unter Ansetznng einer Frist von

zehn Tagen, binnen welcher Einsprachen b^m Präsidenten

der Kommission schriftlich anzumelden sind.

§ 86. Wo Abtretung von Land verlangt wird, hat die

Kommission gleichzeitig mit der Ausschreibung den Umfang

des abzutretenden Landes, sowie die von ihr festgesetzte Ent-

schädigung durch besondere schriftliche Anzeige zur Kenntnis

der Grundeigentümer zu bringen, unter genauer Bezeichniuag

der B^st, inuerhalb welcher Einsprachen dagegen erhoben

werden können, und der Folgen^ weiche bei Unterlassung der

Einsprachen eintreten.

§ 87. IHe Kommission hat die Einsprachen zu prüfen,

soweit möglich auf dem Wege einer Verständigung; zu er-

ledigen und die Akten der Volkswirtschaftsdirektion zuhanden

des Regierungsrates einzusenden. Der Kegierungsrat faßt über

die Genehmigung des Werkes und der Genossenschaftsstatuten,

sowie Über die Beitragsleistung Beschluß und übermittelt die

techmschen Vorlagen zur weiteren Genehmigung und Bewilli-

gujDg eines Rnndesbeiiragesdem schweizerischen LandWirtschafts-

departement.

§ 88. Nachdem das Projekt von den kantonalen und

Bondesbehörden guigeheißen worden ist, hat die Kommission

für Besdtigung allfällig noch übrig gebliebener ESnsprachen

zu sorgen.

Neue Rekurse sind nach der behördlichen Genehmigung

des Unternehmens nicht mehr zulässig.

§ 89. Wenn nicht innert einer durch die Behörden anzu-

setzenden Frist mit tler Ausführung des Untefnehmens be-

gonnen wird, so fallt die ihm erteilte Genehmigung dahin.

J>ie erlaufenen Kosten sind alsdann geuiaU § 87, Absatz 3,

aufzubringen.
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Der Regierangsrat kann indessen, wenn er nch (ibecseqgty

daß die Verzögerung in onTerschnldeten Bändemissen ihren

Grund hat, eine den Verbältmsseo angemessene Fristerstreckung

eintreten lassen.

C« Herstellimi^ und Unterlialtu]Mi:8l^<)pteiL.

§ 90. Der Staat unterstützt die im Sinne dieses Gesetzes

ausgeführten Untcrnelimungen, indem er die Kosten der tech-

nischen Vorarbeiten übernimmt, an die Ausführung einen

Beitrag Yon 20 bis dO Vo der wirklichen Kosten leistet^ die

Attsrichtong des im Bnnde^gesetze betreffend die FSrderuDg

der Landwirtschaft rorgesehenen Bnndesbeitrages vermittelt

und die Ausführung des Werkes durch Sachverständige über-

wachen läßt.

% 91. Der Rest der Herstellungskosten, sowie die Kosten

des Unterhaltes der Anlage sind von den beteiligten Grund-

eigentümern zu tragen.

Kommt eine Verständigung hierüber nicht zustande, so

erfolgt die Verteilung der Kosten durch die Kommission im

Verhältnis des Nutzens, der den Betdligten aus der üntov
nehinung erwächst. Die bei dem Unternehmen beteilitjten

Grundstücke worden zu diesem Zwecke vor der Ausfuhnme

in üiassen eingeteilt und die Beitragspflicht in Proasenten der

Gesamtkosteo ies^estellt. Innert der einzehien Klassen erfolgt

die Vertdlung der Kosten nach dem Flächeninhalt

Der Verleiher ist für die beteiligten Grumleigentuiner

während 14 Tagen zur Einsichtnahme au I zulegen, und zwar,

wenn sich das Untemehuien aui uiehrere Gemeinden erstreckt»

in jeder derselben.

§ 92. Die Kosten können je nach Umständen auf mehrere

Jalire verteilt werden in der Weise, daß die Beteiligteu hU-

jährlich zur Bezahlung der festgesetzten ^uote und des Zins-

betreffnisses von den restierenden Quoten yerpflichtet werden,

dagegen berechtigt sind, die ganze Summe oder mehrere

Jahresbeiträge zusammen auf emmal zu entrichten.
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§ 93. Die Mitgliedscsliaft beim Unternehmen hin^ehitich

der beteiligten Grundstücke ist durch notarialischen Eintrag

im Gruncibuch festzustellen.

Die Genossenschaft ist aulterdem berechtigt, fttr die ver-

wendeten Kosten auf den emaekien Grundstücken den Eintrag

^oes Pfandrechtes in das Grundbuch zu begehren, welches

allen andern eingetragenen Belastungea vorgeht.

D. KompetenzverhftltnlBBe.

§ 94, Die bei dem Unternehmen beteiligten Grund-

eigentamer bilden «me Genossenschaft mit juristischer Per-

sönlichkeit. Die Rechte und Verbindlichkeiten der Genossen-

schafter unter sich, sowie die gesainte innere Verwaltung

werden im übrigen durch die Bestimmungen dieses Uesetzefi

und die Statuten ger^elt.

Jeder, der ein zur Unternehmung gezog^ies Grundstück

erwirbt; wird dadurch Mitglied der Gtoossensehaft und ver-

liert diese ii/igeiischaft wieder mit der Veräui^eruag des Grund*

Stückes.

§ 95. Streitigkeiten, welche nach diesem GesetiEe Gegen-

stand einer Beschwerde oder eines Verwaltungsprozesses werden

können, so insbesondere über die Verweigerung des Beitrittes

Ton Grundeigentümern zur Genossenschaft und ilie Größe ihres

beianziehenden Landes, femer über die Klassifikation der Grund-

atOeke und die Pflicht aar Landabtretong seitens Dritter, sind

errtlmitanriich durch den Bezirksrat und endgültig durch den

Regierungsrat zu entscheiden.

Die Festsetzmig des Maßes der Entschädigung für abzu-

tretendes Land ist dagegen Sache der Gerichte.

Der endgültige Entscheid über solche Streitigkeiten kann

innerhalb der GenossensclKiii durch die Statuten, gegenüber

Dritten durch frei willigt' Vereinbarung anrh der kantonalen

Landwirtschaftskommission übertragen werden, deren Entscheid

^nem schiedsgerichtlichen Urteil gleich zu achten ist.
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Fünfter Abschnitt.

Verbesserte Flureinteilung.

§ 96. Wenn die Bewerbung der Grundstücke einer

Flur infolge starker Zerstückelung, onzweckmü^er Gefitaitimgy

unrichtiger Weg- und Grabenanlage oder aus andern GrOnden

wesentlich erschwert ist, so körnig die Beteiligten eine ver-

besserte Klureinteilung verlangen.

Diese umfaßt in der Hauptsache die Anlage lines zwtNsk-

ra&i^igen Weg- und Grabennetzes, sowie die wirtschaftlich g(in-

stigste Gestaltung der Floren, deren Unterabteilungen und der

einiehien Grundstücke, wobei ane möglichst rationeUe Zu-

sammenlegung anzustreben ist.

Das ünternehnirii k.nm sich beschrank( n auf Teile eines

Geiiieiudebaiines, oder ausdehnen über die ganze Gemarkuiig

einer oder mehrerer Gemeinden.

§ 97. Für Gebiete, welche dem Baugeseta für Ort-

schaften mit stftdtischen Verhältnissen unterstellt BünA, kommt
die Durchführung einer verbesserten Flureinteilung nur inso-

weit in Betracht, als es zu deren richtiger Gestaltung unbe-

dingt notwendig ist.

§ 98. Zu einem solchen Unternehmen dürfen, abgesebco

von Fällen, in welchen es sonst nicht durchgeführt werden

könnte, gegen den Willen der Eigentümer nicht einbezogen

werden:

a) Die mit den Gebäuden unmittelbar zusammenhängenden

Grundstücke, Hans- and Baumgärten, soweit solche nidil

für Anhkge von Flurwegen in Betracht kommen;

b) Grundstücke, welche nicht landwirtschaftlich benatzt

werden, wie Lehm- und Kiesgruben, Torflager, Stein-

brüche u. drgl.;

c) Grundstücke, welche mit Aeben oder Wald bepflanit

sind.

Waldparzellen oder WaldrSnder, die im oder am offenen

Rulturgelände liegen, und deren ganze oder teilweise Einbe-

ziehung als notwcndi]? erscheint, könneu mit Zusiiuunuug der

Fortitbehördexi beigezogeu werden.
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Auf Ansuchen der Kigeoiüiner kannen Grundstücke, welche

zur Durchführung des Unternehmens nicht unbedingt erfor^

derlich sind, ausgeschlossen werden, wenn ihre Beschaffenheit

oder ihre Zweckbestiinnnmi^ eine solche ist, daß der Wert

(iurch andere Grundstücke nicht ausgegüt hen werden kann.

Streitigkeiten hierüber werden als Verwaltungssache be-

handelt.

§ 99. Wenn ESgentümer landwirtschaftlicher Grundstücke

eine Verbesserung der Fhireinteihing wünschen, su haben sie

ihi- Begehren schriftlich an die Yolkswirtschaftsdirektion zu

richten.

Diese macht, sofern sie von der Berechtigung des Be-

gehrens überzeugt ist, die erforderlichen Erhebungen über den

zweckmäl^igcn Umfang und die mutmaßlichen Kosten des Un-

ternehiiiens, sowie Uber den \ oraussiehtlichen Erfolg der ver-

besserten Klurciiiteiluog» und stellt ein Vorprojekt auf. Die

daraus erwachsenden Kosten übernimmt der Staat.

§ 100. Ergibt sich aus diesen Erhebungen, daß die pro-

jektierte neue I hn cmteilung wesentliche Vorteile in sich schlie-

ßen würde, so Imauftragt die Volkswirtschaftsdirektion den

Bezirksrat mit der Einberufung un<1 Leitung einer Grund-

eigeiitümenrersammlung> za welcher die Beteiligten mindestens

14 Tage vorher unter Besseichnung des in behandeliiden Ge-

genstandes und Auflegung des Vorprojektes euuraladen sind.

Für Stimmberechtitfiing und Stellvertretung an dieser Ver-

sammlung gelten die Vorschriften von § 7ö,

§ 101. Das Projekt für Dur^hführong einer verbesserten

FlureSntdlung ist als abgelehnt za betrachten, sofern ein An-

trag auf Nichtausführung desselben die Zustimmung der Mehr-

heit sämtlicher Beteilig^ter erhält, wobei auf diese Mehrheit

zugleich mehr als die Hälfte der Fläche des beteiligten Grund-

eigentums entfallen muß.

Für die Gültigkdt der übrigen Beschlüsse genügt die ein-

fache Mehrheit der Anwesenden.

Rekurse gegen Beschlüsse der Versammlung gehen erst-

instanzlich an den Bezirksrut.
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Die uachträgiiche Einbeziehung von Grundstücken ist mit

Zustimmung ihrer Eigentümer zulAssig.

§ 102. Wird das Unternehmen nicht abgelehnt, so er-

nennt die Vers;niiinlnng eine Kommission von mindestens drei

und höchstens sieben Mitgliedern, m welche aus den betreffen-

den Gemeinden auch Einwohner gewählt werden können, die

am Unternehmen selbst nicht beteiligt sind.

Im übrigen gelten für sie cUe Bestimmungen von % 80.

I>er Kommission grehört ron Amtes wegen dn Abgeord-

neter der Volksw iiiSL'h;iltstiiiektiun an. Den Vorsitz fiihrt ein

Mitglied des iiezirksrates, im übrigen koiistituieit die Kouy*

mission sieh selbst.

Die Vertreter der Volkswirtschaltsdirektion und des Be*

zirksretes haben beratende Stimme.

§ 103. Unter Mitwirkimp^ dieser Konimission werden bi»*r-

aaf vom kantonalen kuituitechiüscAieu Bureau folgende Ar-

beiten ausgefUiirt:

1. Vermessung, soweit solche nicht schon vorhanden ist, und

Einschltsung (Bonitierong) der betdligten GrondstQcke

im derzeitigen Bestände.

2. Aufstellung eines Übersichtsplanes ii])er \Ve14:- und Gral»en-

netee, Bodenverbesserungen, Grenzbereiniguugen niit nach-

barlichen Gemeinden, sowie zwischen landwirtsclialUich

beworbenem Gelände und Waldungen» Ansscheidiing ge*

m^schaftlicfa zn benützender Grundstücke a. s. w. Voi^

läge über die Kosten, deren Verteilung und Aufbringung.

8. Neuaufteilung der Giiterstücke, Fcststellunc: der zur Aus-

gleichung erforderiicbeu tieidentsehadigungen.

4. Anlage eines Katasterwerkes auf Grund der vorhandenen

Vermessungseigebnisse und nach Maligabe dear Vor-

Schriften über Katastervermessungen.

8 104. Für die Aufstellung des Projektes zur verbesserten

l^iiireiuteiiung sind loigendc (Grundsätze maßgebend:

1. Der Hauptbesitz jedes Beteiligten soll bezüglich Lage

and EntlemoDg von der Ortschaft Im alten Zustand und

nach der Neueint^ang mdglichst flberdnstimmen.
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2. Jedem Eiigentümer soll für den Wert der abgetretenen

Grundstttc^e^ soweit iunüch, Iirsati in Land geboten

werden. Letsteres soll von gleicher Art und annAhemd
gleicher Boden^üte sein wie das abgetauschte.

3. Der Wert der Grundstücke ist nach der durchschniit-

lichen Ertragsfähigkeit za bemessen. Bei der Eintfich&tsang

des Bodens sind Wortklassen zu bilden.

4. Eine EnLschädiguDg in Geld süil nur auferlegt beziehungs-

weise zuericannt werden:

a) Zur Ausgleichung Ideiner, nicht zu yerm^dender Wert-

unterschiede zwischen dem umgetauschten GeUnde;

b) wenn ein Gi undstück aus besondern Gründen vorüber-

gehend einen erheblich höheren oder geringeren als

den durchschnittlichen Ertrag erwarten läßt;

c) wenn nur ein kldnes Stttck abzntreten ist und es an

passend gelegenem Grund und Boden zum Ersätze

maugelt.

§ 105. Nach den in I lOS onter l—d bezeidmeten

Hauptabschnitten shid die irasgefOhrten Arbdten wihrend
14 Tagen öffentlich aufzulegen und ist den beteiligten Grund-

eigentümern, beziehungsweise deren gesetzlichen Vertretern

oder BcTollmächtigten durch schriftliche Anzeige Gelegenheit

zu geben, Einsprachen schriftlich bei der Kommission geltend

zu machen. Die Eommisdon iriid diese Einsprachen prüfen

und wenn notw^dig, den Einsprechem auf dem Lokale die

nötigen Erläuterungen geben, sowie deren Wünsche entgegen-

nehmen.

Alle von der Kommission nicht beseitigten Kinspracheu^

die Rechte Dritter vorbehalten, werden endgültig Ton einem

Schiedi^ericht erledigt. Dasselbe besteht aus drei ron d^
kantoniüen Landwirtschaftskommise&on aus ihrer Mitte er*

nannten Mitgliedern, sowie aus zwei weitern von den Parteien

bezeichneten Vertretern. Die Namen der letztern sind innert

8 Tagen nach Überweisung der Einsprache der Landwirt-

schaftskommission bekannt zu geben; rer&chten die Parteien

lifilb AmMlalt 1906^ 8.Nmniber. 42
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auf einen Vorschlag, so werden die Vertreter durch das Stati-

halterami des beir^ffenden Besrkes ernannt

Sp&tere l^nsprachen gegen einen bereits erledigten Hanptr

abschnitt des Unternehmens werden nicht mehr berücksichtigt.

§ 106« Hach Beendigung sämiücber ProjekÜerongsarbeiteD

gehen die Akten an die Volkswirtsehaftsdirekiion sobanden

des Regierungsrates, welcher, ndtigenfaUs nach eingeholtem

Gutachten des Bezirksrates, endgültig über die DurcWüliiimg

des Unternehmens entscheidet.

§ 107. Der Staat unterstdtzt derartige Untemehmungeo«

indem er an ihre Durchführung, inbegriffen die Vemmrkung,
einen Beitrag von 25 bis 40 7« der Gesamtkosten leistet und

die Ausrichtung des im Bundesgesetze betreffend die Förde*

rung der JLandwirtschaft vorgesehenen Bnndesbeitrags ver-

mittelt.

§ 108. Die Verteilunpr der Kosten auf die einzelnen

Grundstücke erfolgt unter Berücksichtigung des neuen Besitz-

Standes im Verhältnis des Wertes, mit welchem die Grund*

Stacke bei der Neaehitdlnng in Betracht kommen.

Den Pflichtigen sind, wenn nötig, Teilzahlungen m be-

willigen (§ 92). Für die Kosten des üntemehmenis haften

die beteiligten Grundeigentümer der ganzen Jblur solidarisch.

Für den Kostenanteil eines Beteiiigten kann die Kommis-

i&on auf seinen Grundstücken 2u ihren Gunsten ein gesets-

liches Pfandrecht (§ 382 des privatrechtlichen Gesetabudies)

im Grundbuch eintragen lassen, welches allen andern einge-

tragenen Belastungen vorangeht.

% 109. Pfandrechte, welche auf einer abzutretenden Uegen-

Schaft haften, gehen unter. Letztere ist aus dem betreffoiden

Schuldtitel zu ledigen.

Die grundversieherten Gläubiger sind verpflichtet, die den

Piandschuldnem neu zugeteilten Parzellen an Stelle der abge-

tretenen als Pfand ansunehmen, oder sich die gamte oder teil-

weise Abaahlung ihrer Forderang auf dreimonatliche Kfindi-

gung hin gefallen zu lassen.
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Tritt ein neues Grundstttck an die Stelle von melireren

dnselnen Parzellen» wovon jede mit andern Pfandrechten be*

lastet ist, so erstrecken sich die Ubergegangenen Rechte auf

denjenigen i<leeilen Teil der neu zugeteilten Liegenschaft, wel-

cher dem Werf des ursprünglichen Grundstückes entspricht.

Diese Hesümmongen sind auch auf solche gegenseitige

Bodenabtanschungen anwendbar, die Ton zwei oder mehreren

Orundbedtaem ohne Ifitwirknng der Behörden zum Zwecke

der Abrimdung iandwii'tßciiaftiicher Betiiebe vorgenümmen

werden.

Hierbei darf aber die PfandentlassuDg der bisher ver-

pttndeten Parzellen und die Übertragung des Grundpfandes

auf die eingetauschten Grundstücke nur stattfinden, wenn der

Gero^derat bezeugt, daß eme Vemdnderung des Wertes des

üntt;rpfaüdes nicht statte:e fanden habe, oder (]aß dem Gläu-

biger eine dem Minderwert entsprechende Abzahlung geleistet

wird.

8 110. Wegreehte, welche infolge der Zusammenlegung

nutzlos werden, erlöschen ohne Rücksicht auf liestehende

Pfandrechte: das Weggebiet fällt der Unternehmung zu.

Realrechte und Reallasten, welche auf einem Grundstücke

ruhen, das bei ^er Verbesserung der Flureinteilung mitbe*

teillgt ist, bleiben darauf wdter bestehen.

§ III. Über die iijfoige Ausiührung eines solcheu Unter-

nehmens sich ergebenden Änderungen in den Eigentums- und

Pfandverh&ltnissen ist ein Nachweis aufzustellen und jedem

betdligten Grundagentttmer, Nuteießer und Gläubiger ein

Auszug einzuhftndigen.

Hierauf bezügliche Einsprachen sind der Kununissiun

(§ 102) einzureichen und im Streitfalle auf dem ordentlichen

Rechtswege zu erledigen.

Nach Erledigung dieser Einsprachen geht der Nachweis

an die zuständige Notariatekanzlei zum Zwedke der Yormeik-

nahme am Grundbuch, sowie an den Kauf* und Schuldbriefe.

Einsprachen gegen bereits früher zum Abschlub gelangte

Abschuitte des Untemehmeus sind unzulässig.
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§ 112. Hierauf ist der Volkswirtachaftodirektion zahandeD

des Re^ernngsrates Bericht zn erstatten Ober:

a) DcD \ ollzug der notariellen Umschreibungen durch da£

zuständige Notariat;

b) ^e Verifikation der Vermessung des neuen Bedtssstandes

durch den Kantonsgeometer

;

c) die technische Durchführung des ganzen Untemebmenfi

durch den kantonalen Kulturingenieur.

Mit dem Zeitpunkte der Ctoehmignng des Unternehmens

durch den Re^erungsrat wird der Eigentumsübergang an den

neuen Grundstocken rechtsloilftig, was durch Öffentliche Aus*

schreibuntr und Anschlag in den beteiligten Gemeinden bekannt

zu machen ist.

Der Zeitpunkt des BesitzUberg&nges wird vom Regierungs-

rate auf Antrag der Kommission und unter Berttcksichtigung

der wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmt

Der BesitjsObergang kann vor dem Eigentumsflbergang

stattfinden und soll, wenn müglich, unmittelbar nach der Aua-

steckung der neuen Parzellen erioigen.

§ IIS. Die nach diesem Gesetaesabsehnitte und den Voll-

ziehungsvorschriften erforderlichen Verhandlungen und Ept-

scheiiie sind kostenfrei.

NotariaUsche üebühren werden nicht bereciinet.

§ 114. Grundstücke, die zu einem Landkomplex gehören,

für welchen eine verbesserte Flureinteilung durchgeführt wurde,

dürfen, soweit es sich nicht um Bauland handelt, in Zukunft

nur noch in der Weise geteilt werden, daß jeder einzelne Teil

mindestens 30 Aren FlfieheninhaLt iiat und den einaelnen Teilen

ihre Zufahrtsw^ bestehen bleiben, ohne daß solche nea

gesehaÜen werden mttssen.

§ 115. Btaatsbeiträge im Sinne von § 107 dieses Gesetzes

können auch an Weganlagen verabfolgt werden, welche in

uberwiegendem Maßem Srleichtemng des landwirtscfaafflichen

Betriebes und zur 1)es6em AufsdiUeßung von Gebieten dienea»

die vorher nur ungenügende WegVerbindungen l>esalien, sofern
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a) nicht im Getnete der projektierten Weganlage dne GQter-

zusammenlegimg aveekm&ßig erseheint;

b) die Beteilij^ten die ausdrückliche Verpflichtung für einen

guten Unterhalt übernehmen.

Ein dahinzielendes Beehren ist schriftlich bei der Volke*

Wirtschaftsdirektion einsordchen. Letztere l&ßt durch ihre

technischen Organe ein Projekt aii8arbeiie& und legt es dem
Regierungsrate zur Genehmigung vor.

Das administratire Verfaliren richtet sich nach den Vor-

schriften des Gesetzes vom 22. April 1862 betreffend die Anr

legong offener Flar^ and Feldwege.

Sechster Abschnitt.

MaSnahmen gegen Sohäden, welche die landwlrlsohaMiohe

Produktion bedrohen.

a) 0Ui^faim9ehe Vi^verMierung und EnUehädtguMff

ßr ViehverUtti dtfucft Seuekm,

§ 116. Mit Bezug auf die Vorschriften betreffend obliga-

torische Viehversicherung und Entschädigung für Viehverlust

durch Seuchen wvd auf die besondere Gesetssgebung des Kan-

tons und des Bundes verwiesen.

bj Bagehermdurung.

§ 117. Zur Förderung der Hagelversicherung werden den

Grundbesitzern für jede im Gebiete des Kantons Zürich einzeln

oder kollektiv abgeschlossene Versicherung Beiträge verabreicht

an die Kosten der betreffenden Police, an die Versidierungs-

prämie und an allfiUlig notwendig werdende Naclischüsse, an

letztere, soweit die Mittel des in § 118 genannten Fonds hier-

für ausreichen.

§ 118. Allfmiige Überschösse auf den rom Kantonsrate

auf dem Budgetwege bewilligten kantonalen Beiträgen sind zur

Äofnung des Fonds zur Erleichterung resp. Förderung der

Hagelversicherung zu verwenden. Über die Höhe dieses Fonds

entscheidet der Kantonsrat.
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c) Mußnahmm gegen die Reblam.

§ 119. Mit Bezug auf die Vorschriften betreffend Maß-

nahmen g^n die Reblaus wird niif die besondere Gesetz^

gebang des Kantons und des Bundes Temiesen.

d) BMmpfwng des fohchin Mdkm,

§ 120. Die Bekämpfung des falschen Mehltau wird für

die Rebenbesitzer obligatorisch erklftrt.
•

§ 121. An die Kosten der Bek&mpfong werden den

Rebenbedtoem Staatsbdtrige Terabfolgt, deren Hohe Tom
Kantonsrat allJShrlich auf dem Budgetwege festgesetat wird.

9) Maßnahmen zur Vertilgung der Maikäfer und EngeHinge,

§ 122. Für die zur Vertilgung der Maikäfer und K.n^er-

linge zu ergreifenden Maßnahmen wird auf das zwischen den

Kantonen Zürich, Luzern, Schwyz, Zug, Graubünden und Aa^
gau besiehende, rom Kanton Zürich durch VolksabstimmuQg

om 8. Januar 1871 angenommene^ vom Bundesrat am 17.

Wkn 1871 genehmigto Konkordat rerwiesen«

f) Maßnahmen gegen anderweUige Schilden.

§ 123. Die Grundbesitzer sind verjftlichtet, pflanzlichp und

tierische Schädiinge, welche hiervor nicht genannt sind, ge-

mdnsehftdliche Unkräuter, Striucher und Schmarotaer, wie&
Mistol, den echten Bfeltau (Oirdium Tuckeri), die Blutlaus u. s.w^
zu beseitigen, ebenso die dem Landbau schädlichenTiere, soweit

dies nach den Gesetzesbestiniinungon betreffend die Jagd und

den Vogelschutz zulässig ist, abzufjuigen und zu vertilgen.

Desgleichen sind die Besitzer von Bienen verpiÜchtet. die

zur Bekämpfung der epidemischen Faulbrut der Bienenvölker

erforderlichen Maßnahmen zu treffen. I

§ 124. Die Gemeinderäte haben datUi' zu sorgen, dai»

diesen Vorschriften ein Genüge geschehe.

% 125. Besitser ron Liegenschaften und andere Personen.

welciie den behördlichen Anordnungen keine Folge leisten oder

in ihrer Ausftlhrung säumig sind, sind vom Gemeinderate mii

1
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Polis^uße zu bestrafen. Nach fraehtlosem Ablaufe der an-

gesetzton, den VerhftltiiiSBeD entsprechenden Frist hat der

Gemeindci :it die angeordneten Arbeiten auf Kosten der Fehl-

baren ausführen zu lassen.

§ 126. Weitergehende Vorschriften und Maßnahmen zam
Schatze des landwirtschaftlichen Gntndelgentams und sdner

Erzeugnisse, wie z. B. die Anstellung von Flurhütern, können

durch die Versammlung der beteiligten Grundbesitzer der Ge-

meinde nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen be-

schlossen werden.

S 127. Anregungen zu Beschlüssen im Barne des § 126.

sind beim Gemeinderate beziehungsweise der 2üvilvorsteher-

schaft anhängig zu machen.

Wenn ein Zehnteil der Grundbesitzer einer politischen oder

einer Zivilgem^de die E^inberufung einer Versammlung schriftr

lieh verlangt^ so ist der Gemeinderat, beziehungsweise die Sävil-

orsteherschaft verpflichtet^ dem Verlangen zu entsprechen.

Die genannten Behörden sind aber auch berechtigt, von

sich aus in <iieser Weise vorzugehen.

§ 128. Wenn die Versammlung der Grundbesitzer es

ablehnt^ Beschlüsse im Sinne von § 126 zu fassen, oder wenn
es sonst nach den Örtlichen Verhältnissen angezeigt erscheint,

können auch die Besitzer griuW'rer Gütcrkomplexe innerhalb

*iiier Gemeinde oder Ijeuachbarter Gemeinden sich vorüber-

gehend oder auf die Dauer zu Flurgenossenschaften im Sinne

dieser Gesetzesbestimmungen vereinigen.

Wenn Grundbesitzer verschiedener Gem^den dne solche

Vereinigung wfknschen, handelt der Gem^derat derjenigen

Gemeinde, in welcher sich die größere beteiligte Bodenfläche

beündet.

§ 129. In den Versammlungen ist jeder handlungsfähige

Grundbesitzer ohne Rücksicht auf den Umfang seiner Liegen-

schaften stimmberechtigt. Personen oder Korporationen, die

am Erscheinen verhindert sind, können sich durch einen hand-

lungsiähigen Aktiv biirger, der sich über seine Vollmacht aus-

zuweisen hat, vertreten lassen.
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Die Eröffnung und Leitung der Versamnilung liegi dem
GemeinderatBi beriehungeweise der Zivilyorsteherfleliall ob.

Ifit der VoUriehuDg dei^ BeschlQsse kann entweder der

Gemeinderat, beziehungsweise die Zivilvorsteherschaft oder ein

besonderer Vorstand betraut werden.

§ 130. Die ron der Versamtnlung gefaßten BescUOsse

sind dem Gemeinderate zur Kenntnis zu bringen und von ihm

in angemessener Weise zu veröffentlichen. Falls es sich nicht

bloß um vorübergehende Maßnahmen handelt , ist der Ge-

meinderat berechtigt, g^gen die gefaßten Beschlüsse innert

14 Tagen b^ Bexirksrat länsprache zu erheben«

Besirksrat und Regierungsrai ^d abw oach yon Amtes

we^en berechtigt, solche Beschlüsse wegen offenbarer Unzweck-

mäüigkeit aufzuheben.

§ 131. In Beziehung auf das Verfahren in diesen Yer^

Sammlungen, das Rekursreeht, den Amtsswang und die Reeh-

nungssteUung finden die Vorschriften des Gemeindegesetzcs.

in Beziehung auf die Wahlen diejenigen des Wahlgesetzes

analoge Anwendung.

% 132. Die aus den Beschlüssen dieser Versammlungen

erwachsenden Kosten sind auf die Grundbesitzer nach der

Große der beteiligten Bodenfläche zu verlegen.

Siebenter Abschnitt

Straf-, Obergangs- md Vollziehungsbetthnmiiiigeo.

§ 133. Wer nicht anerkannte Stiere zur Zucht verwendet

(§ 39)» ist mit Poliaeibiiße bis auf Fr. 16 an bestrafen.

§ 134. Wer als Aussteller bei Viehschauen und Prä-

mierun^en (§§ 56 f¥.) sich unwahrer Angaben schiililiu; macht

oder unerlaubte Kunstgriffe anwendet, geht der Präuüe ver-

lustig und kann too künftigen Präuiierongen ausgeschlossen

werden.

Wer Zeichen, die ron kantonalen Experten für prämiciie

oder sonst anerkannte Tiere angebracht werden, verändert

oder böswiUigerweise beseitigt, oder solche Zeichen in wider-

Digitizcü by G



777

rechtlicher Weise anbringt, wird mit Polizeibujße bis auf

Fr. 100 bestiaft.

Vorbehalten bleiben überdies die maßgebenden iBesüm-

mungen des zürcherischen Stra^esetzbudies.

§ 135. Wer Signale, Pfähle oder andere Zeichen, die

bei ^er den Zwecken der Bodenverbesserang oder der yer*

besserten FLureInteilung <tieneiiden Vermessang oder Aus-

stecknng angebracht wurden, böswilligerweise beschftdigt oder

beseitigt, ist durch das Statthalteramt mit Polizeibuße von

Fr. 5 bis Fr. 50 zu bestrafen und haftet überdies für den

entstandenen öchaden.

§ 186. Zuwiderhandlmig gegen VersamnümigsbescUasse,

die im Sinne der §§ 123 bis 132 dieses Gesetzes rechtsgültig

gefaßt wurden, ist dem Gemoindcrate zu verzeigen und vpn

ihm mit Polizeibuße zu bestrafen.

§ 137. Dieses Oesete tritt mit hi Kraft.

Durcli dasselbe werden aufgt lioben alle früheren, mit dem-

selben in Widerspruch stehenden Bestimmmigen, insbesondere

:

a) Das Gesetz Yom 24. Brachmonat 1867 betreffend die

landwirtschaftliche Schule;

b) das Gesetz vom 12. Juni 1881 betreffend die Erteilung

von Prämien zur Förderung der Landwirtschaft und das

Halten von Zuchtstieren;

c) die YolbsiehuiigSTerordnung zu diesem Gesetze vom
27. August 1881

;

(1) die Verordnung vom 24. Dezember löHl betreffend die

Genossenschatteu für das Halten von Zuchtstieren;

e) das Reglement für die Prämierung vorzüglicher Lei-

stungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft vom 29. Au-

gust 1882;

f) die Instruktion betreffend die Beurteilung der Rassen-

merkmale und Eigenschaften für die Anerkennung von

Zuchtstieren, datiert 30. August 1889

;

g) die Instruktion für die Bachfühnmg der zürcherisehen

Rindvieh-ZttchlgenosBenschaften, datiert 10. Mai 1892;
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h) das Gesetz vom 20. Hrachmouat 1864 betreffend Be-

wässeruog und Entwässerung von grüiieren Grundlläehen

;

i) das Gesetz vom 21. Mai 1882 betreffend die Fliirpoüzei.

§ 138. Der Reg^erangsrat ist mit der VoUaehang dieses

Gesetzes beauftragt.

Er wird zu diesem Zwecke die erforderlichen Verord-

nuDgen auistelh-n, iosbesondere über:

aj Die Verabfolgüög der in den §§ 27 bis 37 bezeichneten

Beiträge und Entschädigungen und die hieran geknu|>itea

Bedingungen;

b) die bei der Prftmiemng von Grroßvieh anzuwendenden

Grundsätze, das Verfahren, das Reehnungswesen und

die den BesU/n n prämierter Tiere und Zuchtbestände

obliegenden Vcrpilicijtungen (§§ 5G bis 68)

;

c) die Kleinviehzucht und das Deckungsveriiältuis Ü9

bis 71);

d) die Durchfahrung von Unternehmungen aur Verbessemng

der Flureinteilnng (§§ 96 bis 116);

e) die zur iiekämpfung des falsciien Mehltau anzuwendeodeo

Mittel (§§ 120 und 121);

i) die Bek&mp^ung der pflanzlichen und tierischen Schäd-

ihige im allgemeinen (§§ 123 und 124).

Am 27. Februar 1896 hat der Regierungsrat dem Kantons-

rate einen Oesetzesentwnrf betreff^id die Forderung der Land*

Wirtschaft unterbreitet, welcher sechs Hauptabschnitte ent-

hielt: Landwirtschaftliches Bildungswesen, Präuiieruugswesen,

Bodenverhesserung, Verbesserte Flureinteilung, Förderung: der

Hagelversicherung, Übergangs- und Vollziehungsbestnnin nagen.

Dieser Entwurf wurde von einer Kumniission des Kantons-

rates sorgfältig durchberaten und in deünitiver Antragsie 11ung

mit versciiiedenen Abänderungen am 1. Februar 1901 dem
Rate neuerdings vorgelegt. Er enthielt ebenfalls sechs Uaupi-

abschnitte, nämlich: 1. Organisatorische Bestimmungen; 2.

Landwirtschaftliches Büdungswesen ; 3. Förderung der Vieii-

zucht; 4. Bodenverbesserung, Ratasiervermessung, verbesserte
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Flnreinteiltmg und Zasamiiienlegiing der Piivatwaldungen ; 5.

anderweitige Förderung der LandwIrtBchafi; 6. Übergangs-

und Vollziehungsbestimmungen. Der Kantonsrat hat diese

Vorlage nicht in Beruiiing gezogen. Die inzwischen einge-

tretenen, während einer Reihe von .Jahren sich folgenden

Staatsrechnungsdefizite mahnten, alle diejenigen EIntwürfe zu-

rückziileeen, deren Annahme voraussichtlich von einer Meh-

rung (ItT Staatsausgaben bc^^leifet ^rywesen wäre. Zu diesen

Entwürfen gehörte auch das Landwirtaehaftsgesetz.

Nachdem dann die Defizite aus der Staaterechnung

verschwunden waren, rechtfertigte es sich, anch das Land-

wirtschaftflgeBetsE wieder in Beratung zu nehmen. Wdl aber

inawischen eine Reihe vm Jahren erflossen sind, so stellte

sich das Bedlirfnis heranSi an den Entwürfen des Regierungs*

rates und der kantonsrfttlichen Kommission diejenigen Ände-

rungen Torsunehmen, welche durch die rerinderten Verhüte

niese geboten erschienen. Von Bedentong ist Merbd nament-

lich das neue schweizerische Zivilgesetzbuch vom 10. Dezeniber

1907, welches allerdings erst am 1. Januar 1912 in Kraft

treten wird, selbstverständlicherweise aber seine Wirkung? auf

die kantonale Gesetzgel )nng schon Ton dem Augenblicke an

auszuüben begann, da (iie Fnst des fakultativen Referendums

iinbenützt ablief. Aus diesem Grunde ist z. B. der Unter-

abschnitt Katastervermessung in dem vorliegenden Entwurf

nicht mehr angenommen worden, da nach Art. 38 und 39

der Anwendungs- und Einfuhrungsbestimmongen des Zivil-

gesetabnches der Bundesrat nach Verständigung mit den Kan*

tonen den aUgemeinen Plan ttber die Anlegung des Grund-

buches nnd die Vermessung festsetzen wird und die Kosten

der Vermessung in der Hauptsache vom Bunde zu tragen

nnd. Soweit aber hierüber noch kantonale Gesetoesvor-

schriften zu erlassen sein werden, kann dies am besten durch

das in Aussicht stehende Einführungsgesetz zum Zivilgesetz-

buche geschehen. Aus ähnlichen Gründen, nämlich, weil am
28. Juli 1907 eiti kaiUunales Gesetz betreffend das Forstwesen

in Kraft getreten ist, fehlen im vürlic^^t iiden Entwurf die in

jenem Gesetz nunmelu* ben its untergcbj urhten Bestimmungen

über Zusammenlegung von Privatwaldungen. Über weitere

Beziehungen einzelner Abschnitte oder Bestimmungen dieses

Entwurfes zur Bundes* oder kantonalen Gesetzgebung mag
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im folgenden je am zutreffenden Orte noch die Rede sein,

und im übrigen ren^esen werden auf die al%mneinen Be-

merkungen, mit welchen im Jahre 1896 der Regiemngsrai
senien damaligen Entwurf dem Kantonsrate zulötete. Mafi-

gebend für die kantonale Gesetzgebung auf dem Gebiete des

Landwirteehaftswesens ist vor allem aus das Bundesgesets

om 22. Dezember 1893 betreffend die Förderung der Land-

wirtschaft durch den Hund, welches allerdings die Bewegungs-

freiheit der Kantune auf diesem Gebiete mit einigen Schranken

umgibt, aber auch dafOr sorgt, daß kantonale finanzielle Lei-

stungen in verdoppeltem Betrage der Landwirtschaft zugute

kommen.
Der erste Abschnitt^ der organisatorische BestimmuDgen

behandelt, umschreibt die konstitutionelle Stellung der kan-

tonalen Landwirtschaftskomraission, die der Volkswirtschafts-

direktion als £xpertenkollegium und mit den im Gesetze selbst

ihr rerliehenen |(ompetenzen beigegeben ist Diese Stellung

selbst ist schon gegeben durch § 5 des Gesetzes vom 26. Februar

1899 betreffend dae Organisation und Geschäftsordnung des

Res^erungsrates und s^er Direktionen« Das OiganisatiODS-

gesetz gibt die Grundlage, der vorliegende Entwurf liefert

dasu die weiteren Ausführungen.

Der zweite Abschnitt handelt vom landwirtschaftlichen

Bildnngswesen. Da steht in erster Reihe die kantonale land-

wirtschaftliche S( liule. Ihr Zweck ist ein doppelter. Sie hat

die Aufgabe, jüngere Landwirte mit einer tüchtigen theoreti-

schen Berufsbildung auszurüsten, den Übertritt <Mn7eln<>r an

die landwirtschaftliche Abteilung des Polytechnikums zu ver-

mitteln und als belehrendes Zentralorgan fUr die zürcherische

Landwirtschaft zu wirken. Sie hat ferner der praktischen

Landwirtschaft za dienen, indem sie ihre Schüler zu rationeller

Berufsausübung anleitet^ auf dem Gebiete des Versuchs- and
Untersuchungswesens tätig ist und mit den Landwirten des

Kantons in geeigneter stete, fördernde Verbindung er^

hält. Da in der Sitzung des Eantonsrates Yom 28. Januar

1908 der Regierungsrat eingeladen wurde, die Frage der Er-

richtung einer milchwirtschaftlichen Station zu i)r<^fen, und

unter Umständen die Errichtung einer solchen Staüon in Ver-

bindung mit der landwirtschaftlichen Schule ins Auge geiai>t

werden soll, so ist im Entwurf die gesetzliche Grundlage hier-
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für ia ilcr VVuise geschailen worden, duLi niclit mehr Moß von

einer praktischen Versuchsstiition, sondern von den ,,t ri order-

lichen Vfrf ilchs- und Uiitersuchungsstationen" (§ ()) die Rede ist.

Auch in diesem Entwurf schlägt der Regierungsrat vor,

die Minimalgrenze des Kini rittsalters auf das zurückgelet^te

16. Altersjahr anzusetzen und die Dauar der Unterrichtszeit

aal zwei volle Jahre auszudehnen, während nach bisheriger

Übung die Aufnahme von Schülern je im April und Oktober

erfolg und der erste Sommerkurs fakultativ war. Der Re-

gieniogsrat ist der Ansieht, daß, nachdeni^nun im Gesetzes-

Yorschlag die Errichtung einer ständigen landwirtschaftlichen

Winterschule vorgesehen ist» der Jahresschiile ihre frühere

Unterrichtsseit wieder ungeschmälert zurückgegeben werden

sollte. Für Wohnung und Kost (Wäsche mcht habegriffen,

die vom elterlichen Hause zu besorgen ist) haben schweize-

rische Schüler Fr. 200, Ausländer mindestens Fr. 800 jährlich

zu bezahlen, während der UnteiTicht uncnte^eltlich ist. Weniger

bemittelten zürcherischen Sciiiilern kann nicht nur die Ent-

schädi^uiii^ für Wohnung und Kost ganz oder teilweise er-

lassen, sondern es können ihnen auch nocii btipendien aus

den Erträgnissen des Fonds verabreicht werden.

Die AnstelluDgsverhältnisse des Direktors und des I^ehr-

personals entsprechen dem bisherigen Recht. Das alte (^esetz

vom 24. Brachmonat 1867 hat die Besoldungen auf ein Mafi

angesetzt^ das längst dem tatsächlichen Bedürfnis nicht mehr
entsprach und daher überschritten werden mußte; der Ent-

wurf schafft die Möglichkeit freierer Bewegung, indem die

Besoldungen des Direktors und der ständigen Lehrer vom
Regierungsrate, diejenigen der Hülfslehrer und Werkftthrer

von der Kommission für die Landwirtschaft innerhalb der

vom Kuiiionsrate bewilligten Kredite festgesetzt werden.

Neben der kantonalen landwirtschaftlichen Schule sind

landwirtschaftliche Winterschulen vorgesehen, welche die theo-

retische Ausbildung in den bernflichfn Fachkenntnissen solchen

jungen Landwirten vermitteln sollen, denen ihre Verhältnisse

einen zweijährigen Schulbesuch nicht gestatten. Eine ständige

derartige Winterschule soll wie l>is anhin in Verbindung mit

der kantonalen landwirtschaftlichen Schule und unter i^ut*
zang ihrer Lehrkräfte, Lehr- und Hiüfsmittel bestehen, und

während nundestens Je vier Monaten des Winters in 2wei
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systematisch susammenhängeodeD, auf^nanderfolgendenKorsen
ganztägigen Unterricht ertdlen. FOr Wohnung und Kost Im
Schul^ebäude haben schweizerische SchOler fttr je einen Kurs

Fr. 120, Ausländer Fr. 350 bis 500 zu bezahlen. Weitere solche

Winterschulen können von Staates wegen je nach liedUrfnis

unter bestimmten im Gesetze angegebenen Bedingungen er-

richtet werden. Dagegen uuterläiit es der vorlieg'ende Ent-

wurf, das Gebiet liuu! wirtschaftlicher, von Gfin^imlon oder

Vereinen errichteter Fortbildungsschulen mit reduzierter Unter-

richtszeit in den jßereich seiner Vorschriften zu ziehen, weil

der Regierungsrat gemäß einem ihm vom Kantoosrat erteilten

Auftrage in der nächsten Zeit dem Kantonsrate einen Ge-

setzesentwurf betreffend das Foribildungsschulwesen Torsulegen

gedenkt, in welchem auch die beruflichen Fortbildungsochulen

ihre Organisation finden sollen.

Den landwürtschaftliehen Spezialkursen, Wandervortrigen

und Tnspektionen, die als wichtiges Blldnngsmittel !n Betracht

fallen, ist aucli diesmal wieder ein besonderer Abschnitt des

Gesetzes gewidmet. Die Inspektionen sollen sowohl den

Zwecken der Milchproduktion als auch hy^enischen Zwecken
dienen ; sie sind nicht obligatorisch, sondern jeweilen dann

durch die Volkswirt.«!chaftsdirektion zu veranstalten, wenn di^^^

von Viehversicherungskreisen, Sennereigesellschaften, landwirt-

schaftlichen Vereinen und Genossenschaften verlangt wird : sie

können sich sowohl anf Käsereien, als auf Ställe, als auf an-

dere der Landwirtschaft dienende Betriebseinrichtungen be-

ziehen und sind unentgeltlich; sie sollen nicht den Charakter

einer administraüven Ifaßregel, sondern den der Belehrung

und Raterteilung an äch tragen.

Unter dem Titel ^Landwirtschaftliches Stipendiat^ sind

Bestimmungen aufgenommen worden, welche Vorsorge treffen

sollen für die Heranbildung tüchtiger Landwirtschaftsiehror

und Kulturtechniker; denn je vollstäxidij^er der Gesetzesentwui

f

seinen Zweck erfüllt, je mehr in landwirtscliaftlichea Kreisen

das Bedürfnis nach tüchtiger Rerufsbildunp; erwacht, je mehr
Bu<len\ erlx'ssfM-nnL'' und rat innc]]*» Fhn-eiTUtilung mit Güter-

znsammenlef^^uii^ als w^esentliche Bedingungen erfolgreichen

Landwirtschaftsbetriebs erkannt werden, um so mehr werden
in der Zukunft solche Lehrer und Techniker notwendig sein.

Die Unterstützung talentvoller JUngUnge durch StaatssÜpendien
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wird es auch Unbemittelten ermöglichen, fliesen Berufsarten

sich zu widmen. Daneben sind Reisestipendien zu ander-

weitiger Auf^bildiing vorgesehen; alle«; nicht im Sinne einer

Neuerung, sondern um die bestehende Praxis gesetzlich zu

sanktionieren.

Die eingreiiendsten Änderangen gegenüber dem Geseizes-

entwurf des Regierungsrates Tom 27. Februar 1896 bringt der

dritte, die Fdrderung der Tierzucht behandelnde Abschnitt. Ein

Ersatz für das aus dem Jahre 1881 stammende Gesetz betreifend

die Erteilung von Prftmien zurFörderung der Landwirtschaft und
das Halten TonZuehtstleren ist zur dringenden Notwendigkeit ge-

worden; aber auch der Entwurf des Jahres 1896 erweist

sich als revisionsbedürftig. Seitdem der Bund die schweize-

rische Viehzucht in so namhafter Weise unterstützt, hat die

VerbesseruHLT luiseres Rinch iehhestandi s erfreuliche Kurt-

schritte öfeinncht. Der Plvport schweizerischen Rassenviehs,

das vermöge der JScUönheit seiner Formen und seiner kombi-

nierten Leistungsfähigkeit sich eines Weltrufes erfreut, ist zu

einem wichtigen Faktor unseres Nationalwohlstandes ge-

worden. Die Einsicht in die Wichtigkeit der Sache und die

Notwendigkeit unennüdlichen Fortschritts haben euie Reihe

on Kantonen 7eranlal^t| ihre Gresetzgebung auch auf diesem

Gebiete den verfinderten Bedürfnissen anzupassen; da soll

der Kanton Zürich, in welchem Viehzucht und Landwirtschaft

zum Glück immer noch dne große Bedeutung haben, nicht

zurückbleiben.

Der Entwurf ordnet zunächst die Zuchtstierhaltung. Wie
bis anhiu, so sollen auch kiniftig keine Stiere zur Zueht ver-

wendet werden dürfen, die nicht taui^üch erklärt und gekenn-

zeichnet sind. Während aber bisher diese Kennzeichnunir jedes

.Tahr erneuert werden mußte, soll sie in Zukunft lel»ensläng-

lich sein. Die Anerkennung wird erteilt nicht biulo an Be-

zirksausstellungen, sondern auch an den Schauen der Vieh>

Zuchtgenossenschaften, Gemeindeviehausstellungen u.s.w. über^

all^ wo die kantonalen, von der Landwirtschaftskonnnission

bestellten Experten funktionieren. Als Äquivalent für die

ihnen dadurch geschaffene Erleichterung sollen die Eigentümer

der Here auf die bisherige Reiseentschftdigung verzichten.

Die Gemeinderftte haben darüber zu wachen, daß nur aner-

kannte Stiere zur Zucht verwendet werden und daß von
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solchen stets eine ^pniiiiende Zahl vuihaml^'n ist. Die Bildung

von Kurjjoiaiiouon kann geschehen wie bis aiihin.

Neben dieser notwendigen Ktirsorge für die Vielihaltung

im aligeineinen soll der Staat auch fernerhin die Viehzucht

fördern und namentlich die Bestrebungen der ZUchtenrereini-

g:iu]gen, welche die Zucht von Rassenvieb, die zielbewußte

Auswahl und Haltung der StammUm und ihrer Nachkommen
und eine rationelle Aufzucht des Jungviehs zum Zwecke haben,

unterstützen. Die Förderung der Viehzucht geschah bis dalün

im wesentlichen auf dem Wege der E^inzeiprftmierung, durch

welche die schönsten Tiere vor allen andern ausgezeichnet

wurden. Dieses System hatte den Nachteil, daß zwar aller-

dings durch die Höhe der Prauiie ein wirksamer Ansporn
gegeben wurde, dal.> aber im wesentiichen doch nur die besser

situierten Landwirte (abgesehen von Korporationen und Ge-

nossenschaften) die Piviiiiicn erhielten. Heute liegen die Dinge

anders. Die i' örderung der Viehzucht läßt sich wirksam und
rationell nur noch auf dem Wege der Genossenschaft, der

Vereinigung vieler Einzelner, erzielen. Darum haben sich

Züchterverbände gebildet und mehren sich immer mehr, welche

diesem Zwecke sich widmen. Organisation und Tfitigkeii

(Ueser Genossenschaften steht unter strenger Kontrolle des

Bundes und des Kantons und eigens hierfür angestellter Ver*

bandsbeamter.

Im Kanton ZQnch bestanden im Jahre 1907 bereits

71 Rindviehzuchtgenossenschaften mit 6250 in die Zuchtbücher

eingetragenen Tieren. Dieses für die Zucht auserlesene Material

luncht uiit^^etähr 10 Prozent des gesamten Viehbestandes und

mehr als die IlHlfte der zur Zucht verwendeten Tiere aus. Es

erscheint nlso «gerechtfertigt, tlalj der Staat mit seinen Mitteln

hier eingreife und durch Förderung auf diesem Gebiete dem
Genossenschaftsgedanken auch auf andern Gebieten zum Durch-

bruch verhelfe. Den Viehzuchtgenossenschnften werden ohne-

dies neue große Aufgaben erwachsen. Längst ist es als

wesentliches Zucht^el erkannt worden, nicht nur auf Schön-

heit, sondern auch auf größtmögliche Leistungsffthigk^t das

Augenmerk zu richten. Dazu mehren sich die Anforderungen,

welche vom hygienischen Gesichtspunkte aus an die Haupt-
produkte der Viehzucht, Milch und Fleisch, gesteDt werden,

fortwährend j nm* auf dem Gcnosseurichaitswege können sie in
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zureichender Weise erfüllt werden. Darum soll künftig die

Einzelpräinierung vor dei* Genossenschaftsprämierung zurück-

treten, ohne daß sie deshalb vernachlässigt oder ausgeschaltet

würde. Das Gesetz läßt für beide Raum. Der Kantonsrat

hat jedes Jahr den benötigten Kredit su bewilligen und hier-

von hfingt in der Hauptsache die Pr&mierung ab. Den lokalen

Jongviehprämierungen, welche von Vereinen oder Gemeinden
veranstaltet werden

,
gewöhnlich mit Zuchtstierprämierungen

verbunden sind und vielleicht noch mehr als die Bezirksaus-

stellungen den kleinen Viehzüchtern dienen können, werden

ebenfalls Beitrage zyt^esiehert für den Fall, daß für Prämien

von anderer Seite mnidestens ebenso wel i^n^leistet werde wie

vom Staate. Die bisiiefiiren ErlMhrnngen lassen hoffen, daß

die Verwendung der btaatsi^elder sich auch hier wirksam

erweise und daß landwirtschaftliche Vereine, gemeinnützige

Gesellschaften und Gemeinden mithelfen.

Die Pferdezucht sj/ieU auf dem Gebiete des Kantons

Zürich nicht eine große RoUe und das wird wohl auch in

Zukunft sich nicht so rasch ftndem. Trotzdem ist auch ihrer

im Entwürfe gedacht und wird je nach vorliandenem Bedürfnis

der Staat auch hier seine Förderui^ dntreten lassen. Von
erheblich gi-ößerer Bedeutung ist unsere Kleinviehzucht, und

es mehren sich in der letzten Zeit unter dem Vorgang anderer

Kantone namentlich die Bestrebungen zur Förderung der Ziegen-

zucht. In knapjjcn Zügen stellt der Entwurf alle erforderlichen

Bestiniumngen auf. um zu weitei'eni Vorgeheii aucli hier

namentlich auf g^enitsbenschaftlichem Wep^e aufzumuntern und

für allfallig weiter notwendig werdende reglementariäche Be-

stinuaungen Raum zu lasj=!en.

Der vierte Abschnitt behandelt das wichtige Gebiet der

BodenVerbesserungen. Das zurzeit in Kraft stehende ^Gesetz

betreffend Bewässerung und Entwässerung von größem Grund-

flächen** stammt aus dem Jahre 1864 und hat sich, wie schon

in der Weisung des Regierungsrates zu seiner Vorlage vom
27. Februar 1896 nachgewiesen worden ist, in verachiedenen

Richtungen als revisionsbedürftig erwiesen. Die Vorlage will

diesem Bedürfnis entfjegenkommen. Sie hat aber außerdem

Rücksicht zu nehmen auf die seit dem Jahre 1804 einge-

tretenen wichtigen Änderungen in der kaDtonaK;n und eidge-

nössischen Gesetzgebung: auf das Gesetz betreffend die Ab-
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tretnug von Privatrechten vom 30. November 1879, auf das

Gesetz hotrofPend die Kuirektion, (ien Unterhalt und die Be-

niitzinif; (Um- Gewnsspi- vom 15. Dezember 1901, auf das

zürchrrische privatrechtliche Gesetzbuch vom 4. September 1887,

aul das Gesetz betreffend die zUrcberlsche Rechtspflege vom
2. Dezember 1874, auf das Bimdesgesetz betreffend das Obli-

gationenrecht, auf (las Hundosgesetz betreffend die Förderung

der Landwirtschaft durch den Bond, nnd endlich auf das neue

schweizerische Zivilgesetzbuch.

Das schweizerische Zivilgesets stellt in Art 690 den

Grundsatz auf, daß bei Entwftssemngen der E^^entOmer des

unterhalb liegenden Grundstückes das Wasser, welches ihm
schon vorher auf natürlichem Wege zugeflossen ist, ohne Ent-

schädigung abzunehmen habe. Dieser wichtige Grundsatz, der

an vielen Orten eine Verbesserung des Knlturlandes ei"st er-

nu)n;liehen w ird. wurde lU'r Vollständigkeit halber auch in den

vorliegenden Entwurf aufLcenouimen.

In Art. 70.H desselben Gesetzes ist die Durchführung von

KodenVerbesserungen bei widerstrebender Minderheit an die

Bedingung p:oknflpft. daß zwei nritteile der beteiligten Grund-
eigentümer, denen zugleich mehr als die Hälfte des beteiligten

Bodens gehört, dem Unteniehmen zustimmen. Die n&here

Ordnung des Verfahrens ist den Kantonen überlassen, welche

durch Spesaalgesetzgebung die Durchführung von Bodeover-

besserungen noch weiter sollen erldchtem können. Die vor-

liegenden Bestimmungen des Entwurfes bedeuten also nur den

notwendigen und vorgesehenen Ausbau des Bunde^gesetaes ; im
besondem erleichtem sie die Durchführung von Bodenver-
bessemngen durch Herabsetzung der erforderlichen Stimmenzahl

auf die absolut« Mehrheit aller beteiligten Grundbesitzer. Das

letztere Stimmenverhältnis (indet sich in den neueren Boden-

verbesst'iungsgesetzen der meisten euro|)äischen Staaten.

Wmi Bundesf^esetz betrettend Förderung der Landwirt-

schalt kuiiuiit li;iuj»tsäehlich in Betracht Art. *J und von der

zugehörenden ljundesrätiichen Vollziehungsverortlnung Art. 44

u. ff. Was die bisherige Praxis anbetrifi^t, so hat der Re-

gienmgsrat schon seit längerer Zeit nicht nur die Melioration

größerer, sondern unter Umständen auch diejenige kleinerer

Grundflächen subventioniert und den Staatsbeitrag auf 20®/«

für Untomehmnngen eines einzelnen und auf 25, ausnahms-

......^le
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weise dO^/^ fttr genofisenschafUjcbe Unternehmungen fixiert,

immer anter Genehmigung der hierfür jewdlen erforderlichen

Kredite doreh den Kantonsrat und in Nachachtung eines kan-

tonsrätlichen Postulates vom 15. Februar 1892, durch welches

die Erhöhung der Staatsbeiträge an derartige Unternehmungen
bis auf 25% der Kosten beziehungsweise eines Kostenanteils

verlangt wurde. In dein vorliegenden Entwürfe (% 90) ist

mm die Staatsbetoilif^ung an den iin Sinne des (Gesetzes aus-

geführten Unt^u-nehniungen in der Weise g< i i ut U, daß der

Staat die Kosten der technischen Vorarbeiten iiiu rniimnt, an

die Ausfuhrung selbst einen Beitrag von 20 bis 30% der

wirklichen Kosten leistet und die Ausrichtung des im Bundes-

gesetze l)etreffend die Förderung der Landwirtschaft vorge-

sehenen Bundesbeitrages vermittelt. Wird hingegen das Unter-

nehmen fallen gelassen, so haben die (xrunddgentümer die

Kosten der Vorarbeiten selbst zu tragen (§ 83). Im übrigen

hat der neue Entwurf sich bestrebt, die oft etwas albsu

großen Weitläufigkeiten des Verfahrens, wie das Gesetz von

1864 sie vorschreibt, zu kürzen, soweit dies in Rücksicht auf

die verschiedenen in Frage kommenden Interessen möglich

und tunlich war.

Außerdem ist nun volle Klarheit geschaffen worden für die

Behandlung von Streitigkeiten, während es nach dem bishen<ien

Gesetz in vielen Fällen zweifelhaft w.-ir, ob die Verwaltungs-

oder dir ( .erichtsbehörden anp^erufen werden sollten.

Der fünfte Abschnitt will Mittel und Wege wolseo, wie

der allzu großen Parzellierung unserer landwirtschaftlichen

Grandstücke und allen den Hindernissen, welche dieser Übel-

stand für den rationellen landwirtschaftlichen Hetneb mit sich

bringt, entgegengearbeitet werden kann. Man braucht die

Schwierigkeiten, welche mit einer Zusammenlegung der Grund-

stücke und Verbesserung der Fluremteilung verbunden sind,

sieh nicht zu gering vorzustellen, um doch einmal in emst-

licher Weise, wie dies andere Staaten und andere Kantone
vor uns bereits getan haben, den Versuch einer Besserung zu

machen. Es wird in der Hauptsache von der Einsicht unserer

Landwirte ahhänn^en, inwieweit dieser Versuch gelingt und

die vniTiogenden Geset/esbestiuniiiingen ihren Zweck erfüllen.

Das schweizerische Zivilgesetzbach hat auch die Verbes-

serung der iureinteilung nicht unberücksichtigt gelassen. Der
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bereits erwähnte Art. 703, welcher für Durchfdhriing gemein-

schaftlicher Entwässeningen die geaetKliche Grimdlage sdmfft,

regelt in gleicher Weise die Zasammenlegazig liuidwirtsehalt-

lieber Gttter. Demgemäß bilden die vorliegenden Bestim-

mungen dieses Abschnittes wiederum eine EigSnzmig der

Yorschriften des Bandesgesetzes, föe eridcbtem, wie der

Abschnitt über BodenVerbesserungen, die Durchführung solcher

linternelunungen schon dadurch, daß für Giiterzusa.inint'D-

legungen nur die ('infache Mehrheit der Beteiligten nach

Stimmenzahl und Grumilläche vorlangt wird.

Die Notwendigkeit des Erlasses von GresetzesbesümmuDgen

zur Verbesserung der Flureinteilung hat der Regierangamt
schon im Jahre 1880 in seinem damaligen Gesetoesentwurl

mit dem ümweis auf die günstigen Erfahrungen motiviert»

welche man andernorts damit gemacht hat: ^Wo ehedem an
Teil der Grundstücke vom Wege abgeschlossen war, da hat

jetzt jeder Acker von beiden Seiten eme bequeme Zufahrt^

braucht kein Bauer auch nur mit dem Wagen auf dem Felde

zu kehren ; alle Tret- und Überfahrtsrechte smd verschwunden

;

die Äcker haben mit wenigen Ausnahmen parallele Grenzen

:

bei ihrer Bearbeitung ist also ein Aufwenden (Kehren) mit

Pflug, Egge, Walze, Säe- oder Mähmaschinen u. s. w. nicht

mehr nötig; Gren7ptreitigkt it^'ii komien nie melir \Drkoiiüüen

;

die Felder jj^leiciieu Gartenlieeten
;
jede Grtmdverbesserung ist

dem Einzelnen oder einer Genossenschaft in jeder Richtung

erleichtert; jeder Grundbesitzer kann sein Feld bebanen wie
und wann er will; die Bewirtschaftung des Landes ist die

denkbar bequemste und arbeitsparendste.**

Es kann keinem Zweifel unterli^en, daß heute die on-

gttnstige, von allen Zufälligkeiten abhängige FlureiDt^lung

namentlich bei der intensiven Ausnützung maschineller AtMt
in noch verstärktem Maße ein Hindernis für den lohnenden

Betrieb der Landwirtschaft bildet, als früher. Je schwieriger

es für den Hauer wird, die erforderlichen Arbeitskräfte zu

erhalten, uia so notwendiger ist es, diesell>en zu sparen

:

hierzu schafft die verbesserte Flureinteihuig und die Zusainnien-

legung der Güter die Mögliehlveit. Unter den gegen wiiriiiren

A^er]\;iHniss"n gibt es Landwirte, welche für einen kleinen

Betrieb, vielleicht für 4 oder 5 Kühe, Dutzende von Grund-
stücken an verschiedenen Orten des Gemeindebannes liegen
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haben. Solchen ZoBtSnden, aoch wenn sie nicht in allen Teilen

des Rantons In demselben Maße sich fflhibar machen, entge-

genzuarbeiten, darf als eines der wirksamsten Mittel zur Hebung
der Landwirtschaft bezeichnet werden.

Für die alleremeine Anhandnahme einer Verbesserung der

Klureinteilung mit Gtiterznsamnipult'min.ir wäre all('i*rmti:s das

Vorhandenspin einer nllfjremeinen Katastervermepsung lörder-

lich, aber nicht absolut notwendig
j
ja es läßt eich sagen, daß,

wenn die KatasterFermessung bereits fertig erstellt wäre, sich

schon der bloßen Mehrkosten wegen mancher Landwirt nur

schwer entschließen könnte, zu einer nachträglichen Verbesse-

rung der Ilurdnteilang Hand zu bieten. Tatsächlich müßten
dadurch eben alle Grenzen wiederum neu gezogen und rer-

maricti und außerdem die Katasterpläne des Berdnigungs^

gebietes umgezeichnet werden, was alles mit weit höheren

Kosten verbunden wäre, als bei vorheriger Durchführung der

Güter/Aisammenleguiig. Die vorausgehende Verbesserung der

Flui-einteilung wird den Wert der Katastervermessung erhöhen

und sollte daher überall zuerst vorgenommen werden, bevor

die letztere zur Durrhfiihriiiig fj^i'laiigt. Auf diese Weist^ kann

die segensreiche Wirkunu der Katastervermessung nur ver-

mehrt werden, und es werden daher die Bestimmungen des

GeBetzesabschnittes ttber verbesserte Flnreinteilung b^ der

Ausführung der im schweizerischen Zivilgesetzbuch vorge-

sehenen Katastenrermessungen dem Kanton Zürich sehr zu-

statten kommen.
Der vorliegende Gtesetzesentwurf geht nicht von einer

Vorschtift oder mnem Obligatorium der yerbesserten Flurein-

tellong aus. Er begnügt sich, für das Vorgehen einsichtiger

Landwirte die Wege zu bahnen, das Verfahren zu regulieren,

zu verhindern, daß Eigensinn oder unbegründetes Mißtrauen

eines Einzelnen die Bestrebungen aller fibrig«Mi lalnnlegen kann.

Immerhin ist auch den Rechten des Einzelnen im Entwürfe

alle Rücksicht getragen; denn es soll ja durch die verbesserte

Flureinteilung niemand verlieren, sondern es sollen die Betei-

ligten alle durch Ermöglichmig einer besseren Bewirtschaftung

gewinnen.

Der Hauptbe^tz eines jeden Beteiligten soll hinsichtlich

Zjage, Entfernung von der O^chaft und Bodenbeschaffenheit

im alten wid neuen Znstand möglichst übereinstimmen, ^e
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EDtsehftdigung in Geld soll nur ausnahmsweise eintreten; auf

keinen Fall darf ein Qrundeigentttmer ohne seine ZustimmuDg

ba der Neuzuteilimg statt imt Land nur mit dner Geldent^

schädiguiifi: al)gefiinden werden. Um den Güteraustausch auf

durchaus gerechter Grundlage durchführen zu können, soll

der Ertriigswert des Landes festgestellt und der Boden hier-

für in Wertklassen eingeschätzt werden. Die Erfahruugen in

andern Kantonen und im Auslande beweisen, daß diese EÜn-

Schätzungen mit genügender (Tenauigkeit und Sicherheit, wie

auch mit Unparteilichkeit vorgenommen werden können. Zur

Wahrung aller Rechte der Grundeigentümer und um ihnen in

allen Stadien des Unternehmens Gelegenheit zur Einsichtnahme

und zur allfälligen Erhebung von Einsprach ( n zu geben, ist

nach den verschiedenen Hauptabschnitten des Verfahrens je*

weilen eine (yfEentliche Auflegung der Akten vorgesehen. Die

Streitigkdten sind von dnem hierfür ganz besonders geeig*

neten und teilweise bermts bestehenden Schiedsgericht au er-

ledigen, nAmlich von dner dreigliedrigen Abordnung der kan-

tonalen Landwirtechaftskommission, au welcher jeweÜen nodi

zwei Vertreter der Parteien hinzukommen. Diese Zusammen-
setzung des Schiedsgerichtes bietet die beste Gewähr für eine

richtige und sich stets gleichbleibende Entscheidung.

\\ as die tinanzielle Erleichterung derartiger Unterneh-

mungen anbetrifft, so ist zunächst daran zu ermnern. <lai> die-

selben gemäiS Art. 9 des Bundi s^^t s( tzes betreffend Förderung

der Landwirtschaft Bundesunterstützung genießen. Sodann

ist^ außer der Befreiung von allen notarialischen Gebühren
im vorliegenden Entwürfe den Grundeigentümern ein Staats-

heatcag von 25 bis 40^/0 der wirklichen Kosten in Aussieht

gestellt. Ebensoviel wird in der Regel der Band Icästen, ja er

kann unter Umstftnden auch abgesehen von der kantonalen

Subventionierung noch weiter gehen. Mit onem Qesamtbei-

trag von 50 bis 80% der Herstellungskosten dOrfte wohl
eine wirksame Förderung der verbesserten FlurdnteHnng ge-

liehen sein, und es ist daher zu erwarten, daß das Gesetz

seinen aufmunternden Zweck in diesem Ömae mcht vei'fehlen

werde.

Eine wesentliche Förderung der Landwirtschaft isi feruei

vorgesehen mit der in § 115 stipulierten Unterstützung des

Baues von Güterfiü*aßen. Es ist Tatsache, daß große Gebiete,
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nameDtlieh im Rebgelftnde, gegenwärtig noch unter sehr un-

günstigen Wegeverhältaissen leiden. Mit zunehmender Inten-

8ii&t des Londwirtfichaftebeiriebes sind aber solche Verhält-

nisse unhaltbar geworden ; der rationelle Betrieb erfordert

freie Zugänglichkeit aller Grundstücke und Wegräunmng aller

die Bewerbung hindernden SciiiLinJ^eii. Der Staat wii-d sich

auch in dieser Beziehung einer Mithülfe nicht entziehen können,

nachdem im Bundesgesetze betreffend Förderung der Land-

wirtschaft an die ErsteUiing solcher Guterstraßen Bundesbei-

trfige zugesichert sind.

Der sechste Abschnitt handelt von den Maßnahmen gegen

Schäden, welche die landwirtschaftliche Produktion bedrohen.

Auch hier ist das eidgenössische Landwirtschaftsgesetz von
grundlegender Bedeutung. Eine Reihe von Gesetzen und ge-

seta^berischen Anordnungen sind vom Kanton Zarich auf

diesem Gebiete bereits erlassen worden; sie alle dem vor-

liegenden Entwurf organisch emzuverldben, empfahl sich nicht,

dagegen soll in dem Gesetae^ welches im aUgemeinen ifie För-

derung der Landwirtschaft sich zum 2äele setzt, wenigstens

auf sie hingewiesen werden. Es kommt in diesem Sinne in

Betracht das Gesetz vom 19. Mai 1895 betreffend die obiiga-

torische Viehversicherung und die Entschädigung bei Vieh-

verlust durch Seucbeo [in seinem letzten Abschnitt fußend

auf dem Bundesgesetz vom 8, Fobruar 1872 betreffend poli-

zeiliche Maßregehi gegen Viehseuchen). Die Förderung der

Hagelversicherung betreffend, so hat man sich bis jetzt durch

Beschlüsse des Kantonsrates geholfen, welche alljährlich im
Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben eme Summe aus-

setaten zum Zwecke, für jede im Gebiete des Kantons Zürich

abgeschlossene Versicherung (elnzehi oder kollektiv) die Kosten

der Police bis auf einen gewissen Betrag und dnen Teil «ter

Versicherungsprämie (20 bis 25%) zu vei^fftten und für all-

fällig notwendig werdende Nachschtlsse Beiträge m Aussicht

zu stellen. Diese jährlich ausgesetzten Summen Uberschreiten

die Kompetenz des Kantonsrates und es ist darum notwendig,

die Sache auf dem Weg5 des Gesetzes zu ordnen.

Die gesetzlichen Maßnahmen gegen die Reblaus sind hier,

wie die Viehversicherung, ebenfalls nur der Vollständigkeit

halber angeführt, und wird im übrigen auf die besondere

Qeset^bung des Kantons (Gesetz vom 17. Juni 1894 be-
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treffend Maßnahmen gegen die Reblaus) und des Bundes
(Bundes^osetz vom 22. Dezcniher 189H l)et rettend die För-

derung tler Landw irtsrhaft durch den I^und und Yoliziehuogs-

verordnnnp vom 10. .luli 1894) verwiesen.

Die Bekämpfunj^ des falschen McUniis wird luiiinu hr von
Gesetzes wegen ol)lii(atorisch erklärt und den Heb« nix sitzern

an die Küsten der Bekämpfung Staatsunterstützung zuge&ichert.

Die nähern, auf die Art und W eise der Bekämpfung beziig-

lichen Vorschriften über Bespritzung und Bespritzungen la*

terialien, ebenso wie über die Bediogungen und Voraus-
setzungen der Unterstützung S( llt n der Verordnung: üV)er]assen

bleiben, wälu'end über die Jlühe lier Staatsbeitnige alljiiln iKh

der Kantonsrat bei Behandlung des Budgets entscheidet. Fls

empfiehlt sich, nur das Grundsätzliche in das Gesetz aufzu-

nehmen, alles weitere aber der beweglicheren R^ulierung
dorch die Verordnung zu überlassen.

Die Maßnahmen zar Vertilgung der Maikäfer und Enger-
linge sind durch ein interkantonales Konkordat vom 8. Januar
1871 geordnet, welchem heute allerdings nur sechs Kantone
angehören, das aber vielleicht dorch den Zutritt weiterer KaiK
tone die Ausdehnung erf&hrt^ die ihm in Rttcksichi auf <&e

Wichtigkeit der Sache und den naehwdsbaren iärfolg dieser

Maßnahmen zu wünschen wäre.

Gegen eine Reihe anderer pflanzlicher und tierischer Schäd-
linge wendet sich die letzte Abteilang dieses Abschnittes (§§ 128
bis 132), die wesentlich auf den Bestimmungen des Gesetzes

vom 21. Mai 1882 betreffend die Fiurpolizei aufgebaut ist.

Neu ist die einer Eingabe der Imker entsprechende BestinH

mung des zweiten Absatzes von § 123, wonach die Besitzer

von Bienen verpflichtet werden, ^e zur Bekiimpfung der epi-

demischen Faulbrut der Bienenvölker erforderlichenMaßnahmen
zu ti'effen.

Der siebente und letzte Abschnitt des Gesetzes endUcfa

enthHH die Straf-, Übergangs- und Vollziehungsl>estimmungen,

wie sie im Interesse der Autorität des Gesetzes und der Be-

hörden, die mit seinem Voll/iii^ betraut sind, sich als nutwendig
erwiesen und weiterer Krliluterungen nicht bedürfen. Zum
Schlüsse sei der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß dieser neue
Entwurf eines LaTidwirtsch,Mfi«iresotzes nirht das Schicksal

seines Vorfahren erleiden, stHult tn glücklich ilunh ^V\o Bera-

tungen des Kantonsrates und die Voiksabstinunung hindurch

sein Ziel ei-reichen möge.

Zürich, den 31. Oktober 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident: Der Staatsscbrdber:
H. Ernst. Dr. A. Huber.
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Antrag
der StaatsrechnungsprttfungskommUsion *)

26. Oktober 1908.

Bericht der StaatsreehnungsprQfungskofliinissi^

an den Kantonsrat

Uber die

Staatsrecbnang des Kantons Ztlricli im Jalire 1907.

Die Prüfung rier einzeinen Teile der Staatsrechnung ist

nach besonderem Programm von den Mitgliedern der Staats-

rechnungsprüfungskommission voigenommen worden, wie dies

bereits letztes Jahr der Fall war. In den Plenarsitzui^n der

Kommission wurden die Ergebnisse der Einzelprüfung ent-

gegengenommen und das weitere Vorgehen beraten. Es sind

von der Kommission eine Reihe von Anstalten besucht worden,

und zwar von der Staatsrechnungsprüfungskommission und
der Geschäftsprüfongskommission gemeinsam: Der Kantons-

S[»ital Zürich, »lie Badanstalt MiUilcbacli-Ziirich und die Poli-

klinik für physikalische Heilmethoden, tlie Kaserne Zürich,

(his kantonale Elektrizitätswerk a. d. Sihl, die Staatskellerci

:

von der Staatsrechnungspriifungskommission allein : Die land-

wirtgehafthchc Schule Strickhof, das Technikum und »He Mr-

tallarbeiierschule VVinterthur, die Ver^valtungsgebäude in Züricli

und die Kantonalbibliothek.

Im fernem sind durch Abordnungen von je drei Mit-

gliedern besucht worden : Das Seminar Kttsnacht, die Anstalten

Ringwil und Pfrundweid, die Anstalt Kappel a. A. und die

Fischzuehtanstalt Wangen.

Der Eindruck, den die Kommission aus der Inspektion

dieser Anstalt»'n gewonnen hat, darf im allgemeinen als ein

guter bezei('l»n«'t werden. Wo sie Anlaß zur weitem Behand-

lung gewisser Beobaebtunofen zu haben glaubte, hat sie das

*) Die Kommission bestellt ans don Herren E. Graf-Zürich, Präsi-

dent, J. H. Boßhurd-T^iJtor, B. Kaufmann-Zttlich, Job. Benz-Weiningen,

Dr. C. Eschcr-Ztirich, .1. ZöbcU-Oberweningen, U. Brctscher-Winterrhur,

Eduard Peter-Keller, Winterthur, A. BoUer-Egg. Sekretilr : Dr. A. Haber-

Zttrich.

Zfäreh. Amtsblatt im. 6. November. 4.1

Digitized by Google



794

in ihrem Berichte bei Besprechung der Bireküoneiiy denen

die Anstalten nnterstellt Bind, niedergelegt

Die Revision des Wertschriftenarehivs und der Amts-

kautionen, die von einer Bubkommission voigenommen wurde,

hat ergeben, daß sich alles in vollkommeDer Ordnung beÜDdei.

AllgenMine Bamerkaiigen.

Das Rechnungsergebnis der Staatsrechnung des Jahi'es 1907

ist ein überaus günstiges. Es schließt bei

Fr. 25,203,156. 98 Einnahmen und

^ 22,972,083.97 Ausgaben mit

Fr. 2,231,073.01 EmnahmenQberschuß.

Damit ist das St4iatsrechnungsdefizit, das Ende 1906 noch

Fr. 77,0()8. 99 betrug, verschwunden und hat einem Staate-

rechnimgsiiberschuß von Fr. 2,154,004. 02 Platz gemacht.

Wir geben im folgenden eine Übersicht der Staatsrech-

nungsüberschiisse beziehungsweise Staatsrechnuugsdetizite in

den letzten zehn Jahi-en (1898—1907). Es betrug

im Jahre 1898 der Rechnungsttberschuß Fr. 1,456,375. 58

. n 1899 „ ^ „ 974,272.97

„ „ 1900 n » » 270,651.30

„ « 1901 das Rechnungsde&dt „ 1,413,896. 10

„ » 1902 „ ^ ^ 3,095,175.22

^ „ 1908 „ M 3,983,901.26

„ „ 1904 ^ „ , 3,380,615.65

„ „ 1905 „ „ 1,942,440.17

„ ^ 1900 „ . „ 77,068.99

„ „ 1907 der Rechnungsüberschuß „ 2,154.004. 02

Aus dieser Übersicht geht hervor, daß in den Jahren 1899

bis 1903 die Ausgaben des Staates seine EinnahTnen bedeu-

tend überstiegen haben nm\ erst vom Jahre 1904 an die Ein-

nahmen wieder grö^r sind als die Ausgaben. Im Jahre 1907

ist es endlich gelungen, aus der Defizitperiode heranszukommen.

Doch Ist darauf aufmerksam zu machen, daß dieses günstige

Resultat nur durch wdses Maßhalten in den Ausgaben und

durch das natürliche Anwachsen der Einnahmen möglich ge-

worden Ist. Der Staat kann ^ch aber den Angaben, die idis

seit einer Reihe von Jahren der Lösung harren, teils neu

an Ihn herantreten, nicht länger entziehen, soll er nicht in
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seiner natürlichen Entwicklung gehemmt werden. Es sd a. a.

nur daran erinnert, daß der Ausbau der Hochschule, die Br-

weiterimg der Kranken- und Vei boigungsanstalten, die Beschaf-

fung neuer Lokalitäten für die Kantonal- und Bezirksbehörden,

die Reoi^anisation des Mittrlschulwesi'ns, die Arbeiter\ ersich»'-

rung auf Grund der cidiJt'no-siM'tif n (besetze, <He Förderung

der Landwirtschaft, die Regulierung def Hesolduni^sverhältnisse

der Beamten und Angestellten von Kanton und Bezirken u.s. w.

bedeutenden Ausgaben rufen werden.

Bei aller Ökonomie in der Verwendung der verfügbaren

Mittel, und auch angenommen, die natürliche Steigerung in

den regelmäßigen Einnahmen aus der Vermögens- und Ein-

kommenssteuo:, auB den ElrtrSgnissen der Kationalbank, aus

dem Militftrpflichtersatz etc. nehme ihren Fortgang, dürfte es

notwendig sein, auf die Eröffnung neuer Einnahmequellen be-

dacht 7A1 sein. Da aber der Kantonsrat seinerzeit beschlossen

hat, auf bezügliche Gesetzesvorlagen ( Erbschaftssteuer etc.)

nicht eher einzutreten, als bis einmal iUjer das Schicksal des

neuen Steuergesetzes entschieden sei, ist '"f ilnngend wünsch-

bar. da(.' der Steuergesetzt ritwurf bald möglich dem Kantons-

rat vorgelegt werde. Nur dann wird es möglich sein, das

mühsam hergestellte Gleichgewicht in den Einnahmen und

Ausgaben des Staates zu erhalten.

Direktion dos Militärs.

Seiten 14 und 48. Die Komnrussion bat konstatiert, daii

für den Abschnitt ^Zeugamt"^ sich im Jahre 1907 die Ein-

nahmen auf Fr. 67,838. 92, die Ausgaben auf Fr. 114,249. 33
belaufen, so daß der Ausgahenüberschoft auf Fr. 46,410. 41

ansteigt In den Vorjahren smd die Einnahmen um durch-

schnittlich Fr. 40,000 hinter den Ausgaben zurückgeblieben.

Infolgedessen ist mit dem Militfirdirektor die Frage der Bes-

serung des finanräeUen Erträgnisses des 2Seuganites besprochen

worden. Hierbei konnte der Kommission mitgeteilt werden,

dal.) die nötigen Schritte zu einer gründlichen Reorganisation

des Werkstättebetriel)es des Zeugamtes schon eingeleitet worden
sind, so daß noch vor der Beratung des Budgets pro 1900

bezügiiclie Anträge dem Regierungsrate zur Beschlußfassung

vorgelegt werden können. Die Kommission hat von diesen
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Mitteilungen mit Befriedigung Kenntnis genommen und gewfirtigt

für die Beratung des Budgete die Vorschläge des R^erungs-
rates, die wesentliche Ersparnisse bei der Fdhrung des Zeug*

amtes erwarten lassen.

Bei einem Besuche der Kaserne hat sich die Kommission
überzeugt, daß im Laufe der letzten Jahre wesentliche Bau-

arbeiten vorgenommen worden sühI. Sie hat hierbei aber

auch konstatiert, dal.» eine Reihe von Zimmerbütlen defekt

sind, und auf ihre Bemerkung hin vom Vertreter des Re-

gierun^srates die Auskunft erhalten, daß ins Hnd^rt j>i o 1909

eine erhebliche Sununc fiir die Fortsetzung der üeparatur-

arbeiten an der Kaserne eingestellt worden sei.

Direktion der Finanzen.

Die Kommission bestätigt die schon anläßlich der Bericht^

erstattung Uber die Staatsrechnung pro 1906 ausgesprochene

Auffassung; daß die Finanzdirektion ihr miiglichstes tun sollte,

um die feste Anlage der Separatfonds 2ur Wafarhdi

werden zu lassen, beziehungsweise das SchuldverhAltnis der

Staatskasse an die Separatfonds zu lösen.

Mit Rechnungsabschluß 1906 betrug das Guthaben an

Oemeinden für Flußkorrektionskosten Fr. 386,764.50

Dazu kommt der Zuschlag fttr das Jahr 1907

mit „ 10»976.—
macht Fr. 397,740. oO

Dagegen wurden im Rechnungsjahre von den

Gemeinden abbezahlt „ 42,1 50. 10

so daß mit Rechnungsabschluß 1907 restieren^r. 355,690.40

Die Ablösung dieser Schuldverpflichtungen seitens der

Geiue'mden nimmt im ganzen ihren geordneten Fortgang. Es

pnrtizipierten im Zeitpunkte des Rechnungsabschlusses 49 Ge-

meinden an vorstehender Schuld.

Indem die Kümmis.^idii iiiervuii Akt nimmt, spricht sie die

Erwartung aus, der Rcgierungsnit mochte, wie bis anhin,

darauf dringen, daß Amortisation und Verzinsung der Fluß-

korrektionsschulden durch die Gemeinden regelmäßig erfolgen.

Die Summe der nicht erhältlichen Steuerrückstände
beträgt auf finde des Jahies 1907 Fr. 116,581. 21, wovon
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Fr. 68,005. 60 auf Äiustände wegen „unbekannten Aufent-

haltes der Pflichtigen^ fallen. Bas sind hohe Summen. Die

Kommission hat mit Befriedigang konstatiert, da£ die Finanz*

direktion bestrebt ist, diese Beträge dem Staate nicht entgehen

zu lassen, Sie glaubt, daß es vielleicht durch vermehrten

«ürekten Hauseinzug der Steuemickstände möglich sein üürite,

die letztern noch mehr zu reduzieren.

Direktion der VolkswirUohaft

Mit Bezu^ auf das Vermessungs wesen wird der IJund

nach dem mit dem 1. Januju' 1012 in Kraft tri't^Miden schwei-

zerischen Zivilgest't/.lmch eine nene und fiir dit» Kant«»n<' maU-
gclitndc Stellung einnehmen: inunerhin werden aiu'h in Zu-

kunft tlen Kantonen nicht germge Lasten zu tragen ))leiben.

Die Kosten der Vermessung wird zwar in der Hauptsache der

Bund auf sich nehmen (§ 39 des Sciilußtitels des Zivilgesetz-

buches); aber dieselben werden so bedeuten<l sein, daß der

Anteil der Kantone noch sehr ins Gewicht fallen wird und

eine neue Einnahmei^uelle hierfür dem Staate erwünscht sein

muß. Der Kanton Zürich sollte sobald wie möglich eine viel

größere Summe als bis anhin zur Unterstützung der Neuver-

messung in sein Budget aufnehmen, damit er wenigstens auf

diesem Gebiet um einen kleinen Schritt vorwärts kommt. Er
kann dies um so eher tun, als der Bund die jetzt, das heißt

seit 1907, ausgetülirten und nuszuführenden Verniessimi;cn

nach einem erst noch lest/nspt /enden Maßstab unterstiit/.tMi

wird. Dns rmterm 18. November iü07 angenoinuiene Postulat

(Nr. 504j, lautend

:

„Der R^erungsrat wird eingeladen, in Verbindung ttiit

dem Bankrate die Frage zu prüfen und darüber zu berichten,

ob nicht die Bestimmungen über den kantonalen gemeinnützigen

Httlfsfonds (§§ 26 und 27 des Gesetzes betreffend die Zürcher

Kantonalbank vom 16. März 1902) insbesondere in dem Sinne

zu revidieren seien^ daß aus diesem Fonds auch die Ver^

messung und Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grundstücke

gefördert werden könnten**

sollte also bestehen bleiben und es w 'wd der be/ii^üche lierieht

und Antra»; des Regierungsrates gewiirii^'f. Im übrigen hat

die KonnnissioD den ihr von der Direktion der V^olksriirt-
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sehi^ gemachten MitteiluDgen eninommen, daß der Regiemngs-
rat im Auge behält, was im Kanton im Zusammenhang
mit der Ausfahrang der §§ 38 und 89 des Schlußtitels des

Zivilgesetzbuches ansubahnen, besaehungsweise ssu tan sei.

Den recht baldigen Erlaß eines Gesetzes betreffend das

Vennessungswesen und die Griin«l)in(*hfnhriing hätte sie allci -

dinpfS gewünscht; denn ein solches frltlt noch immer, nnd dieser

Lücke ist es nach ihrer Ansicht vorzugsweise zuzuscbreibeOy

daß unser Kanton in diesem Gebiet hinter so vielen andern

zurdckblieb. £s ist indessen anzuerkennen, daß doch, bevor

diese Lttcke ausgefüllt werd^ kann^ der Bund über das Maß
seiner Beteiligung an der Tragung der Kosten der Neuvermes-

songen, vielleicht auch über die b^ denselben anzuwendenden

Grundsätze und den Maßstab schlüssig werden sollte. Der
Zeitpunkt» in welchem der Kanton Zürich gesetzgeberisch voit-

gehen kann, dürfte daher noch nicht gekommen sdn. Unter

diesen Umständen beschränkt sich die Kommission darauf, den

Wunsch auszusprechen, es möchte der Regierungsrat die An-

gelegenheit weiter im Auge belialt^n und so bald wie möglich

mit geeigneten Vorlagen an den Kantonsrat gelangen.

DirekthHi des fiesundheitswasoiis.

Wiederhuli ist von Kommissionen des Kaulüusrates auf

unbefriedigende Loknlverhältnisse und damit im Zu.simnnen-

hang stehende Übeistäude in einzelnen knitloiialen Kranken-

und Versorgungsanstalten hingewiesen wonieii. Üie 8taat5-

rechnuugsprüfungskouuuission hat anläl^lich ihres Besuches

konstatieren müssen, daß die Verhältnisse in einigen Anstalten

geradezu unieidliche geworden sind. Wenn sie darauf Ter-

ziehtet, im gegenwärtigen Augenblick ihren Beobachtungen

weitere Folge zu geben, so geschieht dies im ffinbliek auf

das vom Kantonsrate am 15. Juni 1908 aufgestellte folgende

Postulat:

„Der Regierungsrat wird eingeladen, auf Ende 1908 einen

Bericht i'iber die in den nächsten Jahren vom Staate für die

Verwalliuig, Kianken-, Versor£rungs- und Schulanstalten zu

emchtfMiden Gebäude vorzulegen mit Angabe der ungefähren

ivusuni und der Reihenfolge^ in der die Bauten aiuigetiiärt

werden soUteu.**
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Es ist darnach bis Ende des Jahres 190B em ausführlicher

Bericht des Regiertmgsrates zu gewärtigen, der auch Uber die

RedürfoisBe der kantonalen Kranken- und Versorgungsanstalten

einläßliche Auskunft erteilen wird.

Direktion des Erziehungswesens.

Die Anstalt für [> i) \ sikalische Heilmethoden
am Mtthlebach in Zürich V erfreut sich wachsender Frequenz;

die gleiche Erscheinung ist nicht zu verzeichnen bezüglich

d»'y Besuches der Vorlesungen über die bezüglichen Disziplinen.

D'w Kommission hat sich über die Gründe bei der Er-

ziehiin^sdiicktion ( ikmt liot mid mit Rofricdigung von den

iSchriLten Noüz j^enomiiuMi, welche sie IxMviis zur Hebung der

Frcijuenz unternommen hat. Sie \ erzichtet darauf, hier des

Nahem auf die Sache einzutreten, da sie der Überaeugung ist,

daß der Regienmgsrat alles tim wird, nm die Anstalt für

physikalische Heibnethoden und den mit ihr in engem Zu-

sammenhang stehenden Lehrstuhl an der Universität weiter zit

entwickeln und sie im Sinne des Volksvotums vom 27. November
1904 für die wdtesten Kreise des Volkes stets nutabringender

zu gestalten.

Anläßlich der Besuche der kantonalen Lehi*anstalten hat die

Kommission einen passenden Wandschmuck der Lehrzimmer

venniLit. Sie hat daU( r mit Vergnügen die Mitteilung ent-

gegengenommen, daß in erster Linie <lie Schulneubauten, so-

dann die id)ri^<'n ScliullokaÜtÄten ein«,*n künstlensehen Wand-
srhiiuick <M'h;ilten sollen. Es wurde ihr auch vaiv Komitnis

gebiacbt, dalj die Konferenz der kanturial»'ii Krziehiuigs-

direktoren an der Arbeit sei, für die Ausschmückung der Lehr-

zimmer der Volksschulen im Schweizerlande eine Reihe

passender Bilder erstellen zu lassen, um sie den Schulen zu

ganz bescheidenem Preise überlassen zu können. Die Sache

ist nun so weit gefördert, daß bereits im laufenden Jahre

einige Bilder zur Verfügung der Kantone gehalten werden

können.

Die Kommission hat eine Besichtigung der Räumlich*

keiten, in denen die Kantonsbibliothek untergebracht ist,

\ üigtnonimen, und liat auf Gruntl «lieses Augenscheins lol-

gendes zu bemerken:
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Das Gebäude muß als im höchsten Maße feuersgefährlich

bezeichnet werden. Nur das Erdgeschoß mit den Bibliotheken

der medizinischen und der junsiisehen Bibliothekgesellsehafi und

der I. Stock mit den Benntzungs- und Verwaltungsrftnmen ent-

halten Zwischenwände und Gipsdecken. Die ttbrigen BOden
weisen in Gestellen, Bretterböden, horizontalen IVagbalken,

Pfeilern und Treppen offenes Holzwerk auf. Die innere Ver^

bindungstreppe ist eng und niedrig. Zudem ist das GebAude
nachts nicht bewohnt. Ein Brandausbruch zu der Zeit, da

die Bibliothek geschlossen ist, müßte geradezu zur KaiasLi opiie

werden.

Über die Räume ist im eiozeinen folgendes zu bemerken

:

Der Lesesaal ist eng und niedrig. Die Arbeitsplätze sind

zu klein und viel zu wenig zahlreich. Das Katalogzimmer

bietet gerade Platz für den alphabetischen Katalog, nicht aber

fUr einen Fachkatalog, wenn einmal ein solcher erstellt wird.

Auch die Yerwaltungsräume sind eng und ungenügend. Die

Bibliothekräume sind ebenfalls eng, ab^fuUt und zum Teil

ungenügend beleuchtet. Um neue Gestelle anzubringen, ist

kein Platz mehr da.

Der Raum fiir den jährlichen Zuwachs wird nur noch

für wenige Jahre ausreichen. Diese Zeit wird um so knap[)er,

je weniger man die sachgemäße Aufstellung der Bibliothek

heunnen will. Die Beschaffung neuer üäume, d. h. eines

neuen Gebäudes, ist aUo dringend nötig.

Angesichts dieser Sachlage erscheint die Oberleitung der

Kantonsbibliothek in die neuen Verhältnisse der projektierten

Zentralbibliothek unaufschiebbar. Die Vereinigung der Kan-

tunalbibliothek mit der »Suidtbibliotbek und einigen kleineren

Bibliotheken wird mannigfache Vorteile bieten, auf die iui

einzelnen hier einzutreten nicht der Ort ist.

Vor allem wird eine Zentralbibliothek viel leistungsfähiger

sein als die getrennten Bibliotheken. Die Erscheinungen und

Gesetze, die fOr das politische und das wirtschaftliehe Leben
gelten, bestehen wohl auch für das Gebiet wissenschaftlicher

Verwaltung. Was zur Vereinigung von poliUschen Gemeuiden
führt, die innerlich bereits so rerwachsen sind, daß Ihre

Lebensinteressen sich nicht mehr trennen lassen, was die Ver-

schmelzung industrieller und kommerzieller Unternehmungen

Digitized by Google



801

bewirkt, die den gesteigerten Anforderungen des Marktes le*

diglich durch Zusammenlegen der Betriebe zu ^tsprechen ver-

m^n, das macht auch vor den Türen der beteiligten Biblio-

theken nicht Halt Auch für ne ergibt sich die Notwendig-
keit, der unzweckmäßigen Kraftzersplitterung entgegenzutreten

und Mittel und Krftfte zu rationellerer Verwertung zu kon-

zentrieren.

Ist die Zentralbiblioiliek, liir die an freiwilligen Beiträgen

schon zii'kn Fv. 400.000 zur Verlügiini; stehen, einmal bf*-

schiusbL'u. <n werilcu iniiiierbin noch ciiiij^e Jahre vergehen

bis das ncut' (irbüitdc erstellt ist. Uni so wünschbarcr ist es,

dnB die Gründung der /entralbibliothek bald zur Tatsache

wei'ilc, da jedes Jahr, das bis dahin verstreicht, die Kantons-

bibiiothek in stets schwerere Verlegenheit brii^n wird.

Direktion der öffentlichen Bauten.

Zu Seite 32. IHe Kommission hat konstatieren können, daß
in Fällen, wo baugesetzliche Bestimmungen umgangen wurden,

beziehungsweise wo Verfügungen der Behörden betreffend die

Ausführung N on Rauten zuwidergehandelt wurden ist, \ on

Seiten der Baudii » klioii und des Regierungsrates ürdnuags-
Inilien ausgefällt worden sind. Sie steigen im Jahre 1907 [inf

L'inon Gesamtbetrag von Fr. 785 Die Konnnissiou hätte

gewünscht, daß man, wo es sich um offenbare Renitenz der

ßauherren oder Bauunternehmer gegen behördliche Verfügun-

gen handelt, unnachsichtlich zur Exekution schritte. Anders

liegt die Sache allerdings in den F^en, wo durch die Nichtbe-

rücksichtigung getroffener Verfügungen oder baugesetzlichen

Bestimmungen wenigstens keine Verschlimmerung oder gele-

gentlich gar eine Verbesserung des Bauobjektes eingetreten ist.

« «
*

Wir ersuchen Sie, die Staatsrechniin«^ über das Jahr 1907

zu genehmigen, und stellen folgenden Beschlussesantrag:

Der Kantonsrat,
nach Einsieht der Staatsrechnung des Kantons Zürich, der

Rechnun^^cn ülK»r die Scjmmtfonds, der Spezialrechnnnj^m. der

Rechnuii£,^en über besondere Unternehtmingen pro 1907, so\N'ie

des Hi richtes der Staatsrechnungsprüfuugskoumiisaion vom
20. Oktober,
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beschließt:

I. Die Staatsrechnung, die Rechnangen ober die Separat»

fonds, sowie die Fonds» welche Tom Staate nur Terwaltet

werden, fOr das Jahr 1907 sind genehmigt.

IL Mitteilung an cien Üegieruugsrat.

Zürich, den 26. Oktober 1908.

Im Namen
der Staatsrechn \mg^sprUfungskommission,

Dei' Präsident:

Graf.

Der Sekretär:

Dr. A. Haber.

Ständeratswahlen vom 25. Oktober 1908.

Die Vorlage der Kanzlei des Kantonsrates vom 29« Okto-

ber 1908 betreffend Festsetzung der Eigebnisse der Ständerats-

wahlen vom 25. Oktober 1908 (siehe AmtsbhiU, Tezttäl,

729—736j ist vom Kantonsratsbureau uüter lieutigem Datum
genehmigt worden.

Zürich, den 31. Oktober 1908.

Im Kamen des Kantonsratsbureau,

Der Präsident:

R. Am s 1er.

Der erste Sekretftr:

Dr. A. Huber.
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Bericht der Kommission'')

fflr die

Prüfaug des Bech«n8cliaftsberiehte8 des Regierangsrates

für das Jahr 1907

an den Kantonsrat.

(Vom 4. November 19Uö.)

Allgemeines.

Wie dem Bericlite zu cntnehtnen Ist, hat unser Siaats-

wesen ein ruhiges Jahr hinter sich; es ^d aus demselben

kerne besonders herrorragendea Ereignisse zu verzeichnen.

Dieses Bild eines gewöhnlichen Geschftftsjahres spiegelt sieh

denn auch wider in unserer Berichterstattong.

Ans dem Rechenschaftsberichte haben wir hinsichtlich

der Tätigkeit unserer obersten Verwaltungsbehörde und deren

Beauitenstab im allgemeinen einen recht günstigen Eindruck

erhaltr'ii. Derselbe wurde l)estätij4t und l)estiirkt durch das

Bild, das sali üiih aidäülich des H»'Siu:hes verschiedenei' kan-

tonaler Anstalten erzeige ; wir fanden durclnveu^s gute ( )rdnung.

Von der Gesamtkommission wurden besucht: Die Militär-

kaserne und das Zeughaus in Zürich , das Elektrizitätswerk .

an der Sihl, die Pllegeanstalt in Rheinau, der Kantonsspital

in Zürich und die Poliklinik für physikalische Heilmethoden

am Hühlebach, femer die Tierarzneischule und das neue

Kantonsschttlgebäude in Zürich.

Hinsichtlich des Ganges unserer Gesetzgebung nehmen
wir einfach Bezug auf die von der uns vorangegangenen Kom-
mission gemachten Hemcrkiui^n n ; dieselben haben auch Gültig-

keit für das Jahr 1907, id)ei' welches wir uns hier auszu-

sprechen haben. Immerhin wollen wir lücht unterlassen, bei-

'/ui Ilgen, daß. soviel uns bekannt, das Steuergesetz seit Anfang

des laufenden Jahres im iiintwurfe fertiggestellt ist.

*) Die Konmussion bestellt aus den Herren: Zappiager-Spitzer, Züridi

(Piiüi(lt'iit), Wacliter-Ürikon, Manz-Schilppi, Zfirich, Iselin-Richterswü,

M» ier-\e* raeh, Zellweger-Zürirli. S( iKluliü-Basscrxluvf. GallmauQ-Kempt-

tal, Bader-Affoltem b. Z. Sekretär: Dr. YoUeuweider-Affoltem a. A.
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Auch (l(»r Wunsch nach einem ueuen Sammelbande für

unsere Geset56e bleibt bestehen.

Obwohl unsere Kommission schon am 15. Juni bestellt

wurde, so konnten deren Subkomtnissionen mit der Prüfung

des Berichtes doeh erst Ende September, die Gesamtkom*
misMon erst anfangs Oktober beginnen, da einzelne Teile des

Rechenschaftsberichtes erst Mitte September eingingen. Wir
gestatten uns daher die Wiederholung des bereits vor einem

Jahre geäußerten Wunsches, es möchte die Fertigstellung und

die Drucklegung der Berichte mehr gefördert werden, damit

der Kommission ein ruhigeres und eingehenderes Arbeiten und

zugleich eine frühzeitigere Berichterstattung an den Kantonsrat

ermöglicht werde.

In allen staatlichen Anstellten sollte dem Feuerlösch-
wesen eine intensive Aufmerksamkeit geschenkt, namentlich

sollten die Einrichtungen alljährlich i>rol)iert und das Personal

mit denselben vertraut gemacht werden. Ein Besuch in einer

Anstalt hat ergeben, daß diesem eigentlich selbstverständlichen

Verlangen nicht Oberall nachgelebt wird.

Im tibrigen verweisen wir auf die folgenden Bemerkungen
und Anregungen, welche, soweit nötig, durch mündliche Be-

richterstattung ergänzt werden sollen.

Direktion des Erziehungswesens.

Es scheint, daß die Besoldungen des Lehrpersonals der

Tierarzneischule, mit Rücksicht auf die Inanspruchnabme

desselben und mit Rtlcksicht femer auf den Umstand, dafi

demselben Nebenarbeit untersagt ist, nicht mehr anf der Hdhe

der Zeit stehen. IHeselben sollten besser in Einklang gebracht

werden mit den Anforderungen des heutigen Lebens und den

Hesoldungsaiisätzeu gleicher Aiistalti u.

Die Erweiierimg der Lokalitäten der Tierarzuei-
schiile, nauientlich nl>ei- <1«'S Ti e rs pi t n I s , sehiMnt drin-

gend geboten. Damit würde zusammenhäugen die Erledigung

des Postulates Nr. 495.

Wie uns mitgeteilt worden, steht bezüglich der Kan*
tonalbibliothek ein Postulat seitens der Rechnungs-

prüfungskommission in Aussicht, weshalb unserseits unter-

lassen wird, hier eme weitere Bemerkung zu machen.
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Lehrerseminar ia Kttsnaehi Nach MiUeilongen

von Hitgliedem unserer Kommis^on, welche mit den Lokali-

täten bekannt and, sollte in der Turnhalle ein Raum als

Garderobeztmmer abgegrenzt werden.

Mit Genugtuung haben wir veraomnien, tiaß in den letz-

ten Jah ren bei der Ergänzung des L h r k' ö r p e r s am
Lehrcrsominar tüchtige, praktisch und pädagogisch erfahrene

Lelukräfte aus dem Stande der zürcherischen Yoiksschullehrer

berücksichtigt worden sind.

Ebenso geben wir der Befriedigung darüber Ausdruck,

dali, wie un? initgeteilt worden, dem Lehrermangol, s|)ezipll

auf der Sekundarschulstufe, auf Begmn des Schuljahres 1911

gänzlich abgeholfen sein werde.

Fortbildungsschulen. IHe Frage des Obligatoriums

sollte emstlich geprüft werden.

Direktion des Milhär- und Besmulheittiment.

In df^n Krankpn- und Vc r o rg u ngs a n s tal ten

wird schon seit einer Reihe von Jahren crhebliclicr Platz-

mangel konstatierl; ; hier sollte in Bälde Abhülfe geschaffen

werden.

Der Reinhaltung der öffentlichen Gewässer
dürfte vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt werden; die An-

bringung von Elärbassins sollte, wo immer möglich, yorge-

schrieben werden.

Direktion der Finanzen.

Die vor einem Jahie zugesagte baUüge Krirdigung des

P*)Stulates Nr. 463 betreffend A m t s k a u t i o n «• n ist noch

ausstehend ; wir nehmen aber gerne von der Mitteilung Notiz,

daß dieselbe demnächst erfolgen soll.

Das Bestreben der Finanzdirektion, die Beiträge der

Gemeinden an die Flußkorrektionen pünktlich und richtig

erhältlich zu machen, wird gerne hervorgehoben.

Direktion des Innnrn.

Aus dem Berichte ergibt sich, daß der Regierungsrat von

den Bezirksräten verlangt, dal.i sie die Gemeindegutsrerh-
nungen an Hand der Belege prüfen sollen. Die Kommission
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,
tindei, daß diese Forderung zu weit gehe. Die Prüfung der Rech-

nungen durch die Bezirksräte soll statt einer arithmetischen

mehr eine quaUtative sein, was natürlich nicht ausschließen

soll, daß seitens der Hezirksräte auch in arithmetischer Hin-

sicht Sticliproben gemacht werden. Dagegen soll darnuf ge-

drungen x^ erden, daß bei allen GutsverwaltuDgen eigentliche

Beleghücher geflihrt werden.

Die r a n d a s s e k u r a n z a n s t a 1 1 dürfte erweitert wer-

den in der Weise, daß sie die Gefahr der Gebäudeschädif^nn-

gen durch elementare Gewalten Uberhaupt übernehmen würde.

Direktion der öffentlichen Bauten.

Nachdem bereits bei Abnahme des Rechenschaftsberichtes

vom .Tjdire 1906 im Kantonsrate von der Unbill und den

Schädigungen, welche den Passanten und dem an den Straßen

anliegenden Grundbesitze und Gebäuden dureh den A utoinobil-

V erkehr entstehen, die Rede war, in der Zwischenzeit aber in

Sachen in keiner Weise Abhülfe geschaffen worden ist, so

sprechen wir neuerdings den Wunsch aus, es mochte ilieser

Frage alle ni(le:liche .Vnfuierksamkeit geschenkt und mit tun-

licher Beför<l<Tuug eine lifvAigiiche Vorschrift 7ait bessern Re-

gelung des Automobil- und auch des Livstwagenverkehres er-

lassen werden.

Die Kommission {»edaiiert, vernehnien /u müssen. <laß

bei der Neubaute der Kanluusschule in Zürich mit bedeut^'n-

den Kredit Überschreitungen gerechnet werden müsse;
sie erwartet, eine weitere Berichterstattung nach Vollendung

der Baute wenle völlig befriedigenden Aufschluß geben.

Dfrektion der VolktwirlsehafL

Die Kuumiission hat mit Befriedigung konstatiert, daß die

Kekiauuitionen des eidgeuüssischen Fabrikinsjjektorates w^en
Übertretung des Samstagsarbeitsgesetzes von 79 Fälleo

hn V^orjalire auf 28 im neri«dilsjnhre ziinickgegangen sind.

Die Küuuuissioti gibt iui fernem ihrer Befriedigung dai"-

über Ausdruck, daß im Berichtsjahre /um ersten Male eine

ausführliche Enquete über die bestehenden Wohlfahrts-
ei n r i c h t u n g e n veranstaltet worden ist.

Wir konstatieren, daß die vor ein« in Jahre vorgenommene
Anstellung einer bt»suudern Beamten zur Beaufsichtigung der

Handhabung des A r I) e i te r i n n e n sc h u tzges etz e s die gute

Folge sciieint gi-zeitigt zu haben, daß dem Gesetze nunmehr
viel mehr Nactiachtung verschafft werde.

Diqitized by Googl



807

Die Kommisflion gibt ihrer Befriedigung darüber Ausdruck,
daß ÜbertretuDgen der Vorschriften betreffend den Rata-Los-
handel strenge geahndet werden, und wünscht, daß diese

Tendenz beibehalten werden möge*

Direkdon der Justiz und PoliieL

Da es immerfam noch etfiche Jahre danm wird, bis die

Haager Konrention gekündigt und geändert werden
kann, so erschehit es sehr wünschenswert, daJi auch den Ge-
mdndebehörden der Landbe2arke über dieselbe in Bälde eine

allgemeine Anleitung gegeben wird.

Die ant hropometrischen Messungen erzeigen sich

als durchaus notwendig; die Kommission zweifelt nicht an
ihrem Erfolge, würde es aber begrüßen, wenn diesbezt^Hch
auch etwas im Rechenschaftsberichte gesagt würde.

Die Kommission begrüßt es, daß die Justiz- und Polizei-

direktion es mit der Handhabung der Lotterie- Verord-
nung strenge nimmt. Die Kommission h&lt aber dafür, daß
es auch hier angezeigt wäre, wenn diese Frage von einer

Reihe von Kantonen auf dem Konkordatswege oder noch
besser vom Bund aus für das Gebiet der ganzen Schweiz ge-

regelt würde.

Pottuiale.

Von der Aufstellung neuer Postulate nehmen wir Umgang.
Von den bestehenden Postulaten belieben wir Ihnen, al)-

zuschreiben: Km. 462, 478, 483, 498, 499, 500, 502, 607.

Antrag:
Der Kantonsrat,

nach Einsieht des Rechenschaftsberichtes des Reglernngsrates

für das Jahr 1907 und des Berichtes iind Antrages seiner

Prüfungskommission,
beschließt:

1. Der Rechenschaftsl>ericht des Regierungsrates für das
Jahr 1907 wird genehmigt.

2. Die kantonsriltlichen Postulate Nrn. 402, 478, 483, 498,

499, 500, 602 und 607 werden als erledigt abgeschrieben.

Zürich, den 4. November 1908.

Namens Koniiiiission,

Der l^räsident

:

J. F. Zop)) in ger- Spitzer.
Der Sekretär:

Dr. W. Vollen weider.
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Antarag des Regieningsrates

vom 5. NoYember 190B.

Bericht und Antrag des Regierung$rates

betaFoffend

Bewilligoiig von Naeiitragskrediteu für das J&hr 1908,

X. Serie.

Getn&ß 8 8 der Verordnung betreffend die Finanzverwal*

iung des Staates vom 6. August 1879 und KantonsratsheschlaE

vom 6. März 1905 lp»t der Rei;ierungsrat dein h. Kantonsr.ite

(las Verzeichnis di i für das Jahr 1908 erforderlichen Nach-

tragskredite fr. SfMMc) vor nnd ersucht ihn um GenehmiguDg
der betreffenden Mehrausgaben.

HauptMolmiing.
A.. G}-esetzs^e1>uii£^«

B. "Verwaltimgr«
I, Begierangsrat.

IL Direktion des Innern*

11 J. Direktion des Militärs.

C. Montierungsweson.

a) Ausriistungsfcosien*

Voranschlag Fr. 305,000. Nachtragsi^redit Fr. 35,000. '

Für das Jahr 1908 wurden mehr Rekruten ausgehoben,

qIs bei Aufstellung des Budgets angenommen wurde. IKe

Einkleidung von 2128 Rekruten, gegenüber der Durch-

schnittszahl von 1822 der letzten fünf Jahre erforderte

daher auch größere Anschaffungen.

Den Mehrausgaben stehen e insprechende Mehreiunuhmcu
gegenüber.

DigitlZCü by Go



809

IV. Direktion der Jnstis und Poliiei.

G. Polfzeiwesen.

d) Quartiergelder und Umzugskosten.

VorAnschlag Fr. 58,000. Nachtragskredit Fr. 2,700. ^

BrrichtuDg neuer Polizeikreise, Vermehrung der Quar-

tlergeldberechtigten , sowie fortwährende Steigerung der

IGetünse zu Stadt und Land und dadurch beengte Er*

hOhung der Quartiergelder.

e) Transportkosten für kantonsfremde Arrestanten,

1. Eisen!)ahntaxon und Auslagen der Polizeiangestdlten.

Voranschlag Fr. 22,000. Nachtragskredit Fr. 4,000. *

Starke Vermehrung der Transporte und Ansschaf-

fungen, Bhrböhung der Transporlgebtthren durch die unterm

30. März 1908 genehmigte neue Verordnung zum Gesetze

betreffend das KaiUunsjjolizeikorps.

2. Arnientransportku^U'n.

Voranschlag Fr. 2,öÜ0. Nachtragekredit Fr. 2,(XK).
*

V^crmehrte Kosten fUr Heimschaifungen.

V. Direktion der Finanzen.

VI. Direktion der Volliswirtsclialt,

VII. IHrektion des Aesiiiidheitaweseiis«

G. Hebammen- und Pflegerinnensehule.

b) Kosten des Ileöainineniehrkurses.

Voranschlag Fr. b,OüO. Nachtragskredit Fr. 2,800. *

Die Kreditüberschrcitung ist wie im Vorjahr durch die

große Zahl der Schülerinnen des Lehrkurses 1907/08,

namentlich der kantonsfremden, bedingt, und wird durch

entsprechende Mehreinnahmen an Kosigeldem und Unter-

ricfatshonoraren yollständig gedeckt.

d) K&sten des Vorgängerinnenkurses.

Voranschlag Fr. 2,000. Nachtragskredit Fr. 600. «

Die Krcilitüberschi'oitung lindet ihre Begründung in der

Zaiil der Schüleriniitjii und wird durch entsprechende Mehr-

einnahmen an Kustgeidern und Unten*ichtshonoraren gedeckt.
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YIIL Oirektioii des AniM»|w«8eii8.

IX. Direktloii des Endehangswesens.
C. Volkttohulweson.

f) Knabenhandarbeitsunierrickt.

1. und 2. An Primär- und an Sekundärschulen.

Voranschlag Fr. 10,000. Nachtragskredit Fr. 750. ^

Vermehrte Zahl der Schillabteilungen mit Handarbeits-

unterricht (1907/08 : 385, 1906/07 : 360).

g) PrimoT' tmd Sekundärschulen, gemeinsame Ausgaben,

6. Fürsorge fiir dürftige Schulkinder.

Voranschlag Fr. 20,000. Nachtragskredit Fr. 1,200. «

Zunahme der Zahl der die FQrsorge genießenden Kinder

und Anwachsen der resp. Ausgaben der Schulkassen.

h) AllgefHeine Fartbüdungssckulen.

1. Knabenfortbildnngsschiilen.

Vuratischlag Fr. 7,000. N ac htrags kredit Fr. 1,00().
»

Vtiniehrte Zahl von Schulen (1906/7: 85, 1907/8: 87)

und von Unterrichtsstunden.

2. Mädchenfort t)ildiingsschulen und Haushahungsschulen.

Voranschlag Fr. 55,000. Nachtragskredit Fr. 5,400.

Vermehrte Zahl von Schulen (1906/7 : 96, 1907/8 : III)

und Kursen. Der größern Ausgabe steht auch eine um
Fr. 3,900 größere Einnahme aus Bundesmitteln gegenüber,

X. Direktion der OfTentliehen Baaten.

B. Hochbauten.

c) Unit')-halt von Gebäuden,

5. Kantonallehranstnlten. Technikum.

Voranschlag: Fr, Nfichtragskredit Fr. 8,000. "

Betrag der Kosten fiir driii^ench» im Jnhr 1908 auszu-

führende, aber im Budget nicht vorgeseliene Umbauten und

Anschal&yuigen im Hauptgebäude des Technikums in Wio-

terthur.

7. Abwfirte und Heizer, Besoldung derselben.

Voranschlag Fr. 16,060. Nachtragskredit Fr. 1,600.
"

Fttr die Hauswart* und Weibelstelle in dem auf 1. Mai

1908 bezogenen Hause zum „Roten Rad" an der Kirchgasse

in Zürich I ist ein Nachtragskredit von Fr. 1,000 für Be-

soldung erfoi*derlich.
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XI. BesirksTerwaltmig«

XII. Klrdienweseii.

XIII. Verschiedenes.

O. Reclitspflegre.
IL Schwurgericht.

b) Unerhältliehe Untersnchungs- und Prozeßkosten.

Voranschlag Fr. 20,000. Nachtragskredit Fr. 8,900. ^»

Kosten der Auslieferung des a. Notar Hemrich KAg^ aus

Amerika.

Bpesialreolmimgeii.
XVI. Pflegeanstält Rheinau.

3 a. Große Bauten und II e p a r a t u r e n.

Voranschlag Fr. 48,000. Nachtragskredit Fr. 650.

Dieser Kredit ist für einen günstig au^fallenen Bohr-

versuch nach Queliwasser in der Rheingasse notwendig.

Zusammenstellnng der Nachtrag8kreditbegehi*en

für das Jahi- 1908, I. Serie.

A. Hauptreobnung.
Fr. Fr. Mr.

A. Gesetzgebung —
B. Verwaltung:

L Regierungsrat —
II. Direktion des Innern . .

—
Iii. Direktion des Militärs.

C. Montierune:swcson.

a) Ausi iisluii'^.sko.slen . , . 35^000 ^

IV. Direktion der Justiz und
Polizei.

C. Polizeiwesen.

b) Quartieigelder und Um-
2,700

e) Transportkosten für kan-

tonsfremde Arrestanten:

Übertrag 3ö,0ÖÖ
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VJll. Direktion des Armenwesens

IX. Direktion des Eiziclmugs-
wesens.

C. Volksschulweßen.

f) 1. u. 2. Knabenhandarbeitfi-

unterrichi 750

g) Primär- u. Sekundärschulen,

gemeinsame Ausgaben.

6. Fttrsoige für dürftige

Schulkinder .... 1,200

h) Allg. Fortbildungsschulen.

1. Knabenfoi llülduiifrsschuleii 1,000

2. Mädchen -K ort bildungs-
.

schulen und Haushal-

tungsschuleu .... 5,400

n. Fr Nr.

Oberirag 35,000

1. Eisenbahntaxen u. Aus-

lagen der Polizeiange-

BteUten 4,000 '

2. ArmeniransportkoBten . 2,000 *

8,700

V. Direktion der Fi nanzen .
—

VI. Direktion der Volkswirt-
schaft —

VIL Direktion des Gesundheits-
wesens —

(j;. Hebanmien- und Pllegerinnen-

Bchule.

b) Kosten d^fi Hebamuieulehr-

Imrscs ....... 2,800 *

d) Kosten des Vorgängerinoea-

kurses 000 •

3»400

8,a50

X. Direktion der öffentlichen

Bauten. ^

Übertrag 55,450

Digiiizcü by Google



813

Fr. Fr. N».

Übertrag 55,450
B. Hochbauten.

c) Unterhalt von Gebftuden.

5. KantonaUebranstalten , 8,000 ii

7. Abwärte- und Haizerbc-

soldttngen 1,600

9,üü0

XI. B e z i 1 k s V e r w a 1 1 u n g . . . —
XII. Kirchenwesen —
XIII. VerscbiedeneB

C. Rechtspflege.
II. Schwurgericht.

b) Unerbftltlicbe Untersuchiuigs-

and Prozeßkosten .... 8,900

'73^960"

B. Spezialroohnungen.

XVI. Pflegeanstalt Rheinau.
3 a. Bauten und Reparaturen . 650

Suiunia der Nachtragskre<ütbegehren,
""

L Serie:

A. Hauptrechnung .... 73,950
B. Spezialrechnungen . . . 650

Brutto . . 74,600
Die Mehrau^ben werden dnrch entsprechende Mefar^n-

nahmen auf den betreffenden Titehi nahezu gedeckt.

An S p e z i a 1 k r e (11 1 e n hat der h.

Kantonsrat für das Jahr 1908 bereits
bewilligt:

a) 30. Mfirz : Einbau eines Raumes
im Zeugbaus G 3,500

b) 15. Juni : Für den Bau eines VVach-

saales (Männerabteilung) in der Ir-

renheilanstalt Burghölzli . . . 85,000
c) 19. Oktober: Für Einteilung von

zwei Niederdmckdampfheizungen
in genannter Anstatt 103,000

191,500
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Hr.

Zwd w^tere Naditragskreditbegehren, die jedoch. das

Staatsbudget nicht belasten, betreffen die

Separat-Rechnung der BraitdasMiciirtllzuittalL

k) Beitrlig;e an die Kosten von Feuer7i'chrta^eH,

Voranschlag Fr. 1,000. Nachtragskredit Fr. 1,200.

Seit der Aufstellung des Budgets pro 1908 sind neue

Feuenvehrverbände ins Leben getreten (derjenige ftir den

Besdrk Zürich, Land, und die Konunandantenverelne iOr die

Bezirke Borgen und Hinwü), welche alle sor Instruktion

ihrer Kadres Feuerwehrtage veranstaltet haben. An die

beträchtlichen Kosten dieser unvorheigesehenen Veran-

staltungen waren Beiträge aus der Assekuranzkasse um so

nötiger, als die betreffenden Verbände über eigene Fonds

nicht verfügen.

/) Beitrag an kantonale Feuerwekrkurse.

Voranschlag Fr. 6,000. Nachtragskredit Fr. 2,950.

Bei Aufstellung des Budgets pro 1908 war dn Kurs

für im Maximum 80 Mann in Aussicht genommen wovden.

Die Anmeldungen m demselben liefen aber so zahlreich

ein, daß das Maidmum der Tdlnehmerzahl um 50% erhöht

werden mußte. Auch war bei Aufstellung des Voranschlages

die Verteuerung der Lebensnuttel nicht genügend berOck-

ächtigt worden, so daß die Ansätze für Verpflegung etwas

zu niedrig gegriffen sich herausstellten.

Zürich, den 5. November 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst.
Der ßtaatssrhreiber:

Dr. A. Hub er.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrafes

vom 27. August 1908.

Es erhalten Staatsbeiträge:

Die Sektion Orlikon des Schweiserischen Werk*
meister-Verbandes an die Kosten des im Jahre 1907/OB

abgehaltenen Fachkurses Ober Materiallehre , Mechamk and

Fertigkeitslehre Fr. 50;
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das leitende Komitee des sihweizerischen Informations-

kurses in Jugendfürsorge an die Veranstaltung des Kurses

Fr. lüüO.

An unbesoldete Professoren und Privatdozenten der Tfoch-

schule Zürich werden für im Sommerseinester 1908 ge-

haltene Vörlesangen als Gratifikationen total Fr. 4700

ausgerichtet.

Der Quartierplan Nr. 238 über das Gebiet zwischen

der Dorfstraße, der Hönggerstrafie und der Waicbtraße in

Zürich IV wird genehmigt.

Die MobiliarlieferuDgen (III, Serie) zum N e u h a u d e r

Kantonsschule werden an J. Rüchi. Zürieh, Uster, Kiis-

nacht, L. Meyer, Stäfa, (i. Neiunaier, Zürich, Vögel i,

Uster^ K. Uei^, Zürich, und Strehier, Wald, vergeben*

Vom 3. September 1908.

Für die Erstellung eines neuen elektrischen S[)ei8eauf-

zuges in der Frauenklinik Zürich wird ein Kredit von

Fr. 5500 hewillicrt.

Es werden vergeben:
Für den Neubau der Kantonsschale Zürich die

Ausführung von Mobiliarlief erungen und Schreiner-
arbeiten, Serien IV, V und VI, an J. G. Kiefer in Zürich V,

G. Neumaier in Zürich IV, Hofmann d Hansen in Zürich V,

A. Vögele in Uster und Hinnen d Cie. in Zürich V, die

Ausführung der elektrischen Beleuclitungsanlage an
Banmann, Kölliker 6e Cie. in Zilrichll, die Ausführung

der maschinellen Batterie- und Schaltanlagen an die

M a s c ii i n e n f a b r i k ( ) !• 1 i k 0 n

;

für den Technik um- Neubau in Wintertlmr die Aus-

führung dei* elektrischen 15 e 1 e u c h t u n ^ s a n 1 a g e mit

sogenanntem halbindirokiem Licht an das Elektrizitätswerk
der Stadt Winterthur.

Vom 10. September 1908.

Dem vom Stadtrat Winterthur vorgelegten Quartier-
plan für eine Straße im Lmd zwischen Stadthaus und St. Geor-

genstraße wird die Genehmigung erteilt.
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Es werden vergeben:

Für den neuen Wachsaalanban der IrrenheilanstaH
BurghölzH die Erd- und Maurerarbeiten an Gottfried Küng,
Zürich ^^ die (iranitstnnhauerarbeiten an H. Srhultheü. A.-G..

Lavor^o, die Sandsteinhaiierarbeiten an JiuUelbeißj Zürich V.

ilie Ziiiuiirrarheiten an Job. Siegrist, Zürich V. die Dach-

deckerarbt'iten an Bassi-Fierz, Zürich IV, und die bpeugler-

arbeiten an Hch. Ott, Zürich V;

die Mobiliarlieferung für die Kunst- und Modellieiv

abteilung zum Technikum-Neubau in VVinterthur an
die KoUektivgesellschafti d. h. die Schreinermeister G. Domm,
K. Sigg, H. Wipf, Th. Wöhrle, J. Kächele, H. Kern,
Frits Erb, W. Enupper und Jakob Graf in Winterthur;

die 8chrdner- und Malerarbeiten zum neuen Beamten-
gebäude der Strafanstalt Regensdorf an die V^er-

w a 1 1 n n g der Strafanstalt.

Der Stadtkreis Zürich IV wird um eine weitere, driitr.

kantonab' P o ) i z eist a t i o n vermehrt und infolgedessen einer

Neueinteilung unterzogen.

Die Dienstordnung der Baudirektion wird in

zweiter Lesung durchberaten und in bereinigter Form dem
Kantonsrate zur Genebmigung unterbrmtet.

Vom 17. September 1908.

Als Sekundararzt der chirurgjscben Klinik desKantons-
spitals Zttrich mit Amtsantritt auf den 1. November 1906

wird Dr. med. Th. Schönholzer, von Ija Cbaux^de-Fonds,

I. Assistenzarzt der chirurgischen Klinik des Spitals, gewfthlt

Der vom ( leineinderat Orlikon \orgelegte (^uartitT-

plan „Bireh" über das Ge))iet zwisehtMi der Bahnlinie Orlikon-

Zürich, der projektierton Rütlisti aße, der projektierten Fcid-

straße und der Affoltcrnstroße wird genehmigt.

Vom 24. September 1908.

Es wird gewählt:

Ais Bezirksarzt des Bezirkes Bulach mit Amtsantritt

auf 1. Oktober 1908 Dr. med. Moritz Kahnt in Kloten. bisher

Beaärksarzt-Adjunkt.
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Beschluß des Regierungsrates

l»etreiEend

die t^rgebnlsse einer Nationalratswahl.

(Vom 19. NoTdmber im)

Die Direktion des Innern flbermittelt dem Regiemngsrate

die ZusammensteUong der Ergebrnsse des am 16. Norember 1908
vorgenommenen zweiten Wahlgan^es fttr die Emenerungswahl

eines neunten Mitgliedes des Nationalrates im 1, eidgenössi-

schen Waiil kreise, samt den bezüglichen von den Wahlbureaux

der Gremeinden eingesandten Walilprotokollen.

Aas dieser Zusammenstellung eigibt sidi, daß die Zahl

der Stimmberechtigten 44,486 betrigt imd daß als Mitglied

des Nationalrates gewählt wurde:

Herr Hennann Greulich, Arbeitersekretär,

von Zürich, in Zürich V (geb. 1842), mit 12,811 Stimmen.

Kadi iSnäoht der vorliegenden Wahlakten and dnes

Antrages der Direktion des Innern,

in Anwendung der Art. 9, 11 und 24 des Bundesgesetzes

om 19. Juli 1872 über die eidgenössischen Wahlen und Ab-

stimmungen und des Art. 2 des Bunde^esetses vom 30. M&rz

1900 über die Erleichterung der Ausübung des Stinmirechts

und Vereinfachung des WahlVerfahrens,

beschliei^t der Regierangsrat:

L Das Wahlergebnis ist ün Amtsblatte au yerOffentlichen.

n. Die Staatskanzlei wird eingeladen, dem Gewählten von

der auf ihn gefallenen ^\ ahl Mitteilung zu machen und dem-

selben zugleich bekannt zu geben, daß er sich nach Art. 27

des AbstimniungsgesetKes ohne weiteres Montag don 7. Oe-

zambor 1908, vormittags 10 Uhr, zur ErOffnungssitKung im

Bundeshause in Bern einzufinden iiabe. Dem Bundesrate ist

ZOrdb iMtaUatI 1906. 20. November. 14
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ferner vorlftufig der Käme des Gew&hlteo (der Vor- und Fa-

mffienname, der Bürger- und Wohnort, sowie die bOigerüeke

SteUun^ — Absats 4, Ziffer 4 des Ereisschreibens des scfawei-

zerischeD I>uodebrates vom 8. Septeuiber 1908 —) zui' Kenot-

nis zu bringen.

UI. Nach Ablauf der geseteUchen fiinsprachefrist von

seehs Tragen Ton der Bekanntmachung dieses Besehlnsses im

Amtsblatte an shid die Wahlakten dem Bondesrate zn llber>

mittein, und es ist demselben gleichzeitig iiiitzuteilen, wami

jene Frist abgelaufen und ob während derselben liiiQSprachen

gegen die Wahl erfolgt seien.

IV. Mitteilnng an die Staatshanzlei snm Yollznge und an

die Direktion des Innern, sowie Publikation im AmteUaite.

Zürich, den 19. Kovember 1908.

Im Kamen des Regierusgsrates,

Der PrMdent:
H. Ernst.

Der 8taatsschreiber:

Dr. A. Huber.

Beschluß des Regierungsrates

botrafload

die Srfi^ebnlsse einer Bezlrliswalü.

(Vom 19. NoTenber 1908w)

Die Direktion des Lmem ttbermittelt dem R^gierungsrate

die Znsammenstellung der Ergebnisse des am 15.KoYember 1908
in den politischen Gemeinden des Bezirkes Hinwil yorgenom-

menen ersten Wahlganges für die Ersatzwahl eines Mit*

gliedes der Bezirksschulpflege, samt den von den

Wahlbureaux eiii^eäaudtea WaiilprotokoUen.
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Die lelBtern eraeigen folgende

Wahlergobrnsse

:

Bezirk Hinwil.

(Stimmberechtigte 8662.)

Ein Mitglied der Bezirksschulpflege.

Abgegebene Stimmen 4398
Daren ab leere Stimmen 1822

Maßgebende Stimmenzahl 2576
Absolutes Mehl' 1289

Gewählt ist:

Herr Robert Hotz-Egli, Kaufmann, In

Bubikon mit 2485 St.

Vereinzelt waren 132 „

Ungültig „ . . . . ; 9 „

2576 St.

Naeh Eingeht der vorliegenden Wahlakten und einee An«
träges der Direktion des Innern

beschließt der Kegierungsrat:

L Von der getroffenen Wahl wird Vormerk genommen
und es ist dem Gewählten nach Ablauf der gesetslichen Eän-

eprachefrlat durch Znetellang ^er UriamdOy sowie den be-

treffoiden Behörden (% 18 de« Wahlgesetaes Ton 1869) Komtnie
zu geben.

Ii. Pablikation dieses Beschlusses im kantonalen Amts-

blatte und Mitteilung an die Direktionen der Finanzen und

des bmem.

Zürich, den lü. November 1908.
*

Im Namen des RegierungsrateS|

Der Präsident:

H« Ernst.

Der Staatsschr^ber:

Dr. A. Hub er.
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An die Mitglieder des Kantonsrates.

Titl

Sie werden lüermit emgeladeD^ sich Montag den 16. No-

vember 1908, vormittag SVs Uhr, zur ordeDilichen Sitsnng im

Rathanse in Zürich einzafinden.

Verhandiungsgagenstände

:

• m

1. Ersatzwahl fOr den als Mitglied des Kassationsgerichtes

zm iicktretenden iierrn Rechtsanwalt Goßweiler in Zürich.

2. Stoatsrechnuiii,' über das Jahr 1907, AnUag der Staats-

rec]inungsj»rf\fuügskominission vom 26. Oktober 190B,

Fortsetzung der Beratung.

d. Rechenschaftsbericht des R^erungsrates pro 1907, fie-

rieht der Kommission rom 4. Norember 1908.

Genehmigen Sie die Versicherung volikouuiiener Hoch-

achtung.

Meilen^ den 9. November 1908.

Der Präsident des Kantonsrates:

Ii. Ams le r.

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 24. September 1908.

£s werden gewählt:

Als Lehrer an der kantonalen Handelsschule für

Französisch und für Spanisch (fürAnfänger) eTentuellltalieniBCh,

unter Yerl^ong des Titels eines „Professors^, mit Amts»

antritt auf 16. April 1909 Werner Flury von und in Solothum;

als ordentlicher Professor fttr Mathematik an der Hoch*
schule Zürich mit Amtsantritt auf 15. Oktober 1908 Dr.

Erhard Schmidt von Durpat, z. Z. Privatdozent au der L'm-

versilät Bonn.
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Als Professoren der Hochschule Zürich werden anf

eine w^tere Amtsdaner von sechs Jahren hestätigi:

Dr. (Jerold Meyer von Knonau, von Zürich; Dr,

Gustav Wilh. Stürring, von Voerde (Westfalen); Dr. Walter

Felix von Leipzig; Dr. Jakob Ehrhardt von Meilen;

Dr. Arnold Rusterholz, von Schönenber^.

Jakob Wirth von Steinmaur, Lehrer in Zürich I,

wird auf 3L Oktober 1908 von seiner Lehrstelle und aus dem
zihcherischen Schuldienst unter Ansetzung eines Ruhege-
haltes entlassen.

Der Primarschulkreis Russikon wird auf 1. No-
vember 19Q8 unter Abtrennung vom Sekundarschulkrds Fehi^

altorf zu einem eigenen Sekundärschulkreis erhoben*

Vom 26. September 1908.

Den narlisiehcnd genannten kau f m Ji n n i sc hen Fort-
bildungsschulen werden für 1907/08 folgende Staats-

beiträge verabfolgt:

Borgen Fr. 650^ Uster Fr. 400, Rttti Fr. 260» ThalwU
Fr. 250, Wädenswil Fr. 460, Wmterthur Fr. 2400, Ztlrichsee,

rechtes Ufer, in Stftfa Fr. 800, Wetokon Fr. 350.

Vom 8. Oktober 1908.

Als Mitglied der AufSichtskommission der kantonalen
Handelsschule in Zürich wird für den Rest der lau-

fenden Amts|)eriode Uirico VoUenweider, Seideniabrikant

in Zürich, gewählt.

Es werden genehmigt:

Das vom Gremeinderat Rttschlikon vorgelegte Projekt

für ^e Eindolung des Dorfbaches von der „Soime*'

bis zur Balmlinie unter Bedingungen;

die vom Gremeinderat Thalwll vorgelegten Bau- und
Niveaulinien der projektierten Nordstraße von der Walchli-

gasse bis zur Grenze liuscbUkon;

die vom Gemeinderat Küsnacht vorgelegten Bau- und
Niveaulinien der Dorfstraße von der Seestraße bis zur

Allmendstraße, sowie der vorgelegte Quartierplan 4 im

Einfang über das Gebiet zwischen dem Zürichsee, der (Quer-

straße zwischen den liegenschaften Schümer und Knell einer-
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seits und derjenigen von Widemann anderseits, der Seestraße

und dem Dorfbach mit den Bau- und Niveaulinien der Län^s-

und Querstraße.

Der 8 n m a r i t pr V (' r e i n
i
g u n g Z i\ r i c h wird an die

Kosten der FeldUbung vom 5./6. September und als Beitrag

zur Förderung ihrer Bestrebungen auf dem Gebiete des Saoi-

tätaweseoB ean Staatsbeitrag toq Fr. 100 yerabreichi.

Für den Neubau des Technikums Winterthar
werden die Innern Malerarbdten an Heb. Frofi in Winter-

thur und an den MalermeisterTerband Winterthur, die

MobillarUetoung an Weber-Hofmann, Winterthur, Enul

Strehler, Wald, Hunziker Söhne, Thalwil, Jakob Stahel,

Winterthur, und an den Schreinernieister verein Winter-

thur vergeben.

Vom 10. Oktober 1908.

Von der Wahl des Etiiil Martj, von Maians, zurzeit

Pfarrer in Balgacli. zum Pfarrer der Kirchgemeinde Tül*

wird Vormerk genommen.
Als Mitglied der Aufsichtskommissinn der Kan-

tonsfpitäler Ztlrich und Winterthur wird fi\r den

Rest der laufenden Amtsdauer Dr. med. Jobs. N&f in Zürich lY
gewählt.

Der Entwurf fUr eine „Verordnung betreffend die
Amtsstellung und Besoldung der Beamten und
Angestellten der Verwaltung und der Gerichte^
würd nach Berücksichtigung der vom Obergericht gewOnsehten

Abänderungen an den Kantonsrat wdtergeleitet.

Es werden genehmigt:

Der abgeänderte !> f h a u u n g s p 1 u n über das dem Bau-

gesetz im Sinne von § 1, Absatz 2, desselben unterstellte Gebiet

der Gemeinde Uster;

die Vorlage betreffend Abänderung der Niveaulinie
der Toigasse zwischen Sonnenquai und Oberdorfetraße in

Zürich I.

Fttr die Irrenheilanstalt BurghGlzli werden ver»

geben: Die Maurerarbwtcn für die Renovation der Hoffassar

den A, B, E und ¥ an J. Küng, Maurermeister, in Zuricti V:
die Maurerarbeiten für den Bodenbelag im Korridor F und B
an J. Meier-Ehrensperger, Baumeister, in Zürich IV.
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Vom lo. Oktober 1908.

i>ie Übertragang der Bußenkompeienz des
Stadtrates Zttrich auf dem Gebiete der Sicherheits-

poliasei, der EmwohnerkontroUe, des Feuerpolizeiwesens und
des Feuertösehvresens an einen besonderen Beamten
wird genehmigt; die Übertragung der Bußenkompetenz auf

weiteren stfidtiscben Yerwaltungsgebieten bedarf gleichfalls der

regierungsrätlichen Genehmigüng.

Es werden g^ewählt:

Als Lehrer für Violin am 8 e iiii n n r K ü s n a c h t Viktor

Janitzek, von Mjslowitsch (Preußen), und als Lehrer für

Klavier Gustav Bergmann, von Muri (Bern), je mit Amts-
antritt auf 1. November 1908 und auf eine Amtsdauer Ton

6 Jabren;

als Lehrer an der Kantonsschale In Zürieb auf ^e
neue Amtsdauer von sechs Jahren: J. X Maller ¥on Zürich,

Prof. Dr. Gustav Bill eter von Männedorf, Prof. Dr. J. Boß-
hart von Embrach, Prof. Dr. .Iiiles Vodoz von Vevey, Prof.

Dr. E. Bützberger von Bleienbach (Bem\

Das Projekt einer Verbin dungsstra-üe i. Klasse von

der Station T h a 1 h e im mit der Straße L Klasse Thalheim-

Grüt wird genehmigt.

Der Entwurf fUr ein ,
Cm setz betreffend das Me-

dizinalwesen" wird in II. Lesung durchberaten und samt
der Weisung als Antrag des Reg^erungsrates an den Kantons-

rat wdteigädtet.

Vom 16. Oktober 1908.

Dem Apotheker Dr. Hans Aiblinger aus Eottenbuig

a. d. T., Württemberg, wird die staatliche Konzession zur Er-

richtung und zum Betriebe einer öffentlichen Apotheke im
Hause Josephstraße Nr. 106 in Zürich III nach MaL')gabe

der gesetzlichen Bcsümmungen auf die Dauer von 20 Jahren

erteilt.

Der ^Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des

Kantons Zürich auf das Jahr 1909"* wird zu Ende beraten.

Das Budget ist gegenüber den ursprünglichen Eingaben der

Direktionen um Fr. 666,150 yerbessert worden. Es betragt
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nan die matmaßlicJie Mebrränahme Fr. 73,270 statt der in

der ursprünglichen Vorlage vorgesehenen Mehrausgabe von

Fr, 492,880. Der Steuerfuß ist wie im laufenden Jahre voü

41/2^; 00 auf 41/4^/00 ermäßigt.

Vom 22. Olitobei- 1908.

Emü Wiesendanger, Lehrer in ZuricliIII, wixd «of

sein Gesuch hin auf 31. Oktober 1908 von seiner Lehrstelle

und aus dem zürcherischen Schuldienst entlassen unter An-

sctzung eines jährlichen Ii u Ii t; g c h a 1 1 e s.

Als Adjunkt des B 0 z i r k s a r z t e s des Bezirkes B ü-

lach wird Dr. med. Walter Gamper in Bulach gewählt.

Den Gemeinden Greifensee, Mam* und Ilster >vird zur

Erniöglichung des weitern Fortbestandes der Dampfschiff-
fahrt auf dem Greifensee für das Jahr 1907 unter Be-

dingung ein Staatsbeitrag von Fr. 600 ansgerichtet

Es werden genehmigt:

Die vom Gemeinderat Feuerthalen vorgelegten abge-

änderten Hauliiiien der Rlumenstraßc

;

die Ergänzung des Quartier planes Nr. 58 a über das

Gebiet z\^isehen der linksnfrigpn Zürichseebahn, (h-r Hallwil-,

der Morgartenstraße und dem ätauüaciierquai in Zürich III.

Die Verteilungsleitungen für Gas- und Wasseranlagen des

Kantonsschul-Neubaues werden an J. Sptthler in

Zürich V nnd Boll er d Weidmann in Zürich I reigebeo«

Vom 31. Oktober 1908.

Hch. Bindschädler, Lehrer in Zürich III, wird auf sdn
Gesuch hin von seiner Lehrstelle und aus dem zürcherischen

Schuldienst auf Schluß des Sommerhalbjahres 1008 entlassen

unter Ansetaiung eines j&hrlichen Ruhegehaltes.
Der Geographisch-Ethnographischen Gesell*

Schaft Zürich wird an ihre Betriebsanslagen im Jahre

1907/08 ein Staatsbeitrag von Fr. 500 verabfolgt.

Es werden vergeben:

Die Erstellung einer Zentralheizung mit Warmwasser-
versorgung für den neuen Wachsaal in der 1 r renheil an stait

Burghölzii «n ü, Breitinger, Zürich;
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für das neue Beamtengebäude bei der Strafanstalt in

Regensdorf die Spenglerarbeiten an F. B. Fischer in

Zürich TU, die Dachdeckerarbdten an G. Gerber in Orlikon,

die Glasmrbeiten an J. G. Kiefer in Zürich Y und <Üe

Sehlosserarbeiten an B. Vollenweiderin Elrlenbaeh;

cüe L i e i e r u n g e n der für das Jahr 1909 erforderlichen

Militärtücher und übrigen Ausrüstungsgegen-
stände;

die Liefe rung von Milch an die kantonale Straf-

anstalt i n Regensdorf für die Zeit vom 1. November 1908

bis dl. Oktober 1909.

Der Entwurf für ein „Gesetz betreffend die För-
derung der Landwirtschaft'' wird durchberaten und

samt der beglatenden Weisung als Antrag des Regierungs-

rates an den Kantonsrat wätergeleitet.

Vom B. November 1908.

Der Zentralkommission der G e w e r b e m u s e e n Zürich
und Winterthur wird pro 1908 ein Staatsbeitrag von

Fr. 12,000 ausgerichtet.

Es werden unter Bedingungen genehmigt:

Das Projekt für eine neue Straßenverbindnng II. Klasse

Unterdorf (6ennhtltle)-HohbOhl-Riuny Oemeinde Herrliberg;

das vom Gemeinderat Wädenswil vorgelegte Projekt für

die Korrektion der Schönenbergstraße (Straße 1. Klasse

Nr. 3) vom ,,Hirschen'^ bis zur „Schmiedstube" mit Kanali-

sation und Trottoir.

Ks werrlen ^ ^'^L:eben:

Kur den K a n t o n s s c h u 1 n e u b au die Erstellnng einer

WarmWasserbereitungsanlage an Gebrüder öulz er in Winter-

thur, die Unterlagsböden für Linoleum an die Stein holzwerke
Zürich und die Linolithgescllschaft Zürich, die Li-

noleumböden an Meyer, Müller d Cie., Schuster d- Cie.,

Rttegg-Perrj und an Forster d Altorfer in Zürich,

die Linoleumwandbelfige an Mejer, Müller d Cie. und
Schuster d Cie. ui Zürich«

Die Vorlage betreffend Bewilligung von Nachtrags-
krediten für das Jahr 1908, I. Serie, wird bereinigt

und alß Bericht und Antrag an den Kantonsrat weitergeleitet»
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Viehhandelspatente pro 1909.

Diejenigen I^ersoneOi weiche im Jahre 1909 im Kanton

Zarich den Viehhandel gewerbsmäßig betreiben wollen, werden

eingeladen, nch bis Ende Deaeember 1908 bei der DirekÜon

der Volkswirtschaft, Abteilong Viehversicherong und Viehver-

kehr, um ein Viehhandelspatent zu bewerben. Die Bewerber

haben sich gemäß § 11 des Viehverkehrsgesetzes über den Be-

sitz eines gaten Lenmundes auszuw^sen und überdies eine

Real- oder Personalkaatlon im Betrage ron Fr. 5000 zn leisten.

Außerhalb der Schweiz wohnende Viehhändler haben zudem

einen Wohnsitz im Kanton Zürich zu wählen, an welchem sie

für Forderungen, die aus ihrem Viehverkehr im Kanton Zürich

herrühren, belangt werden können.

Formulare für die Personalkautionen kdnnen bei der ge*

nannten Abteilungder Volkswirtschaftsdirektion bezogen werden.

Sämtliche Inhaber von Viehhandelspatenten pro 1908

haben die gemäf.) § 13 des Viehverkehrsgesetzes vorgeschrie-

benen Verzeichnisse, in welche alle, also au(^li die außerhalb

' des Wohnortes des Händlers abgeschlossenen An- und Verkäufe

von Vieh eingetragen werden müssen, bis £nde Dezember 1908

an die bezeichnete Aratsstelle einzusenden.

Patentierte Viehhändler, die den Viehhandel ^anz oder

teilweise durch Stellvertreter, jedoch auf Namen und

Rechnung des Patent in Imbers betreiben lassen wollen, haben

hierfür nach § 2 der Verordnung zum Gesetze betreffend den

Viehverkehr die Bewilligung der Volkswirtschaftsdhrektlon än-

zuholen. Das betreffende Gesuch soll Aufschluß geben nicht

nur über Namen, Heimat und ^^Olmort des Stellvertreters,

sondern auch üi)er dessen LemnuiiU.

Zürich, den 1. DezendKjr 1908.

Direktion der Volkswirtschaft.

XHrch. Amtsblatt 1908. 4. Dez^Diber. -ir»
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Bekanntmachung

Im)treffend

Erwerb und Verlust der d&niseheD Staateangehörigkeit

and dinlsehe Ausweispapiere.

(\ om 20. November 1908.)

Am 23. Mftrz 1908 ist in Dänemark ein neues Gesetz

betreffend den Ervverb uiiii Verlust der Staatsangehörisrkeit

erlassen worden, in Abänderung des früheren Gesetzes vom
19. Mfirz 1898. Das neue Gesetz unterscheidet sich von dem
bisherigen hauptsächlich in folgenden zwei Punkten:

1. Durch das Gesetz von 1898 ist bestimmt worden, da6

die im Ausland geborenen Kinder dänischer Staatsaiigehöriger

das dänische Indigenat erwerben sollen« sofern sie naeh In-

krafttreten jenes Gesetzes geboren sind. Das Gesetz von

1908 hebt nun diese Beschränkung auf, so daß jetzt jeder

von dänischen Eltern abstammenden Person ohne Rdeksicfat

auf Geburtsort und Geburtsdatum die dänische NatioDalititt

zuerkannt wird.

2. Das frühere Gesetz legte allen Dänen, welche sieh

während zehn Jahren im Auslande aufhielten . die Verpilich-

tung auf, vor dem Ablaufe der zehnjährigen Frist bei dem
dänischen Gesandten oder Konsul ihres Wohnsitzes die schrift-

liche Erklärung abzugeben, daß sie das dänische Indigenat

beizubehalten wünschten. Ohne die Befolgung dieser Vor-

schrift verlor der Däne seine Staatsangehörigkeit bei Ablauf

des zehnjährigen Termins. Nach dem Gesetze von 1908 ver-

liert dagegen eui Däne seine Nationalität nur dann, wenn er

Barger eines fremden Staates wird; es fällt damit das Si^

fordernis einer periodischen Emeuenmg der Answeispapiei«

bd den dänischen Staatsangehörigen dahin.

Zarich, den 20. November 1908.

Direktion der Justiz und Polizei:

Dr. Haab.
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Bekanntmachung
betreffend

YerteiluDg der Staatsbeiträg;e an die Armenausgabeii der
Gemeinden im Jahre 1907«

Die Interessenten werden darauf aufmerksam j^oiimcht,

(laß tler Beschluß des PLegierungsrates vom 6. Novemlier 1908

betreJtrii(1 Verteilung tler Staatsbeiträge an die Arrnenaus^al^cn

der Gemeinden im Jahre 1907 samt den speziellen Berechnungen

auf der Kanzlei der Direktiou des Armenweseos kostenfrei

zu beaiehen ist.

Zürich, den 1. Dezember 1906.

Die Staatskanzlei^

Der Slaalssebreiber:

Dr. A. Huber.

Beschluß des Regierungsrates

betreffend

die Yerteilung der Zinsen des Blindenfonds pro 1908.

(Vom 26. NoTeinber 11K>S.)

In Anwendung der 4, Absatz 3, und ti des Regulativs

vom 24. Novenjber 1892 betreffend die Verteilung der Zinsen

des Blindenfonds und auf Antrag der Direktion des Armen-
wesens

beschließt der Aegiernngsral:

I. Den in der nachstellenden Tabelle ao^eführten S8 armen
blinden Eantonsbürgern wird ans dem Ertrage des Blinden-

fonds für 1908 (Fr. 2500) je ein Betrag von Fr. 65 zu freier

Verfügung übermittelt,

II. Mitteilung an die Direktion des Armenwesens zum
Zwecke der Zahlungsanweisung, sowie Publikation im Amts-

blatte.

Zürich, den 26. November 1908.

Vor dem R^erungsrate,

Der Staatsschreiber:

Dr. A. Huber.
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Bericht der Kommissien'')

fflr die

Prüfang den Rechenschaftsberichte» des Obergcrichte^ und

des Kassationsgerichtes aber das Jahr 1907

an den Kantonsrat
(Tom 27. NaTember 1906.)

Die Kommission hat sich nach angehender Prüfung des

Rechenschaftsberichtes davon Qberzengt, daß die in Frage

stehenden Behörden nnd Beamten auch im Berichtsjahre be-

müht waren, unsere Rechtspfl^ im Shm und Geist der be-

stehenden OesetzesTorschiiften zu handhaben; tde ist nicht

iui Falle, spezielle Anträge zu stellen ; es kann sich daher ihr

Bericht auf einige wenige Bemerkungen bescliränken.

I.

Aus dem Begleitschreiben an den Kantonsrat

(Seite 6) geht henror, daß die zum Rechenschaftsbericht fdr

1908, sowie die letates Jalir schon gewünschte Revision der

Anwdsung zum Schuidbetreibungs- und Konkursgesetz noch

nicht erlediirt ist. Mit Rücksicht darauf, daß wir vor der Schaf-

fung des Kinführimgsgesetzes zum neuen schwei/erischen Zivli-

{/esetzbiiche stehen, dessen Vorentwurf einer vom Reideruno^s-

rat bestellten Kommission zur Pn\fimj^ übtM wiescn worden ist

und nach dessm Inhalt sich auch die Anweisung zu ricliU'n

hat. kann sich die Kuinmission mit der vorläuligen Sistienin;^^

der Revisionsarbeit einverstanden erklären, immerhin setzt

die Kommission voraus, daß das £infuhrungsgesetz möglichst

bald geschaffen werde, damit sowohl die Arbeiten für das

RechtspÜegegesetz, wie auch die Anweisung rasch beendigt

werden kGnnen.

*) Die Kojmnission besteht aus i\m Herren? Pr. Bircher - Zürich

(Pr&sitleüt), l>i. Biadbchedler-MüDnedort, Dr. Uotoi&uu*Züri(ih, Dr. KJöti-

Zllrich, Dr. Scr^nli-Zfiiich, Welirli-Nttrensdoif und Dr. WuUsclüegvr*
Zürich. SekretSr: Schüler-Winterthur.
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II. Qemeindoamiiiämor.

IHe Kommission xammi davon Vormerk, daß das Ober-

gericht nach den von ihm erteilten Aufschlüssen sich bei den

Publikationen von Zensuren über die Retreibungsbeamten auf

die wichtigsten Fälle beschränkt hat (siehe Protokoll des

KantoDsrates pag. 1167).

M. Notard.

Die Bemerkung auf Seite 65. Aufsicht über <lie Notare

(I), wonach das Obergericht von besondern Visitationen Um-
gang genommen, hat nicht [»rin/lpielle Bedeutung. Die Visi-

tationen haben im Jahre lüOÖ wieder stattg^efunden.

IV. Bezirksgerichte.

Beim Bezirksgericht Zürich scheint sich seit dem
Berichtsjahr, speziell aber im Jahr 1908 eine erhebliche Ver-

mehrung der Geschäfte sowohl in Zivil- als Strafsachen fühl-

bar gemacht zu haben. Dies trifft namentlich zu mit Bezug

anf den Audienzrichter, den Mnzelrichter im ordentlichen

Verfahren und auf die gewerblichen Schiedsgerichte, während
die Prozesse im beschleunigten Verfahren eher etwas abge-

nommen. Ganz bedeutend gestdgert haben sich auch die

Konkursbegehren, die Zahl der Requisitoriale und die Ge-

schäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Da sich nach Mitteilung des Beüirksgerifhtes Zürich dessen

Kanzleilcomniissiun bereits mit der Frage beschäftiget, wip den

durch (liri^c- Anwachsen der Ge?cliättsl}isf ntsh in lulen Übel-

ständen auf organisatorischem Wege abgeholten werden könne,

verzichtet die Kommission auf die Stellung bestimmter An-

träge, in der Meinung, daß nun zunächst das Resultat der

bezurksgerichtlichen Priifung abzuwarten sei.

Y. Obergericht.

Kine wesentliche Vermehrung der Geschäftslast scheint

sich auch hier bemerkbar zu machen. Besonders dringliche

AbhiUfe erheischen die bestehenden Übelstände beim Handels-

gericht» wo sich die Prozesse in ungeahnter Weise vermehrt

haben. Während hn Jahre 1906 in 48 Sitzungen 176 Pro-

zesse zu erledigen waren, ist im Berichtsjahr die Zahl der

Sitzungen auf 80 und die Zahl der Prozesse auf 219 gestiegen.
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Oiesc Vorhiiltnisse legen dir Frage nalie. ol» nicht durch

Erhöhung der Mitghederzahl des Obergerichtes oder auf andere

Weise der bestehenden GeschäftsUberlastung abgeholfen werden
könnte.

Nachdem die Kotninission davon Kenntms erhalten hat,

daß diese Frage bereits zur Prüfung an die Kanzleikommission

des Obergerichtes gewiesen worden ist, wird von der Eän-

hringung eines Antrages Umgang genommen.

Die Kommission stellt den Antrag:

Der Rechenschaftsl)oncht des Übergerichtes und des

Kassationsgerichtes über das Jahr 1907 wird abgenommen.

Zürich, den 27. November 1908.

Namens der Kommisnon,
Der Prftfiident:

Dr. Bircher.

Der Sekretftr:

W. Schüler.

An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tit.

:

Sie werden hiermit eingeladen, sich Montag dCÜ 30. No-

vember 1908, vunnittiigs OVs Uhr, zu einer öitzung im Rai-

hause in Zürich einzufinden.

VerhafldlunQtgftgoMtättde

:

1. Rechenschaftsbericht di^s Regieruagsrates pro 11107, Be-

richt der Kommission vom 4. November 1908, Foit-

setziin^ der Beratung.

2. Nachtragbkn^dite 1. Serie pro 1908, /Vntrag des Re-

gierungsrutes und der Staatsrechnungsprüfungskom-
mission.

3. Rechenschaftsbericht des Obergerichtes pro 1U07, Bericht

diM* Konmiission.

Genehmigen Sie die VersichiTung voUk<^inener Hoch-

Achtung.

Meilen, den 19. November 1906.

Der Präsident des Kaiitonsrates:

R. Am 5 1er.
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Antrag des Regierungsrates

vom 2ü. NoYem)>er 19Ü8.

Beschluß des Kantensrates

betreüfeud

Kreierani^ eines Baafondg»*

Der Kanionsrat,

nach Einsicht eines Ant iat!;(»s des Re^ieiungsrates,

beschließt:

I. Der Regierungsrat wird ermächtigt, von dem im Jahre

1907 erzielten Einnahmen-Oberschnß Fr. 1,000,000 als Baufonds

für die in den nächsten Jahran auszufuhremlen Bauten aus-

zusehen Icn initl (lpnsell»en bis zu seiner vollstündigfen iiian-

s|>i'iiclnmliine «lurcl» <lie Zinsen sowie durch weitere vuui Kan-

tonsrat genehmigte Zuschüsse aus alUälligen Überschüssen der

nächsten Jahre zu äufnen.

II. Mitteilung an denselben zum Vollzug.

l^eiBTtngr«
liii Jaliie iUÜT Ix'lrugen itn ivunton Zürich die

Einnahmen ths Staate^ Fr. 25.203.151). !)8

die Ausgaben des Staates ^ 22.072.083. Ü7

es ergab sich somit ein Einnahmen-Über-

Schuß von Fr. 2,231,073. Ol

Damit war das Staatsrechnungsdefizit,

welches noch _77»068^Ü9
betrug, gedeckt, und ist ein Reclmangsiiber-

schuß von Fr. 2,154,004. 02

vorhanden.

In der Kantonsratssit/uiij;- vom IG. November 1908 stellte

Herr Robert Wehrlin in VVinterthur den Antra*?, es sei von

diesem Einnahmen- t'berschuß eine Million Franken als Re-

st'rvefonds zu besondern Zwecken .uiszuscheiden umt kiuiftig

in Spezialrechnung aufzuführen. Es ist dieser Antrag dem
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Regierungfsrat zum Bericht überwiesen worden, nachdem dessen

Vertrckn- erklärt hatte, (lalö die Behörde schon zu Heginn des

lauft'mlcD Jahres in der b'ra^e Besclüuß gefaßt habe.

Die Finaiizdirektion hat Mitt^ Januar 1908 von sieb ans

dem Regierungsrate den Vorschlag gemacht, es möchte ein

Teil dieses l^berschusses als Baufonds ausgesctüeden werden.

Die Möglichkeit bestehe, daU in den nächsten Jahren die

Staatsrechnangsergebnisse sich weniger günstig gestalten.

Der R^ierungsrai Irat dieser Auffassung durch Schiußnahme

vom 15. Januar bei. 0ie StaatsrechnungsprttfungslconunissioD

hat nun in ÜbereinsÜmmung mit der Weisung des Re-

gierungsrates zum Voranschlag pro 1909 in ihrem Beriehte

zur 8taatsi*echnung pro 1907 darauf aufmerksatn gemacht,

daß große bauliche Neuforderungen an den Kanton heran-

treten, und als solche bezeichnet: Ausbau der Hochschule, Kr-

weiterung der Kranken- und Versorgungsanstalten, BesciiaHuiig

neuer Lokalitäten für die Kantonal- und Bezirksbehörden u. s.w.

Angesiflits dieser Sachla<;e ersclit int es geboten, einen Baufonds

zu kreieren. Hierl»ei hat es di»- Meinung, daß die Zinsen dieses

Fonds letzterem /.ufallen sollen und dal.), wenn auch in Zukunft

ansehnliche Staatsrechnungsüberschüsse sich ergeben, rliese,

oder wenigstens ein Teil derselben, in diesen Baufonds ein-

geworfen werden sollen. Wird ein solcher Baufonds geschaffen

und bei den Ausgaben MaU geludten^ so kann verhindert wer-

den, daf^ der Kanton nach einigen Jahren wieder vor einem

größeren Defizit steht.

Was die Höhe dieses Baufonds betrifft» so glaubt der Re*

gierungsrat von dem Oberschusse von Fr. 2,154,000 eine

Million Pranken ausscheiden zu sollen. Über die delinitive

V^erwendung des Fonds wiitl der Kauiüu.srat seinerzeit zu

entscheiden haben.

Zürich, den 20. November 1908.

Im Namen des Regierungsrales,

Der Präsident:

H. Ernst.

Der Stmitsschreiber

:

Dr. A. Huber.
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Auszug aus dem Protokoll

übor die

Verhandloogeu des zfircheiisehen Kautonsrates.

5. Sitzunp^. Montag den 9. November 1908.

08. Die Vorlage des liegierungsrates vom 31. Oktober
1908 für ein „Gesetz betreffend die Förderung der
Landwirtschaft^ (Amtsblatt, Textteil. Sdte. 745—792)
wird zur Vorberatung an eine Kommission von elf Mitglieilern

gewiesen.

Die Komiiiissioii ist am 20. November 1908 durch das Bureau des

Kuitaiisrates ans folgenden Hitgliedeni bestellt worden: Kramer-Zttriob

(Prftsident), Grenlieh-Ztlrieli, Brttndli-Wftdenswil, Dflnld-Rorbfis, Boller-

Egg, Waltri-Wlnterthiir, Weber-Wald, WciniiKirm-Horrliberg:, Schmid-

Thalheim. Dr. Hofraaiui-Zflrieh, Haaser-Kifferswil. Sekretär: Dr. Vollen*

weider-Affoltem a. A.

71. Dem Rate liegt der Bericht der Bankrechnungsprü-
fuDgskommission flber Rechnung und Geschäftsfüh-
rung der Zürcher Kantonaibank im Jahre 1907 vor

(Amtsblatt, Textteil, Seite G89—G94).
Nach gewalteter Diskussion nimmt der Rat stillschwei-

gend den Antrag der BankrechnungsprttfuDgskommiBsion (siehe

Amtsblatt, Textteil Seite 694 ) an.

72. Am 26. Oktober 1908 sind durch die ßtunmberech-
tigten des Kantons Zürich als Mitglipdcr des schweizerischen

8tänderates gewählt worden die Herren
Direktor Dr. Paul Usteri in Zin*ich mit 50,065 Stimmen,
Regierungsrat Dr. A. Locher in Zürich ^ 49,953

Das Wahlergebnis siehe im Amtsblatt, Textteil, Seite 729 bis

736. Hiervon wird Vormerk genommen.

73. Der Rat tritt gemäß seinem in letzter Sitzmig ge-

faßten Beschlüsse in die Detailbehandlung der Kommissions-
vorlage vom 17. Septembei- 1908 für ein „G^etz betreffend

Vereinigung der 13 stadtzürcherischen reformierten
Kirchgemeinden zu einem Verbände im Sinne von Art. 47.

Absatz 5, der 8tarttsv(»rf}issun£(" (Amtsblatt. Textteil, Seite t)G9

bis 674) ein. Dir rinzeluen Paragraphen der Vorlage werden
ohne AniieriinD:en angenommen.

74* Der Rat tritt hierauf in die Behandlung der Stnnts-

rechnung des Kantons Zürich im Jahre 1907 ein.

Den gedruckten Bericht der Staatsrechnungsprüfungskom-

mission siehe Amtsblatt, Textteil, Seite 793-<^02.
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(i. »Sitzung. Montag den lü. November 1908.

70. Die Berutung der StaatsrechnuDg Uber das
Jahr 1907 wird fortgesetzt.

Der Rat erhebt den Antrag seiner Staatsrechnungs-

prUfungskoinniission (siehe Amtsblatt TexUeii, Seite 801/ä&)
unverändert zum Beschluß.

77. Herr Rech tsrmwalt J. Großweiler ersucht durch Zu-
schrift vom 15. Oktober 1908 aus Gesundheitsrttcksichten

um EnUassung aus dem Kassationsgericbte.
• Der KantoDsrat beschlieik:

I. Dem Gesuche des Herrn Goßweiler um Entlassung
aus dem Kassationsgerichte wird entsprochen.

U. In offener Wahl werden gewählt:

a) Als Mitglied des Kassationsgerichtes: Herr Prof. Dr.
Egger in Zürich.

b) Als Ersatzmann des Kassation^gerichtes : Herr Prof.

Dr. E. Hafter in Zürich.

III. Mitteilung an die Genannten und an das Kassations-

gerieht.

78. Der Rat tritt hierauf ein in die Beratung des
Rechenschaftsberichtes des Regierungsrates fUr
das Jahr 1907. Es liegt vor der Boicht der Kommission
Tom 4. November 1906 (Amtsblatt, Tezttell, Sdte 80S--807).

7. Sitzung. Dienstag den 17. November 1908.

80. Die Beratung des Rechenschaf tsberichtes des
Regierungsrates für das Jahr 1907 wird fortgesetsrt.

Au3 den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 21. November 1906.

Jakob Wies mann, Lehrer in Rafz» wird auf sein 6e>
such hin von seiner Lehrotelle und ans dem kantonalen Schul»

dienst auf 30. April 1909 entlassen unter Ansetsnng eines

jährlichen Ruhegehaltes.
Frau Emma Spinner-Schneider, Arbeitslehrerin in

Ötwil-Geroldswil, wirdein jährlicher Ruhegehalt bewilligt.

Als Mechaniker und Institntsab wart am physi-

kalischen Institut der Kantonsschule mit Amtsantritt auf

1. Januar 1909 wird Louis Schilliger von Zürich gewählt.

Die Miüerarbeiten für den Neubau d^ Kantonsschule
werden vergehen.
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An die Mitglieder des Kantonsrates.

Tit.

:

Sie werden hiermit eingeladen, sich Montag den 28. De-

zember 1908, vormittags 9 Uhr, zu einer Sitzung im Bat-

haose in Zürich einzufinden.

Verhandlungsoegenstände

:

1. Rechenschaftsbericht des Reg^erungsrates pro 1907, Be-

richt <ler Kommission vom 4. November 1908, Schluß

rier i^eratung.

2. Gesetz betreltmil den Verband der stadtzQrcherischen

reformierten Kirchgemeinden, Antrag der Redaktions-

kommission vom 26. November 1908, sowie zweite Be-

ratung l>etreffend die Äbänderimg des Art. 47 der Staats-

verfassunjf.

ö. Nachtragskredite I. Serie pro 1908, Antrag des Re-

g^erungsrates und <ier Staatsrechnnngsprülungskom-

mission.

4. Wahl eines Mitgliedes des Handelsgerichtes an Stelle

lies zuriickgetretonen Herrn A. Hürlinumn in Zürich II.

ö. Recheubchaftjäbericht des ()l)('r<;(M ichtes und des Kussa-

tionsgerichtes pro 1907, Bericht der Kommission vom
27. November 1908.

6. Verordnung betreffend die Organisation der Direktion

der Öffentlichen Hauten, Antrag des Retzien ingsrates vom
10. September 1908 luid der Kommission.

7. Teuerungszulage an Volksschullehrer und Geistliche der

^zürcherischen Landeskirche, Antrag des Regierongsrates

vom 17. September 1908 imd der Staatsrechnungs-

prüfungskommission.

8. Kreierung eines Baulonds, Antrng des liej^ierungsrates

vom 26. November 1908 und dei* Staatsrechnungsprü-

fuogskommission.

Kttrek. Amtsblatt 1906. 22. Dcsember. 46
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9. Voranschlaa: der EinDahmen imcl Ausgaben des Kanions
Zürich auf (las Jahr 1909. Antrag des Regierongsratee

vom 16. Oktober 1908 und der StaatsrechniingsprO-

fungsk0niinissiod .

Genehmigen Sie die Versicherung vollkommener Hoch-
achtung.

Meilen, den 8. Dezember 1908.

Der Prfiaident des Kantonsrates:

R. Amsler.

Bekanntmachung
betreffend

die Ausstellangr toh lieiiiiatsehelnett.

In der Bekanntmachung vom 18« Juli 1907 betreffend

die Ausstellung ron Heimatscheinen warden die Gemeinde-
behörden ersucht, ihr Augenmerk darauf zu richten, daß
in allen Fällen, wo Heim atscheine ausgestellt werden, sofort

auch die Untei*schriften des Statthalteramtes und der Staats-

kanzlei eingeholt werden. Es hat sich nun ergeben, daß
(lieser Auflage nicht durchweg nachgekommen wird; wir laden

daher die Geineinderatskanj^leicTi nochmals ein, die Heimat-
seheine stets auch durch das Htatthalterajnt nnd die Staats-

kaiizlei untf rschreiben zn bis^f'Ti, ob sicii nun die Inhaber
außer K&utou begeben oder nicht.

Im weitern wurde die Beobachiiinj^ gemacht, daß ver-

schiedene Gemeinderatskanzleieu bei Ausstellung von Heimat-
scheinen dem Familiennamen des Inhabers jeweilen noch die

Bezeicliniin^; (U's Weilers oder Quartiers, aus welchem der-

selbe stammt, heitiis^en, wie z. B. ,,von Gerster", ^von Wemets-
hausen*^ etc. Diese Bezeichnnno^en könnt^'n nun im Auslande
als Bestandteil»* (Ifs Familiennamens anl^cfaßt werden; um
solches 7,[i verineitien, werden die Uemeinderatskanzieien er-

sucht, künftighin Benennungen dieser Art wegzulassen und
nur die Vor- und Kamiliennanien aulzuführen.

Zum Schlüsse verweisen wii- nochmals auf den laiiuU

der einganp^s env^hnten Bekanniiuachung vom 18. Juli 1907
und ersuchen um j^ell. Beaclitnn'j-.

Zürich, den 7. Dezember 1908.
Die StfiatskiiTTzlei,

Der 8t^tsschroihcr;

Dr. A. Huber.
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Beschluß des Regieningsrates

betreffend

.
Ansdelmiiiig der Kooie»»ioii einer elektrisehen Straften-

bahn Ton ZSrieh naeh Örlikon-Seebaeli anf die Zweig-

linie Metzgerhalle (Örlikon) -Station Örlikou.

(Vom 6. Augast im)

Der Regierungsrat.
nach Einsicht eines Antrages der Buudirektion,

beschlieiit:

Die durch Regterungsbeechliiß vom 18. August 1895

(0. S. XXIV, 97) erteilte Konzession für den Bau und Betrieb

ehier elektrischen Straßenbahn von Zürich Uber Orlikon nach

Scebacb wird ausgedehnt auf die Zweiglinie von der Metzger-

halle durch die ZürcherstraJ^e und die Poststraße l»is zum
öffentlichen Personendurchgang westlich vom Stationsgebäude

r)rlikon, miter Ansetzung der gleichen Fristen wie für die

strecke Oriikou-6chwamendingen.

Zürich, den 6. August 1908.

Vor dem Regierungsrate,

Der Staatsschreiber;

Dr. A. Haber.

Der bezügHche Bnndesbeschlaß vom 8. Oktober 1906 lautet;

1. Die durch Buudesbeschluß vom 25. März 1896 (K.A. 8. XIV, 141)

erteilte Konzession für den Bau und Betrieb einer elektrischen Straßen-

bahn vom Bahnhofplatz in Ztlrich nach örlikon und Seebach, die seither

dnrok Bundesbesdilflsse vom 1. Jnli 1905, 80. Wkn 1900 imd 11. April

1907 (E. A. S. XXI, 192, XXn, 94, und XXm, 70) ansgedelmt and ab-

g^Sndert wurde, wird auf die Zweiglinie Motzgerhalle-Station örlikon

ausgedehnt mit der Maßgabe, daß für die Austtbong des Btickkaufsrechtes

die gesamte Bahnnntemehmnng ein einaigea Bttckkanfsobjekt bildete

2. Der Bundesrat ist mit dem Yolkoge dieses Beschlusses, welcher

am 1. Oktober 1906 in Kraft tritt, beauftragt
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Beschluß des Regierungsrates

betreflend

AbiUidening der Konzession fQr eine Verbiadungiibahu

Mäanedorf-Aaf Dorf in Mäniiedorf«

(Vom 8. Oktober 1908.)

Der Regierangsrat,
nach Einsieht eines Antrages der Baudirektion»

beschließt:

Art. 13 und 14 (it-r kantorifileu Konzession vom 15. Sep-

tember 1904 für eine elekli isclie Verbindungsbahn von der

DampfschtffÜinde Männodorf nach der Station Männodorl-Auf

Dorf der VVetzikon-Meilen-Bahn CO. S., Bd. 27, pag. 2ä8) werden

wie folgt abgeändert:

Art. 13. Die technischen und tinanziellen Vorlagen sind

dem Regieniügbiate zur Genehmigung einzureichen. Die erstem

haben zu bestehen in Situationsplan, Längenprofil, typisciien

Querprofilen, Detailzeicimungen des Oberbaues, der Leitung,

des RoUmateriais und der Hochbauten.

Die zum Konsessionsgesuch eingereichten Pläne sind nur

für das Trace im allgemeinen rnafigebend. Für die genaue

Lage des Geleises in den Straßen, die Konstruktion und An-

ordnui^ der Leitung, überhaupt für alle Details bldbt die

Grenehimgung der oben verlangten Vorlagen vorbehalten.

Art. 14. Die Fristen für di<' Einreich unjL'- du st r Voriat^en.

den Baubeginn und dit- Vollenduns^ und Inlictriebsetzung der

Bahn richten sich nach der Bundeskonzession.

Zürich, den 3. Oktober 1908.

Vor dein Regierungsrate,

Der Staatssehrefl^:

Dr. A. Hub er.
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AlbisgOilibahn (-Zürich).

Durch Bundeäboschluü vom 8. Oktober 1908 ist in Art. 14 dor dmvli

Bundesbeschlaß vom 11. April 1007 (E. A. S. XXIIl, 53) ertoUten Kon-

zossiou einer schinalspnrifTfon Straüenbalm vom Bahnübcro^ang der Sihltal-

l>ahn bis zum All)iNi,Mlrli. Zilrirli, al> zwcirer Absatz folgende Bcstiiniiuinfr

aufgenommen wordonr „Der HetriLb kann auf die Periode vom 1. April

bis zum 1. Oktober eingeschränkt werden."

Der iiiuKiesrat ist mit dem Vollzüge dieses Beschlusses, weicher am
1. Oktober 1908 in Kr&£t tdtt, beauftra^rt*

Verordnung

das LehrlingsweMen im Buchdruckergewerbe.
(Vom U. Dezember 1908.)

Der Ree:ierungsrat,

in AustiÜiruDg der 21 und 25 <les Gesetzes betreitend das

LehrliogsweBen yom 22. April 1906, nach fiäDsichtaahme eines

Antrages der Volkswirtschaftsdirektion,

verordnet:

I. Allgemeine 6e$timmungeA.

§ 1. Außer den in den und 26—32 des Ge-

setzes betreifend das Lehrlingswesen vom 29. Aprit 1906 und

den in den 1—4. 6—27 und 33 der Vin r inuug betref-

tenil die Letirlingsprütungen vom 14. Septcml>er 1906 aufge-

stellten Vorschriften gelten für die Beriifslehre im Buchdrucker-

gewerbe nachfolgende besondere Bestimmungen.

§ 2. Von jedem in die Lehre tretenden Lehrling wird

als allgemeine \ urijüdunir (\er mindestens zweijfthri^e Besuch

einer Sekundärschule oder eines derselben i^leichwertigen

Unterrichtes verlangt. Die Schulzeugnisse sind der kantonalen

Prüfungskommission für Bnchdruckerlehrlinge (§ 12) suzu-

stellen. Auf Verlangen des Prinzipals oder der Kommission

hat der Lehrling wfihrend der Probez^t (§ 4 des Gesetzes)

eine Prüfung über seine Vorbildung zu bestehen.
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§ 3. Jeder in die Lebre tretende Leiirüng hat sich durch

änstliches Zeugnis darüber anssuweiBeiiy daß er körperiieh

gesund und mit keinem Übel behaftet ist, welches später

durch Ausübung des Buchdruckerberufes sich verschlimmern

könnte, wobei namentlich auf (his Vorhandensein von Schwind-

sucht zu untersuchen ist. Für Setzer- und Druckerlehrlinge

ist die normale Sehkraft unbedingt erforderlich; bei letztem

Überdies, dal^ sie nicht farbenblind sind.

Für das ftrzüiche Zeugnis sind einheitliche Formuhire zn

verwenden, welche vom Arzt gewissenhaft auszufüllen und zu

unterzeichnen sind.

§ 4. Die Probezeit dauert vier Wochen; sie ist in die

Lehrzeit einzurechnen. Wird der Lehrling nach vollendeter

Probezdt definitiv in die Lehre angenommen, so hat ihn der

Prinzipal sofort beim Präsidenten der kantonalen Prüfungs-

kumnnssion für Bucht! luckerlehrlinge unter Beifiigimgr der in

den §s? 2 und 3 angefülirteu Schul- und Aristzeugnisse schrift-

lich anzumelden. Der Präsident der Kommission macht der

Volkswirtschaftsdirektion von jeder Anmeldung Mitteilung,

trägt den Lehrling in die von ihm geführte LehrlingskontroUe

ein und sendet die euigegangeaen Zeugnisse mit dem Ein-

tragungsvormerk versehen dem Prinzipal zurück.

^ 5. Für Inhalt und Form des Lehrvertrages ist § 4

des Gesetzes maiSgebend. Als Lehrrertragdformular soll bis

auf weiteres dssjenige der Zentralstelle m Sachen des Lehr-

lingsregulatives für Buchdrucker der Schweiz verwendet werden.

Die Ausfertigfung: hat in vier Exemplaren 7A\ erlolgeu.

\om Lehrvertrag ist das dritte Exemplar der Direktion

dvv \'olkswirtschaft, das vierte der kantonalen Prüfungskom-

mission für Buchdruckerlehrlinge zuzustellen.

Im übrigen gilt § 3 des Gesetzes.

§ 6. Die Lehrzeit dauert vier Jahre. Wenn der Lehrling

infolge von Militärdienst, Krankheit, Unfall oder aus andern

nicht beim Lehrherrn entstandenen Ursachen im ganzen mehr

als sechs Wochen während der vertraglichen Lehraat ver>

säumt bat, so ist der Lehrmeister berechtigt^ den Lehriing
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zum Kachhuien der versäumten Arbeitszeit nach Abiaul der

festgesetzten Lehrzeit anzuhalten.

Bei der Berechnung der versäumten Zeit fallen nurVer-

sftumnlsse von mehr als drei aufeinanderfolgenden Arbeits-

tagen in Betraeht.

§ 7. In Krt'üUung ilcr dem Lphrmeister pfoinäß § 5 des

Gesetzes Huferlegten Verjitliclitung zur Ausbildimg des Lehr-

lings in dem Berufe darf der Prinrnpai den Dmckerlehrling

nach dem. ersten Lehrjahre nicht mehr ausschließlieh als Ein-

leger verwenden.

Im vierten Lehrjalir soll der Di'uckerlehrling unter Auf-

sicht eines Maschinenmeisters eine Schnellpresse bedienen.

§ 8. Wo keine Fortbildungs- oder Fachschulen bestehen,

zu deren Besuch der Lehrling gemftß § 11 des Gesetzes ver-

pflichtet ist^ hat der Lehrmeister den Lehrling anzuhalten,

auch außer dem Geschäft die Krweiterung seiner Kenntnisse

zu pfl« i<en <lurch Ausbiidung in Sprachen, Zeichnen, Farben-

lehre usw.

Zu diesem Zwecke sind dem Lehrling wenigstens 4 Stunden

wöchentlich wilhrend der Arbeitszeit freizugeben.

§ i). Innerhalb der in den §§ 7—9 des Gesetzes fest-

gesetzten Schranken darf die tägliehe .Arbeitszeit der Lehr-

linge diejenige der Gehüilen um nicht mehr als eine halbe

Stunde überschreiten. Diese halbe Stunde darf weder zum
Setzen noch zum Drucken verwendet werden.

§ 10. Die Maximui/.alil der Lehrlinge, welche in einer

ßnehdruckprei hesi'liiiftigt w erden durfen, \\ \\\\ bis auf weiteres

durch das Regulativ für Buchdriickereieu in der Schweiz be-

stimmt.

II. Lebrimgsprüfungeii.

§ 11. Für die Prüfungen der Bnchdruekerlehrlin'^c in

ihrem Berufe tj^elteii die ullj^emeinen \ Urschriften der Veroid-

nung betretend die Lebrhnj^sprüfuntren vom 14. Soi>tend)er 1001).

§ 12. J^ür den ganzen Kanton wird eine i'riitungskom-

mission für Buchdruckerieiurlinge von der kantonalen Kom-
mission für das Fabrik- und Gewerbewesen gewSiilt.
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g 13. Die praktische Prüfung ist bis auf wdteres genifiß

(lern Lehrlingsregulativ für die Buchdruckereien der Schweiz

vorziiiielinien. Für die Sari i verständigen gelten die Besiim-

mungen der IG— 19 der V^erordnong betreltend die Lehr-

lingsprOfungen vom 14. September 1906.

§ 14. Außer der Fachprüfung hat jeder Buchdrucker-

lehr1in<4 am Ende der Lehrzeit &ne Prüfung über die Schnl-

kenntniss(^ gemeinsam mit den Lehrlin^^cn anderer Gewerbe

zu bestehen (§§ 21c und 24 der Verordnung vom 14. Sey-

tember 1906).

Im übrigen gelten die Bestimmungen der 12—19 und

23—27 der Verordnung betreffend die Lehrlingsprüfungen

vom 14. September 1906.

lö. Für die Biicinlruckerlehrlinire. welche die Fnrh-

priifujig nicht mit Erfolg bestehen, ündet eine Nachprüfung

innert 6 Monaten statt. Die Vornahme derselben wird von

der Prüfungskommission für Buchdruckeriehrlinge bestimmt.

^ 16. Jedem Teilnehmer, welcher die Lehrlingsprüfung

mit Erfolg bestanden hat, ist nach beendigter Lehi*zeit ein

Pruiungsausweis (Lehrbrief / aubzusiellen (§ 23 des üesetzes).

§ 17. Die Kosten der Lehrlingsprüfungen werden vom
Staate getragen (§ 20 des Gesetaes).

III. Vollziehungs- und Schiußbestimmungen.

§ 18. Die Aufsicht über die Handhabung der Vorschriften

der §§ 1—17 dieser Verordnung liegt der Volkswirtschafis-

direktion unter Mitwirkung der kantonalen Prüfungskommission

fiir Buchdruckeriehrlinge üb. Übertretungen sind der Volks-

wirtschaftsdirektion zur Kenntnis zu bringen.

% 19. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Zürich, den 14. Dezember 1908.

Im Namen des Regierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst.

Der Staat SSehreIber:

Dr. A. üuber.
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Verordnung

betreffend

die Unterbrinping Ton Automobilen und de« dasii

bentltzteD Beuxins.

(Vom 14. Dezember 19U&)

1. Das Kiiistellen von Autuiiiübilen mit <^anz oik*r teii-

weiöe gtifülliriii Renzinlxluilter in Uberdeckte Räume steht

unt«r feuerpoliiseüicher Auisicht.

§ 2. Wer Automobile mit mehr als 50 Kilogramm Benzin

dauern«! in einem Gebäude einstellen will, hat dem Gemeinde-

rate hiervon Anzeige zu machen. Diese Anzeige muß fülgeude

Angaben entlialtcn;

a) Bezeichnung der Art and Zahl der Motorfalirzeuge (Per-

sonen- oder Last-Automobile)

:

b) maximales Quantum des benötigten Benzins:

1. Füi- den ßenzinbehälter des Fahrzeuges;

2. als Vorrat außerhalb desselben;

c) Maßverhältnisse and Heschreibmig des Einstellramnes,

Brandkat.'isternununer df*s betrelVeinlen (ü'liäudes und

iiezeicbnung der Entfernuag und Beimtzung der iiach-

bargebäude.

Der Anzeige ist eine einfache Ginindrißskizze des Ein-

stellraomes im Maßstabe von 1 : 100 beizulegen.

Der Geineinderat hat diese Akten an die zuständige

Direkiiuü des lle2ierun<j,srates weiterzuleiten. Diese wird

auf Konten des Gesuehstellers einen Sachverständigen mit

der Prüfung und Begutachtung des Begebrens beauftragen.

Vor erhaltener Bewilligung darf das Projekt nicht aaogefUhrt,

beziehungsweise der Einstellraum nicht in Gebrauch genom-

men werden.
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§ 3. Für ständige Auluniobilraume gelten loigende l>au-

liche Vorschriften:

a) Harter Boden (Stein, Beton ete.) mit allseitigeui Gefälle

gegen die Mitte des Raumes oder anderweitiger Sicherang

ge^en das Überfließen von Benm nach außen, onter

Ausschluß jeder Verbindung mit offenen Kanälen oder

Dolen

;

b) Genügende Ventilation und Belichtung durch Fenster.

§ 4. Das Betreten der Einstellräume f&r Automobile darf

nur bei Tage oder bei Dunkelheit nur bei Beleuchtuni^ mit

den Laternen der Fahrzeuge oder mit Sicherheitslanij»eii ge-

schehen.

Das Rauchen in diesen B.äumen ist verboten.

% 5. Die Bensinbehälter der Automobile müssen an einer

leicht zugänglichen Stelle mit einem Abstellhahnen versehen

sein, der beim Einstellen des Fahi*zeuge6 geschlossen weixien

muß.

% 6. Die in § 4 enthaltenen Vorschriften und Verbote

sind durch leicht sichtbaren Anschlag an den £ingangstQren

der betreffenden Lu^^er- resp. Einstellrätime bekannt zu machen.

§ 7. f>ie Besitzer von bereits bestehenilen Einsfeiirauiiien

für Automobile iuhI Aut bewahrungsräumen fUr Benzin im

Automobil-, Motorrad- und Motorbootverkehr sind verpflichtet,

innert vier Wochen nach Inkrafttreten dieser Verordnung die

in § 2 vorgeschriebene behördliche Bewilligung^ nachzusuchen.

§ 8. Niclitbetolji:iinf; der \'orschrilten <lieser X'erür-bumgr

wird mit Ordnungsstrafe oder mit Poüzeibuße von Fr. '6—200

bestraft, insofern es sich nicht um ein nach dem Strafgesetz-

buch zu bestrafendes Verbrechen oder Vergehen handelt.

Zürich, den 14. Dezember 1908.

Im I^amen des Regierungsrates,

Der Präsident:

H. Ernst.

Der Staatssehreiber

:

Dr. A. Hub er.
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Aus den Verhandlungen des Regierungsrates

vom 26. l^ovember 1908.

Der Genossenschaft „Wasserversorgung Otwil a. S." wird

an die im ganzen Vr. 44,900. 60 betragenden Kosten der Er-

stellung ihrer Wasserversorgungs- und Hjdranten-
anlage ein Beitrag von Fr. 7475 aus der kantonalen Brand-

assekuranzkasse bewilligt.

Dem Pestalozzianum in Zürich wird an die ihm im
Jahre 1908 für das gewerbliche Fortbildungsschiilwescn er-

wachsenen Kosten ein Reitrag von Kr. 500 verabfoliJ^t.

Dei \Orla^i^e der Mascliinenfabrik Orlikon für die elektri-

schen Anlagen im Kunlonsschul-Neubaa wird zugestimwi.

Es werden vergeben:
Die jBrsteilung einer Anlage zur VerÜUssigung von Luft

in der chemischen Abteilung der Universität im
Kantonsschul-Neubau an die Maschinenfabrik örlikon:

die Lieferung eines elektrischen Sp^seaulsuges in der

kantonalen Frauenklinik in Zürich an C. Wüst d Cie. m
Seebach.

Dem Kantonsrat wird beantragt, iien Rf<ri( runirsTat zu

erinächtij^en, von d»Mn im .lahre 1907 <'rzielten Kiiinahiiien-

Überschuß Fr. 1,000,000 als B a ii f o n d s für die in den

nächsten Jahren auszuführenden Hauten auszuscheiden und

denselben bis zu seiner vollständigen Inanspruchnahme durch

die Zinsen «sowie durch weitere vom Kantonsrat genehmigte

Zuschüsse aus allfälligen Überschüssen der nächsten Jabro zu

äufnen.

Vom 3. Dezember 1908.

Der Sektion Wnld deb Feuerwehrvei-handt's nu Her Linth

wii'd an die Kosten lirs von ihr übernutiunenen. am '16. Juni

1908 in Waid abgehaltenen XVIII. Feuerwehrtages ein

Beitrag von Fr. 400 aus der kantonalen Brandassekuranzkasse

bewilligt.

Der Kommission lUr Herausgabe des Urkundenbuches
der Stadt und Landschaft Zürich wird an die Druck-

kosten des VII. Bandes ein Staatsbeitrag von Fr. 1400 aus-

gerichtet.
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Es erhalten Staatsbeiträge:

Der KonditorenTerband von Zürich und Um-
gebang an die Kosten des im Jahre 1908 abgehalteDen

Kurses für Lehrlinge Fr. 160:

die Gemeinde Wallisellen an die Kanalisation in

<ler jiuüern Dorfstmße von der östlichen Zufahrt zum Güter-

naiinhof «^ej^f^n Nit dcrschwcrzenbach Fr. 500;

die Gemeinde Altstetton an die Kanalisation in

Kadenrrstraüe von der iiahnhofstraße bis zum Wehrlischiui»

Fr. mO,

Es werden vergeben:

Dil Licfeinn^ vou Kolonialwaren, Wasch- und Beleuch-

tungsai ükcln. Bt ttwaren und Linge für die kantonalen Kran-
ken- und Ve rsorgu ngsan stal ten pro 1909;

die Erstellung der Parkettböden in acht Soidatensdmmem
der Kaserne Zu rieh an Haumeler d- Furrer, Zürich HL
A. Krämer, Zürich 1, G. Volkart, Zürich, und A. Durrers

Sj^bne in Giswil;

die Lieferung und Montage von 13 Dampftrockenschrftoken

und einem Destillierapparat für die chemische Abteilung
der Universität an die Firma ^tDeco"^ A.-6., vormals

Helbling in Küsnacht:

die M()l)lierunü dw Zei('hnung.Söä]e im liaciigesciiot* des

Nr'ubanes »1er K a n t o n s s c h u le an E. Strehler, Wald, Hin-

nen iV C'ie., Ziirich W und C« Heß, Zürich I;

die Ptlästerungsarbeiten an der Uitikonei^straße in

«Schlieren an Job. Hirzel, PUfisterermeister, in Dietikon,

Vom 10. Dezember 1908.
*

Pfarrer A. Diethelm in Dietikon wird auf sein Gesuch
hin auf den H\. Dezember 11)08 in den Ruhestand versetzt

unter Ansetzunir eines jährlichen Ruhegehaltes.
Es werden gewählt:

Als Experten für Prüfung der Rechnungen der
Stadt Zürich für die Amtsdauer 1908—1911 Kationalrat

C. Hörni in Unterstammbeim, Nationalrat R. Amsler in

Meilen und Beidrksrichter E. Boßhart in Pfungen:

. kiui^cd by Googl
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als Mitglied der kantonalen B ran das seku ranz k oin-

mission für den Aest der laufenden Aintsdaucr an Stelle

des yerstorbenen Naüonalrat Albert Kündig in Pfäffikon Kan-

tonsbaumeister Hermann Fietz in Zollikon;

als Maschinist fiir den Keubau der Kau lo Hal-

le Ii lan stalten an der Riiinistraße für den Rest der lau-

fenden Airitsdauer B. ICamm, von Filzbach (Giarus), in

Wintcrthur

;

nls Hülf sahwart des kantonalen (jiiemiegebäudes
für den Rest der laufenden Amtsdauer Job. Rieger , von luid

in Zürich.

Der Verordnung über die Besorgung des Steuer-
wesens der Gemeinde Rafx wird die Genelimigun<i erteilt.

Dem Verbände der Fjeuerwehrkomnin ndanten
des Bezirkes Hinwil wird zur Deckung der Kosten des von

ihm am 3. Oktober 1908 in Bubikon abgehaltenen Feuer-

wehreadreskurses ein Beitrag von Fr, 335. der Brunnen*
genossenschaft Wald an die im ganzen Fr. 17,711. 64 be-

tragenden Kosten der in den Jahren 1907 und 1908 an ihrer

Wasserversorgungs- und Hydrantenanlage ausge-

führten Erweiterungsbauten ein Beitrag von Fr. 2400 aus der

kantonalen Brandassekuranzkasse bewilligt.

Ferner erhalten Staatsbeiträge:

Die fünf zürcherischen Sektionen «les Verhainles
schweizer isolier Heizer und Mas einnisten an di<*

Kosten ihrer Veranstaltungen im Jahre 1908 zusammen Kr. 200:

die zürcherische Seidenwebschule für das Jahr 1908

Fr. 8000;

die Stadt Zürich pro 1908 an die Kosten des Unter-
haltes der Straßen L und II. Klasse in den Kreisen II—

V

Fr. 108,260.

Es wird eine Polizeistatiun Sciilieren, umlassend

dit! politischen Gemeinden Schlieren, Unterengstringen und

Weiiüngen, eri'iehtet; dem Pol izci k reis Altstetten wird

neu zugeteilt die politische Gemeinde Albisriedeu.

Es werden genehmigt:

Der vom Gemeinderat Altstetten vorgelegte Quartier^

plan Nr. 7 über das Gebiet zwischen der Dorfstrafie, der

i^ y j^ud by Google
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Schulstraße, der Pestalozzistraße und der Stampfenbrunnen-

straße

;

die Bau- und Niveaulinien der alten Landstraße,

der Kiichbergstraße und der Schwel lestralie in Kilchberg:
die vom Gemdnderat Kilchberg vorgelegten abgeän-

derten Baulinien der Doristr&ße bei der Ausmündung in

die Seestraße.

Die Ausführung einer elektiiscben KapeUenbeleuchtung

im Neubau der Kantonsscfanle wird an Baumann.
KöUiker d Cie. in Zfiiichll vergeben.

Vom 14. Dezember 1908.

Die Aufsichtskommission der Blinden- und
Taubstummenanstalt Zürich wird für die Z&i vom
1. Januar 1909 bis aum Schluß der gegenwftrtigen Amts-

periode folgendermaßen bestellt:

H. Hirzel-Stadler, Zürich I,

Prof. Dr. G. Mej^er von Knonau, Zürich V,

V. MoH-Kölliker, Zürich V,

Kourud von Mnralt-Vögeli, Zürich I,

Dr. med. von Muralt, sen., Zürich 1,

John Syz-Schindler, Zürich 1;

das Damenkomitee aus den Krauen:

M. von Hegner-MejeTi Zürich V,

M. Heß-Stockar, Zürich L
A. Hirzel-Stadler, Zürich I,

N. Meyei^Bttrkli, Zürich I,

Prof. Mejer von Knonau, Zürich V.

Der 8tadtgemeinde W inte r t h vi r wird an die im ^nzen
Fr. 15,824.75 betrai^enden Kosten der im Jahn l'JOV an

ihrer Wassrrv ersor^ungs- und Hydranten anläge
aas<;eführten i^.rweiterungsbaiiton ein Beilrag von Fr. 1690 aus

der kantonalen Brandassekuranzkasse bewilligt.

Femer erhalten Staatsbeitrige

:

Die Kirchgemeinde Hettlingen an die Kosten ihrer

Kirchenreparatur Fr. ISO;

die Schweizerische Fachschule für Damenschnei-
derei und Lingerie in Zürich pro 1908 Fr. 11,000;

Digitized by Google
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die OffizierBreUg^esellschaft Wintertfaur an

die Kosten des Winienreitkurses 1908/1909 Fr. 100;

die Gemeinde Goßan an die Korrektionen der Flur-
wege Krätzen-Kindenmannsmühle und Männetsriedt-Thunweid

zusammen Fr. 150.

Die Lieferung von Fleisch, Brot \in(\ Schuhwaren für die

kantonalen Kranken- und Versorgungsaustalten pro

1909 wird ver^ebt'n.

iJie Verordnuii«^ l) et reifend das Lehrlingswe-
sen im Buchdruckergewerbe und die Verordnung
betreffend die Unterbringung von Automobilen
und des dazu benützten Benzins werden ber^nigt

und unter heutigem Datum erlassen.

Vom 17. Dezember 1908.

\ (Jii der >Vah) dt»s Kini! Strub, von Bast'l. zur/.eit

Pfarrer in Ellerbach, Grotjherzogtum Baden, zum Pfarrer
der Kirchgemeinde D i e 1 s d o r f wird V^ormerk genommen.

Pfarrer L i n d e n m a n n in Fehraitorf wird für die Dauer

seiner Krankheit ein Vikariat bewilligt.

£s erhalten Staatsbeiträge:

Die Unteroffiziersgesellschaft aller Waffen
Zürich pro 1907/1908 Fr. 200:

die Gemeinde Dtetlikon an die im Jahre 1907 ausge-

führte n. Abteilung der Kanalisation in den Straßen

I. Klasse No. 3 und II. Klasse No. 5 Fr. 590 und an die Kosten

der St raßen Wasser ableitung an der Straße IL Klasse

Nr. 5 Fr. 34ü.

Vom 21. liezeinber 1U08.

Für cVw Kirchgemeinde Thalwil wird auf 1. Mai 1909

eine zweite Pfarrstelle errichtet.

Als Lehrer für alte Sprachen am kantonalen Gym-
nasium In Zürich unter Zuerkennung des Titels eines Pro-
fessors an der Kantonsschule wird mit Amtsantritt

aal 15. April 1909 gewfthlt: Dr. Paul Usteri, von Zürich,

'znraelt Lehrer am obem Gymnasium in Basel.

Der politischen Gemeinde Hönp^g wird an die Kosten

der im .Jahre 1907 erstellten Kanalisation in der Reg^'ns-

dorferstraße oberhalb der Wiesiergasse ein Beitrag von Fr. 050

verabfolgt.
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